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1. Risikofaktoren der Emittentin 

Die nachfolgenden Texte enthalten wesentliche und spezifische Risiken, die die Emittentin auf 
Ebene der Helaba-Gruppe betreffen, denen Anleger durch den Erwerb der Schuldverschreibungen 
ausgesetzt sind. Helaba-Gruppe bezeichnet dabei die Helaba-Gruppe im Sinne des Kreditwesen-
gesetzes (KWG) sowie der Kapitaladäquanzverordnung (CRR) (die Helaba-Gruppe). Die Kenntnis 
dieser Risiken ist für eine fundierte Anlageentscheidung für unter dem Basisprospekt begebene 
Schuldverschreibungen von wesentlicher Bedeutung. 

Potenzielle Anleger sollten zudem beachten, dass die beschriebenen Risiken zusammen wirken und 
sich dadurch gegenseitig beeinflussen und verstärken können. 

Die Risikofaktoren sind entsprechend ihrer Beschaffenheit in Kategorien (Abschnitte 1.1 und 1.2) 
unterteilt. In der ersten Kategorie (Abschnitt 1.1), werden die gemäß der Bewertung der Emittentin 
drei wesentlichsten Risiken zuerst angeführt, während in der zweiten Kategorie (Abschnitt 1.2) die 
gemäß der Bewertung der Emittentin zwei wesentlichsten Risiken zuerst angeführt werden. 

Die Reihenfolge der nach den wesentlichsten Risikofaktoren folgenden Risikofaktoren innerhalb der-
selben Kategorie gibt keinen Hinweis auf die Einschätzung der Emittentin hinsichtlich der Wesent-
lichkeit dieser Risikofaktoren.  

Die Beurteilung der Wesentlichkeit der Risikofaktoren durch die Emittentin zum Datum dieses Re-
gistrierungsformulars erfolgte auf Grundlage der Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens und des zu er-
wartenden Umfangs ihrer negativen Auswirkungen auf die Emittentin ihren Zahlungspflichten aus 
den Schuldverschreibungen nachkommen zu können.  

1.1 Risiken aus der operativen Geschäftstätigkeit der Helaba-Gruppe 

Die nachfolgenden Risikoarten resultieren unmittelbar aus der operativen Geschäftstätigkeit der 
Helaba-Gruppe. Im Rahmen der strukturierten Risikoinventur wird jährlich, gegebenenfalls auch an-
lassbezogen, überprüft, welche Risiken die Vermögenslage (inklusive Kapitalausstattung), die Er-
tragslage oder die Liquiditätslage der Helaba-Gruppe wesentlich beeinträchtigen können. 

Die Helaba-Gruppe definiert im Rahmen der Risikosteuerung ESG-Faktoren als Ereignisse oder 
Bedingungen aus den Bereichen Umwelt (Environment), Soziales (Social) oder Unternehmensfüh-
rung (Governance), deren Eintreten negative Auswirkungen auf die Vermögenslage (inklusive Kapi-
talausstattung), die Finanz- und Ertragslage oder die Liquiditätslage haben kann. ESG-Faktoren 
können insofern als potenzielle Risikotreiber auf alle bestehenden Risikoarten wirken und werden 
nicht als separate Risikoart angesehen. 

Die wesentlichsten Risiken für die Emittentin, die aus der operativen Geschäftstätigkeit der Helaba-
Gruppe resultieren, sind das Adressenausfallrisiko beziehungsweise Kreditrisiko, das Marktpreisri-
siko und das Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiko.  

1.1.1 Adressenausfallrisiko beziehungsweise Kreditrisiko 

Die Helaba-Gruppe ist dem Adressenausfallrisiko beziehungsweise Kreditrisiko ausgesetzt. 

Als Adressenausfallrisiko beziehungsweise Kreditrisiko wird das ökonomische Verlustpotenzial de-
finiert, das aufgrund des Ausfalls oder der Bonitätsverschlechterung von Kreditnehmern, Emittenten, 
Kontrahenten oder Beteiligungen sowie aufgrund von grenzüberschreitenden Beschränkungen des 
Zahlungsverkehrs oder Leistungsverkehrs (Länderrisiko) entstehen kann. 

Die Bestimmung des ökonomischen Verlustpotenzials erfolgt auf Basis interner oder externer Boni-
tätsbeurteilungen sowie von der Helaba selbst geschätzter beziehungsweise aufsichtlich vorgege-
bener Risikoparameter. Bonitätsrisiken, die im Marktpreisrisiko unter dem Residualrisiko und dem 
inkrementellen Risiko abgebildet werden, sind nicht Bestandteil des Adressenausfallrisikos.  

Unter das Adressenausfallrisiko fällt auch das Beteiligungsrisiko als ökonomisches Verlustpotenzial, 
das sich aus einem Ausfall oder einer Bonitätsverschlechterung einer Beteiligung ergibt, die nicht 
auf Ebene der Einzelrisikoarten gesteuert wird. In der Folge kann es zu einem Rückgang des An-
teilswerts, ausbleibenden oder rückläufigen Ausschüttungen, zu Verlustübernahmen oder zu Ein-
zahlungs-, Nachschuss- und Haftungsverpflichtungen kommen. 
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Sofern sich das Adressenausfallrisiko beziehungsweise Kreditrisiko in entsprechend großem Um-
fang verwirklicht, kann dies die Vermögenslage (inklusive Kapitalausstattung), die Ertragslage oder 
die Liquiditätslage der Helaba wesentlich beeinträchtigen. 

Die Verwirklichung des Adressenausfallrisikos beziehungsweise Kreditrisikos kann somit die Fähig-
keit der Emittentin wesentlich negativ beeinträchtigen, ihren Verpflichtungen aus den Schuldver-
schreibungen nachzukommen.  

Dies kann sich auch in erheblichem Umfang nachteilig auf den Marktwert und die Liquidität der 
Wertpapiere auswirken und für Anleger bis zu einem Totalverlust des für den Erwerb der Schuldver-
schreibungen eingesetzten Kapitals führen. 

1.1.2 Marktpreisrisiko 

Die Helaba-Gruppe ist dem Marktpreisrisiko ausgesetzt.  

Das Marktpreisrisiko ist das wirtschaftliche Verlustpotenzial, das aus nachteiligen Marktwertände-
rungen der Positionen aufgrund von Änderungen der Zinssätze, der Devisenkurse, der Aktienkurse 
und der Rohwarenpreise sowie ihrer Volatilitäten resultiert.  

Dabei führen Veränderungen des Zinsniveaus eines Marktsegments zu allgemeinen Zinsänderungs-
risiken, spezifische Zinssatzveränderungen (zum Beispiel eines Emittenten) zu Residualrisiken und 
Preisveränderungen bonitätsbehafteter Wertpapiere aus Rating-Veränderungen (inklusive Default) 
zu inkrementellen Risiken. Auch bei der Bewertung von Pensionsverpflichtungen auf Gruppenebene 
(IFRS) spielen Marktwertänderungen wie zum Beispiel Diskontzinssätze eine wesentliche Rolle. Das 
Zinsänderungsrisiko aus Pensionsverpflichtungen auf Gruppenebene (IFRS) wird in der Risikotrag-
fähigkeit abgebildet. Darüber hinaus wird das x-Value-Adjustment1-Risiko berücksichtigt. 

Sofern sich das Marktpreisrisiko in entsprechend großem Umfang verwirklicht, kann dies die Ver-
mögenslage (inklusive Kapitalausstattung), die Ertragslage oder die Liquiditätslage der Helaba we-
sentlich beeinträchtigen. 

Die Verwirklichung des Marktpreisrisikos kann somit die Fähigkeit der Emittentin wesentlich negativ 
beeinträchtigen, ihren Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen nachzukommen. 

Dies kann sich auch in erheblichem Umfang nachteilig auf den Marktwert und die Liquidität der 
Wertpapiere auswirken und für Anleger bis zu einem Totalverlust des für den Erwerb der Schuldver-
schreibungen eingesetzten Kapitals führen. 

1.1.3 Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiko 

Die Helaba-Gruppe ist verschiedenen Ausprägungen des Liquiditäts- und Refinanzierungsrisikos 
ausgesetzt.  

Das Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiko wird in drei Kategorien unterteilt. Das kurzfristige Liquidi-
tätsrisiko ist das Risiko, den anfallenden Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen zu können. 
Strukturelle Liquiditätsrisiken ergeben sich aus einem unausgewogenen Verhältnis in der mittel- und 
langfristigen Liquiditätsstruktur und einer ungünstigen Veränderung der eigenen Refinanzierungs-
kurve. Marktliquiditätsrisiken resultieren aus der unzureichenden Liquidität von Vermögensgegen-
ständen, die dazu führt, dass Positionen nicht oder nur zu unverhältnismäßig hohen Kosten ge-
schlossen werden können. Die mit außerbilanziellen Geschäften verbundenen Liquiditätsrisiken füh-
ren je nach Ausprägung zu kurzfristigen und / oder strukturellen Liquiditätsrisiken. 

Sofern sich das Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiko in entsprechend großem Umfang verwirklicht, 
kann dies die Vermögenslage (inklusive Kapitalausstattung), die Ertragslage oder die Liquiditätslage 
der Helaba wesentlich beeinträchtigen. 

                                                           
1Bei einem Value Adjustment „VA“ handelt es sich um eine Bewertungsanpassung bei Derivaten. Das "x" steht dabei 
für verschiedene Komponenten der Bewertungsanpassung. Diese sind: Credit VA: Anpassung, um das Kreditrisiko der 
Gegenpartei zu berücksichtigen. Debit VA: Anpassung, um das eigene Kreditrisiko der Bank zu berücksichtigen.  
Funding VA: Anpassung, um die Finanzierungskosten für die Besicherung zu berücksichtigen. 
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Die Verwirklichung des Liquiditäts- und Refinanzierungsrisikos kann somit die Fähigkeit der Emit-
tentin wesentlich negativ beeinträchtigen, ihren Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen 
nachzukommen.  

Dies kann sich auch in erheblichem Umfang nachteilig auf den Marktwert und die Liquidität der 
Wertpapiere auswirken und für Anleger bis zu einem Totalverlust des für den Erwerb der Schuldver-
schreibungen eingesetzten Kapitals führen. 

1.1.4 Nichtfinanzielle Risiken 

Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit ist die Helaba-Gruppe nichtfinanziellen Risiken ausgesetzt.  

Die nichtfinanziellen Risiken (NFR) in der Helaba-Gruppe umfassen neben den operationellen Risi-
ken die Reputationsrisiken. 

Das operationelle Risiko wird definiert als das Risiko von Verlusten, die durch die Unangemessen-
heit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereig-
nisse verursacht werden, einschließlich Rechtsrisiken. 

Unter die operationellen Risiken fallen die NFR-Unterrisikoarten operationelle Risiken im engeren 
Sinne, das Rechtsrisiko, Verhaltensrisiko, Modellrisiko, Informationsrisiko, Drittparteienrisiko und 
Projektrisiko. 

Das operationelle Risiko i. e. S. wie auch das Informationsrisiko umfasst Aspekte des Reputati-
onsrisikos sowie Sachverhalte mit Bezug zu Compliance, Business Continuity Management (BCM) 
und Personal. 

Das Rechtsrisiko ist definiert als das Risiko von Verlusten für die Helaba-Gruppe aufgrund der 
Verletzung von rechtlichen Bestimmungen, die zu (i) Rechtsprozessen oder (ii) eigenen Handlungen 
zur Abwendung solcher Verluste führen kann. Bonitätsbedingte Verletzungen von Verträgen (zum 
Beispiel Kreditverträge) fallen nicht unter diese Definition. 

Das Verhaltensrisiko ist definiert als die aktuelle oder potenzielle Gefahr von Verlusten für ein Insti-
tut infolge eines unangemessenen Angebots von Finanz-(Bank-)Dienstleistungen, einschließlich von 
Fällen bewussten oder fahrlässigen Fehlverhaltens. 

Das Modellrisiko umfasst zwei unterschiedliche Aspekte: 

I. Zum einen umfasst das Modellrisiko das Risiko der Unterschätzung des regulatorischen oder 
ökonomischen Kapitalbedarfs infolge der Nutzung von Modellen zur Quantifizierung von Ri-
siken. Damit einher geht auch der Umstand, dass ein Modell die Realität nie gänzlich wie-
dergibt. Dieser Aspekt des Modellrisikos wird in der Helaba-Gruppe 

a) im Rahmen der Ermittlung des Eigenkapitalbedarfs für interne Säule-I-Modelle über die 
aufsichtsrechtlich geforderten Modellaufschläge / Sicherheitsspannen berücksichtigt. 

b) in der ökonomischen Risikosteuerung über einen Risikopotenzialaufschlag für die we-
sentlichen Risikoarten abgebildet. 

II. Zum anderen umfasst das Modellrisiko die Verlustrisiken im Zusammenhang mit der Ent-
wicklung, Implementierung oder unangemessenen Nutzung von Modellen durch die Helaba-
Gruppe zum Zwecke der Entscheidungsfindung. Dieser Aspekt wird im operationellen Risiko 
berücksichtigt. Von der Berücksichtigung im operationellen Risiko ausgenommen sind die 
unter I. a) genannten Modelle sowie Modellrisiken, die bereits über die Risikopotenzialauf-
schläge gemäß I. b) abgedeckt werden. 

Das Informationsrisiko umfasst die Gefahr von Verlusten durch Beeinträchtigung der Schutzziele 
(Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit sowie Authentizität als Teil der Integrität) von Informations-
werten der Helaba-Gruppe (digital, physisch oder verbal) auf technischer, prozessualer, organisato-
rischer oder personeller Ebene. 

I. IT-Risiken sind Informationsrisiken, die sich ursächlich aus der Nutzung der in der Verant-
wortung der Helaba stehenden IT-Systeme und zugehöriger Prozesse (selbst und fremdbe-
trieben) ergeben und die Schutzziele von Informationen der Helaba-Gruppe bedrohen. 
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II. Cyber-Risiken sind Informationsrisiken, die sich unter Verwendung von nicht in der Verant-
wortung der Helaba stehenden Ressourcen ergeben und die Schutzziele von Informationen 
der Helaba-Gruppe bedrohen.  

III. Non-IT-Risiken sind Informationsrisiken, die keine IT oder Cyber-Risiken sind. Sie entstehen 
in Verbindung mit papierhaften Dokumenten oder dem gesprochenen Wort und bedrohen die 
Schutzziele von Informationen. 

Das Drittparteienrisiko umfasst bei Auslagerungen und sonstigem Fremdbezug Sachverhalte mit 
Bezug zu nichtfinanziellen Risiken. Das Auslagerungsrisiko sowie das Risiko aus dem sonstigen 
Fremdbezug sind definiert als die Gefahr von Verlusten für die Helaba-Gruppe aufgrund von Leis-
tungsstörungen oder -ausfall des Dienstleisters. Risiken in Bezug auf den Dienstleister können sich 
grundsätzlich ergeben aus 

I. Rahmenbedingungen Dienstleister (Bonität, Auslandsrechtsrisiko, politische Stabilität) 

II. Leistungsfähigkeit (Personal, Sach- / IT-Ausstattung, Reputation) 

III. Abhängigkeit und Konzentration (Konzentrationsrisiko, Marktstellung) 

Leistungsstörungen können insbesondere resultieren aus 

a) unzureichender Qualität / unvollständiger Leistung 

b) nicht termingerechter Leistung 

c) unzureichender oder Nichterbringung sonstiger vertraglicher Verpflichtungen (zum Beispiel Ver-
letzung von gesetzlichen oder vertraglichen Regelungen, die insbesondere die Verwendbarkeit 
der erbrachten Leistung einschränken können oder zu erhöhtem Steuerungs- und Kontrollauf-
wand führen können) 

Das Projektrisiko umfasst die Gefahr des Eintritts eines Ereignisses, dessen Eintreten negative 
Auswirkungen auf die Projektziele sowie auf zeitliche, finanzielle, personelle und andere Begren-
zungen haben kann. 

Sofern sich das nichtfinanzielle Risiko in entsprechend großem Umfang verwirklicht, kann dies die 
Vermögenslage (inklusive Kapitalausstattung), die Ertragslage oder die Liquiditätslage der Helaba 
wesentlich beeinträchtigen. 

1.1.5 Reputationsrisiko 

Die Helaba-Gruppe ist dem Reputationsrisiko ausgesetzt.  

Als Reputationsrisiko wird die Verschlechterung des aus Wahrnehmungen der in einem Geschäfts- 
oder in sonstigen Verhältnissen zur Helaba-Gruppe stehenden Individuen resultierenden öffentli-
chen Rufs der Helaba-Gruppe bezüglich ihrer Kompetenz, Integrität und Vertrauenswürdigkeit be-
zeichnet. Die materiellen Auswirkungen des Reputationsrisikos schlagen sich im Wesentlichen im 
Geschäfts- und Liquiditätsrisiko nieder. Daher ist das Reputationsrisiko, bei dem es sich um ein 
nichtfinanzielles Risiko handelt, in der Risikoartensystematik auswirkungsbasiert diesen Risikoarten 
zugeordnet. Reputationsrisiken umfassen originäre Reputationsverluste wie auch solche, die als 
Konsequenz eines operationellen Verlustereignisses entstehen. 

Sofern sich das Reputationsrisiko in entsprechend großem Umfang verwirklicht, kann dies die Ver-
mögenslage (inklusive Kapitalausstattung), die Ertragslage oder die Liquiditätslage der Helaba we-
sentlich beeinträchtigen. 

1.1.6 Geschäftsrisiko 

Die Helaba-Gruppe ist dem Geschäftsrisiko ausgesetzt.  

Das Geschäftsrisiko ist das wirtschaftliche Verlustpotenzial aus einer nachteiligen Entwicklung zent-
raler Ergebnisgrößen, die aus einem unerwarteten veränderten Kundenverhalten, unerwarteten 
Marktentwicklungen oder anderen exogenen Faktoren resultieren, sofern es nicht bereits in einer 
anderen Risikoart abgedeckt ist. 



8 

 
  

Sofern sich das Geschäftsrisiko in entsprechend großem Umfang verwirklicht, kann dies die Vermö-
genslage (inklusive Kapitalausstattung), die Ertragslage oder die Liquiditätslage der Helaba wesent-
lich beeinträchtigen. 

1.1.7 Immobilienrisiko 

Die Helaba-Gruppe ist dem Immobilienrisiko ausgesetzt.  

Unter dem Immobilienrisiko werden das Immobilienbestandsrisiko als wirtschaftliches Verlustpoten-
zial aus Wertschwankungen eigener Immobilien sowie das Immobilienprojektierungsrisiko aus dem 
Projektentwicklungsgeschäft erfasst. Hierzu gehören nicht Risiken aus der Bereitstellung von Eigen- 
und Fremdkapital für das jeweilige Projekt sowie Risiken aus Immobilienfinanzierungen. 

Sofern sich das Immobilienrisiko in entsprechend großem Umfang verwirklicht, kann dies die Ver-
mögenslage (inklusive Kapitalausstattung), die Ertragslage oder die Liquiditätslage der Helaba we-
sentlich beeinträchtigen. 

1.1.8 Regulierungsrisiko  

Die Helaba-Gruppe ist dem Regulierungsrisiko ausgesetzt. Das Regulierungsrisiko ergibt sich für 
die Helaba-Gruppe als das wirtschaftliche Verlustpotenzial, das aus den geschäftsbeschränkenden 
Auswirkungen von neuen, unerwarteten (bankspezifischen) Regulierungen, Anpassungen beste-
hender Regulierungen oder unklarer Auslegung von Regulierungen resultiert.  

Im Rahmen der europaweiten aufsichtlichen Untersuchung der Qualität der Eigenmittelinstrumente 
von Banken sind auch die in 1998 und 2005 eingebrachten Kapitaleinlagen des Landes Hessen als 
Teil des harten Kernkapitals der Helaba Gegenstand von Prüfungshandlungen der Aufsicht. Eine 
Arbeitsgruppe der Helaba und ihrer Träger arbeitet an einem Konzept, bei dem den von den Auf-
sichtsbehörden nunmehr adressierten Punkten keine Relevanz mehr zukommt. Die Ausstattung der 
Helaba mit hartem Kernkapital (CET1) bleibt dabei mehr als auskömmlich. Die Organe der Helaba 
haben das in wesentlichen Eckpunkten ausgearbeitete Konzept in Sitzungen im Dezember 2023 
befürwortet. Die Aufsichtsbehörden sind über den laufenden Prozess informiert. 

Sofern sich das Regulierungsrisiko in entsprechend großem Umfang verwirklicht, kann dies die Ver-
mögenslage (inklusive Kapitalausstattung), die Ertragslage oder die Liquiditätslage der Helaba we-
sentlich beeinträchtigen. 

1.2 Spezifische Risikofaktoren im Zusammenhang mit Abwicklungsmaßnahmen in Be-
zug auf die Emittentin und in der Insolvenz der Emittentin  

1.2.1 Risiken im Zusammenhang mit gesetzlichen Verfahren und bankaufsichtsrechtli-
chen Befugnissen in Fällen der Krise eines Kreditinstituts  

Die Bankenaufsicht ist bereits vor Eröffnung eines Insolvenzverfahrens berechtigt, einem Kreditin-
stitut einschränkende Auflagen für seinen Geschäftsbetrieb zu erteilen und sonstige Maßnahmen 
(bis hin zur Schließung des Kreditinstituts für den Geschäftsverkehr) zu ergreifen, wenn die finanzi-
elle Situation dieses Kreditinstituts Zweifel an der dauerhaften Einhaltung der Kapital- und Liquidi-
tätsanforderungen aufkommen lässt. Die Anwendung einer solchen Maßnahme durch die Banken-
aufsicht kann erhebliche negative Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation der Gläubiger des 
betroffenen Kreditinstituts nach sich ziehen, insbesondere aufgrund eines negativen Einflusses auf 
die Preise (Kurse) der durch dieses Kreditinstitut begebenen Finanzinstrumente oder auf die Mög-
lichkeit des Kreditinstituts zur eigenen Refinanzierung. 

Weitergehende Befugnisse stehen der Abwicklungsbehörde zu, wenn nach ihrer Auffassung insbe-
sondere der Bestand des Kreditinstituts gefährdet ist. 

In Bezug auf die Emittentin bedeutet dies unter anderem, dass die zuständige Abwicklungsbehörde 
in einem solchen Fall anordnen kann, dass Ansprüche auf geschuldete Zahlungen (unter anderem 
auch) aus Schuldverschreibungen in Kernkapitalinstrumente der Emittentin umgewandelt oder dau-
erhaft bis auf Null herabgesetzt werden (sog. Gläubigerbeteiligung). In diesem Zusammenhang kön-



9 

 
  

nen zum Ausgleich eines bestehenden Mangels an Eigenkapital zunächst Instrumente des Kernka-
pitals, sodann solche des Ergänzungskapitals – zu denen auch die Verpflichtungen der Emittentin 
aus Schuldverschreibungen zählen, die als nachrangige Schuldverschreibungen emittiert wurden – 
herangezogen und dauerhaft heruntergeschrieben bzw. in Kernkapitalinstrumente der Emittentin 
umgewandelt werden. Soweit diese Instrumente zum Ausgleich eines bestehenden Mangels an Ei-
genkapital nicht ausreichen, können darüber hinaus auch Schuldverschreibungen, die als berück-
sichtigungsfähige Verbindlichkeiten gemäß den Mindestanforderungen an Eigenmittel und berück-
sichtigungsfähige Verbindlichkeiten im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 (in ihrer jeweils 
ergänzten oder ersetzten Fassung) gelten (nachfolgend als Berücksichtigungsfähige Verbind-
lichkeiten bezeichnet) sowie darüber hinaus auch alle sonstigen unter dem Basisprospekt begebe-
nen Schuldverschreibungen entsprechend ihrer Rangfolge in der Insolvenz dauerhaft herunterge-
schrieben bzw. in Kernkapitalinstrumente der Emittentin umgewandelt werden. Dies gilt auch dann, 
wenn die Endgültigen Bedingungen der Schuldverschreibungen die Verwendung der Nettoemissi-
onserlöse für nachhaltige oder ökologische Zwecke vorsehen. Im Rahmen der Gläubigerbeteiligung 
können auch die Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen zum Nachteil der Schuldver-
schreibungsgläubiger geändert (z.B. die Fälligkeit hinausgeschoben oder etwaige Kündigungsrechte 
ausgeschlossen) werden. Die Schuldverschreibungsgläubiger haben in diesem Fall keinen An-
spruch gegen die Emittentin auf Leistung nach Maßgabe der ursprünglichen Emissionsbedingun-
gen. Das Ausmaß, in dem Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen Gegen-
stand einer Gläubigerbeteiligung werden können, hängt von einer Reihe von Faktoren ab, die die 
Emittentin nicht beeinflussen kann. Die Gläubigerbeteiligung kann deshalb – außerhalb eines Insol-
venzverfahrens – zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Rechte der Schuldverschreibungsgläu-
biger führen, bis hin zu einem überwiegenden oder vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals. 
Die Rechte der Inhaber von Pfandbriefen entsprechen im Falle einer Maßnahme der Gläubigerbe-
teiligung denjenigen im Falle der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Emit-
tentin. Sofern Pfandbriefe im Falle einer Maßnahme der Gläubigerbeteiligung nicht ausreichend 
durch Deckungswerte gedeckt sind, können die Rechte der Inhaber von Pfandbriefen in Höhe des 
nicht durch Deckungswerte gedeckten Betrages im Zuge einer Gläubigerbeteiligung so beeinträch-
tigt werden, wie die Rechte der Inhaber von ungedeckten Schuldverschreibungen. 

Sollte es zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens kommen, sieht das Kreditwesengesetz (KWG) in 
§ 46f Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 6 unter anderem vor, dass bestimmte unbesicherte nicht 
nachrangige Schuldtitel – zu denen auch die Schuldverschreibungen gehören können – in der In-
solvenz kraft Gesetzes allen anderen nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin im Range 
nachgehen (derartige Schuldtitel mit dem durch § 46f Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 6 KWG 
gesetzlich bestimmten niedrigeren Rang werden nachfolgend als Senior Non-Preferred Schuld-
verschreibungen bezeichnet). Dieser Nachrang kann nach Maßgabe der Emissionsbedingungen 
auch nicht durch Aufrechnung aufgehoben werden. Auf derartige Senior Non-Preferred Schuldver-
schreibungen entfällt in der Insolvenz oder bei einer Maßnahme der Gläubigerbeteiligung ein ent-
sprechend größerer Verlustanteil verglichen mit Schuldverschreibungen, die einen höheren Insol-
venzrang besitzen, und insofern ist eine Anlage in diese Schuldverschreibungen mit höheren Risiken 
verbunden. Im Fall der Begebung von Schuldverschreibungen in Form von Senior Non-Preferred 
Schuldverschreibungen unter dem Basisprospekt wird in den Emissionsbedingungen ausdrücklich 
auf den niedrigeren Rang dieser Schuldverschreibungen im Insolvenzverfahren hingewiesen. 

Anleger in nachrangige Schuldverschreibungen sind von Maßnahmen und Verfahren der Gläubiger-
beteiligung in besonders starkem Maße betroffen. Die mit nachrangigen Schuldverschreibungen 
aufgenommenen Gelder stellen Ergänzungskapital der Emittentin im Sinne der bankaufsichtlichen 
Eigenkapitalvorschriften dar und werden als solche bei einer Auflösung, in der Insolvenz sowie im 
Rahmen von Maßnahmen der Gläubigerbeteiligung vor einer Heranziehung sämtlicher nicht-nach-
rangiger Gläubiger der Emittentin sowie der Gläubiger der Emittentin aus nachrangigen Instrumen-
ten, die nicht oder vollständig nicht mehr als Eigenmittelinstrumente der Emittentin anerkannt wer-
den (auch wenn für diese eine vertragliche Nachrangklausel vereinbart wurde, welche sie mit For-
derungen aus Eigenmittelinstrumenten gleichstellt), zur Verlustdeckung herangezogen. Eine Heran-
ziehung zur Verlustdeckung ist zudem schon dann möglich, wenn objektive Anhaltspunkte dafür 
bestehen, dass ein Verstoß gegen die gesetzlichen Anforderungen an die Eigenmittelausstattung 
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zumindest in naher Zukunft bevorsteht. Potentielle Anleger in nachrangige Schuldverschreibungen 
sollten deshalb beachten, dass sie bereits (weit) vor einer Insolvenz in besonders starkem Maße 
einem Ausfallrisiko ausgesetzt sind und damit rechnen müssen, einen teilweisen oder vollständigen 
Verlust ihres eingesetzten Kapitals zu erleiden. Es ist zudem auch zu erwarten, dass die Preise 
(Kurse) nachrangiger Schuldverschreibungen besonders sensitiv auf Änderungen der Bonität und/ 
oder der Ratings im Fall einer Krise der Emittentin reagieren. 

1.2.2 Insolvenzrisiko  

Die Anleger sind dem Risiko einer Insolvenz der Emittentin ausgesetzt. Im Falle der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Emittentin können Anleger ihre Ansprüche nur als un-
besicherte Gläubiger nach den Bestimmungen der Insolvenzordnung geltend machen. In einem sol-
chen Fall müssen Anleger damit rechnen, nur noch einen Teil des eingesetzten Kapitals zurückge-
zahlt zu bekommen. Es besteht das Risiko eines Totalverlustes des eingesetzten Kapitals. 

Im Fall von Schuldverschreibungen in Form von Pfandbriefen gilt dies nur insoweit, als die De-
ckungswerte der Emittentin für öffentliche Pfandbriefe bzw. Hypothekenpfandbriefe nicht ausrei-
chend sind, um die Ansprüche der Gläubiger der jeweiligen Pfandbriefe sowie die sonstigen durch 
die jeweiligen Deckungswerte geschützten Ansprüche zu befriedigen. 
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2. Verantwortliche Personen, Angaben von Seiten Dritter und Billigung durch 
die zuständige Behörde 

2.1 Verantwortliche Personen 

Die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale mit Hauptsitz in Frankfurt am Main und Erfurt trägt 
die Verantwortung für die in diesem Registrierungsformular enthaltenen Angaben und erklärt, dass 
diese Angaben ihres Wissens nach richtig sind und dass das Registrierungsformular keine Auslas-
sungen enthält, die die Aussage verzerren könnten. 

2.2 Angaben von Seiten Dritter 

Soweit in dieses Registrierungsformular Informationen von Seiten Dritter übernommen wurden, wur-
den diese Informationen korrekt wiedergegeben und es wurden - soweit der Emittentin bekannt und 
soweit sie dies aus den von dem Dritten veröffentlichten Informationen ableiten konnte - keine Tat-
sachen ausgelassen, die die wiedergegebenen Informationen unkorrekt oder irreführend gestalten 
würden. 

2.3 Billigung des Registrierungsformulars durch die zuständige Behörde 

Der Emittent erklärt, dass 

a. das Registrierungsformular durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (die 
BaFin) als zuständiger Behörde gemäß Prospektverordnung gebilligt wurde, 

b. die BaFin dieses Registrierungsformular nur bezüglich der Standards der Vollständigkeit, Ver-
ständlichkeit und Kohärenz gemäß Prospektverordnung billigt, 

c. eine solche Billigung nicht als eine Befürwortung des Emittenten, der Gegenstand dieses Re-
gistrierungsformulars ist, erachtet werden sollte. 

3. Verbreitung und Verwendung des Basisprospekts und der Endgültigen Bedin-
gungen 

Die Emittentin beabsichtigt, dieses Registrierungsformular zum Bestandteil eines oder mehrerer Ba-
sisprospekte zu machen. Das Registrierungsformular und eine Wertpapierbeschreibung mit den er-
forderlichen Angaben zu den jeweiligen Wertpapieren bilden zusammen einen Basisprospekt (der 
Basisprospekt). 

Es wurden keine dritten Personen befugt, Angaben bereitzustellen oder Darstellungen zu machen, 
die nicht in dem Basisprospekt oder den Endgültigen Bedingungen enthalten oder mit den darin 
enthaltenen oder anderweitig im Zusammenhang mit diesen Dokumenten zur Verfügung gestellten 
Angaben nicht vereinbar sind. Soweit solche Angaben bereitgestellt bzw. Darstellungen gemacht 
werden, darf auf diese nicht als von der Emittentin genehmigte Information oder Darstellung vertraut 
werden. 

Der Basisprospekt stellt weder allein noch in Verbindung mit den Endgültigen Bedingungen ein An-
gebot bzw. eine Aufforderung der oder namens der Emittentin zur Abgabe eines Angebots bzw. zur 
Zeichnung von Wertpapieren der Emittentin dar. Die Verbreitung des Basisprospekts oder der End-
gültigen Bedingungen kann in einigen Ländern aufgrund gesetzlicher Bestimmungen verboten sein. 
Die Emittentin gibt keine Zusicherung über die Rechtmäßigkeit der Verbreitung des Basisprospekts 
und der Endgültigen Bedingungen oder des Angebots der Schuldverschreibungen in irgendeinem 
Land nach den dort geltenden Registrierungs- und sonstigen Bestimmungen oder geltenden Aus-
nahmeregelungen ab und übernimmt keine Verantwortung dafür, dass eine Verbreitung des Ba-
sisprospekts und der Endgültigen Bedingungen oder ein Angebot ermöglicht werden. In keinem 
Land dürfen demgemäß die Schuldverschreibungen direkt oder indirekt angeboten oder verkauft 
werden oder irgendwelche Werbung oder sonstige Verkaufsunterlagen verbreitet oder veröffentlicht 
werden, es sei denn sie erfolgt in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden rechtlichen Vorschrif-
ten. Personen, die im Besitz des Basisprospekts und der Endgültigen Bedingungen sind, müssen 
sich über die geltenden Beschränkungen informieren und diese einhalten.  
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Der Basisprospekt, die Endgültigen Bedingungen und sonstige im Zusammenhang mit dem Ba-
sisprospekt zur Verfügung gestellten Angaben stellen keine Kaufempfehlung der Emittentin für die 
Schuldverschreibungen an eine Person dar, die den Basisprospekt, die Endgültigen Bedingungen 
oder andere im Zusammenhang mit dem Basisprospekt bereitgestellte Angaben erhalten hat. 

4. Gesetzlicher Abschlussprüfer 

EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (vormals Ernst & Young GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft), Stuttgart, Niederlassung Eschborn/Frankfurt am Main, Mergenthalerallee 3-
5, 65760 Eschborn ist gesetzlicher Abschlussprüfer der Helaba. 

EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist Mitglied der Wirtschaftsprüferkammer. 

5. Angaben zur Emittentin 

5.1 Geschäftsgeschichte und Geschäftsentwicklung der Emittentin 

5.1.1 Gesetzliche und kommerzielle Bezeichnung der Emittentin 

Die Emittentin führt die handelsrechtliche Bezeichnung Landesbank Hessen-Thüringen 
Girozentrale. Helaba ist der für kommerzielle Zwecke genutzte Name. 

5.1.2 Ort der Registrierung, Registrierungsnummer sowie Rechtsträgerkennung (LEI) 

Die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale ist im Handelsregister Frankfurt am Main (HRA 
29821) und im Handelsregister Jena (HRA 102181) eingetragen. 

Ihr Legal Entity Identifier (LEI) lautet: DIZES5CFO5K3I5R58746 

5.1.3 Historische Wurzeln / Datum der Gründung 

Die Hessische Landesbank Girozentrale entstand 1953 durch den Zusammenschluss der 
Hessischen Landesbank Darmstadt (gegründet 1940), der Nassauischen Landesbank Wiesbaden 
(gegründet 1840) sowie der Landeskreditkasse zu Kassel (gegründet 1832). Unter dem Namen 
„Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale“ firmiert die Bank seit dem 1. Juli 1992. An diesem 
Tag trat der Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Freistaat Thüringen über die 
Bildung einer gemeinsamen Sparkassenorganisation in Kraft (der Staatsvertrag). 

5.1.4 Sitz und Rechtsform 

Die Helaba wurde in Deutschland gegründet, ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts in 
Deutschland und unterliegt deutschem Recht. Die Bank hat ihre Sitze in Frankfurt am Main und 
Erfurt: 

Neue Mainzer Straße 52-58 
60311 Frankfurt am Main 
Telefon +49 (0) 69 91 32 – 01 
Telefax +49 (0) 69 29 15 – 17 

Bonifaciusstraße 16 
99084 Erfurt 
Telefon +49 (0) 361/217 – 71 00 
Telefax +49 (0) 361 217 – 71 01 
 
Die Internetseite der Emittentin ist www.helaba.com. Die Angaben auf dieser Website sind nicht Teil 
des Registrierungsformulars, sofern diese Angaben nicht mittels Verweis in das 
Registrierungsformular aufgenommen wurden. 

5.1.5 Rating 

Das Risiko in Bezug auf die Bonität der Emittentin wird durch die der Emittentin erteilten Ratings, 
welche sich im Laufe der Zeit ändern können, beschrieben. Anleger sollten jedoch beachten, dass 
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ein Rating keine Empfehlung darstellt, von der Emittentin begebene Schuldverschreibungen zu kau-
fen, zu verkaufen oder zu halten. 

Zudem können die Ratings von den Ratingagenturen jederzeit suspendiert, herabgesetzt oder zu-
rückgezogen werden.  

Aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 in der derzeit geltenden Fassung (die Ratingagentur-
Verordnung) bestehen für Schuldverschreibungsgläubiger, die zu den regulierten Investoren2 ge-
hören und in der Union ansässig sind, bestimmte Beschränkungen hinsichtlich der Verwendung von 
Ratings für aufsichtliche Zwecke, es sei denn, das betreffende Rating wurde von einer in der Union 
ansässigen Ratingagentur abgegeben, welche nach der Ratingagentur-Verordnung ordnungsge-
mäß registriert ist und deren Registrierung nicht widerrufen wurde.  

Gemäß Artikel 4 (1) Unterabsatz 2 der Ratingagentur-Verordnung müssen klare und unmissver-
ständliche Informationen im Basisprospekt darüber enthalten sein, ob diese Ratings von einer Ra-
tingagentur mit Sitz in der Union abgegeben wurden, die im Einklang mit der Ratingagentur-Verord-
nung registriert wurde. Die Ratings der Helaba wurden von den Ratingagenturen Moody's Deutsch-
land GmbH (nachstehend Moody's) und Fitch Ratings Ireland Limited (nachstehend Fitch) abge-
geben, die ihren Sitz in der Union haben und gemäß der Ratingagentur-Verordnung registriert wur-
den.3 

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Bewertungen der Helaba durch die Ratingagenturen Moody's 
und Fitch zum Datum dieses Registrierungsformulars. Die jeweils aktuellen Ratings der Helaba sind 
auf der Internetseite der Helaba abrufbar: www.helaba.com/de/ratings. 

Es gelten folgende Ratings für die Helaba (Stand zum Datum dieses Registrierungsformu-
lars): 
 

 Moody's Fitch 

Emittentenrating Aa2 A+* 

Langfristige erstrangig unbesicherte Ver-
bindlichkeiten mit  
Besserstellung  
(„Senior Preferred Schuldverschreibun-
gen“) 

Aa2 AA-* 

Langfristige erstrangig unbesicherte Ver-
bindlichkeiten ohne  
Besserstellung  
(„Senior Non-Preferred Schuldverschrei-
bungen“) 

A1 A+* 

Kurzfristige Verbindlichkeiten P-1 F1+* 

Öffentliche Pfandbriefe Aaa - 

Hypothekenpfandbriefe Aaa - 

                                                           
2 Zu den regulierten Investoren gehören gemäß Artikel 4.1 der Ratingagentur-Verordnung derzeit die folgenden Unter-

nehmen: (i) Kreditinstitute, (ii) Wertpapierfirmen, (iii) Versicherungsunternehmen, (iv) Rückversicherungsunterneh-
men, (v) Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (vi) Verwaltungs- und Investmentgesellschaften, (vii) Ver-
walter alternativer Investmentfonds und (viii) zentrale Gegenparteien. 

3 Die aktuelle Fassung des Verzeichnisses der gemäß der Ratingagentur-Verordnung registrierten Ratingagenturen ist 
auf der Webseite der ESMA unter https://www.esma.europa.eu/supervision/credit-rating-agencies/risk abrufbar. Die-
ses Verzeichnis wird gemäß Artikel 18 Absatz 3 der Ratingagentur-Verordnung innerhalb von fünf Werktagen nach 
Annahme eines Beschlusses gemäß Artikel 16, 17 oder 20 aktualisiert. Die Kommission veröffentlicht das aktuali-
sierte Verzeichnis im Amtsblatt der Europäischen Union innerhalb von 30 Tagen nach der Aktualisierung. 
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Nachrangige Verbindlichkeiten Baa1 A-* 

Finanzkraft 
(BCA/Viability-Rating) 

baa2 a+* 

* Basierend auf dem gemeinsamen Verbundrating der S-Finanzgruppe Hessen-Thüringen 

Die Ratingskala für das Emittentenrating, langfristige Verbindlichkeiten und Pfandbriefe reicht bei 
Moody's von Aaa (Beste Qualität, geringstes Ausfallrisiko) bis C (höchstes Ausfallrisiko) und bei 
Fitch von AAA (Beste Qualität, geringstes Ausfallrisiko) bis RD/D (höchstes Ausfallrisiko).  

Die Ratingskala für kurzfristige Verbindlichkeiten reicht bei Moody's von P-1 (Prime-1) bis NP (Not 
Prime) und bei Fitch von F1+ (Höchste Kreditqualität) bis RD/D (höchstes Ausfallrisiko). 

Langfristige erstrangig unbesicherte Verbindlichkeiten mit/ohne Besserstellung  

Am 01.01.2017 trat in Deutschland die Änderung des § 46 f KWG in Kraft, der die Insolvenzrangfolge 
für Verbindlichkeiten von Kreditinstituten neu regelt. Aufgrund dieser Änderung haben die Ratinga-
genturen für die bis dato in einer Klasse zusammengefassten langfristigen erstrangigen unbesicher-
ten Verbindlichkeiten in ihrer jeweiligen Ratingmethodik eine Unterteilung in die im Folgenden erläu-
terten zwei Ratingklassen etabliert. Am 21.07.2018 trat eine weitere Änderung des § 46 f KWG in 
Kraft. Nach Inkrafttreten der Änderung emittierte Schuldtitel haben nur dann den Rang von Senior 
Non-Preferred Schuldverschreibungen, wenn diese Schuldtitel zum Zeitpunkt ihrer Begebung eine 
vertragliche Laufzeit von mindestens einem Jahr haben und in den vertraglichen Bedingungen aus-
drücklich auf den niedrigeren Rang im Insolvenzverfahren („Senior Non-Preferred“) hingewiesen 
wird.  

Unterteilung der zwei Ratingklassen: 

1.) In dieser Klasse bezieht sich das Rating im Grundsatz auf langfristige erstrangig unbesi-
cherte Verbindlichkeiten gemäß § 46 f (Absatz 5 und 7) KWG („Langfristige erstrangig 
unbesicherte Verbindlichkeiten mit Besserstellung“ oder „Senior Preferred Schuldver-
schreibungen“). 

Benennung durch die Ratingagenturen: 

Moody`s:  „Senior Unsecured” 

Fitch:   „Senior Preferred” 

2.) In dieser Klasse bezieht sich das Rating im Grundsatz auf langfristige erstrangig unbesi-
cherte Verbindlichkeiten im durch § 46 f Absatz 5 KWG in Verbindung mit § 46 f Absatz 6 
KWG gesetzlich bestimmten niedrigeren Rang („Langfristige erstrangig unbesicherte Ver-
bindlichkeiten ohne Besserstellung“ oder „Senior Non-Preferred Schuldverschreibun-
gen“) 

Benennung durch die Ratingagenturen: 

Moody`s:  „Junior Senior Unsecured“. 

Fitch:   „Senior Non-Preferred” 

Finanzkraft 

Das Finanzkraftrating beurteilt die eigene, fundamentale Finanzkraft der Helaba bzw. der S-Finanz-
gruppe Hessen-Thüringen als selbstständige Einheit. Die externe Unterstützung einer Bank durch 
ihre Eigentümer sowie sonstige externe Bonitätsfaktoren und Haftungsmechanismen bleiben unbe-
rücksichtigt. 

Das Baseline Credit Assessment („BCA“) wird von der Ratingagentur Moody’s durchgeführt. Die 
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Ratingskala reicht von aaa (höchste fundamentale Finanzkraft) bis c (Ausfall bzw. Ausfall nur ver-
hindert durch außergewöhnliche externe Stützungsmaßnahmen). 

Das Viability-Rating wird von der Ratingagentur Fitch vergeben. Die Ratingskala reicht von aaa 
(höchste fundamentale Kreditqualität) bis f (Ausfall bzw. Ausfall nur verhindert durch außergewöhn-
liche externe Stützungsmaßnahmen). 

Verbundrating S-Finanzgruppe Hessen-Thüringen 

Die S-Finanzgruppe Hessen-Thüringen verfügt über ein Verbundrating von Fitch. Auf Basis des Ge-
schäftsmodells der wirtschaftlichen Einheit wurde der Helaba und den 48 Sparkassen in Hessen und 
Thüringen ein einheitliches Bonitätsrating erteilt. Auch das Viability-Rating von Fitch wird nicht für 
die Helaba als Einzelinstitut angegeben, sondern bezieht sich aufgrund des Geschäftsmodells der 
wirtschaftlichen Einheit auf die S-Finanzgruppe Hessen-Thüringen. 

Die vorstehenden Rating-Informationen wurden von der Emittentin nach bestem Wissen zusammen-
gestellt. Soweit der Emittentin bekannt und soweit sie dies aus den von Dritten veröffentlichten Infor-
mationen ableiten konnte, wurden keine Tatsachen ausgelassen, die die wiedergegebenen Informa-
tionen unkorrekt oder irreführend gestalten würden. 

5.1.6 Beschreibung der erwarteten Finanzierung der Tätigkeiten des Emittenten 

Bei ihrer Refinanzierung nutzt die Helaba unterschiedliche Refinanzierungsquellen und -produkte. 
Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den sich durch die Zugehörigkeit zu einem Verbund ergeben-
den Refinanzierungsquellen über die Sparkassen (Depot A und Depot B). Hinzu kommen Pfand-
briefemissionen als Bestandteil der Refinanzierungsbasis sowie über Förderinstitute wie die WIBank 
aufgenommene Fördermittel. 

5.2 Aufsicht und Sicherungseinrichtungen 

5.2.1 Aufsicht 

Die Helaba-Gruppe unterliegt im Rahmen des „Single Supervisory Mechanism“ (SSM: einheitlicher 
Bankenaufsichtsmechanismus in der Eurozone) seit dem 4. November 2014 der direkten Überwa-
chung und Aufsicht durch die Europäische Zentralbank (EZB). Basis für die Übernahme der direkten 
Aufsicht über die Helaba durch die EZB ist die Einstufung der Helaba als „bedeutendes“ Institut. Die 
EZB wird in ihrer Aufsichtsfunktion durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin), einer unabhängigen Behörde mit Aufsichtsbefugnissen, sowie durch die Deutsche Bundes-
bank unterstützt. 

Darüber hinaus unterliegt die Helaba der Staatsaufsicht durch die Bundesländer Hessen und Thü-
ringen (Artikel 2 Abs. 1 und Artikel 12 Abs. 1 des Staatsvertrages). 

5.2.2 Sicherungseinrichtungen  

Die Helaba ist dem Sicherungssystem der Deutschen Sparkassen-Finanzgruppe (das „Sicherungs-
system“) angeschlossen. Dieses System zielt darauf ab, dass die angeschlossenen Institute selbst 
geschützt und insbesondere deren Liquidität und Solvenz gewährleistet werden. Dem Sicherungs-
system sind die Sparkassen, Landesbanken und Landesbausparkassen angeschlossen. Das Siche-
rungssystem besteht satzungsrechtlich aus einer Haftungsgemeinschaft miteinander verbundener 
Vermögen, welche von den Sparkassen, den Landesbanken und Girozentralen sowie den Landes-
bausparkassen aufgebracht werden. Im Krisenfall können Liquidität und Solvenz eines Instituts 
durch entsprechende Stützungsmaßnahmen geschützt werden. Betroffene Institute können so in die 
Lage versetzt werden, ihre Verbindlichkeiten weiterhin uneingeschränkt zu erfüllen.  

Die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
haben dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband e.V. (DSGV) im Januar 2020 bestimmte auf-
sichtsrechtliche Erwartungen an die Fortentwicklung des Sicherungssystems mitgeteilt. Bereits im 
August 2021 hat die Mitgliederversammlung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands die Wei-
terentwicklung des Sicherungssystems der Sparkassen-Finanzgruppe beschlossen. Die entspre-
chend angepassten Satzungswerke wurden von der Mitgliederversammlung am 26. Juni 2023 ver-
abschiedet. Damit wurden insbesondere Forderungen von EZB und BaFin umgesetzt. Unter anderem 
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wurde das Risikomonitoring-System verbessert und die Entscheidungsstrukturen effektiver ausge-
staltet. Ferner wird ein zusätzlicher Fonds zur Sicherung der Solvenz und Liquidität der Institute der 
Sparkassen-Finanzgruppe geschaffen. Der Fonds ist ab 2025 über eine Dauer von mindestens acht 
Kalenderjahren anzusparen. 

Daneben besteht der Reservefonds des Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen, dem 
die Helaba beigetreten ist. Ergänzend hierzu haben der Rheinische Sparkassen- und Giroverband 
(RSGV) und der Westfälisch-Lippische Sparkassen- und Giroverband (SVWL) im Zuge ihrer 2012 
eingegangenen Beteiligung am Stammkapital der Helaba (je 4,75%) jeweils einen zusätzlichen Re-
servefonds zugunsten der Helaba errichtet. 

6. Überblick über die Geschäftstätigkeit 

Die Helaba besitzt die Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften aller Art und zum Erbringen 
von Finanzdienstleistungen aller Art mit Ausnahme des Betriebs eines multilateralen Handelssys-
tems. 

Als Geschäftsbank ist die Helaba im In- und Ausland aktiv. Sie arbeitet mit Unternehmen, institutio-
nellen Kunden und öffentlicher Hand zusammen. 

In Hessen und Thüringen bilden die Helaba und die Verbundsparkassen die Sparkassen-Finanz-
gruppe Hessen-Thüringen mit dem Geschäftsmodell der wirtschaftlichen Einheit und einem gemein-
samen Verbundrating. In Nordrhein-Westfalen wurden mit den Sparkassen und ihren Verbänden 
umfangreiche Kooperations- und Geschäftsvereinbarungen getroffen. Mit den Sparkassen in Bran-
denburg bestehen ebenfalls Kooperationsvereinbarungen zur vertrieblichen Zusammenarbeit. Die 
Vereinbarungen mit den Sparkassen in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg ergänzen das Ver-
bundkonzept der Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen, das unverändert fortbesteht. 

Als zentrales Förderinstitut des Landes Hessen bündelt die Helaba über die Wirtschafts- und Infra-
strukturbank Hessen (WIBank) die Verwaltung öffentlicher Förderprogramme. Für die WIBank als 
rechtlich unselbstständige Anstalt in der Helaba, besteht in Übereinstimmung mit in der Europäi-
schen Union (EU) anzuwendenden Recht eine unmittelbare Gewährträgerhaftung des Landes Hes-
sen. Die Geschäftsaktivitäten der WIBank richten sich nach den Förderzielen des Landes Hessen. 
Darüber hinaus ist die Helaba an zahlreichen anderen Fördereinrichtungen in Hessen und Thüringen 
beteiligt. 

Im Segment Immobilien hat sich die Bank auf größere gewerbliche Finanzierungen spezialisiert. 
So werden vor allem Bürogebäude, Einzelhandelsobjekte, Wohnungsportfolios, aber auch Gewer-
beparks und Logistikzentren finanziert. Gemessen an Objektstandort oder Kundensitz stellt 
Deutschland den größten Einzelmarkt der Helaba dar. Im Ausland finanziert die Helaba Immobilien 
in etablierten Städten/Regionalzentren und für gewerbliche Kunden. In den Niederlassungen Lon-
don, New York, Paris und Stockholm sind Mitarbeiter vor Ort aktiv. 

Im Segment Corporates & Markets werden maßgeschneiderte Finanzierungen für Unternehmen 
angeboten, die im Kundenauftrag strukturiert und arrangiert werden. Dies umfasst die Produktgrup-
pen Unternehmensfinanzierung, Projektfinanzierung, Transportfinanzierung, Außenhandelsfinan-
zierung, Akquisitionsfinanzierung, Asset Backed Finance, Investitions- und Leasingfinanzierung und 
Bilanzstrukturmanagement. Der Bereich Öffentliche Hand bietet Beratungen und Produkte für Kom-
munen und kommunalnahe Unternehmen. Daneben unterstützt die Bank Sparkassen und deren 
Kunden mit Finanzierungen und innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe im Trade-Finance Ge-
schäft. Mit ihrem Cash Management gehört die Helaba zu einem bedeutenden Anbieter im Zah-
lungsverkehr. 

Ebenso umfasst dieses Segment das Dienstleistungsspektrum um die vier kapitalmarktbezogenen 
Kernfunktionen Risikomanagement, Warehousing4 inkl. Market Making, Primärmarkt- und Geld-
marktaktivitäten. Die Sales-Einheiten betreuen diesbezüglich die Kunden der Helaba, wobei die in-
dividuelle, auf Kundenbedürfnisse abgestimmte Risiko- und Strategieberatung hinsichtlich des Ein-
satzes von Kapitalmarktprodukten im Vordergrund steht.  

                                                           
4 Hierunter wird das vorübergehende Halten von insbesondere Wertpapierbeständen für Kunden der Bank verstanden. 
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Im Segment Retail & Asset Management betreut die Frankfurter Sparkasse Privatkunden, Ge-
schäfts-, Gewerbe- und Firmenkunden sowie öffentliche Haushalte im Rhein-Main-Gebiet über die 
gesamte Produktpalette des Finanzdienstleistungsbereichs. Als 100 prozentige und vollkonsolidierte 
Tochtergesellschaft der Helaba in öffentlicher Rechtsform ist die Frankfurter Sparkasse eine bedeu-
tende Retailbank in der Region Frankfurt am Main. Über die 1822direkt ist die Frankfurter Sparkasse 
auch im nationalen Direktbankgeschäft tätig.  

Durch die Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe deckt die Helaba sein Angebot für Sparkassen im 
Segment Private Banking, Wealth Management und Vermögensverwaltung ab. Die Frankfurter 
Bankgesellschaft tritt als die Privatbank der Sparkassen-Finanzgruppe auf und akquiriert in Deutsch-
land vermögende Kunden über vertraglich kooperierende Sparkassen im Verbund. Mit dem Family 
Office verstärkt die Frankfurter Bankgesellschaft ihr Beratungsangebot in allen Vermögensfragen 
als zentraler Partner der Sparkassen und kann durch die Mehrheitsbeteiligung an der Beratungsge-
sellschaft IMAP M&A Consultants AG eine ganzheitliche Beratung für Familienunternehmen bieten. 

Mit der rechtlich unselbstständigen Landesbausparkasse Hessen-Thüringen (LBS) betreibt die 
Helaba das Bausparkassengeschäft in beiden Bundesländern. Darüber hinaus unterstützt sie über 
die Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH die Sparkassen bei der Vermarktung von Immobi-
lien. 

Die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft im institu-
tionellen Asset Management, die sowohl Wertpapiere als auch Immobilien administriert und managt. 
Die Produktpalette der Helaba Invest umfasst unter anderem Wertpapierspezial- und Publikums-
fonds als Management- und/oder Beratungsmandat, die umfassende Fondsadministration (inkl. Re-
porting und Meldewesen sowie Risikomanagement), die Strategieberatung und die Betreuung indi-
rekter Investments. 

Die GWH Gruppe (diese umfasst die GWH Immobilien Holding GmbH und die über sie gehaltenen 
Beteiligungen) ist Bestandshalter für Wohnimmobilien in Hessen. Neben der Verwaltung und Opti-
mierung von Wohnungsbeständen betreibt sie die Projektentwicklung von Wohnimmobilien sowie 
die Initiierung und Betreuung von Wohnimmobilienfonds.  

Daneben zählt mit der OFB Gruppe (diese umfasst die OFB Projektentwicklung GmbH und die über 
sie gehaltenen Beteiligungen) ein mit Schwerpunkt im Rhein-Main-Gebiet tätiges Full-Service Un-
ternehmen im Bereich der Immobilienprojektentwicklung, der Baulandentwicklung sowie des Bau- 
und Projektmanagements von Gewerbeimmobilien zu den Tochterunternehmen der Helaba. 

Im Segment öffentliches Förder- und Infrastrukturgeschäft werden die Geschäfte der Wirt-
schafts- und Infrastrukturbank Hessen abgebildet. 

7. Organisationsstruktur 

Die Helaba ist national wie international aktiv. 

Zusätzlich zu ihren Sitzen in Frankfurt am Main und Erfurt ist die Emittentin mit Niederlassungen in 
Düsseldorf und Kassel sowie in London, New York, Paris und Stockholm vertreten. Hinzu kommen 
Repräsentanzen in Madrid, Sao Paulo, Shanghai und Singapur sowie Vertriebsbüros. 

Zum Helaba-Konzern zählen neben der Helaba als Muttergesellschaft Beteiligungen, die sie in Aus-
übung oder Unterstützung ihrer Geschäftstätigkeiten gegründet, mitgegründet oder erworben hat.  

Das Beteiligungsportfolio der Helaba enthält sowohl strategische als auch operative Beteiligungen. 
Als strategische Beteiligungen werden dabei jene Unternehmensverbindungen bezeichnet, die nicht 
primär mit einer Gewinnerzielungsabsicht, bezogen auf die einzelne Beteiligung, getätigt werden. Im 
Vordergrund stehen vielmehr geschäftspolitische beziehungsweise geschäftsfeldbezogene Ausrich-
tungen, in jedem Fall aber finanzierungsferne Intentionen. Die strategischen Beteiligungen differen-
ziert die Bank nochmals in wesentliche und sonstige strategische Beteiligungen. Alle kreditnahen 
beziehungsweise kreditsubstituierenden Beteiligungen werden dagegen als operative Beteiligungen 
eingestuft. 

Die wichtigsten Beteiligungen mit strategischer Bedeutung sind die Frankfurter Sparkasse, die 
Frankfurter Bankgesellschaft Holding AG mit ihren Töchtern Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) 
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AG und Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, die Helaba Invest Kapitalanlagegesell-
schaft mbH, die GWH Immobilien Holding GmbH (an der die Helaba 100% der Stimmanteile hält) 
als Obergesellschaft der GWH-Gruppe sowie die OFB Projektentwicklung GmbH (an der die Helaba 
100% der Stimmanteile hält) als Obergesellschaft der OFB-Gruppe. 

Ein überwiegender Teil des operativen Geschäftes wird in der Helaba getätigt. Die operative Abhän-
gigkeit der Emittentin im Konzern ist beschränkt auf Dienstleistungs- und Liefervereinbarungen mit 
einigen Konzerngesellschaften. 

Weitere Informationen zum Anteilsbesitz der Emittentin sind dem Anhang zu dem Konzernabschluss 
der Emittentin für das Jahr 2023 auf den Seiten AA-248 bis AA-261 dieses Registrierungsformulars 
zu entnehmen.  

8. Trendinformationen 

Gesamtwirtschaftliches und Wettbewerbsumfeld 

In 2023 war die Lage an den Finanz- und Kapitalmärkten abermals geprägt von geopolitischen und 
makroökonomischen Unsicherheiten aufgrund des Ukraine-Kriegs, der hohen, aber rückläufigen In-
flation und der kräftigen Zinserhöhungen der Notenbanken. Dies führte in 2023 zu einer dynami-
schen und volatilen Zinsentwicklung mit Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Infolgedessen war die 
Emissionsaktivität von Banken am Kapitalmarkt großen Schwankungen unterworfen und war insbe-
sondere im ersten Halbjahr durch zum Teil deutliche Spread-Ausweitungen gekennzeichnet. Mit 
dem Auslaufen des Zinserhöhungszyklus der Notenbanken im zweiten Halbjahr setzte eine allmäh-
liche Beruhigung ein. 

Kalenderbereinigt sank das deutsche Bruttoinlandsprodukt in 2023 um 0,1 %.  

Für 2024 ist mit einer Erholung und einem Wachstum von 0,8 % zu rechnen. Die Verbraucher profi-
tieren einerseits durch hohe Tariflohnsteigerungen und Transfers, andererseits durch sinkende In-
flationsraten. Die Realeinkommen dürften 2024 wieder zunehmen und die privaten Konsumausga-
ben deswegen nach einem deutlichen Rückgang im Vorjahr nun zulegen. Dies gilt auch für den 
Staatsverbrauch, der zuvor durch die Rückführung der Corona-Hilfen belastet wurde. Aufgrund der 
nur langsam an Fahrt gewinnenden Industriekonjunktur dürften sich die Unternehmen jedoch mit 
Ausrüstungsinvestitionen zurückhalten, so dass lediglich ein kleiner Zuwachs zu erwarten ist. Die 
zuletzt gesunkenen Hypothekenzinsen und nicht mehr so stark steigende Baupreise könnten im 
Jahresverlauf zumindest für eine Stabilisierung der Bautätigkeit sorgen. Der Außenhandel sollte sich 
erholen und einen leicht positiven Wachstumsbeitrag liefern. 

Der Verbraucherpreisanstieg in Deutschland nimmt deutlich ab. Die Inflation dürfte im Jahresdurch-
schnitt 2024 rund 3 % erreichen, nach 5,9 % im Vorjahr. Energie und Rohstoffe sind günstiger, 
allerdings belasten die hohen Lohnabschlüsse. Das Ausscheiden der geburtenstarken Jahrgänge 
aus dem Arbeitsmarkt verstärkt den Fachkräftemangel und sorgt für zusätzlichen Lohndruck. Zu-
sammen mit den Klimaschutzmaßnahmen erhöht dies den Preisdruck. 

Bei der Helaba zeigten sich in 2023 die im Kreditportfolio des engen Konzernkreises inhärenten 
Risiken gemessen am durchschnittlichen Ausfall- Rating trotz verstärkter Belastungen insbesondere 
im gewerblichen Immobilienportfolio insgesamt weiterhin überwiegend stabil. Der Risikovorsorge-
aufwand liegt vorwiegend aufgrund eines deutlichen Anstiegs der Ausfallraten im gewerblichen Im-
mobilienportfolio oberhalb der Planung. Insbesondere in Deutschland und den USA sind die Immo-
bilienmärkte im gewerblichen Sektor, vorwiegend im Büroimmobilienmarkt weiter unter Druck. Das 
Bürosegment wird als eines der kritischen Subportfolios eng überwacht und umfasst in der Helaba 
18,7 Mrd. €. Davon entfallen auf Büroimmobilien in den USA rund 3 Mrd. €. 

Die Lage rund um den Ukraine-Krieg sowie die damit verbundenen Verwerfungen und geopoliti-
schen Spannungen stellen für die Bank trotz der entsprechenden Vorsorge sowie risikoreduzieren-
der Maßnahmen unverändert ein Risiko dar, wobei zum Stichtag 31. Dezember 2023 nur ein gerin-
ges direktes Engagement in der Russischen Föderation und der Ukraine besteht.  

Die Kreditrisiken im engen Konzernkreis unterliegen weiterhin einer engen Überwachung und regel-
mäßigen Bewertung. 
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In Abhängigkeit unter anderem von der weiteren Entwicklung des Zinsniveaus, der Immobilienwerte 
und eingeschränkt des Nahost-Konflikts, aber auch von Zweit- und Drittrundeneffekten des Ukraine-
Kriegs, sind in 2024 weitere Rating-Verschlechterungen oder Kreditausfälle nicht auszuschließen. 
Für Adressenausfallrisiken wird eine ausreichende Risikovorsorge gebildet. Die Angemessenheit 
der Risikovorsorge wird regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst.  

Die Digitalisierung erfasst immer weitere Teile der Gesellschaft und Wirtschaft und hat durch die 
COVID-19-Pandemie in den vergangenen Jahren weiter an Geschwindigkeit gewonnen. Dies betrifft 
insbesondere Vertriebskanäle, Produkte und Transaktionen, aber auch den Austausch und die Nut-
zung von Daten. Insbesondere für das Geschäft mit großen, auch international aktiven Firmenkun-
den haben Plattformen eine hohe Bedeutung für das Bankgeschäft. Investitionen in KI-Technologien 
und die Ausbildung von Fachkräften im KI-Bereich nehmen weltweit zu, was auf das wachsende 
Bewusstsein für die transformative Kraft von KI hinweist. Gleichzeitig entstehen neue Herausforde-
rungen im Hinblick auf Datenschutz und -sicherheit, aber auch bezogen auf die ethischen Leitplan-
ken für den Einsatz von KI. Dieser wird in der EU zurzeit durch das KI-Gesetz geregelt, um sicher-
zustellen, dass die in der EU eingesetzten KI-Systeme sicher, transparent, nachvollziehbar, nicht 
diskriminierend und umweltfreundlich sind.  

In Anbetracht dieser Entwicklungen reagiert die Helaba durch die Etablierung eines bankweiten Pro-
gramms, um von den Chancen zu profitieren und gleichzeitig die Herausforderungen anzugehen, 
die mit dieser raschen Entwicklung von KI einhergehen. 

Darüber hinaus gibt es im Markt eine zunehmende Aktivität rund um das Thema Blockchain, um 
neue, schnellere und kostensparende Wege zum Austausch von Daten zu finden. Insbesondere 
können hier auch neue Produkte entstehen und alte Produkte an Effizienz gewinnen.  

Dadurch wird beispielsweise die automatisierte Initiierung und Durchführung von Transaktionen 
nach vorab vereinbarten Konditionen mit den damit verbundenen Effizienzgewinnen ermöglicht, was 
sowohl für Firmenkunden als auch für Sparkassen neue Möglichkeiten darstellt. 

Auf dem Weg hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft gewinnen ESG-Daten eine immer größere Be-
deutung, auch weil die Regulatorik (zum Beispiel im Rahmen der Taxonomie-Verordnung oder der 
Anforderung aus der CSRD-Berichterstattung) dies fordert. Um eine Lösung für die gestiegenen 
Anforderungen im Zusammenhang mit ESG-Daten bieten und neue Produkte entwickeln zu können 
sowie regulatorischen Anforderungen nachzukommen, entwickelt die Helaba momentan eine Platt-
form zur ESG-Daten-Erhebung und -Verwaltung im Zusammenspiel mit der strategischen Beteili-
gung ESG Book. Ziel der Plattform ist es, eine Unterstützung der Datenerhebungsprozesse für die 
Sparkassenfinanzgruppe an der Kundenschnittstelle bereitzustellen. Die Helaba begleitet ihre Kun-
den aktiv in der Transformation hin zu einer kohlenstoffarmen, kreislaufbasierten Form des Wirt-
schaftens. Das Sustainable Finance Advisory Team berät Firmenkunden im Hinblick auf den not-
wendigen Transformationsprozess und passgenaue ESG-Finanzierungslösungen. 

EZB-Aufsicht (Single Supervisory Mechanism, SSM) 

Die Helaba-Gruppe im Sinne des Kreditwesengesetzes (KWG) sowie der Kapitaladäquanzverord-
nung (CRR) gehört zu den als „bedeutend“ eingestuften Instituten, die unter der direkten Aufsicht 
der Europäischen Zentralbank (EZB) stehen.  

Mit Schreiben vom 14. Dezember 2022 hatte die EZB der Helaba-Gruppe das Ergebnis des auf-
sichtsrechtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (Supervisory Review and Evaluation 
Process, SREP) mitgeteilt. Die Landesbank Hessen Thüringen Girozentrale hatte in 2023 auf kon-
solidierter Basis eine SREP-Gesamtkapitalanforderung in Höhe von 10,00 % zu erfüllen; dies bein-
haltet eine zusätzliche Eigenmittelanforderung (Säule 2) in Höhe von 2,00 %, die in Form von min-
destens 56,25 % hartem Kernkapital und 75 % Kernkapital vorzuhalten ist. Für das Jahr 2024 wird 
die auf konsolidierter Basis einzuhaltende SREP-Gesamtkapitalanforderung bei 10,25 % liegen, dies 
beinhaltet eine zusätzliche Eigenmittelanforderung (Säule 2) in Höhe von 2,25 %.  

Zum 1. Februar 2022 hat die BaFin eine Anhebung des inländischen antizyklischen Kapitalpuffers 
für Deutschland auf 0,75 % (§ 10d KWG) beschlossen. Zusätzlich wurde ab dem 1. April 2022 erst-
mals ein Kapitalpuffer für systemische Risiken in Höhe von 2 % auf mit Wohnimmobilien besicherte 
Kredite angeordnet. Die Puffer waren bis zum 1. Februar 2023 aufzubauen und wurden bei der  
Kapitalplanung 2023 entsprechend berücksichtigt. 
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EU-Umsetzung von Basel IV 

Im Oktober 2021 hat die EU-Kommission ihre Legislativvorschläge zur Änderung der EU-
Eigenkapitalverordnung (Capital Requirements Regulation „CRR III“) und der Eigenkapitalrichtlinie 
(Capital Requirements Directive „CRD VI“) veröffentlicht, mit denen Basel IV (beziehungsweise 
Finalisierung von Basel III)5 in der EU umgesetzt werden soll. Im Dezember 2023 haben sich der 
Ausschuss der ständigen Vertreter (Rat) wie auch der Ausschuss für Wirtschaft und Währung des 
EU-Parlaments auf die endgültigen Rechtstexte des EU-Bankenpakets (CRR III / CRD VI) 
verständigt. Nach der endgültigen formalen Verabschiedung von Rat und Parlament ist die 
Veröffentlichung im EU-Amtsblatt voraussichtlich Ende des zweiten Quartals 2024 zu erwarten. Die 
Anforderungen sind ab dem 1. Januar 2025 anzuwenden. Die Helaba hat regelmäßig an 
Auswirkungsstudien teilgenommen und berücksichtigte kontinuierlich die Ergebnisse dieser Studien 
im Rahmen ihrer Mittelfristplanung. 

EU-Aktionsplan „Financing Sustainable Growth“  

Bereits in 2021 und 2022 wurden delegierte Rechtsakte (DA) zu den wirtschaftlichen Aktivitäten der 
Taxonomie-Verordnung für die ersten beiden Umweltziele „Wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz“ 
und „Anpassungen an den Klimawandel“ veröffentlicht und Beurteilungskriterien festgelegt, wann 
diese Wirtschaftsaktivitäten im Sinne der EU-Taxonomie nachhaltig sind. Zum 31. Dezember 2023 
sind für diese Umweltziele erstmals detaillierte Angaben zur Taxonomiekonformität zu veröffentli-
chen.  

Im Jahr 2023 wurden von der EU Kommission weitere Vorgaben für die restlichen vier Umweltziele 
„Nachhaltige Nutzung und Schutz der Wasser- und Meeresressourcen“, „Übergang zu einer Kreis-
laufwirtschaft“, „Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung“ und „Schutz und Wie-
derherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme“ sowie eine Ergänzung der ersten bei-
den Umweltziele um weitere wirtschaftliche Aktivitäten veröffentlicht. Für die Jahre 2023 und 2024 
ist zunächst über die Taxonomiefähigkeit dieser Aktivitäten zu berichten. Den sich ergebenden 
Handlungsbedarf setzt die Helaba projekthaft um.  

Die EU-Kommission hat am 30. November 2023 die Verordnung zum EU Green Bond Standard 
(EUGBS) veröffentlicht. Die nach dem EUGBS als nachhaltig klassifizierten Anleihen müssen defi-
nierte Kriterien erfüllen, insbesondere EU-Taxonomie-konforme Aktivitäten enthalten. Die Anwen-
dung des Standards ist freiwillig und soll die etablierten Marktstandards ergänzen. 

EZB-Leitfaden zu Klima- und Umweltrisiken 

Die 13 Erwartungen in Bezug auf Klima- und Umweltrisiken des EZB-Leitfadens zu Klima- und Um-
weltrisiken wurden im Jahr 2022 durch die Veröffentlichung der branchenübergreifenden, konsoli-
dierten Ergebnisse des „Thematic Review“ anhand von Best-Practice-Beispielen präzisiert. Die 
Helaba setzt den sich aus dem EZB-Leitfaden und dem Thematic Review ergebenden Handlungs-
bedarf im Rahmen eines Projekts um. 

Die Anforderungen der European Banking Authority (EBA) für Offenlegungen zu ESG-Risiken nach 
Artikel 449a CRR wurden im Offenlegungsbericht der Helaba-Gruppe für 2022 berücksichtigt. Die 
zusätzlichen Anforderungen für die Offenlegungsberichte 2023 und 2024 sind in Vorbereitung. 

Die Erwartungen der EZB aus dem Leitfaden zu Klima- und Umweltrisiken sind aus qualitativer Sicht 
im aktuellen SREP-Beschluss berücksichtigt worden, haben jedoch zu keinen zusätzlichen Kapital-
anforderungen geführt. 

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) 

Die CSRD ist am 5. Januar 2023 in Kraft getreten und weitet die verpflichtende Berichterstattung zur 
Nachhaltigkeit sowohl vom Adressatenkreis her als auch inhaltlich deutlich aus. Die betroffenen Un-
ternehmen müssen kurz-, mittel- und langfristige, wissenschaftlich fundierte Nachhaltigkeitsziele 
veröffentlichen und verbindliche Berichtsstandards erfüllen, die alle drei Dimensionen von Nachhal-
tigkeit (Umwelt, Soziales, Governance) und die gesamte vor- und nachgelagerte Wertschöpfungs-
kette betrachten sowie auf die Bereiche Strategie, Umsetzung und Wirkungsmessung eingehen. Die 

                                                           
5 Hierunter wird ein Bündel von Maßnahmen des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht bezeichnet, mit dem eine Stärkung der Risi-
kotragfähigkeit und der Widerstandsfähigkeit des Bankensektors erreicht werden soll. 
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EU-Kommission hat am 31. Juli 2023 die von der European Financial Reporting Advisory Group 
(EFRAG) entwickelten Berichtsstandards European Sustainability Reporting Standards (ESRS) an-
genommen. Die CSRD ist von der Helaba erstmals zum Berichtsstichtag 31. Dezember 2024 anzu-
wenden. Die Umsetzung wurde in 2023 mit einer umfassenden Wesentlichkeitsanalyse begonnen 
und wird in 2024 fortgeführt. 

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) 

Das zum 1. Januar 2023 in Kraft getretene Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) verpflichtet 
die in den Anwendungsbereich fallenden Unternehmen zur Achtung von Menschenrechten durch 
die Umsetzung definierter Sorgfaltspflichten. Die Helaba sowie die unter bestimmenden Einfluss 
stehenden Tochtergesellschaften fallen unter den Anwendungsbereich dieses Gesetzes. Zur Sicher-
stellung der Umsetzung der Anforderungen aus dem LkSG hat die Helaba die Position des Human 
Rights Officer sowie zweier Menschenrechtskoordinatoren geschaffen. Sie überwachen die Einhal-
tung der gesetzlichen Sorgfaltspflichten des LkSG, unter anderem mittels des bestehenden Liefe-
rantenkodex. Im Dezember 2023 hat die Helaba im Einklang mit dem LkSG ihre Grundsatzerklärung 
veröffentlicht.  

Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) 

Am 29. Juni 2023 hat die BaFin die 7. MaRisk-Novelle (BaFin- Rundschreiben 05 / 2023 (BA)) ver-
öffentlicht. Mit der 7. MaRisk- Novelle wurden insbesondere die Leitlinien der Europäischen Ban-
kenaufsicht (EBA) für die Kreditvergabe und –überwachung vom 29. Mai 2020 umgesetzt. Klarstel-
lungen waren bereits mit Veröffentlichung anzuwenden. Für die Umsetzung von Neuerungen galt 
eine Übergangsfrist bis 1. Januar 2024. Die Neuerungen wurden umgesetzt. 

Verordnung über die digitale operationale Resilienz im Finanzsektor – Digital Operational 
Resilience Act (DORA) 

Am 16. Januar 2023 wurde in der Europäischen Union die finanzsektorweite Verordnung DORA in 
Kraft gesetzt. Das Hauptziel von DORA ist es, die digitale Widerstandsfähigkeit von Unternehmen 
im Finanzsektor zu stärken und sie besser auf potenzielle Cyber- Angriffe sowie Vorfälle in der In-
formations- und Kommunikationstechnologie (IKT) vorzubereiten. Bis zum 16. Januar 2025 läuft die 
24-monatige Implementierungsphase, bis zu deren Ende betroffene Finanzunternehmen die Anfor-
derungen umgesetzt haben müssen. In der Helaba wurde im Sommer 2023 eine Gap- Analyse 
durchgeführt, auf deren Basis ein Umsetzungsprojekt initiiert wurde. Das Projekt zielt darauf ab, die 
identifizierten Umsetzungsbedarfe in Handlungsfelder zu bündeln, um diese risikoorientiert umzu-
setzen. 

ATLAS 

Mit dem bankweiten Programm ATLAS setzt die Helaba die Modernisierung ihrer Informationstech-
nologie zur Erreichung ihres strategischen IT-Zielbilds um. Das Gesamtprogramm läuft bis Mitte 
2027. In 2023 befanden sich alle 14 Einzelprojekte in der Welle 1 der Umsetzung, davon wurden 
einzelne Teilprojekte bereits beendet. Mit der Planung der Welle 2 wurde gestartet. In 2023 lag der 
Fokus unter anderem auf der Entwicklung der neuen Kernbankensysteme für Kunde, Konto und 
Kredit sowie der Zahlungsverkehrsplattform. 

Wirtschaftliche Auswirkungen 

Das Jahr 2023 war geprägt von dem fortgesetzten Anstieg der Leitzinsen in den meisten Ländern, 
insbesondere durch die US Notenbank und die Europäische Zentralbank. Die Inflationsraten gingen 
nach Höchstständen sukzessive zurück, allerdings schwächten die Zinserhöhungen die weltweite 
Konjunktur und führten zu den Verwerfungen an den Immobilienmärkten. Inzwischen sind die Leit-
zinsen an ihrem Gipfel angelangt und Zinssenkungserwartungen haben im letzten Quartal 2023 den 
Anstieg der Kapitalmarktzinsen gestoppt. Nach dem Ende der Niedrigzinsphase profitieren die Ban-
ken von der Rückkehr der Zinsen. Geopolitische Spannungen, nicht nur im Ukraine-Konflikt, sondern 
auch im Nahen Osten, und eine Neuausrichtung der Handelsströme stellen zudem eine Herausfor-
derung für die Unternehmen und somit auch die Kreditinstitute dar. In Deutschland belasten darüber 
hinaus strukturelle Faktoren wie zunehmender Arbeitskräftemangel, teils unzureichende Infrastruk-
tur sowie hohe Energiepreise die Unternehmen. Zu einer Belastung der Banken könnten auch die 
mittlerweile sinkenden Immobilienpreise führen. 
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Die allgemeine Liquiditätslage an den Geld- und Kapitalmärkten war in 2023 trotz auslaufender, 
unterstützender Maßnahmen der EZB weiterhin normal. Das erhöhte Marktzinsniveau führte zu ei-
ner deutlich erhöhten Nachfrage von Privatanlegern nach längerfristigen Zinsanlagen.  

Die Liquiditätssituation der Helaba-Gruppe ist insgesamt sehr gut und stabil.  

Das wirtschaftlich schwierige Marktumfeld spiegelt sich aktuell in den Portfolios der Helaba unter-
schiedlich stark wider. Die Auswirkungen der Zinssteigerungen nebst Inflation sind in allen Asset- 
Klassen spürbar; die mittelfristige Auswirkung auf Immobilien und ihre Finanzierung wird wesentlich 
von deren weiteren Entwicklung abhängen. Vom Anstieg des Zinsniveaus besonders betroffen sind 
vor allem Finanzierungen im gewerblichen Immobilienportfolio (Büro- und Handelsimmobilien) mit 
Wertveränderungen bei den Sicherungsobjekten und gestiegener Zinsbelastung bei Anschlussfinan-
zierungen. Auf die Entwicklung im Immobiliensektor hat die Helaba unter anderem mit risikoreduzie-
renden Maßnahmen im Neu- und Bestandsgeschäft reagiert. Die Entwicklung wird auf Einzelkredit-
nehmer- und Portfolioebene intensiv überwacht. 

Wesentliche Verschlechterung der Aussichten des Emittenten, wesentliche Änderung der Fi-
nanz- und Ertragslage 

Seit dem 31.12.2023 hat sich keine wesentliche Verschlechterung in den Aussichten der Emittentin 
ergeben. 

Seit dem 31.12.2023 hat es keine wesentliche Änderung in der Finanz- und Ertragslage des Helaba-
Konzerns gegeben. 

9. Verwaltungs, Leitungs- und Aufsichtsorgane 

9.1 Trägerversammlung 

Die Trägerversammlung repräsentiert die Träger der Helaba (vgl. Angaben auf Seite 30, „Eigentü-
merstruktur“). Alle wesentlichen Veränderungen in Bezug auf u.a. Geschäftspolitik, Eigenkapital o-
der Konzernstruktur bedürfen der Genehmigung der Trägerversammlung. Sie ist unter anderem zu-
ständig für Änderungen der Satzung der Bank. Die Rechte der Mitglieder der Trägerversammlung 
ergeben sich aus der Satzung und den jeweiligen Geschäftsordnungen. 

Die Trägerversammlung besteht aus 16 Mitgliedern (§8 (1) der Satzung der Helaba). 

Die Trägerversammlung setzt sich gegenwärtig wie folgt zusammen: 
 
Martina Schweinsburg 
Landrätin 
Landkreis Greiz 
-Vorsitzende- 
 
Claus Kaminsky 
Oberbürgermeister  
Stadt Hanau,  
Hanau 
- Stellvertretender Vorsitzender- 
 
Ingo Buchholz 
Vorsitzender des Vorstands  
Kasseler Sparkasse, 
Kassel 
-Stellvertretender Vorsitzender- 
 
Michael Breuer 
Präsident 
Rheinischer Sparkassen- und Giroverband,  
Düsseldorf 
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Karolin Schriever 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied  
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.,  
Berlin 
-Stellvertretende Vorsitzende- 
 
Heike Taubert 
Ministerin 
Thüringer Finanzministerium,  
Erfurt  
-Stellvertretende Vorsitzende- 
 
Christian Blechschmidt 
Vorsitzender des Vorstands 
Sparkasse Unstrut-Hainich, 
Mühlhausen  
 
Volker Bouffier 
Ministerpräsident a.D. 
Gießen 
 
Guido Braun 
Vorsitzender des Vorstands  
Sparkasse Hanau, 
Hanau 
 
Prof. Dr. Liane Buchholz 
Präsidentin 
Sparkassenverband Westfalen-Lippe,  
Münster 
-Stellvertretende Vorsitzende- 
 
Martina Feldmayer 
Mitglied des Hessischen Landtags, 
Wiesbaden 
 
Karlheinz Ihrig 
Vorsitzender des Vorstandes 
Sparkasse Odenwaldkreis 
 
Ulrich Krebs 
Landrat 
Hochtaunuskreis 
Bad Homburg v. d. H. 
 
Stefan Reuß 
Geschäftsführender Präsident  
Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen, 
Frankfurt am Main/Erfurt 
 
Klaus Peter Schellhaas  
Landrat 
Landkreis Darmstadt-Dieburg, 
Darmstadt 
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Dieter Zimmermann 
Vorsitzender des Vorstandes 
Kreissparkasse Ahrweiler 
Bad Neuenahr-Ahrweiler 
 
9.2 Verwaltungsrat 

Der Verwaltungsrat hat die Geschäftsführung des Vorstandes zu überwachen und besteht gemäß 
§11 (1) der Satzung der Helaba aus siebenundzwanzig Mitgliedern. Für jedes Mitglied ist gemäß § 
11 (3) der Satzung der Helaba ein Stellvertreter zu bestellen. Zwei Drittel der Mitglieder des Verwal-
tungsrats werden von den Trägern der Helaba berufen. Ein Drittel wird von den Bediensteten der 
Bank entsandt. Die Rechte der Mitglieder des Verwaltungsrats ergeben sich aus der Satzung und 
den jeweiligen Geschäftsordnungen. 

Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind gegenwärtig: 
 
             Mitglieder     Stellvertretende Mitglieder 

 
vom Sparkassen- 
und Giroverband 
Hessen–Thüringen 
berufen 

Stefan Reuß 
Geschäftsführender Präsident 
Sparkassen- und Giroverband 
Hessen-Thüringen, 
Frankfurt am Main/Erfurt 
-Vorsitzender- 

Reinhard Faulstich 
Vorsitzender des Vorstands 
Sparkasse Bad Hersfeld-Roten-
burg, 
Bad Hersfeld 
 

 Dr. Werner Henning 
Landrat 
Landkreis Eichsfeld, 
Heiligenstadt 
-1. stellvertretender Vorsitzen-
der- 
 
Dr. Sascha Ahnert  
Vorsitzender des Vorstands 
Stadt- und Kreis-Sparkasse  
Darmstadt,  
Darmstadt 
 

Andreas Bausewein 
Oberbürgermeister 
Stadt Erfurt, 
Erfurt  
 
 
 
Jürgen Schüdde 
Vorsitzender des Vorstands 
Sparkasse Starkenburg, 
Heppenheim 
 
 

 Dr. Annette Beller 
Kassel 
 
 
 

Wilhelm Bechtel 
Vorsitzender des Vorstands 
Stadtsparkasse Borken-
Schwalmstadt, 
Schwalmstadt 
 

 Hans-Georg Dorst 
Vorsitzender des Vorstands 
Sparkasse Mittelthüringen,  
Erfurt 

Martin Bayer 
Vorsitzender des Vorstands 
Kreissparkasse Saalfeld-Ru-
dolstadt, 
Saalfeld 
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             Mitglieder     Stellvertretende Mitglieder 
 

 Marcus Nähser 
Vorsitzender des Vorstands 
Nassauische Sparkasse,  
Wiesbaden 
 
Oliver Klink 
Vorsitzender des Vorstands 
Taunussparkasse,  
Bad Homburg v.d.H 
 
N. N. 
 
 
 
 
Anita Schneider 
Landrätin 
Landkreis Gießen, 
Gießen 
 
Wolfgang Schuster 
Landrat 
Lahn-Dill-Kreis, 
Wetzlar 
 
Dr. Heiko Wingenfeld 
Oberbürgermeister 
Stadt Fulda, 
Fulda 
 

Stefan Hastrich 
Vorsitzender des Vorstands 
Kreissparkasse Weilburg, 
Weilburg  
 
Annette Theil-Deininger 
Vorsitzende des Vorstands  
Rhön-Rennsteig-Sparkasse,  
Meiningen 
 
Frank Matiaske 
Landrat 
Odenwaldkreis, 
Erbach 
 
Winfried Becker 
Landrat 
Schwalm-Eder-Kreis, 
Homberg (Efze) 
 
Alexander Hetjes  
Oberbürgermeister 
Stadt Bad Homburg v. d. Höhe, 
Bad Homburg v. d. Höhe 
 
André Schellenberg 
Stadtkämmerer 
Stadt Darmstadt, 
Darmstadt 
 

  
vom Land Hessen  
berufen 

Michael Boddenberg 
Mitglied des Hessischen Land-
tags 
Wiesbaden 
-2. stellverstretender Vorsitzen-
der- 
 
Frank Lortz 
Vizepräsident des Hessischen 
Landtags 
Wiesbaden 
 

N. N. 
 
 
 
 
 
 
Sigrid Erfurth 
Neu-Eichenberg  

vom Freistaat Thü-
ringen 
berufen 

Dr. Hartmut Schubert 
Staatssekretär  
Thüringer Finanzministerium 
Erfurt 
 

Dr. Werner Pidde 
Gotha 
 

vom Rheinischen 
Sparkassen- und 
Giroverband beru-
fen 

Karin-Brigitte Göbel 
Düsseldorf 
-3. stellvertretende Vorsitzende- 
 

Norbert Laufs 
Vorsitzender des Vorstands 
Sparkasse Aachen, 
Aachen 
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             Mitglieder     Stellvertretende Mitglieder 
 

 
vom Sparkassen-
verband Westfa-
len-Lippe berufen 

 
Klaus Moßmeier 
Vorsitzender des Vorstands 
Kreis und Stadtsparkasse Unna-
Kamen, 
Unna 
 

 
Dr. h. c. Sven-Georg Adenauer 
Landrat 
Kreis Gütersloh, 
Gütersloh 
 

von Fides Beta 
GmbH berufen 
 

Karolin Schriever 
Geschäftsführendes Vorstands-
mitglied 
Deutscher Sparkassen- und Gi-
roverband e.V., 
Berlin 
-5. stellvertretende Vorsitzende- 
 

Dr. Matthias Bergner 
Geschäftsführer 
Fides Beta GmbH 
Berlin 

von Fides Alpha 
GmbH berufen 

Dr. Hagen Pfeiffer  
Geschäftsführer 
HP Management Advisory 
GmbH, 
Eschborn 

Michael Bräuer 
Vorsitzender des Vorstands 
Sparkasse Oberlausitz-Nieder-
schlesien, 
Zittau 
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             Mitglieder     Stellvertretende Mitglieder 
 

 
von den Bediens-
teten der Bank ent-
sandt* 

 
Thorsten Derlitzki 
Stellvertretender Direktor 
Landesbank Hessen-Thüringen 
Frankfurt am Main, 
-4. stellvertretender Vorsitzen-
der- 
 
Sven Ansorg 
Bankangestellter 
Landesbank Hessen-Thüringen 
Erfurt 
 
Frank Beck  
Stellvertretender Direktor 
Landesbank Hessen-Thüringen, 
Frankfurt am Main 
 
Thorsten Kiwitz 
Direktor 
Landesbank Hessen-Thüringen, 
Frankfurt am Main 
 
Christiane Kutil-Bleibaum 
Direktorin 
Landesbank Hessen-Thüringen, 
Düsseldorf 
 
Annette Langner 
Senior Expertin 
Landesbank Hessen-Thüringen, 
Frankfurt am Main 
 
Susanne Noll 
Bankangestellte 
Landesbank Hessen-Thüringen, 
Frankfurt am Main  
 
Birgit Sahliger-Rasper 
Bankangestellte 
Landesbank Hessen-Thüringen, 
Frankfurt am Main  
 
Thomas Sittner 
Bankangestellter 
Landesbank Hessen-Thüringen, 
Frankfurt am Main 
 

 
Robert Schopplich 
Bankangestellter 
Landesbank Hessen-Thüringen 
Frankfurt am Main  
 
 
 
Jens Druyen 
Bankangestellter 
Landesbank Hessen-Thüringen, 
Düsseldorf  
 
Petra Barz  
Bankangestellte 
Landesbank Hessen-Thüringen, 
Frankfurt am Main  
 
Ute Opfer 
Bankangestellte 
Landesbank Hessen-Thüringen, 
Kassel 
 
Katja Elsner 
Stellvertretende Direktorin 
Landesbank Hessen-Thüringen, 
Frankfurt am Main 
 
Wolfgang Scheib 
Bankangestellter 
Landesbank Hessen-Thüringen, 
Offenbach am Main 
 
Sabine Thomsen 
Bankangestellte 
Landesbank Hessen-Thüringen, 
Düsseldorf 
 
Christiane Genz 
Wirtschafts- und Infrastruktur-
bank Hessen, 
Wetzlar 
 
Nicole Gerhold  
Bankangestellte 
Landesbank Hessen-Thüringen, 
Kassel 
 

   
* Die Reihenfolge der von den Bediensteten entsandten stellvertretenden Mitglieder 
ergibt sich aus dem Ergebnis der Verwaltungsratswahl. 
 
Die mit „N. N.“ bezeichneten Mitgliederpositionen im Verwaltungsrat sind derzeit unbesetzt. 
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9.3 Vorstand  

Die Mitglieder des Vorstands werden vom Verwaltungsrat bestellt. Derzeit setzt sich der Vorstand 
wie folgt zusammen: 
 
Thomas Groß (Vorsitzender des Vorstands)  
Chief Executive und Chief Financial Officer (CEO und CFO) der Helaba und Dezernent für Konzern-
steuerung, Personal und Recht, Finance, Revision, Frankfurter Sparkasse und Frankfurter Bankge-
sellschaft 
 
Hans-Dieter Kemler 
Dezernent für Corporate Banking, Capital Markets, Treasury sowie die Helaba Invest 
 
Frank Nickel 
Dezernent für Sparkassen und Mittelstand, Öffentliche Hand, Wirtschafts- und Infrastrukturbank 
(WIBank) sowie für die Landesbausparkasse Hessen-Thüringen (LBS) 
 
Christian Rhino 
Chief Information und Chief Operating Officer (CIO und COO) der Helaba und Dezernent für Infor-
mationstechnologie, Operations und Organisation sowie das COO / CIO Office  
 
Christian Schmid 
Dezernent für Real Estate Finance, Asset Finance, Immobilienmanagement, Distribution- & Portfo-
liomanagement sowie GWH Immobilien Holding GmbH, die OFB Projektentwicklung GmbH und für 
das Branch Management London und New York 
 
Tamara Weiss 
Chief Risk Officer (CRO) der Helaba und ist Dezernentin für Risikocontrolling, Credit Risk Manage-
ment, Restructuring & Recovery und Compliance 
 
 
Die Mitglieder der Trägerversammlung, des Verwaltungsrats und des Vorstands sind unter der 
Adresse: 
 
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 
Neue Mainzer Straße 52 – 58 
60311 Frankfurt am Main 
 
zu erreichen. 
 
Mandate der Vorstandsmitglieder 

Mandatsträger Gesellschaft Funktion 

Thomas Groß Frankfurter Bankgesellschaft 
Holding AG, Frankfurt am 
Main 

 

Frankfurter Bankgesellschaft 
(Schweiz) AG, Zürich, 
Schweiz 

 

Frankfurter Sparkasse, 
Frankfurt am Main 

 

GWH Immobilien Holding 
GmbH, Frankfurt am Main 

Vorsitzender des Aufsichts-
rats  

 
Präsident des Verwaltungs-
rats  

 
 

Vorsitzender des Verwal-
tungsrats 

 

Mitglied des Aufsichtsrats 
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Hans-Dieter Kemler Eurex Deutschland, Frank-
furt am Main 

 

Frankfurter Bankgesellschaft 
Holding AG, Frankfurt am 
Main  

 

Frankfurter Sparkasse, 
Frankfurt am Main  

 

 

Helaba Invest Kapitalanlage-
gesellschaft mbH, Frankfurt 
am Main 

Mitglied des Börsenrats 

 
 

Stellvertretender Vorsitzen-
der des Aufsichtsrats 

 
 

Erster stellvertretender Vor-
sitzender des Verwaltungs-
rats 

 
Vorsitzender des Aufsichts-
rats 

Frank Nickel Frankfurter Bankgesellschaft 
Holding AG, Frankfurt am 
Main 

 

Frankfurter Sparkasse, 
Frankfurt am Main 

 

Helaba Invest Kapitalanlage-
gesellschaft mbH, Frankfurt 
am Main 

 

Thüringer Aufbaubank, Erfurt 

Mitglied des Aufsichtsrats 

 

 
 

Mitglied des Verwaltungsrats 

 
 

Stellvertretender Vorsitzen-
der des Aufsichtsrats  

 
 

Mitglied des Verwaltungsrats 

Christian Rhino Deutscher Sparkassen Ver-
lag Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung, Stuttgart 

 

DSGF Deutsche Servicege-
sellschaft für Finanzdienst-
leister mbH, Köln 

 

paydirekt GmbH, Frankfurt 
am Main 

Mitglied des Aufsichtsrats 

 
 
 

Mitglied des Aufsichtsrats 

 
 
 

Mitglied des Verwaltungsrats 

Christian Schmid GWH Immobilien Holding 
GmbH, Frankfurt am Main 

Vorsitzender des Aufsichts-
rats 

Tamara Weiss Frankfurter Sparkasse, 
Frankfurt am Main 

 

GWH Immobilien Holding 
GmbH, Frankfurt am Main 

Mitglied des Verwaltungsrats  
 

 

Mitglied des Aufsichtsrats 

 
Mandate anderer Mitarbeiter 
 
Mandatsträger Gesellschaft Funktion 

Uwe Höppner Bürgschaftsbank Thüringen 
GmbH, Erfurt 

Mitglied des Verwaltungsrats 
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Peter Kohls Frankfurter Bankgesellschaft 
(Deutschland) AG, Frankfurt 
am Main 

Mitglied des Aufsichtsrats 

Holger Mai Frankfurter Bankgesellschaft 
(Deutschland) AG, Frankfurt 
am Main 

 

Frankfurter Bankgesellschaft 
(Schweiz) AG, Zürich, 
Schweiz 

Vorsitzender des Aufsichts-
rats  

 
 

Mitglied des Verwaltungsrats 

Lioudmila Mathea GWH Immobilien Holding 
GmbH, Frankfurt am Main 

Mitglied des Aufsichtsrats 

Dirk Mewesen Helaba Asset Services Lim-
ited, Dublin, Irland 

Mitglied im Board of Directors 

Dr. Michael Reckhard Bürgschaftsbank Hessen 
GmbH, Wiesbaden 

Mitglied des Aufsichtsrats 

Jörg Schirrmacher Helaba Asset Services Lim-
ited, Dublin, Irland 

Mitglied im Board of Directors 

Peter Schnell Städtische Sparkasse Offen-
bach a. M., Offenbach am 
Main 

Mitglied im Verwaltungsrat 

Peter Marc Stober Frankfurter Bankgesellschaft 
(Deutschland) AG, Frankfurt 
am Main 

Mitglied des Aufsichtsrats 

Dr. Thomas Wagner Frankfurter Bankgesellschaft 
(Deutschland) AG, Frankfurt 
am Main 

 

Frankfurter Bankgesellschaft 
(Schweiz) AG, Zürich, 
Schweiz 

Stellvertretender Vorsitzen-
der des Aufsichtsrats 

 
 

Mitglied des Verwaltungsrats 

Dr. Ingo Wiedemeier Deutsche Sparkassen Lea-
sing AG & Co. KG, Bad Hom-
burg v. d. Höhe 

 

Finanz Informatik GmbH & 
Co. KG, Frankfurt am Main  

Mitglied des Aufsichtsrats 

 

 
 

Mitglied des Aufsichtsrats  

 
 
9.4 Interessenkonflikte von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen  

Zum Zeitpunkt dieses Registrierungsformulars bestehen keine potenziellen Interessenkonflikte der 
Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane zwischen deren Verpflichtungen gegen-
über der Helaba als Emittentin und ihren privaten Interessen oder sonstigen Verpflichtungen. 

10. Anteilsverhältnisse 

Eigentümerstruktur  

Die Helaba ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Frankfurt am Main und 
Erfurt. Seit Mitte 2012 sind neben dem Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen und den 
beiden Ländern Hessen und Thüringen mit dem Rheinischen Sparkassen- und Giroverband, dem 
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Sparkassenverband Westfalen-Lippe sowie zwei Treuhandgesellschaften der Sicherungsreserve 
der Landesbanken und Girozentralen (Fides Beta GmbH) beziehungsweise der regionalen Sparkas-
senstützungsfonds der deutschen Sparkassen (Fides Alpha GmbH) vier weitere Träger im Träger-
kreis der Helaba. Das Stammkapital der Helaba in Höhe von 589 Mio. € wird mehrheitlich von Trä-
gern aus der Sparkassen-Finanzgruppe gehalten (rund 88 %). Die beiden Bundesländer Hessen 
und Thüringen halten Anteile von zusammen rund 12 %. 

Trägerstruktur der Helaba 

Zusammensetzung Stammkapital Betrag 
in Mio. € 

Anteil in % 

Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen 405 68,85 
Land Hessen 48 8,10 
Rheinischer Sparkassen- und Giroverband 28 4,75 
Sparkassenverband Westfalen-Lippe 28 4,75 
Fides Beta GmbH 28 4,75 
Fides Alpha GmbH 28 4,75 
Freistaat Thüringen 24 4,05 
Gesamt 589 100,00 

 
Organe der Bank sind neben dem Vorstand die Trägerversammlung, in der die Eigentümer vertreten 
sind, und der Verwaltungsrat, der die Aufsichtsfunktion ausübt. 

Der Emittentin liegen keine Vereinbarungen vor, die zu einem späteren Zeitpunkt zu einer Verände-
rung bei der Beherrschung der Emittentin führen könnten. 

11. Informationen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin 

11.1 Historische Finanzinformationen 

Für das zum 31.12.2023 bzw. 31.12.2022 endende Geschäftsjahr sind im Anhang dieses Registrie-
rungsformulars folgende Angaben enthalten und Bestandteil dieses Registrierungsformulars: 

Finanzangaben des Konzerns, die in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting 
Standards, wie sie in der Europäischen Union („EU“) anzuwenden sind („IFRS“), und den ergänzend 
nach § 315e Abs. 1 Handelsgesetzbuch („HGB“) anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschrif-
ten aufgestellt wurden und das jeweilige Country by Country Reporting nach § 26a Kreditwesenge-
setz als Anhang zu den Finanzangaben des Konzerns sowie der Konzernlagebericht – (mit Aus-
nahme des Abschnitts „Prognose- und Chancenbericht“) – der in Übereinstimmung mit den Vor-
schriften des Handelsgesetzbuches („HGB“) aufgestellt wurde, sowie die Wiedergabe der entspre-
chenden Bestätigungsvermerke des unabhängigen Abschlussprüfers. 

Darüber hinaus sind für das zum 31.12.2023 endende Geschäftsjahr folgende Angaben enthalten 
und Bestandteil dieses Registrierungsformulars: 

Finanzangaben und der Lagebericht – (mit Ausnahme des Abschnitts „Prognose- und Chancen-
bericht“) – der Bank welcher in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Handelsgesetzbuches 
(„HGB“) aufgestellt wurde, sowie die Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des unabhängigen 
Abschlussprüfers. 

11.2 Zwischenberichte und sonstige Finanzinformationen 

Seit dem Datum des letzten geprüften Konzern- und Jahresabschlusses 2023 bis zum Datum die-
ses Registrierungsformulars sind keine Zwischenabschlüsse der Emittentin veröffentlicht worden.  

11.3 Prüfung der historischen Finanzinformationen 

Der Konzernabschluss sowie der Konzernlagebericht der Helaba für das zum 31. Dezember 2023 
und 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr und der Jahresabschluss sowie der Lagebericht 
der Helaba für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr wurden von EY GmbH & Co. 
KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Übereinstimmung mit § 317 des Handelsgesetzbuch und un-
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ter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung geprüft und jeweils mit uneingeschränkten Bestätigungsvermer-
ken des unabhängigen Abschlussprüfers versehen. 

11.4 Rechtsstreitigkeiten und Schiedsgerichtsverfahren 

Innerhalb der vergangenen 12 Monate haben keine staatlichen Interventionen, Gerichts- oder 
Schiedsgerichtsverfahren (einschließlich derjenigen Verfahren, die nach Kenntnis der Emittentin 
noch anhängig sind oder eingeleitet werden könnten) bestanden, die sich erheblich auf die Finanz-
lage oder die Rentabilität der Helaba und/oder des Helaba-Konzerns auswirken bzw. in jüngster 
Zeit ausgewirkt haben. 

11.5 Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage 

Seit dem 31.12.2023 hat es keine wesentliche Veränderung in der Finanzlage des Helaba-Kon-
zerns gegeben. 

12. Weitere Angaben 

Satzung und Statuten 
Gemäß Satzung (§ 5 Geschäfte) obliegt der Bank insbesondere die Aufgaben einer Sparkassen-
zentralbank in den Ländern Hessen, Thüringen und Nordrhein-Westfalen sowie die Aufgaben einer 
Kommunal- und einer Staatsbank in den Ländern Hessen und Thüringen. Die Bank kann auch in 
weiteren Ländern Sparkassenzentralbankfunktionen übernehmen. 
 
13. Verfügbare Dokumente 
Während der Gültigkeitsdauer dieses Registrierungsformulars werden die folgenden Dokumente bei 
der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Neue Mainzer Straße 52 – 58, 60311 Frankfurt am 
Main, zur Einsicht bereitgehalten:  

 Die gültige Satzung der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale.  
 

 Der gültige Staatsvertrag über die Bildung einer gemeinsamen Sparkassenorganisation Hessen-
Thüringen. 
 
Die vorgenannten Dokumente sind unter https://www.helaba.com/de/rechtsform abrufbar. 
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Finanzangaben der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 2023 auf Konzernebene  
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Konzernlagebericht

Grundlagen des Konzerns

Geschäftsmodell des Konzerns
Als öffentlich-rechtliches und wirtschaftlich nachhaltig agieren-
des Kreditinstitut verfolgt die Landesbank Hessen-Thüringen 
 Girozentrale (Helaba) das langfristig angelegte strategische Ge-
schäftsmodell einer Universalbank mit regionalem Fokus, aus-
gewählter internationaler Präsenz und enger Integration in die 
Sparkassen-Finanzgruppe. Von zentraler Bedeutung für das Ge-
schäftsmodell der Helaba ist ihre öffentlich-rechtliche Rechts-
form. Die Helaba handelt auf Grundlage der für sie geltenden 
staatsvertraglichen und satzungsrechtlichen Bestimmungen ren-
diteorientiert. Staatsvertrag und Satzung setzen den rechtlichen 
Rahmen für das Geschäftsmodell der Helaba. Ebenso von zentra-
ler Bedeutung für das Geschäftsmodell sind die Zugehörigkeit der 
Helaba zur Sparkassen-Finanzgruppe mit ihrem institutssichern-
den Sicherungssystem und der Arbeitsteilung zwischen Sparkas-
sen, Landesbanken und weiteren Verbundinstituten, der hohe 
Trägeranteil der Sparkassenorganisation sowie die Beibehaltung 
und der Ausbau ihrer Aktivitäten im Verbund- und öffentlichen 
Förder- und Infrastrukturgeschäft. 

Die Helaba steht ihren Kunden in drei Funktionen zur Verfügung: 
als Geschäftsbank, als Sparkassenzentralbank und als Förderbank. 

Als Geschäftsbank ist die Helaba im In- und Ausland aktiv. Die 
Helaba prägen stabile, langfristige Kundenbeziehungen. Sie ar-
beitet mit Unternehmen, institutionellen Kunden und öffentlicher 
Hand zusammen.

Die Helaba ist Sparkassenzentralbank und Verbundbank für die 
Sparkassen in Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und 
 Brandenburg und damit für rund 40 % aller Sparkassen in 
Deutschland. Sie ist Partnerin der Sparkassen, nicht Konkurrentin.

In Hessen und Thüringen bilden die Helaba und die Verbundspar-
kassen die Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen mit dem 
Geschäftsmodell der wirtschaftlichen Einheit und einem gemein-
samen Verbund-Rating. In Nordrhein-Westfalen wurden mit den 
Sparkassen und ihren Verbänden umfangreiche Kooperations- 
und Geschäftsvereinbarungen getroffen. Mit den Sparkassen in 
Brandenburg bestehen ebenfalls Kooperationsvereinbarungen 
zur vertrieblichen Zusammenarbeit. Die Vereinbarungen mit den 
Sparkassen in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg ergänzen 
das Verbundkonzept der Sparkassen-Finanzgruppe Hessen- 
Thüringen, das unverändert fortbesteht.

Die Helaba hat ihre Sitze in Frankfurt am Main und Erfurt und ist 
mit Niederlassungen in Düsseldorf und Kassel sowie London, New 
York, Paris und Stockholm vertreten. Durch die Niederlassungen 
verstärkt die Helaba ihre Nähe zu den Kunden und Sparkassen. 
Darüber hinaus eröffnen die ausländischen Niederlassungen der 
HelabaauchZugangzudenRefinanzierungsmärktenfürdieWäh-
rungen US-Dollar und Britisches Pfund. Hinzu kommen Repräsen-
tanzen und Vertriebsbüros sowie Tochter- und Beteiligungsge-
sellschaften.

Als zentrales Förderinstitut des Landes Hessen bündelt die Helaba 
über die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) die 

Verwaltung öffentlicher Förderprogramme. Für die WIBank als 
rechtlich unselbstständige Anstalt in der Helaba besteht in Über-
einstimmung mit EU-Recht eine unmittelbare Gewährträgerhaf-
tung des Landes Hessen. Die Geschäftsaktivitäten der WIBank 
richten sich nach den Förderzielen des Landes Hessen. Darüber 
hinaus ist die Helaba an zahlreichen anderen Fördereinrichtungen 
in Hessen und Thüringen beteiligt.

Das Geschäftsmodell umfasst neben der Helaba weitere starke 
und bekannte Marken, die das Produktportfolio des Konzerns er-
gänzen und teilweise in rechtlich selbstständigen Tochtergesell-
schaften angesiedelt sind.

Mit der rechtlich unselbstständigen Landesbausparkasse Hessen-
Thüringen (LBS) hat die Helaba in den beiden Bundesländern eine 
führende Marktposition im Bausparkassengeschäft. Darüber hi-
naus unterstützt sie über die Sparkassen-Immobilien-Vermitt-
lungs-GmbH die Sparkassen bei der Vermarktung von Immobilien.

Die Frankfurter Sparkasse, eine 100%ige Tochtergesellschaft 
der Helaba in öffentlicher Rechtsform, ist die führende Retail-
Bank in der Region Frankfurt am Main. Über die 1822direkt ist die 
Frankfurter Sparkasse auch im nationalen Direktbankgeschäft 
erfolgreich tätig.

Durch die Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe (FBG) deckt die 
Helaba ihr Angebot für Sparkassen im Private Banking, im Wealth 
Management und in der Vermögensverwaltung ab. Die FBG tritt 
alsdiePrivatbankderSparkassen-Finanzgruppeaufundakqui-
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riert in Deutschland vermögende Kunden über vertraglich koope-
rierendeSparkassenimVerbund.MitdemFamilyOfficeverstärkt
die FBG ihr professionelles Beratungsangebot in allen Vermö-
gensfragen als zentrale Partnerin der Sparkassen und kann durch 
die Mehrheitsbeteiligung an der Beratungsgesellschaft IMAP eine 
ganzheitliche Beratung für Familienunternehmen bieten.

Die Helaba Invest gehört in Deutschland zu den führenden Kapi-
talverwaltungsgesellschaften im institutionellen Asset Manage-
ment, die sowohl Wertpapiere als auch Immobilien administrieren 
und managen. Die Produktpalette der Helaba Invest umfasst unter 
anderem Wertpapierspezial- und Publikumsfonds als Manage-
ment- und/oder Beratungsmandat, die umfassende Fondsadmi-
nistration (inklusive Reporting und Meldewesen sowie Risikoma-
nagement), die Strategieberatung und die Betreuung indirekter 
Investments. 

Die GWH-Gruppe verwaltet rund 53.000 Wohneinheiten und ge-
hört zu den größten Bestandshaltern für Wohnimmobilien in Hes-
sen. Neben der Verwaltung und Optimierung von Wohnungsbe-
ständen betreibt die Gruppe die Projektentwicklung von Wohn-
immobilien sowie die Initiierung und Betreuung von Wohnimmo-
bilienfonds.

Die OFB-Gruppe ist ein bundesweit (mit Schwerpunkt im Rhein-
Main-Gebiet) tätiges Full-Service-Unternehmen im Bereich der 
Immobilienprojektentwicklung, der Baulandentwicklung sowie 
des Bau- und Projektmanagements insbesondere von hochwer-
tigen Gewerbeimmobilien.

Nachhaltigkeit im Sinne ökologischer und gesellschaftlicher Ver-
antwortung sowie fairer Unternehmensführung ist integraler Be-
standteil der konzernweit verbindlichen Geschäftsstrategie, so 
dass die Geschäftstätigkeiten aller Konzerngesellschaften konse-
quentdanachausgerichtetwerden.

Steuerungsinstrumentarium und nichtfinanzielle 
 Leistungsindikatoren
Im Rahmen der Gesamtbanksteuerung verfügt die Helaba über 
integrierteSystemezurGeschäfts-undProfitabilitätssteuerung,
die in einem übergreifenden Steuerungskonzept verankert sind. 
GrundlageisteinemehrstufigeDeckungsbeitragsrechnung.Das
Controlling beinhaltet dabei sowohl die Steuerung der absoluten 
Erträge und Kosten als auch die integrierte Steuerung der De-
ckungsbeiträge. In dieser Systematik erfolgt auch die jährliche 
Planung, aus der eine Planung der Bilanz und Gewinn- und Ver-
lustrechnung (GuV) abgeleitet wird. Neben der Jahresplanung 
erfolgt auch eine Mehrjahresplanung mit einem 5-Jahres-Planho-
rizont. Zusätzlich werden unterjährige Forecasts erstellt. 

Ausgehend von einer unterjährig regelmäßig erstellten betriebs-
wirtschaftlichen Ergebnisrechnung im Deckungsbeitragsschema 
werden regelmäßige Plan-Ist-Vergleiche erzeugt und Abwei-
chungsanalysen durchgeführt. Dabei werden auch Rentabilitäts-
analysen und Cross-Selling-Ergebnisse dargestellt. Die Segment-
informationen basieren entsprechend der Berichterstattung an 
das Management sowohl auf der internen Steuerung (Deckungs-
beitragsrechnung) als auch auf dem externen Rechnungswesen.

Die Rentabilitätsziele werden unter anderem über den Return on 
Equity(RoE) als bilanzielle Eigenkapitalrentabilität (Verhältnis 
aus dem Ergebnis vor Steuern zum durchschnittlichen eingesetz-
ten Eigenkapital nach IFRS) gesteuert. Als Zielkorridor für die 
bilanzielle Eigenkapitalrentabilität hat der Helaba-Konzern eine 
Bandbreitevon6bis8%vorSteuerndefiniert.

Das strategische Ziel für die Cost-Income-Ratio (CIR) ist unter 
70%aufKonzernebene.DieCIR berechnet sich aus dem Verhält-
nis von Verwaltungsaufwand inklusive planmäßiger Abschreibun-
gen zum Gesamtertrag (Ergebnis vor Steuern sowie vor Verwal-
tungsaufwand inklusive planmäßiger Abschreibungen und vor 
Risikovorsorge im Kreditgeschäft).

Die Eigenkapital-Ausstattung wird über die Allokation regulato-
rischerundökonomischerLimitesowieüberdieEigenmittelquo-

tengesteuert.DieKapital-ZielquotenwerdenunterBerücksichti-
gung der durch die Europäische Zentralbank (EZB) aufgestellten 
zusätzlichenEigenmittelanforderungendefiniert.UnterBerück-
sichtigungderper31. Dezember 2023gültigenKapitalpufferan-
forderungen lag die aus dem Beschluss des Supervisory Review 
and Evaluation Process (SREP) der EZB abgeleitete mindestens 
vorzuhaltendeharteKernkapitalquote(inklusivederKapitalpuf-
feranforderungen) für die Helaba-Gruppe bei 9,23 %. 

Die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale hatte in 2023 auf 
konsolidierter Basis eine SREP-Gesamtkapitalanforderung in 
Höhe von 10,00 % zu erfüllen; dies beinhaltet eine zusätzliche 
Eigenmittelanforderung (Säule 2) in Höhe von 2,00 %, die in Form 
vonmindestens56,25%hartemKernkapitalund75%Kernkapi-
tal vorzuhalten ist. Für das Jahr 2024 wird die auf konsolidierter 
Basis einzuhaltende SREP-Gesamtkapitalanforderung bei 
10,25 % liegen, dies beinhaltet eine zusätzliche Eigenmittelan-
forderung (Säule 2) in Höhe von 2,25 %.

Zum 1. Februar 2022 hat die BaFin eine Anhebung des inländi-
schenantizyklischenKapitalpuffersfürDeutschlandauf0,75%
(§ 10dKWG) beschlossen. Zusätzlich wurde ab dem 1. April 2022 
erstmals ein Kapitalpuffer für systemische Risiken in Höhe von 
2 % auf mit Wohnimmobilien besicherte Kredite angeordnet. Die 
Puffer waren bis 1. Februar 2023 aufzubauen und wurden bei der 
Kapitalplanung 2023 entsprechend berücksichtigt.

DieVerschuldungsquote(LeverageRatio)misstdasVerhältnis
des aufsichtsrechtlichen Eigenkapitals zu den ungewichteten bi-
lanziellen und außerbilanziellen Aktivposten inklusive Derivaten. 
Grundsätzlich ist gemäß CRReineVerschuldungsquotevon3,0%
einzuhalten. 

Nach der CRRsindeinekurzfristigeLiquiditätskennziffer(Liquidity
Coverage Ratio, LCR)undeineaufdieStabilitätderRefinanzie-
rung ausgerichtete Kennziffer (Net Stable Funding Ratio, NSFR) 
einzuhalten. Für beide Kennzahlen liegt die regulatorische 
Mindestquotebei100%.BeideLiquiditätskennziffernführenzu
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erhöhtenKostenfürdasLiquiditätsmanagementunddamitzu
Rentabilitätsbelastungen.

Eine wesentliche Kennzahl zur Steuerung der Bestände ist das 
Abschlussvolumen im mittel- und langfristigen Neugeschäft (de-
finiertalsNeugeschäftmiteinerRefinanzierungslaufzeitvonmin-
destens einem Jahr). Insbesondere zur risiko- und rentabilitäts-
orientierten Steuerung der Neugeschäfte wird eine systematische 
Vorkalkulation der Kreditgeschäfte durchgeführt.

Im Zuge der Implementierung des einheitlichen europäischen 
 Abwicklungsmechanismus (Single Resolution Mechanism, SRM) 
erfolgtdieFestlegungeinerinstitutsspezifischenMindestanfor-
derung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbind-
lichkeiten(MinimumRequirementforOwnFundsandEligible
 Liabilities, MREL) durch die zuständige Abwicklungsbehörde. Die 
finalenMREL-Vorgaben der Helaba-Gruppe wurden der Helaba 
durch einen Rechtsakt der BaFin am 24. Januar 2024 mitgeteilt. 

Ab dem 1. Januar 2024 hat die Helaba in Bezug auf die RWA 
22,47%alsMREL- Anforderung einzuhalten, zuzüglich der jeweils 
aktuellen kombinierten Kapitalpufferanforderungen in Höhe von 
3,65%(Stand31. Dezember 2023).DerTeilderMREL-Vorgaben, 
der mit so genannten nachrangigen (das heißt nicht bevorrech-
tigten) Instrumenten zu erfüllen ist, beträgt 22,40 % der RWA, 
ebenfalls zuzüglich der jeweils aktuellen kombinierten Kapital-
pufferanforderungen.

Mit Blick auf die Gesamtrisikopositionsmessgröße (Leverage 
Ratio Exposure, LRE) hat die Helaba 8,02 % des LRE als MREL-An-
forderungen einzuhalten. Der Teil der MREL-Vorgaben, der mit 
nachrangigen Instrumenten zu erfüllen ist, beträgt ebenfalls 
8,02 %, bezogen auf das LRE.

Im Jahr 2023 hatte die zuständige Abwicklungsbehörde für die 
Helaba-Gruppe folgende MREL-Anforderungen festgelegt, die per 
31. Dezember 2023einzuhaltenwaren.DieMREL-Vorgabe betrug 
21,73%derRWA als MREL-Anforderung, zuzüglich der jeweils 
aktuellen kombinierten Kapitalpufferanforderungen in Höhe von 

3,65%(Stand31. Dezember 2023),und7,64%desLRE. Die Vor-
gabe für nachrangige Instrumente betrug 21,06 % der RWA, 
ebenfalls zuzüglich der jeweils aktuellen kombinierten Kapital-
pufferanforderungen,und7,64%desLRE. 

BeiihrerRefinanzierungnutztdieHelabaunterschiedlicheRefi-
nanzierungsquellenund-produkte.EinbesondererFokusliegt
dabei auf den sich durch die Zugehörigkeit zu einem starken Ver-
bundergebendenRefinanzierungsquellenüberdieSparkassen
(Depot A und Depot B). Hinzu kommen Pfandbriefemissionen als 
kosteneffizienterBestandteilderstabilenRefinanzierungsbasis
sowie über Förderinstitute wie die WIBank aufgenommene För-
dermittel. 

Nachhaltiges Handeln ist ein wesentliches Kernelement der stra-
tegischen Agenda. Im Fokus steht die nachhaltige Ausrichtung 
der Geschäftstätigkeit, insbesondere die Begleitung der Kunden 
bei der notwendigen Transformation hin zu einer klimaneutralen 
und kreislauforientierten Wirtschaft.

Die Helaba-Gruppe hat sich strategische Ziele in den Nachhaltig-
keitsdimensionen Environment, Social und Governance (ESG) 
gesetzt. Die ESG-Ziele sind Bestandteil der Geschäftsstrategie. 
Für die Helaba-Gruppe wurden entsprechende Kennzahlen zur 
Messung der ESG-Ziele entwickelt. Dadurch dokumentiert die 
Helaba-Gruppe ihre Ambition zur nachhaltigen Geschäftsausrich-
tungundermöglichteinequantitativeFortschrittsmessung.

Im Kreditgeschäft hat die Helaba konzernweit verbindliche Nach-
haltigkeitskriteriendefiniert,dieindenRisikostrategienverankert
sind und jährlich überprüft werden. Dabei ist es das Ziel der 
Helaba, von den Finanzierungen ausgehende Nachhaltigkeitsri-
siken, inklusive der durch den Klimawandel ausgelösten Transiti-
ons- und physischen Risiken, im Risikomanagement zu minimie-
ren.FürkritischeWirtschaftssektorenwurdenspezifischeVerga-
bekriterien entwickelt, die insbesondere kontroverse Geschäfts-
praktiken ausschließen und sektorspezifische Risikothemen
berücksichtigen. Mit dem Sustainable Lending Framework schafft 
die Helaba eine einheitliche Methode, um das nachhaltige Kredit-

geschäftzudefinieren,zumessenundzusteuern.Ende2023
wurde das Sustainable Investment Framework veröffentlicht, um 
auchdasnachhaltigeInvestmentgeschäftzudefinieren,zumes-
sen und zu steuern.

Mitarbeitende

Personalstrategie 
Die Grundsätze der Personalarbeit der Helaba leiten sich aus der 
Geschäftsstrategie ab. Sie berücksichtigen dabei die gesellschaft-
lichen, wirtschaftlichen und regulatorischen Entwicklungen. Die 
Kernaufgaben sind beispielsweise das strategie- und bedarfs-
orientierte Beschaffen geeigneter Mitarbeitender, das Bereitstel-
len professioneller Serviceleistungen und attraktiver Vergütungs- 
und Nebenleistungen wie einer betrieblichen  Altersversorgung 
sowie eine nachhaltig ausgerichtete Personalentwicklung mit 
ihrem Nachwuchs- und Potenzialmanagement. Weiterhin legt die 
Helaba einen besonderen Fokus auf Gesundheitsmanagement, 
die Entwicklung ihrer Unternehmenskultur und ein Diversity Ma-
nagement. Verschiedene Kennzahlen wie beispielsweise eine 
geringe Fluktuationsrate, die Dauer der durchschnittlichen Be-
triebszugehörigkeit und ein niedriger Krankenstand bestätigen 
die Zufriedenheit und das hohe Engagement der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.

Vergütungsgrundsätze 
DieGeschäftsstrategieunddieRisikostrategiedefinierendie
Handlungsspielräume für die Beschäftigten. In der Vergütungs-
strategie und den Vergütungsgrundsätzen hat die Helaba den 
Zusammenhang zwischen Geschäftsstrategie, Risikostrategie und 
Vergütungsstrategie – unter Berücksichtigung der Unterneh-
menskultur und der Nachhaltigkeitsziele – geregelt. Das Vergü-
tungssystem folgt dieser Ausrichtung und ist auf eine anfor-
derungs- und leistungsgerechte sowie geschlechtsneutrale Ver-
gütung ausgerichtet, die keine Anreize setzt, unverhältnismäßig 
hohe Risiken einzugehen. Die Vergütungsstrategie berücksichtigt 
die Erfüllung der Zielvorgaben aus der operativen Planung bei der 
Ermittlung eines Gesamtbankbudgets und der Zuordnung der 
Budgets für die variable Vergütung auf Bereichs ebene. Der Bezug 
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zwischen Vergütungsstrategie und strategischen Zielen der Ge-
schäftsbereiche ist somit sichergestellt. Bei den Corporate-Cen-
ter-Bereichen orientiert sich die Zuordnung von Bereichsbudgets 
am Ergebnis der HelabaundanderErreichungqualitativerZiele.
Die Vergütungspolitik und die Vergütungspraktiken (einschließ-
lich der Nutzung von Zurückbehaltung und der Festlegung von 
Leistungskriterien) tragen dazu bei, einen langfristigen Ansatz 
zur Steuerung von Klima- und Umweltrisiken nachhaltig zu unter-
stützen. Die Helaba gewährleistet zudem, dass die in die Steue-
rung von Klima- und Umweltrisiken eingebundenen Kontrollfunk-
tionenpersonellundfinanziellangemessenausgestattetsind.

Nachhaltige Personalentwicklung 
Die Helaba investiert in die Weiterbildung ihrer Beschäftigten 
nichtnurmitBlickaufaktuelleQualifizierungsbedarfe,sondern
auch auf zukünftige Geschäftsanforderungen. Entsprechend 
nachhaltig sind die Prozesse aufgestellt: Ein regelmäßiger, struk-
turierter Dialog zwischen Führungskraft und Beschäftigten schafft 
Transparenz in der Arbeitsbeziehung und bietet neben Zielklar-
heit auch den Raum, über Entwicklungsmöglichkeiten zu spre-
chen. Für die Umsetzung geeigneter Maßnahmen steht allen Mit-
arbeitenden ein bedarfsgerecht aufgestelltes Angebot an inter-
nen Seminaren zur fachlichen, persönlichen, sozialen und metho-
dischen Entwicklung zur Verfügung. Hinzu kommen externe 
Trainingsangebote sowie bei entsprechender Passung Förder-
möglichkeiten bei berufsbegleitenden Studiengängen oder Zerti-
fikatskursen.OrientiertambankinternenLebensphasenmodell
erhaltenMitarbeitendeinunterschiedlichenberuflichenPhasen
für sie passende Maßnahmen, damit sie langfristig im Unterneh-
men leistungsfähig bleiben und sich gemäß ihrem Potenzial ent-
wickeln können.

Nachwuchs- und Potenzialmanagement 
DiedemografischeEntwicklungunddieweiterhinfortschreitende
Digitalisierung nehmen langfristig betrachtet auf die Wettbe-
werbsfähigkeit der HelabaEinfluss.Entsprechendbedeutsamist
die Rekrutierung, Entwicklung und Bindung von Nachwuchs- und 
Potenzialkräften. Mit ihren Berufsausbildungs- und Traineepro-
grammen sowie Praktika für Studierende bietet die Helaba Berufs-

einsteigerinnen und -einsteigern die Möglichkeit, die Praxis des 
Bankgeschäfts kennen zu lernen und sich Basiskompetenzen an-
zueignen. Um die junge Zielgruppe zu erreichen, wird in der Re-
krutierung auf einen verstärkten Einsatz digitaler Medienkanäle 
geachtet. Auch die Entwicklung interner Potenzialkräfte ist der 
Helaba ein Anliegen, um die Grundlage für eine Karriere zu Fach-
spezialistinnen und -spezialisten sowie Führungskräften zu legen. 
EinesystematischePotenzialidentifikationunterstütztdieFüh-
rungskräfte dabei, Potenzialkräfte in der Helabazufindenundsie
zielgerichtet und rechtzeitig auf neue Positionen mit höherer Ver-
antwortung vorzubereiten und als Nachfolge zu positionieren. 
Das gelingt durch individuelle Entwicklungspläne oder auch im 
Rahmen eines Potenzialförderprogramms.

Gesundheitsmanagement 
Mit ihrem betrieblichen Gesundheitsmanagement und einem Be-
triebssportprogramm leistet die Helaba einen Beitrag, die körper-
liche und psychische Gesundheit ihrer Beschäftigten zu erhalten 
sowie ein Bewusstsein für eine gesunde Lebensweise zu vermit-
teln. Hinzu kommt ein Beratungsangebot für alle Beschäftigten 
(„EmployeeAssistenceProgram“),dasbeiberuflichen,familiären,
gesundheitlichen oder anderen persönlichen Fragestellungen 
und Belangen in Anspruch genommen werden kann. Zusätzlich 
unterstützt die Helaba die Mitarbeitenden mit virtuellen Bil-
dungsangeboten für ein gesundes Arbeiten.

Transformationsbegleitung 
Das unternehmensweite Transformationsprojekt „Scope – Wachs-
tumdurchEffizienz“wurdeper31. Dezember2022erfolgreich
beendet. Die Ziele, die Zukunftsfähigkeit der Helaba zu sichern 
wie auch Freiräume für Neues zu schaffen, wurden erreicht. Un-
abhängig davon hat die Helaba schon vor der Corona-Pandemie 
begonnen, Anforderungen an eine zukünftige, moderne Art der 
Zusammenarbeit zu beschreiben. Inzwischen haben sich die 
neuen Arbeitsweisen erfolgreich etabliert: Mit mobiler Technik 
wirdwichtigeInfrastrukturfürdieArbeitimHomeofficebereit-
gestellt, so dass konzentriertes Arbeiten und virtuelle Teamarbeit 
gut gelingen können. Bei allen Transformationsvorhaben nimmt 
der Bereich Personal und Recht als Berater und Partner in der Um-

setzung für Mitarbeitende und Führungskräfte eine zentrale Rolle 
ein und sorgt für ein unterstützendes Change Management. Ein 
in 2022 durchgeführtes Stimmungsbarometer erfasste darüber 
hinaus die aktuellen Wahrnehmungen der Beschäftigten zur Un-
ternehmenskultur und bildet die Grundlage für die weitere kultu-
relle Fortentwicklung der Helaba.

Förderung von Vielfalt 
Die Helaba setzt auf ein Diversity Management, um zu einer 
 größeren Innovationskraft sowie zu einer verbesserten Risiko-
kultur in der Organisation zu gelangen. Sie macht Vielfalt und 
Chancengleichheit zu einem festen Bestandteil ihrer nachhaltigen 
Unternehmenskultur und drückt das in verschiedenen Netzwerk-
initiativen aus. Mit einer lebensphasenorientierten und chancen-
gerechten Ausgestaltung von Maßnahmen möchte die Helaba, 
dass alle Beschäftigten, ganz unabhängig von Alter,  Geschlecht, 
Ethnie,VerschiedenheiteninBezugaufBildung,beruflicheHinter-
gründe,geografischeHerkunftsowiesexuelleIdentitätundBe-
hinderung etc., einbezogen werden und zum langfristigen Unter-
nehmenserfolg beitragen können. Es sollen bewusst vielfältige 
Perspektiven in der Zusammenarbeit einbezogen und interne 
Potenziale stärker genutzt werden. Frauen stehen dabei aktuell in 
einem besonderen Fokus der Förderung: So sollen im Rahmen 
einerfreiwilligenVerpflichtungperspektivischüber30%aller
Führungskräftepositionen mit Frauen besetzt und der Anteil der 
Frauen in den Nachwuchs- und Entwicklungsprogrammen der 
Helaba auf 50 % erhöht werden. Speziell für Frauen aufgelegte 
SeminareundeingeeignetesMentoringsollenflankierendunter-
stützen. Außerdem hat die Helaba Rahmenbedingungen imple-
mentiert, damit eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie gelingen 
kann. Dazu gehören unter anderem ein Angebot von Kinderbe-
treuungsplätzensowiederEinsatzflexiblerArbeitsformenund
Arbeitszeitmodelle.
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Verändertes Zinsniveau / Immobilienmarktentwicklung

Das Jahr 2023 war geprägt vom fortgesetzten Anstieg der Leit-
zinsen in den meisten Ländern, insbesondere durch die US-No-
tenbankunddieEuropäischeZentralbank.Die Inflationsraten
gingen nach Höchstständen sukzessive zurück, allerdings 
schwächten die Zinserhöhungen die weltweite Konjunktur und 
führten zu den Verwerfungen an den Immobilienmärkten. Inzwi-
schen sind die Leitzinsen an ihrem Gipfel angelangt und Zins-
senkungserwartungen haben im letzten Quartal 2023 den Anstieg 
der Kapitalmarktzinsen gestoppt. Nach dem Ende der Niedrig-
zinsphaseprofitierendieBankenvonderRückkehrderZinsen.

GeopolitischeSpannungen,nichtnurimUkraine-Konflikt,son-
dern auch im Nahen Osten, und eine Neuausrichtung der Handels-
ströme stellen zudem eine Herausforderung für die Unternehmen 
und somit auch die Kreditinstitute dar. In Deutschland belasten 
darüber hinaus strukturelle Faktoren wie zunehmender Arbeits-
kräftemangel, teils unzureichende Infrastruktur sowie hohe Ener-
giepreise die Unternehmen. Zu einer Belastung der Banken könn-
ten auch die mittlerweile sinkenden Immobilienpreise führen.

Wirtschaftliche Auswirkungen 
DieallgemeineLiquiditätslageandenGeld-undKapitalmärkten
war in 2023 trotz auslaufender, unterstützender Maßnahmen der 
EZB weiterhin normal. Das erhöhte Marktzinsniveau führte zu 
einer deutlich erhöhten Nachfrage von Privatanlegern nach län-
gerfristigen Zinsanlagen.

DieLiquiditätssituationderHelaba-Gruppe ist insgesamt sehr gut 
und stabil. 

Das wirtschaftlich schwierige Marktumfeld spiegelt sich aktuell in 
den Portfolios der Helaba unterschiedlich stark wider. Die Aus-
wirkungenderZinssteigerungennebstInflationsindinallenAs-
set-Klassen spürbar; die mittelfristige Auswirkung auf Immobilien 
und ihre Finanzierung wird wesentlich von deren weiteren Ent-
wicklung abhängen. Vom Anstieg des Zinsniveaus besonders be-
troffen sind vor allem Finanzierungen im gewerblichen Immobi-
lienportfolio (Büro- und Handelsimmobilien) mit Wertverände-
rungen bei den Sicherungsobjekten und gestiegener Zinsbelas-
tungbeiAnschlussfinanzierungen.Dieanderendargestellten
monetären, konjunkturellen und politischen Auswirkungen sind 
derzeit nur vereinzelt in den Unternehmens- und Bankportfolios 
der Helaba zu spüren.

Auf die Entwicklung im Immobiliensektor hat die Helaba unter 
anderem mit risikoreduzierenden Maßnahmen im Neu- und Be-
standsgeschäft reagiert. 

Die Entwicklung wird auf Einzelkreditnehmer- und Portfolioebene 
intensiv überwacht. Für darüber hinausgehende Details verweisen 
wir auf den Risikobericht. 

Weitere wirtschaftliche Auswirkungen sind im Kapitel „Ertrags-, 
Finanz- und Vermögenslage“ des Lageberichts sowie in Anhang-
angabe(37)desKonzernabschlussesdargestellt

Kunden
Die Helaba steht für langfristige und vertrauensvolle Kundenbe-
ziehungen auch in schwierigen Zeiten. Die Helaba unterstützt ihre 
Kunden im Rahmen ihres Dienstleistungs- und Beratungsange-
bots auch bei der Mittelaufnahme über den Kapitalmarkt. 

Die Quote der Forbearance-Maßnahmen ist in 2023 zwar sehr 
deutlichgestiegen,befindetsichaberweiterhinaufniedrigem
Niveau. Ebenfalls ist die Quote notleidender Kredite (NPL-Quote) 
in der Helaba-Gruppezum31. Dezember 2023auf2,0%angestie-
gen.DerRisikovorsorgeaufwandper31. Dezember 2023liegtvor-
wiegend aufgrund eines deutlichen Anstiegs der Ausfallraten im 
gewerblichen Immobilienportfolio deutlich oberhalb des Vorjah-
res. 

In Abhängigkeit von den weiteren geopolitischen Entwicklungen, 
der Entwicklung am Immobilienmarkt sowie der Volatilität am 
Kapitalmarkt sind auch in 2024 Rating-Verschlechterungen oder 
Kreditausfälle nicht auszuschließen. 

Für weitere Details verweisen wir auf den Risikobericht und die 
Anhangangabe(37)desKonzernabschlusses.
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Wirtschaftsbericht 

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene 
 Rahmenbedingungen in Deutschland
Eine langsam wachsende Weltkonjunktur, höhere Kapitalmarkt-
zinsen und Energiekosten haben die Konjunktur 2023 gebremst. 
Kalenderbereinigt sank das deutsche Bruttoinlandsprodukt um 
0,1 %. Für 2024 ist mit einer Erholung und einem Wachstum von 
0,8%zurechnen.DieVerbraucherprofitiereneinerseitsdurch
hoheTariflohnsteigerungenundTransfers,andererseitsdurch
sinkendeInflationsraten.DieRealeinkommendürften2024wie-
der zunehmen und die privaten Konsumausgaben deswegen nach 
einem deutlichen Rückgang im Vorjahr nun zulegen. Dies gilt auch 
für den Staatsverbrauch, der zuvor durch die Rückführung der 
Corona-Hilfen belastet wurde. Aufgrund der nur langsam an Fahrt 
gewinnenden Industriekonjunktur dürften sich die Unternehmen 
jedoch mit Ausrüstungsinvestitionen zurückhalten, so dass ledig-
lich ein kleiner Zuwachs zu erwarten ist. Die zuletzt gesunkenen 
Hypothekenzinsen und nicht mehr so stark steigende Baupreise 
könnten im Jahresverlauf zumindest für eine Stabilisierung der 
Bautätigkeit sorgen. Der Außenhandel sollte sich erholen und 
einen leicht positiven Wachstumsbeitrag liefern. 

Der Verbraucherpreisanstieg in Deutschland nimmt deutlich ab. 
DieInflationdürfteimJahresdurchschnitt2024rund3%errei-
chen, nach 5,9 % im Vorjahr. Energie und Rohstoffe sind günsti-
ger, allerdings belasten die hohen Lohnabschlüsse. Das Ausschei-
den der geburtenstarken Jahrgänge aus dem Arbeitsmarkt ver-
stärkt den Fachkräftemangel und sorgt für zusätzlichen Lohn-
druck. Zusammen mit den Klimaschutzmaßnahmen erhöht dies 
den Preisdruck. 

Die Digitalisierung erfasst immer weitere Teile der Gesellschaft 
und Wirtschaft und hat durch die COVID-19-Pandemie in den ver-
gangenen Jahren weiter an Geschwindigkeit gewonnen. Dies be-
trifft insbesondere Vertriebskanäle, Produkte und Transaktionen, 
aber auch den Austausch und die Nutzung von Daten. Zudem ist, 

im Wesentlichen getrieben durch das mobile Arbeiten, eine deut-
lich stärkere Nutzung von digitalen Medien in der Zusammenar-
beit innerhalb und zwischen Unternehmen zu beobachten. Auch 
der zunehmende Arbeitskräftemangel führt dazu, dass Unterneh-
men die Digitalisierung ihrer Prozesse vorantreiben.

Insbesondere für das Geschäft mit großen, auch international ak-
tiven Firmenkunden haben Plattformen eine hohe Bedeutung für 
das Bankgeschäft. Derivateplattformen ermöglichen bereits seit 
längerem den Abschluss von Währungs-Hedges mittels standar-
disierter Prozesse, Kreditportale vermitteln kleinen und mittleren 
Firmenkunden Finanzierungen durch Banken oder direkt durch 
institutionelle Investoren, Banken analysieren ihre Kundendaten, 
umWegezueinemeffektiverenProduktangebotzufinden.Bei-
spielsweise hat künstliche Intelligenz (KI) das Potenzial, zahlrei-
che Aspekte des gesellschaftlichen Lebens und der Wirtschaft zu 
verändern. Dies spiegelt sich bereits in Bereichen wie der Auto-
mobilindustrie, dem Gesundheitswesen und der Finanzbranche 
wider. Beispielsweise werden neuronale Netzwerke in der Finanz-
branche bereits zur Betrugsprävention, zur Verbesserung des 
Handelsalgorithmus und zum Risikomanagement eingesetzt. 
Investitionen in KI-Technologien und die Ausbildung von Fach-
kräften im KI-Bereich nehmen weltweit zu, was auf das wachsende 
Bewusstsein für die transformative Kraft von KI hinweist. Gleich-
zeitig entstehen neue Herausforderungen im Hinblick auf Daten-
schutz und -sicherheit, aber auch bezogen auf die ethischen Leit-
planken für den Einsatz von KI. Dieser wird in der EU zurzeit durch 
das KI-Gesetz geregelt, um sicherzustellen, dass die in der EU 
eingesetzten KI-Systeme sicher, transparent, nachvollziehbar, 
nicht diskriminierend und umweltfreundlich sind.

In Anbetracht dieser Entwicklungen reagiert die Helaba durch die 
Etablierung eines bankweiten Programms, um von den Chancen 
zuprofitierenundgleichzeitigdieHerausforderungenanzugehen,
die mit dieser raschen Entwicklung von KI einhergehen. 

Im Privatkundengeschäft schreitet die Nutzung von Onlinediens-
ten kontinuierlich voran. Inzwischen bietet jede Filialbank ihren 
Kunden ein ähnliches Leistungsspektrum wie eine Direktbank. 
ZahlungsmodellewiePay-per-useoderRequest-to-paysindnur
einige Beispiele für die digitale Entwicklung im Firmenkunden-
bereich. 

Darüber hinaus gibt es im Markt eine zunehmende Aktivität rund 
um das Thema Blockchain, um neue, schnellere und kostenspa-
rendeWegezumAustauschvonDatenzufinden.Insbesondere
können hier auch neue Produkte entstehen und alte Produkte an 
Effizienzgewinnen.Dadurchwirdbeispielsweisedieautomati-
sierte Initiierung und Durchführung von Transaktionen nach vorab 
vereinbartenKonditionenmitdendamitverbundenenEffizienz-
gewinnen ermöglicht, was sowohl für Firmenkunden als auch für 
Sparkassen neue Möglichkeiten darstellt. Durch im globalen Ver-
gleich fortschrittliche Regulatorik, wie beispielsweise das Gesetz 
über elektronische Wertpapiere (eWPG) oder die Markets in 
Crypto-Assets Regulation (MiCAR), bietet sich sowohl Deutsch-
land wie auch die EU als idealer Standort an, um die Vorteile der 
Technologieeffizientvoranzutreiben.

Weiterhin wurden durch den Legislativvorschlag der Europäi-
schen Kommission vom Juni 2023 zum digitalen Euro und die 
daraus resultierende Entscheidung der EZB im Oktober, die un-
gefähr zweijährige Vorbereitungsphase zum digitalen Euro durch-
zuführen, weitere Vorbereitungen getroffen, um auch zukünftige 
Geschäftsmodelle auszubauen. 

Auf dem Weg hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft gewinnen 
ESG-Daten eine immer größere Bedeutung, auch weil die Regu-
latorik (zum Beispiel im Rahmen der Taxonomie-Verordnung oder 
der Anforderung aus der CSRD-Berichterstattung) dies fordert. 
Dadurch eröffnen sich neue Geschäftsmöglichkeiten, zum Beispiel 
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im Rahmen von Plattformlösungen, diese Daten für eine breite 
Nutzung zur Verfügung zu stellen. 

Die Helaba-Gruppe (im Sinne des KWG und der CRR) mit den ver-
bundenen Tochterinstituten Frankfurter Sparkasse und Frankfur-
ter Bankgesellschaft (Deutschland) AG gehört zu den als „bedeu-
tend“ eingestuften Instituten, die unter der direkten Aufsicht der 
EZB stehen.

Mit Schreiben vom 14. Dezember 2022 hat die EZB der Helaba-
Gruppe das Ergebnis des aufsichtsrechtlichen Überprüfungs- 
und Bewertungsprozesses (Supervisory Review and Evaluation 
Process, SREP) mitgeteilt. Die Landesbank Hessen-Thüringen 
Girozentrale hatte demnach in 2023 auf konsolidierter Basis eine 
SREP-Gesamtkapitalanforderung in Höhe von 10,0 % zu erfüllen; 
dies beinhaltet eine zusätzliche Eigenmittelanforderung (Säule 2) 
in Höhe von 2,0 %, die in Form von mindestens 56,25 % hartem 
Kernkapitalund75%Kernkapitalvorzuhaltenist.

Bereits im August 2021 hat die Mitgliederversammlung des Deut-
schen Sparkassen- und Giroverbands e. V. (DSGV) die Weiterent-
wicklung des Sicherungssystems der Sparkassen-Finanzgruppe 
beschlossen. Die entsprechend angepassten Satzungswerke wur-
den von der Mitgliederversammlung am 26. Juni 2023 verabschie-
det. Damit wurden insbesondere Forderungen von EZB und BaFin 
umgesetzt. Unter anderem wurde das Risikomonitoring-System 
verbessert und die Entscheidungsstrukturen effektiver ausgestal-
tet. Ferner wird ein zusätzlicher Fonds zur Sicherung der Solvenz 
undLiquiditätder InstitutederSparkassen-Finanzgruppege-
schaffen. Er ist ab 2025 über eine Dauer von mindestens acht 
Kalenderjahren anzusparen.

Die Ergebnisse des EU-weiten Stresstests der EBA und EZB im 
Jahr 2023 wurden am 28. Juli 2023 veröffentlicht. Trotz erhebli-
cher Verschärfungen der Krisenszenarien im Vergleich zum 
Stresstest 2021 lagen die theoretischen Abschläge beim Kern-
kapital für die Helaba ungefähr auf gleichem Niveau. Das zeigt die 
Resilienz der Bank. Die Ergebnisse des Stresstests werden im 

Rahmen des SREP zur Berechnung der individuellen aufsichtli-
chen Eigenmittelempfehlung berücksichtigt. 

Im Jahr 2024 wird ein Cyber-Resilience-Stresstest für alle beauf-
sichtigten Institute durchgeführt. Die Ergebnisse werden in den 
SREP-Score2024einfließen.

Bei den aufsichtsrechtlichen beziehungsweise branchenbezoge-
nen Rahmenbedingungen ergaben sich folgende wesentliche 
Entwicklungen:

EU-Umsetzung von Basel IV 
Im Oktober 2021 hat die EU-Kommission ihre Legislativvor-
schläge zur Änderung der EU-Eigenkapitalverordnung (CRR III) 
und der Eigenkapitalrichtlinie (CRD VI) veröffentlicht, mit denen 
Basel IV (beziehungsweise Finalisierung von Basel III) in der EU 
umgesetzt werden soll. Im Dezember 2023 haben sich der Aus-
schuss der ständigen Vertreter (Rat) wie auch der Ausschuss für 
Wirtschaft und Währung des EU-Parlaments auf die endgültigen 
Rechtstexte des EU-Bankenpakets (CRR III / CRD VI) verständigt. 
Nach der endgültigen formalen Verabschiedung von Rat und Par-
lament ist die Veröffentlichung im EU-Amtsblatt voraussichtlich 
Ende des zweiten Quartals 2024 zu erwarten. Die Anforderungen 
sind ab dem 1. Januar 2025 anzuwenden. Die Helaba hat regel-
mäßig an Auswirkungsstudien teilgenommen und berücksichtigte 
kontinuierlich die Ergebnisse dieser Studien im Rahmen ihrer 
Mittelfristplanung.

EU-Aktionsplan „Financing Sustainable Growth“ 
Bereits in 2021 und 2022 wurden delegierte Rechtsakte (DA) zu 
den wirtschaftlichen Aktivitäten der Taxonomie-Verordnung für 
die ersten beiden Umweltziele „Wesentlicher Beitrag zum Klima-
schutz“ und „Anpassungen an den Klimawandel“ veröffentlicht 
und Beurteilungskriterien festgelegt, wann diese Wirtschaftsak-
tivitäten im Sinne der EU-Taxonomienachhaltigsind.Zum31. De-
zember 2023sindfürdieseUmweltzieleerstmalsdetaillierteAn-
gaben zur Taxonomiekonformität zu veröffentlichen.

Im Jahr 2023 wurden von der EU-Kommission weitere Vorgaben 
für die restlichen vier Umweltziele „Nachhaltige Nutzung und 
Schutz der Wasser- und Meeresressourcen“, „Übergang zu einer 
Kreislaufwirtschaft“, „Vermeidung und Verminderung der Umwelt-
verschmutzung“ und „Schutz und Wiederherstellung der biologi-
schen Vielfalt und der Ökosysteme“ sowie eine Ergänzung der 
ersten beiden Umweltziele um weitere wirtschaftliche Aktivitäten 
veröffentlicht. Für die Jahre 2023 und 2024 ist zunächst über die 
Taxonomiefähigkeit dieser Aktivitäten zu berichten. Den sich er-
gebenden Handlungsbedarf setzt die Helaba projekthaft um.

Die EU-Kommission hat am 30. November 2023 die Verordnung 
zum EU Green Bond Standard (EUGBS) veröffentlicht. Die nach 
dem EUGBSalsnachhaltigklassifiziertenAnleihenmüssendefi-
nierte Kriterien erfüllen, insbesondere EU-Taxonomie-konforme 
Aktivitäten enthalten. Die Anwendung des Standards ist freiwillig 
und soll die etablierten Marktstandards ergänzen. 

EZB-Leitfaden zu Klima- und Umweltrisiken
Die 13 Erwartungen in Bezug auf Klima- und Umweltrisiken des 
EZB-Leitfadens wurden im Jahr 2022 durch die Veröffentlichung 
der branchenübergreifenden, konsolidierten Ergebnisse des The-
matic Review anhand von Best-Practice-Beispielen präzisiert. Die 
Helaba setzt den sich aus dem EZB-Leitfaden und dem Thematic 
Review ergebenden Handlungsbedarf im Rahmen eines Projekts 
um.

Die Anforderungen der EBA für Offenlegungen zu ESG-Risiken 
nach Artikel 449a CRR wurden im Offenlegungsbericht der 
Helaba-Gruppe für 2022 berücksichtigt. Die zusätzlichen Anfor-
derungen für die Offenlegungsberichte 2023 und 2024 sind in 
Vorbereitung.

Die Erwartungen der EZB aus dem Leitfaden zu Klima- und Um-
weltrisikensindausqualitativerSicht imaktuellenSREP-Be-
schluss berücksichtigt worden, haben jedoch zu keinen zusätzli-
chen Kapitalanforderungen geführt.
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Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
Die CSRD ist am 5. Januar 2023 in Kraft getreten und weitet die 
verpflichtendeBerichterstattungzurNachhaltigkeitsowohlvom
Adressatenkreis her als auch inhaltlich deutlich aus. Die betroffe-
nen Unternehmen müssen kurz-, mittel- und langfristige, wissen-
schaftlich fundierte Nachhaltigkeitsziele veröffentlichen und ver-
bindliche Berichtsstandards erfüllen, die alle drei Dimensionen 
von Nachhaltigkeit (Umwelt, Soziales, Governance) und die ge-
samte vor- und nachgelagerte Wertschöpfungskette betrachten 
sowie auf die Bereiche Strategie, Umsetzung und Wirkungsmes-
sung eingehen. Die EU-Kommission hat am 31. Juli 2023 die von 
der European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ent-
wickelten Berichtsstandards European Sustainability Reporting 
Standards (ESRS) angenommen. Die CSRD ist von der Helaba 
erstmalszumBerichtsstichtag31. Dezember 2024anzuwenden.
Die Umsetzung wurde in 2023 mit einer umfassenden Wesent-
lichkeitsanalyse begonnen und wird in 2024 fortgeführt.

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)
Das zum 1. Januar 2023 in Kraft getretene Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetz(LkSG)verpflichtetdieindenAnwendungsbereich
fallenden Unternehmen zur Achtung von Menschenrechten durch 
dieUmsetzungdefinierterSorgfaltspflichten.DieHelaba sowie 
dieunterbestimmendenEinflussstehendenTochtergesellschaf-
ten fallen unter den Anwendungsbereich dieses Gesetzes. 

Zur Sicherstellung der Umsetzung der Anforderungen aus dem 
LkSG hat die HelabadiePositiondesHumanRightsOfficersowie
zweier Menschenrechtskoordinatoren geschaffen. Sie überwa-
chendieEinhaltungdergesetzlichenSorgfaltspflichtendesLkSG, 
unter anderem mittels des bestehenden Lieferantenkodex. 

Im Dezember 2023 hat die Helaba im Einklang mit dem LkSG ihre 
Grundsatzerklärung veröffentlicht.

Überprüfung der Qualität der Eigenmittelinstrumente
Im Rahmen der europaweiten aufsichtlichen Untersuchung der 
Qualität der Eigenmittelinstrumente von Banken sind auch die in 
1998 und 2005 eingebrachten Kapitaleinlagen des Landes Hessen 

als Teil des harten Kernkapitals der Helaba Gegenstand von 
 Prüfungshandlungen der Aufsicht. Eine Arbeitsgruppe der Helaba 
und ihrer Träger arbeitet an einem Konzept, bei dem den von den 
Aufsichtsbehörden nunmehr adressierten Punkten keine Rele-
vanz mehr zukommt. Die Ausstattung der Helaba mit hartem 
Kernkapital (CET1) bleibt dabei mehr als auskömmlich. Die Or-
gane der Helaba haben das in wesentlichen Eckpunkten ausge-
arbeitete Konzept in Sitzungen im Dezember 2023 befürwortet. 
Die Aufsichtsbehörden sind über den laufenden Prozess infor-
miert.

Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)
Am29.Juni2023hatdieBaFindie7.MaRisk-Novelle (BaFin-
Rundschreiben 05 / 2023 (BA))veröffentlicht.Mitder7.MaRisk-
Novelle wurden insbesondere die Leitlinien der Europäischen 
Bankenaufsicht (EBA) für die Kreditvergabe und -überwachung 
vom 29. Mai 2020 umgesetzt. 

Klarstellungen waren bereits mit Veröffentlichung anzuwenden. 
Für die Umsetzung von Neuerungen galt eine Übergangsfrist bis 
1. Januar 2024. Die Neuerungen wurden umgesetzt. 

Verordnung über die digitale operationale Resilienz im 
Finanzsektor – Digital Operational Resilience Act (DORA)
Am16.Januar2023wurdeinderEuropäischenUniondiefinanz-
sektorweite Verordnung DORA in Kraft gesetzt. Das Hauptziel von 
DORA ist es, die digitale Widerstandsfähigkeit von Unternehmen 
im Finanzsektor zu stärken und sie besser auf potenzielle Cyber-
Angriffe sowie Vorfälle in der Informations- und Kommunikations-
technologie (IKT) vorzubereiten. Bis zum 16. Januar 2025 läuft 
die 24-monatige Implementierungsphase, bis zu deren Ende be-
troffene Finanzunternehmen die Anforderungen umgesetzt 
haben müssen. In der Helaba wurde im Sommer 2023 eine Gap-
Analyse durchgeführt, auf deren Basis ein Umsetzungsprojekt 
initiiertwurde.DasProjektzieltdaraufab,dieidentifiziertenUm-
setzungsbedarfe in Handlungsfelder zu bündeln, um diese risiko-
orientiert umzusetzen.

Geschäftsverlauf
In 2023 war die Lage an den Finanz- und Kapitalmärkten abermals 
geprägt von geopolitischen und makroökonomischen Unsicher-
heitenaufgrunddesUkraine-Kriegs,derhohen,aberrückläufigen
InflationundderkräftigenZinserhöhungenderNotenbanken.

Dies führte in 2023 zu einer dynamischen und volatilen Zinsent-
wicklung mit Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Infolgedessen 
war die Emissionsaktivität von Banken am Kapitalmarkt großen 
Schwankungen unterworfen und war insbesondere im ersten 
Halbjahr durch zum Teil deutliche Spread-Ausweitungen gekenn-
zeichnet. Mit dem Auslaufen des Zinserhöhungszyklus der Noten-
banken im zweiten Halbjahr setzte eine allmähliche Beruhigung 
ein. Trotz der Unsicherheiten konnte die Helaba ihre Emissions-
plänevollständigumsetzen.WieschonindenVorjahrenprofi-
tierte die Helaba dabei unverändert von ihrem strategischen und 
gutdiversifiziertenGeschäftsmodellsowieihrerstabilenErtrags-
und Geschäftsentwicklung.

Im Jahr 2023 hat die HelabaRefinanzierungsmittelinHöhevon
rund16,2 Mrd. €(2022:17,7 Mrd. €)aufgenommen.Nebender
erfolgreichen Platzierung von zwei öffentlichen Pfandbrief-Bench-
mark-EmissionenübereinGesamtvolumenvon1,75 Mrd. €konnte
zusätzlich eine Senior-Non-Preferred-Benchmark-Emission als 
GreenBondüber750 Mio. €begebenwerden.Außerdemwurde
erstmals eine öffentliche Tier-2-Emission in der Schweiz erfolg-
reich platziert.

Der Absatz von Retail-Emissionen, die über das Vertriebsnetz der 
Sparkassenplatziertwurden,profitierteerheblichvonderZins-
entwicklung und erzielte erneut ein Rekordvolumen von knapp 
10 Mrd. €(2022:6 Mrd. €).DurchdieKundeneinlagenimRetail-
Geschäft innerhalb des Konzerns, insbesondere über das Tochter-
institutFrankfurterSparkasse,wirddieRefinanzierungsbasiswie
indenVorjahrenweiterdiversifiziert.Darüberhinausbetrugdas
mittel-undlangfristigePassivneugeschäftderWIBank2,5 Mrd. €
(2022:1,9 Mrd. €).
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Die Forderungen an Kunden (zu fortgeführten Anschaffungskos-
tenbewertetefinanzielleVermögenswerte)bliebennahezuun-
verändertbei113,5 Mrd. €(31. Dezember 2022:116,1 Mrd. €).
Hinzukommen8,2 Mrd. €(31. Dezember 2022:7,8 Mrd. €)Forde-
rungen an Sparkassen (zu fortgeführten Anschaffungskosten be-
wertetefinanzielleVermögenswerte).DieFokussierungderKre-
ditvergabe auf Kerngeschäftsfelder und die Sparkassen als Ver-
bundpartnerinnen entspricht der kundenorientierten Ausrichtung 
des Geschäftsmodells der Helaba.

Die Cost-Income-Ratio des Helaba-Konzerns liegt zum Stichtag 
31. Dezember2023bei59,4%,nach67,5%zum31. Dezember
2022.DieEigenkapitalrentabilitätbeträgt7,2%(31. Dezember
2022:6,7%).

DieharteKernkapitalquote(CET1-Quote) der Helaba-Gruppe zum 
31. Dezember2023beträgt14,7%(31. Dezember2022:13,5%)
unddieGesamtkapitalquote18,7%(31. Dezember2022:17,3%).
Die CET1-Quote liegt damit weiterhin deutlich über den regula-
torischen Anforderungen.

Aufsichtsrechtliche Neuerungen sind nach den aktuell bekannten 
aufsichtsrechtlichen Vorgaben in die Mehrjahresplanung einbe-
zogen und bei der Beurteilung der angemessenen Kapitalaus-
stattung entsprechend berücksichtigt worden.

ZumStichtag31. Dezember2023beträgtdieLeverageRatioder
Helaba-Gruppe4,9%(31. Dezember2022:4,4%)undliegtdamit
oberhalbdergefordertenMindestquoten.

Die LCR für die Helaba-Gruppeliegtzum31. Dezember2023bei
168,3%(31. Dezember2022:216,8%).DieNSFRper31. Dezem-
ber 2023 liegt für die Helaba-Gruppe merklich über dem Zielwert 
bei120,4%(31. Dezember2022:118,6%).

Die NPL-Quote der Helaba-Gruppe (gemäß EBA Risk Indicator 
Code AQT_3.2)beträgtzum31. Dezember20232,0%(31. Dezem-
ber 2022: 0,6 %). 

Das Abschlussvolumen im mittel- und langfristigen Neugeschäft 
(ohne das wettbewerbsneutrale Fördergeschäft der WIBank) im 
Konzernliegtmit14,2 Mrd. €(2022:21,8 Mrd. €)sehrdeutlich
unter Vorjahresniveau. Auch wenn das Corporate-Banking-Ge-
schäft das Niveau des Vorjahres erreicht, ist vor allem das Trans-
aktionsvolumen an den Immobilienmärkten aufgrund der aktuel-
len Zurückhaltung von Kunden und der Helabadeutlichrückläufig,
was zu einer erheblichen Reduktion der Neugeschäftsmöglich-
keiten geführt hat. Für die getätigten Abschlüsse konnten dage-
gen höhere Margen erzielt werden. Auch bei der Finanzierung von 
Projekten führt die aktuelle Marktsituation zu Verzögerungen 
oder Absagen einzelner Vorhaben.

Per31. Dezember 2023lagdieMREL-Quote der Helaba-Gruppe 
bei57,1%,bezogenaufdierisikogewichtetenAktiva(RWA), und 
18,3 %, bezogen auf die Gesamtrisikopositionsmessgröße (Lever-
age Ratio Exposure, LRE). Der MREL-Bestand der Helaba-Gruppe 
setzte sich zusammen aus regulatorischen Eigenmitteln in Höhe 
von18,7%,nachrangigen(dasheißtnichtbevorrechtigten)Ver-
bindlichkeiten in Höhe von 26,9 % und nicht nachrangigen (das 
heißt bevorrechtigten) Verbindlichkeiten in Höhe von 11,5 %, be-
zogen auf RWA. Bezogen auf LRE ergab sich ein Bestand an regu-
latorischen Eigenmitteln in Höhe von 6,0 %, an nachrangigen 
Verbindlichkeiten in Höhe von 8,6 % und an nicht nachrangigen 
VerbindlichkeiteninHöhevon3,7%.FolglichbetrugdieQuote
der nachrangigen Instrumente 45,6 %, bezogen auf RWA, und 
14,6 %, bezogen auf LRE.

Der MREL-Bestandper31. Dezember 2023lagdamitdeutlichüber
den am 24. Januar 2024 seitens der zuständigen Abwicklungs-
behörde für die Helaba-Gruppe festgelegten MREL-Anforderun-
gen, die ab dem 1. Januar 2024 einzuhalten sind. 

Die durch die Helaba in 2022 begebene Credit-Risk-Sharing-
Transaktion für ein Referenzportfolio von Unternehmenskrediten 
inHöhevonrund2,1 Mrd. €hatin2023risikogewichteteAktiva
(RWA)inHöhevonrund0,8 Mrd. €freigesetzt.BeidieserCredit-
Risk-Sharing-Transaktion werden Ausfallrisiken synthetisch auf 
Investoren übertragen.

Ein zentrales strategisches Handlungsfeld der Helaba ist es, ihre 
Kunden bei der Transformation in eine nachhaltige Zukunft, hin 
zu einer klimaneutralen und kreislauforientierten Wirtschaft, ziel-
gerichtet und partnerschaftlich zu unterstützen. 

Mit der erfolgreichen Implementierung des Sustainable Finance 
Advisory bietet die Helaba ein breites branchen- und produkt-
übergreifendes Informationsangebot zum Thema Sustainable 
Finance an, das sämtliche Finanzierungsinstrumente (Kredite, 
Schuldscheine, Anleihen, Leasing, Avale etc.) abdeckt. Das Sus-
tainable Finance Advisory hat im Jahr 2023 die Kapazitäten und 
Aktivitäten weiter ausgebaut. Im Fokus standen Finanzierungen, 
bei denen ein konkreter Nachhaltigkeitsbezug über die verein-
barte Mittelverwendung oder eine Verknüpfung der Finanzie-
rungskosten mit vorab vereinbarten ESG-Indikatoren hergestellt 
wird, wie beispielsweise so genannte Green-Schuldscheindarle-
hen oder ESG-linked Loans. Neben der Beratung und individuel-
len Strukturierung derartiger Finanzierungslösungen agiert das 
Sustainable Finance Advisory Team auch als Wissensmultiplikator 
für die Kunden der Helaba und unterstützt so deren Transforma-
tionsbemühungen. Den Schwerpunkt bilden hierbei vor allem die 
Firmen- und Sparkassenkunden der Helaba. 

Im Bereich Asset Finance strukturiert die Helaba Projekte in den 
SegmentenerneuerbareEnergien,Energieeffizienz,Schienen-
transport sowie soziale und digitale Infrastruktur. Mit den Emis-
sionserlösen des emittierten Green Bond werden auf Portfolio-
basis nachhaltige Projekte zum Ausbau von Solar- und Windener-
giefinanziert.ImMai2023wurdederzweiteImpact-Reportdes
Green-Bond-Portfolios veröffentlicht, in dem der ökologische 
Mehrwert des Portfolios ausgewiesen wird. Ende 2023 wurde das 
Land-Transport-Portfolio in das Green-Bond-Portfolio mit aufge-
nommen und das Green Bond Framework entsprechend aktuali-
siert sowie eine neue „Second Party Opinion“ eingeholt. Demnach 
entspricht das Green Bond Framework weiterhin den relevanten 
Marktstandards.

Die Helaba gehört im Marktsegment der nachhaltigen Schuld-
scheine zu den führenden Arrangeurinnen und begleitet bezie-
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hungsweise arrangiert regelmäßig ESG-gekoppelte Transaktio-
nen, so unter anderem die Begebung von ESG-linked-Schuld-
scheinen, bei denen die Zinskosten des Schuldscheins an die 
Nachhaltigkeitsleistung des Unternehmens gekoppelt sind. 

Mit individuellen Konzepten wie einer Rendezvous-Clause er-
schließt die Helaba nachhaltige Finanzierungen insbesondere für 
den breiten Mittelstand und solche Unternehmen, die gerade erst 
anfangen, sich ESG-Ziele und Steuerungsinstrumente zu geben. 

Im Bereich der Digitalisierung werden Schuldscheine seitens der 
Helaba vollständig über die digitale Plattform vc trade über den 
gesamten Lebenszyklus prozessiert. Der Erfolg dieses Angebots 
zeigt sich in mittlerweile weit über 300 Sparkassen, die Schuld-
scheine über vc trade digitalisiert abwickeln. Auch Konsortialkre-
dite können auf vc trade vollständig digital abgewickelt werden. 
Dies betrifft unter anderem die Asset-Klassen Unternehmens- und 
Immobilienfinanzierungen.AuchESG-linked-Konsortialdarlehen 
können über vc trade abgewickelt werden.

Mit der Helaba Crowd stellt die Helaba den Sparkassen bundes-
weit eine Plattform zur Verfügung, um Bürgerbeteiligungen zu 
ermöglichen. Dies gewinnt insbesondere mit Blick auf die Ener-
giewende zunehmend an Bedeutung.

Die Digitalisierung von Kommunalkrediten treibt die Helaba zu-
sammenmitKomunoweiterhinkonsequentvoran.NachderÜber-
nahme des Deutschlandgeschäfts von Loanboox und Capveriant 
ist Komuno nun eindeutiger Marktführer und in guter Position, 
diese Stellung nachhaltig zu verteidigen. Zusätzlich bietet 
 Komuno den Sparkassen einen Risikomarktplatz an, mit dem 
größereTransaktionenimBereichHandelsfinanzierungenimAus-
landsgeschäfteffizientaufverschiedeneInstituteinnerhalbder
Gruppe verteilt werden können. Um eine Lösung für die gestiege-
nen Anforderungen im Zusammenhang mit ESG-Daten bieten und 
neue Produkte entwickeln zu können sowie regulatorischen An-
forderungen nachzukommen, entwickelt die Helaba momentan 
eine Plattform zur ESG-Daten-Erhebung und -Verwaltung im Zu-
sammenspiel mit der strategischen Beteiligung ESG Book. Ziel 

der Plattform ist es, eine Unterstützung der Datenerhebungspro-
zesse für die Sparkassen-Finanzgruppe an der Kundenschnitt-
stelle bereitzustellen.

Im Bereich Blockchain ist die Helaba eine strategische Beteiligung 
mit dem Unternehmen Cashlink eingegangen. Die Beteiligung soll 
genutzt werden, um Blockchain-basierte Produkte zusammen mit 
Helaba-Kunden und Sparkassen zu entwickeln. Aufgrund der 
enormen technischen Möglichkeiten rangieren die aktuellen Mög-
lichkeiten von digitalen Edelmetallen bis hin zu digitalen Anleihen 
und bieten der Helaba daher eine Reihe an neuen Geschäftsmo-
dellen, die zukunftsfähig sind.

Mit dem bankweiten Programm ATLAS setzt die Helaba die Mo-
dernisierung ihrer Informationstechnologie zur Erreichung ihres 
strategischen IT-Zielbilds um. Das Gesamtprogramm läuft bis 
Mitte2027.In2023befandensichalle14Einzelprojekteinder
Welle 1 der Umsetzung, davon wurden einzelne Teilprojekte be-
reits beendet. Mit der Planung der Welle 2 wurde gestartet. In 
2023 lag der Fokus unter anderem auf der Entwicklung der neuen 
Kernbankensysteme für Kunde, Konto und Kredit sowie der Zah-
lungsverkehrsplattform.

Die Helaba entwickelt ihr Geschäftsmodell kontinuierlich weiter 
und überprüft dabei die Zusammensetzung und Ausrichtung aller 
Geschäftsfelder, auch im Hinblick auf mögliche Auswirkungen 
(Chancen und Risiken) aus den sich abzeichnenden Klima- und 
Umweltveränderungen. Die Überprüfung erfolgte im Rahmen des 
Strategieüberprüfungsprozesses. Im Ergebnis wird für die meis-
ten Geschäftsfelder derzeit nur eine geringe Anfälligkeit gegen-
über Klima- und Umweltrisiken gesehen, da physische Risiken in 
derRegeldurchdengeografischenFokussowiemitigierende
Maßnahmen reduziert werden und transitorische Risiken in den 
meisten Geschäftsfeldern kurz- und mittelfristig als beherrschbar 
angesehen werden. 

Die Helaba begleitet ihre Kunden aktiv in der Transformation hin 
zu einer kohlenstoffarmen, kreislaufbasierten Form des Wirtschaf-
tens. Das Sustainable Finance Advisory Team berät Firmenkunden 

im Hinblick auf den notwendigen Transformationsprozess und 
passgenaue ESG-Finanzierungslösungen. In Kooperation mit den 
Sparkassen entsteht so ein wirksamer Hebel zur Transformation 
der regionalen Wirtschaft.

Insgesamt überwiegen in den Geschäftsfeldern die Chancen aus 
der Begleitung der Transformation die nach Sicherheiten und 
mitigierenden Faktoren verbleibenden Klima- und Umweltrisiken.

Der Helaba-Konzern wird regelmäßig von Nachhaltigkeits-Rating-
Agenturen hinsichtlich seiner Nachhaltigkeitsleistung bewertet. 
Die Ratings sind ein zentrales Element bei der Analyse und Wei-
terentwicklungdesNachhaltigkeitsprofils.DieHelaba entwickelt 
ihr Instrumentarium des Nachhaltigkeitsmanagements stetig 
weiter, um eine kontinuierliche Verbesserung der externen Ein-
schätzung zu erzielen. 

Bei allen relevanten Nachhaltigkeits-Rating-Agenturen erreicht 
der Helaba-Konzern ein stabiles Rating im oberen weltweiten 
Branchendurchschnitt und im oberen Mittelfeld der Vergleichs-
gruppe deutscher (Landes-)Banken. 

In 2023 konnte bei der Rating-Agentur Sustainalytics eine Ver-
besserungvon21,7(„MediumRisk“)auf19,1(„LowRisk“)erzielt
werden. Außerdem bietet die Helaba ihren Mitarbeitenden ein 
umfassendes ESG-Schulungsmodul an, um Wissen und Kompe-
tenz in dem Themenfeld zu fördern. Die ESG-Schulungen sind ein 
Bestandteil zur Erreichung eines der Nachhaltigkeitsziele. 

Um die Innovationsfähigkeit und Kreativität weiterhin zu stärken, 
wird durch gezielt ergriffene Maßnahmen die Attraktivität der 
Helaba als Arbeitgeberin im Wettbewerb um Nachwuchskräfte 
und Talente erhöht. 

DasstabileundbreitdiversifizierteGeschäftsmodellderHelaba 
hat bereits in der Vergangenheit seine Resilienz erfolgreich unter 
Beweis gestellt. So konnten auf Basis der erzielten guten Betriebs-
ergebnisse durchgängig alle nachrangigen Verbindlichkeiten und 
stillen Einlagen vollumfänglich bedient werden.
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Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Veränderung des Konsolidierungskreises
Die Veränderung des Konsolidierungskreises im Geschäftsjahr 
2023hattekeinenwesentlichenEinflussaufdieErtrags-,Finanz-
und Vermögenslage. 

DieBeträgeimLageberichtsindinderRegelaufvolle Mio. €ge-
rundet. Aufgrund von Rundungen können sich im vorliegenden 
Bericht bei Summenbildungen und der Berechnung von Prozent-
angaben geringfügige Abweichungen ergeben.

Ertragslage des Konzerns

2023 2022 Veränderung

in Mio. € in Mio. € in Mio. € in %

Zinsüberschuss 1.840 1.417 423 29,8

Risikovorsorge – 448 – 162 – 286 >-100,0

Zinsüberschuss nach Risikovorsorge 1.392 1.255 137 10,9

Provisionsüberschuss 536 533 2 0,5

Ergebnis aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien 207 207 1 0,4

Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung 207 111 96 86,7

Handelsergebnis 48 355 – 307 – 86,4

Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen und anderen zum Fair Value be-
werteten Finanzinstrumenten (Nichthandel) 158 – 245 403 >100,0

Ergebnis aus at Equity bewerteten Unternehmen – 13 – 4 – 8 >-100,0

Sonstiges Ergebnis 103 183 – 80 – 43,5

Verwaltungsaufwand inklusive planmäßiger Abschreibungen – 1.711 – 1.652 – 59 – 3,6

Ergebnis vor Steuern 722 633 89 14,0

Ertragsteuern – 255 – 202 – 53 – 26,3

Konzernjahresergebnis 466 431 36 8,3

Der Helaba-Konzern hat im Geschäftsjahr 2023 mit einem Ergeb-
nisvorSteuerninHöhevon722 Mio. €einenneuenHöchstwert
erzieltundübertrafdamitdenVorjahreswert (633 Mio. €)um
14,0%.DankdesdiversifiziertenundausbalanciertenGeschäfts-
modells konnten erhebliche Ergebnisbelastungen, die aus der 
veränderten Lage an den Immobilienmärkten resultieren, deutlich 
überkompensiert werden. Diese Belastungen spiegeln sich ins-
besondere in einem Anstieg der Risikovorsorge wider, aber auch 
in Wertminderungen, die im Ergebnis aus als Finanzinvestition 

gehaltenen Immobilien und im sonstigen Ergebnis ausgewiesen 
werden. Die operativen Erträge sind deutlich gewachsen, insbe-
sondere durch den starken Anstieg des Zinsüberschusses auf-
grund der Normalisierung des Zinsumfelds, während der Provi-
sionsüberschuss und das Ergebnis aus als Finanzinvestition ge-
haltenen Immobilien konstant hohe Ergebnisbeiträge lieferten. 
Die Steigerung des Ergebnisses aus der Fair Value-Bewertung 
trug auch zur Erhöhung des Konzernergebnisses vor Steuern bei. 
Der Verwaltungsaufwand inklusive planmäßiger Abschreibungen 

28 Konzernlagebericht Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
AA-12



liegt nur leicht über dem Niveau des Vorjahres. Die einzelnen Pos-
ten der Ertragslage des Konzerns entwickelten sich wie folgt: 

Der Zinsüberschuss des Konzerns für das Geschäftsjahr 2023 be-
trägt1.840 Mio. €undkonntegegenüberdemVorjahreszeitraum
um 29,8 % gesteigert werden. Ohne Berücksichtigung der Prämie 
aus der Teilnahme am Tender-Verfahren der EZB (TLTRO), die der 
Helaba-Konzern im Vorjahr vereinnahmt hat, konnte der Zinsüber-
schussum35,6%gesteigertwerden.DerZinsüberschussprofi-
tierte von dem gestiegenen Zinsniveau an den Geld- und Kapital-
märkten. Die Trendwende nach einer langen Null- und Negativ-
zinsphase begünstigte das Einlagengeschäft sowie die Kunden-
nachfragenachZertifikaten.DieKonditionenbeiträgeausdem
Kundengeschäft entwickelten sich erfreulich. Auch ein deutlich 
gestiegener Ergebnisbeitrag aus der Eigenmittelanlage wirkte 
sich positiv auf den Zinsüberschuss aus.

Aus der Risikovorsorge im Kreditgeschäft resultiert ein Aufwand 
von–448 Mio. €(2022:–162 Mio. €).DerAnstiegresultiertim
Wesentlichen aus der veränderten Lage an den Immobilienmärk-
ten. Gemäß dem Stufenmodell nach IFRS 9 verteilt sich die Netto-
zuführung der Risikovorsorge für das Kreditgeschäft (inklusive 
der Rückstellungen für Kreditzusagen und Finanzgarantien) auf 
Stufe1miteinerAuflösungvon37 Mio. €(2022:27 Mio. €),auf
Stufe2miteinerAuflösungvon45 Mio. €(2022:Zuführungin
Höhevon–148 Mio. €)undaufStufe3miteinerZuführungvon
–527 Mio. €(2022:–48 Mio. €).AusDirektabschreibungen,Risiko-
vorsorgeauferfolgsneutralzumFairValuebewertetefinanzielle
Vermögenswerte und Eingängen aus abgeschriebenen Forderun-
genergibtsicheinSaldovon–2 Mio. €(2022:8 Mio. €).ImRisiko-
vorsorgeaufwandderStufe2isteineAuflösungdesPostModel
Adjustments (PMA)inHöhevon43 Mio. €(2022:Zuführungin
Höhevon–100 Mio. €)enthalten.FürweitereDetailsverweisen
wiraufAnhangangabe(37)desKonzernabschlusses.

NachRisikovorsorgeistderZinsüberschussvon1.255 Mio. €im
Vorjahrauf1.392 Mio. €inderaktuellenBerichtsperiodegestie-
gen.

DerProvisionsüberschussliegtmit536 Mio. €aufVorjahresniveau
(2022:533 Mio. €).DerProvisionsüberschusswirdimWesentli-
chen von der Helaba, der Frankfurter Sparkasse, der Helaba Invest 
und der FBG-Gruppe generiert. Dabei entwickelten sich insbeson-
dere die Provisionen aus der Kontoführung und dem Zahlungs-
verkehr der Helaba und der Frankfurter Sparkasse sowie die Pro-
visionen aus der Verwaltung öffentlicher Zuschuss- und Förder-
programmederWIBankpositiv.Rückläufigwarendagegendie
Provisionen aus dem Wertpapier- und Depotgeschäft der Helaba 
infolge der Aufgabe des Verwahrstellengeschäfts und aus dem 
Kredit- und Avalgeschäft der Niederlassung New York aufgrund 
geringerer Neugeschäftsaktivitäten im Immobilienkreditgeschäft.

Das Ergebnis aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien 
wird überwiegend von der GWH-Gruppe erwirtschaftet und be-
trägt207 Mio. €(2022:207 Mio. €).Essetztsichzusammenaus
dem Saldo aus Mieterträgen und Betriebskosten sowie Wertmin-
derungen und Abgangsergebnissen. Belastend wirkten außer-
planmäßige Abschreibungen in Höhe von –66 Mio.  € (2022:
–30 Mio. €).DagegenkonntendieErträgeausAbgängenum
19 Mio. €auf40 Mio. €gesteigertwerden.

DasHandelsergebnisimGeschäftsjahr2023beträgt48 Mio. €
(2022:355 Mio. €).WesentlicherErgebnistreiberwardaskunden-
getriebene Handelsgeschäft, das mit 108  Mio.  € (Vorjahr
114 Mio. €)imRahmenderErwartungenlag.DieHandelsumsätze
haben sich bei weiter volatilen Marktbedingungen anlog zum Vor-
jahr positiv entwickelt. Das gilt sowohl für das Wertpapiergeschäft 
im Primär- und Sekundärmarkt als auch für den Derivatehandel 
und den Devisen-, Edelmetall- und Geldhandel mit Kunden. 
 Dagegen liegt das Handelsergebnis insbesondere aufgrund der 
Zinsentwicklung und der damit verbundenen Bewertungsanpas-
sungen bei Derivatebewertungen (xVA)bei -60 Mio. € (2022:
242 Mio. €).UnterBerücksichtigungvongegenläufigenEffekten
im Bankbuch liegt das xVA-Ergebnisinsgesamtbei–37 Mio. €
(2022:101 Mio. €).

Das Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen und anderen zum 
Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten (Nichthandel) beträgt 

158 Mio. €(2022:–245 Mio. €).WesentlicheErgebnistreiberwaren
Bewertungsgewinne aus Derivaten, die die im Vorjahr aufgetre-
tenen Bewertungsverluste kompensieren. Darüber hinaus trugen 
auch die Fondsanlagen zur deutlichen Ergebnisverbesserung bei. 

DassonstigeErgebnishatsichvon183 Mio. €auf103 Mio. €ver-
ringert. Negativ ausgewirkt hat sich ein verringertes Abgangser-
gebnis von nicht erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Fi-
nanzinstrumenten. Hieraus resultiert ein Aufwand in Höhe von 
–2 Mio. €(2022:Ertragvon20 Mio. €).AußerplanmäßigeAbschrei-
bungen auf Immobilien des Vorratsvermögens führten zu einer 
BelastungdessonstigenErgebnisses inHöhevon–45 Mio. €
(2022:–5 Mio. €).ZudemwerdenDividendenerträgeinHöhevon
19 Mio. €(2022:17 Mio. €)imsonstigenErgebnisausgewiesen.

Der Verwaltungsaufwand inklusive planmäßiger Abschreibungen 
istum–59 Mio. €auf–1.711 Mio. €gestiegen.Diesersetztsich
ausdemPersonalaufwandvon–738 Mio. €(2022:–733 Mio. €),
anderen Verwaltungsaufwendungen von –827  Mio.  € (2022:
–773 Mio. €)sowieplanmäßigenAbschreibungenvon–147 Mio. €
(2022:–146 Mio. €)zusammen.EineTarifanpassungimJuli2023,
dieZahlungeinerInflationsausgleichsprämiesowie–gegen-
läufig  – geringere Aufwendungen für Altersversorgung und
 Unterstützung ergaben nahezu unveränderte Personalaufwen-
dungen.ImJahresdurchschnittwurdenimKonzern6.377Mit-
arbeitende beschäftigt, gegenüber 6.310 im Jahr 2022. Projekt-
tätigkeiten, insbesondere zur Modernisierung der Informations-
technologie(IT)- Infrastruktur, sowie höhere Kosten aufgrund des 
inflationärenUmfeldsführtenzueinemAnstiegderanderen
Verwaltungsaufwendungen. In den anderen Verwaltungsaufwen-
dungen sind die europäische Bankenabgabe in Höhe von 
–68 Mio. €(2022:–94 Mio. €)sowiedieAufwendungenfürVer-
bandsumlagenundReservefondsinHöhevon–89 Mio. €(2022:
–92 Mio. €)enthalten.VerstärkteInvestitionenindieInforma-
tionstechnologie (IT) führten auch zu einem Anstieg der plan-
mäßigen Abschreibungen.

Das Konzernergebnis vor Steuern beträgt 722 Mio.  € (2022:
633 Mio. €).
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Dem Verwaltungsaufwand steht ein Gesamtertrag in Höhe von 
2.881 Mio. €(2022:2.447 Mio. €)gegenüber,sodasssicheine
Cost-Income-Ratiovon59,4%(2022:67,5%)ergibt.DieEigen-
kapitalrentabilitätvorSteuernistvon6,7%auf7,2%gestiegen.
Die Kapitalrendite gemäß Artikel 90 CRD IV beträgt 0,3 % (2022: 
0,2 %).

DerErtragsteueraufwandbeträgt–255 Mio. €(2022:–202 Mio. €).
Er resultiert im Wesentlichen aus Ertragsteueraufwendungen im 
Inlandmit–222 Mio. €(2022:–141 Mio. €)und–33 Mio. €(2022:
–61 Mio. €)imAusland.VondemErtragsteueraufwandentfälltein
SteueraufwandinHöhevon–144 Mio. €auftatsächlicheSteuern.
Die Entstehung beziehungsweise die Realisierung temporärer 
Differenzen führte zu latenten Steueraufwendungen von 
-111 Mio. €(2022:Ertragvon69 Mio. €).ImWesentlichenaufgrund
Vorjahressteuererstattungen, steuerfreier Erträge sowie – gegen-
läufig – nicht abziehbarer Betriebsausgaben beläuft sich die
Steuerquoteauf35,4%(2022:31,9%).

Das Ergebnis nach Steuern beziehungsweise das Konzernjahres-
ergebnisistum36 Mio. €auf466 Mio. €gestiegen.VondemKon-
zernjahresergebnis entfallen auf Anteile ohne beherrschenden 
Einfluss0 Mio. €(2022:0 Mio. €),sodassdenGesellschafterndes
Mutterunternehmens466 Mio. €(2022:431 Mio. €)zuzurechnen
sind.HiervonisteinBetragvon90 Mio. €zurAusschüttungandie
Anteilseigner und zur Bedienung der im Eigenkapital ausgewie-
senen Kapitaleinlagen des Landes Hessen vorgesehen. Die eben-
falls als Gewinnverwendung gezeigte Bedienung der AT1-Anlei-
henbeträgtunverändertzumVorjahreszeitraum14 Mio. €.

DasGesamtergebnisdesGeschäftsjahres2023istvon761 Mio. €
auf560Mio. €gesunken.NebendemKonzernjahresergebnis,wie
es in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen 
wird, gehen hier als sonstiges Ergebnis erfolgsneutral im Eigen-
kapital erfasste Ergebnisse der Periode ein. Das sonstige Ergebnis 
beträgt94 Mio. €(2022:330 Mio. €).BedingtdurchdieReduzie-
rung des Diskontierungszinssatzes beträgt das Ergebnis aus der 
Neubewertung der Nettoschuld aus leistungsorientierten Versor-
gungsplänen–67 Mio. €vorSteuern(2022:693 Mio. €).ZurEr-
mittlung der Pensionsrückstellungen wurde für die wesentlichen 
Pensionsverpflichtungen im Inland ein Zinssatz von 3,25%
(31. Dezember 2022:3,75%)zugrundegelegt.Ausdenbonitäts-
induzierten Fair Value-Änderungen von freiwillig zum Fair Value 
bewertetenfinanziellenVerbindlichkeitenresultierteinErgebnis-
beitraginHöhevon98 Mio. €vorSteuern(2022:339 Mio. €).Sehr
deutlich positiv ausgewirkt haben sich im Vergleich zum Vorjah-
reszeitraum zinsinduzierte Bewertungseffekte auf die erfolgsneu-
tral zum Fair Value bewerteten Fremdkapitalinstrumente mit 
163 Mio. €vorSteuern(2022:–609 Mio. €).DerBetragdesVor-
jahres war durch den allgemeinen Zinsanstieg belastet. Aus dem 
Cross Currency Basis Spread im Rahmen der Derivatebewertung 
resultierteinErgebnisbeitraginHöhevon–53 Mio. €vorSteuern
(2022:39 Mio. €).
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Bilanz

Aktiva

31.12.2023 31.12.2022 Veränderung

in Mio. € in Mio. € in Mio. € in %

Kassenbestand, Sichtguthaben bei Zentralnoten-
banken und Kreditinstituten 32.864 40.266 – 7.401 – 18,4

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete fi-
nanzielle Vermögenswerte 129.477 130.673 – 1.196 – 0,9

Schuldverschreibungen 2.795 1.774 1.021 57,5

Kredite und Forderungen an Kreditinstitute 13.168 12.836 332 2,6

Kredite und Forderungen an Kunden 113.514 116.062 – 2.549 – 2,2

Handelsaktiva 11.697 12.672 – 975 – 7,7

Zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögens-
werte (Nichthandel) 21.369 21.694 – 325 – 1,5

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 3.485 3.109 376 12,1

Ertragsteueransprüche 536 639 – 103 – 16,1

Übrige Aktiva 2.644 2.449 195 7,9

Summe Aktiva 202.072 211.502 – 9.429 – 4,5

Passiva

31.12.2023 31.12.2022 Veränderung

in Mio. € in Mio. € in Mio. € in %

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete fi-
nanzielle Verbindlichkeiten 162.306 170.881 – 8.575 – 5,0

Einlagen und Kredite von Kreditinstituten 48.195 65.735 – 17.540 – 26,7

Einlagen und Kredite von Kunden 62.421 63.643 – 1.222 – 1,9

Verbriefte Verbindlichkeiten 51.263 41.064 10.198 24,8

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 428 439 – 11 – 2,6

Handelspassiva 11.350 13.754 – 2.404 – 17,5

Zum Fair Value bewertete finanzielle Verbindlich-
keiten (Nichthandel) 16.037 15.042 995 6,6

Rückstellungen 1.175 1.171 5 0,4

Ertragsteuerverpflichtungen 127 215 – 88 – 40,9

Übrige Passiva 745 562 183 32,5

Eigenkapital 10.333 9.877 455 4,6

Summe Passiva 202.072 211.502 – 9.429 – 4,5

Die Bilanzsumme des Helaba-Konzerns nahm im Geschäftsjahr 
2023um–4,5%beziehungsweise–9,4 Mrd. €auf202,1 Mrd. €ab.
Der Rückgang der Bilanzsumme resultiert im Wesentlichen aus 
einer Reduzierung der Teilnahme an den vergünstigten langfris-
tigenRefinanzierungsgeschäftenderEZB (TLTRO). Das Geschäfts-
volumen, in das zusätzlich zu den Aktiva auch außerbilanzielle 
VerpflichtungenausdemBankgeschäftundTreuhandgeschäft
eingehen,nahmum–3,8%auf242,1 Mrd. €(31. Dezember 2022:
251,8 Mrd. €)ab.

Der Kassenbestand und die Sichtguthaben bei Zentralnotenban-
kenundKreditinstitutensindum–18,4%auf32,9 Mrd. €(31. De-
zember 2022:40,3 Mrd. €)gesunken.HierinenthaltenisteinBe-
traginHöhevon6,6 Mrd. €(31. Dezember 2022:24,2 Mrd. €),der
aus TLTRO resultiert. Dieser Rückgang wurde zum Teil durch einen 

Anstieg der Neuemissionen verbriefter Verbindlichkeiten kom-
pensiert.

DiezufortgeführtenAnschaffungskostenbewertetenfinanziellen
Vermögenswertereduziertensichum–1,2 Mrd. €auf129,5 Mrd. €.
Insbesondere die hierin enthaltenen Kredite und Forderungen an 
Kundensankenum–2,5 Mrd. €auf113,5 Mrd. €.Hiervonentfallen
auf gewerbliche Immobilienkredite 34,8  Mrd.  € (31.  Dezem-
ber 2022:36,1 Mrd. €)undaufInfrastrukturkredite28,4 Mrd. €
(31. Dezember 2022:27,3 Mrd. €).VondenKreditenundForde-
rungenanKreditinstituteinHöhevon13,2 Mrd. €(31. Dezem-
ber 2022:12,8 Mrd. €),dieindenzufortgeführtenAnschaffungs-
kostenbewertetenfinanziellenVermögenswertenausgewiesen
werden,entfallen6,7 Mrd. €(31. Dezember 2022:6,4 Mrd. €)auf

Sparkassen in Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Bran-
denburg.

Die kumulierte Wertberichtigung auf die zu fortgeführten An-
schaffungskostenbewertetenfinanziellenVermögenswertebe-
trägt–1.223 Mio. €(31. Dezember 2022:–847 Mio. €).

Die zum Fair Value bilanzierten Handelsaktiva werden zum Stich-
tagmit11,7 Mrd. €ausgewiesen(31. Dezember 2022:12,7 Mrd. €).
Ursächlich für den Rückgang sind die positiven Marktwerte der 
Derivate, die sich im Wesentlichen aufgrund zinsinduzierter Be-
wertungseffekteum–1,1 Mrd. €auf8,3 Mrd. €verringerten.Da-
gegen stieg der Bestand an Schuldverschreibungen und anderen 
festverzinslichenWertpapierenum1,1 Mrd. €auf2,7 Mrd. €.
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Die zum Fair Value bewerteten finanziellen Vermögenswerte
(Nichthandel) in Höhe von 21,4  Mrd.  € (31.  Dezember  2022:
21,7  Mrd.  €) bestehen zu 14,7  Mrd.  € (31.  Dezember  2022:
14,8 Mrd. €)ausSchuldverschreibungenundanderenfestverzins-
lichen Wertpapieren, die erfolgsneutral bewertet werden. Die 
nicht mit Handelsabsicht gehaltenen Derivate verzeichneten 
einenRückgangum–0,2 Mrd. €auf1,6 Mrd. €,sodassinsgesamt
die positiven Marktwerte aller Derivate um –1,3  Mrd.  € auf
9,9 Mrd. €gesunkensind.

DiezufortgeführtenAnschaffungskostenbewertetenfinanziellen
Verbindlichkeitenwerdenmit162,3 Mrd. €(31. Dezember 2022:
170,9 Mrd. €)ausgewiesen.HierführtediereduzierteTeilnahme
an den Langfrist-Tendern der EZB zu einem Rückgang der Ein-
lagen und Kredite von Kreditinstituten um –17,6  Mrd.  € auf
48,2 Mrd. €.Davonentfallen11,1 Mrd. €(31. Dezember 2022:
10,7  Mrd.  €) auf Verbindlichkeiten gegenüber Sparkassen in
 Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg. Auch 
dieEinlagenundKreditevonKundensankenum–1,2 Mrd. €auf
62,4  Mrd.  €. Gegenläufig entwickelten sich die verbrieften
Verbindlichkeiten,dieum10,2 Mrd. €auf51,3 Mrd. €anstiegen.
Das erhöhte Zinsniveau sorgte für eine verstärkte Nachfrage der 
Investoren nach zinstragenden Finanzinstrumenten.

Die zum Fair Value bilanzierten Handelspassiva sind um 
–2,4 Mrd. €auf11,4 Mrd. €gesunken.Währendsichdienegativen
MarktwerteausDerivatenum–2,8 Mrd. €auf6,5 Mrd. €reduzier-
ten,stiegendieEinlagenundKrediteum0,6 Mrd. €auf4,6 Mrd. €.

Die zumFairValuebewertetenfinanziellenVerbindlichkeiten
(Nichthandel)betragenzumStichtag16,0 Mrd. € (31. Dezem-
ber 2022:15,0 Mrd. €).Hierinsindmit3,6 Mrd. €(31. Dezem-
ber 2022:4,1 Mrd. €)nichtmitHandelsabsichtgehalteneDerivate
ausgewiesen, so dass insgesamt die negativen Marktwerte aller 
Derivateum–3,3 Mrd. €aufnunmehr10,1 Mrd. €gesunkensind.
Analog zur Aktivseite wirkten sich auch hier zinsinduzierte Be-
wertungseffekte wertmindernd auf die Marktwerte der Derivate 
aus.

Eigenkapital

Zum31. Dezember 2023beträgtdasEigenkapitaldesKonzerns
10,3 Mrd. €(31. Dezember 2022:9,9 Mrd. €).DieErhöhungberuht
imWesentlichenaufdemGesamtergebnisvon560 Mio. €(31. De-
zember 2022:761 Mio. €).DaskumulierteOCI des Konzerns be-
trägt–106 Mio. €(31. Dezember 2022:–199 Mio. €).Hiervonent-
fallen156 Mio. €(31. Dezember 2022:134 Mio. €)aufPosten,die
nicht in künftigen Perioden in die GuV umgegliedert werden (OCI 
(Non-recycling)), und –261  Mio.  € (31.  Dezember  2022:
–333 Mio. €)aufPosten,dieinkünftigenPeriodenindieGuV um-
gegliedert werden (OCI (Recycling)). Im OCI (Non-recycling) sind 
mit–128 Mio. €(31. Dezember 2022:–82 Mio. €)Neubewertungen
ausPensionsverpflichtungenenthalten.DieVeränderungistim
Wesentlichen auf die Reduzierung des Diskontierungszinssatzes 
auf3,25%(31. Dezember 2022:3,75%)zurückzuführen.Bewer-
tungserfolge bei Finanzverbindlichkeiten der Fair Value-Option 
(FVO) aufgrund der Veränderung des eigenen Kreditrisikos haben 
mit292 Mio. €(31. Dezember 2022:225 Mio. €)zudemAnstieg
des OCI (Non-recycling) beigetragen. Im OCI (Recycling) ist das 
kumulierte Bewertungsergebnis von erfolgsneutral zum Fair Value 
bewertetenSchuldinstrumenteninHöhevon–226 Mio. €(31. De-
zember 2022:–338 Mio. €)enthalten.DernachIFRS 9 im kumu-
lierten OCI zu erfassende Cross Currency Basis Spread im Rahmen 
derDerivatebewertungbelastetemit –52 Mio.  € (31. Dezem-
ber 2022:–16 Mio. €)dasEigenkapital.Wechselkurseffektebe-
wirkten eine Verringerung der Rücklage aus der Währungsum-
rechnungvonausländischenGeschäftsbetriebenum–3 Mio. €auf
35 Mio. €.

Für die Bedienung von Stammkapital und Kapitaleinlagen wurde 
andieEigentümereinBetragvon90 Mio. €ausdemJahresüber-
schuss 2022 ausgeschüttet. Für die Bedienung der AT1-Anleihen 
wurdeimDezember2023einBetragvon14 Mio. €gezahlt.

Zu den aufsichtsrechtlichen Kapitalquotenwird auf Anhang-
angabe (35) verwiesen.

Ertragslage der Segmente

Zum Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 
722 Mio.€(2022:633 Mio. €)habendieeinzelnenSegmentewie
folgt beigetragen:

in Mio. €

2023 20221)

Immobilien – 227 286

Corporates & Markets 409 447

Retail & Asset Management 368 194

WIBank 57 42

Sonstige 126 – 364

Konsolidierung / Überleitung – 11 28

Konzern 722 633

1)  Vorjahreszahlen angepasst: Aufgrund einer organisatorischen Veränderung 
wird das Ergebnis des Geldhandels für Treasury-Aktivitäten vom Segment Cor-
porates & Markets in das Segment Sonstige umgegliedert, siehe auch Anhang-
angaben (1) und (20).

Segment Immobilien
Im Segment Immobilien wird der Unternehmensbereich Real Es-
tate Finance abgebildet. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit sind 
Produkte in größeren gewerblichen Projekt- beziehungsweise 
BestandsfinanzierungenimImmobiliensektor.

Bei Real Estate Finance ist das Abschlussvolumen im mittel- und 
langfristigen Neugeschäft marktbedingt gegenüber dem Vorjahr 
sehrdeutlichum53,8%auf4,3 Mrd. € zurückgegangen.Die
 Margen hingegen sind im Neugeschäft gegenüber dem Vorjahr 
merklich angestiegen. Das durchschnittliche Geschäftsvolumen 
blieb in 2023 stabil.

Der Zinsüberschuss liegt gegenüber dem Vorjahr nahezu unver-
ändertbei442 Mio. €.DieZuführungzurRisikovorsorgewurde
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mit–556 Mio. €gegenüberdemVorjahraufgrundderSituation
an den Immobilienmärkten sehr deutlich angehoben. Der Provi-
sionsüberschussbeläuftsichauf17 Mio. €undliegtdamitunter
demVorjahreswert(22 Mio. €).

DieVerwaltungsaufwendungenliegenmit–143 Mio. €merklich
überdemNiveaudesVorjahres(–132 Mio. €).

DasErgebnisvorSteuernbeträgt–241 Mio. €undunterschreitet
vor allem aufgrund der erhöhten Risikovorsorge sehr deutlich den 
ErgebnisbeitragdesVorjahres(286 Mio. €).

Segment Corporates & Markets
Im Geschäftssegment Corporates & Markets werden Produkte für 
die Kundengruppen Unternehmen, institutionelle Kunden, öffent-
liche Hand und kommunalnahe Kunden angeboten.

Das Abschlussvolumen im mittel- und langfristigen Neugeschäft 
imSegmentistumrund20%auf8,6 Mrd. €gesunken.Während
das Abschlussvolumen von Corporate Banking, im Kommunal-
kreditgeschäft sowie bei Sparkassen und Mittelstand (im Wesent-
lichen Förderkreditgeschäft) nahezu unverändert auf Vorjahres-
niveau lag, war vor allem das assetbasierte mittel-/langfristige 
Neugeschäftrückläufig.

Der Zinsüberschuss aus dem Kreditgeschäft des Segments ent-
wickelte sich leicht positiv, in den einzelnen Bereichen jedoch sehr 
unterschiedlich. Während die steigenden Zinsen im Bereich Spar-
kassen und Mittelstand aufgrund gestiegener Passivmargen sehr 
deutliche Zuwächse verursachten, machte sich der Anstieg zins-
induzierterRefinanzierungskostenderHandelsbücherimBereich
Capital Markets sehr stark negativ bemerkbar. Insgesamt liegt der 
ZinsüberschussimSegmentmit527 Mio. €um5,5%überdem
Vorjahreswert.

Für die Risikovorsorge im Kreditgeschäft ergibt sich saldiert eine 
Auflösungvon13 Mio. €(2022:3 Mio. €).

DerProvisionsüberschussbeläuftsichauf166 Mio. €undliegt
damitspürbarunterdemVorjahr(181 Mio. €).DerRückgangre-
sultiert vor allem aus der Aufgabe der Depotbankfunktion. 

Das Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung (Handel und Nicht-
handel) liegt bedingt durch negative Bewertungseffekte (xVA) 
trotzsteigendenKundengeschäftsmit188 Mio. €merklichunter
demVorjahreswert(219 Mio. €).

Der spürbare Anstieg der Verwaltungsaufwendungen um 8,5 % 
ist unter anderem auf Anpassungen der internen Kostenumlage 
zurückzuführen.

DasErgebnisvorSteuernliegtmit409 Mio. €merklichunterdem
Ergebnisaus2022(447 Mio. €).Diesistinsbesondereaufdas
niedrigere Bewertungsergebnis zurückzuführen.

Segment Retail & Asset Management
In dem Geschäftssegment Retail & Asset Management werden 
Produkte des Retail Banking, des Private Banking sowie des Asset 
Management über die Töchter Frankfurter Sparkasse, Frankfurter 
Bankgesellschaft (FBG) und Helaba Invest sowie über die Landes-
bausparkasse Hessen-Thüringen (LBS) angeboten. Die Bewirt-
schaftung der eigenen Immobilien sowie die immobilienwirt-
schaftlichen Tochtergesellschaften der GWH-Gruppe gehören 
ebenfalls zu diesem Geschäftssegment.

DerZinsüberschussimSegmentbeläuftsichauf410 Mio. €und
liegt damit sehr deutlich über dem Vorjahresniveau. Der Anstieg 
stammt im Wesentlichen aus der zinsinduziert gestiegenen 
Passiv marge des Retail-Geschäfts der Frankfurter Sparkasse. 
 Positive Beiträge aus der Risikovorsorge im Segment belaufen 
sichauf4 Mio. €(2022:–8 Mio. €)undentfallenüberwiegend
ebenfalls auf die Frankfurter Sparkasse.

DerProvisionsüberschussimSegmentzeigtesichmit294 Mio. €
leicht verbessert gegenüber dem Vorjahr. Dazu trugen die 
 Frankfurter Sparkasse, FBG und die Helaba Invest bei.

Das Ergebnis aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien 
wird im Wesentlichen durch die GWH generiert, vor allem durch 
die Erwirtschaftung von Mieterträgen aus Wohnimmobilien. Das 
ErgebnisdesVorjahresinHöhevon207 Mio. €wurdeauchim
aktuellen Umfeld der Immobilienmärkte wieder erreicht.

Das überwiegend in der Frankfurter Sparkasse angefallene Ergeb-
nis aus der Fair Value-Bewertung der Spezialfonds zeigt sich sehr 
starkverbessertbei12 Mio. €,nachdemesimVorjahrdurchden
Zinsanstieg und die Ausweitung der Credit Spreads negativ be-
lastetwar(2022:–41 Mio. €).

DassonstigeErgebnisliegtmit56 Mio. €sehrdeutlichunterdem
Vorjahresniveau(2022:85 Mio. €).Ursächlichsindunteranderem
Wertminderungen bei Vorratsimmobilien der GWH sowie Sonder-
effekte aus dem Immobilienmanagement.

Der moderate Anstieg der Verwaltungsaufwendungen im gesam-
tenSegmentum7,0%resultiertwesentlichausderfortgesetzten
geschäftlichen Wachstumsinitiative der FBG. Hinzu kommen hö-
here Betriebs- und Energiekosten.

DasErgebnisvorSteuernliegtmit368 Mio. €sehrdeutlichober-
halbdesVorjahresergebnisses(194 Mio. €).

Segment WIBank
Im Segment WIBank wird der Geschäftsbereich der Wirtschafts- 
und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) dargestellt. Im Geschäfts-
jahr konnte die WIBank ein Neugeschäft (Kredit- und Zuschuss-
geschäft)vonrund3,1 Mrd. €erzielen(2022:4,0 Mrd. €).

Zurückhaltende Investitionen haben im Geschäftsjahr zu einem 
sehr deutlichen Rückgang der Nachfrage der kommunalen Ge-
bietskörperschaften nach entsprechenden Krediten geführt. 
Durchförderprogrammunabhängigekapitalmarktrefinanzierte
Kredite wurden Investitionen der kommunalen hessischen Ge-
bietskörperschaftenmiteinemVolumeninHöhevon351 Mio. €
(Vorjahr:755 Mio. €)finanziert.DasAuslaufenvonCorona-Hilfs-
leistungen für Krankenhäuser führte zu einem Rückgang des Neu-
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geschäftsauf230 Mio. €(Vorjahr:441 Mio. €).Ebensosankim
Mietwohnungsbau (Darlehen) das Neugeschäft um über 
200 Mio. €.AnkündigungenvonzukünftigverbessertenFörder-
bedingungen sowie die gestiegenen Baukosten führten hier vor-
läufigzueinerzurückhaltendenNachfrage.

DerZinsüberschussliegtmit91 Mio. €sehrdeutlichüberdem
Vorjahresniveau(71 Mio. €),wasinsbesondereaufdaserhöhte
Zinsniveau zurückzuführen ist. Der Provisionsüberschuss 
(77 Mio. €)istdurchdasDienstleistungsgeschäftgeprägtund
liegtdeutlichoberhalbdesVorjahreswerts(66 Mio. €).

DerVerwaltungsaufwandliegtbei–116 Mio. €.DerkräftigeAn-
stieggegenüberdemVorjahr(–99 Mio. €)ergibtsichdurchge-
stiegene IT- und Personalkosten und Aufwendungen für Fremd-
leistungen.

Im Geschäftsjahr 2023 konnte somit ein Segmentergebnis vor 
Steuernvon57 Mio. €erreichtwerden(2022:42 Mio. €),wasvor-
nehmlich auf die positive Zinsergebnisentwicklung zurückzufüh-
ren ist.

Segment Sonstige 
Im Segment Sonstige sind die nicht den Geschäftssegmenten zu-
rechenbaren Ergebnisbeiträge und Aufwendungen abgebildet. 
Dazu gehören die Ergebnisse der sonstigen konsolidierten Be-
teiligungen, insbesondere die OFB-Gruppe, sowie die nicht den 
einzelnen Segmenten zugeordneten Kosten der zentralen Berei-
che. Darüber hinaus werden hier die Ergebnisse der Treasury-Ak-
tivitäten, der zentralen Anlage der Eigenmittel und der zentral 
gehaltenenWertpapieredesLiquiditätsbestandsabgebildet.

Der Zinsüberschuss im Segment hat sich im Berichtsjahr um 
220 Mio. €auf386 Mio. €sehrstarkerhöht.Verantwortlichdafür
sind vor allem die Beiträge aus dem Zinsmanagement, insbeson-
derederBeitragdesGeldhandelszurSteuerungderLiquidität,
der sehr deutlich gestiegen ist. 

Der sehr positive Ergebnisbeitrag aus der Risikovorsorge von 
91 Mio. €(2022:–126 Mio. €)istinsbesondereaufdieVerände-
rungen aus der Sonderkonstellationsanalyse und dem Post Model 
Adjustment zurückzuführen.

Das Ergebnis der Fair Value-Bewertung (Handel und Nichthandel) 
ist durch den Geldhandel und zinsinduzierte Bewertungen ge-
prägt.Mitinsgesamt6 Mio. €(Vorjahreszeitraum:–70 Mio. €)war
ein sehr deutlicher Anstieg hin zu einem positiven Ergebnisbei-
trag zu verzeichnen.

Das sonstige Ergebnis in diesem Segment ist sehr stark auf 
27 Mio. €(2022:71 Mio. €)zurückgegangen.Maßgeblichdafür
waren außerplanmäßige Abschreibungen auf Immobilienprojekte 
sowie der Entfall des positiven Abgangsergebnisses durch den 
VerkaufvonWertpapierenimLiquiditätsabsicherungsbestandim
Vergleich zum Vorjahr.

DerVerwaltungsaufwandzeigtsichimBerichtsjahrbei–336 Mio. €
(2022:–387 Mio. €)signifikantverbessert.Diesbegründetsich
vorallemimRückgangderBankenabgabeum24 Mio. €,diein
diesem Segment abgebildet wird.

Das Ergebnis vor Steuern des Segments verbesserte sich sehr 
stark im Wesentlichen aufgrund der positiven Entwicklungen im 
ZinsüberschussundinderRisikovorsorgeauf140 Mio. €(2022:
–364 Mio. €).

Segment Konsolidierung / Überleitung
Unter dem Segment Konsolidierung / Überleitung werden durch 
konzerninterne Sachverhalte entstandene Konsolidierungsef-
fekte, die zwischen den Segmenten bestehen, ausgewiesen. Über-
leitungseffekte, die sich zwischen den Segmentergebnissen und 
der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, insbesondere bezüg-
lich des Zinsergebnisses, ergeben, werden ebenfalls in diesem 
Segment berichtet.

Das Ergebnis vor Steuern aus der Konsolidierung / Überleitung 
beträgt–11 Mio. €(2022:28 Mio. €).
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Vergleich mit der Vorjahresprognose
Die folgenden Tabellen vergleichen für das abgelaufene Ge-
schäftsjahr die Ist-Werte der von der Helaba verwendeten Kenn-
zahlen mit der ursprünglichen Prognose:

Prognose 2022 für 2023 Ergebnisse 2023

Zinsüberschuss Leichter Rückgang 29,8 %

Risikovorsorge Keine Erhöhung >-100,0 %

Provisionsüberschuss Moderater Anstieg 0,5 %

Ergebnis aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien Sehr deutlicher Anstieg 0,4 %

Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung Sehr deutlicher Anstieg 86,7 %

Sonstiges Ergebnis Deutlich schwächer -43,5 %

Verwaltungsaufwand inklusive planmäßiger Abschreibungen Moderater Anstieg -3,6 %

Ergebnis vor Steuern Unter Vorjahresniveau 14,0 %

Bilanzsumme Geringfügiger Rückgang -4,5 %

Abschlussvolumen im mittel- und langfristigen Neugeschäft (ohne WIBank) Unterhalb des Vorjahreswertes -34,9 %

in %

Prognose 2022 für 2023 31.12.2023 31.12.2022

Cost-Income-Ratio < 70 59,4 67,5

Eigenkapitalrentabilität Rückläufig 7,2 6,7

Harte Kernkapitalquote (CET1) Geringfügig niedriger 14,7 13,5

Verschuldungsquote (Leverage Ratio) Unverändert 4,9 4,4

Kurzfristige Liquiditätskennzahl (LCR) 125 168,3 216,8

Mittel- und langfristige Liquiditätskennzahl (NSFR) 105 120,4 118,6

Die wesentlichen Abweichungen von der geplanten Geschäftsent-
wicklung des Helaba-Konzerns werden im Folgenden erläutert.

Aufgrund der dynamischen Entwicklung des Zinsniveaus und folg-
lich gestiegener Margen vor allem im Passivgeschäft war im Zins-
überschuss ein sehr deutlicher Anstieg zu verzeichnen.

Die erwartete Stabilisierung des Risikovorsorgebedarfs ist nicht 
eingetreten. Stattdessen wurde aufgrund der Entwicklung an den 
Immobilienmärkten die Risikovorsorge sehr stark über dem Vor-
jahreswert gebildet. Der Zinsüberschuss nach Risikovorsorge 
liegtinsgesamtsignifikantüberdemVorjahreswert.

Das Ergebnis aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien 
erzielt einen Beitrag auf Vorjahresniveau. Der erwartete starke 
Anstieg konnte aufgrund von Sonderabschreibungen auf Immo-
bilien nicht realisiert werden.

Das Bewertungsergebnis mit seinen beiden Komponenten Han-
delsergebnis und Fair Value-Ergebnis (Nichthandel) liegt insge-
samt deutlich über dem Prognosewert. Das operative Handels-
ergebnis normalisierte sich, dabei belasteten xVA-Bewertungs-
anpassungen stärker als erwartet. Dagegen waren im Vergleich 
zum Vorjahr sehr deutlich verbesserte Fair Value-Ergebnisse 
(Nichthandel) aus Derivaten und Fonds zu verzeichnen. 

Das sonstige Ergebnis ging sehr deutlich zurück und liegt unter 
dem Planwert. Maßgeblich waren dafür die im Segment Sonstige 
dargestellten außerplanmäßigen Abschreibungen.

Der geplante moderate Anstieg im Verwaltungsaufwand konnte 
unterschritten werden. Das ist zum Teil auf die niedriger als er-
wartet ausfallende Bankenabgabe zurückzuführen.

Das Ergebnis vor Steuern ist gegenüber dem Vorjahr kräftig ge-
wachsen und liegt sehr deutlich über der Erwartung. Als Folge hat 
sichdieEigenkapitalrentabilitätauf7,2%verbessert.

Die Höhe der Bilanzsumme bewegt sich leicht unter dem Vorjah-
resniveau und entspricht damit den Erwartungen.

Das Abschlussvolumen im mittel- und langfristigen Neugeschäft 
lag sehr deutlich unter dem Vorjahreswert.
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Risikobericht 

Der Vorstand trägt die Verantwortung für alle Risiken der 
Helaba-Gruppe und ist für die Festlegung einer mit der Geschäfts-
strategie konsistenten Risikostrategie zuständig. Die Risikostra-
tegie legt in Übereinstimmung mit den gesetzlichen, satzungs-
mäßigen und bankaufsichtsrechtlich zu beachtenden Anforderun-
gen sowie der Geschäftsanweisung für den Vorstand den grund-
sätzlichen Umgang mit Risiken und die Ziele der  Risikosteuerung 
sowie die Maßnahmen zur Zielerreichung in der Helaba-Gruppe 
fest. Die Risikostrategie umfasst alle  wesentlichen Geschäftsein-
heiten der Helaba-Gruppe im Sinne des KWG und der CRR. Sie ist 
modular aufgebaut und besteht aus einer Gesamtrisikostrategie 
undrisikoartenspezifischenTeilrisikostrategienzudenwesentli-
chen Risikoarten. In der Gesamtrisikostrategie werden die für das 
Risikomanagement allgemein gültigen Festlegungen getroffen. 
In den Teilrisikostrategien werden detaillierte Rahmenbedingun-
gen und Methoden für den Umgang mit den wesentlichen Risi-
koarten festgelegt. 

Die Risikostrategie wird nach Verabschiedung im Vorstand dem 
Verwaltungsrat und der Trägerversammlung zur Kenntnis 
 gegeben und mit diesen erörtert.

Die Geschäftsstrategie und die Risikostrategie der Helaba-Gruppe 
sind eingebunden in die Geschäfts- und Risikostrategie der 
 Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen.

Wesentliche risikostrategische Ziele der Helaba-Gruppe sind die 
SicherstellungeineskonservativenGesamtrisikoprofilssowiedie
jederzeitige Gewähr leistung der Risikotragfähigkeit bei gleichzei-
tiger Erfüllung aller regulatorischen Anforderungen. Das Risiko-
managementsystem ist daher ein wesentlicher Bestandteil der 
Unternehmens steuerung. 

Der Vorstand erachtet die Risikomanagementverfahren im Hin-
blick auf Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt der Ge-
schäftsaktivitäten sowie auf die geschäfts- und risikostrategische 
Ausrichtung der Helaba-Gruppe als angemessen ausgestaltet. Die 
Helaba-Gruppe entwickelt ihre Risikomanagementverfahren im 
Hinblick auf neue Entwicklungen und Erkenntnisse sowie im Hin-
blick auf neue aufsichtsrechtliche Anforderungen im nationalen 
und internationalen Kontext stetig weiter, so dass sie über aus-
gereifte Instrumentarien und Rahmenbedingungen zur Risiko-
steuerung verfügt.

Prinzipien 

Verantwortung der Geschäftsleitung
Der Vorstand trägt – unabhängig von der Geschäftsverteilung – 
die Verantwortung für alle Risiken der Helaba-Gruppe und ist für 
die gruppenweite Umsetzung der Risikostrategiepolitik  zuständig. 
Er legt unter Berücksichtigung der Risikotragfähigkeit des 
Helaba-Konzerns (ökonomische Sicht) beziehungsweise der 
Helaba-Gruppe (normative Sicht) auf der Grundlage einer  Analyse 
der geschäftspolitischen Ausgangs situation sowie der Einschät-
zung der damit verbundenen, im Rahmen der Risikoinventur fest-
gelegten wesentlichen Risiken die Risiko strategie fest. Durch die 
EinrichtungeineseffizientenRisikomanagementprozessesträgt
er für deren Einhaltung Sorge. In die Verfahren und Prozesse zur 
Identifizierung,Beurteilung,SteuerungsowieÜberwachungund
Kommunikation der Risiken werden neben der Helaba (ein-
schließlich LBS und WIBank) alle gruppenangehörigen Unterneh-
men einbezogen. Damit wird ein gruppenweites Risikomanage-
ment sichergestellt. 

Vermögensschutz
Risiken dürfen grundsätzlich nur im Rahmen der Gesamt-
risikostrategie und der Teilrisikostrategien im Einklang mit der 
Erreichung der strategischen Ziele der Helaba-Gruppe – insbe-
sondere der Gewährleistung der nachhaltigen Ertragskraft bei 
bestmöglichem Schutz des Vermögens der Helaba-Gruppe und 
der Erfüllung der Aufgaben – auf der Grundlage des Risk Appetite 
Frameworks (RAF) eingegangen werden.

Reputationsschutz
Zur Aufrechterhaltung des positiven Images und für die Erzielung 
eines bestmöglichen Ratings sind ein funktionierendes Risiko-
management sowie die Vermeidung rufschädigender Verstöße 
gegen gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorschriften von exis-
tenzieller Bedeutung. Ein entsprechender Kontroll prozess zur 
Beurteilung von Reputationsrisiken im Neugeschäft ist imple-
mentiert.

Funktionstrennung
Um Objektivität und Transparenz zu ermöglichen, ist die 
 Gewährleistung der Unabhängigkeit von Risikocontrolling und 
-steuerung erforderlich. Unabhängige Kontrollprozesse sind 
überall dort implementiert, wo es die Art und die Höhe der  Risiken 
bedingen. Die Zuständigkeiten der Organisations einheiten für die 
Risikoidentifikation,dieRisikobeurteilung,dieRisikosteuerung
sowie die Risikoüberwachung und die Risikoberichterstattung 
folgen einem „Three Lines of De fense“-Prinzip (3-LoD-Prinzip). 
Hinsichtlich der Ausgestaltung dieses Prinzips verweisen wir auf 
den Abschnitt „Wesentliche Risikoüberwachungsbereiche“.
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Transparenz
Eine vollständige und sachliche Berichterstattung sowie Offenle-
gung der Risiken ist ein weiterer wichtiger Baustein der 
 Risikostrategie der Helaba-Gruppe. Nur auf dieser Grundlage ist 
eine sachgerechte Unterrichtung der Gremien, der Bankenauf-
sicht sowie der Öffentlichkeit durch den Vorstand möglich. 

Kosteneffizienz
EinenweiterenAspektstelltdieKosteneffizienzdereinzelnen
Verteidigungslinien (3 LoD), insbesondere der von diesen einge-
setzten Systeme, dar. Die getätigten Aufwendungen, die im Rah-
men der Risikoüberwachung (aber auch der Risikosteuerung) 
anfallen, stehen unter Berück sichtigung aufsichtsrecht licher Vor-
gaben in einer vernünftigen Relation zu den jeweils betrachteten 
Risiken.

Risk Appetite Framework (RAF)
Die Helaba-Gruppe versteht unter dem RAF einen ganzheit lichen 
Ansatz zur Risikosteuerung. Die Risikosteuerung erfolgt dabei auf 
derGrundlageeinesmehrstufigenLimit-Gerüsts.Aufderhöchs-
ten Ebene werden so genannte RAS-Indikatorenidentifiziert,auf
derenBasisdasGesamtrisikoprofilmateriellbeschriebenist.Die
RAS-Indikatoren sind sowohl risikoartenübergreifend als auch 
risikoartenspezifischfestgelegtundzielenaufdieregulatorische
undökonomischeKapitaladäquanz,dieAngemessenheitderLi-
quiditätsausstattungsowieaufdieProfitabilitätderHelaba ab. 
Für jeden RAS-Indikator werden durch den Vorstand Schwellen-
werte für Risikoappetit, Risikotoleranz und – sofern relevant – Ri-
sikokapazität festgelegt, mit denen die wesentlichen risikostrate-
gischen Ziele im Rahmen der Planung konkretisiert werden. Der 
Risikoappetit bezeichnet das Risiko- Level, welches die 
Helaba-Gruppe einzugehen bereit ist, um ihre strategischen Ziele 
zu erreichen. Die Risikotoleranz gibt an, welche Abweichungen 
vom Risikoappetit in einem ungünstigen Umfeld noch toleriert 
werden, um die strategischen Ziele zu erreichen. Die Risikokapa-
zitätgibtdurchregulatorischeBegrenzungen–sofernvorhanden –
das maximale Risiko-Level an, das die Helaba-Gruppe eingehen 
kann. Die im Rahmen des RAFdefiniertenRAS-Indikatoren und 
die dafür festgesetzten Schwellenwerte sind zusammenfassend 

in einem Risk Appetite Statement (RAS), das eine Anlage zur Ge-
samtrisikostrategie bildet, formuliert.

Risikotragfähigkeit / ICAAP
ÜberdieVerfahrenzurQuantifizierungundSteuerungderRisiken
wird sichergestellt, dass die wesentlichen Risiken jederzeit durch 
das Risikodeckungspotenzial abgedeckt sind und damit die Risi-
kotragfähigkeit gegeben ist. Die Risiko strategie wird unter Be-
rücksichtigung der Risikotragfähigkeit festgelegt. 

Erfüllung aufsichtsrechtlicher Normen
Entscheidend für die Gestaltung der Risikostrategie ist nicht zu-
letzt die Umsetzung aufsichtsrechtlicher Regelungen, die in 
einem engen Dialog mit der Bankenaufsicht erfolgt. Die regulato-
rische Kapitalunterlegung der Helaba-Gruppe sowie die Ermitt-
lung des regulatorischen Kapitals erfolgen nach den Regelungen 
der aktuell gültigen CRR und berücksichtigen die Vorgaben aus 
dem aufsichtsrechtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess 
(SREP). 

Risikokultur
Die Risikokultur der Helaba-Gruppe umfasst risikoartenübergrei-
fend die Einstellungen und Verhaltensweisen der Mitarbeitenden 
der Helaba-Gruppe in Bezug auf Risikobewusstsein, Risikobereit-
schaft und Risiko management. Durch die Risikokultur der 
Helaba-GruppewerdendieIdentifikationundderbewussteUm-
gang mit Risiken gefördert, so dass sichergestellt ist, dass Ent-
scheidungsprozesse zu Ergebnissen führen, die die beschlossenen 
risikostrategischen Vorgaben einhalten und dem Risikoappetit 
entsprechen. Die Risikokultur der Helaba-Gruppe geht somit über 
das Gover nance-Framework und die etablierten Kontrollen hinaus. 
Die Weiterentwicklung der Risikokultur ist eine laufende Aufgabe 
aller Mitarbeitenden und Führungskräfte der Helaba-Gruppe. Die 
Risikokultur der Helaba-Gruppe umfasst dabei folgende Bausteine:

	■ ein vom Vorstand verabschiedetes Leitbild, in dem Grundwerte 
und Leitsätze der Helaba-Gruppe festgeschrieben sind.

	■ Verantwortlichkeiten: Jeder Mitarbeitende kennt, versteht und 
beachtet das Leitbild und die risiko strategischen Vorgaben für 
seinAufgabengebietsowiediegeltendeschriftlichfixierteOrd-
nung.

	■ Kommunikation und kritischer Dialog: Das Arbeitsumfeld ist 
gekennzeichnet durch Respekt, Toleranz und Vertrauen. Jeder 
hat das Recht auf ein respektvolles Miteinander, frei von jeder 
Art der Benachteiligung. Die Helaba-Gruppe legt Wert auf ein 
offenes Arbeitsklima. 

	■ Anreize: Das Vergütungssystem folgt der geschäftlichen Aus-
richtung der Helaba-Gruppe und ist auf eine anforderungs- und 
leistungsgerechte sowie genderunabhängige Vergütung aus-
gerichtet, die keine Anreize setzt, unverhältnismäßig hohe 
Risiken einzugehen. Die Vergütungspolitik und die Vergü-
tungspraktiken sollen dazu beitragen, einen langfristigen An-
satz zur Steuerung von Klima- und Umweltrisiken nachhaltig 
zu unterstützen. 

Darüber hinaus hat die Helaba eine Kreditrisikokultur etabliert, 
die die Einstellungen und Verhaltensweisen der Mitarbeitenden 
mit Bezug zur Kreditbearbeitung abbildet. Hierbei wird besonders 
der bewusste und aufmerksame Umgang mit Kreditrisiken (inklu-
sive der Auswirkungen von ESG-Faktoren) sowie eine Sorgfalt in 
HinblickaufeinerisikoadäquateKreditvergabeundÜberwachung
in den Fokus gestellt. 

Prüfung
Die interne Revision prüft grundsätzlich alle Aktivitäten und Pro-
zesse der Helaba, wobei ihr Risikogehalt berücksichtigt wird. Damit 
wird zur Sicherung der Geschäftsvorgänge und Vermögenswerte 
beigetragen. Die Beurteilung von Wirksamkeit und Angemessenheit 
des internen Kontrollsystems unterstützt die Weiterentwicklung 
und Verbesserung der Risikomanagementprozesse.
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Risikoklassifizierung

Risikoarten
Risikoarten, die für die Steuerung der Helaba-Gruppe von wesent-
licher Bedeutung sind, resultieren unmittelbar aus der operativen 
Geschäftstätigkeit. Im Rahmen der strukturierten Risiko inventur 
wird jährlich, gegebenenfalls auch anlassbezogen, überprüft, wel-
che Risiken die Vermögenslage (inklusive  Kapitalausstattung), die 
ErtragslageoderdieLiquiditätslagederHelaba-Gruppe wesent-
lich beeinträchtigen können. Folgende wesentliche Risiko arten 
wurdenidentifiziert:

	■ Als Adressenausfallrisiko beziehungsweise Kreditrisiko wird 
dasökonomischeVerlustpotenzialdefiniert,dasaufgrunddes
Ausfalls oder der Bonitätsverschlechterung von Kreditneh-
mern, Emittenten, Kontrahenten oder Beteiligungen sowie 
aufgrund von grenzüberschreitenden Beschränkungen des 
Zahlungsverkehrs oder Leistungsverkehrs (Länderrisiko) ent-
stehen kann. 

	■ Die Bestimmung des ökonomischen Verlustpotenzials er-
folgt auf Basis interner oder externer Bonitätsbeurteilungen 
sowie von der Helaba selbst geschätzter beziehungsweise 
aufsichtlich vorgegebener Risikoparameter. 

	■ Bonitätsrisiken, die im Marktpreisrisiko unter dem 
 Residualrisiko und dem inkrementellen Risiko abgebildet 
werden, sind nicht Bestandteil des Adressenausfallrisikos.

	■ Unter das Adressenausfallrisiko fällt auch das Beteiligungs-
risiko als ökonomisches Verlustpotenzial, das sich aus einem 
Ausfall oder einer Bonitätsverschlechterung einer Beteili-
gung ergibt, die nicht auf Ebene der Einzel risikoarten gesteu-
ert wird. In der Folge kann es zu einem Rückgang des Anteils-
werts,ausbleibendenoderrückläufigenAusschüttungen,zu
Verlustübernahmen oder zu Einzahlungs-, Nachschuss- und 
Haftungsverpflichtungenkommen.

	■ Das Marktpreisrisiko ist das wirtschaftliche Verlustpotenzial, 
das aus nachteiligen Marktwertänderungen der Positionen auf-
grund von Änderungen der Zinssätze, der Devisenkurse, der 
Aktienkurse und der Rohwarenpreise sowie ihrer Volatilitäten 
resultiert. Dabei führen Veränderungen des Zins niveaus eines 
Marktsegments zu allgemeinen Zinsänderungsrisiken, spezi-
fischeZinssatzveränderungen(zumBeispieleinesEmittenten)
zu Residualrisiken und Preis veränderungen bonitätsbehafteter 
Wertpapiere aus Rating- Veränderungen (inklusive Default) zu 
inkrementellen Risiken. Auch bei der Bewertung von Pensions-
verpflichtungenaufGruppenebene(IFRS) spielen Marktwert-
änderungen wie zum Beispiel Diskontzinssätze eine wesent-
licheRolle.DasZinsänderungsrisikoausPensionsverpflichtun-
gen auf Gruppen ebene (IFRS) wird in der Risikotragfähigkeit 
abgebildet.  Darüber hinaus wird das xVA-Risiko berücksichtigt.

	■ Das Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiko wird in drei
Kategorienunterteilt.DaskurzfristigeLiquiditätsrisikoistdas
Risiko,denanfallendenZahlungsverpflichtungennichtnach-
kommenzukönnen.StrukturelleLiquiditätsrisikenergeben
sich aus einem unausgewogenen Verhältnis in der mittel- und 
langfristigenLiquiditätsstrukturundeinerungünstigenVerän-
derung der eigenen Refinanzierungskurve. Marktli-
quiditätsrisikenresultierenausderunzureichendenLiquidität
von Vermögensgegenständen, die dazu führt, dass Positionen 
nicht oder nur zu unverhältnismäßig hohen  Kosten geschlos-
sen werden können. Die mit außerbilanziellen Geschäften ver-
bundenenLiquiditätsrisikenführenjenachAusprägungzu
kurzfristigenund/oderstrukturellenLiquiditätsrisiken.

	■ DienichtfinanziellenRisiken(NFR) in der Helaba-Gruppe um-
fassen neben den operationellen Risiken die Reputations-
risiken. 

DasoperationelleRisikowirddefiniertalsdasRisikovonVer-
lusten, die durch die  Unangemessenheit oder das Versagen 
von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch 
externe Ereignisse verursacht werden, einschließlich Rechtsri-
siken.

Unter die operationellen Risiken fallen die NFR-Unterrisikoar-
ten operationelle Risiken im engeren Sinne, das Rechtsrisiko, 
Verhaltensrisiko, Modellrisiko, Informationsrisiko, Drittpartei-
enrisiko und Projektrisiko.

	■ Das operationelle Risiko i. e. S. wie auch das Informations-
risiko umfasst Aspekte des Reputationsrisikos sowie Sach-
verhalte mit Bezug zu Compliance, Business Continuity Ma-
nagement (BCM) und Personal.

	■ DasRechtsrisikoistdefiniertalsdasRisikovonVerlustenfür
die Helaba-Gruppe aufgrund der Verletzung von rechtlichen 
Bestimmungen, die zu (i) Rechtsprozessen oder (ii) eigenen 
Handlungen zur Abwendung solcher Verluste führen kann. 
Bonitätsbedingte Verletzungen von Verträgen (zum Beispiel 
Kreditverträge)fallennichtunterdieseDefinition.

	■ DasVerhaltensrisikoistdefiniertalsdieaktuelleoderpoten-
zielle Gefahr von Verlusten für ein Institut infolge eines un-
angemessenen Angebots von Finanz-(Bank-)Dienstleistun-
gen, einschließlich von Fällen bewussten oder fahr lässigen 
Fehlverhaltens.

	■ Das Modellrisiko umfasst zwei unterschiedliche Aspekte:

I.  Zum einen umfasst das Modellrisiko das Risiko der Un-
terschätzung des regulatorischen oder ökonomischen 
Kapitalbedarfs infolge der Nutzung von Modellen zur 
QuantifizierungvonRisiken.Damiteinhergehtauchder
Umstand, dass ein Modell die Realität nie gänzlich wie-
dergibt. Dieser Aspekt des Modellrisikos wird in der 
Helaba-Gruppe

a) im Rahmen der Ermittlung des Eigenkapitalbedarfs für 
interne Säule-I-Modelle über die aufsichtsrechtlich 
geforderten Modellaufschläge / Sicherheitsspannen 
berücksichtigt.
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b)   in der ökonomischen Risikosteuerung über einen Ri-
sikopotenzialaufschlag für die wesentlichen Risiko-
arten abgebildet.

II.  Zum anderen umfasst das Modellrisiko die Verlust risiken 
im Zusammenhang mit der Entwicklung,  Implementierung 
oder unangemessenen Nutzung von Modellen durch die 
Helaba-GruppezumZweckederEntscheidungsfindung.
Dieser Aspekt wird im operationellen Risiko berücksich-
tigt. Von der Berücksichtigung im operationellen Risiko 
ausgenommensinddieunterI. a)genanntenModelle
sowie Modellrisiken, die bereits über die Risikopotenzi-
alaufschlägegemäßI. b)abgedecktwerden.

	■ Das Informationsrisiko umfasst die Gefahr von Verlusten 
durch Beeinträchtigung der Schutzziele (Verfügbarkeit, In-
tegrität, Vertraulichkeit sowie Authentizität als Teil der Inte-
grität) von Informationswerten der Helaba-Gruppe (digital, 
physisch oder verbal) auf technischer, prozessualer, organi-
satorischer oder personeller Ebene.

I.  IT-Risiken sind Informationsrisiken, die sich ursächlich 
aus der Nutzung der in der Verantwortung der Helaba 
stehenden IT-Systeme und zugehöriger Prozesse (selbst- 
und fremdbetrieben) ergeben und die Schutzziele von 
Informationen der Helaba-Gruppe bedrohen.

II.  Cyber-Risiken sind Informationsrisiken, die sich unter 
Verwendung von nicht in der Verantwortung der Helaba 
stehenden Ressourcen ergeben und die Schutzziele von 
Informationen der Helaba-Gruppe bedrohen.

III.  Non-IT-Risiken sind Informationsrisiken, die keine IT- 
oder Cyber-Risiken sind. Sie entstehen in Verbindung mit 
papierhaften Dokumenten oder dem gesprochenen Wort 
und bedrohen die Schutzziele von Informationen.

	■ Das Drittparteienrisiko umfasst bei Auslagerungen und 
sonstigemFremdbezugSachverhaltemitBezugzunichtfi-
nanziellen Risiken. Das Auslagerungsrisiko sowie das Risiko 
ausdemsonstigenFremdbezugsinddefiniertalsdieGefahr

von Verlusten für die Helaba-Gruppe aufgrund von Leis-
tungsstörungen oder -ausfall des Dienstleisters. Risiken in 
Bezug auf den Dienstleister können sich grundsätzlich er-
geben aus

I.   Rahmenbedingungen Dienstleister (Bonität, Auslands-
rechtsrisiko, politische Stabilität)

II.  Leistungsfähigkeit (Personal, Sach- / IT-Ausstattung, Re-
putation)

III.  Abhängigkeit und Konzentration (Konzentrations risiko, 
Marktstellung)

Leistungsstörungen können insbesondere resultieren aus 

a) unzureichender Qualität / unvollständiger Leistung
b) nicht termingerechter Leistung 
c) unzureichender oder Nichterbringung sonstiger vertrag-

licherVerpflichtungen(zumBeispielVerletzungvonge-
setzlichen oder vertraglichen Regelungen, die insbeson-
dere die Verwendbarkeit der erbrachten Leistung ein-
schränken können oder zu erhöhtem Steuerungs- und 
Kontrollaufwand führen können)

	■ Das Projektrisiko umfasst die Gefahr des Eintritts eines Er-
eignisses, dessen Eintreten negative Auswirkungen auf die 
Projektzielesowieaufzeitliche,finanzielle,personelleund
andere Begrenzungen haben kann.

	■ Als Reputationsrisiko wird die Verschlechterung des aus Wahr-
nehmungen der in einem Geschäfts- oder in sonstigen Verhält-
nissen zur Helaba-Gruppe stehenden Individuen resultieren-
den öffentlichen Rufs der Helaba-Gruppe bezüglich ihrer Kom-
petenz, Integrität und Vertrauenswürdigkeit bezeichnet. Die 
materiellen Auswirkungen des Reputationsrisikos schlagen 
sichimWesentlichenimGeschäfts-undLiquiditätsrisikonie-
der. Daher ist das Reputationsrisiko, bei dem es sich um ein 
nichtfinanziellesRisikohandelt,inderRisikoartensystematik
auswirkungsbasiert diesen Risikoarten zugeordnet. 
 Reputationsrisiken umfassen originäre Reputationsverluste 

wie auch solche, die als Konsequenz eines operationellen
Verlust ereignisses entstehen.

	■ Das Geschäftsrisiko ist das wirtschaftliche Verlustpotenzial aus 
einer nachteiligen Entwicklung zentraler Ergebnisgrößen, 

	■ die aus einem unerwarteten veränderten Kundenverhalten, 
unerwarteten Marktentwicklungen oder anderen exogenen 
Faktoren resultieren,

	■ sofern es nicht bereits in einer anderen Risikoart abgedeckt 
ist.

	■ Unter dem Immobilienrisiko werden das Immobilienbestands-
risiko als wirtschaftliches Verlustpotenzial aus Wertschwan-
kungen eigener Immobilien sowie das Immobilienprojektie-
rungsrisiko aus dem Projektentwicklungsgeschäft erfasst. 
Hierzu gehören nicht Risiken aus der Bereitstellung von Eigen- 
und Fremdkapital für das jeweilige Projekt sowie Risiken aus 
Immobilienfinanzierungen.

Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung sind fester 
Bestandteil der gesamten Geschäftsausrichtung der Helaba. 
Nachhaltigkeitsaspekte und insbesondere die Themen Klima und 
Umwelt können dabei auch die Risikosituation der Helaba beein-
flussen.NebendenNachhaltigkeitszielen,dieinderGeschäfts-
strategiefixiertsind,definiertdieHelaba-Gruppe im Rahmen der 
Risikosteuerung ESG-Faktoren als Ereignisse oder Bedingungen 
aus den Bereichen Umwelt (Environment), Soziales (Social) oder 
Unternehmensführung (Governance), deren Eintreten negative 
Auswirkungen auf die Vermögenslage (inklusive Kapitalausstat-
tung),dieFinanz-undErtragslageoderdieLiquiditätslagehaben
kann. ESG-Faktoren können insofern als potenzielle Risikotreiber 
auf alle bestehenden Risikoarten wirken und werden nicht als se-
parate Risikoart angesehen. ESG-Faktoren sind daher innerhalb 
der jeweiligenRisikomanagementprozesseder identifizierten
Risikoarten zu berücksichtigen. Der Umfang der erforderlichen 
Risikosteuerungs- und Überwachungsmaßnahmen wird dabei an 
der Relevanz der ESG-Faktoren in der einzelnen Risikoart ausge-
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richtet. Auch im Jahr 2023 wurde eine Wesentlichkeitsanalyse für 
Klima- und Umweltrisiken aus Risikosicht durchgeführt. Dabei 
wurde die Wesentlichkeit von transitorischen und physischen Ri-
siken für die im Rahmen der Risikoinventur für die Helaba-Gruppe 
als wesentlich eingestuften Risikoarten Adressenausfallrisiko, 
Marktpreisrisiko,Liquiditäts-undRefinanzierungsrisiko,nichtfi-
nanzielles Risiko, Immobilienrisiko und Geschäftsrisiko beurteilt. 
Die Einschätzung der Wesentlichkeit erfolgte dabei auf Basis einer 
Scorecard-Methode,indieauchqualitativeEinschätzungenein-
geflossensind.ImErgebnishatdieAnalyseergeben,dassfürdas
Portfolio der Helaba beim Adressenausfallrisiko in Bezug auf tran-
sitorische Risiken unverändert eine mittlere Betroffenheit vor-
liegt.Diein2023eingeführtequartalsweiseRisikoberichterstat-
tung zu Klima- und Umweltrisiken im Adressenausfallrisiko wird 
als ausreichend zur Steuerung und Überwachung angesehen. 
Darüber hinaus ist im Immobilienrisiko (Immobilienbestandsport-
folio) eine mittlere Betroffenheit durch transitorische Risiken ge-
geben. Diese Thematik wird bereits mit hohem Steuerungsfokus 
begleitet und in den relevanten Planungen zum Beispiel hinsicht-
lichInvestitionenindieEnergieeffizienzvonGebäudenberück-
sichtigt. In den anderen wesentlichen Risikoarten wird die Betrof-
fenheit durch Klima- und Umweltrisiken als Risikotreiber als ge-
ring eingeschätzt, trotzdem werden auch dort die Methoden zur 
Risikomessung und -überwachung weiterentwickelt.

Eine separate, zusätzliche Kapitalunterlegung von Klima- und 
Umweltrisiken im Rahmen des ICAAP wird insgesamt auch auf-
grund von eher unauffälligen Ergebnissen im internen Klima-
stress test in 2023 nicht als erforderlich angesehen. 

DieErkenntnissederWesentlichkeitsanalysefließensowohlindie
Erstellung der Geschäftsstrategie und der Risikostrategie als auch 
in weitere Kernelemente der Risikomanagement prozesse ein und 
werden ebenso in der Ausgestaltung interner Klimastresstests 
berücksichtigt. Die Analyse bezüglich Klima- und Umweltrisiken 
als integraler Bestandteil der Risiko- Governance der 
Helaba-Gruppe wird in den kommenden Jahren sukzessive wei-
terentwickelt. In diese methodische Weiterentwicklung bezieht 
die Helaba auch die Veröffentlichungen der Aufsicht mit ein, wie 

zum Beispiel den „Leitfaden zu Klima- und Umweltrisiken“, in dem 
die EZB die regulatorischen Erwartungen an Kreditinstitute in 
Bezug auf die Integration von Klima- und Umweltrisiken in die 
Banksteuerung formuliert hat.  

Das Nachhaltigkeitsverständnis der Helaba sowie die diesbezüg-
lichenAktivitätenundProzessesindumfassendindernichtfinan-
ziellen Erklärung beschrieben.

Risikokonzentrationen

Risikokonzentrationen können innerhalb einer und zwischen ver-
schiedenen Risikoarten entstehen. Das Management der Risiko-
konzentrationen–dasheißtdieIdentifizierung,Quantifizierung,
Steuerung und Überwachung – sowie die Berichterstattung über 
identifizierteRisikokonzentrationenerfolgenvondenrisikoüber-
wachenden Bereichen gemäß ihren Zuständigkeiten für wesent-
liche Risikoarten, Risikotragfähigkeit und Stresstests.

Sowohl Konzentrationen innerhalb einer Risikoart (Intrakonzen-
trationen) als auch zwischen den Risikoarten (Interkonzentra-
tionen) werden analysiert und sind in die Berichts- und Entschei-
dungsprozesse des Risikomanagements integriert. Zwischen den 
RisikoartenwerdenkeinerisikominderndenDiversifikationseffekte
in der Risikotragfähigkeitsrechnung  angesetzt. Ferner werden 
durch die Ausgestaltung der risiko artenübergreifenden 
Stress-Szenarien der extremen Marktverwerfungen die wesentli-
chen Risikokonzentra tionen zwischen den Risikoarten implizit 
berücksichtigt.

Risikomanagementprozess

Das Risikomanagement in der Helaba-Gruppe umfasst vier Ele-
mente, die als aufeinander folgende Phasen in einem Prozess zu 
sehen sind:

1. Risikoidentifikation
DieIdentifikationderfürdieHelaba-GruppebestehendenRisiken
erfolgt laufend während der täglichen Geschäftstätigkeit. Davon 
ausgehendwirddieKlassifizierungderRisikendurchgeführt.Ins-
besondere bei der Einführung von neuen Produkten und komple-
xenGeschäftensindeineumfassendeIdentifikationsowiedieEin-
bindung in bestehende Risikomesssysteme und die dazugehörigen 
Risikoüberwachungsprozesse wichtig. Im Rahmen des Neue-Pro-
dukte-Prozesses für das Kreditgeschäft beziehungsweise das Han-
delsgeschäft sind die zentralen Überwachungsbereiche in die Au-
torisierung neuer Produkte gemäß MaRisk  einbezogen. Daneben 
führt auch die jährlich durchzuführende beziehungsweise anlass-
bezogene Risikoinventur in der Helaba-Gruppe dazu, dass bisher 
unbekannteRisikenidentifiziertundimFallederWesentlichkeitin
den Risikomanagementprozess aufgenommen werden.

2. Risikobeurteilung
EinequalitativguteAbbildungderEinzelgeschäftebeziehungs-
weise der Risikoparameter in den Risikomesssystemen erlaubt 
einefundierte–sowohlquantitativealsauchqualitative–Risiko-
messung beziehungsweise -bewertung für die einzelnen Risiko-
arten. Hierbei kommen verschiedene Modelle, Methoden und 
Verfahren zum Einsatz. Das aus dem Einsatz von Modellen resul-
tierende und im Rahmen von unabhängigen Validierungen sich 
bestätigende Modellrisiko deckt die Helaba-Gruppe über entspre-
chende Auf- beziehungsweise Abschläge ab.

3. Risikosteuerung
AufBasisderausderRisikoidentifikationund-quantifizierung
erhaltenen Informationen erfolgt die Risikosteuerung durch die 
dezentralen Managementeinheiten der 1st-LoD-Bereiche. Diese 
umfasst die Gesamtheit der Maßnahmen, die darauf abzielen, Ri-
siken im Rahmen der Schwellenwerte des RAF für die wesentli-
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Risikomanagementstruktur

Gremien
Der Vorstand hat unter Beachtung der bestehenden bankauf-
sichtsrechtlichen Anforderungen einen Risikoausschuss  etabliert. 
Die Hauptaufgabe des Risikoausschusses besteht in der Umset-
zung und Überwachung der Risikostrategie inklusive des Risk 
Appetite Statements (RAS) der Helaba-Gruppe. Dem Risikoaus-
schuss obliegt die Zusammenführung und Gesamtbeurteilung 
aller in der Helaba-Gruppe eingegangenen Risiken, namentlich 
derAdressenausfall-,derMarktpreis-,derLiquiditäts-undRefi-
nanzierungsrisiken,dernichtfinanziellenRisikensowiederGe-
schäfts- und der Immobilienrisiken. Zielsetzung ist die frühest-
mögliche Erkennung von Risiken in der Helaba-Gruppe, die Kon-
zeptionierung und Überwachung der Risikotragfähigkeitsrech-

nung sowie die Ableitung von Maßnahmen zur Risikovermeidung 
und zur Generierung von Steuerungsim pulsen für das Risikoma-
nagement. Zudem bewilligt der Risikoausschuss die Steuerungs- 
undQuantifizierungsmethodenderjeweiligenBereicheundbe-
urteilt unter Berücksichtigung des Risikoausmaßes die Zweckmä-
ßigkeit der eingesetzten Instrumentarien. 

In Ergänzung zum Risikoausschuss hat der Vorstand den Dispo-
sitionsausschuss und den Vorstands-Kreditausschuss (VS-KA) 
eingerichtet. Dem Dispositionsausschuss obliegt als wesentliche 
Aufgabe die Steuerung des strategischen Marktrisikoportfolios in 
eigener beziehungsweise den Vorstand unterstützender Verant-
wortung. Der VS-KA ist für einzelgeschäftliche Kreditentscheidun-
gen gemäß dem Kompetenzrahmen der Geschäftsanweisung für 
den Vorstand verantwortlich. In Abgrenzung hiervon obliegen 
dem Risikoausschuss die Steuerung der Adressenausfallrisiken 
des Gesamtportfolios und die Koordination des Syndizierungsge-
schäfts.

Die Zusammensetzung sowie die Aufgaben, Kompetenzen und 
Verantwortlichkeiten der Ausschüsse sind in separaten Geschäfts-
ordnungen, die vom Vorstand verabschiedet werden, verankert.

Den jeweiligen Ausschüssen obliegt im Rahmen ihrer oben ange-
gebenendefiniertenZuständigkeitenauchdieAufgabe,risikore-
levante Aspekte von ESG-Sachverhalten, insbesondere im Zusam-
menhang mit Klima- und Umweltfaktoren, mit einzubeziehen.

Darüber hinaus wurde im Geschäftsjahr 2023 das Sustainability 
Board etabliert. Hauptaufgabe ist die Befassung mit strategischen 
Querschnittsthemen und Richtungsentscheidungen zu ESG. Dazu 
zählen insbesondere die strategischen ESG-Ziele und ESG-Steu-
erung, Dekarbonisierung des Portfolios und des eigenen Betriebs, 
Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie Wahrnehmung der Vor-
standsaufgabeninBezugaufdasLieferkettensorgfaltspflichten-
gesetz.

Für Entscheidungen von besonderer Bedeutung, wie zum Beispiel 
Erwerb, Veränderung und Veräußerung von Beteiligungen, Kredit-

entscheidungen ab einer bestimmten Größenordnung oder die 
Festlegung des Gesamtlimits für Marktpreisrisiken, sehen die 
Organisationsrichtlinien vor, dass die Zustimmung des Gesamt-
vorstands beziehungsweise des Verwaltungsrats oder eines sei-
ner Ausschüsse notwendig ist. Das Eingehen oder die Verände-
rung von strategischen Beteiligungen mit Anteilen über 25 % 
bedarf zudem gemäß der Satzung der Helaba der Zustimmung 
der Trägerversammlung.

Risikomanagement der gruppenangehörigen 
 Unternehmen 
Die Einbindung von gruppenangehörigen Unternehmen in das 
Risikomanagement auf Gruppenebene erfolgt unter Berücksich-
tigung der Risiken, die im Rahmen der jährlichen oder auch einer 
anlassbezogenen Risikoinventur ermittelt werden. Im Ausgangs-
punkt zur Bestimmung des Einbeziehungskreises werden alle 
handelsrechtlichen direkten Beteiligungen der Helaba sowie 
Zweckgesellschaften, Sondervermögen und alle Marktbereiche 
der Helaba betrachtet. Der Einbeziehungskreis für die Durchfüh-
rung der regelmäßigen Risikoinventur ergibt sich aus gruppen-
angehörigen Unternehmen, für die eine wirtschaftliche oder ju-
ristische Notwendigkeit zur Einbeziehung besteht. Die Fest legung 
des Einbeziehungskreises erfolgt hierbei anhand eines Kriterien-
katalogs. Nicht in die Risikoinventur einbezogene gruppenange-
hörige Gesellschaften werden über das Beteiligungsrisiko einge-
bunden.

Als ein Ergebnis der Risikoinventur wird bestimmt, welche grup-
penangehörigen Gesellschaften mit welchen Risikoarten in das 
Risikomanagement auf Gruppen ebene einzubinden sind und wel-
che gruppenangehörigen Gesellschaften über das Beteiligungs-
risiko eingebunden werden. Die Einbindung der gruppenangehö-
rigen Gesell schaften in die Einzelrisikosteuerung wird entspre-
chend ihren wesentlichen Risikoarten vorgenommen.

Des Weiteren haben gruppenangehörige Unternehmen für ihre 
eigenen Risiken, die der Risikoart auf Gruppenebene zugeordnet 
sind, einen geeigneten Risikomanagementprozess einzurichten. 
Die Art und Weise der Einbindung wird durch die jeweiligen Risi-

chen Risikoarten einzugehen, zu verringern, zu begrenzen, zu 
vermeiden oder zu übertragen.

4. Risikoüberwachung und -berichterstattung
Die zentrale unabhängige Risikoüberwachung der Risikoarten 
Adressenausfallrisiko inklusive Beteiligungsrisiko, Marktpreisri-
siko, Liquiditäts- undRefinanzierungsrisiko, nichtfinanzielles
Risiko, Immobilien risiko und Geschäftsrisiko erfolgt durch den 
Bereich Risikocontrolling. Der Bereich Risikocontrolling ist dabei 
 zuständig für entsprechende Methodenvorgaben sowie ihre Um-
setzung und den Betrieb der entsprechenden Modelle. Bestand-
teil der Überwachung ist die Risikoberichterstattung an die je-
weils zuständigen Kompetenzträger und Gremien über die we-
sentlichen Risikoarten, die Risikotragfähigkeit, den Stand der 
RAS-Indikatoren sowie den Stand der relevanten Indikatoren aus 
dem  Sanierungsplan (MaSanV). Die im Risikocontrolling zur Risi-
kobeurteilung gemäß Säule I und II eingesetzten internen Mo-
delle werden darüber hinaus in einem Modellinventar erfasst und 
regelmäßig validiert. Die Verantwortung für die Model  Governance, 
einschließlichPflegedesModellinventarsund Sicherstellung
einer unabhängigen Validierung, liegt im Bereich Risikocont-
rolling (Gruppe „Group Model Validation“).
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koarten- und Methodenverantwortlichen festgelegt. Dabei gestal-
tet sich die Einbindung in die Methoden des  Risiko  management   
prozesses je nach Risikoart unterschiedlich.

Wesentliche Risikoüberwachungsbereiche  
(„Three Lines of Defense“, 3 LoD)
Die Zuständigkeiten der Organisationseinheiten folgen einem 
3-LoD-Prinzip. Dieses regelt im Sinne einer Governance die Rollen 
und Verantwortlich keiten und stellt dadurch eine unabhängige 

Überwachung und interne Prüfung der Wirksamkeit der imple-
mentierten Steuerungs- und Überwachungsfunktionen sicher. Die 
Steuerung der Risiken aus der ersten Verteidigungslinie ist in der 
Helaba (einschließlich LBS und WIBank) sowie in den wesent-
lichen gruppenangehörigen Unternehmen von der unabhängigen 
Über wachung der Risiken in der zweiten Verteidigungslinie diszi-
plinarisch und organisatorisch getrennt. In der Helaba (einschließ-
lich LBS und WIBank) ist das 3-LoD-Prinzip wie folgt umgesetzt:

Risikoarten Risikosteuernde Einheiten  
(1st LoD)

Risikoüberwachende Einheiten 
(2nd LoD)

Überprüfende  Einheit 
(3rd LoD)

Adressenausfallrisiko 
inklusive Beteiligungsrisiko 
 
 
 
 

Produktbereiche  
(Kreditbereiche, Capital Markets, 
 Treasury:  Kommunalkredite) 
 
 
 

Risikocontrolling 
(Helaba-Portfolioebene) 
Konzernsteuerung 
(Beteiligungsrisiko) 
Credit Risk Management, Restructuring / Recovery 
(Einzelengagement ebene und Einzelportfolio-
ebene)

Revision 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marktpreisrisiko Capital Markets,  
Treasury

Risikocontrolling 

Liquiditäts- und  
Refinanzierungsrisiko

Treasury Risikocontrolling 

Nichtfinanzielle Risiken  
 
 
 

Alle Bereiche 
 
 
 

Risikocontrolling, gemeinsam mit Spezialistenfunk-
tionen1) in den nachfolgenden Einheiten:  
Konzernsteuerung, Compliance inklusive Informa-
tion Security Management, Personal und Recht 
 sowie Organisation

Geschäftsrisiko Produktbereiche Risikocontrolling

Immobilienrisiko 
 
 

Wesentliche gruppenangehörige 
 Unternehmen (GWH, OFB), 
Immobilienmanagement  

Risikocontrolling (Portfolioebene)
Konzernsteuerung, Credit Risk Management und 
Restructuring & Recovery (für wesentliche gruppen-
angehörige Unternehmen)

Risikoartenübergreifende 
 Aufgaben

– Risikocontrolling 

1)DieSpezialistenfunktionenbeidennichtfinanziellenRisikensindnebendemBereichRisikocontrollingfürentsprechendeNFR/NFR-Unterrisikoartengemäß
Risikoartensystematikzuständig,dieinderTeilrisikostrategienichtfinanzielleRisikendetailliertdargestelltsind.

1st Line of Defense (1st LoD)
Die erste Verteidigungslinie geht durch ihre (Geschäfts-)Tätigkei-
ten grundsätzlich Risiken ein, trägt diese Risiken und die Ergeb-
nisverantwortung. Sie ist insbesondere für die Steuerung ihrer 
Risiken und die Ausgestaltung von Kontrollen unter Beachtung der 
Methodenvorgaben durch die 2nd LoD verantwortlich.

2nd Line of Defense (2nd LoD)
Für alle wesentlichen Risikoarten ist eine zweite Verteidigungsli-
nie (insbesondere die Bereiche „Risikocontrolling“, „Credit Risk 
Management“, „Restructuring  / Recovery“, „Compliance“, „Orga-
nisation“ und „Konzernsteuerung“) zur unabhängigen Überwa-
chung der 1st LoD etabliert. Hauptaufgabe ist eine  holistische 
Gesamt betrachtung aller Risiken auf Einzelbasis und Portfolio-
ebene – sowohl in der Helaba (einschließlich LBS und WIBank) als 
auch in den wesentlichen gruppenangehörigen Unternehmen. 
Darüber hinaus hat die Helaba eine IKS-Evidenzstelle eingerich-
tet, die die Aktualisierung von prozessinhärenten Risiken sowie 
die Beurteilung der Angemessenheit und Wirksamkeit von Kont-
rollen koordiniert und überwacht.

3rd Line of Defense (3rd LoD)
Die Revision führt risikobasierte Prüfungen insbesondere der An-
gemessenheit und Wirksamkeit der Tätig keiten der ersten beiden 
Verteidigungslinien durch. Zur Wahrnehmung der entsprechen-
den Verantwortlichkeiten sind die benannten Organisationsein-
heiten der Helaba (einschließlich LBS und WIBank) durch die 
anderen Organisationseinheiten mittels Bereitstellung erforder-
licher Informationen und Hilfestellungen zu unterstützen.

Die Überwachung und Steuerung risikorelevanter Klima- und Um-
weltfaktoren ist eine Querschnittsaufgabe, die innerhalb des 
durch die Geschäfts- und Risikostrategie vorgegebenen Rahmens 
durch alle drei Verteidigungslinien in ihrer jeweiligen Funktion 
wahrgenommen wird. So obliegt zum Beispiel der 1st LoD auf Ge-
schäftsebene die Beachtung aller klima- und umweltbezogenen 
Vorgaben, Verfahren und Limite beim Eingehen von Geschäfts-
abschlüssen und der 2nd LoD die übergreifende Bewertung und 
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Überwachung von Klima- und Umweltrisiken innerhalb der beste-
henden Risikoarten.

Das eigenständige Risikomanagement (Risikosteuerung, Risiko-
überwachung) innerhalb der wesentlichen gruppenangehörigen 
Unternehmen ist hinsichtlich des 3-LoD-Prinzips grundsätzlich 
vergleichbar mit dem der Helaba (einschließlich LBS und  WIBank) 
ausgestaltet. Zusätzlich könnenjedochspezifischeRegelungen
vorliegen. 

Die LBS und WIBank sind in das Risikomanagement der 
Helaba-Gruppe integriert und haben ergänzende Vorgaben für 
das eigene Risikomanagement, soweit erforderlich.

Interne Revision
Die interne Revision ist direkt dem Vorstand unterstellt und die-
semberichtspflichtig.SienimmtihreAufgabenselbstständigund
weisungsunabhängig wahr. Die interne Revision prüft und beur-
teilt risikoorientiert alle Aktivitäten und Prozesse der Helaba, un-
abhängig davon, ob sie ausgelagert sind oder nicht. Sowohl im 
Rahmen ihrer Funktion als Konzernrevision als auch auftragsbe-
zogen führt sie Prüfungen bei Tochtergesellschaften durch. 
Grundlage aller Prüfungsaktivitäten ist der aus der 
 risikoorientierten Mehrjahresplanung abgeleitete und vom Vor-
stand genehmigte Jahresprüfungsplan.

Die interne Revision prüft insbesondere die Wirksamkeit und An-
gemessenheit des internen Kontrollsystems sowie des Risiko-
managements und trägt so zum Schutz der Vermögenswerte bei. 
Weiterhin begleitet die interne Revision wesentliche Projekte.

Umfang und Ergebnisse der Prüfungen werden nach einheit lichen 
Standards dokumentiert. Der Vorstand sowie die Verantwortlichen 
der geprüften Bereiche erhalten zeitnah schriftliche Revisionsbe-
richte. Die fristgerechte Erledigung festgestellter Mängel wird 
überwacht und bei Bedarf eskaliert. Die interne Revision berichtet 
demVorstandundVerwaltungsratquartalsweiseüberdiewesent-
lichen Prüfungsergebnisse, die beschlossenen Maßnahmen sowie 
deren Abarbeitungsstatus. Ergänzend wird ein zusammenfassen-

der Jahresbericht über die Prüfungsaktivitäten dem Vorstand, 
dem Verwaltungsrat und dem Prüfungsausschuss zugeleitet.

Compliance
Der Bereich Compliance ist direkt dem Vorstand unterstellt und 
diesemberichtspflichtig(gemäßMindestanforderungenandas
Risikomanagement (AT 4.4.2 MaRisk)). Das Institut hat eine Com-
pliance-Beauftragte benannt und diese ist bei den Aufsichtsbe-
hörden für die Funktion des Konzern-Geldwäschebeauftragten, 
des MaRisk-Compliance-Beauftragten sowie des WpHG-Compli-
ance-Beauftragten registriert.

Der Bereich besteht aus den Abteilungen Corporate Compliance, 
Compliance Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung / TF sowie ISM 
(Information Security Management) inklusive Datenschutz. Die 
Beauftragtenfunktion CISO(ChiefInformationSecurityOfficer)
und der Datenschutzbeauftragte sind in der Abteilung ISM ange-
siedelt.

Die MaRisk-Compliance-Funktion, als Teil der Abteilung Corporate 
Compliance, wirkt auf die Implementierung wirksamer Verfahren 
zur Umsetzung und Einhaltung der unter Risikogesichtspunkten 
identifiziertenwesentlichenrechtlichenRegelungenundVorga-
ben hin und führt Kontrollhandlungen durch. In diesem Zusam-
menhang bewertet die MaRisk-Compliance-Funktion regelmäßig 
die Angemessenheit und Wirksamkeit der Geschäftsprozesse und 
Verfahrensweisen zur Umsetzung und Einhaltung der wesentli-
chen rechtlichen Regelungen und Vorgaben in der Helaba.

Die Aufgaben der Kapitalmarkt-Compliance-Funktion in der 
Helaba werden durch die Einheit Corporate Compliance I wahrge-
nommen. Die Einheit Corporate Compliance I berät die operativen 
Bereiche und überwacht und bewertet die Grundsätze, Prozesse 
und Verfahren im Hinblick auf die Beachtung relevanter Regelun-
gen in Bezug auf das Kapitalmarkt-Compliance-Risiko. Die Einheit 
Corporate Compliance I führt regelmäßig und risikoorientiert 
Überwachungshandlungen durch, die auf einer zuvor vorgenom-
menen Risikoanalyse basieren. Sie überwacht dabei insbesondere 

das Verbot von Insidergeschäften und der Marktmanipulation und 
identifiziertundsteuertpotenzielleInteressenkonflikte.

Die Abteilung Compliance Geldwäsche- und Betrugsbekämp-
fung /  TF entwickelt als zentrale Stelle im Sinne des § 25h KWG 
interne Grundsätze sowie angemessene geschäfts- und kunden-
bezogene Sicherungssysteme und Kontrollen zur Verhinderung 
vonGeldwäsche,TerrorismusfinanzierungundstrafbarenHand-
lungen. Als Grundlage für die zu ergreifenden organisatorischen 
Vorkehrungen dienen unter anderem die Risikoanalyse der 
Helaba-Gruppe(Geldwäsche,TerrorismusfinanzierungundBe-
trugsbekämpfung) sowie die Group Policy, die die allgemeinen 
Rahmenbedingungen der Helaba-Gruppe wiedergibt, die den 
relevanten gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen 
entsprechen. Mit dem Einsatz einer Monitoring-Software erfolgt 
eine kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehungen. 
Die Abteilung Compliance Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung/ 
TF ist darüber hinaus verantwortlich für die Organisation und 
Funktionalität der Hinweisgebersysteme entsprechend den rele-
vanten gesetzlichen Anforderungen. Die Abteilung Compliance 
Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung / TF verantwortet außer-
dem die Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen aus dem 
Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den 
Vereinigten Staaten von Amerika zur Förderung der Steuerehrlich-
keit (FATCA) sowie aus dem internationalen automatischen Steu-
erdatenaustausch (AEOI). 

Information Security Management und Datenschutz
Die Information-Security-Management-Funktion verantwortet die 
adäquateSteuerung,KoordinationundWeiterentwicklungdes
Informationssicherheitsmanagements in Abstimmung mit der 
Geschäftsstrategie, der Risikostrategie, der Informationssicher-
heitsstrategie und der IT-Strategie. 

Durch die Information-Security-Management-Funktion werden 
dieAbleitungundDefinitionnotwendigerSicherheitsanforderun-
gen aus relevanten Best Practices, Gesetzen und Verordnungen, 
die Begleitung der regelmäßigen Analyse von Schutzbedarfsklas-
sifizierungensowiedieAbstimmungangemessenertechnischer
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und organisatorischer Maßnahmen zur Gewährleistung eines 
angemessenen Sicherheitsniveaus vorgenommen.

Die Umsetzung der bestehenden Anforderungen wird überwacht 
und Abweichungen, welche eine mögliche negative Auswirkung 
auf die Helaba-Gruppe haben, dem Prozess für Informationsrisi-
ken zugeführt. Maßnahmen und Kontrollen zur nachhaltigen Ri-
sikoreduzierung der Informationsrisiken werden kontinuierlich 
weiterentwickelt. 

Der Datenschutzbeauftragte unterrichtet und berät den Vorstand 
sowie alle Organisationseinheiten und Mitarbeitenden hinsicht-
lichderDatenschutzpflichten.DerzugeordnetenFunktionobliegt
die Überwachung der Umsetzung und Einhaltung datenschutz-
rechtlicher Anforderungen. Über Verfahren, die den Umgang mit 
personenbezogenen Daten betreffen, führt die Helaba ein Ver-
zeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (Artikel 30 DSGVO). Letzte-
res ist die Basis zur Sicherstellung der Datenschutzkonformität 
für die Verarbeitung personenbezogener Daten. Zur Wahrung der 
Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität der Daten (Artikel 5 
und Artikel 32 DSGVO) sowie zur Bewertung der Resilienz (Auf-
rechterhaltung der Funktionsfähigkeit) der datenverarbeitenden 
Systeme hat die Helaba ein Informationssicherheitsmanagement-
system (ISMS) entwickelt, welches sich an der ISO27001ff.ori-
entiert. 

Die Information-Security-Management-Funktion und der Daten-
schutzbeauftragte sind verantwortlich für die Sensibilisierung und 
Schulung der Mitarbeitenden. Beide Funktionen sind fachlich un-
mittelbar dem Vorstand unterstellt. 

Risikotragfähigkeit / ICAAP

ÜberdieVerfahrenzurQuantifizierungundSteuerungderRisiken
wird sichergestellt, dass die wesentlichen Risiken im Helaba-Kon-
zern beziehungsweise in der Helaba-Gruppe jederzeit durch die 
Risikodeckungsmasse abgedeckt sind und damit die Risikotrag-
fähigkeit gegeben ist. 

DerRisikotragfähigkeitsansatzentsprichtinderBegrifflichkeit
der aufsichtsrechtlichen Anforderungen an den ICAAP der Insti-
tute einer Ökonomischen Internen Perspektive, das heißt, bei der 
Ermittlung der Risikotragfähigkeit werden alle Risiken berück-
sichtigt, die den Fortbestand des Helaba- Konzerns in einer öko-
nomischen internen Sicht gefährden könnten. Auf die Sicherstel-
lung der Risikotragfähigkeit gemäß dieser Ökonomischen Inter-
nen Perspektive ist auch die ökonomische Limitierung und Steu-
erung der Risiken ausgerichtet. Im RAF werden Risikotoleranz 
und Risikoappetit für die Risiko potenziale in dieser Perspektive 
definiert.

Die Ermittlung der Risikotragfähigkeit in der Ökonomischen In-
ternen Perspektive basiert auf einem Zeithorizont von einem Jahr. 
Sowohl Risikopotenziale als auch Risikodeckungsmassen sind für 
diesenZeitraumkonzipiertundquantifiziert.

Basis für die Ermittlung der ökonomischen Risikodeckungsmasse 
bilden die Eigenmittel gemäß IFRS-Rechnungslegung, bereinigt 
um ökonomische Korrekturen. Letztere stellen eine dem regula-
torischen CET1-Kapital vergleichbare Verlustabsorptionsfähig-
keit sicher.

RisikoseitigfließenindieBetrachtungderÖkonomischenInter-
nen Perspektive Risikopotenziale für Adressenausfallrisiken 
 (inklusive Beteiligungsrisiken), Marktpreisrisiken, operationelle 
Risiken,Geschäfts-undImmobilienrisikenzueinemKonfidenz-
niveau von 99,9 % ein. Hierdurch erfolgt der Nachweis, dass die 
ökonomische Risikodeckungsmasse auch bei schlagend werden-
den, seltenen und schweren Verlustausprägungen ausreicht, um 
den Fortbestand des Konzerns aus eigenen Mitteln, das heißt 
ohne Rückgriff auf externe Mittel, zu gewährleisten.

Die risikoartenübergreifende Risikotragfähigkeitsbetrachtung für 
den Helaba-Konzern weist zum Ende des Jahres 2023 weiterhin 
einedeutlicheÜberdeckungderquantifiziertenRisikopotenziale
durch die bestehenden Risikodeckungsmassen aus und doku-
mentiertdaskonservativeRisikoprofil.ZumStichtagbestehtge-

genüber den ökonomischen Risikopotenzialen ein Kapitalpuffer 
in Höhe von 4,6 Mrd. €(31. Dezember 2022:4,6 Mrd. €).

Zusätzlich zur Stichtagsbetrachtung der Risikotragfähigkeit wer-
den regelmäßig die Auswirkungen von historischen und 
 hypothetischen Stress-Szenarien auf die Risikotragfähigkeit un-
tersucht. Dabei werden makroökonomische Stress-Szenarien 
sowie ein Szenario extremer Marktverwerfungen betrachtet, des-
sen Basis die extremsten Parameterveränderungen der betrach-
teten historischen Zeitreihe (in der Regel beobachtete Marktver-
werfungen infolge einer globalen Finanzkrise) bilden.

Neben der Ökonomischen Internen Perspektive in der Säule II 
stelltdiequartalsweisebetrachteteNormativeInternePerspek-
tive eine ergänzende Sichtweise dar. In dieser werden die bilan-
ziellen Auswirkungen der wesentlichen Säule-II-Risiken auf die 
regulatorischen Quoten und die kapitalquotenbezogenen,
 internen Ziele der Helaba-Gruppe im Rahmen des RAS über einen 
mehrjährigen Horizont untersucht. Diese Analyse erfolgt unter 
Zugrundelegung verschiedener makroökonomischer Szenarien. 
Dabei wirken  Säule-II-Risiken sowohl erfolgswirksam über die 
GuV als auch erfolgsneutral auf das regulatorische Kapital, wäh-
rendsichdieSäule-I-Risikoquantifizierunginverändertenrisiko-
gewichteten Aktiva (Risk-Weighted Assets, RWA) niederschlägt.

Ziel dieser Betrachtung ist es, die fortlaufende Einhaltung der re-
gulatorischen Anforderungen und der internen Ziele sicherzustel-
len, die sich aus der Risikostrategie und dem RAF ableiten. Die im 
RahmendersimuliertenSzenarienerreichtenKapitalquotenlie-
gen deutlich oberhalb der harten regulatorischen Mindestanfor-
derung.

Darüber hinaus werden inverse Stresstests durchgeführt, um zu 
untersuchen, welche idiosynkratischen und marktweiten Ereig-
nisse die Überlebensfähigkeit des Helaba-Konzerns beziehungs-
weise der Helaba-Gruppe gefährden könnten. Gegenstand der 
Betrachtung sind die aufsichtsrechtlichen Mindestkapitalanfor-
derungen,dieverfügbarenLiquiditätsreservensowiedieökono-
mische Risikotragfähigkeit in der Ökonomischen Internen Pers-
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pektive. Derzeit bestehen keinerlei Anzeichen für den Eintritt 
eines solchen Szenarios.

2023 wurde erstmals zusätzlich ein internes Klimarisikoszenario 
zumStichtag30. Juni 2023inbeidenRTF-Perspektiven gerech-
net. Dabei handelte es sich um ein kurzfristiges transitorisches 
Risikoszenario,angelehntandie„Disorderly“-DefinitiondesNet-
work for Greening the Financial System. Zusätzlich zu den Szena-
rioergebnissenwurdenweitereklimarisikospezifischeSensitivi-
täten ermittelt, um beispielsweise auch physische Risiken abzu-
decken. 

Weitere Sicherungsmechanismen
Zusätzlich zur Risikodeckungsmasse bestehen weitere Siche-
rungsmechanismen. Die Helaba ist Mitglied im Teilfonds der Lan-
desbanken und Girozentralen und somit einbezogen in das aus 
den elf Teilfonds der regionalen Sparkassen- und Giroverbände, 
dem Teilfonds der Landesbanken und Girozentralen und dem Teil-
fonds der Landesbausparkassen bestehende Sicherungssystem 
der Sparkassen-Finanzgruppe.

Wesentliche Merkmale dieses Sicherungssystems sind die insti-
tutssichernde Wirkung, das heißt der Schutz der angeschlossenen 
InstituteinihremBestand,insbesonderevonderenLiquiditätund
Solvenz, ein Risikomonitoring-System zur Früherkennung beson-
derer Risikolagen und die Bemessung der vom jeweiligen Institut 
an die Sicherungseinrichtung zu leistenden Beiträge nach auf-
sichtsrechtlichdefiniertenRisikogrößen.

Auch die rechtlich unselbstständige Landesbausparkasse Hessen- 
Thüringen, die Tochtergesellschaft Frankfurter Sparkasse und die 
Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, ein Tochterunter-
nehmen der Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG (welche 
wiederum eine Tochtergesellschaft der Helaba ist), sind direkt an 
diesem Sicherungssystem angeschlossen.

Die Mitgliederversammlung des Deutschen Sparkassen- und Giro-
verbands e. V. hat am 26. Juni 2023 eine Weiterentwicklung des 
Sicherungssystems der Sparkassen-Finanzgruppe beschlossen. 

Damit wurden Forderungen von EZB und BaFin umgesetzt und 
dasSicherungssystemeffizientergemacht.Unteranderemwer-
den das Risikomonitoring-System verbessert und die Entschei-
dungsstrukturen effektiver ausgestaltet. Ferner wird ein zusätzli-
cherFondszurSicherungderSolvenzundLiquiditätderInstitute
der Sparkassen-Finanzgruppe geschaffen. Dieser Zusatzfonds 
umfasst ein Gesamtvolumen von 0,5 % der Gesamtrisikoposition 
der angehörenden Institute. Er ist ab 2025 über eine Dauer von 
mindestens acht Kalenderjahren anzusparen. 

Das Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe umfasst 
zusätzlich zur Institutssicherung eine Einlagensicherung zum 
Schutz entschädigungsfähiger Einlagen bis zu 100.000 € pro 
Kunde. Im Helaba-Konzern belaufen sich die gedeckten Ein-
lagenaufinsgesamt18,9 Mrd. €(31. Dezember 2022:18,1 Mrd. €).
Die BaFin hat das institutsbezogene Sicherungssystem der 
Sparkassen- Finanzgruppe als Einlagensicherungssystem im 
Sinne des Ein lagen sicherungsgesetzes anerkannt.

Darüber hinaus gehören die Helaba und die Frankfurter Sparkasse 
satzungsrechtlich dem Reservefonds des Sparkassen- und Giro-
verbands Hessen-Thüringen als Mitglieder an. Der Reservefonds 
gewährleistet im Haftungsfall eine weitere, neben dem bundes-
weiten Sicherungssystem bestehende Sicherung. Er sichert die 
Verbindlichkeiten der Helaba und der Frankfurter Sparkasse ge-
genüber Kunden einschließlich Kreditinstituten, Versicherungs-
unternehmen und sonstigen institutionellen Anlegern sowie die 
verbrieften Verbindlichkeiten. Ausgenommen hiervon sind unab-
hängig von ihrer Restlaufzeit Verbindlichkeiten, die bei den Insti-
tuten als Eigenmittelbestandteile im Sinne von § 10 KWG dienen 
oder gedient haben, wie Vermögenseinlagen stiller Gesellschaf-
ter, Genussrechtsverbindlichkeiten sowie nachrangige Verbind-
lichkeiten. Das Gesamtvolumen des Fonds wurde durch die zum 
17.November2022geänderteSatzungfürdenReservefondsauf
600 Mio. €festgelegt.

Bis zur vollständigen Einzahlung des Gesamtvolumens hat der 
Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen die Haftung für 

die Zahlung des Differenzbetrags zwischen tatsächlicher Dotie-
rung und Gesamtvolumen übernommen.

Auch der Rheinische Sparkassen- und Giroverband (RSGV) und 
der Westfälisch-Lippische Sparkassen- und Giroverband (SVWL) 
haben jeweils einseitig einen zusätzlichen regionalen Reser-
vefonds für die Helaba geschaffen.

Für das Förderinstitut WIBank, das als rechtlich unselbstständige 
Anstalt in der Helaba organisiert ist, besteht gesetzlich geregelt 
und in Übereinstimmung mit den EU-beihilferechtlichen Anfor-
derungen eine unmittelbare Gewährträgerhaftung durch das Land 
Hessen.

Adressenausfallrisiko
Das Kreditgeschäft stellt ein wesentliches Kerngeschäft der 
Helaba dar. Entsprechend sind das Eingehen von Adressenaus-
fallrisiken sowie die Kontrolle und Steuerung dieser Risiken Kern-
kompetenzen der Helaba. Sowohl durch die Weiterentwicklung 
des Marktumfelds als auch durch neue Entwicklungen im regula-
torischen Umfeld der Kreditinstitute ergeben sich permanent 
neue Herausforderungen für die interne Steuerung der Adressen-
ausfallrisiken,dieeinekonsequenteÜberprüfungderbestehen-
den Verfahren erfordern.

Als Basis hierfür dient eine umfassende, aus der Geschäfts-
strategie abgeleitete, einheitliche Risikostrategie. In der Teil-
risikostrategie Adressenausfallrisiken wird für alle Geschäftsseg-
mente die Risikoneigung differenziert nach Produkten, Kunden-
segmentenundRisikoklassendefiniert.DieTeilrisikostrategie
Adressenausfallrisiken wird jährlich überprüft. 

Aufsichtsrechtliche Eigenmittelanforderungen
Die Helaba wendet den IRB-Ansatz an. Mit den internen Ra-
ting-Verfahren (Ausfall-Rating) für das Kreditportfolio, dem Si-
cherheitenverwaltungssystem, der Credit Loss Database, die zur 
Erfassung und Analyse des Ausfallportfolios und der Einzelwert-
berichtigungen dient, sowie einem regulatorischen Rechenkern 
sind die entsprechenden aufsichtsrechtlichen Regelungen nach 
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den aktuell gültigen CRR in den Verfahren und Systemen der 
Helaba umgesetzt.

Risikoüberwachung mit dem Global-Limit-System
Die Helaba verfügt über ein Global-Limit-System, in dem zeitnah 
kontrahentenbezogene Adressenausfallrisiken strukturiert und 
transparent aufbereitet werden. Die Kontrahentenlimite orientie-
ren sich sowohl an der Bonität (Rating) der Kontrahenten als auch 
an der Risikotragfähigkeit der Helaba.

Zur Überwachung, Begrenzung und Steuerung von Adressenaus-
fallrisiken werden im Global-Limit-System kreditnehmer bezogene 
Gesamtlimite auf Konzernebene erfasst. Auf diese Gesamtlimite 
werdenalleArtenvonKreditengemäßdenArtikeln389 f.derCRR 
und Garantien gemäß Artikel 403 CRR, sowohl aus Handels- als 
auch aus Bankbuchaktivitäten, gegenüber den Kreditnehmern 
angerechnet. Vorleistungs- und Abwicklungsrisiken aus Devisen- 
und Wertpapiergeschäften, Kontokorrent-Intraday-Risiken, 
Lastschrift einreicher-Risiken sowie so genannte Additional Risks 
aus  Konstrukten werden als wirtschaftliche  Risiken genehmigt 
und auf separate Limite angerechnet.

Die genehmigten Gesamtlimite werden entsprechend der Be-
schlussvorlage auf Einzelkreditnehmer, Produktarten und die be-
troffenen operativen Geschäftsbereiche alloziert. Die Ausnutzung 
der einzelnen Limite wird täglich überwacht; bei etwaigen Limit-
überschreitungen werden umgehend die erforderlichen Maßnah-
men eingeleitet.

Die Anrechnung von Swaps, Termingeschäften und Optionen auf 
dasGesamtlimiterfolgtmitKreditäquivalenzbeträgen,dieauf
einer internen Add-on-Methode basieren. Die Add-ons werden 
einmal pro Jahr beziehungsweise anlassbezogen (beziehungs-
weise bei Marktverwerfungen) vom Bereich Risikocontrolling va-
lidiert und gegebenenfalls angepasst. Alle weiteren Handelsbuch-
positionen (zum Beispiel Geldhandel, Wert papiere) werden mit 
Marktpreisen bewertet.

Ergänzend werden Sekundärrisiken aus Leasingengagements 
(Leasingnehmer) oder aus erhaltenen Bürgschaften und  Garantien 
sowie Lastschrifteinreicher-Risiken beim jeweiligen Risikoträger 
als wirtschaftliche Risiken erfasst.

InGrafik 1istdasGesamtkreditvolumenper31. Dezember 2023,
das sich aus Kreditinanspruchnahmen und nicht ausgenutzten 
zugesagten Kreditlinien zusammensetzt, des engen Konzern-
kreises (Helaba zuzüglich Tochtergesellschaften Frankfurter Spar-
kasse, Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG und Helaba 
AssetServices)inHöhevon229,5 Mrd. €(31. Dezember 2022:
232,6 Mrd. €),aufgeteiltnachPortfolios,dargestellt.DasGesamt-
kreditvolumen entspricht dem gemäß den geltenden Rechtsnormen 
für Groß kredite ermittelten Risiko positionswert vor Anwendung 
der Ausnahmen zur Ermittlung der Großkreditobergrenzenaus-
lastung und vor Anwendung von Kreditminderungstechniken und 
berücksichtigt seit 2023 das Mengengeschäft (unterhalb der 
 Wesentlichkeitsgrenzen) der Frankfurter Sparkasse, der LBS und 
der WIBank.

IFRS

Gesamtkreditvolumen nach Portfolios  

(enger Konzernkreis) 

Grafik 1 in Mrd. €
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Der Schwerpunkt der Kreditaktivitäten des engen Konzern kreises 
liegtzum31. Dezember 2023beidenPortfoliosöffentlicheHand,
Immobilien und Firmenkunden.

Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die 
 regionale Verteilung des Gesamtkreditvolumens des engen Kon-
zernkreises auf Basis des Sitzlandes des Kreditnehmers:
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Ländercluster in Mrd. €

31.12.2023 31.12.2022

Deutschland 161,3 160,5

Restliches Europa 48,2 49,9

Nordamerika 19,3 21,0

Ozeanien 0,1 0,5

Sonstige 0,6 0,7

Danach liegt der Schwerpunkt unverändert in Deutschland und 
weiteren europäischen Staaten. 

Bonitäts- / Risikobeurteilung
Die Helaba verfügt über 16 in Kooperation mit dem Deutschen 
Sparkassen- und Giroverband (DSGV) beziehungsweise anderen 
Landesbanken entwickelte Rating-Verfahren sowie zwei selbst 
entwickelte Rating-Verfahren. Diese Verfahren basieren auf sta-
tistischen Modellen und ordnen die Kreditengagements unab-
hängig von der Kunden- oder Objektgruppe kardinal über eine 
25-stufigeAusfall-Rating-SkalaeinerfestenAusfallwahrschein-
lichkeit (Probability of Default, PD) zu.

Im engen Konzernkreis (Helaba zuzüglich  Tochtergesellschaften 
Frankfurter Sparkasse, Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG 
und Helaba Asset Services) teilt sich das Gesamtkreditvolumen in 
Höhevon229,5 Mrd. €(31. Dezember 2022:232,6 Mrd. €)nach
Ausfall-Rating-KlassenwieinGrafik 2dargestelltauf.Diek.A.-
Position berücksichtigt das erstmals einbezogene Mengen-
geschäft (unterhalb der Wesentlichkeitsgrenzen) der Frankfurter 
Sparkasse, der LBS und der WIBank, welches nicht auf Rating- 
Klassen aufgeteilt ist.

IFRS

Gesamtkreditvolumen nach Ausfall-Rating-Klassen (enger Konzernkreis) 

Grafik 2 in Mrd. €
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Sicherheiten
Neben der Bonität der Kreditnehmer beziehungsweise der Kon-
trahenten sind die zur Verfügung stehenden Sicherheiten (bezie-
hungsweise allgemeine Kreditrisikominderungstechniken) von 
maßgeblicher Bedeutung für das Ausmaß der Adressenausfall-
risiken. Sicherheiten werden nach den Beleihungsgrundsätzen 
der Helaba bewertet. Im Rahmen des turnusmäßigen oder anlass-
bezogenen Überwachungsverfahrens wird die Bewertung ange-
passt, wenn sich bewertungsrelevante Faktoren ändern.

Das Sicherheitenverwaltungssystem der Helaba bietet die Voraus-
setzungen, um die umfassenden Möglichkeiten zur Berücksichti-
gung eigenkapitalentlastender Kreditrisikominderungstechniken 
nach CRR ausschöpfen zu können. Es stellt den Datenbestand zur 
Prüfung und Verteilung der anrechenbaren Sicherheitenwerte auf 
die besicherten Risikopositionen bereit.

Länderrisiken
Der Länderrisikobegriff der Helaba umfasst neben dem Transfer- 
und Konvertierungsrisiko auch das Risiko des Sovereign  Defaults. 
Somit werden auch solche Einzelgeschäfte im Länderrisikoexpo-
sure berücksichtigt, welche von einer Helaba- Lokation mit einem 
Kreditnehmer im gleichen Land in Landeswährung (so genannte 
Lokalgeschäfte) abgeschlossen werden. 

Die Helaba verfügt über eine am wirtschaftlichen Risikoträger 
orientierte Methodik zur internen Länderrisikobemessung und 
-zuordnung, das heißt, dass das zunächst nach dem strengen Do-
mizilprinzip dem Sitzland des Kreditnehmers zugeordnete Risiko 
unter bestimmten Voraussetzungen auf das Sitzland der Konzern-
mutter oder des Leasingnehmers beziehungsweise bei Cash-
flow-KonstruktionenundbeiBerücksichtigungvonSicherheiten
auf das Land des wirtschaftlichen Risikoträgers über tragen wird.

47 Konzernlagebericht Risikobericht 
AA-31



Kreditrisikoprozesse und Organisation
Die MaRisk enthalten differenzierte Regelungen zur Organisation 
des Kreditgeschäfts sowie zu den Kreditprozessen und zur Aus-
gestaltungderVerfahrenzur Identifizierung,Quantifizierung,
Steuerung und Überwachung der Risiken im Kreditgeschäft.

Die wesentlichen geschäftspolitischen Vorgaben zur Aufbau- und 
Ablauforganisation im Kreditgeschäft hat der Vorstand in geson-
derten Organisationsrichtlinien für das Kreditgeschäft festgelegt.

Genehmigungsverfahren
Das Genehmigungsverfahren der Helaba garantiert, dass Kredit-
risiken nicht ohne vorherige Genehmigung eingegangen werden. 
Nach der Geschäftsanweisung für den Vorstand bedürfen Kredite 
ab einer bestimmten Höhe der Zustimmung des Risiko- und Kre-
ditausschusses des Verwaltungsrats; unter diesen Betragsgrößen 
liegende Engagements werden abgestuft nach Kompetenzen 
(Gesamtvorstand, Vorstands-Kreditausschuss, einzelne Vor-
standsmitglieder, Mitarbeitende) genehmigt. Grundlage für Kre-
ditgenehmigungen bilden detaillierte Risikobeurteilungen. Be-
standteil der Kreditvorlagen sind entsprechend den MaRisk im so 
genannten risikorelevanten Geschäft immer zwei voneinander 
unabhängige Voten durch den zuständigen Marktbereich sowie 
den zuständigen Marktfolgebereich. Der Vertreter des jeweiligen 
Marktfolgebereichs hat dabei im Rahmen eines Eskalationspro-
zesses stets ein Vetorecht. In letzter Instanz entscheidet der Ge-
samtvorstand.

Ergänzt wird das Verfahren durch aus der Risikotragfähigkeit des 
Helaba-Konzerns abgeleitete Konzentrationslimite, die abgestuft 
nach Ausfall-Rating-Klasse der wirtschaftlichen Gruppe verbun-

dener Kunden die Engagements zusätzlich begrenzen. Außerdem 
sind alle Kredite mindestens einmal innerhalb von zwölf Monaten 
zu überwachen. Ein tägliches Überziehungsmanagement wird 
unter anderem durch Einsatz des Global-Limit-Systems gewähr-
leistet, das alle Kredite (Linien und Inanspruchnahmen) des engen 
Konzernkreises pro Gruppe verbundener Kunden zusammenführt.

Quantifizierung der Adressenausfallrisiken
InderregulatorischenSichterfolgtdieQuantifizierungerwarteter
und unerwarteter Adressenausfallrisiken über den regulatori-
schen Rechenkern. Erwartete Adressenausfallrisiken werden in 
Form des Expected Loss einzelgeschäftlich kalkuliert. Die Berech-
nung für regulatorische Zwecke erfolgt auf Basis der internen 
Rating-Verfahren und regulatorisch vorgegebener Loss-Given-De-
faults (LGD). Zur Abdeckung unerwarteter Verluste wird das 
gemäß CRR vorzuhaltende Eigenkapital ebenfalls einzelgeschäft-
lich ermittelt und sowohl in der Einzelgeschäftssteuerung als 
auch in der Risikokapitalsteuerung verwendet.

In der internen Steuerung werden Adressenausfallrisiken mit 
einemValue-at-Risk-Ansatzermittelt.DieQuantifizierungerfolgt
mittels eines intern entwickelten und auf Credit Metrics basieren-
den Kreditrisikomodells (Monte-Carlo-Simulation) unter Berück-
sichtigung von Risikokonzentrationen sowie zusätzlich Migra-
tions- und stochastischen LGD-Risiken. Der aus der simulierten 
Wahrscheinlichkeitsverteilung ermittelte Value-at-Risk (VaR) 
stellt ein Maß für die Obergrenze des potenziellen Verlusts eines 
Portfolios dar, der innerhalb eines Jahres mit einer Wahrschein-
lichkeit(Konfidenzniveau)von99,9%(ÖkonomischeInternePer-
spektive) nicht überschritten wird.

Als Risikoparameter werden neben den internen Rating-Verfahren 
zusätzlich intern geschätzte Migrationsmatrizen und LGD-Para-
meter sowie empirisch gemessene Korrelationen herangezogen. 
Das Gesamtrisiko basiert auf der Annahme des simultan korrelier-
ten Eintretens von Verlusten (systematisches Risiko).

DieQuantifizierungderAdressenausfallrisikenwirdzusätzlich
verschiedenen Szenariobetrachtungen unterworfen, um Auswir-

Das Länderrisikosystem dient als zentrales Instrument zur voll-
ständigen, zeitnahen, risikogerechten und transparenten Erfas-
sung, Überwachung und Steuerung der Länderrisiken. In die 
 Steuerung der Länderrisiken sind sämtliche Kredit- und Handels-
bereiche der Helaba einschließlich der Tochtergesellschaften 
Frankfurter Sparkasse, Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG 
und Helaba Asset Services einbezogen. Das gesamte Länder-
risiko – ohne Länder der Eurozone – darf das Siebenfache des 
Kern kapitals (Tier 1) der Helaba-Institutsgruppe nicht überschrei-
ten.DieAusnutzungzum31. Dezember 2023beliefsichaufdas
4,2-Fache des Kernkapitals.

Der Vorstands-Kreditausschuss legt für alle Länder mit Ausnahme 
von Deutschland Länderlimite fest. Das einem Land zugestandene 
Gesamtlimit wird unterteilt in ein Kredit- und ein Handelslimit. 
Zusätzlich werden die Länderrisiken für lang fristige Geschäfte 
durch Sublimite begrenzt.

Das interne Rating-Verfahren für Länder- und Transferrisiken un-
terscheidet 25 mögliche Länder-Rating-Klassen nach der bank-
weit einheitlichen Masterskala. Alle Einstufungen werden mindes-
tens jährlich von der Abteilung Research & Advisory  ermittelt und 
vomBereichCreditRiskManagementfinalfestgelegt.DerBereich
Capital Markets als zentrale Koordinationsstelle für Länderlimit-
anträgebringtaufdieserBasisunterEinbeziehungbankspezifi-
scher, geschäfts politischer und risikomethodischer Überlegun-
gen einen Länderlimit vorschlag ein, auf dessen Basis der Vor-
stands-Kreditausschuss die Limite für die einzelnen Länder fest-
setzt.

Die Länderrisiken (Transfer-, Konvertierungs- und Sovereign-De-
fault-Risiken) aus Ausleihungen der Helaba im engen Konzern-
kreisanKreditnehmermitSitzimAuslandinHöhevon63,0 Mrd. €
(31. Dezember 2022:66,5 Mrd. €)konzentrierensichregionalvor-
wiegendaufEuropa(69,3%)undNordamerika(29,7%).Siesind
per31. Dezember 2023zu54,4%(31. Dezember 2022:57,2%)
den Länder-Rating-Klassen 0 und 1 zugeordnet. Weitere 45,4 % 
(31. Dezember 2022:42,6%)werdenindenRating-Klassen2–15

generiert.Lediglich0,2%(31. Dezember 2022:0,2%)sindmit
Rating-Klasse 16 und schlechter geratet.

Die Engagements in den Ländern Russische Föderation (Ra-
ting-Klasse 22) und Ukraine (Rating-Klasse 21) belaufen sich zum 
Stichtagaufinsgesamtrund18 Mio. €(31. Dezember 2022:rund
20 Mio. €).InBelarusbestehtzumStichtagkeinEngagement.
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kungen entsprechender Stress-Situationen aufzuzeigen. Dafür 
werden die Risikoparameter szenarioabhängig modelliert.

In der Stichtagsbetrachtung der Ökonomischen Internen Perspek-
tive der Risikotragfähigkeitsrechnung ergibt sich aus Adressen-
ausfallrisiken für die Helaba-Gruppe ein auf Basis des VaR ermit-
teltesökonomischesRisikopotenzialvon1.399 Mio. €(31. Dezem-
ber 2022:1.353 Mio. €).WesentlicherGrundfürdenAnstiegdes
ökonomischen Risikopotenzials sind Rating-Verschlechterungen 
beziehungsweise Ausfälle, gepaart mit Neubewertungen von Si-
cherheiten im Bereich Real Estate. Dieser Anstieg wird teilweise 
durch den Exposurerückgang sowie Rating-Verbesserungen in den 
Bereichen Corporate Banking und Global Markets kompensiert.

Sonderthemen des Risikomanagements 
 Adressenausfallrisiken 2023
2023wurdedasaktiveManagementderidentifiziertenkritischen
Subportfolios sowie die bereichsübergreifende enge Überwa-
chung der als Intensiv-, Sanierungs- und Problemkredit geführten 
Engagements fortgeführt. 

Bei nachlassenden beziehungsweise nicht mehr wesentlichen 
Risiken aus der COVID-19-Pandemie sowie aus der vom Gasliefer-
stopp der Russischen Föderation ausgelösten Energiekrise war 
2023 insbesondere geprägt durch eine krisenhafte Entwicklung 
inweitenTeilendesImmobilienmarktssowiedenNahost-Konflikt
seit Oktober 2023. Die krisenhafte Entwicklung des Immobilien-
markts ist Folge des deutlichen Anstiegs des Zinsniveaus auf-
grund der seit 2021 rasant gestiegenen und zum Jahreswechsel 
ihrenHöhepunkterreichendenInflation,verbundenmitsteigen-
den Renditeerwartungen insbesondere der professionellen Inves-
toren sowie fortgesetzten Nachfragerückgängen für Handels- und 
Büroflächen.

Durch die weiteren Erhöhungen von Leitzinsen der EZB, der Bank 
of England und der US-Notenbank herrscht an den gewerblichen 
Immobilienmärkten eine hohe Unsicherheit über belastbare Ren-
diteanforderungen an Investitionsobjekte, die – ergänzt um wei-
terenegativeEinflussfaktoren imBüro-undHandelssegment

(Homeoffice,AusbaudesOnlinehandels,aberauchzunehmender
Fokus auf Gebäude mit hohen ESG-Standards) – 2023 zu deutli-
chen Marktwertrückgängen in bestimmten Asset-Klassen und 
Regionen geführt haben. Diese hat sich unter anderem durch 
selektive Rating-Verschlechterungen und Kreditausfälle konkre-
tisiert. 

Die Auswirkungen sind insbesondere in den Asset-Klassen und 
Regionen zu spüren, in denen ein höherer Zinsdienst nicht durch 
adäquateMieteinnahmensteigerungen(zumBeispielaufgrund
zurückgehender Nachfrage, Mieterinsolvenzen) kompensiert wer-
den können, Marktwerte aufgrund von steigenden Renditen deut-
lich gesunken sind oder steigende Baupreise, Materialbeschaf-
fungsprobleme sowie Handwerkerverfügbarkeit Projektentwick-
lungen und Modernisierungsmaßnahmen deutlich belasten, 
insbesondere bei Finanzierungen in Deutschland und den USA.

Aufgrund der angespannten Situation auf dem Immobilienmarkt 
hat die Helaba das Immobilienkreditportfolio unterschiedlichen 
Risikoanalysen unterzogen. Nachdem das Subportfolio Handels-
immobilien bereits seit längerem als kritisches Subportfolio eng 
überwacht wird, wurde auch das Subportfolio Büroimmobilien im 
zweiten Quartal 2023 sowie das Subportfolio Industrie- und sons-
tigeImmobilienzum31. Dezember 2023alskritischesSubport-
folioklassifiziert.

Bei den bonitätsgetriebenen Subportfolios wurde trotz der schwa-
chen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung lediglich das Subport-
folio Maschinenbau im dritten Quartal 2023 als kritisches Sub-
portfolio eingestuft.

Positiv ist zudem, dass aufgrund der Senkung des Watchlist-An-
teilsauf0,7%dasSubportfolioLuftverkehr/Raumfahrt/Schifffahrt
ab dem dritten Quartal 2023 nicht mehr als kritisches Subportfo-
lio eingestuft wurde. Zudem wurde das Subportfolio Flugzeuge 
zum31. Dezember 2023vordemHintergrundderpositivenEnt-
wicklung und geringen Größe des Subportfolios, der verbesserten 
Marktbedingungen in 2023 (unter anderem Passagierzahlen wie-
der fast auf Vor-COVID-19-Niveau, Kostensenkungen ermöglichen 
den Fluggesellschaften bereits bei deutlich geringerem Passagier-
aufkommen positive Ergebnisse, Luftfahrtindustrie mit operati-
ven Gewinnerwartungen) sowie des Entschlusses der Bank, das 
Neugeschäft in diesem Produktsegment einzustellen, nicht mehr 
alskritischesSubportfolioklassifiziert.

Zum31. Dezember 2023beträgtderWatchlist-AnteildiesesSub-
portfolios auf Konzernebene 9,9 % und der Gesamtkreditbetrag 
1,3 Mrd. €.

Zum Stichtag sind insgesamt kritische Subportfolios der Helaba 
miteinemGesamtkreditbetragvonrund32,4 Mrd. €(31. Dezem-
ber 2022:11,3 Mrd. €)indenPortfoliosImmobilienundFirmen-
kundenidentifiziert.DerAnstiegin2023resultiertausderAuf-
nahme der Subportfolios Büroimmobilien, Maschinenbau sowie 
Industrie- und sonstige Immobilien. Der Anteil der auf der Watch-
list geführten Engagements sinkt dabei von 28 % auf 16 %.

Das Volumen der als kritisch eingestuften Subportfolios und das 
VolumenderdavonbereitsaufderWatchlistbefindlichenKun-
den / Transaktionen verteilt sich zum Stichtag wie folgt auf die 
Subportfolios der Portfolios Immobilien und Firmenkunden:

in Mrd. €

Davon: als kritisch eingestufte Subportfolios Davon: auf Watchlist

Portfolio 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Immobilien 28,1 6,3 4,3 1,6

Firmenkunden 4,3 3,4 0,7 1,3

Transport und Mobilien – 1,7 – 0,3

49 Konzernlagebericht Risikobericht 
AA-33



2023 zeigten sich die im Kreditportfolio des engen Konzernkrei-
ses inhärenten Risiken gemessen am durchschnittlichen Aus-
fall-Rating trotz verstärkter Belastungen insbesondere im ge-
werblichen Immobilienportfolio insgesamt weiterhin überwie-
gend stabil. Der Risikovorsorgeaufwand liegt vorwiegend auf-
grund eines deutlichen Anstiegs der Ausfallraten im gewerblichen 
Immobilienportfolio oberhalb der Planung. Insbesondere in 
Deutschland und den USA sind die Immobilienmärkte im gewerb-
lichen Sektor, vorwiegend im Büroimmobilienmarkt weiter unter 
Druck. Das Bürosegment wird als eines der kritischen Subportfo-
lios eng überwacht und umfasst in der Helaba18,7 Mrd. €.Davon
entfallen auf Büroimmobilien in den USArund3 Mrd. €.

Die Lage rund um den Ukraine-Krieg sowie die damit verbunde-
nen Verwerfungen und geopolitischen Spannungen stellen für die 
Bank trotz der entsprechenden Vorsorge sowie risikoreduzieren-
der Maßnahmen unverändert ein Risiko dar, wobei zum Stichtag 
nur ein geringes direktes Engagement in der Russischen Födera-
tion und der Ukraine besteht.

UnsereEngagementsindenRegionendesNahost-Konfliktslie-
genmiteinerHöhevon0,1 Mrd. €vorBerücksichtigungvon
 Sicherheiten auf einem niedrigen Niveau, daher wurde auf eine 
gesonderte Betrachtung verzichtet.

Die Kreditrisiken im engen Konzernkreis unterliegen weiterhin 
einer engen Überwachung und regelmäßigen Bewertung.

In Abhängigkeit unter anderem von der weiteren Entwicklung des 
Zinsniveaus, der Immobilienwerte und eingeschränkt des Nah-
ost-Konflikts,aberauchvonZweit-undDrittrundeneffektendes
Ukraine-Kriegs, sind in 2024 weitere Rating-Verschlechterungen 
oder Kreditausfälle nicht auszuschließen.

Risikovorsorge
Für Adressenausfallrisiken wird eine ausreichende Risikovorsorge 
gebildet. Die Angemessenheit der Risikovorsorge wird regelmä-
ßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Helaba bildet 
ein Post Model Adjustment (PMA), um für zusätzliche Risiken vor-

zusorgen, die zukünftig unter bestimmten Annahmen schlagend 
werden können und die in ihrer Auswirkung und weiteren Entwick-
lung schwer einschätzbar sind. Diese Risiken haben sich bei der 
modellbasierten Risikovorsorgeermittlung noch nicht vollum-
fänglich durch Rating-Verschlechterungen beziehungsweise Aus-
fallereignisse konkretisiert. Für das PMA werden Bestände der 
Stufen 1 und 2 berücksichtigt und Rating-Verschlechterungen von 
mindestens drei bis zu höchstens neun Stufen simuliert und der 
daraus entstehende Effekt auf die Risikovorsorge einzelgeschäfts-
basiert berechnet. Ein tatsächlicher Stufentransfer des Einzelge-
schäftserfolgtdarausnicht.ZumStichtag31. Dezember 2022
wurden die Risiken aus der COVID-19-Pandemie und Störungen 
der internationalen Lieferketten, der Energiekrise sowie dem 
Ukraine-Kriegberücksichtigt.Zum31. Dezember 2023haben
diese Risiken, zum Teil in deutlich abgeschwächter Form, weiter-
hin Bestand, müssen jedoch nicht mehr durch eine Risikovor-
sorge, die über die modellbasierte Risikovorsorgeermittlungen 
hinausgeht, abgebildet werden. Das makroökonomische Umfeld 
zum31. Dezember 2023istunteranderemaufgrunddesschnel-
len und im Vergleich zu den Zeiten des Nullzinsniveaus deutlichen 
Anstiegs des Zinsniveaus stark unsicherheitsbehaftet. Hierdurch 
sind insbesondere für die Gewerbeimmobilienbranche (Büro- und 
Handelsimmobilien)signifikantePreis-undRefinanzierungsrisi-
kenerwachsen,diezum31. Dezember 2023imPMA berücksich-
tigt wurden. Weitere Angaben zu Kreditrisiken sind in Anhangan-
gabe(37)desKonzernabschlussesdargestellt.

Nachhaltigkeitskriterien im Kreditgeschäft
Um das grundsätzliche Risiko, dass von der Helabafinanzierte
Unternehmen oder Projekte negative Auswirkungen auf Umwelt 
und Gesellschaft verursachen, zu minimieren bis auszuschließen, 
hat die Helaba Nachhaltigkeitskriterien und Ausschlussbedingun-
gen für die Kreditvergabe entwickelt, die in den bestehenden 
Risikoprozess und die Risikosteuerung integriert sind und kon-
zernweit gelten. Sie sind auf der Website der Helaba veröffentlicht 
(Leitlinie „Nachhaltigkeit in der Kreditvergabe“).

MaßgeblichfürdieIdentifikation,MessungundSteuerungdes
nachhaltigen Kreditgeschäfts ist das Sustainable Lending Frame-

work der Helaba, das im ersten Halbjahr 2022 veröffentlicht 
wurde. Das Rahmenwerk beinhaltet ein umfassendes Kriterienset 
und eine gruppenweit einheitliche Methode, um nachhaltige 
FinanzierungenzuklassifizierenundsoihrenAnteilamGesamt-
kreditvolumenweiterauszubauen.EsfindetAnwendungimge-
samten Kreditgeschäft der Helaba und der Frankfurter Sparkasse.  

Bei der Kreditvergabe und -überwachung werden Faktoren in 
Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance sowie damit verbun-
deneRisikenfürdiefinanzielleLagederKreditnehmerberück-
sichtigt. Dabei stehen insbesondere die potenziellen Auswirkun-
gen der Umweltfaktoren und des Klimawandels auf die Rückzah-
lungsfähigkeit unserer Kreditnehmer im Vordergrund und werden 
inklusive etwaiger risikomindernder Maßnahmen des Kreditneh-
mersbewertet.DiesystematischeIdentifikationundBewertung
solcher ESG-Faktoren erfolgt anhand einer einheitlich vorgege-
benen Systematik. Das Ergebnis der Bewertung wird in Form einer 
mehrstufigenSkalaausgedrücktundalsBestandteilderRisiko-
analyse dokumentiert.

Das Risikomanagement hinsichtlich Klimarisiken wird kontinuier-
lich weiterentwickelt. Dabei werden die Erwartungen aus dem 
EZB-Leitfaden für Klima- und Umweltrisiken sowie weiterer auf-
sichtsrechtlicher Anforderungen berücksichtigt. Parallel hierzu 
erfolgtderAufbaueinesadäquatenRisikoreportings.

Seitdem31. Dezember 2022wirddieEntwicklungdestransitori-
schen Risikos als wichtiger Teil des Klima- und Umweltrisikos im 
Adressenausfallrisiko der Helaba regelmäßig überwacht und 
quartalsweisedemRisikoausschusszusammenmitderRisiko-
berichterstattungzurKenntnisgegeben.Per31. Dezember 2023
sind danach lediglich 6 % des für die Risikobeurteilung relevanten 
Gesamtkreditportfoliosvon123,1 Mrd. €unterBerücksichtigung
von aktuellen und zukunftsorientierten Risikofaktoren mit einem 
sehr hohen Risiko eingestuft. Im Neugeschäft der vergangenen 
zwölf Monate lag der Anteil bei 5 %.

Zur Begrenzung des mit mindestens hoch eingestuften transito-
rischen Risikos am relevanten Gesamtkreditvolumen werden 
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2024 erstmals Überwachungswerte für die Portfolios Immobilien, 
FirmenkundenundProjektfinanzierungeneingeführt.DieAuslas-
tungdieserÜberwachungswertewirdBestandteilderquartals-
weisen Berichterstattung an den Risikoausschuss des Vorstands.

Beteiligungsrisiko

Unter dem Beteiligungsrisiko werden diejenigen Risiken aus 
 Beteiligungen zusammengefasst, deren Einzelrisikoarten nicht 
separat im Risikocontrolling für die einzelnen Risikoarten berück-
sichtigt werden. Werden die für eine Beteiligung relevanten Risi-
koarten unter Berücksichtigung der Wesentlichkeit und recht-
licher Möglichkeiten in das gruppenweite Risikomanagement 
integriert (Einzelrisikosteuerung), ist die Betrachtung von Betei-
ligungsrisiken für diese Beteiligung nicht relevant. Neben den 
handelsrechtlichen Beteiligungen werden auch solche 
 Finanzinstrumente unter dem Beteiligungsrisiko ausgewiesen, 
die nach CRR der Forderungsklasse Beteiligungen zugeordnet 
werden.

Der Risikogehalt der einzelnen Beteiligung wird im Hinblick auf 
dieWerthaltigkeitanhandeineszweistufigenKriterienkatalogs
(Ampelverfahren) klassifiziert. Daneben erfolgt die Risiko-
beurteilung auf Basis der Bonitätseinschätzung und -entwicklung 
des jeweiligen Unternehmens im Rahmen des bankinternen Ra-
ting-Verfahrens. Die Beteiligungsrisiken werden viertel jährlich an 
den Risikoausschuss des Vorstands und den Risiko- und Kredit-
ausschuss des Verwaltungsrats berichtet.

In der Stichtagsbetrachtung der Ökonomischen Internen Perspek-
tive der Risikotragfähigkeitsrechnung ergibt sich aus 
Beteiligungs risiken für den Helaba-Konzern ein ökonomisches 
Risikopotenzial inHöhevon187Mio. € (31. Dezember 2022:
151 Mio. €).DerdeutlicheAnstiegresultiertimWesentlichenaus
neuen Beteiligungen.

Marktpreisrisiko

Risikosteuerung
Integriert in die Gesamtbanksteuerung erfolgt die Steuerung von 
Marktpreisrisiken in der Helaba für das Handelsbuch und das 
Bankbuch.KlardefinierteVerantwortlichkeitenundGeschäftspro-
zesse schaffen die Voraussetzungen für ihre effektive Begrenzung 
und Steuerung. Auf Basis der Risikoinventur werden in Abhängig-
keit von der Geschäftstätigkeit die Tochtergesellschaften im Rah-
men des gruppenweiten Risikomanagements in abgestufter 
Weise in den Steuerungsprozess einbezogen. Schwerpunkte 
 bilden die Tochtergesellschaften Frankfurter Sparkasse und 
FrankfurterBankgesellschaft.DieQuantifizierungderMarktpreis-
risiken erfolgt nach den Methoden der Helaba.

Der strategische Schwerpunkt der Handelsaktivitäten liegt auf 
dem kundengetriebenen Geschäft, das durch ein bedarfsorien-
tiertes Produktangebot unterstützt wird. Die Steuerung der Posi-
tionen des Handelsbuchs liegt in der Verantwortung des Bereichs 
Capital Markets. Dem Bereich Treasury obliegt die Steuerung der 
RefinanzierungsowiedasManagementderZins-undLiquiditäts-
risiken des Bankbuchs. Zusätzlich verantwortet der Bereich 
TreasurydenzumHandelsbuchgehörendenRückflussbestand
eigener Emissionen.

Limitierung von Marktpreisrisiken
Zur Begrenzung von Marktpreisrisiken verwendet die Helaba eine 
einheitliche Limitstruktur. In den Prozess zur Allokation der Limite 
ist neben den internen Gremien der Helaba auch der Risiko- und 
Kreditausschuss des Verwaltungsrats bei der Festlegung der Li-
mitierung der Risikotragfähigkeit eingebunden.

Im Rahmen des für Marktpreisrisiken festgelegten Gesamtlimits 
alloziert der Risikoausschuss Limite auf die risikonehmenden Ge-
schäftsbereiche sowie auf die einzelnen Marktpreisrisikoarten. 
Zusätzlich erfolgt hier eine separate Limitierung für das Handels-
buch und das Bankbuch. Die Suballokation von Limiten auf unter-
geordnete Organisationseinheiten sowie die einzelnen Standorte 
der Helaba liegt in der Verantwortung der mit einem Limit ausge-

statteten Geschäftsbereiche. Darüber hinaus werden Bestandsli-
mite und dynamische Verlustlimite sowie in den Handelsberei-
chen eigenständig Stop-Loss-Limite zur Begrenzung von Markt-
preisrisiken eingesetzt.

Das Marktpreisrisikogesamtlimit wurde im Berichtsjahr stets ein-
gehalten.

Risikoüberwachung
DieIdentifikation,QuantifizierungundÜberwachungvonMarkt-
preisrisiken liegt in der Verantwortung des Bereichs Risikocont-
rolling.HierzugehörennebenderRisikoquantifizierungauchdie
Überprüfung der Geschäfte auf Marktkonformität und die Ermitt-
lung des betriebswirtschaftlichen Ergebnisses. Zusätzlich wird die 
Überleitungsrechnung zum externen Rechnungswesen erstellt.

Die kontinuierliche fachliche und technische Weiterentwicklung 
der eingesetzten Verfahren und Systeme sowie eine intensive Da-
tenpflegetragenwesentlichzuradäquatenErfassungderMarkt-
preisrisiken in der Helaba bei. Bei der Einführung neuer Produkte 
ist ein durch den „Ausschuss Neue Produkte“ verankerter Prozess 
zu durchlaufen. Die Autorisierung eines neuen Produkts setzt die 
korrekte Verarbeitung in den benötigten Systemen zur Positions-
erfassung,Abwicklung,ErgebnisermittlungundRisikoquantifi-
zierung sowie für das Rechnungswesen und das Meldewesen 
voraus.

Im Rahmen eines umfassenden Reportings werden die zuständi-
gen Vorstandsmitglieder sowie die positionsführenden Stellen 
täglich über die ermittelten Risikozahlen und die erzielten be-
triebswirtschaftlichen Ergebnisse auf Basis aktueller Marktpreise 
unterrichtet. Zusätzlich erhalten wöchentlich der Gesamtvorstand 
und der Dispositionsausschuss sowie monatlich der Risikoaus-
schuss Informationen über die aktuelle Risiko- und Ergebnissitu-
ation. Etwaige Überschreitungen der festgelegten Limite setzen 
den Eskalationsprozess zur Begrenzung und Rückführung der 
Risiken in Gang.
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Quantifizierung von Marktpreisrisiken
DieQuantifizierungderMarktpreisrisikenerfolgtmitHilfeeines
Money-at-Risk-Ansatzes, der durch Stresstests, die auch 
Spread-Ausweitungen wie in der COVID-19-Pandemie aufgetre-
ten umfassen, die Messung von Residualrisiken und Sensitivitäts-
analysen für Credit-Spread-Risiken sowie durch die Betrachtung 
inkrementeller Risiken für das Handelsbuch ergänzt wird. Das 
Money-at-Risk (MaR) gibt die Obergrenze für den potenziellen 
Verlust eines Portfolios oder einer Position an, die aufgrund von 
Marktschwankungen innerhalb einer vorgegebenen Haltedauer 
miteinerbestimmtenWahrscheinlichkeit(Konfidenzniveau)nicht
überschritten wird. 

Für jede der Marktpreisrisikoarten (Zinsen, Aktien und Devisen) 
werden in der Helaba-Gruppe Risikomesssysteme auf Basis glei-
cher statistischer Parametrisierungen eingesetzt, um eine Ver-
gleichbarkeit zwischen den einzelnen Risikoarten zu gewährleis-
ten. Gleichzeitig wird dadurch die Aggregation der Risikoarten zu 
einem Gesamtrisiko ermöglicht. Das Gesamtrisiko basiert auf der 
Annahme des simultanen Eintretens der einzelnen Verluste. Dabei 
stellt der mit Hilfe der Risikomodelle ermittelte MaR-Betrag ein 
Maß für den maximalen Verlust dar, der mit einer Wahrscheinlich-
keit von 99,0 % auf Basis des zugrunde gelegten historischen 
Beobachtungszeitraums von einem Jahr bei einer Haltedauer der 
Position von zehn Handelstagen nicht überschritten wird. 

Die nachfolgende Übersicht enthält eine Stichtagsbetrachtung 
der eingegangenen Marktpreisrisiken (inklusive Korrelationsef-

fekten zwischen den Portfolios) zum Jahresultimo 2023 sowie 
eine Aufteilung nach Handels- und Bankbuch. Den größten Anteil 
an den Marktpreisrisikoarten hat das lineare Zinsänderungsrisiko. 
Die Entwicklung des linearen Zinsänderungsrisikos ist auf einen 
Rückgang der Volatilitäten in der Parameterberechnung in Ver-
bindung mit Positionsanpassungen zurückzuführen. Neben 
Swap- und Pfandbriefkurve werden zusätzlich unterschiedliche 
länder- und ratingabhängige Government-, Financials- und 
Corporate- Zinskurven zur Bewertung eingesetzt. Für das Gesamt-
portfolio des engen Konzernkreises entfallen beim linearen Zin-
sänderungsrisiko92%(31. Dezember 2022:92%)aufPositionen
inEuro,2%(31. Dezember 2022:5%)aufPositioneninBritischen
Pfundund4%(31. Dezember 2022:2%)aufPositioneninUS-Dol-
lar. Im Aktienbereich des Handels stehen im DAX und DJ Euro 
Stoxx 50 notierte Werte im Fokus. Den Schwerpunkt im Währungs-
risiko bilden Positionen in US-Dollar und Britischen Pfund. Das 
ResidualrisikobeläuftsichfürdenKonzernauf16 Mio. €(31. De-
zember 2022:17 Mio. €).DasinkrementelleRisikoimHandels-
buch beträgt bei einem Betrachtungshorizont von einem Jahr und 
einem99,9%-Konfidenzniveau132 Mio. €(31. Dezember 2022:
257 Mio. €).InderStichtagsbetrachtungderÖkonomischenInter-
nen Perspektive der Risikotragfähigkeitsrechnung ergibt sich aus 
Marktpreisrisiken für den Konzern ein ökonomisches Risikopo-
tenzialinHöhevon1.572 Mio. €(31. Dezember 2022:1.122 Mio. €)
ohne xVA-Risiko. Der Anstieg des ökonomischen Risikopotenzials 
resultiert im Wesentlichen aus Anlagetätigkeit im Bankbuch.

Konzern-MaR nach Risikoarten in Mio. €

Gesamtrisiko Zinsänderungsrisiko Währungsrisiko Aktienrisiko

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Handelsbuch 31 36 30 36 – – 1 –

Bankbuch 108 121 95 102 – 1 13 18

Gesamt 136 153 123 134 – 1 13 18

DenRisikomesssystemenliegeneinmodifizierterVarianz-Kova-
rianz-Ansatz oder eine Monte-Carlo-Simulation zugrunde. Letz-
tere wird insbesondere für die Abbildung komplexer Produkte und 
Optionen eingesetzt. Nichtlineare Risiken im Devisenbereich sind 
in der Helaba von untergeordneter Bedeutung. Sie werden mit 
Hilfe von Szenarioanalysen überwacht.

Internes Modell gemäß CRR
Zur Berechnung des aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalbedarfs für 
das allgemeine Zinsänderungsrisiko verfügt die Helaba über ein 
von der Bankenaufsicht anerkanntes internes Modell gemäß CRR, 
das sich aus den Risikomesssystemen MaRC² (lineares Zinsände-
rungsrisiko) und ELLI (Zinsoptionsrisiko) zusammensetzt. Das 
MaR im internenModellbeträgt zumJahresultimo30 Mio.  €
(31. Dezember 2022:36 Mio. €).

Marktpreisrisiko im Handelsbuch
Die Berechnung aller Marktpreisrisiken erfolgt täglich auf Basis 
der Tagesendposition des vorangegangenen Handelstags und der 
aktuellen Marktparameter. Die Helaba verwendet auch für die in-
terne Risikosteuerung die aufsichtsrechtlich vorgegebene Para-
metrisierungvon99%Konfidenzniveau,zehnTagenHaltedauer
und einem historischen Beobachtungszeitraum von einem Jahr. 
InGrafik3istdasMaR des Handelsbuchs (Helaba-Einzelinstitut) 
für das Geschäftsjahr 2023 dargestellt. Im Gesamtjahr 2023 be-
trug das durchschnittliche MaR 33 Mio.  € (Gesamtjahr 2022:
24  Mio.  €), der maximaleWert 41  Mio.  € (Gesamtjahr 2022:
36 Mio. €)undderminimaleWert24 Mio. €(Gesamtjahr2022:
8 Mio. €).DieRisikoveränderungenimGeschäftsjahr2023resul-
tieren vor allem aus den linearen Zinsänderungsrisiken und sind 
auf die regelmäßigen Parameteraktualisierungen (Volatilitäten, 
Korrelationen), in welchen sich eine reduzierte Volatilität im Jah-
resverlauf widerspiegelt, sowie auf Positionsumschichtungen im 
üblichen Ausmaß zurückzuführen.
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Tägliches MaR des Handelsbuchs im Geschäftsjahr 2023 

Grafik 3 in Mio. €
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Zur Ermittlung konsolidierter MaR-Beträge für den Konzern stel-
len die ausländischen Niederlassungen der Helaba sowie die 
Frankfurter Bankgesellschaft und die Frankfurter Sparkasse der 
Konzernzentrale in einem Bottom-up-Verfahren die aktuellen Ge-
schäftsdaten aus den positionsführenden Systemen zur Verfü-
gung. In einem Top-down-Verfahren werden umgekehrt die Markt-
parameter einheitlich bereitgestellt. Dies ermöglicht neben der 
RisikoquantifizierunginderKonzernzentraleauchdiedezentrale
RisikoquantifizierungandenStandorten.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die durchschnittlichen täglichen 
MaR-Beträge für das Handelsbuch.

Durchschnittliches MaR für das Handelsbuch im Geschäftsjahr 2023

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Gesamt

2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022

Zinsänderungsrisiko 35 14 35 20 31 26 29 30 32 23

Währungsrisiko – 1 – 1 – – – – – 1

Aktienrisiko – – – 1 – 1 – 1 – 1

Gesamtrisiko 36 15 35 21 32 27 29 31 33 24

Anzahl der Handelstage: 251 (2022: 253)
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Für die Frankfurter Sparkasse und die Frankfurter Bankgesell-
schaft ergibt sich im Handelsbuch im Jahresdurchschnitt unver-
ändert zum Vorjahr jeweils ein MaRvon0 Mio. €.

Backtesting
ZurÜberprüfungderPrognosequalitätderRisikomodellewird
täglich für alle Marktpreisrisikoarten ein Clean Mark-to-Market 
Backtesting durchgeführt. Hierbei wird der MaR-Betrag bei einer 
Haltedauer von einem Handelstag, einem einseitigen 99 %-Kon-
fidenzniveausowieeinemhistorischenBeobachtungszeitraum
von einem Jahr ermittelt. Dieser prognostizierte Risikobetrag wird 
der hypothetischen Nettovermögensänderung gegenüberge-
stellt. Die hypothetische Nettovermögensänderung stellt die Wer-
tänderung des Portfolios über einen Handelstag bei unveränder-
ter Position und Zugrundelegung neuer Marktpreise dar. Ein 
Backtesting-Ausreißer liegt vor, wenn die Nettovermögensmin-
derung den potenziellen Risikobetrag übersteigt.

InGrafik4istdasBacktestingderHelaba-Risikomodelle für das 
Handelsbuch über alle Marktpreisrisikoarten im Geschäftsjahr 
2023 dargestellt.

IFRS

Backtesting für das Handelsbuch im Geschäftsjahr 2023 
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Im internen Modell für das allgemeine Zinsänderungsrisiko traten 
im aufsichtsrechtlichen Mark-to-Market Backtesting im Jahr 2023 
ein negativer Ausreißer im Clean Backtesting und ein negativer 
Ausreißer im Dirty Backtesting auf (2022: fünfzehn negative Aus-
reißer im Clean Backtesting und vier negative Ausreißer im Dirty 
Backtesting).

Stresstestprogramm
Die Analyse der Auswirkungen außergewöhnlicher, aber realisti-
scherMarktsituationenerfordertnebendertäglichenRisikoquan-
tifizierungdenEinsatzvonStresstests.FürverschiedenePortfo-
lios erfolgt regelmäßig eine Neubewertung auf Basis extremer 
Marktsituationen. Die Auswahl der Portfolios orientiert sich, so-
weit nicht durch aufsichtsrechtliche Vorgaben explizit gefordert, 
an der Höhe des Exposures (Materialität) und etwaiger Risikokon-
zentrationen. Für das Optionsbuch der Helaba werden täglich 
Stresstests durchgeführt. Die Ergebnisse der Stresstests sind in 

das Reporting über Marktpreisrisiken an den Vorstand integriert 
und werden im Rahmen des Limitallokationsprozesses berück-
sichtigt. Seit Ende 2022 umfasst dies auch ESG-Stresstests für 
Marktpreisrisiken.

Als Instrumentarien stehen die historische Simulation, die Monte- 
Carlo-Simulation, ein modifizierter Varianz-Kovarianz-Ansatz
sowie verschiedene Szenariorechnungen – unter anderem auf 
Basis der Hauptkomponenten der Korrelationsmatrix – zur Verfü-
gung. Des Weiteren führt die Helaba auch Stresstests zur Simula-
tion extremer Spread-Änderungen durch. Risikoartenübergrei-
fende Stresstests im Rahmen der Risikotragfähigkeitsberechnung 
der Helaba und inverse Stresstests ergänzen die Stresstests für 
Marktpreisrisiken.

Marktpreisrisiko (inklusive Zinsänderungsrisiko)  
im Bankbuch
Zur Abbildung der Marktpreisrisiken im Bankbuch setzt die 
Helaba den für das Handelsbuch verwendeten MaR-Ansatz ein. 
Täglich erstellte Berichte, aus denen die Laufzeitstruktur der Po-
sitionsnahmen erkennbar ist, ergänzen dabei die mit Hilfe dieses 
Ansatzes ermittelten Risikokennzahlen. Regelmäßige Stresstests 
mitHaltedauernzwischenzehnTagenundzwölfMonatenflankie-
ren die tägliche Bankbuch-Risikomessung.

DieQuantifizierungvonZinsänderungsrisikenimBankbuchist
auch Bestandteil regulatorischer Anforderungen. Dort wird eine 
Risikoberechnung auf Basis standardisierter Zinsschocks gefor-
dert. Dabei werden gemäß den Festlegungen der Bankenaufsicht 
ein Zinsanstieg und eine Zinssenkung um 200 Basispunkte un-
tersucht. Ein derartiger Zinsschock würde für den Helaba-Konzern 
zum Jahresultimo 2023 im ungünstigen Fall zu einer negativen 
WertveränderungimBankbuchvon264 Mio. €führen(31. Dezem-
ber 2022:341 Mio. €).DabeientfallenaufdieHeimatwährung
282 Mio. €(31. Dezember 2022:345 Mio. €Verlust)undaufFremd-
währungeneinGewinninHöhevon18 Mio. €(31. Dezember 2022:
4 Mio. €).DieVeränderunggegenüberdemJahresultimo2022ist
vor allem auf das geänderte Zinsniveau zurückzuführen. Die Un-
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tersuchungen eines Zinsschocks führt die Helaba mindestens 
vierteljährlich durch.

Performance-Messung
Zur Beurteilung des Erfolgs einzelner Organisationseinheiten 
werden regelmäßig Risk-Return-Vergleiche durchgeführt. Da je-
doch die kurzfristige Gewinnerzielung nicht das alleinige Ziel der 
Handelsstellenist,werdenzurBeurteilungweitere,auchqualita-
tive Faktoren herangezogen.

Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiko

DieSicherungderLiquiditätimSinnederSicherstellungderkurz-
fristigen Zahlungsfähigkeit sowie der Vermeidung von Kostenri-
sikenbeiderBeschaffungmittel-undlangfristigerRefinanzie-
rungsmittel besitzt für die Helaba höchste Priorität. Entsprechend 
stehtfürdieErfassung,Quantifizierung,SteuerungundÜberwa-
chungderLiquiditäts-undRefinanzierungsrisikenimRahmen
desInternalLiquidityAdequacyAssessmentProcess(ILAAP) ein 
umfangreiches Instrumentarium zur Verfügung, das fortlaufend 
weiterentwickelt wird. Die bestehenden Prozesse, Instrumente 
undVerantwortlichkeitenfürdasManagementderLiquiditäts-
undRefinanzierungsrisikenhabensichindenvergangenenJah-
ren im Rahmen der globalen Finanzmarktkrise, der COVID-19-Pan-
demie, des Ukraine-Kriegs und der deutlichen Erhöhung der 
MarktzinsenimvergangenenJahrbewährt.DieLiquiditätder
Helaba war 2023 jederzeit vollumfänglich gewährleistet. 

EinLiquiditätstransferpreissystemstelltsicher,dassallemitden
verschiedenen Geschäftsaktivitäten der Helaba verbundenen Li-
quiditätskosten(direkteRefinanzierungskostenundKostender
Liquiditätsreserve)transparentverrechnetwerden.DieSteuerung
undÜberwachungderLiquiditäts-undRefinanzierungsrisiken
werden im ILAAP zusammengeführt und regelmäßig umfassend 
validiert.

Steuerung und Überwachung
Im Helaba-Konzern existiert ein dezentrales Steuerungs- und 
ÜberwachungskonzeptfürLiquiditäts-undRefinanzierungsrisi-
ken, das heißt, jede Konzerneinheit ist selbst für die Sicherstel-
lung ihrer Zahlungsfähigkeit, für mögliche Kostenrisiken der Re-
finanzierungundfüreineunabhängigeÜberwachungdieserRi-
siken verantwortlich. Die Rahmenbedingungen hierfür werden mit 
dem Helaba-Einzelinstitut abgestimmt. Im Rahmen des konzern-
weiten Risikomanagements berichten die Tochtergesellschaften 
desengenKonzernkreisesregelmäßigihreLiquiditätsrisikenan
die Helaba, so dass eine konzernweit aggregierte Betrachtung 
möglich ist. Zudem werden alle gruppenangehörigen Unterneh-
men gemäß CRR in die LCR- und NSFR-Ermittlung einbezogen 
und überwacht.

Die HelabaunterscheidetbeiderSteuerungderLiquiditätsrisiken
zwischendemkurzfristigenunddemstrukturellenLiquiditätsma-
nagement. Die Gesamtverantwortung für die kurzfristige Zah-
lungsfähigkeitunddiestrukturelleLiquiditätssteuerungfürdie
RefinanzierungdesKreditneugeschäftsunterBeachtungeiner
ausgewogenenmittel-undlangfristigenLiquiditätsstrukturob-
liegtdemBereichTreasury.DiezentraleSteuerungdesLiquidi-
tätsabsicherungsbestands sowohl für die Zwecke des aufsichts-
rechtlichenLiquiditätspufferszurErfüllungderLCR als auch für 
das Collateral Management erfolgt ebenfalls durch den Bereich 
Treasury.

Der Bereich Risikocontrolling berichtet täglich über die kurzfris-
tigeLiquiditätssituationandierelevantenLeitungsfunktionsträ-
ger und monatlich im Risikoausschuss über die insgesamt einge-
gangenenLiquiditätsrisiken.DieBerichterstattungbeinhaltet
zudem verschiedene Stress-Szenarien wie verstärkte Ziehungen 
ausKredit-undLiquiditätslinien,keineVerfügbarkeitvonInter-
bankenliquiditätandenFinanzmärktenunddiemöglicheAuswir-
kungeinersignifikantenRating-HerabstufungaufdieHelaba. Die 
Stress-Szenarien umfassen sowohl institutseigene als auch 
marktweite Ursachen. In einem marktweiten Stress-Szenario wer-
den auch ESG-Risiken miteinbezogen. Im Szenario werden unter 
anderem verstärkte Ziehungen außerbilanzieller Kreditlinien und 

eine verschlechterte Bonität von Kunden aus CO2-intensiven 
Branchenunterstellt,wasdieLiquiditätspositionbelastet.Zudem
werden inverse Stresstests durchgeführt. Für extreme Marktsitu-
ationen sind Ad-hoc-Berichts- und -Entscheidungsprozesse ein-
gerichtet, die sich im Rahmen der COVID-19-Pandemie erneut 
bewährthaben.ImZugedesUkraine-KriegswurdenzudemLiqui-
ditätsabrufespezifischerBranchenuntersucht.

Kurzfristiges Liquiditätsrisiko
ZurSicherungderkurzfristigenLiquiditätunterhältdieHelaba 
einenhochliquidenBestandanWertpapieren(Liquiditätsabsiche-
rungsbestand),derbeiBedarfzurLiquiditätsgenerierungeinge-
setztwerdenkann.DieaktuelleLiquiditätssituationwirdanhand
eineskurzfristigenLiquiditätsstatusaufBasiseinesinstitutsei-
genenökonomischenLiquiditätsrisikomodellsgesteuert.Indie-
semwerdentäglichdiezuerwartendenLiquiditätsanforderungen
fürdasnächsteKalenderjahrderverfügbarenLiquiditätausdem
liquidenWertpapierbestandunddenNotenbankguthabengegen-
übergestellt.DieverfügbareLiquiditätwirdunterBerücksichti-
gung von Abschlägen ermittelt, um auch unerwartete Marktent-
wicklungen einzelner Wertpapiere abdecken zu können. Wertpa-
piere, die zu Sicherungszwecken verwendet werden (zum Beispiel 
Repos und Verpfändungen) und damit belegt sind, werden vom 
freienliquidenWertpapierbestandabgezogen.Diesbetrifftauch
dieLiquidität,welchefürdieIntraday-Liquiditätssteuerungallo-
ziert wird. Maßgebliche Währung im Hinblick auf die kurzfristige 
LiquiditätistfürdieHelaba in erster Linie der Euro, gefolgt vom 
US-Dollar.

DasKonzeptdeskurzfristigenLiquiditätsstatusistdabeisoge-
wählt, dass verschiedene Stress-Szenarien abgebildet werden. 
DabeiwirdderkumulierteLiquiditätssaldo(Liquiditätsbedarf)der
verfügbarenLiquiditätgegenübergestellt.JenachSzenarioer-
folgt die Limitierung von einer Woche bis hin zu einem Jahr. Die 
Überwachung der Limite obliegt dem Bereich Risikocontrolling. 
Analog zur aufsichtsrechtlichen LCR wird hierzu eine ökonomi-
scheLiquiditätsdeckungsquoteermittelt,welchedieimILAAP 
geforderte Verzahnung zwischen aufsichtsrechtlicher und ökono-
mischer Perspektive verdeutlicht. Die Deckung des Szenarios mit 
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der größten Relevanz (Zahlungsfähigkeit 30 Tage) beträgt zum 
BilanzstichtagaufgrunddersehrgutenLiquiditätsausstattung
147,7%(31. Dezember 2022:177,8%).BeiEinbeziehungder
FrankfurterSparkasseergebensich152,3%(31. Dezember 2022:
181,7%).DiedurchschnittlicheDeckungsquote liegt imJahr
2023 bei 144,4 % (2022: 154,4 %) und spiegelt die sehr gute Li-
quiditätssituationimJahresverlaufwider.

Parallel zum ökonomischen Modell steuert die Helaba-Gruppe die 
kurzfristigeLiquiditätentsprechenddenaufsichtsrechtlichenVor-
gaben der LCR. Beide Perspektiven werden über den ILAAP ver-
zahnt.DieQuotebeträgtzum31. Dezember 2023inderGruppe
168,3%(31. Dezember 2022:216,8%).DerRückgangspiegelt
die Normalisierung der Quote durch das sukzessive Auslaufen der 
langfristigen Refinanzierungsgeschäftemit der EZB (TLTRO) 
wider. Darüber hinaus werden Stress-Simulationen für die LCR 
gerechnet.

Die operative Gelddisposition zur Sicherung der kurzfristigen Li-
quiditäterfolgtinderOrganisationseinheitMoneyMarketüber
Mittelaufnahmen / -anlagen im Geldmarkt (Interbanken- und Kun-
dengeschäft,CommercialPaperssowieCertificatesofDeposit)
und Offenmarktgeschäfte beziehungsweise Fazilitäten bei der 
EZB.DieIntraday-LiquiditätsdispositionerfolgtimBereichOpe-
rations.

AußerbilanzielleKredit-undLiquiditätszusagenwerdenregelmä-
ßighinsichtlichihresZiehungspotenzialsundliquiditätsrelevan-
terBesonderheitenuntersuchtundindasLiquiditätsmanage-
ment integriert. Ebenfalls werden Avale (Bürgschaften und Garan-
tien)untersucht.DerpotenzielleLiquiditätsbedarfwirdmittels
Szenariorechnungen kalkuliert und disponiert, die insbesondere 
auch eine Marktstörung unterstellen und die Erkenntnisse aus 
Linienziehungen in der COVID-19-Pandemie berücksichtigen. 

Für die von der Helaba initiierte Verbriefungsplattform waren zum 
Bilanzstichtag2,9 Mrd. €(31. Dezember 2022:2,7 Mrd. €)anLiqui-
ditätszusagen abgerufen. Die Stand-by-Linien im US-Public-Fi-
nance-Geschäft sind zum Bilanzstichtag vollständig ausgelaufen. 

Esbesteht(unverändertzumJahresende2022)keinLiquiditäts-
abruf.

In Kreditverträgen, insbesondere von konsolidierten Immobilien-
objektgesellschaften, können Kreditklauseln enthalten sein, die 
zu Ausschüttungsbeschränkungen bis hin zur Kündigung führen 
können. Selbst wenn in Einzelfällen eine solche Kündigung dro-
hensollte,bestehtfürdenKonzernkeinnennenswertesLiquidi-
tätsrisiko.

Strukturelles Liquiditätsrisiko und Marktliquiditäts-
risiko
DerBereichTreasurysteuertdieLiquiditätsrisikendeskommer-
ziellen Bankgeschäfts der Helaba, das im Wesentlichen die Kre-
ditgeschäfte einschließlich der zinsvariablen Rollover-Geschäfte, 
dieWertpapieredesLiquiditätsabsicherungsbestandssowiedie
mittel- und langfristige Finanzierung umfasst. Die ökonomische 
SteuerungdesRefinanzierungsrisikosbasiertaufLiquiditätsab-
laufbilanzen,derenLiquiditätsinkongruenzenlimitiertsind.Dazu
erfolgt eine regulatorische Steuerung über die NSFR mit einem 
aufsichtsrechtlichen Mindestwert von 100 %. Darüber hinaus wer-
den Stress-Simulationen für die NSFR gerechnet. Durch eine Di-
versifikationderFunding-QuellenvermeidetdieHelaba entste-
hendeKonzentrationsrisikeninderLiquiditätsbeschaffung.Die
QuantifizierungdesMarktliquiditätsrisikoserfolgtinnerhalbdes
MaR-Modells für Marktpreisrisiken. Hier wird unter Variation der 
Haltedauer eine Szenariorechnung durchgeführt. Das skalierte 
MaRimpliziertzum31. Dezember 2023analogzum31. Dezem-
ber 2022keinsignifikantesMarktliquiditätsrisiko.Außerdemwird
dieMarktliquiditätanhandderSpannezwischenGeld-undBrief-
kurs beobachtet. 

Mindestens jährlich legt der Vorstand die Risikotoleranz für das 
Liquiditäts-undRefinanzierungsrisikofest.DasumfasstdieLimi-
tierungdeskurzfristigenundstrukturellenLiquiditätsrisikos(Re-
finanzierungsrisiko),dieLiquiditätsbevorratungfüraußerbilanzi-
elleLiquiditätsrisikensowiedieFestlegungderdazugehörigen
ModelleundAnnahmen.FüretwaigeLiquiditätsengpässewirdfür

alle Standorte ein umfassender Handlungsplan vorgehalten und 
getestet.

Nichtfinanzielle / operationelle Risiken

Steuerungsgrundsätze
Im Einklang mit den regulatorischen Anforderungen verfügt die 
Helaba-Gruppe über einen integrierten Ansatz für das Manage-
mentnichtfinanziellerRisiken.MitdiesemAnsatzwerdennicht-
finanzielleRisikenidentifiziert,beurteilt,gesteuert,überwacht
und berichtet. Er schließt die Helaba und die gemäß Risiko-
inventur wesentlichen gruppenangehörigen Unternehmen ein.

DieSteuerungunddieÜberwachungnichtfinanziellerRisiken
werden in der Helaba-Gruppe disziplinarisch und organisatorisch 
 getrennt. Dementsprechend sind die einzelnen Bereiche dezent-
ral für das Risikomanagement zuständig. Sie werden dabei durch 
spezialisierte Überwachungsbereiche in deren Zuständigkeit für 
UnterrisikoartendernichtfinanziellenRisikenüberwacht.

Die spezialisierten zentralen Überwachungsbereiche sind für die 
AusgestaltungderMethodenundProzessezurIdentifikation,Be-
urteilung, Steuerung, Überwachung sowie Berichterstattung der 
UnterrisikoartenvonnichtfinanziellenRisikenzuständig.Dieein-
gesetzten Methoden und Prozesse für die Unterrisikoarten folgen 
dabei zentral vorgegebenen Mindeststandards, die für die ein-
heitlicheAusgestaltungdesRahmenwerksdernichtfinanziellen
Risiken vorgegeben sind. 

Unterrisikoarten der nichtfinanziellen Risiken, die unter die
 operationellen Risiken fallen, haben dabei vollumfänglich die eta-
blierten Methoden und Verfahren der operationellen Risiken ein-
zuhalten. Das heißt, diese Risiken werden unter anderem struk-
turiertidentifiziert,beurteiltundimRahmenderErmittlungdes
RisikokapitalbetragsangemessenüberdieQuantifizierungder
operationellen Risiken berücksichtigt. Für Unterrisikoarten der 
nichtfinanziellenRisiken,dienichtindenoperationellenRisiken
abgedeckt sind, erfolgt die Berücksichtigung zum Beispiel über 
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Risikopotenzialaufschläge, Sicherheitsspannen oder Puffer. Ins-
gesamt ist vollumfänglich sichergestellt, dass die Unterrisikoarten 
dernichtfinanziellenRisikeninderRisikotragfähigkeit/ICAAP 
berücksichtigt werden.

Die Überwachung der Einhaltung der Mindeststandards für das 
Rahmenwerk nichtfinanzieller Risiken ist zentral im Bereich
 Risikocontrolling angesiedelt. 

Quantifizierung
DieQuantifizierungerfolgtfürdieHelaba, die Frankfurter Spar-
kasse und die Helaba Invest im Rahmen eines internen Modells 
für operationelle Risiken auf Basis eines Verlustverteilungsansat-
zes, in den interne und externe Schadensfälle sowie Risiko-
szenarien zur Ermittlung des ökonomischen Risikopotenzials 
einfließen.DiesbeinhaltetauchinterneSchadensfälleundRisi-
koszenarien,dieursächlichaufUnterrisikoartendernichtfinanzi-
ellen Risiken zurückzuführen sind und unter die operationellen 
Risiken fallen, unter anderem Rechts-, Drittparteien-, Informa-
tions- und Projektrisiken. Die nachfolgende Übersicht enthält das 
RisikoprofilfürdieHelaba, die Frankfurter Sparkasse und die 
Helaba Invest sowie für die übrigen in die Einzelrisikosteuerung 
eingebundenen Unternehmen der Helaba-Gruppe des Jahres 
2023: 

Operationelle Risiken – Risikoprofil

Ökonomisches Risikopotenzial in Mio. €

VaR 99,9 %

31.12.2023 31.12.2022

Helaba 218 215

Frankfurter Sparkasse, Helaba Invest und übri-
ge Unternehmen der Einzelrisikosteuerung 103 95

Gesamt 320 311

In der Stichtagsbetrachtung der Ökonomischen Internen 
 Perspektive der Risikotragfähigkeitsrechnung ergibt sich aus ope-

rationellen Risiken für die Helaba-Gruppe ein ökonomisches 
Risikopotenzial inHöhevon320 Mio.  € (31. Dezember 2022:
311 Mio. €).DerAnstiegistimWesentlichenaufdieAdjustierung
derInflationsdaten2023zurückzuführen.

Ukraine-Krieg
Es wurden in 2023 keine wesentlichen Auswirkungen des 
Ukraine-KriegsaufdienichtfinanziellenRisikenidentifiziert.

ESG-Risiken
Es bestehen Risikoszenarien im operationellen Risiko in Bezug 
auf Gebäude des eigenen Geschäftsbetriebs zur Abdeckung von 
RisikenausexternenEinflüssen,unteranderemauchaufgrund
extremer klima- und umweltbezogener Ereignisse (physische Ri-
siken). Im Falle entsprechender eingetretener Ereignisse werden 
diese als Schadensfälle erfasst.

In Rahmen des Projekts HelabaSustained ist eine Erweiterung der 
Datensammlung von operationellen Risikoereignissen erfolgt, um 
eineKennzeichnunganhanddefinierterklima-undumweltbezo-
gener Kriterien zu ermöglichen.

Dokumentationswesen
Das Dokumentationswesen regelt die ordnungsgemäße Ge-
schäftsorganisation sowie die internen Kontrollverfahren. Im Do-
kumentationswesenwirdderdefinierteHandlungsrahmendurch
Regelungen zu Aktivitäten und Prozessen dargestellt.

Für die Erstellung und laufende Aktualisierung der einzelnen Be-
standteile des Dokumentationswesens sind in der Helaba klare 
Zuständigkeitendefiniert.

Rechtsrisiko
Die Überwachung des Rechtsrisikos gehört zu den Aufgaben des 
Bereichs Personal und Recht. Im Risikoausschuss der Helaba ist 
er mit beratender Stimme vertreten und berichtet über diejenigen 
Rechtsrisiken, die als Gerichtsverfahren der Helaba oder ihrer 
Tochtergesellschaftenquantifizierbargewordensind.

Wesentliche Vorhaben werden unter rechtlichen Gesichtspunkten 
mit dem Bereich Personal und Recht abgestimmt. Zur Risikoprä-
vention stellt der Rechtsbereich Muster und Erläuterungen für 
Verträge und andere rechtlich bedeutsame Erklärungen bereit, 
soweit dies sinnvoll ist. Bei Abweichungen oder neuartigen Rege-
lungen sind die Juristen des Bereichs Personal und Recht einzu-
beziehen. Soweit die Hilfe externer Juristen im In- und Ausland in 
Anspruch genommen wird, liegt die grundsätzliche Steuerung 
ebenfalls beim Bereich Personal und Recht.

In seiner begleitenden Rechtsberatung gestaltet der Bereich Per-
sonal und Recht in Zusammenarbeit mit den anderen Bereichen 
der Helaba die Verträge, allgemeinen Geschäftsbedingungen 
sowie sonstigen rechtlich bedeutsamen Erklärungen. Wo rechtli-
che Texte von dritter Seite vorgelegt werden, ist der Bereich Per-
sonal und Recht in ihre Prüfung und Verhandlung eingebunden.

Falls unvorhergesehene Entwicklungen zum Nachteil der Helaba 
eingetreten oder Fehler unterlaufen sind, wirken die Juristen an 
der Erkennung, Beseitigung und künftigen Vermeidung der Fehler 
mit. Sie übernehmen die Prüfung und Bewertung der Vorkomm-
nisse nach rechtlich relevanten Fakten und steuern eine etwaige 
Prozessführung. Dies gilt insbesondere für die Abwehr von gegen 
die Helaba geltend gemachten Ansprüchen. 

Der Bereich Personal und Recht überwacht für die Helaba die ak-
tuellen Entwicklungen der Rechtsprechung und analysiert mög-
liche Auswirkungen auf die Helaba. 

Die Berichterstattung des Bereichs Personal und Recht über 
rechtliche Risiken erfolgt durch Vorstandsvorlagen, die Dokumen-
tation der Gerichtsverfahren sowie durch institutionalisierte Ab-
stimmungen mit anderen Bereichen.

Drittparteienrisiko – Auslagerung und sonstiger  
Fremdbezug
Die übergeordneten Ziele für Auslagerungen hat die Helaba in der 
Outsourcing-Strategie innerhalb der Geschäftsstrategie geregelt.
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Basierend auf der Outsourcing-Strategie gibt das im Bereich Or-
ganisation (Einkauf) angesiedelte Referat zentrales Sourcing Ma-
nagement als spezialisierte 2nd LoD den Ordnungsrahmen für die 
operative Umsetzung der Steuerung und Überwachung von Aus-
lagerungen und sonstigen Fremdbezügen der Helaba vor. Dies 
beinhaltet neben der Festlegung von Rollen und Verantwortlich-
keiten auch die Entwicklung und Aktualisierung der Methoden 
und Instrumente. Zusätzlich stellt das zentrale Sourcing Manage-
ment der Geschäftsleitung regelmäßig einen konsolidierten Be-
richt zu bestehenden Auslagerungen zur Verfügung.

Die direkte Überwachung und die Steuerung von Auslagerungen 
und den mit den Auslagerungen verbundenen Risiken werden von 
den in den auslagernden Bereichen angesiedelten dezentralen 
Sourcing Managements beziehungsweise bei Fremdbezügen vom 
jeweiligen Auftraggeber wahrgenommen und verantwortet. Dies 
umfasst insbesondere regelmäßig erneuerte Risikoanalysen, wel-
che auch ESG-Faktoren Rechnung tragen. Als Kontrollinstanz 
überwacht das zentrale Sourcing Management die dezentrale 
Umsetzung und Anwendung der Methoden und Verfahren.

Informationsrisiko
Die in der HelabadefiniertenVorgabenderInformationssicherheit
sind die Basis für ein angemessenes Sicherheitsniveau und den 
sicheren Einsatz der Informationsverarbeitung. Das Niveau sowie 
die Angemessenheit der Informationssicherheit werden im Rah-
men des Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) 
kontinuierlich überwacht, geprüft und weiterentwickelt. 

DieIdentifizierungundMeldungvonInformationsrisikenkann
durch unterschiedliche Prozesse ausgelöst werden. Diese Pro-
zesse haben zum Ziel, Abweichungen zu den Vorgaben zu identi-
fizierenunddamitRisikenfrühzeitigzuerkennensowieangemes-
seneMaßnahmenzurRisikoreduzierungzudefinierenundum-
zusetzen. Zugehörige Dokumente werden regelmäßig aktualisiert 
und weiterentwickelt. 

Ferner erfolgt ein aktives Management der Informationsrisiken 
(IT-, Non-IT- und Cyber-Risiken). Die Informationsrisiken, wie auch 

die zugehörigen Sicherheitsmaßnahmen und Kontrollen, werden 
dazu periodisch und anlassbezogen überprüft, überwacht und 
gesteuert. Damit sind die drei Schutzziele der Informationssicher-
heit – Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit sowie Authentizität 
als Teil der Integrität – in der Helaba-Gruppe in angemessener 
Weise berücksichtigt, um eine Beeinträchtigung der Handlungs-
fähigkeit zu vermeiden. 

Business Continuity Management
Im Rahmen des Business Continuity Managements werden die 
Prozesse in der Helaba end-to-end betrachtet. Für die als kritisch 
eingestuften Prozesse wurden zur Notfallvorsorge Geschäftsfort-
führungspläne erstellt. Diese Geschäftsfortführungspläne werden 
regelmäßig aktualisiert und weiterentwickelt und ihre Wirksam-
keit mittels Tests und Übungen überprüft. Damit soll sicherge-
stellt werden, dass sowohl die Durchführung des Notbetriebs als 
auch der Wiederanlauf und die Rückführung in den Normalbetrieb 
angemessen erfolgen.

Für die an externe Dienstleister ausgelagerten beziehungsweise 
fremdbezogenen IT-Dienstleistungen bestehen Vereinbarungen 
in den jeweiligen Vertragsdokumenten zu präventiven und risiko-
begrenzenden Maßnahmen. Die dokumentierten Verfahren zur 
Sicherstellung des Betriebs beziehungsweise der technischen 
Wiederherstellung der Datenverarbeitung werden regelmäßig 
gemeinsam von IT-Dienstleistern mit Fachbereichen der Helaba 
getestet.

Rechnungslegungsprozess 
Das interne Kontroll- und Risikomanagementsystem der Helaba 
hat, bezogen auf den Rechnungslegungsprozess, das Ziel einer 
ordnungsmäßigen und verlässlichen Finanzberichterstattung. 
Beteiligt am Rechnungslegungsprozess des Helaba-Konzerns 
sind einzelne Meldestellen, bei denen in sich geschlossene Bu-
chungskreise geführt und lokale (Teil-)Abschlüsse nach HGB und 
IFRS erstellt werden. Die Meldestellen der Helaba sind die Bank 
Inland, die Auslandsniederlassungen, die LBS, die WIBank sowie 
allekonsolidiertenundatEquitybewertetenGesellschaftenoder
Teilkonzerne.

Im Bereich Finance der Helaba wird aus den Teilabschlüssen der 
Meldestellen durch Konsolidierung sowohl der Einzelabschluss 
nach HGB als auch der Konzernabschluss nach IFRS erstellt.Hier
werden auch die Abschlussdaten analysiert, aufbereitet und an 
den Vorstand kommuniziert.

Komponenten des internen Kontroll- und Risikomanagementsys-
tems, bezogen auf den Rechnungslegungsprozess, sind:

	■ Kontrollumfeld
	■ Risikoeinschätzung
	■ Kontrollen und Abstimmungen
	■ Überwachung der Kontrollen und Abstimmungen
	■ Verfahrensdokumentation
	■ Ergebniskommunikation

Das Kontrollumfeld der Helaba im Rechnungslegungsprozess 
umfasst unter anderem eine sachgerechte Ausstattung der betei-
ligtenBereiche,insbesonderedesBereichsFinance,mitqualifi-
ziertem Personal. Durch eine regelmäßige Kommunikation wird 
sichergestellt, dass den einzelnen Mitarbeitenden die für ihre 
Arbeit notwendigen Informationen zeitnah und vollständig vor-
liegen. Trotz aller Kontrollen aufgetretene Fehler werden im Rah-
meneinesdefiniertenProzessesangesprochenundkorrigiert.Die
im Rechnungslegungsprozess genutzte IT-Systemlandschaft un-
terliegt Strategien und Regeln der IT-Sicherheit, die eine Einhal-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) be-
ziehungsweise Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und 
Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) gewährleisten.

Bei der Einschätzung von Risiken im Rechnungslegungsprozess 
stellt die Helaba primär auf Eintrittswahrscheinlichkeit und Höhe 
eines potenziellen Fehlers ab. Daneben spielt auch eine Einschät-
zung der Auswirkung auf die Abschlussaussagen eine Rolle, sollte 
das Risiko schlagend werden (Vollständigkeit,  Richtigkeit, Aus-
weis etc.).
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Die zahlreichen Kontrollen und Abstimmungen sind darauf aus-
gelegt, die Risiken im Rechnungslegungsprozess zu minimieren. 
Neben Kontrollmaßnahmen wie dem Vier-Augen-Prinzip, mit 
denen die Richtigkeit manueller Tätigkeiten wie Daten eingaben 
oder Berechnungen sichergestellt werden, sind umfangreiche 
IT-unterstützte Kontrollen und Abstimmungen im Einsatz. Damit 
werden unter anderem Nebenbuch- / Hauptbuchabstimmungen 
oder HGB- / IFRS-Konsistenzprüfungen durchgeführt. Statistische 
Auswertungen zu den Abstimmungen sowie Reviews einzelner 
Validierungsmaßnahmen dienen zur Überwachung der Kontroll- 
und Abstimmverfahren. Der Bereich interne Revision ist Teil der 
Kontrollverfahren und führt regelmäßig Prüfungen zur Rech-
nungslegung durch.

Die Vorgehensweise in der Rechnungslegung ist in mehreren, sich 
ergänzenden Dokumentationsformen geregelt. In Bilanzierungs-
richtlinien für HGB und IFRS werden Vorgaben zu den anzuwen-
denden Methoden der Rechnungslegung gemacht. Auch konzern-
rechnungslegungsbezogene Vorgaben, die ins besondere von der 
Konzernmutter und den einbezogenen Teilkonzernen zu beachten 
sind, sind hier geregelt. Der Regelungsumfang umfasst neben den 
konzerneinheitlichen Vorschriften zu Ansatz, Bewertung, Aus-
weis-undAngabepflichtenauchorganisatorischeAspekteund
den Erstellungsprozess. Von den einzelnen Meldestellen werden 
in eigener Verantwortung und in abgestuftem Detaillierungsgrad 
Vorgaben zum Vorgehen bei der eigenen Erstellung der Ab-
schlüsse in den einzelnen Prozessen und Teilprozessen gemacht. 
Bilanzierungsrichtlinien und Prozessanweisungen sind für die 
Mitarbeitenden über das Intranet des Helaba-Konzerns jederzeit 
verfügbar. 

Die Ergebnisse der Finanzberichterstattung, das heißt die ermit-
telten Abschlusszahlen, werden im Bereich Finance analytischen 
Prüfungshandlungen unterzogen. Dazu wird die Entwicklung der 
Zahlen während des Jahres auf Plausibilität geprüft. Darüber hi-
naus werden die Abschlusszahlen mit Planungen, Erwartungen 
sowie Hochrechnungen auf Basis des Geschäftsverlaufs abgegli-
chen. Schließlich werden die  Zahlen auf ihre Konsistenz mit an-
deren, unabhängig im Haus erzeugten Auswertungen geprüft. 

Hierzu sind für jede Meldestelle und für jede Anhangangabe auf 
Konzernebene Verantwortliche und deren Stellvertreter festge-
legt. Nach dieser Voranalyse und Validierung werden die Zahlen 
regelmäßig mit dem Vorstand diskutiert. 

Die Helabaistverpflichtet,denJahresabschlussunddenLagebe-
richt für Zwecke der Offenlegung in ein einheitliches elektroni-
sches Berichtsformat (European Single Electronic Format (ESEF)) 
zu überführen. Die Erstellung der ESEF-Unterlagen ist Teil des 
Rechnungslegungsprozesses. Die Unterlagen müssen den Vorga-
ben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat 
entsprechen. Darüber hinaus ist der Konzern abschluss mit Aus-
zeichnungen („Tags“) nach Maßgabe der  Artikel 4 und 6 der 
ESEF-VO (ESEF-Verordnung) mit der Inline-XBRL-Technologie zu 
versehen und offenzulegen. 

Zusätzlich zur iXBRL-Auszeichnung der primären Konzernab-
schlussbestandteile ist die Helaba gemäß ESEF-VOverpflichtet,
alle Anhangangaben auszuzeichnen, die den Auszeichnungs-
elementen in Tabelle 1 und 2 des Anhangs II der ESEF-VO ent-
sprechen.

Die Auszeichnung von Anhangangaben erfordert eine Beurtei-
lung, ob eine Anhangangabe einen inhaltlichen Bestandteil eines 
obligatorischen Auszeichnungselements darstellt und somit dem 
Element zuzuordnen ist. Diese Beurteilung kann in Einzelfällen 
ermessensbehaftet sein.

Die hierzu notwendigen internen Kontrollen wurden von der 
Helaba eingerichtet.

Operationelle Risiken im engeren Sinne zu Steuer-
themen
Fehler in den betrieblichen Abläufen und Prozessen, die sich auf 
die handelsrechtliche Rechnungslegung auswirken, können unter 
Umständen auch steuerlich relevant sein. Im Umgang mit risiko-
geneigten Abläufen und Prozessen und zur Minderung von Feh-
lerrisiken gelten die allgemeinen Anforderungen an die Ausge-
staltung risikorelevanter operationeller Prozesse in der Helaba 

sowie die besonderen Anforderungen aus dem internen Kontroll- 
und Risikomanagementsystem des Rechnungs legungsprozesses. 
Daneben können operationelle Risiken im engeren Sinne zu Steu-
erthemen aus dem Bankgeschäft resultieren, wenn die geltenden 
Steuergesetze im Eigen- und  Kundengeschäft nicht sachgerecht 
beachtetwerden.DieZuständigkeitenzurIdentifikation,Steue-
rung und Überwachung dieser operationellen Risiken folgen dem 
übergeordneten 3-LoD-Prinzip zurRisikoart „Nichtfinanzielle
Risiken“ (siehe Abschnitt „Risikomanagementstruktur“).

Umsicherzustellen,dassdiesteuerlichenPflichtenderHelaba 
ordnungsgemäß erfüllt werden und Reputationsrisiken in diesem 
Zusammenhang so weit wie möglich vermieden werden, betreibt 
die Helaba zusätzlich ein so genanntes Tax Compliance Manage-
ment System (TCMS). Das TCMS wurde unter Berücksichtigung 
von rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Grundsätzen konzi-
piert und legt den Fokus auf die Einhaltung steuerlicher Vorschrif-
ten und die Vermeidung entsprechender operationeller Risiken. 
Die ausländischen Niederlassungen sind in das TCMS einbezo-
gen. Die übergeordneten Ziele und Grundsätze sind in der Steu-
erstrategie der Helaba niedergelegt, welche Bestandteil der Ge-
schäftsstrategie ist. Eine regelmäßige Berichterstattung ist im 
Rahmen des TCMS eingerichtet.

Sonstige Risikoarten

Geschäftsrisiko
Die Risikosteuerung der Geschäftsrisiken umfasst die Gesamtheit 
der Maßnahmen, die darauf abzielen, Risiken im Rahmen der vom 
Vorstand beschlossenen Risikostrategie und vorgegebenen Li-
mite bewusst einzugehen, zu verringern, zu begrenzen oder zu 
vermeiden. Die operative und strategische Risiko steuerung wird 
durch die Marktbereiche der Helaba und die Geschäftsführung der 
jeweiligen Beteiligungen vorgenommen. Der Bereich Risikocon-
trollingquantifiziertdieGeschäftsrisikenfürdieZweckederRisi-
kotragfähigkeitsrechnung und analysiert ihre Entwicklung. 
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Zum31. Dezember 2023sindinderStichtagsbetrachtungder
Ökonomischen Internen Perspektive der Risikotragfähigkeitsrech-
nungdieGeschäftsrisikenmit195 Mio. €gegenüberdemJahres-
ende2022nahezuunverändert(31. Dezember 2022:199 Mio. €).
UrsächlichfürdenRückgangum4 Mio. € istdiepositiveGe-
schäftsentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr.  

Immobilienrisiko
Die Risikosteuerung der Immobilienprojektierungen und Immo-
bilienbestände wird durch die Abteilung Portfolio- und Immo-
bilienmanagement, den Bereich Konzernsteuerung sowie durch 
die gruppenangehörigen Unternehmen übernommen. Die Risi-
kosteuerung umfasst die Gesamtheit der Maßnahmen, die darauf 
abzielen, Risiken im Rahmen der vom Vorstand beschlossenen 
Risikostrategie und der vorgegebenen Limite bewusst einzuge-
hen, zu verringern, zu begrenzen oder zu vermeiden. 

Nachhaltigkeitsaspekte werden bei der Bewertung des Immobili-
enbestandsberücksichtigtundfließenindieWertermittlungals
Teil der Marktwerte ein. 2023 wurde darüber hinaus der Sachstand 
des Versicherungsschutzes der Bestands immobilien gegenüber 
externenEinflüssen(physischeRisiken)sowieihreNachhaltig-
keitszertifizierungaktualisiert.

Der Bereich Risikocontrolling übernimmt schwerpunktmäßig die 
RisikoquantifizierungunddieRisikoüberwachungvonImmobili-
enrisiken.DieRisikoquantifizierungermitteltdienotwendigen
Kapitalbedarfe zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit.

In der Stichtagsbetrachtung der Ökonomischen Internen 
 Perspektive belaufen sich die Risiken aus Immobilienprojekten 
undImmobilienbeständenauf107 Mio. €(31. Dezember 2022:
173 Mio. €).DieReduzierungderRisikenresultiertimWesentli-
chen aus dem Rückgang im Immobilienprojektportfolio im beste-
henden Marktumfeld.   

Zusammenfassung

Für die Helaba ist das kontrollierte Eingehen von Risiken inte-
graler Bestandteil der Unternehmenssteuerung. Grundlage hier-
füristeinumfassendesSystemzurRisikoidentifikation,-quanti-
fizierung,-steuerungund-überwachung.DieverwendetenMe-
thodenundSysteme,diesichbereitsaufhohemNiveaubefinden
und sämtlichen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforde-
rungen genügen, werden fortlaufend weiterentwickelt. Die orga-
nisatorischen Rahmenbedingungen sind so ausgestaltet, dass die 
Umsetzung der festgelegten Risikostrategie gewährleistet ist. 
Insgesamt verfügt die Helaba über wirksame und erprobte Me-
thoden und Systeme zur Beherrschung der eingegangenen Risi-
ken.

60 Konzernlagebericht Risikobericht 
AA-44



Nichtfinanzielle Erklärung

Die Helaba ist gemäß § 340i Abs. 5 HGBdazuverpflichtet,eine
nichtfinanzielleErklärung(NfE) abzugeben und über die wesent-
lichenAuswirkungenihrerGeschäftstätigkeitaufdienichtfinan-
ziellen Aspekte (Umweltbelange, Arbeitnehmerbelange, Sozial-
belange, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von 
Korruption und Bestechung) zu berichten. 

In einem strukturierten Analyseprozess wurden die Themenfelder 
Kreditfinanzierungen,institutionellesAssetManagement,Ver-
sorgung mit Finanzdienstleistungen, Wohnungsbewirtschaftung, 
Korruptionsbekämpfung sowie Unternehmenskultur und Perso-
nalarbeit für die Geschäftstätigkeit der Helaba als wesentlich 
identifiziert.DiedargestelltenKonzeptegeltenhierbeigrundsätz-
lich für den Konzern. Im Falle von Abweichungen von diesem 
Grundsatz wird hierauf im Text gesondert hingewiesen. 

Die Helaba nutzt bei der Erstellung der NfE den Reportingstan-
dard der Global Reporting Initiative (GRI) als Orientierungsrah-
men und erstellt zusätzlich einen Nachhaltigkeitsbericht gemäß 
den aktuellen GRI-Standards. Auf ihrer Website berichtet die 
Helaba umfassend über ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten (nachhal-
tigkeit.helaba.de). Dort ist auch der Nachhaltigkeitsbericht ver-
fügbar. 

Im Geschäftsjahr und zum Berichtszeitpunkt sind keine wesent-
lichen Risiken erkennbar, die sehr wahrscheinlich schwerwie-
gende negative Auswirkungen auf die oben genannten Aspekte 
haben beziehungsweise haben werden.

Die Helabaistdazuverpflichtet,AngabenzurnachhaltigenAus-
richtung ihrer Finanzierungen im Rahmen der EU-Taxonomie-Ver-
ordnung gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2020/852 und den 
dazu erlassenen Rechtsakten zu machen. Die Angaben zur Taxo-
nomiefähigkeit und -konformität sowie zur Methode der Daten-
erhebung werden in dieser NfE dargestellt. Die Aussagen der NfE 

wurden einer freiwilligen externen betriebswirtschaftlichen Prü-
fung nach ISAE 3000 (Revised) mit begrenzter Sicherheit durch 
den Abschlussprüfer unterzogen. Verweise auf Angaben außer-
halb des Lageberichts sind weiterführende Informationen und 
nicht Bestandteil der NfE oder des Lageberichts.

Geschäftsmodell und nachhaltige 
 Geschäftsausrichtung

Das auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Selbstverständnis der 
Helaba basiert auf ihrer öffentlichen Rechtsform und ihrem laut 
Satzung gemeinwohlorientierten Auftrag. Das strategische Ge-
schäftsmodell ist auf langfristige Kundenbeziehungen einer Uni-
versalbank mit regionalem Fokus in Deutschland, ausgewählter 
internationaler Präsenz und enger Integration in die Sparkassen-
Finanzgruppe ausgerichtet. Das Geschäftsmodell der Helaba ist 
umfassend im Kapitel „Grundlagen des Konzerns“ beschrieben.

Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung sind fester 
Bestandteil der Geschäftsstrategie und auf allen Führungsebenen 
fest verankert, um negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesell-
schaft sowie Reputationsrisiken für die Helaba zu minimieren. Die 
vom Vorstand für den Konzern verabschiedeten Nachhaltigkeits-
leitsätze formulieren Verhaltensmaßstäbe für Geschäftstätigkeit, 
Geschäftsbetrieb, Mitarbeitende sowie gesellschaftliches Enga-
gement. Nachhaltigkeit und Diversity gehören zu den vom Vor-
standdefiniertendreiKernelementenderstrategischenAgenda
der Helaba. Das Leitbild der Helaba betont unter dem Marken-
claim „Werte, die bewegen.“ den Anspruch, einen positiven Wert-
beitrag für die Gesellschaft zu erbringen und den Standort 
Deutschland nachhaltig zu stärken. 

Die Helaba entwickelt ihr Geschäftsmodell kontinuierlich weiter 
und überprüft dabei die Zusammensetzung und Ausrichtung der 

einzelnen Geschäftsfelder, auch unter der Berücksichtigung ver-
änderter Umweltbedingungen und einer Transition hin zu einer 
nachhaltigen, kreislauforientierten Wirtschaft. Im Rahmen des 
Strategieprozesses werden alle Geschäftsfelder auf mögliche Aus-
wirkungen (Chancen und Risiken) von Klima- und Umweltverän-
derungen auf die Engagements des Geschäftsfelds hin unter-
sucht. Insgesamt überwiegen die Chancen aus der Begleitung der 
Transformation die in ihren Portfolios enthaltenen und nach Si-
cherheiten und mitigierenden Faktoren verbleibenden Klima- und 
Umweltrisiken.

Die Helaba, die Frankfurter Sparkasse und die Frankfurter Bank-
gesellschaft haben im Rahmen einer Initiative des Deutschen 
Sparkassen-undGiroverbandsin2020die„Selbstverpflichtung
für klimafreundliches und nachhaltiges Wirtschaften“ unterzeich-
net.ZielederSelbstverpflichtungsind,bisspätestens2035im
Geschäftsbetrieb CO2-neutral zu arbeiten, Finanzierungen und 
Eigenanlagen auf Klimaziele auszurichten und die Kundinnen und 
Kunden bei der Transformation zur klimafreundlichen Wirtschaft 
begleitend zu unterstützen.

Um die strategische Ausrichtung zur Nachhaltigkeit auch nach 
außen hin zu unterstreichen, ist die Helaba den UN Principles for 
Responsible Banking beigetreten und hat 2023 ihren ersten 
 Fortschrittsbericht veröffentlicht. Die Helaba Invest und die 
 Frankfurter Bankgesellschaft sind zudem Mitglied der Principles 
for Responsible Investment (PRI). Des Weiteren hat sich die 
Helaba zu den zehn Prinzipien des UN Global Compact bekannt. 
Sie erkennt damit internationale Standards für Umweltschutz, 
Menschen- und Arbeitnehmerrechte sowie die Bekämpfung von 
Korruptionanundverpflichtetsich,ihreGeschäftstätigkeitan
diesen auszurichten. Für die Helaba gelten die Allgemeine Erklä-
rung der Menschenrechte und die Kernarbeitsnormen der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation (ILO) national und international 
als übergreifende Prinzipien für alle Geschäftsaktivitäten.
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Nachhaltigkeitsstrategie und ESG-Ziele
DiversifikationundNachhaltigkeitwerdenalsChanceverstanden,
in neue Marktbereiche vorzustoßen, das nachhaltige Produktan-
gebot auszubauen und zeitgleich potenzielle Risiken weiter zu 
minimieren. Das Nachhaltigkeitsverständnis der Helaba umfasst 
alle Dimensionen einer ökologischen, sozialen und verantwor-
tungsbewussten Unternehmensführung, kurz ESG (Environment, 
Social und Governance). Das im Jahr 2020 gestartete Programm 
HelabaSustained wurde im Jahr 2023 planmäßig beendet und die 
Inhalte wurden in die Linienorganisation überführt. Zentrale Ziele 
von HelabaSustained waren der Ausbau des nachhaltigen Pro-
dukt- und Beratungsangebots, die Formulierung von Zielen und 
dazugehörigen Messindikatoren in den Dimensionen E, S und G 
sowie die Intensivierung der internen und externen nachhaltig-
keitsbezogenen Kommunikation. Seit 2022 veröffentlicht die 
Helaba nunmehr einen Nachhaltigkeitsbericht nach GRI. Die 
Schaffung eines neuen, webbasierten Anwendungssystems (SDM, 
Sustainability Data Management) für die zentrale Erfassung, Qua-
litätssicherung und Zwischenspeicherung nicht objektbezogener 
ESG-Daten sowie dessen Anbindung an den zentralen Datenhaus-
halt der Helaba ist ein weiterer Projekterfolg. 

Die Gesamtverantwortung für alle Nachhaltigkeitsthemen liegt 
beim Vorstand. Er wird dabei durch die Funktion des Chief Sustain-
abilityOfficer(CSO) unterstützt. Die CSO-Funktion ist organisa-
torisch im Bereich Konzernsteuerung, Group Sustainability 
 Management, eingebunden. Um die Nachhaltigkeitsaktivitäten 
gruppenweit zu koordinieren, wurde eine Governance-Struktur 
geschaffen. Hierbei agiert das Sustainability Board als Ausschuss 
des Gesamtvorstands. Der Steuerungskreis Sustainability dient 
als operatives Gremium in der Helaba. Ein gruppenweites Gre-
mium auf Leitungsebene, der Group Sustainability Roundtable, 
wurde zur Koordination und Harmonisierung der unternehmens-
spezifischenWeiterentwicklunginderHelaba-Gruppe zu Themen 
mit Nachhaltigkeitsbezug etabliert. Zusätzlich wurde das Group 
Sustainability Committee geschaffen, das sich aus den Nachhal-
tigkeitsbeauftragten der Helaba und ihrer Tochtergesellschaften 
zusammensetzt. Die gesamte Governance-Struktur für Nachhal-
tigkeitsaktivitätentagtmindestensquartalsweise.

Die Helaba hat sich fünf strategische ESG-Ziele gesetzt und darauf 
aufbauend ein KPI(Key Performance Indicator)-Steuerungssystem 
ausgearbeitet. Die ESG-Ziele sind Bestandteil der Geschäftsstra-
tegie, das KPI-Steuerungssystem ist konzernweit implementiert. 
Dadurch dokumentiert die Helaba ihre Ambition zur nachhaltigen 
Geschäftsausrichtung und macht Fortschritte messbar. Die fünf 
ESG-Ziele sind im Folgenden dargestellt.

In der ökologischen Dimension verfolgt die Helaba zwei Ziele. 
Zum einen will sie die Emissionen im eigenen Betrieb so weit wie 
möglich verringern (KPI 1). Zusätzlich will sie mit ihrem Handeln 
einen Beitrag zum Erreichen des Pariser Klimaschutzabkommens 
leisten (KPI 2). In der sozialen Dimension will die Helaba sowohl 
Vielfalt fördern als auch in ihre Mitarbeitenden und die Gesell-
schaft investieren (KPI 3, KPI 4a, KPI 4b). Insgesamt strebt die 
Helaba eine gute und stabile Positionierung bei relevanten ESG-
Rating-Agenturen an (KPI 5). Den Fortschritt bei der Zielerrei-
chung misst die Helaba anhand von aktuell sechs Key Perfor-
mance Indicators. 

Die Erfassung der betrieblichen CO2-Emissionen umfasst die 
Energie- und Ressourcenverbräuche an allen großen Standorten 
mitüber1.000m²BüroflächeinderHelaba-Gruppe weltweit, was 
einer Abdeckung von rund 98 % entspricht. Die restlichen Flächen 
werden über eine Hochrechnung ergänzt. Zusätzlich sind die 
Scope-3 Emissionen der vorgelagerten Wertschöpfungskette, ins-
besondere Dienstreisen inkludiert. In geringem Umfang werden 
bei der Erfassung der betrieblichen Emissionswerte Schätzungen 
und Vorjahreswerte herangezogen, wenn keine aktuelleren Daten 
verfügbar sind. Für die Berechnung der CO2-Emissionen werden 
die Umrechnungsfaktoren des VfU verwendet.

Der Anteil des nachhaltigen Geschäftsvolumens im Bestand be-
zieht sich auf das Kreditgeschäft von Helaba, WIBank, LBS und 
Frankfurter Sparkasse. Zentrales Tool für die Durchführung und 
Dokumentation der Nachhaltigkeitsbewertung des Kreditge-
schäfts der Helaba ist das SDM-Tool. Die fachliche Grundlage für 
die Nachhaltigkeitsbewertung des Kreditgeschäfts ist das Sustain-
able Lending Framework wie unten beschrieben.

Der Anteil weiblicher Führungskräfte umfasst alle Personen mit 
disziplinarischer Führungsverantwortung. Vorstände sind nicht 
inkludiert,dadiesealsOrganedefiniertsind.

Trainings und Fortbildungen umfassen Maßnahmen, die die Ar-
beitsfähigkeit aufbauen, anpassen oder erhalten sowie Arbeits-
motivation der Mitarbeitenden fördern. Die Maßnahmen müssen 
dabeiwährendderArbeitszeitodervomArbeitgeberfinanziert
werden. Netzwerktreffen werden nicht berücksichtigt.

Das Social Vounteering umfasst die von festangestellten Mitarbei-
tenden aufgebrachte Arbeitszeit für Aktivitäten, die dem Gemein-
wohl und/oder einer gemeinnützigen Organisation zugutekom-
men. Die Helaba zählt ausschließlich Aktivitäten in die Zielerrei-
chung mit ein, die während der Arbeitszeit erbracht werden und 
festgelegten Kriterien entsprechen. So muss vor allem die Aktivi-
tät auf einer bedarfsorientierten Basis dem Gemeinwohl und/oder 
einer gemeinnützigen Organisation zugutekommen und nicht 
den eigenen Geschäftstätigkeiten und -Inhalten bei der Helaba, 
die man in seiner eigenen Rolle vertraglich ausübt, entsprechen. 
Geld- oder Sachspenden sowie privates ehrenamtliches Engage-
ment werden nicht berücksichtigt.
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Zielwert 2025 Stand 31.12.2023

Environmental

KPI 1: -30 % Reduzierung eigener CO2-Emissionen (t CO2e) im 
Vergeich zum Referenzwert der Jahre 2016 bis 2019 11.800 t CO2e 11.131 t CO2e1)

KPI 2: 50 % Anteil nachhaltiges Geschäftsvolumen im Bestand 50 % 51,5 %

Social

KPI 3: 30 % Anteil weiblicher Führungskräfte bis 2025 30 % 25,7 %

KPI 4a: 2,0 Trainings-/Fortbildungstage pro Mitarbeiter pro Jahr 2,0 Tage 2,85 Tage (davon 0,81 Tage Pflichtschulungen)

KPI 4b: 1.000 Tage Social Volunteering > 1.000 Tage 609 Tage

Governance

KPI 5: oberes Drittel bei den relevanten ESG-Ratings im Sektor 
Banken

Oberes Drittel ISS ESG: gleichbleibend bei C Prime Top 10 % in der  
Vergleichsgruppe von 271 Banken

Sustainalytics: Verbesserung von 21,6 (Medium Risk) auf 19,1  
(Low Risk) – Top 16 % in der Vergleichsgruppe von 362 Banken

MSCI: Mittelfeld in der Vergleichsgruppe von 197 Banken;  
gleichbleibend Bewertung bei A

1)  Stand 31.12.2022.

Um die CO2-Emissionen im eigenen Bankbetrieb zu reduzieren, 
hat die Helaba das nachhaltige Mobilitätsangebot für ihre Mitar-
beitenden ausgeweitet. Darunter fallen eine Nachhaltigkeitspau-
schale und die Einführung des JobRad. Zur verbesserten Steue-
rungdesnachhaltigenGeschäftsvolumensisteinquartalsweiser
Bericht an den Vorstand über das Vorstandsinformationssystem 
etabliertworden.UmdieFrauenquoteinderHelaba zu erhöhen, 
setzt die Helaba weiterhin auf ein ausgeglichenes Verhältnis von 
Männern und Frauen bei der Besetzung von Nachwuchs- und Per-
sonalentwicklungsprogrammen. Zur Erreichung der angestrebten 
Trainings- und Fortbildungstage hat die Helaba ein vielseitiges 
Angebot an Schulungen mit Nachhaltigkeitsbezug für die Mitar-
beitenden aufgelegt. Dafür bietet die Helaba eine Basisschulung 
mit sechs Modulen sowie eine so genannte Masterclass-Vertie-
fungsschulung mit drei Modulen an. Das Social Volunteering 
wurde maßgeblich durch die Ausweitung der Team- und Gruppen-
events gefördert. Für die gezielte Verbesserung bei ESG-Ratings 

wurden in 2023 vorwiegend kommunikative Maßnahmen identi-
fiziert.Diesewerdenauchin2024kontinuierlichumgesetzt.

Verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit 
und  gesellschaftlicher Wertbeitrag

Für die Helaba ergeben sich durch ihre Geschäftstätigkeit als Kre-
ditinstitut, durch das Management von Vermögen institutioneller 
Investoren seitens der Tochtergesellschaft Helaba Invest, durch 
die Wohnungsbestände der Tochtergesellschaft GWH im Bereich 
der Immobilienwirtschaft sowie im Bereich Privatkundengeschäft 
durch die Tochtergesellschaft Frankfurter Sparkasse Auswirkun-
gen auf die Aspekte Umwelt, Soziales und Menschenrechte.

Durch ihren Geschäftsbetrieb in Bürogebäuden sieht die Helaba 
keine wesentlichen Auswirkungen auf die Umwelt. Dennoch ist 

die Helaba gemäß dem ESG-KPI 1 bestrebt, ihren ökologischen 
Fußabdruck kontinuierlich zu verkleinern. Für die nach der Ver-
meidung und Substitution verbliebenen unvermeidbaren Emis-
sionen erwirbt der Helaba-Konzern seit dem Geschäftsjahr 2021 
entsprechendeAusgleichszertifikate.BetrieblicheUmweltkenn-
zahlen werden regelmäßig erhoben und auf der Website der 
Helaba transparent gemacht.

Bei der Auslagerung von Aktivitäten und Prozessen (Outsourcing) 
verfolgt die Helaba einen risikobasierten Ansatz. So verlangt die 
Helaba von allen ihren Lieferanten die Anerkennung ihres Code 
of Conduct, in dem unter anderem die Achtung der Menschen-
rechte verbindlich dokumentiert wird. Zur Umsetzung der Anfor-
derungen des für die Helaba seit dem 1. Januar 2023 geltenden 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes(LkSG) wurde die Stelle 
des Menschenrechtsbeauftragten geschaffen. Diese ist im Group 
Sustainability Management eingebunden. Aufgabe des Men-
schenrechtsbeauftragten ist unter anderem die Durchführung 
und Überwachung eines Risikomanagements zum Zweck der Ana-
lyse menschenrechtlicher und umweltbezogener Risiken. Die 
Lieferkette der Helaba wurde in 2023 mit Blick auf einschlägige 
Risiken analysiert. Im eigenen Geschäftsbereich ergaben sich 
keine konkreten Risiken. Bei den unmittelbaren Zulieferern wur-
den keine höheren Risiken bezüglich konkreter Zulieferer identi-
fiziert.DieHelabasetztkonsequentangemessenePräventions-
maßnahmen um und kontrolliert regelmäßig ihre Wirksamkeit.

Kreditfinanzierungen
Die Helaba unterstützt ihre Kunden beim Transformationsprozess 
hin zu einem nachhaltigeren Geschäftsmodell und bietet hierfür 
ein breites Leistungsspektrum an. Mit individuellen Konzepten 
wie einer Rendezvous-Clause will die Helaba das Konzept nach-
haltiger Finanzierungen insbesondere für den breiten Mittelstand 
und solche Unternehmen erschließen, die gerade erst anfangen, 
sich ESG-Ziele und Steuerungsinstrumente zu geben. Seit 2020 
hat die Helaba170FinanzierungenmitvertraglichfixiertemNach-
haltigkeitsbezug („ESG-linked Loans“ beziehungsweise „Green 
Loans“) begleitet. Darüber hinaus engagiert sich die Helaba ins-
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besonderebeiProjektfinanzierungenfürerneuerbareEnergien,
digitaleInfrastruktur,SchienentransportundEnergieeffizienz.

Auf dem Markt für nachhaltige Schuldscheine (SSD) war die 
Helaba 2023 an zehn ESG-linked- und grünen Transaktionen fe-
derführend beteiligt (2022: 19), wobei sieben Emittenten hiervon 
zu ihrem Debüt nachhaltiger SSD verholfen werden konnte. Mit 
der KPI-linked-Transaktion der Fresenius SE & Co. KGaA in Höhe 
von850 Mio. €gelangesderHelaba, die größte nachhaltige 
Schuldscheintransaktion in 2023 zu begleiten. Damit unter-
streicht die Helaba ihr Bestreben, Unternehmen zur nachhaltigen 
Transformation zu ermutigen, und strebt auch für 2024 eine füh-
rende Rolle im Markt an.

Das Sustainable Finance Advisory hat im Jahr 2023 die Kapazi-
täten und Aktivitäten weiter ausgebaut. Im Fokus standen Finan-
zierungen, bei denen ein konkreter Nachhaltigkeitsbezug über 
die vereinbarte Mittelverwendung oder eine Verknüpfung der 
Finanzierungskosten an vorab vereinbarte ESG-Indikatoren her-
gestellt wird, wie beispielsweise so genannte Green-Schuld-
scheindarlehen oder ESG-linked Loans. Neben der Beratung und 
individuellen Strukturierung derartiger Finanzierungslösungen 
agiert das Sustainable Finance Advisory Team auch als Wissens-
multiplikator für die Kunden der Helaba und unterstützt so deren 
Transformationsbemühungen. Den Schwerpunkt bilden hierbei 
vor allem die Firmen- und Sparkassenkunden der Helaba.

Ausbau nachhaltigen Geschäfts
Die Helaba hat sich das strategische Ziel gesetzt, den Anteil ihres 
nachhaltigen Geschäfts bis 2025 auf 50 % zu erhöhen. Das Sus-
tainable Lending Framework ermöglicht es, das nachhaltige Kre-
ditgeschäftnacheinereinheitlichenMethodezudefinieren,zu
messen und zu steuern. Bei der Festlegung, welche Geschäfte die 
Helaba als nachhaltig ansieht, werden die Kriterien der EU-Taxo-
nomie-Verordnung als ein wesentlicher Baustein herangezogen. 
Da die aktuellen Vorgaben der EU allerdings einige Produkte, 
Kundengruppen und wesentliche Nachhaltigkeitsaspekte wie bei-
spielsweise soziale Sachverhalte aus der Betrachtung ausschlie-
ßen, bezieht die Helaba weitere Faktoren, insbesondere die UN 

SDG, in ihre Bewertung nachhaltiger Geschäfte mit ein. Die Quali-
tät des Sustainable Lending Frameworks wurde durch die externe 
Einschätzung (Second Party Opinion) der Rating-Agentur ISS ESG 
mit der Note „robust“ bewertet.

Die Bestimmung der nachhaltigen Finanzierungen anhand des 
Sustainable Lending Frameworks ist der erste Schritt hin zu einer 
ganzheitlichen Impact-Messung und -Steuerung. In 2023 hat die 
Helaba ein Sustainable Investment Framework (SIF) entwickelt, 
umauchdasnachhaltigeInvestmentgeschäftzuklassifizieren.
Neben allgemeineren Ausschlusskriterien im Bereich der Eigen-
anlageunddesAssetManagementsdefiniertdieHelaba in ihrem 
SIF ein umfassendes Kriterienset, um ein Investment als nach-
haltigzuklassifizieren.DasSIFdefiniertMindeststandardsfür
nachhaltige Investments in Übereinstimmung mit Artikel 8 der 
EU-Offenlegungsverordnung für das Asset Management. Diese 
Mindestanforderungen gehen über die allgemeinen Ausschluss-
kriterien für alle Investments der Helaba-Gruppe hinaus und be-
ziehen sich auf die Einhaltung von Verfahrensweisen einer ethisch 
verantwortlichen Unternehmensführung, die Berücksichtigung 
von ökologischen oder sozialen Merkmalen sowie einen positiven 
Nachhaltigkeitsbeitrag für einen Teil der Investitionen. Zur Ope-
rationalisierung dieser Mindeststandards wurden Prüfkriterien 
entwickelt, die Verfahrensweisen ethisch verantwortlicher Unter-
nehmensführung, die Berücksichtigung ökologischer oder sozia-
ler Merkmale und den Positivbeitrag sicherstellen sollen. Die 
Kriterien werden fortlaufend geprüft.

Finanzierte Treibhausgasemissionen
Die Helaba erkennt die besondere Dringlichkeit der Klimakrise an 
und hat das erklärte Ziel, einen Beitrag zur Begrenzung des Klima-
wandels zu leisten. Deshalb hat sie in 2022 damit begonnen, die 
finanziertenTreibhausgasemissionenzuermitteln,undentwickelt
auf dieser Basis eine Reduktionsstrategie im Einklang mit dem 
Pariser Klimaschutzabkommen.

ZunächstliegtderFokusdabeiaufbesonderskohlenstoffintensi-
ven Sektoren sowie auf Kunden, die einen hohen Anteil des Kre-
ditportfolios ausmachen. Priorisierte Sektoren sind dabei: Berg-

bau, chemische Industrie, Metallerzeugung; Energie; Automotive 
und Maschinenbau; Lebensmittel, Futter, Landwirtschaft; öffent-
liche Hand und kommunale Unternehmen; Schifffahrt, Luftver-
kehr, Verkehr; Bau, Immobilien, Wohnungswirtschaft, Handel 
(ohne Kraftfahrzeuge); sonstiges produzierendes Gewerbe. Mit 
Unterstützung eines externen Datenproviders erhebt die Helaba 
diefinanziertenTreibhausgasemissionenfürUnternehmensfinan-
zierungen in den priorisierten Sektoren sowie für einen Großteil 
desImmobilien-,desMobilien-unddesProjektfinanzierungsport-
folios auf Basis der Methodik der Partnership for Carbon Accoun-
ting Financials (PCAF). Dabei werden kontinuierlich Abdeckung, 
Datenverfügbarkeitund-qualitätverbessert.DieaktuelleAus-
wertung bezieht sich auf das Kreditportfolio des Helaba-Einzel-
institutszum31. Dezember 2022.HierfürwurdedieAbdeckung
des Gesamtkreditvolumens, abzüglich Geldhandel, Repo, Deriva-
ten,WertpapierenundZentralbankgeschäft,von133,6 Mrd. €
(31. Dezember 2021:125,4 Mrd. €)auf50%erhöht(66,7 Mrd. €).
DiefinanziertenEmissionenfürScope1undScope2liegendem-
nach bei rund 16,3 Mio. Tonnen CO2e. Die Helabalegtdiefinan-
zierten Treibhausgasemissionen detailliert im Nachhaltigkeits-
bericht offen. 

Aufbauend auf dem erstmals erhobenen CO2-Fußabdruck des Kre-
ditportfolioswurdenin2023sektorspezifischeReduktionspfade
im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel abgeleitet, konkrete Redukti-
onszieledefiniertundentsprechendeMaßnahmenentwickelt,
beginnend mit dem Energieerzeugungs- und Immobilienportfo-
lio. Die angewandte wissenschaftsbasierte Methodik der „Science 
Based Targets“-Initiative (SBTi)gibtsektorspezifischeDekarbo-
nisierungspfade im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel vor. Bei der 
Auswahl der Referenzpfade betrachtet die SBTi verschiedene 
wissenschaftliche Klimaszenarien, zum Beispiel das „Net Zero 
Emissions by 2050 Scenario“ der IEA oder Pfade aus der IPCC-
Datenbank.AufBasisderfinanziertenEmissionenindemjewei-
ligen Sektor wird der Ausgangswert der Helaba ermittelt. Aus-
gehend von diesem wurde mit Hilfe des Referenzszenarios der 
SBTieinsektorspezifischerKonvergenzpfaderrechnetundent-
sprechende Ziele festgelegt. Die Transformation der Realwirt-
schaft ist und bleibt eine Grundprämisse für das Erreichen des 
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1,5-Grad-Ziels im Portfolio. In 2024 werden Ziele für weitere Sek-
toren entwickelt.

Nachhaltigkeitskriterien für die Kreditvergabe
Das Kreditgeschäft stellt das Kerngeschäft der Helaba dar. Grund-
sätzlich besteht das Risiko, dass von der HelabafinanzierteUnter-
nehmen oder Projekte negative Auswirkungen auf Umwelt und 
Gesellschaftverursachen.Dahersindseit2017konzernweitver-
bindliche Nachhaltigkeitskriterien und Ausschlussbedingungen 
für die Kreditvergabe in den bestehenden Risikoprozess und die 
Risikosteuerung integriert. 

Die Vorgaben haben zum Ziel, von den Finanzierungen gegebe-
nenfalls ausgehende negative Auswirkungen auf Umwelt und Ge-
sellschaft, inklusive der durch den Klimawandel ausgelösten Tran-
sitions- und physischen Risiken, zu minimieren. Finanzierungen 
von Aktivitäten mit sehr hoher negativer Auswirkung sollen da-
durch vermieden werden. Entsprechend ist in der Teilrisikostrate-
gie Adressenausfallrisiko festgelegt, dass die wissentliche Finan-
zierung von Vorhaben, die schwere Umweltschäden oder schwere 
soziale Schäden hervorrufen, ausgeschlossen ist. Dies umfasst 
insbesondere Menschenrechtsverletzungen, die Zerstörung von 
Kulturgütern, die Verletzung von Rechten der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer sowie Umweltschädigungen wie etwa die Zer-
störung von Lebensräumen bedrohter Arten. So müssen bei-
spielsweise OECD-Empfehlungen zu Umwelt- und Sozialverträg-
lichkeitsprüfungen („OECD – Common Approaches“) für alle Ex-
portfinanzierungenverbindlichberücksichtigtwerden.

DieübergreifendenGrundsätzewerdendurchsektorspezifische
Vorgaben ergänzt, die für Sektoren mit erhöhtem ESG-Risiko gel-
ten.SpezifischeKriterienwurdenfürdieSektorenEnergiewirt-
schaft, Kohlekraftwerke, Staudämme und Wasserkraftwerke, 
Atomenergie, Bergbau, Öl- und Gasförderung, Land- und Forst-
wirtschaft, Zellstoff- und Papierindustrie sowie den Rüstungssek-
tor verabschiedet. Damit werden Finanzierungen von Aktivitäten 
mit hohem ESG-Risiko wie beispielsweise Fracking oder Ausbeu-
tung von ölhaltigen Teersanden ausgeschlossen. Die Nachhaltig-
keitskriterien bei der Kreditvergabe werden auf der Website der 

Helaba veröffentlicht und sind somit für Marktteilnehmerinnen 
und Marktteilnehmer einsehbar. Die Risikostrategie der Helaba 
wird jährlich überprüft und Anpassungen oder Ausweitungen von 
Nachhaltigkeitskriterien bei Bedarf eingeführt. 

Die Steuerung des Adressenausfallrisikos ist in das konzernweite 
Risikomanagement integriert. Als Basis hierfür dient eine um-
fassende, aus der Geschäftsstrategie abgeleitete, einheitliche 
Risikostrategie, die nach Maßgabe der Mindestanforderungen an 
das Risikomanagement (MaRisk) verbindlich festgelegt wurde. 
Bereits 2020 wurden ESG-Ziele in die Gesamtrisikostrategie auf-
genommen. Diese dienen als übergeordneter Rahmen für die Be-
handlung von ESG-Sachverhalten im Risikomanagement. Der 
Vorstand trägt die Verantwortung für alle Risiken der Helaba und 
ist für die konzernweite Einhaltung der Risikostrategie und die 
Umsetzung der Risikopolitik zuständig. Zur Vorbereitung der Ent-
scheidungen des Gesamtvorstands sowie zur Wahrnehmung ei-
gener Aufgaben im Rahmen der Risikosteuerung hat der Vorstand 
einen Risikoausschuss etabliert. Detaillierte Informationen zur 
Integration von Klima- und Umweltrisiken sowie zur Behandlung 
von ESG-Faktoren im Risikomanagement der Helaba sind im Ka-
pitel „Risikobericht“ dargestellt.

Institutionelles Asset Management
Als Full-Service-Manager unterstützt die Helaba Invest ihre insti-
tutionellen Kunden über die gesamte Wertschöpfungskette der 
professionellenVermögensverwaltung.Zum31. Dezember 2023
verwaltet die HelabaInvest165,0 Mrd. €inSpezial-undPubli-
kumsfonds(31. Dezember 2022:159,0 Mrd. €).SieverwaltetMan-
date mit Nachhaltigkeitsbezug und bietet individuelle Lösungen 
für institutionelle Investoren an. Die nachhaltige Ausrichtung 
ihrer Geschäftstätigkeit ist eine entscheidende unternehmerische 
VerpflichtungderHelaba Invest und wesentlicher Bestandteil 
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung.

Zur Sicherstellung ihres Ambitionsniveaus etablierte die Helaba 
Invest bereits 2021 eine ESG-Investment-Policy. Sie kommt bei 
Spezial- und Publikumsfonds zur Anwendung, bei denen die 
Helaba Invest die Anlageentscheidung trifft. Genauer gilt sie für 

alle im Portfoliomanagement der Helaba Invest verankerten In-
vestmentprozesse.BeiSpezialfondsfindetsienurdannAnwen-
dung,wennderAnlegerihrerVerwendungzustimmt.Zum31. De-
zember 2023fallen24,6 Mrd. €unterdieESG-Investment-Policy 
der HelabaInvest(31. Dezember 2022:23,8 Mrd. €).

Die ESG-Investment-Policy stellt eine verbindliche Grundlage in 
Form von ethischen Standards, nachhaltigkeitsbezogenem Risi-
komanagement, Integration von Klimaaspekten sowie verantwor-
tungsvoller Stimmrechtsausübung dar. So schließt die Helaba 
Invest zum Beispiel in den von ihr gemanagten Wertpapierfonds 
Hersteller kontroverser Waffen aus. Dies beinhaltet Streubomben, 
Landminen, biologische und chemische Waffen sowie Nuklear-
waffen. Des Weiteren werden beispielsweise Unternehmen aus-
geschlossen, deren Geschäftsmodell stark auf die Kohleverstro-
mung ausgerichtet ist beziehungsweise die kontroverse Förder-
methodenvonÖlundErdgasverwenden.DabeifindenUmsatz-
grenzen von 25 % beziehungsweise 5 % Anwendung. Seit 2021 
wird die konkrete CO2-Intensität des Anlageportfolios systema-
tisch erfasst und ausgewertet. Diese Kennzahl wird intern als Be-
wertungsfaktor berücksichtigt, um eine Reduktion der CO2-Inten-
sität der Portfolios messen zu können. Darüber hinaus setzt sich 
die Helaba Invest mit Hilfe eines externen Engagement-Anbieters 
aktiv für Verbesserungen bei den investierten Unternehmen ein. 
Dies umfasst die Bereiche Menschen- und Arbeitnehmerrechte, 
Umwelt und Korruption.

Neben ihrer ESG-Investment-Policy baut die Helaba Invest ihre 
Aktivitäten für Produkte, die ökologische und/oder soziale Merk-
male berücksichtigen, so genannte Artikel-8-Produkte gemäß der 
Offenlegungsverordnung, kontinuierlich aus. Zur Minimierung 
des so genannten Greenwashing-Risikos hat die Helaba Invest 
gemeinsammitihrenKundenbeiderKlassifizierungbeziehungs-
weiseUmklassifizierungvonFondsweiterhineinenkonservativen
Einstufungsansatzgewählt.Zum31. Dezember 2023beträgtdas
VolumendersogenanntenArtikel-8-Produkte3,3 Mrd. €(31. De-
zember 2022:2,2 Mrd. €)undkonnteimVergleichzumVorjahrum
50 % gesteigert werden. Zusätzlich berücksichtigen zahlreiche 
Master-Spezialfonds bereits individuelle Nachhaltigkeitskriterien, 
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ohne dass diese nach Artikel 8 oder 9 der SFDR (Sustainable Fi-
nance Disclosure Regulation) der EUaktuellklassifiziertworden
sind. 2023 setzte die Helaba Invest den Ausbau ihrer an Nach-
haltigkeitorientiertenProduktpalettekonsequentfort.

Um institutionellen Anlegern weiterhin Zugang zur attraktiven 
Anlageklasse Infrastruktur zu ermöglichen, hat die Helaba Invest 
ihre erfolgreiche Infrastruktur-Dachfondsreihe um das Nachfolge-
produkt HI-Infrastruktur-Multi Manager-Fonds III erweitert. Die-
sesProdukterfülltebenfallsdieOffenlegungspflichtenausArti-
kel 8SFDR. Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen beträgt 
25 %. Darüber hinaus will die Helaba Invest mit ihrem HI-Corpo-
rates-Carbon-Solutions-Konzept einen aktiven Beitrag zur Be-
grenzung des CO2-Ausstoßes und damit des Klimawandels leis-
ten. Dabei investiert die Helaba Invest in Unternehmen mit über-
zeugenden Transformationsstrategien, die kontinuierlich ihren 
CO2-Fußabdruck verbessern und/oder smarte Technologien zur 
Bewältigung des Klimawandels einsetzen. Im Energiesektor 
schließt die Helaba Invest Emittenten nicht automatisch aus, son-
dern unterstützt aktiv Unternehmen, die den Übergang zu grüner 
Energie vorantreiben und dadurch ihre Emissionen deutlich redu-
zieren. Die Helaba Invest sieht dies als sinnvollere Alternative zum 
Verkauf von umstrittenen Vermögenswerten an externe Parteien 
an, da die Emissionen dadurch nicht verschwinden, sondern nur 
den Eigentümer wechseln. Mit diesem realistischen Anlageansatz 
will die Helaba Invest in den ersten zehn Jahren im Vergleich zum 
Basisjahr 2019 einen um 50 % reduzierten CO2-Ausstoß (Basis 
Scope 1 und 2) auf Portfolioebene erreichen. Bis 2050 soll sich der 
Ausstoß um 90 % verringern.

Bereits seit 2020 hat die Helaba Invest eine etablierte Nachhal-
tigkeitsgovernance und stellt sicher, dass Abläufe und Verantwort-
lichkeiten mit der Steuerung und dem Management von über-
greifenden beziehungsweise strategischen Nachhaltigkeitsaktivi-
täten der Helaba Invest im Einklang stehen. So sprechen bei Be-
darf zwei ESG-Komitees Handlungsempfehlungen für die 
Investmentkomitees der Helaba Invest aus. Die Nachhaltigkeits-
beauftragte hat die Funktion inne, diese Aktivitäten zu koordinie-
ren, bei Bedarf Verbesserungsmöglichkeiten an die Geschäfts-

führung heranzutragen und die Nachhaltigkeitsstrategie der 
Helaba Invest im Sinne des Gemeinwohls weiterzuentwickeln. 
Dabei steht sie im engen Austausch mit den ESG-Expertinnen und 
-Experten aus den jeweiligen Produkt- und Fachbereichen. Seit 
2019 veröffentlicht die Helaba Invest freiwillig eine jährliche Ent-
sprechenserklärung zum Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK). 
IndiesemKontextidentifiziertesieineinerAnfang2022durch-
geführten Wesentlichkeitsanalyse Handlungsfelder, die den 
Schwerpunkt ihrer Nachhaltigkeitsstrategie bilden. In den Hand-
lungsfeldern gute Unternehmensführung, nachhaltige Produkte 
und Dienstleistungen sowie attraktive Arbeitgeberin wurden 
 wesentliche Themen erfasst und mit entsprechenden strategischen 
Zielen sowie Indikatoren zur Messung der Zielerreichung hinterlegt.

Im Zuge der Aktualisierung ihrer Nachhaltigkeitsstrategie für das 
Jahr 2024 hat die Helaba Invest beschlossen, aktiv dazu beizu-
tragen, die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung der Vereinten 
Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) umzusetzen. 
Diese SDGs dienen der Helaba Invest als Leitfaden, um ihre Ziele 
entlangderdreidefiniertenHandlungsfelderzuerreichen.Dabei
wurden die jeweiligen Handlungsfelder den entsprechenden 
SDGs zugeordnet („Gute Unternehmensführung“ zu SDG 8 und 
12, „Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen“ zu SDG 9 und 
13 sowie „Attraktive Arbeitgeberin“ zu SDG 4 und 5). Wesentliche 
Maßnahmen zur Unterstützung dieser Strategie wurden bereits 
2023 umgesetzt. Für das erste Handlungsfeld „Gute Unterneh-
mensführung“ wurde in Zusammenarbeit mit der Helaba das SIF 
entwickelt. Das SIF konkretisiert die Nachhaltigkeitsaktivitäten 
der Helaba für den Investmentbereich und ist damit neben dem 
Sustainable Lending Framework und dem Green Bond Framework 
eine weitere Säule im Sustainable Finance Framework der Helaba. 
Es ergänzt die bereits bestehenden Nachhaltigkeitskriterien für 
die Eigenanlage und das Asset Management. 

Zusätzlich zur Steigerung des Ambitionsniveaus im Bereich Nach-
haltigkeit hat die Helaba Invest mit dem SIF das bereits existie-
rende Engagement im Bereich aktives Eigentümerrecht (Active 
Ownership) in einem gemeinsamen Rahmen fest verankert. Im 
Bereich „Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen“ wurden 

neben dem Ausbau von an Nachhaltigkeit orientierten Fonds auch 
Lösungen im Reporting-Bereich zur Verfügung gestellt. Neben 
den bereits etablierten ESG-Reportings zum ESG-Rating, ESG-
Score, ESG-Kontroversen, Business Involvement Screening Re-
search (BISR) und ESG-Carbon stellt die Helaba Invest Kreditins-
tituten mit „Grün Sehen!“ ein weiteres Instrument zur Verfügung, 
welches sie bei der Integration ihrer Direktanlagen in ein ESG-Re-
porting unterstützt. Auf diese Weise ermöglicht die Helaba Invest 
Kreditinstituten den Zugriff auf eine umfassende Analyse sämt-
licherliquiderBeständedesDepotsA,wodurchdieSteuerungin
Bezug auf ESG-Aspekte transparenter gestaltet werden kann.

Mission der Helaba Invest ist es, durch Kapitalanlagen nachhalti-
gen gesellschaftlichen Wohlstand zu fördern. Mit der Unterzeich-
nung der PRI sowie des CDP (ehemals Carbon Disclosure Project) 
unterstreicht die Helaba Invest ihr Bekenntnis zu Nachhaltigkeit. 
Darüberhinausverpflichtetsiesich,dieWohlverhaltensregelndes
Bundesverbands Investment und Asset Management (BVI) inklu-
sive der Leitlinien zum verantwortlichen Investieren sowie seine 
Leitlinien für nachhaltiges Immobilien-Portfoliomanagement zu 
beachten. Als Mitglied im BVI-Ausschuss „Nachhaltigkeit“ sowie 
durch die Teilnahme an BVI-Arbeitskreisen wie „Verantwortliches 
Investieren“ und „Impact Investing“ beteiligt sich die Helaba 
 Invest an der Transformation der deutschen Fondsbranche. Dar-
über hinaus ist die Helaba Invest seit 2012 Mitglied im Bundes-
verband Alternative Investments (BAI) und seit 2023 im Verband 
Öffentlicher Banken (VÖB) vertreten. Auch auf Unternehmens-
ebene baut die Helaba Invest ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten 
 kontinuierlich aus und fördert eine offene und tolerante Unter-
nehmenskultur. Als Unterzeichnerin der Charta der Vielfalt und 
durch die erneute Beteiligung am Deutschen Diversity-Tag mit der 
Maßnahme „Erkenne die Vielfalt in Dir“ konnte die Helaba Invest 
im Jahr 2023 erneut ein deutliches Bekenntnis zur Vielfalt 
 demonstrieren. 

Versorgung mit Finanzdienstleistungen
Im Helaba-Konzern werden Privatkundinnen und Privatkunden 
primär durch die Frankfurter Sparkasse betreut. Gemäß ihrer Sat-
zung hat die Frankfurter Sparkasse die Aufgabe, das Sparen und 
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die übrigen Formen der Vermögensbildung zu fördern und der 
Befriedigung des örtlichen Kreditbedarfs zu dienen. Als regionale 
Marktführerin im Privatkundengeschäft und mit dem dichtesten 
FilialnetzinFrankfurtamMainhatsieeinenwesentlichenEinfluss
auf die Versorgung mit Finanzdienstleistungen in ihrem 
 Geschäftsgebiet. Durch ihre breite Präsenz mit 50 Filialen und 
Beratungscentern, 34 Selbstbedienungsstellen, vier digitalen 
 Beratungseinheiten sowie 183 SB-Cash-Geräten (Geldautomaten 
und Ein- / Auszahler) nimmt die Frankfurter Sparkasse Verantwor-
tung für den Zugang zu Finanzdienstleistungen wahr und wird 
ihrem öffentlichen Auftrag gerecht. 

DieFrankfurterSparkassebegreiftfinanzielleInklusionalswe-
sentliche Komponente ihres öffentlichen Auftrags. Um allen Be-
völkerungsgruppen, insbesondere sozial benachteiligten und 
wirtschaftlich schwachen Kundengruppen, Zugang zu Bank-
dienstleistungen zu gewährleisten, bietet die Frankfurter Spar-
kasseBasiskonteninmehrerenVariantenan.Zum31. Dezem-
ber 2023werden1.253Basiskontengeführt(31. Dezember 2022:
1.320). Blinden und sehbehinderten Menschen erleichtert die 
Frankfurter Sparkasse den Zugang zu ihren Services, indem die 
stationären Filialen jeweils über mindestens einen Bargeldauto-
maten mit einem Kopfhöreranschluss verfügen. Auch im medialen 
VertriebistdieInternetfilialederFrankfurterSparkassevollstän-
dig barrierefrei. 

DieFrankfurterSparkasseverfolgteinekonsequentanihrenKun-
dinnen und Kunden orientierte Geschäftspolitik. Mitarbeitende 
im Vertrieb werden regelmäßig zur Vertriebsphilosophie der 
 Sparkassen-Finanzgruppe sowie zur Umsetzung von Richtlinien 
und Gesetzen mit Verbraucherorientierung geschult. Für die 
FrankfurterSparkasseisteinehoheBeratungsqualitätvonzent-
raler Bedeutung. Daher werden zum Beispiel Kundenberaterinnen 
und Kundenberater bis zu 35 % an Qualitätszielen gemessen, die 
unter anderem auch Vorgaben zur Kundenzufriedenheit beinhal-
ten. Für Privat- und Firmenkundinnen und -kunden wird die Kun-
denzufriedenheit durch regelmäßige Umfragen gemessen und 
die Ergebnisse werden für Zielvorgaben genutzt. Ergänzend wird 
im Rahmen des Sparkassenverbundkonzepts in Hessen- Thüringen 

dazu in den Verbundgremien berichtet und aus der Verbundstra-
tegie werden Maßnahmen und Zielvorgaben abgeleitet.

Die Frankfurter Sparkasse befasst sich strategisch mit dem The-
menfeld der Nachhaltigkeit und dessen Ausprägungen und An-
forderungen. So hat sie seit 2021 ein systematisches Nachhaltig-
keitsmanagement etabliert, welches das Themenfeld der Nach-
haltigkeit aktuell im Rahmen des ganzheitlich ausgerichteten 
Projekts „ESGIntegration“ steuert.

In den fünf Teilprojekten „Markt & Vertrieb“, „Strategie, Steuerung 
& Risiko“, „Environment“, „Social & Governance“ sowie „Techni-
sche Umsetzung“ werden wesentliche ESG-Themenidentifiziert,
gebündelt und bearbeitet. 

Schwerpunktthemen der Projektarbeit sind – neben der Erfüllung 
konkreter regulatorischer Vorgaben (Taxonomie, CSRD etc.) – vor 
allem die vertriebliche Begleitung von Kundinnen und Kunden bei 
ihren Transformationsleistungen in Richtung einer nachhaltigen 
Wirtschaft und Gesellschaft sowie die Reduktion des bankeigenen 
CO2-Fußabdrucks.AuchdieIdentifikationunddasManagement
von Nachhaltigkeitsrisiken (Inside-out-/Outside-in-Perspektive) 
sind ein wichtiges Projektziel.

Bei der Erarbeitung von konkreten Lösungen stützt sich die 
 Frankfurter Sparkasse auf den bereitgestellten Rahmen der 
Sparkassen-Finanzgruppe (zum Beispiel Selbstverpflichtung
deutscher Sparkassen für klimafreundliches und nachhaltiges 
Wirtschaften des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands 
(DSGV)) sowie auf die  Aktivitäten der Konzernmutter Helaba.

Wohnungsbewirtschaftung
Mit ihrem Gebäudebestand von rund 53.000 vermieteten und ver-
walteten Wohnungen kann die GWH Immobilien Holding GmbH 
einenbedeutendenEinflussaufUmweltundGesellschaftneh-
men. Sie verfolgt die Ziele, für breite Bevölkerungsschichten hoch-
wertigen und bezahlbaren Wohnraum bereitzustellen sowie die 
negativen Auswirkungen des Gebäudesektors auf die Umwelt zu 
senken. 

Um der steigenden Nachfrage nach Wohnraum insbesondere in 
Ballungszentren wie dem Rhein-Main-Gebiet oder der Rhein-
Neckar- Region zu begegnen, investiert die GWH gezielt in ihren 
Wohnungsbestand und Neubauprojekte mit vielfältigen und le-
bensbegleitenden Wohnkonzepten. So wurden in 2023 insgesamt 
364 Mietwohnungen fertiggestellt (2022: 132). Alle Wohnungen 
wurden im KfW-Standard EH 55 errichtet und entsprechend ge-
fördert. Darüber hinaus unterhält die GWH Anlaufstellen vor Ort, 
um ein vertrauensvolles Verhältnis zu ihren Mieterinnen und Mie-
tern zu erhalten. Hausmeisterinnen und Hausmeister wohnen in 
der Regel vor Ort und sind damit Teil der Quartiersgemeinschaft. 

Aus Perspektive der nachhaltigen Entwicklung hat die GWH 2023 
ganzheitliche Prozesse zum Beispiel in Bezug auf strategische 
Reviews wesentlicher Nachhaltigkeitsthemen und entsprechende 
Risikobewertungen zur fortlaufenden Optimierung ihrer Nach-
haltigkeitsstrategie auf den Weg gebracht. Mit Blick auf die Ener-
gie- beziehungsweise CO2-BilanzihrerWohngebäudeidentifiziert
die GWHfür2023systematischwesentlicheEmissionsquellen,
um unter anderem im Zuge der Dekarbonisierungsstrategie Maß-
nahmen zu implementieren, die zentrale Reduktionspotenziale 
heben. Zudem versorgt die GWH mit dem eigenen Energiedienst-
leister Systeno GmbH mehr als ein Drittel ihrer Wohnungen mit 
HeizenergieausenergieeffizienterKraft-Wärme-Kopplungund
regenerativen Quellen und entwickelt Quartiere gezielt weiter. 

Den Erfolg der umwelt- und klimabezogenen Maßnahmen kont-
rolliert sie regelmäßig durch Messungen der auf diese Weise er-
zielten Einsparungen von CO2-Emissionen. Der jüngsten Auswer-
tung zufolge konnte der Gesamtenergieverbrauch in 2022 von 
435.728MWh durch Modernisierung der Gebäudehülle und der 
Anlagentechnik um rund 1,2 % gesenkt werden, wodurch 1.131 
Tonnen CO2 eingespart wurden (2021: 832 Tonnen CO2).Seit2017
wurden die Energieausweise für 95,0 % der Wohneinheiten neu 
erstellt undweisen für 87,8% allerWohneinheiten denVer-
brauchswert und für 12,2 % aller Wohneinheiten den Bedarfswert 
aus. Der durchschnittliche Energieverbrauch der Wohnimmobilien 
bei der GWH liegt mit 116 kWh/m²/a (2021: 119 kWh/m²/a) deut-
lich unter dem von der deutschen Energieagentur veröffentlichten 

67 Konzernlagebericht NichtfinanzielleErklärung
AA-51



Bundesdurchschnitt von rund 169 kWh/m²/a (letzter verfügbarer 
WertfürdasJahr2015).33,6%derWohnflächeentsprechenden
EnergieeffizienzklassenA+bisC,55,3%entsprechendenKlassen
D bis E und 11,1 % den Klassen F bis H.

Neben den ökologischen Auswirkungen sind auch die sozialen 
Aspekte für Mieterinnen und Mieter von Bedeutung. Deshalb en-
gagiert sich die GWH in ihren Großsiedlungen unter anderem mit 
vielseitigemsoziokulturellemProfil.15,0%derWohnungender
GWH gehören zum mietpreisgebundenen (sozial geförderten) 
Wohnungsbestand,40,0%derWohnungenbefindensichinVier-
teln mit sozialem Quartiersmanagement. Im Rahmen des sozialen 
Quartiersmanagements soll mit zahlreichen Maßnahmen die Le-
bens-undWohnqualitätderBewohnerinnenundBewohnerver-
bessert sowie für sozialen Ausgleich und eine positive Entwick-
lung der Nachbarschaften gesorgt werden. 

Für18GroßquartieremitzahlreichenvorOrtagierenden,karita-
tiven Partnern legt die GWHindividuelleProfileanundleitetda-
raus jährlich fortgeschriebene Quartiersentwicklungspläne ab mit 
demZiel,vorOrtdieLebensqualitätunddieWerthaltigkeitder
Bestände zu erhöhen. Hierfür werden Stärken und Schwächen 
analysiert, Entwicklungsmöglichkeiten und Chancen für die Auf-
wertung beschrieben und Bewohnerinnen und Bewohner in Ent-
scheidungsprozesse integriert. Im Oktober 2023 hat die GWH 
eine repräsentative Mieterinnen-und-Mieter-Umfrage durchge-
führt, die weitere Ausbaupotenziale für die Quartiersentwicklung 
anzeigt. Die GWH plant, kontinuierlich weitere Mieterinnen-und-
Mieter-Umfragen in den kommenden Jahren durchzuführen. 
18,1%derplanbarenInstandhaltungsausgabenfließenschon
heute in kontinuierliche Wohnumfeldverbesserungen wie Spiel-
plätze, neue Beleuchtungskonzepte, barrierearme Wegegestal-
tung und Treffpunkte im Quartier. Zusätzlich stellt die GWH bei-
spielsweise Räumlichkeiten für gesellschaftliche Zwecke wie die 
Jugendbetreuung oder Begegnungszentren bereit und engagiert 
sich bei sozialen Projekten. In Wohnsiedlungen schafft die GWH 
soziale Anlaufstellen und beschäftigt Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeiter. Auf diese Weise kommt die GWH ihrer regionalen 

Verantwortung nach und fördert das gesellschaftliche Miteinan-
der auf zahlreichen Ebenen.

In Zeiten stark steigender Kosten für Wärme und Strom steht die 
GWH ihren Mieterinnen und Mietern zur Seite und erfüllt auch in 
wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ihren Anspruch, für Kun-
den eine verlässliche und faire Vermieterin zu sein. Mit dem GWH 
Wohnversprechen sagt die GWH ihren Kunden zu, für die Abrech-
nungsjahre 2022 und 2023 keine Kündigungen wegen Schwierig-
keiten beim Begleichen der Nebenkosten auszusprechen. Damit 
will die GWH ihren Kunden weiterhin die Sorge nehmen, ange-
sichts gestiegener Energiekosten vom Verlust der eigenen Woh-
nung bedroht zu sein. Soweit Mieterinnen oder Mieter die erhöh-
ten Nebenkosten nicht oder nur unvollständig bezahlen können, 
erklärt sich die GWH bereit, neben dem Kündigungsverzicht indi-
viduelle Vereinbarungen zu treffen, um ihren Kunden die Erfül-
lungihrerZahlungspflichtenzuerleichtern.DiesesWohnverspre-
chen und die damit einhergehende intensive Betreuung von 
Mieterinnen und Mietern zeichnet die GWH aus und ist außerhalb 
der Branchennorm.

Bekämpfung von Korruption und 
 Bestechung

DiekonsequenteEinhaltungvonVorschriftenundGesetzenauf
lokaler, nationaler und internationaler Ebene gehört zum Grund-
verständnis der Helaba. Das Risiko, dass rechtliche Bestimmun-
gen verletzt werden, wird als Rechtsrisiko angesehen und im 
Rahmen des operationellen Risikos gesteuert (siehe Risikobe-
richt). 

Im Rahmen der präventiven Ausrichtung wird jährlich eine kon-
zernweite Risikoanalyse erstellt und dem zuständigen Dezernen-
ten, dem Gesamtvorstand und dem Verwaltungsrat berichtet. 
Darüber hinaus nimmt die interne Revision im Rahmen ihrer Prü-
fungsaktivitäten eine unabhängige Bewertung des Risikoma-
nagements und der Kontrollen vor und berichtet hierüber an den 

Vorstand. Der Helaba sind in 2023, wie auch in den Vorjahren, 
keine Korruptionsverfahren bekannt gegeben worden.

Für die Helaba ist in diesem Kontext aufgrund der Natur des Bank-
geschäfts die Verhinderung von wirtschaftskriminellem Handeln 
durch das präventiv ausgerichtete Compliance Management von 
zentraler Bedeutung. Die Helaba hat unter anderem die unabhän-
gigen Funktionen der Compliance-Stelle Geldwäsche- und Be-
trugsbekämpfung als zentrale Stelle im Sinne des § 25h KWG ein-
gerichtet und entwickelt sie unter Einbeziehung der Niederlas-
sungen und der relevanten Tochtergesellschaften stetig weiter. 
Zu ihren Aufgaben gehören die Entwicklung und Umsetzung von 
internen Grundsätzen, angemessenen geschäfts- und kunden-
bezogenen Sicherungssystemen und -maßnahmen sowie Kont-
rollenzurVerhinderungvonGeldwäsche,Terrorismusfinanzierung
und strafbaren Handlungen wie etwa Betrug und Bestechung. 

Jede Form von Bestechung und Bestechlichkeit ist in der Helaba 
verboten. Dies ist im Verhaltenskodex ausgeführt, der als über-
geordnete Leitlinie und Orientierungsrahmen für alle Mitarbei-
tenden fungiert. Im Anweisungswesen sowie in der Betriebsord-
nung sind verbindliche Regelungen und Hilfestellungen unter 
anderem für den Umgang mit Zuwendungen sowie zur Aufklärung 
von Verdachtsmomenten von wirtschaftskriminellen Handlungen 
niedergelegt, um sicherzustellen, dass geschäftliche Entschei-
dungen objektiv, transparent und auf Basis nachvollziehbarer 
Sachargumente getroffen werden. Im Rahmen der aufsichtsrecht-
lichenVorgabenfindenregelmäßigSchulungenstatt,zuderen
Teilnahme alle Mitarbeitenden mindestens alle zwei Jahre ver-
pflichtetsind.

Das Hinweisgebersystem WhistProtect® ermöglicht allen Mitar-
beitenden, potenziell unrechtmäßige Vorgänge zu melden. Alle 
Mitarbeitenden im Konzern können sich unter Wahrung der Ver-
traulichkeit ihrer Identität oder anonym über verschiedene Kom-
munikationskanäle (Webportal / postalisch / telefonisch) an eine 
externe Ombudsperson wenden.
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Wertschätzende Unternehmenskultur 
und nachhaltige Personalarbeit

Das Wissen und die Erfahrungen der Mitarbeitenden sind für die 
Helaba als Anbieterin von spezialisierten Finanzdienstleistungen 
von wesentlicher Bedeutung für den langfristigen Erfolg in einem 
dynamischen und komplexen Marktumfeld. Die Mitarbeitenden 
tragen mit ihren Leistungen, ihrem Engagement und ihren Ideen 
dazu bei, dass die Helaba erfolgreich langfristige Kundenbezie-
hungen gestalten kann. Eine Unternehmenskultur des vertrauens-
vollenMiteinanderssolldieseflexible,agileundinnovativeZu-
sammenarbeit weiter stärken.

Attraktive Arbeitgeberin und Mitarbeiterentwicklung
Vor dem Hintergrund der anhaltenden regulatorischen Entwick-
lungen, der fortschreitenden Digitalisierung in der Finanzindust-
riesowiedesdemografischenWandelsistdieHelaba bestrebt, 
hochqualifizierteundmotivierteFach-undFührungskräftesowie
potenzialstarke Nachwuchskräfte für sich zu gewinnen, zu ent-
wickeln und zu binden. 

Um den erhöhten Rekrutierungsanforderungen am Markt zu ge-
nügen, setzt die Helaba zukünftig auf ein zentral organisiertes 
Recruiting und einen optimierten Stellenbesetzungsprozess und 
wirbtseit2023mitneueingeführtenBenefits.SoerhaltenMit-
arbeitende eine monatliche Nachhaltigkeitspauschale, mittels 
Gehaltsumwandlung das Angebot, per Leasing ein JobRad zu 
nutzen, oder die Möglichkeit, in den rechtlich möglichen Grenzen 
im EU-Ausland mobil zu arbeiten. Durch ein Empfehlungspro-
gramm können Mitarbeitende der Bank außerdem neue poten-
zielle Mitarbeitende empfehlen, damit die Besetzung offener 
Stellen unterstützen und für jede erfolgreiche Vermittlung eine 
Geldprämie erhalten. Auch im Onboarding sollen mit dem neuen 
Format „Willkommen@Helaba“ neu eingestellte Mitarbeitende 
wirksam vernetzt und an die Helaba gebunden werden.

Um die erforderlichen Mitarbeiterkompetenzen bereitzustellen, 
setzt die Helaba neben formalen Stellenbeschreibungen auf den 
regelmäßigen Dialog zwischen Führungskraft und Mitarbeiten-

den. Dieser nimmt den Stand von Leistung, Motivation und Quali-
fikationeinerundeinesjedenEinzelnenindenFokus,schafft
Transparenz hinsichtlich der Arbeitsanforderungen und der indi-
viduellen Ziele und bietet den Raum, über Entwicklungsmöglich-
keiten zu sprechen und geeignete Maßnahmen zu vereinbaren. 

Für Erhalt und Ausbau von Kompetenzen setzt die Helaba auf ihr 
betriebliches Angebot zur Aus- und Weiterbildung. So investierte 
sieimJahr20234,6 Mio. €indieQualifizierungihrerMitarbeiten-
den(2022:3,8 Mio. €).AllenMitarbeitendenstehteinbedarfs-
gerecht aufgestelltes Angebot an internen Seminaren zur fachli-
chen, persönlichen, sozialen und methodischen Entwicklung zur 
Verfügung. Darüber hinaus können auch externe Trainingsange-
bote wahrgenommen sowie berufsbegleitende Studiengänge 
oderZertifikatskursegefördertwerden.

Die Helaba richtet einen besonderen Fokus auf die Rekrutierung 
und Förderung von Nachwuchskräften. Mit der 2023 beschlosse-
nen Neuen Nachwuchsagenda soll der Anteil an Mitarbeitenden 
unter 30 Jahren nachhaltig auf eine Quote von 10 % im Einzelin-
stitut erhöht werden. Das soll über Direkteinstiege sowie Ausbil-
dungs- und Traineeprogramme gelingen. Zudem sollen Kontakt-
programme gesteigert werden, um perspektivisch Studierende 
über Praktika und Werkstudentenangebote schon vor Studien-
abschluss auf die Helaba aufmerksam zu machen. Auch während 
ihrer Entwicklungsphase wird verstärkt auf Bindung von Nach-
wuchskräften geachtet: So veranstalten die YoungTalents ver-
schiedene Austausch- und Vernetzungsformate und haben 2023 
eine Betriebssportgruppe E-Sports gegründet. Die duale Ausbil-
dung bleibt ein Wert für die Helaba. Sie bildet an den Standorten 
Frankfurt / Offenbach und Kassel aus. 2023 haben bei der Frank-
furter Sparkasse 28 Frauen und 29 Männer ihre Ausbildung oder 
ein duales Studium begonnen. Damit ist sie wiederholt die größte 
Anbieterin von Bankausbildungsplätzen im Rhein-Main-Gebiet. 

Interne Karrieren fördern und potenzialstarke Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aufbauen, um sie im besten Fall in eine Nachfolge-
planung zu bringen, ist der Helaba ein Anliegen und ein wichtiger 
Schritt, die Personalarbeit nachhaltiger zu machen. Nachhaltig 

bedeutet hierbei, auf eine dauerhafte Partnerschaft mit den Mit-
arbeitenden zu setzen und sie intern auf wichtige Positionen zu 
entwickeln, die frei sind oder frei werden. Im Juli 2023 legt die 
Helaba mit einem strukturierten Funktionsbewertungssystem, 
marktgerechten Vergütungsbändern sowie einer modernen Titel-
strukturimaußertariflichenBereich(AT-Bereich) das Fundament 
einer auf die Zukunft ausgerichteten Personalarbeit. Dies gilt bei 
der Einführung zunächst für die deutschen Standorte, bis 2024 
ist eine Einführung einheitlicher Titel auch in den Auslandsstand-
orten vorgesehen. Neben der Führungskarriere können sich au-
ßertariflichBeschäftigteab2023ingleichwertigenFach-,Ver-
triebs- und Projektmanagementkarrieren entwickeln. Mit den 
neuen, modernen Entwicklungsmöglichkeiten möchte die Helaba 
ihren Mitarbeitenden neue und hochwertige Perspektiven in ihrer 
individuellen Entwicklung aufzeigen, um weiterhin und nachhaltig 
attraktive Arbeitgeberin insbesondere für leistungsbereite und 
potenzialstarke Mitarbeitende zu bleiben. Interne Karrieren wer-
denzudemmittelseinerstrukturiertenPotenzialidentifikation
und -entwicklung gefördert. So erhalten Mitarbeitende die Mög-
lichkeit, sich auf Basis ihrer Stärken und Lernfelder zu entwickeln, 
entweder über eine strukturierte individuelle Weiterentwicklung 
oder aber im Rahmen eines Potenzialförderprogramms. 

Das betriebliche Gesundheitsmanagement der Helaba ist dafür 
konzipiert, die körperliche und psychische Gesundheit ihrer Mit-
arbeitenden mit Vorsorgemaßnahmen zu erhalten sowie ein Be-
wusstsein für eine gesunde Lebensweise zu vermitteln und die 
Lebensqualitätzuerhöhen.InVeranstaltungen,Vorträgenund
Seminaren können Mitarbeitende regelmäßig Angebote zu Ge-
sundheitsthemen wie gesunder Ernährung, Bewegung im Büro-
alltag und Stressvermeidung am Arbeitsplatz wahrnehmen. Ein 
umfangreiches Betriebssportprogramm dient zum Erhalt der kör-
perlichen Fitness. Für Beschäftigte, die sich in schwierigen Berufs- 
oderLebenssituationenbefinden,stehtalskompetenteBera-
tungsstelle ein „Employee Assistance Program“ zur Verfügung. 
Beiberuflichen,familiären,gesundheitlichenoderanderenper-
sönlichen Fragestellungen wie zum Beispiel bei der Vermittlung 
von Hilfen im Haushalt und bei der Versorgung hilfebedürftiger 
Angehöriger können Mitarbeitende dies in Anspruch nehmen.
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Unternehmenskultur
Als Corporate Citizen will die Helaba einen gesellschaftlich wich-
tigen Beitrag leisten. Darum bietet sie die Möglichkeit für ein frei-
williges soziales Engagement während der Arbeitszeit. Corporate 
Social Volunteering ist an allen Standorten der Helaba in Form von 
verschiedenen Projekten möglich, an denen sich die Beschäftig-
ten freiwillig beteiligen können.

Insbesondere das in 2022 durchgeführte Stimmungsbarometer 
bot in 2023 allen Fachbereichen eine fundierte Grundlage, um an 
der Weiterentwicklung der Unternehmenskultur zu arbeiten. 
Diese umfassende Sicht auf das Unternehmen und weitere Pers-
pektiven beziehungsweise Ansätze der Kultur-Transformation 
wurden im Verlauf des Jahres 2023 im Programm „Aufbruch 2030“ 
zusammengefasst: Unter dem Leitgedanken „Miteinander mehr 
möglich machen!“ entwickelt die Helaba Ideen und Maßnahmen, 
wie bereichsübergreifende Zusammenarbeit sowie Leistungs- 
und Innovationskultur stetig weiterentwickelt werden können. Ein 
Höhepunkt des Programms war die Veranstaltung „Aufbruch 2030 
erleben.“ im Januar 2024. Mehr als 2.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter hatten sich zur in Teilen auch interaktiv gestalteten 
Helaba-Messe angemeldet und konnten gemeinsam an den Zu-
kunftsthemen arbeiten und sich über Fachbereichsgrenzen hin-
aus vernetzen.

Diversity und Chancengleichheit
Mit dem Unterzeichnen der Charta der Vielfalt und des UN Global 
Compact sowie in ihrem Verhaltenskodex bekennt sich die Helaba 
zu einem diskriminierungsfreien Arbeiten und der Wertschätzung 
der unterschiedlichen Fähigkeiten von Mitarbeitenden. Ziel der 
Helaba ist es, durch die Einbeziehung individueller Vielfalt zur 
Stärkung der Innovationskraft sowie zur Verbesserung der Risiko-
kultur beizutragen. Mit einer lebensphasenorientierten und chan-
cengerechten Ausgestaltung von Maßnahmen möchte die Helaba, 
dass alle Mitarbeitenden, ganz unabhängig von Alter, Geschlecht, 
Ethnie,VerschiedenheiteninBezugaufBildung,beruflicheHinter-
gründe,geografischeHerkunftsowiesexuelleIdentitätundBe-
hinderung etc., einbezogen werden und zum langfristigen Unter-
nehmenserfolg beitragen können. Dabei unterstützt die Helaba 

einen ganzheitlichen Ansatz; die Bemühungen um ein vielfältiges, 
inklusives Arbeitsumfeld sind ein kontinuierlicher Prozess.

Das eigene Lebensphasenmodell ist mit den chancengerecht aus-
gestalteten Angeboten und der Orientierung an unterschiedli-
chenberuflichenPhasenbewusstdaraufausgerichtet,dieperso-
nelle Vielfalt der Helaba zu nutzen. Es unterstützt mit seiner lang-
fristigen Ausrichtung einen nachhaltigen Ansatz der Personalar-
beit. 

Die Helaba unterstützt verschiedene Netzwerkformate, um Di-
versity sichtbar und erlebbar zu machen. HelaWiN vernetzt Frauen 
über alle Bereiche und Hierarchiestufen der Bank. HelaPride 
schafft mehr Sichtbarkeit für die LSBTIQ*-Community. NextGene-
ration bringt Helaba-Gruppen-übergreifend junge Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zusammen. HelaNations spricht Mitarbei-

tende mit ausländischen / ethnischen Hintergrund an. Helaba-
Transform diskutiert neueste Trends und Entwicklungen in der 
digitalen Welt.

Unterstützend stehen ein Potenzialförderprogramm und ein Men-
toringprogramm zur Verfügung, die unter anderem die Entwick-
lung von Frauen in verantwortungsvolle Positionen zum Ziel 
haben. Ergänzt werden die genannten Angebote beispielsweise 
durch Seminare zur Förderung von Frauen hinsichtlich ihrer Kar-
riereentwicklung, durch etablierte Kinderbetreuungsangebote 
wie auch durch umfassend ausgestaltete Teilzeitmodelle. Bei der 
Potenzialerkennung und bei der Nachfolgeplanung bis hin zur 
Shortlist bei Besetzungsprozessen sollen Frauen besondere Auf-
merksamkeit erhalten. Dadurch sollen im Rahmen einer freiwilli-
genVerpflichtunggemäßKPI 3 der ESG-Ziele perspektivisch über 
30 % aller Führungskräftepositionen mit Frauen besetzt werden.

Kennzahlen für die Vielfalt der Beschäftigten der Helaba-Gruppe

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021

Anteil Frauen  47,2 % 47,2 % 47,1 %

Anteil weiblicher Führungskräfte 25,7 % 23,3 % 23,4 %

Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder (Helaba-Einzelinstitut) 16,7 % 0,0 % 0,0 %

Anteil weiblicher Verwaltungsratsmitglieder (Helaba-Einzelinstitut) 32,1 % 28,3 % 30,2 %

Anteil Alter > 50 49,4 % 50,4 % 50,1 %

Anteil Alter 30 – 50 42,4 % 41,5 % 41,8 %

Anteil Alter < 30 8,3 % 8,1 % 8,4 %

Anteil Mitarbeitende mit Schwerbehinderung 5,0 % 5,4 % 6,0 %

Arbeitsrechtliche Grundlagen und Vergütungspolitik
94,5 % (2022: 95,4 %) der Mitarbeitenden arbeiten in Deutsch-
land. Entsprechende Vorschriften zu Arbeitsrecht und Arbeits-
schutz sind fester Bestandteil der internen Regelungen und Pro-
zesse.97,5%(2022:97,4%)derMitarbeitendenhabeneinen

unbefristeten Arbeitsvertrag. Wie im Hessischen Personalvertre-
tungsgesetz vorgesehen, vertritt der Personalrat die Interessen 
der Mitarbeitenden und überwacht die Einhaltung der Vorschrif-
ten zu deren Schutz. Als Vertretungsorgan ist er der erste An-
sprechpartner der Geschäftsleitung in allen Belangen der Mitar-
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beitenden. Der Gesamtpersonalrat der Helaba wird ergänzt durch 
Personalvertretungen an einzelnen Standorten und bei der 
 Frankfurter Sparkasse sowie durch die Jugendauszubildenden- 
und die Schwerbehindertenvertretung. Die Beteiligung des Per-
sonalrats in der Helaba erfolgt durch Mitbestimmung, Mitwirkung 
und Anhörung vor allem im organisatorischen, personellen und 
sozialen Bereich.

In der Vergütungsstrategie und den Vergütungsgrundsätzen hat 
die Helaba den Zusammenhang zwischen Geschäftsstrategie, Ri-
sikostrategie, den langfristigen Zielen und der geschlechtsneut-
ralen Vergütung festgelegt. Für 53,2 % (2022: 55,2 %) der Mitar-
beitendenistdieVergütungtariflichgeregelt,davonfür80,4%
(2022: 80,4 %) nach dem Tarifvertrag für öffentliche Banken. Die 
verbleibenden 46,8 % (2022: rund 44,8 %) der Mitarbeitenden 
werdenaußertariflichvergütet.DieVergütungssystemefürdie
Mitarbeitenden und den Vorstand von Helaba und Frankfurter 
Sparkasse erfüllen die Anforderungen der Institutsvergütungs-
verordnung sowie der EBA-Leitlinien. 

Durch die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitszielen in Form 
von langfristiger Wirtschaftlichkeit und Stabilität soll gewährleis-
tet werden, dass keine Anreize zum Eingehen unangemessener 
Risiken gesetzt werden. Im Einklang mit dem EZB-Leitfaden zu 
Umwelt- und Klimarisiken tragen Vergütungspolitik und -prakti-
ken (einschließlich der Nutzung von Zurückbehaltungen und der 
Festlegung von Leistungskriterien) der Helaba unter anderem 
dazu bei, einen langfristigen Ansatz zur Steuerung von Umwelt- 
und Klimarisiken gemäß dem Risikoappetit und der Risikostrate-
gie der Helaba zu unterstützen. Dieser Ansatz wird im Zielesystem 
der Helaba adressiert. 

Darüber hinaus werden Ziele zu Nachhaltigkeitsaspekten verein-
bart und im Zielesystem der Mitarbeitenden der Helaba imple-
mentiert. Sie umfassen die aus den strategischen ESG-Zielen 
abgeleiteten KPIs. Ziel ist es, alle Mitarbeitenden für die Nach-
haltigkeitstransformation und die damit verbundenen Chancen 

und Risiken zu sensibilisieren und gemeinsam einen Beitrag zu 
leisten.

Die Darstellung der Vergütungssysteme sowie der Gesamtbeträge 
aller Vergütungsbestandteile wird in Form eines eigenständigen 
Berichts (Vergütungsbericht gemäß § 16 Institutsvergütungsver-
ordnung in Verbindung mit Artikel 450 CRR) jährlich auf der Inter-
netseite der Helaba veröffentlicht (www.helaba.com). 

Insgesamt weisen eine geringe Fluktuationsrate von 4,3 % (durch 
den Arbeitnehmer veranlasst, 2022: 3,1 %), die Dauer der durch-
schnittlichenBetriebszugehörigkeitvon12,7Jahren(2022:12,9
Jahren) und ein niedriger Krankenstand von 5,3 % (krankheits-
bedingter Ausfall mit ärztlichem Attest, 2022: 6,4 %) auf eine hohe 
Zufriedenheit und Einsatzbereitschaft der Mitarbeitenden hin.

Angaben zur EU-Taxonomie

Um die Klima- und Energieziele der Europäischen Union für 2030 
zu erreichen und die Ziele des Europäischen Green Deals zu ver-
wirklichen, sollen Investitionen in nachhaltige Aktivitäten gelenkt 
werden. Deshalb wurde im EU-Aktionsplan zur Finanzierung von 
nachhaltigem Wachstum („Action Plan on Financing Sustainable 
Growth“)dieSchaffungeinesgemeinsamenKlassifizierungs-
systems für nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten beziehungsweise 
einer „EU-Taxonomie“ (Verordnung (EU) 2020/852), die am 
12. Juli 2020inKrafttrat,umgesetzt.DieBerichterstattunghat
auf Basis des aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreises zu er-
folgen.

Die Helaba ist gemäß Artikel 8 Absatz 1 der EU-Taxonomie ver-
pflichtet,ihrKreditgeschäftundsonstigerelevanteGeschäftezu
prüfen und Informationen darüber offenzulegen, in welchem Um-
fangdiefinanziertenAktivitätenökologischnachhaltigsind.

In Artikel 9 der EU-Taxonomie werden insgesamt sechs Umwelt-
ziele betrachtet:

1. wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz

2. Anpassung an den Klimawandel

3. nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeres-
ressourcen

4. Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft

5. Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung

6. Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Öko-
systeme

Mit dem am 6. Juli 2021 von der Europäischen Kommission er-
lassenen delegierten Rechtsakt (Delegierte Verordnung (EU) 
2021/2178)wurdendieausderEU-Taxonomie resultierenden Be-
richtspflichtenzurökologischenNachhaltigkeitderGeschäfte
konkretisiert.DieBerichtspflichtenbeziehensichinsbesondere
darauf, ob eine Wirtschaftsaktivität im Sinne der EU-Taxonomie 
taxonomiefähig und taxonomiekonform ist. Gemäß Artikel 10 des 
delegierten Rechtsakts (EU)2021/2178sinddieBerichtspflichten
der EU-Taxonomie schrittweise umzusetzen.

Im Jahr 2021 hat die Europäische Kommission im „Climate Dele-
gated Act“ (EU) 2021/2139 erstmals taxonomiefähige Wirtschafts-
aktivitäten für die Umweltziele 1 („Wesentlicher Beitrag zum Kli-
maschutz“)und2(„AnpassungandenKlimawandel“)definiert.
Mit der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 („delegierter 
Rechtsakt zu Atom und Gas“), welche im August 2022 in Kraft trat, 
erfolgteeineErweiterungumsechsspezifischeWirtschaftsaktivi-
täten in den Bereichen Atom- und Gasenergie. Für die Berichts-
jahre 2021 und 2022 hat die Helaba über den Anteil des taxono-
miefähigen Geschäfts an den Gesamtaktiva und über das von der 
Taxonomiefähigkeitsprüfung ausgenommene Geschäft berichtet. 
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Ab dem Berichtsjahr 2023 sind erstmals detaillierte Angaben zu 
der Taxonomiekonformität von Geschäften in Form von umfang-
reichen Meldetabellen der EU zu erbringen. Die darin veröffent-
lichte Green Asset Ratio (GAR) sowie die weiteren Key Perfor-
mance Indicators (KPIs) beziehen sich auf die bislang veröffent-
lichten Wirtschaftsaktivitäten der Umweltziele 1 und 2.

Im Juni 2023 hat die Europäische Kommission ein Sustainable Fi-
nance Package veröffentlicht, das im Wesentlichen den „Environ-
mental Delegated Act“ (EU) 2023/2486 und Änderungen am „Cli-
mate Delegated Act“ (EU) 2023/2485 umfasst. Im Rahmen des „En-
vironmental Delegated Act“ wurden Wirtschaftsaktivitäten und 
technische Beurteilungskriterien für die Umweltziele 3 bis 6 der 
EU-Taxonomiedefiniert.DieAnpassungenandem„ClimateDelega-
ted Act“ betreffen maßgeblich die Ergänzung der Umweltziele 1 und 
2 um weitere Wirtschaftsaktivitäten. Für die in 2023 neu festgeleg-
tenWirtschaftsaktivitätengilterneuteinezweistufigeBerichts-
pflicht.IndenGeschäftsjahren2023und2024istzunächstüberdie
Taxonomiefähigkeit von Finanzierungen dieser Wirtschaftsaktivi-
täten zu berichten, bis die Taxonomieverordnung ab dem Geschäfts-
jahr 2025 auch für diese vollumfänglich anzuwenden ist.

Bei der Umsetzung der Anforderungen der EU-Taxonomie, ins-
besondere aus den Delegierten Verordnungen (EU) 2021/2139 
und (EU)2021/2178,werdenimGrundsatzauchdieklarstellen-
den Hinweise der EU-Kommission zu dem Anwendungsbereich 
und der Methodik zur Prüfung der Taxonomiefähigkeit und Taxo-
nomiekonformität berücksichtigt, die im Amtsblatt der EUfinal
veröffentlichtwurden(insbesondere2022/C385/01,C/2023/267
und C/2023/305). 

Die wesentlichen Parameter der EU-Taxonomie-Anforderungen wer-
den im Folgenden komprimiert dargestellt. Ein Geschäft gilt als ta-
xonomiefähig,wenneseineWirtschaftstätigkeitfinanziert,diein
den delegierten Rechtsakten („Climate Delegated Act“, „Environ-
mental Delegated Act“ und delegierter Rechtsakt zur Aufnahme von 
Atom und Gas) beschrieben ist; unabhängig davon, ob diese Wirt-
schaftstätigkeit alle in diesen delegierten Rechtsakten festgelegten 
technischen Prüfkriterien auf Taxonomiekonformität erfüllt.

Ein taxonomiefähiges Geschäft ist zudem taxonomiekonform, 
wenndiefinanzierteWirtschaftstätigkeitdeninArtikel3derTa-
xonomieverordnung festgelegten Anforderungen entspricht, das 
heißt:

	■ einen wesentlichen Beitrag zu mindestens einem der sechs 
Umweltziele leistet, indem sie die von der EU festgelegten tech-
nischen Bewertungskriterien der entsprechenden Wirtschafts-
tätigkeit erfüllt,

	■ keine erheblichen Beeinträchtigungen der anderen Umwelt-
zieleverursacht(Do-Not-Significant-Harm-Kriterien)und

	■ die sozialen Mindeststandards (Minimum Social Safeguards) 
erfüllt.  

Gemäß den EU-Vorgaben sind nur die folgenden Produkt- und 
Kundengruppen auf ihre Taxonomiefähigkeit beziehungsweise 
-konformität zu untersuchen: Kredite und Darlehen, Schuldver-
schreibungen und Eigenkapitalinstrumente gegenüber NFRD-
pflichtigenUnternehmen,KrediteanKommunenundGemeinden,
deren Verwendungszweck die Finanzierung öffentlicher Woh-
nungsbautenoderSpezialfinanzierungist,sowieKrediteanpri-
vate Haushalte, die durch Wohnimmobilien besichert sind bezie-
hungsweise der Sanierung, dem Bau oder Erwerb von Wohnungs-
eigentum dienen oder Kfz-Kredite darstellen.

Bei der Berichterstattung wird grundsätzlich auf bestehende De-
finitionenundAbgrenzungenausFINREP zurückgegriffen, um 
einegrößtmöglicheÜbereinstimmungzwischenderfinanziellen
undnichtfinanziellenBerichterstattungherzustellen.Sowurde
die Einschätzung der NFRD-PflichtderKontrahentenmittelseiner
Abgrenzung als kleines oder mittelgroßes Unternehmen (KMU) 
vorgenommen. Es wurden alle Finanzierungen an Unternehmen 
mit Sitz in der EU, die kein KMU gemäß FINREP darstellen, in die 
Taxonomieprüfung einbezogen.

Die Beurteilung, ob ein Geschäft taxonomiefähig/-konform ist, 
wurde bei der Helaba und den Tochtergesellschaften des auf-
sichtsrechtlichen Konsolidierungskreises nach konzerneinheit-
lichen Vorgaben durchgeführt. Bei Geschäften mit konkretem 

Verwendungszweck wurde bei der Taxonomiekonformitätsprü-
fung anhand der technischen Prüfkriterien grundsätzlich auf Ein-
zelgeschäftsebene abgestellt. Die Helaba verwendet hierfür mit 
Ausnahme des Bauspargeschäfts eine Software-Lösung namens 
SDM (Sustainability Data Management), um die Taxonomiebeur-
teilung systematisch abzuleiten und zu dokumentieren. Die 
Markt- und Marktfolgebereiche der Helaba haben das taxonomie-
fähige Geschäft auf Basis der vorgeschriebenen technischen Be-
urteilungskriterien auf Taxonomiekonformität geprüft. Das Vor-
liegen so genannter physischer Risiken, welche erhebliche Beein-
trächtigungen des Umweltziels Anpassung an den Klimawandel 
verursachen können, wird mittels einer robusten Klimarisiko- und 
Vulnerabilitätsbewertung auf Basis eines extern bezogenen Kli-
marisikotools durchgeführt. Zur Beurteilung der Taxonomiekon-
formität wurde ein geeigneter Prozess zwischen Markt und Markt-
folge etabliert und die relevanten Informationen bei unseren 
Kunden angefordert. Geschäfte, für die trotz angemessener An-
strengungen diese Informationen nicht zu beschaffen waren, wur-
den als nicht taxonomiekonform eingestuft. 

Für die Helaba gelten die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte und die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeits-
organisation (ILO) national und international als übergreifende 
Prinzipien für die Einhaltung der sozialen Mindeststandards für 
alle Geschäftsaktivitäten. Für die Ableitung der Taxonomiefähig-
keit/-konformität von Geschäften ohne konkreten Verwendungs-
zweck (so genannte allgemeine Finanzierungen) wurde auf Infor-
mationen von einem externen Datenanbieter zurückgegriffen und 
der Bruttobuchwert dieser Finanzierungen mit den veröffentlich-
tenInvestitionsquoten(CapEx-KPIs)undUmsatzquoten(Turn-
over-KPIs) des jeweiligen Kontrahenten gewichtet. 

DiefolgendeTabellestellteinenAusschnittderzum31. Dezem-
ber 2023erstmalszuveröffentlichendenMeldetabellengemäß
(EU)2021/2178dar,dieamEndedernichtfinanziellenErklärung
dargestellt sind.
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Green Asset Ratio (GAR) gemäß Artikel 8 EU-Taxonomie 
(Verordnung (EU) 2020/852) zum 31. Dezember 2023

Haupt-KPI –  
Bestandsgeschäft

Bilanzielles Geschäft Turnover CapEx

Gesamtaktiva in Mio. € 199.182 199.182

Nicht für die GAR-Berechnung erfasste 
Vermögenswerte in Mio. € 76.911 76.911

Total-GAR-Vermögenswerte in Mio. € 122.271 122.271

Für die GAR anrechenbare Vermögens-
werte in Mio. € 94.832 94.832

Taxonomiefähige Vermögenswerte in Mio. € 39.203 38.360

Taxonomiefähigkeitsquote in % 32,1 31,4

Taxonomiekonforme Vermögenswerte in Mio. € 1.683 1.772

Green Asset Ratio in % 1,4 1,4

In der Tabelle wird ein Überblick über die wichtigsten Kennzahlen 
des Bestandsgeschäfts gegeben und sowohl die relevanten Brutto-
buchwerte des bilanziellen Geschäftes, als auch die, auf die bislang 
veröffentlichten Wirtschaftsaktivitäten der Umweltziele 1 und 2 be-
zogenen Taxonomiekonformitäts- beziehungsweise Taxonomiefä-
higkeitsquotengezeigt.BeginnendmitderPositionGesamtaktiva,
welche der Bilanzsumme des aufsichtsrechtlichen Konsolidierungs-
kreises der Helaba-Gruppe entspricht, werden nachfolgend die nicht 
für die GAR-Berechnung erfassten Vermögenswerte dargestellt. 
Diese beinhalten das Handelsbuch, Risikopositionen gegenüber 
Zentralbanken und Geschäfte mit Zentralstaaten, sowie supranatio-
nalenEmittentenundfließennichtindieBerechnungderGAR ein. 
Die Differenz der beiden Positionen ergibt die Total-GAR-Vermö-
genswerte, welche den Nenner der GAR darstellen. In die Total-GAR-
VermögenswertefließennebendenGeschäften,dieaufTaxonomie-
fähigkeit beziehungsweise -konformität zu untersuchen sind, be-
stimmte Portfolios ein, die gemäß (EU)2021/2178ausdemZähler
der GAR ausgeschlossen sind: Kredite und Forderungen, Schuldver-

schreibungen und Eigenkapitalinstrumente gegenüber nicht NFRD-
pflichtigenUnternehmen,kurzfristigeInterbankenkredite,Siche-
rungsderivate, Kassenbestand und sonstige Vermögenswerte (Im-
mobilien und Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte sowie 
sonstige Aktiva). Die Position Für die GAR anrechenbaren Vermö-
genswerte umfassen schließlich die Produkt- und Kundengruppen, 
die einer Taxonomieprüfung zu unterziehen sind. Ausgehend von 
den für die GAR anrechenbaren Vermögenswerten, werden die ta-
xonomiefähigenVermögenswerteunddieTaxonomiefähigkeitsquo-
ten jeweils für Turnover und CapEx gezeigt, die sich durch Division  
der Bruttobuchwerte des taxonomiefähigen Geschäfts und der To-
tal-GAR-Vermögenswerte ergeben. Abschließend werden die Brut-
tobuchwerte der taxonomiekonformen Vermögenswerte und die 
GAR ausgewiesen. Die GAR wird sowohl auf Grundlage der Turnover-
KPI als auch auf Grundlage der CapEx-KPI errechnet und stellt den 
Anteil der taxonomiekonformen Geschäfte an den Total-GAR-Vermö-
genswerten dar.

Das taxonomiefähige Geschäft im Helaba Konzern ist im Vergleich 
zum Vorjahr deutlich gestiegen. Dementsprechend hat sich die 
TaxonomiefähigkeitsquoteTurnovervon18,0%auf32,1%er-
höht. Dies ist im Wesentlichen auf die im Berichtsjahr erstmalig 
von Finanzunternehmen veröffentlichten Quoten zurückzuführen, 
die für die Bewertung der allgemeinen Finanzierungen einbezo-
gen wurden.

Das taxonomiekonforme Geschäft entfällt zum überwiegenden 
Teil auf die Helaba und resultiert maßgeblich aus Finanzierungen 
mit konkretem Verwendungszweck der Bereiche Corporate Ban-
king und Asset Finance. Dabei konnten Finanzierungen von Wind- 
undSolarparks,Transportfinanzierungen,speziellvonSchienen-
fahrzeugen, sowie Asset-Backed-Finanzierungen, hauptsächlich 
aus dem Ankauf von Leasingforderungen, den größten Beitrag 
zum taxonomiekonformen Geschäft leisten. Weiteres taxonomie-
konformesGeschäftentfälltauf Immobilienfinanzierungenan
private Haushalte der LBSsowieUnternehmensfinanzierungen
der Frankfurter Sparkasse. Die Taxonomiekonformität im außer-
bilanziellen Geschäft ist auf die Asset Management-Produkte der 
Helaba Invest und der FBG-Gruppe zurückzuführen.

Durch das Inkrafttreten der CSRD wird sich zum einen die Anzahl 
anUnternehmen,dieunterdieBerichtspflichtnachderEU-Taxo-
nomie fallen, sukzessive erhöhen und zum anderen sind Finanz-
unternehmenabdiesemBerichtsjahrerstmaligverpflichtet,Ta-
xonomiekonformitätsquotenzuveröffentlichen.DieseAspekte
werden sich auf eine Verbesserung der Green Asset Ratio im 
Helaba-Konzern in den kommenden Jahren auswirken.

Obwohl die Green Asset Ratio vorerst keine relevante Steuerungs-
größe im Konzern darstellt, hat sich die Helaba dennoch vorge-
nommen, das nachhaltige Volumen im Einklang mit der EU-Ta-
xonomie weiter auszubauen, unter anderem durch Sustainable 
Finance Beratungsdienstleistungen, die neben anderen Faktoren 
auch die technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie im 
Blick haben.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die taxonomiefähigen Finanzie-
rungen in Bezug auf die seitens der EU-Kommission im Juni 2023 
veröffentlichten zusätzlichen und neuen Aktivitäten der Umwelt-
ziele1bis6zum31. Dezember 2023.DieTaxonomiefähigkeits-
quotewurdealsQuotientderBruttobuchwertedertaxonomie-
fähigen Geschäfte und der Total-GAR-Vermögenswerte ermittelt.

Angabepflichten zu Artikel 8 der EU-Taxonomie – Taxonomie-
fähigkeit neue Aktivitäten in 2023

Bruttobuchwerte in Mio. € Quote1) in % 

Taxonomiefähigkeit neue Aktivitäten Umwelt-
ziele 1 und 2 1.374 1,12

Taxonomiefähigkeit Umweltziele 3 bis 6 417 0,34

1)  Quote = Bruttobuchwerte Taxonomiefähigkeit / Total GAR Assets.

Taxonomiefähige Finanzierungen im Rahmen der neuen Aktivi-
tätensindimWesentlichenaufTransportfinanzierungenbeider
Helaba sowie Finanzierungen im Firmenkundengeschäft der 
Frankfurter Sparkasse zurückzuführen.
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Meldebögen zur EU-Taxonomie

Nachfolgende Tabellen zeigen die Meldeanforderungen gemäß 
Anhang V und VI der Delegierten Verordnung (EU)2021/2178zu
Artikel 8 der Taxonomie-Verordnung. Die darin enthaltenen Anga-
ben zur Taxonomiefähigkeit/-konformität beziehen sich auf die 
von der EU-Kommission bis zum 31. Dezember 2022 veröffent-

lichten Wirtschaftstätigkeiten für die Umweltziele 1 und 2. Anga-
ben zu Aktivitäten für die Umweltziele 3 bis 6 und zu neuen Akti-
vitäten für die Umweltziele 1 und 2, die von der Europäischen 
Kommission im „Sustainable Finance Package“ im Juni 2023 ver-
öffentlichtwurden,sindinderTabelle„AngabepflichtenzuArtikel
8 der EU-Taxonomie – Taxonomiefähigkeit neue Aktivitäten in 
2023“ enthalten.

Meldetabelle 0 – Überblick über die KPIs
Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die von Kredit-
instituten nach Artikel 8 der Taxonomie-Verordnung offenzule-
genden KPIs.

Gesamte  
ökologisch  

nachhaltige  
Vermögenswerte KPI Turnover KPI CapEx

Anteil an den 
Gesamtaktiva

Vermögenswerte,  
die nicht in den  
Zähler der GAR  

einbezogen werden

Vermögenswerte,  
die nicht in den  
Nenner der GAR  

einbezogen werden

in Mio. € in % in % in % in % in %

Haupt-KPI

Bestand Grüne Aktiva-Quote (GAR) 1.683 1,4 1,4 61,4 13,8 38,6

Zusätzliche KPI

GAR (Zuflüsse) 291 1,4 1,5 10,7 13,7 –

Handelsbuch1) – – –

Finanzgarantien 23 0,4 0,4

Verwaltete Vermögenswerte (Assets under Management) 694 1,5 2,7

Gebühren- und Provisionserträge1) – – –

1)  Die KPIs für das Handelsbuch und die Gebühren- und Provisionserträge werden im Berichtsjahr 2023 nicht offengelegt.

Meldetabelle 1 – Ver mögens werte für die Berechnung 
der GAR
Die folgenden Tabellen enthalten eine detaillierte Aufschlüsse-
lung aller taxonomierelevanten Geschäfte, basierend auf den Ge-
samtaktiva beziehungsweise den Finanzgarantien und Assets 
under Management nach FINREP. Die Aufschlüsselung umfasst 
insgesamt vier Tabellen, von denen die ersten beiden auf den Be-
stand zum Stichtag, die weiteren auf das Neugeschäft während 
der Berichtsperiode entfallen. Die Bestands- wie auch die Neuge-
schäftstabellen werden sowohl auf Basis der Turnover-Quoten als 
auch auf Basis der CapEx-Quoten gezeigt, die für die Taxonomie-

beurteilungvonallgemeinenFinanzierungenanfinanzielleund
nichtfinanzielleUnternehmenheranzuziehensind.

Kredite und Forderungen, Schuldverschreibungen und Eigenka-
pitalinstrumente werden in Höhe ihres Bruttobuchwerts, die kor-
respondierende Risikovorsorge gemäß Wertminderungsmodell 
des IFRS 9 in den sonstigen Ver mögens werten gezeigt. Die übri-
gen bilanziellen Ver mögens werte werden in Höhe ihrer Buchwerte 
ausgewiesen. Die Position Derivate enthält die Sicherungsderi-
vate des Hedge Accounting, während die Handels- und Bankbuch-
derivate entsprechend der FINREP-DefinitiondemHandelsbe-

stand zugeordnet sind. Die kurzfristigen Interbankenkredite um-
fassen Sicht- und Tagesgeldguthaben gegenüber Kreditinstituten.

Finanzgarantien sind in Höhe ihrer Nominalwerte, Assets under 
Management zum Fair Value ausgewiesen.

Taxonomiefähige beziehungsweise taxonomiekonforme Ge-
schäfte sind den Umweltzielen zuzuordnen, zu denen sie beitra-
gen. Für taxonomiekonforme Geschäfte ist darüber hinaus zu 
berichten, ob es sich bei diesen um Finanzierungen mit konkre-
tem  Verwendungszweck („Use of Proceeds“) handelt und sie somit 
in voller Höhe in die GAR eingehen und ob es sich um Übergangs-

Nichtfinanzielle 
Erklärung
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tätigkeiten oder er möglichende Tätigkeiten handelt. Er-
möglichende („enabling“) Wirtschaftstätigkeiten sind Tätigkeiten, 
die durch ihre eigene Leistung nicht wesentlich zum Klimaschutz 
beitragen, jedoch eine maßgebliche Rolle bei der Dekarbonisie-
rung der Wirtschaft spielen, indem sie unmittelbar er möglichen, 

die CO2-Bilanz und Umweltleistung anderer Tätigkeiten zu verbes-
sern. Übergangs tätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine 
technisch durchführbaren und wirtschaftlichen CO2-armen Alter-
nativen gibt, die aber den Übergang zu einer klimaneutralen Wirt-
schaft unterstützen. Diese Tätigkeiten können beim Klimaschutz 

eine entscheidende Rolle spielen, indem ihr derzeit großer 
CO2-Fußabdruck verringert wird und sie auch dazu beitragen, die 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen schrittweise abzubauen.

Umsatzerlöse im Bestandsgeschäft

in Mio. €

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA)

Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Davon: ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)
Davon: ökologisch nachhaltig  

(taxonomiekonform)

Gesamt 
(brutto) 

buchwert

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

GAR – im Zähler und im Nenner erfasste Ver mögens werte

Nicht zu Handelszwecken gehaltene Darlehen und Kredite,  
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die 
GAR-Berechnung anrechenbar sind 94.832 38.936 1.681 1.555 4 44 267 2 – 2

Finanzunternehmen 33.928 4.384 242 229 1 2 41 0 – 0

Kreditinstitute 22.339 1.985 – – – – – – – –

Darlehen und Kredite 12.134 895 – – – – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die 
 Verwendung der Erlöse bekannt ist 10.194 1.090 – – – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente 11 – – – – – – –

Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften 11.589 2.399 242 229 1 2 41 0 – 0

Davon: Wertpapierfirmen 28 17 – – – – – – – –

Darlehen und Kredite 17 17 – – – – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen 
die  Verwendung der Erlöse bekannt ist 10 – – – – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente 1 – – – – – – –

Davon: Verwaltungsgesellschaften – – – – – – – – – –

Darlehen und Kredite – – – – – – – – – –
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in Mio. €

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA)

Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Davon: ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)
Davon: ökologisch nachhaltig  

(taxonomiekonform)

Gesamt 
(brutto) 

buchwert

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen 
die  Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – – – – –

Davon: Versicherungsunternehmen 167 64 – – – – – – – –

Darlehen und Kredite 161 64 – – – – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen 
die  Verwendung der Erlöse bekannt ist 5 – – – – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente 0 – – – – – – –

Nichtfinanzunternehmen 52.369 26.597 1.361 1.248 4 42 227 2 – 1

Darlehen und Kredite 51.003 26.591 1.356 1.248 3 40 227 2 – 1

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die 
 Verwendung der Erlöse bekannt ist 49 5 5 – 1 1 – – – –

Eigenkapitalinstrumente 1.317 – – – – – – –

Private Haushalte 7.421 6.936 49 49 – 0 – – – –

Davon: durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen 6.718 6.559 49 49 – – – – – –

Davon: Gebäudesanierungskredite 7.262 6.985 49 49 – 0 – – – –

Davon: Kfz-Kredite 0 0 – – – –

Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 1.114 1.020 29 29 – – – – – –

Wohnraumfinanzierung 296 296 – – – – – – – –

Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 817 724 29 29 – – – – – –

Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und  
Gewerbeimmobilien – – – – – – – – – –

Ver mögens werte, die nicht in den Zähler für die  
GAR-Berechnung einbezogen werden (im Nenner enthalten) 27.439 – – – – – – – – –

Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen 25.012
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in Mio. €

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA)

Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Davon: ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)
Davon: ökologisch nachhaltig  

(taxonomiekonform)

Gesamt 
(brutto) 

buchwert

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

KMU und NFK (die keine KMU sind), die nicht der Offenlegungs-
pflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller  
Informationen unterliegen 9.292

Darlehen und Kredite 5.207

Davon: durch Gewerbeimmobilien besicherte Kredite 669

Davon: Gebäudesanierungskredite 327

Schuldverschreibungen 3.848

Eigenkapitalinstrumente 237

Gegenparteien aus Nicht-EU-Ländern, die der Offenlegungs-
pflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller  
Informationen nicht unterliegen 15.720

Darlehen und Kredite 15.720

Schuldverschreibungen –

Eigenkapitalinstrumente –

Derivate 393

Kurzfristige Interbankenkredite 214

Zahlungsmittel und zahlungsmittelverwandte Ver mögens-
werte 80

Sonstige Ver mögens wertkategorien (z.B. Unternehmenswert, 
Waren usw.) 1.741

GAR-Ver mögens werte insgesamt 122.271 38.936 1.681 1.555 4 44 267 2 – 2

Nicht für die GAR-Berechnung erfasste Ver mögens werte 76.911

Zentralstaaten und supranationale Emittenten 31.592

Risikopositionen gegenüber Zentralbanken 32.431

Handelsbuch 12.887

Gesamtaktiva 199.182 – – – – – – – – –
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in Mio. €

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA)

Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Davon: ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)
Davon: ökologisch nachhaltig  

(taxonomiekonform)

Gesamt 
(brutto) 

buchwert

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Außerbilanzielle Risikopositionen – Unternehmen, die der Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen unterliegen

Finanzgarantien 6.215 319 23 23 – – 37 – – –

Verwaltete Ver mögens werte (Assets under Management) 46.185 1.007 678 – 31 320 16 16 – 9

Davon: Schuldverschreibungen 3.275 225 67 – 12 22 1 1 – 0

Davon: Eigenkapitalinstrumente 45.889 783 611 – 19 297 15 15 – 9

in Mio. €

Gesamt (CCM + CCA)

Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Davon: ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)

Gesamt 
(brutto) 

buchwert

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

GAR – im Zähler und im Nenner erfasste Ver mögens werte

Nicht zu Handelszwecken gehaltene Darlehen und Kredite, Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die 
GAR-Berechnung anrechenbar sind 94.832 39.204 1.683 1.555 4 45

Finanzunternehmen 33.928 4.425 243 229 1 2

Kreditinstitute 22.339 1.985 – – – –

Darlehen und Kredite 12.134 895 – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist 10.194 1.090 – – – –

Eigenkapitalinstrumente 11 – – – –

Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften 11.589 2.440 243 229 1 2

Davon: Wertpapierfirmen 28 17 – – – –

Darlehen und Kredite 17 17 – – – –
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in Mio. €

Gesamt (CCM + CCA)

Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Davon: ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)

Gesamt 
(brutto) 

buchwert

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist 10 – – – – –

Eigenkapitalinstrumente 1 – – – –

Davon: Verwaltungsgesellschaften – – – – – –

Darlehen und Kredite – – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – –

Davon: Versicherungsunternehmen 167 64 – – – –

Darlehen und Kredite 161 64 – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist 5 – – – – –

Eigenkapitalinstrumente 0 – – – –

Nicht-Finanzunternehmen 52.369 26.823 1.362 1.248 4 43

Darlehen und Kredite 51.003 26.818 1.357 1.248 3 42

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist 49 5 5 – 1 1

Eigenkapitalinstrumente 1.317 – – – –

Private Haushalte 7.421 6.936 49 49 – 0

Davon: durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen 6.718 6.559 49 49 – –

Davon: Gebäudesanierungskredite 7.262 6.985 49 49 – 0

Davon: Kfz-Kredite 0 0 – – – –

Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 1.114 1.020 29 29 – –

Wohnraumfinanzierung 296 296 – – – –

Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 817 724 29 29 – –

Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und Gewerbeimobilien – – – – – –

Ver mögens werte, die nicht in den Zähler für die GAR-Berechnung einbezogen werden (im Nenner enthalten) 27.439 – – – – –

Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen 25.012
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in Mio. €

Gesamt (CCM + CCA)

Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Davon: ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)

Gesamt 
(brutto) 

buchwert

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

KMU und NFK (die keine KMU sind), die nicht der Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller  
Informationen unterliegen 9.292

Darlehen und Kredite 5.207

Davon: durch Gewerbeimmobilien besicherte Kredite 669

Davon: Gebäudesanierungskredite 327

Schuldverschreibungen 3.848

Eigenkapitalinstrumente 237

Gegenparteien aus Nicht-EU-Ländern, die der Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller  
Informationen nicht unterliegen 15.720

Darlehen und Kredite 15.720

Schuldverschreibungen –

Eigenkapitalinstrumente –

Derivate 393

Kurzfristige Interbankenkredite 214

Zahlungsmittel und zahlungsmittelverwandte Ver mögens werte 80

Sonstige Ver mögens wertkategorien (z.B. Unternehmenswert, Waren usw.) 1.741

GAR-Ver mögens werte insgesamt 122.271 39.204 1.683 1.555 4 45

Nicht für die GAR-Berechnung erfasste Ver mögens werte 76.911

Zentralstaaten und supranationale Emittenten 31.592

Risikopositionen gegenüber Zentralbanken 32.431

Handelsbuch 12.887

Gesamtaktiva 199.182 – – – – –

Außerbilanzielle Risikopositionen – Unternehmen, die der Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen unterliegen

Finanzgarantien 6.215 357 23 23 – –

Verwaltete Ver mögens werte (Assets under Management) 46.185 1.023 694 – 31 329
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in Mio. €

Gesamt (CCM + CCA)

Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Davon: ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)

Gesamt 
(brutto) 

buchwert

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Davon: Schuldverschreibungen 3.275 226 68 – 12 23

Davon: Eigenkapitalinstrumente 45.889 798 626 – 19 306

Investitionsausgaben im Bestandsgeschäft

in Mio. €

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA)

Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Davon: ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)
Davon: ökologisch nachhaltig  

(taxonomiekonform)

Gesamt 
(brutto) 

buchwert

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

GAR – im Zähler und im Nenner erfasste Ver mögens werte

Nicht zu Handelszwecken gehaltene Darlehen und Kredite,  
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die 
GAR-Berechnung anrechenbar sind 94.832 38.091 1.767 1.555 6 77 270 5 – 5

Finanzunternehmen 33.928 3.459 252 229 1 3 41 0 – 0

Kreditinstitute 22.339 1.062 – – – – – – – –

Darlehen und Kredite 12.134 674 – – – – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die 
 Verwendung der Erlöse bekannt ist 10.194 388 – – – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente 11 – – – – – – – – –

Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften 11.589 2.398 252 229 1 3 41 0 – 0

Davon: Wertpapierfirmen 28 17 – – – – – – – 0
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in Mio. €

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA)

Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Davon: ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)
Davon: ökologisch nachhaltig  

(taxonomiekonform)

Gesamt 
(brutto) 

buchwert

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Darlehen und Kredite 17 17 – – – – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen 
die  Verwendung der Erlöse bekannt ist 10 – – – – – – – – 0

Eigenkapitalinstrumente 1 – – – – – – – – –

Davon: Verwaltungsgesellschaften – – – – – – – – – –

Darlehen und Kredite – – – – – – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen 
die  Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – – – – – – –

Davon: Versicherungsunternehmen 167 64 – – – – – – – –

Darlehen und Kredite 161 64 – – – – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen 
die  Verwendung der Erlöse bekannt ist 5 – – – – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente 0 – – – – – – – – –

Nicht-Finanzunternehmen 52.369 26.675 1.437 1.248 5 73 230 5 – 4

Darlehen und Kredite 51.003 26.668 1.430 1.248 4 70 230 5 – 4

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die 
 Verwendung der Erlöse bekannt ist 49 7 7 – 1 3 – – – –

Eigenkapitalinstrumente 1.317 – – – – – – – – –

Private Haushalte 7.421 6.936 49 49 – 0 – – – –

Davon: durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen 6.718 6.559 49 49 – – – – – –

Davon: Gebäudesanierungskredite 7.262 6.985 49 49 – 0 – – – –

Davon: Kfz-Kredite 0 0 – – – – – – – –

Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 1.114 1.020 29 29 – – – – – –

Wohnraumfinanzierung 296 296 – – – – – – – –
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in Mio. €

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA)

Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Davon: ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)
Davon: ökologisch nachhaltig  

(taxonomiekonform)

Gesamt 
(brutto) 

buchwert

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 817 724 29 29 – – – – – –

Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und  
Gewerbeimobilien – – – – – – – – – –

Ver mögens werte, die nicht in den Zähler für die  
GAR-Berechnung einbezogen werden (im Nenner enthalten) 27.439 – – – – – – – – –

Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen 25.012

KMU und NFK (die keine KMU sind), die nicht der Offenlegungs-
pflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informati-
onen unterliegen 9.292

Darlehen und Kredite 5.207

Davon: durch Gewerbeimmobilien besicherte Kredite 669

Davon: Gebäudesanierungskredite 327

Schuldverschreibungen 3.848

Eigenkapitalinstrumente 237

Gegenparteien aus Nicht-EU-Ländern, die der Offenlegungs-
pflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informati-
onen nicht unterliegen 15.720

Darlehen und Kredite 15.720

Schuldverschreibungen –

Eigenkapitalinstrumente –

Derivate 393

Kurzfristige Interbankenkredite 214

Zahlungsmittel und zahlungsmittelverwandte Ver mögens-
werte 80

Sonstige Ver mögens wertkategorien (z.B. Unternehmenswert, 
Waren usw.) 1.741

GAR-Ver mögens werte insgesamt 122.271 38.091 1.767 1.555 6 77 270 5 – 5
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in Mio. €

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA)

Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Davon: ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)
Davon: ökologisch nachhaltig  

(taxonomiekonform)

Gesamt 
(brutto) 

buchwert

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Nicht für die GAR-Berechnung erfasste Ver mögens werte 76.911

Zentralstaaten und supranationale Emittenten 31.592

Risikopositionen gegenüber Zentralbanken 32.431

Handelsbuch 12.887

Gesamtaktiva 199.182 – – – – – – – – –

Außerbilanzielle Risikopositionen – Unternehmen, die der Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen unterliegen

Finanzgarantien 6.215 319 23 23 – – 37 – – –

Verwaltete Ver mögens werte (Assets under Management) 46.185 1.607 1.224 – 52 495 30 30 – 20

Davon: Schuldverschreibungen 3.275 416 181 – 16 59 0 0 – 0

Davon: Eigenkapitalinstrumente 45.889 1.191 1.043 – 37 437 29 29 – 20

in Mio. €

Gesamt (CCM + CCA)

Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Davon: ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)

Gesamt 
(brutto) 

buchwert

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

GAR – im Zähler und im Nenner erfasste Ver mögens werte

Nicht zu Handelszwecken gehaltene Darlehen und Kredite, Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die 
GAR-Berechnung anrechenbar sind 94.832 38.361 1.772 1.555 6 82

Finanzunternehmen 33.928 3.500 253 229 1 4

Kreditinstitute 22.339 1.062 – – – –

Darlehen und Kredite 12.134 674 – – – –
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in Mio. €

Gesamt (CCM + CCA)

Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Davon: ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)

Gesamt 
(brutto) 

buchwert

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist 10.194 388 – – – –

Eigenkapitalinstrumente 11 – – – –

Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften 11.589 2.438 253 229 1 4

Davon: Wertpapierfirmen 28 17 – – – 0

Darlehen und Kredite 17 17 – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist 10 – – – – 0

Eigenkapitalinstrumente 1 – – – –

Davon: Verwaltungsgesellschaften – – – – – –

Darlehen und Kredite – – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – –

Davon: Versicherungsunternehmen 167 64 – – – –

Darlehen und Kredite 161 64 – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist 5 – – – – –

Eigenkapitalinstrumente 0 – – – –

Nicht-Finanzunternehmen 52.369 26.905 1.442 1.248 5 78

Darlehen und Kredite 51.003 26.898 1.434 1.248 4 75

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist 49 7 7 – 1 3

Eigenkapitalinstrumente 1.317 – – – –

Private Haushalte 7.421 6.936 49 49 – 0

Davon: durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen 6.718 6.559 49 49 – –

Davon: Gebäudesanierungskredite 7.262 6.985 49 49 – 0

Davon: Kfz-Kredite 0 0 – – – –

Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 1.114 1.020 29 29 – –
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in Mio. €

Gesamt (CCM + CCA)

Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Davon: ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)

Gesamt 
(brutto) 

buchwert

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Wohnraumfinanzierung 296 296 – – – –

Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 817 724 29 29 – –

Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und Gewerbeimobilien – – – – – –

Ver mögens werte, die nicht in den Zähler für die GAR-Berechnung einbezogen werden (im Nenner enthalten) 27.439 – – – – –

Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen 25.012

KMU und NFK (die keine KMU sind), die nicht der Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller  
Informationen unterliegen 9.292

Darlehen und Kredite 5.207

Davon: durch Gewerbeimmobilien besicherte Kredite 669

Davon: Gebäudesanierungskredite 327

Schuldverschreibungen 3.848

Eigenkapitalinstrumente 237

Gegenparteien aus Nicht-EU-Ländern, die der Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller  
Informationen nicht unterliegen 15.720

Darlehen und Kredite 15.720

Schuldverschreibungen –

Eigenkapitalinstrumente –

Derivate 393

Kurzfristige Interbankenkredite 214

Zahlungsmittel und zahlungsmittelverwandte Ver mögens werte 80

Sonstige Ver mögens wertkategorien (z.B. Unternehmenswert, Waren usw.) 1.741

GAR-Ver mögens werte insgesamt 122.271 38.361 1.772 1.555 6 82

Nicht für die GAR-Berechnung erfasste Ver mögens werte 76.911

Zentralstaaten und supranationale Emittenten 31.592

Risikopositionen gegenüber Zentralbanken 32.431
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in Mio. €

Gesamt (CCM + CCA)

Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Davon: ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)

Gesamt 
(brutto) 

buchwert

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Handelsbuch 12.887

Gesamtaktiva 199.182 – – – – –

Außerbilanzielle Risikopositionen – Unternehmen, die der Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen unterliegen

Finanzgarantien 6.215 357 23 23 – –

Verwaltete Ver mögens werte (Assets under Management) 46.185 1.636 1.253 – 52 516

Davon: Schuldverschreibungen 3.275 416 181 – 16 59

Davon: Eigenkapitalinstrumente 45.889 1.220 1.073 – 37 457

Umsatzerlöse im Neugeschäft

in Mio. €

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA)

Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Davon: ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)
Davon: ökologisch nachhaltig  

(taxonomiekonform)

Gesamt 
(brutto) 

buchwert

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

GAR – im Zähler und im Nenner erfasste Ver mögens werte

Nicht zu Handelszwecken gehaltene Darlehen und Kredite,  
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die 
GAR-Berechnung anrechenbar sind 18.416 3.504 291 268 0 6 50 0 – 0

Finanzunternehmen 9.570 557 3 – 0 0 0 0 – 0

Kreditinstitute 7.324 464 – – – – – – – –

Darlehen und Kredite 4.137 89 – – – – – – – –
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in Mio. €

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA)

Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Davon: ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)
Davon: ökologisch nachhaltig  

(taxonomiekonform)

Gesamt 
(brutto) 

buchwert

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die 
 Verwendung der Erlöse bekannt ist 3.187 375 – – – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – – – – –

Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften 2.246 94 3 – 0 0 0 0 – 0

Davon: Wertpapierfirmen 6 6 – – – – – – – –

Darlehen und Kredite 6 6 – – – – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen 
die  Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente 0 – – – – – – –

Davon: Verwaltungsgesellschaften – – – – – – – – – –

Darlehen und Kredite – – – – – – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen 
die  Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – – – – –

Davon: Versicherungsunternehmen 42 – – – – – – – – –

Darlehen und Kredite 42 – – – – – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen 
die  Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – – – – –

Nicht-Finanzunternehmen 8.144 2.301 284 265 0 6 50 – – –

Darlehen und Kredite 8.139 2.301 284 265 – 6 50 – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die 
 Verwendung der Erlöse bekannt ist 5 0 0 – 0 0 – – – –

Eigenkapitalinstrumente 0 – – – – – – –

Private Haushalte 537 511 3 3 – 0 – – – –
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in Mio. €

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA)

Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Davon: ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)
Davon: ökologisch nachhaltig  

(taxonomiekonform)

Gesamt 
(brutto) 

buchwert

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Davon: durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen 426 412 3 3 – – – – – –

Davon: Gebäudesanierungskredite 526 511 3 3 – 0 – – – –

Davon: Kfz-Kredite – – – – – –

Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 165 135 1 1 – – – – – –

Wohnraumfinanzierung 66 66 – – – – – – – –

Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 99 69 1 1 – – – – – –

Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und  
Gewerbeimobilien – – – – – – – – – –

Ver mögens werte, die nicht in den Zähler für die  
GAR-Berechnung einbezogen werden (im Nenner enthalten) 2.918 – – – – – – – – –

Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen 2.916

KMU und NFK (die keine KMU sind), die nicht der Offenlegungs-
pflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller  
Informationen unterliegen 1.648

Darlehen und Kredite 851

Davon: durch Gewerbeimmobilien besicherte Kredite 70

Davon: Gebäudesanierungskredite 16

Schuldverschreibungen 785

Eigenkapitalinstrumente 12

Gegenparteien aus Nicht-EU-Ländern, die der Offenlegungs-
pflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller  
Informationen nicht unterliegen 1.269

Darlehen und Kredite 1.269

Schuldverschreibungen –

Eigenkapitalinstrumente –

Derivate –
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in Mio. €

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA)

Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Davon: ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)
Davon: ökologisch nachhaltig  

(taxonomiekonform)

Gesamt 
(brutto) 

buchwert

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Kurzfristige Interbankenkredite –

Zahlungsmittel und zahlungsmittelverwandte Ver mögens-
werte 2

Sonstige Ver mögens wertkategorien (z.B. Unternehmenswert, 
Waren usw.) –

GAR-Ver mögens werte insgesamt 21.334 3.504 291 268 0 6 50 0 – 0

Nicht für die GAR-Berechnung erfasste Ver mögens werte –

Zentralstaaten und supranationale Emittenten –

Risikopositionen gegenüber Zentralbanken –

Handelsbuch –

Gesamtaktiva 21.334 – – – – – – – – –

Außerbilanzielle Risikopositionen – Unternehmen, die der Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen unterliegen

Finanzgarantien 13 – – – – – – – – –

Verwaltete Ver mögens werte (Assets under Management) 11.561 257 180 – 8 84 4 4 – 3

Davon: Schuldverschreibungen 1.052 50 18 – 3 8 0 0 – 0

Davon: Eigenkapitalinstrumente 12.314 207 162 – 5 76 4 4 – 3
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in Mio. €

Gesamt (CCM + CCA)

Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Davon: ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)

Gesamt 
(brutto) 

buchwert

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

GAR – im Zähler und im Nenner erfasste Ver mögens werte

Nicht zu Handelszwecken gehaltene Darlehen und Kredite, Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die 
GAR-Berechnung anrechenbar sind 18.416 3.554 291 268 0 6

Finanzunternehmen 9.570 557 3 – 0 0

Kreditinstitute 7.324 464 – – – –

Darlehen und Kredite 4.137 89 – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist 3.187 375 – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – –

Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften 2.246 94 3 – 0 0

Davon: Wertpapierfirmen 6 6 – – – –

Darlehen und Kredite 6 6 – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente 0 – – – –

Davon: Verwaltungsgesellschaften – – – – – –

Darlehen und Kredite – – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – –

Davon: Versicherungsunternehmen 42 – – – – –

Darlehen und Kredite 42 – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – –

Nicht-Finanzunternehmen 8.144 2.352 284 265 0 6

Darlehen und Kredite 8.139 2.352 284 265 – 6

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist 5 0 0 – 0 0
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in Mio. €

Gesamt (CCM + CCA)

Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Davon: ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)

Gesamt 
(brutto) 

buchwert

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Eigenkapitalinstrumente 0 – – – –

Private Haushalte 537 511 3 3 – 0

Davon: durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen 426 412 3 3 – –

Davon: Gebäudesanierungskredite 526 511 3 3 – 0

Davon: Kfz-Kredite – – – – – –

Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 165 135 1 1 – –

Wohnraumfinanzierung 66 66 – – – –

Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 99 69 1 1 – –

Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und Gewerbeimobilien – – – – – –

Ver mögens werte, die nicht in den Zähler für die GAR-Berechnung einbezogen werden (im Nenner enthalten) 2.918 – – – – –

Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen 2.916

KMU und NFK (die keine KMU sind), die nicht der Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller  
Informationen unterliegen 1.648

Darlehen und Kredite 851

Davon: durch Gewerbeimmobilien besicherte Kredite 70

Davon: Gebäudesanierungskredite 16

Schuldverschreibungen 785

Eigenkapitalinstrumente 12

Gegenparteien aus Nicht-EU-Ländern, die der Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller  
Informationen nicht unterliegen 1.269

Darlehen und Kredite 1.269

Schuldverschreibungen –

Eigenkapitalinstrumente –

Derivate –

Kurzfristige Interbankenkredite –
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in Mio. €

Gesamt (CCM + CCA)

Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Davon: ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)

Gesamt 
(brutto) 

buchwert

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Zahlungsmittel und zahlungsmittelverwandte Ver mögens werte 2

Sonstige Ver mögens wertkategorien (z.B. Unternehmenswert, Waren usw.) –

GAR-Ver mögens werte insgesamt 21.334 3.554 291 268 0 6

Nicht für die GAR-Berechnung erfasste Ver mögens werte –

Zentralstaaten und supranationale Emittenten –

Risikopositionen gegenüber Zentralbanken –

Handelsbuch –

Gesamtaktiva 21.334 – – – – –

Außerbilanzielle Risikopositionen – Unternehmen, die der Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen unterliegen

Finanzgarantien 13 – – – – –

Verwaltete Ver mögens werte (Assets under Management) 11.561 261 184 – 8 87

Davon: Schuldverschreibungen 1.052 50 18 – 3 8

Davon: Eigenkapitalinstrumente 12.314 211 166 – 5 79
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Investitionsausgaben im Neugeschäft

in Mio. €

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA)

Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Davon: ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)
Davon: ökologisch nachhaltig  

(taxonomiekonform)

Gesamt 
(brutto) 

buchwert

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

GAR – im Zähler und im Nenner erfasste Ver mögens werte

Nicht zu Handelszwecken gehaltene Darlehen und Kredite,  
Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die 
GAR-Berechnung anrechenbar sind 18.416 3.252 322 268 0 18 50 0 – 0

Finanzunternehmen 9.570 273 5 – 0 0 0 0 – 0

Kreditinstitute 7.324 179 – – – – – – – –

Darlehen und Kredite 4.137 53 – – – – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die 
 Verwendung der Erlöse bekannt ist 3.187 126 – – – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – – – – –

Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften 2.246 93 5 – 0 0 0 0 – 0

Davon: Wertpapierfirmen 6 6 – – – – – – – –

Darlehen und Kredite 6 6 – – – – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen 
die  Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente 0 – – – – – – –

Davon: Verwaltungsgesellschaften – – – – – – – – – –

Darlehen und Kredite – – – – – – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen 
die  Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – – – – –

Davon: Versicherungsunternehmen 42 – – – – – – – – –

Darlehen und Kredite 42 – – – – – – – – –
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in Mio. €

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA)

Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Davon: ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)
Davon: ökologisch nachhaltig  

(taxonomiekonform)

Gesamt 
(brutto) 

buchwert

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen 
die  Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – – – – –

Nicht-Finanzunternehmen 8.144 2.334 313 265 0 18 50 0 – 0

Darlehen und Kredite 8.139 2.334 313 265 0 18 50 0 – 0

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die 
 Verwendung der Erlöse bekannt ist 5 0 0 – 0 – – – – –

Eigenkapitalinstrumente 0 – – – – – – –

Private Haushalte 537 511 3 3 – 0 – – – –

Davon: durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen 426 415 3 3 – – – – – –

Davon: Gebäudesanierungskredite 526 513 3 3 – 0 – – – –

Davon: Kfz-Kredite – – – – – –

Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 165 135 1 1 – – – – – –

Wohnraumfinanzierung 66 66 – – – – – – – –

Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 99 69 1 1 – – – – – –

Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und  
Gewerbeimobilien – – – – – – – – – –

Ver mögens werte, die nicht in den Zähler für die  
GAR-Berechnung einbezogen werden (im Nenner enthalten) 2.918 – – – – – – – – –

Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen 2.916

KMU und NFK (die keine KMU sind), die nicht der Offenlegungs-
pflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informati-
onen unterliegen 1.648

Darlehen und Kredite 851

Davon: durch Gewerbeimmobilien besicherte Kredite 70

Davon: Gebäudesanierungskredite 16
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in Mio. €

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA)

Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Davon: ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)
Davon: ökologisch nachhaltig  

(taxonomiekonform)

Gesamt 
(brutto) 

buchwert

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Schuldverschreibungen 785

Eigenkapitalinstrumente 12

Gegenparteien aus Nicht-EU-Ländern, die der Offenlegungs-
pflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller  
Informationen nicht unterliegen 1.269

Darlehen und Kredite 1.269

Schuldverschreibungen –

Eigenkapitalinstrumente –

Derivate –

Kurzfristige Interbankenkredite –

Zahlungsmittel und zahlungsmittelverwandte Ver mögens-
werte 2

Sonstige Ver mögens wertkategorien (z.B. Unternehmenswert, 
Waren usw.) –

GAR-Ver mögens werte insgesamt 21.334 3.252 322 268 0 18 50 0 – 0

Nicht für die GAR-Berechnung erfasste Ver mögens werte –

Zentralstaaten und supranationale Emittenten –

Risikopositionen gegenüber Zentralbanken –

Handelsbuch –

Gesamtaktiva 21.334 – – – – – – – – –

Außerbilanzielle Risikopositionen – Unternehmen, die der Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen unterliegen

Finanzgarantien 13 – – – – – – – – –

Verwaltete Ver mögens werte (Assets under Management) 11.561 415 330 – 14 137 8 8 – 6

Davon: Schuldverschreibungen 1.052 102 55 – 4 27 0 0 – 0

Davon: Eigenkapitalinstrumente 12.314 312 275 – 10 110 8 8 – 6
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in Mio. €

Gesamt (CCM + CCA)

Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Davon: ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)

Gesamt 
(brutto) 

buchwert

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

GAR – im Zähler und im Nenner erfasste Ver mögens werte

Nicht zu Handelszwecken gehaltene Darlehen und Kredite, Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die 
GAR-Berechnung anrechenbar sind 18.416 3.302 322 268 0 18

Finanzunternehmen 9.570 273 5 – 0 1

Kreditinstitute 7.324 179 – – – –

Darlehen und Kredite 4.137 53 – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist 3.187 126 – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – –

Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften 2.246 93 5 – 0 1

Davon: Wertpapierfirmen 6 6 – – – –

Darlehen und Kredite 6 6 – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente 0 – – – –

Davon: Verwaltungsgesellschaften – – – – – –

Darlehen und Kredite – – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – –

Davon: Versicherungsunternehmen 42 – – – – –

Darlehen und Kredite 42 – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – –

Nicht-Finanzunternehmen 8.144 2.384 313 265 0 18

Darlehen und Kredite 8.139 2.384 313 265 0 18

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist 5 0 0 – 0 –
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in Mio. €

Gesamt (CCM + CCA)

Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Davon: ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)

Gesamt 
(brutto) 

buchwert

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Eigenkapitalinstrumente 0 – – – –

Private Haushalte 537 511 3 3 – 0

Davon: durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen 426 415 3 3 – –

Davon: Gebäudesanierungskredite 526 513 3 3 – 0

Davon: Kfz-Kredite – – – – – –

Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 165 135 1 1 – –

Wohnraumfinanzierung 66 66 – – – –

Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 99 69 1 1 – –

Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und Gewerbeimobilien – – – – – –

Ver mögens werte, die nicht in den Zähler für die GAR-Berechnung einbezogen werden (im Nenner enthalten) 2.918 – – – – –

Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen 2.916

KMU und NFK (die keine KMU sind), die nicht der Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller  
Informationen unterliegen 1.648

Darlehen und Kredite 851

Davon: durch Gewerbeimmobilien besicherte Kredite 70

Davon: Gebäudesanierungskredite 16

Schuldverschreibungen 785

Eigenkapitalinstrumente 12

Gegenparteien aus Nicht-EU-Ländern, die der Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller  
Informationen nicht unterliegen 1.269

Darlehen und Kredite 1.269

Schuldverschreibungen –

Eigenkapitalinstrumente –

Derivate –

Kurzfristige Interbankenkredite –
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in Mio. €

Gesamt (CCM + CCA)

Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Davon: ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)

Gesamt 
(brutto) 

buchwert

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Zahlungsmittel und zahlungsmittelverwandte Ver mögens werte 2

Sonstige Ver mögens wertkategorien (z.B. Unternehmenswert, Waren usw.) –

GAR-Ver mögens werte insgesamt 21.334 3.302 322 268 0 18

Nicht für die GAR-Berechnung erfasste Ver mögens werte –

Zentralstaaten und supranationale Emittenten –

Risikopositionen gegenüber Zentralbanken –

Handelsbuch –

Gesamtaktiva 21.334 – – – – –

Außerbilanzielle Risikopositionen – Unternehmen, die der Offenlegungspflicht der Richtlinie über die Angabe nichtfinanzieller Informationen unterliegen

Finanzgarantien 13 – – – – –

Verwaltete Ver mögens werte (Assets under Management) 11.561 423 338 – 14 142

Davon: Schuldverschreibungen 1.052 102 55 – 4 27

Davon: Eigenkapitalinstrumente 12.314 321 283 – 10 115
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Meldetabelle 2 – GAR-Sektorinformationen
In der folgenden Tabelle werden die in der Tabelle „Umsatzerlöse 
im Bestandsgeschäft“ gezeigten taxonomiekonformen Geschäfte 
gegenüber NFRD-pflichtigennichtfinanziellenUnternehmennach

Sektoren (Wirtschaftszweige gemäß NACE-Code Level 4) der 
Unter nehmen gegliedert. Maßgeblich für die Zuordnung zu 
einem Wirtschaftszweig ist die jeweilige Hauptaktivität des 
 Kontrahenten.

in Mio. €

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA) GESAMT (CCM + CCA)

Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften  
(unterliegen der Richtlinie über die Angabe 

nichtfinanzieller Informationen)

Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften  
(unterliegen der Richtlinie über die Angabe 

nichtfinanzieller Informationen)

Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften  
(unterliegen der Richtlinie über die Angabe 

nichtfinanzieller Informationen)

(Brutto-)Buchwert
Davon: ökologisch 

nachhaltig (CCM) (Brutto-)Buchwert
Davon: ökologisch 

nachhaltig (CCM) (Brutto-)Buchwert
Davon: ökologisch 

nachhaltig (CCM)

A 01.50 - Gemischte Landwirtschaft 0 – – – 0 –

C 10.39 - Sonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse 1 1 – – 1 1

C 10.81 - Herstellung von Zucker 5 0 – – 5 0

C 10.89 - Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln a.n.g. 0 – – – 0 –

C 11.01 - Herstellung von Spirituosen 0 – – – 0 –

C 16.10 - Säge-, Hobel- und Holzimprägnierwerke 5 – – – 5 –

C 17.11 - Herstellung von Holz- und Zellstoff 0 0 – – 0 0

C 18.13 - Druck- und Medienvorstufe 0 – – – 0 –

C 19.20 - Mineralölverarbeitung 0 0 – – 0 0

C 20.13 - Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und  
Chemikalien 10 0 – – 10 0

C 20.15 - Herstellung von Düngemitteln und Stickstoffverbindungen 5 – – – 5 –

C 20.30 - Herstellung von Anstrichmitteln, Druckfarben und Kitten 0 – – – 0 –

C 20.59 - Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen a.n.g. 5 0 – – 5 0

C 21.10 - Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen 0 0 – – 0 0

C 21.20 - Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen  
pharmazeutischen Erzeugnissen 12 – – – 12 –

C 22.21 - Herstellung von Platten, Folien, Schläuchen und Profilen aus  
Kunststoffen 8 – – – 8 –

C 22.29 - Herstellung von sonstigen Kunststoffwaren 40 – – – 40 –

C 23.51 - Herstellung von Zement 1 1 – – 1 1

C 24.10 - Erzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen 1 1 – – 1 1
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in Mio. €

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA) GESAMT (CCM + CCA)

Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften  
(unterliegen der Richtlinie über die Angabe 

nichtfinanzieller Informationen)

Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften  
(unterliegen der Richtlinie über die Angabe 

nichtfinanzieller Informationen)

Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften  
(unterliegen der Richtlinie über die Angabe 

nichtfinanzieller Informationen)

(Brutto-)Buchwert
Davon: ökologisch 

nachhaltig (CCM) (Brutto-)Buchwert
Davon: ökologisch 

nachhaltig (CCM) (Brutto-)Buchwert
Davon: ökologisch 

nachhaltig (CCM)

C 25.11 - Herstellung von Metallkonstruktionen 28 24 – – 28 24

C 25.73 - Herstellung von Werkzeugen 8 – – – 8 –

C 25.94 - Herstellung von Schrauben und Nieten 6 – – – 6 –

C 26.11 - Herstellung von elektronischen Bauelementen 1 1 – – 1 1

C 26.40 - Herstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik 0 – – – 0 –

C 27.12 - Herstellung von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen 3 3 – – 3 3

C 28.22 - Herstellung von Hebezeugen und Fördermitteln 2 2 – – 2 2

C 28.29 - Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen  
Maschinen a.n.g. 5 5 – – 5 5

C 28.92 - Herstellung von Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen 0 0 – – 0 0

C 28.99 - Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige 
a.n.g. 22 – – – 22 –

C 29.10 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren 3 3 1 1 4 4

C 29.32 - Herstellung von sonstigen Teilen und sonstigem Zubehör für  
Kraftwagen 16 10 – – 16 10

C 30.11 - Schiffbau (ohne Boots- und Yachtbau) 50 – – – 50 –

C 30.20 - Schienenfahrzeugbau 13 13 – – 13 13

C 33.20 - Installation von Maschinen und Ausrüstungen a.n.g. 0 – – – 0 –

D 35.11 - Elektrizitätserzeugung 1.209 487 39 – 1.248 487

D 35.12 - Elektrizitätsübertragung 109 – – – 109 –

D 35.13 - Elektrizitätsverteilung 275 23 – – 275 23

D 35.14 - Elektrizitätshandel 280 – 3 – 282 –

D 35.30 - Wärme- und Kälteversorgung 28 – – – 28 –

E 36.00 - Wasserversorgung 73 – – – 73 –

E 37.00 - Abwasserentsorgung 365 – – – 365 –

E 38.21 - Behandlung und Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle 44 – – – 44 –

101 Konzernlagebericht NichtfinanzielleErklärung
AA-85



in Mio. €

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA) GESAMT (CCM + CCA)

Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften  
(unterliegen der Richtlinie über die Angabe 

nichtfinanzieller Informationen)

Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften  
(unterliegen der Richtlinie über die Angabe 

nichtfinanzieller Informationen)

Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften  
(unterliegen der Richtlinie über die Angabe 

nichtfinanzieller Informationen)

(Brutto-)Buchwert
Davon: ökologisch 

nachhaltig (CCM) (Brutto-)Buchwert
Davon: ökologisch 

nachhaltig (CCM) (Brutto-)Buchwert
Davon: ökologisch 

nachhaltig (CCM)

F 41.10 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger 211 – – – 211 –

F 42.11 - Bau von Straßen 3 – – – 3 –

F 43.33 - Fußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, Tapeziererei 0 – – – 0 –

F 43.39 - Sonstiger Ausbau a.n.g. 0 – – – 0 –

F 43.99 - Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten a.n.g. 9 9 0 0 9 9

G 45.32 - Einzelhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör 10 – – – 10 –

G 46.14 - Handelsvermittlung von Maschinen, technischem Bedarf, Wasser- 
und Luftfahrzeugen 0 – – – 0 –

G 46.41 - Großhandel mit Textilien 2 – – – 2 –

G 46.49 - Großhandel mit sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern 0 – – – 0 –

G 47.11 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- 
und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren 48 – – – 48 –

G 47.19 - Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art 0 – – – 0 –

G 47.71 - Einzelhandel mit Bekleidung 0 – – – 0 –

G 47.74 - Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln 0 – – – 0 –

G 47.89 - Einzelhandel mit sonstigen Gütern an Verkaufsständen und auf  
Märkten 0 – – – 0 –

G 47.91 - Versand- und Internet-Einzelhandel 0 – – – 0 –

H 49.10 - Personenbeförderung im Eisenbahnfernverkehr 212 – – – 212 –

H 49.20 - Güterbeförderung im Eisenbahnverkehr 26 – – – 26 –

H 49.31 - Personenbeförderung im Nahverkehr zu Lande (ohne Taxi) 225 33 – – 225 33

H 49.39 - Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr a.n.g. 15 – – – 15 –

H 49.41 - Güterbeförderung im Straßenverkehr 0 – – – 0 –

H 50.10 - Personenbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt 0 – – – 0 –

H 52.23 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für die Luftfahrt 149 3 – – 149 3

H 52.29 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr a.n.g. 18 – – – 18 –
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in Mio. €

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA) GESAMT (CCM + CCA)

Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften  
(unterliegen der Richtlinie über die Angabe 

nichtfinanzieller Informationen)

Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften  
(unterliegen der Richtlinie über die Angabe 

nichtfinanzieller Informationen)

Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften  
(unterliegen der Richtlinie über die Angabe 

nichtfinanzieller Informationen)

(Brutto-)Buchwert
Davon: ökologisch 

nachhaltig (CCM) (Brutto-)Buchwert
Davon: ökologisch 

nachhaltig (CCM) (Brutto-)Buchwert
Davon: ökologisch 

nachhaltig (CCM)

H 53.10 - Postdienste von Universaldienstleistungsanbietern 0 – – – 0 –

H 53.20 - Sonstige Post-, Kurier- und Expressdienste 0 0 – – 0 0

I 55.20 - Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten 0 – – – 0 –

I 55.90 - Sonstige Beherbergungsstätten 100 – – – 100 –

I 56.10 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u.Ä. 0 – – – 0 –

I 56.29 - Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen 0 – – – 0 –

J 61.10 - Leitungsgebundene Telekommunikation 0 0 – – 0 0

J 61.20 - Drahtlose Telekommunikation 0 0 – – 0 0

J 62.01 - Programmierungstätigkeiten 0 – – – 0 –

J 62.02 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der  
Informationstechnologie 0 – – – 0 –

J 62.09 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informations-
technologie 4 – – – 4 –

J 63.11 - Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten 1 1 – – 1 1

K 64.30 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 1 1 – – 1 1

L 68.10 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und  
Wohnungen 2.473 – 90 – 2.563 –

L 68.20 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, 
Gebäuden und Wohnungen 18.587 142 90 – 18.677 142

L 68.31 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte 19 – – – 19 –

L 68.32 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte 165 – – – 165 –

M 69.10 - Rechtsberatung 0 – – – 0 –

M 70.10 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben 82 69 – – 82 69

M 70.22 - Unternehmensberatung 0 – – – 0 –

M 71.12 - Ingenieurbüros 18 – – – 18 –

M 73.12 - Vermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und Werbeflächen 0 – – – 0 –
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in Mio. €

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA) GESAMT (CCM + CCA)

Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften  
(unterliegen der Richtlinie über die Angabe 

nichtfinanzieller Informationen)

Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften  
(unterliegen der Richtlinie über die Angabe 

nichtfinanzieller Informationen)

Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften  
(unterliegen der Richtlinie über die Angabe 

nichtfinanzieller Informationen)

(Brutto-)Buchwert
Davon: ökologisch 

nachhaltig (CCM) (Brutto-)Buchwert
Davon: ökologisch 

nachhaltig (CCM) (Brutto-)Buchwert
Davon: ökologisch 

nachhaltig (CCM)

N 77.12 - Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 
3,5 t 5 – – – 5 –

N 77.29 - Vermietung von sonstigen Gebrauchsgütern 1 – – – 1 –

N 77.32 - Vermietung von Baumaschinen und -geräten 0 – – – 0 –

N 77.39 - Vermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen  
Sachen a.n.g. 1.040 493 – – 1.040 493

N 81.10 - Hausmeisterdienste 0 – – – 0 –

N 82.30 - Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter 36 – – – 36 –

N 82.99 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für  
Unternehmen und Privatpersonen a.n.g. 11 – – – 11 –

O 84.11 - Allgemeine öffentliche Verwaltung 124 35 – – 124 35

P 85.31 - Allgemein bildende weiterführende Schulen 44 – – – 44 –

P 85.42 - Tertiärer Unterricht 10 – – – 10 –

Q 86.10 - Krankenhäuser 124 – – – 124 –

Q 86.90 - Gesundheitswesen a.n.g. 1 – – – 1 –

Q 87.10 - Pflegeheime 6 – – – 6 –

Q 87.30 - Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime 1 – 4 – 6 –

Q 87.90 - Sonstige Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) 3 – – – 3 –

Q 88.99 - Sonstiges Sozialwesen a.n.g. 0 – – – 0 –

R 93.11 - Betrieb von Sportanlagen 1 – – – 1 –

R 93.13 - Fitnesszentren 0 – – – 0 –

S 94.12 - Berufsorganisationen 0 – – – 0 –

S 94.99 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a.n.g. 16 – – – 16 –

S 96.04 - Saunas, Solarien, Bäder u.Ä. 4 – – – 4 –

S 96.09 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a.n.g. 159 – – – 159 –
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Meldetabelle 3 – GAR-KPIs – Bestandsgeschäft
Die folgenden zwei Meldetabellen zeigen den Anteil des taxono-
miefähigen beziehungsweise taxonomiekonformen Bestands-

geschäfts zum Stichtag an den Total-GAR-Ver mögens werten je 
Produkt- beziehungsweise Kundengruppe und Umweltziel und 
somit eine detaillierte Zusammensetzung der Haupt-KPIs der 

Green Asset Ratio (GAR). Die Meldetabelle wird jeweils auf Basis 
der Turnover- beziehungsweise der CapEx-Quoten dargestellt.

Umsatzerlöse

in %

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA)

Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Davon: ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)
Davon: ökologisch nachhaltig  

(taxonomiekonform)

Davon:  
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Davon:  
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

GAR - im Zähler und im Nenner erfasste Ver mögens werte

Nicht zu Handelszwecken gehaltene Darlehen und Kredite, Schuld-
verschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die GAR-Berechnung 
anrechenbar sind 31,8 1,4 1,3 0,0 0,0 0,2 0,0 – 0,0

Finanzunternehmen 3,6 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,0

Kreditinstitute 1,6 – – – – – – – –

Darlehen und Kredite 0,7 – – – – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  
 Verwendung der Erlöse bekannt ist 0,9 – – – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – – – –

Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften 2,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,0

Davon: Wertpapierfirmen 0,0 – – – – – – – –

Darlehen und Kredite 0,0 – – – – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  
 Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – – – –

Davon: Verwaltungsgesellschaften – – – – – – – – –

Darlehen und Kredite – – – – – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  
 Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – – – – –
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in %

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA)

Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Davon: ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)
Davon: ökologisch nachhaltig  

(taxonomiekonform)

Davon:  
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Davon:  
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Eigenkapitalinstrumente – – – – – – –

Davon: Versicherungsunternehmen 0,1 – – – – – – – –

Darlehen und Kredite 0,1 – – – – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  
 Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – – – –

Nicht-Finanzunternehmen 21,8 1,1 1,0 0,0 0,0 0,2 0,0 – 0,0

Darlehen und Kredite 21,7 1,1 1,0 0,0 0,0 0,2 0,0 – 0,0

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  
 Verwendung der Erlöse bekannt ist 0,0 0,0 – 0,0 0,0 – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – – – –

Private Haushalte 5,7 0,0 0,0 – 0,0 – – – –

Davon: durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen 5,4 0,0 0,0 – – – – – –

Davon: Gebäudesanierungskredite 5,7 0,0 0,0 – 0,0 – – – –

Davon: Kfz-Kredite 0,0 – – – –

Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,8 0,0 0,0 – – – – – –

Wohnraumfinanzierung 0,2 – – – – – – – –

Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,6 0,0 0,0 – – – – – –

Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und Gewerbe-
imobilien – – – – – – – – –

GAR-Ver mögens werte insgesamt 31,8 1,4 1,3 0,0 0,0 0,2 0,0 – 0,0
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in %

GESAMT (CCM + CCA)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die taxonomierelevante 
Sektoren finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die  
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden  

(taxonomiekonform)

Davon:  
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs
tätigkeiten

Davon: er
möglichende 

Tätigkeiten

Anteil der  
gesamten  

erfassten Ver
mögens werte

GAR - im Zähler und im Nenner erfasste Ver mögens werte

Nicht zu Handelszwecken gehaltene Darlehen und Kredite, Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die 
GAR-Berechnung anrechenbar sind 32,1 1,4 1,3 0,0 0,0 77,6

Finanzunternehmen 3,6 0,2 0,2 0,0 0,0 27,7

Kreditinstitute 1,6 – – – – 18,3

Darlehen und Kredite 0,7 – – – – 9,9

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist 0,9 – – – – 8,3

Eigenkapitalinstrumente – – – – 0,0

Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften 2,0 0,2 0,2 0,0 0,0 9,5

Davon: Wertpapierfirmen 0,0 – – – – 0,0

Darlehen und Kredite 0,0 – – – – 0,0

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – 0,0

Eigenkapitalinstrumente – – – – 0,0

Davon: Verwaltungsgesellschaften – – – – – –

Darlehen und Kredite – – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – –

Davon: Versicherungsunternehmen 0,1 – – – – 0,1

Darlehen und Kredite 0,1 – – – – 0,1

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – 0,0

Eigenkapitalinstrumente – – – – 0,0
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in %

GESAMT (CCM + CCA)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die taxonomierelevante 
Sektoren finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die  
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden  

(taxonomiekonform)

Davon:  
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs
tätigkeiten

Davon: er
möglichende 

Tätigkeiten

Anteil der  
gesamten  

erfassten Ver
mögens werte

Nicht-Finanzunternehmen 21,9 1,1 1,0 0,0 0,0 42,8

Darlehen und Kredite 21,9 1,1 1,0 0,0 0,0 41,7

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0

Eigenkapitalinstrumente – – – – 1,1

Private Haushalte 5,7 0,0 0,0 – 0,0 6,1

Davon: durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen 5,4 0,0 0,0 – – 5,5

Davon: Gebäudesanierungskredite 5,7 0,0 0,0 – 0,0 5,9

Davon: Kfz-Kredite 0,0 – – – –

Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,8 0,0 0,0 – – 0,9

Wohnraumfinanzierung 0,2 – – – – 0,2

Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,6 0,0 0,0 – – 0,7

Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und Gewerbeimobilien – – – – – –

GARVer mögens werte insgesamt 32,1 1,4 1,3 0,0 0,0 100,0
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Investitionsausgaben

in %

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA)

Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Davon: ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)
Davon: ökologisch nachhaltig  

(taxonomiekonform)

Davon:  
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Davon:  
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

GAR - im Zähler und im Nenner erfasste Ver mögens werte

Nicht zu Handelszwecken gehaltene Darlehen und Kredite, Schuld-
verschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die GAR-Berechnung 
anrechenbar sind 31,2 1,4 1,3 0,0 0,1 0,2 0,0 – 0,0

Finanzunternehmen 2,8 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,0

Kreditinstitute 0,9 – – – – – – – –

Darlehen und Kredite 0,6 – – – – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die 
  Verwendung der Erlöse bekannt ist 0,3 – – – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – – – –

Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften 2,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,0

Davon: Wertpapierfirmen 0,0 – – – – – – – 0,0

Darlehen und Kredite 0,0 – – – – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die 
  Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – – – – 0,0

Eigenkapitalinstrumente – – – – – – –

Davon: Verwaltungsgesellschaften – – – – – – – – –

Darlehen und Kredite – – – – – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die 
  Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – – – –

Davon: Versicherungsunternehmen 0,1 – – – – – – – –

Darlehen und Kredite 0,1 – – – – – – – –
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in %

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA)

Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig) Davon: in taxonomierelevanten Sektoren (taxonomiefähig)

Davon: ökologisch nachhaltig (taxonomiekonform)
Davon: ökologisch nachhaltig  

(taxonomiekonform)

Davon:  
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Davon:  
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die 
  Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – – – –

Nicht-Finanzunternehmen 21,8 1,2 1,0 0,0 0,1 0,2 0,0 – 0,0

Darlehen und Kredite 21,8 1,2 1,0 0,0 0,1 0,2 0,0 – 0,0

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die 
  Verwendung der Erlöse bekannt ist 0,0 0,0 – 0,0 0,0 – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – – – –

Private Haushalte 5,7 0,0 0,0 – 0,0 – – – –

Davon: durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen 5,4 0,0 0,0 – – – – – –

Davon: Gebäudesanierungskredite 5,7 0,0 0,0 – 0,0 – – – –

Davon: Kfz-Kredite 0,0 – – – –

Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,8 0,0 0,0 – – – – – –

Wohnraumfinanzierung 0,2 – – – – – – – –

Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,6 0,0 0,0 – – – – – –

Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und Gewerbe-
imobilien – – – – – – – – –

GAR-Ver mögens werte insgesamt 31,2 1,4 1,3 0,0 0,1 0,2 0,0 – 0,0
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in %

GESAMT (CCM + CCA)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die taxonomierelevante 
Sektoren finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die  
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden  

(taxonomiekonform)

Davon:  
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Anteil der  
gesamten  

erfassten Ver-
mögens werte

GAR - im Zähler und im Nenner erfasste Ver mögens werte

Nicht zu Handelszwecken gehaltene Darlehen und Kredite, Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die 
GAR-Berechnung anrechenbar sind 31,4 1,4 1,3 0,0 0,1 77,6

Finanzunternehmen 2,9 0,2 0,2 0,0 0,0 27,7

Kreditinstitute 0,9 – – – – 18,3

Darlehen und Kredite 0,6 – – – – 9,9

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist 0,3 – – – – 8,3

Eigenkapitalinstrumente – – – – 0,0

Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften 2,0 0,2 0,2 0,0 0,0 9,5

Davon: Wertpapierfirmen 0,0 – – – 0,0 0,0

Darlehen und Kredite 0,0 – – – – 0,0

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – 0,0 0,0

Eigenkapitalinstrumente – – – – 0,0

Davon: Verwaltungsgesellschaften – – – – – –

Darlehen und Kredite – – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – –

Davon: Versicherungsunternehmen 0,1 – – – – 0,1

Darlehen und Kredite 0,1 – – – – 0,1

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – 0,0

Eigenkapitalinstrumente – – – – 0,0
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in %

GESAMT (CCM + CCA)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die taxonomierelevante 
Sektoren finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die  
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden  

(taxonomiekonform)

Davon:  
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Anteil der  
gesamten  

erfassten Ver-
mögens werte

Nicht-Finanzunternehmen 22,0 1,2 1,0 0,0 0,1 42,8

Darlehen und Kredite 22,0 1,2 1,0 0,0 0,1 41,7

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0

Eigenkapitalinstrumente – – – – 1,1

Private Haushalte 5,7 0,0 0,0 – 0,0 6,1

Davon: durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen 5,4 0,0 0,0 – – 5,5

Davon: Gebäudesanierungskredite 5,7 0,0 0,0 – 0,0 5,9

Davon: Kfz-Kredite 0,0 – – – –

Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,8 0,0 0,0 – – 0,9

Wohnraumfinanzierung 0,2 – – – – 0,2

Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,6 0,0 0,0 – – 0,7

Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und Gewerbeimobilien – – – – – –

GAR-Ver mögens werte insgesamt 31,4 1,4 1,3 0,0 0,1 100,0
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Meldetabelle 4 – GAR-KPIs – Zuflüsse Neugeschäft
In den folgenden zwei Meldetabellen wird der Anteil des taxono-
miefähigen beziehungsweise taxonomiekonformen bilanziellen 

Neugeschäfts andengesamtenZuflüssenderTotal-GAR-Ver-
mögens werte je Produkt- beziehungsweise Kundengruppe und 
Umweltziel gezeigt. Hierin legt die Helaba die GAR-KPIs für Turn-

over und CapEx in Bezug auf das zum Berichtsstichtag im Bestand 
befindlicheNeugeschäftoffen.

 Umsatzerlöse im Vergleich zum Zufluss der gesamten taxonomiefähigen Ver mögens werte

in %

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die taxonomierelevante 
Sektoren finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die taxo-
nomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die  
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden  

(taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens-
werte, durch die taxonomierelevante Sektoren 

finanziert werden (taxonomiekonform)

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

GAR - im Zähler und im Nenner erfasste Ver mögens werte

Nicht zu Handelszwecken gehaltene Darlehen und Kredite, Schuld-
verschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die GAR-Berechnung 
anrechenbar sind 16,4 1,4 1,3 0,0 0,0 0,2 0,0 – 0,0

Finanzunternehmen 2,6 0,0 – 0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,0

Kreditinstitute 2,2 – – – – – – – –

Darlehen und Kredite 0,4 – – – – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die 
 Verwendung der Erlöse bekannt ist 1,8 – – – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – – – –

Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften 0,4 0,0 – 0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,0

Davon: Wertpapierfirmen 0,0 – – – – – – – –

Darlehen und Kredite 0,0 – – – – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die 
 Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – – – –

Davon: Verwaltungsgesellschaften – – – – – – – – –

Darlehen und Kredite – – – – – – – – –
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in %

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die taxonomierelevante 
Sektoren finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die taxo-
nomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die  
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden  

(taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens-
werte, durch die taxonomierelevante Sektoren 

finanziert werden (taxonomiekonform)

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die 
 Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – – – –

Davon: Versicherungsunternehmen – – – – – – – – –

Darlehen und Kredite – – – – – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die 
 Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – – – –

Nicht-Finanzunternehmen 10,8 1,3 1,2 0,0 0,0 0,2 – – –

Darlehen und Kredite 10,8 1,3 1,2 – 0,0 0,2 – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die 
 Verwendung der Erlöse bekannt ist 0,0 0,0 – 0,0 0,0 – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – – – –

Private Haushalte 2,4 0,0 0,0 – 0,0 – – – –

Davon: durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen 1,9 0,0 0,0 – – – – – –

Davon: Gebäudesanierungskredite 2,4 0,0 0,0 – 0,0 – – – –

Davon: Kfz-Kredite – – – – –

Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,6 0,0 0,0 – – – – – –

Wohnraumfinanzierung 0,3 – – – – – – – –

Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,3 0,0 0,0 – – – – – –

Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und Gewerbe-
imobilien – – – – – – – – –

GAR-Ver mögens werte insgesamt 16,4 1,4 1,3 0,0 0,0 0,2 0,0 – 0,0
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in %

GESAMT (CCM + CCA)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die taxonomierelevante 
Sektoren finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die taxo-
nomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiekon-

form)

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Anteil der  
gesamten  

erfassten Ver-
mögens werte

GAR - im Zähler und im Nenner erfasste Ver mögens werte

Nicht zu Handelszwecken gehaltene Darlehen und Kredite, Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die 
GAR-Berechnung anrechenbar sind 16,7 1,4 1,3 0,0 0,0 86,3

Finanzunternehmen 2,6 0,0 – 0,0 0,0 44,9

Kreditinstitute 2,2 – – – – 34,3

Darlehen und Kredite 0,4 – – – – 19,4

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist 1,8 – – – – 14,9

Eigenkapitalinstrumente – – – – –

Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften 0,4 0,0 – 0,0 0,0 10,5

Davon: Wertpapierfirmen 0,0 – – – – 0,0

Darlehen und Kredite 0,0 – – – – 0,0

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – 0,0

Davon: Verwaltungsgesellschaften – – – – – –

Darlehen und Kredite – – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – –

Davon: Versicherungsunternehmen – – – – – 0,2

Darlehen und Kredite – – – – – 0,2

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – –
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in %

GESAMT (CCM + CCA)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die taxonomierelevante 
Sektoren finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die taxo-
nomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiekon-

form)

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Anteil der  
gesamten  

erfassten Ver-
mögens werte

Nicht-Finanzunternehmen 11,0 1,3 1,2 0,0 0,0 38,2

Darlehen und Kredite 11,0 1,3 1,2 – 0,0 38,2

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0

Eigenkapitalinstrumente – – – – 0,0

Private Haushalte 2,4 0,0 0,0 – 0,0 2,5

Davon: durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen 1,9 0,0 0,0 – – 2,0

Davon: Gebäudesanierungskredite 2,4 0,0 0,0 – 0,0 2,5

Davon: Kfz-Kredite – – – – – –

Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,6 0,0 0,0 – – 0,8

Wohnraumfinanzierung 0,3 – – – – 0,3

Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,3 0,0 0,0 – – 0,5

Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und Gewerbeimobilien – – – – – –

GAR-Ver mögens werte insgesamt 16,7 1,4 1,3 0,0 0,0 100,0
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Investitionsausgaben im Vergleich zum Zufluss der gesamten taxonomiefähigen Ver mögens werte

in %

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die taxonomierelevante 
Sektoren finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die taxo-
nomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die  
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden  

(taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens-
werte, durch die taxonomierelevante Sektoren 

finanziert werden (taxonomiekonform)

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Davon: 
  Verwendung 

der Erlöse

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

GAR - im Zähler und im Nenner erfasste Ver mögens werte

Nicht zu Handelszwecken gehaltene Darlehen und Kredite, Schuld-
verschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die GAR-Berechnung 
anrechenbar sind 15,2 1,5 1,3 0,0 0,1 0,2 0,0 – 0,0

Finanzunternehmen 1,3 0,0 – 0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,0

Kreditinstitute 0,8 – – – – – – – –

Darlehen und Kredite 0,2 – – – – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die 
 Verwendung der Erlöse bekannt ist 0,6 – – – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – – – –

Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften 0,4 0,0 – 0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,0

Davon: Wertpapierfirmen 0,0 – – – – – – – –

Darlehen und Kredite 0,0 – – – – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die 
 Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – – – –

Davon: Verwaltungsgesellschaften – – – – – – – – –

Darlehen und Kredite – – – – – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die 
 Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – – – –

Davon: Versicherungsunternehmen – – – – – – – – –
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in %

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die taxonomierelevante 
Sektoren finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die taxo-
nomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die  
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden  

(taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens-
werte, durch die taxonomierelevante Sektoren 

finanziert werden (taxonomiekonform)

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Davon: 
  Verwendung 

der Erlöse

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Darlehen und Kredite – – – – – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die 
 Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – – – –

Nicht-Finanzunternehmen 10,9 1,5 1,2 0,0 0,1 0,2 0,0 – 0,0

Darlehen und Kredite 10,9 1,5 1,2 0,0 0,1 0,2 0,0 – 0,0

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die 
 Verwendung der Erlöse bekannt ist 0,0 0,0 – 0,0 – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – – – –

Private Haushalte 2,4 0,0 0,0 – 0,0 – – – –

Davon: durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen 1,9 0,0 0,0 – – – – – –

Davon: Gebäudesanierungskredite 2,4 0,0 0,0 – 0,0 – – – –

Davon: Kfz-Kredite – – – – –

Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,6 0,0 0,0 – – – – – –

Wohnraumfinanzierung 0,3 – – – – – – – –

Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,3 0,0 0,0 – – – – – –

Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und Gewerbe-
imobilien – – – – – – – – –

GAR-Ver mögens werte insgesamt 15,2 1,5 1,3 0,0 0,1 0,2 0,0 – 0,0
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in %

GESAMT (CCM + CCA)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die taxonomierelevante 
Sektoren finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die  
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden  

(taxonomiekonform)

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Anteil der  
gesamten  

erfassten Ver-
mögens werte

GAR - im Zähler und im Nenner erfasste Ver mögens werte

Nicht zu Handelszwecken gehaltene Darlehen und Kredite, Schuldverschreibungen und Eigenkapitalinstrumente, die für die 
GAR-Berechnung anrechenbar sind 15,5 1,5 1,3 0,0 0,1 86,3

Finanzunternehmen 1,3 0,0 – 0,0 0,0 44,9

Kreditinstitute 0,8 – – – – 34,3

Darlehen und Kredite 0,2 – – – – 19,4

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist 0,6 – – – – 14,9

Eigenkapitalinstrumente – – – – –

Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften 0,4 0,0 – 0,0 0,0 10,5

Davon: Wertpapierfirmen 0,0 – – – – 0,0

Darlehen und Kredite 0,0 – – – – 0,0

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – 0,0

Davon: Verwaltungsgesellschaften – – – – – –

Darlehen und Kredite – – – – – –

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – –

Davon: Versicherungsunternehmen – – – – – 0,2

Darlehen und Kredite – – – – – 0,2

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist – – – – – –

Eigenkapitalinstrumente – – – – –

119 Konzernlagebericht NichtfinanzielleErklärung
AA-103



in %

GESAMT (CCM + CCA)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die taxonomierelevante 
Sektoren finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die  
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden  

(taxonomiekonform)

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Anteil der  
gesamten  

erfassten Ver-
mögens werte

Nicht-Finanzunternehmen 11,2 1,5 1,2 0,0 0,1 38,2

Darlehen und Kredite 11,2 1,5 1,2 0,0 0,1 38,2

Schuldverschreibungen, einschließlich solcher, bei denen die  Verwendung der Erlöse bekannt ist 0,0 0,0 – 0,0 – 0,0

Eigenkapitalinstrumente – – – – 0,0

Private Haushalte 2,4 0,0 0,0 – 0,0 2,5

Davon: durch Wohnimmobilien besicherte Darlehen 1,9 0,0 0,0 – – 2,0

Davon: Gebäudesanierungskredite 2,4 0,0 0,0 – 0,0 2,5

Davon: Kfz-Kredite – – – – – –

Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,6 0,0 0,0 – – 0,8

Wohnraumfinanzierung 0,3 – – – – 0,3

Sonstige Finanzierungen lokaler Gebietskörperschaften 0,3 0,0 0,0 – – 0,5

Durch Inbesitznahme erlangte Sicherheiten: Wohn- und Gewerbeimobilien – – – – – –

GAR-Ver mögens werte insgesamt 15,5 1,5 1,3 0,0 0,1 100,0

120 Konzernlagebericht NichtfinanzielleErklärung
AA-104



Meldetabelle 5 – KPIs außerbilanzielle Risikopositionen
Die folgenden zwei Meldetabellen zeigen den taxonomiefähigen 
beziehungsweise taxonomiekonformen Anteil der jeweiligen au-

ßerbilanziellen Position an dem Gesamtbetrag der außerbilanzi-
ellen Position. Diese werden in Bezug auf den Bestand wie auch 

das Neugeschäft und sowohl auf Basis der Turnover-Quoten als 
auch der CapEx-Quoten dargestellt.

Umsatzerlöse im Vergleich zu den gesamten anrechenbaren außerbilanziellen Ver mögens werten im Bestandsgeschäft

in %

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die taxonomierelevante 
Sektoren finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die taxo-
nomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die  
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden  

(taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens-
werte, durch die taxonomierelevante Sektoren 

finanziert werden (taxonomiekonform)

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Finanzgarantien (FinGuar-KPI) 5,1 0,4 0,4 – – 0,6 – – –

Verwaltete Ver mögens werte (AuM-KPI) 2,2 1,5 – 0,1 0,7 0,0 0,0 – 0,0

in %

GESAMT (CCM + CCA)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die taxonomierelevante 
Sektoren finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die  
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden  

(taxonomiekonform)

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Finanzgarantien (FinGuar-KPI) 5,7 0,4 0,4 – –

Verwaltete Ver mögens werte (AuM-KPI) 2,2 1,5 – 0,1 0,7
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Umsatzerlöse im Vergleich zu den gesamten anrechenbaren außerbilanziellen Ver mögens werten im Neugeschäft

in %

Klimaschutz (CCM) Anpassung an den Klimawandel (CCA)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die taxonomierelevante 
Sektoren finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die taxo-
nomierelevante Sektoren finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die  
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden  

(taxonomiekonform)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens-
werte, durch die taxonomierelevante Sektoren 

finanziert werden (taxonomiekonform)

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Finanzgarantien (FinGuar-KPI) – – – – – – – – –

Verwaltete Ver mögens werte (AuM-KPI) 2,2 1,6 – 0,1 0,7 0,0 0,0 – 0,0

in %

GESAMT (CCM + CCA)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die taxonomierelevante 
Sektoren finanziert werden (taxonomiefähig)

Anteil der gesamten erfassten Ver mögens werte, durch die  
taxonomierelevante Sektoren finanziert werden  

(taxonomiekonform)

Davon: 
 Verwendung 

der Erlöse

Davon: 
Übergangs-
tätigkeiten

Davon: er-
möglichende 

Tätigkeiten

Finanzgarantien (FinGuar-KPI) – – – – –

Verwaltete Ver mögens werte (AuM-KPI) 2,3 1,6 – 0,1 0,7
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Meldebögen 1 bis 5 – Atom- und Gasaktivitäten
Für die Berichterstattung der Atom- und Gasaktivitäten nach den 
Umweltzielen 1 und 2 bestehen weitere fünf Meldebögen, die je-
weils auf Basis der verwendeten Turnover- beziehungsweise CapEx- 
Quoten gezeigt werden. In Meldebogen 1 ist darüber zu berichten, 

ob beziehungsweise welche Tätigkeiten in den Bereichen Atom 
undGasfinanziertwerden.Meldebogen2und3beinhaltenden
Beitrag und die Quoten der taxonomiekonformen Wirtschafts-
tätigkeiten in Bezug auf den Nenner beziehungsweise den Zähler 
der Total-GAR-Ver mögens werte. Meldebogen 4 beschreibt den 

Beitrag und die Quoten der taxonomiefähigen, aber nicht taxono-
miekonformen Wirtschaftstätigkeiten und Meldebogen 5 die nicht 
taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeiten. Taxonomiefähige Fi-
nanzierungenderin2023neudefiniertenWirtschaftstätigkeiten
sind in den Werten der Meldebögen 4 und 5 nicht berücksichtigt.

Meldebogen 1 – Atom und Gas – Tätigkeiten in den Bereichen Kernenergie und fossiles Gas

Tätigkeiten im Bereich Kernenergie

Das Unternehmen ist im Bereich Erforschung, Entwicklung, Demonstration und Einsatz innovativer Stromerzeugungsanlagen, die bei minimalem Abfall aus dem Brennstoffkreislauf Energie aus Nuklearprozessen  
erzeugen, tätig, finanziert solche Tätigkeiten oder hält Risikopositionen im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten. JA

Das Unternehmen ist im Bau und sicheren Betrieb neuer kerntechnischer Anlagen zur Erzeugung von Strom oder Prozesswärme — auch für die Fernwärmeversorgung oder industrielle Prozesse wie die Wasserstoff-
erzeugung — sowie bei deren sicherheitstechnischer Verbesserung mithilfe der besten verfügbaren Technologien tätig, finanziert solche Tätigkeiten oder hält Risikopositionen im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten. JA

Das Unternehmen ist im sicheren Betrieb bestehender kerntechnischer Anlagen zur Erzeugung von Strom oder Prozesswärme — auch für die Fernwärmeversorgung oder industrielle Prozesse wie die Wasserstoff-
erzeugung — sowie bei deren sicherheitstechnischer Verbesserung tätig, finanziert solche Tätigkeiten oder hält Risikopositionen im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten. JA

Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas

Das Unternehmen ist im Bau oder Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus fossilen gasförmigen Brennstoffen tätig, finanziert solche Tätigkeiten oder hält Risikopositionen im Zusammenhang mit diesen  
Tätigkeiten. JA

Das Unternehmen ist im Bau, in der Modernisierung und im Betrieb von Anlagen für die Kraft-Wärme/Kälte-Kopplung mit fossilen gasförmigen Brennstoffen tätig, finanziert solche Tätigkeiten oder hält Risikopositionen 
im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten. JA

Das Unternehmen ist im Bau, in der Modernisierung und im Betrieb von Anlagen für die Wärmegewinnung, die Wärme/Kälte aus fossilen gasförmigen Brennstoffen erzeugen, tätig, finanziert solche Tätigkeiten oder hält 
Risikopositionen im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten. JA

Meldebogen 2 – Atom und Gas – Taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten (Nenner)

Gesamt (CCM + CCA) Klimaschutz (CCM)
Anpassung an den  

Klimawandel (CCA)

Wirtschaftstätigkeiten in Mio. € in % in Mio. € in % in Mio. € in %

Betrag und Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäß Abschnitt 4.26 der Anhänge I und II der  
Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Nenner des anwendbaren KPI 0 0,0 0 0,0 – –

Betrag und Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäß Abschnitt 4.27 der Anhänge I und II der  
Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Nenner des anwendbaren KPI 0 0,0 0 0,0 – –

Betrag und Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäß Abschnitt 4.28 der Anhänge I und II der  
Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Nenner des anwendbaren KPI 0 0,0 0 0,0 – –
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Gesamt (CCM + CCA) Klimaschutz (CCM)
Anpassung an den  

Klimawandel (CCA)

Wirtschaftstätigkeiten in Mio. € in % in Mio. € in % in Mio. € in %

Betrag und Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäß Abschnitt 4.29 der Anhänge I und II der  
Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Nenner des anwendbaren KPI 0 0,0 0 0,0 – –

Betrag und Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäß Abschnitt 4.30 der Anhänge I und II der  
Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Nenner des anwendbaren KPI 0 0,0 0 0,0 – –

Betrag und Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäß Abschnitt 4.31 der Anhänge I und II der  
Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Nenner des anwendbaren KPI 0 0,0 0 0,0 – –

Betrag und Anteil anderer, in den Zeilen 1 bis 6 nicht aufgeführter taxonomiekonformer Wirtschaftstätigkeiten im Nenner 
des anwendbaren KPI 1.683 1,4 1.681 1,4 2 0,0

Anwendbarer KPI insgesamt 1.683 1,4 1.681 1,4 2 0,0

Meldebogen 3 – Taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten (Zähler)

Gesamt (CCM + CCA) Klimaschutz (CCM)
Anpassung an den  

Klimawandel (CCA)

Wirtschaftstätigkeiten in Mio. € in % in Mio. € in % in Mio. € in %

Betrag und Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäß Abschnitt 4.26 der Anhänge I und II der  
Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Zähler des anwendbaren KPI 0 0,0 0 0,0 – –

Betrag und Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäß Abschnitt 4.27 der Anhänge I und II der  
Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Zähler des anwendbaren KPI 0 0,0 0 0,0 – –

Betrag und Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäß Abschnitt 4.28 der Anhänge I und II der  
Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Zähler des anwendbaren KPI 0 0,0 0 0,0 – –

Betrag und Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäß Abschnitt 4.29 der Anhänge I und II der  
Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Zähler des anwendbaren KPI 0 0,0 0 0,0 – –

Betrag und Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäß Abschnitt 4.30 der Anhänge I und II der  
Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Zähler des anwendbaren KPI 0 0,0 0 0,0 – –

Betrag und Anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäß Abschnitt 4.31 der Anhänge I und II der  
Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Zähler des anwendbaren KPI 0 0,0 0 0,0 – –

Betrag und Anteil anderer, in den Zeilen1 bis 6 nicht aufgeführter taxonomiekonformer Wirtschaftstätigkeiten im Zähler 
des anwendbaren KPI 1.683 100,0 1.681 99,9 2 0,1

Gesamtbetrag und -anteil der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten im Zähler des anwendbaren KPI 1.683 100,0 1.681 99,9 2 0,1
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Meldebogen 4 – Taxonomiefähige, aber nicht taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten

Gesamt (CCM + CCA) Klimaschutz (CCM)
Anpassung an den  

Klimawandel (CCA)

Wirtschaftstätigkeiten in Mio. € in % in Mio. € in % in Mio. € in %

Betrag und Anteil der taxonomiefähigen, aber nicht taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäß Abschnitt 4.26 der  
Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Nenner des anwendbaren KPI – – – – – –

Betrag und Anteil der taxonomiefähigen, aber nicht taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäß Abschnitt 4.27 der  
Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Nenner des anwendbaren KPI 0 0,0 0 0,0 – –

Betrag und Anteil der taxonomiefähigen, aber nicht taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäß Abschnitt 4.28 der  
Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Nenner des anwendbaren KPI 0 0,0 0 0,0 – –

Betrag und Anteil der taxonomiefähigen, aber nicht taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäß Abschnitt 4.29 der  
Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Nenner des anwendbaren KPI 47 0,0 9 0,0 39 0,0

Betrag und Anteil der taxonomiefähigen, aber nicht taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäß Abschnitt 4.30 der  
Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Nenner des anwendbaren KPI 251 0,2 251 0,2 – –

Betrag und Anteil der taxonomiefähigen, aber nicht taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeit gemäß Abschnitt 4.31 der  
Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 im Nenner des anwendbaren KPI 0 0,0 0 0,0 – –

Betrag und Anteil anderer, in den Zeilen 1 bis 6 nicht aufgeführter taxonomiefähiger, aber nicht taxonomiekonformer 
Wirtschaftstätigkeiten im Nenner des anwendbaren KPI 37.514 30,7 37.287 30,5 227 0,2

Gesamtbetrag und -anteil der taxonomiefähigen, aber nicht taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten im Nenner des 
anwendbaren KPI 37.812 30,9 37.547 30,7 266 0,2
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Meldebogen 5 – Nicht taxonomiefähige Wirtschaftstätigkeiten

Wirtschaftstätigkeiten in Mio. € in %

Betrag und Anteil der in Zeile 1 des Meldebogens 1 genannten, gemäß Abschnitt 4.26 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeit im 
Nenner des anwendbaren KPI – –

Betrag und Anteil der in Zeile 2 des Meldebogens 1 genannten, gemäß Abschnitt 4.27 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeit im 
Nenner des anwendbaren KPI – –

Betrag und Anteil der in Zeile 3 des Meldebogens 1 genannten, gemäß Abschnitt 4.28 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeit im 
Nenner des anwendbaren KPI 0 0,0

Betrag und Anteil der in Zeile 4 des Meldebogens 1 genannten, gemäß Abschnitt 4.29 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeit im 
Nenner des anwendbaren KPI – –

Betrag und Anteil der in Zeile 5 des Meldebogens 1 genannten, gemäß Abschnitt 4.30 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeit im 
Nenner des anwendbaren KPI – –

Betrag und Anteil der in Zeile 6 des Meldebogens 1 genannten, gemäß Abschnitt 4.31 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeit im 
Nenner des anwendbaren KPI – –

Betrag und Anteil anderer, in den Zeilen 1 bis 6 nicht aufgeführter nicht taxonomiefähiger Wirtschaftstätigkeiten im Nenner des anwendbaren KPI 55.177 45,1

Gesamtbetrag und -anteil der nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeiten im Nenner des anwendbaren KPI“ 55.177 45,1
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für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

2023 2022 Veränderung

Notes in Mio. € in Mio. € in %

Zinsüberschuss (4) 1.840 1.417 29,8

Zinserträge  8.421 3.861 >100,0

Darunter: nach der Effektivzinsmethode berechnet  6.215 2.630 >100,0

Zinsaufwendungen  – 6.581 – 2.443 >-100,0

Risikovorsorge (5) – 448 – 162 >-100,0

Ergebnis aus nicht substanziellen Modifikationen  
vertraglicher Cashflows (6) 0 0 – 92,9

Zinsüberschuss nach Risikovorsorge und  
Modifikationen  1.392 1.255 10,9

Dividendenerträge (7) 19 17 11,4

Provisionsüberschuss (8) 536 533 0,5

Provisionserträge  660 682 – 3,2

Provisionsaufwendungen  – 125 – 149 16,3

Ergebnis aus als Finanzinvestition gehaltenen  
Immobilien (9) 207 207 0,4

Handelsergebnis (10) 48 355 – 86,4

Gewinne oder Verluste aus sonstigen verpflichtend  
erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanz-
instrumenten (11) 768 – 2.202 >100,0

Gewinne oder Verluste aus freiwillig zum Fair Value  
designierten Finanzinstrumenten (12) – 623 1.966 >-100,0

Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen (13) 14 – 8 >100,0

 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 

2023 2022 Veränderung

Notes in Mio. € in Mio. € in %

Gewinne oder Verluste aus dem Abgang von nicht  
erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanz-
instrumenten (14) – 2 20 >-100,0

Darunter: aus zu fortgeführten Anschaffungskosten 
bewerteten finanziellen Vermögenswerten  0 0 – 72,7

Ergebnis aus at Equity bewerteten Unternehmen (15) – 13 – 4 >-100,0

Sonstiges betriebliches Ergebnis (16) 86 146 – 40,9

Verwaltungsaufwand (17) – 1.564 – 1.506 – 3,8

Planmäßige Abschreibungen (18) – 147 – 146 – 1,0

Ergebnis vor Steuern  722 633 14,0

Ertragsteuern (19) – 255 – 202 – 26,3

Konzernjahresergebnis  466 431 8,3

Davon: den Anteilen ohne beherrschenden Einfluss 
zurechenbares Konzernjahresergebnis  0 – 0 >100,0

Davon: den Gesellschaftern des Mutterunter-
nehmens zurechenbares Konzernjahresergebnis  466 431 8,1
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 Konzerngesamtergebnisrechnung 
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

2023 2022 Veränderung

in Mio. € in Mio. € in %

Konzernjahresergebnis gemäß Konzern-Gewinn- und Verlust-
rechnung  466 431 8,3

Posten, die nicht in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 
umgegliedert werden:  22 717 – 97,0

Neubewertung der Nettoschuld aus leistungsorientierten Versor-
gungsplänen  – 67 693 >-100,0

Fair Value-Änderungen von erfolgsneutral zum Fair Value bewer-
teten Eigenkapitalinstrumenten  1 – 6 >100,0

Bonitätsinduzierte Fair Value-Änderungen von freiwillig zum Fair 
Value designierten finanziellen Verbindlichkeiten  98 339 – 71,2

Ertragsteuern auf nicht in die Konzern-Gewinn- und Verlustrech-
nung umzugliedernde Posten  – 10 – 309 96,6

Posten, die in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung um-
gegliedert werden:  72 – 387 >100,0

Anteilige Ergebnisse aus at Equity bewerteten Unternehmen  – 0 – 100,0

In der Berichtsperiode erfasste unrealisierte Gewinne (+)/Ver-
luste (–)  – 0 – 100,0

In der Berichtsperiode in die Konzern-Gewinn- und Verlustrech-
nung umgegliederte Gewinne (–)/Verluste (+)  – – 0 100,0

Fair Value-Änderungen von erfolgsneutral zum Fair Value bewer-
teten Schuldinstrumenten  163 – 609 >100,0

In der Berichtsperiode erfasste unrealisierte Gewinne (+)/Ver-
luste (–)  162 – 589 >100,0

In der Berichtsperiode in die Konzern-Gewinn- und Verlustrech-
nung umgegliederte Gewinne (–)/Verluste (+)  1 – 20 >100,0

Ergebnisse aus der Währungsumrechnung von ausländischen Ge-
schäftsbetrieben  – 3 2 >-100,0

In der Berichtsperiode erfasste unrealisierte Gewinne (+)/Ver-
luste (–)  – 3 2 >-100,0

2023 2022 Veränderung

in Mio. € in Mio. € in %

Ergebnisse aus Fair Value Hedges von Fremdwährungsrisiken  – 53 39 >-100,0

In der Berichtsperiode erfasste unrealisierte Gewinne (+)/Ver-
luste (–)  – 53 39 >-100,0

Ertragsteuern auf in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 
umzugliedernde Posten  – 35 180 >-100,0

Sonstiges Ergebnis nach Steuern  94 330 – 71,7

Konzerngesamtergebnis der Berichtsperiode  560 761 – 26,4

Davon: den Anteilen ohne beherrschenden Einfluss zurechenba-
res Konzerngesamtergebnis  0 – 0 >100,0

Davon: den Gesellschaftern des Mutterunternehmens zurechen-
bares Konzerngesamtergebnis  560 761 – 26,5
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 Konzernbilanz 
zum 31. Dezember 2023

Aktiva

31.12.2023 31.12.2022 Veränderung

Notes in Mio. € in Mio. € in %

Kassenbestand, Sicht- und Tagesgeldguthaben bei  
Zentralnotenbanken und Kreditinstituten (21), (37) 32.864 40.266 – 18,4

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete  
finanzielle Vermögenswerte (22), (37) 129.477 130.673 – 0,9

Handelsaktiva (23) 11.697 12.672 – 7,7

Sonstige verpflichtend erfolgswirksam zum Fair Value 
bewertete finanzielle Vermögenswerte (24) 2.614 2.523 3,6

Freiwillig zum Fair Value designierte finanzielle Ver-
mögenswerte (25) 2.828 2.853 – 0,9

Positive Marktwerte aus Sicherungsderivaten des  
Hedge Accounting (26) 393 740 – 46,9

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle  
Vermögenswerte (27), (37) 15.535 15.579 – 0,3

Anteile an at Equity bewerteten Unternehmen (28) 36 34 7,8

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (29) 3.485 3.109 12,1

Sachanlagen (30) 710 722 – 1,8

Immaterielle Vermögenswerte (31) 234 188 24,6

Ertragsteueransprüche (32) 536 639 – 16,1

Tatsächliche Ertragsteueransprüche  161 109 48,1

Latente Ertragsteueransprüche  375 531 – 29,2

Sonstige Aktiva (33) 1.664 1.506 10,5

Summe Aktiva  202.072 211.502 – 4,5

Passiva

31.12.2023 31.12.2022 Veränderung

Notes in Mio. € in Mio. € in %

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete  
finanzielle Verbindlichkeiten (22) 162.306 170.881 – 5,0

Handelspassiva (23) 11.350 13.754 – 17,5

Negative Marktwerte aus nicht mit Handelsabsicht  
gehaltenen Derivaten (24) 2.924 3.420 – 14,5

Freiwillig zum Fair Value designierte finanzielle  
Verbindlichkeiten (25) 12.445 10.915 14,0

Negative Marktwerte aus Sicherungsderivaten des  
Hedge Accounting (26) 667 706 – 5,6

Rückstellungen (34) 1.175 1.171 0,4

Ertragsteuerverpflichtungen 127 215 – 40,9

Tatsächliche Ertragsteuerverpflichtungen  124 214 – 42,0

Latente Ertragsteuerverpflichtungen  3 1 >100,0

Sonstige Passiva (33) 745 562 32,5

Eigenkapital (35) 10.333 9.877 4,6

Gezeichnetes Kapital  2.509 2.509 –

Kapitalrücklage  1.546 1.546 –

Instrumente des zusätzlichen aufsichtsrechtlichen 
Kernkapitals  354 354 –

Gewinnrücklagen  6.028 5.665 6,4

Kumuliertes sonstiges Ergebnis (OCI)  – 106 – 199 46,9

Den Anteilen ohne beherrschenden Einfluss  
zurechenbarer Anteil am Eigenkapital  1 2 – 33,9

Summe Passiva  202.072 211.502 – 4,5
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 Konzerneigenkapital veränderungsrechnung 
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

in Mio. €

Gezeichnetes  
Kapital Kapitalrücklage

Instrumente des 
zusätzlichen auf-

sichtsrechtlichen 
Kernkapitals Gewinnrücklagen

Kumuliertes  
sonstiges  
Ergebnis

Den Gesell-
schaftern des Mut-
terunternehmens 

zustehendes  
Eigenkapital

Auf Konzernfremde 
entfallender Anteil 

am Eigenkapital
Summe  

Eigenkapital

Stand zum 1.1.2022  2.509 1.546 354 5.338 – 529 9.217 4 9.222

Veränderungen im Konsolidierungskreis  – – – – – – – 1 – 1

Dividendenzahlung  – 104 – 104 – 1 – 105

Gesamtergebnis der Berichtsperiode  431 330 761 – 0 761

Davon: Konzernergebnis  431 431 – 0 431

Davon: sonstiges Ergebnis nach Steuern  330 330 – 330

Umgliederungen innerhalb des Eigenkapitals  0 – 0 – –

Stand zum 31.12.2022  2.509 1.546 354 5.665 – 199 9.875 2 9.877

Veränderungen im Konsolidierungskreis  – – – – – – – 0 – 0

Dividendenzahlung  – 104 – 104 – 1 – 105

Gesamtergebnis der Berichtsperiode  466 94 560 0 560

Davon: Konzernergebnis  466 466 0 466

Davon: sonstiges Ergebnis nach Steuern  94 94 – 94

Umgliederungen innerhalb des Eigenkapitals  0 – 0 – –

Stand zum 31.12.2023  2.509 1.546 354 6.028 – 106 10.331 1 10.333
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für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 

in Mio. €

2023 2022

Jahresüberschuss  466 431

Im Jahresüberschuss enthaltene zahlungsunwirksame Posten und Überleitung 
auf den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit:  

Risikovorsorge und Modifikationen auf finanzielle Vermögenswerte sowie 
Abschreibungen, Wertminderungen und Zuschreibungen auf nichtfinanzielle 
Vermögenswerte  706 342

Zuführung und Auflösung von Rückstellungen außerhalb des  
Anwendungsbereichs von IFRS 9  – 28 – 32

Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge  – 83 – 181

Ergebnis aus dem Abgang von nichtfinanziellen Vermögenswerten und  
Finanzinstrumenten  – 58 – 80

Sonstige Anpassungen  – 1.715 – 1.163

Zwischensumme  – 711 – 682

Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus operativer  
Geschäftstätigkeit nach Korrektur um zahlungsunwirksame Bestandteile:  

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete Kredite und Forderungen  1.881 664

Handelsaktiva/-passiva  112 1.283

Sonstige verpflichtend erfolgswirksam zum Fair Value bewertete Kredite und 
Forderungen  55 25

Freiwillig zum Fair Value designierte Kredite und Forderungen  131 160

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete Kredite und Forderungen  55 – 196

Andere Aktiva/Passiva aus operativer Geschäftstätigkeit  – 256 – 25

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten  – 7.859 2.082

Freiwillig zum Fair Value designierte finanzielle Verbindlichkeiten  876 1.640

Erhaltene Zinsen  7.745 4.012

Gezahlte Zinsen  – 7.526 – 2.077

 Konzernkapitalflussrechnung

in Mio. €

2023 2022

Erhaltene Dividenden und Gewinnausschüttungen  19 17

Ertragsteuerzahlungen  – 144 – 272

Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit  – 5.623 6.632

Einzahlung aus der Veräußerung von:  

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen  
Vermögenswerten ohne Kredite und Forderungen  516 20

Sonstigen verpflichtend erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten  
finanziellen Vermögenswerten ohne Kredite und Forderungen  305 259

Freiwillig zum Fair Value designierten finanziellen Vermögenswerten ohne 
Kredite und Forderungen  7 1

Erfolgsneutral zum Fair Value bewerteten finanziellen Vermögenswerten 
ohne Kredite und Forderungen  5.473 7.276

Als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien  100 51

Sachanlagen  0 35

Immateriellen Vermögenswerten  1 –

Auszahlungen für den Erwerb von:  

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen  
Vermögenswerten ohne Kredite und Forderungen  – 1.523 – 1.397

Sonstigen verpflichtend erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten  
finanziellen Vermögenswerten ohne Kredite und Forderungen  – 267 – 331

Erfolgsneutral zum Fair Value bewerteten finanziellen Vermögenswerten 
ohne Kredite und Forderungen  – 5.270 – 6.057

Als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien  – 555 – 224

Sachanlagen  – 73 – 115

Immateriellen Vermögenswerten  – 74 – 54
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in Mio. €

2023 2022

Effekte aus Veränderungen des Konsolidierungskreises  

Einzahlungen aus dem Verkauf von Tochterunternehmen und sonstigen  
Geschäftsbetrieben  – 5

Cashflow aus Investitionstätigkeit  – 1.360 – 537

Dividendenzahlungen  – 104 – 104

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten  – 42 – 43

Mittelveränderung aus sonstiger Finanzierungstätigkeit  
(nachrangige Verbindlichkeiten)1)  – 294 170

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit  – 440 23

Zahlungsmittelbestand zum 1.1.  40.266 34.039

Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit  – 5.623 6.632

Cashflow aus Investitionstätigkeit  – 1.360 – 537

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit  – 440 23

Effekte aus Wechselkursänderungen, Bewertungsänderungen und Änderungen 
des Konsolidierungskreises  22 108

Zahlungsmittelbestand zum 31.12.  32.864 40.266

Davon: Kassenbestand  80 79

Davon: Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Zentralnotenbanken und  
Kreditinstituten  32.784 40.187

1)  Nicht zahlungswirksame Veränderungen in den nachrangigen Verbindlichkeiten betragen 13 Mio. € (31. Dezember 2022: 
-27Mio.€)undsindaufZinsabgrenzungenundBewertungseffektezurückzuführen.

DieKonzernkapitalflussrechnungzeigtZusammensetzungundVeränderungendesZahlungsmit-
telbestands des Geschäftsjahres. Die Veränderung des Zahlungsmittelbestands ergibt sich aus der 
operativen Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit. 

DerCashflowausoperativerGeschäftstätigkeitwirdnachderindirektenMethodeermitteltund
umfasstZahlungsvorgänge(Zu-undAbflüsse)ausKreditenundForderungen,finanziellenVerbind-
lichkeiten, Handelsaktiva / -passiva und anderen Aktiva beziehungsweise Passiva. Die aus dem ope-
rativen Geschäft resultierenden Zins- und Dividendenzahlungen (inklusive Zinsaufwendungen aus 
Leasinggeschäften) werden separat ausgewiesen. Die sonstigen Anpassungen umfassen den Zins-

überschuss, die Dividendenerträge sowie den Steueraufwand vom Einkommen und Ertrag ohne 
latente Steuern. 

DerCashflowausInvestitionstätigkeitzeigtZahlungsvorgängefürSchuldverschreibungenundan-
dere festverzinsliche Wert papiere, Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere, Anteilsbe-
sitz, als Finanzinvestition gehaltene Immobilien, Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 
sowie Ein- und Auszahlungen für den Verkauf beziehungsweise Erwerb von Tochter unternehmen 
und sonstigen Geschäftsbetrieben. Weitere Angaben zu den konsolidierten erworbenen oder ver-
kauften Unternehmen sind der Anhangangabe (2) zu entnehmen.

AlsCashflowausFinanzierungstätigkeitwerdenEin-undAuszahlungenfürnachrangigeVerbind-
lichkeiten, die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten sowie Einzahlungen in das Eigenkapital und 
Rückzahlungen aus dem Eigenkapital ausgewiesen. Die im Geschäftsjahr ausgeschütteten Dividen-
den werden ebenfalls hier gezeigt.

Der Zahlungsmittelbestand entspricht der Barreserve, die sich aus Kassenbestand, Sichtguthaben 
bei Zentralnotenbanken sowie Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Kreditinstituten zusammensetzt.

DerZahlungsmittelbestandzum31. Dezember 2023beinhaltet5 Mio. €auserstkonsolidiertenGe-
sellschaften(31. Dezember 2022:keinEffekt).EntkonsolidierungenimBerichtszeitraumführtenwie
im Vorjahreszeitraum zu keinem Abgang von Zahlungsmitteln.

Durch den Erwerb von Tochterunternehmen gingen im Berichtszeitraum  Vermögenswerte und Ver-
bindlichkeiten zu, deren Höhe im Zugangszeitpunkt in Anhangangabe (2) dargestellt wird.

AufgrundderbegrenztenAussagekraftderKonzernkapitalflussrechnungfürKreditinstituteistdie
KonzernkapitalflussrechnungauchfürdenHelaba-Konzern von untergeordneter Bedeutung und 
wirdnichtzurSteuerungderLiquiditätoderzurKonzernbilanzsteuerunggenutzt.

141 Konzernabschluss Konzernkapitalflussrechnung
AA-117



Konzernanhang (Notes)

143  Bilanzierungs- und 
 Bewertungsmethoden

143 (1) Allgemeine Angaben
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152  Erläuterungen zur Konzern- 
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158 (11)  Ergebnis aus sonstigen 

verpflichtenderfolgswirksam 
zum Fair Value bewerteten   
Finanzinstrumenten
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161 (16) Sonstiges betriebliches Ergebnis 
162 (17)Verwaltungsaufwand
163 (18) Planmäßige Abschreibungen
163 (19) Ertragsteuern
165 (20) Segmentberichterstattung

169  Erläuterungen zur 
 Konzernbilanz

169 (21)  Kassenbestand, Sicht- und Tages- 
geldguthaben bei Zentralnoten- 
banken und Kreditinstituten 

169 (22)  Zu fortgeführten Anschaffungs kosten be-
wertete Finanz instrumente

173 (23)Handelsaktivaund-passiva
175 (24)Sonstigeverpflichtenderfolgswirksamzum

Fair Value bewertete Finanzinstrumente
178 (25)FreiwilligzumFairValuedesignierteFinanz-

instrumente
180 (26) Hedge Accounting
184 (27)Erfolgsneutralzum 

Fair Value bewertete  
finanzielleVermögenswerte

186 (28)  AnteileanatEquitybewertetenUnternehmen
187 (29)AlsFinanzinvestitiongehalteneImmobilien
188 (30) Sachanlagen 
190 (31) Immaterielle Vermögenswerte
192 (32)  Ertragsteueransprüche und 

-verpflichtungen
194 (33) Sonstige Aktiva und Passiva
195 (34) Rückstellungen 
202 (35) Eigenkapital

205  Angaben zu Finanz-
instrumenten und außer-
bilanziellen Geschäften

205 (36) Risikomanagement
205 (37)KreditrisikenausFinanzinstrumenten
235 (38) Sicherheitsleistungen 
236 (39)  Übertragung von  Finanzinstrumenten
237 (40)FairValues
249 (41) Derivative Geschäfte 
252 (42)  Aufrechnung von  Finanzinstrumenten
253 (43) Fremdwährungsvolumina 
253 (44) Restlaufzeitengliederung
255 (45) Nachrangige Finanzinstrumente 
256 (46) Emissionstätigkeit 
257 (47)Eventualverpflichtungenundanderenicht

bilanzierteVerpflichtungen
258 (48) Patronatserklärungen
258 (49) Treuhandgeschäfte

259 Sonstige Angaben
259 (50) Leasinggeschäft
263 (51)  Berichterstattung zu Geschäfts beziehungen 

zu strukturierten Unternehmen 
264 (52)  Maßgebliche Beschränkungen bei Vermö-

genswerten oder dem Transfer von Finanz-
mitteln

265 (53)  Geschäfte mit nahestehenden  Unternehmen 
und Personen

269 (54) Mitglieder des Verwaltungsrats 
270 (55)MitgliederdesVorstands
271 (56)MandateinAufsichtsräten 

und anderen Kontrollgremien 
271 (57)Nachtragsbericht
272 (58)AnteilsbesitzderLandesbank

 Hessen-Thüringen Girozentrale gemäß 
§ 315a i. V. m.§ 313 Abs. 2 HGB
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 Konzernanhang (Notes) 

Bilanzierungs- und  Bewertungsmethoden

(1) Allgemeine Angaben

Grundlagen der Konzernrechnungslegung
Die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) ist eine 
Anstalt des öffentlichen Rechts mit den Adressen Neue Mainzer 
Straße 52 – 58, 60311 Frankfurt am Main (Deutschland) und 
 Bonifaciusstraße 16, 99084 Erfurt (Deutschland).

Die Helaba verfolgt das langfristig angelegte strategische Ge-
schäftsmodell einer Universalbank mit regionalem Fokus, ausge-
wählter internationaler Präsenz und enger Integration in die Spar-
kassen-Finanzgruppe. Von zentraler Bedeutung für das Geschäfts-
modell der Helaba ist ihre öffentlich-rechtliche Rechtsform. Die 
Helaba handelt auf Grundlage der für sie geltenden staatsvertrag-
lichen und satzungsrechtlichen Bestimmungen renditeorientiert. 
Staatsvertrag und Satzung setzen den rechtlichen Rahmen für das 
Geschäftsmodell der Helaba. Ebenso von zentraler Bedeutung für 
das Geschäftsmodell sind die Zugehörigkeit der Helaba zur Spar-
kassen-Finanzgruppe mit ihrem institutssichernden Sicherungs-
system und der Arbeitsteilung zwischen Sparkassen, Landesban-
ken und weiteren Verbundunternehmen, der hohe Trägeranteil 
der Sparkassenorganisation sowie die Beibehaltung und der 
Ausbau der Aktivitäten im Verbund- und im öffentlichen Förder- 
und Infrastrukturgeschäft. 

Die Helaba steht ihren Kunden in drei Funktionen zur Verfügung: 
als Geschäftsbank, als Sparkassenzentralbank und als Förderbank.

Der Konzernabschluss der Helaba, eingetragen beim Amtsgericht 
Frankfurt am Main unter der Registernummer HRA 29821 und 
beim Amts gericht Jena unter der Registernummer HRA 102181, 
zum31. Dezember2023wurdegemäß§315eAbs.1HGB und der 
Verordnung (EG) Nr. 1606 / 2002 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 19. Juli 2002 (IAS-Verordnung) in Überein-
stimmung mit den International Financial Reporting Standards 
(IFRS), wie sie vom International Accounting Standards Board 
(IASB) veröffentlicht und durch die Europäische Union (EU) in eu-
ropäisches Recht übernommen wurden, aufgestellt. 

Der Konzernabschluss umfasst die Konzern-Gewinn- und Verlust-
rechnung (GuV), die Konzerngesamtergebnisrechnung, die Kon-
zernbilanz, die Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung, die 
KonzernkapitalflussrechnungunddenKonzernanhang(Notes).
Die Segmentberichterstattung erfolgt innerhalb des Konzernan-
hangs. Der Konzernlagebericht gemäß § 315 HGB enthält einen 
separaten Bericht über die Chancen und Risiken der künftigen 
Entwicklung (Chancen- und Risikobericht), in dem auch das Risi-
komanagement erläutert wird.

Die Berichtswährung des Konzernabschlusses ist Euro (€). Die 
BeträgesindinderRegelaufvolle Mio. €gerundet.Aufgrundvon
Rundungen können sich im vorliegenden Bericht bei Summenbil-
dungen und der Berechnung von Prozentangaben geringfügige 
Abweichungen ergeben. Der Ausweis eines Werts mit „0“ bedeu-
tet, dass der bestehende Wert gerundet null ergibt. Der Ausweis 
eines Werts mit „–“ bedeutet, dass der Wert null ist.

Diezum31. Dezember2023gültigenStandardsundInterpretati-
onen wurden vollumfänglich angewendet. Zusätzlich sind die 
nach § 315e HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten berücksichtigt.

Der vorliegende Konzernabschluss wurde vom Vorstand am  
27.Februar2024aufgestelltundwirdderTrägerversammlungam
22. März2024zurGenehmigungvorgelegt.

Die im Rahmen der Bilanzierung und Bewertung notwendigen 
Annahmen, Schätzungen und Beurteilungen erfolgen im Einklang 
mit dem jeweiligen Standard, werden fortlaufend überprüft und 
basieren auf historischen Erfahrungen und weiteren Faktoren, wie 
Planungen, Erwartungen oder Prognosen zukünftiger Ereignisse. 
Schätzungsunsicherheiten ergeben sich insbesondere aus Ermes-
sensentscheidungen im Zusammenhang mit:

	■ Kreditrisiken, insbesondere der Ermittlung von Wertminderun-
genvonfinanziellenVermögenswerten,Kreditzusagenund
Finanzgarantien im Rahmen der Methode des Expected Credit 
Loss(sieheAnhangangabe(37))

	■ der Ermittlung von beizulegenden Zeitwerten (Fair Values) be-
stimmterfinanziellerVermögenswerteundVerbindlichkeiten
(siehe Anhangangabe (40))

	■ RückstellungenundsonstigenVerpflichtungen(sieheAnhang-
angabe (34))

	■ der Bewertung von Immobilien und der Bewertung von Immo-
biliensicherheiten aufgrund des deutlichen Anstiegs des Zins-
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niveaus und des Rückgangs von Markttransaktionen (siehe 
Anhangangaben(9),(29)und(37))

	■ Wertminderungen von Vermögenswerten inklusive Geschäfts- 
oder Firmenwerten, sonstigen immateriellen Vermögenswer-
ten und Vermögenswerten, an denen das Nutzungsrecht als 
Leasingnehmer besteht (siehe Anhangangaben (16) und (31))

	■ dem Ansatz von aktiven latenten Steuern (siehe Anhang angabe 
(32))

DieseAnnahmen,SchätzungenundBeurteilungenbeeinflussen
den Ausweis von Aktiva und Passiva am Bilanzstichtag sowie von 
Erträgen und Aufwendungen der Berichtsperiode. 

Die Helaba sorgt mit dem Post Model Adjustment (PMA) für zu-
sätzliche Risiken vor, die zukünftig unter bestimmten Annahmen 
schlagend werden können und die in ihrer Auswirkung und wei-
teren Entwicklung schwer einschätzbar sind. Diese Risiken haben 
sich bei der individuellen Risikovorsorgeermittlung noch nicht 
vollumfänglich durch Rating-Verschlechterungen beziehungs-
weise Ausfallereignisse konkretisiert. Für das PMA werden Be-
stände der Stufen 1 und 2 berücksichtigt und Rating-Verschlech-
terungen von mindestens drei bis zu höchstens neun Stufen si-
muliert und der daraus entstehende Effekt auf die Risikovorsorge 
einzelgeschäftsbasiert berechnet. Ein tatsächlicher Stufentransfer 
desEinzelgeschäftserfolgtdarausnicht.ZumStichtag31. Dezem-
ber 2022wurdendieRisikenausderCOVID-19-Pandemie und 
Störung der internationalen Lieferketten, der Energiekrise sowie 
demUkraine-Kriegberücksichtigt.Zum31. Dezember 2023haben
diese Risiken, zum Teil in deutlich abgeschwächter Form, weiter-
hin Bestand, müssen jedoch nicht mehr durch eine Risikovor-
sorge, die über die modellbasierten Risikovorsorgeermittlungen 
hinausgeht, abgebildet werden. Das makroökonomische Umfeld 
zum31. Dezember 2023istunteranderemaufgrunddesschnellen
und im Vergleich zu den Zeiten des Nullzinsniveaus deutlichen 
Anstiegs des Zinsniveaus stark unsicherheitsbehaftet. Hierdurch 
sind insbesondere für die Gewerbeimmobilienbranche (Büro- und 
Handelsimmobilien)signifikantePreis-undRefinanzierungsrisi-
kenerwachsen,diezum31. Dezember 2023imPMA berücksich-
tigtwurden.ZudenDetailsverweisenwiraufAnhangangabe(37).

Zur Organisation des Risikomanagements, zu den einzelnen Ri-
sikoarten und Risikokonzentrationen auch im Zusammenhang mit 
ESG-Risiken und dem Zinsanstieg sowie zu weiteren Risiken bei 
Finanzinstrumenten verweisen wir auf den Risikobericht, der Be-
standteil des Lageberichts ist.

Erstmals angewendete Rechnungslegungsvorschriften
Im Geschäftsjahr 2023 waren erstmals die folgenden Standards 
und Interpretationen, die von der EUübernommensind,verpflich-
tend anzuwenden. Die Anwendung der neuen beziehungsweise 
geänderten Standards und Interpretationen hatte keine oder nur 
unwesentliche Auswirkungen auf den Konzern abschluss.

Änderungen an IAS 1 „Darstellung des Abschlusses“ – Angabe 
von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – und an IFRS 
Practice Statement 2 – Vornahme von Wesentlichkeits-
einschätzungen

Im Februar 2021 hat das IASB Änderungen an IAS 1 und IFRS 
Practice Statement 2 veröffentlicht, in denen es Leitlinien und er-
läuternde Beispiele zur Verfügung stellt, die Unternehmen die 
Beurteilung, wann Informationen zu Rechnungslegungsmetho-
den als „wesentlich“ einzustufen und folglich anzugeben sind, 
erleichtern sollen. Die Änderungen sollen Unternehmen dabei 
unterstützen, für Abschlussadressaten hilfreichere Angaben zu 
Rechnungslegungsmethoden zu machen, indem die Anforderung, 
„maßgebliche“(significant)Rechnungslegungsmethodenanzu-
geben, durch die Anforderung, „wesentliche“ (material) Informa-
tionen zu Rechnungslegungsmethoden anzugeben, ersetzt wird 
und Leitlinien ergänzt werden, die es Unternehmen erleichtern 
sollen, das Konzept der Wesentlichkeit bei der Beurteilung, wann 
Informationen zu Rechnungslegungsmethoden anzugeben sind, 
anzuwenden. Die Änderungen an IAS 1 sind für Geschäftsjahre 
anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2023 beginnen. Da 
die Änderungen an IFRS Practice Statement 2 unverbindliche An-
wendungsleitlinienfürdieDefinitionvon„wesentlich“inBezug
auf Informationen zu Rechnungslegungsmethoden enthalten, 
wurde ein Zeitpunkt des Inkrafttretens für die Änderungen als 
nicht notwendig erachtet.

Änderungen an IAS 8 „Rechnungslegungsmethoden, Änderun-
gen von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen und 
Fehlern“ – Definition rechnungslegungsbezogener  
Schätzungen

Im Februar 2021 hat das IASB Änderungen an IAS 8 veröffentlicht, 
mitdeneneineneueDefinitionfürrechnungslegungsbezogene
Schätzungen eingeführt wurde. Die Änderungen stellen klar, in-
wiefern sich Änderungen von rechnungslegungsbezogenen 
Schätzungen von Änderungen der Rechnungslegungsmethoden 
und Fehlerkorrekturen unterscheiden. Sie erläutern außerdem, 
wie Unternehmen rechnungslegungsbezogene Schätzungen mit 
Hilfe von Bemessungstechniken und Inputfaktoren vornehmen 
können. Die Änderungen gelten für Geschäftsjahre, die am oder 
nach dem 1. Januar 2023 beginnen, und sind auf Änderungen von 
Rechnungslegungsmethoden und von rechnungslegungsbezo-
genen Schätzungen anzuwenden, die zu oder nach Beginn dieses 
Geschäftsjahres erfolgen.

Änderungen an IAS 12 „Ertragsteuern“ – internationale 
Steuerreform – Pillar-2-Modellregeln
ZumBilanzstichtagwurdendieBase-Erosion-and-Profit-Shifting-
(BEPS)-Pillar-2-Regelungen mit dem Mindestbesteuerungsricht-
linie-Umsetzungsgesetz (MinBestRL-UmsG) in deutsches Recht 
überführt (Mindeststeuergesetz, MinStG), treten aber erst zum 
1. Januar 2024inKraft.DieHelaba verfolgt aufmerksam den Fort-
schritt des Gesetzgebungsverfahrens in jedem Land, in dem sie 
tätig ist. In allen für die Helaba relevanten Steuerjurisdiktionen 
mit Ausnahme von Brasilien, der Schweiz und den USA wurden 
die BEPS-Pillar-2-Regelungen in nationales Recht umgesetzt und 
treten ab 2024 in Kraft. 

Durch Einführung des MinStG ist die Helabaverpflichtet,zuüber-
prüfen, ob sie in allen Steuerjurisdiktionen, in denen sie ansässig 
ist, eine nach den neuen Regelungen zu berechnende Steuer-
quotevonmindestens15%erfüllt.UnterAnwendungvon§81
MinStG,indemdietemporärenSafe-Harbour-Regelndefiniert
sind, wird die Helaba von den Übergangsregeln Gebrauch ma-
chen. Zu diesem Zweck erfolgte eine Analyse auf Basis des Quali-
fiedCountrybyCountryReportingfürdasJahr2022.
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Neben den konsolidierten Tochterunternehmen sind auch 23 Ge-
sellschaften, die ebenfalls Tochterunternehmen darstellen, aber 
aufgrund von Unwesentlichkeit nicht konsolidiert worden sind, in 
das neue Reporting einbezogen worden. 22 dieser Gesellschaften 
sind in Deutschland ansässig, eine in Brasilien. Diese deutschen 
Tochtergesellschaften sind mit ihren HGB-Abschlusszahlen ohne 
Ansatz latenter Steuern in die Berechnung eingegangen. Des Wei-
teren wurden die vorgeschriebenen gesetzlichen Anpassungen 
vorgenommen.

AufderBasisderAnalyseentfielefürdiejeweiligenSteuerjuris-
diktionen der Helaba für das Wirtschaftsjahr 2023 keine Top-up 
Tax, wenn und soweit das Mindeststeuergesetz zum Bilanzstich-
tag bereits anzuwenden gewesen wäre, da mindestens eine der 
Safe-Harbour-Regelungen (De Minimis, Effective Tax Rate, Rou-
tineProfitTest)erfülltist.

Die Helaba wendet die im Mai 2023 veröffentlichten Ausnahme-
regelungen in IAS 12 „Ertragsteuern“ an, wonach keine aktiven 
und passiven latenten Steuern im Zusammenhang mit den Ertrag-
steuern der zweiten Säule („Pillar 2“) der OECD berücksichtigt 
werden.

Änderungen an IAS 12 „Ertragsteuern“ – latente Steuern, die 
sich auf Vermögenswerte und Schulden beziehen, die aus 
einer einzigen Transaktion entstehen

Im Mai 2021 hat das IASB Änderungen an IAS 12 veröffentlicht, 
die den Anwendungsbereich der Ausnahmeregel beim erstmali-
gen Ansatz gemäß IAS 12 dahin gehend eingrenzen, dass sie 
nicht mehr für Geschäftsvorfälle gilt, aus denen zu versteuernde 
und abzugsfähige temporäre Differenzen entstehen, die betrags-
gleich sind. Die Änderungen sind auf Geschäftsvorfälle anzuwen-
den, die zu oder nach Beginn der frühesten dargestellten Ver-
gleichsperiode erfolgen. Außerdem sind zu Beginn der frühesten 
dargestellten Vergleichsperiode ein latenter Steueranspruch (so-
fern ein ausreichendes zu versteuerndes Ergebnis zur Verfügung 
steht) und eine latente Steuerschuld für alle abzugsfähigen und 
zu versteuernden temporären Differenzen im Zusammenhang mit 

LeasingverhältnissenundEntsorgungsverpflichtungenzuerfas-
sen.

IFRS 17 „Versicherungsverträge“ und Änderungen an IFRS 17 
„Versicherungsverträge“ – erstmalige Anwendung von IFRS 17 
und IFRS 9, Vergleichsinformationen

ImMai2017veröffentlichtedasIASB IFRS17,einenumfassenden
neuen Rechnungslegungsstandard, der Grundsätze für Ansatz, 
Bewertung,DarstellungundAngabepflichteninBezugaufVersi-
cherungsverträge enthält. Mit seinem Inkrafttreten ersetzt IFRS 
17den2005veröffentlichten IFRS 4 „Versicherungsverträge“. 
IFRS17istunabhängigvonderArtdesauflegendenUnterneh-
mens auf alle Arten von Versicherungsverträgen (das heißt Le-
bensversicherungen, Sachversicherungen, Direktversicherungen 
und Rückversicherungen) und auf bestimmte Garantien und Fi-
nanzinstrumente mit ermessensabhängiger Überschussbeteili-
gung anzuwenden. Hinsichtlich des Anwendungsbereichs gelten 
einzelne Ausnahmeregelungen. Das übergeordnete Ziel von IFRS 
17istes,einfürdieVersicherernützlicheresundeinheitlicheres
Bilanzierungsmodell zu schaffen. Im Gegensatz zu den Regelun-
gen von IFRS 4, die weitgehend Bestandsschutz für frühere lokale 
Bilanzierungsvorschriften gewähren, stellt IFRS17einumfassen-
des Modell für Versicherungsverträge dar, das alle relevanten As-
pekte der Bilanzierung abbildet. Den Kern des IFRS17bildetdas
allgemeine Modell, ergänzt durch

	■ einespezifischeVariantefürVerträgemitdirekterÜberschuss-
beteiligung (variable fee approach: Ansatz der variablen Ver-
gütung) und 

	■ ein vereinfachtes Modell (premium allocation approach: Ansatz 
der Prämienallokation), in der Regel für kurzfristige Verträge. 

IFRS17isterstmalsaufGeschäftsjahreanzuwenden,dieamoder
nach dem 1. Januar 2023 beginnen. Vergleichsinformationen sind 
zwingend anzugeben. IFRS17hataufdenHelaba-Konzern keine 
Auswirkungen.

Umsetzung der IBOR-Reform in der Helaba
Die Helaba hat das bankweite Projekt zur Umsetzung der von Re-
gulatoren beschlossenen Reformen von Referenzzinssätzen im 
zweiten Halbjahr 2023 erfolgreich abgeschlossen. Die Umsetzung 
der Reformen erforderte umfangreiche Anpassungen in Verträgen 
und Datenverarbeitungssystemen.

Mit der Einstellung des USD-LIBOR zum 30. Juni 2023 erfolgte 
die Umstellung des letzten wesentlichen von den IBOR-Reformen 
betroffenen Referenzzinssatzes. Damit sind Positionen, die vor 
den jeweiligen Umstellungsterminen in 2021 und 2023 auf 
GBP-LIBOR, CHF-LIBOR, JPY-LIBOR, EUR-LIBOR, EONIA und 
USD-LIBOR als Referenzzinsätze verwiesen, auf alternative Refe-
renzzinssätze umgestellt worden. Lediglich in sehr wenigen Ein-
zelfällen steht eine Vertragsumstellung noch aus. Diese Fälle 
betreffen nur Kredite und keine Derivate. Sie sind insgesamt von 
nur untergeordneter Bedeutung. 

Aus den erfolgten Umstellungsmaßnahmen von Verträgen resul-
tierten keine für die wirtschaftlichen Verhältnisse insgesamt we-
sentlichen Effekte. 

Neue Rechnungslegungsvorschriften für zukünftige 
Geschäftsjahre
Die nachfolgend aufgelisteten, vom IASB beziehungsweise IFRS 
IC verabschiedeten Standards und Interpretationen, die erst zum 
Teil von der EU übernommen worden sind und erst in späteren 
Geschäftsjahrenverpflichtendanzuwendensind,wurdennicht
vorzeitig angewendet. Eine vorzeitige Anwendung ist auch nicht 
beabsichtigt. Sie werden voraussichtlich keine oder nur unwe-
sentliche Auswirkungen auf den Konzernabschluss haben.

	■ Änderungen an IAS 1 „Darstellung des Abschlusses“ – Klassi-
fizierungvonSchuldenalskurz-oderlangfristig

	■ Änderungen an IAS 1 „Darstellung des Abschlusses“ – langfris-
tige Schulden mit Covenants

	■ Änderungen an IFRS 16 „Leasingverhältnisse“ – Leasingver-
bindlichkeit in einem Sale and Leaseback   
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	■ Änderungen an IAS7„Kapitalflussrechnungen“undIFRS7
„Finanzinstrumente:Angaben“–Lieferantenfinanzierungsver-
einbarungen 

	■ Änderungen an IAS 21 „Auswirkungen von Wechselkursände-
rungen“ –  Mangel an Umtauschbarkeit 

Ausweis- und Schätzungsänderungen, Anpassungen der 
Vorjahreszahlen
Die Helaba hat im Rahmen der Fair Value-Ermittlung von Finanz-
instrumenten eine Verfeinerung an den Zuordnungskriterien für 
Level-1-Wertpapiere vorgenommen, um eine Qualitätsverbesse-
rung in der Level-Zuordnung von Wertpapieren zu erzielen. Ins-
besondere wurden die Anforderungen an die Anzahl der Quotie-
rungen unterschiedlicher Marktteilnehmer für die Einordnung in 
Level 1 angepasst. Diese Anpassungen führten dazu, dass zum 
Bilanzstichtag sieben Anleihen mit einem Volumen von insgesamt 
197 Mio. €vonLevel1nachLevel2umgewidmetwurden.Effekte
auf Bilanz- oder GuV-Positionen ergaben sich hieraus nicht. Bei 
diesen Anpassungen der Level-Systematik handelt es sich um 
Schätzungsänderungen nach IAS 8.32 ff.

Aus den folgenden Anpassungen ergaben sich keine Auswirkun-
gen auf die Höhe des Konzern ergebnisses und des Eigenkapitals:

	■ Im Vorjahr wurden in der Anhangangabe (4) Zinserträge aus 
Sichtguthaben bei Zentralnotenbanken und Kreditinstituten in 
den sonstigen Zinserträgen und in den Zinserträgen aus Kre-
diten und Forderungen ausgewiesen. Da diese Zinserträge nur 
auszufortgeführtenAnschaffungskostenbewertetenfinanzi-
ellen Vermögenswerten resultieren, wurden sie entsprechend 
in die Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Zentralnotenbanken 
und Kreditinstituten in den Zinserträgen aus zu fortgeführten 
AnschaffungskostenbewertetenfinanziellenVermögenswer-
ten umgegliedert. 

	■ Aufgrund einer organisatorischen Veränderung wird das Ergeb-
nis des Geldhandels für Treasury-Aktivitäten nicht mehr dem 
Segment Corporates & Markets, sondern dem Segment Sons-
tige zugeordnet. Zur Vergleichbarkeit werden die Vorjahres-

zahlen angepasst. Die Anpassungen werden in Anhangangabe 
(20) dargestellt.

	■ In den Angaben zur Saldierung von Finanzinstrumenten wur-
den im Vorjahr auch derivative Finanzinstrumente erfasst, die 
keiner Saldierungsvereinbarung unterliegen. Die Anpassungen  
werden in Anhangangabe (42) dargestellt.

(2) Konsolidierung von Unternehmen

Konsolidierungsgrundsätze
Nach den Vorschriften des IFRS 10 beherrscht ein Investor ein 
Unternehmen, wenn er die relevanten Tätigkeiten bestimmen 
kann,variablenRückflüssenausderVerbindungmitdemUnter-
nehmenausgesetztistunddieMöglichkeithat,dieseRückflüsse
durchseineBeherrschungsmöglichkeitzubeeinflussen.DieBe-
herrschung ist auf der Grundlage aller gegenwärtigen Tatsachen 
und Umstände festzustellen und bei Änderungen der Gegeben-
heiten fortlaufend zu überprüfen.

Für die Überprüfung, ob bei einem Unternehmen eine Tochterun-
ternehmenseigenschaft vorliegt, wird seitens des Helaba-Kon-
zerns bei wesentlichen Sachverhalten untersucht, ob Beherr-
schungsmacht bezüglich der relevanten Tätigkeiten des Unter-
nehmens mittel- oder unmittelbar durch die Helaba ausgeübt 
werden kann. Dies beinhaltet 

	■ eine Bestimmung des Zwecks und der Ausgestaltung des Un-
ternehmens, 

	■ eineIdentifizierungderrelevantenTätigkeiten,
	■ eine Ermittlung, ob die Helaba aufgrund ihrer Rechte die Mög-

lichkeit hat, die relevanten Tätigkeiten zu bestimmen, 
	■ eine Einschätzung der Risikobelastung durch das Unter-

nehmen oder einer Teilhabe am wirtschaftlichen Erfolg des 
Unternehmens und

	■ eine Einschätzung, ob die Helaba die Fähigkeit hat, ihre Be-
stimmungsmacht zu nutzen, um die Höhe der Partizipation am 
wirtschaftlichenErfolgzubeeinflussen.

Die Überprüfung beinhaltet neben der Berücksichtigung von 
Stimmrechten auch die Analyse sonstiger Rechte und faktischer 
Gegebenheiten, die zu einer Beherrschungsmöglichkeit führen 
können, sowie von Indizien für das Vorliegen eines (De-facto-)
Agentenverhältnisses nach IFRS 10.

Liegen bei einem Unternehmen die Voraussetzungen für zellulare 
Strukturen („Silos“) vor, so erfolgen die Prüfungsschritte für jede 
einzelnedieseridentifiziertenStrukturen.EinesolcheStruktur
liegt vor, wenn innerhalb einer rechtlichen Einheit eine Vermö-
gensmasse so weitgehend separiert ist, dass sie wirtschaftlich 
und für Zwecke des IFRS 10 als eigenständiges Objekt anzusehen 
ist und keine oder nur unwesentliche Risiko mischungen mit an-
deren Vermögensmassen dieser rechtlichen Einheit bestehen.

Wurde als Ergebnis der Bestimmung des Zwecks, der Ausgestal-
tungundderIdentifizierungderrelevantenAktivitätendieMaß-
geblichkeit der Stimmrechte für die Beurteilung der Beherr-
schungsmöglichkeitidentifiziert,soliegtimRegelfalleineBeherr-
schung seitens des Helaba-Konzerns bezüglich eines Unterneh-
mens vor, wenn er direkt oder indirekt mehr als die Hälfte der 
Stimmrechte an dem Unternehmen innehat oder über diese ver-
fügen kann. Abweichend hiervon ist keine Beherrschungsmög-
lichkeit durch den Helaba-Konzern gegeben, wenn ein anderer 
Investor über die praktische Fähigkeit verfügt, die relevanten Tä-
tigkeiten zu bestimmen, weil  dieser über die Mehrheit der Stimm-
rechte für die wesentlichen Tätigkeiten verfügen kann bezie-
hungsweise der Helaba- Konzern nur als (De-facto-)Agent im 
Sinne des IFRS 10 für einen anderen Investor agiert. Zudem er-
folgt eine Prüfung, ob Vereinbarungen einer gemeinschaftlichen 
Leitung vorliegen und hierdurch eine Beherrschungsmöglichkeit 
eingeschränkt ist.

Entsprechend erfolgt die Beurteilung in den Fällen, in denen der 
Helaba-Konzern nicht Inhaber der Stimmrechtsmehrheit ist, aber 
die praktische Möglichkeit zum einseitigen Bestimmen der rele-
vanten Tätigkeiten hat oder ein anderer Investor nur als  (De-facto-)
Agent im Sinne des IFRS 10 für den Helaba-Konzern agiert. Diese 
Fähigkeit zur Beherrschung kann abweichend von einer allgemei-
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nenmehrheitlichenStimmrechtsquotezumBeispiel inFällen
entstehen, in denen der Helaba-Konzern aufgrund vertraglicher 
Vereinbarungen die Möglichkeit zur Bestimmung der relevanten 
Tätigkeiten des Unternehmens hat oder über potenzielle Stimm-
rechte verfügen kann. 

Bestehen Optionsrechte oder ähnliche Rechte auf Stimmrechte, 
so werden sie bei der Überprüfung, wer über Stimmrechte eine 
Beherrschungsmöglichkeit ausüben kann, berücksichtigt, soweit 
sie als substanziell erachtet werden. Dabei werden sowohl mög-
liche Bedingungen oder Ausübungsfristen berücksichtigt als auch 
die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit einer Ausübung beurteilt. 

Die Prüfung, ob unabhängig von einer rechtlich basierten eine 
faktische Beherrschungsmöglichkeit besteht, betrifft die Über-
prüfung, ob ein formaler Stimmrechtsinhaber oder ein Inhaber 
eines Rechts, das zur Beherrschung eines Unternehmens führen 
kann, als (De-facto-)Agent im Sinne des IFRS 10 agiert. In  diesem 
Fall agiert in einer wirtschaftlichen Betrachtung der (De-facto-)
Agent mangels wesentlicher eigener unternehmerischer Interes-
sen am Unternehmen für einen anderen Investor. Dies kann auch 
dann vorliegen, wenn dieser andere Investor keine unmittelbaren 
Weisungsrechte hat, aber faktisch die Verhältnisse so auf ihn aus-
gerichtet sind, dass er ganz überwiegend die Variabilitäten aus 
dem Unternehmen trägt.

Als erstes Indiz für das Vorliegen eines (De-facto-)Agenten im 
Sinne des IFRS 10 wirdeinSchwellenwertfürdieTeilhabeanden
erwarteten Variabilitäten verwendet. Sofern der Helaba-Konzern 
rechtlich die Möglichkeit hat, die relevanten Tätigkeiten eines Un-
ternehmens zu bestimmen, wird auf Basis eines Schwellenwerts 
plausibilisiert, ob ein Indiz für eine Zurechnung zu Dritten vor-
liegt,unddieBeurteilungderKonsolidierungspflichtnachIFRS 10 
für den Helaba-Konzern vorgenommen. Eine solche Zurechnung 
von Beherrschungsmöglichkeiten erfolgt beispielsweise bei den 
von der Helaba Invest für Dritte verwalteten Wertpapiersonder-
vermögen.

Bei nicht eindeutiger Möglichkeit, die relevanten Tätigkeiten eines 
Unternehmens durch den Helaba-Konzern zu bestimmen, wird ab 
einem Tragen von rund 90 % der Variabilitäten seitens des 
Helaba-Konzerns eine vertiefte Einzelfallprüfung vorgenommen, 
ob der Helaba-Konzern Beherrschungsmöglichkeit über das Un-
ternehmen hat.

Die vorgenannten Prüfungen erfolgen periodisch für alle Fälle 
oberhalb einer Wesentlichkeitsschwelle. Bei wesentlichen 
 Veränderungen der Beurteilungsgrundlagen oder einer Über-
schreitung der Wesentlichkeitsschwelle erfolgt eine Neueinschät-
zung. In einem gestuften Verfahren erfolgt zunächst eine Erstein-
schätzung durch die dezentralen kunden- oder geschäftsbetreu-
enden Stellen mittels Checklisten. Diese stellen neben der Ana-
lyserechtlicherMöglichkeitenzuEinflussnahmenaufIndiziendes
Tragens von Variabilitäten aus dem Unternehmen ab. Als Variabi-
litäten werden alle erwarteten positiven und negativen Beiträge 
des Unternehmens berücksichtigt, die in einer wirtschaftlichen 
Betrachtung vom Unternehmenserfolg abhängen und hierdurch 
Schwankungen unterliegen. 

IFRS 11 regelt die Bilanzierung von Gemeinschaftsunternehmen 
oder gemeinschaftlichen Tätigkeiten, wenn mindestens zwei Un-
ternehmen die gemeinschaftliche Führung eines Unter nehmens 
ausüben. Um festzustellen, ob eine gemeinschaftliche Tätigkeit 
vorliegt, wird analog zum Vorgehen bei Tochter unternehmen zu-
nächst ermittelt, wer Beherrschungsmacht über die relevanten 
Tätigkeiten ausübt. Wird diese von zwei oder mehr Parteien auf 
einer vertraglichen Basis gemeinschaftlich ausgeübt, so liegt eine 
gemeinsame Vereinbarung vor. Die Überprüfung der Fälle mit vor-
liegenden gemeinsamen Vereinbarungen ergab bislang regelmä-
ßigdieKlassifizierungalsGemeinschaftsunternehmen.Beider
Überprüfung werden neben gesonderten Vereinbarungen über 
gemeinsameEntscheidungsfindungenoder Stimmrechtsaus-
übungenauchnotwendigeMindestquotenfürBeschlüsse,die
Gesellschafteranzahl und deren Stimmrechtsanteile, mögliche 
(De-facto-)Agentenverhältnisse oder fallweise Zustimmungsvor-
behalte aus sonstigen vertraglichen Beziehungen berücksichtigt. 

MaßgeblicherEinflussbeibestehendemAnteilsbesitzliegtim
Regelfall vor, wenn mindestens 20 % der Stimmrechte gehalten 
werden. Bei der Beurteilung, ob der Helaba-Konzern tatsächlich 
einenmaßgeblichenEinflussaufeinanderesUnternehmenaus-
üben kann, werden neben der Höhe der Stimmrechte weitere Pa-
rameter und Gegebenheiten berücksichtigt. Hierzu zählen bei-
spielsweise die Vertretung durch Mitarbeiter in Leitungs- und 
Aufsichtsgremien der Gesellschaft sowie gegebenenfalls beste-
hende Zustimmungserfordernisse bei wesentlichen 
 Entscheidungen im Unternehmen. Werden solche Faktoren im 
Rahmen der Überprüfung festgestellt, kann ein maßgeblicher 
Einfluss auch dann vorliegen, wenn die Beteiligung des 
Helaba-Konzerns weniger als 20 % der Stimmrechte umfasst, und 
eserfolgteinevertiefteAnalyseallerEinflussnahmemöglichkeiten
und der Verhältnisse der Gesellschafter zueinander.

Die Überprüfung des Vorliegens gemeinschaftlicher Führungen 
oder von Assoziierungen erfolgt regelmäßig im Prozess zur Iden-
tifizierungderkonsolidierungspflichtigenTochterunternehmen.

In den Konzernabschluss sind alle wesentlichen Tochter unter-
nehmen und sonstigen Unternehmen, die vom Helaba-Konzern 
mittel- oder unmittelbar beherrscht werden, im Wege der Voll-
konsolidierung einbezogen. Für die wesentlichen Gemeinschafts-
unternehmen und Anteile an assoziierten Unternehmen erfolgt 
eineBewertungatEquitygemäßIAS 28. In Einzelfällen, die ein-
zeln und insgesamt betrachtet im Vergleich zu den wirtschaftli-
chen Verhältnissen des Konzerns von nur untergeord neter Bedeu-
tung sind, wurde von einer Konsolidierung beziehungsweise 
BewertungatEquityabgesehen.DieÜberprüfungundFestlegung
der Wesentlichkeit erfolgt durch eine Gegenüberstellung der (als 
nachhaltig eingeschätzten) bilanziellen Volumina und Ergebnis-
höhen der jeweiligen Unternehmen mit Schwellenwerten. Die 
Schwellenwerte werden aus den Durchschnitten der Bilanz-
volumina und Ergebnishöhen des Konzerns der letzten fünf Jahre 
ermittelt. 

Die Erstkonsolidierungen erfolgen nach der Erwerbsmethode auf 
den Stichtag des Anteilserwerbs beziehungsweise des Entstehens 
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einer Beherrschungsmöglichkeit im Sinne des IFRS 10. Die Be-
wertung der Vermögenswerte und Schulden erfolgt mit den Fair 
Values auf diesen Erstkonsolidierungszeitpunkt.  Verbleibende 
positive Unterschiedsbeträge aus der Kapital kon solidierung wer-
den als Geschäfts- oder Firmenwert in der  Konzernbilanz unter 
den immateriellen Vermögenswerten  ausgewiesen und mindes-
tens jährlich einem Werthaltigkeitstest unterzogen (siehe Anhang-
angabe (31)). Aus der Erstkon solidierung resultierende negative 
Unterschiedsbeträge sind nach Überprüfung der Fair Values er-
folgswirksam zu verein nahmen. 

Die nicht dem Mutterunternehmen zustehenden Anteile von Toch-
terunternehmen werden innerhalb des Konzerneigen kapitals und 
der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung sowie Konzerngesamt-
ergebnisrechnungalsdenAnteilenohnebeherrschendenEinfluss
zustehender Anteil am Eigenkapital beziehungsweise den 
AnteilenohnebeherrschendenEinflusszurechenbaresErgebnis
ausgewiesen. Die Werte dieser Anteile anderer Gesellschafter 
werden bei Zugang auf Grundlage der Zeitwerte der ihnen 
 zugeordneten Vermögenswerte und Schulden ermittelt und fort-
geführt. 

Im Fall eines sukzessiven Anteilserwerbs wird die Gesellschaft ab 
dem Zeitpunkt der Erlangung der Beherrschung vollkon solidiert. 
Die Anteile, die vor Erlangung der Beherrschung erworben wurden 
(Altanteile), werden zum Erwerbszeitpunkt zum Fair Value neu 
bewertet und der Kapitalkonsolidierung  zugrunde gelegt. Die 
Differenz zwischen dem Buchwert der Altanteile und dem Fair 
Value ist, gegebenenfalls nach Recycling erfolgs neutraler Buch-
wertbestandteile aus der Fortschreibung einer Bewertung at 
EquityoderderbishererfolgsneutralenBewertungaufgrundder
Zuordnung zur Bewertungskategorie erfolgsneutral zum Fair 
ValuebewertetefinanzielleVermögenswerte,erfolgswirksamzu
erfassen. 

EntfällteineEinbeziehungspflichtfürbislangkonsolidiertebezie-
hungsweiseatEquitybewerteteUnternehmen,soerfolgtaufden
Stichtag,andemdieEinbeziehungspflichtnichtmehrbesteht,
eine erfolgswirksame Entkonsolidierung beziehungsweise Been-

digungderBewertungatEquity.DerAnsatzderverbliebenen
Anteile erfolgt dabei nach IFRS 9 erfolgsneutral zum Fair Value für 
strategische Anteile beziehungsweise erfolgswirksam zum Fair 
Value für nicht strategische Anteile sowie nach IAS 28 im Rahmen 
einerBewertungatEquity.

Sind Anteile an Tochter-, Gemeinschafts- oder assoziierten 
 Unternehmen zum kurzfristigen Verkauf bestimmt und liegen die 
sonstigen Voraussetzungen vor, so erfolgt eine Bewertung nach 
IFRS  5 und der Ausweis der Vermögenswerte, Schulden und 
 Erfolgsbeiträge in separaten Posten der Konzernbilanz sowie der 
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung.

Zwischen konsolidierten Unternehmen bestehende konzern-
interne Salden sowie entstandene Erträge und Aufwendungen 
werden im Wege der Schulden- beziehungsweise Erfolgskonsoli-
dierung eliminiert. Zwischenerfolge aus Transaktionen zwischen 
einbezogenen Unternehmen werden ebenfalls eliminiert.

Anteile an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunter-
nehmen werden vom Zeitpunkt der Erlangung eines maßgeb-
lichenEinflussesbeziehungsweisebeiVorliegendergemein-
schaftlichen Führung zu den Anschaffungskosten des Konzerns 
inderKonzernbilanzangesetzt.DerbilanzierteEquity-Wertwird
in den Folgejahren unter Berücksichtigung der Amortisierung von 
identifiziertenstillenReservenundLastenumdieanteiligenEi-
genkapitalveränderungen fortgeschrieben. Das anteilige Jahres-
ergebnis des Beteiligungsunternehmens sowie eventuelle Wert-
minderungen und sonstige Risikovorsorgen werden als Ergebnis 
ausatEquitybewertetenUnternehmeninderKonzern-Gewinn-
und Verlustrechnung ausgewiesen. Anteile am sonstigen Ergeb-

nisvonatEquitybewertetenUnternehmenwerdeninderKon-
zerngesamtergebnisrechnung als eigene Ergebniskomponente 
angegeben.

LiegtdererzielbareBetragderAnteileaneinematEquitybewer-
teten Unternehmen unter dem bisherigen Bilanzansatz, werden 
sie abgeschrieben. Wertaufholungen erfolgen bei Wegfall der 
Gründe für eine außerplanmäßige Abschreibung durch Zuschrei-
bungen bis maximal zur Höhe des anteiligen fortzu führenden 
Equity-Werts.

Der Konsolidierungskreis des Helaba-Konzerns umfasst neben der 
HelabaalsMutterunternehmen113Unternehmen(31. Dezem-
ber 2022:117).Eswerden89(31. Dezember 2022:89)Gesellschaf-
tendurchVollkonsolidierungund24Gesellschaften(31. Dezem-
ber 2022:28) im Wege der At-Equity-BewertungindenKonzern
einbezogen. Bei den vollkonsolidierten Gesellschaften handelt es 
sich um Tochterunternehmen und Zweckgesellschaften nach 
IFRS 10, darunter auch Investmentvermögen. Bei 23 Tochterun-
ternehmen (31. Dezember 2022:24), 16 Gemeinschafts- (31. De-
zember 2022:17)und zwölf assoziierten  Unternehmen (31. De-
zember 2022:elf), die für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage des Helaba-Konzerns von untergeordneter Be-
deutung sind, wird auf eine Einbeziehung in den  Konzernabschluss 
verzichtet. Die Anteile an diesen Unternehmen werden unter den 
erfolgsneutralzumFairValuebewertetenfinanziellenVermögens-
werten, soweit es sich um wesentliche strategische Beteiligungen 
handelt,beziehungsweiseunterdenverpflichtenderfolgswirksam
zumFairValuebewertetenfinanziellenVermögenswertenausge-
wiesen. Die Veränderungen im Konsolidierungskreis während des 
Berichtszeitraums betreffen folgende Unternehmen:

Veränderungen im Kreis der vollkonsolidierten  Unternehmen

Zugänge

Frankfurter Bankgesellschaft Holding AG, Frankfurt am Main Die im Vorjahr gegründete Gesellschaft ist mit Aufnahme der Geschäftstä-
tigkeit nicht mehr unwesentlich, Erstkonsolidierung ab April 2023 
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Abgänge 

HI-C-FSP-Fonds, Frankfurt am Main Auflösung des Fonds im Oktober 2023

Die Erstkonsolidierung der Frankfurter Bankgesellschaft Holding 
AG sowie die Entkonsolidierung des HI-C-FSP-Fonds führten zu 
keinem Erst- beziehungsweise Entkonsolidierungsergebnis. 

Veränderungen im Kreis der at Equity bewerteten Unternehmen

Abgänge 

GIZS GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main Entkonsoliderung aufgrund Entfall der Wesentlichkeit ab Mai 2023

Horus AWG GmbH, Frankfurt am Main Auflösung der Gesellschaft im April 2023

sono west Projektentwicklung GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main Anwachsung auf eine konzernfremde Gesellschaft im November 2023

Stresemannquartier GmbH & Co. KG, Berlin Abgang der Gesellschaftsanteile im Januar 2023

Die Erträge sowie Aufwendungen aus der Entkonsolidierung der 
oben genannten Gesellschaften betrugen insgesamt jeweils we-
nigerals1 Mio. €.DieseEntkonsolidierungsergebnissewerden
innerhalbdesErgebnissesausatEquitybewertetenUnternehmen
ausgewiesen.

(3) Finanzinstrumente

Bilanzierung und Bewertung von Finanzinstrumenten erfolgen im 
Helaba-Konzern gemäß den Vorschriften des IFRS  9  „Finanz-
instrumente“. Der erstmalige bilanzielle Ansatz erfolgt bei Kassa-
geschäften nicht derivativer Finanzinstrumente zum  Erfüllungstag 
und bei derivativen Finanzinstrumenten zum  Handelstag. Der 
Ausweis in Konzernbilanz und Konzern- Gewinn- und Verlustrech-

nung richtet sich nach den Bewertungskategorien und den Finanz-
instrumentenklassen, die im Folgenden erläutert werden.

Kategorisierung von Finanzinstrumenten
Finanzielle Vermögenswerte werden im Zugangszeitpunkt einer 
Bewertungskategorie zugeordnet, aus der sich die Folge-
bewertung ableitet. Die Kategorisierung von Schuldinstrumenten 
richtet sich nach der Zuordnung zu einem Geschäftsmodell 
(Geschäfts modellkriterium) und der Erfüllung des Zahlungsstrom-
kriteriums. Finanzielle Verbindlichkeiten werden grundsätzlich zu 
fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, es sei denn, es be-
steht eine Handelsabsicht, es handelt sich um ein Derivat oder die 
Fair Value-Option wird ausgeübt.

Zur Bestimmung des zugrunde liegenden Geschäftsmodells für 
finanzielleVermögenswerteistaufPortfolioebenefestzulegen,ob

dieZahlungsströme(Cashflows)ausdenzukategorisierenden
Finanzinstrumenten durch Vereinnahmung der vertrag lichen 
Cashflows(GeschäftsmodellHalten)oderauchdurchVeräußerun-
gen erzielt werden sollen (Geschäftsmodell Halten und Verkaufen) 
oder ein anderes Geschäftsmodell vorliegt. Ein anderes Ge-
schäftsmodell ist beispielsweise das Vorliegen einer Handelsab-
sicht oder eine Steuerung auf Basis des Fair Value. Die Kategori-
sierung der Finanzinstrumente erfolgt im ersten Schritt bezogen 
auf die Geschäftsmodelle dieser Portfolios. Eine Zuordnung von 
finanziellenVermögenswertenzumGeschäftsmodellHaltener-
folgt nur dann, wenn für das Portfolio nur selten oder nur mit ge-
ringen Volumina Veräußerungen von Finanz instrumenten zu er-
warten sind. Dabei sind Veräußerungen kurz vor Fälligkeit des 
Finanzinstruments oder vor dem Hintergrund gestiegener Aus-
fallrisiken des Schuldners unschädlich. Darüber hinausgehende, 
nichtnurhinsichtlichderHäufigkeitundVoluminaunwesentliche
Veräußerungen führen zu einer Überprüfung des Geschäftsmo-
dellkriteriumsfürzukünftigeKategorisierungenvonfinanziellen
Vermögenswerten.

Die Überprüfung der Erfüllung des Zahlungsstromkriteriums er-
folgt auf Einzelgeschäftsbasis. Das Zahlungsstromkriterium gilt 
alserfüllt,wenndievertraglichenZahlungsströmeausdemfinan-
ziellen Vermögenswert ausschließlich denen einer ein fachen Kre-
ditbeziehung entsprechen (in einer wirtschaftlichen Betrachtung 
nur Zins und Tilgung eines Kredits darstellen). Weitere Kompo-
nenten der Zahlungsströme, die andere Risiken, zum Beispiel 
Marktpreisrisiken oder Hebeleffekte, und nicht nur einen Zins für 
die Laufzeit und die Bonität des Schuldners darstellen, führen 
grundsätzlich zu einer Nichterfüllung des  Zahlungsstromkriteriums 
des IFRS 9. Lediglich Vertragsbestandteile mit einer nur sehr un-
tergeordneten wirtschaftlichen Bedeutung, zum Beispiel weil ihr 
Eintritt sehr unwahrscheinlich ist oder sie nur eine sehr geringe 
Auswirkung auf den Zahlungsstrom haben, können mit den An-
forderungen des Zahlungsstromkriteriums vereinbar sein.
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Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet  
(„at amortised cost“, AC)
Finanzielle Vermögenswerte im Geschäftsmodell Halten, die das 
Zahlungsstromkriterium erfüllen und für die nicht die Fair 
Value-Option ausgeübt wurde, werden zu fortgeführten Anschaf-
fungskosten („at amortised cost“, AC) bewertet. Ebenso werden 
nichtderivativefinanzielleVerbindlichkeiten,dienichtmiteiner
Handelsabsicht eingegangen wurden und für die nicht die Fair 
Value-Option ausgeübt wurde, zu fort geführten Anschaffungskos-
ten bewertet.

Erfolgswirksam zum Fair Value bewertet  
(„at fair value  through profit or loss“, FVTPL)
Der Bewertungskategorie erfolgswirksam zum Fair Value bewer-
tete Finanzinstrumente („at fair value throughprofit or loss“,
FVTPL) werden alle Finanzinstrumente zugeordnet, bei denen das 
Zahlungsstromkriterium nicht erfüllt ist, für welche die Fair 
Value-Option (FVO) ausgeübt wurde oder die nicht den Geschäfts-
modellen Halten oder Halten und Verkaufen zugeordnet sind. An-
dere Geschäftsmodelle als Halten oder Halten und Verkaufen 
stellen somit eine Restgröße dar und umfassen beispielsweise 
Portfolios von Finanzinstrumenten, die zu Handelszwecken ge-
halten oder auf Basis des Fair Value gesteuert werden. Innerhalb 
dieser Bewertungskategorie (FVTPL) wird unterschieden in ver-
pflichtenderfolgswirksamzumFairValuebewerteteFinanzinst-
rumente und freiwillig erfolgswirksam zum Fair Value designierte 
Finanzin strumente (Finanzinstrumente der Fair Value-Option, 
„designated at fair value“, FVTPL FVO). Um der Bedeutung der 
Handelsakti vitäten gerecht zu werden, erfolgt innerhalb der Be-
wertungskategorieverpflichtenderfolgswirksamzumFairValue
bewertete Finanzinstrumente für Zwecke des Ausweises in der 
Konzernbilanz sowie in der Konzern-Gewinn- und Verlustrech-
nung eine weitere Unterteilung in Handelsaktiva und -passiva 
(„held for trading“, FVTPL HfT)undsonstigeverpflichtenderfolgs-
wirksamzumFairValuebewertetefinanzielleVermögenswerte
(„mandatorilyatfairvaluethroughprofitorloss“,FVTPL MAND).

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertet („at fair value through 
other comprehensive income“, FVTOCI)
Die Bewertungskategorie erfolgsneutral zum Fair Value  bewertete 
Finanzinstrumente („at fair value through other comprehensive 
income“, FVTOCI)beinhaltetfinanzielle Vermögenswerte, die 
dem Geschäftsmodell Halten und Verkaufen zugeordnet sind und 
bei denen die Bedingungen des Zahlungsstromkriteriums erfüllt 
sind, sofern nicht die Fair Value-Option ausgeübt wurde. Für Ei-
genkapitalinstrumente ist regelmäßig das Zahlungsstromkrite-
rium nicht erfüllt und grundsätzlich eine erfolgswirksame Bewer-
tung zum Fair Value vorzunehmen. Nach IFRS 9 besteht im Zu-
gangszeitpunkt jedoch ein unwiderrufliches Wahlrecht, 
Eigenkapital instrumente nach IAS 32, sofern sie nicht mit Han-
delsabsicht erworben wurden, erfolgsneutral zum Fair Value zu 
bewerten. Die im sonstigen Ergebnis („other comprehensive in-
come“, OCI) erfassten Ergebnisse aus der erfolgsneutralen 
 Fortschreibung von Fremdkapitalinstrumenten werden bei Ab-
gang des Finanzinstruments in die Konzern-Gewinn- und Verlust-
rechnung umgegliedert („Recycling“). Für die im OCI erfassten 
Ergebnisse aus der erfolgsneutralen Fortschreibung von Eigen-
kapitalinstrumentenfindetbeiAbgangdesFinanzinstruments
kein Recycling in die Konzern-Gewinn- und Verlust rechnung statt, 
sondern die Ergebnisse werden innerhalb des Eigenkapitals aus 
dem OCI in die Gewinnrücklagen umgegliedert („Non-recycling“).

Für weitere Erläuterungen zu den Bewertungskategorien wird auf 
die entsprechenden Bilanzposten in den Erläuterungen zur Kon-
zernbilanz verwiesen.

Klassen von Finanzinstrumenten
Für die im Anhang dargestellten Angaben zu Finanzinstrumenten 
werdendieimFolgendenbeschriebenenKlassenvonfinanziellen
Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die sich in ihren Eigen-
schaften unterscheiden, verwendet. Diese Klassen werden in ei-
nigen Anhangangaben weiter in Unterklassen heruntergebro-
chen. Die Abgrenzung dieser Klassen orientiert sich an den im 
Rahmen des aufsichtsrechtlichen Finanzmelde wesens (Financial 
Reporting, FINREP) zu verwendenden Instrumentenklassen.

Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Zentralnotenbanken und 
Kreditinstituten
Diese Klasse umfasst alle Sichtguthaben und täglich fälligen Gut-
haben bei Zentralnotenbanken und Kreditinstituten, die nicht den 
Krediten und Forderungen zuzuordnen sind.

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche 
 Wertpapiere
Diese Klasse umfasst durch den Helaba-Konzern gehaltene, in 
Wertpapieren verbriefte Schuldinstrumente. Besondere 
 Ausstattungsmerkmale, wie die Art der Besicherung, Nachrangig-
keit oder das Vorliegen eines zusammengesetzten Finanz-
instruments („compound instrument“), spielen für die Klassenzu-
ordnung keine Rolle. Nach Ursprungslaufzeit der Wertpapiere 
wird zwischen Geldmarktpapieren sowie mittel- und langfristigen 
Schuldverschreibungen unterschieden. Als Geldmarkt papiere 
gelten alle Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen 
Wertpapiere unabhängig von ihrer Bezeichnung, sofern ihre ur-
sprüngliche Laufzeit ein Jahr nicht überschreitet. Hierunter fallen 
beispielsweiseCommercialPapersundCertificatesofDeposit.

Kredite und Forderungen
Den Krediten und Forderungen werden alle nicht derivativen 
Schuldinstrumente zugeordnet, die nicht als Schuld-
verschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere klassi-
fiziertwerden.EshandeltsichnebentäglichfälligenKrediten(mit
Ausnahme von Guthaben, die unter dem Bilanzposten Kassenbe-
stand, Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Zentralnotenbanken 
und Kreditinstituten ausgewiesen werden) und Einlagen um be-
fristete Darlehen, Kreditkarten forderungen, Forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen, Forderungen aus Finanzierungslea-
sing und Wertpapier pensionsgeschäfte (Reverse Repos).

Positive und negative Marktwerte aus Derivaten
Derivate werden im Helaba-Konzern mit Handelsabsicht (Handels-
buch) und zu Sicherungszwecken (Bankbuch) gehalten. Bei den zu 
Sicherungszwecken gehaltenen Derivaten ist zwischen den zur wirt-
schaftlichen Absicherung im Rahmen des Hedge Managements 
eingesetzten Derivaten, für die die formalen Dokumentationsanfor-
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derungen gemäß IFRS 9 nicht erfüllt sind (ökonomische Hedges), 
und den im Rahmen von nach IFRS 9qualifizierendenHedge-Bezie-
hungen einge setzten Sicherungsderivaten zu unterscheiden.

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere
Hierunter fallen Dividendenpapiere und sonstige Wert papiere, für 
die keine festen Zinszahlungen vereinbart sind. Die Klasse bein-
haltet im Wesentlichen Anteils- oder Teil haberpapiere am Vermö-
gen einer Aktiengesellschaft beziehungsweise von Unternehmen 
ähnlicher Rechtsform, sofern sie nicht dazu bestimmt sind, dem 
eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden 
Verbindung zu dienen, und somit der Klasse Anteilsbesitz zuzu-
ordnen sind. Darüber hinaus werden unter dieser Klasse auch 
Anteile an Wert papiersondervermögen in Form von Spezial- und 
Publikumsfonds (zum Beispiel Aktienfonds, Rentenfonds, ge-
mischte Fonds und Immobilienfonds) subsumiert.

Anteilsbesitz
Unter den Anteilsbesitz fallen Eigenkapitalanteile an nicht konso-
lidiertenverbundenenUnternehmen,nichtatEquitybewerteten
Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen sowie sonstigen 
Beteiligungen. Hierunter fallen auch die Unternehmensanteile an 
Gesellschaften, die aufgrund von untergeordneter Bedeutung 
wedervollkonsolidiertnochatEquitybewertetwerden.

Ansprüche aus dem Ankauf von  Kapitallebensversicherungen
Hierunter fallen durch zwei Tochterunternehmen am Sekundär-
markt angekaufte Kapitallebensversicherungsverträge.

Verbriefte Verbindlichkeiten
Die verbrieften Verbindlichkeiten umfassen die vom Helaba-Kon-
zern als Wertpapiere begebenen Schuldinstrumente. Entspre-
chend der Vermögenswertklasse Schuld verschreibungen und 
andere festverzinsliche Wertpapiere werden hierunter begebene 
Geldmarktpapiere sowie mittel- und langfristige Schuldverschrei-
bungen und Aktien- / Indexzertifikate zusammengefasst. Vom 
Helaba-Konzern  emittierte nachrangige Inhaberschuldverschrei-
bungen, Genussscheine und verbriefte stille Einlagen werden 
ebenfalls hierunter ausgewiesen.

Einlagen und Kredite
Die inhaltliche Abgrenzung der Einlagen und Kredite orientiert 
sichanderBegriffsdefinitionvon„Einlagen“inAnhang II Teil 2 der 
EZB-Verordnung über die Bilanz des Sektors der monetären Fi-
nanzinstitute. Die Klasse umfasst die von  Gläubigern beim 
Helaba-Konzern angelegten Mittel, soweit sie nicht aus der Aus-
gabe von handelbaren Wertpapieren resultieren. Dies beinhaltet 
sowohl Einlagen auf Spar-, Tages- und Termingeldkonten als auch 
vom Helaba-Konzern auf genommene (Schuldschein-)Darlehen 
sowie Leasingverbindlichkeiten aus langfristigen Leasingverhält-
nissen. Für Zwecke des Anhangs erfolgt eine weitere Untergliede-
rung der Ein lagen und Kredite in täglich fällige Einlagen und Kre-
dite,  Einlagen und Kredite mit vereinbarter Laufzeit, Einlagen und 
Kredite mit vereinbarter Kündigungsfrist und Wertpapierpensi-
onsgeschäfte (Repos).

Verbindlichkeiten aus Wertpapierleerverkäufen
Wenn der Helaba-Konzern während der Laufzeit eines Wertpa-
pierleihe- oder Wertpapierpensionsgeschäfts entliehene oder in 
Pension genommene Wertpapiere an Dritte verkauft, so wird die 
RückgabeverpflichtungandenVerleiheroderPensionsgeberals
Verbindlichkeit aus Wertpapierleerverkäufen angesetzt.

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten
UntersonstigefinanzielleVerbindlichkeitenfallenallefinanziellen
Verbindlichkeiten, die nicht als negative Marktwerte aus Deriva-
ten, verbriefte Verbindlichkeiten, Einlagen und Kredite, Verbind-
lichkeiten aus kurzfristigen und gering wertigen Leasingverhält-
nissen sowie Verbindlichkeiten aus Wertpapierleerverkäufen 
klassifiziertwerden.Sonstigefinanzielle Verbindlichkeiten können 
zum Beispiel auszuschüttende Dividenden, Verrechnungen aus 
schwebenden Geschäften und Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen umfassen.

Kreditzusagen
KreditzusagensindfesteVerpflichtungendesHelaba-Konzernszur 
Bereitstellung eines Kredits an einen potenziellen Kreditnehmer 
zu vorab vertraglich festgelegten Konditionen. Zu den Kreditzu-
sagen zählen auch so genannte Forward- Darlehen, bei denen 

zwischen dem Helaba-Konzern und einem potenziellen Kredit-
nehmerunwiderruflichvereinbartwird,zueinemzukünftigen
Zeitpunkt einen Kredit zu bereits bei Vertragsabschluss festgeleg-
ten Konditionen (Forward- Zinssatz) auszureichen. Kreditzusagen, 
bei denen es sich um Derivate handelt oder für die im Zugangs-
zeitpunkt die Fair Value-Option ausgeübt wurde, werden sowohl 
im Rahmen der Zugangsbewertung als auch im Rahmen der 
Folge be wertung zum Fair Value bilanziert. Bei den in dieser Klasse 
zusammengefassten Kreditzusagen handelt es sich nur um Kre-
ditzusagen, auf welche die Wertminderungsvorschriften des 
IFRS 9 angewendet werden. Kreditzusagen, die nicht in den An-
wendungsbereich der Wertminderungsvorschriften von IFRS 9 
fallen,werdenalssonstigeVerpflichtungenklassifiziertundunter
densonstigenVerpflichtungen(innerhalbdesAnwendungsbe-
reichs von IAS 37) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich zum Bei-
spiel um Kreditzusagen, bei denen sich der Zusagende einseitig 
und vorbehaltlos jederzeit rechtswirksam von seiner Zusage lösen 
kann und aus denen insoweit auch kein Ausfallrisiko besteht.

Finanzgarantien
Eine Finanzgarantie ist ein Vertrag, bei dem der Garantie geber zur 
LeistungeinerbestimmtenZahlungverpflichtetist,diedenGa-
rantienehmer für einen Verlust entschädigt. Ein solcher Verlust 
entsteht, weil ein bestimmter Schuldner seine vertraglichen Zah-
lungsverpflichtungenauseinemSchuldinstrumentnichtvertrags-
gemäßerfüllt.DieVerpflichtungdesGarantiegeberswirdzum
Zeitpunkt des Vertrags abschlusses der Finanzgarantie erfasst. 
Dabei erfolgt der Ansatz einer Finanzgarantie beim Helaba-Kon-
zern als Garantie geber zum Fair Value, der bei Vertragsabschluss 
beiAusgeglichenheitderzuerwartendenLeistungen(Verpflich-
tungsbarwert) und Gegenleistungen in Form von ratierlichen, 
nachschüssigen und marktgerechten Prämienzahlungen (Prämi-
enbarwert) dem Wert null entspricht. Im Rahmen der Folgebewer-
tung wird für drohende Verluste aus einer  Inanspruchnahme aus 
der Finanzgarantie unter Anwendung der Wertminderungsvor-
schriften des IFRS 9 eine Rück stellung gebildet. Finanzgarantien, 
für die im Zugangszeitpunkt die Fair Value-Option ausgeübt 
wurde, werden sowohl im Rahmen der Zugangsbewertung als 
auch im Rahmen der Folgebewertung zum Fair Value bilanziert.
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Erläuterungen zur Konzern- Gewinn- und Verlustrechnung 

(4) Zinsüberschuss

Der Posten Zinsüberschuss umfasst Zinserträge und Zinsaufwen-
dungenausfinanziellenVermögenswertenundVerbindlichkeiten,
mit Ausnahme der Zinsergebnisse aus zu Handels zwecken gehal-
tenen Finanzinstrumenten, die als Bestandteil des Handelsergeb-
nisses ausgewiesen werden.

Im Zinsüberschuss ist darüber hinaus auch der Nettozins aufwand 
beziehungsweise-ertragausPensionsverpflichtungensowieZin-
saufwendungen aus der Aufzinsung barwertig angesetzter lang-
fristiger Rückstellungen und sonstiger Verbindlichkeiten enthal-
ten.

Bei zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten können Diffe-
renzen zwischen dem Transaktionspreis und dem Fair Value (Day-
OneProfitorLoss)auftreten.DerDay-OneProfitorLosswirdim
Regelfall sofort ergebniswirksam vereinnahmt. Sofern die Ermitt-
lung des Fair Value auf nicht beobachtbaren Bewertungsparame-
ternberuht,istderDay-OneProfitorLossüberdieLaufzeitinder
GuV effektivzinskonstant zu erfassen.

Ab dem Zeitpunkt der Begründung einer Sicherungsbeziehung 
(Hedge Accounting) wird die Differenz zwischen fortgeführten An-
schaffungskosten und Rückzahlungsbetrag eines designierten 
Sicherungsgeschäfts zeitanteilig im Zinsüberschuss erfasst.

Der Helaba-KonzernweistpositiveZinsenauffinanzielleVerbind-
lichkeitenunterdenZinserträgen,negativeZinsenausfinanziellen
Vermögenswerten unter den Zinsaufwendungen aus. Davon ab-
weichend werden aus Derivaten resultierende Zahlungsströme in 
Analogie zu der in einem normalen Zins umfeld vorgenommenen 
Saldierung der Zahlungsströme je Derivat insgesamt entweder im 
Zinsertrag oder im Zinsaufwand ausgewiesen.

Auswirkungen der gezielten längerfristigen Refinanzie-
rungsgeschäfte der EZB (TLTRO)
Der Helaba-Konzernweistzum31. Dezember 2023einenBestand
an Tender-Fazilitäten der EZB (TLTRO) inHöhevon6,5 Mrd. €
(31. Dezember 2022:24,2 Mrd. €)aus.FürdiePeriodeab23.No-
vember 2022 bis zur Fälligkeit oder zur vorzeitigen Rückzahlung 
(finalerVerzinsungszeitraum)istderZinssatzandenDurchschnitt
der maßgeblichen EZB-Leitzinsen für diesen Zeitraum gekoppelt. 
Diese anteiligen Zinsbeträge werden unter den Zinsaufwendun-
genausfinanziellenVerbindlichkeitendargestellt. ImVorjahr
wurdenZinserträgeundZinsaufwendungenausfinanziellenVer-
bindlichkeiten ausgewiesen, inklusive eines Bonusanteils in Höhe 
von60 Mio. €unterdenZinserträgen.
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in Mio. €

2023 20221)

Zinserträge aus 8.421 3.861

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen  
Vermögenswerten 5.988 2.556

Darunter: nach der Effektivzinsmethode berechnet 5.961 2.520

Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Zentralnotenbanken und  
Kreditinstituten 1.710 224

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 54 15

Kredite und Forderungen 4.225 2.317

Nicht mit Handelsabsicht gehaltenen, verpflichtend erfolgswirksam 
zum Fair Value bewerteten finanziellen Vermögenswerten 1.688 747

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 14 9

Kredite und Forderungen 5 4

Nicht mit Handelsabsicht gehaltene Derivate 1.669 734

Freiwillig zum Fair Value designierten finanziellen Vermögenswerten 30 26

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 3 3

Kredite und Forderungen 27 24

Erfolgsneutral zum Fair Value bewerteten finanziellen Vermögens-
werten 254 110

Darunter: nach der Effektivzinsmethode berechnet 254 110

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 237 100

Kredite und Forderungen 16 10

Sicherungsderivaten des Hedge Accounting 371 112

Finanziellen Verbindlichkeiten (negative Zinsen) 4 232

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbind-
lichkeiten 4 232

Sonstige 87 77

Bereitstellungszinsen 87 77

Aus Planvermögen im Zusammenhang mit Pensionsverpflichtungen 0 0

in Mio. €

2023 20221)

Zinsaufwendungen aus – 6.581 – 2.443

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen  
Verbindlichkeiten – 3.828 – 1.247

Verbriefte Verbindlichkeiten – 888 – 343

Einlagen und Kredite – 2.938 – 903

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten – 2 – 1

Nicht mit Handelsabsicht gehaltenen Derivaten – 1.804 – 463

Freiwillig zum Fair Value designierten finanziellen Verbindlichkeiten – 206 – 161

Verbriefte Verbindlichkeiten – 119 – 60

Einlagen und Kredite – 88 – 101

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten – 0 –

Sicherungsderivaten des Hedge Accounting – 702 – 408

Finanziellen Vermögenswerten (negative Zinsen) – 2 – 155

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögens-
werte – 2 – 154

Verpflichtend erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle  
Vermögenswerte – 0 – 0

Freiwillig zum Fair Value designierte finanzielle Vermögenswerte – – 0

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte – – 0

Rückstellungen und sonstigen Verbindlichkeiten – 38 – 9

Aufzinsung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen – 31 – 18

Aufzinsung von anderen Rückstellungen – 3 7

Sonstige Verbindlichkeiten – 4 2

Zinsüberschuss 1.840 1.417

1)  Vorjahreszahlen korrigiert: Der Zinsertrag aus Sichtguthaben mit Zentralnotenbanken und Kreditinstituten wurde im Vor-
jahr zum Teil unter den Zinserträgen aus zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten Krediten und Forderungen aus-
gewiesen. Der Ausweis wird um 216 Mio. € korrigiert. Außerdem wird er jetzt unter den zu fortgeführten Anschaffungs-
kostenbewertetenfinanziellenVermögenswertenausgewiesen,entgegenderDarstellungimVorjahrunterdensonstigen
Zinserträgen. Siehe auch Anhangangabe (1).
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Die nicht nach der Effektivzinsmethode ermittelten Zinserträge  
beizufortgeführtenAnschaffungskostenbewertetenfinanziellen
Vermögenswerten beinhalten im Wesentlichen Vorfälligkeitsent-
schädigungen und sonstige Zinsen.

(5) Risikovorsorge 

Der Posten Risikovorsorge in der Konzern-Gewinn- und Verlust-
rechnung enthält sämtliche Wertminderungsaufwendungen und 
-erträgefürfinanzielleVermögenswertederBewertungskatego-
rien AC (inklusive Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
und Leasingforderungen) und FVTOCI Recycling, sofern auf sie die 
Wertminderungsvorschriften des IFRS 9 anzuwenden sind. Dies 
beinhaltet Zuführungen zu kumulierten Wertberichtigungen sowie 
AuflösungenimFalleeinerWertaufholung,Direktabschreibungen
und Eingänge auf abgeschriebene Forderungen sowie erforderli-
cheAnpassungenderRisikovorsorgebeiModifikationfinanzieller
VermögenswertederStufe 3beziehungsweisebeifinanziellen
Vermögenswerten, die mit einem Hinweis auf Wertminderung 
 erworben oder ausgereicht wurden („purchased or originated 
credit-impairedfinancialassets“,POCI). Darüber hinaus beinhaltet 
dieserPostendieZuführungenundAuflösungenausRückstellun-
gen für Kreditrisiken aus Kreditzusagen und Finanzgarantien im 
Anwendungsbereich der Wertminderungsvorschriften des IFRS 9.

in Mio. €

2023 2022

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte – 458 – 154

Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Zentralnotenbanken und Kreditinstituten – 0 0

Zuführungen zu kumulierten Wertberichtigungen – 0 – 0

Auflösungen von kumulierten Wertberichtigungen 0 0

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 0 – 0

Zuführungen zu kumulierten Wertberichtigungen – 0 – 0

Auflösungen von kumulierten Wertberichtigungen 0 0

Kredite und Forderungen – 458 – 154

Zuführungen zu kumulierten Wertberichtigungen – 937 – 467

Auflösungen von kumulierten Wertberichtigungen 482 306

Direktabschreibungen – 4 – 4

Eingänge auf abgeschriebene Forderungen 2 12

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte 0 1

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 0 0

Zuführungen zu kumulierten Wertberichtigungen – 1 – 1

Auflösungen von kumulierten Wertberichtigungen 1 1

Kredite und Forderungen – 0 0

Zuführungen zu kumulierten Wertberichtigungen – 0 – 0

Auflösungen von kumulierten Wertberichtigungen 0 1

Kreditzusagen – 10 1

Zuführungen zu Rückstellungen – 51 – 75

Auflösungen von Rückstellungen 41 76

Finanzgarantien 19 – 10

Zuführungen zu Rückstellungen – 36 – 36

Auflösungen von Rückstellungen 55 27

Gesamt – 448 – 162
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(8) Provisionsüberschuss 

Der Provisionsüberschuss umfasst Erträge und Aufwendungen 
aus bankgeschäftlichen Dienstleistungsgeschäften. Provisions-
erträge und -aufwendungen aus handelsbezogenen Geschäften 
werden innerhalb des Handelsergebnisses ausgewiesen.  Erträge 
aus nicht bankgeschäftlichen Dienstleistungen werden als sons-
tige Erträge innerhalb des sonstigen betrieblichen Ergebnisses 
gezeigt.

in Mio. €

2023 2022

Kredit- und Avalgeschäft 70 82

Kontoführung und Zahlungsverkehr 160 149

Vermögensverwaltung 156 152

Wertpapier- und Depotgeschäft 33 48

Verwaltung öffentlicher Zuschuss- und  
Förderprogramme 74 63

Sonstige Provisionen 43 38

Gesamt 536 533

Realisierung von Erlösen gemäß IFRS 15
Die Realisierung von Erlösen aus Verträgen mit Kunden erfolgt in 
Einklang mit den Vorschriften von IFRS  15. Wahlrechte des 
IFRS 15 wurden bei der Realisierung von Erlösen nicht aus geübt. 
EntgelteimZusammenhangmitidentifizierteneigenständigen
Leistungsverpflichtungen,diezueinembestimmtenZeitpunkt
erbracht werden und die nicht Teil des Effektivzinses sind, werden 
zum Erfüllungszeitpunkt realisiert. Sofern diese Leistungen den 
Kunden nicht einzeln und sofort abgerechnet werden, erfolgt min-
destens jährlich eine Rechnungsstellung. Entgelte, die für Leis-
tungen über einen bestimmten Zeitraum gezahlt werden, werden 
am Bilanzstichtag entsprechend dem Grad der Erfüllung verein-
nahmt.

(6)  Ergebnis aus nicht substanziellen 
Modifikationen vertraglicher Cash-
flows

BeieinernichtsubstanziellenModifikationistderBruttobuchwert
des Finanzinstruments an den mit dem ursprünglichen Effektiv-
zinsabgezinstenmodifiziertenCashflowdesGeschäftsanzupas-
sen. Aus dieser Anpassung resultierende Ergebnisse werden in 
diesemPostenausgewiesen,soweitsieausfinanziellenVermö-
genswertenderStufe 1oderStufe 2beziehungsweiseausfinan-
ziellenVerbindlichkeitenresultieren.ErgebnisseausderModifi-
kationfinanziellerVermögenswertederStufe 3beziehungsweise 
finanziellerVermögenswerteimPOCI  Approach werden in der 
Risikovorsorgegezeigt(sieheAnhangangabe (5)und(37)).Zu
allgemeinenErläuterungenvonModifikationenundderAbgren-
zungzwischensubstanziellenundnichtsubstanziellenModifika-
tionenwirdebenfallsaufAnhangangabe (37)verwiesen.

Im Berichtszeitraum lag ein Ergebnis aus nicht substanziellen 
Modifikationen vertraglicher Cashflows dieser Geschäfte von
0 Mio. €vor(2022:0 Mio. €).

(7) Dividendenerträge

IndiesemPostenwerdenDividendenerträgeausverpflichtend
zum Fair Value bewerteten Eigenkapitalinstrumenten und 
 Eigenkapitalinstrumenten, die aufgrund der FVTOCI-Option als 
erfolgsneutralzumFairValuebewertetklassifiziertwurden,aus-
gewiesen, sobald ein Rechtsanspruch auf Auszahlung besteht. 
Dividendenerträge aus dem Handelsbuch zugeordneten Eigen-
kapitalinstrumenten werden innerhalb des Handelsergebnisses 
erfasst. Die Dividendenerträge umfassen neben Dividenden von 
Aktiengesellschaften und Ergebnisausschüttungen anderer 
 Gesellschaften auch Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen 
mit nicht konsolidierten verbundenen Unternehmen und Aus-
schüttungen von Spezial- und Publikumsfonds.

in Mio. €

2023 2022

Aus verpflichtend erfolgswirksam zum  
Fair Value bewerteten finanziellen  
Vermögenswerten 18 15

Aktien und andere nicht festverzinsliche 
Wertpapiere 10 8

Anteile an nicht konsolidierten verbunde-
nen Unternehmen 1 2

Anteile an nicht at Equity bewerteten Ge-
meinschaftsunternehmen 0 0

Anteile an nicht at Equity bewerteten asso-
ziierten Unternehmen 0 0

Sonstige Beteiligungen 6 5

Aus erfolgsneutral zum Fair Value  
bewerteten finanziellen Vermögenswerten 1 2

Sonstige Beteiligungen 1 2

Gesamt 19 17
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Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufgliederung der Ertrags-
posten, die Umsätze nach IFRS 15 enthalten, nach Art der Dienst-
leistung und Segment:

in Mio. €

Immobilien Corporates & Markets
Retail & Asset  
Management WIBank Sonstige

Konsolidierung/ 
Überleitung Konzern

2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022

Provisionserträge 17 22 197 231 384 376 77 67 – – – 15 – 14 660 682

Kredit- und Avalgeschäft 17 22 74 77 2 1 – – – – – 5 – 5 87 95

Kontoführung und Zahlungsverkehr – – 86 77 82 80 – – – – – 2 – 2 166 155

Vermögensverwaltung – – – – 168 163 – – – – – 2 – 2 166 161

Wertpapier- und Depotgeschäft – – 32 71 53 51 – – – – – 3 – 3 82 119

Verwaltung öffentlicher Zuschuss- und  
Förderprogramme – – – – – – 74 63 – – – – 74 63

Sonstiges 1 1 5 6 79 81 3 4 – – – 3 – 2 86 88

Erlöse gemäß IFRS 15 unter den sonstigen  
betrieblichen Erträgen – – 1 1 70 108 0 0 47 67 – 6 – 63 112 113

Gesamt 17 22 198 232 453 484 77 67 47 67 – 21 – 77 772 795

Zum31. Dezember2023betrugderSaldoausForderungenund
Vertragsvermögenswerten im Zusammenhang mit IFRS  15 
281 Mio. €(31. Dezember2022:238 Mio. €).Zum31. Dezem-
ber  2023 bestanden Vertragsverbindlichkeiten in Höhe von
3 Mio. €(31. Dezember 2022:3 Mio. €),derenRealisierungmit
mindestens gleich hohen Erträgen im Folgejahr erwartet wird. 
Zum31. Dezember 2023beläuftsichdernochnichtrealisierte
ErtragmitzeitraumbezogenerUmsatzrealisierungauf65 Mio. €
(31. Dezember 2022:202 Mio. €).DievollständigeUmsatzrealisie-
rung erfolgt voraussichtlich in 2024.

156 Konzernanhang (Notes) Erläuterungen zur Konzern- Gewinn- und Verlustrechnung 
AA-132



(9) Ergebnis aus als Finanzinvestition 
gehaltenen Immobilien

Das Ergebnis aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien 
wird überwiegend von der GWH-Gruppe erwirtschaftet. Die Er-
träge und Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

in Mio. €

2023 2022

Erträge aus als Finanzinvestition gehalte-
nen Immobilien 490 472

Miet- und Leasingerträge 300 282

Erträge aus umlagefähigen Betriebs- und 
Instandhaltungskosten 138 162

Gewinne aus dem Abgang 40 21

Wertaufholungen 0 –

Übrige Erträge 12 8

Aufwendungen aus als Finanzinvestition 
gehaltenen Immobilien – 282 – 266

Betriebs- und Instandhaltungskosten – 211 – 232

Davon: aus vermieteten Immobilien – 211 – 232

Wertminderungen – 66 – 30

Übrige Aufwendungen – 5 – 4

Gesamt 207 207

(10) Handelsergebnis

Das Handelsergebnis umfasst neben Bewertungs- und 
 Veräußerungsergebnissen aus mit Handelsabsicht gehaltenen 
Finanzi nstrumenten auch die aus Handelsbeständen resultierenden 
Zinsen und Dividenden sowie Provisionen im Zu sammenhang mit 
Handelsgeschäften. Innerhalb des Handels ergebnisses werden 
auchsämtlicheErgebnisseausderWährungsumrechnungvonfi-
nanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, unabhängig 
von ihrer Bewertungskategorie, als Devisenergebnis ausgewiesen.

in Mio. €

2023 2022

Aktien-/indexbezogene Geschäfte 1 0

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 1 4

Aktien 0 3

Investmentanteile 0 0

Aktien-/Indexderivate 5 – 8

Begebene Aktien-/Indexzertifikate – 5 4

Zinsbezogene Geschäfte 13 329

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 119 – 267

Kredite und Forderungen 46 – 196

Täglich und kurzfristig fällig 4 0

Wertpapierpensionsgeschäfte (Reverse Repos) 5 – 1

Sonstige befristete Darlehen 39 – 197

Andere Forderungen, die keine Kredite sind – 1 1

Wertpapierleerverkäufe (Short Sales) – 5 4

Begebene Geldmarktpapiere – 0 – 2

Einlagen und Kredite – 185 6

Täglich fällig – 64 – 6

Wertpapierpensionsgeschäfte (Repos) – 121 12

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 0 0

Zinsderivate 38 784

Währungsbezogene Geschäfte 32 24

Devisen 31 35

FX-Derivate 0 – 10

Kreditderivate – 3 6

Warenbezogene Geschäfte 23 21

Provisionsergebnis – 17 – 25

Gesamt 48 355
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(11)  Ergebnis aus sonstigen 
 verpflichtend erfolgswirksam  
zum Fair Value bewerteten   
Finanzinstrumenten

HierunterwerdendieGewinneoderVerlusteausderFair Value-Be-
wertungunddemAbgangvonverpflichtenderfolgswirksamzum
Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten ausgewiesen, welche 
nicht mit Handelsabsicht gehalten werden. Die unrealisierten Be-
wertungsgewinne oder -verluste  resultieren aus der nicht wäh-
rungskursbedingten Veränderung des Fair Value ohne Berücksich-
tigung von Zinsabgrenzungen (Clean Fair Value-Änderung).

in Mio. €

2023 2022

Nicht mit Handelsabsicht gehaltene  
Derivate 708 – 2.052

Aktien-/Indexderivate 2 2

Zinsderivate 725 – 2.101

Währungsderivate (FX-Derivate) – 15 48

Kreditderivate – 3 – 1

Schuldverschreibungen und andere  
festverzinsliche Wertpapiere 40 – 117

Kredite und Forderungen 7 – 36

Aktien und andere nicht festverzinsliche 
Wertpapiere 11 – 3

Anteilsbesitz 1 4

Anteile an nicht konsolidierten  
verbundenen Unternehmen 1 0

Anteile an nicht at Equity bewerteten  
Gemeinschaftsunternehmen – 2 – 0

Anteile an nicht at Equity bewerteten  
assoziierten Unternehmen 2 3

Sonstige Beteiligungen 0 1

Ansprüche aus dem Ankauf von  
Kapitallebensversicherungen 0 1

Gesamt 768 – 2.202

(12)  Ergebnis aus freiwillig  
zum Fair Value designierten   
Finanzinstrumenten

In diesem Posten werden die realisierten und unrealisierten 
 Gewinne oder Verluste von freiwillig zum Fair Value designierten 
finanziellenVermögenswertenundVerbindlichkeitenerfasst.Sie
umfassen nur die nicht währungsbedingten Clean Fair Value-Än-
derungen.BeiderBewertungvonfinanziellenVerbindlichkeiten
werden Änderungen des Fair Value, die auf die Ver änderung des 
eigenen Bonitätsrisikos zurückzuführen sind, nicht in diesem Pos-
ten der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung,  sondern im ku-
mulierten OCI erfasst.

in Mio. €

2023 2022

Schuldverschreibungen und andere  
festverzinsliche Wertpapiere 5 – 25

Kredite und Forderungen 107 – 622

Verbriefte Verbindlichkeiten – 436 1.222

Einlagen und Kredite – 299 1.390

Gesamt – 623 1.966
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(13)  Ergebnis aus Sicherungs-
zusammenhängen

Im Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen werden die hin-
sichtlich des abgesicherten Risikos (Zinsänderungs-, Fremdwäh-
rungsrisiko) resultierenden Wertänderungen der in die 
 Sicherungsbeziehung einbezogenen Grundgeschäfte und 
 Sicherungsinstrumente sowie eventuelle Ineffektivitäten  erfasst. 
Die Hedge-Kosten der für die Absicherung von Fremd-
währungsrisiken eingesetzten Sicherungsderivate sind im 
 kumulierten sonstigen Ergebnis im Eigenkapital enthalten.

Durch Mikro-Hedge-Beziehungen werden sowohl Zins- als auch 
kombinierte Zins- und Fremdwährungsrisiken gesichert. Die 
Gruppen-Hedges dienen der  Absicherung von Fremdwährungsri-
siken.

Ist ein finanzieller Vermögenswert der Bewertungskategorie
 FVTOCI Recycling Teil einer Sicherungsbeziehung im Hedge 
 Accounting, wird der Teil des Bewertungsergebnisses, der auf das 
abgesicherte Risiko entfällt, im Ergebnis aus Sicherungs-
zusammen hängen erfasst.

Für die Angaben zu positiven und negativen Marktwerten aus 
Sicherungs derivaten des Hedge Accounting wird auf Anhang-
angabe (26)verwiesen.

Nachfolgend werden die in der Gewinn- und Verlustrechnung 
sowie die im sonstigen Ergebnis im Eigenkapital erfassten 
 Ineffektivitäten dargestellt:

in Mio. €

In der Konzern-Gewinn- und Verlust-
rechnung erfasste Ineffektivitäten  

aus Sicherungsbeziehungen
Im Gesamtergebnis erfasste Hedge-Kosten 

aus Sicherungsgeschäften

2023 2022 2023 2022

Fair Value Hedges – Mikro-Hedges 29 – 10 – 13 3

Absicherung des Zinsrisikos 40 – 20 – –

Fair Value-Änderung der Sicherungsderivate in der 
Berichtsperiode 92 – 453 – –

Zinsbedingte Wertänderung der Grundgeschäfte in 
der Berichtsperiode – 52 432 – –

Kombinierte Absicherung des Zins- und Fremdwäh-
rungsrisikos – 11 10 – 13 3

Fair Value-Änderung der Sicherungsderivate in der 
Berichtsperiode – 23 84 – 13 3

Zinsbedingte Wertänderung der Grundgeschäfte in 
der Berichtsperiode 12 – 73 – –

Fair Value Hedges – Gruppen-Hedges – 16 1 – 40 36

Absicherung des Fremdwährungsrisikos – 16 1 – 40 36

Fair Value-Änderung der Sicherungsderivate in der 
Berichtsperiode 341 – 352 – 40 36

Kassakursbedingte Wertänderung der Grund-
geschäfte in der Berichtsperiode – 357 353 – –

Gesamt 14 – 8 – 53 39
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(14)  Ergebnis aus dem Abgang  
von nicht erfolgswirksam  
zum Fair Value bewerteten 
 Finanzinstrumenten

Dieser Posten umfasst das Nettoergebnis aus dem vorzeitigen 
AbgangdurchVerkaufunddurchsubstanzielleModifikationvon
zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten Finanzinstru-
mentenderStufen 1und2sowievonerfolgsneutralzumFairValue
bewertetenfinanziellenVermögenswertenderStufen 1und2.

DieErfassungdesAbgangsergebnissesrichtetsichfürfinanzielle
Vermögenswerte der Bewertungskategorie AC nach der Stufe des 
WertminderungsmodellszumAbgangszeitpunkt.Fürfinanzielle
VermögenswerteinStufe 1wirdzunächstdiezuvorgebildeteku-
mulierte Wertberichtigung über den Posten Risikovorsorge in der 
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung auf gelöst. Es wird ein Ab-
gangsergebnis in Höhe der Differenz  zwischen Verkaufspreis und 
Bruttobuchwerterfasst.InStufe 2erfolgtzunächsteinVerbrauch
der kumulierten Wertberichtigung und die Differenz  zwischen 
Verkaufspreis und Bruttobuchwert nach Verbrauch wird als Ab-
gangsergebniserfasst.BeiwertgemindertenfinanziellenVermö-
genswerten inStufe 3 istdasKreditrisikobeieinerVerkaufs-
transaktion der wesentliche wertbestimmende Faktor, so dass 
zunächst eine Anpassung der  kumulierten Wertberichtigung er-
folgt, bis der Verkaufspreis dem Nettobuchwert entspricht. Ent-
sprechendwerdenalleEffekteausdemVerkauffinanziellerVer-
mögenswerteinStufe 3imRahmenderRisikovorsorgeabgebildet
(sieheAnhangangabe(37)).BeierfolgsneutralzumFairValue
bewertetenfinanziellenVermögenswertengiltgrundsätzlichdie
gleiche Systematik. Zusätzlich werden die bislang im kumulierten 
OCI erfassten  kumulierten nicht bonitätsbedingten Fair Value- 
Änderungen recycelt.

in Mio. €

2023 2022

Aus zu fortgeführten Anschaffungskosten 
bewerteten finanziellen Vermögenswerten 0 0

Schuldverschreibungen und andere fest-
verzinsliche Wertpapiere – 0 – 0

Kredite und Forderungen 0 0

Aus erfolgsneutral zum Fair Value  
bewerteten finanziellen Vermögenswerten – 1 20

Schuldverschreibungen und andere fest-
verzinsliche Wertpapiere – 1 20

Kredite und Forderungen – 0 – 0

Aus zu fortgeführten Anschaffungskosten 
bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten – 0 0

Einlagen und Kredite – 0 0

Gesamt – 2 20

(15)  Ergebnis aus at Equity  
bewerteten Unternehmen

DasErgebnisausatEquitybewertetenUnternehmenumfasstdie
ergebniswirksam erfassten Erfolgsbeiträge aus Gemeinschafts- 
undassoziiertenUnternehmen,dienachderEquity-Methode
bewertet werden.

in Mio. €

2023 2022

Ergebnis aus at Equity bewerteten  
Gemeinschaftsunternehmen – 15 – 6

Anteiliges Ergebnis 2 – 2

Wertminderungen oder Wertaufholungen – 18 – 5

Abgangsergebnis – 0 0

Ergebnis aus at Equity bewerteten  
assoziierten Unternehmen 3 2

Anteiliges Ergebnis 4 3

Wertminderungen oder Wertaufholungen – 1 – 1

Gesamt – 13 – 4
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(16) Sonstiges betriebliches Ergebnis 

in Mio. €

2023 2022

Gewinne (+) oder Verluste (–) aus dem Abgang von nichtfinanziellen Vermögenswerten 20 38

Sachanlagen – 0 – 0

Immaterielle Vermögenswerte – – 0

Vermögenswerte des Vorratsvermögens 20 39

Wertminderungen (–) oder Wertaufholungen (+) von nichtfinanziellen Vermögenswerten – 45 – 5

Sachanlagen – 0 – 1

Immaterielle Vermögenswerte – 0 – 1

Vermögenswerte des Vorratsvermögens – 45 – 3

Zuführungen (–) oder Auflösungen (+) von Rückstellungen 28 32

Rückstellungen für außerbilanzielle Verpflichtungen (ohne Kreditzusagen und Finanzgarantien) 0 0

Restrukturierungsrückstellungen 6 7

Rückstellungen für Prozesskosten und Steuerrechtsverfahren 6 – 1

Sonstige Rückstellungen 16 26

Ergebnis aus der Entkonsolidierung von Tochterunternehmen – 5

Sonstiges operatives Ergebnis 47 46

Sachanlagen 20 16

Vermögenswerte des Vorratsvermögens 27 29

Mieterträge aus unkündbaren Untermietverhältnissen 2 1

Erträge aus nicht bankgeschäftlichen Dienstleistungen 28 30

Erträge und Aufwendungen aus der Verlustübernahme – 0 –

Aufwendungen aus der Gewinnabführung – 0 – 1

Übrige sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen 8 0

Gesamt 86 146

IndenGewinnenoderVerlustenausdemAbgangvonnichtfinan-
ziellen Vermögenswerten, im sonstigen operativen Ergebnis und 
in den Erträgen aus nicht bankgeschäftlichen Dienstleistungen 
sind Erlöse gemäß IFRS 15 enthalten. Hierzu wird auf Anhangan-
gabe (8) verwiesen.
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(17) Verwaltungsaufwand

in Mio. €

2023 2022

Personalaufwand – 738 – 733

Löhne und Gehälter – 605 – 577

Soziale Abgaben – 92 – 87

Aufwendungen für die Altersversorgung 
und Unterstützung – 40 – 68

Andere Verwaltungsaufwendungen – 826 – 773

Aufwendungen des Geschäftsbetriebs – 124 – 120

Prüfungs- und Beratungsleistungen – 132 – 103

Aufwendungen des EDV-Betriebs – 314 – 278

Aufwendungen für Geschäftsgebäude – 50 – 43

Aufwendungen für Werbung, Öffentlich-
keitsarbeit und Repräsentation – 31 – 25

Pflichtbeiträge – 175 – 205

Darunter: Beiträge zu den Sicherungs-
einrichtungen des SGVHT und DSGV – 58 – 63

Darunter: Pflichtbeiträge zum  
europäischen Abwicklungsfonds – 68 – 94

Gesamt – 1.564 – 1.506

In den Prüfungs- und Beratungsleistungen sind für das Geschäfts-
jahr folgende Entgelte für Leistungen, die von Konzernunterneh-
men der EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungs gesellschaft er-
bracht wurden, enthalten:

in Mio. €

2023 2022

Abschlussprüfung – 7 – 6

Andere Bestätigungsleistungen – 1 – 1

Sonstige Leistungen 0 –

Gesamt – 8 – 7

Die Honorare für Abschlussprüfungsleistungen enthalten durch 
EU-Recht vorgeschriebene Abschlussprüfungen, die prüferische 
Durchsicht von Zwischenabschlüssen und nicht durch EU-Recht 
vorgeschriebene Jahresabschlussprüfungen. Honorare für  andere 
Bestätigungsleistungen entfallen auf gesetzlich vorgeschriebene, 
vertraglich vereinbarte oder freiwillig beauftragte Prüfungs- und 
Bestätigungsleistungen, insbesondere auf  Bestätigungen für Si-
cherungseinrichtungen und gesetzliche Meldungen, projektbe-
gleitende Prüfungen, Prüfungen des dienstleistungsbezogenen 
internen Kontrollsystems sowie die Prüfungen des Depot- und 
Wertpapierdienstleistungs geschäfts.

Die Beschäftigten im Helaba-Konzern verteilen sich im Jahres-
durchschnitt wie folgt:

Weiblich Männlich Gesamt

2023 2022 2023 2022 2023 2022

Helaba 1.559 1.548 1.848 1.864 3.406 3.412

Bank 1.120 1.118 1.550 1.577 2.670 2.695

WIBank 322 314 226 216 548 530

LBS 117 116 71 71 188 187

Konzerntochtergesellschaften 1.442 1.407 1.528 1.491 2.971 2.898

Helaba-Konzern 3.001 2.955 3.376 3.355 6.377 6.310
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(18) Planmäßige Abschreibungen

in Mio. €

2023 2022

Als Finanzinvestition gehaltene  
Immobilien – 52 – 50

Vermietete Gebäude – 52 – 50

Sachanlagen – 60 – 61

Selbst genutzte Grundstücke und Gebäude – 42 – 43

Betriebs- und Geschäftsausstattung – 16 – 16

Maschinen und technische Anlagen – 2 – 2

Immaterielle Vermögenswerte – 35 – 34

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte 
und ähnliche Rechte – 0 – 0

Erworbene Software – 34 – 33

Selbst erstellte Software – 0 – 0

Sonstige immaterielle Vermögenswerte – 1 – 1

Gesamt – 147 – 146

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien sowie abnutzbare 
Vermögenswerte des Sachanlagevermögens werden planmäßig 
linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer unter 
 Berücksichtigung rechtlicher und vertraglicher Beschränkungen 
abgeschrieben. Ausnahmen bilden geringwertige Wirtschaftsgü-
ter. Diese werden entweder im Jahr der Anschaffung vollständig 
ab geschrieben oder es wird ein Sammelposten gebildet, der im 
Zugangsjahr und den vier nachfolgenden Geschäftsjahren zu je 
20 % erfolgswirksam aufgelöst wird. Nutzungsrechte aus Leasing-
verhältnissen werden grundsätzlich linear über den Zeitraum des 
Vertragsverhältnisses abgeschrieben. In Fällen, in denen eine 
Kaufoption bei der Bemessung des Nutzungsrechts berücksich-
tigt wurde oder der zugrunde liegende Vermögensgegenstand 
am Ende der Laufzeit des Leasingverhältnisses auf die Helaba 
übergeht, wird das Nutzungsrecht über die betriebsgewöhnliche 

Nutzungsdauer des zugrunde liegenden Vermögensgegenstands 
linear abgeschrieben.

Die Bandbreiten der zugrunde gelegten Nutzungsdauern von als 
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien bewegen sich in Abhän-
gigkeit von der jeweiligen Nutzungsart der Immobilie in folgen-
dem Rahmen:

	■ Wohn- und Geschäftshäuser 40 – 80 Jahre
	■ Bürogebäude, Büro- und Geschäftshäuser 40 – 60 Jahre
	■ Spezialimmobilien 20 – 60 Jahre

Die Bandbreite der erwarteten Nutzungsdauern von Sach anlagen 
stellt sich wie folgt dar:

	■ Gebäude 25 – 80 Jahre
	■ Betriebs- und Geschäftsausstattung 1 – 46 Jahre
	■ Maschinen und technische Anlagen 1 – 24 Jahre

Darüber hinausgehende Wertminderungen werden durch außer-
planmäßige Abschreibungen berücksichtigt, wenn Hinweise auf 
eine Wertminderung vorliegen und der Buchwert den höheren 
Wert aus Nettoveräußerungspreis und Nutzungswert überschrei-
tet. Zuschreibungen werden höchstens bis zu den fortgeführten 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten vorgenommen, wenn der 
Grund für die außerplanmäßige Abschreibung weg gefallen ist. 
Der Ausweis von außerplanmäßigen Abschreibungen auf als Fi-
nanzinvestition gehaltene Immobilien erfolgt im Ergebnis aus als 
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien (siehe Anhangangabe 
(9)). Für alle übrigen abnutzbaren Vermögenswerte des Sachan-
lagevermögens erfolgt der Ausweis im sonstigen betrieblichen 
Ergebnis (siehe Anhangangabe (16)).

Die immateriellen Vermögenswerte des Helaba-Konzernshaben –
mit Ausnahme der Geschäfts- oder Firmenwerte – begrenzte Nut-
zungsdauern und werden ebenfalls planmäßig abgeschrieben. 
Software wird planmäßig über einen Zeitraum von grundsätzlich 
drei Jahren abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen 
auf immaterielle Vermögenswerte werden im sonstigen betrieb-

lichenErgebnisgezeigt(sieheAnhangangabe (16)).ZumWert-
minderungstest auf immaterielle Ver mögenswerte wird auf An-
hangangabe (31)verwiesen.

(19) Ertragsteuern

DerErtragsteueraufwandbeträgt–255 Mio. €(2022:–202 Mio. €).
Er resultiert im Wesentlichen aus Ertragsteueraufwendungen im 
Inlandmit–222 Mio. €(2022:–141 Mio. €)und–33 Mio. €(2022:
–61 Mio. €)imAusland.

Aus der Nutzung bisher nicht berücksichtigter steuerlicher Ver-
luste resultierte keine Entlastung des tatsächlichen Steuerauf-
wands.

Von dem Ertragsteueraufwand entfällt ein Steueraufwand in Höhe 
von–144 Mio. €(2022:–272 Mio. €)auftatsächlicheSteuern.Die
Entstehung beziehungsweise die Realisierung temporärer Diffe-
renzenführtezulatentenSteueraufwendungenvon–111 Mio. €
(2022:69 Mio. €).AufdasVorjahrentfieleinSteuerertragvon
6 Mio. €(2022:6 Mio. €).AusderNutzungbeziehungsweiseEnt-
stehung steuerlicher Verlustvorträge ergab sich im Berichtszeit-
raum per saldo ein geringes latentes Steuerergebnis (2022: ge-
ringes latentes Steuerergebnis).

in Mio. €

2023 2022

Tatsächliche Steuern – 144 – 272

Latente Steuern – 111 69

Gesamt – 255 – 202
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in Mio. €

2023 2022

Ergebnis vor Steuern 722 633

Anzuwendender Ertragsteuersatz in % 32 32

Erwarteter Ertragsteueraufwand im  
Geschäftsjahr – 231 – 203

Auswirkungen wegen abweichender Steuer-
sätze – 17 2

Auswirkungen von Steuersatzänderungen – – 0

Im Geschäftsjahr erfasste Steuern aus  
Vorjahren 6 6

Steuerfreie Erträge und gewerbesteuerliche 
Kürzung 37 31

Nicht abziehbare Betriebsausgaben und  
gewerbesteuerliche Hinzurechnung – 37 – 45

Wertberichtigungen und Ansatzkorrekturen – 6 – 1

Sonstige Auswirkungen – 8 7

Ertragsteueraufwand – 255 – 202

Neben den erfolgswirksam erfassten Ertragsteuern werden 
 weitere latente Steuern auf die Bestandteile des sonstigen 
 Ergebnisses gebildet. Die nachfolgende Tabelle enthält eine Auf-
gliederung der erfolgsneutral erfassten Gewinne und Verluste und 
der auf sie entfallenden latenten Steuern:

in Mio. €

Vor Steuern Steuern Nach Steuern

2023 2022 2023 2022 2023 2022

Posten, die nicht in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung  
umgegliedert werden: 32 1.026 – 10 – 309 21 717

Neubewertung der Nettoschuld aus leistungsorientierten  
Versorgungsplänen – 67 693 20 – 202 – 46 491

Fair Value-Änderungen von erfolgsneutral zum Fair Value bewerteten  
Eigenkapitalinstrumenten 1 – 6 0 0 1 – 6

Bonitätsinduzierte Fair Value-Änderungen von freiwillig zum Fair Value  
designierten finanziellen Verbindlichkeiten 97 339 – 31 – 107 67 232

Posten, die in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert 
werden: 107 – 567 – 35 180 72 – 387

Anteilige Ergebnisse aus at Equity bewerteten Unternehmen – 0 – – 0 – 0

Fair Value-Änderungen von erfolgsneutral zum Fair Value bewerteten  
Schuldinstrumenten 163 – 609 – 52 193 111 – 416

Ergebnisse aus der Währungsumrechnung von ausländischen Geschäfts-
betrieben – 3 2 – – – 3 2

Ergebnisse aus Fair Value Hedges von Fremdwährungsrisiken – 53 39 17 – 13 – 36 27

Gesamt 139 459 – 46 – 129 93 330
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(20) Segmentberichterstattung 

in Mio. €

Immobilien Corporates & Markets
Retail & Asset  
Management WIBank Sonstige

Konsolidierung / 
Überleitung Konzern

2023 2022 2023 20221) 2023 2022 2023 2022 2023 20221) 2023 2022 2023 2022

Zinsüberschuss 442 429 527 500 410 242 91 71 386 167 – 16 8 1.840 1.417

Risikovorsorge – 556 – 33 13 3 4 – 8 – 0 91 – 126 0 1 – 448 – 162

Zinsüberschuss nach Risikovorsorge – 115 397 540 503 414 234 91 72 478 41 – 16 9 1.392 1.255

Provisionsüberschuss 17 22 166 181 294 281 77 66 – 18 – 16 – 1 – 1 536 533

Ergebnis aus als Finanzinvestition gehaltenen  
Immobilien – – – – 207 207 – – – – – – 207 207

Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung – – 188 219 11 – 38 2 1 6 – 70 – – 0 207 111

Handelsergebnis – – 151 353 – 1 3 – – – 102 – 8 – 0 7 48 355

Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen  
und anderen zum Fair Value bewerteten  
Finanzinstrumenten (Nichthandel) – – 37 – 134 12 – 41 2 1 108 – 62 0 – 7 158 – 245

Ergebnis aus at Equity bewerteten Unternehmen – – – – 6 4 3 – – – 17 – 2 – – – 13 – 4

Sonstiges Ergebnis – 0 – 1 16 11 56 85 4 3 27 71 1 14 103 183

Summe Erträge – 97 418 910 909 987 772 173 141 476 23 – 15 22 2.433 2.285

Verwaltungsaufwand inklusive planmäßiger  
Abschreibungen – 143 – 132 – 501 – 462 – 619 – 578 – 116 – 99 – 336 – 387 4 6 – 1.711 – 1.652

Ergebnis vor Steuern – 241 286 409 447 368 194 57 42 140 – 364 – 11 28 722 633

Vermögen (Mrd. €) 33,4 34,7 64,1 65,0 35,9 35,3 26,6 25,9 62,7 76,0 – 20,6 – 25,4 202,1 211,5

Risikogewichtete Aktiva (Mrd. €) 15,8 17,8 28,6 30,2 6,9 6,8 1,5 1,5 8,1 8,5 – – 61,0 64,8

Alloziertes Kapital (Mio. €) 2.283 2.255 3.962 3.691 2.375 2.227 211 183 1.182 1.103 0 0 10.014 9.459

Eigenkapitalrentabilität (%) – 12,7 10,3 12,1 15,5 8,7 26,9 22,9 – – – – 7,2 6,7

Cost-Income-Ratio (%) 31,2 29,3 55,9 51,0 62,9 74,1 67,0 70,3 – – – – 59,4 67,5

1)  Vorjahreszahlen angepasst: Aufgrund einer organisatorischen Veränderung wird das Ergebnis des Geldhandels für Treasury-Aktivitäten vom Segment Corporates & Markets in das Segment Sonstige umgegliedert. Die Auswirkungen sind in einer Tabel-
le am Ende dieser Anhangangabe dargestellt.
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Der Segmentbericht ist in die vier nachstehend erläuterten 
 Geschäftssegmente gegliedert:

	■ Im Geschäftssegment Immobilien hat sich die Helaba auf Pro-
dukte in größeren gewerblichen Projekt- beziehungsweise 
BestandsfinanzierungenfürImmobilienspezialisiert.DiePro-
duktpalette erstreckt sich vom klassischen Immo bilienkredit 
im In- und Ausland über die Finanzierung von offenen Immo-
bilienfondsbishinzurDevelopment-/Portfoliofinanzierung.
So werden vor allem Bürogebäude, Einzelhandelsobjekte und 
Wohnungsportfolios, aber auch Gewerbe parks und Logistik-
zentrenfinanziert.

	■  Im Geschäftssegment Corporates & Markets werden Produkte 
über alle Kundengruppen hinweg angeboten. Die Bereiche 
Asset Finance und Corporate Banking bieten speziell für Unter-
nehmen maßgeschneiderte Finanzierungen an, die im Kunden-
auftrag strukturiert und arrangiert werden. Dies umfasst die 
ProduktgruppenUnternehmensfinanzierung,Projektfinanzie-
rung,Transportfinanzierung,Außenhandelsfinanzierung,Ak-
quisitionsfinanzierung,AssetBackedFinance, Investitions-
undLeasingfinanzierungundBilanzstrukturmanagement.Im
Bereich Sparkassen und Mittelstand unterstützt die Helaba 
Sparkassen und ihre Kunden mit Finanzierungen (im Wesent-
lichen Metakredit), dem Trade-Finance-Geschäft sowie Dienst-
leistungen für den Zahlungsverkehr (Cash Management). Der 
Bereich Öffentliche Hand bietet Beratungen und Produkte für 
Kommunen und kommunalnahe Unternehmen. Neben den 
Kreditprodukten werden auch die Handels- und Sales-Aktivitä-
ten aus dem Geschäftsbereich Capital Markets in diesem Ge-
schäftssegment abgebildet.

	■  Im Geschäftssegment Retail & Asset Management werden das 
Retail Banking, das Private Banking und die Landesbauspar-
kasse Hessen-Thüringen sowie Aktivitäten aus dem Asset Ma-
nagement erfasst. Die Frankfurter Sparkasse bietet die klassi-
schen Produkte einer Retail-Bank an. Das Produktspektrum im 
Private Banking wird durch die Gruppe Frankfurter Bankgesell-
schaft komplettiert. Darüber hinaus gehören die klassische 

Vermögensbetreuung und -verwaltung sowie das Management 
von Spezial- und Publikumsfonds für institutionelle Anleger 
und die Betreuung von Master-KAG-Mandaten zu den As-
set-Management-Produkten bei der Helaba Invest Kapitalan-
lagegesellschaft mbH. Der Geschäftsbereich Immobilienma-
nagement mit den verbundenen immobilienwirtschaftlichen 
Tochtergesellschaften wie die GWH-Gruppe gehören ebenfalls 
zu diesem Geschäftssegment. Die Produktpalette erstreckt sich 
von der Betreuung fremder und eigener Immobilien-Assets 
und der Projektentwicklung bis hin zum Facility Management.

	■  Im Geschäftssegment WIBank wird im Wesentlichen der Ge-
schäftsbereich Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen dar-
gestellt. Als zentrales Förderinstitut des Landes Hessen bün-
delt die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen  (WIBank) 
die Verwaltung von Förderprogrammen im öffentlichen Auftrag. 
In diesem Geschäftssegment werden somit die Ergebnisse aus 
dem öffentlichen Förder- und Infrastrukturgeschäft in den Tä-
tigkeitsfeldern Wohnungswesen, Kommunal- und Städtebau, 
öffentliche Infrastruktur, Wirtschafts- und Arbeitsmarktförde-
rung, Landwirtschaft sowie Schutz der Umwelt zusammenge-
fasst.

Die Segmentinformationen basieren entsprechend der Berichter-
stattung an das Management sowohl auf der internen Steuerung 
(Deckungsbeitragsrechnung) als auch auf dem externen Rech-
nungswesen. Die Darstellung der Erträge und Aufwendungen 
folgt der Berichterstattung an das Management.

Das Zinsergebnis im Kreditgeschäft wird in der internen Steue-
rung mittels der Marktzinsmethode aus der Differenz zwischen 
dem Kundenzinssatz und dem Marktzinssatz eines strukturkon-
gruenten Alternativgeschäfts berechnet. Ergebnisse aus 
 Fristentransformation werden als Zinsergebnis im Treasury abge-
bildet.

Das Ergebnis aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien 
beinhaltet sowohl Erträge als auch Aufwendungen aus der Bewirt-
schaftung und Projektentwicklung von Immobilien (Investment 

Property), die als Teil des sonstigen betrieblichen Ergebnisses 
separat ausgewiesen werden. 

Die Ergebnisse aus Handelsgeschäften, aus nicht mit Handelsab-
sicht gehaltenen Derivaten und Finanzinstrumenten der Fair 
Value-Option, aus Sicherungszusammenhängen, aus erfolgsneu-
tral zum Fair Value bewerteten Schuldverschreibungen, aus ver-
pflichtenderfolgswirksamzumFairValuebewertetenSchuldver-
schreibungenundEigenkapitalinstrumentensowieausatEquity
bewerteten Unternehmen werden entsprechend dem externen 
Rechnungswesen nach IFRS ermittelt.

Unter dem sonstigen Ergebnis werden die Dividendenerträge, das 
sonstige betriebliche Ergebnis, welches nicht dem Ergebnis aus 
als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien zuzuordnen ist, und 
das Ergebnis aus dem Abgang von nicht erfolgswirksam zum Fair 
Value bewerteten Finanzinstrumenten ausgewiesen.

Der Verwaltungsaufwand enthält zunächst die direkt zurechenba-
ren Kosten der Segmente, ergänzt um die von anderen Einheiten 
erbrachten internen Leistungen. Die Abrechnung dieser Leistun-
gen erfolgt auf Basis von marktorientierten Preisvereinbarungen 
beziehungsweise verursachungsgerechten Mengentreibern. Ver-
vollständigt wird die Abbildung durch eine Overheadumlage der 
Corporate-Center-Kosten, die grundsätzlich dem Verursachungs-
prinzip folgt.

Unter dem Vermögen werden die bilanziellen Aktiva bei den je-
weils zuständigen Einheiten ausgewiesen. Die Zurechnung auf die 
Geschäftssegmente erfolgt auf Basis der Deckungsbeitragsrech-
nung. Die Risikoposition beinhaltet die Risikoposition des An-
lage- und Handelsbuchs einschließlich der Marktpreisrisikoposi-
tion gemäß CRR. Das durchschnittliche bilanzielle Eigenkapital 
für die Geschäftsbereiche wird nach Risikopositionen verteilt und 
für die Tochtergesellschaften und Beteiligungen in Relation zum 
bilanziellen Eigenkapital zugeordnet (alloziertes Kapital).

Die Eigenkapitalrentabilität der Geschäftssegmente wird aus dem 
Verhältnis vom Ergebnis vor Steuern zum durchschnittlich allo-
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zierten Kapital ermittelt. Die Cost-Income-Ratio ergibt sich aus 
dem Verhältnis vom Verwaltungsaufwand inklusive planmäßiger 
Abschreibungen zum Gesamt ertrag (Summe Erträge abzüglich 
Risikovorsorge). 

Im Segment Sonstige sind die nicht den Geschäftssegmenten zu-
rechenbaren Ergebnisbeiträge und Aufwendungen abgebildet. 
Insbesondere umfasst diese Spalte die Ergebnisse aus zentral 
konsolidierten Beteiligungen wie der OFB-Gruppe sowie die Kos-
ten der zentralen Bereiche, die nicht über das Verur-
sachungsprinzip den einzelnen Segmenten zugeordnet werden 
können. Darüber hinaus werden hier die Erfolge aus den 
 Treasury-Aktivitäten, der zentralen Anlage der Eigenmittel sowie 
aus strategischen Dispositionsentscheidungen und den zentral 
gehaltenenLiquiditätswertpapierenabgebildet.Zudemwirddie-
sem Segment ein Risikovorsorge-Mehrbedarf aus der Sonderkon-
stellation aufgrund fehlenden Einzelgeschäftsbezugs sowie das 
Post Model Adjustment analog zu den Vorjahren zugeordnet.

Unter dem Segment Konsolidierung / Überleitung werden durch 
konzerninterne Sachverhalte entstandene Konsolidierungsef-
fekte, welche zwischen den Segmenten bestehen, ausgewiesen. 
Überleitungseffekte, die sich zwischen den Segmentergeb nissen 
und der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung des  Konzerns, ins-
besondere bezüglich des Zinsergebnisses, ergeben, werden 
ebenfalls in diesem Segment berichtet. Da die Deckungs-
beitragsrechnung das Zinsergebnis auf Basis der Marktzinsme-
thode ausweist, resultieren Differenzen unter  anderem aus Ein-
malerträgen und periodenfremden Zins ergebnissen.

Die Erträge nach Risikovorsorge verteilen sich auf Produkte und 
Dienstleistungen wie folgt:

in Mio. €

2023 20221)

Immobilienkreditgeschäft – 97 418

Immobilienverwaltung und -entwicklung 166 266

Unternehmensfinanzierung 477 449

Kommunales Kreditgeschäft 48 45

Treasury-Produkte 368 157

Kapitalmarktprodukte 103 281

Fondsmanagement/Vermögensverwaltung 216 199

Bauspargeschäft 55 41

Sparkassenkreditgeschäft 51 26

Cash Management 232 108

Öffentliches Förder- und Infrastrukturgeschäft 173 141

Retail-Geschäft 536 320

Sonstige Produkte/Überleitung 105 – 166

Konzern 2.433 2.285

1)  Vorjahreszahlen angepasst: Aufgrund einer organisatorischen Veränderung 
werden die Erträge des Geldhandels für Treasury-Aktivitäten jetzt bei den 
Treasury- Produkten ausgewiesen. Die im Vorjahr in den Kapitalmarktprodukten 
enthaltenen Erträge in Höhe von 40 Mio. € wurden umgegliedert.

Nach Regionen ergibt sich folgende Verteilung:

in Mio. €

2023 2022

Deutschland 2.288 1.959

Europa (ohne Deutschland) 51 137

Welt (ohne Europa) 94 189

Konzern 2.433 2.285
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Aufgrund einer organisatorischen Veränderung wird das Ergebnis 
des Geldhandels für Treasury-Aktivitäten jetzt im Segment Sons-
tige ausgewiesen. Im Vorjahr waren die Ergebnisse im Segment 

Corporates & Markets enthalten. Die Anpassung der Vorjahreszah-
len wird in der folgenden Tabelle dargestellt:

in Mio. €

Corporates & Markets Sonstige

Berichtet Anpassung Angepasst Berichtet Anpassung Angepasst

Zinsüberschuss 548 – 48 500 119 48 167

Zinsüberschuss nach Risikovorsorge 551 – 48 503 – 7 48 41

Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung 211 8 219 – 62 – 8 – 70

Handelsergebnis 345 8 353 – – 8 – 8

Summe Erträge 949 – 40 909 – 17 40 23

Verwaltungsaufwand inklusive planmäßiger  
Abschreibungen – 477 15 – 462 – 372 – 15 – 387

Ergebnis vor Steuern 472 – 25 447 – 389 25 – 364

Vermögen (Mrd. €) 66,1 – 1,1 65,0 74,9 1,1 76,0

Risikogewichtete Aktiva (Mrd. €) 30,4 – 0,2 30,2 8,4 0,1 8,5

Alloziertes Kapital (Mio. €) 3.707 – 16 3.691 1.087 16 1.103

Eigenkapitalrentabilität (%) 12,7 – 0,6 12,1 – – –

Cost-Income-Ratio (%) 50,4 0,6 51,0 – – –
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Erläuterungen zur  Konzernbilanz

(21)  Kassenbestand, Sicht- und Tages- 
geldguthaben bei Zentralnoten- 
banken und Kreditinstituten 

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Kassenbestand 80 79

Zu fortgeführten Anschaffungskosten  
bewertete finanzielle Vermögenswerte 32.649 39.980

Sichtguthaben bei Zentralnotenbanken 32.381 39.807

Bei der Deutschen Bundesbank 31.056 38.536

Bei anderen Zentralnotenbanken 1.325 1.271

Sicht- und Tagesgeldguthaben bei  
Kreditinstituten 268 174

Verpflichtend zum Fair Value bewertete  
finanzielle Vermögenswerte 135 207

Sicht- und Tagesgeldguthaben bei  
Kreditinstituten 135 207

Gesamt 32.864 40.266

(22)  Zu fortgeführten Anschaffungs-
kosten bewertete Finanz-
instrumente

Beim Helaba-Konzern handelt es sich bei den zu fortgeführten 
Anschaffungskosten bewerteten Finanzinstrumenten insbeson-
dereumKrediteundForderungensowieumnichtderivativefi-
nanzielle Verbindlichkeiten, die nicht mit einer Handelsabsicht 
eingegangen wurden und für die nicht die Fair Value-Option aus-
geübt wurde.

DerinderBilanzausgewieseneNettobuchwertderfinanziellenVer-
mögenswerte ist der um die gemäß Wertminderungsmodell des 
IFRS 9 ermittelte Risikovorsorge verminderte Bruttobuchwert der 
Finanzinstrumente. Zur Anwendung des Wertminderungs modells 
aufzufortgeführtenAnschaffungskostenbewertetefinanzielleVer-
mögenswertewirdaufAnhangangabe (37)verwiesen.

Im Rahmen des Hedge Accounting werden die Buchwerte von Fi-
nanzinstrumenten dieser Bewertungskategorie, die Grund-
geschäfte von Mikro Fair Value Hedges sind, um die dem abgesi-
cherten Risiko entsprechenden Änderungen der Fair Values an-
gepasst.ZumHedgeAccountingwirdaufAnhangangabe  (26)
verwiesen.

InfinanziellenVerbindlichkeitendieserBewertungskategorieent-
haltene eingebettete derivative Komponenten sind hinsichtlich 
ihrerTrennungspflichtzuprüfen.BestehteineTrennungspflicht,
istdasDerivatgesondertzukategorisieren(regelmäßigverpflich-
tend erfolgswirksam zum Fair Value zu bewerten) und zu bilanzie-
ren. Das Basisinstrument ist eigenständig (ohne die tatsächlich 
separierten derivativen Komponenten) zu kategorisieren und 
kann die Bewertungskategorie AC erfüllen.

Für detaillierte Angaben zur Emissionstätigkeit wird auf Anhang-
angabe (46)verwiesen.

Für Angaben zu Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen wird 
aufAnhangangabe (50)verwiesen.
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Die folgende Tabelle zeigt die zu fortgeführten Anschaffungskos-
tenbewertetenfinanziellenVermögenswerte:

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Schuldverschreibungen und andere  
festverzinsliche Wertpapiere 2.795 1.774

Darunter: börsennotiert 2.795 1.739

Mittel- und langfristige Schuld-
verschreibungen 2.795 1.774

Kredite und Forderungen 126.682 128.898

Täglich und kurzfristig fällig 6.429 6.607

Kreditkartenforderungen 1 14

Forderungen aus Lieferungen und  
Leistungen, inklusive Factoring 3.035 3.176

Forderungen aus Wertpapierpensions-
geschäften (Reverse Repos) 41 –

Sonstige befristete Darlehen 117.127 119.039

Schuldscheindarlehen 2.541 2.789

Namensschuldverschreibungen 1.410 1.211

Weiterleitungsdarlehen 9.191 9.501

Termingelder 4.156 4.008

Baudarlehen der Bausparkasse 1.181 1.090

Übrige sonstige befristete Darlehen 98.647 100.440

Andere Forderungen, die keine Kredite 
sind 49 62

Gesamt 129.477 130.673

Die folgende Tabelle zeigt die sonstigen befristeten Darlehen 
nach Finanzierungszweck:

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Gewerbliche Immobilienkredite 34.816 36.104

Wohnungsbaukredite 7.262 7.091

Konsumentenkredite an Privathaushalte 178 222

Infrastrukturkredite 28.363 27.263

Objektfinanzierung 4.817 5.593

Leasingrefinanzierung 5.129 5.133

Import-/Exportfinanzierung 2 3

Übrige Finanzierungszwecke 36.559 37.631

Gesamt 117.127 119.039

Die folgende Tabelle zeigt die zu fortgeführten Anschaffungskos-
tenbewertetenfinanziellenVerbindlichkeiten:

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Verbriefte Verbindlichkeiten 51.263 41.064

Begebene Geldmarktpapiere 3.007 1.260

Commercial Papers (CP) 51 431

Certificates of Deposit (CD) 1.303 331

Asset Backed Commercial Papers (ABCP) 396 498

Sonstige Geldmarktpapiere 1.257 –

Begebene mittel- und langfristige Schuld-
verschreibungen 48.255 39.805

Hypothekenpfandbriefe 6.834 7.613

Öffentliche Pfandbriefe 7.847 6.900

Strukturierte (hybride) Anleihen 348 702

Sonstige mittel- und langfristige Schuld-
verschreibungen 33.226 24.590

Einlagen und Kredite 110.616 129.378

Täglich fällig 45.318 44.808

Mit vereinbarter Laufzeit 58.975 77.879

Mit vereinbarter Kündigungsfrist 6.323 6.688

Wertpapierpensionsgeschäfte (Repos) – 3

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 428 439

Gesamt 162.306 170.881
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Die folgenden Tabellen zeigen die zu fortgeführten Anschaffungs-
kostenbewertetenfinanziellenVermögenswertesowiediezufort-
geführten Anschaffungskosten bewerteten Einlagen und Kredite 
undsonstigenfinanziellenVerbindlichkeitennachRegionenund
Kontrahenten:

in Mio. €

Deutschland
Europäische Union  

(ohne Deutschland) Welt (ohne Europäische Union) Gesamt

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 283 168 2.062 1.501 451 105 2.795 1.774

Girozentralen 74 5 – – – – 74 5

Sonstige Kreditinstitute 204 163 2.046 1.501 417 85 2.667 1.750

Sonstige finanzielle Unternehmen – – 0 – – 14 0 14

Nichtfinanzielle Unternehmen 4 – – – – – 4 –

Öffentliche Haushalte – – 16 – 33 5 49 5

Kredite und Forderungen 83.799 83.546 24.612 25.982 18.271 19.370 126.682 128.898

Zentralnotenbanken 50 54 – – – – 50 54

Girozentralen 460 356 – – – – 460 356

Sparkassen 8.197 7.833 – – – – 8.197 7.833

Sonstige Kreditinstitute 2.130 2.084 1.402 1.586 931 924 4.462 4.594

Sonstige finanzielle Unternehmen 6.539 6.269 3.832 4.137 1.506 1.785 11.877 12.192

Nichtfinanzielle Unternehmen 33.553 33.333 18.160 18.738 15.365 16.334 67.077 68.404

Öffentliche Haushalte 24.612 25.355 1.194 1.500 302 161 26.108 27.015

Private Haushalte 8.259 8.262 24 23 168 166 8.451 8.451

Gesamt 84.082 83.714 26.674 27.484 18.721 19.474 129.477 130.673

171 Konzernanhang (Notes) Erläuterungen zur  Konzernbilanz
AA-147



in Mio. €

Deutschland
Europäische Union  

(ohne Deutschland) Welt (ohne Europäische Union) Gesamt

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Einlagen und Kredite 101.418 118.908 3.524 4.993 5.675 5.477 110.616 129.378

Zentralnotenbanken 6.635 23.780 – – – – 6.635 23.780

Girozentralen 1.270 1.140 – – – – 1.270 1.140

Sparkassen 14.000 13.539 – – – – 14.000 13.539

Sonstige Kreditinstitute 22.795 22.909 2.630 3.015 866 1.353 26.290 27.277

Sonstige finanzielle Unternehmen 16.343 17.461 523 1.143 3.991 2.665 20.857 21.269

Nichtfinanzielle Unternehmen 9.039 9.851 256 723 167 570 9.461 11.144

Öffentliche Haushalte 8.826 8.498 0 0 222 564 9.048 9.062

Private Haushalte 22.511 21.731 115 111 429 326 23.055 22.168

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 411 420 6 8 11 11 428 439

Girozentralen 2 2 – – – – 2 2

Sparkassen 6 4 – – – – 6 4

Sonstige Kreditinstitute 2 55 – – – – 2 55

Sonstige finanzielle Unternehmen 72 85 – – 10 10 82 96

Nichtfinanzielle Unternehmen 165 200 6 8 0 0 170 209

Öffentliche Haushalte 35 26 – – – – 35 26

Private Haushalte 131 47 – – 0 0 131 47

Gesamt 101.829 119.327 3.529 5.001 5.685 5.488 111.044 129.817
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(23) Handelsaktiva und -passiva 

IndiesemBilanzpostensindausschließlichverpflichtenderfolgs-
wirksam zum Fair Value bewertete Finanzinstrumente, die zu Han-
delszweckengehaltenwerden (FVTPL HfT), enthalten.

Die Kredite und Forderungen des Handelsbestands umfassen im 
Wesentlichen Schuldscheindarlehen sowie in geringem Umfang 
Wertpapierpensions- und Geldhandelsgeschäfte.

Für detaillierte Angaben zur Emissionstätigkeit wird auf Anhang-
angabe (46)verwiesen.

Für detaillierte Informationen zu derivativen Finanzinstru menten 
wirdaufAnhangangabe (41)verwiesen.

Die nachstehenden Tabellen zeigen die Handelsaktiva und -pas-
siva nach Produkten:

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Positive Marktwerte aus mit Handelsabsicht gehaltenen Derivaten 8.325 9.421

Davon: OTC gehandelt 8.325 9.421

Aktien-/indexbezogene Geschäfte 39 126

Zinsbezogene Geschäfte 7.475 8.243

Währungsbezogene Geschäfte 798 1.043

Kreditderivate 10 8

Warenbezogene Geschäfte 3 1

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 2.696 1.629

Darunter: börsennotiert 2.671 1.629

Geldmarktpapiere 25 0

Mittel- und langfristige Schuldverschreibungen 2.671 1.629

Kredite und Forderungen 676 1.621

Täglich und kurzfristig fällig 8 7

Forderungen aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos) 206 46

Sonstige befristete Darlehen 462 1.568

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – 1

Darunter: börsennotiert – 1

Aktien – 1

Handelsaktiva 11.697 12.672

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Negative Marktwerte aus mit Handelsabsicht gehaltenen Derivaten 6.488 9.267

Davon: OTC gehandelt 6.488 9.267

Davon: börsengehandelt 0 0

Aktien-/indexbezogene Geschäfte 39 126

Zinsbezogene Geschäfte 5.746 8.268

Währungsbezogene Geschäfte 685 861

Kreditderivate 14 10

Warenbezogene Geschäfte 4 2

Verbriefte Verbindlichkeiten 30 374

Begebene Geldmarktpapiere – 346

Commercial Papers (CP) – 346

Begebene Aktien-/Indexzertifikate 30 28

Einlagen und Kredite 4.632 4.067

Täglich fällig 937 903

Mit vereinbarter Laufzeit 3.695 3.164

Verbindlichkeiten aus Leerverkäufen 199 45

Handelspassiva 11.350 13.754
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In der folgenden Tabelle werden die nicht derivativen Handels-
aktiva nach Regionen und Kontrahenten dargestellt:

in Mio. €

Deutschland
Europäische Union  

(ohne Deutschland) Welt (ohne Europäische Union) Gesamt

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 1.819 724 604 494 273 411 2.696 1.629

Girozentralen 143 123 – – – – 143 123

Sparkassen 78 9 – – – – 78 9

Sonstige Kreditinstitute 1.177 482 534 427 265 402 1.976 1.312

Sonstige finanzielle Unternehmen 25 5 5 9 0 – 31 14

Nichtfinanzielle Unternehmen 18 26 22 21 2 – 42 47

Öffentliche Haushalte 379 79 42 36 6 9 427 124

Kredite und Forderungen 610 1.412 63 155 3 54 676 1.621

Zentralnotenbanken 169 46 – – – – 169 46

Girozentralen 0 28 – – – – 0 28

Sparkassen 144 650 – – – – 144 650

Sonstige Kreditinstitute 58 344 – – 1 – 59 344

Sonstige finanzielle Unternehmen – 5 – – 3 3 3 8

Nichtfinanzielle Unternehmen 45 120 63 155 – 51 108 326

Öffentliche Haushalte 194 219 – – – – 194 219

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – 1 – – – – – 1

Nichtfinanzielle Unternehmen – 1 – – – – – 1

Gesamt 2.429 2.137 667 649 277 466 3.372 3.251
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In der folgenden Tabelle werden die nicht derivativen, unverbrief-
ten Handelspassiva nach Regionen und Kontrahenten dargestellt:

in Mio. €

Deutschland
Europäische Union  

(ohne Deutschland) Welt (ohne Europäische Union) Gesamt

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Einlagen und Kredite 1.989 3.823 1.023 138 1.621 106 4.632 4.067

Sparkassen 520 2.351 – – – – 520 2.351

Sonstige Kreditinstitute 87 344 3 8 73 106 163 457

Sonstige finanzielle Unternehmen 276 263 575 75 1.548 – 2.398 338

Nichtfinanzielle Unternehmen 732 530 445 56 – – 1.177 586

Öffentliche Haushalte 374 335 – – – – 374 335

Verbindlichkeiten aus Leerverkäufen 180 45 – – 19 – 199 45

Sonstige Kreditinstitute 10 – – – – – 10 –

Nichtfinanzielle Unternehmen 0 – – – – – 0 –

Öffentliche Haushalte 171 45 – – 19 – 190 45

Gesamt 2.169 3.868 1.023 138 1.640 106 4.832 4.112

(24)  Sonstige verpflichtend erfolgs-
wirksam zum Fair Value bewertete 
Finanzinstrumente

In diesem Bilanzposten werden folgende Finanzinstrumente aus-
gewiesen:

	■ Derivate, die nicht zu Handelszwecken gehalten und nicht zu 
Sicherungszwecken eingesetzt werden. Somit werden hier de-
rivative Finanzinstrumente erfasst, die im Rahmen des Hedge 
Managements zur wirtschaftlichen Absicherung  dienen, für die 
jedoch die Erfüllung der Hedge- Accounting-Anforderungen 
nicht gemäß IFRS 9 dokumentiert ist (öko nomische Hedges).

	■ Schuldverschreibungen, die das Zahlungsstromkriterium nicht 
erfüllen und die nicht zu Handelszwecken gehalten werden.

	■ Kredite und Forderungen, die das Zahlungsstromkriterium 
nicht erfüllen und die nicht zu Handelszwecken gehalten wer-
den.

	■ Eigenkapitalinstrumente, für die nicht das Wahlrecht zur 
 erfolgsneutralen Behandlung der Ergebnisse aus der Fair 
Value-Bewertung ausgeübt wurde.
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in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Positive Marktwerte aus nicht mit Handelsabsicht gehaltenen Derivaten 1.211 1.086

Davon: OTC gehandelt 1.211 1.086

Davon: börsengehandelt 0 0

Aktien-/indexbezogene Geschäfte 5 3

Zinsbezogene Geschäfte 1.133 944

Währungsbezogene Geschäfte 73 139

Kreditderivate – 0

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 734 806

Darunter: börsennotiert 585 671

Geldmarktpapiere – 4

Mittel- und langfristige Schuldverschreibungen 734 802

Kredite und Forderungen 163 211

Täglich und kurzfristig fällig 6 1

Sonstige befristete Darlehen 157 211

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 424 344

Darunter: börsennotiert 15 10

Aktien 0 0

Investmentanteile 424 344

Anteilsbesitz 82 75

Anteile an nicht konsolidierten verbundenen Unternehmen 15 9

Anteile an nicht at Equity bewerteten Gemeinschaftsunternehmen 2 5

Anteile an nicht at Equity bewerteten assoziierten Unternehmen 9 7

Sonstige Beteiligungen 56 55

Gesamt 2.614 2.523

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Negative Marktwerte aus nicht mit Handelsabsicht gehaltenen Derivaten 2.924 3.420

Davon: OTC gehandelt 2.924 3.420

Zinsbezogene Geschäfte 2.791 3.133

Währungsbezogene Geschäfte 131 287

Kreditderivate 2 0

Gesamt 2.924 3.420
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Die folgende Tabelle zeigt die nicht derivativen sonstigen ver-
pflichtenderfolgswirksamzumFairValuebewertetenFinanzinst-
rumente nach Regionen und Kontrahenten:

in Mio. €

Deutschland
Europäische Union  

(ohne Deutschland) Welt (ohne Europäische Union) Gesamt

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 72 67 375 396 287 344 734 806

Girozentralen 1 1 – – – – 1 1

Sonstige Kreditinstitute – 3 59 59 12 15 72 78

Sonstige finanzielle Unternehmen 14 13 89 151 101 110 204 273

Nichtfinanzielle Unternehmen 56 45 227 186 174 218 456 449

Öffentliche Haushalte 1 6 – – – – 1 6

Kredite und Forderungen 157 204 – – 6 7 163 211

Sonstige finanzielle Unternehmen 1 10 – – 6 7 7 17

Nichtfinanzielle Unternehmen 37 66 – – – – 37 66

Öffentliche Haushalte 119 128 – – – – 119 128

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 121 115 277 206 26 22 424 344

Sonstige finanzielle Unternehmen 121 115 277 206 26 22 424 344

Nichtfinanzielle Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0

Anteilsbesitz 81 75 1 1 0 0 82 75

Sonstige Kreditinstitute 2 2 – – – – 2 2

Sonstige finanzielle Unternehmen 46 41 – – 0 0 46 42

Nichtfinanzielle Unternehmen 33 32 1 1 – – 33 32

Gesamt 430 462 653 602 319 373 1.403 1.437

Für detaillierte Informationen zu derivativen Finanzinstrumenten 
wirdaufAnhangangabe (41)verwiesen.
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(25)  Freiwillig zum Fair Value 
 designierte Finanzinstrumente

Durch die freiwillige Anwendung der Fair Value-Option kann für 
Finanzinstrumente, die bei alleiniger Betrachtung des Geschäfts-
modellkriteriums oder des Zahlungsstromkriteriums der Bewer-
tungskategorie AC beziehungsweise FVTOCI Recycling zuzuord-
nenwären,eineZuordnungzurBewertungskategorie FVTPL er-
reichtwerden.DieFairValue-OptionkannfürfinanzielleVermö-
genswerte und finanzielleVerbindlichkeitengenutztwerden,
wenn das Finanzinstrument in einem ökonomischen Zusammen-
hang mit anderen Finanzinstrumenten steht und durch die An-
wendung der Fair Value-Option eine  Ergebnisverzerrung in der 
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung vermindert wird („Accoun-
ting mismatch“).

FernerkannfürfinanzielleVerbindlichkeitendieFairValue-Option
auch dann angewendet werden, wenn eine der folgenden Voraus-
setzungen erfüllt ist:

	■ DiefinanzielleVerbindlichkeitwirdaufFairValue-Basisgesteu-
ert.

	■ DiefinanzielleVerbindlichkeitisteinstrukturiertesProdukt
und ohne Anwendung der Fair Value-Option müsste eine sepa-
rate Bilanzierung von Basisinstrument und eingebettetem De-
rivat erfolgen.

Der Helaba-Konzern wendet die Fair Value-Option in einzelnen 
Fällen an, in denen die Finanzinstrumente in einem ökonomi-
schen Zusammenhang mit anderen Finanzinstrumenten stehen, 
zum Beispiel in einer ökonomischen Sicherungsbeziehung zuei-
nander, wobei kein Hedge Accounting angewendet wird, und 
diese anderen Finanzinstrumente nach IFRS 9 zum Fair Value zu 
bewerten sind. Bei finanziellen Verbindlichkeiten nutzt der
Helaba-Konzern die Fair Value-Option insbesondere bei struktu-
rierten Produkten.

Für Finanzinstrumente, die der Fair Value-Option zugeordnet 
sind, werden die kumulierten Änderungen der Buchwerte, die auf 
das Kreditrisiko zurückzuführen sind, ermittelt. Hierzu wird für 
jedes dieser Finanzinstrumente die Differenz zwischen der aktu-
ellen Bewertung und der historischen Bewertung im 
 Zugangszeitpunkt herangezogen und um aus nicht bonitätsbe-
zogenen Marktkonditionen resultierende Wertänderungen be-
reinigt. 

Veränderungen der Fair Values von Finanzinstrumenten werden 
bei Anwendung der Fair Value-Option grundsätzlich erfolgswirk-
samabgebildet.DerTeilderVeränderungdesFairValuesvonfi-
nanziellen Verbindlichkeiten, der auf Veränderungen der eigenen 

Bonität des Helaba-Konzerns zurückzuführen ist, wird erfolgsneu-
tral im kumulierten OCI erfasst. Eine Umgliederung der kumulativ 
im OCI erfassten Zeitwertveränderungen in die Konzern- Gewinn- 
und Verlustrechnung erfolgt auch bei einem vor zeitigen Abgang 
vorFälligkeitderfinanziellenVerbindlichkeitennicht.Diebiszum
Abgang kumulierten erfolgsneutralen Fair Value-Änderungen wer-
den jedoch innerhalb des Eigenkapitals in die Gewinnrücklagen 
umgegliedert.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Fair Values der freiwillig zum 
FairValuedesigniertenfinanziellenVermögenswertesowiedie
Veränderung der Fair Values, die auf die Veränderung des Kredit-
risikos zurückzuführen ist:

in Mio. €

Änderung aus dem Kreditrisiko

Buchwert (Fair Value) Berichtsperiode Kumuliert

31.12.2023 31.12.2022 2023 2022 31.12.2023 31.12.2022

Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere 103 104 6 0 10 4

Darunter: börsennotiert 103 104

Kredite und Forderungen 2.725 2.749 – 7 – – 7

Gesamt 2.828 2.853 6 7 10 – 3
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Die nachfolgende Übersicht zeigt die Rückzahlungsbeträge der 
Verbindlichkeiten, die der Fair Value-Option zugeordnet sind, die 
aktuellen Buchwerte sowie die kumulierte Veränderung der Fair 

Values, die auf die Veränderung des eigenen Kreditrisikos des 
Helaba-Konzerns zurückzuführen ist:

in Mio. €

Buchwert (Fair Value) Rückzahlungsbetrag
Kumulierte Änderung  
aus dem Kreditrisiko

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Verbriefte Verbindlichkeiten 8.016 6.671 9.034 8.114 – 138 – 115

Einlagen und Kredite 4.430 4.245 6.063 6.081 – 289 – 215

Gesamt 12.445 10.915 15.097 14.196 – 427 – 329

Für detaillierte Angaben zur Emissionstätigkeit wird auf Anhang-
angabe (46)verwiesen.

Die folgende Tabelle zeigt die freiwillig zum Fair Value designier-
tenfinanziellenVermögenswerteunddieEinlagenundKredite
nach Regionen und Kontrahenten:

in Mio. €

Deutschland
Europäische Union  

(ohne Deutschland) Welt (ohne Europäische Union) Gesamt

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 103 104 – – – – 103 104

Öffentliche Haushalte 103 104 – – – – 103 104

Kredite und Forderungen 2.725 2.749 – – – – 2.725 2.749

Sonstige finanzielle Unternehmen 1 2 – – – – 1 2

Nichtfinanzielle Unternehmen 38 40 – – – – 38 40

Öffentliche Haushalte 2.687 2.707 – – – – 2.687 2.707

Finanzielle Vermögenswerte 2.828 2.853 – – – – 2.828 2.853

Einlagen und Kredite 4.288 4.113 133 124 9 8 4.430 4.245

Sparkassen 500 510 – – – – 500 510

Sonstige Kreditinstitute 82 79 – – 9 8 91 87

Sonstige finanzielle Unternehmen 3.435 3.274 133 124 – – 3.568 3.398

Nichtfinanzielle Unternehmen 161 150 – – – – 161 150

Öffentliche Haushalte 110 101 – – – – 110 101

Finanzielle Verbindlichkeiten 4.288 4.113 133 124 9 8 4.430 4.245
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(26) Hedge Accounting

Der Helaba-Konzern schließt Derivate sowohl zu Handels- als 
auch zu Sicherungszwecken ab. Werden Derivate nachweislich zur 
Absicherung von Risiken eingesetzt, lässt IFRS  9 unter 
 bestimmten Voraussetzungen die Anwendung spezieller Rege-
lungen zur Bilanzierung von Sicherungszusammenhängen 
(Hedge Accounting) zu, um Rechnungslegungsinkongruenzen, 
die aus der unterschiedlichen Bewertung von Sicherungs-
instrumenten und Grundgeschäften herrühren, im Jahres-
abschluss zu kompensieren.

Hinsichtlich einer Beschreibung der übergeordneten Risiko-
managementstrategie zur Steuerung der Marktpreisrisiken im 
Bankbuch wird auf die Risikostrategie und die Teilrisikostrategien 
des Helaba-Konzerns im Lagebericht verwiesen. Der Helaba-Kon-
zern wendet Hedge Accounting auf die im Kontext der Steuerung 
der Marktpreisrisiken des Bankbuchs eingesetzten Derivate selek-
tiv an. Eine Anwendung von Hedge Accounting auf alle Bankbuch-
derivate ist deshalb nicht erforderlich, weil zum einen sich die 
Risikopositionen aus einem Teil der Bankbuchderivate unterein-
ander ausgleichen und zum anderen  einige der gesicherten Bank-
buchgeschäfte selbst erfolgswirksam zum Fair Value bewertet 
werden.

Hedge Accounting kommt im Helaba-Konzern in Form der folgen-
den Hedge-Accounting-Modelle zur Anwendung:

	■ Fair Value Hedges für Zinsrisiken:
Fair Value Hedge Accounting wird für Zins-Swaps und solche 
Zins-Währungs-Swaps, die eine feste und eine variabel ver-
zinsliche Seite haben, genutzt, um die Wertänderungen der 
designierten Swaps in der Konzern-Gewinn- und Verlustrech-
nungdurchdiegegenläufigenzinsbedingtenWertänderungen
von festverzinslichen Emissionen, Krediten oder Wert papieren 
der Aktivseite auszugleichen. Die Zuordnung der gesicherten 
Bankbuchgeschäfte zu den Swaps erfolgt dabei für jeden Swap 
einzeln (Mikro-Hedges). Als zinsbedingte Wert änderungen der 
Grundgeschäfte gelten diejenigen Wert änderungen, die aus 

VeränderungenderwährungsspezifischenZins-Swap-Kurven
mit der marktbestimmenden, variablen Zins basis resultieren 
(gesichertes Risiko). Sie machen – gegebenenfalls zusammen 
mit den Gewinnen oder Verlusten aus der Währungsumrech-
nung bei Fremdwährungsgeschäften – den Hauptteil der 
marktpreisrisikobedingten Wertänderungen der Grundge-
schäfte aus. Da es bei den Sicherungszusammenhängen kein 
Basisrisiko gibt, welchem durch eine Hedge Ratio systematisch 
entgegengewirkt werden könnte, sichert bei den designierten 
Hedges immer eine Einheit Sicherungsgeschäft auch eine Ein-
heitGrundgeschäftab(dieHedgeRatioistsomitimmer1 : 1).
Dennoch sind die resultierenden Wertausgleiche in der Kon-
zern-Gewinn- und Verlustrechnung (Ergebnis aus Sicherungs-
zusammenhängen) nicht perfekt, insbesondere aus folgenden 
Gründen ist vielmehr eine gewisse Ineffektivität zu erwarten:

	■ Unterschiede in der Diskontierung bei Grund- und Siche-
rungsgeschäften, die daraus resultieren, dass die mit Cash 
Collateral besicherten derivativen Sicherungsgeschäfte im 
Unterschied zu den Grundgeschäften auf Basis von RFR-Kur-
ven bewertet werden (RFR Discounting)

	■ Zinsbewertungsergebnisse aus der variablen Seite der de-
rivativen Sicherungsgeschäfte (denen kein korrespondie-
rendes Bewertungsergebnis bei den festverzinslichen 
Grundgeschäften gegenüberstehen kann)

	■ Fair Value Hedges für Fremdwährungsrisiken:
Als Sicherungsgeschäft für Fair Value Hedges für Fremdwäh-
rungsrisiken dienen Cross-Currency-Basis-Swaps. Wertände-
rungen dieser Swaps, die sich aus der Veränderung des 
 Currency-Basis-Elements ergeben, werden als so genannte 
Hedge-Kosten in der Konzerngesamtergebnisrechnung als 
Veränderung aus der Absicherung von Fair Value Hedges von 
Fremdwährungsrisiken im sonstigen Ergebnis beziehungs-
weise kumuliert in der Rücklage aus Fair Value Hedges von 
Fremdwährungsrisiken, die Bestandteil des kumulierten OCI 
ist, gezeigt. Die verbleibende Wertänderung der designierten 
Cross-Currency-Basis-Swaps wird zusammen mit der kassa-

kursbedingten Wertänderung der Grundgeschäfte (gesichertes 
Risiko) im Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen erfasst. 
Die kassakursbedingten Wertänderungen der Grundgeschäfte 
machen – gegebenenfalls zusammen mit den zinsbedingten 
Wertänderungen bei Festzinsgeschäften – den Hauptteil der 
marktpreisrisikobedingten Wertänderungen der Grundge-
schäfte aus. Da es bei den Sicherungszusammenhängen kein 
Basisrisiko gibt, welchem durch eine Hedge Ratio systematisch 
entgegengewirkt werden könnte, sichert eine Gruppe von Si-
cherungsgeschäften einer Währung einen betragsmäßig iden-
tifiziertenBottomLayereinerGrundgeschäftsgesamtheitin
derselben Währung ab (Bottom Layer Approach; die Hedge 
Ratio ist immer 1 : 1). Die resultierenden Wertausgleiche in der 
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung sind dennoch nicht völ-
lig perfekt, da den Zins bewertungsergebnissen aus den beiden 
variablen Seiten der Cross-Currency-Basis-Swaps keine korre-
spondierenden Bewertungsergebnisse bei den nur kassa-
kursbewerteten Grundgeschäften gegenüberstehen. Aus die-
sem Grund (und aus anderen Gründen von untergeordneter 
Bedeutung) ist immer eine gewisse Ineffektivität zu erwarten.

Die Zuordnung der Grundgeschäfte zu den Cross-Currency- 
Basis-Swaps erfolgt nicht einzeln. Vielmehr wird pro Währung 
jeweils ein Gruppen-Hedge, bestehend aus den Swaps und den 
originären Bankbuchgeschäften in dieser Währung,  designiert.

Bei Abgang eines designierten Cross-Currency-Basis-Swaps 
erfolgt eine Vereinnahmung des im OCI erfassten kumulierten 
Cross-Currency-Basis-Spread-Elements in die Konzern- 
Gewinn- und Verlustrechnung. Ebenso erfolgt eine Vereinnah-
mung in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung bei De-
designation eines vormals designierten Cross-Currency-Ba-
sis-Swaps. Über die Laufzeit des Hedges baut sich das Cross-
Currency- Basis-Spread-Element im OCI über den 
Restlaufzeiteffekt wieder ab. Die übrigen Bewertungsänderun-
gen der Sicherungs geschäfte werden im Sicherungsergebnis 
erfasst.
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	■ Fair Value Hedges für Zins- und Fremdwährungsrisiken:
Es handelt sich dabei um eine Kombination der beiden obigen 
Hedge-Accounting-Modelle „Fair Value Hedges für Zinsrisiken“ 
und „Fair Value Hedges für Fremdwährungsrisiken“. Als Siche-
rungsgeschäfte dienen hier Cross-Currency-Swaps in Fremd-
währung mit einer festen und einer variabel ver zinslichen Seite. 
Die Absicherung des Zinsanteils erfolgt analog den „Fair Value 
Hedges für Zinsrisiken“, während die Absicherung der Fremd-
währungsrisiken analog den „Fair Value Hedges für Fremdwäh-
rungsrisiken“ im OCI ausgewiesen wird. Die Zuordnung der 
gesicherten Bankbuchgeschäfte zu den Cross-Currency-Swaps 
in Fremdwährung erfolgt dabei analog den „Fair Value Hedges 
für Zinsrisiken“ für jeden Cross-Currency-Swap einzeln (Mik-
ro-Hedges, kein Gruppen-Hedge). Hier gilt ebenfalls, dass die 
resultierenden Wertausgleiche nicht perfekt sind (Ineffektivi-
täten) mit der Folge, dass die Zinsineffektivitäten in der Kon-
zern-Gewinn- und Verlustrechnung (Ergebnis aus Sicherungs-
zusammenhängen) und die Hedge-Kosten (Cost of Hedging) 
im OCI ausgewiesen werden.

Die prospektive Effektivitätsmessung erfolgt im Helaba- Konzern 
mittels Regressionsanalyse beziehungsweise für Fremdwäh-
rungsrisiken nach der Critical-Term-Match-Methode.

Im Falle von Ineffektivitäten wird die Hedge-Beziehung beendet, 
auch wenn die Ineffektivitäten überwiegend durch bonitäts-
bedingte Fair Value-Änderungen verursacht werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Nominalwerte sowie die positiven 
und  negativen Marktwerte der im Rahmen des Hedge Accoun-
ting eingesetzten Sicherungsderivate:

in Mio. €

Nominalwert Positive Marktwerte Negative Marktwerte

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Fair Value Hedges – Mikro-Hedges 51.986 51.903 124 144 608 603

Davon: OTC gehandelt 51.986 51.903 124 144 608 603

Absicherung des Zinsrisikos 51.377 51.382 124 144 432 415

Zins-Swaps 51.220 51.225 100 129 432 415

Zins-Währungs-Swaps 157 157 24 15 – –

Kombinierte Absicherung des Zins- und Fremdwäh-
rungsrisikos 609 521 – – 176 187

Zins-Währungs-Swaps 609 521 – – 176 187

Fair Value Hedges – Gruppen-Hedges 15.303 17.245 269 595 59 104

Davon: OTC gehandelt 15.303 17.245 269 595 59 104

Absicherung des Fremdwährungsrisikos 15.303 17.245 269 595 59 104

Zins-Währungs-Swaps 15.303 17.245 269 595 59 104

Gesamt 67.289 69.148 393 740 667 706
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Die folgende Tabelle zeigt die Nominalbeträge nach Restlaufzei-
ten der im Rahmen des Hedge Accounting eingesetzten Siche-
rungsderivate:

in Mio. €

Bis drei Monate Drei Monate bis ein Jahr Ein Jahr bis fünf Jahre Mehr als fünf Jahre Gesamt

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Fair Value Hedges – Mikro-Hedges 811 911 3.590 627 29.267 27.781 18.317 22.584 51.986 51.903

Absicherung des Zinsrisikos 811 911 3.590 627 29.166 27.781 17.809 22.063 51.377 51.382

Zins-Swaps 811 911 3.590 627 29.009 27.624 17.809 22.063 51.220 51.225

Zins-Währungs-Swaps – – – – 157 157 – – 157 157

Kombinierte Absicherung des Zins- und Fremdwährungsrisikos – – – – 101 – 508 521 609 521

Zins-Währungs-Swaps – – – – 101 – 508 521 609 521

Fair Value Hedges – Gruppen-Hedges 264 102 2.603 2.481 10.335 12.168 2.101 2.494 15.303 17.245

Absicherung des Fremdwährungsrisikos 264 102 2.603 2.481 10.335 12.168 2.101 2.494 15.303 17.245

Zins-Währungs-Swaps 264 102 2.603 2.481 10.335 12.168 2.101 2.494 15.303 17.245

Gesamt 1.075 1.013 6.193 3.108 39.602 39.949 20.419 25.078 67.289 69.148
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Die Buchwerte der Grundgeschäfte sowie die kumulierten Hedge 
Adjustments aus fortgeführten und beendeten Sicherungsbezie-
hungen sind in der folgenden Tabelle abgebildet:

in Mio. €

Buchwert der Grundgeschäfte Kumulierte Hedge Adjustments
Kumulierte Hedge Adjustments aus  
beendeten Sicherungsbeziehungen

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Absicherung des Zinsrisikos

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte 13.405 16.321 – 1.662 – 2.367 187 265

Kredite und Forderungen 13.405 16.321 – 1.662 – 2.367 187 265

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte 9.733 7.893 – 140 – 490 0 1

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 9.733 7.893 – 140 – 490 0 1

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten 26.681 23.926 – 1.227 – 2.555 – 271 – 125

Verbriefte Verbindlichkeiten 19.808 16.160 – 935 – 1.725 52 55

Einlagen und Kredite 6.873 7.766 – 292 – 830 – 324 – 181

Kombinierte Absicherung des Zins- und Fremdwährungsrisikos

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte 743 676 – 59 – 73 – –

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 743 676 – 59 – 73 – –

Absicherung des Fremdwährungsrisikos

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte 14.399 15.767 – – – –

Kredite und Forderungen 14.399 15.767 – – – –

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte 608 933 – – – –

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 608 933 – – – –
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(27)  Erfolgsneutral zum  
Fair Value bewertete  
finanzielle Vermögenswerte

Beim Helaba-Konzern handelt es sich bei diesem Bilanzposten 
insbesondere um Schuldverschreibungen und andere festver-
zinsliche Wertpapiere sowie um Eigenkapitalinstrumente, für die 
das Wahlrecht zur erfolgsneutralen Behandlung der Ergebnisse 
aus der Fortschreibung dieser Finanzinstrumente ausgeübt 
wurde. Der Helaba-KonzernwendetdiesesWahlrechtfüridentifi-
zierten strategischen Anteilsbesitz an. Die Bewertung der Finanz-

instrumente erfolgt zum Fair Value. Das Ergebnis aus der Fair 
Value-Bewertung wird nach Berücksich tigung latenter Steuern 
erfolgsneutral im OCI ausgewiesen.

Schuldinstrumente der Bewertungskategorie FVTOCI Recycling 
unterliegen ebenfalls den Vorschriften des Wertminderungsmo-
dells des IFRS 9.HierzuwirdaufAnhangangabe (37)verwiesen.

Im Berichtszeitraum sind keine erfolgsneutral zum Fair Value be-
werteten Eigenkapitalinstrumente abgegangen.

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 14.747 14.771

Darunter: börsennotiert 14.134 14.160

Geldmarktpapiere 953 916

Mittel- und langfristige Schuldverschreibungen 13.794 13.855

Kredite und Forderungen 760 782

Sonstige befristete Darlehen 760 782

Anteilsbesitz 27 26

Anteile an nicht konsolidierten verbundenen Unternehmen 0 0

Sonstige Beteiligungen 27 26

Gesamt 15.535 15.579
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Die folgende Tabelle zeigt die erfolgsneutral zum Fair Value be-
wertetenfinanziellenVermögenswertenachRegionenundKon-
trahenten:

in Mio. €

Deutschland
Europäische Union  

(ohne Deutschland) Welt (ohne Europäische Union) Gesamt

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 5.080 4.538 5.867 5.367 3.799 4.866 14.747 14.771

Girozentralen 827 614 – – – – 827 614

Sonstige Kreditinstitute 1.990 1.631 4.897 4.645 3.345 4.079 10.232 10.354

Sonstige finanzielle Unternehmen 13 12 33 82 93 150 139 244

Nichtfinanzielle Unternehmen 31 83 13 52 0 55 44 189

Öffentliche Haushalte 2.219 2.199 923 589 362 582 3.505 3.370

Kredite und Forderungen 553 558 185 184 22 40 760 782

Sonstige finanzielle Unternehmen 50 18 28 27 – – 78 45

Nichtfinanzielle Unternehmen 503 540 157 157 22 40 682 737

Anteilsbesitz 27 26 – – – – 27 26

Sonstige Kreditinstitute 16 14 – – – – 16 14

Sonstige finanzielle Unternehmen 11 12 – – – – 11 12

Gesamt 5.661 5.122 6.052 5.551 3.822 4.906 15.535 15.579
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(28)  Anteile an at Equity  
bewerteten Unternehmen 

In der Berichtsperiode werden insgesamt 22 (31.  Dezember
2022:  25) Gemeinschaftsunternehmen und 3 (31.  Dezember
2022: 3)assoziierteUnternehmennachderEquity-Methodebe-
wertet.

DienachderEquity-MethodebewertetenAnteilegliedernsichwie
folgt:

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Anteile an Gemeinschaftsunternehmen 34 31

Nichtfinanzielle Unternehmen 34 31

Anteile an assoziierten Unternehmen 3 3

Sonstige finanzielle Unternehmen 0 0

Nichtfinanzielle Unternehmen 3 3

Gesamt 36 34

UnterdenatEquitybewertetenUnternehmenbefindensichkeine
börsennotierten Gesellschaften. 

DienichterfasstenVerlustedernachderEquity-Methodebewer-
tetenUnternehmen,entsprechendderatEquityzubewertenden
Anteilsquote,belaufensichinderlaufendenPeriodeauf–1 Mio. €
(2022: –2 Mio. €)undkumuliert zum31. Dezember 2023auf
–1 Mio. €(31. Dezember 2022:–5 Mio. €).

Die nachfolgende Tabelle enthält die zusammengefassten 
finanziellen Informationender at EquitybewertetenGemein-
schafts- und assoziierten Unternehmen, bezogen auf den at 
EquitybewertetenKapitalanteildesHelaba-Konzerns an den Ver-
mögenswerten und Schulden sowie dem Ergebnis aus fortzufüh-
renden Geschäftsbereichen und dem Gesamtergebnis.

in Mio. €

Gemeinschaftsunternehmen Assoziierte Unternehmen

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Finanzielle Informationen – gesamt

Summe der Vermögenswerte 621 523 90 77

Summe der Schulden 602 467 50 41

Gewinn beziehungsweise Verlust aus fortzuführenden Geschäftsbereichen – 22 3 1 13

Sonstiges Ergebnis – – – 0 – 0

Gesamtergebnis – 22 3 1 13

Finanzielle Informationen – anteilig

Summe der Vermögenswerte 283 234 24 20

Summe der Schulden 273 208 25 20

Gewinn beziehungsweise Verlust aus fortzuführenden Geschäftsbereichen – 11 4 2 2

Sonstiges Ergebnis – – – 0 – 0

Gesamtergebnis – 11 4 2 2
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(29)  Als Finanzinvestition gehaltene 
Immobilien 

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien sind Immobilien, die 
der langfristigen Erzielung von Mieterträgen beziehungsweise 
Wertsteigerungen dienen.

Bei der Zuordnung von gemischt genutzten Immobilien, das heißt 
Immobilien, die zum Teil vermietet und zum Teil selbst genutzt 
werden, wird zunächst geprüft, ob die einzelnen Teile gesondert 
veräußert oder vermietet werden können beziehungsweise ob ein 
aktiver Markt für die Immobilienteile vorhanden ist. Für den Fall, 
dass eine Aufteilung der Immobilie nicht möglich ist, wird eine 
KlassifizierungzudenalsFinanzinvestitiongehaltenenImmobi-
lien nur dann vorgenommen, wenn der Anteil der Eigennutzung 
am Gesamtobjekt unwesentlich ist. Immobilien, deren selbst ge-
nutzter Anteil aus Konzernsicht wesentlich ist, werden gemäß 
IAS 16 bilanziert und unter den Sachanlagen ausgewiesen.

Die als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien sind zu fortge-
führten Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Nach-
trägliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten werden nur 
aktiviert, wenn daraus ein zusätzlicher wirtschaftlicher Nutzen 
entsteht. Kosten für die Erhaltung werden hingegen sofort auf-
wandswirksam erfasst. Fremdkapitalkosten werden unter den 
Bedingungen des IAS 23 als Bestandteil der Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten aktiviert. Der Komponentenansatz kommt zur 
Anwendung, wenn sich wesentliche Bestandteile deutlich in ihrer 
wirtschaftlichen Nutzungsdauer unterscheiden. 

Ergebnisse aus dem Abgang von als Finanzinvestition gehaltenen 
Immobilien werden im Ergebnis aus als Finanzinvestition gehal-
tenenImmobilienausgewiesen(sieheAnhangangabe (9)).

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Vermietete Grundstücke und Gebäude 3.086 2.770

Darunter: Nutzungsrechte aus Leasingver-
hältnissen 36 36

Unbebaute Grundstücke 11 12

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 
im Bau 387 326

Gesamt 3.485 3.109

Die als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien entfallen mit 
3.142 Mio. € (31. Dezember 2022:2.830 Mio. €)aufImmobilienund
Nutzungsrechte aus Leasing der Unternehmensgruppe GWH. Die 
vertraglichenVerpflichtungenzumErwerb,zurErstellungoderzur
Entwicklung von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien bei 
der Unternehmensgruppe GWHbetragen716 Mio. €(31. Dezem-
ber 2022:598 Mio. €).

Die Fair Values der Immobilien und Nutzungsrechte betragen zum 
31. Dezember 2023insgesamt5.763 Mio. €(31. Dezember 2022:
5.546 Mio. €)undsinddemBewertungslevel 3zugeordnet.Zur
ErmittlungderFairValueswirdaufAnhangangabe (40)verwiesen.

Die Entwicklung der als Finanzinvestition gehaltenen Immo bilien 
zeigt die folgende Tabelle:

in Mio. €

2023 2022

Anschaffungskosten/Herstellungskosten

Stand zum 1.1. 3.754 3.562

Zugänge 555 224

Zugänge aus ursprünglicher Anschaf-
fung/Herstellung 555 224

Abgänge – 82 – 32

Stand zum 31.12. 4.226 3.754

Kumulierte planmäßige Abschreibungen

Stand zum 1.1. – 597 – 548

Planmäßige Abschreibungen – 52 – 50

Abgänge 21 2

Stand zum 31.12. – 627 – 597

Kumulierte Wertberichtigungen

Stand zum 1.1. – 49 – 19

Außerplanmäßige Abschreibungen – 66 – 30

Zuschreibungen 0 –

Stand zum 31.12. – 114 – 49

Buchwerte zum 31.12. 3.485 3.109
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(30) Sachanlagen 

Unter den Sachanlagen sind selbst genutzte Grundstücke und 
Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Immobilien im Bau 
(sofern sie nicht für die zukünftige Nutzung als Finanz investition 
erstellt oder entwickelt werden) sowie Leasing gegenstände, die 
im Rahmen von Operating-Leasinggeschäften vermietet werden, 
ausgewiesen.

Sachanlagen werden zu fortgeführten Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten bewertet. Diese umfassen den Kaufpreis sowie 
alle direkt zurechenbaren Kosten, die anfallen, um den Ver-
mögenswert in betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Nachträg-
liche Anschaffungs- oder Herstellungskosten werden nur aktiviert, 
wenn daraus ein zusätzlicher wirtschaftlicher Nutzen entsteht. 
Kosten für die Erhaltung von Sachanlagen werden hingegen sofort 
aufwandswirksam erfasst. Ergebnisse aus dem Abgang von Sach-
anlagen werden im sonstigen betrieblichen Ergebnis ausgewie-
sen(sieheAnhangangabe (16)).

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Selbst genutzte Grundstücke und Gebäude 620 633

Darunter: Nutzungsrechte aus Leasing-
verhältnissen 127 134

Betriebs- und Geschäftsausstattung 59 60

Darunter: Nutzungsrechte aus Leasing-
verhältnissen 3 4

Maschinen und technische Anlagen 31 30

Darunter: Nutzungsrechte aus Leasing-
verhältnissen 0 0

Gesamt 710 722

Die selbst genutzten Grundstücke und Gebäude werden zu einem 
Teil vermietet. Der Buchwert der vermieteten Grund stücke und 
Gebäude(OperatingLeasing)beträgtimKonzernzum31. Dezem-
ber 202395 Mio. €(31. Dezember 2022:89 Mio. €).

Maschinen und technische Anlagen werden ebenfalls zu einem 
Teil vermietet. Der Buchwert der vermieteten Maschinen und tech-
nischen Anlagen (Operating Leasing) beträgt im Konzern zum 
31. Dezember 202317 Mio. €(31. Dezember 2022:18 Mio. €).

EsbestehtwieimVorjahrkeinevertraglicheVerpflichtungzum
Erwerb von Sachanlagen.
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Die Sachanlagen haben sich wie folgt entwickelt:

Selbst genutzte  
Grundstücke und Gebäude

Betriebs- und  
Geschäftsausstattung Maschinen und technische Anlagen Gesamt

2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022

Anschaffungskosten/Herstellungskosten

Stand zum 1.1. 990 894 255 251 37 35 1.282 1.180

Zugänge 17 98 15 15 3 3 35 115

Abgänge – 7 – 3 – 23 – 11 – 0 – 0 – 30 – 15

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige  
Veränderungen 11 2 2 1 – 0 0 13 3

Stand zum 31.12. 1.012 990 248 255 39 37 1.300 1.282

Kumulierte planmäßige Abschreibungen

Stand zum 1.1. – 352 – 312 – 195 – 189 – 7 – 5 – 554 – 506

Planmäßige Abschreibungen – 42 – 43 – 16 – 16 – 2 – 2 – 60 – 61

Abgänge 6 3 22 10 1 0 28 13

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige  
Veränderungen 2 – 0 – 0 – 0 0 – 0 2 – 1

Stand zum 31.12. – 386 – 352 – 189 – 195 – 9 – 7 – 584 – 554

Kumulierte Wertberichtigungen

Stand zum 1.1. – 5 – 5 – 1 – 0 – – – 6 – 5

Außerplanmäßige Abschreibungen – 0 – 0 – – 0 – – – 0 – 1

Abgänge – 0 – 0 – 0 – – 0 – 0

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige  
Veränderungen 0 0 – – 0 – – 0 – 0

Stand zum 31.12. – 6 – 5 – 1 – 1 – – – 6 – 6

Buchwerte zum 31.12. 620 633 59 60 31 30 710 722

Zu den Angaben der Nutzungsrechte aus Leasing wird auf 
Anhangangabe (50)verwiesen.
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(31) Immaterielle Vermögenswerte

Unter den immateriellen Vermögenswerten sind im Wesent lichen 
Software, Geschäfts- oder Firmenwerte aus der Kapitalkonsolidie-
rung sowie im Rahmen eines Unternehmens zusammenschlusses 
erworbene immaterielle Vermögenswerte ausgewiesen.

Ergebnisse aus dem Abgang von immateriellen Vermögens werten 
werden im sonstigen betrieblichen Ergebnis ausgewiesen (siehe 
Anhangangabe (16)).

EsbestehtwieimVorjahrkeinevertraglicheVerpflichtungzum
Erwerb immaterieller Vermögenswerte.

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Geschäfts- oder Firmenwerte 13 13

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und 
ähnliche Rechte 0 1

Software 211 169

Davon: erworben 210 168

Davon: selbst erstellt 1 1

In Entwicklung befindliche Software 8 3

Sonstige immaterielle Vermögenswerte 2 2

Gesamt 234 188

Geschäfts- oder Firmenwerte werden mindestens jährlich und 
zusätzlich anlassbezogen bei Vorliegen von Anhaltspunkten für 
eine Wertminderung auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft. Der 
Werthaltigkeitstest erfolgt für jede zahlungsmittelgenerierende 
Einheit, der ein Geschäfts- oder Firmenwert zugeordnet wurde. 
Beim Werthaltigkeitstest wird der so genannte erzielbare Betrag 
mit dem Nettobuchwert der zahlungsmittelgenerierenden Einheit 
inklusive der Buchwerte der zugeordneten Geschäfts- oder Fir-
menwerte verglichen. Der erzielbare Betrag ist der höhere Wert 
von Nutzungswert und Fair Value abzüglich Veräußerungskosten. 
Sofern keine zeitnahen vergleichbaren Transaktionen oder beob-
achtbaren Marktpreise vorliegen, erfolgt im Regelfall eine Werter-
mittlung nach einem ertragswertorientierten Modell. Die Barwert-
berechnung erfolgt durch den Ansatz aktueller langfristiger loka-
ler Marktzinsen und die Berücksichtigung eines Risikozuschlags, 
der sich aus einer Marktrisikoprämie und einem Beta-Faktor er-
gibt. Eine Wertminderung wird im sonstigen betrieblichen Ergeb-
nis ausgewiesen. 

Der Geschäfts- oder Firmenwert resultiert aus dem Erwerb von 
75,1%derAnteilederIMAP M&A Consultants AG und ist dem 
Geschäftssegment Retail & Asset Management zugeordnet. Der 
Werthaltigkeitstest für die zahlungsmittelgenerierende Einheit 
„IMAP“(Gesellschaft)zum31. Dezember 2023erfolgtaufBasis
einer Ertragswertschätzung, deren Grundlage diskontierte Cash-
flowsauserwartetenÜberschüssengemäßderaktuellenUnter-
nehmensplanung der IMAP sind. Für die Detailplanungsphase bis 
2028 erfolgt eine differenzierte Planung der Überschüsse. Für das 
nachhaltige Ergebnis ab 2029 wird ein Wachstumsabschlag bei 
der Diskontierung von 1,0 % angenommen. Die Barwertermitt-
lungerfolgtaufBasisdesaktuellenMarktzinsesvon2,75%zu-
züglicheinerMarktrisikoprämievon7,0%sowieeinesauseiner
Vergleichsgruppe von europäischen Unternehmen mit vergleich-
baren Geschäftsschwerpunkten abgeleiteten Beta-Faktors von 
1,286 und somit errechnet sich ein Diskontierungsfaktor für die 
Detailplanungsphasevon11,75%.

Aus den der Ertragswertberechnung zugrunde liegenden Annah-
men resultieren naturgemäß Schätzunsicherheiten aus von Pla-
nungsannahmen abweichenden tatsächlichen Entwicklungen in 
der Zukunft und Ermessensspielräume bei der Festlegung der 
Parameter. Beispielsweise könnten weitere Erhöhungen des Ka-
pitalmarktzinsniveausoderinflationsbedingteAbschwächungen
der Wirtschaft zu geringeren Umsätzen in der Detailplanungs-
phase führen. 
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Die immateriellen Vermögenswerte haben sich wie folgt 
 entwickelt:

in Mio. €

Geschäfts- oder  
Firmenwerte

Konzessionen und ge-
werbliche Schutzrechte Erworbene Software

Selbst erstellte  
Software

In Entwicklung  
befindliche Software

Sonstige immaterielle 
Vermögenswerte Gesamt

2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022

Anschaffungskosten/Herstellungskosten

Stand zum 1.1. 164 164 2 2 450 391 1 1 3 – 7 7 627 566

Zugänge – – 0 0 77 58 – – 5 3 – – 82 60

Zugänge aus unternehmensinterner  
Entwicklung – – 0 0 8 4 – – – – – – 8 4

Sonstige Zugänge – – – – 69 54 – – 5 3 – – 74 56

Abgänge – – – – – 7 – 1 – – – – – – – 7 – 1

Veränderungen aus der Währungsumrechnung 
und sonstige Veränderungen – – – – – 16 2 – – – – 0 0 – 16 2

Stand zum 31.12. 164 164 2 2 504 450 1 1 8 3 7 7 686 627

Kumulierte planmäßige Abschreibungen

Stand zum 1.1. – – – 1 – 1 – 277 – 245 – 1 – 1 – – – 2 – 1 – 281 – 248

Planmäßige Abschreibungen – – – 0 – 0 – 34 – 33 – 0 – 0 – – – 1 – 1 – 35 – 34

Abgänge – – – – 6 3 – – – – – – 6 3

Veränderungen aus der Währungsumrechnung 
und sonstige Veränderungen – – – – 14 – 2 – – 0 – – – 0 – 0 14 – 2

Stand zum 31.12. – – – 2 – 1 – 290 – 277 – 1 – 1 – – – 3 – 2 – 295 – 281

Kumulierte Wertberichtigungen

Stand zum 1.1. – 151 – 151 – – – 5 – 4 – – – – – 3 – 3 – 159 – 158

Außerplanmäßige Abschreibungen – – – – – 0 – 1 – – – – – – – 0 – 1

Abgänge – – – – 2 – 0 – – – – – – 2 – 0

Stand zum 31.12. – 151 – 151 – – – 4 – 5 – – – – – 3 – 3 – 157 – 159

Buchwerte zum 31.12. 13 13 0 1 210 168 1 1 8 3 2 2 234 188
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(32)  Ertragsteueransprüche und 
 -verpflichtungen 

Die Bilanzierung und Bewertung von Ertragsteuern erfolgt gemäß 
IAS 12. Laufende Ertragsteueransprüche beziehungsweise -ver-
pflichtungenwerdenmitdenaktuellenSteuersätzenberechnet,
die zum Zeitpunkt der Entstehung der jeweiligen Steuer zur An-
wendung kommen.

Latente Ertragsteueransprüche und -verpflichtungen werden
grundsätzlich auf Basis des bilanzorientierten Ansatzes auf tem-
poräre Differenzen zwischen den Buchwerten von Vermögenswer-
tenundVerpflichtungeninderBilanznachIFRS unddementspre-
chenden Steuerwert gebildet. Sie werden mit den Steuer sätzen 
bewertet, die zum jeweiligen Bilanzstichtag beschlossen und für 
den Zeitpunkt der Realisierung der latenten Steuern maßgeblich 
sind.FürtemporäreDifferenzen,diebeiihrerAuflösungzuSteu-
erbelastungen führen, werden passive latente Steuern angesetzt. 
SindbeiAuflösungvontemporärenDifferenzenSteuerentlastun-
gen zu erwarten und ist deren  Nutzbarkeit wahrscheinlich, erfolgt 
der Ansatz aktiver latenter Steuern. Für steuerliche Verlustvor-
träge werden aktive latente Steuern nur dann angesetzt, wenn mit 
hinreichender Wahrscheinlichkeit von einer zukünftigen Nutzung 
ausgegangen werden kann. Latente Ertragsteueransprüche und 
-verpflichtungenwerdenunterderVoraussetzunggleicherSteu-
erart und Steuerbehörde saldiert. Eine Abzinsung erfolgt nicht. 
Latente Steuern auf erfolgsneutral entstandene temporäre Diffe-
renzen werden erfolgsneutral im OCI erfasst.

DielatentenErtragsteueransprücheund-verpflichtungenentfal-
len auf folgende Posten:

in Mio. €

Latente Ertragsteueransprüche
Latente  

Ertragsteuerverpflichtungen

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte 
und Verbindlichkeiten 480 1.155 717 884

Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten sowie Handelsaktiva und Handelspassiva 1.213 1.849 1.009 1.667

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte 221 100 103 316

Sonstige Aktiva 93 71 103 62

Rückstellungen für Leistungen an Arbeitnehmer 247 219 5 4

Andere Rückstellungen 35 41 71 63

Sonstige Passiva 94 93 7 8

Steuerliche Verlustvorträge 6 7 – –

Latente Ertragsteueransprüche/-verpflichtungen, brutto 2.389 3.534 2.016 3.004

Saldierung mit latenten Ertragsteuerverpflichtungen/-ansprüchen – 2.013 – 3.003 – 2.013 – 3.003

Gesamt 375 531 3 1

Davon: langfristig 234 328 2 1

Aktive und passive latente Steuern wurden nach IAS  12.74
 saldiert.
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Die folgende Tabelle zeigt den Bestand der latenten Steuern, die 
mit dem Eigenkapital verrechnet wurden:

in Mio. €

Vor Steuern Steuern Nach Steuern

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Posten, die nicht in die Konzern-Gewinn- und  
Verlustrechnung umgegliedert werden: 229 197 – 73 – 63 156 134

Neubewertung der Nettoschuld aus leistungsorientier-
ten Versorgungsplänen – 190 – 123 62 42 – 128 – 82

Fair Value-Änderungen von erfolgsneutral zum Fair Value 
bewerteten Eigenkapitalinstrumenten – 8 – 9 – 0 – 0 – 8 – 9

Bonitätsinduzierte Fair Value-Änderungen von freiwillig 
zum Fair Value designierten finanziellen Verbindlich-
keiten 427 329 – 135 – 104 292 225

Posten, die in die Konzern-Gewinn- und Verlustrech-
nung umgegliedert werden: – 390 – 497 128 164 – 261 – 333

Anteilige Ergebnisse aus at Equity bewerteten Unter-
nehmen – 1 – 1 0 0 – 1 – 1

Fair Value-Änderungen von erfolgsneutral zum Fair Value 
bewerteten Schuldinstrumenten – 330 – 494 104 156 – 226 – 338

Ergebnisse aus der Absicherung von Nettoinvestitionen 
in einen ausländischen Geschäftsbetrieb – 17 – 17 – – – 17 – 17

Ergebnisse aus der Währungsumrechnung von  
ausländischen Geschäftsbetrieben 35 38 – – 35 38

Ergebnisse aus Fair Value Hedges von Fremdwährungs-
risiken – 77 – 24 24 7 – 52 – 16

Gesamt – 161 – 300 55 101 – 106 – 199

Für die Ermittlung der latenten Ertragsteueransprüche der in- und 
ausländischen Berichtseinheiten wurden die individuellen Steu-
ersätze zugrunde gelegt. Gegenüber dem Vorjahr nahezu unver-
ändert ergibt sich für die Bank im Inland in 2023 bei einem durch-
schnittlichen Gewerbesteuerhebesatz von 451 % ein kombinier-
ter Ertragsteuersatz von 31,61 %.

Latente Ertragsteueransprüche, deren Realisierung von künftigen 
zu versteuernden Ergebnissen abhängt, die über die Ergebnisef-
fekteausderAuflösungbeziehungsweiseUmkehrungzumBilanz-
stichtag bestehender zu versteuernder temporärer Differenzen 
hinausgehen, werden nur insoweit aktiviert, als ihre 
 Realisierbarkeit hinreichend sicher ist. Die Realisierbarkeit setzt 
voraus, dass in einem überschaubaren zukünftigen Zeitraum aus-
reichend zu versteuernde Ergebnisse zur Verfügung stehen wer-

den, gegen die eine Verrechnung erfolgen kann. Im Helaba-Kon-
zern wird dabei grundsätzlich ein Planungshorizont von fünf 
Jahren zugrunde gelegt. 

Auf der Basis der Mehrjahresplanung trifft die Bank die Einschät-
zung, dass die aktiven latenten Steuern werthaltig sind und für 
diesen Zeitraum durch ausreichend zu versteuerndes Einkommen 
substantiiert werden können. 

Zum31. Dezember 2023wurdenaufkörperschaftsteuerlicheVer-
lustvorträgeinHöhevon17 Mio. €(31. Dezember 2022:20 Mio. €)
latenteErtragsteueransprücheinHöhevon3Mio. €(31. Dezem-
ber 2022:3 Mio. €)undaufgewerbesteuerlicheVerlustvorträgein
Höhevon21 Mio. €(31. Dezember 2022:26 Mio. €)latenteErtrag-
steueransprüche in Höhe von 3  Mio.  € (31.  Dezember  2022:
4 Mio. €)aktiviert.

Insgesamt wurden auf körperschaftsteuerliche Verlustvorträge in 
Höhevon22 Mio. €(31. Dezember 2022:19 Mio. €)undaufgewer-
besteuerlicheVerlustvorträgeinHöhevon73 Mio. €(31. Dezem-
ber 2022:49 Mio. €)keinelatentenErtragsteueransprücheange-
setzt, da in absehbarer Zukunft keine steuer lichen Ergebnisse mit 
einer ausreichenden Wahrscheinlichkeit erwartet werden. Die 
Verlustvorträge sind zeitlich unbefristet nutzbar. 

Die Bank hat aktive latente Steuern auf Verlustvorträge  in Höhe 
von5 Mio. €imabgelaufenenGeschäftsjahrwertberichtigt.

IndentatsächlichenErtragsteuerverpflichtungensindRückstel-
lungen für steuerliche Risiken enthalten. Diese sind auf Basis des 
wahrscheinlichsten Erfüllungswerts berechnet worden. Die Bank 
hat keine Eventualverbindlichkeiten aus steuerlichen Risiken bi-
lanziert.
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(33) Sonstige Aktiva und Passiva

Die sonstigen Aktiva enthalten im Wesentlichen Immobilien des 
Vorratsvermögens, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts-
tätigkeit zum Verkauf bestimmt sind. Sie umfassen sowohl 
fertiggestellteImmobilienalsauchimBaubefindlicheObjekte,
die selbst entwickelt und vermarktet werden. Die Bewertung der 
Immobilien erfolgt zum niedrigeren Wert aus Anschaffungs- 
 beziehungsweise Herstellungskosten und dem Nettoveräuße-
rungswert, das heißt dem geschätzten erzielbaren Verkaufs erlös 
abzüglich der noch erwarteten Kosten für die Fertigstellung und 
den Verkauf. 

In den sonstigen Aktiva beziehungsweise Passiva werden ferner 
Vermögenswerte beziehungsweise Schulden ausgewiesen, die für 
sich betrachtet von untergeordneter Bedeutung sind und keinem 
anderen Bilanzposten zugeordnet werden können.

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Vorräte 866 767

Immobilien des Vorratsvermögens 857 759

Sonstige Vorräte/unfertige Leistungen 9 8

Geleistete Vorauszahlungen und  
Anzahlungen 207 348

Steueransprüche aus sonstigen Steuern 3 2

Vermögenswerte aus Pensions-
verpflichtungen (Defined Benefit Asset) 27 34

Sonstige Vermögenswerte 560 355

Sonstige Aktiva 1.664 1.506

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Erhaltene Anzahlungen/Vorauszahlungen 224 220

Steuerschulden sonstige Steuern 53 32

Kurzfristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer 105 97

Sonstige Verbindlichkeiten 363 213

Sonstige Passiva 745 562
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(34) Rückstellungen 

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Rückstellungen für Leistungen an Arbeit-
nehmer 984 936

Pensionen und ähnliche leistungsorien-
tierte Verpflichtungen 911 860

Andere langfristig fällige Leistungen an  
Arbeitnehmer 73 76

Andere Rückstellungen 191 234

Rückstellungen für außerbilanzielle  
Verpflichtungen 70 80

Rückstellungen für Kreditzusagen und 
Finanzgarantien 69 80

Rückstellungen für andere außerbilan-
zielle Verpflichtungen 1 0

Restrukturierungsrückstellungen 10 28

Rückstellungen für Prozessrisiken 7 13

Sonstige Rückstellungen 104 113

Gesamt 1.175 1.171

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 
leistungsorientierte Verpflichtungen
Die betriebliche Altersversorgung im Helaba-Konzern umfasst 
verschiedene Arten von Versorgungsplänen. Es bestehen sowohl 
Beitragszusagen(DefinedContributionPlans)alsauchLeistungs-
zusagen(DefinedBenefitPlans).

Für Beitragszusagen werden festgelegte Beiträge an externe Ver-
sorgungsträger entrichtet. Da für den Konzern keine weiteren 
Zahlungsverpflichtungenbestehen,werdenfürdieseZusagen
grundsätzlich keine Rückstellungen gebildet. Die laufenden Bei-
träge für Beitragszusagen werden im Verwaltungsaufwand aus-
gewiesen.

Im Rahmen der Leistungszusagen bestehen sowohl Gesamtver-
sorgungszusagen als auch Endgehaltspläne und Renten-
bausteinsysteme. Für einenTeil der Pensionsverpflichtungen
bestehen Vermögenswerte, die gemäß IAS 19 Planvermögen dar-
stellenundmitdenPensionsverpflichtungenverrechnetwerden.
Ergibt sich dadurch eine Vermögensüberdeckung, ist der Ansatz 
desNettovermögenswerts(netDefinedBenefitAsset,netDBA) 
begrenzt auf den Barwert der damit verbundenen wirtschaftlichen 
Vorteile, über die der Konzern während der Laufzeit des Versor-
gungsplans oder nach deren Erfüllung verfügen kann (Asset 
 Ceiling). Wirtschaftliche Vorteile können beispielsweise in Form 
von Rückerstattungen oder der Minderung von Beitragszahlun-
gen bestehen.

Die Pensionsverpflichtungen aus Leistungszusagen (Defined
Benefit Obligation,DBO) werden jährlich durch externe ver-
sicherungsmathematische Gutachter ermittelt. Die Bewertung 
erfolgt nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren, wobei neben 
biometrischen Annahmen künftig zu erwartende Gehalts- und 
Rentenerhöhungen sowie ein aktueller Marktzins zugrunde ge-
legt werden. Dieser Diskontierungszinssatz orientiert sich an der 
Verzinsung währungskongruenter erstklassiger Industrieanleihen 
mit einer der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit der Zah-
lungsverpflichtungenentsprechendenFristigkeit.Dabeiwirdim
Inland ein Referenzzinssatz verwendet, der eine breite Anzahl von 
„AA“-eingestuften Anleihen berücksichtigt und um statistische 
Ausreißer bereinigt ist. Bei der Festlegung dieses Zinssatzes ori-
entiert sich der Helaba-Konzern im Wesentlichen an der Zinsemp-
fehlung von Mercer. Der tatsächlich verwendete Zinssatz liegt in 
einemIntervallmiteinerBreitevon0,5 Prozentpunkten,indem
drei erwartete Szenarien gerechnet werden. Es wird ausgehend 
von der Zinsempfehlung von Mercer der Zinssatz des Szenarios 
verwendet, der unter Berücksichtigung der Duration und der 
Zinsempfehlung anderer Aktuare als bester Schätzer anzusehen 
ist. Durch dieses Vorgehen sollen positive oder negative Ausrei-
ßer vermieden werden.

Gemäß IAS 19 wird der in der Konzern-Gewinn- und Verlustrech-
nung zu erfassende Pensionsaufwand für Leistungszusagen be-

reits maßgeblich zu Beginn eines Geschäftsjahres auf Basis der 
zu diesem Zeitpunkt geltenden versicherungsmathematischen 
Annahmen bestimmt. Der erfolgswirksam zu erfassende Pensions-
aufwand beinhaltet im Wesentlichen die Nettozinskomponente 
und den laufenden Dienstzeitaufwand. 

Die Nettozinskomponente umfasst sowohl den Aufwand aus der 
AufzinsungdesBarwertsderPensionsverpflichtungalsauchden
rechnerischen Zinsertrag aus dem Planvermögen. Sie wird durch 
Multiplikation der Nettoschuld (Barwert der leistungs orientierten 
VerpflichtungabzüglichPlanvermögen)zuBeginnderPeriodemit
dem dann gültigen Diskontierungszinssatz  ermittelt, wobei er-
wartete unterjährige Beiträge und Rentenzahlungen berücksich-
tigt werden. Die Nettozinskomponente umfasst im Fall einer Plan-
überdeckung auch das Zinsergebnis aus einer etwaigen Begren-
zung des Planvermögensüberhangs. Der Nettozinsaufwand ist im 
Zinsüberschuss enthalten.

Der laufende Dienstzeitaufwand stellt die Erhöhung der Pensions-
verpflichtungendar, die aufdie vondenMitarbeitern imGe-
schäftsjahr erbrachte Arbeitsleistung zurückzuführen ist; er wird 
im Verwaltungsaufwand ausgewiesen. 

Ändert sich der Barwert einer leistungsorientierten Zusage auf-
grund einer Planänderung oder einer Plankürzung, werden die 
daraus resultierenden Effekte als nachzuverrechnender Dienstzeit-
aufwand in dem Zeitpunkt erfolgswirksam im Verwaltungsaufwand 
erfasst, in dem die Planänderung oder Plankürzung eintritt. Etwa-
ige Gewinne oder Verluste aus einer Abgeltung von leistungsori-
entierten Versorgungszusagen werden ebenso behandelt. Nach 
einer Planänderung, -kürzung oder -abgeltung sind der Dienst-
zeitaufwand und die Nettozinsen für den Rest der Berichtsperiode 
auf Basis der versicherungsmathematischen Annahmen zum Zeit-
punkt der Anpassung zu berücksichtigen.

Abweichungen zwischen den versicherungsmathematischen An-
nahmen zu Beginn der Periode und der tatsächlichen Entwicklung 
während des Geschäftsjahres sowie die Aktualisierung der Bewer-
tungsparameter zum Geschäftsjahresende führen zu Neubewer-
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tungseffekten, die erfolgsneutral im Eigenkapital ausgewiesen 
werden.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Rückstellungen für Pensionen 
undähnlicheVerpflichtungenhabensichwiefolgtentwickelt:

in Mio. €

DBO Planvermögen
Nettobetrag der  

Pensionsverpflichtungen

2023 2022 2023 2022 2023 2022

Stand zum 1.1. 1.640 2.391 – 813 – 931 827 1.459

Summe Pensionsaufwand 92 83 – 35 – 13 57 69

Zinsaufwand (+)/Zinsertrag (–) 61 30 – 30 – 11 31 18

Laufender Dienstzeitaufwand 28 51 – – 28 51

Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand – 1 – 0 – – – 1 – 0

Ergebnis aus Planabgeltungen 5 2 – 5 – 2 – –

Summe Neubewertungen 98 – 827 – 32 134 67 – 693

Versicherungsmathematische Gewinne (–)/Verluste (+) 
aus finanziellen Annahmen 114 – 816 – – 114 – 816

Versicherungsmathematische Gewinne (–)/Verluste (+) 
aus demografischen Annahmen – 2 – 0 – – – 2 – 0

Erfahrungsbedingte Gewinne (–)/Verluste (+) – 14 – 11 – – – 14 – 11

Neubewertungen aus Planvermögen – – – 32 134 – 32 134

Arbeitnehmerbeiträge 3 3 – 3 – 3 0 0

Arbeitgeberbeiträge – – – 12 – 12 – 12 – 12

Gezahlte Versorgungsleistungen – 68 – 64 13 11 – 54 – 53

Veränderungen des Konsolidierungskreises 0 – – – 0 –

Umbuchungen – 56 – – – 56

Veränderungen aus der Währungsumrechnung 3 – 1 – 4 1 – 1 – 0

Stand zum 31.12. 1.769 1.640 – 885 – 813 884 827

Bei der Landesbank Hessen-Thüringen bestehen im Wesent lichen 
die folgenden Leistungszusagen, die im Rahmen von Direktzusa-
gen gewährt wurden:

Für pensionsberechtigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bis 
zum31. Dezember1985indieDienstederBankeingetretensind,
gilt eine volldynamische Gesamtversorgungszusage, bei der jähr-
licheRentenleistungenbiszueinerHöhevonmaximal75%der
ruhegehaltsfähigen Bezüge zum Zeitpunkt des Renten eintritts 
unter Anrechnung von Fremdrentenansprüchen gezahlt werden. 
Während der Rentenbezugsphase werden Renten ansprüche ent-
sprechend den Tarifanpassungen erhöht. Der Bestand setzt sich 
hauptsächlich aus Rentnerinnen und Rentnern und Hinterbliebe-
nen zusammen, es besteht ein geringer Anteil an aktiven und 
unverfallbar ausgeschiedenen Anwärterinnen und Anwärtern.

Die in den Jahren 1986 bis 1998 geltende Versorgungsordnung 
stellt eine endgehaltsabhängige Zusage mit gespaltener Renten-
formel dar. Es werden jährliche Rentenleistungen zugesagt, bei 
denen pro Dienstjahr ein bestimmter Prozentsatz der ruhege-
haltsfähigen Bezüge in Abhängigkeit von der Beitragsbemes-
sungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung (BBG) erdient 
wird, wobei Gehaltsteile oberhalb der BBG anders gewichtet wer-
den als Gehaltsteile bis zur BBG. Es werden maximal 35 Dienst-
jahre berücksichtigt und die Rentenansprüche in der Rentenbe-
zugsphase analog zu den Tarifanpassungen erhöht. Der Bestand 
besteht überwiegend aus aktiven und unverfallbar ausgeschiede-
nen Anwärterinnen und Anwärtern.

Bei der seit 1999 geltenden Versorgungszusage ergibt sich die 
Altersrente aus der Summe so genannter Rentenbausteine, die 
während der versorgungsfähigen Dienstzeit angesammelt wer-
den. Die Rentenbausteine ermitteln sich anhand der mit einem 
altersabhängigen Faktor multiplizierten ruhegehaltsfähigen Be-
züge des jeweiligen Kalenderjahres. In der Rentenbezugsphase 
werden die Rentenansprüche jährlich mit 1 % dynamisiert. Der 
Bestand ist für Neuzusagen offen und besteht derzeit überwie-
gend aus aktiven und unverfallbar ausgeschiedenen Anwärterin-
nen und Anwärtern.
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Daneben bestehen Einzelzusagen auf jährliche Rentenleistungen. 
Zum überwiegenden Teil handelt es sich dabei um 
 beamten ähnliche Gesamtversorgungszusagen, bei denen die 
Rentenansprüche in der Rentenbezugsphase gemäß den Tarif-
anpassungen erhöht werden. Der Bestand setzt sich überwiegend 
aus Rentnerinnen und Rentnern, Hinterbliebenen beziehungs-
weise unverfallbar Ausgeschiedenen zusammen und ist für Neu-
zugänge weiterhin offen. 

Mit der Übernahme des Verbundbankgeschäfts sind im Rahmen 
des Teilbetriebsübergangs gemäß §  613a  BGB auch die 
PensionsverpflichtungenderPortigonAG gegenüber den neuen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf die Helaba übergegangen. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Zusammenhang mit der 
Aufspaltung der Westdeutschen Landesbank Girozentrale in die 
öffentlich-rechtliche Landesbank NRW (heutige NRW.Bank) und in 
die privatrechtliche WestLB AG (heutige Portigon AG) im Jahr 
2002 der NRW.Bank zugeordnet wurden, wurden beurlaubt, um 
mit der Portigon AG ein zweites Arbeitsverhältnis („Doppel-
verträgler VBB“) zu begründen. Diese Pensions zusagen werden 
unverändert durch die NRW.Bank weiter geführt. Wirtschaftlich 
belastet wird jedoch die Helaba, da die von der NRW.Bank zu leis-
tenden Versorgungszahlungen zu erstatten sind. 

Für die Versorgungsanwartschaften der übrigen Mitarbeite rinnen 
und Mitarbeiter wurde zum Zeitpunkt des Teilbetriebsübergangs 
ein Besitzstand ermittelt, der auf die Helaba überging. Die extern 
finanziertenVersorgungsanwartschaftengegenüberderBVV Ver-
sorgungskasse des Bankgewerbes e. V., Berlin, wurden zum Zeit-
punkt des Teilbetriebsübergangs beitragsfrei gestellt. Seit dem 
Zeitpunkt des Teilbetriebsübergangs sind die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zur betrieblichen  Altersversorgung der Helaba bei 
der seit 1999 geltenden Dienstvereinbarung angemeldet.

DesWeiterenbestehteinemitarbeiterfinanzierteVersorgungszu-
sage in Form der Entgeltumwandlung, bei der einmalige 
 Kapitalleistungen zugesagt werden. Dabei werden für jeden von 
der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter gewandelten Betrag 

Fondsanteile erworben und ein altersabhängiger Kapitalbaustein 
mit einer marktüblichen Garantieverzinsung berechnet. Im Ver-
sorgungsfall wird der höhere Betrag aus der Summe der Kapital-
bausteine oder dem Fondsvermögen ausgezahlt. Die Angebote 
zur Entgeltumwandlung werden im Rahmen des Betriebsrenten-
stärkungsgesetzes erweitert um die versicherungsförmigen 
Durchführungswege, welche den Beschäftigten im Rahmen der 
Bruttoentgeltumwandlung vorrangig angeboten werden. 

Die Landesbank Hessen-Thüringen hat im Geschäftsjahr 2021 
VermögenswerteinHöhevonrund500 Mio. €imRahmeneines
Contractual Trust Arrangements (CTA) an einen rechtlich unab-
hängigen Treuhänder, den Helaba Pensionsmanagement e. V., 
übertragen. Bei den Vermögenswerten handelt es sich um zwei 
von der Helaba Invest aufgelegte Renten- beziehungsweise Akti-
enspezialfonds. Sie dienen als Deckungsmittel zur Erfüllung von 
leistungsorientiertenVersorgungsverpflichtungenundqualifizie-
ren als Planvermögen im Sinne des IAS 19.

Bei der Frankfurter Sparkasse haben Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter,diebiszum31. Dezember2014indieDienstederBank
eingetreten sind, einen Anspruch auf eine Rente der Pensions-
kasse der Frankfurter Sparkasse. Es handelt sich hierbei um eine 
regulierte Pensionskasse, die Anpassungsverpflichtung der
 lebenslänglich laufenden Leistungen der Pensionskasse wird in 
Form einer Direktzusage der Frankfurter Sparkasse umgesetzt. 
Bei der Anschlussregelung handelt es sich um eine beitrags-
orientiertearbeitgeber-undarbeitnehmerfinanzierteLeistungs-
zusage, welche über den BVV Versicherungsverein des Bankge-
werbesa. G.umgesetztwird.FürMitarbeiterinnenundMitarbeiter
der ehemaligen Stadtsparkasse Frankfurt besteht ein Rentenan-
spruch gegenüber der Zusatzversorgungskasse der Stadt Frank-
furt (ZVK Frankfurt), den die Helaba im Rahmen des Unterneh-
menserwerbsderFrankfurterSparkassealsVerpflichtungidenti-
fizierthatundbilanziellausweist.DesWeiterenbestehenEinzel-
zusagen, im Wesentlichen in Form von Gesamt versorgungs zusagen, 
sowieeinemitarbeiterfinanzierteVersorgungszusage.

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Niederlassung London 
besteht ein leistungsorientierter Versorgungsplan, der für Neu-
eintritte geschlossen ist. Bei dem Plan handelt es sich um einen 
Pensionsfonds, der lokalen Bewertungsmodalitäten folgt und in 
regelmäßigenAbständenaufdieAnforderungenderAusfinanzie-
rung überprüft wird. Im Geschäftsjahr 2018 wurde für die Versor-
gungsanwärter ein Besitzstand ermittelt und die künftigen An-
wartschaften (so genannte Future Services) werden im Rahmen 
eines Matching Plan als beitragsorientierte Leistungszusage über 
einenexternenVersorgungsträgerfinanziert.

Bei der Tochtergesellschaft Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) 
AG werden die gesetzlichen Anforderungen an die betriebliche 
Altersversorgung durch ein eigenes Vorsorgewerk dargestellt, das 
an eine Sammelstiftung eines externen Trägers angeschlossen 
ist.
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Der Finanzierungsstatus der Pensionspläne stellt sich wie  
folgt dar:

in Mio. €

DBO Planvermögen
Nettobetrag der  

Pensionsverpflichtungen

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Inländische Pensionspläne 1.658 1.543 – 787 – 729 871 814

Landesbank Hessen-Thüringen 1.167 1.100 – 531 – 488 636 612

Gesamtversorgungszusagen 561 576 – – 561 576

Versorgungszusage bis 1985 454 478 – – 454 478

Einzelzusagen 71 64 – – 71 64

Doppelverträgler VBB 36 33 – – 36 33

Endgehaltsabhängige Zusage (Versorgungsordnung 
1986 bis 1998) 210 186 – – 210 186

Rentenbausteinsystem (Versorgungsordnung ab 
1999) 290 238 – – 290 238

Übrige Zusagen 106 100 – 41 – 38 66 62

Planvermögen ohne direkte Zuordnung – – – 491 – 450 – 491 – 450

Frankfurter Sparkasse 429 384 – 242 – 228 187 156

Pensionskasse der Frankfurter Sparkasse 213 193 – 240 – 227 – 27 – 34

Anpassungsverpflichtung Pensionskasse 82 62 – – 82 62

ZVK Frankfurt 73 70 – – 73 70

Einzelzusagen 54 51 – – 54 51

Übrige Zusagen 8 8 – 2 – 2 6 6

Übrige Konzerngesellschaften 62 59 – 14 – 13 48 47

Ausländische Pensionspläne 111 97 – 98 – 84 14 13

Gesamt 1.769 1.640 – 885 – 813 884 827

DerausderPensionskassederFrankfurterSparkassezum31. De-
zember 2023resultierendeVermögenswertinHöhevon27 Mio. €
wirdindensonstigenAktivaausgewiesen(31. Dezember 2022:
34 Mio. €).

Die Anlage des Planvermögens der einzelnen Konzerngesellschaf-
ten erfolgt gemäß den jeweiligen Anlagerichtlinien, die zusam-
men mit der Anlageausrichtung durch einen Anlage ausschuss 
bestimmt werden.
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Das Planvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Planvermögen mit Marktpreisnotierungen in aktiven Märkten 277 259

Kassenbestand, Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Zentralnotenbanken und Kreditinstituten 0 –

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 141 136

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 136 123

Planvermögen ohne Marktpreisnotierungen in aktiven Märkten 608 554

Kassenbestand, Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Zentralnotenbanken und Kreditinstituten 0 1

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 546 501

Qualifizierte Versicherungsverträge 62 53

Marktwerte des Planvermögens 885 813

ImPlanvermögensindzum31. Dezember2023keinekonzernei-
genenVermögenswerteenthalten(31. Dezember2022:81 Mio. €).

Für das folgende Geschäftsjahr werden Einzahlungen der Helaba 
indasPlanvermögeninHöhevon17 Mio. €(2022:11 Mio. €)er-
wartet. 

DiePensionsverpflichtungenimHelaba-Konzern sind verschie-
denen Risiken ausgesetzt. Die Risiken sind dabei sowohl auf all-
gemeine Marktrisiken, im Wesentlichen das Zinsänderungsrisiko 
undInflationsrisiken,alsauchaufbiometrischeRisiken,insbe-
sondere das Langlebigkeitsrisiko, zurückzuführen. Es gibt dabei 
keine außergewöhnlichen Risiken aus den Pensions-
verpflichtungen.

	■ Allgemeine Marktschwankungen 
Die allgemeinen Marktschwankungen wirken sich vorrangig 
durch Änderungen im Rechnungszins auf die Höhe der Pensi-
onsverpflichtungen aus.DurchdenZinsrückgang zumGe-

schäftsjahresende haben sich die Pensionsrückstellungen 
wiederspürbarerhöht;derstarkeEinflussderRechnungszin-
senaufdieHöhederPensionsverpflichtungenliegtvorallem
anderlangenLaufzeitderVerpflichtungen.

Den Marktpreisschwankungen des Planvermögens wird mit 
einem differenzierten Portfolio Rechnung getragen, welches 
einem regelmäßigen Monitoring durch den zuständigen Anla-
geausschuss unterliegt. 

	■ Inflationsrisiko–Rentenanpassung
Für die Rentenzusagen des Helaba-Konzerns kommt im Rah-
men der Rentenanpassungsprüfung grundsätzlich das Be-
triebsrentengesetz zur Anwendung. Die neueren Versorgungs-
ordnungen, die als Rentenbausteinsysteme abgebildet wer-
den, unterliegen dabei fest vereinbarten Anpassungs sätzen 
undsinddaherimWesentlichenunabhängigvonderInflation
beziehungsweise künftigen Tarifanpassungen. 

	■ Inflationsrisiko–Gehalts-undTarifsteigerungensowieSteige-
rung der Beamtenbezüge 
Für den überwiegenden Teil der älteren Versorgungsord nungen 
(Gesamtversorgungsordnung bis 1985 beziehungsweise End-
gehaltsplan) gewährt die Helaba Anpassungen an die Entwick-
lung im Tarifbereich für das private Bankgewerbe und die öffent-
lichenBanken.Die tariflicheErhöhungderpensionsfähigen
GehälterhatdamitEinflussaufdieHöhederlaufendenVersor-
gungsleistungen. Einzelne Versorgungszusagen sehen die An-
passung auf Grundlage der Beamtenbesoldung nach den Vor-
schriften des jeweiligen Bundeslandes (Hessen, Thüringen be-
ziehungsweise Nordrhein-Westfalen) vor. 

	■ Langlebigkeitsrisiko
Aufgrund der weit überwiegenden Leistungsform „lebenslange 
Renten“ wird das Risiko, dass die Rentenberechtigten länger 
leben als versicherungsmathematisch kalkuliert, durch die 
Helaba getragen. Normalerweise wird dieses Risiko durch das 
Kollektiv aller Rentenberechtigten ausgeglichen und kommt 
nur zum Tragen, wenn die allgemeine Lebens erwartung höher 
ausfällt als erwartet. 

Im Rahmen der besonderen Risiken ist zu erwähnen, dass die Zu-
sagen teilweise von externen Faktoren abhängig sind. Neben den 
bereits erwähnten Faktoren der Anpassungen durch Tarifsteige-
rungen beziehungsweise Erhöhung der Beamtenbezüge ist ins-
besondere im Rahmen von Gesamtversorgungszusagen die An-
rechnung der gesetzlichen Altersrente beziehungsweise weiterer 
externfinanzierterFremdrentenmitSchwankungenbehaftet,die
außerhalbdesEinflussbereichsderHelaba liegen und von der 
Bank getragen werden müssen. 
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Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen, die 
derBewertungderPensionsverpflichtungenzugrundeliegen,
sind der folgenden Tabelle zu entnehmen (gewichtete Durch-
schnittssätze):

in %

31.12.2023 31.12.2022

Zinssatz 3,2 3,7

Gehaltstrend 2,1 2,1

Rententrend 1,8 1,8

Die Invaliditäts- beziehungsweise die Sterbewahrscheinlichkeiten 
basieren im Inland im aktuellen Jahr wie auch im Vorjahr auf den 
Generationentafeln 2018 von Prof. Dr. Heubeck. Eine Veränderung 
der wesentlichen versicherungsmathe matischen Annahmen hätte 
folgendeAuswirkungenaufdenBarwertdesVerpflichtungsum-
fangsallerleistungsorientiertenVerpflichtungen:

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Abzinsungssatz  
(Rückgang um 50 Basispunkte) 140 128

Gehaltssteigerungsrate  
(Anstieg um 25 Basispunkte) 44 44

Rentensteigerung  
(Anstieg um 25 Basispunkte) 42 41

Lebenserwartung (Verbesserung um 10 %) 69 64

Die dargestellte Sensitivitätsanalyse berücksichtigt jeweils die 
Änderung einer Annahme, wobei die übrigen Annahmen gegen-
über der ursprünglichen Berechnung unverändert bleiben, das 
heißt, mögliche Korrelationseffekte zwischen den einzelnen An-
nahmen werden dabei nicht berücksichtigt. Dabei werden aus-
schließlich Annahmeänderungen betrachtet, die zu einer Erhö-
hungdesVerpflichtungsumfangsführen.DerjeweiligeBarwert

derVerpflichtungenbeiVeränderungenderwesentlichenversi-
cherungsmathematischen Annahmen, die zu einer Reduzierung 
führen, kann näherungsweise aus den berechneten Werten durch 
Symmetrieüberlegungen extrapoliert werden.

DieAuswirkungenaufdenVerpflichtungsumfangbeiVeränderung
einer versicherungsmathematischen Annahme sind auf Basis des 
AnwartschaftsbarwertverfahrensfürdiePensionsverpflichtungen
exakt berechnet worden, Näherungsmethoden wurden nicht ver-
wendet. Die jeweilige absolute Veränderung der Annahmen in 
Basispunkten basiert auf den in der jüngeren Vergangenheit bis-
her aufgetretenen, durchschnittlichen langfristigen Veränderun-
gen sowie auf den zukünftigen möglichen Veränderungen und 
wurde entsprechend als mittlere Veränderung geschätzt.

Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der leistungsorientier-
tenVerpflichtungen beträgt 15,7  Jahre (31.  Dezember  2022:
15,2 Jahre).DieFälligkeitdererwartetenRentenzahlungenstellt
sich wie folgt dar:

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Erwartete Rentenzahlungen mit Laufzeiten 
von bis zu einem Jahr 75 72

Erwartete Rentenzahlungen mit Laufzeiten 
von über einem Jahr bis zu fünf Jahren 307 301

Erwartete Rentenzahlungen mit Laufzeiten 
von über fünf Jahren bis zu zehn Jahren 423 414

Der Helaba-Konzern ist an leistungsorientierten gemeinschaftli-
chen Plänen mehrerer Arbeitgeber (Multi-Employer-Pläne) betei-
ligt, für die keine hinreichend verlässlichen Informationen zur 
Verfügung stehen, um sie als solche zu bilanzieren, und die daher 
wie beitragsorientierte Pläne gemäß IAS 19 behandelt werden. Es 
handeltsichdabeiumdieMitgliedschaftbeiumlagefinanzierten
Versorgungswerken in Form der regulierten Pensionskasse, die 
zum1. Januar 2002denWechselindasKapitaldeckungsverfahren
vorgenommen haben. Diese Pläne betreffen die regionalen Zu-

satzversorgungskassen sowie die Versorgungsanstalt des Bundes 
und der Länder, deren Satzungen inhaltlich vergleichbar sind. Die 
bisherigen Leistungs zusagen wurden mit dem Übergang in das 
Kapitaldeckungsverfahren in ein beitragsbezogenes System über-
führt. Die Satzungen berechtigen zur Erhebung zusätzlicher Bei-
tragsanforderungen, um zugesagte Leistungen gegebenenfalls 
nachzufinanzierenbeziehungsweiseaufgrundeinesnichtausrei-
chenden Deckungsstocks zu reduzieren  (Sanierungsgeld, -klau-
sel). Eine verursachergerechte Zuordnung von Vermögen und 
Verpflichtungliegtnichtvor.ÜberdieGeschäfts-undRisikoent-
wicklung informiert die Pensionskasse ausschließlich im Jahres-
bericht, weitergehende Informationen werden nicht ausgegeben. 
Für diese Pläne sind wie im Vorjahr Aufwendungen in Höhe von  
–1 Mio. €angefallen.

Darüber hinaus bestehen beitragsorientierte Versorgungs  zu-
sagen aufgrund der Mitgliedschaft bei dem BVV Versicherungs-
verein des Bankgewerbes a. G. Satzungsbedingte Leistungs-
kürzungen werden durch Mehrbeiträge seitens des Arbeitgebers 
kompensiert.WeitereexternfinanziertebeitragsorientierteLeis-
tungszusagen bestehen im Rahmen des Durchführungswegs der 
Direktversicherung bei öffentlich-rechtlichen  Ver sicherern. Dabei 
handelt es sich weitestgehend um die SV Sparkassen Versicherung 
sowie die Provinzial Lebens versicherung AG. Bei den ausländi-
schen Niederlassungen  London und New York bestehen ebenfalls 
beitragsorientierte Versorgungszusagen, die über externe Ver-
sorgungsträgerfinanziertwerden.InsgesamtwurdenimBerichts-
jahr–5 Mio. €fürbeitragsorientierteVersorgungszusagenaufge-
wendet(2022:–4 Mio. €).

Der Arbeitgeberzuschuss zur Rentenversicherung belief sich im 
Berichtszeitraumauf–40 Mio. €(2022:–38 Mio. €).

Andere langfristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer
Rückstellungen für andere langfristig fällige Leistungen an 
 Arbeitnehmer werden für Leistungsansprüche von Arbeit nehmern 
gebildet, die nicht innerhalb von zwölf Monaten nach dem Ende 
der Berichtsperiode vollständig fällig werden. Es  handelt sich hier-
bei im Wesentlichen um Rückstellungen für Jubiläumszahlungen, 
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Vorruhestand und Altersteilzeitverein barungen sowie aufgescho-
bene Bonuszahlungen. Die Bewertung erfolgt ebenfalls gemäß 
IAS 19, allerdings mittels eines vereinfachten Verfahrens, bei dem 
NeubewertungenderNettoverpflichtungerfolgswirksaminder
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erfasst werden.

Andere Rückstellungen
Andere Rückstellungen werden gemäß IAS 37 gebildet, sofern 
dem Helaba-Konzern aus einem vergangenen Ereignis eine ge-
genwärtigerechtlicheoderfaktischeVerpflichtungerwachsenist,
diewahrscheinlichzueinemRessourcenabflussführenwirdund
zuverlässig geschätzt werden kann. Die betragliche Höhe bezie-

hungsweisederFälligkeitsterminderVerpflichtungsinddabei
ungewiss. Der als Rückstellung angesetzte Betrag entspricht der 
bestmöglichen Schätzung der Ausgabe, die zur Begleichung der 
Verpflichtung am Bilanzstichtag erforderlich ist. Langfristige
Rückstellungen werden mit dem Barwert ausgewiesen, sofern der 
Zinseffekt wesentlich ist. Die Bewertung erfolgt mit einem markt-
üblichenfrist-undrisikoadäquatenZinssatz.

Die anderen Rückstellungen und die Rückstellungen für andere 
langfristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer haben sich wie 
folgt entwickelt:

in Mio. €

Rückstellungen für 
andere langfristig 
fällige Leistungen 

an Arbeitnehmer

Rückstellungen  
für andere außer-

bilanzielle  
Verpflichtungen

Restrukturierungs-
rückstellungen

Rückstellungen für 
Prozessrisiken

Sonstige  
Rückstellungen

2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022

Stand zum 1.1. 76 80 0 1 28 59 13 14 113 192

Verbrauch – 26 – 38 – 0 – – 7 – 12 – 1 – 2 – 155 – 183

Auflösungen – 0 – 1 – 1 – 0 – 6 – 7 – 6 – 1 – 16 – 25

Umbuchungen 12 12 – – – 6 – 11 – – – – 56

Aufzinsung 2 – 2 – – 1 – 2 – – 0 1 – 4

Zuführungen 10 23 1 0 – – 0 2 161 189

Veränderungen aus der Währungs-
umrechnung und sonstige Veränderungen 0 1 0 – 0 – 0 – – – 0 1

Stand zum 31.12. 73 76 1 0 10 28 7 13 104 113

DieRückstellungenfürandereaußerbilanzielleVerpflichtungen
resultierenausVerpflichtungenaußerhalbdesAnwendungsbe-
reichs der Wertminderungsvorschriften des IFRS 9, bei deren An-
satz und Bewertung die Vorschriften des IAS 37 angewendet wur-
den. Zu den Rückstellungen für Kreditzusagen und Finanzgaran-
tien im Anwendungsbereich des Wertminderungsmodells von 
IFRS 9verweisenwiraufAnhangangabe (37).

Die Restrukturierungsrückstellungen betreffen im Wesentlichen 
dasEffizienzprogramm„Scope–WachstumdurchEffizienz“der
Helaba,fürwelcheszumBilanzstichtag2 Mio. €(31. Dezember
2022:15 Mio. €)zurückgestelltwaren,sowieRestrukturierungs-
maßnahmenbeiderFrankfurterSparkasseinHöhevon8 Mio. €
(31. Dezember2022:13 Mio. €),unteranderemfürgeplanteFili-
alschließungen.

Gegenüber dem Helaba-Konzern werden Ansprüche in Gerichts- 
und Schiedsgerichtsverfahren geltend gemacht. Rückstellungen 
für Prozessrisiken wurden gebildet, wenn die Wahrscheinlichkeit 
einer Inanspruchnahme mit mehr als 50 % angenommen wird. 
Zurückgestellt wird der Betrag, der im Falle der  Inanspruchnahme 
wahrscheinlich durch die Bank zu zahlen ist. Die vom Helaba-Kon-
zern gebildeten Rückstellungen für Prozess risiken berücksichti-
gen auch Zahlungen für Prozess kosten (Gerichtskosten sowie 
außergerichtliche Kosten im Zusammenhang mit Prozessen, wie 
zum Beispiel Anwaltshonorare und sonstige Kosten).

Die Bank hat Rückstellungen für Prozessrisiken schwerpunktmä-
ßig für Klagen von Anlegern in geschlossenen Fonds gebildet. 
Anleger, die sich in ihren Erwartungen an eine Beteiligung ent-
täuscht sehen, stützen Ansprüche auf die Nichteinhaltung von 
verbraucherschützenden Vorschriften. Die Bank prüft, nach den 
Umständen des Einzelfalls, Art und Umfang einer möglichen An-
spruchserledigung. Eine detaillierte Darstellung der einzelnen 
Fälle und Verfahren sowie eine Differenzierung des Gesamtbe-
trags der Rückstellung für Prozessrisiken unterbleibt, da 
 Anspruchsteller anderenfalls Rückschlüsse auf die Prozess- und 
Vergleichsstrategie der Bank ziehen könnten.

DieRückstellungenfürProzessrisikenwerdenquartalsweiseauf
Angemessenheit überprüft und anhand der Einschätzungen des 
Managements unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbe-
dingungen erhöht beziehungsweise aufgelöst. Die endgül tigen 
Belastungen durch Prozessrisiken können von den gebildeten 
Rückstellungen abweichen, da für eine Beurteilung der Wahr-
scheinlichkeit und die Bezifferung von ungewissen 
 Verbindlichkeiten aus Prozessen in großem Umfang eine Bewer-
tung und Einschätzung erforderlich ist, die sich im weiteren Verlauf 
des jeweiligen Prozesses als nicht zutreffend erweisen kann.

Fälle, bei denen die Voraussetzungen für den Ansatz von Rück-
stellungen nicht erfüllt sind, werden hinsichtlich der Angabe-
pflichtalsEventualverpflichtunggeprüftundsindgegebenenfalls
unterAnhangangabe (47)aufgeführt.
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Die sonstigen Rückstellungen betreffen hauptsächlich Risiken im 
ZusammenhangmitImmobilien,Pauschallohnsteuern,Verpflich-
tungen aus Transaktionen mit Unternehmensanteilen sowie Risi-
ken aus potenziellen Schadensersatzforderungen im Einlagenge-
schäft beziehungsweise aus Rückerstattungen von Konto- und 
Kreditbearbeitungsgebühren. 

DieZuführungenbeziehungsweiseAuflösungenderRückstellun-
gen für andere langfristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer wer-
den in der Regel im Personalaufwand, die der Rückstellungen für 
andereaußerbilanzielleVerpflichtungensowiederRestrukturie-
rungs- und Prozesskostenrückstellungen im sonstigen betriebli-
chen Ergebnis ausgewiesen. Die Zuführungen zu den sonstigen 
Rückstellungen sind in der Regel entsprechend dem zugrunde 
liegenden Sachverhalt im Verwaltungsaufwand beziehungsweise 
imsonstigenbetrieblichenErgebnis,AuflösungendieserRück-
stellungen im sonstigen betrieblichen Ergebnis enthalten. Auf-
zinsungsbeträge werden im Zinsüberschuss gezeigt. 

VondenanderenRückstellungensind89 Mio. €kurzfristig(31. De-
zember 2022:116 Mio. €).

(35) Eigenkapital

DasgezeichneteKapitalinHöhevon2.509 Mio. €umfasstdasvon
den Trägern nach der Satzung eingezahlte Stammkapital in Höhe 
von 589  Mio.  € und die vom Land Hessen erbrachten
Kapitaleinlagenvon1.920 Mio. €.

Zum31. Dezember 2023entfallenvomStammkapitalfolgende
Anteile auf die Träger:

Betrag  
in Mio. € Anteil in %

Sparkassen- und Giroverband  
Hessen-Thüringen 405 68,85 

Land Hessen 48 8,10 

Rheinischer Sparkassen- und Giroverband 28 4,75 

Sparkassenverband Westfalen-Lippe 28 4,75 

Fides Beta GmbH 28 4,75 

Fides Alpha GmbH 28 4,75 

Freistaat Thüringen 24 4,05 

Gesamt 589 100,00 

Die Kapitalrücklage enthält die Agiobeträge aus der Ausgabe von 
Stammkapital an die Träger.

Im Jahr  2018 hat der Helaba-Konzern zusätzliche Tier-1- 
Namensschuldverschreibungen (AT1-Anleihen) in Höhe von 
354 Mio. €externaufgenommen.DieAT1-Anleihen stellen unbe-
sicherte nachrangige Anleihen der Helaba dar. Die Bedienung 
dieser Anleihen orientiert sich an einem Zinssatz, der auf den 
jeweiligen Nominalbetrag gerechnet wird. Die Zinssätze sind für 
den Zeitraum vom Ausgabetag bis zum ersten möglichen vorzei-
tigenRückzahlungstagfixiert.DanachwerdendieZinssätzefür
jeweils zehn Jahre neu festgelegt. Die Anleihebedingungen bein-
halten Regelungen, nach denen die Helabasowohlverpflichtet
werden kann als auch das umfassende Recht zur  alleinigen Ent-

scheidung hat, jederzeit Zinszahlungen entfallen zu lassen. Zins-
zahlungen sind nicht kumulativ, das heißt, dass etwaige ausge-
fallene Zinszahlungen in den Folgejahren nicht nachzuholen sind. 
Die Anleihen haben kein Fälligkeitsdatum. Sie können von der 
Helaba zu einem bestimmten Datum gekündigt werden. Erfolgt 
keine Kündigung, sind alle zehn Jahre weitere Kündigungen mög-
lich. Des Weiteren sind unter bestimmten steuerlichen bezie-
hungsweise regulatorischen Bedingungen vorzeitige Kündigun-
gen möglich. Jede Kündigung bedarf der vorherigen Zustimmung 
der zuständigen Aufsichtsbehörde. Der Rückzahlungs- und der 
Nominalbetrag der Anleihen kann bei Vorliegen eines auslösen-
den Sachverhalts vermindert werden. Ein solcher auslösender 
Sachverhalt liegt vor, wenn die Tier-1-Kernkapitalquote des
Helaba-Konzerns, berechnet auf konsolidierter Basis, unter 
5,125 % fällt. Die Anleihen können nach Verminderung aufgrund 
des Vorliegens eines auslösenden Sachverhalts unter bestimmten 
Bedingungen wieder zugeschrieben werden. Daneben hat die 
zuständige Behörde nach geltenden Abwicklungsvorschriften 
unter anderem das Recht, die Ansprüche auf Zahlungen auf das 
Kapital ganz oder teilweise herabzuschreiben und beziehungs-
weise oder sie in Instrumente des harten Kernkapitals zu wandeln. 
Zum31. Dezember 2023beliefsichderKonzernbilanzwertder
Anleihenauf354 Mio. €(31. Dezember 2022:354 Mio. €).

Die Gewinnrücklagen in Höhe von 6.037 Mio.  € (31.  Dezem-
ber 2022:5.665 Mio. €)umfassennebendenGewinnthesaurierun-
gen des Mutterunternehmens und der einbezogenen 
 Tochterunternehmen auch Beträge aus den fortgeschriebenen 
Ergebnissen der Kapitalkonsolidierung und aus sonstigen 
 Konsolidierungsmaßnahmen. In den Gewinnrücklagen sind 
satzungsmäßigeGewinnrücklageninHöhevon297 Mio. €(31. De-
zember2022:296 Mio. €)enthalten.SoferndiesezurDeckungvon
Verlusten herangezogen werden, sind die Jahresüberschüsse der 
folgenden Jahre in voller Höhe bis zur Wiederauffüllung der sat-
zungsmäßigen Rücklagen zu verwenden.
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Die Einzelkomponenten des kumulierten sonstigen Ergebnisses 
(OCI) entwickelten sich wie folgt:

in Mio. €

Posten, die nicht in die Konzern-Gewinn- und Verlust-
rechnung umgegliedert werden, nach Steuern Posten, die in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden, nach Steuern

Kumuliertes 
sonstiges  
Ergebnis

Neubewertungen 
der Nettoschuld 

aus leistungsori-
entierten Versor-

gungsplänen

Fair Value-Ände-
rungen von er-

folgsneutral zum 
Fair Value bewer-
teten Eigenkapi-
talinstrumenten

Bonitätsinduzier-
te Fair Value-Än-

derungen von 
freiwillig zum Fair 

Value designier-
ten finanziellen 

Verbindlichkeiten

Anteiliges sonsti-
ges Ergebnis aus 
at Equity bewer-
teten Unterneh-

men

Fair Value-Ände-
rungen von er-

folgsneutral zum 
Fair Value bewer-
teten Schuldinst-

rumenten

Ergebnisse aus 
der Absicherung 

von Nettoinvesti-
tionen in einen 
ausländischen 

Geschäftsbetrieb

Ergebnisse aus 
der Währungsum-

rechnung von 
ausländischen 

Geschäftsbetrie-
ben

Ergebnisse aus 
Fair Value Hedges 

von Fremdwäh-
rungsrisiken

Stand zum 1.1.2022 – 573 – 3 – 6 – 1 78 – 17 36 – 43 – 529

Sonstiges Ergebnis der Berichtsperiode 491 – 6 232 0 – 416 – 2 27 330

Umgliederungen innerhalb des Eigenkapitals – – – 0 – 0

Stand zum 31.12.2022 – 82 – 9 225 – 1 – 338 – 17 38 – 16 – 199

Sonstiges Ergebnis der Berichtsperiode – 46 1 67 – 111 – – 3 – 36 94

Umgliederungen innerhalb des Eigenkapitals – – – 0 – 0

Stand zum 31.12.2023 – 128 – 8 292 – 1 – 226 – 17 35 – 52 – 106

Eigenkapitalmanagement
Unter Kapitalsteuerung versteht der Helaba-Konzern alle Prozesse, 
die mit der Einhaltung der Risikotragfähigkeit (sowohl regulato-
risch in der Säule I als auch ökonomisch in der Säule II) direkt oder 
indirekt verbunden sind und darüber hinaus in der Lage sind, die 
Angemessenheit der Kapitalausstattung zeitnah überwachen zu 
können. Das Eigenkapitalmanagement des Helaba-Konzerns um-
fasst als wesentliche Komponenten die  Planung der aufsichtsrecht-
lichenEigenmittelundEigenmittelquotenimRahmendesPla-
nungsprozesses, die Allokation von Eigenmitteln, die Überwachung 
der Entwicklung der Risiko positionen und die Einhaltung regula-
torischer und ökonomischer Kapitallimite, die Überwachung des 
verbleibenden Kapitalpuffers sowie die Berücksichtigung eines 
kalkulatorischen Eigenkapitalkostensatzes im Rahmen der De-
ckungsbeitragsrechnung. Ziel des Eigenkapitalmanagements ist 
die Allokation der Ressource Eigenkapital unter Risiko- und Er-

tragsgesichtspunkten auf die Bereiche des Konzerns unter der 
Nebenbedingung der Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften 
zur Kapitalausstattung.

Gegenstand der Eigenkapitalsteuerung ist neben den aufsichts-
rechtlichen Eigenmitteln auch das interne Kapital in einer ergän-
zenden ökonomischen Steuerungssicht. 

Bezüglich der aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen sind 
neben der Verordnung (EU)Nr.575/2013(CapitalRequirements
Regulation, CRR) und den ergänzenden Bestimmungen des Kre-
ditwesengesetzes (K WG) die darüber hinausgehenden 
 Anforderungen des europäischen Single Supervisory Mechanism 
(SSM)zuberücksichtigen.GemäßArt. 92 CRR sind Institute ver-
pflichtet,jederzeitüberausreichendeEigenmittelimVerhältnis

zu ihren risikogewichteten Aktiva (RWA) zu verfügen. Dabei wird 
zwischenfolgendenMindestquotenunterschieden:

	■ HarteKernkapitalquote(CommonEquityTier 1,CET1): 4,5 %
	■ Kernkapitalquote(Tier 1:SummeausCET1 und zusätzlichem 

Kernkapital): 6,0 %
	■ Gesamtkapitalquote (Summe aus Tier  1 und Ergänzungs-

 beziehungsweise Tier-2-Kapital): 8,0 %

Darüber hinaus gelten nach den KWG-Vorschriften allgemeine 
undinstitutsspezifischeKapitalpufferwieunteranderemderKa-
pitalerhaltungspuffer, der antizyklische Kapitalpuffer sowie die 
Puffer für globale und anderweitig systemrelevante Banken, die 
sich  jeweils auf das harte Kernkapital beziehen und die Mindest-
CET1-Quote für jedes Institut um mindestens 2,5 % erhöhen. 
Hinsichtlich der Pufferanforderungen für systemrelevante  Banken 
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ist für die Helaba der Puffer für anderweitig systemrelevante Ban-
ken relevant.

Zusätzlich zu diesen allgemein gültigen Anforderungen legt die 
EZB für Institute, die dem SSM unterliegen, weitere, instituts-
individuelle Anforderungen fest. Für 2023 lag die aus dem 
SREP-Beschluss der EZB abgeleitete mindestens vorzuhaltende 
harteKernkapitalquotefürdieHelaba-Gruppe bei 5,63 % (2022: 
5,48 %) zuzüglich der anzuwendenden Kapitalpufferanforderun-
gen. Damit beläuft sich die Anforderung an die harte Kernkapital-
quoteinklusivederrelevantenKapitalpufferanforderungenfür
denStichtag31. Dezember 2023auf9,27%(31. Dezember 2022:
8,58 %). 

Im Rahmen des Risk Appetite Frameworks legt der Vorstand der 
HelabainterneZielgrößenfürMindestquotenfest,dieeinenaus-
reichenden Puffer gegenüber den aufsichtsrechtlichen 
 Mindestanforderungen beinhalten, um jederzeit frei von 
 Res triktionen für die Geschäftstätigkeit agieren zu können.

Die aufsichtsrechtlichen Eigenmittel der Helaba-Institutsgruppe 
werden nach der Verordnung (EU)Nr. 575/2013(CRR) sowie er-
gänzendenBestimmungender§§ 10und10a KWG ermittelt. 
Gemäß der CRR-Kategorisierung setzen sich die Eigenmittel aus 
dem harten Kernkapital, dem zusätzlichen Kernkapital sowie dem 
Ergänzungskapital zusammen. 

Die Ermittlung der regulatorischen Eigenmittelanforderungen 
sowiedieBerechnungderKapitalquotenerfolgenebenfallsnach
den Vorschriften der CRR.

Die Eigenmittel der Helaba-Institutsgruppe gliedern sich wie folgt 
auf (Beträge jeweils nach regulatorischen Anpassungen):

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Kernkapital 9.291 9.140

Hartes Kernkapital (CET1) 8.937 8.786

Zusätzliches Kernkapital 354 354

Ergänzungskapital 2.102 2.055

Eigenmittel gesamt 11.393 11.195

Zum Stichtag ergaben sich folgende Kapitalanforderungen und 
Kennziffern:

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Kreditrisiko (inklusive Beteiligungen und  
Verbriefungen) 4.076 4.356

Marktrisiko (inklusive CVA-Risiko) 469 529

Operationelles Risiko 334 302

Eigenmittelanforderungen gesamt 4.879 5.188

Harte Kernkapitalquote 14,7% 13,5%

Kernkapitalquote 15,2% 14,1%

Gesamtkapitalquote 18,7% 17,3%

Kern-undEigenkapitalquotenerfüllendievonderHelaba im Rah-
menderEigenkapitalplanungformuliertenZielquoten.Dieauf-
sichtsrechtlichen Vorschriften einschließlich der Anforderungen 
des europäischen SSM zur Kapitalausstattung sind ein gehalten.

DieVerschuldungsquote(LeverageRatio)misstdasVerhältnis
des aufsichtsrechtlichen Eigenkapitals zu den ungewichteten bi-
lanziellen und außerbilanziellen Aktivposten inklusive Derivaten. 
Grundsätzlich ist gemäß CRReineVerschuldungsquotevon3,0%
einzuhalten. 

Detailliertere Informationen zur aufsichtsrechtlichen Eigenmittel-
struktur und -ausstattung sowie zur Überleitbarkeit der 
 Eigenmittel aus der IFRS-Konzernbilanz sind im Offenlegungsbe-
richt nach §  26a  K WG der Helaba-Gruppe publiziert  
(offenlegung.helaba.de).
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Angaben zu Finanz instrumenten und außer bilanziellen Geschäften 

(36) Risikomanagement

Das ertragsorientierte Eingehen von Risiken unter Berücksichti-
gung des ökonomischen und aufsichtsrechtlichen Eigen kapitals 
steht im Mittelpunkt der Konzernrisikostrategie. Zur Risikosteu-
erungwerdendieidentifiziertenRisikenlaufendgemessenund
überwacht. Hierzu werden die Methoden stetig weiterentwickelt. 
Zur Organisation des Risikomanagements, zu den einzelnen Ri-
sikoarten inklusive der Berücksichtigung von ESG-Faktoren sowie 
Risikokonzentrationen  ver weisen wir auf den Risikobericht, der 
Bestandteil des Lageberichts ist.

(37)  Kreditrisiken aus 
 Finanzinstrumenten

Der Helaba-KonzernwendetdasdreistufigeWertminderungsmo-
dell des IFRS 9 auf folgende Finanzinstrumente und Bewertungs-
kategorien an:

	■ finanzielleVermögenswertederBewertungskategorieAC
	■ Schuldinstrumente der Bewertungskategorie FVTOCI  Recycling
	■ Leasingforderungen
	■ Forderungen gemäß IFRS 15 (inklusive aktiver Vertragsposten 

(Contract Assets))
	■ Kreditzusagen im Anwendungsbereich des IFRS  9 und 

 Finanzgarantien, soweit sie nicht erfolgswirksam zum Fair 
Value bewertet werden

Gemäß dem Expected-Credit-Loss-Modell erfolgt für sämtliche 
Finanzinstrumente im Anwendungsbereich eine Risiko-
vorsorgebildung in Höhe des erwarteten Kreditverlusts, in 
 Abhängigkeit von der jeweiligen Stufenzuordnung. 

KumulierteWertberichtigungenvonfinanziellenVermögenswer-
tenderBewertungskategorie AC werden in der Bilanz von den 
Bruttobuchwerten aktivisch abgesetzt. Bei finanziellen 
VermögenswertenderBewertungskategorie FVTOCI Recycling 
erfolgtderAusweisinnerhalbdeskumulierten OCI. Die kumulierte 
Risikovorsorge für Kreditzusagen und Finanzgarantien wird als 
RückstellungfüraußerbilanzielleVerpflichtungenaufderPassiv-
seite der Bilanz innerhalb des Postens Rückstellungen separat 
ausgewiesen. Wertminderungen und Wertaufholungen werden 
alsZuführungundAuflösungdieserRückstellungerfasst.

Risikovorsorge in Stufe 1
Bei Zugang eines Finanzinstruments erfolgt im Regelfall und un-
abhängig von seinem ursprünglichen Ausfallrisiko eine 
ZuordnungindieStufe 1.EineAusnahmehiervonbildenFinanz-
instrumente, bei denen bereits im Zugangszeitpunkt ein objekti-
ver Hinweis auf Wertminderung vorliegt und welche somit als 
POCIklassifiziertwerden,sowieLeasingforderungenundForde-
rungen gemäß IFRS  15,welche inAnwendungdesSimplified
Approach des IFRS 9pauschalderStufe 2zugeordnetwerden.

DieRisikovorsorgeinStufe 1wirdinHöhedes12MonthsExpected
CreditLoss(12M ECL) gebildet. Dieser wird aus den erwarteten 
Verlusten über die Gesamtlaufzeit des Finanzinstruments abge-
leitet und umfasst den Anteil am Verlust, der aus Ausfallereignis-
sen resultiert, die in den nächsten zwölf Monaten nach dem Bi-
lanzstichtag erwartet werden.

Risikovorsorge in Stufe 2
DerStufe 2werdenFinanzinstrumentezugeordnet,derenAusfall-
risiko gegenüber dem bei Erstansatz erwarteten Ausfallrisiko si-
gnifikanterhöhtist.DarüberhinaussindderStufe 2Leasingfor-
derungen sowie Forderungen gemäß IFRS 15 zugeordnet. 

ZurBeurteilung,obeinesignifikanteErhöhungdesAusfallrisikos
gegenüber dem Zugangszeitpunkt vorliegt, wird – basierend auf 
demetablierteninternenRating-Prozess–aufeinrelativesquan-
titatives Transferkriterium abgestellt. Hierbei wird die aktuell ge-
gebene Ausfallwahrscheinlichkeit über die Restlaufzeit des Finanz-
instruments mit der im Zugangszeitpunkt für diesen Zeitraum 
erwarteten Ausfallwahrscheinlichkeit ver glichen. Das erwartete 
AusfallrisikowirddabeidurchRating-Modul-spezifischeMigrati-
onsmatrizen und eine Verteilungs annahme (Quantil) abgeleitet, 
so dass für jedes Finanzinstrument ein Rating-Schwellenwert als 
quantitativesTransferkriteriumbestimmtwerdenkann.Ergän-
zendwirdalsqualitativesTransferkriteriumdieÜbertragungeines
Instruments in die Intensivkreditbearbeitung angewendet. Diese 
istbeispielsweisebeieinerÜberfälligkeitvonmehrals30 Tagen
erforderlich. Entsprechend führt eine Überfälligkeit von mehr als 
30 TagenalsbonitätsrelevantesIntensivkreditereignisstetszu
einemTransferinStufe 2.DiesgiltebensobeiderVereinbarung
von Forbearance- Maßnahmen.

DiederAusfallwahrscheinlichkeitzugrundeliegendeDefinition
eines Ausfallereignisses entspricht der aufsichtsrechtlichen De-
finitionnachArtikel178CapitalRequirementsRegulation (CRR).

DieKriterienfüreinenTransfervonStufe 1nachStufe 2geltenfür
denRücktransfernachStufe 1analog:EinRücktransferinStufe 1
erfolgt, wenn sich das Kreditrisiko des Finanzin struments wieder 
soweitreduzierthat,dassderUmstanddersignifikantenKredit-
risikoerhöhung nicht mehr erfüllt ist.

InderStufe 2erfolgteineRisikovorsorgebildunginHöhederer-
warteten Verluste aufgrund von Ausfallereignissen über die ge-
samte Restlaufzeit des Finanzinstruments (Lifetime Expected 
Credit Losses, Lifetime ECL).
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Die Lifetime-ECL-Ermittlung erfolgt grundsätzlich einzel-
geschäftsbasiert.EinePortfoliobetrachtungfindetnurzurBerück-
sichtigung bisher nicht in den Modellen zur ECL-Ermittlung re-
flektierterzukunftsorientierterInformationen,dieimRahmender
Risikovorsorgebildung zu berücksichtigen sind, statt. Die hierfür 
gebildeteAnpassungderRisikovorsorgebeläuftsichzum31. De-
zember2023auf353 Mio. €(31. Dezember2022:396 Mio. €).
Dabei werden aktuelle und absehbare Risiken und ihre potenzielle 
Auswirkung auf die Ausfallwahrscheinlichkeit und auf die Wert-
haltigkeit von unterlegten Sicherheiten in ausgewählten Kredit-
portfolios untersucht. Eine detaillierte Beschreibung erfolgt im 
Abschnitt Post Model Adjustment.

Zur Ermittlung des Lifetime ECL werden folgende Haupt para-
meter, Annahmen und Schätzmethoden verwendet:

	■ Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default, PD): 
Die  Lifetime PD stellt die Ausfallwahrscheinlichkeit des Kredit-
nehmers über die gesamte Restlaufzeit des jeweiligen Ge-
schäfts dar. Die Berechnung der Lifetime PD erfolgt auf Basis 
von Migrationsmatrizen für jedes Rating-Modul. Die Migra-
tionsmatrizen beschreiben die Wahrscheinlichkeit dafür, dass 
ein Kreditnehmer innerhalb der nächsten zwölf Monate von 
einer Rating-Klasse in eine andere migriert.  Hieraus  können 
sowohl die 1-Jahres-PD als auch mittels  Matrizenmultiplikation 
die Lifetime PD abgeleitet werden. Diese Migrationswahr-
scheinlichkeiten werden im Wesent lichen aus der Historie ab-
geleitet, berücksichtigen jedoch auch Informationen zur aktu-
ellen Situation wie auch vorausschauende Informationen. 

	■ der bei einem Ausfall ausstehende Kreditbetrag (Exposure at 
Default, EAD): 
Der EAD wird hauptsächlich auf Basis des erwarteten Barwerts 
der planmäßigen und außerplanmäßigen Zahlungsströme 
während der Restlaufzeit des Geschäfts bestimmt. Dies bein-
haltet sowohl erwartete außerplanmäßige Tilgungen als auch 
die Kündigungswahrscheinlichkeit für Geschäfte, deren Kündi-
gung vor Ablauf der Vertragslaufzeit möglich ist. Beide Para-

meter werden als Durchschnittswert aus historischen Daten 
berechnet.

	■ Ziehungswahrscheinlichkeit (Credit-Conversion-Faktor, CCF): 
Im Rahmen der EAD-Ermittlung wird bei Kreditzusagen die 
Ziehungswahrscheinlichkeit berücksichtigt. Der CCF bildet die 
prognostizierte Inanspruchnahme der offenen Linie bei Ausfall 
über das kommende Jahr ab. Basierend auf historischem und 
ökonomischem Kundenverhalten bestimmt sich der CCF aus 
dem Verhältnis des Kreditbetrags, der bis zum Ausfall noch 
gezogen wird, und der offenen Linie zum  betrachteten Stichtag. 
Um im Rahmen einer Mehrperiodensicht die noch offene Linie 
bei Ausfall bestimmen zu können, ist zudem ein Lebend-CCF 
(LCCF) zu berücksichtigen. Dieser bildet die erwartete Inan-
spruchnahme einer offenen Linie im Zeitablauf ab, soweit kein 
Ausfall des Kontrahenten vorliegt. Die Bestimmung des LCCF 
wird als prozentualer Anteil der Ziehungen am Gesamtrahmen 
in der jeweiligen Periode aus historischen Daten berechnet.

	■ VerlustquotebeiAusfall(Loss-Given-Default,LGD): 
Die LGD unterscheidet sich für den besicherten und den unbe-
sicherten Teil des EAD. In die Ermittlung des besicherten Teils 
des EADfließengeschätzteMarktwertverläufevonSicherheiten
(so genannte Sicherheitenwertverläufe) ein, welche bei Erwar-
tung starker makroökonomischer Schwankungen gegebenen-
falls zusätzlich angepasst werden. Die LGD ist zunächst auf 
zwölf Monate kalibriert. Zur Ermittlung von Mehrjahresverlust-
quotenwirdsowohlderEAD als auch der Sicher heitenwert über 
zukünftige Perioden fortgeschrieben. Um der IFRS-9-Anforde-
rung einer erwartungstreuen Schätzung zu entsprechen, wer-
den keine Downturn-Komponenten oder ökonomisch unange-
messen hohe Sicherheitsaufschläge  berücksichtigt. Auch die 
Sicherheitenanrechnung erfolgt nach ökonomischer Maßgabe. 
So werden alle wert haltigen Sicherheiten unabhängig von ihrer 
regulatorischen An rechenbarkeit berücksichtigt.

	■ Restlaufzeit: 
Bei der Bestimmung der Restlaufzeit der Finanzinstrumente 
wird im Helaba-Konzern auf die maximale Vertragslaufzeit unter 

Berücksichtigung von Verlängerungsoptionen des Kreditneh-
mers abgestellt. Bei kombinierten Finanzinstrumenten, das 
heißt Finanzinstrumenten, die aus einer Kombination von 
 Kredit und revolvierender Linie bestehen wie beispielsweise 
Kontokorrentkredite, bildet die Vertragslaufzeit die tatsäch liche 
Laufzeit in der Regel nur unzureichend ab, so dass für diese 
Geschäfte eine geschätzte Laufzeit verwendet wird. 

Die Berücksichtigung zukunftsorientierter Informationen im Rah-
men der Lifetime-ECL-Ermittlung wird zudem durch die modell-
immanente Prüfung von Sonderkonstellationen sicher gestellt. Für 
den31. Dezember2023wurdeaufgrunddeserwartetenmakro-
ökonomischenUmfeldseineSonderkonstellationidentifiziert.
Siehe hierzu die Ausführungen im Abschnitt Sonderkonstellation.

Die in die ECL-Ermittlung eingehenden Parameter unterliegen 
Schätzungsunsicherheiten, wodurch die tatsächlichen Verluste 
vondeninderRisikovorsorgereflektiertenerwartetenVerlusten
abweichen können. Dabei steigt die Schätzungsunsicherheit mit 
dem betrachteten Zeithorizont der ECL-Ermittlung. Zu den unsi-
cherheitsbehaftetenEinflussfaktorenaufdieRisikovorsorgege-
hören beispielsweise die erwartete Bonitätsentwicklung eines 
Kreditnehmers, die ökonomischen Rahmenbedingungen sowie 
die Wertentwicklung gehaltener Sicherheiten. Die in die ECL-Er-
mittlung eingehenden Parameter unterliegen einem 
 regelmäßigen Validierungsprozess. 

Risikovorsorge in Stufe 3
DieZuordnungeinesFinanzinstrumentsindieStufe 3erfolgtbei
Vorliegen folgender objektiver Hinweise auf eine Wertminderung:

	■ erheblichefinanzielleSchwierigkeitendesSchuldners
	■ keine vertragskonforme Leistung von Zins- und Tilgungs-

zahlungen
	■ Zugeständnisse seitens des Gläubigers, die nur aufgrund 
finanziellerSchwierigkeitendesSchuldnersgemachtwerden

	■ eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit für Insolvenz oder 
finanzielleRestrukturierungdesSchuldners
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	■ das Verschwinden eines aktiven Markts für den Vermögensge-
genstandaufgrundfinanziellerSchwierigkeiten

	■ beobachtbare Daten, die auf einen messbaren Rückgang der 
zukünftigenerwartetenCashflowsauseinerGruppevonfinan-
ziellen Vermögenswerten hinweisen, wobei der Rückgang je-
doch noch nicht für den einzelnen Vermögensgegenstand 
identifiziertwerdenkann

Hierbei hat der Helaba-Konzern eine Harmonisierung der 
Definition objektiver Hinweise mit der aufsichtsrechtlichen
DefinitioneinesAusfallereignissesnachArtikel178CRR vorge-
nommen.EinfinanziellerVermögenswertgiltdemnachalsaus-
gefallenundwirdderStufe 3zugeordnet,wennmindestenseine
der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:

	■ Die vollständige Rückzahlung durch den Kreditnehmer, ohne 
auf Maßnahmen wie eine Sicherheitenverwertung zurück-
zugreifen, ist unwahrscheinlich.

	■ Es besteht ein Zahlungsverzug einer wesentlichen Verbindlich-
keit des Kreditnehmers gegenüber dem Helaba-Konzern von 
mehr als 90 (aufeinander folgenden) Tagen.

ZueinemAuseinanderfallenzwischenStufe 3undderaufsichts-
rechtlichen Definition eines Ausfallereignisses kann es in 
EinzelfällenjedochbeisubstanziellenModifikationenoderorigi-
närem Neugeschäft an ausgefallene Kreditnehmer kommen, wel-
chesichbereitsinderWohlverhaltensperiodebefinden.DasNeu-
geschäftistStufe 1zuzuordnen,soweitkeineEinordnungalsPOCI 
erfolgt.

EinRücktransferausStufe 3indieStufe 2beziehungsweisein
Stufe 1erfolgtmitWegfallderobjektivenHinweiseaufWertmin-
derung. Die objektiven Hinweise auf Wertminderung entfallen, 
wenn kein Ausfallereignis mehr vorliegt. Dies geht mit einer intern 
festgelegten Wohlverhaltensperiode einher, welche die regulato-
rischen Anforderungen berücksichtigt. Während der Wohlverhal-
tensphaseverbleibendieEngagementsweiterhininStufe 3.

FürFinanzinstrumentederStufe 3erfolgtebenfallseineRisiko-
vorsorgebildung in Höhe des Lifetime ECL. Die Berechnung der 
Risikovorsorge erfolgt hierbei auf Basis individueller Cash-
flow-SchätzungenunterBerücksichtigungvonverschiedenen
Szenarien und deren Eintrittswahrscheinlichkeiten. Für Globalli-
mite wird der Lifetime ECLgemäßderErmittlunginStufe 2ver-
wendet, allerdings mit der gegebenen Ausfallwahrscheinlichkeit 
von 100%.

Uneinbringliche Forderungen, bei denen mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit nach Verwertung aller Sicherheiten 
sowie Vereinnahmung sonstiger Erlöse nicht mehr mit 
 Zahlungseingängen gerechnet werden kann, werden unter Inan-
spruchnahme der gebildeten Risikovorsorge oder erfolgswirksam 
ausgebucht (Direktabschreibung).

POCI
Finanzinstrumente, bei denen bereits bei Zugang objektive Hin-
weise auf eine Wertminderung vorliegen, unterliegen einem 
 gesonderten Bewertungsansatz, dem Purchased or Originated 
Credit- Impaired Approach (POCI Approach). Für neu ausge gebene 
Finanzinstrumente sowie Finanzinstrumente nach sub stanzieller 
ModifikationistbeiZugangzuprüfen,obderEingangderverein-
barten vertraglichen Zahlungen ohne Berücksichtigung einer 
potenziellen Verwertung von Sicher heiten zu erwarten ist. Die im 
Ursprungszeitpunkt erfolgte Einordnung eines Finanzinstru-
ments als POCI ist unabhängig von der Entwicklung seines Kre-
ditrisikos bis zu seinem Abgang aufrechtzuerhalten, ein POCI 
unterliegt somit nicht den Transferkriterien des allgemeinen Drei-
stufenmodells. 

Modifikationen
VertragsänderungenaneinemFinanzinstrument(Modifikationen)
umfassen gemäß IFRS 9 sowohl die Anpassung der  vertraglichen 
Zahlungsströme als auch die Änderung der Rechtslage mit Wir-
kung auf die Zahlungsströme von Finanz  instrumenten. Hingegen 
handelt es sich in Abgrenzung zu  Forbearance-Maßnahmen nicht 
umeineModifikationimSinnedesIFRS 9, wenn eine bereits im 
ursprünglichen Vertrag vereinbarte Klausel oder Option ausgeübt 

wird.ZudemwerdenModifikationennachIFRS 9 unabhängig von 
eventuellen  Leistungsstörungen des Schuldners betrachtet. Jeg-
liche Vertragsänderungen werden auf das Vorliegen einer Modi-
fikationbeurteilt.

DieVorschriftenzuModifikationenfindenAnwendungaufzufort-
geführten Anschaffungskosten bewertete Finanzinstrumente, 
erfolgsneutralzumFairValuebewertetefinanzielleVermögens-
werte der Bewertungskategorie FVTOCI Recycling sowie Kredit-
zusagen und Finanzgarantien im Anwendungs bereich der Wert-
minderungsvorschriften. Es ist zu unter scheiden zwischen subs-
tanziellenModifikationenundnichtsubstanziellenModifikatio-
nen. Im Helaba-Konzern gelten  Finanzinstrumente der 
Bewertungskategorie ACundfinanzielleVermögenswerteder
Bewertungskategorie FVTOCIalssubstanziellmodifiziert,wenn
imRahmenvonVertragsänderungenbestimmtequalitativeKri-
terien erfüllt sind, beispielsweise ein Schuldnerwechsel, ein Wäh-
rungswechsel oder die nachträgliche Vereinbarung SPPI-schäd-
licherKomponenten.DarüberhinauswirdbeifinanziellenVermö-
genswertenderStufen1und2einquantitativerTestdurchge-
führt: Weicht der – jeweils mit dem ursprünglichen Effektivzinssatz 
–abgezinsteBarwertderCashflowsnachModifikationummehr
als 10 % vom abgezinsten Barwert der ursprünglich vereinbarten 
Cashflowsab,giltdasFinanzinstrumentebenfallsalssubstanziell
modifiziert.WährendeinesubstanzielleModifikationfürfinanzi-
elleVermögenswertederStufe 1undStufe 2zumerfolgswirksa-
men Abgang des Finanzinstruments und zum Zugang eines 
neuen Finanzinstruments mit den geänderten Vertragsbedingun-
genführt,erfolgtbeieinernichtsubstanziellenModifikationkein
Abgang, sondern eine erfolgswirksame Anpassung des Brutto-
buchwerts auf den unter Anwendung des ursprünglichen Effektiv-
zinssatzesermitteltenBarwertdermodifiziertenZahlungsströme.
DasErgebnisaussubstanziellenModifikationenwirdimErgebnis
aus dem Abgang von nicht erfolgswirksam zum Fair Value bewer-
teten Finanzinstrumenten ausgewiesen (siehe Anhang-
angabe (14)),dasErgebnisausnichtsubstanziellenModifikatio-
nen wird in einem gesonderten Posten der Konzern-Gewinn- und 
Verlustrechnungausgewiesen(sieheAnhangangabe (6)).Fürfi-
nanzielleVermögenswerteinStufe 3sowiePOCI werden die Ef-
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fekteausModifikationenübereinenVerbrauchderRisikovorsorge
abgebildet. Muss die Risikovorsorge zunächst an den Effekt aus 
derModifikationangepasstwerden,kanneszuAuswirkungenauf
das Risikovorsorgeergebnis kommen. 

WirdeinFinanzinstrumentinStufe 2oder3nichtsubstanziell
modifiziert,erfolgteinRücktransferinStufe 1gemäßdenall-
gemeinenVorschriften.FürdasquantitativeTransferkriterium
wird unverändert die erwartete Ausfallwahrscheinlichkeit im Zu-
gangszeitpunktundnichtjeneimZeitpunktderModifikationzu-
grunde gelegt.

Die fortgeführten Anschaffungskosten vor Modifikation für
finanzielleVermögenswerte,dieinderBerichtsperiodenichtsub-
stanziellmodifiziertundderenkumulierteWertberichtigungen
zum Zeitpunkt der Vertragsanpassung in Höhe des Lifetime ECL 
(Stufe 2und 3)bemessenwurdenbeziehungsweisebeiAnwen-

dungdesSimplifiedApproachmehrals30Tageüberfälligwaren,
belaufensichauf79 Mio. €(31. Dezember 2022:52 Mio. €).Die
korrespondierendenModifikationsgewinneoder-verlustebetra-
gen0 Mio. €(31. Dezember 2022:0 Mio. €).Esbefindensichmo-
difizierteVermögenswertemiteinemBruttobuchwertvon1 Mio. €
(31. Dezember 2022:40 Mio. €)imBestand,diesichzumZeitpunkt
derModifikationinStufe 2oder 3befandenundimBerichtsjahr
inStufe 1gewandertsind.

Für Finanzinstrumente, die in den Anwendungsbereich des IFRS 9 
fallen, werden im Folgenden die gemäß IFRS 7gefordertenquan-
titativen Angaben gemacht.

Die nachstehende Tabelle zeigt die zum Bilanzstichtag gebildete 
Risikovorsorge auf Finanzinstrumente im Anwendungsbereich 
des IFRS 9:

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Kumulierte Wertberichtigungen 1.226 849

Auf zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte 1.223 847

Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Zentralnotenbanken und Kreditinstituten 0 0

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 0 0

Kredite und Forderungen 1.223 846

Auf erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte 3 3

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 2 2

Kredite und Forderungen 1 1

Rückstellungen im Kreditgeschäft 69 80

Auf Kreditzusagen 36 26

Auf Finanzgarantien 34 54

Gesamt 1.295 929

Sonderkonstellation
DasmakroökonomischeUmfeldzum31. Dezember 2023istunter
anderem aufgrund des schnellen und im Vergleich zu den Zeiten 
des Nullzinsniveaus deutlichen Anstiegs des Zinsniveaus stark 
unsicherheitsbehaftet. Hierdurch sind insbesondere für die Ge-
werbeimmobilienbranche (Büro- und Handelsimmobilien) signi-
fikantePreis-undRefinanzierungsrisikenerwachsen.DieBerück-
sichtigung zukunftsorientierter Informationen im Rahmen der 
Lifetime-ECL-Ermittlung wird neben dem generellen Einbezug in 
den Eingangsparametern Probability of Default (PD) und Loss-
Given- Default (LGD) durch die Prüfung von Sonderkonstellationen 
auf Subportfolioebene sichergestellt. Sonderkonstellationen stel-
len Umstände dar, in denen eine Anpassung der Risikoparameter 
etwa aufgrund außergewöhnlicher makroökonomischer Um-
stände erforderlich ist. Das Vorliegen von Sonderkonstellationen 
wird auf Basis volkswirtschaftlicher Prognosen der Helaba im 
Rahmen der regulären ECL-Ermittlungquartalsweiseüberprüft.
ZurIdentifikationeinerSonderkonstellationwerdenverschiedene
makroökonomische Parameter szenarioabhängig ausgewertet. 
HierzuzählendasBruttoinlandsprodukt,dieArbeitslosenquote,
der Ölpreis, der Konsumentenpreisindex wie auch Aktienkursin-
dizes sowie Zins- und Wechselkursentwicklungen. Die szenario-
abhängige Auswertung erfolgt unter Berücksichtigung von drei 
Helaba-internenmakroökonomischenSzenarien.DieIdentifika-
tion der Sonderkonstellation erfolgt dabei im Wesentlichen über 
einen Vergleich der aktuellen Portfolio-PD mit der in den Szena-
rien prognostizierten Ausfallrate. Wird auf dieser Basis eine Son-
derkonstellation für einen oder mehrere Risikoparameter identi-
fiziert,erfolgteinemodellimmanenteAnpassungderParameter
auf Subportfolioebene. Im Rahmen der Sonderkonstellation wer-
den Bestände der Stufen 1 und 2 berücksichtigt. Sollte durch die 
Anpassung der Ausfallwahrscheinlichkeit an zukunftsgerichtete, 
makroökonomische Informationen die quantitative Transfer-
schwelle überschritten werden, wird ein Lifetime ECL gebildet. Ein 
tatsächlicher Transfer erfolgt daraus nicht. 
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Die erwartete makroökonomische Entwicklung wurde für ein Sub-
portfolio als Sonderkonstellation gewertet und im Rahmen der 
Risikovorsorge berücksichtigt. Die verschiedenen Szenarien un-
terstellen unterschiedliche Annahmen bezüglich der weltwirt-
schaftlichen Entwicklung. Im Basisszenario nimmt das kalender-
bereinigte BIP in Deutschland im Jahresdurchschnitt 2024 um 
0,8 % zu und schließt damit an das Wachstum in der Eurozone auf. 
DieInflationgehtvonhohemNiveauinDeutschlandundderEu-
rozone 2024 auf jahresdurchschnittlich 3,0 % zurück.  Die Auswir-
kungen des Klimawandels spielen im Prognosehorizont auf welt-
wirtschaftlicher Ebene noch eine nachrangige Rolle und bauen 
sich erst langfristig auf. Impulse kommen hauptsächlich von An-
strengungen zur Reduktion der Treibhausgase. Diese erhöhen 
tendenziell den Preisdruck, wenn auch regional stark unterschied-
lich. Positive Wachstumseffekte zunehmender Investitionen in die 
Dekarbonisierung werden dadurch konterkariert. Die EZB und die 
US-Notenbank haben ihre Geldpolitik deutlich gestrafft und das 
Ende der Leitzinserhöhungen ist erreicht. Mit einer Rücknahme 
der geldpolitischen Straffung ist nun ab Sommer 2024 zu rechnen. 
DerHauptrefinanzierungssatzderEZB sowie das US-Leitzinsband 
werdenumvermutlich75Basispunktegesenkt.Inflationsrück-
gang und Leitzinswende geben den Rentenmärkten insgesamt 
zwar positive Impulse. Der Abbau der Wertpapierbestände bei den 
Notenbanken bei gleichzeitig relativ hoher staatlicher Emissions-
tätigkeit begrenzt jedoch das Kurspotenzial. Bei Unternehmens- 
und Bankanleihen sorgt die konjunkturelle Erholung zwar für eine 
Entspannung, das Ende der Ankaufprogramme der EZB verhindert 
jedoch einen Rückgang der Risikoprämien.

Im negativen Alternativszenario gerät die Weltwirtschaft in eine 
Rezession. Die Notenbanken sind über die angemessene Dosis 
an Straffung hinausgegangen. Zinssensitive Teile der Nachfrage 
korrigieren besonders stark. Sorgen über die Finanzstabilität neh-
men zu. In Europa werden im Winter Engpässe bei der Energie-
versorgung erneut ein Thema. Geo- und klimapolitisch bedingte 
Markteingriffe verunsichern und stören das Vertrauen der Unter-
nehmen und Haushalte. Wettbewerb um knappe Rohstoffe, die 
für die Energiewende notwendig sind, und andere geopolitische 
KonfliktereduzierendieinternationaleKooperationsbereitschaft,
die eine zeitnahe Reduktion der Klimagase fördern würde. Auf-
grunddesKonjunktureinbruchsunddeutlichrückläufigerInflati-
onserwartungen reduziert die EZBdenHauptrefinanzierungssatz
auf Sicht von zwölf Monaten auf 2 %. Die US-Notenbank reagiert 
ebenfalls mit merklichen Zinssenkungen. Steigende Kreditaus-
fälle belasten die Banken und sorgen für höhere Risikoprämien. 
DerÖlpreisfälltdeutlichunddrücktdieInflation.

Im positiven Alternativszenario überwindet die Wirtschaft die Fol-
gendesInflationsschubsundderumfangreichenReaktionder
Notenbanken. Verstärkte Investitionstätigkeit treibt die Konjunk-
tur und erhöht die Produktivität. Die bessere konjunkturelle Lage 
versetzt die Regierungen in die Lage, die Geldpolitik bei der In-
flationsbekämpfungzuunterstützenunddieHaushaltezukon-
solidieren. Zusätzliche Impulse können von Investitionen in die 
Dekarbonisierung kommen, insbesondere, wenn staatliche Initi-
ativen Anreize für private Aktivitäten schaffen. Eine erfolgreiche 
internationale Kooperation in Klimafragen reduziert die Pla-
nungsunsicherheit.EffizienzsteigerungeninderWirtschaftund
weniger Protektionismus dämpfen den Preisdruck trotz starker 
Nachfrage. Im positiven Szenario besteht relativ zum Basisszena-
rio kurzfristig nur wenig zusätzlicher geldpolitischer Handlungs-
bedarf. Die EZBerhöhtdenHauptrefinanzierungssatzbisauf5%.

Die Sonderkonstellationsanalyse bezieht Prognosen für die Fol-
gejahre ein und berücksichtigt auch das aktuelle Marktumfeld. Für 
den Hauptmarkt Deutschland wurden unter anderem folgende 
Parameter in die Betrachtung einbezogen: 

in %

Positiv Basis Negativ

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Bruttoinlandsprodukt 2,0 1,1 1,3 0,0 – 2,3 – 2,3

Arbeitslosenquote 5,0 5,2 5,6 5,7 7,2 6,7

Änderungsrate Verbraucherpreisindex 3,8 6,4 3,0 6,0 2,4 7,0

Kurzfristige Zinsen, 3 Monate 4,7 2,4 3,7 3,2 2,2 2,1

Die Auswirkungen der Sonderkonstellation auf den Risikovorsor-
gebestandhabensichvon87 Mio. €zum31. Dezember 2023auf
35 Mio. €verringert.DiewirtschaftlicheEntwicklungistinsbeson-
dere von Unsicherheiten bezüglich der weiteren Entwicklung der 
Immobilienmärktebeeinflusst.Zum31. Dezember 2023wurdedie
Höhe der Sonderkonstellation analog zum Vorjahr auf Basis der 
Auswirkungen im Negativszenario berechnet, um den vorhande-

nen Unsicherheiten des makroökonomischen Umfelds Rechnung 
zu tragen. Zum Vergleich: Das gewichtete Szenario aus Basissze-
nario(Wahrscheinlichkeit70%,31. Dezember 2022:Wahrschein-
lichkeit 65 %), positivem Szenario (Wahrscheinlichkeit 10 %; 
31. Dezember 2022:10%)undnegativemSzenario(Wahrschein-
lichkeit20%;31. Dezember 2022:25%)führtzueinerum6 Mio. €
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geringeren Risikovorsorge, das positive Szenario zu einer um 
11 Mio. €geringerenRisikovorsorge.

Post Model Adjustment
Das Post Model Adjustment (PMA), bisher als portfoliobasierte Ri-
sikovorsorge bezeichnet, stellt sicher, dass Risiken, die hinsichtlich 
der weiteren Entwicklung schwer einschätzbar sind, angemessen 
berücksichtigt werden. Im Rahmen der Ermittlung  der Risikovor-
sorgeinsgesamterfolgteinequartalsweiseÜberprüfungderAn-
gemessenheit der Risikoparameter PD und LGD zur Abschätzung 
des Risikovorsorgebedarfs für das Kreditportfolio (Stufen 1/2) im 
Rahmen einer Sonderkonstellationsanalyse sowie eines gegebe-
nenfalls zusätzlichen Risikovorsorgebedarfs in Form eines PMA. 
Zum31. Dezember 2023bestehenauszukunftsorientiertenInfor-
mationen erhöhte Risiken für Kreditausfälle aus den nachfolgend 
beschriebenen Ursachen. Diese Risiken haben sich bei der modell-
basierten Risikovorsorgeermittlung nicht vollumfänglich durch 
Rating-Verschlechterungen beziehungsweise Ausfallereignisse 
konkretisiert. Dementsprechend wird unter Berücksichtigung des 
makroökonomischen Umfelds und mit Blick auf den deutlichen 
Anstieg des Zinsniveaus und damit einhergehender Preis- und 
RefinanzierungsrisikeninderGewerbeimmobilienbranche,eine
Analyse und Berechnung von Sonderkonstellationen und PMA für 
Bestände der Stufen 1 und 2 vorgenommen. Zur Sonderkonstella-
tion verweisen wir auf den vorangehenden Abschnitt.

DerAnteilderfinanziellenVermögenswerteundaußerbilanziellen
VerpflichtungeninderStufe2beträgtmit11.526 Mio. €5,3%des
Gesamtvolumens(31. Dezember 2022:10.238 Mio. €beziehungs-
weise 4,6 %). Der Bestand an Geschäften in der Stufe 3 und POCI 
liegtinsgesamtmit3.341 Mio. €bei1,5%desGesamtvolumens
(31. Dezember 2022:1.112 Mio. €beziehungsweise0,5%).

Eine deutliche Entspannung im Energiesektor begründet eine 
entsprechendeAuflösungdesdafürinvergangenenJahrenge-
bildeten PMAs. Weiterhin resultiert ein neu gebildetes PMA aus 
einem deutlichen Anstieg des Kreditrisikos im Gewerbeimmobi-
liensektor, so dass das PMA der Stufe 2 auf insgesamt weitgehend 
unverändertem Niveau verbleibt. Für die Ermittlung des PMA wer-

den Bestände der Stufen 1 und 2 berücksichtigt und Rating-Ver-
schlechterungenvondreibiszuhöchstensneunStufen(31. De-
zember 2022:dreibisfünfStufen)simuliert.Derdarausentste-
hende Effekt auf die Risikovorsorge wird als PMA in Stufe 2 gebil-
det. Ein tatsächlicher Stufentransfer des Einzelgeschäfts erfolgt 
daraus nicht. 

ZudenStichtagen31. Dezember 2022und30.Juni2023wurden
die Risiken aus der COVID-19-Pandemie und Störungen der in-
ternationalen Lieferketten, der Energiekrise sowie dem Ukraine- 
Krieg berücksichtigt. Sofern diese Risiken zum 31.  Dezem-
ber 2023,inzumTeildeutlichabgeschwächterForm,weiterhin
Bestand haben, werden sie nunmehr über das Risikovorsorgemo-
dellausreichendreflektiertundbedürfensomitkeinerzusätzli-
chen Risikovorsorgeermittlung in Form eines PMA. Die zum 
31.  Dezember  2022 bestehenden PMA für Energiekrise 
(270 Mio. €),Ukraine-Krieg(10 Mio. €)undCOVID-19-Pandemie 
(24 Mio. €)werdendementsprechendzum31. Dezember 2023
vollumfänglich aufgelöst.

Das PMAzum31. Dezember 2023bestehtdamitfürsogenannte
kritischeSubportfoliosinHöhevon353 Mio. €.DieIdentifikation
kritischer Subportfolios erfolgte erstmals mit Fokus auf die 
COVID-19- Pandemie im Geschäftsjahr 2021 und wurde seitdem 
weiterentwickelt, um den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen angemessen Rechnung zu tragen. Dieser Prozess behan-
delthomogeneSubportfoliosmiteinemsignifikantenAnteilan
Problem- und Intensivkrediten. Hierdurch wird zum Abschluss-
stichtag für absehbare Risiken und ihre potenziellen Auswirkun-
gen auf die Ausfallwahrscheinlichkeit und Werthaltigkeit von Si-
cherheiten Rechnung getragen, die am Einzelgeschäft noch nicht 
quantifizierbar sind. Dieser zusätzliche Risikovorsorgebedarf
wurde auf Basis kritischer Subportfolios ermittelt, bei denen 
Rating- Verschlechterungen und/oder Abschläge auf die Sicher-
heitenwerte und dadurch ein entsprechender Anstieg des ECL im 
RahmeneinerSimulationangenommenwurden.Daszum31. De-
zember 2022fürdiealskritischeingestuftenSubportfoliosFir-
menkunden und Transport und Mobilien gebildete PMA wurde 
zum31. Dezember 2023vollumfänglichaufgelöst,daallerelevan-

ten Auswirkungen auf Einzelgeschäftsebene hinreichend über das 
IFRS-9-Risikovorsorgemodell abgebildet sind. Im Portfolio Fir-
menkundenwirdallerdingszum31. Dezember 2023fürdaskriti-
sche Subportfolio Maschinenbau ein PMAvon10 Mio. €gebildet.

Im Portfolio Commercial Real Estate (CRE) hat sich die Risiko-
situationimVergleichzum31. Dezember 2022weiterdeutlich
verschlechtert. Durch die weiteren Erhöhungen von Leitzinsen der 
EZB, der Bank of England und der US-Notenbank herrscht an den 
gewerblichen Immobilienmärkten Unsicherheit über belastbare 
Renditeanforderungen an Investitionsobjekte, die – ergänzt um 
weiterenegativeEinflussfaktorenimBüro-undHandelssegment
(Homeoffice,AusbaudesOnlinehandels)–2023zudeutlichen
Marktwertrückgängen in diesen Asset-Klassen und Regionen ge-
führt hat. Somit wird neben dem Subportfolio Handelsimmobilien, 
das bereits in der COVID-19-Pandemie als kritisch eingestuft 
wurde, nun auch das Subportfolio Büroimmobilien als kritisch 
eingestuft. Simuliert durch deutliche Rating-Verschlechterungen 
und Sicherheitenabschläge, die die aktuell beobachtbaren Aus-
fallwahrscheinlichkeiten nachbilden, enthält das PMAzum31. De-
zember 2023inHöhevon343 Mio. €imWesentlichenAnpassun-
geninHöhevon138 Mio. €fürnationaleGewerbeimmobilienund
205 Mio. €fürinternationaleGewerbeimmobilieninnerhalbdes
Commercial-Real-Estate-Portfolios.

DasPostModelAdjustmentsinktimVergleichzum31. Dezem-
ber 2022insgesamtum43 Mio. €auf353 Mio. €.

Die Höhe des PMA unterliegt wesentlichen Schätzunsicherheiten. 
Wenn die unterstellten Rating-Verschlechterungen um eine Ra-
ting-Stufe geringer ausfallen als erwartet, sinkt der PMA-Bedarf 
umetwa100 Mio. €;fallendiesejedochumeineRating-Stufe
höheraus,steigtderBedarfumetwa110 Mio. €.

Die Kreditrisiken im Helaba-Konzern werden im Rahmen des im-
plementierten Kreditprozesses intensiv auf mögliche Auswirkun-
gen aktueller und aufkommender Krisen überwacht. In Bezug auf 
die Überwachung dieser Risiken verweisen wir auf den Risikobe-
richt, der Bestandteil des Lageberichts ist.
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Angaben für zu fortgeführten Anschaffungskosten  
bewertete finanzielle Vermögenswerte
DiezufortgeführtenAnschaffungskostenbewertetenfinanziellen
Vermögenswerte und die darauf gebildeten kumulierten Wertbe-
richtigungenteiltensichzum31. Dezember 2023aufdieWert-
minderungsstufen des IFRS-9-Impairment-Modells wie folgt auf: 

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte in Mio. €

Bruttobuchwert Kumulierte Wertberichtigungen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt

Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Zentralnotenbanken und Kreditinstituten 32.647 2 – – 32.649 0 0 – – 0

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 2.796 0 – – 2.796 0 – – – 0

Kredite und Forderungen 115.121 9.726 3.041 16 127.905 32 478 710 4 1.223

Gesamt 150.564 9.728 3.041 16 163.350 32 478 710 4 1.223

NachstehenddieWertezum31. Dezember 2022:

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte in Mio. €

Bruttobuchwert Kumulierte Wertberichtigungen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt

Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Zentralnotenbanken und Kreditinstituten 39.980 0 – – 39.980 0 0 – – 0

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 1.775 – – – 1.775 0 – – – 0

Kredite und Forderungen 120.636 8.162 941 6 129.745 38 564 243 1 846

Gesamt 162.390 8.162 941 6 171.500 38 564 243 1 847
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AuffinanzielleVermögenswerteimSimplifiedApproachinStufe 2
und3miteinemBruttobuchwertvon295 Mio. €(31. Dezember
2022:249 Mio. €)entfallenkumulierteWertberichtigungenin
Höhevon7 Mio. €(31. Dezember2022:6 Mio. €).Aufeineseparate
Darstellung wird aus Wesentlichkeitsgründen in der Folge verzich-

tet. Die kumulierten Wertberichtigungen auf Sicht- und Tages-
geldguthaben bei Zentralnotenbanken und Kreditinstituten sowie 
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 
haben sich sowohl im aktuellen Jahr als auch in der Vergleichspe-
riode nicht wesentlich verändert. 

Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung der auf zu 
 fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten Kredite und  
Forderungen gebildeten Risikovorsorge im Berichtszeitraum nach 
Stufen:

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte in Mio. €

2023 2022

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt

Kredite und Forderungen

Stand zum 1.1. 38 564 243 1 846 36 437 240 1 714

Gesamte Veränderung der Risikovorsorge aufgrund von Stufentransfers 19 – 29 10 – – 14 – 18 4 – –

Transfer zu Stufe 1 25 – 25 – 0 – – 17 – 17 – 0 – –

Transfer zu Stufe 2 – 6 6 – 0 – – – 3 3 – 0 – –

Transfer zu Stufe 3 – 0 – 11 11 – – – 0 – 4 4 – –

Zuführungen 62 180 693 3 937 74 261 132 1 467

Neu aufgelegte/erworbene finanzielle Vermögenswerte 20 14 7 – 41 30 14 2 – 45

Sonstige Zuführungen 42 166 686 3 897 44 247 130 1 422

Zinseffekt in Stufe 3 aus Bruttobuchwertfortschreibung – – 13 0 13 – – 8 0 8

Auflösungen – 89 – 233 – 158 – 3 – 482 – 89 – 113 – 103 – 1 – 306

Auflösungen aus Rückzahlungen (Abgang) – 7 – 7 – 12 – – 26 – 11 – 7 – 1 – 0 – 18

Sonstige Auflösungen – 82 – 226 – 146 – 3 – 457 – 78 – 107 – 102 – 1 – 287

Verbräuche – – 0 – 84 – – 84 – – – 38 – – 38

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige  
Veränderungen 2 – 5 – 8 3 – 7 3 – 2 1 – 1

Stand zum 31.12. 32 478 710 4 1.223 38 564 243 1 846
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Die Bruttobuchwerte der zu fortgeführten Anschaffungskosten 
bewertetenfinanziellenVermögenswertebeinhaltenSchuldver-
schreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere, Kredite 
und Forderungen sowie die Sicht- und Tagesgeldguthaben bei 
Zentralnotenbanken und Kreditinstituten. Im Bruttobuchwert-

spiegel werden nur Transferbewegungen abgebildet, die sich be-
reits durch Rating-Verschlechterungen beziehungsweise Ausfall-
ereignisse konkretisiert haben. Die im Rahmen des PMA sowie 
der Sonderkonstellation simulierten Stufentransfers von Stufe 1 in 
Stufe 2 zur Berücksichtigung zukunftsorientierter Informationen 

sind im Bruttobuchwertspiegel nicht abgebildet. Diese Stufen-
transfers werden erst dargestellt, wenn sie sich bei den Einzel-
geschäften materialisieren.

Die Bruttobuchwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte in Mio. €

2023 2022

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt

Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Zentralnotenbanken und  
Kreditinstituten

Stand zum 1.1. 39.980 0 – – 39.980 33.682 0 – – 33.682

Neu aufgelegte/erworbene finanzielle Vermögenswerte 11.577.923 – – – 11.577.923 3.798.525 – – – 3.798.525

Bestandsveränderung Kontokorrent – 7.334 2 – – – 7.332 6.280 – 0 – – 6.280

Abgänge inklusive Tilgungen – 11.577.895 – – – – 11.577.895 – 3.798.607 – – – – 3.798.607

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige  
Veränderungen – 26 – – – – 26 100 – – – 100

Stand zum 31.12. 32.647 2 – – 32.649 39.980 0 – – 39.980

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

Stand zum 1.1. 1.775 – – – 1.775 389 0 – – 389

Neu aufgelegte/erworbene finanzielle Vermögenswerte 1.523 – – – 1.523 1.397 – – – 1.397

Abgänge inklusive Tilgungen – 518 – – – – 518 – 24 – – – – 24

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige  
Veränderungen 16 0 – – 16 14 – 0 – – 14

Stand zum 31.12. 2.796 0 – – 2.796 1.775 – – – 1.775
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Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte in Mio. €

2023 2022

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt

Kredite und Forderungen

Stand zum 1.1. 120.636 8.162 941 6 129.745 120.804 8.411 1.119 6 130.339

Veränderungen des Konsolidierungskreises – – – – – 2 – – – 2

Neu aufgelegte/erworbene finanzielle Vermögenswerte 50.310 933 62 12 51.317 69.634 855 62 2 70.553

Bestandsveränderung Kontokorrent – 2.065 352 – 1 0 – 1.714 – 2.998 – 531 – 1 – 0 – 3.530

Stufentransfers – 9.058 4.192 4.866 – 0 – 1.768 1.461 307 – –

Transfer zu Stufe 1 4.739 – 4.736 – 3 – – 5.722 – 5.714 – 8 – –

Transfer zu Stufe 2 – 13.598 13.774 – 176 – – – 7.314 7.480 – 167 – –

Transfer zu Stufe 3 – 198 – 4.846 5.044 – – – 177 – 305 482 – –

Abgänge inklusive Tilgungen – 48.922 – 2.542 – 686 – 1 – 52.152 – 61.901 – 1.653 – 336 – 2 – 63.892

Abschreibungen – – – 57 – – 57 – – – 34 – – 34

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige Verände-
rungen 4.221 – 1.370 – 2.085 0 766 – 3.136 – 381 – 175 0 – 3.693

Stand zum 31.12. 115.121 9.726 3.041 16 127.905 120.636 8.162 941 6 129.745

Die Zu- und Abgänge in den Sicht- und Tagesgeldguthaben bei 
Zentralnotenbanken und Kreditinstituten betreffen überwiegend 
Übernachtanlagen bei der Bundesbank.
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Die Bruttobuchwerte und kumulierten Wertberichtigungen von zu fortgeführten Anschaffungskosten 
bewertetenfinanziellenVermögenswertenverteilensichauffolgendeKontrahentensektoren.

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte in Mio. €

Bruttobuchwert
Kumulierte  

Wertberichtigungen

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Sicht- und Tagesgeldguthaben bei  
Zentralnotenbanken und Kreditinstituten 32.649 39.980 0 0

Zentralnotenbanken 32.381 39.807 0 0

Girozentralen 94 60 – –

Sparkassen 8 12 0 0

Sonstige Kreditinstitute 166 101 0 0

Schuldverschreibungen und andere  
festverzinsliche Wertpapiere 2.796 1.775 0 0

Girozentralen 74 5 0 0

Sonstige Kreditinstitute 2.668 1.751 0 0

Sonstige finanzielle Unternehmen 0 14 – 0

Nichtfinanzielle Unternehmen 4 – 0 –

Öffentliche Haushalte 49 5 0 0

Kredite und Forderungen 127.905 129.745 1.223 846

Zentralnotenbanken 50 54 – –

Girozentralen 460 356 0 0

Sparkassen 8.197 7.833 0 0

Sonstige Kreditinstitute 4.463 4.596 1 2

Sonstige finanzielle Unternehmen 11.881 12.197 4 6

Nichtfinanzielle Unternehmen 68.263 69.206 1.186 802

Öffentliche Haushalte 26.109 27.016 1 0

Private Haushalte 8.481 8.487 30 36

Gesamt 163.350 171.500 1.223 847

DieBuchwerteundkumuliertenWertberichtigungenderKrediteundForderungenannichtfinanzielle
Unternehmen entfallen auf folgende Branchen:

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte in Mio. €

Bruttobuchwert
Kumulierte  

Wertberichtigungen

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 0 0 0 0

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 78 44 5 1

Verarbeitendes Gewerbe 5.909 6.082 37 38

Energieversorgung 6.505 7.179 43 31

Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsor-
gung 3.711 2.732 0 0

Baugewerbe 783 786 2 2

Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz 2.051 2.225 16 37

Verkehr und Lagerei 4.541 4.938 9 50

Gastgewerbe 122 119 0 0

Information und Kommunikation 2.575 2.952 5 10

Grundstücks- und Wohnungswesen 32.984 34.129 1.055 617

Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen 
und technischen Dienstleistungen 1.919 1.131 5 2

Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen  
Dienstleistungen 2.890 2.521 3 8

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung,  
Sozialversicherung 1.739 1.474 1 0

Erziehung und Unterricht 406 453 1 1

Gesundheits- und Sozialwesen 1.315 1.266 1 2

Kunst, Unterhaltung und Erholung 161 418 0 2

Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 575 757 1 1

Nichtfinanzielle Unternehmen 68.263 69.206 1.186 802
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Nachstehende Tabelle zeigt die Buchwerte der zu fortgeführten 
AnschaffungskostenbewertetenfinanziellenVermögenswerte
nach ihrer Zuordnung zu den internen Rating-Klassen:

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt

Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Zentralnotenbanken und  
Kreditinstituten

Bruttobuchwert 32.647 2 – – 32.649 39.980 0 – – 39.980

Interne Klasse 0 – 3 32.508 – – – 32.508 39.875 – – – 39.875

Interne Klasse 4 – 7 24 – – – 24 41 – – – 41

Interne Klasse 8 – 11 0 2 – – 2 0 0 – – 1

Ohne Zuordnung zu internen Rating-Klassen 115 – – – 115 64 – – – 64

Kumulierte Wertberichtigungen 0 0 – – 0 0 0 – – 0

Nettobuchwert 32.647 2 – – 32.649 39.980 0 – – 39.980

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

Bruttobuchwert 2.796 0 – – 2.796 1.775 – – – 1.775

Interne Klasse 0 – 3 845 – – – 845 345 – – – 345

Interne Klasse 4 – 7 1.951 – – – 1.951 1.369 – – – 1.369

Interne Klasse 8 – 11 – – – – – 61 – – – 61

Ohne Zuordnung zu internen Rating-Klassen – 0 – – 0 – – – – –

Kumulierte Wertberichtigungen 0 – – – 0 0 – – – 0

Nettobuchwert 2.795 0 – – 2.795 1.774 – – – 1.774
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Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt

Kredite und Forderungen

Bruttobuchwert 115.121 9.726 3.041 16 127.905 120.636 8.162 941 6 129.745

Interne Klasse 0 – 3 51.192 25 – – 51.217 48.351 41 – – 48.392

Interne Klasse 4 – 7 22.955 1.366 – 0 24.321 29.086 505 – – 29.592

Interne Klasse 8 – 11 32.042 2.278 – 1 34.321 31.659 2.095 – 1 33.755

Interne Klasse 12 – 15 6.527 4.273 – 0 10.800 9.031 3.242 – 0 12.273

Interne Klasse 16 – 20 1.151 1.410 – 0 2.561 1.305 1.556 – 0 2.861

Interne Klasse 21 299 335 – – 634 485 700 – – 1.185

Interne Klasse 22 – 24 (Defaulted) – – 3.040 15 3.055 – – 940 5 945

Ohne Zuordnung zu internen Rating-Klassen 955 40 2 – 996 719 22 1 – 742

Kumulierte Wertberichtigungen 32 478 710 4 1.223 38 564 243 1 846

Nettobuchwert 115.089 9.249 2.331 13 126.682 120.598 7.597 698 5 128.898
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Die Bonitätsbeurteilung erfolgt beim Helaba-Konzern anhand 
einer25-stufigenAusfall-Rating-Skala.DiefolgendeTabellezeigt
die Überleitung der Rating-Klassen zu den Ratings der Agenturen 

S&P, Moody’s und Fitch sowie die internen mittleren Ausfallwahr-
scheinlichkeiten:

 

Mittlere Ausfall-
wahrscheinlichkeit Mappingskala auf externe Ratings

 in % S&P Moody’s Fitch

Interne Klasse 0 – 3 0,00 – 0,03 AAA bis A+ Aaa bis A1 AAA bis A+

Interne Klasse 4 – 7 0,04 – 0,09 A+ bis A – A2 bis Baa1 A+ bis A –

Interne Klasse 8 – 11 0,12 – 0,39 BBB+ bis BBB – Baa1 bis Ba1 BBB+ bis BBB –

Interne Klasse 12 – 15 0,59 – 1,98 BB+ bis BB – Ba2 bis B1 BB+ bis BB –

Interne Klasse 16 – 20 2,96 – 15,00 B+ bis B – B2 bis C B+ bis B –

Interne Klasse 21 20 CCC bis C Caa bis C CCC bis C

Interne Klasse 22 – 24 (Defaulted) 100 Default Default Default
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Angaben für erfolgsneutral zum Fair Value bewertete 
finanzielle Vermögenswerte 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Buchwerte von erfolgs neutral 
zumFairValuebewertetenfinanziellenVermögenswertensowie
die Höhe der darauf gebildeten kumulierten Wertberich ti gungen 
zum31. Dezember 2023:

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte in Mio. €

Buchwert (Fair Value) Kumulierte Wertberichtigungen (im OCI erfasst)

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 14.628 119 – – 14.747 2 0 – – 2

Kredite und Forderungen 760 – – – 760 1 – – – 1

Gesamt 15.388 119 – – 15.507 3 0 – – 3

Die nachstehende Tabelle zeigt die Buchwerte von erfolgsneutral 
zumFairValuebewertetenfinanziellenVermögenswertensowie
die Höhe der darauf gebildeten kumulierten Wertberichti gungen 
zum31. Dezember 2022:

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte in Mio. €

Buchwert (Fair Value) Kumulierte Wertberichtigungen (im OCI erfasst)

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 14.518 253 – – 14.771 2 0 – – 2

Kredite und Forderungen 778 4 – – 782 1 0 – – 1

Gesamt 15.296 257 – – 15.553 3 0 – – 3

Die kumulierten Wertberichtigungen auf erfolgsneutral zum Fair 
ValuebewertetefinanzielleVermögenswertehabensichsowohl
im aktuellen Jahr als auch in der Vergleichsperiode nicht wesent-
lich verändert. 
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Die Bruttobuchwerte der erfolgsneutral zum Fair Value bewerteten 
Vermögenswerte haben sich im Berichtszeitraum wie folgt entwi-
ckelt:

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte in Mio. €

2023 2022

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

Stand zum 1.1. 14.934 257 – – 15.191 16.344 46 – – 16.390

Neu aufgelegte/erworbene finanzielle Vermögenswerte 5.270 – – – 5.270 6.057 – – – 6.057

Stufentransfers 95 – 95 – – – – 110 110 – – –

Transfer zu Stufe 1 276 – 276 – – – 48 – 48 – – –

Transfer zu Stufe 2 – 181 181 – – – – 158 158 – – –

Abgänge inklusive Tilgungen – 5.636 – 22 – – – 5.658 – 6.417 – 26 – – – 6.443

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige  
Veränderungen 251 – 19 – – 233 – 942 128 – – – 814

Stand zum 31.12. 14.914 121 – – 15.035 14.934 257 – – 15.191

Im OCI erfasste Fair Value-Änderungen – 286 – 2 – – – 288 – 416 – 4 – – – 420

Fair Value zum 31.12. 14.628 119 – – 14.747 14.518 253 – – 14.771

Kredite und Forderungen

Stand zum 1.1. 854 4 – – 858 653 7 – – 660

Neu aufgelegte/erworbene finanzielle Vermögenswerte 56 – – – 56 266 – – – 266

Stufentransfers 4 – 4 – – – – – – – –

Transfer zu Stufe 1 4 – 4 – – – – – – – –

Abgänge inklusive Tilgungen – 112 – – – – 112 – 68 – 3 – – – 71

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige  
Veränderungen 1 0 – – 1 3 – 0 – – 3

Stand zum 31.12. 804 – – – 804 854 4 – – 858

Im OCI erfasste Fair Value-Änderungen – 44 – – – – 44 – 76 – 0 – – – 77

Fair Value zum 31.12. 760 – – – 760 778 4 – – 782
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Die Buchwerte und die erfolgsneutral im OCI erfassten Wert berichtigungen verteilen sich auf Kon-
trahentensektoren wie folgt:

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte in Mio. €

Buchwert (Fair Value)
Kumulierte Wertberich-
tigung (im OCI erfasst)

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Schuldverschreibungen und andere  
festverzinsliche Wertpapiere 14.747 14.771 2 2

Girozentralen 827 614 0 0

Sonstige Kreditinstitute 10.232 10.354 1 1

Sonstige finanzielle Unternehmen 139 244 0 0

Nichtfinanzielle Unternehmen 44 189 0 0

Öffentliche Haushalte 3.505 3.370 0 0

Kredite und Forderungen 760 782 1 1

Sonstige finanzielle Unternehmen 78 45 0 0

Nichtfinanzielle Unternehmen 682 737 1 1

Gesamt 15.507 15.553 3 3

DieBuchwerteundkumuliertenWertberichtigungenderKrediteundForderungenannichtfinanzielle
Unternehmen entfallen auf folgende Branchen:

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte in Mio. €

Buchwert (Fair Value)
Kumulierte Wertberich-
tigung (im OCI erfasst)

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 12 11 0 0

Verarbeitendes Gewerbe 311 363 0 0

Energieversorgung 105 104 0 0

Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz 50 47 0 0

Verkehr und Lagerei 53 51 0 0

Information und Kommunikation 21 25 0 0

Grundstücks- und Wohnungswesen 85 86 0 0

Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen 
und technischen Dienstleistungen 45 50 0 0

Nichtfinanzielle Unternehmen 682 737 1 1
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Die nachstehende Tabelle zeigt die Bruttobuchwerte der erfolgs-
neutralzumFairValuebewertetenfinanziellenVermögenswerte
nach ihrer Zuordnung zu den internen Rating-Klassen:

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

Bruttobuchwert 14.914 121 – – 15.035 14.934 257 – – 15.191

Interne Klasse 0 – 3 9.566 87 – – 9.654 8.298 – – – 8.298

Interne Klasse 4 – 7 4.984 – – – 4.984 5.721 – – – 5.721

Interne Klasse 8 – 11 346 34 – – 380 811 257 – – 1.068

Interne Klasse 12 – 15 – – – – – 59 – – – 59

Interne Klasse 16 – 20 17 – – – 17 – – – – –

Ohne Zuordnung zu internen Rating-Klassen – – – – – 45 – – – 45

Kumulierte Wertberichtigungen 2 0 – – 2 2 0 – – 2

Nettobuchwert 14.912 121 – – 15.033 14.932 257 – – 15.189

Fair Value gesamt 14.628 119 – – 14.747 14.518 253 – – 14.771

Kredite und Forderungen

Bruttobuchwert 804 – – – 804 854 4 – – 858

Interne Klasse 0 – 3 97 – – – 97 58 – – – 58

Interne Klasse 4 – 7 293 – – – 293 260 – – – 260

Interne Klasse 8 – 11 394 – – – 394 523 – – – 523

Interne Klasse 12 – 15 21 – – – 21 14 4 – – 18

Kumulierte Wertberichtigungen 1 – – – 1 1 0 – – 1

Nettobuchwert 803 – – – 803 854 4 – – 858

Fair Value gesamt 760 – – – 760 778 4 – – 782
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Angaben für außerbilanzielle Verpflichtungen
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Nominalbeträge von Kreditzu-
sagen sowie maximalen Garantiebeträge von Finanzgarantien (im 

Folgenden allgemein als Nominalbetrag bezeichnet) sowie die 
daraufgebildetenRückstellungenzum31. Dezember 2023:

Außerbilanzielle Verpflichtungen in Mio. €

Nominalbetrag Rückstellungen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt

Kreditzusagen 30.282 989 193 3 31.466 6 8 17 4 36

Finanzgarantien 5.120 690 82 6 5.898 2 8 22 2 34

Gesamt 35.402 1.679 275 9 37.364 8 16 39 6 69

NachstehenddieWertezum31. Dezember 2022:

Außerbilanzielle Verpflichtungen in Mio. €

Nominalbetrag Rückstellungen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt

Kreditzusagen 30.311 1.361 34 2 31.708 8 9 9 0 26

Finanzgarantien 5.415 457 117 12 6.001 3 8 41 2 54

Gesamt 35.726 1.819 151 14 37.709 11 17 50 2 80

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Rückstel-
lungen für Kreditzusagen und Finanzgarantien im Berichtszeit-
raum:
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Außerbilanzielle Verpflichtungen in Mio. €

2023 2022

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt

Kreditzusagen

Stand zum 1.1. 8 9 9 0 26 8 12 6 0 27

Gesamte Veränderung der Rückstellung aufgrund von Stufentransfers 5 – 5 0 – – 7 – 7 0 – –

Transfer zu Stufe 1 6 – 6 – 0 – – 8 – 8 – 0 – –

Transfer zu Stufe 2 – 1 1 – 0 – – – 1 1 – 0 – –

Transfer zu Stufe 3 – 0 – 0 0 – – – 0 – 0 0 – –

Zuführungen 7 19 19 5 51 20 31 23 0 75

Neu ausgegebene Kreditzusagen 2 0 – – 3 16 3 – – 19

Sonstige Zuführungen 5 18 19 5 48 4 28 23 0 55

Auflösungen – 14 – 14 – 11 – 1 – 41 – 28 – 27 – 21 – 0 – 76

Inanspruchnahme (Ziehung der Kreditzusage) – 6 – 12 – 1 – 0 – 19 – 11 – 10 – 3 – 0 – 24

Sonstige Auflösungen – 8 – 3 – 10 – 1 – 22 – 17 – 17 – 18 – 0 – 52

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige Verände-
rungen – 0 – 0 – 0 – – 0 – 0 0 0 – 0

Stand zum 31.12. 6 8 17 4 36 8 9 9 0 26

Finanzgarantien

Stand zum 1.1. 3 8 41 2 54 4 15 26 – 44

Gesamte Veränderung der Rückstellung aufgrund von Stufentransfers 3 – 3 0 – – 2 – 4 1 – –

Transfer zu Stufe 1 4 – 4 – – – 3 – 3 – – –

Transfer zu Stufe 2 – 1 1 – – – – 0 0 – – –

Transfer zu Stufe 3 – – 0 0 – – – 0 – 1 1 – –

Zuführungen 3 9 24 0 36 5 8 22 2 36

Neu ausgegebene Finanzgarantien 0 – – – 0 2 1 – – 3

Sonstige Zuführungen 2 9 24 0 35 3 7 22 2 33

Auflösungen – 6 – 6 – 43 – 0 – 55 – 8 – 11 – 8 – 0 – 27

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige Verände-
rungen – 0 0 – – – 0 0 0 – 0 – 0

Stand zum 31.12. 2 8 22 2 34 3 8 41 2 54
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Die Nominalbeträge von Kreditzusagen und Finanzgarantien 
haben sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Außerbilanzielle Verpflichtungen in Mio. €

2023 2022

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt

Kreditzusagen

Stand zum 1.1. 30.311 1.361 34 2 31.708 27.637 1.196 73 1 28.908

Veränderungen des Konsolidierungskreises – – – – – 11 – – – 11

Neu ausgegebene Kreditzusagen 10.503 184 8 4 10.699 20.957 425 1 1 21.385

Bestandsveränderung Kontokorrent 426 11 1 – 0 437 – 800 93 – 3 0 – 710

Stufentransfers – 437 167 270 – – – 563 556 7 – –

Transfer zu Stufe 1 893 – 886 – 6 – – 1.039 – 1.039 – 0 – –

Transfer zu Stufe 2 – 1.328 1.358 – 30 – – – 1.599 1.601 – 1 – –

Transfer zu Stufe 3 – 1 – 305 306 – – – 3 – 6 9 – –

Ziehung (Inanspruchnahme der Kreditzusage) – 13.664 – 747 – 65 – 6 – 14.483 – 17.706 – 792 – 96 – 3 – 18.596

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige  
Veränderungen 3.143 13 – 55 3 3.104 775 – 118 51 2 710

Stand zum 31.12. 30.282 989 193 3 31.466 30.311 1.361 34 2 31.708

Finanzgarantien

Stand zum 1.1. 5.415 457 117 12 6.001 5.238 602 103 10 5.953

Neu ausgegebene Finanzgarantien 1.073 153 28 – 1.253 1.750 98 6 2 1.855

Stufentransfers – 259 267 – 8 – – 40 – 63 23 – –

Transfer zu Stufe 1 162 – 162 – 0 – – 148 – 148 – – –

Transfer zu Stufe 2 – 421 434 – 13 – – – 100 100 – – –

Transfer zu Stufe 3 – – 5 5 – – – 7 – 16 23 – –

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige  
Veränderungen – 1.109 – 187 – 54 – 6 – 1.357 – 1.612 – 179 – 15 – – 1.806

Stand zum 31.12. 5.120 690 82 6 5.898 5.415 457 117 12 6.001
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Kreditzusagen und Finanzgarantien bestehen mit Kunden in fol-
genden Kontrahentensektoren und Branchen:

Außerbilanzielle Verpflichtungen in Mio. €

Nominalbetrag Rückstellungen

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Kreditzusagen 31.466 31.708 36 26

Girozentralen 2 104 – 0

Sparkassen 530 457 0 0

Sonstige Kreditinstitute 291 285 0 0

Sonstige finanzielle Unternehmen 5.239 4.540 1 1

Nichtfinanzielle Unternehmen 21.503 22.745 32 19

Öffentliche Haushalte 2.602 2.140 0 0

Private Haushalte 1.298 1.437 3 6

Finanzgarantien 5.898 6.001 34 54

Girozentralen 0 0 0 0

Sparkassen 127 97 0 0

Sonstige Kreditinstitute 335 278 0 0

Sonstige finanzielle Unternehmen 262 196 0 0

Nichtfinanzielle Unternehmen 5.109 5.324 33 53

Öffentliche Haushalte 61 63 0 0

Private Haushalte 4 43 0 0

Gesamt 37.364 37.709 69 80
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Die nachstehende Tabelle zeigt die Nominalbeträge von Kredit-
zusagen und Finanzgarantien nach ihrer Zuordnung zu den 
 internen Rating-Klassen:

Außerbilanzielle Verpflichtungen in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt

Kreditzusagen

Nominalbetrag 30.282 989 193 3 31.466 30.311 1.361 34 2 31.708

Interne Klasse 0 – 3 5.762 0 – 0 5.763 5.790 1 – 0 5.790

Interne Klasse 4 – 7 11.075 47 – 0 11.122 7.514 74 – 0 7.588

Interne Klasse 8 – 11 10.434 253 – 0 10.687 12.238 238 – 0 12.476

Interne Klasse 12 – 15 2.252 414 – 0 2.665 2.870 581 – – 3.451

Interne Klasse 16 – 20 500 269 – 0 769 409 307 – 0 717

Interne Klasse 21 18 4 – – 22 27 92 – – 119

Interne Klasse 22 – 24 (Defaulted) – – 193 2 195 – – 22 2 24

Ohne Zuordnung zu internen Rating-Klassen 241 2 – – 243 1.463 69 12 – 1.544

Rückstellungen 6 8 17 4 36 8 9 9 0 26

Finanzgarantien

Nominalbetrag 5.120 690 82 6 5.898 5.415 457 117 12 6.001

Interne Klasse 0 – 3 556 3 – – 560 370 0 – – 370

Interne Klasse 4 – 7 1.696 51 – – 1.747 1.965 28 – – 1.993

Interne Klasse 8 – 11 2.136 111 – – 2.247 2.114 46 – – 2.160

Interne Klasse 12 – 15 649 158 – – 807 657 195 – – 852

Interne Klasse 16 – 20 63 362 – 4 429 33 114 – – 147

Interne Klasse 21 17 6 – – 22 271 75 – – 345

Interne Klasse 22 – 24 (Defaulted) – – 82 2 85 – – 117 12 129

Ohne Zuordnung zu internen Rating-Klassen 2 – – – 2 4 – – – 4

Rückstellungen 2 8 22 2 34 3 8 41 2 54
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Non-performing Exposures und Forbearance 
ZusätzlichzudenPflichtangabengemäßIFRS 9 werden für ein 
ganzheitliches Bild bezüglich des Kreditrisikos auch Angaben zu 
Non-performing Exposures und Forborne Exposures (gemäß 
EBA-Definition)gemacht.DemNon-performingExposurewerden
Positionen zugeordnet, bei denen mindestens eines der folgen-
den Kriterien erfüllt ist:

	■ Eine wesentliche Position ist mehr als 90 Tage überfällig,
	■ eine Position wird wahrscheinlich nicht vollständig ohne die 

Realisation von Sicherheiten zurückgezahlt.

Unabhängig von diesen Kriterien sind Positionen, die nach  Artikel 
178 CRR als ausgefallen eingestuft sind, stets dem Non-perfor-
ming Exposure zuzuordnen. Die Wesentlichkeitsschwelle im Rah-
men des 90-Tage-Verzugs wird für Ausfall ereignisse gemäß CRR 
wieauchNon-performingExposureseinheitlichgemäß§ 16SolvV
definiert.EineÜberfälligkeitbesteht,wennderVertragspartner
den vertraglich vereinbarten (Teil-)Zahlungen aus dem Finanzin-
strument nicht fristgerecht nachgekommen ist. Die Überfälligkeit 
beginnt am Tag nach dem Fälligkeitstermin der vertraglich verein-
barten Teilzahlung. Indikatoren einer wahrscheinlich nicht voll-
ständigenRückzahlungsindnebenjeneninArtikel178CRR auf-
geführten Hinweisen unter anderem  Geschäftsuntersagung durch 
eine Aufsicht,  bonitätsbedingte Kündigung oder der Wegfall re-
gelmäßigerEinkommensquellendesKreditnehmers.

Der Helaba-KonzernhatdieinterneAnwendungderBegrifflich-
keiten „Non-performing Exposures“ und „Ausfallereignis“ gemäß 
Artikel178CRR vereinheitlicht. Durch die Harmonisierung objek-
tiverHinweisemitderaufsichtsrechtlichenDefinitioneinesAus-
fallereignisses ist zudem auch ein grundsätzlicher Gleichlauf mit 
Stufe 3gewährleistet.ZueinemAuseinanderfallenkannes in
EinzelfällenjedochbeisubstanziellenModifikationenoderder
Neuausgabe von Finanzinstrumenten an ausgefallene Kreditneh-
mer kommen, welche sich bereits in der Wohlverhaltensperiode 
befinden.DasNeugeschäftistStufe 1zuzuordnen,soweitkeine
Einordnung als POCI erfolgt. Des  Weiteren kann es bei einer wirt-
schaftlichen Gesundung von POCI zu Differenzen zwischen 

„Non-performing Exposures“ und Finanzinstrumenten im Default 
kommen. 

Die Ermittlung von Stundungen oder neu verhandelten Forderun-
generfolgtinEinklangmitderDefinitiondes„ForborneExposure“
der Europäischen Bankenaufsicht (EBA). Das  Forborne Exposure 
umfasst hierbei Schuldinstrumente mit  Forbearance-Maßnahmen, 
die Zugeständnisse oder Umschuldungen aufgrund bestehender 
oderzuerwartenderfinanziellerLeistungsstörungendurchden
Schuldner umfassen. Zu  Forbearance-Maßnahmen zählen auch 
bereits bei Vertrags abschluss vereinbarte Rechte, die es dem 
Schuldner ermög lichen, die Bedingungen des Schuldvertrags zu 
ändern,wenndieseÄnderungin(drohenden)finanziellenSchwie-
rigkeiten des Schuldners begründet ist. Zur Einstufung eines Ver-
trags als  „forborne“ ist die Gewährung eines Zugeständnisses an 
den Schuldner erforderlich.

Bei jeder festgestellten Forbearance-Maßnahme wird im 
Helaba-Konzern für das Schuldinstrument geprüft, ob hierdurch 
ein Ausfallereignis ausgelöst wird. Löst die Forbearance- 
Maßnahme ein Ausfallereignis aus, wird das Instrument als 
„non-performingforborne“eingestuftundinStufe 3transferiert.
EineGesundungausStufe 3erfolgtmitWegfallderobjektiven
Hinweise auf Wertminderung. Die objektiven Hinweise auf Wert-
minderung entfallen, wenn kein Ausfallereignis mehr vorliegt. 
Dies geht mit einer intern festgelegten Wohlverhaltens periode 
einher, welche die regulatorischen Anforderungen berücksichtigt. 
Während der Wohlverhaltensphase verbleiben die Engagements 
weiterhininStufe 3.LöstdieForbearance-MaßnahmekeinAusfall-
ereignis aus, wird das Instrument als „performing forborne“ ein-
gestuft und aufgrund des qualitativen Transferkriteriums in
Stufe 2transferiert.IstdasSchuldinstrumentwährendderBewäh-
rungsphase so weit gesundet, dass es nicht länger als Intensiv-
krediteingestuftwirdundauchaufBasisdesquantitativenTrans-
ferkriteriumsderUmstanddersignifikantenKreditrisikoerhöhung
nichtlängererfülltist,erfolgteinTransferausStufe 2inStufe 1.
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Die folgende Tabelle zeigt die zu fortgeführten Anschaffungskos-
tenbewertetenfinanziellenVermögenswertenachihrerEinstu-
fung als Performing / Non-performing sowie den hierauf 
 entfallenden Anteil an Schuldinstrumenten mit For bea rance-
Maßnahmen beziehungsweise mit einem Ausfall ereignis  
(Default):

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte in Mio. €

Bruttobuchwert Kumulierte Wertberichtigungen

Performing Exposures Non-performing Exposures Performing Exposures Non-performing Exposures

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Zentralnotenbanken und Kreditinstituten 32.649 39.980 – – 0 0 – –

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 2.796 1.775 – – 0 0 – –

Kredite und Forderungen 124.847 128.797 3.058 947 509 602 714 244

Darunter: Forborne Exposures 1.495 1.393 1.248 581 9 15 304 172

Darunter: Defaulted – – 3.057 946 – – 714 244

Gesamt 160.292 170.553 3.058 947 510 603 714 244

Die folgende Tabelle zeigt die erfolgsneutral zum Fair Value be-
wertetenfinanziellenVermögenswertenachihrerEinstufungals
Performing / Non-performing, Defaulted beziehungsweise 
 Forborne:

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte in Mio. €

Buchwert (Fair Value) Kumulierte Wertberichtigungen (im OCI erfasst)

Performing Exposures Non-performing Exposures Performing Exposures Non-performing Exposures

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 14.747 14.771 – – 2 2 – –

Kredite und Forderungen 760 782 – – 1 1 – –

Gesamt 15.507 15.553 – – 3 3 – –
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Der Performing-Status sowie das Vorliegen eines Ausfallereignis-
sesderaußerbilanziellenVerpflichtungenimAnwendungsbereich
der Wertminderungsvorschriften des IFRS 9 ist nachstehender 
Tabellezuentnehmen.EineKlassifizierungderaußerbilanziellen
VerpflichtungennachForbearance-Statuserfolgtentsprechend
den FINREP-Vorgaben der EBA nur für Kreditzusagen:

Außerbilanzielle Verpflichtungen in Mio. €

Nominalbetrag Rückstellungen

Performing Exposures Non-performing Exposures Performing Exposures Non-performing Exposures

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Kreditzusagen 31.271 31.673 195 35 14 17 22 10

Darunter: Forborne Exposures 221 200 23 8 0 1 5 1

Darunter: Defaulted – – 195 35 – – 22 10

Finanzgarantien 5.810 5.872 88 129 10 11 24 42

Darunter: Defaulted – – 85 129 – – 24 42

Gesamt 37.081 37.545 284 165 24 28 45 52

Sicherheiten
Der Helaba-Konzern hält zur Besicherung seiner Kreditforderun-
gen insbesondere Grundpfandrechte auf Immobilien sowie Ga-
rantien und Bürgschaften. Zudem kommen andere branchenüb-
liche Sicherungsvereinbarungen zur Anwendung. Die Qualität der 
Sicherheiten wird durch eine Verwertungs-, Nutzungs- und Dritt-
verwendungsfähigkeit sowie regelmäßige Bewertung sicherge-
stellt. In Bezug auf Gewährleistungen stellen Garantien von öf-
fentlichen Einrichtungen den Hauptanteil dar, gefolgt von Garan-
tien von Unternehmen guter Bonität.

Die Schätzwerte für die Fair Values der Sicherheiten basieren auf 
der Bewertung der Sicherheiten, die abhängig von Kreditart und 
-volumen gemäß Kreditrichtlinien einer laufenden Überwachung 
und Fortschreibung unterliegen. Der zu berücksichtigende Maxi-
malbetrag der gehaltenen Sicherheiten entspricht dem Wert, um 

dendieSicherheitdasAusfallrisikodesfinanziellenVermögens-
werts reduziert. Der Maximalbetrag kann den Bilanzwert des be-
sichertenfinanziellenVermögenswertsentsprechendnichtüber-
schreiten. Für besicherte  Kreditzusagen und  Finanzgarantien 
erfolgt eine Kürzung der Sicherheit auf den Nominalbetrag bezie-
hungsweise den maximalen Garantie betrag. Liegen für ein Finanz-
instrument mehrere Sicherheiten vor, erfolgt die Kürzung bei 
jener Sicherheit mit der schlechtesten Qualität. Grundpfandrecht-
licheSicherheitendurchImmobiliensindqualitativamhochwer-
tigsten und werden immer vorrangig behandelt. 

Das maximale Kreditrisiko gemäß IFRS 7.35K (a)zumAbschluss-
stichtag entspricht für zu fortgeführten Anschaffungskosten be-
wertetefinanzielleVermögenswertedemBilanzausweiswieunter
Anhangangabe (22)dargestelltundfürerfolgsneutralzumFair
ValuebewertetefinanzielleVermögenswertedemFairValuewie

in der Bilanz dargestellt. Das maximale Kreditrisiko von 
 Kreditzusagen im Anwendungsbereich der Wertminderungs-
vorschriften entspricht dem Nominalbetrag. Entsprechendes gilt 
für den maximalen Garantiebetrag von Finanzgarantien. 
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Die folgende Tabelle zeigt den Maximalbetrag der gehaltenen Si-
cherheiten für Finanzinstrumente, die in den Anwendungs bereich 
der Wertminderungsvorschriften des IFRS 9fallen,zum31. De-
zember 2023:

in Mio. €

Maximaler Betrag zu berücksichtigender Sicherheiten oder Finanzgarantien

Bruttobuchwert/
Nominalbetrag/

maximaler  
Garantiebetrag

Kumulierte Wert-
berich tigungen /  
Rückstellungen Wohnimmobilien

Gewerbe-
immobilien

Barsicherheiten 
und eigene 
Schuld ver-

schreibungen

Sonstige Schuld-
verschreibungen 

und andere 
 Vermögenswerte

Erhaltene 
 Finanzgarantien Gesamt

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle  
Vermögenswerte 163.350 1.223 11.836 16.462 333 5.362 7.090 41.083

Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Zentralnotenbanken und  
Kreditinstituten 32.649 0 – – – – – –

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 2.796 0 – – – – – –

Kredite und Forderungen 127.905 1.223 11.836 16.462 333 5.362 7.090 41.083

Darunter: Stufe 3 und POCI 3.058 714 41 1.638 22 31 204 1.937

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte 15.839 3 – – – – – –

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 15.035 2 – – – – – –

Kredite und Forderungen 804 1 – – – – – –

Kreditzusagen 31.466 36 396 99 9 261 739 1.504

Darunter: Stufe 3 und POCI 195 22 0 2 0 0 21 23

Finanzgarantien 5.898 34 – 196 43 4 243 487

Darunter: Stufe 3 und POCI 88 24 – – – – 1 1

Gesamt 216.553 1.295 12.231 16.758 385 5.627 8.072 43.074
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NachstehenddieWertezum31. Dezember 2022:

in Mio. €

Maximaler Betrag zu berücksichtigender Sicherheiten oder Finanzgarantien

Bruttobuchwert/
Nominalbetrag/

maximaler  
Garantiebetrag

Kumulierte Wert-
berichtigungen/
Rückstellungen Wohnimmobilien

Gewerbe-
immobilien

Barsicherheiten 
und eigene 
Schuldver-

schreibungen

Sonstige Schuld-
verschreibungen 

und andere  
Vermögenswerte

Erhaltene  
Finanzgarantien Gesamt

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle  
Vermögenswerte 171.500 847 12.476 17.251 348 5.013 6.712 41.800

Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Zentralnotenbanken und Kreditinsti-
tuten 39.980 0 – – – – – –

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 1.775 0 – – – – – –

Kredite und Forderungen 129.745 846 12.476 17.251 348 5.013 6.712 41.800

Darunter: Stufe 3 und POCI 947 244 44 176 3 85 141 450

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte 16.049 3 – – – – – –

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 15.191 2 – – – – – –

Kredite und Forderungen 858 1 – – – – – –

Kreditzusagen 31.708 26 529 157 8 291 716 1.700

Darunter: Stufe 3 und POCI 35 10 0 0 0 0 1 1

Finanzgarantien 6.001 54 – 153 60 12 49 273

Darunter: Stufe 3 und POCI 129 42 – – – – 2 2

Gesamt 225.258 929 13.006 17.561 415 5.316 7.476 43.773
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Die folgende Tabelle zeigt Finanzinstrumente im Anwendungs-
bereich der Wertminderungsvorschriften, auf die wegen aus-
reichender Besicherung keine Risikovorsorge gebildet wurde:

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Bruttobuchwert von zu fortgeführten  
Anschaffungskosten bewerteten finanziellen 
Vermögenswerten 9.908 10.104

Kredite und Forderungen 9.908 10.104

Nominalbetrag von Kreditzusagen 705 671

Maximaler Garantiebetrag von Finanz-
garantien 3 3

Gesamt 10.616 10.778

DervertraglichausstehendeBetragderfinanziellenVermögens-
werte, die in der Berichtsperiode aufgrund von Uneinbringlichkeit 
ganz oder teilweise ausgebucht wurden (Direktabschreibung), für 
die jedoch weiterhin die Eintreibung der ausstehenden Beträge 
verfolgtwird(Vollstreckungsmaßnahmen),beträgt1 Mio. €(2022:
3 Mio. €).Vollstreckungsmaßnahmenwerdensolangedurchge-
führt, bis die rechtlichen Ansprüche gegenüber dem Schuldner 
erloschensind,etwadurchfinaleAbwicklungoderexternenFor-
derungsverzicht.

Kreditrisiko und Sicherheiten von finanziellen 
 Vermögenswerten außerhalb der Wertminderung s-
vorschriften von IFRS 9
Das maximale Kreditrisiko gemäß IFRS 7.36 (a)zumAbschluss-
stichtagentsprichtdemBuchwertderfinanziellenVermögens-
werte wie in der Bilanz dargestellt, zuzüglich der anderen 
VerpflichtungengemäßAnhangangabe (47).Eshandeltsichbei
den Angaben um Beträge ohne Abzug von Sicherheiten oder 
sonstigen risikomindernden Vereinbarungen.

Die folgende Tabelle zeigt die erfolgswirksam zum Fair Value be-
wertetenfinanziellenVermögenswertesowiedieanderenaußer-
bilanziellenVerpflichtungenmitihremFairValuebeziehungs-
weise Nominalbetrag und die für sie bestehenden Sicherheiten 
mitihremzuberücksichtigendenMaximalbetragzum31. Dezem-
ber 2023:

in Mio. €

Maximaler Betrag zu berücksichtigender Sicherheiten oder Finanzgarantien

Fair Value/
Nominal-

betrag
Wohn-

immobilien
Gewerbe-

immobilien

Barsicher-
heiten und 

eigene 
Schuld-

verschrei-
bungen

Sonstige 
Schuld-

verschrei-
bungen und  

andere  
Vermögens-

werte

Erhaltene  
Finanz-

garantien Gesamt

Sicht- und Tagesgeldguthaben bei  
Zentralnotenbanken und Kreditinstituten 135 – – – – – –

Handelsaktiva 3.372 – 37 0 0 – 37

Schuldverschreibungen und andere fest-
verzinsliche Wertpapiere 2.696 – – – – – –

Kredite und Forderungen 676 – 37 0 0 – 37

Sonstige verpflichtend erfolgswirksam zum 
Fair Value bewertete finanzielle Vermögens-
werte 897 – – – – – –

Schuldverschreibungen und andere fest-
verzinsliche Wertpapiere 734 – – – – – –

Kredite und Forderungen 163 – – – – – –

Freiwillig zum Fair Value designierte  
finanzielle Vermögenswerte 2.828 – – – – 8 8

Schuldverschreibungen und andere fest-
verzinsliche Wertpapiere 103 – – – – – –

Kredite und Forderungen 2.725 – – – – 8 8

Finanzielle Vermögenswerte gesamt 7.232 – 37 0 0 8 45

Andere Verpflichtungen 4.392 1 1 15 1 – 17
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NachstehenddieWertezum31. Dezember 2022:

in Mio. €

Maximaler Betrag zu berücksichtigender Sicherheiten oder Finanzgarantien

Fair Value/
Nominal-

betrag
Wohn-

immobilien
Gewerbe-

immobilien

Barsicher-
heiten und 

eigene 
Schuld-

verschrei-
bungen

Sonstige 
Schuld-

verschrei-
bungen und 

andere  
Vermögens-

werte

Erhaltene  
Finanz-

garantien Gesamt

Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Zent-
ralnotenbanken und Kreditinstituten 207 – – – – – –

Handelsaktiva 3.250 – 75 5 0 0 81

Schuldverschreibungen und andere fest-
verzinsliche Wertpapiere 1.629 – – – – – –

Kredite und Forderungen 1.621 – 75 5 0 0 81

Sonstige verpflichtend erfolgswirksam zum 
Fair Value bewertete finanzielle Vermögens-
werte 1.018 – – – 33 – 33

Schuldverschreibungen und andere festverz-
insliche Wertpapiere 806 – – – – – –

Kredite und Forderungen 211 – – – 33 – 33

Freiwillig zum Fair Value designierte  
finanzielle Vermögenswerte 2.853 – – – – 8 8

Schuldverschreibungen und andere fest-
verzinsliche Wertpapiere 104 – – – – – –

Kredite und Forderungen 2.749 – – – – 8 8

Finanzielle Vermögenswerte gesamt 7.328 – 75 5 33 8 121

Andere Verpflichtungen 5.830 1 2 6 1 1 10

Sicherheiten für Derivate im Sinne von Barsicherheiten wie auch 
Master Netting Agreements sowie das maximale Kreditrisiko für 
Derivate, welches dem Fair Value entspricht, sind in Anhang-
angabe (42) dargestellt.

Für Transaktionen mit außerbörslich gehandelten Derivaten wird 
eine Bewertungsanpassung (C VA) beim Ausfallrisiko 
 vorgenommen, um erwartete Verluste abzu decken. Diese Bewer-
tungsanpassung wird bestimmt durch die Bewertung des poten-
ziellen Kreditrisikos gegenüber einem gegebenen Kontrahenten 
unter Berücksichtigung gehaltener Sicherheiten, der sich aus 
Rahmenverträgen ergebenden Aufrechnungseffekte, des erwar-
teten Verlusts bei Ausfall und des Kreditrisikos, basierend auf 
Marktdaten einschließlich CDSSpreads.Zum31. Dezember 2023
betrugen die Bewertungsanpassungen für Derivate des Handels-
buchsunddesBankbuchsmitpositivenMarktwerten108 Mio. €
(31. Dezember 2022:116 Mio. €).

Für weitere Angaben zu Kreditrisiken verweisen wir auf den 
 Risikobericht, der Teil des Lageberichts ist. 

234 Konzernanhang (Notes) Angaben zu Finanz instrumenten und außer bilanziellen Geschäften
AA-210



(38) Sicherheitsleistungen 

Als Sicherheit übertragene Vermögenswerte
Die Sicherheitsleistungen erfolgen unter Bedingungen, die für die 
betreffenden Pensions-, Wertpapier- und Finanzierungs geschäfte 
handelsüblich sind.

Im Rahmen von Wertpapierpensionsgeschäften beziehungsweise 
barbesicherten Wertpapierleihegeschäften werden Wertpapiere 
als Sicherheit übertragen und können ohne Ausfall des 
Helaba-Konzerns als Sicherungsgeber weiterveräußert oder wei-
terverpfändet werden. Für die Weiterveräußerung beziehungs-
weise Weiterverpfändung der gestellten Sicherheiten gelten die 
branchenüblichenVertragsbedingungen.ZurDefinitionundAus-
gestaltung von Wertpapierpensions- und Wert papier leihe-
geschäftenverweisenwiraufAnhangangabe (39).Esbestanden
aus diesen Geschäften wie im Vorjahr keine als  Sicherheit gestell-
tenfinanziellenVermögenswerte,beidenenderEmpfängerder
Sicherheit das vertragsmäßige Recht hat, diese auch ohne Ausfall 
des Helaba-Konzerns weiterzuver kaufen oder zu verpfänden.

Ferner führt die Bank grundpfandrechtlich besicherte Forderun-
gen und Kommunalforderungen sowie weitere Deckungswerte im 
Deckungsstocknach§ 12beziehungsweise§ 30 Pfandbriefge-
setz  (PfandBG). Zum 31.  Dezember  2023 belief sich die
Deckungsmasse auf 48.693  Mio.  € (31.  Dezember  2022:
49.325 Mio. €)beieinemUmlaufanHypotheken-undöffentlichen
Pfandbriefen inHöhevon29.866 Mio. € (31. Dezember 2022:
36.533 Mio. €).DieseumfassenauchNamenspapiere,dieunter
den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Kunden 
ausgewiesen werden.

Im Rahmen von Offenmarktgeschäften mit der EZB wurden 
entlieheneWertpapiereinHöhevon2.613 Mio. €(31. Dezem-
ber 2022:4.903 Mio. €)alsSicherheitenfüreineimTender-Verfah-
renaufgenommeneRefinanzierunghinterlegt.

Folgende Vermögenswerte (Buchwerte nach Risikovorsorge) sind 
zum Bilanzstichtag als Sicherheit für eigene Verbindlichkeiten 
verpfändetoderübertragen(zurÜbertragungfinanziellerVermö-
genswerte ohne Ausbuchung verweisen wir auf Anhang-
angabe (39)):

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Finanzielle Vermögenswerte 11.730 17.956

Zu fortgeführten Anschaffungskosten  
bewertete finanzielle Vermögenswerte 4.593 5.832

Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere 1.518 578

Kredite und Forderungen 3.075 5.253

Handelsaktiva 70 1.019

Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere 70 1.019

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete  
finanzielle Vermögenswerte 7.066 11.105

Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere 6.601 11.105

Kredite und Forderungen 465 –

Nichtfinanzielle Vermögenswerte 2.415 2.118

Als Finanzinvestition gehaltene  
Immobilien 2.415 2.118

Gesamt 14.145 20.074

DieStellungvonfinanziellenVermögenswertenalsSicherheiten
in Form von Wertpapieren und Barsicherheiten erfolgt dabei für 
nachstehende Zwecke: 

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Sicherheiten für Refinanzierungsgeschäfte 
mit Zentralnotenbanken 6.541 12.340

Wertpapiersicherheiten für Geschäfte an  
Börsen und Clearing-Häusern 2.087 1.688

Im Rahmen von Wertpapierpensions-
geschäften übertragene Wertpapiere – 3

Barsicherheiten für börsengehandelte  
Derivategeschäfte 7 13

Barsicherheiten für OTC-Derivategeschäfte  
inklusive zentraler Kontrahenten 2.974 3.590

Wertpapiersicherheiten für Refinanzierungs-
geschäfte mit der Europäischen Investitions-
bank (EIB) – 166

Für sonstige Zwecke gestellte Sicherheiten 121 157

Gesamt 11.730 17.956

Die für sonstige Zwecke gestellten Sicherheiten resultieren im 
Wesentlichen aus den gemäß Section 202b des New York  Banking 
Law als Voraussetzung für das Betreiben von Bank geschäften un-
serer Niederlassung in den USA gestellten Wertpapiersicherhei-
ten.

Als Sicherheit hereingenommene Vermögenswerte
Die Hereinnahme von Sicherheiten erfolgt unter Bedingungen, 
die für die betreffenden Pensions-, Wertpapier- und Finanzie-
rungsgeschäfte handelsüblich sind.

Der Fair Value der im Rahmen von echten Pensionsgeschäften 
hereingenommenen Sicherheiten, bei denen es dem Helaba- 
Konzern gestattet ist, diese ohne Ausfall des Sicherungsgebers 
zuverwertenoderweiterzuverpfänden,beträgt242Mio. €(31. De-
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zember 2022:45 Mio. €).DerFairValuederhiervonweiterverkauf-
ten beziehungsweise weiterverpfändeten Sicherheiten beträgt 
219 Mio. €(31. Dezember 2022:45 Mio. €).Fürsiebestehteine
VerpflichtungzurRückgabeandenEigentümerderSicherheiten.

Bezüglich der Angaben zu erhaltenen Sicherheiten im Rahmen 
desKreditgeschäftsverweisenwiraufAnhangangabe (37).Für
Sicherheiten im Zusammenhang mit Saldierungsverein barungen 
verweisen wir auf Anhangangabe (42).

Im Rahmen des Pfandbriefgeschäfts der Helaba erfolgen auch 
rechtliche Übertragungen deckungsstockfähiger Forderungen 
einschließlich der Ansprüche auf die entsprechenden Sicher-
heiten auf die Helaba, bei denen das wirtschaftliche Eigentum 
gemäß den Bedingungen der Übertragungsvereinbarungen bei 
dem übertragenden Kreditinstitut verbleibt („Deckungs pooling“). 
Das übertragende Kreditinstitut bilanziert weiterhin diese im De-
ckungsregister eingetragenen Forderungen an den jeweiligen 
Kunden.Zum31. Dezember 2023sind imDeckungsstockder
Helaba solche rechtlichen Übertragungen mit einem Nominalvo-
lumenvon3.111 Mio. €(31. Dezember 2022:2.574 Mio. €)berück-
sichtigt.

(39)  Übertragung von 
 Finanzinstrumenten

Finanzielle Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die ver-
traglichen Rechte aus dem Vermögenswert erloschen sind oder 
in der Weise übertragen wurden, dass die Chancen und Risiken 
im Wesentlichen übergegangen sind, beziehungsweise wenn die 
Kontrolle oder Verfügungsmacht übertragen wurde. Sofern weder 
eine nahezu vollständige Übertragung der Chancen und Risiken 
noch der Kontrolle beziehungsweise der Verfügungsmacht erfolgt 
ist, wird das wirtschaftlich verbleibende Engagement am Finanz-
instrument („continuing involvement“) nach IFRS 9 abgebildet. 
DarüberhinauswerdenfinanzielleVermögenswertederBewer-
tungskategorie AC und FVTOCI aus gebucht, wenn sie substanzi-
ellmodifiziertwurden,dasheißtwenndievertraglichenZahlungs-

ströme derart angepasst  wurden oder sich die Rechtslage mit 
Wirkung auf die Zahlungsströme derart verändert hat, dass es sich 
de facto um ein neues Geschäft handelt.

Finanzielle Verbindlichkeiten werden bei erfolgter Tilgung aus-
gebucht. Gleiches gilt für zu fortgeführten Anschaffungskosten 
bewertetefinanzielleVerbindlichkeitenimFalleeinersubstanzi-
ellenModifikationmitEntstehungderneuenVerpflichtung.

Übertragung ohne Ausbuchung
Der Helaba-Konzern überträgt im Rahmen von echten Wert-
papierpensionsgeschäften und Wertpapierleihegeschäften 
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wert papiere, 
beidenenjedochdiemitdemEigentumdieserfinanziellenVer-
mögenswerte verbundenen wesentlichen Bonitäts-, Zinsände-
rungs- und Währungsrisiken sowie Chancen auf Wert steigerungen 
beim Helaba-Konzern verbleiben. Somit sind die Voraussetzun-
gen für eine Ausbuchung gemäß IFRS 9nichterfülltunddiefinan-
ziellen Vermögenswerte werden weiterhin in der Konzernbilanz 
ausgewiesen und gemäß der zugeordneten Bewertungskategorie 
bewertet, sofern es sich um Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere aus dem Eigenbestand des 
Helaba-Konzerns handelt. Darüber hinaus werden im Rahmen von 
Pensions- und Leihegeschäften auch von Dritten in Pension ge-
nommene oder entliehene Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wert papiere, die nicht in der Konzernbilanz an-
gesetzt werden  dürfen, übertragen.

Die übertragenen Wertpapiere können vom Pensionsnehmer be-
ziehungsweise Entleiher jederzeit weiterveräußert oder verpfändet 
werden. Die vertraglichen Zahlungsströme aus den Wertpapieren 
stehen in der Regel jedoch weiterhin dem Helaba-Konzern zu.

Wertpapierpensionsgeschäfte werden durch den Helaba- Konzern 
in Form standardisierter Repo- beziehungsweise 
 Reverse-Repo-Geschäfte getätigt, bei denen der Helaba- Konzern 
als Pensionsgeber (Repo) oder Pensionsnehmer  (Reverse Repo) 
auftritt. Es handelt sich hierbei um eine vertragliche Vereinbarung 
zur Übertragung von Wertpapieren mit gleichzeitiger Rückkauf-

vereinbarung der übertragenen oder gleichartiger Wertpapiere 
zu einem festgelegten späteren Zeitpunkt gegen Zahlung eines 
im Voraus vereinbarten Entgelts. Die Geschäfte werden über bran-
chenübliche Rahmenverträge abgewickelt und enthalten keine 
Beschränkungen.

Bei den in der Klasse Kredite und Forderungen als Wertpapier-
pensionsgeschäfte(ReverseRepos)ausgewiesenenfinanziellen
Vermögenswerten handelt es sich um den Rückzahlungsanspruch 
der für die Übertragung von Wertpapieren an den Helaba-Konzern 
alsPensionsnehmerabgeflossenenLiquidität.Darüberhinaus
werden hierunter auch im Rahmen von Wert papierleihegeschäften 
vom Helaba-Konzern als Entleiher gestellte Barsicherheiten aus-
gewiesen.

Die Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften resul-
tieren aus dem vom Pensionsnehmer für die übertragenen 
Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wert-
papiere gezahlten Betrag. Dieser entspricht bei Geschäfts-
abschluss dem Fair Value der übertragenen Wertpapiere abzüg-
lich eines Sicherheitsabschlags. Bei Rückübertragung der Schuld-
verschreibungen und anderen festverzinslichen Wert papiere zum 
Ende der Laufzeit des Wertpapierpensions geschäfts ist dieser 
Betrag zuzüglich der vereinbarten Zinsen an den Pensionsnehmer 
zurückzuzahlen. Im Zusammenhang mit Wertpapierleihegeschäf-
ten ergeben sich die korrespondierenden Verbindlichkeiten aus 
derVerpflichtungzurRückzahlungerhaltenerBarsicherheiten.
Kontrahenten der vom Helaba- Konzern abgeschlossenen Wert-
papierleihegeschäfte sind im Wesentlichen angeschlossene und 
gebietsfremde Sparkassen. Barsicherheiten für verliehene Schuld-
verschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere werden 
in der Regel nur von Kontrahenten außerhalb der Sparkassen- 
Finanzgruppe verlangt. Die Verbindlichkeiten aus Wertpapierpen-
sionsgeschäften beziehungsweise für im Rahmen der Wertpapier-
leihe erhaltene Barsicherheiten werden unter den Handelspassiva 
oderdenzufortgeführtenAnschaffungskostenbewertetenfinan-
ziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen.
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(40) Fair Values 

Der Fair Value ist der Betrag, zu dem ein Vermögenswert  zwischen 
sachverständigen, vertragswilligen und voneinander unabhängi-
gen Geschäftspartnern (ausgenommen im Fall einer Notabwick-
lung) getauscht oder eine Schuld beglichen werden könnte.

Bewertungsverfahren und Fair Value-Hierarchie

Bewertungsmethoden
Im Konzern wird hinsichtlich der Bewertungsmethoden unter-
schieden,obdieWertfindungderFinanzinstrumentedirektüber
an aktiven Märkten beobachtbare Preisnotierungen oder über 
marktübliche Bewertungsverfahren erfolgt. Dabei wird von den 
Märkten, zu denen der Helaba-Konzern Zugang hat, grundsätzlich 
der Markt mit der höchsten Aktivität als der relevante angenom-
men (Hauptmarkt). Sofern für einzelne Finanzinstrumente kein 
Hauptmarktdefiniertist,wirddervorteilhaftesteMarktherange-
zogen. 

Der Fair Value von in aktiven Märkten notierten Finanzinstrumen-
ten wird auf Basis von Preisnotierungen ermittelt. Ein Markt wird 
als aktiv eingestuft, sofern für die entsprechenden oder vergleich-
bare Finanzinstrumente Marktpreise ablesbar sind, die Min-
destanforderungen insbesondere hinsichtlich Geld-  Brief-Spanne 
beziehungsweise Handelsvolumen erfüllen. Die Mindestanforde-
rungen werden vom Helaba-Konzerndefiniertundeinerregelmä-
ßigen Prüfung unterzogen.

Für Finanzinstrumente, bei denen zum Stichtag keine aktiven 
Preisnotierungen vorhanden sind, wird der Fair Value mittels an-
erkannter marktüblicher Bewertungsverfahren ermittelt. Die Be-
wertungerfolgtaufBasisderCashflow-StrukturunterBerücksich-
tigung von geschätzten zukünftigen Zahlungsströmen, 

 Diskontfaktoren und Volatilität. Dabei kommen Modellierungs-
technikenwieDiscounted-Cashflow-VerfahrenodergängigeOp-
tionspreismodelle zum Einsatz. Für komplexere Finanz-
instrumente werden differenziertere Modelle angewendet, die auf 
komplexeren Parametern, zum Beispiel Korrelationen,  beruhen.

Die Eingangsparameter für die Modelle sind in der Regel am Markt 
beobachtbar. Sollten für benötigte Modellparameter keine Markt-
informationen beobachtbar sein, werden diese über  andere rele-
vanteInformationsquellen,zumBeispielPreisefürähnlicheTrans-
aktionen oder historische Daten, abgeleitet.

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über die für die 
 Finanzinstrumente verwendeten Bewertungsmodelle:

 

Finanzinstrumente Bewertungsmodelle Wesentliche Parameter

Zins-Swaps und Zinsoptionen 
 

Discounted-Cashflow-Methode, Black- / Black- 
Normal-Modelle, Markov-Functional-Modell, 
SABR, Replication-Modell, bivariate Copula

Zinskurven, Zinsvolatilitäten, Korrelationen 
 

Zinstermingeschäfte Discounted-Cashflow-Methode Zinskurven

Devisentermingeschäfte Discounted-Cashflow-Methode Devisenkurse, Zinskurven

Aktien- / Indexoptionen Black-Modelle, Local-Volatility-Modell Aktienkurse, Zinskurven, Aktienvolatilitäten,  
Dividenden, Korrelationen

Devisenoptionen1) Black-Modelle, Skew-Barrier-Modell Devisenkurse, Zinskurven, FX-Volatilitäten

Kreditderivate
Black-Modell, Discounted-Cashflow-Methode / 
Default-Intensity-Modell Zinskurven, Credit Spreads, Credit-Volatilitäten

Kredite Discounted-Cashflow-Methode Zinskurven, Credit Spreads

Geldmarktgeschäfte Discounted-Cashflow-Methode Zinskurven

Wertpapierpensionsgeschäfte Discounted-Cashflow-Methode Zinskurven

Schuldscheindarlehen Discounted-Cashflow-Methode Zinskurven, Credit Spreads

Wertpapiere, Wertpapiertermingeschäfte Discounted-Cashflow-Methode Zinskurven, Credit Spreads, Wertpapierkurse

Fondsbeteiligungen Fondsbewertung Net-Asset-Values der Fonds

Anteilsbesitz Ertragswertverfahren, Substanzwertverfahren Diskontierungssatz, erwartete Cashflows

1)  Edelmetalloptionen werden wie Devisenoptionen bewertet. Der Ausweis erfolgt unter den Commodity-Optionen.

AufgrundihrerZuordnungzurBewertungskategorie FVTPL be-
ziehungsweise FVTOCI entspricht der Buchwert der übertragenen 
Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpa-
piere ihrem Fair Value.

Zum31. Dezember 2023wurdenkeineSchuldverschreibungen
undanderenfestverzinslichenWertpapiere(31. Dezember 2022:
3 Mio. €)imRahmenvonWertpapierpensionsgeschäftenanPen-
sionsnehmerübertragen.Entsprechendsindzum31. Dezember 
2023 keine korrespondierenden Verbindlichkeiten bilanziert  
(31. Dezember 2022:3 Mio. €).

Übertragung mit Ausbuchung
Verträge zur Veräußerung und zum Erwerb von Anteilen an 
 Unternehmen (Beteiligungsgeschäft) beinhalten transaktions-
übliche Zusicherungen insbesondere zu den steuerlichen und 
rechtlichen Verhältnissen. Hierfür bestehen wie im Vorjahr Rück-
stellungeninHöhevon7 Mio. €.
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Die Bewertung der Fondsbeteiligungen, die der Klasse Aktien und 
andere nicht festverzinsliche Wertpapiere zugeordnet sind, ba-
siert auf Net-Asset-Values, die überwiegend durch die Fondsge-
sellschaften ermittelt und den Anteilseignern zur Verfügung ge-
stellt werden. Sie können als repräsentativ für den Fair Value an-
gesehen werden. Sofern der aktuellste Fair Value zu einem vom 
Bilanzstichtag abweichenden Datum ermittelt wurde, wird der 
Wert auf den Bilanzstichtag fortgeschrieben, indem aktuelle wert-
beeinflussendeInformationenderFondsgesellschaftberücksich-
tigt werden.

Bei angekauften Ansprüchen aus Kapitallebensversicherungsver-
trägen wird der Fair Value auf Basis des von der Versicherungsge-
sellschaft mitgeteilten Rückkaufswerts ermittelt und um Einzah-
lungen und andere Wertänderungen bis zum Bilanzstichtag fort-
geschrieben.

Wertanpassungen
Ein weiterer Teil des Bewertungsprozesses sind zum Teil erforder-
liche Wertanpassungen. Bei der modellbasierten Bewertung von 
Finanzinstrumenten besteht je nach Komplexität des Finanz-
instruments eine Unsicherheit in der Wahl eines geeigneten Mo-
dells, gegebenenfalls dessen numerischer Implementierung 
sowie in der Parametrisierung / Kalibrierung dieses  Modells. Diese 
Unsicherheiten werden in der Bewertung nach dem Fair 
Value-Prinzip über Model Adjustments berücksichtigt, welche sich 
wiederuminDeficiencyAdjustmentsundComplexityAdjustments
unterteilen. 

Ein Deficiency Adjustment dient zur Abbildung von modell-
bedingten Bewertungsunsicherheiten. Eine solche liegt vor, wenn 
ein nicht (mehr) marktgängiges Modell verwendet wird oder die 
UnschärfeineineminadäquatenKalibrierungsverfahrenoderder
technischen Implementierung begründet ist.  Complexity Adjust-
ments werden berücksichtigt, wenn hinsichtlich des einzusetzen-
den Modells kein Konsens aus dem Markt ableitbar ist oder die 
Parametrisierung des Modells sich nicht eindeutig aus den Markt-
daten ergibt. In diesen Fällen wird von einem Modellrisiko gespro-
chen. Der sich aus den verschiedenen Adjustments ergebende 

Bewertungsabschlag wird in Form einer Modellreserve berück-
sichtigt.

Grundsätzlich werden Derivate derzeit in den Front-Office-
Systemen risikolos bewertet, das heißt, es wird explizit angenom-
men, dass die jeweiligen Kontrahenten bis zur vertraglichen Fäl-
ligkeit der ausstehenden Geschäfte überleben. Das Kredit risiko 
wird in Form einer Bewertungsanpassung berücksichtigt. Die 
Bewertungsanpassung wird auf Basis des Nettoexposures berech-
net und das Exposure im Zeitablauf mit Hilfe einer Monte- Carlo-
Simulation geschätzt. Das so genannte Credit Value  Adjustment 
(CVA) gibt das kalkulatorische Verlustrisiko wieder, welchem sich 
der Helaba-Konzern bei aus seiner Sicht positivem Marktwert vis-
à-vis seinem Kontrahenten ausgesetzt sieht. Fällt der Kontrahent 
aus, so kann lediglich noch ein Bruchteil des Marktwerts der aus-
stehendenGeschäfteimInsolvenz-beziehungsweiseLiquidati-
onsprozess realisiert werden (Recovery Rate). Das so genannte 
Debit Value Adjustment (DVA) ist das Spiegelbild des CVA und 
definiertsichalsderTeildesausSichtdesKonzernsnegativen
Marktwerts, welcher kalkulatorisch durch einen Ausfall für den 
Kontrahenten verloren ginge. Der sich aus CVA und DVA erge-
bende Betrag wird in Form einer  Bewertungsanpassung berück-
sichtigt.

Anpassungen der Bewertung aufgrund von Refinanzierungs-
aspekten (Funding Valuation Adjustments, FVA) sind notwendig, 
um die vom Markt implizierten Finanzierungskosten bei der Be-
wertung von derivativen Finanzinstrumenten zu berücksichtigen. 
Finanzierungskosten fallen bei der replizierenden Ab sicherung 
unbesicherter Kundenderivate durch besicherte, im Interbanken-
markt abgeschlossene Hedge-Derivate an. Während sich das zu 
finanzierendeVolumenauseinerExposure-Simulationergibt,
werdendieRefinanzierungssätzerollierendzumEURIBOR (Euro 
Interbank Offered Rate) angesetzt. Die Bewertung erfolgt ähnlich 
CVA / DVA beidseitig, das heißt, es werden  sowohl Funding Bene-
fitAdjustments(FBA) aus negativem  Exposure als auch Funding 
Cost Adjustments (FCA) aus posi tivem Exposure berücksichtigt.

Validierung und Kontrolle
Der Bewertungsprozess ist einer laufenden Validierung und Kon-
trolle unterworfen. Teil der handelsunabhängigen Bewertung der 
Positionen im Handelsgeschäft ist die Sicherstellung der Ange-
messenheit der für die Bewertung eingesetzten  Methoden bezie-
hungsweise Modelle.

Neue Bewertungsmodelle werden grundsätzlich vor ihrem 
 Ersteinsatz einer umfassenden initialen Validierung unterzogen. 
In Abhängigkeit von Materialität sowie Marktgängigkeit und Kom-
plexität des eingesetzten Modells werden die Bewertungsmodelle 
regelmäßig überprüft. Darüber hinaus erfolgen anlassbezogene 
Überprüfungen, wenn zum Beispiel wesentliche Methoden-
änderungen erfolgen. Im Rahmen der handelsunabhängigen Prü-
fungderBewertungsparameter(IndependentPriceVerification)
wird darüber hinaus die Marktkonsistenz der zur Bewertung der 
Finanzinstrumente verwendeten Parameter sichergestellt.

Level 1
Der beste Indikator für den Fair Value von Finanzinstrumenten ist 
der Marktpreis. Bei Vorliegen eines aktiven Markts werden zur 
Bewertung der zum Fair Value bilanzierten Finanzinstrumente 
beobachtbare Marktpreise herangezogen. Dies sind  üblicherweise 
BörsenkurseoderaufdemInterbankenmarktquotierteMarkt-
preise.DieseFairValueswerdenalsLevel 1ausgewiesen.

Level 2
Für den Fall, dass für ein Finanzinstrument kein beobachtbarer 
Marktpreis vorliegt, erfolgt die Bewertung mittels anerkannter 
und marktüblicher Bewertungsmethoden, wobei alle Inputdaten 
auf beobachtbaren Marktdaten beruhen und externen Quellen 
entnommen werden. Üblicherweise werden diese Bewertungs-
methoden bei OTC-Derivaten (einschließlich Kreditderivaten) und 
nicht an einem aktiven Markt gehandelten zum Fair Value ange-
setzten Finanzinstrumenten verwendet. In diesen Fällen werden 
dieFairValuesalsLevel 2ausgewiesen.
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Level 3
In den Fällen, bei denen nicht alle Inputparameter direkt am Markt 
beobachtbar sind, werden der Ermittlung der Fair Values realisti-
sche, auf Marktgegebenheiten beruhende Annahmen zugrunde 
gelegt. Dies ist insbesondere für komplex strukturierte (deriva-
tive) Basket-Produkte, bei denen nicht direkt am Markt beobacht-
bare Korrelationen einen wesentlichen Bewertungsfaktor darstel-
len, erforderlich. Soweit bei nicht derivativen Finanzinstrumenten 
keine Marktpreise verfügbar sind, werden für die Ableitung der 
Credit Spreads Sektor-Rating-Kreditkurven verwendet. Auch die 
Bewertung von zum Fair Value bilanziertem, nicht börsennotier-
tem Anteilsbesitz sowie die Wert haltigkeitsprüfung von Ge-
schäfts- oder Firmenwerten beruht auf nicht beobachtbaren In-
putparametern, insbesondere den aus der Unternehmensplanung 
abgeleiteten Ertragsüberschüssen. Für die als Finanzinvestition 
gehaltenen Immobilien  werden die Fair Values auf Basis von er-
warteten Erträgen und Aufwendungen ermittelt, so dass sie eben-
fallsdemLevel 3zuzuordnensind.

In der HelabawerdenGeschäftegenerelldemLevel 3zugeordnet,
sofern nicht am Markt beobachtbare Inputparameter in die Be-
wertungeinfließen.SolltedereinzigenichtbeobachtbareInput-
parameter die interne Bonitätseinschätzung des Kunden sein und 
sich diese nur unwesentlich auf den Fair Value aus wirken, wird das 
GeschäftdemLevel 2zugeordnet.

Sofern ein für die Bewertung eines Finanzinstruments wesentli-
cher Inputfaktor nicht mehr derselben Levelstufe zuzuordnen ist 
wie bei der vorherigen Bewertung, erfolgt eine Neuzuordnung zu 
dem entsprechenden Level.
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Zum Fair Value bewertete Finanzinstrumente
Die Aufteilung der Finanzinstrumente nach der Hierarchie der 
verwendeten Inputdaten ergibt sich auf der Aktivseite für zum Fair 
ValuebewertetefinanzielleVermögenswertewiefolgt:

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Level 1 Level 2 Level 3 Gesamt Level 1 Level 2 Level 3 Gesamt

Kassenbestand, Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Zentralnotenbanken und Kreditinstituten – 135 – 135 – 207 – 207

Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Kreditinstituten – 135 – 135 – 207 – 207

Handelsaktiva 2.512 9.021 164 11.697 1.369 10.624 679 12.672

Positive Marktwerte aus Derivaten – 8.316 9 8.325 – 9.395 27 9.421

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 2.512 170 14 2.696 1.369 260 – 1.629

Kredite und Forderungen – 535 141 676 – 969 652 1.621

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – – – – 1 – – 1

Sonstige verpflichtend erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte 729 1.299 586 2.614 769 1.229 525 2.523

Positive Marktwerte aus Derivaten 0 1.189 22 1.211 0 1.067 19 1.086

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 717 10 7 734 762 38 7 806

Kredite und Forderungen – 7 157 163 – 34 177 211

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 12 93 319 424 7 91 246 344

Anteilsbesitz – – 82 82 – – 75 75

Freiwillig zum Fair Value designierte finanzielle Vermögenswerte – 2.598 230 2.828 104 2.511 238 2.853

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere – 103 – 103 104 – – 104

Kredite und Forderungen – 2.495 230 2.725 – 2.511 238 2.749

Positive Marktwerte aus Sicherungsderivaten des Hedge Accounting – 393 – 393 – 740 – 740

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte 12.840 2.108 586 15.535 12.526 2.396 658 15.579

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 12.840 1.887 20 14.747 12.526 2.153 92 14.771

Kredite und Forderungen – 221 539 760 – 242 539 782

Anteilsbesitz – – 27 27 – – 26 26

Finanzielle Vermögenswerte 16.082 15.553 1.567 33.201 14.768 17.706 2.099 34.573
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Auf der Passivseite ergibt sich die folgende Aufteilung für zum Fair 
ValuebewertetefinanzielleVerbindlichkeiten:

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Level 1 Level 2 Level 3 Gesamt Level 1 Level 2 Level 3 Gesamt

Handelspassiva 199 11.134 16 11.350 45 13.682 27 13.754

Negative Marktwerte aus Derivaten 0 6.472 16 6.488 0 9.241 27 9.267

Verbriefte Verbindlichkeiten – 30 – 30 – 374 – 374

Einlagen und Kredite – 4.632 – 4.632 – 4.067 – 4.067

Verbindlichkeiten aus Leerverkäufen 199 – – 199 45 – – 45

Negative Marktwerte aus nicht mit Handelsabsicht gehaltenen Derivaten – 2.775 149 2.924 – 3.181 239 3.420

Freiwillig zum Fair Value designierte finanzielle Verbindlichkeiten – 11.276 1.169 12.445 – 9.853 1.063 10.915

Verbriefte Verbindlichkeiten – 7.140 875 8.016 – 5.892 779 6.671

Einlagen und Kredite – 4.136 294 4.430 – 3.961 284 4.245

Negative Marktwerte aus Sicherungsderivaten des Hedge Accounting – 667 – 667 – 706 – 706

Finanzielle Verbindlichkeiten 199 25.853 1.334 27.386 45 27.422 1.329 28.796

DienachstehendenTabellenweisenfürdiefinanziellenVermö-
genswerte und Verbindlichkeiten, die zum Stichtag im Bestand  
des Helaba-Konzerns sind, dieBewegungen aus Level  1 und
Level 2inandereBewertungslevelaus.BeidenSchuldverschrei-
bungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren wurden die 
KriterienfürdieZuordnungzuLevel 1angepasst,wodurchzum
31. Dezember 2023einBestandvon197 Mio. €alsLevel 2einge-
stuftwird,dernachdenbisherigenAbgrenzungenalsLevel 1
ausgewiesen worden wäre (siehe Anhangangabe (1)). Die anderen 
Bewegungen sind auf eine Veränderung der Güte der Fair Values 
zurückzuführen. Weitere Bestandsveränderungen in Level 1 und 
2 sind auf Zu- und Abgänge oder Bewertungsveränderungen zu-
rückzuführen.
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in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Von Level 1 nach Von Level 2 nach Von Level 1 nach Von Level 2 nach

Level 2 Level 3 Level 1 Level 3 Level 2 Level 3 Level 1 Level 3

Handelsaktiva 10 – 2 10 2 – 26 –

Positive Marktwerte aus Derivaten – – – 1 – – – –

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 10 – 2 9 2 – 26 –

Sonstige verpflichtend erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte – – 9 0 14 – – –

Positive Marktwerte aus Derivaten – – – 0 – – – –

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere – – 9 – 14 – – –

Freiwillig zum Fair Value designierte finanzielle Vermögenswerte 103 – – – – – – –

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 103 – – – – – – –

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte 5 – 35 13 63 – – 5

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 5 – 35 – 63 – – –

Kredite und Forderungen – – – 13 – – – 5

Finanzielle Vermögenswerte 117 – 46 23 79 – 26 5

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Von Level 1 nach Von Level 2 nach Von Level 1 nach Von Level 2 nach

Level 2 Level 3 Level 1 Level 3 Level 2 Level 3 Level 1 Level 3

Handelspassiva – – – 9 – – – –

Negative Marktwerte aus Derivaten – – – 9 – – – –

Finanzielle Verbindlichkeiten – – – 9 – – – –

Die folgenden Tabellen zeigen die Entwicklung des Bestands an 
zumFairValuebewertetenFinanzinstrumenten,diedemLevel 3
zugeordnet sind, auf Basis der Finanzinstrumentenklasse, 
 unabhängig von der Bewertungskategorie. Übertragungen in be-
ziehungsweiseausdemLevel 3inandereLevelderBewertungs-

hierarchie erfolgen mit dem Buchwert, der an dem Stichtag vorlag, 
zu dem die Zuordnung wechselte. Die Prüfung der Levelzuord-
nungerfolgtquartalsweise.DieTabellenzeigendieGewinneund
Verluste sowie die Zahlungsströme an, die seit Jahresbeginn be-
ziehungsweiseseitZuordnungzumLevel 3erfolgten.IndenTa-

bellen werden zusätzlich die Bewertungs ergebnisse der zum Bi-
lanzstichtagnochimBestandbefindlichenFinanzinstrumente
ausgewiesen.
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Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der zum Fair Value be-
wertetenfinanziellenVermögenswerteinLevel 3:

in Mio. €

Positive Marktwerte  
aus Derivaten

Schuldverschreibungen 
und andere festver-

zinsliche Wertpapiere Kredite und Forderungen

Aktien und andere  
nicht festverzinsliche 

Wertpapiere Anteilsbesitz
Forderungen aus Kapital-

lebensversicherungen

2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022

Stand zum 1.1. 46 185 99 55 1.607 1.293 246 183 102 103 – 20

In der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erfasste 
Gewinne oder Verluste – 10 – 64 0 0 19 – 188 11 4 – 1 6 – – 12

Risikovorsorge – – 0 0 – – – – – – – –

Handelsergebnis – 16 – 1 – 0 – 9 – 97 – – – – – –

Gewinne oder Verluste aus sonstigen verpflichtend  
erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten finanziellen 
Vermögenswerten 6 – 63 – 0 – 0 9 – 91 11 4 – 1 6 – – 12

Gewinne oder Verluste aus dem Abgang von nicht  
erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanz-
instrumenten – – 0 0 – – – – – – – –

Im OCI erfasste Gewinne oder Verluste – – 0 – 0 22 – 48 – – 1 – 6 – –

Zugänge 2 1 253 200 281 1.551 75 82 14 2 – –

Abgänge/Abwicklungen – 4 – 17 – 322 – 158 – 856 – 983 – 13 – 24 – 6 – 4 – – 9

Veränderungen des Konsolidierungskreises – – – – – – – – 0 – – –

Veränderungen aus der Währungsumrechnung – 0 – – – 0 0 1 0 0 0 – –

Änderungen aus abgegrenzten Zinsen 1 – 1 0 0 2 1 – – – – – –

Amortisierung von Agien/Disagien – 5 – 12 2 1 – 6 – 7 – – – – – –

Übertragungen aus Level 2 1 – 8 2 13 29 – – – – – –

Übertragungen in Level 2 – 1 – 47 – – – 13 – 42 – – – – – –

Sonstige Bestandsveränderungen – – – – – – – – – 0 – – –

Stand zum 31.12. 31 46 41 99 1.067 1.607 319 246 109 102 – –

In der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erfasste 
Gewinne oder Verluste aus finanziellen Vermögens-
werten im Bestand 11 – 18 – 1 – 0 3 – 36 12 34 – 1 – 4 – 0
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Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der zum Fair Value be-
werteten finanziellen Verbindlichkeiten in Level 3:

in Mio. €

Negative Marktwerte  
aus Derivaten Verbriefte Verbindlichkeiten Einlagen und Kredite

2023 2022 2023 2022 2023 2022

Stand zum 1.1. 266 127 779 996 284 376

In der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erfasste  
Gewinne oder Verluste – 122 200 89 – 190 25 – 71

Handelsergebnis – 20 – 1 – – – –

Gewinne oder Verluste aus sonstigen verpflichtend  
erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten finanziellen 
Vermögenswerten – 102 201 89 – 190 25 – 71

Gewinne oder Verluste aus dem Abgang von nicht  
erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanz-
instrumenten – – – 0 – –

Im OCI erfasste Gewinne oder Verluste – – 3 – 17 – 1 – 2

Zugänge 3 1 16 34 – –

Abgänge/Abwicklungen – 4 – 22 – 10 – 41 – – 10

Veränderungen aus der Währungsumrechnung – 0 – – – – –

Änderungen aus abgegrenzten Zinsen 15 8 0 0 – 5 0

Amortisierung von Agien/Disagien 4 – 3 – 2 – 2 – 9 – 9

Übertragungen aus Level 2 12 – – – – –

Übertragungen in Level 2 – 9 – 46 – – 2 – –

Stand zum 31.12. 165 266 875 779 294 284

In der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erfasste Ge-
winne oder Verluste aus finanziellen Vermögenswerten im 
Bestand 102 – 247 – 88 191 – 25 71

Wie im Vorjahr gab es im aktuellen Geschäftsjahr keine größeren 
Transfers nach oder aus Level 3. Die erfolgten Transfers sind auf 
Veränderungen in der Güte einzelner verwendeter Input parameter 
zurückzuführen.

Bei der Modellbewertung der Bestände, die Level 3 zugeordnet 
sind, wurden Parameter verwendet, durch die ein Preis ermittelt 
wird, den rational handelnde Marktteilnehmer zugrunde legen 
würden. Hierzu werden bei der modellhaften Ermittlung Parame-
ter verwendet, die bevorzugt an einem Markt abgelesen  werden 
können. Für weitere Parameter, für die kein beobachtbarer Markt-
parameter vorliegt, greift die Helaba auf Annahmen zurück, auf 
die sich Marktteilnehmer bei der Preisbildung  stützen würden.
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DiefolgendeTabellegibtzum31. Dezember2023einenÜberblick
über die wesentlichen nicht am Markt beobachtbaren Parameter, 
die in den  jeweiligen Bewertungsverfahren verwendet wurden:

in Mio. €

Vermögenswerte in Level 3 Verbindlichkeiten in Level 3 Bewertungsverfahren
Wesentliche nicht am Markt 

beobachtbare Parameter Spanne

Derivate 31 165

Aktien-/indexbezogene Derivate 2 2 Optionspreismodell
Dividendenschätzung mit 

Restlaufzeit > 3 Jahren 0 € – 117 €

9 3 Optionspreismodell Aktienkorrelation –66,5 % – 85,0 %

Zinsbezogene Derivate 16 150 Optionspreismodell Zinskorrelation –5,3 % – 99,7 %

4 11 Optionspreismodell Term-SOFR –0,2 % – 0,1 %

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 319

Private-Equity-Fonds 319 Fondsbewertung Net-Asset-Values n.a.

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 41 DCF-Verfahren Credit Spread 0,0 % – 4,0 %

Verbriefte Verbindlichkeiten 875

Zinszertifikate 875 Optionspreismodell Zinskorrelation –5,3 % – 99,7 %

Kredite und Forderungen 1.067

Schuldscheindarlehen 730 DCF-Verfahren Credit Spread 0,0 % – 3,0 %

272 Optionspreismodell Credit Spread 0,0 % – 0,4 %

64 Optionspreismodell Zinskorrelation –5,3 % – 99,7 %

Credit Spread 0,0 % – 0,8 %

Mezzanine-Forderungen 0 Fondsbewertung Fair Value n.a.

Einlagen und Kredite 294 Optionspreismodell Zinskorrelation –5,3 % – 99,7 %

Anteilsbesitz 109

Private-Equity-Fonds 1 Fondsbewertung Net-Asset-Values n.a.

Sonstige 49 Ertragswertverfahren Diskontierungssatz 8,9 % – 10,8 %

Erwartete Cashflows n.a.

58 Diverse Fair Value und andere n.a.

Gesamt 1.567 1.334
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NachstehenddieWertezum31. Dezember 2022:

in Mio. €

Vermögenswerte in Level 3 Verbindlichkeiten in Level 3 Bewertungsverfahren
Wesentliche nicht am Markt 

beobachtbare Parameter Spanne

Derivate 46 266

Aktien-/indexbezogene Derivate 1 1 Optionspreismodell
Dividendenschätzung mit 

Restlaufzeit > 3 Jahren 0 € – 117 €

28 25 Optionspreismodell Aktienkorrelation –66,5 % – 85,0 %

Zinsbezogene Derivate 17 240 Optionspreismodell Zinskorrelation –5,3 % – 99,7 %

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 246

Private-Equity-Fonds 246 Fondsbewertung Net-Asset-Values n.a.

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 99 DCF-Verfahren Credit Spread 0,0 % – 4,0 %

Verbriefte Verbindlichkeiten 779

Zinszertifikate 779 Optionspreismodell Zinskorrelation –5,3 % – 99,7 %

Kredite und Forderungen 1.607

Schuldscheindarlehen 1.243 DCF-Verfahren Credit Spread 0,0 % – 3,0 %

283 Optionspreismodell Credit Spread 0,0 % – 0,4 %

72 Optionspreismodell Zinskorrelation –5,3 % – 99,7 %

Credit Spread 0,0 % – 0,8 %

Mezzanine-Forderungen 3 Fondsbewertung Fair Value n.a.

Sonstige 6 Diverse n.a. n.a.

Einlagen und Kredite 284 Optionspreismodell Zinskorrelation –5,3 % – 99,7 %

Anteilsbesitz 102

Private-Equity-Fonds 0 Fondsbewertung Net-Asset-Values n.a.

Sonstige 47 Ertragswertverfahren Diskontierungssatz 8,4 % – 9,9 %

Erwartete Cashflows n.a.

54 Diverse Fair Value und andere n.a.

Gesamt 2.099 1.329
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Für die verwendeten nicht direkt am Markt beobachtbaren Markt-
parameter sind von rational handelnden Marktteil nehmern alter-
nativ verwendbare Parameter denkbar, mit denen sich vorteilhaf-
tere beziehungsweise nachteiligere Preise ermitteln lassen. Nach-
folgend wird beschrieben, wie sich Fair Values von Finanzinstru-
menten aufgrund von Schwankungen der nicht beobachtbaren 
Parameter ändern können. Die Schwankungen werden dabei 
entweder über Sensitivitäten oder über die Neuberechnung der 
Fair Values mit den alternativ verwendbaren Parametern ermittelt.

Im Helaba-Konzern werden Korrelationen bei der Bewertung von 
Derivaten,begebenenZertifikatensowieEinlagenundKrediten
herangezogen. Die Korrelation stellt einen nicht  beobachtbaren 
Marktparameter bei der modellbasierten Ermittlung des Fair Value 
von Finanzinstrumenten mit mehr als einem  Referenzwert dar. 
Korrelationen beschreiben dabei den Zu sammenhang zwischen 
diesen Referenzwerten. Ein hoher Korrelationsgrad steht für einen 
hohen Zusammenhang der Wert entwicklung der jeweiligen Refe-
renzwerte. Strukturierte Zinsderivate werden in der Regel nur für 
die Absicherung von strukturierten Zinsemissionen im Bankbuch 
oder für die  Absicherung von strukturierten Kundengeschäften 
abgeschlossen. Darüber hinaus werden strukturierte Aktienderi-
vate, bei denen Korrelationen als Marktparameter zu berücksich-
tigen sind, grundsätzlich nur im Zusammenhang mit entspre-
chenden Retail-Emissionen getätigt, wobei diese mit direkten 
Absicherungsgeschäften wirtschaftlich geschlossen werden. Die 
Wertveränderungen, die auf den  jeweils relevanten Parameter 
(Zins- oder Aktien korrelation) zurückzuführen sind, kompensieren 
sich zwischen Grund- und Sicherungsgeschäft.

Für Aktienderivate auf dividendenausschüttende Underlyings 
läuft die zukünftige Dividende in die Bewertung ein. Direkt am 
Markt sind für Restlaufzeiten über drei Jahren keine Dividenden-
schätzungen beobachtbar. Für die Berechnung der Aus wirkung 
der Dividendenschätzung mit einer Restlaufzeit über drei Jahren 
auf die Fair Values wurden die verwendeten Dividendenschätzun-
gen um 50 % erhöht beziehungsweise reduziert. Hieraus resul-
tieren wie im Vorjahr nur unwesentliche Abweichungen.

Bei der modellbasierten Fair Value-Bewertung von Schuldver-
schreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren sowie 
den unter den Forderungen und Krediten ausgewiesenen Schuld-
scheindarlehen ist der Credit Spread ein wesentlicher Parameter. 
Verzinsliche Wertpapiere werden Level 3 zugeordnet, wenn der 
Credit Spread als Inputparameter nicht oder nicht mit hinreichen-
der Sicherheit aus Marktdaten abzuleiten ist. Daher werden in der 
Sensitivitätsanalyse für verzinsliche Wertpapiere die Auswirkun-
gen von Änderungen des Credit Spreads untersucht. Anhand von 
1-Jahres-Historien von Sektorkurven aus dem CDS- oder Bond-
markt werden Standardabweichungen der Credit Spreads für die 
benötigten Sektor-Rating-Kombinationen ermittelt. Die so be-
rechneten Standardabweichungen werden anhand von Sektor und 
Rating den Level-3-Wertpapieren zugeordnet und mit der Cre-
dit-Spread-Sensitivität des jeweiligen Wertpapiers multipliziert. 
Das Ergebnis gibt die Wertänderung der jeweiligen Wertpapier-
position für den Fall an, dass sich der Bewertungs-Spread um die 
1-Jahres-Standardabweichung erhöht oder reduziert. Hierbei 
werdenFairValuesermittelt,dieumbiszu6 Mio. €(31. Dezem-
ber 2022:8 Mio. €)höherbeziehungsweiseniedrigerseinkönnen.

Im Rahmen der Reform der Interbank Offered Rates (IBOR-Re-
form) wurden die Referenzzinssätze durch risikolose Übernacht-
sätze (so genannte Risk-free Overnight Rates, RFR) ersetzt. Für 
Geschäfte in US-Dollar ist dies die SOFR (Secured Overnight Fi-
nancingRate).DiesebasiertaufeinemaktivenMarktmitliquiden
und beobachtbaren Marktnotierungen. Aus diesen täglichen 
SOFR-Zinssätzen werden Terminsätze (TERM-SOFR) berechnet, 
fürdienochkeineliquidenMarktquotierungenvorliegen.Hieraus
ergibt sich für Geschäfte, für die TERM-SOFR relevant sind, eine 
Zuordnung zu Level 3. Für die Berechnung der Auswirkungen wird 
bei Geschäften, die nicht „back to back“ abgesichert sind, die 
Standardabweichung der historischen Kurvendifferenz herange-
zogen. Es ergeben sich dabei alternativ verwendbare Fair Values, 
dieumbiszu1 Mio. €höherbeziehungsweiseniedrigerseinkön-
nen.

Für Fondsbeteiligungen und Mezzanine-Darlehen werden die Fair 
Values überwiegend durch die Fondsgesellschaften auf Basis der 
Vermögenswerte der Fonds (Net-Asset-Value) ermittelt und den 
Anteilseignern zur Verfügung gestellt. Die aktuellsten verfügba-
ren Fair Values werden auf den Bilanzstichtag fortgeschrieben. 
Werden die verwendeten Inputfaktoren um 10 % erhöht bezie-
hungsweise reduziert, weichen die dabei ermittelten Fair Values 
um30 Mio. €(31. Dezember 2022:23 Mio. €)ab.

Für nicht börsennotierte Unternehmensanteile, deren Fair Values 
über Ertragswertverfahren ermittelt werden, bestehen Sensitivi-
tätenhinsichtlichdererwartetenCashflowssowiederDiskontie-
rungssätze.WerdendiezudiskontierendenCashflowsjeweilsum
10 % erhöht beziehungsweise reduziert, ergeben sich Fair Values, 
dieum5 Mio. €(31. Dezember 2022:5 Mio. €)höherbeziehungs-
weise niedriger sind. Wird der Diskontierungssatz um einen Pro-
zentpunkt erhöht, sinken die dabei ermittelten Fair Values um 
–5 Mio. €(31. Dezember 2022:–5 Mio. €),beieinerVerringerung
umeinenProzentpunktsteigendieFairValuesum6 Mio. €(31. De-
zember 2022:7 Mio. €).Darüberhinauswerdenweiterenichtbör-
sennotierte Unternehmensanteile zum Fair Value bewertet, die 
überwiegend mit dem Substanzwertverfahren ermittelt werden. 
Zum Teil liegen Verkaufspreise vor, die auf den aktuellen Stichtag 
fortgeschrieben werden. Für diese Fair Values werden die verwen-
deten Inputfaktoren um 10 % erhöht beziehungsweise reduziert. 
Daraus ergeben sich alternativ verwendbare Werte, die um 
4 Mio. €(31. Dezember 2022:5 Mio. €)höherbeziehungsweise
niedriger sein können.

DiesonstigendemLevel 3zugeordnetenBeständeweisenkeine
wesentlichen Sensitivitäten aus.
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Fair Values von zu fortgeführten Anschaffungskosten 
bewerteten Finanzinstrumenten
Die nachfolgende Übersicht enthält eine Gegenüberstellung der 
Fair Values und Buchwerte von zu fortgeführten Anschaffungs-
kostenbewertetenfinanziellenVermögenswertenundVerbind-
lichkeiten:

in Mio. €

Fair Value

Level 1 Level 2 Level 3 Gesamt Buchwert Differenz

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Zentralnotenbanken 
und Kreditinstituten – – 32.649 39.979 – – 32.649 39.979 32.649 39.980 0 – 2

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche 
Wertpapiere 437 144 2.339 1.526 – – 2.776 1.670 2.795 1.774 – 19 – 104

Kredite und Forderungen – – 71.620 69.759 52.663 55.442 124.283 125.201 126.682 128.898 – 2.399 – 3.697

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete  
finanzielle Vermögenswerte 437 144 106.609 111.264 52.663 55.442 159.708 166.850 162.126 170.653 – 2.418 – 3.803

Verbriefte Verbindlichkeiten 4.059 3.187 45.708 35.655 – – 49.767 38.842 51.263 41.064 – 1.495 – 2.222

Einlagen und Kredite – – 74.553 76.374 33.699 49.681 108.252 126.055 110.616 129.378 – 2.364 – 3.323

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten – – 255 203 173 237 428 440 428 439 0 1

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete  
finanzielle Verbindlichkeiten 4.059 3.187 120.516 112.232 33.872 49.918 158.446 165.338 162.306 170.881 – 3.860 – 5.543

DieunterLevel 3ausgewiesenenBeständebetreffenimWesent-
lichen das Förder- und Retail-Geschäft sowie Kredite und Forde-
rungen an Kunden mit nicht einwandfreier Bonität. Die für die 
längerfristigenRefinanzierungsgeschäftederEZB (TLTRO) ermit-
telten Fair Values sind ebenfalls dem Level 3 zugeordnet.

Fair Values von als Finanzinvestition gehaltenen 
 Immobilien
DieinAnhangangabe (29)angegebenenMarktwertederImmobi-
lien werden nach international anerkannten Bewertungsmethoden 
ermittelt. Für den überwiegenden Bestand des Konzerns an Wohn-
gebäuden, Gewerbeobjekten, Garagen und Stellplätzen sowie un-

bebauten Grundstücken erfolgt die Bewertung durch unabhängige 
Sachverständige nach Marktwerten, insbesondere ermittelt auf 
BasisdesDiscounted-Cashflow-Verfahrens.DieErmittlungderFair
Values erfolgt aufgrund der Kapitalanlagebasis des nachhaltigen 
erreichbaren Mieteinkommens unter Berücksichtigung der Bewirt-
schaftungskostenunderwarteterLeerstandsquoten.FürdieBewer-
tung werden die Immobilien aufgrund einer Standort- und Objekt-
beurteilung strukturiert und in Cluster unterteilt. Grundlage hierfür 
sind die Parameter Markt (Makro-Standort), Standort (Mikro-Stand-
ort) und Objekt. Dabei werden in sich homogene Gruppen gebildet, 
die sich untereinander in Bezug auf die Lage und die Qualität der 
Verwaltungseinheiten und damit ihr jeweiliges Risiko unterschei-

den. Durch die Berücksichtigung des nachhaltig erreichbaren Miet-
einkommens,desMikro-StandortsunddesObjektzustandsfließen
Klimafaktoren indirekt in die Bewertung ein.

Auf Basis der gebildeten Cluster wurden folgende Grundsätze an-
gewendet:

	■ Ableitung von jährlichen Mietsteigerungsraten
	■ Ableitung von nicht umlagefähigen Betriebskosten
	■ AbleitungvoneffektivenLeerstandsquoten
	■ Ableitung von Kapitalisierungs- und Diskontierungs zins sätzen 
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(41) Derivative Geschäfte 

Der Helaba-Konzern setzt derivative Finanzinstrumente sowohl 
für Handels- als auch für Sicherungsgeschäfte ein.

Derivate können als standardisierte Kontrakte an der Börse oder 
individuell ausgehandelt als OTC-Derivate außerbörslich abge-
schlossen werden.

Die Nominalwerte entsprechen dem Bruttovolumen aller Käufe 
und Verkäufe. Dieser Wert dient als Referenzgröße für die 
 Ermittlung gegenseitig vereinbarter Ausgleichszahlungen, es 
handelt sich jedoch nicht um bilanzierungsfähige Forderungen 
oder Verbindlichkeiten. 

Auf Basis der Immobilien wurden folgende Grundsätze angewen-
det:

	■ Festlegung der Marktmiete zum Bewertungsstichtag
	■ Festlegung der Kosten für Instandhaltung, Verwaltung und 

sonstige Aufwendungen
	■ EntwicklungderMietejem²MietflächeausderFortschreibung

der Marktmiete und der Ist-Miete
	■ EntwicklungdesLeerstandsbeiclusterspezifischenAnnahmen

zum Zielleerstand
	■ Entwicklung der Kosten für Instandhaltung, Verwaltung, nicht 

umlagefähige Betriebskosten, sonstige Aufwendungen sowie 
gegebenenfalls Erbbauzinsen

DieErmittlungderCashflowserfolgtinzweiSchritten.Übereinen
Detailprognosezeitraum von zehn Jahren ergeben sich die Ein-
zahlungen aus den derzeitigen Soll-Mieten bei unterstellter Voll-
vermietung, vermindert durch Ertragsschmälerungen aufgrund 
aktueller Leerstände im ersten Jahr respektive angenommener 
struktureller Leerstände in den Folgejahren zwei bis zehn. Der so 
ermittelte Betrag, vermindert um Verwaltungs kosten, nicht umla-
gefähige Betriebskosten, Instandhaltungs- und Instandsetzungs-
kosten sowie Erbbauzinsen, ergibt den freien zu diskontierenden 
CashflowvorSteuernundKapitaldienst.ImelftenJahrwirdein
hypothetischer Verkauf der  Immobilie unterstellt, der Verkaufs-
wert wird als Restwert der Berechnung zugrunde gelegt. Die 
Summe der Barwerte der Zahlungs ströme des Detailprognose-
zeitraums und des  hypothetischen Wiederverkaufs stellt den Fair 
Value der Immobilie dar.

Der Diskontierungssatz besteht aus einem risikolosen Zinssatz 
sowie Zu- und Abschlägen für bestehende Immobilien-, Lage- und 
Marktrisiken.
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Die Nominal- und Marktwerte derivativer Geschäfte ergeben sich wie folgt:

in Mio. €

Nominalwerte Positive Marktwerte Negative Marktwerte

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Aktien-/indexbezogene  
Geschäfte 692 1.965 44 129 39 126

OTC-Produkte 658 1.934 44 129 39 126

Aktienoptionen 658 1.934 44 129 39 126

Käufe 332 969 44 129 – –

Verkäufe 327 965 – – 39 126

Sonstige Geschäfte – 1 – 0 – –

Börsengehandelte Produkte 33 30 0 0 – –

Aktien-/Index-Futures 31 30 – – – –

Aktien-/Indexoptionen 2 1 0 0 – –

Zinsbezogene Geschäfte 871.321 720.991 8.709 9.316 8.969 11.816

OTC-Produkte 861.214 709.498 8.709 9.316 8.969 11.816

Forward Rate Agreements – 19.600 – – – –

Zins-Swaps 806.310 634.730 7.988 8.508 7.909 10.538

Zinsoptionen 54.621 55.168 720 809 1.060 1.278

Käufe 20.421 22.572 547 668 62 57

Verkäufe 34.200 32.596 174 140 998 1.221

Sonstige Zinskontrakte 283 – 0 – – –

Börsengehandelte Produkte 10.107 11.492 – – 0 0

Zins-Futures 10.047 11.428 – – 0 0

Zinsoptionen 60 64 – – – –

in Mio. €

Nominalwerte Positive Marktwerte Negative Marktwerte

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Währungsbezogene  
Geschäfte 71.850 74.804 1.163 1.791 1.051 1.439

OTC-Produkte 71.850 74.804 1.163 1.791 1.051 1.439

Devisenkassa- und -ter-
mingeschäfte 48.479 47.711 556 691 682 900

Zins-Währungs-Swaps 23.152 26.914 606 1.100 368 538

Devisenoptionen 220 178 1 1 1 1

Käufe 111 85 1 1 – –

Verkäufe 109 94 – – 1 1

Kreditderivate 2.165 4.499 10 9 16 11

OTC-Produkte 2.165 4.499 10 9 16 11

Warenbezogene Geschäfte 336 210 3 1 4 2

OTC-Produkte 336 210 3 1 4 2

Commodity Forwards 273 – 3 – 3 –

Commodity-Optionen 63 210 0 1 1 2

Gesamt 946.364 802.467 9.928 11.247 10.079 13.394
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Die derivativen Geschäfte bestehen mit folgenden Kontrahenten:

in Mio. €

Nominalwerte Positive Marktwerte Negative Marktwerte

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Zentralnotenbanken und Kreditinstitute Deutschland 302.627 283.400 4.056 4.358 5.121 7.013

Zentralnotenbanken und Kreditinstitute EU (ohne  
Deutschland) 68.219 69.344 3.017 3.566 2.223 2.518

Zentralnotenbanken und Kreditinstitute Welt (ohne EU) 21.230 28.575 632 822 1.045 1.269

Öffentliche Haushalte Deutschland 10.117 11.067 1.156 1.171 191 286

Sonstige Kontrahenten Deutschland 25.517 31.566 593 677 745 1.130

Sonstige Kontrahenten EU (ohne Deutschland) 13.509 15.401 220 286 311 570

Sonstige Kontrahenten (Welt ohne EU) 495.005 351.592 254 367 443 608

Börsengehandelte Derivate 10.140 11.523 0 0 0 0

Gesamt 946.364 802.467 9.928 11.247 10.079 13.394

Die Restlaufzeiten der Nominalwerte der derivativen Geschäfte 
gliedern sich wie folgt:

in Mio. €

Bis drei Monate Drei Monate bis ein Jahr Ein Jahr bis fünf Jahre Mehr als fünf Jahre Gesamt

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Aktien-/indexbezogene Geschäfte 64 268 370 374 257 1.321 – 2 692 1.965

Zinsbezogene Geschäfte 47.695 41.606 153.086 82.507 315.269 253.217 355.271 343.660 871.321 720.991

Währungsbezogene Geschäfte 29.386 28.627 18.786 20.234 19.150 20.796 4.529 5.147 71.850 74.804

Kreditderivate – 21 376 387 1.613 4.042 176 49 2.165 4.499

Warenbezogene Geschäfte 336 210 – – – – – – 336 210

Gesamt 77.481 70.731 172.618 103.502 336.288 279.377 359.976 348.858 946.364 802.467
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(42)  Aufrechnung von 
 Finanzinstrumenten

Der Helaba-Konzern nimmt Aufrechnungen finanzieller Ver-
mögenswerteundVerpflichtungeninEinklangmitIAS 32 vor und 
saldiert die bilanzierten Beträge, für welche die Saldierung jeder-
zeit und im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit rechtlich 
durchsetzbar ist und für welche die Abwicklung auf Nettobasis 
vorgenommenwirdoderwennVermögenswertundVerpflichtung
zeitgleich realisiert werden sollen.

Entsprechend den in IFRS 7 geforderten Angaben für saldierte 
Finanzinstrumente wird nachfolgend eine Überleitung von der 

Brutto- auf die Nettorisikoposition von Finanzinstrumenten vor-
genommen. Die Angaben beziehen sich sowohl auf saldierte Fi-
nanzinstrumente als auch auf solche, die einer Globalaufrech-
nungsvereinbarung unterliegen.

Die Aufrechnungen im Derivategeschäft betreffen sowohl die po-
sitiven und negativen Marktwerte aus Derivaten als auch 
 zugehörige Barsicherheiten, die unter den Forderungen an Kre-
ditinstituten und Forderungen an Kunden beziehungsweise unter 
den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Verbind-
lichkeiten gegenüber Kunden gezeigt werden.

Des Weiteren hat der Helaba-Konzern mit Kontrahenten im 
 Derivate- und Wertpapierpensionsgeschäft Master-Netting- 
Agreements abgeschlossen, die bedingte Saldierungsrechte be-
inhalten. Bei Eintritt dieser Bedingungen, zum Beispiel einem 
bonitätsbedingten Ausfall des Kontrahenten, erfolgt eine 
 Abrechnung auf saldierter Basis.

Die Barsicherheiten enthalten keine bedingten Aufrechnungs-
möglichkeiten aus grundpfandrechtlichen oder sonstigen 
 Kreditsicherheiten außerhalb von Master-Netting-Agreements.

Nachstehend die Angaben zur Aufrechnung von Finanzinstrumen-
ten:

in Mio. €

Tatsächliche Saldierungen Bedingte Saldierungsrechte aus Master-Netting-Agreements

Bruttobetrag  
vor Saldierung

Bruttobetrag  
bilanziell saldierter  
Finanzinstrumente Bilanzausweis

Sicherheiten in Form von  
Finanzinstrumenten Barsicherheiten

Nettobetrag nach Berück-
sichtigung bedingter 

 Saldierungsrechte

31.12.2023 31.12.20221) 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.20221) 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.20221)

Finanzielle Vermögenswerte

Positive Marktwerte aus Derivaten 30.607 38.143 – 21.569 – 27.702 9.038 10.441 – 3.909 – 4.174 – 4.230 – 5.186 900 1.081

Wertpapierpensionsgeschäfte 248 46 – – 248 46 – 240 – 45 – – 7 1

Kontokorrentforderungen 32.374 38.042 – 4.071 – 2.076 28.304 35.966 – – – – 28.304 35.966

Gesamt 63.229 76.231 – 25.640 – 29.778 37.590 46.453 – 4.149 – 4.219 – 4.230 – 5.186 29.210 37.048

Finanzielle Verbindlichkeiten

Negative Marktwerte aus Derivaten 29.901 37.097 – 21.028 – 25.588 8.873 11.508 – 3.909 – 4.174 – 2.753 – 3.446 2.211 3.888

Wertpapierpensionsgeschäfte – 3 – – – 3 – – 3 – – – –

Kontokorrentverbindlichkeiten 5.312 4.972 – 4.612 – 4.190 700 783 – – – – 700 783

Gesamt 35.213 42.072 – 25.640 – 29.778 9.573 12.294 – 3.909 – 4.177 – 2.753 – 3.446 2.911 4.671

1)  Vorjahreszahlen angepasst: Im Vorjahr wurden Derivate ausgewiesen, die keiner Saldierungsvereinbarung unterlagen. Der Ausweis der Bruttobeträge vor Saldierung, Bilanzausweis sowie Nettobetrag nach Berücksichtigung bedingter Saldierungs-
rechte wurde für positive Marktwerte aus Derivaten um -802 Mio. € und für negative Marktwerte aus Derivaten um -1.885 Mio. € reduziert (siehe Anhangangabe (1)).
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(43) Fremdwährungsvolumina 

Die Umrechnung von Fremdwährungsgeschäften in den Abschlüs-
sen der einbezogenen Unternehmen sowie die Umrechnung der 
Abschlüsse von ausländischen Geschäftsbetrieben mit einer von 
der Berichtswährung abweichenden funktionalen Währung erfol-
gen nach den Regelungen des IAS 21.

Sämtliche monetären Fremdwährungsposten sowie zum Fair 
Value bewertete Eigenkapitalinstrumente (Aktien und andere 
nicht festverzinsliche Wertpapiere, Anteilsbesitz) in Fremd-
währung werden zum Stichtagskurs umgerechnet. Nicht mone-
täre zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete Posten (zum 
Beispiel Sachanlagen) werden mit dem Kurs zum Zugangszeit-
punkt umgerechnet. Währungsumrechnungsdifferenzen werden, 
mit Ausnahme der aus erfolgsneutral zum Fair Value bewerteten 
Eigenkapitalinstrumenten resultierenden Differenzen, in der Kon-
zern-Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Zur Umrechnung von in Fremdwährung aufgestellten Abschlüssen 
einbezogener Geschäftsbetriebe (Tochterunternehmen, Nieder-

lassungen) wird zunächst mittels der Zeitbezugsmethode von der 
Fremdwährung in die funktionale Währung umgerechnet, sofern 
diese Währungen voneinander abweichen. Anschließend erfolgt 
die Umrechnung in die Berichtswährung (Euro) gemäß der modi-
fiziertenStichtagskursmethode.Hierbeiwerdensämtlichemone-
tären und nicht monetären Vermögenswerte und Schulden unter 
Verwendung des EZB-Referenzkurses des Bilanzstichtags in die 
Berichtswährung umgerechnet.  Erträge und Aufwendungen der 
Berichtsperiode werden zum Periodendurchschnittskurs umge-
rechnet. Alle sich hieraus ergebenden Währungsumrechnungs-
differenzen werden bis zum Abgang oder zur Einstellung des 
ausländischen Geschäfts betriebs in einem gesonderten Eigenka-
pitalposten (Rücklage aus der Währungsumrechnung) ausgewie-
sen.

Die hier dargestellten Fremdwährungsaktiva und -passiva bezie-
hen sich auf nicht derivative Finanzinstrumente. Die Fremdwäh-
rungspositionen sind unter Berücksichtigung von entsprechend 
gegenläufigenderivativenGeschäftengeschlossen.

in Mio. €

Fremdwährungsaktiva Fremdwährungspassiva

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

USD 15.557 16.536 8.653 5.954

GBP 5.067 5.371 1.165 1.978

CHF 916 802 584 504

JPY 701 822 29 65

Andere Währungen 1.871 1.767 367 376

Gesamt 24.112 25.297 10.798 8.877

(44) Restlaufzeitengliederung

FürdieRestlaufzeitengliederungderfinanziellenVerbindlichkei-
tenwurdendieundiskontiertenCashflowsgemäßdenvertraglich
vereinbarten Fälligkeitsterminen auf die einzelnen Laufzeitbänder 
verteilt. Falls keine feste vertragliche Vereinbarung für den Rück-
zahlungszeitpunkt bestand, ist der frühestmögliche Zeitpunkt 
beziehungsweise die Kündigungsmöglichkeit herangezogen wor-
den. Dies gilt insbesondere für aufgenommene Tagesgelder und 
Sichteinlagen sowie für Spareinlagen mit  vereinbarter Kündi-
gungsfrist.

Die unter den Handelspassiva ausgewiesenen nicht derivativen 
finanziellenVerbindlichkeitenwurdenmitBuchwertenunddie
Kreditzusagen mit dem Nominalwert in die Restlaufzeiten-
gliederung einbezogen. Derivate des Handelsbestands werden 
mit ihrem Buchwert dem kürzesten Laufzeitband zugeordnet, die 
Kreditzusagen dem Band, zu dem die Inanspruchnahme frühes-
tens möglich ist. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewähr-
leistungsverträgengemäßAnhangangabe (47)könnenbiszum
Garantiehöchstbetrag grundsätzlich jederzeit in Anspruch ge-
nommen werden.
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DieRestlaufzeitenderfinanziellenVerbindlichkeitengliedernsich
wie folgt:

in Mio. €

Täglich fällig Bis drei Monate Drei Monate bis ein Jahr Ein Jahr bis fünf Jahre Mehr als fünf Jahre

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle  
Verbindlichkeiten 45.629 45.596 21.977 13.303 22.553 34.392 46.117 50.289 35.168 36.959

Verbriefte Verbindlichkeiten – 529 5.159 2.688 9.689 3.508 28.288 25.090 12.101 13.151

Einlagen und Kredite 45.367 44.811 16.782 10.559 12.826 30.865 17.803 25.159 22.999 23.739

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 262 256 36 55 38 20 27 40 68 68

Handelspassiva 7.624 10.216 3.286 1.430 410 2.081 – – 30 28

Negative Marktwerte aus mit Handelsabsicht gehaltenen Derivaten 6.488 9.267 – – – – – – – –

Verbriefte Verbindlichkeiten – – – 270 – 77 – – 30 28

Einlagen und Kredite 937 903 3.286 1.160 410 2.004 – – – –

Verbindlichkeiten aus Leerverkäufen 199 45 – – – – – – – –

Negative Marktwerte aus nicht mit Handelsabsicht gehaltenen  
Derivaten – – 310 374 313 265 1.185 1.250 1.494 1.778

Negative Marktwerte aus Sicherungsderivaten des Hedge Accounting – – 43 64 54 76 412 266 268 268

Freiwillig zum Fair Value designierte finanzielle Vermögenswerte – – 718 513 4.711 2.232 5.896 6.603 3.336 4.362

Verbriefte Verbindlichkeiten – – 624 488 4.310 2.009 3.619 4.622 657 1.141

Einlagen und Kredite – – 94 25 401 223 2.277 1.981 2.679 3.220

Kreditzusagen 28.934 28.729 583 560 1.120 1.432 829 987 – –

Finanzgarantien 5.876 5.977 1 1 0 0 9 4 12 20

Gesamt 88.064 90.517 26.918 16.244 29.161 40.479 54.449 59.399 40.308 43.415
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(45) Nachrangige Finanzinstrumente 

Vermögenswerte werden als nachrangig ausgewiesen, wenn sie 
imFallderLiquidationoderInsolvenzdesSchuldnerserstnach
den Forderungen der anderen Gläubiger erfüllt werden dürfen.

UnterdennachrangigenfinanziellenVerbindlichkeitenwerden
unverbriefte und verbriefte Genussrechtsemissionen und stille 
Einlagen sowie nachrangige Darlehen und Schuldverschreibun-

gen, die aufgrund in IAS 32definierterAbgrenzungskriterienals
Fremdkapitalklassifiziertwerdenmüssen,ausgewiesen.

NachrangigefinanzielleVerbindlichkeitenwerdengrundsätzlich
der Bewertungskategorie Zu fortgeführten Anschaffungskosten 
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten zugeordnet. Zur Ver-
meidung von Bewertungsinkongruenzen werden für Teile der 
nachrangigen Verbindlichkeiten Mikro Fair Value Hedges oder die 
Fair Value-Option genutzt.

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte 59 92

Kredite und Forderungen 59 92

Sonstige verpflichtend erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte 1 2

Kredite und Forderungen 1 2

Nachrangige finanzielle Vermögenswerte 61 93

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten 2.798 3.107

Verbriefte Verbindlichkeiten 1.753 1.700

Nachrangige Schuldverschreibungen 1.753 1.700

Einlagen und Kredite 1.046 1.406

Unverbriefte stille Einlagen 18 18

Nachrangdarlehen 1.028 1.388

Freiwillig zum Fair Value designierte finanzielle Verbindlichkeiten 43 42

Einlagen und Kredite 43 42

Nachrangdarlehen 43 42

Nachrangige finanzielle Verbindlichkeiten 2.841 3.148
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(46) Emissionstätigkeit 

Im Rahmen der Emissionstätigkeit des Helaba-Konzerns werden 
kurzfristige Geldmarktpapiere, Aktien- und Indexzertifikate,
 mittel- und langfristige Schuldverschreibungen und Nachrang-
mittel am Geld- und Kapitalmarkt platziert.

Die Zugänge aus Emissionen und Abgänge durch Rückzahlungen 
umfassen auch das Platzierungsvolumen von kurzfristigen Geld-
marktpapieren, die zum Ende des Berichtszeitraums  bereits wie-

der getilgt sein können. Die erfolgswirksamen Wertänderungen 
imGeschäftsjahrresultierenausBewertungseffektenvonfinan-
ziellen Verbindlich keiten, die als gesicherte Grundgeschäfte in 
das Hedge Accounting einbezogen oder der Fair Value-Option 
zugeordnet sind, sowie aus der Amortisierung von Agien bezie-
hungsweise Disagien.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der verbrieften 
Refinanzierungsmittel:

in Mio. €

Zu fortgeführten  
Anschaffungskosten bewertet

Verpflichtend erfolgswirksam  
zum Fair Value bewertet Freiwillig zum Fair Value designiert Gesamt

2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022

Stand zum 1.1. 41.064 44.363 374 264 6.671 6.509 48.109 51.136

Zugänge aus Emissionen 128.048 79.419 192 636 1.091 1.827 129.330 81.883

Zugänge aus dem Wiederverkauf von vorherigen Rückkäufen 8.482 7.074 – – 32 74 8.514 7.148

Abgänge durch Rückzahlung – 124.010 – 77.251 – 545 – 522 – 105 – 321 – 124.660 – 78.094

Abgänge durch Rückkäufe – 3.321 – 10.411 – 3 – 2 – 120 – 80 – 3.444 – 10.493

Veränderung der abgegrenzten Zinsen 193 43 – – 17 9 211 52

Erfolgswirksame Wertänderungen 837 – 2.303 9 – 3 450 – 1.217 1.296 – 3.522

Im OCI erfasste bonitätsbedingte Wertänderungen – – – – – 23 – 137 – 23 – 137

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige  
Veränderungen – 31 129 2 0 4 7 – 25 136

Stand zum 31.12. 51.263 41.064 30 374 8.016 6.671 59.308 48.109
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(47)  Eventualverpflichtungen  
und andere nicht bilanzierte   
Verpflichtungen 

Bei den Eventual- und anderenVerpflichtungen desHelaba- 
Konzerns handelt es sich im Wesentlichen um potenzielle zukünf-
tigeAuszahlungsverpflichtungendesKonzerns,diesowohlaus
eingeräumten, jedoch noch nicht in Anspruch genommenen Kre-
ditlinien als auch aus gestellten Finanzgarantien erwachsen. Die 
BetragsangabenspiegelnmöglicheVerpflichtungenbeivollstän-
diger Ausnutzung eingeräumter Kreditlinien beziehungsweise bei 
Inanspruchnahme der Finanzgarantien wider.

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Kreditzusagen 31.466 31.708

Finanzgarantien 5.898 6.001

Andere Verpflichtungen 4.392 5.830

Verpflichtungen aus Bürgschaften und  
Gewährleistungsverträgen (ohne Finanz-
garantien) 2.235 3.524

Platzierungs- und Übernahme-
verpflichtungen 822 860

Nachschussverpflichtungen 0 0

Einzahlungsverpflichtungen 229 279

Vertragliche Verpflichtungen für den  
Erwerb von Sachanlagen, immateriellen 
und sonstigen Vermögenswerten 141 289

Vertragliche Verpflichtungen in Verbindung 
mit als Finanzinvestition gehaltenen  
Immobilien 716 598

Verpflichtungen aus Prozessrisiken 0 1

Sonstige Verpflichtungen 248 279

Gesamt 41.756 43.539

AmBilanzstichtagentfielenvondenEinzahlungsverpflichtungen
auf42Personenhandelsgesellschaften222 Mio. €(31. Dezember
2022:270 Mio. €,40Personenhandelsgesellschaften)undaufdrei
Kapitalgesellschaften6 Mio. €(31. Dezember2022:9 Mio. €,drei
Kapitalgesellschaften).Einzahlungsverpflichtungengegenüber
verbundenen Unternehmen bestanden wie im Vorjahr nicht. 

An der GLB GmbH & Co. OHG, Frankfurt am Main, ist die Bank als 
unbeschränkt haftende Gesellschafterin beteiligt. Die Grund-
stücksverwaltungsgesellschaft Kaiserlei GmbH ist Komplemen-
tärgesellschaft  der  Westhafen Haus GmbH & Co. Projektentwick-
lungs-KG, Frankfurt am Main. 

Weiterhin ist die Helaba in der Mithaftung für die Erfüllung der 
Nachschusspflicht anderer dem Deutschen Sparkassen- und
 Giroverband e. V. angehörender Gesellschafter. Für den Fall der 
Inanspruchnahme eines früheren Gewährträgers der DekaBank 
im Rahmen der für die Gewährträgerhaftung geltenden Bestands-
schutzregelungen gemäß Brüsseler Verständigung I ist die Helaba 
zueineminternenanteiligenHaftungsausgleichverpflichtet.Die
TrägerderDekaBankam18. Juli 2005haftenfürdieErfüllung
sämtlicher zu diesem Zeitpunkt bestehender  Verbindlichkeiten 
der DekaBank. Die Haftung gilt zeitlich unbegrenzt für Verbind-
lichkeiten,diebiszum18. Juli 2001vereinbartwaren.

Dem Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe ist die 
Bank über ihre Mitgliedschaft in der Sicherungsreserve der 
 Landesbanken und Girozentralen angeschlossen. Dieses Siche-
rungssystem hat institutssichernde Wirkung, das heißt, es ist 
darauf angelegt, die angeschlossenen Institute selbst in ihrem 
Bestand zu schützen. Im Fall des Eintritts eines Stützungs- oder 
eines Entschädigungsfalls kann die Helaba zur Zahlung von Zu-
satz-oderSonderbeiträgenandasSicherungssystemverpflichtet
sein. Im Juni 2023 hat die Mitgliederversammlung des Deutschen 
Sparkassen- und Giroverbands e.V. die erforderlichen Satzungs-
änderungen zur Weiterentwicklung des Sicherungssystems der 
Sparkassen-Finanzgruppe beschlossen. Hierzu zählt die Schaf-
fung eines zusätzlichen, ab 2025 über eine Dauer von acht Jahren 

anzusparenden Fonds, dem auch die Helaba angeschlossen sein 
wird. 

Des Weiteren ist die Helaba dem Reservefonds des Sparkassen- 
und Giroverbands Hessen-Thüringen angeschlossen. Er gewähr-
leistet eine zusätzliche, neben dem bundesweiten Sicherungssys-
tem bestehende Sicherung und entfaltet neben Institutssiche-
rung auch gläubigerschützende Wirkung. Das Gesamtvolumen 
desFondswurdeauf600 Mio. €festgelegt.Biszurerstmaligen
vollständigen Bareinzahlung des Gesamtvolumens übernimmt 
der Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen die Haftung 
für die Zahlung des ausstehenden Differenzbetrags. 

Darüber hinaus haften einzelne konzernangehörige Institute als 
Mitglieder von Einlagensicherungseinrichtungen im Rahmen der 
hierfür geltenden Bestimmungen. 

Die Helabahatsichverpflichtet,imFallderZahlungsunfähigkeit
der Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH beziehungs-
weise der OFB Projektentwicklung GmbH deren Ausgleichs-
beträge zur jeweiligen Zusatzversorgungskasse zu tragen.

Aufgrund eines Beherrschungsvertrags mit der Sparkassen- 
Immobilien-Vermittlungs-GmbH hat die Helaba während der Ver-
tragsdauer einen sonst entstehenden Jahresfehlbetrag auszu-
gleichen, soweit dieser nicht dadurch ausgeglichen wird, dass den 
anderen Gewinnrücklagen Beträge entnommen werden, die wäh-
rend der Vertragsdauer in sie eingestellt worden sind.

Für den Fall, dass Kapitaleinlagen (in das gezeichnete Kapital der 
Helaba) zurückgezahlt werden, können Eventualverbindlichkeiten 
inHöhevon205 Mio. €(31. Dezember2022:205 Mio. €)entstehen.

Die sonstigenVerpflichtungenbeinhaltenVerpflichtungen in
Höhevon105 Mio. €(31. Dezember 2022:85 Mio. €)gegenüber
dem europäischen Abwicklungsfonds. Die Helaba und die Frank-
furter Sparkasse haben das Wahlrecht, einen Teil des Jahresbei-
trags in Form von in vollem Umfang mit Barmitteln unterlegten 
unwiderruflichenZahlungsversprechenzuleisten,ausgeübt.Der
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europäische Abwicklungsfonds ist befugt, die (Teil-)Leistungen 
aufgrund der Zahlungsversprechen (teilweise) zu verlangen, so-
baldderAnteilderunwiderruflichenZahlungsversprechen30%
des Fondsvolumens des Abwicklungsfonds erreicht ober über-
steigt. Sofern ein Institut nicht fristgerecht den eingeforderten 
Betrag leistet, ist der europäische Abwicklungsfonds berechtigt 
die gestellten Sicherheiten in Höhe des eingeforderten Betrags 
zu verwerten. Ein zum Stichtag nicht rechtskräftiges Urteil des 
Europäischen Gerichts vom 25. Oktober 2023 hat lediglich für den 
Fall der Rückgabe der Banklizenz eine Herausgabe der geleisteten 
Sicherheiten verneint, andere Anspruchsgrundlagen auf Heraus-
gabe sind damit nicht ausgeschlossen. Eine Inanspruchnahme 
ausdenunwiderruflichenZahlungsverspechenwirdaufgrundder
finanziellenAusstattungdesAbwicklungsfondsalsunwahrschein-
lich erachtet. 

Darüber hinaus gewähren die Sicherungsreserven der Landesban-
ken und der Landesbausparkassen ihren angeschlossenen Insti-
tuten ein Wahlrecht, einen Teil des Beitrags in Form von in vollem 
UmfangmitSicherheitenunterlegtenunwiderruflichenZahlungs-
versprechen zu leisten. Davon haben die Bank und die Landes-
bausparkasseinHöhevon99 Mio. €(31. Dezember 2022:73 Mio. €)
Gebrauch gemacht. Die Sicherungsreserven sind unter Bedingun-
gen analog zum europäischen Abwicklungsfonds befugt, Leistun-
gen aufgrund der Zahlungsversprechen zu verlangen und gege-
benenfalls Sicherheiten zu verwerten. Eine Inanspruchnahme aus 
denunwiderruflichenZahlungsverspechenwirdaufgrundderfi-
nanziellen Ausstattung der Sicherungsreserven der Landesban-
ken und der Landesbausparkassen als unwahrscheinlich erachtet.

(48) Patronatserklärungen

 

Firma Sitz

Grundstücksgesellschaft Gateway Gardens GmbH Frankfurt am Main

(49) Treuhandgeschäfte

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Kredite und Forderungen an Kreditinstitute 1.050 918

Kredite und Forderungen an Kunden 629 610

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 88 88

Anteilsbesitz 69 70

Sonstige Vermögenswerte 15 15

Treuhandvermögen 1.851 1.701

Einlagen und Kredite von Kreditinstituten 535 548

Einlagen und Kredite von Kunden 1.087 928

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 228 225

Treuhandverbindlichkeiten 1.851 1.701

Die Treuhandgeschäfte betreffen im Wesentlichen als Treuhand-
kredite gewährte Fördermittel des Bundes, des Landes Hessen 
und der KfW, bei anderen Kreditinstituten angelegte Treuhand-
gelder sowie für Privatanleger verwalteten Anteilsbesitz.
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Sonstige Angaben 

(50) Leasinggeschäft

Ein Leasingverhältnis ist ein Vertrag, der das Recht auf Nutzung 
eines Vermögenswerts für einen vereinbarten Zeitraum gegen 
Entgelt überträgt. 

Der Konzern als Leasingnehmer
Der Konzern als Leasing nehmer bilanziert grundsätzlich für alle 
Leasingverhältnisse in der Bilanz Vermögenswerte für die Nut-
zungsrechte an den Leasinggegenständen und Verbindlichkeiten 
fürdieeingegangenenZahlungsverpflichtungenzuBarwerten.Die
Erstbewertung der Leasingverbindlichkeiten beinhaltet folgende 
Leasingzahlungen:

	■ feste Leasingzahlungen
	■ variable Leasingzahlungen, die an einen Index oder Zinssatz 

gekoppelt sind
	■ erwartete Restwertzahlungen aus Restwertgarantien
	■ den Ausübungspreis einer Kaufoption, wenn die Ausübung als 

hinreichend sicher eingeschätzt wurde
	■ Vertragsstrafen für die Kündigung des Leasingverhältnisses, 

wenn in dessen Laufzeit berücksichtigt ist, dass eine Kündi-
gungsoption in Anspruch genommen wird

Leasingzahlungen werden mit dem Zinssatz abgezinst, der dem 
Leasingverhältnis implizit zugrunde liegt, sofern er bestimmbar 
ist. Ansonsten erfolgt eine Abzinsung mit dem Grenzfremd-
kapitalzinssatz. Der Grenzfremdkapitalzinssatz setzt sich 
 zusammen aus einer risikofreien Zinskomponente für die Über-
lassungvonLiquiditätindemrelevantenLaufzeitbandundaus
einem Risikoaufschlag für die Bonität des Helaba-Konzerns. Dabei 
wird zwischen besicherten Leasingobjekten (Immobilien) und un-
besicherten Finanzierungen (sonstigen Clustern) unterschieden. 
Gegebenenfalls werden Anpassungen für Fremdwährungen und 

unterschiedliche Währungsräume berücksichtigt. Der Ausweis der 
Leasingverbindlichkeiten erfolgt unter dem Posten Zu fortgeführ-
tenAnschaffungskostenbewertetefinanzielleVerbindlichkeiten.
Während der Laufzeit des Leasing verhältnisses wird die Leasing-
verbindlichkeitfinanzmathematischfortgeschrieben.Derauf-
wandswirksame Zinsanteil wird im Zinsüberschuss ausgewiesen.

Nutzungsrechte werden mit den Anschaffungskosten bewertet, 
die sich bei der Erstbewertung wie folgt zusammensetzen:

	■ Erstbewertung der Leasingverbindlichkeit
	■ bei oder vor der Bereitstellung geleistete Leasingzahlungen 

abzüglich erhaltener Leasinganreize
	■ anfängliche direkte Kosten
	■ geschätzteRückbauverpflichtungen

Der Ausweis der Nutzungsrechte erfolgt unter der entsprechen-
den Klasse des Sachanlagevermögens. Erfüllt das Nutzungsrecht 
die Voraussetzung einer als Finanzinvestition gehaltenen Immo-
bilie, wird der Ausweis hierunter vorgenommen. Die Folge-
bewertung erfolgt zu fortgeführten Anschaffungskosten. Die plan-
mäßige Abschreibung auf Nutzungsrechte wird grundsätzlich li-
near über den Zeitraum des Vertragsverhältnisses vorgenommen. 
In Fällen, in denen eine Kaufoption bei der Bemessung des Nut-
zungsrechts berücksichtigt wurde oder der zugrunde liegende 
Vermögensgegenstand am Ende der Laufzeit des Leasingverhält-
nisses auf die Helaba übergeht, wird das Nutzungsrecht über die 
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des zugrunde liegenden 
Vermögensgegenstands linear  abgeschrieben. Sollten Anzeichen 
für das Vorliegen einer Wertminderung des Nutzungsrechts vor-
liegen, ist das Nutzungsrecht entsprechend den Regelungen des 
IAS 36 auf Werthaltigkeit zu überprüfen. Ergeben sich nach dem 
Bereitstellungsdatum Änderungen bei den Leasingzahlungen, so 

ist das Nutzungsrecht um den aus der Neubewertung der Leasing-
verbindlichkeit resultierenden Betrag zu berichtigen.

Für Leasinggegenstände von geringem Wert und für kurzfristige 
Leasingverhältnisse (Laufzeit maximal zwölf Monate und keine 
Kaufoption vorhanden) wird von den Anwendungserleichterun-
gen Gebrauch gemacht und die Zahlungen werden linear als Auf-
wand in der Konzern- Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Des 
Weiteren werden die Vorschriften nicht auf Leasingverhältnisse 
bei immate riellen Vermögenswerten angewendet. Bei Verträgen, 
die neben  Leasingkomponenten auch Nichtleasingkomponenten 
ent halten, wird von der Möglichkeit Gebraucht gemacht, auf eine 
Trennung dieser Komponenten zu verzichten. 

Eine Reihe von Verträgen enthalten Verlängerungs- und Kündi-
gungsoptionen. Bei der Bestimmung der Vertragslaufzeiten wer-
den sämtliche Tatsachen und Umstände berücksichtigt, die einen 
wirtschaftlichen Anreiz zur Ausübung von Verlängerungsoptionen 
oder zur Nichtausübung von Kündigungsoptionen bieten. Laufzei-
tänderungen aus der Ausübung beziehungsweise Nichtausübung 
solcher Optionen werden bei der Vertragslaufzeit nur berücksich-
tigt, wenn sie hinreichend sicher sind. 

Der Rechnungslegungsstandard IFRS 16 bedingt für bestimmte 
Bereiche Schätzungen und Ermessensentscheidungen. Dies be-
trifft insbesondere die Einschätzung zur Ausübung von Optionen 
mit Auswirkungen auf die Laufzeit des Leasingverhältnisses.
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Die folgende Tabelle zeigt die separat dargestellten Nutzungs-
rechte an Vermögenswerten, die im Rahmen eines Leasings im 
Anlagevermögen bilanziert sind:

in Mio. €

Als Finanzinvestition  
gehaltene Immobilien

Selbst genutzte  
Grundstücke und Gebäude

Betriebs- und  
Geschäftsausstattung

Maschinen und  
technische Anlagen Gesamt

2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022

Anschaffungskosten/Herstellungskosten

Stand zum 1.1. 51 60 236 198 11 9 0 0 298 268

Zugänge aus Anschaffung/Herstellung 2 0 9 40 2 2 – – 13 42

Abgänge – 10 – 9 – 7 – 3 – 3 – 1 – – – 20 – 13

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige  
Veränderungen – – 12 1 0 0 – 0 0 12 1

Stand zum 31.12. 43 51 250 236 9 11 0 0 303 298

Kumulierte planmäßige Abschreibungen

Stand zum 1.1. – 15 – 11 – 101 – 77 – 7 – 5 – 0 – 0 – 124 – 93

Planmäßige Abschreibungen – 1 – 4 – 29 – 28 – 2 – 3 – 0 – 0 – 32 – 35

Abgänge 10 – 6 2 3 1 – 0 19 3

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige  
eränderungen – – 2 0 0 0 0 – 0 2 1

Stand zum 31.12. – 7 – 15 – 123 – 101 – 6 – 7 – 0 – 0 – 135 – 124

Kumulierte Wertberichtigungen

Stand zum 1.1. – – – 0 0 – – – – – 0 0

Außerplanmäßige Abschreibungen – – – 0 – 0 – – – – – 0 – 0

Abgänge – – – 0 – – – – – – 0 –

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige  
Veränderungen – – 0 0 – – – – 0 0

Stand zum 31.12. – – – 1 – 0 – – – – – 1 – 0

Buchwerte zum 31.12. 36 36 127 134 3 4 0 0 167 174
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Bei den Nutzungsrechten, die unter den als Finanzinvestition ge-
haltenen Immobilien ausgewiesen werden, handelt es sich im We-
sentlichen um Erbbaurechte der Unternehmensgruppe GWH. Erb-
baurechtsverträge stellen grundstücksgleiche Rechte dar. Die auf 
den Grundstücken errichteten Gebäude stehen im Eigentum des 
Erbbauberechtigten. Der Grundstückseigentümer erhält über die 
Laufzeit des Erbbaurechtsvertrags eine jähr liche Vergütung. Am 
Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit können die errichteten Ge-
bäude gegen eine angemessene Vergütung an den Grundstücks-
eigentümerübergehen.Zum31. Dezember 2023bestanden125
VereinbarungenmitRestlaufzeitenzwischen16und77Jahren
(31. Dezember 2022:125VereinbarungenmitRestlaufzeitenzwi-
schen17und78Jahren).DieindenselbstgenutztenGrundstü-
cken und Gebäuden ausgewiesenen Nutzungsrechte betreffen im 
Wesentlichen die Anmietung von im Bankbetrieb genutzten 
Grundstücken und Gebäuden. Die Leasingverträge können Verlän-
gerungs- und Kündigungsoptionen haben. Preis anpassungs-
klauseln bestehen in verschiedenen Varianten.

Die in der Bilanz zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten 
finanziellenVerbindlichkeitenbeinhaltenVerbindlichkeitendes
Leasingnehmers (einschließlich der Verbindlichkeiten aus kurz-
fristigen Leasingverhältnissen und der Verbindlichkeiten aus dem 
Leasing von geringwertigen Vermögenswerten) in Höhe von 
171 Mio. €(31. Dezember2022:177 Mio. €).

Die folgende Tabelle zeigt die Restlaufzeitengliederung der 
LeasingverbindlichkeitenaufBasisderundiskontiertenCashflows:

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Bis drei Monate 9 10

Mehr als drei Monate bis ein Jahr 15 14

Mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 59 70

Mehr als fünf Jahre 110 102

Gesamt 192 195

Weitere Angaben zu Leasingverhältnissen des Helaba-Konzerns 
als Leasingnehmer:

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Zinsaufwand aus der Aufzinsung der Leasingverbindlichkeit – 1 – 1

Im Verwaltungsaufwand enthaltene Aufwendungen für kurzfristige Leasingverhältnisse unter zwölf Monaten – 0 – 0

Im Verwaltungsaufwand enthaltene Aufwendungen für geringwertige Leasinggegenstände – 1 – 1

Im Verwaltungsaufwand enthaltene Aufwendungen für variable Leasingzahlungen – 0 – 0

Im sonstigen betrieblichen Ergebnis enthaltener Ertrag aus der Untervermietung von Nutzungsrechten (ohne  
Berücksichtigung von Nutzungsrechten, die unter als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien ausgewiesen werden) 2 1

Gesamtbetrag der Zahlungsmittelabflüsse der Periode  für Leasingverhältnisse 42 43

Künftige mögliche Auszahlungen für Leasingverhältnisse, die nicht in den Leasingverbindlichkeiten berücksichtigt sind 47 46

Betrag der Leasingverbindlichkeiten aus kurzfristigen Leasingverhältnissen unter zwölf Monaten – 0 – 0

Der Konzern als Leasinggeber
Der Leasinggeber hat die Leasingverträge entweder als Finanzie-
rungs-oderalsOperating-Leasingverhältnissezuklassifizieren.Ein
LeasinggeschäftwirdalsOperating-Leasingverhältnisklassifiziert,
wenn im Wesentlichen alle Chancen und Risiken aus dem Leasing-
gegenstand bei dem Leasinggeber liegen. Demgegenüber sind 
solche Leasinggeschäfte, bei denen im Wesentlichen alle Chancen 
und Risiken auf den  Leasingnehmer übertragen werden, als Finan-
zierungsleasing einzustufen. Soweit im Helaba-Konzern Operating-
Leasing geschäfte betrieben werden, verbleibt das  wirtschaftliche 
 Eigentum an dem Gegenstand des Leasingvertrags bei der Konzern-
gesellschaft. Die Leasinggegenstände werden in der Konzernbilanz 
unter den Sachanlagen oder unter den als Finanz investition gehal-
tenen Immobilien ausgewiesen. Die Bilanzierung der Leasing-
objekte erfolgt nach den dort beschriebenen Grundsätzen. Die 
Leasing erlöse werden, sofern in Einzelfällen nicht eine andere Ver-
teilung geboten ist, linear über die Vertragslaufzeit vereinnahmt 
und in den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen. Wenn 
derLeasingvertragalsFinanzierungsleasingklassifiziertist,wird
eine Forderung in Höhe des Nettoinvestitionswerts zum Zeitpunkt 

des Vertrags abschlusses gegenüber dem Leasingnehmer unter dem 
PostenZufortgeführtenAnschaffungskostenbewertetefinanzielle
Vermögenswerte ausgewiesen. Vereinnahmte Leasingzahlungen 
werden in einen ertragswirksamen Zinsanteil und einen Tilgungs-
anteil aufgespalten. Der Zinsanteil wird im Zinsüberschuss ausge-
wiesen. 

Angaben zum Finanzierungsleasing
Der Helaba-Konzern weist sowohl im aktuellen Berichtszeitraum 
als auch im Vorjahreszeitraum keine Finanzierungsleasingge-
schäfte auf.
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Angaben zum Operating Leasing
In den kommenden Jahren sind aus unkündbaren Operating-Lea-
singverhältnissen folgende Mindestleasingzahlungen zu erwar-
ten:

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Bis ein Jahr 119 110

Mehr als ein Jahr bis zwei Jahre 39 34

Mehr als zwei Jahre bis drei Jahre 32 27

Mehr als drei Jahre bis vier Jahre 27 19

Mehr als vier Jahre bis fünf Jahre 20 16

Mehr als fünf Jahre 63 68

Gesamt 300 275

Nachstehend die in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 
erfassten Beträge aus Operating-Leasingverhältnissen:

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Im Ergebnis aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien enthaltener Leasingertrag der Periode aus fixen und quasi 
fixen Leasingzahlungen 300 282

Im sonstigen betrieblichen Ergebnis enthaltener Leasingertrag der Periode aus fixen und quasi fixen Leasingzahlungen 42 42

Im sonstigen betrieblichen Ergebnis enthaltener Leasingertrag der Periode aus variablen Leasingzahlungen, die von  
einem Index oder Zinssatz abhängen 0 0

Die Operating-Leasingverhältnisse betreffen insbesondere Ver-
träge über die Vermietung von Grundstücken und Gebäuden.
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(51)  Berichterstattung zu Geschäfts-
beziehungen zu strukturierten 
Unternehmen 

Aus dem Bankgeschäft und sonstigen geschäftlichen Aktivitäten 
von Konzerngesellschaften resultieren diverse Geschäftsbezie-
hungen zu strukturierten Unternehmen im Sinne von IFRS 12. 
Strukturierte Unternehmen sind solche Unternehmen, bei denen 

eine Beherrschung nach IFRS 10 nicht über die Ausübung der 
gesellschaftsrechtlichen Stimmrechte erfolgt. 

Sponsoring im Sinne von IFRS 12.27kannbeieinemstrukturier-
ten Unternehmen im Rahmen der bankgeschäftlichen Funktionen 
für Kunden vorliegen. Dies betrifft Fälle, in denen der Helaba-Kon-
zern die Initiierung einer Zweck- oder Dienstleistungsgesellschaft 
vorgenommen hat, eine Mitwirkung und  Unterstützung bei Grün-
dung und Initiierung erfolgte und zudem die aktuelle Geschäfts-

verbindung mit diesem nicht konsolidierten strukturierten Unter-
nehmen noch so eng ist, dass Dritte begründeterweise eine Ver-
bindung mit dem Konzern vermuten müssen.

Angaben zu nicht konsolidierten strukturierten  
Unternehmen
Zum Stichtag bestanden folgende Forderungen an nicht konsoli-
dierte strukturierte Unternehmen gemäß IFRS 12:

in Mio. €

Verbriefungszweckgesellschaften
Vermögensverwaltungs-

gesellschaften
Sonstige strukturierte  

Unternehmen Gesamt

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle  
Vermögenswerte 3.560 3.070 412 383 3.648 3.602 7.620 7.055

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 0 – – – – – 0 –

Kredite und Forderungen 3.560 3.070 412 383 3.648 3.602 7.620 7.055

Handelsaktiva 3 – 0 4 0 0 3 4

Positive Marktwerte aus mit Handelsabsicht gehaltenen Derivaten 3 – 0 4 – – 3 4

Kredite und Forderungen – – – – 0 0 0 0

Sonstige verpflichtend erfolgswirksam zum Fair Value bewertete  
finanzielle Vermögenswerte 7 7 366 278 – 8 373 293

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 7 7 – – – – 7 7

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – – 366 278 – 8 366 286

Sonstige Vermögenswerte – – 8 8 – – 8 8

Aktiva 3.569 3.076 786 673 3.648 3.610 8.004 7.360

Kreditzusagen 781 700 5 19 422 684 1.208 1.403

Finanzgarantien 28 28 – – 10 – 38 28

Sonstige Verpflichtungen – – 43 118 – – 43 118

Außerbilanzielle Verpflichtungen 809 728 48 138 431 684 1.289 1.550

Größe der strukturierten Unternehmen 5.879 4.074 229.895 205.248 148.569 144.096 384.343 353.418
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Die Vermögensverwaltungsgesellschaften betreffen überwiegend 
von der Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH verwaltete 
Investmentvermögen, die sich wie folgt zusammensetzen:

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Publikumsfonds 40 (31. Dezember 2022: 39) 5.425 5.024

Spezialfonds 368 (31. Dezember 2022: 388) 158.613 153.024

Gesamt 164.037 158.048

Das Geschäft mit Verbriefungsgesellschaften betrifft insbeson-
dere Dienstleistungsfunktionen für Verbriefungsgesellschaften 
der OPUSALPHA-Gruppe. Die für die Gesellschaften der 
 OPUSALPHA-GruppebereitgestelltenLiquiditätslinienbetragen
einschließlichpauschalerAufschlägevon2%3.686 Mio. €(31. De-
zember 2022:3.338 Mio. €),davonsindam31. Dezember2023
2.978 Mio. €(31. Dezember2022:2.715 Mio. €)inAnspruchge-
nommen.DieZusagenzurLiquiditätsversorgungbetreffendie
maximalvorgesehenenAnkaufszusagen;Verpflichtungenbeste-
hen zudem durch nachrangige Haftungen, wenn die 
 Ankaufsabschläge und Risikotragungen Dritter nicht ausreichen 
sollten. Die vorstehende Tabelle zeigt das Ausfall risiko des 
 Konzerns aus bilanziellen Ansprüchen zuzüglich laufender Zins- 
undGebührenansprüchezum31. Dezember 2023nachBerück-
sichtigungvonEmissioneninHöhevon396 Mio. €(31. Dezem-
ber 2022:498 Mio. €).Stützungsmaßnahmenderstrukturierten
Unternehmen über die bankgeschäftstypische Finanzierungs-
funktion und entsprechende Dienstleistungen hinaus sind aus 
derzeitiger Sicht nicht vorgesehen. 

Die bilanzierten Forderungen sowie Kreditzusagen an sonstige 
strukturierte Unternehmen betreffen eine Vielzahl an Finanzie-
rungen von Zweck- und Objektgesellschaften. Überwiegend fun-
gieren diese  strukturierten Unternehmen als Objektgesellschaf-
ten für  Leasing- oder Immobilientransaktionen.

Angaben zu konsolidierten strukturierten  Unternehmen
Sofern nach IFRS 10 eine Einbeziehung eines strukturierten Un-
ternehmens in den Konsolidierungskreis erfolgt, unterliegen die 
Geschäftsbeziehungen zu anderen konsolidierten Unternehmen 
denKonsolidierungsmaßnahmen.Diezum31. Dezember 2023
konsolidierten strukturierten Unternehmen betreffen zum einen 
Wertpapiersondervermögen, bei denen die Helaba oder eine 
Tochtergesellschaft die Mehrheit der Anteilsrechte oder sämtliche 
Anteile halten. Ein nach IFRS 10 zu konsolidierender Fall ist eine 
RefinanzierungsgesellschaftfürAnkaufsgesellschaftenderVer-
briefungsstruktur OPUSALPHA  (OPUSALPHA Funding LTD). 
Zudem waren vier Unternehmen (HANNOVER LEASING Life Invest 
Deutschland I GmbH & Co. KG und HANNOVER LEASING Life 
 Invest Deutschland II GmbH & Co. KG, EGERIA Verwaltungsgesell-
schaft mbH und CORDELIA Verwaltungsgesellschaft mbH) nach 
IFRS  10 zu konsolidieren, die Bestandteil von Strukturen ge-
schlossener Fonds mit Investments in angekauften Lebensversi-
cherungsansprüchen sind. Zudem wird die Leasingobjektgesell-
schaft RAMIBA Verwaltung GmbH vollkonsolidiert, bei der die 
Helaba am Ende der Laufzeit über die Verwertung des Leasingob-
jekts entscheiden kann.

(52)  Maßgebliche Beschränkungen bei 
Vermögenswerten oder dem Trans-
fer von Finanzmitteln

Neben den Angaben zu rechtlichen Beschränkungen in der Verfü-
gungüberFinanzinstrumente(sieheAnhangangaben (38)und
(39)) bestehen bei den folgenden Gesellschaften am Bilanzstich-
tag durch vertragliche beziehungsweise satzungsmäßige Rege-
lungen Beschränkungen bezüglich laufender Ausschüttungen:

	■ Bürgschaftsbank Thüringen GmbH, Erfurt
	■ Bürgschaftsbank Hessen GmbH, Wiesbaden
	■ Hessische Landgesellschaft mbH Staatliche Treuhandstelle für 

ländliche Bodenordnung, Kassel
	■ Hessen Kapital I GmbH, Frankfurt am Main
	■ Hessen Kapital II GmbH, Frankfurt am Main
	■ MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH, 

Frankfurt am Main
	■ Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Thüringen mbH, Er-

furt

Bei der Frankfurter Sparkasse besteht aufgrund gesetzlicher Re-
gelung im „Gesetz zur Errichtung der Frankfurter Sparkasse als 
AnstaltdesöffentlichenRechts(Fraspa-Gesetz)“eineVerpflich-
tung, 33 % des im Jahresabschluss der Frankfurter  Sparkasse 
ausgewiesenen Jahresüberschusses den Rücklagen zuzuführen. 

Bei neun konsolidierten Tochterunternehmen bestehen Ausschüt-
tungssperrenaufgrundvon§ 253Abs. 6Satz 2HGB in Höhe von 
insgesamt3 Mio. €(31. Dezember 2022:16 Mio. €,neunkonsoli-
dierte Tochterunternehmen). Diese resultieren aus der Bewertung 
derRückstellungenfürPensionsverpflichtungenindenEinzelab-
schlüssen,fürderenAbzinsungseit2016pflichtgemäßDurch-
schnittszinssätze der letzten zehn Jahre verwendet werden.

Die Konsolidierung von Zweckgesellschaften gemäß IFRS 10 be-
ruhthäufignichtaufeinervorliegendenStimmrechtsmehrheit.
Entsprechend ist bei diesen konsolidierten Zweckgesellschaften 
keine unbedingte und sofortige Verwendung und kein Transfer 
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der Vermögenswerte seitens der Helaba rechtlich  sichergestellt. 
Das gesamte Bilanzvolumen an konsolidierten Zweckgesellschaf-
ten nach IFRSvorKonsolidierungenbeträgt1.141 Mio. €(31. De-
zember 2022:1.223 Mio. €).IndieserGesamtsummeistdiekon-
solidierteRefinanzierungsgesellschaftderOPUSALPHA-Verbrie-
fungsstrukturmit1.118 Mio. €(31. Dezember 2022:1.199 Mio. €)
enthalten.

Bei den Geschäftstätigkeiten der Landesbausparkasse und der 
WIBank sowie bei dem von der Bank betriebenen Pfandbrief-
geschäft bestehen besondere rechtliche Rahmenbedingungen 
als Grundlage der Geschäftstätigkeit (Bausparkassengesetz, Ge-
setz über die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, 
PfandBG). Die überwiegenden Vermögenswerte und Verbindlich-
keiten in diesen Geschäftssegmenten unterliegen insofern Be-
schränkungen, als die geschäftliche Ausrichtung an den jeweili-
gen  Geschäftszweck und die Mittelverwendung an gesetzliche 
Anforderungen gebunden ist. Teilweise bestehen zudem Zweck-
bindungenderRefinanzierungsmittel.Sowerdenbeibestimmten
Förderprogrammen, etwa im sozialen Wohnungsbau oder bei 
Infrastrukturfinanzierungen,seitensderMittelgeber(zumBei-
spiel nationale und internationale Förderbanken sowie Bund und 
Länder) Zweckbindungen vorgegeben, um den zielgerichteten 
Einsatz und die angestrebte Förderwirkung  sicherzustellen. Bei 
den Sondervermögen „Wohnungswesen und Zukunftsinvestition“ 
sowie „Hessischer Investitionsfonds“ bestehen Zweckbindungen 
auchhinsichtlichderRückflüsseausdenMittelverwendungen.In
denGeschäftsberichtenzum31. Dezember 2023weistdieWIBank
eine Bilanzsumme von 28.211  Mio.  € (31.  Dezember  2022:
27.501 Mio. €)unddieLBSeineBilanzsummevon6.192 Mio. €
(31. Dezember 2022:6.193 Mio. €)aus.

Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Anerkennung von Ei-
genmitteln erforderten bestimmte Vertragsdetails bei Emissionen 
nachrangiger Verbindlichkeiten. Diese Anforderungen untersagen 
dem Helaba-Konzern eine Aufrechnung mit diesen Verbindlich-
keiten, schränken bei Eintritt bestimmter Bedingungen ein Kün-
digungsrecht des Helaba-Konzerns ein und erfordern eine Zu-
stimmung der Aufsicht. Die Vertragsregelungen einzelner Emis-
sionen erfordern eine Wiederauffüllung nach einer etwaigen 
Verlustteilnahme vor einer tatsächlichen Rückzahlung. Derzeit 
bestehenkeinesolchenWiederauffüllungsverpflichtungen.

(53)  Geschäfte mit nahestehenden 
 Unternehmen und Personen

Im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Helaba- 
Konzerns werden Geschäfte mit nach IAS 24 als nahestehend 
anzusehenden Unternehmen und Personen zu marktüblichen 
Bedingungen abgeschlossen. Die nachfolgenden Angaben betref-
fen die Geschäftsbeziehungen zu den nicht konsolidierten ver-
bundenen Unternehmen, den assoziierten Unternehmen und 
Anteilen an Gemeinschaftsunternehmen des Helaba-Konzerns 
einschließlich ihrer nachgeordneten Tochterunternehmen. 

Bezüglich des Sparkassen- und Giroverbands Hessen-Thüringen, 
des Landes Hessen sowie des Freistaats Thüringen als Gesell-
schafter und Träger sind die Voraussetzungen für eine Befreiung 
von der Berichterstattung zu nahestehenden Unternehmen als 
öffentliche Stellen gegeben; von der entsprechenden Regelung 
wird grundsätzlich Gebrauch gemacht, sofern es sich nicht um 
wesentliche Geschäftsvolumina handelt. Geschäftsbe ziehungen 
zu unseren Gesellschaftern und deren nachgeordneten Tochter-
unternehmen nach IAS 24 bestehen aus normalen bank-
geschäftlichen Dienstleistungen. Der Umfang der Geschäfts-
beziehungen zu den Gesellschaftern und wesentlichen nachge-
ordneten Unternehmen im Berichtszeitraum wird aus den nach-
folgend angegebenen Salden zum Geschäftsjahresende 
erkennbar. Ebenso sind die Angaben zu den nach IAS24definier-
ten Personen in Schlüsselpositionen des Helaba- Konzerns ein-
schließlich ihrer nahen Familienangehörigen sowie von diesen 
Personen beherrschten Unternehmen in den nachstehenden Auf-
stellungen enthalten.
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Zum Stichtag bestanden folgende Forderungen an nahestehende 
Unternehmen und Personen:

in Mio. €

Nicht konsolidierte  
Tochterunternehmen

Anteile an Gemeinschafts-
unternehmen und  

assoziierten Unternehmen Gesellschafter der Helaba
Sonstige  

nahestehende Personen Gesamt

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Kassenbestand, Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Zentralnoten-
banken und Kreditinstituten 0 2 – – – – – – 0 2

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle  
Vermögenswerte 2 8 151 148 6.640 6.734 13 14 6.806 6.904

Kredite und Forderungen 2 8 151 148 6.640 6.734 13 14 6.806 6.904

Handelsaktiva – – – – 216 201 – – 216 201

Positive Marktwerte aus mit Handelsabsicht gehaltenen Derivaten – – – – 191 196 – – 191 196

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere – – – – 24 5 – – 24 5

Sonstige verpflichtend erfolgswirksam zum Fair Value bewertete  
finanzielle Vermögenswerte 15 8 10 12 1 1 – – 26 21

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 0 – – – – – – – 0 –

Anteilsbesitz 15 8 10 12 1 1 – – 26 21

Freiwillig zum Fair Value designierte finanzielle Vermögenswerte – – – – 530 577 – – 530 577

Kredite und Forderungen – – – – 530 577 – – 530 577

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte 0 0 – – 399 250 – – 399 250

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere – – – – 368 221 – – 368 221

Kredite und Forderungen – – – – 31 29 – – 31 29

Anteilsbesitz 0 0 – – – – – – 0 0

Anteile an at Equity bewerteten Unternehmen – – 3 11 – – – – 3 11

Sonstige Vermögenswerte – – – 0 115 115 – – 115 115

Summe Aktiva 17 18 164 170 7.900 7.877 13 14 8.095 8.080
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Zum Stichtag bestanden folgende bilanzielle und außerbilanzielle 
Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen und 
Personen:

in Mio. €

Nicht konsolidierte  
Tochterunternehmen

Anteile an Gemeinschafts-
unternehmen und  

assoziierten Unternehmen Gesellschafter der Helaba
Sonstige  

nahestehende Personen Gesamt

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle  
Verbindlichkeiten 151 152 11 18 2.914 3.118 3 8 3.080 3.296

Einlagen und Kredite 151 152 11 18 2.914 3.118 3 8 3.080 3.296

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 0 0 – – 0 0 – – 0 0

Handelspassiva – – 4 0 474 121 – – 477 121

Negative Marktwerte aus mit Handelsabsicht gehaltenen Derivaten – – – 0 95 121 – – 95 121

Einlagen und Kredite – – 4 – 379 – – – 382 –

Freiwillig zum Fair Value designierte finanzielle Verbindlichkeiten – – – – 16 54 – – 16 54

Einlagen und Kredite – – – – 16 54 – – 16 54

Rückstellungen 0 0 0 0 16 10 12 13 28 23

Summe Passiva 151 152 15 18 3.420 3.303 15 21 3.602 3.493

Kreditzusagen 2 2 141 96 762 997 0 0 906 1.096

Finanzgarantien – – 0 0 16 10 0 – 16 10

Summe außerbilanzielle Verpflichtungen 2 2 141 96 778 1.007 1 0 922 1.106
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In den Forderungen an sonstige nahestehende Personen sind  
jeweils wie im Vorjahr keine Kredite an Vorstandsmitglieder und 
Verwaltungsratsmitglieder enthalten. 

Aus den banküblichen Geschäften mit nahestehenden Unterneh-
men und Personen resultieren Aufwendungen und Erträge im 
Kredit-, Einlagen-, Wertpapier- und Derivategeschäft. Mit nahe-
stehenden Unternehmen und Personen wurde insgesamt ein Zins-
überschussvon41Mio. €(2022:74 Mio. €)erzielt.Ausbank-
üblichen Dienstleistungen resultiert ein Provisionsüberschuss in 
Höhevon76Mio. €(2022:64 Mio. €).Darüberhinauswerden
Derivategeschäfte im Wesentlichen zur Sicherung von Zinsände-
rungsrisiken mit nahestehenden Personen abgeschlossen. Aus 
ZinsderivatenwurdenZinserträgeinHöhevon5Mio. €(2022:
50 Mio. €)erzielt,dieimHandelsergebnisausgewiesenwerden.
Derivate sind nach IFRS erfolgswirksam zum beizulegenden 
 Zeitwert zu bewerten; den im Handelsergebnis ausgewiesenen, 
unrealisierten Effekten aus Marktwertänderungen stehen im 
RahmenderGesamtbanksteuerunggegenläufigeGeschäftemit
anderen Kunden gegenüber.

Die Bezüge des Vorstands der Helaba setzen sich wie folgt zusam-
men:

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Kurzfristig fällige Leistungen 5,4 3,0

Leistungen nach Beendigung des Arbeits-
verhältnisses (beitragsorientierte  
Versorgungszusagen) – –

Andere langfristig fällige Leistungen 1,8 1,8

Leistungen aus Anlass der Beendigung  
des Arbeitsverhältnisses – –

Gesamt 7,2 4,8

Darüber hinaus wurden für Mitglieder des Vorstands den Pen-
sionsrückstellungen 1,7  Mio.  € (2022: 1,7  Mio.  €) zugeführt
(Dienstzeitaufwand).

DemVerwaltungsratwurden1,0 Mio. €(2022:0,9 Mio. €)undden
Beiräten0,1 Mio. €(2022:0,1 Mio. €)vergütet.Darüberhinaus
wurden an die Mitglieder des Verwaltungsrats (inklusive stellver-
tretender Mitglieder) als Arbeitnehmer Bezüge in Höhe von ins-
gesamt1,9Mio. €(2022:1,8 Mio. €)gezahlt.AnfrühereMitglieder
desVorstandsundderenHinterbliebenewurden4 Mio. €(2022:
4 Mio. €)geleistet.FürPensionsverpflichtungennachIAS 19 ge-
genüberdiesemPersonenkreissind55 Mio. €(2022:52 Mio. €)
zurückgestellt.
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(54) Mitglieder des Verwaltungsrats 

Stefan G. Reuß 
Geschäftsführender Präsident 
Sparkassen- und Giroverband
Hessen-Thüringen
Frankfurt am Main / Erfurt
– Vorsitzender –

Dr. Werner Henning
Landrat
Landkreis Eichsfeld 
Heiligenstadt
–  Erster stellvertretender  

Vorsitzender – 

Michael Boddenberg
Mitglied des Hessischen Landtages
Wiesbaden
–  Zweiter stellvertretender  

Vorsitzender –

Karin-Brigitte Göbel
Düsseldorf 
–  Dritte stellvertretende Vorsitzende 

seit 3. Juli 2023 –

Klaus Moßmeier
Vorsitzender des Vorstands
Kreis- und Stadtsparkasse Unna- 
Kamen 
Unna
–  Dritter stellvertretender  

Vorsitzender bis 2. Juli 2023 –

Karolin Schriever
Geschäftsführendes Vorstandsmit-
glied
Deutscher Sparkassen- und 
Giroverband e. V.
Berlin
–  Fünfte stellvertretende  

Vorsitzende –

Dr. Sascha Ahnert
Vorsitzender des Vorstands
Stadt- und Kreis-Sparkasse 
Darmstadt
Darmstadt

Dr. Annette Beller
Mitglied des Vorstands
B. Braun SE

Melsungen

Hans-Georg Dorst
Vorsitzender des Vorstands
Sparkasse Mittelthüringen
Erfurt

Günter Högner
Vorsitzender des Vorstands
Nassauische Sparkasse
Wiesbaden
– bis 31. Mai 2023 –

Oliver Klink 
Vorsitzender des Vorstands
Taunussparkasse
Bad Homburg v. d. H.

Frank Lortz
Vizepräsident des 
Hessischen Landtages
Wiesbaden

Marcus Nähser
Vorsitzender des Vorstands
Nassauische Sparkasse
Wiesbaden
– seit 1. Juli 2023 –

Dr. Hagen Pfeiffer 
Geschäftsführer
HP Management Advisory GmbH
Eschborn

Günter Rudolph
Mitglied des Hessischen Landtages
Wiesbaden
– bis 11. Oktober 2023 –

Anita Schneider
Landrätin
Landkreis Gießen
Gießen

Dr. Hartmut Schubert
Staatssekretär
Thüringer Finanzministerium
Erfurt

Wolfgang Schuster
Landrat
Lahn-Dill-Kreis
Wetzlar

Dr. Heiko Wingenfeld
Oberbürgermeister
Stadt Fulda
Fulda

Von den Bediensteten  
der Bank entsandt

Thorsten Derlitzki
Stellvertretender Direktor
Frankfurt am Main
–  Vierter stellvertretender  

Vorsitzender –

Sven Ansorg
Bankangestellter
Erfurt
– seit 1. Juli 2023 –

Frank Beck
Stellvertretender Direktor
Frankfurt am Main

Katja Elsner
Bankprokuristin
Frankfurt am Main
– bis 30. Juni 2023 –

Thorsten Kiwitz
Direktor
Frankfurt am Main

Christiane Kutil-Bleibaum
Direktorin
Düsseldorf

Annette Langner
Senior-Expertin
Frankfurt am Main

Susanne Noll
Bankangestellte
Frankfurt am Main

Birgit Sahliger-Rasper
Bankangestellte
Frankfurt am Main

Thomas Sittner
Bankangestellter
Frankfurt am Main
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(55) Mitglieder des Vorstands 

Thomas Groß
– Vorsitzender –

ChiefExecutiveundChiefFinancialOfficer(CEO und CFO) der Helaba und Dezernent für Konzernsteuerung, Personal und Recht, Finance, Revision,  
Frankfurter Sparkasse und Frankfurter Bankgesellschaft

Dr. Detlef Hosemann
– bis 30. November 2023 –

ChiefRiskOfficer(CRO) der Helaba und Dezernent für Risikocontrolling, Credit Risk Management, Restructuring & Recovery und Compliance 

Hans-Dieter Kemler Dezernent für Corporate Banking, Capital Markets, Treasury sowie Helaba Invest 

Frank Nickel Dezernent für Sparkassen und Mittelstand, Öffentliche Hand, WIBank und LBS 

Christian Rhino ChiefInformationundChiefOperatingOfficer(CIO und COO) der Helaba und Dezernent für Informationstechnologie, Organisation und Operations

Christian Schmid Dezernent für Real Estate Finance, Asset Finance, Immobilienmanagement, Distributions- und Portfoliomanagement, GWH Immobilien Holding GmbH,  
OFB Projektentwicklung GmbH, Branch Management New York und Branch Management London

Tamara Weiss
– ab 1. Dezember 2023 –

ChiefRiskOfficer(CRO) der Helaba und Dezernentin für Risikocontrolling, Credit Risk Management, Restructuring & Recovery und Compliance
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(56)  Mandate in Aufsichtsräten  
und anderen Kontrollgremien 

Mandate der Vorstandsmitglieder

Mandatsträger Gesellschaft Funktion

Thomas Groß Frankfurter Bankgesellschaft Holding AG, Frankfurt am Main Vorsitzender

Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich, Schweiz Präsident

Frankfurter Sparkasse, Frankfurt am Main Vorsitzender

 GWH Immobilien Holding GmbH, Frankfurt am Main Mitglied

Hans-Dieter Kemler Frankfurter Bankgesellschaft Holding AG, Frankfurt am Main Stellvertretender  
Vorsitzender

Frankfurter Sparkasse, Frankfurt am Main Erster stellvertretender 
Vorsitzender

 Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt am Main Vorsitzender

Frank Nickel Frankfurter Bankgesellschaft Holding AG, Frankfurt am Main Mitglied

Frankfurter Sparkasse, Frankfurt am Main Mitglied

Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt am Main Stellvertretender  
Vorsitzender 

 Thüringer Aufbaubank, Erfurt Mitglied

Christian Rhino Deutscher Sparkassen Verlag Gesellschaft mit beschränkter  
Haftung, Stuttgart

Mitglied 

DSGF Deutsche Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbH, 
Köln

Mitglied 

 paydirekt GmbH, Frankfurt am Main Mitglied

Christian Schmid GWH Immobilien Holding GmbH, Frankfurt am Main Vorsitzender

Tamara Weiss Frankfurter Sparkasse, Frankfurt am Main Mitglied

 GWH Immobilien Holding GmbH, Frankfurt am Main Mitglied

Mandate anderer Mitarbeiter

Mandatsträger Gesellschaft Funktion

Uwe Höppner Bürgschaftsbank Thüringen GmbH, Erfurt Mitglied

Hans-Dieter Kemler Eurex Deutschland, Frankfurt am Main Mitglied

Peter Kohls Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG,  
Frankfurt am Main

Mitglied 

Holger Mai Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG,  
Frankfurt am Main

Vorsitzender 

 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Schweiz, Zürich Mitglied

Lioudmila Mathea GWH Immobilien Holding GmbH, Frankfurt am Main Mitglied

Dirk Mewesen Helaba Asset Services Limited, Dublin, Irland Mitglied

Dr. Michael Reckhard Bürgschaftsbank Hessen GmbH, Wiesbaden Mitglied

Jörg Schirrmacher Helaba Asset Services Limited, Dublin, Irland Mitglied

Peter Schnell Städtische Sparkasse Offenbach am Main, Offenbach am Main Mitglied

Peter Marc Stober Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG,  
Frankfurt am Main

Mitglied 

Dr. Thomas Wagner Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG,  
Frankfurt am Main

Stellvertretender  
Vorsitzender

 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Schweiz, Zürich Mitglied

Dr. Ingo Wiedemeier Finanz Informatik GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main Mitglied

(57) Nachtragsbericht

VorgängevonbesondererBedeutunghabensichnachdem31. Dezember 2023nichtergeben.
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(58)  Anteilsbesitz der Landesbank  Hessen-Thüringen Girozentrale gemäß § 315a i. V. m. § 313 Abs. 2 HGB

Vollkonsolidierte Tochterunternehmen 

Kapitalanteil in %  
gemäß § 16 Abs. 4 AktG

Lfd. 
Nr. Name und Sitz der Gesellschaft gesamt

davon  
unmittelbar

Vom Kapitalan-
teil abweichen-
de Stimmrechte 

in % gesamt
Eigenkapital  

in Mio. €
Ergebnis  
in Tsd. €

Ursprungs-
währung

1 1822direkt Gesellschaft der Frankfurter Sparkasse mbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 7,1 0 € 1)

2 Airport Office One GmbH & Co. KG, Schönefeld 100,00 0,00 – 0,0 – 11 € 2)

3 ASTARTE Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG, Frankfurt am Main 100,00 100,00 – 4,6 19.160 € 2)

4 CORDELIA Verwaltungsgesellschaft mbH, Pullach 0,00 0,00 0,0 0 € 3)

5 DKB Wohnimmobilien Beteiligungs GmbH & Co. KG, Potsdam 94,89 0,00 36,7 2.469 €

6 Dritte OFB Friedrichstraße GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 – 0,1 – 101 € 2)

7 Dritte OFB PE GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 – 0,4 – 151 € 2)

8 EGERIA Verwaltungsgesellschaft mbH, Pullach 0,00 0,00 0,0 0 € 3)

9 Erste OFB Friedrichstraße GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 – 0,0 – 67 € 2)

10 Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft AG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 1,6 430 €

11 FHP Friedenauer Höhe Fünfte GmbH & Co. KG, Berlin 100,00 0,00 – 0,5 – 15 € 2)

12 FHP Friedenauer Höhe Projekt GmbH, Berlin 100,00 0,00 0,1 – 13 €

13 FHP Friedenauer Höhe Zweite GmbH & Co. KG, Berlin 100,00 0,00 – 0,5 – 25 € 2)

14 FHP Projektentwicklung GmbH & Co. KG, Berlin 100,00 0,00 – 0,0 – 23 € 2)

15 Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 26,2 4.986 €

16 Frankfurter Bankgesellschaft Holding AG, Frankfurt am Main 100,00 100,00 0,1 0 €

17 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich, Schweiz 100,00 0,00 143,7 10.581 CHF

18 Frankfurter Sparkasse, Frankfurt am Main 100,00 100,00 937,7 9.000 €

19 Galerie Lippe GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 94,90 0,00 – 35,7 – 16 € 2)

20 GGM Gesellschaft für Gebäude-Management mbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,3 0 € 1), 4)

21 GHT Gesellschaft für Projektmanagement Hessen-Thüringen mbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,3 0 € 1), 4)

22 Grundstücksverwaltungsgesellschaft Kaiserlei GmbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,9 6 €
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Kapitalanteil in %  
gemäß § 16 Abs. 4 AktG

Lfd. 
Nr. Name und Sitz der Gesellschaft gesamt

davon  
unmittelbar

Vom Kapitalan-
teil abweichen-
de Stimmrechte 

in % gesamt
Eigenkapital  

in Mio. €
Ergebnis  
in Tsd. €

Ursprungs-
währung

23 Grundstücksverwaltungsgesellschaft KAISERLEI GmbH & Co. Projektentwicklung Epinayplatz KG,  
Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,7 – 54 € 2)

24 G+S Wohnen in Frankfurt am Main GmbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 23,4 0 € 1)

25 GSG Siedlungsgesellschaft für Wohnungs- und Städtebau mbH, Frankfurt am Main 100,00 5,10 87,8 7.068 €

26 GWH Bauprojekte GmbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 13,6 0 € 1)

27 GWH Digital GmbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,2 50 €

28 GWH Immobilien Holding GmbH, Frankfurt am Main 100,00 100,00 949,9 0 € 1)

29 GWH Komplementär I. GmbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,1 27 €

30 GWH Projekt Braunschweig I GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 9,2 – 52 €

31 GWH Projekt Dresden I GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 12,1 – 19 €

32 GWH Projekt Dresden II GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 14,2 – 19 €

33 GWH Projekt Dresden III GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 14,2 – 25 €

34 GWH Projekt Eppstein GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 6,1 – 15 €

35 GWH Projekt Friedrichsdorf I GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,1 – 19 €

36 GWH Projekt Gunderslache GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 21,8 – 29 €

37 GWH Projekt Lyoner Gärten GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,0 – 15 €

38 GWH Projekt Wolfsburg I GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 2,1 – 19 €

39 GWH WertInvest GmbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 2,3 763 €

40 GWH Wohnungsgesellschaft mbH Hessen, Frankfurt am Main 100,00 0,00 451,3 63.648 €

41 HANNOVER LEASING Life Invest Deutschland I GmbH & Co. KG, Pullach 48,27 0,00 5,1 148 € 3)

42 HANNOVER LEASING Life Invest Deutschland II GmbH & Co. KG, Pullach 63,10 0,00 6,0 733 €

43 Haus am Brüsseler Platz GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,8 – 97 € 2)

44 Helaba Asset Services Limited, Dublin, Irland 100,00 100,00 39,0 – 2.799 €

45 Helaba Digital GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 100,00 5,9 – 1.584 € 2)

46 Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt am Main 100,00 100,00 18,0 0 € 1)

47 HeWiPPP II GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 – 2,0 – 927 € 2)
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Kapitalanteil in %  
gemäß § 16 Abs. 4 AktG

Lfd. 
Nr. Name und Sitz der Gesellschaft gesamt

davon  
unmittelbar

Vom Kapitalan-
teil abweichen-
de Stimmrechte 

in % gesamt
Eigenkapital  

in Mio. €
Ergebnis  
in Tsd. €

Ursprungs-
währung

48 Honua'ula Partners LLC, Wilmington, USA 100,00 0,00 – 255,7 – 13.500 USD

49 HP Holdco LLC, Wilmington, USA 100,00 100,00 – 0,5 – 152 USD

50 HTB Grundstücksverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Frankfurt am Main 100,00 100,00 0,1 – 0 €

51 IMAP M&A Consultants AG, Mannheim 78,97 0,00 5,0 3.952 €

52 Kalypso Projekt GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,0 6 € 2)

53 MAVEST Wohnungsbaugesellschaft mbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 16,0 1.777 €

54 Merian GmbH Wohnungsunternehmen, Frankfurt am Main 94,90 0,00 31,7 1.783 €

55 MKB PARTNERS, LLC, Wilmington, USA 100,00 0,00 7,7 – 1 USD

56 Montindu S.A./N.V., Brüssel, Belgien 100,00 99,97 15,7 369 €

57 Neunte P 1 Projektgesellschaft mbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,1 – 16 € 2)

58 OFB Beteiligungen GmbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 3,4 71 €

59 OFB Biotech Campus GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 – 0,0 – 40 € 2)

60 OFB Bleidenstraße GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 7,4 15.165 € 2)

61 OFB gatelands Projektentwicklung GmbH & Co. KG, Schönefeld 100,00 0,00 – 0,4 – 388 € 2)

62 OFB Limes Haus II GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 2,7 – 5 € 2)

63 OFB Löwenhöhe GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 2,6 1.953 € 2)

64 OFB MK 14.3 GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 – 1,4 – 918 € 2)

65 OFB Projektentwicklung GmbH, Frankfurt am Main 100,00 100,00 1,1 0 € 1), 4)

66 OFB Sechste PE GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 6,7 6.455 € 2)

67 OFB Seven Gardens 2. BA GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 – 0,1 – 120 € 2)

68 OPUSALPHA FUNDING LIMITED, Dublin, Irland 0,00 0,00 0,0 0 € 3)

69 Projekt Erfurt B38 GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,0 – 12 € 2)

70 Projektentwicklung Neuwerkstraße 17 GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 – 0,1 – 101 € 2)

71 Projektgesellschaft ILP Erfurter Kreuz mbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,1 93 € 2)

72 PVG GmbH, Frankfurt am Main 100,00 100,00 1,0 0 € 1), 4)
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Kapitalanteil in %  
gemäß § 16 Abs. 4 AktG

Lfd. 
Nr. Name und Sitz der Gesellschaft gesamt

davon  
unmittelbar

Vom Kapitalan-
teil abweichen-
de Stimmrechte 

in % gesamt
Eigenkapital  

in Mio. €
Ergebnis  
in Tsd. €

Ursprungs-
währung

73 Ramiba Verwaltung GmbH, Pullach 0,00 0,00 – 0,2 – 31 € 3)

74 SQO Stadt Quartier Offenburg GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 31,3 – 293 € 2)

75 Systeno GmbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 13,8 3.981 €

76 unIQus Projektentwicklung GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,1 32 € 2)

77 Versicherungsservice der Frankfurter Sparkasse GmbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,3 0 € 1)

78 Verso Grundstücksentwicklung GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,2 175 € 2)

79 Verso Projektentwicklung GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 – 0,2 – 172 € 2)

80 Vierte OFB Friedrichstraße GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 – 0,1 – 47 € 2)

81 Vierte OFB PE GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 – 0,9 – 242 € 2)

82 Zweite OFB Friedrichstraße GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,4 347 € 2)

83 Zweite OFB PE GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 – 0,1 – 190 € 2)

Kapitalanteil in %

Lfd. 
Nr. Name und Sitz der Gesellschaft gesamt

davon  
unmittelbar

Fondsvolumen 
in Mio. €

Ursprungs-
währung

84 GWH WohnWertInvest Deutschland III, Hamburg 100,00 0,00 12,5 € 3)

85 HI-FBI-Fonds, Frankfurt am Main 100,00 0,00 154,6 € 3)

86 HI-FSP-Fonds, Frankfurt am Main 100,00 0,00 160,8 € 3)

87 HI-FSP-Infrastruktur-Fonds, Frankfurt am Main 100,00 0,00 64,6 € 3)

88 HI-H-FSP-Fonds, Frankfurt am Main 100,00 0,00 504,6 € 3)

89 HI-HT-KOMP.-Fonds, Frankfurt am Main 100,00 0,00 4,2 € 3), 5)
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Des Weiteren wurden folgende Gemeinschaftsunternehmen sowie 
assoziierteUnternehmenatEquitybewertet:

At Equity bewertete Gemeinschaftsunternehmen

Kapitalanteil in %  
gemäß § 16 Abs. 4 AktG

Lfd. 
Nr. Name und Sitz der Gesellschaft gesamt

davon  
unmittelbar

Vom Kapitalan-
teil abweichen-
de Stimmrechte 

in % gesamt
Eigenkapital  

in Mio. €
Ergebnis  
in Tsd. €

Ursprungs-
währung

90 CP Campus Projekte GmbH, Frankfurt am Main 50,00 0,00 1,3 861 €

91 Einkaufszentrum Wittenberg GmbH, Leipzig 50,00 0,00 – 0,8 302 €

92 Eschborn Gate GmbH, Frankfurt am Main 50,00 0,00 0,5 – 3.452 €

93 FHP Friedenauer Höhe Dritte GmbH & Co. KG, Berlin 50,00 0,00 – 0,5 – 133 €

94 FHP Friedenauer Höhe Erste GmbH & Co. KG, Berlin 50,00 0,00 – 1,4 – 989 €

95 FHP Friedenauer Höhe Sechste GmbH & Co. KG, Berlin 50,00 0,00 – 1,7 – 223 €

96 FHP Friedenauer Höhe Vierte GmbH & Co. KG, Berlin 50,00 0,00 – 3,0 – 18 €

97 G & O Alpha Hotelentwicklung GmbH, Frankfurt am Main 50,00 0,00 – 0,5 – 569 €

98 G & O Alpha Projektentwicklungs-GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 50,00 0,00 0,2 – 179 €

99 G & O Gateway Gardens Dritte GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 50,00 0,00 0,1 – 9 €

100 G & O Gateway Gardens Erste GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 50,00 0,00 0,4 – 10 €

101 G & O MK 12 GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 50,00 0,00 – 1,0 – 610 €

102 G & O MK 17.7 Nord GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 50,00 0,00 – 0,7 603 €

103 G & O MK 17.7 Süd GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 50,00 0,00 – 0,1 – 75 €

104 gatelands Immobilien GmbH & Co. KG, Schönefeld 75,00 0,00 0,5 – 16 €

105 GOB Dritte E & A Grundbesitz GmbH, Frankfurt am Main 50,00 0,00 – 0,2 205 €

106 GOB Projektentwicklung Fünfte GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 8,84 0,00 – 0,3 – 39 €

107 Grundstücksgesellschaft Gateway Gardens GmbH, Frankfurt am Main 33,33 0,00 – 0,6 – 6.004 €

108 OFB & Procom Objekt Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 50,00 0,00 0,0 3 €

109 Projekt Wilhelmstraße Wiesbaden GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 30,00 0,00 0,1 44 €

110 Westhafen Haus GmbH & Co. Projektentwicklungs-KG, Frankfurt am Main 50,00 0,00 0,0 2 €
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At Equity bewertete assoziierte Unternehmen

Kapitalanteil in %  
gemäß § 16 Abs. 4 AktG

Lfd. 
Nr. Name und Sitz der Gesellschaft gesamt

davon  
unmittelbar

Vom Kapitalan-
teil abweichen-
de Stimmrechte 

in % gesamt
Eigenkapital  

in Mio. €
Ergebnis  
in Tsd. €

Ursprungs-
währung

111 HANNOVER LEASING Wachstumswerte Asien 1 GmbH & Co. KG, Pullach 54,51 0,00 1,5 – 923 €

112 Projekt Am Sonnenberg Wiesbaden GmbH, Essen 49,00 0,00 – 0,7 – 655 €

113 WoWi Media GmbH & Co. KG, Hamburg 23,72 0,00 19,24 2,8 11.461 €

Nicht einbezogene Tochterunternehmen

Kapitalanteil in %  
gemäß § 16 Abs. 4 AktG

Lfd. 
Nr. Name und Sitz der Gesellschaft gesamt

davon  
unmittelbar

Vom Kapitalan-
teil abweichen-
de Stimmrechte 

in % gesamt
Eigenkapital  

in Mio. €
Ergebnis in 

Tsd. €
Ursprungs-

währung

114 ASTARTE Verwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main 100,00 100,00 0,0 – 3 €

115 BGT GmbH, Frankfurt am Main 100,00 100,00 0,0 0 € 1)

116 BM H Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen mbH, Wiesbaden 100,00 100,00 1,8 649 €

117 BWT Beteiligungsgesellschaft für den Wirtschaftsaufbau Thüringens mbH, Frankfurt am Main 100,00 100,00 0,2 – 0 €

118 GLD Verwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,0 1 €

119 Helaba Digital Verwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,0 – 0 €

120 Helaba Gesellschaft für Immobilienbewertung mbH, Frankfurt am Main 100,00 100,00 0,2 0 €

121 Helaba Representação Ltda., São Paulo, Brasilien 100,00 99,00 0,1 0 BRL

122 Komuno GmbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 1,6 – 1.590 €

123 Kornmarkt Arkaden Verwaltung GmbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,0 – 0 €

124 Main Funding GmbH, Frankfurt am Main 0,00 0,00 0,3 7 € 3)

125 Main Funding II GmbH, Frankfurt am Main 0,00 0,00 0,1 7 € 3)
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Kapitalanteil in %  
gemäß § 16 Abs. 4 AktG

Lfd. 
Nr. Name und Sitz der Gesellschaft gesamt

davon  
unmittelbar

Vom Kapitalan-
teil abweichen-
de Stimmrechte 

in % gesamt
Eigenkapital  

in Mio. €
Ergebnis in 

Tsd. €
Ursprungs-

währung

126 OFB gatelands Verwaltung GmbH, Schönefeld 100,00 0,00 0,0 6 €

127 S-Beteiligungsgesellschaft Hessen-Thüringen mbH, Frankfurt am Main 100,00 100,00 7,0 – 1 €

128 Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH, Frankfurt am Main 100,00 100,00 3,5 958 € 1)

129 SRT Erste Kingston UG (haftungsbeschränkt), Frankfurt am Main 0,00 0,00 0,0 0 € 3)

130 TE Beta GmbH i.L., Frankfurt am Main 100,00 100,00 0,4 – 2 €

131 TE Gamma GmbH i.L., Frankfurt am Main 100,00 100,00 0,1 – 2 €

132 TE Kronos GmbH, Frankfurt am Main 100,00 100,00 0,0 – 0 €

133 TF H IV Goodwill GmbH, Wiesbaden 100,00 0,00 k.A. k.A.

134 TF H IV Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG, Wiesbaden 0,00 0,00 k.A. k.A. 3)

135 TF H IV Verwaltungs GmbH, Wiesbaden 100,00 0,00 k.A. k.A.

136 TF H Technologie-Finanzierungsfonds Hessen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (TF H GmbH) i.L.,  
Frankfurt am Main 66,67 66,67 0,5 – 25 €
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Gemeinschaftsunternehmen, nicht at Equity bewertet 

Kapitalanteil in %  
gemäß § 16 Abs. 4 AktG

Lfd. 
Nr. Name und Sitz der Gesellschaft gesamt

davon  
unmittelbar

Vom Kapitalan-
teil abweichen-
de Stimmrechte 

in % gesamt
Eigenkapital  

in Mio. €
Ergebnis  
in Tsd. €

Ursprungs-
währung

137 FHP Friedenauer Höhe Verwaltungs GmbH, Berlin 50,00 0,00 0,0 2 €

138 G & O Alpha Verwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main 50,00 0,00 0,1 – 15 €

139 G & O Verwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main 50,00 0,00 0,1 35 €

140 gatelands Verwaltungs GmbH, Schönefeld 75,00 0,00 0,1 6 €

141 GIZS GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 33,33 33,33 2,8 – 13.743 €

142 GIZS Verwaltungs-GmbH, Frankfurt am Main 33,33 33,33 0,1 11 €

143 GOB Projektentwicklungsgesellschaft E & A mbH, Frankfurt am Main 50,00 0,00 0,0 3 €

144 GreenTech Accelerator Gernsheim GmbH, Gernsheim 20,00 20,00 0,2 – 10 €

145 Helaba-Assekuranz-Vermittlungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main 50,00 50,00 0,5 298 €

146 Hessen Kapital I GmbH, Wiesbaden 100,00 100,00 41,6 – 2.625 €

147 Hessen Kapital II GmbH, Wiesbaden 100,00 100,00 12,2 178 €

148 Multi Park Verwaltungs GmbH i.L., Neu-Isenburg 50,00 0,00 0,1 – 9 €

149 Projekt Feuerbachstraße Verwaltung GmbH, Frankfurt am Main 70,00 0,00 0,0 0 €

150 Projekt Wilhelmstraße Wiesbaden Verwaltung GmbH, Frankfurt am Main 30,00 0,00 – 0,0 – 6 €

151 Rotunde - Besitz- und Betriebsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG, Erfurt 34,00 34,00 25,00 4,4 22 €

152 Rotunde Verwaltungsgesellschaft mbH, Erfurt 34,00 34,00 25,00 0,0 0 €
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Assoziierte Unternehmen, nicht at Equity bewertet 

Kapitalanteil in %  
gemäß § 16 Abs. 4 AktG

Lfd. 
Nr. Name und Sitz der Gesellschaft gesamt

davon  
unmittelbar

Vom Kapitalan-
teil abweichen-
de Stimmrechte 

in % gesamt
Eigenkapital  

in Mio. €
Ergebnis  
in Tsd. €

Ursprungs-
währung

153 Bürgschaftsbank Hessen GmbH, Wiesbaden 21,03 21,03 24,7 967 €

154 Bürgschaftsbank Thüringen GmbH, Erfurt 31,50 31,50 27,7 172 €

155 FinTech Community Frankfurt GmbH, Frankfurt am Main 25,00 25,00 0,2 – 12 €

156 GbR VÖB-ImmobilienAnalyse, Bonn 0,00 0,00 20,00 k.A. k.A.

157 Hessische Landgesellschaft mbH Staatliche Treuhandstelle für ländliche Bodenordnung, Kassel 37,11 37,11 108,6 6.017 €

158 MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH, Wiesbaden 32,52 32,52 11,6 12 €

159 Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Thüringen mbH, Erfurt 38,56 38,56 29,1 529 €

160 Sparkassen-Marktservice Beteiligungs GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 50,00 40,00 4,1 198 €

161 Sparkassen-Marktservice Verwaltungs GmbH, Frankfurt am Main 50,00 40,00 0,0 – 0 €

162 TF H III Technologiefonds Hessen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Wiesbaden 25,00 25,00 7,1 532 €

163 TF H IV Technologiefonds Hessen GmbH & Co. KG, Wiesbaden 34,78 34,78 k.A. k.A.

164 vc trade GmbH, Frankfurt am Main 9,52 0,00 4,9 – 1.241 €
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Sonstiger Anteilsbesitz

Kapitalanteil in %  
gemäß § 16 Abs. 4 AktG

Lfd. 
Nr. Name und Sitz der Gesellschaft gesamt

davon  
unmittelbar

Vom Kapitalan-
teil abweichen-
de Stimmrechte 

in % gesamt
Eigenkapital  

in Mio. €
Ergebnis  
in Tsd. €

Ursprungs-
währung

165 ABE CLEARING S.A.S à capital variable, Paris, Frankreich 2,08 2,08 42,6 6.108 €

166 ABG FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main 0,00 0,00 1.123,9 68.070 €

167 Advent International GPE IX-A SCSp, Luxemburg, Luxemburg 0,43 0,43 2.415,9 – 1.264.835 €

168 Advent International GPE V-B Limited Partnership, George Town, Kaimaninseln 2,01 2,01 0,30 12,1 1.755 €

169 Advent International GPE VI Limited Partnership, George Town, Kaimaninseln 0,24 0,24 482,6 – 43.402 €

170 Advent International GPE X-A SCSp, Luxemburg, Luxemburg 0,30 0,30 149,8 – 25.834 €

171 AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main 1,14 1,14 283,8 10.195 €

172 Antenne Thüringen GmbH & Co. KG, Weimar 3,50 3,50 3,2 746 €

173 Atruvia AG, Karlsruhe 0,02 0,00 449,0 9.936 €

174 AVW Assekuranzvermittlung der Wohnungswirtschaft GmbH & Co. KG, Bosau 13,32 0,00 13,51 29,0 28.706 €

175 Bauverein für Höchst a. M. und Umgebung eG, Frankfurt am Main 0,03 0,00 36,5 1.094 €

176 BC European Capital VIII-8, St. Peter Port, Guernsey 1,83 1,83 0,17 129,1 – 884 €

177 BC Partners XI LE - 2 SCSp, Luxemburg, Luxemburg 3,87 3,87 109,6 2.767 €

178 BCEC X Luxembourg 1 SCSp, Luxemburg, Luxemburg 7,37 7,37 378,5 – 17.939 €

179 BOF III CV Investors LP, Wilmington, USA 4,16 4,16 6,5 – 9 €

180 Campus Kronberg GmbH & Co. KG, Hamburg 6,00 0,00 52,1 2.326 €

181 Capnamic Ventures Fund II GmbH & Co. KG, Köln 4,27 4,27 4,35 78,0 1.187 €

182 Capnamic Ventures Fund III GmbH & Co. KG, Köln 2,60 2,60 52,5 – 76 €

183 CapVest Equity Partners II, L.P., Hamilton, Bermuda 3,48 3,48 0,6 91 €

184 CapVest Equity Partners IV (Feeder) SCSp, Findel, Luxemburg 2,35 2,35 363,2 34.124 €

185 CapVest Equity Partners V (Feeder 2) SCSp, Senningerberg, Luxemburg 5,85 5,85 – 8,8 – 8.787 €

186 Carlyle Europe Partners V - EU SCSp, Luxemburg, Luxemburg 0,31 0,31 4,2 791 €

187 CARMA FUND I Capital GmbH & Co. KG, München 5,93 5,93 0,2 – 892 €
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Kapitalanteil in %  
gemäß § 16 Abs. 4 AktG

Lfd. 
Nr. Name und Sitz der Gesellschaft gesamt

davon  
unmittelbar

Vom Kapitalan-
teil abweichen-
de Stimmrechte 

in % gesamt
Eigenkapital  

in Mio. €
Ergebnis  
in Tsd. €

Ursprungs-
währung

188 CASHLINK Technologies GmbH, Frankfurt am Main 9,35 0,00 k.A. k.A.

189 Clareant Mezzanine Fund II (No.1) Limited Partnership, St. Helier, Jersey 4,07 4,07 10,1 – 2.299 €

190 Clareant Mezzanine No. 1 Fund Limited Partnership, St. Helier, Jersey 3,40 3,40 9,2 – 1.917 €

191 DBAG Fund V GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 7,59 7,59 15,11 10,2 2.167 €

192 DBAG Fund VIII A (Guernsey) L.P., St. Peter Port, Guernsey 1,76 1,76 296,2 3.324 €

193 DBAG Fund VIII B (Guernsey) L.P., St. Peter Port, Guernsey 1,76 1,76 57,2 8.445 €

194 Deutsche Sparkassen Leasing AG & Co. KG, Bad Homburg v. d. H. 1,71 0,00 697,1 51.994 €

195 Deutsche WertpapierService Bank AG, Frankfurt am Main 3,74 3,74 284,9 1.478 €

196 Deutscher Sparkassen Verlag Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stuttgart 5,41 5,41 239,4 24.936 € 6)

197 "Dia" Productions GmbH & Co. KG, Pullach 0,27 0,00 1,4 3.467 €

198 Digital Growth Fund II GmbH & Co. KG, München 1,24 1,24 127,2 – 9.783 €

199 DIV Grundbesitzanlage Nr. 30 Frankfurt-Deutschherrnufer GmbH & Co. KG i.L., Frankfurt am Main 0,06 0,06 1,8 12 €

200 Dritte Projektentwicklungs-GmbH & Co. Schulen Landkreis Kassel KG, Kassel 6,00 0,00 16,6 2.216 €

201 Eighth Cinven Fund (No. 2) Limited Partnership, London, Vereinigtes Königreich 0,17 0,17 k.A. k.A.

202 EQT Expansion Capital II (No. 1) Limited Partnership, St. Peter Port, Guernsey 4,57 4,57 29,3 – 12.162 €

203 EQT IX (No.1) EUR SCSp, Luxemburg, Luxemburg 0,17 0,17 9.566,3 349.162 €

204 EQT V (No. 1) Limited Partnership, St. Peter Port, Guernsey 0,28 0,28 226,4 102.462 €

205 EQT X (No.1) EUR SCSp, Luxemburg, Luxemburg 0,88 0,88 – 173,5 – 173.442 €

206 Erste Schulen Landkreis Kassel Verwaltungs-GmbH, Kassel 6,00 0,00 0,1 4 €

207 Erste ST Berlin Projekt GmbH & Co. KG, Berlin 0,50 0,00 – 2,7 – 2.113 €

208 Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG, Neuhardenberg 1,76 0,00 3.285,3 2.830 €

209 ESG Book GmbH, Frankfurt am Main 1,83 0,00 4,8 – 5.993 €

210 FIDUCIA Mailing Services eG, Karlsruhe 0,13 0,06 0,1 0 €

211 Forum Direktfinanz GmbH & Co. KG, Münster 14,29 14,29 3,4 1.425 €

212 Fourth Cinven Fund (No. 1) Limited Partnership, St. Peter Port, Guernsey 1,42 1,42 69,7 1.145.743 €
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Kapitalanteil in %  
gemäß § 16 Abs. 4 AktG

Lfd. 
Nr. Name und Sitz der Gesellschaft gesamt

davon  
unmittelbar

Vom Kapitalan-
teil abweichen-
de Stimmrechte 

in % gesamt
Eigenkapital  

in Mio. €
Ergebnis  
in Tsd. €

Ursprungs-
währung

213 GBOF VI Feeder 2 SCSP, Luxemburg, Luxemburg 2,20 2,20 453,7 49.285 €

214 GbR Datenkonsortium OpRisk, Bonn 0,00 0,00 9,09 k.A. k.A.

215 GeckoGroup AG in Insolvenz, Wetzlar 5,02 0,00 k.A. k.A.

216 GLB GmbH & Co. OHG, Frankfurt am Main 11,20 11,20 2,8 – 59 €

217 GLB-Verwaltungs-GmbH, Frankfurt am Main 11,20 11,20 0,1 2 €

218 Gründerfonds Ruhr GmbH & Co. KG, Essen 8,70 8,70 15,9 – 611 €

219 HaemoSys GmbH, Jena 38,33 0,00 – 4,8 – 524 €

220 Hafenbogen GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 5,10 5,10 21,8 – 391 €

221 HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG, Pullach 5,10 5,10 55,6 662 €

222 Hello Darmstadt Projektentwicklung GmbH & Co. KG, Darmstadt 5,10 0,00 0,8 439 €

223 Hessisch-Thüringische Sparkassen-Beteiligungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main 15,49 0,00 4,0 147 €

224 HQ Equita Beteiligungen V GmbH & Co. KG, Bad Homburg v. d. H. 3,24 3,24 173,4 3.412 €

225 ICG Europe Fund VII Feeder SCSp, Luxemburg, Luxemburg 0,64 0,64 3.004,3 158.665 €

226 ICG Europe Fund VIII Feeder SCSp, Senningerberg, Luxemburg 0,34 0,34 1.349,0 144.093 €

227 Immomio GmbH, Hamburg 15,65 0,00 8,3 – 1.453 €

228 Interessengemeinschaft Frankfurter Kreditinstitute GmbH, Frankfurt am Main 16,90 4,21 23,7 7.978 €

229 Investcorp Private Equity 2007 Fund, L.P., George Town, Kaimaninseln 2,01 2,01 5,2 – 45 USD

230 KKR European Fund V (EUR) SCSp, Luxemburg, Luxemburg 0,70 0,70 2.158,1 – 158.119 USD

231 KKR European Fund VI (EUR) SCSp, Luxemburg, Luxemburg 0,64 0,64 – 33,4 – 33.358 USD

232 Kornmarkt Arkaden Dritte GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 5,10 0,00 5,0 14 €

233 Kornmarkt Arkaden Erste GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 5,10 0,00 29,5 1.016 €

234 Kornmarkt Arkaden Vierte GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 5,10 0,00 74,1 – 26 €

235 Kornmarkt Arkaden Zweite GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 5,10 0,00 20,2 – 2.998 €

236 LBS IT Informations-Technologie GmbH & Co KG, Berlin 7,30 7,30 0,0 61 €

237 LEA Mittelstandspartner II GmbH & Co. KG, Karlsruhe 2,09 2,09 53,7 – 2.949 €
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Kapitalanteil in %  
gemäß § 16 Abs. 4 AktG

Lfd. 
Nr. Name und Sitz der Gesellschaft gesamt

davon  
unmittelbar

Vom Kapitalan-
teil abweichen-
de Stimmrechte 

in % gesamt
Eigenkapital  

in Mio. €
Ergebnis  
in Tsd. €

Ursprungs-
währung

238 LEA Venturepartner GmbH & Co. KG, Karlsruhe 4,17 4,17 38,2 – 1.360 €

239 Magical Productions GmbH & Co. KG, Pullach 2,11 0,00 2,4 836 €

240 Magnum Capital III SCA SICAV-RAIF, Luxemburg, Luxemburg 2,22 2,22 191,9 40.708 €

241 MML Partnership Capital VII SCSp, Senningerberg, Luxemburg 1,51 1,51 682,7 19.342 €

242 NAsP III/V GmbH, Marburg 14,92 0,00 0,5 – 262 €

243 Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main 0,84 0,00 1.096,1 10.837 €

244 neue leben Pensionskasse Aktiengesellschaft, Hamburg 3,20 0,00 30,4 500 €

245 Nordic Capital XI Alpha SCSp, Senningerberg, Luxemburg 0,73 0,73 – 12,7 – 12.736 €

246 Objekt Limes Haus GmbH & Co. KG, Hamburg 5,10 0,00 14,2 – 2.225 €

247 PALMYRA Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG S.e.n.c., Luxemburg, Luxemburg 5,20 0,00 9,9 – 1.353 €

248 Pan-European Infrastructure Fund LP, St. Helier, Jersey 0,73 0,73 0,6 – 264 €

249 PATRIZIA Hessen Zehn GmbH & Co. KG, Hamburg 5,20 0,00 14,6 717 €

250 PineBridge PEP IV Co-Investment L.P., Wilmington, USA 9,51 0,00 5,2 1.059 USD

251 PineBridge PEP IV Non-U.S. L.P., Wilmington, USA 17,00 0,00 1,0 – 81 USD

252 PineBridge PEP IV Secondary L.P., Wilmington, USA 16,10 0,00 3,9 – 524 USD

253 PineBridge PEP IV U.S. Buyout L.P., Wilmington, USA 17,21 0,00 3,6 – 974 USD

254 PineBridge PEP IV U.S. Venture L.P., Wilmington, USA 17,51 0,00 9,3 – 1.282 USD

255 Private Equity Thüringen GmbH & Co. KG i.L., Erfurt 14,11 14,11 1,7 38 €

256 Projekt Hirschgarten MK8 GmbH & Co. KG, Stuttgart 5,10 0,00 169,9 7.220 €

257 Projektentwicklungs-GmbH & Co. Landratsamt KG, Wolfhagen 6,00 0,00 7,5 777 €

258 PT1 Early Stage Fund II GmbH & Co. KG, Berlin 11,36 11,36 k.A. k.A.

259 RSU GmbH & Co. KG, München 9,60 9,60 10,9 241 €

260 S CountryDesk GmbH, Köln 5,88 2,94 0,9 67 €

261 SCHUFA Holding AG, Wiesbaden 0,31 0,00 157,2 50.866 €

262 Seventh Cinven Fund (No. 1) Limited Partnership, St. Peter Port, Guernsey 0,16 0,16 7.691,1 1.183.767 €
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Kapitalanteil in %  
gemäß § 16 Abs. 4 AktG
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263 S-International Saar Pfalz GmbH & Co. KG, Saarbrücken 9,90 9,90 0,5 – 399 €

264 SIX Group AG, Zürich, Schweiz 0,00 0,00 5.360,2 75.586 CHF

265 SIZ GmbH, Bonn 5,32 5,32 6,5 576 €

266 S.W.I.F.T. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SCRL, La Hulpe, Belgien 0,00 0,00 0,22 664,1 38.075 €

267 THE TRITON FUND II L.P. i.L., St. Helier, Jersey 0,77 0,77 46,4 – 158 €

268 Treuhandgesellschaft für die Südwestdeutsche Wohnungswirtschaft mbH, Frankfurt am Main 3,25 0,00 2,2 113 €

269 Triton Fund III L.P., St. Helier, Jersey 0,71 0,71 70,2 – 31.329 €

270 Triton Fund V SCSp, Luxemburg, Luxemburg 2,44 2,44 866,5 200.598 €

271 True Sale International GmbH, Frankfurt am Main 8,33 8,33 4,7 136 €

272 Volks- Bau- und Sparverein Frankfurt am Main eG, Frankfurt am Main 0,01 0,00 68,4 3.256 €

273 yabeo Impact AG, Pullach 8,54 8,54 5,2 – 3.502 €

274 Zweite Schulen Landkreis Kassel Verwaltungs-GmbH, Kassel 6,00 0,00 0,1 3 €

275 Zweite ST Berlin Projekt GmbH & Co. KG, Berlin 0,50 0,00 5,9 – 85 €

1)  Mit der Gesellschaft besteht ein Beherrschungs- und/oder Ergebnisabführungsvertrag.
2)  Von § 264b HGB wird bezüglich des Jahresabschlusses der Gesellschaft Gebrauch gemacht.
3)BeiderGesellschafthandeltessichumeinTochterunternehmen,dessenKlassifizierungnichtaufeinerStimmrechtsmehrheitberuht.
4)  Von § 264 Abs. 3 HGB wird bezüglich des Jahresabschlusses der Gesellschaft Gebrauch gemacht.
5)  Geschäftsjahresende 31. Januar, der Fonds wurde mit Werten per 31. Dezember in den Konzernabschluss einbezogen.
6)KapitalanteilaneinergroßenKapitalgesellschaftüber5 %.

k.A.  Es liegt kein festgestellter Abschluss vor. 
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Versicherung der  
gesetzlichen Vertreter
Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwen-
denden Rechnungslegungsgrundsätzen der Konzernabschluss 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im 
Konzernlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Ge-
schäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt 
sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken 
der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns beschrieben 
sind.

FrankfurtamMain/Erfurt,27.Februar2024

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

Der Vorstand

Groß Kemler  Nickel

Rhino Schmid   Weiss
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Country by Country Reporting nach § 26a KWG

Gemäßdenmit§ 26aKWG in deutsches Recht umgesetzten An-
forderungen der EU-Richtlinie 2013 / 36 / EU(„CapitalRequire-
ments Directive“, CRD IV) ist ein „Country by Country Reporting“ 
vorzunehmen. 

Mit dieser Berichterstattung werden für den Berichtszeitraum die 
angefallenen Umsätze und die Anzahl der Beschäftigten je Mit-
gliedsstaat der EU und je Drittland dargestellt, in denen die in den 
Konzernabschluss im Wege der Vollkonsolidierung einbezogenen 
UnternehmenzumStichtag31. Dezember 2023eineNiederlas-
sung unterhalten oder ihren Sitz haben. 

Die Angaben zu Umsatz, Konzernergebnis und Ertragsteuerauf-
wendungen erfolgen vor Berücksichtigung von Konsolidierungs-
effekten. Als Umsatz wird das in den Konzernabschluss nach IFRS 
einbezogene Ergebnis der Stelle vor Risikovorsorge und Verwal-
tungsaufwendungen angegeben. Die Angaben zum Konzerner-
gebnis vor Steuern und zu den Ertragsteuern betreffen den Saldo 
der Beiträge zu diesen beiden Positionen der Konzern-Gewinn- 
und Verlustrechnung nach IFRS. Die Ertragsteueraufwendungen 
betreffen die Unternehmenssteuern der jeweiligen Meldestelle.

Die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten wird auf Basis von 
Vollzeitmitarbeiteräquivalentenangegeben.

Beihilfen im Sinne eines EU-Beihilfe-Verfahrens haben die konso-
lidierten Gesellschaften im Berichtszeitraum nicht erhalten.

Umsatz
Konzernergebnis vor 

Ertragsteuern Ertragsteuern1)

Anzahl der  
Beschäftigten

in Mio. € in Mio. € in Mio. €

Europäische Union 2.666 739 – 223 5.664

Belgien 1 0 – 0 –

Deutschland 2.659 732 – 221 5.634

Frankreich 0 0 – 0 20

Irland 5 4 – 1 2

Schweden 1 2 – 0 8

Schweiz 119 75 – 1 124

USA 180 27 – 22 88

Vereinigtes Königreich 53 – 4 – 9 50

Gesamt 3.017 837 – 255 5.926

1)DieineinemLandausgewieseneSteuerquotebetrifftnurdievondenjeweiligenGesellschaftengetragenenSteuerlastenundkannbeispielsweisedurchfolgende
Effektebeeinflusstsein:DiesteuerlichrelevantenBemessungsgrundlagenkönnenvondendargestelltenhandelsrechtlichenErgebnissenabweichen,zumBeispiel
durchsteuerfreibleibendeErträgeundsteuerlichnichtberücksichtigungsfähigeAufwendungen.DarüberhinauskanndieSteuerquotedurchdieEntstehungbezie-
hungsweiseNutzungvonsteuerlichenVerlustvorträgensowieperiodenfremdeVeränderungentatsächlicherundlatenterSteuerpositionenbeeinflusstsein.
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Im Folgenden werden die in das Country by Country Reporting 
einbezogenen Unternehmen den Regionen zugeordnet:

Firma Art der Tätigkeit Sitz/Ort Land

1822direkt Gesellschaft der Frankfurter Sparkasse mbH
Anbieter von Nebendienst-
leistungen Frankfurt am Main Deutschland

Airport Office One GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Schönefeld Deutschland

ASTARTE Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG Finanzinstitut Frankfurt am Main Deutschland

CORDELIA Verwaltungsgesellschaft mbH Sonstiges Unternehmen Pullach Deutschland

DKB Wohnimmobilien Beteiligungs GmbH & Co. KG Finanzinstitut Potsdam Deutschland

Dritte OFB Friedrichstraße GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Dritte OFB PE GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

EGERIA Verwaltungsgesellschaft mbH Sonstiges Unternehmen Pullach Deutschland

Erste OFB Friedrichstraße GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft AG Finanzinstitut Frankfurt am Main Deutschland

Frankfurter Bankgesellschaft Holding AG Finanzinstitut Frankfurt am Main Deutschland

FHP Friedenauer Höhe Fünfte GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Berlin Deutschland

FHP Friedenauer Höhe Projekt GmbH Sonstiges Unternehmen Berlin Deutschland

FHP Friedenauer Höhe Zweite GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Berlin Deutschland

FHP Projektentwicklung GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG Kreditinstitut Frankfurt am Main Deutschland

Frankfurter Sparkasse Kreditinstitut Frankfurt am Main Deutschland

G+S Wohnen in Frankfurt am Main GmbH Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Galerie Lippe GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

GGM Gesellschaft für Gebäude-Management mbH
Anbieter von Nebendienst-
leistungen Frankfurt am Main Deutschland

GHT Gesellschaft für Projektmanagement Hessen-Thüringen mbH Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Grundstücksverwaltungsgesellschaft Kaiserlei GmbH Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland
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Firma Art der Tätigkeit Sitz/Ort Land

Grundstücksverwaltungsgesellschaft KAISERLEI GmbH & Co. Projektentwicklung Epinayplatz KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

GSG Siedlungsgesellschaft für Wohnungs- und Städtebau mbH Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

GWH Bauprojekte GmbH Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

GWH Digital GmbH Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

GWH Immobilien Holding GmbH Finanzinstitut Frankfurt am Main Deutschland

GWH Komplementär I. GmbH Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

GWH Projekt Braunschweig I GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

GWH Projekt Friedrichsdorf I GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland 

GWH Projekt Dresden I GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

GWH Projekt Dresden II GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

GWH Projekt Dresden III GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

GWH Projekt Eppstein GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

GWH Projekt Gunderslache GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

GWH Projekt Lyoner Gärten GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland 

GWH Projekt Wolfsburg I GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

GWH WertInvest GmbH Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

GWH Wohnungsgesellschaft mbH Hessen Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

GWH WohnWertInvest Deutschland III Sondervermögen Hamburg Deutschland

HANNOVER LEASING Life Invest Deutschland I GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Pullach Deutschland

HANNOVER LEASING Life Invest Deutschland II GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Pullach Deutschland

Haus am Brüsseler Platz GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Helaba Digital GmbH & Co. KG Finanzinstitut Frankfurt am Main Deutschland

Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Vermögensverwaltungsgesellschaft Frankfurt am Main Deutschland

HeWiPPP II GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

HI-FBI-Fonds Sondervermögen Frankfurt am Main Deutschland

HI-FSP-Fonds Sondervermögen Frankfurt am Main Deutschland
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HI-FSP-Infrastruktur-Fonds Sondervermögen Frankfurt am Main Deutschland

HI-H-FSP-Fonds Sondervermögen Frankfurt am Main Deutschland

HI-HT-KOMP.-Fonds Sondervermögen Frankfurt am Main Deutschland

HTB Grundstücksverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

IMAP M&A Consultants AG Finanzinstitut Mannheim Deutschland

Kalypso Projekt GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Kreditinstitut Frankfurt am Main / Erfurt Deutschland

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Niederlassung Düsseldorf Kreditinstitut Düsseldorf Deutschland

Landesbausparkasse Hessen-Thüringen – rechtlich unselbstständiger Geschäftsbereich der  
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Kreditinstitut Frankfurt am Main / Erfurt Deutschland

Landeskreditkasse zu Kassel – Niederlassung der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Kreditinstitut Kassel Deutschland

MAVEST Wohnungsbaugesellschaft mbH Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Merian GmbH Wohnungsunternehmen Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Neunte P 1 Projektgesellschaft mbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

OFB Beteiligungen GmbH Finanzinstitut Frankfurt am Main Deutschland

OFB Biotech Campus GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

OFB Bleidenstraße GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

OFB gatelands Projektentwicklung GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Schönefeld Deutschland

OFB Limes Haus II GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

OFB Löwenhöhe GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

OFB MK 14.3 GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

OFB Projektentwicklung GmbH Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

OFB Sechste PE GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

OFB Seven Gardens 2. BA GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Projekt Erfurt B38 GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Projektentwicklung Neuwerkstraße 17 GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland
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Projektgesellschaft ILP Erfurter Kreuz mbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

PVG GmbH Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

RAMIBA Verwaltung GmbH Finanzinstitut Pullach Deutschland

SQO Stadt Quartier Offenburg GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Systeno GmbH Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

unIQus Projektentwicklung GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Versicherungsservice der Frankfurter Sparkasse GmbH Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Verso Grundstücksentwicklung GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Verso Projektentwicklung GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Vierte OFB Friedrichstraße GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Vierte OFB PE GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen – rechtlich unselbstständige Anstalt  
in der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Kreditinstitut Frankfurt am Main Deutschland

Zweite OFB Friedrichstraße GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Zweite OFB PE GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Montindu S.A./N.V. Sonstiges Unternehmen Brüssel Belgien

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Niederlassung Paris Kreditinstitut Paris Frankreich

Helaba Asset Services Limited Finanzinstitut Dublin Irland

OPUSALPHA FUNDING LIMITED Finanzinstitut Dublin Irland

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Niederlassung Stockholm Kreditinstitut Stockholm Schweden

Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Kreditinstitut Zürich Schweiz

HP Holdco LLC Sonstiges Unternehmen Wilmington USA

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Niederlassung New York Kreditinstitut New York USA

Honua’ula Partners LLC Sonstiges Unternehmen Wilmington USA

MKB PARTNERS, LLC Sonstiges Unternehmen Wilmington USA

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Niederlassung London Kreditinstitut London Vereinigtes Königreich
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Bestätigungsvermerk des  
unabhängigen Abschlussprüfers
An die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Frankfurt am 
Main / Erfurt

Vermerk über die Prüfung  
des Konzernabschlusses  
und des Konzernlageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Konzernabschluss der Landesbank Hessen- 
Thüringen Girozentrale, Frankfurt am Main / Erfurt und ihrer Tochter-
gesellschaften (der Konzern) – bestehend aus der Konzernbilanz 
zum 31. Dezember 2023, der Konzern-Gewinn- und Verlust-
rechnung, der Konzerngesamtergebnisrechnung, der Konzern-
eigenkapitalveränderungsrechnungundderKonzernkapitalfluss-
rechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 
31. Dezember2023sowiedemKonzernanhang,einschließlich
einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungs-
methoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Konzernlage-
bericht der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023
geprüft. Die in Abschnitt „Nichtfinanzielle Erklärung“ des
 Konzernlageberichts enthaltene nichtfinanzielle Konzern-
erklärung haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen
Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse

	■ entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesent-
lichen Belangen den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind,
und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden
deutschen gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter
 Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des
Konzerns zum 31. Dezember 2023 sowie seiner Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember
2023 und

	■ vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. In allen wesent-
lichen Belangen steht dieser Konzern-lagebericht in Einklang
mit dem Konzernabschluss, entspricht den deutschen gesetz-
lichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der
 zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil
zum Konzernlagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt
derobengenannten„NichtfinanzielleErklärung“desKonzern-
lageberichts.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung 
zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
 Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des 
KonzernlageberichtsinÜbereinstimmungmit§317HGB und der 
EU-Abschlussprüferverordnung(Nr.537/2014;imFolgenden„EU-
APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses 
und des Konzernlageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen 
unabhängig in Übereinstimmung mit den europarechtlichen 
sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
VorschriftenundhabenunseresonstigendeutschenBerufspflichten 
in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber 
hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, 
dass wir keine verbotenen Nicht¬prüfungsleistungen nach Artikel 
5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungs¬nachweise ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-urteile zum 
Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht zu dienen.

Besonders wichtige Prüfungs-
sachverhalte in der Prüfung des 
 Konzernabschlusses 
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sach-
verhalte,dienachunserempflichtgemäßenErmessenambedeut-
samsten in unserer Prüfung des Konzernabschlusses für das  
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 
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waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer 
Prüfung des Konzernabschlusses als Ganzem und bei der Bildung 
unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein  
gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.  

Nachfolgend beschreiben wir die aus unserer Sicht besonders 
wichtigen Prüfungssachverhalte:

1.  Ermittlung der Risikovorsorge für 
nicht ausgefallene Kreditforderungen

Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger 
Prüfungssachverhalt
Die der Ermittlung der Risikovorsorge für nicht ausgefallene  
Kreditforderungen im IFRS 9-Risikovorsorgemodell der Bank  
zugrunde gelegte Schätzung der Kreditrisikoparameter basiert 
aufhistorischenInformationen,schuldnerspezifischenMerkmalen 
sowie auf aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen und zukunfts-
orientierten makroökonomischen Annahmen. Diese Parameter 
können zum Teil nur mit zeitlichem Verzug beobachtet werden 
und unterliegen Schätzunsicherheiten. 

Die erhöhten Risiken aus der im Vergleich zum Vorjahr deutlich 
verschlechterten Lage an den Immobilienmärkten sind noch nicht 
vollumfänglich in den Kreditrisikoparametern berücksichtigt. Vor 
diesem Hintergrund hat die Bank ein Post Model Adjustment 
(portfoliobasierte Risikovorsorge) gebildet. Das Post Model  
Adjustment führt zu einer wesentlichen Erhöhung der Risiko-
vorsorge für nicht ausgefallene Kreditforderungen, insbesondere 
für das „Commercial Real Estate“ Portfolio. Maßgeblich für die 
Ermittlung des Post Model Adjustments waren die Annahmen zur 
Veränderung der Ausfallwahrscheinlichkeiten der Kreditnehmer 
sowie zur Werthaltigkeit von Immobiliensicherheiten.

Vor dem Hintergrund der erhöhten Schätzunsicherheiten und den 
damit verbundenen Ermessenspielräumen war die Ermittlung  
der Risikovorsorge für nicht ausgefallene Kreditforderungen ein 
besonders wichtiger Prüfungssachverhalt.

Prüferisches Vorgehen
Wir haben den Aufbau und die Wirksamkeit des internen Kontroll-
systems in Bezug auf die Ermittlung der Risikovorsorge für nicht 
ausgefallene Kreditforderungen beurteilt. Dabei haben wir die 
Governance, die IT-Anwendungen und die relevanten Bewertungs-
modelle sowie die Ergebnisse des bankinternen Backtestings  
berücksichtigt. Wir haben insbesondere gewürdigt, ob die ein-
gerichteten Verfahren und Kontrollen zur Ermittlung der Parameter-
aktualisierung sowie die bestehenden Freigabeprozesse an-
gemessen und wirksam sind.

Auf Basis eines vollständigen Datenabzugs haben wir aussage-
bezogene analytische Prüfungshandlungen durchgeführt. Wir 
haben eine stichprobenhafte Nachberechnung der Risikovorsorge 
in der Stufe 1 und Stufe 2 vorgenommen und die Angemessenheit 
der Stufenzuordnung nachvollzogen. Wir haben analysiert, inwie-
weit Annahmen zu makroökonomischen Prognosen innerhalb 
einer Bandbreite vertretbarer Werte aus externen Informations-
quellenliegen.

Wir haben uns von der Notwendigkeit der Bildung eines Post 
Model Adjustments überzeugt und die Bestimmung der vom Post 
Model Adjustment betroffenen Subportfolios gemäß bankinter-
nen Vorgaben gewürdigt. Weiterhin haben wir die Ermittlung des 
Post Model Adjustments nachvollzogen, indem wir die zugrunde 
liegenden Annahmen bezüglich der Veränderungen von Ausfall-
wahrscheinlichkeiten und Sicherheitenwerten im „Commercial 
Real Estate“-Portfolio der Bank gewürdigt haben. Ebenfalls haben 
wir die rechnerische Richtigkeit des Post Model Adjustments der 
Bank nachvollzogen.

Im Rahmen der Prüfung haben wir interne Spezialisten hinzuge-
zogen, die über besondere Fachkenntnisse auf dem Gebiet des 
Kreditrisikomanagements verfügen.

Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich keine Einwendungen 
gegen die Ermittlung der Risikovorsorge für nicht ausgefallene 
Kreditforderungen ergeben.

Verweis auf zugehörige Angaben
Die Angaben der Gesellschaft zur Risikovorsorge in Note (5) und 
Note (37) des Konzernanhangs sowie im Abschnitt „Risiko-
tragfähigkeit / ICAAP“ des Konzernlageberichts enthalten.

2.  Identifizierung und Ermittlung der 
Risikovorsorge für ausgefallene  
Kreditforderungen im „Commercial 
Real Estate“-Portfolio  

Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger 
Prüfungssachverhalt
Die Identifizierung ausgefallener Kreditforderungen ist ein 
wesentlicher Bereich, in dem das Management Ermessens-
entscheidungen zu treffen hat. Durch die im Vergleich zum Vorjahr 
deutlich verschlechterte Lage an den Immobilienmärkten sind 
davon insbesondere Kreditforderungen der Subportfolios Büro- 
und Handelsimmobilien im “Commercial Real Estate“-Portfolio 
der Bank betroffen. Das Vorgehen zur Ermittlung der Risiko-
vorsorge beinhaltet verschiedene Annahmen und Schätzungen, 
insbesondere hinsichtlich der Finanzlage des Kreditnehmers, der 
Erwartungen künftiger Zahlungsströme, beobachtbare Markt-
preise und Erwartungen zu Nettoverkaufspreisen sowie aus der 
Verwertung von Sicherheiten. Geringe Veränderungen in den  
Annahmen und Schätzparametern können dazu führen, dass aus-
gefalleneKreditforderungennichtzeitnahidentifiziertwerden.
Ferner kann es zu deutlich voneinander abweichenden Bewertungen 
und somit zu einem veränderten Wertberichtigungsbedarf führen.

Angesichts der Bedeutung für die Vermögens- und Ertragslage 
habenwirdieIdentifizierungundErmittlungderRisikovorsorge
für ausgefallene Kreditforderungen im „Commercial Real Estate“-
PortfolioalsbesonderswichtigenPrüfungssachverhaltidentifi-
ziert.
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Prüferisches Vorgehen
WirhabenunsmitdenProzessenzurIdentifizierungvonAusfall-
risiken und Überwachung von Kreditnehmern der Subportfolios 
Büro- und Handelsimmobilien befasst. Dafür haben wir insbeson-
dere die Prozesse zur Überwachung von Frühwarnindikatoren, zur 
Anwendung von Ausfallgründen und zur korrekten Einstufung in 
den relevanten Risikostatus auf Basis der in IFRS 9 enthaltenen 
Kriterien gewürdigt.

Darüber hinaus haben wir uns mit dem Prozess zur Ermittlung der 
Risikovorsorge befasst. Hierbei haben wir die Wirksamkeit der 
implementierten Kontrollen zur Ermittlung der Risikovorsorge 
getestet. 

Im Rahmen der Krediteinzelfallprüfung haben wir durch eine risiko-
orientierte Stich-probenauswahl insbesondere Kreditforderungen 
der Subportfolios Büro- und Handelsimmobilien hinsichtlich  
des Risikovorsorgebedarfs für ausgefallene Kreditforderungen 
analysiert. 

Wir haben aussagebezogene Prüfungshandlungen vorgenommen 
und hierbei die wesentlichen Annahmen bezüglich erwarteter zu-
künftiger Zahlungsströme aus den Kreditforderungen einschließ-
lich des Wertansatzes der gehaltenen Sicherheiten dahingehend 
beurteilt, ob diese in Einklang mit den wirtschaftlichen Verhält-
nissen des Kreditnehmers und den öffentlich verfügbaren Markt- 
und Branchenprognosen stehen. Darüber hinaus haben wir die 
ermittelten Risikovorsorgeszenarien auf Konsistenz zur Beurteilung 
des Kreditnehmers durch die Bank und den geplanten Maßnahmen 
gewürdigt. 

Bei Objektsicherheiten, für die uns die Gesellschaft Wertgutachten 
von einem durch die Bank eingesetzten Immobiliengutachtern 
vorgelegt hat, haben wir diese als Prüfungsnachweise genutzt. 
Wir haben uns hierbei ein Verständnis über die zugrunde liegenden 
Ausgangsdaten, die angewandten Bewertungsparameter und  
getroffenen Annahmen verschafft, diese kritisch gewürdigt und 
beurteilt, ob sie innerhalb einer vertretbaren Bandbreite liegen. 
Dabei haben wir auch interne Spezialisten hinzugezogen, die über 

besondere Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Immobilien-
bewertung verfügen. 

Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich keine Einwendungen 
in Bezug auf die Ermittlung der Risikovorsorge für ausgefallene 
Kreditforderungen im „Commercial Real Estate“-Portfolio ergeben.

Verweis auf zugehörige Angaben
Die Angaben der Gesellschaft zur Bewertung der Kreditportfolios 
sind in Note (5) und Note (37) im Konzernanhang sowie im 
Abschnitt „Adressenausfallrisiko“ des Konzernlageberichts ent-
halten.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat ist für den „Bericht des Verwaltungsrats“ und 
die Trägerversammlung ist für den „Bericht der Trägerversamm-
lung“ verantwortlich. Im Übrigen sind die gesetzlichen Vertreter 
für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen 
Informationen umfassen die Versicherung der gesetzlichen  
VertretersowiedieinAbschnitt„NichtfinanzielleErklärung“des
Konzernlageberichts enthaltene nichtfinanzielle Konzern-
erklärung gemäß § 315b HGB. Ferner umfassen die sonstigen 
Informationen weitere für den Geschäftsbericht vorgesehene  
Bestandteile, die uns nach Erteilung des Bestätigungsvermerks 
voraussichtlich zur Verfügung gestellt werden, insbesondere  
den Abschnitt „Kurzporträt“, „2023 im Überblick“, den Abschnitt  
„Die Helaba“ bestehend aus „Vorwort“, „Der Vorstand“, „Konzern-
strategie“, „Personal“ und „Nachhaltigkeit“, den Abschnitt  
„Gremien“ bestehend aus „Verwaltungsrat“, „Trägerversamm-
lung“, „Beirat Öffentliche Unternehmen / Institutionen, Kommunen 
und Sparkassen“, „Bericht des Verwaltungsrats“ und „Bericht der 
Trägerversammlung“ sowie den Abschnitt „Adressen der Helaba“ 
aber nicht den Konzernabschluss, nicht die in die inhaltliche  
Prüfung einbezogenen Konzernlageberichtsangaben und nicht 
unseren dazugehörigen Bestätigungsvermerk.

Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und Konzern-
lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen 
und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch  
irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwor-
tung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, 
ob die sonstigen Informationen

	■ wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, Konzern-
lagebericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen 
aufweisen oder

	■ anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen 
 Vertreter und des Verwaltungsrats  
für den Konzernabschluss  
und den  Konzernlagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung 
des Konzernabschlusses, der den IFRS, wie sie in der EU an-
zuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB an-
zuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften in allen  
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Konzern-
abschluss unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens , Finanz- 
und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie 
als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines  
Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen  
(d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögens-
schädigungen) oder Irrtümern ist. 
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Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen 
Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Konzerns zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, es sei denn, es besteht 
dieAbsichtdenKonzernzuliquidierenoderderEinstellungdes
Geschäftsbetriebs oder es besteht keine realistische Alternative 
dazu.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für  
die Aufstellung des Konzernlageberichts, der insgesamt ein  
zu treffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht 
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme),  
die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines  
Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um  
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Konzern-
lagebericht erbringen zu können.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses des Konzerns zur Aufstellung des 
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Konzernabschlusses 
und des Konzernlageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu  
erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern ist, und ob der Konzernlagebericht insgesamt ein  
zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzern-
lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit  
§317HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Dar-
stellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern  
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünf-
tigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder ins-
gesamt die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses und 
Konzernlageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen 
vonAdressatenbeeinflussen.

WährendderPrüfungübenwirpflichtgemäßesErmessenausund
bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

	■ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher 
falscher Darstellungen im Konzernabschluss und im Konzern-
lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf  
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
aus reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 

Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Hand-
lungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern 
resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-
gedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammen-
wirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre-
führende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können;

	■ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des  
Konzernabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Konzernlageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu  
planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen 
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksam-
keit dieser Systeme abzugeben;

	■ beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie 
die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dar-
gestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben; 

	■ ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des 
von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs nachweise, 
ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit  
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sindwirverpflichtet,imBestätigungsvermerkaufdiedazu-
gehörigen Angaben im Konzernabschluss und im Konzern-
lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modi-
fizieren.WirziehenunsereSchlussfolgerungenaufderGrund-
lage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlang-
ten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-
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heiten können jedoch dazu führen, dass der Konzern seine 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann;

	■ beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den  
Inhalt des Konzern-abschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden  
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Konzern-
abschluss unter Beachtung der IFRS, wie sie in der EU an-
zuwenden sind, und der ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB 
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften ein  
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der  
Ver mögens , Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt; 

	■ holen wir ausreichende, geeignete Prüfungsnachweise für  
die Rechnungslegungsinformationen der Unternehmen oder  
Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungs-
urteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht 
abzugeben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Über-
wachung und Durchführung der Konzernabschlussprüfung. Wir 
tragen die alleinige Verantwortung für unsere Prüfungsurteile;  

	■ beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem 
Konzernabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns; 

	■ führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im  
Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern 
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurtei-
len die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten An-
gaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungs-
urteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu-
grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeid-bares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter 
anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung 
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer  
Prüfung feststellen.

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen 
eine Erklärung ab, dass wir die relevanten Unabhängigkeits-
anforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle 
Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftiger-
weise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Un-
abhängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen Schutz-
maßnahmen.

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die 
Überwachung Verantwortlichen erörtert haben, diejenigen  
Sachverhalte, die in der Prüfung des Konzernabschlusses für den 
aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher 
die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir be-
schreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei 
denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die  
öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.

Sonstige gesetzliche und andere 
 rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der Offen-
legung erstellten elektronischen Wiedergaben des 
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts nach 
§ 317 Abs. 3a HGB 

Prüfungsurteil
Wirhabengemäß§317Abs.3aHGB eine Prüfung mit hinreichender 
Sicherheit durchgeführt, ob die in der Datei HELABA_KA+KLB_
ESEF-2023-12-31.zip enthaltenen und für Zwecke der Offen-
legung erstellten Wiedergaben des Konzernabschlusses und des 
Konzernlageberichts (im Folgenden auch als „ESEF-Unterlagen“ 
bezeichnet) den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektro-

nische Berichtsformat („ESEF-Format“) in allen wesentlichen Be-
langen entsprechen. In Einklang mit den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften erstreckt sich diese Prüfung nur auf die Überführung 
der Informationen des Konzernabschlusses und des Konzern-
lageberichts in das ESEF-Format und daher weder auf die in diesen 
Wiedergaben enthaltenen noch auf andere in der oben genannten 
Datei enthaltene Informationen. 

Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genannten 
Datei enthaltenen und für Zwecke der Offenlegung erstellten 
Wieder gaben des Konzernabschlusses und des Konzern-
lageberichts in allen wesentlichen Belangen den Vorgaben des  
§ 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat. Über  
dieses Prüfungsurteil sowie unsere im voranstehenden „Vermerk 
über die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzern-
lageberichts“ enthaltenen Prüfungsurteile zum beigefügten  
Konzernabschluss und zum beigefügten Konzernlagebericht für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 
hinaus geben wir keinerlei Prüfungsurteil zu den in diesen  
Wiedergaben enthaltenen Informationen sowie zu den anderen 
in der oben genannten Datei enthaltenen Informationen ab.

Grundlage für das Prüfungsurteil 
Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten Datei ent-
haltenen Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Konzern-
lageberichtsinÜbereinstimmungmit§317Abs.3aHGB unter 
Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung der für Zwecke 
der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben von  
AbschlüssenundLageberichtennach§317Abs.3aHGB (IDW  
PS 410 (06.2022)) durchgeführt. Unsere Verantwortung danach 
ist im Abschnitt „Verantwortung des Konzernabschlussprüfers für 
die Prüfung der ESEF-Unterlagen“ weitergehend beschrieben. 
Unsere Wirtschaftsprüferpraxis hat die Anforderungen an das 
Qualitätssicherungssystem des IDW Qualitätssicherungs-
standards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der  
Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) angewendet.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des 
Verwaltungsrats für die ESEF-Unterlagen
Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich  
für die Erstellung der ESEF-Unterlagen mit den elektronischen  
Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Konzern-
lageberichts nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB  
und für die Auszeichnung des Konzernabschlusses nach Maßgabe 
des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 HGB.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig er-
achten, um die Erstellung der ESEF-Unterlagen zu ermöglichen, die 
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – 
Verstößen gegen die Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elek-
tronische Berichtsformat sind.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung  
des Prozesses der Erstellung der ESEF-Unterlagen als Teil des 
Rechnungslegungsprozesses.

Verantwortung des Konzernabschlussprüfers für die 
Prüfung der ESEF-Unterlagen 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu  
erlangen, ob die ESEF-Unterlagen frei von wesentlichen – be-
absichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die  
Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB sind. Während der Prüfung 
üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

	■ identifizierenundbeurteilenwirdieRisikenwesentlicher–be-
absichtigter oder unbeabsichtigter – Verstöße gegen die  
Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB, planen und führen  
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

	■ gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der ESEF-
Unterlagen relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshand-
lungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen an-
gemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Kontrollen abzugeben.

	■ beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unterlagen, 
d. h. ob die die ESEF-Unterlagen enthaltende Datei die Vor-
gaben der Delegierten Verordnung (EU) 2019 / 815 in der zum 
Abschlussstichtag geltenden Fassung an die technische Spezi-
fikationfürdieseDateierfüllt.

	■ beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche 
XHTML-Wiedergabe des geprüften Konzernabschlusses und 
des geprüften Konzernlageberichts ermöglichen.

	■ beurteilen wir, ob die Auszeichnung der ESEF-Unterlagen mit 
Inline XBRL-Technologie (iXBRL) nach Maßgabe der Artikel 4 
und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2019 / 815 in der am 
Abschlussstichtag geltenden Fassung eine angemessene und 
vollständige maschinenlesbare XBRL-Kopie der XHTML- 
Wiedergabe ermöglicht.

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO 
Wir wurden von der Trägerversammlung am 31. März 2023  
als Konzernabschlussprüfer gewählt und am 2. August 2023  
vom Vorstand beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem  
Geschäftsjahr 2018 als Konzernabschlussprüfer der Landesbank 
Hessen-Thüringen Girozentrale tätig.

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthalte-
nen Prüfungsurteile mit dem zusätzlichen Bericht an den 
Prüfungs ausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) 
in Einklang stehen.

Sonstiger Sachverhalt – Verwendung 
des Bestätigungsvermerks

Unser Bestätigungsvermerk ist stets im Zusammenhang mit dem 
geprüften Konzern-abschluss und dem geprüften Konzern-
lagebericht sowie den geprüften ESEF-Unterlagen zu lesen. Der 
in das ESEF-Format überführte Konzernabschluss und Konzern-
lagebericht – auch die in das Unternehmensregister Fassungen – 
sind lediglich elektronische Wiedergaben des geprüften Konzern-
abschlusses und des geprüften Konzernlageberichts und treten 
nicht an deren Stelle. Insbesondere ist der ESEF-Vermerk und 
unser darin enthaltenes Prüfungsurteil nur in Verbindung mit den 
in elektronischer Form bereitgestellten geprüften ESEF-Unterlagen 
verwendbar.

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer 

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist  
Herr Marcus Binder.

Eschborn / Frankfurt am Main, 29. Februar 2024

EY GmbH & Co. KG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Binder Alt
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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Vermerk des unabhängigen  Wirtschaftsprüfers über eine  
betriebswirtschaftliche Prüfung zur  Erlangung begrenzter 
Sicherheit

An die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale,  
Frankfurt am Main / Erfurt

Wir haben die in Abschnitt „Nichtfinanzielle Erklärung“ des
 Konzernlageberichts enthaltene nichtfinanzielle Konzern-
erklärung der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale,  
Frankfurt am Main / Erfurt, (im Folgenden die „Gesellschaft“) sowie 
dendurchVerweisungalsBestandteilqualifiziertenAbschnitt
„Grundlagen des Konzerns“ des Konzernlageberichts für den Zeit-
raum vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 (im Folgenden 
die„nichtfinanzielleBerichterstattung“)einerbetriebswirtschaft-
lichen Prüfung zur Erlangung begrenzter Sicherheit unterzogen. 

SonstigeVerweiseaufAngabenaußerhalbdernichtfinanziellen
Konzernerklärung waren nicht Gegenstand unserer Prüfung. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich  
für die Aufstellung der nichtfinanziellenBerichterstattung in
Übereinstimmung mit den §§ 315c i.V.m. 289c bis 289e HGB und 
Artikel 8 der Verordnung (EU) 2020 / 852 des europäischen Parla-
ments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung 
eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und 
zur Änderung der Verordnung (EU) 2019 / 2088 (im Folgenden die 
„EU-Taxonomieverordnung“) und den hierzu erlassenen delegierten 
Rechtsakten sowie mit deren eigenen in Abschnitt „Angaben zur 
EU-Taxonomie“dernichtfinanziellenBerichterstattungdargestell-
ten Auslegung der in der EU-Taxonomieverordnung und den 
hierzu erlassenen delegierten Rechtsakten enthaltenen Formu-
lierungen und Begriffe.

Diese Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft 
umfasst die Auswahl und Anwendung angemessener Methoden zur 
AufstellungdernichtfinanziellenBerichterstattungsowiedasTref-
fen von Annahmen und die Vornahme von Schätzungen zu einzel-
nennichtfinanziellenAngabendesKonzerns,dieunterdengege-
benen Umständen angemessen sind. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als not-
wendig erachtet haben, um die Aufstellung einer nicht finanziellen
Berichterstattung zu ermöglichen, die frei von wesent lichen fal-
schen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (Manipu-
lationdernichtfinanziellenBerichterstattung)oderIrrtümernist.

Die EU-Taxonomieverordnung und die hierzu erlassenen delegier-
ten Rechtsakte enthalten Formulierungen und Begriffe, die noch 
erheblichen Auslegungsunsicherheiten unterliegen und für die 
noch nicht in jedem Fall Klarstellungen veröffentlicht wurden. 
Daher haben die gesetzlichen Vertreter ihre Auslegung der EU- 
Taxonomieverordnung und der hierzu erlassenen delegierten 
Rechtsakte im Abschnitt „Angaben zur EU-Taxonomie“ der nicht-
finanziellenBerichterstattungniedergelegt.Siesindverantwort-
lich für die Vertretbarkeit dieser Auslegung. Aufgrund des imma-
nenten Risikos, dass unbestimmte Rechtsbegriffe unterschiedlich 
ausgelegt werden können, ist die Rechtskonformität der Aus-
legung mit Unsicherheiten behaftet.

Unabhängigkeit und Qualitätssicherung der 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Wir haben die deutschen berufsrechtlichen Vorschriften zur 
UnabhängigkeitsowieweitereberuflicheVerhaltensanforderun-
gen eingehalten.

Unsere Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wendet die nationalen 
gesetzlichen Regelungen und berufsständischen Verlaut-
barungen – insbesondere der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer 
und vereidigte Buchprüfer (BS WP / vBP) sowie des vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) herausgegebenen IDW Qualitäts-
managementstandards: Anforderungen an das Qualitätsmanage-
ment in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QMS 1 (09.2022)) an 
und unterhält dementsprechend ein umfangreiches Qualitäts-
sicherungssystem, das dokumentierte Regelungen und Maß-
nahmen in Bezug auf die Einhaltung beruflicher Verhaltens-
anforderungen, beruflicher Standards sowie maßgebender  
gesetzlicher und anderer rechtlicher Anforderungen umfasst.

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers
Unsere Aufgabe ist es, auf Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung ein Prüfungsurteil mit begrenzter Sicherheit über die 
nichtfinanzielleBerichterstattungabzugeben.

Wir haben unsere betriebswirtschaftliche Prüfung unter Beach-
tung des International Standard on Assurance Engagements 
(ISAE) 3000 (Revised): „Assurance Engagements other than  
Audits or Reviews of Historical Financial Information“, heraus-
gegeben vom IAASB, durchgeführt. Danach haben wir die Prüfung 
so zu planen und durchzuführen, dass wir mit begrenzter Sicherheit 
beurteilen können, ob uns Sachverhalte bekannt geworden sind, die 
unszuderAuffassunggelangenlassen,dassdienichtfinanzielle
Berichterstattung der Gesellschaft in allen wesentlichen Belangen 
nicht in Übereinstimmung mit den §§ 315c i.V.m. 289c bis 289e HGB 
und der EU-Taxonomieverordnung und den hierzu erlassenen  
delegierten Rechtsakten sowie der in Abschnitt „Angaben zur EU-
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Taxonomie“dernichtfinanziellenBerichterstattungdargestellten
Auslegung durch die gesetzlichen Vertreter aufgestellt worden 
ist. Nicht Gegenstand unserer Prüfung waren sonstige Verweise 
aufAngabenaußerhalbdernichtfinanziellenBerichterstattung.

Bei einer betriebswirtschaftlichen Prüfung zur Erlangung einer 
begrenzten Sicherheit sind die durchgeführten Prüfungshand-
lungen im Vergleich zu einer betriebswirtschaftlichen Prüfung zur 
Erlangung einer hinreichenden Sicherheit weniger umfangreich, 
sodass dementsprechend eine erheblich geringere Prüfungs-
sicherheit erlangt wird. Die Auswahl der Prüfungshandlungen 
liegtimpflichtgemäßenErmessendesWirtschaftsprüfers.

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir u. a. folgende Prüfungs-
handlungen und sonstige Tätigkeiten durchgeführt:

	■ Erlangung eines Verständnisses über die Struktur der Nach-
haltigkeitsorganisation des Konzerns und über die Einbindung 
von Stakeholdern,

	■ Befragung der gesetzlichen Vertreter und relevanter Mitarbei-
tenden,dieindieAufstellungdernichtfinanziellenBericht-
erstattung einbezogen wurden, zum Aufstellungsprozess, zur 
Beurteilung des Berichterstattungssystems und der Methoden 
der Datengewinnung und -aufbereitung, zu den internen Kon-
trollensowiezudenAngabenindernichtfinanziellenBericht-
erstattung,

	■ Befragung relevanter Mitarbeitenden hinsichtlich der Auswahl 
derThemenfürdienichtfinanzielleBerichterstattung,derBe-
urteilung der Auswirkungen und Risiken sowie der Konzepte 
desKonzernsfürdiealswesentlichidentifiziertenThemen,

	■ Identifikation und Beurteilung des Risikos wesentlicher  
falscherAngabenindernichtfinanziellenBerichterstattung,

	■ Analytische Beurteilung zu ausgewählten Angaben der nicht-
finanziellenBerichterstattung,

	■ Durchführung von selektiven Stichproben hinsichtlich der  
Erhebung und Berichterstattung von ausgewählten Angaben 
indernichtfinanziellenBerichterstattung,

	■ BeurteilungdesProzesseszurIdentifikationdertaxonomie-
fähigen und taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivtäten sowie 
derentsprechendenAngabenindernichtfinanziellenBericht-
erstattung,

	■ BeurteilungderDarstellungderAngabenindernichtfinanziellen 
Berichterstattung.

Die gesetzlichen Vertreter haben bei der Ermittlung der Angaben 
gemäß Artikel 8 der EU-Taxonomieverordnung unbestimmte 
Rechtsbegriffe auszulegen. Aufgrund des immanenten Risikos, 
dass unbestimmte Rechtsbegriffe unterschiedlich ausgelegt  
werden können, sind die Rechtskonformität der Auslegung und 
dementsprechend unsere diesbezügliche Prüfung mit Unsicher-
heiten behaftet.

Prüfungsurteil
Auf der Grundlage der durchgeführten Prüfungshandlungen und 
der erlangten Prüfungsnachweise sind uns keine Sachverhalte 
bekannt geworden, die uns zu der Auffassung gelangen lassen, 
dassdienichtfinanzielleBerichterstattungderGesellschaftfür
den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 in allen wesent-
lichen Belangen nicht in Übereinstimmung mit den §§ 315c i.V.m. 
289c bis 289e HGB und der EU-Taxonomieverordnung und  
den hierzu erlassenen delegierten Rechtsakten sowie der in Ab-
schnitt „Angaben zur EU-Taxonomie“dernichtfinanziellenBericht-
erstattung dargestellten Auslegung durch die gesetzlichen Ver-
treter aufgestellt worden ist. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den 
sonstigenVerweisenaufAngabenaußerhalbdernichtfinanziellen
Berichterstattung ab.

Verwendungsbeschränkung für den Vermerk
Wir weisen darauf hin, dass die Prüfung für Zwecke der Gesell-
schaft durchgeführt und der Vermerk nur zur Information der Ge-
sellschaft über das Ergebnis der Prüfung bestimmt ist. Folglich ist 

er möglicherweise für einen anderen als den vorgenannten Zweck 
nicht geeignet. Somit ist der Vermerk nicht dazu bestimmt, dass 
Dritte hierauf gestützt (Vermögens-)Entscheidungen treffen. 
Unsere Verantwortung besteht allein der Gesellschaft gegenüber. 
Dritten gegenüber übernehmen wir dagegen keine Verantwor-
tung.UnserPrüfungsurteilistindieserHinsichtnichtmodifiziert.

Auftragsbedingungen und Haftung
Für diesen Auftrag gelten, auch im Verhältnis zu Dritten, die bei-
gefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften in der vom Institut der Wirtschaftsprüfer herausgegebenen 
Fassung vom 1. Januar 2024 (ey-idw-aab-de-2024.pdf). 

Wir verweisen ergänzend auf die dort in Ziffer 9 enthaltenen  
Haftungsregelungen und auf den Haftungsausschluss gegenüber 
Dritten. Dritten gegenüber übernehmen wir keine Verantwortung, 
HaftungoderanderweitigePflichten,esseidenn,dasswirmit
dem Dritten eine anders lautende schriftliche Vereinbarung  
geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss unwirk-
sam wäre. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung 
des Vermerks hinsichtlich nach seiner Erteilung eintretender  
Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu keine recht-
licheVerpflichtungbesteht.Werauchimmerdasinvorstehendem
Vermerk zusammengefasste Ergebnis unserer Tätigkeit zur Kennt-
nis nimmt, hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in 
welcher Form er dieses Ergebnis für seine Zwecke nützlich und 
tauglich erachtet und durch eigene Untersuchungshandlungen 
erweitert,verifiziertoderaktualisiert.

Eschborn / Frankfurt am Main, den 29. Februar 2024

EY GmbH & Co. KG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Marcus Binder Martin Alt
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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Lagebericht der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

Grundlagen der Helaba

Geschäftsmodell der Helaba
Als öffentlich-rechtliches und wirtschaftlich nachhaltig agieren-
des Kreditinstitut verfolgt die Landesbank Hessen-Thüringen 
 Girozentrale (Helaba) das langfristig angelegte strategische 
 Geschäftsmodell einer Universalbank mit regionalem Fokus, 
 ausgewählter internationaler Präsenz und enger Integration in die 
Sparkassen-Finanzgruppe. Von zentraler Bedeutung für das 
 Geschäftsmodell der Helaba ist ihre öffentlich-rechtliche Rechts-
form. Die Helaba handelt auf Grundlage der für sie geltenden 
staatsvertraglichen und satzungsrechtlichen Bestimmungen 
 renditeorientiert. Staatsvertrag und Satzung setzen den recht-
lichen Rahmen für das Geschäftsmodell der Helaba. Ebenso von 
zentraler Bedeutung für das Geschäftsmodell sind die Zugehörig-
keit der Helaba zur Sparkassen-Finanzgruppe mit ihrem instituts-
sichernden Sicherungssystem und der Arbeitsteilung zwischen 
Sparkassen, Landesbanken und weiteren Verbundinstituten, der 
hohe Trägeranteil der Sparkassenorganisation sowie die Beibe-
haltung und der Ausbau ihrer Aktivitäten im Verbund- und öffent-
lichen Förder- und Infrastrukturgeschäft. 

Die Helaba steht ihren Kunden in drei Funktionen zur Verfügung: 
als Geschäftsbank, als Sparkassenzentralbank und als Förderbank. 

Als Geschäftsbank ist die Helaba im In- und Ausland aktiv. Die 
Helaba prägen stabile, langfristige Kundenbeziehungen. Sie ar-
beitet mit Unternehmen, institutionellen Kunden und öffentlicher 
Hand zusammen.

Die Helaba ist Sparkassenzentralbank und Verbundbank für die 
Sparkassen in Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und 
 Brandenburg und damit für rund 40 % aller Sparkassen in 
Deutschland. Sie ist Partnerin der Sparkassen, nicht Konkurrentin.

In Hessen und Thüringen bilden die Helaba und die Verbundspar-
kassen die Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen mit dem 
Geschäftsmodell der wirtschaftlichen Einheit und einem gemein-
samen Verbund-Rating. In Nordrhein-Westfalen wurden mit den 
Sparkassen und ihren Verbänden umfangreiche Kooperations- 
und Geschäftsvereinbarungen getroffen. Mit den Sparkassen in 
Brandenburg bestehen ebenfalls Kooperationsvereinbarungen 
zur vertrieblichen Zusammenarbeit. Die Vereinbarungen mit den 
Sparkassen in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg ergänzen 
das Verbundkonzept der Sparkassen-Finanzgruppe Hessen- 
Thüringen, das unverändert fortbesteht.

Die Helaba hat ihre Sitze in Frankfurt am Main und Erfurt und ist 
mit Niederlassungen in Düsseldorf und Kassel sowie London, New 
York, Paris und Stockholm vertreten. Durch die Niederlassungen 
verstärkt die Helaba ihre Nähe zu den Kunden und Sparkassen. 
Darüber hinaus eröffnen die ausländischen Niederlassungen der 
Helaba auch Zugang zu den Refinanzierungsmärkten für die Wäh-
rungen US-Dollar und Britisches Pfund. Hinzu kommen Repräsen-
tanzen und Vertriebsbüros sowie Tochter- und Beteiligungs-
gesellschaften.

Als zentrales Förderinstitut des Landes Hessen bündelt die Helaba 
über die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) die 

Verwaltung öffentlicher Förderprogramme. Für die WIBank als 
rechtlich unselbstständige Anstalt in der Helaba besteht in Über-
einstimmung mit EU-Recht eine unmittelbare Gewährträgerhaf-
tung des Landes Hessen. Die Geschäftsaktivitäten der WIBank 
richten sich nach den Förderzielen des Landes Hessen. Darüber 
hinaus ist die Helaba an zahlreichen anderen Fördereinrichtungen 
in Hessen und Thüringen beteiligt.

Das Geschäftsmodell umfasst neben der Helaba weitere starke 
und bekannte Marken, die das Produktportfolio des Konzerns  
ergänzen und teilweise in rechtlich selbstständigen Tochtergesell-
schaften angesiedelt sind.

Mit der rechtlich unselbstständigen Landesbausparkasse Hessen-
Thüringen (LBS) hat die Helaba in den beiden Bundesländern eine 
führende Marktposition im Bausparkassengeschäft. Darüber hinaus 
unterstützt sie über die Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-
GmbH die Sparkassen bei der Vermarktung von Immobilien.

Die Frankfurter Sparkasse, eine 100%ige Tochtergesellschaft der 
Helaba in öffentlicher Rechtsform, ist die führende Retail-Bank in 
der Region Frankfurt am Main. Über die 1822direkt ist die 
 Frankfurter Sparkasse auch im nationalen Direktbankgeschäft 
erfolgreich tätig.

Durch die Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe (FBG) deckt die 
Helaba ihr Angebot für Sparkassen im Private Banking, im Wealth 
Management und in der Vermögensverwaltung ab. Die FBG tritt 
als die Privatbank der Sparkassen-Finanzgruppe auf und akqui-
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riert in Deutschland vermögende Kunden über vertraglich koope-
rierende Sparkassen im Verbund. Mit dem Family Office verstärkt 
die FBG ihr professionelles Beratungsangebot in allen Vermö-
gensfragen als zentrale Partnerin der Sparkassen und kann durch 
die Mehrheitsbeteiligung an der Beratungsgesellschaft IMAP eine 
ganzheitliche Beratung für Familienunternehmen bieten.

Die Helaba Invest gehört in Deutschland zu den führenden Kapi-
talverwaltungsgesellschaften im institutionellen Asset Manage-
ment, die sowohl Wertpapiere als auch Immobilien administrieren 
und managen. Die Produktpalette der Helaba Invest umfasst unter 
anderem Wertpapierspezial- und Publikumsfonds als Manage-
ment- und/oder Beratungsmandat, die umfassende Fondsadmi-
nistration (inklusive Reporting und Meldewesen sowie Risikoma-
nagement), die Strategieberatung und die Betreuung indirekter 
Investments. 

Die GWH-Gruppe verwaltet rund 53.000 Wohneinheiten und ge-
hört zu den größten Bestandshaltern für Wohnimmobilien in Hes-
sen. Neben der Verwaltung und Optimierung von Wohnungsbe-
ständen betreibt die Gruppe die Projektentwicklung von Wohn-
immobilien sowie die Initiierung und Betreuung von Wohnimmo-
bilienfonds.

Die OFB-Gruppe ist ein bundesweit (mit Schwerpunkt im Rhein-
Main-Gebiet) tätiges Full-Service-Unternehmen im Bereich der 
Immobilienprojektentwicklung, der Baulandentwicklung sowie 
des Bau- und Projektmanagements insbesondere von hochwer-
tigen Gewerbeimmobilien.

Nachhaltigkeit im Sinne ökologischer und gesellschaftlicher Ver-
antwortung sowie fairer Unternehmensführung ist integraler Be-
standteil der konzernweit verbindlichen Geschäftsstrategie, so 
dass die Geschäftstätigkeiten aller Konzerngesellschaften konse-
quent danach ausgerichtet werden.

Steuerungsinstrumentarium und nichtfinanzielle 
 Leistungsindikatoren
Im Rahmen der Gesamtbanksteuerung verfügt die Helaba über 
integrierte Systeme zur Geschäfts- und Profitabilitätssteuerung, 
die in einem übergreifenden Steuerungskonzept verankert sind. 
Grundlage ist eine mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung. Das 
Controlling beinhaltet dabei sowohl die Steuerung der absoluten 
Erträge und Kosten als auch die integrierte Steuerung der De-
ckungsbeiträge. In dieser Systematik erfolgt auch die jährliche 
Planung, aus der eine Planung der Bilanz und Gewinn- und Ver-
lustrechnung (GuV) abgeleitet wird. Neben der Jahresplanung 
erfolgt auch eine Mehrjahresplanung mit einem 5-Jahres-Planho-
rizont. Zusätzlich werden unterjährige Forecasts erstellt. 

Ausgehend von einer unterjährig regelmäßig erstellten betriebs-
wirtschaftlichen Ergebnisrechnung im Deckungsbeitragsschema 
werden regelmäßige Plan-Ist-Vergleiche erzeugt und Abwei-
chungsanalysen durchgeführt. Dabei werden auch Rentabilitäts-
analysen und Cross-Selling-Ergebnisse dargestellt. Die Segment-
informationen basieren entsprechend der Berichterstattung an 
das Management sowohl auf der internen Steuerung (Deckungs-
beitragsrechnung) als auch auf dem externen Rechnungswesen.

Die Rentabilitätsziele werden unter anderem über den Return on 
Equity (RoE) als bilanzielle Eigenkapitalrentabilität (Verhältnis 
aus dem Ergebnis vor Steuern zum durchschnittlichen eingesetz-
ten Eigenkapital nach IFRS) gesteuert. Als Zielkorridor für die 
bilanzielle Eigenkapitalrentabilität hat der Helaba-Konzern eine 
Bandbreite von 6 bis 8 % vor Steuern definiert.

Das strategische Ziel für die Cost-Income-Ratio (CIR) ist unter 
70 % auf Konzernebene. Die CIR berechnet sich aus dem Verhält-
nis von Verwaltungsaufwand inklusive planmäßiger Abschreibun-
gen zum Gesamtertrag (Ergebnis vor Steuern sowie vor Verwal-
tungsaufwand inklusive planmäßiger Abschreibungen und vor 
Risikovorsorge im Kreditgeschäft).

Die Eigenkapital-Ausstattung wird über die Allokation regulato-
rischer und ökonomischer Limite sowie über die Eigenmittelquo-

ten gesteuert. Die Kapital-Zielquoten werden unter Berücksichti-
gung der durch die Europäische Zentralbank (EZB) aufgestellten 
zusätzlichen Eigenmittelanforderungen definiert. Unter Berück-
sichtigung der per 31. Dezember 2023 gültigen Kapitalpufferan-
forderungen lag die aus dem Beschluss des Supervisory Review 
and Evaluation Process (SREP) der EZB abgeleitete mindestens 
vorzuhaltende harte Kernkapitalquote (inklusive der Kapitalpuf-
feranforderungen) für die Helaba-Gruppe bei 9,23 %. 

Die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale hatte in 2023 auf 
konsolidierter Basis eine SREP-Gesamtkapitalanforderung in 
Höhe von 10,00 % zu erfüllen; dies beinhaltet eine zusätzliche 
Eigenmittelanforderung (Säule 2) in Höhe von 2,00 %, die in Form 
von mindestens 56,25 % hartem Kernkapital und 75 % Kernkapi-
tal vorzuhalten ist. Für das Jahr 2024 wird die auf konsolidierter 
Basis einzuhaltende SREP-Gesamtkapitalanforderung bei 
10,25 % liegen, dies beinhaltet eine zusätzliche Eigenmittelan-
forderung (Säule 2) in Höhe von 2,25 %.

Zum 1. Februar 2022 hat die BaFin eine Anhebung des inländi-
schen antizyklischen Kapitalpuffers für Deutschland auf 0,75 % 
(§ 10d KWG) beschlossen. Zusätzlich wurde ab dem 1. April 2022 
erstmals ein Kapitalpuffer für systemische Risiken in Höhe von 
2 % auf mit Wohnimmobilien besicherte Kredite angeordnet. Die 
Puffer waren bis 1. Februar 2023 aufzubauen und wurden bei der 
Kapitalplanung 2023 entsprechend berücksichtigt.

Die Verschuldungsquote (Leverage Ratio) misst das Verhältnis 
des aufsichtsrechtlichen Eigenkapitals zu den ungewichteten bi-
lanziellen und außerbilanziellen Aktivposten inklusive Derivaten. 
Grundsätzlich ist gemäß CRR eine Verschuldungsquote von 3,0 % 
einzuhalten. 

Nach der CRR sind eine kurzfristige Liquiditätskennziffer (Liquidity 
Coverage Ratio, LCR) und eine auf die Stabilität der Refinanzie-
rung ausgerichtete Kennziffer (Net Stable Funding Ratio, NSFR) 
einzuhalten. Für beide Kennzahlen liegt die regulatorische Min-
destquote bei 100 %. Beide Liquiditätskennziffern führen zu er-
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höhten Kosten für das Liquiditätsmanagement und damit zu Ren-
tabilitätsbelastungen.

Eine wesentliche Kennzahl zur Steuerung der Bestände ist das 
Abschlussvolumen im mittel- und langfristigen Neugeschäft (de-
finiert als Neugeschäft mit einer Refinanzierungslaufzeit von min-
destens einem Jahr). Insbesondere zur risiko- und rentabilitäts-
orientierten Steuerung der Neugeschäfte wird eine systematische 
Vorkalkulation der Kreditgeschäfte durchgeführt.

Im Zuge der Implementierung des einheitlichen europäischen Ab-
wicklungsmechanismus (Single Resolution Mechanism, SRM) 
erfolgt die Festlegung einer institutsspezifischen Mindestanfor-
derung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlich-
keiten (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible 
 Liabilities, MREL) durch die zuständige Abwicklungsbehörde. Die 
finalen MREL-Vorgaben der Helaba-Gruppe wurden der Helaba 
durch einen Rechtsakt der BaFin am 24. Januar 2024 mitgeteilt. 

Ab dem 1. Januar 2024 hat die Helaba in Bezug auf die RWA 
22,47 % als MREL- Anforderung einzuhalten, zuzüglich der jeweils 
aktuellen kombinierten Kapitalpufferanforderungen in Höhe von 
3,65 % (Stand 31. Dezember 2023). Der Teil der MREL-Vorgaben, 
der mit so genannten nachrangigen (das heißt nicht bevorrech-
tigten) Instrumenten zu erfüllen ist, beträgt 22,40 % der RWA, 
ebenfalls zuzüglich der jeweils aktuellen kombinierten Kapital-
pufferanforderungen.

Mit Blick auf die Gesamtrisikopositionsmessgröße (Leverage 
Ratio Exposure, LRE) hat die Helaba 8,02 % des LRE als MREL-An-
forderungen einzuhalten. Der Teil der MREL-Vorgaben, der mit 
nachrangigen Instrumenten zu erfüllen ist, beträgt ebenfalls 
8,02 %, bezogen auf das LRE. 

Im Jahr 2023 hatte die zuständige Abwicklungsbehörde für die 
Helaba-Gruppe folgende MREL-Anforderungen festgelegt, die per 
31. Dezember 2023 einzuhalten waren. Die MREL-Vorgabe betrug 
21,73 % der RWA als MREL-Anforderung, zuzüglich der jeweils 
aktuellen kombinierten Kapitalpufferanforderungen in Höhe von 

3,65 % (Stand 31. Dezember 2023), und 7,64 % des LRE. Die Vor-
gabe für nachrangige Instrumente betrug 21,06 % der RWA, 
ebenfalls zuzüglich der jeweils aktuellen kombinierten Kapital-
pufferanforderungen, und 7,64 % des LRE. 

Bei ihrer Refinanzierung nutzt die Helaba unterschiedliche Refi-
nanzierungsquellen und -produkte. Ein besonderer Fokus liegt 
dabei auf den sich durch die Zugehörigkeit zu einem starken Ver-
bund ergebenden Refinanzierungsquellen über die Sparkassen 
(Depot A und Depot B). Hinzu kommen Pfandbriefemissionen als 
kosteneffizienter Bestandteil der stabilen Refinanzierungsbasis 
sowie über Förderinstitute wie die WIBank aufgenommene För-
dermittel. 

Nachhaltiges Handeln ist ein wesentliches Kernelement der stra-
tegischen Agenda. Im Fokus steht die nachhaltige Ausrichtung 
der Geschäftstätigkeit, insbesondere die Begleitung der Kunden 
bei der notwendigen Transformation hin zu einer klimaneutralen 
und kreislauforientierten Wirtschaft.

Die Helaba-Gruppe hat sich strategische Ziele in den Nachhaltig-
keitsdimensionen Environment, Social und Governance (ESG) 
gesetzt. Die ESG-Ziele sind Bestandteil der Geschäftsstrategie. 
Für die Helaba-Gruppe wurden entsprechende Kennzahlen zur 
Messung der ESG-Ziele entwickelt. Dadurch dokumentiert die 
Helaba-Gruppe ihre Ambition zur nachhaltigen Geschäftsausrich-
tung und ermöglicht eine quantitative Fortschrittsmessung.

Im Kreditgeschäft hat die Helaba konzernweit verbindliche Nach-
haltigkeitskriterien definiert, die in den Risikostrategien verankert 
sind und jährlich überprüft werden. Dabei ist es das Ziel der 
Helaba, von den Finanzierungen ausgehende Nachhaltigkeitsri-
siken, inklusive der durch den Klimawandel ausgelösten Transiti-
ons- und physischen Risiken, im Risikomanagement zu minimie-
ren. Für kritische Wirtschaftssektoren wurden spezifische Verga-
bekriterien entwickelt, die insbesondere kontroverse Geschäfts-
praktiken ausschließen und sektorspezifische Risikothemen 
berücksichtigen. Mit dem Sustainable Lending Framework schafft 
die Helaba eine einheitliche Methode, um das nachhaltige Kredit-

geschäft zu definieren, zu messen und zu steuern. Ende 2023 
wurde das Sustainable Investment Framework veröffentlicht, um 
auch das nachhaltige Investmentgeschäft zu definieren, zu mes-
sen und zu steuern.

Mitarbeitende

Personalstrategie 
Die Grundsätze der Personalarbeit der Helaba leiten sich aus der 
Geschäftsstrategie ab. Sie berücksichtigen dabei die gesellschaft-
lichen, wirtschaftlichen und regulatorischen Entwicklungen. Die 
Kernaufgaben sind beispielsweise das strategie- und bedarfs-
orientierte Beschaffen geeigneter Mitarbeitender, das Bereitstel-
len professioneller Serviceleistungen und attraktiver Vergütungs- 
und Nebenleistungen wie einer betrieblichen  Altersversorgung 
sowie eine nachhaltig ausgerichtete Personalentwicklung mit 
ihrem Nachwuchs- und Potenzialmanagement. Weiterhin legt die 
Helaba einen besonderen Fokus auf Gesundheitsmanagement, 
die Entwicklung ihrer Unternehmenskultur und ein Diversity 
 Management. Verschiedene Kennzahlen wie beispielsweise eine 
geringe Fluktuationsrate, die Dauer der durchschnittlichen Be-
triebszugehörigkeit und ein niedriger Krankenstand bestätigen 
die Zufriedenheit und das hohe Engagement der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.

Vergütungsgrundsätze 
Die Geschäftsstrategie und die Risikostrategie definieren die 
Handlungsspielräume für die Beschäftigten. In der Vergütungs-
strategie und den Vergütungsgrundsätzen hat die Helaba den 
Zusammenhang zwischen Geschäftsstrategie, Risikostrategie und 
Vergütungsstrategie – unter Berücksichtigung der Unterneh-
menskultur und der Nachhaltigkeitsziele – geregelt. Das Vergü-
tungssystem folgt dieser Ausrichtung und ist auf eine anfor-
derungs- und leistungsgerechte sowie geschlechtsneutrale Ver-
gütung ausgerichtet, die keine Anreize setzt, unverhältnismäßig 
hohe Risiken einzugehen. Die Vergütungsstrategie berücksichtigt 
die Erfüllung der Zielvorgaben aus der operativen Planung bei der 
Ermittlung eines Gesamtbankbudgets und der Zuordnung der 
Budgets für die variable Vergütung auf Bereichs ebene. Der Bezug 
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zwischen Vergütungsstrategie und strategischen Zielen der Ge-
schäftsbereiche ist somit sichergestellt. Bei den Corporate-Cen-
ter-Bereichen orientiert sich die Zuordnung von Bereichsbudgets 
am Ergebnis der Helaba und an der Erreichung qualitativer Ziele. 
Die Vergütungspolitik und die Vergütungspraktiken (einschließ-
lich der Nutzung von Zurückbehaltung und der Festlegung von 
Leistungskriterien) tragen dazu bei, einen langfristigen Ansatz 
zur Steuerung von Klima- und Umweltrisiken nachhaltig zu unter-
stützen. Die Helaba gewährleistet zudem, dass die in die Steue-
rung von Klima- und Umweltrisiken eingebundenen Kontrollfunk-
tionen personell und finanziell angemessen ausgestattet sind.

Nachhaltige Personalentwicklung 
Die Helaba investiert in die Weiterbildung ihrer Beschäftigten 
nicht nur mit Blick auf aktuelle Qualifizierungsbedarfe, sondern 
auch auf zukünftige Geschäftsanforderungen. Entsprechend 
nachhaltig sind die Prozesse aufgestellt: Ein regelmäßiger, struk-
turierter Dialog zwischen Führungskraft und Beschäftigten schafft 
Transparenz in der Arbeitsbeziehung und bietet neben Zielklar-
heit auch den Raum, über Entwicklungsmöglichkeiten zu spre-
chen. Für die Umsetzung geeigneter Maßnahmen steht allen Mit-
arbeitenden ein bedarfsgerecht aufgestelltes Angebot an inter-
nen Seminaren zur fachlichen, persönlichen, sozialen und metho-
dischen Entwicklung zur Verfügung. Hinzu kommen externe 
Trainingsangebote sowie bei entsprechender Passung Förder-
möglichkeiten bei berufsbegleitenden Studiengängen oder Zerti-
fikatskursen. Orientiert am bankinternen Lebensphasenmodell 
erhalten Mitarbeitende in unterschiedlichen beruflichen Phasen 
für sie passende Maßnahmen, damit sie langfristig im Unterneh-
men leistungsfähig bleiben und sich gemäß ihrem Potenzial ent-
wickeln können.

Nachwuchs- und Potenzialmanagement 
Die demografische Entwicklung und die weiterhin fortschreitende 
Digitalisierung nehmen langfristig betrachtet auf die Wettbe-
werbsfähigkeit der Helaba Einfluss. Entsprechend bedeutsam ist 
die Rekrutierung, Entwicklung und Bindung von Nachwuchs- und 
Potenzialkräften. Mit ihren Berufsausbildungs- und Traineepro-
grammen sowie Praktika für Studierende bietet die Helaba Berufs-

einsteigerinnen und -einsteigern die Möglichkeit, die Praxis des 
Bankgeschäfts kennen zu lernen und sich Basiskompetenzen an-
zueignen. Um die junge Zielgruppe zu erreichen, wird in der Re-
krutierung auf einen verstärkten Einsatz digitaler Medienkanäle 
geachtet. Auch die Entwicklung interner Potenzialkräfte ist der 
Helaba ein Anliegen, um die Grundlage für eine Karriere zu Fach-
spezialistinnen und -spezialisten sowie Führungskräften zu legen. 
Eine systematische Potenzialidentifikation unterstützt die Füh-
rungskräfte dabei, Potenzialkräfte in der Helaba zu finden und sie 
zielgerichtet und rechtzeitig auf neue Positionen mit höherer Ver-
antwortung vorzubereiten und als Nachfolge zu positionieren. 
Das gelingt durch individuelle Entwicklungspläne oder auch im 
Rahmen eines Potenzialförderprogramms.

Gesundheitsmanagement 
Mit ihrem betrieblichen Gesundheitsmanagement und einem Be-
triebssportprogramm leistet die Helaba einen Beitrag, die körper-
liche und psychische Gesundheit ihrer Beschäftigten zu erhalten 
sowie ein Bewusstsein für eine gesunde Lebensweise zu vermit-
teln. Hinzu kommt ein Beratungsangebot für alle Beschäftigten 
(„Employee Assistence Program“), das bei berufl ichen, familiären, 
gesundheitlichen oder anderen persönlichen Fragestellungen 
und Belangen in Anspruch genommen werden kann. Zusätzlich 
unterstützt die Helaba die Mitarbeitenden mit virtuellen Bil-
dungsangeboten für ein gesundes Arbeiten.

Transformationsbegleitung 
Das unternehmensweite Transformationsprojekt „Scope – Wachs-
tum durch Effizienz“ wurde per 31. Dezember 2022 erfolgreich 
beendet. Die Ziele, die Zukunftsfähigkeit der Helaba zu sichern 
wie auch Freiräume für Neues zu schaffen, wurden erreicht. Un-
abhängig davon hat die Helaba schon vor der Corona-Pandemie 
begonnen, Anforderungen an eine zukünftige, moderne Art der 
Zusammenarbeit zu beschreiben. Inzwischen haben sich die 
neuen Arbeitsweisen erfolgreich etabliert: Mit mobiler Technik 
wird wichtige Infrastruktur für die Arbeit im  Homeoffice bereit-
gestellt, so dass konzentriertes Arbeiten und virtuelle Teamarbeit 
gut gelingen können. Bei allen Transformationsvorhaben nimmt 
der Bereich Personal und Recht als Berater und Partner in der Um-

setzung für Mitarbeitende und Führungskräfte eine zentrale Rolle 
ein und sorgt für ein unterstützendes Change Management. Ein 
in 2022 durchgeführtes Stimmungsbarometer erfasste darüber 
hinaus die aktuellen Wahrnehmungen der Beschäftigten zur Un-
ternehmenskultur und bildet die Grundlage für die weitere kultu-
relle Fortentwicklung der Helaba.

Förderung von Vielfalt 
Die Helaba setzt auf ein Diversity Management, um zu einer 
 größeren Innovationskraft sowie zu einer verbesserten Risiko-
kultur in der Organisation zu gelangen. Sie macht Vielfalt und 
Chancengleichheit zu einem festen Bestandteil ihrer nachhaltigen 
Unternehmenskultur und drückt das in verschiedenen Netzwerk-
initiativen aus. Mit einer lebensphasenorientierten und chancen-
gerechten Ausgestaltung von Maßnahmen möchte die Helaba, 
dass alle Beschäftigten, ganz unabhängig von Alter,  Geschlecht, 
Ethnie, Verschiedenheiten in Bezug auf Bildung, berufliche Hinter-
gründe, geografische Herkunft sowie sexuelle Identität und Be-
hinderung etc., einbezogen werden und zum langfristigen Unter-
nehmenserfolg beitragen können. Es sollen bewusst vielfältige 
Perspektiven in der Zusammenarbeit einbezogen und interne 
Potenziale stärker genutzt werden. Frauen stehen dabei aktuell in 
einem besonderen Fokus der Förderung: So sollen im Rahmen 
einer freiwilligen Verpflichtung perspektivisch über 30 % aller 
Führungskräftepositionen mit Frauen besetzt und der Anteil der 
Frauen in den Nachwuchs- und Entwicklungsprogrammen der 
Helaba auf 50 % erhöht werden. Speziell für Frauen aufgelegte 
Seminare und ein geeignetes Mentoring sollen flankierend unter-
stützen. Außerdem hat die Helaba Rahmenbedingungen imple-
mentiert, damit eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie gelingen 
kann. Dazu gehören unter anderem ein Angebot von Kinderbe-
treuungsplätzen sowie der Einsatz flexibler Arbeitsformen und 
Arbeitszeitmodelle.
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Verändertes Zinsniveau / Immobilienmarktentwicklung

Das Jahr 2023 war geprägt vom fortgesetzten Anstieg der Leit-
zinsen in den meisten Ländern, insbesondere durch die US-No-
tenbank und die Europäische Zentralbank. Die Inflationsraten 
gingen nach Höchstständen sukzessive zurück, allerdings 
schwächten die Zinserhöhungen die weltweite Konjunktur und 
führten zu den Verwerfungen an den Immobilienmärkten. Inzwi-
schen sind die Leitzinsen an ihrem Gipfel angelangt und Zins-
senkungserwartungen haben im letzten Quartal 2023 den Anstieg 
der Kapitalmarktzinsen gestoppt. Nach dem Ende der Niedrig-
zinsphase profitieren die Banken von der Rückkehr der Zinsen. 

Geopolitische Spannungen, nicht nur im Ukraine-Konflikt, son-
dern auch im Nahen Osten, und eine Neuausrichtung der Handels-
ströme stellen zudem eine Herausforderung für die Unternehmen 
und somit auch die Kreditinstitute dar. In Deutschland belasten 
darüber hinaus strukturelle Faktoren wie zunehmender Arbeits-
kräftemangel, teils unzureichende Infrastruktur sowie hohe Ener-
giepreise die Unternehmen. Zu einer Belastung der Banken könn-
ten auch die mittlerweile sinkenden Immobilienpreise führen. 

Wirtschaftliche Auswirkungen 
Die allgemeine Liquiditätslage an den Geld- und Kapitalmärkten 
war in 2023 trotz auslaufender, unterstützender Maßnahmen der 
EZB weiterhin normal. Das erhöhte Marktzinsniveau führte zu 
einer deutlich erhöhten Nachfrage von Privatanlegern nach län-
gerfristigen Zinsanlagen.

Die Liquiditätssituation der Helaba-Gruppe ist insgesamt sehr gut 
und stabil.

Das wirtschaftlich schwierige Marktumfeld spiegelt sich aktuell in 
den Portfolios der Helaba unterschiedlich stark wider. Die Aus-
wirkungen der Zinssteigerungen nebst Inflation sind in allen As-
set-Klassen spürbar; die mittelfristige Auswirkung auf Immobilien 
und ihre Finanzierung wird wesentlich von deren weiteren Ent-
wicklung abhängen. Vom Anstieg des Zinsniveaus besonders be-
troffen sind vor allem Finanzierungen im gewerblichen Immobi-
lienportfolio (Büro- und Handelsimmobilien) mit Wertverände-
rungen bei den Sicherungsobjekten und gestiegener Zinsbelas-
tung bei Anschlussfinanzierungen. Die anderen dargestellten 
monetären, konjunkturellen und politischen Auswirkungen sind 
derzeit nur vereinzelt in den Unternehmens- und Bankportfolios 
der Helaba zu spüren.

Auf die Entwicklung im Immobiliensektor hat die Helaba unter 
anderem mit risikoreduzierenden Maßnahmen im Neu- und Be-
standsgeschäft reagiert. 

Die Entwicklung wird auf Einzelkreditnehmer- und Portfolioebene 
intensiv überwacht. Für darüber hinausgehende Details verweisen 
wir auf den Risikobericht. 

Weitere wirtschaftliche Auswirkungen sind im Kapitel „Ertrags-, 
Finanz- und Vermögenslage“ des Lageberichts sowie in Anhang-
angabe (37) des IFRS-Geschäftsberichts dargestellt.

Kunden
Die Helaba steht für langfristige und vertrauensvolle Kundenbe-
ziehungen auch in schwierigen Zeiten. Die Helaba unterstützt ihre 
Kunden im Rahmen ihres Dienstleistungs- und Beratungsange-
bots auch bei der Mittelaufnahme über den Kapitalmarkt. 

Die Quote der Forbearance-Maßnahmen ist in 2023 zwar sehr 
deutlich gestiegen, befindet sich aber weiterhin auf niedrigem 
Niveau. Ebenfalls ist die Quote notleidender Kredite (NPL-Quote) 
in der Helaba-Gruppe zum 31. Dezember 2023 auf 2,0 % angestie-
gen. Der Risikovorsorgeaufwand per 31. Dezember 2023 liegt vor-
wiegend aufgrund eines deutlichen Anstiegs der Ausfallraten im 
gewerblichen Immobilienportfolio deutlich oberhalb des Vorjah-
res. 

In Abhängigkeit von den weiteren geopolitischen Entwicklungen, 
der Entwicklung am Immobilienmarkt sowie der Volatilität am 
Kapitalmarkt sind auch in 2024 Rating-Verschlechterungen oder 
Kreditausfälle nicht auszuschließen. 

Für weitere Details verweisen wir auf den Risikobericht und die 
Anhangangabe (37) des IFRS-Geschäftsberichts.
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Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene 
 Rahmenbedingungen in Deutschland
Eine langsam wachsende Weltkonjunktur, höhere Kapitalmarkt-
zinsen und Energiekosten haben die Konjunktur 2023 gebremst. 
Kalenderbereinigt sank das deutsche Bruttoinlandsprodukt um 
0,1 %. Für 2024 ist mit einer Erholung und einem Wachstum von 
0,8 % zu rechnen. Die Verbraucher profitieren einerseits durch 
hohe Tariflohnsteigerungen und Transfers, andererseits durch 
sinkende Inflationsraten. Die Realeinkommen dürften 2024 wie-
der zunehmen und die privaten Konsumausgaben deswegen nach 
einem deutlichen Rückgang im Vorjahr nun zulegen. Dies gilt auch 
für den Staatsverbrauch, der zuvor durch die Rückführung der 
Corona-Hilfen belastet wurde. Aufgrund der nur langsam an Fahrt 
gewinnenden Industriekonjunktur dürften sich die Unternehmen 
jedoch mit Ausrüstungsinvestitionen zurückhalten, so dass ledig-
lich ein kleiner Zuwachs zu erwarten ist. Die zuletzt gesunkenen 
Hypothekenzinsen und nicht mehr so stark steigende Baupreise 
könnten im Jahresverlauf zumindest für eine Stabilisierung der 
Bautätigkeit sorgen. Der Außenhandel sollte sich erholen und 
einen leicht positiven Wachstumsbeitrag liefern. 

Der Verbraucherpreisanstieg in Deutschland nimmt deutlich ab. 
Die Inflation dürfte im Jahresdurchschnitt 2024 rund 3 % errei-
chen, nach 5,9 % im Vorjahr. Energie und Rohstoffe sind günsti-
ger, allerdings belasten die hohen Lohnabschlüsse. Das Ausschei-
den der geburtenstarken Jahrgänge aus dem Arbeitsmarkt ver-
stärkt den Fachkräftemangel und sorgt für zusätzlichen Lohn-
druck. Zusammen mit den Klimaschutzmaßnahmen erhöht dies 
den Preisdruck. 

Die Digitalisierung erfasst immer weitere Teile der Gesellschaft 
und Wirtschaft und hat durch die COVID-19-Pandemie in den ver-
gangenen Jahren weiter an Geschwindigkeit gewonnen. Dies be-
trifft insbesondere Vertriebskanäle, Produkte und Transaktionen, 
aber auch den Austausch und die Nutzung von Daten. Zudem ist, 

im Wesentlichen getrieben durch das mobile Arbeiten, eine deut-
lich stärkere Nutzung von digitalen Medien in der Zusammenar-
beit innerhalb und zwischen Unternehmen zu beobachten. Auch 
der zunehmende Arbeitskräftemangel führt dazu, dass Unterneh-
men die Digitalisierung ihrer Prozesse vorantreiben.

Insbesondere für das Geschäft mit großen, auch international ak-
tiven Firmenkunden haben Plattformen eine hohe Bedeutung für 
das Bankgeschäft. Derivateplattformen ermöglichen bereits seit 
längerem den Abschluss von Währungs-Hedges mittels standar-
disierter Prozesse, Kreditportale vermitteln kleinen und mittleren 
Firmenkunden Finanzierungen durch Banken oder direkt durch 
institutionelle Investoren, Banken analysieren ihre Kundendaten, 
um Wege zu einem effektiveren Produktangebot zu finden. Bei-
spielsweise hat künstliche Intelligenz (KI) das Potenzial, zahlrei-
che Aspekte des gesellschaftlichen Lebens und der Wirtschaft zu 
verändern. Dies spiegelt sich bereits in Bereichen wie der Auto-
mobilindustrie, dem Gesundheitswesen und der Finanzbranche 
wider. Beispielsweise werden neuronale Netzwerke in der Finanz-
branche bereits zur Betrugsprävention, zur Verbesserung des 
Handelsalgorithmus und zum Risikomanagement eingesetzt. 
Investitionen in KI-Technologien und die Ausbildung von Fach-
kräften im KI-Bereich nehmen weltweit zu, was auf das wachsende 
Bewusstsein für die transformative Kraft von KI hinweist. Gleich-
zeitig entstehen neue Herausforderungen im Hinblick auf Daten-
schutz und -sicherheit, aber auch bezogen auf die ethischen Leit-
planken für den Einsatz von KI. Dieser wird in der EU zurzeit durch 
das KI-Gesetz geregelt, um sicherzustellen, dass die in der EU 
eingesetzten KI-Systeme sicher, transparent, nachvollziehbar, 
nicht diskriminierend und umweltfreundlich sind.

In Anbetracht dieser Entwicklungen reagiert die Helaba durch die 
Etablierung eines bankweiten Programms, um von den Chancen 
zu profitieren und gleichzeitig die Herausforderungen anzugehen, 
die mit dieser raschen Entwicklung von KI einhergehen. 

Im Privatkundengeschäft schreitet die Nutzung von Onlinediens-
ten kontinuierlich voran. Inzwischen bietet jede Filialbank ihren 
Kunden ein ähnliches Leistungsspektrum wie eine Direktbank. 
Zahlungsmodelle wie Pay-per-use oder Request-to-pay sind nur 
einige Beispiele für die digitale Entwicklung im Firmenkunden-
bereich. 

Darüber hinaus gibt es im Markt eine zunehmende Aktivität rund 
um das Thema Blockchain, um neue, schnellere und kostenspa-
rende Wege zum Austausch von Daten zu finden. Insbesondere 
können hier auch neue Produkte entstehen und alte Produkte an 
Effizienz gewinnen. Dadurch wird beispielsweise die automati-
sierte Initiierung und Durchführung von Transaktionen nach vorab 
vereinbarten Konditionen mit den damit verbundenen Effizienz-
gewinnen ermöglicht, was sowohl für Firmenkunden als auch für 
Sparkassen neue Möglichkeiten darstellt. Durch im globalen Ver-
gleich fortschrittliche Regulatorik, wie beispielsweise das Gesetz 
über elektronische Wertpapiere (eWPG) oder die Markets in 
Crypto-Assets Regulation (MiCAR), bietet sich sowohl Deutsch-
land wie auch die EU als idealer Standort an, um die Vorteile der 
Technologie effizient voranzutreiben.

Weiterhin wurden durch den Legislativvorschlag der Europäi-
schen Kommission vom Juni 2023 zum digitalen Euro und die 
daraus resultierende Entscheidung der EZB im Oktober, die un-
gefähr zweijährige Vorbereitungsphase zum digitalen Euro durch-
zuführen, weitere Vorbereitungen getroffen, um auch zukünftige 
Geschäftsmodelle auszubauen. 

Auf dem Weg hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft gewinnen 
ESG-Daten eine immer größere Bedeutung, auch weil die Regu-
latorik (zum Beispiel im Rahmen der Taxonomie-Verordnung oder 
der Anforderung aus der CSRD-Berichterstattung) dies fordert. 
Dadurch eröffnen sich neue Geschäftsmöglichkeiten, zum Beispiel 
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im Rahmen von Plattformlösungen, diese Daten für eine breite 
Nutzung zur Verfügung zu stellen. 

Die Helaba-Gruppe (im Sinne des KWG und der CRR) mit den 
 verbundenen Tochterinstituten Frankfurter Sparkasse und Frank-
furter Bankgesellschaft (Deutschland) AG gehört zu den als 
„ bedeutend“ eingestuften Instituten, die unter der direkten Auf-
sicht der EZB stehen.

Mit Schreiben vom 14. Dezember 2022 hat die EZB der Helaba-
Gruppe das Ergebnis des aufsichtsrechtlichen Überprüfungs- und 
Bewertungsprozesses (Supervisory Review and Evaluation 
 Process, SREP) mitgeteilt. Die Landesbank Hessen-Thüringen 
 Girozentrale hatte demnach in 2023 auf konsolidierter Basis eine 
SREP-Gesamtkapitalanforderung in Höhe von 10,0 % zu erfüllen; 
dies beinhaltet eine zusätzliche Eigenmittelanforderung (Säule 2) 
in Höhe von 2,0 %, die in Form von mindestens 56,25 % hartem 
Kernkapital und 75 % Kernkapital vorzuhalten ist. 

Bereits im August 2021 hat die Mitgliederversammlung des Deut-
schen Sparkassen- und Giroverbands e. V. (DSGV) die Weiterent-
wicklung des Sicherungssystems der Sparkassen-Finanzgruppe 
beschlossen. Die entsprechend angepassten Satzungswerke wur-
den von der Mitgliederversammlung am 26. Juni 2023 verabschie-
det. Damit wurden insbesondere Forderungen von EZB und BaFin 
umgesetzt. Unter anderem wurde das Risikomonitoring-System 
verbessert und die Entscheidungsstrukturen effektiver ausgestal-
tet. Ferner wird ein zusätzlicher Fonds zur Sicherung der Solvenz 
und Liquidität der Institute der Sparkassen-Finanzgruppe ge-
schaffen. Er ist ab 2025 über eine Dauer von mindestens acht 
Kalenderjahren anzusparen.

Die Ergebnisse des EU-weiten Stresstests der EBA und EZB im 
Jahr 2023 wurden am 28. Juli 2023 veröffentlicht. Trotz erheb-
licher Verschärfungen der Krisenszenarien im Vergleich zum 
Stresstest 2021 lagen die theoretischen Abschläge beim Kern-
kapital für die Helaba ungefähr auf gleichem Niveau. Das zeigt die 
Resilienz der Bank. Die Ergebnisse des Stresstests werden im 

Rahmen des SREP zur Berechnung der individuellen aufsichtli-
chen Eigenmittelempfehlung berücksichtigt. 

Im Jahr 2024 wird ein Cyber-Resilience-Stresstest für alle beauf-
sichtigten Institute durchgeführt. Die Ergebnisse werden in den 
SREP-Score 2024 einfließen.

Bei den aufsichtsrechtlichen beziehungsweise branchenbezoge-
nen Rahmenbedingungen ergaben sich folgende wesentliche 
Entwicklungen:

EU-Umsetzung von Basel IV 
Im Oktober 2021 hat die EU-Kommission ihre Legislativvor-
schläge zur Änderung der EU-Eigenkapitalverordnung (CRR III) 
und der Eigenkapitalrichtlinie (CRD VI) veröffentlicht, mit denen 
Basel IV (beziehungsweise Finalisierung von Basel III) in der EU 
umgesetzt werden soll. Im Dezember 2023 haben sich der Aus-
schuss der ständigen Vertreter (Rat) wie auch der Ausschuss für 
Wirtschaft und Währung des EU-Parlaments auf die endgültigen 
Rechtstexte des EU-Bankenpakets (CRR III / CRD VI) verständigt. 
Nach der endgültigen formalen Verabschiedung von Rat und Par-
lament ist die Veröffentlichung im EU-Amtsblatt voraussichtlich 
Ende des zweiten Quartals 2024 zu erwarten. Die Anforderungen 
sind ab dem 1. Januar 2025 anzuwenden. Die Helaba hat regel-
mäßig an Auswirkungsstudien teilgenommen und berücksichtigte 
kontinuierlich die Ergebnisse dieser Studien im Rahmen ihrer 
Mittelfristplanung.

EU-Aktionsplan „Financing Sustainable Growth“ 
Bereits in 2021 und 2022 wurden delegierte Rechtsakte (DA) zu 
den wirtschaftlichen Aktivitäten der Taxonomie-Verordnung für 
die ersten beiden Umweltziele „Wesentlicher Beitrag zum Klima-
schutz“ und „Anpassungen an den Klimawandel“ veröffentlicht 
und Beurteilungskriterien festgelegt, wann diese Wirtschaftsak-
tivitäten im Sinne der EU-Taxonomie nachhaltig sind. Zum 31. De-
zember 2023 sind für diese Umweltziele erstmals detaillierte An-
gaben zur Taxonomiekonformität zu veröffentlichen.

Im Jahr 2023 wurden von der EU-Kommission weitere Vorgaben 
für die restlichen vier Umweltziele „Nachhaltige Nutzung und 
Schutz der Wasser- und Meeresressourcen“, „Übergang zu einer 
Kreislaufwirtschaft“, „Vermeidung und Verminderung der Umwelt-
verschmutzung“ und „Schutz und Wiederherstellung der biologi-
schen Vielfalt und der Ökosysteme“ sowie eine Ergänzung der 
ersten beiden Umweltziele um weitere wirtschaftliche Aktivitäten 
veröffentlicht. Für die Jahre 2023 und 2024 ist zunächst über die 
Taxonomiefähigkeit dieser Aktivitäten zu berichten. Den sich er-
gebenden Handlungsbedarf setzt die Helaba projekthaft um.

Die EU-Kommission hat am 30. November 2023 die Verordnung 
zum EU Green Bond Standard (EUGBS) veröffentlicht. Die nach 
dem EUGBS als nachhaltig klassifizierten Anleihen müssen defi-
nierte Kriterien erfüllen, insbesondere EU-Taxonomie-konforme 
Aktivitäten enthalten. Die Anwendung des Standards ist freiwillig 
und soll die etablierten Marktstandards ergänzen. 

EZB-Leitfaden zu Klima- und Umweltrisiken
Die 13 Erwartungen in Bezug auf Klima- und Umweltrisiken des 
EZB-Leitfadens wurden im Jahr 2022 durch die Veröffentlichung 
der branchenübergreifenden, konsolidierten Ergebnisse des The-
matic Review anhand von Best-Practice-Beispielen präzisiert. Die 
Helaba setzt den sich aus dem EZB-Leitfaden und dem Thematic 
Review ergebenden Handlungsbedarf im Rahmen eines Projekts 
um.

Die Anforderungen der EBA für Offenlegungen zu ESG-Risiken 
nach Artikel 449a CRR wurden im Offenlegungsbericht der 
Helaba-Gruppe für 2022 berücksichtigt. Die zusätzlichen Anfor-
derungen für die Offenlegungsberichte 2023 und 2024 sind in 
Vorbereitung.

Die Erwartungen der EZB aus dem Leitfaden zu Klima- und Um-
weltrisiken sind aus qualitativer Sicht im aktuellen SREP-Be-
schluss berücksichtigt worden, haben jedoch zu keinen zusätzli-
chen Kapitalanforderungen geführt.
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Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
Die CSRD ist am 5. Januar 2023 in Kraft getreten und weitet die 
verpflichtende Berichterstattung zur Nachhaltigkeit sowohl vom 
Adressatenkreis her als auch inhaltlich deutlich aus. Die betroffe-
nen Unternehmen müssen kurz-, mittel- und langfristige, wissen-
schaftlich fundierte Nachhaltigkeitsziele veröffentlichen und ver-
bindliche Berichtsstandards erfüllen, die alle drei Dimensionen 
von Nachhaltigkeit (Umwelt, Soziales, Governance) und die ge-
samte vor- und nachgelagerte Wertschöpfungskette betrachten 
sowie auf die Bereiche Strategie, Umsetzung und Wirkungsmes-
sung eingehen. Die EU-Kommission hat am 31. Juli 2023 die von 
der European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ent-
wickelten Berichtsstandards European Sustainability Reporting 
Standards (ESRS) angenommen. Die CSRD ist von der Helaba 
erstmals zum Berichtsstichtag 31. Dezember 2024 anzuwenden. 
Die Umsetzung wurde in 2023 mit einer umfassenden Wesent-
lichkeitsanalyse begonnen und wird in 2024 fortgeführt.

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)
Das zum 1. Januar 2023 in Kraft getretene Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetz (LkSG) verpflichtet die in den Anwendungsbereich 
fallenden Unternehmen zur Achtung von Menschenrechten durch 
die Umsetzung definierter Sorgfaltspflichten. Die Helaba sowie 
die unter bestimmenden Einfluss stehenden Tochtergesellschaf-
ten fallen unter den Anwendungsbereich dieses Gesetzes. 

Zur Sicherstellung der Umsetzung der Anforderungen aus dem 
LkSG hat die Helaba die Position des Human Rights Officer sowie 
zweier Menschenrechtskoordinatoren geschaffen. Sie überwa-
chen die Einhaltung der gesetzlichen Sorgfaltspflichten des LkSG, 
unter anderem mittels des bestehenden Lieferantenkodex. 

Im Dezember 2023 hat die Helaba im Einklang mit dem LkSG ihre 
Grundsatzerklärung veröffentlicht.

Überprüfung der Qualität der Eigenmittelinstrumente
Im Rahmen der europaweiten aufsichtlichen Untersuchung der 
Qualität der Eigenmittelinstrumente von Banken sind auch die in 
1998 und 2005 eingebrachten Kapitaleinlagen des Landes  Hessen 

als Teil des harten Kernkapitals der Helaba Gegenstand von Prü-
fungshandlungen der Aufsicht. Eine Arbeitsgruppe der Helaba 
und ihrer Träger arbeitet an einem Konzept, bei dem den von den 
Aufsichtsbehörden nunmehr adressierten Punkten keine Rele-
vanz mehr zukommt. Die Ausstattung der Helaba mit hartem 
Kernkapital (CET1) bleibt dabei mehr als auskömmlich. Die Or-
gane der Helaba haben das in wesentlichen Eckpunkten ausge-
arbeitete Konzept in Sitzungen im Dezember 2023 befürwortet. 
Die Aufsichtsbehörden sind über den laufenden Prozess infor-
miert.

Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)
Am 29. Juni 2023 hat die BaFin die 7. MaRisk-Novelle (BaFin-
Rundschreiben 05 / 2023 (BA)) veröffentlicht. Mit der 7. MaRisk-
Novelle wurden insbesondere die Leitlinien der Europäischen 
Bankenaufsicht (EBA) für die Kreditvergabe und -überwachung 
vom 29. Mai 2020 umgesetzt. 

Klarstellungen waren bereits mit Veröffentlichung anzuwenden. 
Für die Umsetzung von Neuerungen galt eine Übergangsfrist bis 
1. Januar 2024. Die Neuerungen wurden umgesetzt. 

Verordnung über die digitale operationale Resilienz im 
Finanzsektor – Digital Operational Resilience Act (DORA)
Am 16. Januar 2023 wurde in der Europäischen Union die finanz-
sektorweite Verordnung DORA in Kraft gesetzt. Das Hauptziel von 
DORA ist es, die digitale Widerstandsfähigkeit von Unternehmen 
im Finanzsektor zu stärken und sie besser auf potenzielle Cyber-
Angriffe sowie Vorfälle in der Informations- und Kommunikations-
technologie (IKT) vorzubereiten. Bis zum 16. Januar 2025 läuft 
die 24-monatige Implementierungsphase, bis zu deren Ende be-
troffene Finanzunternehmen die Anforderungen umgesetzt 
haben müssen. In der Helaba wurde im Sommer 2023 eine Gap-
Analyse durchgeführt, auf deren Basis ein Umsetzungsprojekt 
initiiert wurde. Das Projekt zielt darauf ab, die identifizierten Um-
setzungsbedarfe in Handlungsfelder zu bündeln, um diese risiko-
orientiert umzusetzen.

Geschäftsverlauf
In 2023 war die Lage an den Finanz- und Kapitalmärkten abermals 
geprägt von geopolitischen und makroökonomischen Unsicher-
heiten aufgrund des Ukraine-Kriegs, der hohen, aber rückläufigen 
Inflation und der kräftigen Zinserhöhungen der Notenbanken. 

Dies führte in 2023 zu einer dynamischen und volatilen Zinsent-
wicklung mit Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Infolgedessen 
war die Emissionsaktivität von Banken am Kapitalmarkt großen 
Schwankungen unterworfen und war insbesondere im ersten 
Halbjahr durch zum Teil deutliche Spread-Ausweitungen gekenn-
zeichnet. Mit dem Auslaufen des Zinserhöhungszyklus der Noten-
banken im zweiten Halbjahr setzte eine allmähliche Beruhigung 
ein. Trotz der Unsicherheiten konnte die Helaba ihre Emissions-
pläne vollständig umsetzen. Wie schon in den Vorjahren profi-
tierte die Helaba dabei unverändert von ihrem strategischen und 
gut diversifizierten Geschäftsmodell sowie ihrer stabilen Ertrags- 
und Geschäftsentwicklung.

Im Jahr 2023 hat die Helaba Refinanzierungsmittel in Höhe von 
rund 16,2 Mrd. € (2022: 17,7 Mrd. €) aufgenommen. Neben der 
erfolgreichen Platzierung von zwei öffentlichen Pfandbrief-Bench-
mark-Emissionen über ein Gesamtvolumen von 1,75 Mrd. € konnte 
zusätzlich eine Senior-Non-Preferred-Benchmark-Emission als 
Green Bond über 750 Mio. € begeben werden. Außerdem wurde 
erstmals eine öffentliche Tier-2-Emission in der Schweiz erfolg-
reich platziert.

Der Absatz von Retail-Emissionen, die über das Vertriebsnetz der 
Sparkassen platziert wurden, profitierte erheblich von der Zins-
entwicklung und erzielte erneut ein Rekordvolumen von knapp 
10 Mrd. € (2022: 6 Mrd. €). Durch die Kundeneinlagen im Retail-
Geschäft innerhalb des Konzerns, insbesondere über das Tochter-
institut Frankfurter Sparkasse, wird die Refinanzierungsbasis wie 
in den Vorjahren weiter diversifiziert. Darüber hinaus betrug das 
mittel- und langfristige Passivneugeschäft der WIBank 2,5 Mrd. € 
(2022: 1,9 Mrd. €).
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Die Forderungen an Kunden (zu fortgeführten Anschaffungskos-
ten bewertete finanzielle Vermögenswerte) blieben nahezu un-
verändert bei 104,5 Mrd. € (31. Dezember 2022: 107,8 Mrd. €). 
Hinzu kommen 9,1 Mrd. € (31. Dezember 2022: 8,0 Mrd. €) Forde-
rungen an Sparkassen (zu fortgeführten Anschaffungskosten be-
wertete finanzielle Vermögenswerte). Die Fokussierung der Kre-
ditvergabe auf Kerngeschäftsfelder und die Sparkassen als Ver-
bundpartnerinnen entspricht der kundenorientierten Ausrichtung 
des Geschäftsmodells der Helaba.

Die Cost-Income-Ratio der Helaba liegt zum Stichtag 31. Dezem-
ber 2023 bei 56,7 %, nach 59,2 % zum 31. Dezember 2022. Die 
Eigenkapitalrentabilität beträgt 4,1 % (31.  Dezember 2022: 
7,5 %).

Die harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) der Helaba zum 31. De-
zember 2023 beträgt 11,4 % (31. Dezember 2022: 11,4 %) und 
die Gesamtkapitalquote 15,9 % (31. Dezember 2022: 16,0 %). Die 
CET1-Quote liegt damit weiterhin deutlich über den regulatori-
schen Anforderungen.

Aufsichtsrechtliche Neuerungen sind nach den aktuell bekannten 
aufsichtsrechtlichen Vorgaben in die Mehrjahresplanung einbe-
zogen und bei der Beurteilung der angemessenen Kapitalaus-
stattung entsprechend berücksichtigt worden.

Zum Stichtag 31. Dezember 2023 beträgt die Leverage Ratio der 
Helaba 3,8 % (31. Dezember 2022: 3,7 %) und liegt damit ober-
halb der geforderten Mindestquoten. 

Die LCR für die Helaba liegt zum 31. Dezember 2023 bei 162,7 % 
(31. Dezember 2022: 223,5 %). Die NSFR per 31. Dezember 2023 
liegt für die Helaba merklich über dem Zielwert bei 117,8 % 
(31. Dezember 2022: 119,3 %).

Die NPL-Quote der Helaba-Gruppe (gemäß EBA Risk Indicator 
Code AQT_3.2) beträgt zum 31. Dezember 2023 2,0 % (31. Dezem-
ber 2022: 0,6 %). 

Das Abschlussvolumen im mittel- und langfristigen Neugeschäft 
(ohne das wettbewerbsneutrale Fördergeschäft der WIBank) liegt 
mit 13,1 Mrd. € (2022: 20,5 Mrd. €) sehr deutlich unter Vorjahres-
niveau. Auch wenn das Corporate-Banking-Geschäft das Niveau 
des Vorjahres erreicht, ist vor allem das Transaktionsvolumen an 
den Immobilienmärkten aufgrund der aktuellen Zurückhaltung 
von Kunden und der Helaba deutlich rückläufig, was zu einer er-
heblichen Reduktion der Neugeschäftsmöglichkeiten geführt hat. 
Für die getätigten Abschlüsse konnten dagegen höhere Margen 
erzielt werden. Auch bei der Finanzierung von Projekten führt die 
aktuelle Marktsituation zu Verzögerungen oder Absagen einzel-
ner Vorhaben.

Per 31. Dezember 2023 lag die MREL-Quote der Helaba-Gruppe 
bei 57,1 %, bezogen auf die risikogewichteten Aktiva (RWA), und 
18,3 %, bezogen auf die Gesamtrisikopositionsmessgröße (Lever-
age Ratio Exposure, LRE). Der MREL-Bestand der Helaba-Gruppe 
setzte sich zusammen aus regulatorischen Eigenmitteln in Höhe 
von 18,7 %, nachrangigen (das heißt nicht bevorrechtigten) Ver-
bindlichkeiten in Höhe von 26,9 % und nicht nachrangigen (das 
heißt bevorrechtigten) Verbindlichkeiten in Höhe von 11,5 %, be-
zogen auf RWA. Bezogen auf LRE ergab sich ein Bestand an regu-
latorischen Eigenmitteln in Höhe von 6,0 %, an nachrangigen 
Verbindlichkeiten in Höhe von 8,6 % und an nicht nachrangigen 
Verbindlichkeiten in Höhe von 3,7 %. Folglich betrug die Quote 
der nachrangigen Instrumente 45,6 %, bezogen auf RWA, und 
14,6 %, bezogen auf LRE.

Der MREL-Bestand per 31. Dezember 2023 lag damit deutlich über 
den am 24. Januar 2024 seitens der zuständigen Abwicklungs-
behörde für die Helaba-Gruppe festgelegten MREL-Anforderun-
gen, die ab dem 1. Januar 2024 einzuhalten sind. 

Die durch die Helaba in 2022 begebene Credit-Risk-Sharing-
Transaktion für ein Referenzportfolio von Unternehmenskrediten 
in Höhe von rund 2,1 Mrd. € hat in 2023 risikogewichtete Aktiva 
(RWA) in Höhe von rund 0,8 Mrd. € freigesetzt. Bei dieser Credit-
Risk-Sharing-Transaktion werden Ausfallrisiken synthetisch auf 
Investoren übertragen.

Ein zentrales strategisches Handlungsfeld der Helaba ist es, ihre 
Kunden bei der Transformation in eine nachhaltige Zukunft, hin 
zu einer klimaneutralen und kreislauforientierten Wirtschaft, ziel-
gerichtet und partnerschaftlich zu unterstützen. 

Mit der erfolgreichen Implementierung des Sustainable Finance 
Advisory bietet die Helaba ein breites branchen- und produkt-
übergreifendes Informationsangebot zum Thema Sustainable 
Finance an, das sämtliche Finanzierungsinstrumente (Kredite, 
Schuldscheine, Anleihen, Leasing, Avale etc.) abdeckt. Das Sus-
tainable Finance Advisory hat im Jahr 2023 die Kapazitäten und 
Aktivitäten weiter ausgebaut. Im Fokus standen Finanzierungen, 
bei denen ein konkreter Nachhaltigkeitsbezug über die verein-
barte Mittelverwendung oder eine Verknüpfung der Finanzie-
rungskosten mit vorab vereinbarten ESG-Indikatoren hergestellt 
wird, wie beispielsweise so genannte Green-Schuldscheindarle-
hen oder ESG-linked Loans. Neben der Beratung und individuel-
len Strukturierung derartiger Finanzierungslösungen agiert das 
Sustainable Finance Advisory Team auch als Wissensmultiplikator 
für die Kunden der Helaba und unterstützt so deren Transforma-
tionsbemühungen. Den Schwerpunkt bilden hierbei vor allem die 
Firmen- und Sparkassenkunden der Helaba. 

Im Bereich Asset Finance strukturiert die Helaba Projekte in den 
Segmenten erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Schienen-
transport sowie soziale und digitale Infrastruktur. Mit den Emis-
sionserlösen des emittierten Green Bond werden auf Portfolio-
basis nachhaltige Projekte zum Ausbau von Solar- und Windener-
gie finanziert. Im Mai 2023 wurde der zweite Impact-Report des 
Green-Bond-Portfolios veröffentlicht, in dem der ökologische 
Mehrwert des Portfolios ausgewiesen wird. Ende 2023 wurde das 
Land-Transport-Portfolio in das Green-Bond-Portfolio mit aufge-
nommen und das Green Bond Framework entsprechend aktuali-
siert sowie eine neue „Second Party Opinion“ eingeholt. Demnach 
entspricht das Green Bond Framework weiterhin den relevanten 
Marktstandards.

Die Helaba gehört im Marktsegment der nachhaltigen Schuld-
scheine zu den führenden Arrangeurinnen und begleitet bezie-

12 Lagebericht Wirtschaftsbericht AB-10



hungsweise arrangiert regelmäßig ESG-gekoppelte Transaktio-
nen, so unter anderem die Begebung von ESG-linked-Schuld-
scheinen, bei denen die Zinskosten des Schuldscheins an die 
Nachhaltigkeitsleistung des Unternehmens gekoppelt sind. 

Mit individuellen Konzepten wie einer Rendezvous-Clause er-
schließt die Helaba nachhaltige Finanzierungen insbesondere für 
den breiten Mittelstand und solche Unternehmen, die gerade erst 
anfangen, sich ESG-Ziele und Steuerungsinstrumente zu geben. 

Im Bereich der Digitalisierung werden Schuldscheine seitens der 
Helaba vollständig über die digitale Plattform vc trade über den 
gesamten Lebenszyklus prozessiert. Der Erfolg dieses Angebots 
zeigt sich in mittlerweile weit über 300 Sparkassen, die Schuld-
scheine über vc trade digitalisiert abwickeln. Auch Konsortialkre-
dite können auf vc trade vollständig digital abgewickelt werden. 
Dies betrifft unter anderem die Asset-Klassen Unternehmens- und 
Immobilienfinanzierungen. Auch ESG-linked-Konsortialdarlehen 
können über vc trade abgewickelt werden.

Mit der Helaba Crowd stellt die Helaba den Sparkassen bundes-
weit eine Plattform zur Verfügung, um Bürgerbeteiligungen zu 
ermöglichen. Dies gewinnt insbesondere mit Blick auf die Ener-
giewende zunehmend an Bedeutung.

Die Digitalisierung von Kommunalkrediten treibt die Helaba zu-
sammen mit Komuno weiterhin konsequent voran. Nach der Über-
nahme des Deutschlandgeschäfts von Loanboox und Capveriant 
ist Komuno nun eindeutiger Marktführer und in guter Position, 
diese Stellung nachhaltig zu verteidigen. Zusätzlich bietet 
 Komuno den Sparkassen einen Risikomarktplatz an, mit dem 
 größere Transaktionen im Bereich Handelsfinanzierungen im 
 Auslandsgeschäft effizient auf verschiedene Institute innerhalb 
der Gruppe verteilt werden können. Um eine Lösung für die 
 gestiegenen Anforderungen im Zusammenhang mit ESG-Daten 
bieten und neue Produkte entwickeln zu können sowie regulato-
rischen Anforderungen nachzukommen, entwickelt die Helaba 
momentan eine Plattform zur ESG-Daten-Erhebung und -Verwal-
tung im Zusammenspiel mit der strategischen Beteiligung ESG 

Book. Ziel der Plattform ist es, eine Unterstützung der Datenerhe-
bungsprozesse für die Sparkassen-Finanzgruppe an der Kunden-
schnittstelle bereitzustellen.

Im Bereich Blockchain ist die Helaba eine strategische Beteiligung 
mit dem Unternehmen Cashlink eingegangen. Die Beteiligung soll 
genutzt werden, um Blockchain-basierte Produkte zusammen mit 
Helaba-Kunden und Sparkassen zu entwickeln. Aufgrund der 
enormen technischen Möglichkeiten rangieren die aktuellen Mög-
lichkeiten von digitalen Edelmetallen bis hin zu digitalen Anleihen 
und bieten der Helaba daher eine Reihe an neuen Geschäftsmo-
dellen, die zukunftsfähig sind.

Mit dem bankweiten Programm ATLAS setzt die Helaba die Mo-
dernisierung ihrer Informationstechnologie zur Erreichung ihres 
strategischen IT-Zielbilds um. Das Gesamtprogramm läuft bis 
Mitte 2027. In 2023 befanden sich alle 14 Einzelprojekte in der 
Welle 1 der Umsetzung, davon wurden einzelne Teilprojekte be-
reits beendet. Mit der Planung der Welle 2 wurde gestartet. In 
2023 lag der Fokus unter anderem auf der Entwicklung der neuen 
Kernbankensysteme für Kunde, Konto und Kredit sowie der Zah-
lungsverkehrsplattform.

Die Helaba entwickelt ihr Geschäftsmodell kontinuierlich weiter 
und überprüft dabei die Zusammensetzung und Ausrichtung aller 
Geschäftsfelder, auch im Hinblick auf mögliche Auswirkungen 
(Chancen und Risiken) aus den sich abzeichnenden Klima- und 
Umweltveränderungen. Die Überprüfung erfolgte im Rahmen des 
Strategieüberprüfungsprozesses. Im Ergebnis wird für die meis-
ten Geschäftsfelder derzeit nur eine geringe Anfälligkeit gegen-
über Klima- und Umweltrisiken gesehen, da physische Risiken in 
der Regel durch den geografischen Fokus sowie mitigierende 
Maßnahmen reduziert werden und transitorische Risiken in den 
meisten Geschäftsfeldern kurz- und mittelfristig als beherrschbar 
angesehen werden. 

Die Helaba begleitet ihre Kunden aktiv in der Transformation hin 
zu einer kohlenstoffarmen, kreislaufbasierten Form des Wirtschaf-
tens. Das Sustainable Finance Advisory Team berät Firmenkunden 

im Hinblick auf den notwendigen Transformationsprozess und 
passgenaue ESG-Finanzierungslösungen. In Kooperation mit den 
Sparkassen entsteht so ein wirksamer Hebel zur Transformation 
der regionalen Wirtschaft.

Insgesamt überwiegen in den Geschäftsfeldern die Chancen 
aus der Begleitung der Transformation die nach Sicherheiten und 
mitigierenden Faktoren verbleibenden Klima- und Umweltrisiken.

Der Helaba-Konzern wird regelmäßig von Nachhaltigkeits-Rating-
Agenturen hinsichtlich seiner Nachhaltigkeitsleistung bewertet. 
Die Ratings sind ein zentrales Element bei der Analyse und Wei-
terentwicklung des Nachhaltigkeitsprofils. Die Helaba entwickelt 
ihr Instrumentarium des Nachhaltigkeitsmanagements stetig 
weiter, um eine kontinuierliche Verbesserung der externen Ein-
schätzung zu erzielen. 

Bei allen relevanten Nachhaltigkeits-Rating-Agenturen erreicht 
der Helaba-Konzern ein stabiles Rating im oberen weltweiten 
Branchendurchschnitt und im oberen Mittelfeld der Vergleichs-
gruppe deutscher (Landes-)Banken. 

In 2023 konnte bei der Rating-Agentur Sustainalytics eine Ver-
besserung von 21,7 („Medium Risk“) auf 19,1 („Low Risk“) erzielt 
werden. Außerdem bietet die Helaba ihren Mitarbeitenden ein 
umfassendes ESG-Schulungsmodul an, um Wissen und Kompe-
tenz in dem Themenfeld zu fördern. Die ESG-Schulungen sind ein 
Bestandteil zur Erreichung eines der Nachhaltigkeitsziele. 

Um die Innovationsfähigkeit und Kreativität weiterhin zu stärken, 
wird durch gezielt ergriffene Maßnahmen die Attraktivität der 
Helaba als Arbeitgeberin im Wettbewerb um Nachwuchskräfte 
und Talente erhöht. 

Das stabile und breit diversifizierte Geschäftsmodell der Helaba 
hat bereits in der Vergangenheit seine Resilienz erfolgreich unter 
Beweis gestellt. So konnten auf Basis der erzielten guten Betriebs-
ergebnisse durchgängig alle nachrangigen Verbindlichkeiten und 
stillen Einlagen vollumfänglich bedient werden.
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Ertrags-, Finanz- und  Vermögenslage

Wesentliche Daten zur Entwicklung 2023

2023 2022 Veränderungen

in Mio. € in Mio. € in Mio. € in %

Geschäftsvolumen 215.949 232.087 – 16.138 – 7,0

Bilanzsumme 181.526 195.612 – 14.086 – 7,2

Betriebsergebnis vor Risikovorsorge 841 737 104 14,1

Risikovorsorge- und Bewertungsergebnis – 565 – 249 – 316 >-100,0

Jahresüberschuss 213 278 – 65 – 23,4

Die Berichtswährung des Lageberichts ist Euro (€). Die Beträge sind in der Regel auf volle Mio. € 
gerundet. Aufgrund von Rundungen können sich im vorliegenden Bericht bei Summen bildungen 
und der Berechnung von Prozentangaben geringfügige Abweichungen ergeben. 

Die Helaba berücksichtigt den Aufwand zur Bedienung der Instrumente des zusätzlichen aufsichts-
rechtlichen Kernkapitals nicht in der Darstellung der Ertragslage. Der Zinsüberschuss und damit 
auch das Betriebsergebnis sowie der Jahresüberschuss sind in der Ertragslage daher um 14 Mio. € 
höher ausgewiesen als in der Gewinn- und Verlustrechnung nach den handelsrechtlichen Rech-
nungslegungsvorschriften (2022: 14 Mio. €). Außerdem werden in der Ertragslage Beteiligungs- und 
Dividendenerträge in Höhe von 101 Mio. € (2022: 125 Mio. €) nicht separat gezeigt, sondern sind im 
Zinsüberschuss enthalten.

Ertragslage

2023 2022 Veränderungen

in Mio. € in Mio. € in Mio. € in %

Zinsüberschuss 1.290 1.303 – 13 – 1,0

Provisionsüberschuss 242 255 – 13 – 5,0

Nettoertrag des Handelsbestands 333 328 5 1,5

Sonstiges betriebliches Ergebnis 79 – 75 154 >100,0

Operatives Ergebnis 1.944 1.811 133 7,3

Verwaltungsaufwendungen – 1.102 – 1.074 – 29 – 2,7

Betriebsergebnis vor Risikovorsorge 841 737 104 14,1

Risikovorsorge- und Bewertungsergebnis – 565 – 249 – 316 >-100,0

Betriebsergebnis vor Steuern 277 488 – 212 – 43,4

Steueraufwand – 64 – 211 147 69,7

Jahresüberschuss 213 278 – 65 – 23,4

Das operative Ergebnis der Helaba ist in 2023 erneut gestiegen und liegt um 133 Mio. € über dem 
operativen Ergebnis des Vorjahres. Der sehr deutliche Anstieg des sonstigen betrieblichen Ergeb-
nisses und nahezu unveränderte übrige operative Erträge führten bei gleichzeitig stabilen Verwal-
tungsaufwendungen zu einem Betriebsergebnis vor Risikovorsorge von 841 Mio. € (2022: 737 Mio. €). 

Aufgrund eines gegenüber dem Vorjahr sehr deutlich gestiegenen Aufwands im Risikovorsorge- / Be-
wertungsergebnis weist die Helaba ein um – 212 Mio. € gesunkenes Betriebsergebnis vor Steuern 
von 277  Mio.  € aus. Nach Berücksichtigung eines Steueraufwands in Höhe – 64  Mio.  € (2022: 
– 211 Mio. €) beträgt der Jahresüberschuss 213 Mio. € (2022: 278 Mio. €).

Der Zinsüberschuss als wesentliche Ertragskomponente der Helaba liegt mit 1.290 Mio. € auf Vor-
jahresniveau (2022: 1.303 Mio. €). Dabei profitierte der Zinsüberschuss von dem gestiegenen Zins-
niveau an den Geld- und Kapitalmärkten. Die Trendwende nach einer langen Null- und Negativzins-
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phase begünstigte das Einlagengeschäft sowie die Kundennach-
frage nach Zertifikaten. Die Konditionenbeiträge aus dem Kun-
dengeschäft entwickelten sich erfreulich. Auch ein deutlich 
gestiegener Ergebnisbeitrag aus der Eigenmittelanlage wirkte 
sich positiv auf den Zinsüberschuss aus. Belastend wirkte dage-
gen der Wegfall der Prämie aus der Teilnahme am Tender-Verfah-
ren der EZB (TLTRO), die im Vorjahreszeitraum mit 56 Mio. € zum 
Zinsüberschuss beigetragen hat.

Der Provisionsüberschuss hat sich gegenüber dem Vorjahr um 
– 13 Mio. € auf 242 Mio. € verringert und besteht im Wesentlichen 
aus Provisionserträgen des Zahlungsverkehrs (87 Mio. €; 2022: 
81  Mio.  €), des Kredit- und Avalgeschäfts (74  Mio.  €; 2022: 
86 Mio. €) und der Verwaltung öffentlicher Zuschuss- und Förder-
programme (74 Mio. €; 2022: 63 Mio. €). Ursächlich für den Rück-
gang des Provisionsüberschusses ist die Aufgabe des Verwahr-
stellengeschäfts, wodurch die Provisionen aus dem Wertpapier- 
und Depotgeschäft sehr stark gesunken sind.

Im Nettoertrag des Handelsbestands werden alle realisierten und 
unrealisierten Ergebnisbeiträge der Handelsgeschäfte ausgewie-
sen. Das Ergebnis von 333 Mio. € (2022: 328 Mio. €) resultiert un-
verändert im Wesentlichen aus dem zinsbezogenen Geschäft, das 
den geschäftlichen Schwerpunkt der kundengetriebenen Kapital-
marktaktivitäten darstellt. Die Handelsumsätze haben sich bei 
weiter volatilen Marktbedingungen anlog zum Vorjahr positiv ent-
wickelt. Das gilt sowohl für das Wertpapiergeschäft im Primär- und 
Sekundärmarkt als auch für den Derivatehandel und den Devisen-, 
Edelmetall- und Geldhandel mit Kunden. Gegenläufig belasteten 
Bewertungsverluste bei Derivaten im xVA-Ergebnis, im Gegensatz 
zum Vorjahreszeitraum, den Nettoertrag des Handelsbestands.

Das sonstige betriebliche Ergebnis liegt bei 79  Mio.  € (2022: 
– 75 Mio. €). Die sehr deutliche Verbesserung resultiert aus gerin-
geren Aufwendungen für die Aufzinsung von Pensions- und sons-
tigen Rückstellungen. 

Der Verwaltungsaufwand ist um – 29 Mio. € auf – 1.102 Mio. € ge-
stiegen. Er setzt sich aus dem Personalaufwand von – 396 Mio. € 
(2022: – 407  Mio.  €), anderen Verwaltungsaufwendungen von 
– 662 Mio. € (2022: – 623 Mio. €) sowie planmäßigen und außer-
planmäßigen Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle 
Wirtschaftsgüter in Höhe von – 44 Mio. € (2022: – 43 Mio. €) zu-
sammen. Eine Tarifanpassung im Juli 2023, die Zahlung einer 
Inflationsausgleichsprämie sowie – gegenläufig – geringere Auf-
wendungen für Altersversorgung und Unterstützung ergaben 
nahezu unveränderte Personalaufwendungen. Im Jahresdurch-
schnitt wurden 3.406 Mitarbeitende beschäftigt, gegenüber 3.412 
im Jahr 2022. Projekttätigkeiten, insbesondere zur Modernisie-
rung der Informationstechnologie(IT)-Infrastruktur, sowie höhere 
externe Kosten aufgrund des inflationären Umfelds führten zu 
einem Anstieg der anderen Verwaltungsaufwendungen. In den 
anderen Verwaltungsaufwendungen sind die europäische Ban-
kenabgabe in Höhe von – 66 Mio. € (2022: – 90 Mio. €) sowie die 

Aufwendungen für Verbandsumlagen und Reservefonds in Höhe 
von – 83 Mio. € (2022: – 81 Mio. €) enthalten. Verstärkte Investitio-
nen in die IT führten auch zu einem Anstieg der planmäßigen Ab-
schreibungen.

Das operative Ergebnis von 1.944 Mio. € (2022: 1.811 Mio. €) und 
Verwaltungsaufwendungen inklusive außerplanmäßiger Ab-
schreibungen von – 1.102 Mio. € (2022: – 1.074 Mio. €) führen zu 
einem Betriebsergebnis vor Risikovorsorge von 841 Mio. € (2022: 
737 Mio. €). Dies entspricht einem Anstieg gegenüber dem Vor-
jahr um 104 Mio. €. Die Cost-Income-Ratio (CIR), berechnet aus 
dem Verhältnis zwischen den Verwaltungsaufwendungen und 
dem operativen Ergebnis, beträgt zum Stichtag 31.  Dezem-
ber 2023 56,7 % (31. Dezember 2022: 59,2 %).

Das Risikovorsorge- und Bewertungsergebnis setzt sich wie folgt 
zusammen:

2023 2022 Veränderungen

in Mio. € in Mio. € in Mio. € in %

Ergebnis des Kreditgeschäfts – 507 – 256 – 250 – 97,8

Ergebnis des Beteiligungsgeschäfts – 59 45 – 104 >-100,0

Ergebnis der Wertpapiere der Liquiditätsreserve, des Anlagevermögens und 
der Bankbuchderivate 1 – 37 38 >100,0

Risikovorsorge- und Bewertungsergebnis – 565 – 249 – 316 >-100,0

Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der veränderten Lage 
an den Immobilienmärkten. Durch die weiteren Erhöhungen von 
Leitzinsen der EZB, der Bank of England und der US-Notenbank 
herrscht an den gewerblichen Immobilienmärkten eine hohe Un-
sicherheit über belastbare Renditeanforderungen an Investitions-
objekte, die – ergänzt um weitere negative Einflussfaktoren im 
Büro- und Handelssegment (Homeoffice, Ausbau des Onlinehan-
dels, aber auch zunehmender Fokus auf Gebäude mit hohen ESG-
Standards) – 2023 zu deutlichen Marktwertrückgängen in be-
stimmten Asset-Klassen und Regionen geführt hat. Diese haben 

sich unter anderem durch selektive Rating-Verschlechterungen 
und Kreditausfälle konkretisiert.
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Bilanz

Aktiva

31.12.2023 31.12.2022 Veränderungen

in Mio. € in Mio. € in Mio. € in %

Forderungen an Kreditinstitute inklusive  
Barreserve 43.947 50.664 – 6.717 – 13,3

Forderungen an Kunden 104.474 107.819 – 3.345 – 3,1

Schuldverschreibungen und Aktien 14.195 13.729 466 3,4

Handelsbestand (aktiv) 11.927 17.007 – 5.081 – 29,9

Beteiligungen und Anteile an verbundenen  
Unternehmen 1.842 1.838 4 0,2

Übrige Aktivbestände 5.141 4.555 586 12,9

Bilanzsumme 181.526 195.612 – 14.086 – 7,2

Passiva

31.12.2023 31.12.2022 Veränderungen

in Mio. € in Mio. € in Mio. € in %

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 46.892 62.574 – 15.683 – 25,1

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 44.357 46.081 – 1.725 – 3,7

Verbriefte Verbindlichkeiten 65.022 59.857 5.164 8,6

Handelsbestand (passiv) 9.368 11.361 – 1.993 – 17,5

Eigene Mittel 10.588 10.794 – 206 – 1,9

Übrige Passivbestände 5.300 4.944 356 7,2

Bilanzsumme 181.526 195.612 – 14.086 – 7,2

Geschäftsvolumen 215.949 232.087 – 16.138 – 7,0

Die Bilanzsumme der Helaba ist von 195,6 Mrd. € auf 181,5 Mrd. € 
im Geschäftsjahr 2023 gesunken. Der Rückgang der Bilanzsumme 
ist maßgeblich auf die Verringerung der Forderungen an Kredit-
institute inklusive Barreserve und des Handelsbestands (aktiv) 
zurückzuführen.

Die Bilanzstruktur auf der Aktivseite ist unverändert geprägt von 
einem hohen Anteil der Kundenforderungen an der Bilanzsumme 
(57,6 %). Sie sanken um – 3,3 Mrd. € auf 104,5 Mrd. €. Ursächlich 
für den Rückgang ist insbesondere eine Reduzierung gewerb-
licher Immobilienkredite.

Die größte Veränderung auf der Aktivseite resultiert aus dem 
Rückgang der Forderungen an Kreditinstitute inklusive Bar reserve 
um – 6,7 Mrd. € auf 43,9 Mrd. €. Hierin enthalten ist ein Betrag in 
Höhe von 6,6 Mrd. € (31. Dezember 2022: 22,5 Mrd. €), der aus der 
Teilnahme an den vergünstigten langfristigen Refinanzierungs-
geschäften der EZB (TLTRO) resultiert. Dieser Rückgang wurde 
zum Teil durch einen Anstieg der Neuemissionen verbriefter  
Verbindlichkeiten kompensiert.

Das Volumen der Schuldverschreibungen und Aktien, die dem  
Anlage- und Liquiditätsbestand zugeordnet sind, erhöhte sich  
um 0,5 Mrd. € auf 14,2 Mrd. €. Den Schwerpunkt der Anlagen  
bilden mit 14,0 Mrd. € (31. Dezember 2022: 13,6 Mrd. €) Schuld-
verschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere. Aktien 
und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere werden unverändert 
zum Vorjahr mit 0,2 Mrd. € ausgewiesen. 

Die Handelsaktiva sind gegenüber dem Vorjahreswert um 
– 5,1 Mrd. € auf 11,9 Mrd. € gesunken. Hierin enthalten ist der  
Bestand eigener Schuldverschreibungen (Rückfluss), der um 
– 5,3 Mrd. € auf 5,5 Mrd. € abnahm. Gegenläufig entwickelten sich 
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 
(ohne Rückfluss), deren Bestand um 1,1 Mrd. € auf 2,7 Mrd. €  
anstieg. Die positiven Marktwerte der Derivate werden nahezu 
unverändert mit 3,0  Mrd.  € (31.  Dezember  2022: 3,1  Mrd.  €)  
ausgewiesen.

Die größte Veränderung auf der Passivseite resultiert aus dem 
Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 

– 15,7 Mrd. € auf 46,9 Mrd. €. Ursächlich für den Rückgang ist  
die reduzierte Teilnahme an den Langfrist-Tendern der EZB.  
Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten entfallen 
15,4 Mrd. € (31. Dezember 2022: 15,0 Mrd. €) auf Verbindlich-
keiten gegenüber Sparkassen in Hessen, Thüringen, Nordrhein- 
Westfalen und Brandenburg.

Auch die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden sind um – 1,7 Mrd. € 
auf 44,4 Mrd. € gesunken. Hierin sind Bauspareinlagen in Höhe 
von 5,2 Mrd. € (31. Dezember 2022: 5,3 Mrd. €) enthalten.

Gegenläufig entwickelten sich die verbrieften Verbindlichkeiten, 
die um 5,2 Mrd. € auf 65,0 Mrd. € angestiegen sind. Das erhöhte 
Zinsniveau sorgte für eine verstärkte Nachfrage der Investoren nach 
zinstragenden Finanzinstrumenten. Der Bestand an begebenen 
Schuldverschreibungen beträgt 62,4 Mrd. € (31. Dezember 2022: 
59,2 Mrd. €). Innerhalb der verbrieften Verbindlichkeiten betrugen 
die Emissionsprogramme kurzfristiger Geldmarktpapiere 2,6 Mrd. € 
(31. Dezember 2022: 0,8 Mrd. €).
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Der Handelsbestand (passiv) ist um – 2,0 Mrd. € auf 9,4 Mrd. € ge-
sunken. Ursächlich für den Rückgang sind die negativen Markt-
werte aus Derivaten, die sich um – 2,4 Mrd. € auf 4,4 Mrd. € redu-
zierten. Analog zur Aktivseite wirkten sich auch hier zinsinduzierte 
Bewertungseffekte wertmindernd aus. Die Verbindlichkeiten des 
Handels werden mit 4,6 Mrd. € ausgewiesen (31. Dezember 2022: 
4,1 Mrd. €).

Das Geschäftsvolumen, das zusätzlich zur Bilanzsumme das au-
ßerbilanzielle Geschäft umfasst, sank um – 16,1  Mrd.  € auf 
216,0 Mrd. €.

Eigene Mittel
Die in der Bilanz ausgewiesenen eigenen Mittel der Helaba (Ei-
genkapital ohne Bilanzgewinn, einschließlich Fonds für allge-
meine Bankrisiken,  nachrangiger Verbindlichkeiten und der Ins-
trumente des zusätzlichen aufsichtsrechtlichen Kernkapitals) 
betragen zum 31. Dezember 2023 insgesamt 10,5 Mrd. € (31. De-
zember 2022: 10,8 Mrd. €).  

Mit der Zuführung zu den Gewinnrücklagen hat die Helaba ihr 
bilanzielles Eigenkapital wie in den Vorjahren weiter gestärkt.

Aufsichtsrechtlich belaufen sich die Eigenmittel der Helaba zum 
31. Dezember 2023 – das heißt vor Feststellung des Jahresab-
schlusses und somit vor Berücksichtigung von Zuführungen zu 
den Gewinnrücklagen und inklusive eines Wertberichtigungsfehl-
betrags in Höhe von – 263 Mio. € aus dem Vergleich der Expected 
Losses zu den Wertberichtigungen des Jahresendes 2022 – auf 
8,7 Mrd. €. Darin enthalten ist Kernkapital in Höhe von 6,5 Mrd. €. 
Die dem harten Kernkapital zuzurechnenden Kapitaleinlagen be-
tragen 1,9 Mrd. €, dem zusätzlichen Kernkapital wird ein Betrag in 
Höhe von 354 Mio. € zugerechnet. Die Eigenmittelanforderungen 
der Helaba nach CRR betrugen 4,3 Mrd. € zum 31. Dezember 2023. 
Daraus ergibt sich für die Helaba eine Gesamtkennziffer von 
15,9 %; die Kernkapitalquote beträgt 12,0 %; die harte Kernkapi-
talquote beträgt 11,4 %. Die nach CRR geforderte Eigenmittel-
unterlegung der anrechnungspflichtigen Positionen wurde im 
Geschäftsjahr 2023 jederzeit eingehalten.

Ertragslage nach Geschäftsfeldern
Im Bereich Real Estate Finance ist das Abschlussvolumen im mit-
tel- und langfristigen Neugeschäft aufgrund der aktuellen Zurück-
haltung von Kunden und Bank gegenüber dem Vorjahr sehr deut-
lich um 53,8 % auf 4,3 Mrd. € zurückgegangen. Die Margen hin-
gegen sind im Neugeschäft gegenüber dem Vorjahr merklich 
angestiegen. Das durchschnittliche Geschäftsvolumen blieb in 
2023 stabil, die Erträge konnten dabei gegenüber dem Vorjahr 
vor allem aufgrund höherer Erträge aus Vorfälligkeiten leicht ge-
steigert werden.

Im Bereich Asset Finance verzeichnete das Abschlussvolumen im 
mittel- und langfristigen Neugeschäft bei sinkenden Margen 
einen sehr deutlichen Rückgang auf 1,8 Mrd. € – unter anderem 
wurden geplante Projekte marktbedingt in die Zukunft verscho-
ben. Stattdessen wurde vermehrt kurzfristiges Geschäft abge-
schlossen. Trotz der im Vergleich zum Vorjahr niedrigeren Neu-
geschäftstätigkeit liegen die Erträge des Bereichs auf Vorjahres-
niveau.

Im Bereich Corporate Banking lag das Abschlussvolumen im 
 mittel- / langfristigen Laufzeitband mit 4,2 Mrd. € auf dem Niveau 
des Vorjahres. Gleichzeitig konnten die Neugeschäftsmargen 
(auch im kurzfristigen Neugeschäft) moderat gesteigert werden. 
Das Geschäftsvolumen zum Stichtag blieb damit konstant. Die 
Erträge (inklusive Provisionseinnahmen) konnten aufgrund 
 höherer Durchschnittsbestände und gestiegener Passivmargen 
im Vergleich zum Vorjahr merklich gesteigert werden.

In 2023 hat die Umallokation des Geldhandels vom Bereich Capi-
tal Markets in den Bereich Treasury stattgefunden. Damit kann 
eine bessere Koordinierung unterjähriger Refinanzierungsmaß-
nahmen sowie der täglichen Liquiditätssteuerung erfolgen. Hinzu 
kommt die Aufgabe der Depotbankfunktion, was zu einem Rück-
gang des Provisionsüberschusses geführt hat. Im Treasury haben 
sich Ergebnisbeiträge aus Rückflussbeständen positiv bemerkbar 
gemacht, nachteilig waren der Wegfall des TLTRO-Bonus und ein 
höherer Zinsaufwand aus TLTRO bemerkbar. In einer Gesamtbe-

trachtung waren die Erträge der beiden Bereiche damit leicht 
rückläufig.

Im Kommunalkreditgeschäft verlief das Neugeschäft mit 1,4 Mrd. € 
nahezu unverändert zum Vorjahr. Die Erträge daraus entwickelten 
sich in 2023 geringfügig höher.

Der Bereich Sparkassen und Mittelstand umfasst das Sparkassen-
kreditgeschäft einschließlich des Durchleitungskreditgeschäfts 
für die Sparkassen, alle Produkte des Cash Managements, das 
Dokumentengeschäft sowie das Kreditgeschäft für Mittelstands-
kunden. Das Geschäftsvolumen im Durchleitungskreditgeschäft 
liegt in 2023 geringfügig niedriger bei 5,3 Mrd. €. Die Erträge aus 
den Zahlungsverkehrsprodukten konnten aufgrund gestiegener 
Passivmargen und Provisionserträge gegenüber dem Vorjahr sehr 
deutlich gesteigert werden. Die Zahl der Transaktionen ist in 2023 
auf 10,1 Mrd. angestiegen (2022: 9,2 Mrd.).

Das Nettoneugeschäft der LBS konnte im Umfeld der positiven 
Marktentwicklung nochmals leicht gesteigert werden. Die LBS hat 
durch die gestiegenen Zinsen signifikant höhere Erträge erzielt.

Durch die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) 
nimmt die Helaba im Auftrag des Landes Hessen öffentliche För-
deraufgaben wahr. Der starke Rückgang des Neugeschäfts um 
0,9 Mrd. € resultiert vorrangig aus Investitionskrediten für kom-
munale Gebietskörperschaften, Corona-Hilfen für Krankenhäuser 
und Darlehen im Mietwohnungsbau.
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Vergleich mit der Vorjahresprognose
Die folgende Tabelle vergleicht für das abgelaufene Geschäftsjahr 
die Ist-Werte der von der Helaba verwendeten Kennzahlen mit der 
ursprünglichen Prognose:

Prognose 2022 für 2023 Ergebnisse 2023

Zinsüberschuss Leichter Rückgang – 1,0 %

Provisionsüberschuss Moderater Anstieg – 5,0 %

Nettoertrag des Handelsbestands Deutlicher Rückgang 1,5 %

Sonstiges betriebliches Ergebnis Rückgang >100,0 %

Verwaltungsaufwand Moderater Anstieg – 2,7 %

Risikovorsorge- und Bewertungsergebnis Keine höhere Zuführung >-100,0 %

Ergebnis vor Steuern Unter Vorjahresniveau – 43,4 %

Cost-Income-Ratio < 70 % 56,7 %

Abschlussvolumen im mittel- und langfristigen Neugeschäft Unterhalb des Vorjahreswerts 13,1 Mrd. €

Die wesentlichen Abweichungen von der geplanten Geschäftsent-
wicklung der Helaba werden im Folgenden erläutert.

Der erwartete minimale Rückgang im Zinsüberschuss ist einge-
treten und es wurde ein Wert auf Vorjahresniveau erreicht.

Der im Provisionsüberschuss geplante moderate Anstieg wurde 
im Kundengeschäft nicht erreicht, stattdessen musste ein gering-
fügiger Rückgang verzeichnet werden.

Das Handelsergebnis blieb entgegen der negativen Prognose 
stabil.

Das sonstige betriebliche Ergebnis liegt sehr deutlich über dem 
des Vorjahres. Maßgeblich dafür waren unter anderem die Ver-
änderungen von Rückstellungen, vor allem positive Entwicklun-
gen bei den Pensionsrückstellungen durch das erhöhte Zinsum-
feld.

Während sich die Personal- und Sachaufwendungen im Rahmen 
der Planung entwickelten, fiel die Zuführung zur Bankenabgabe 
niedriger aus als erwartet. Dies führte insgesamt zu nahezu un-
veränderten Verwaltungsaufwendungen.

Im Ergebnis vor Steuern schlägt sich vor allem der sehr deutliche 
Anstieg der Risikovorsorge nieder, so dass ein Ergebnis sehr deut-
lich unter dem Vorjahresniveau erzielt wurde. Die Cost-Income-
Ratio (CIR) hat sich dennoch auf 56,7 % verbessert, da die Risiko-
vorsorge in der Berechnung keine Berücksichtigung findet.
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Risikobericht

Der Vorstand trägt die Verantwortung für alle Risiken der Helaba-
Gruppe und ist für die Festlegung einer mit der Geschäftsstrategie 
konsistenten Risikostrategie zuständig. Die Risikostrategie legt 
in Übereinstimmung mit den gesetzlichen, satzungsmäßigen und 
bankaufsichtsrechtlich zu beachtenden Anforderungen sowie der 
Geschäftsanweisung für den Vorstand den grundsätzlichen Um-
gang mit Risiken und die Ziele der  Risikosteuerung sowie die 
Maßnahmen zur Zielerreichung in der Helaba-Gruppe fest. Die 
Risikostrategie umfasst alle  wesentlichen Geschäftseinheiten der 
Helaba-Gruppe im Sinne des KWG und der CRR. Sie ist modular 
aufgebaut und besteht aus einer Gesamtrisikostrategie und ri-
sikoartenspezifischen Teilrisikostrategien zu den wesentlichen 
Risikoarten. In der Gesamtrisikostrategie werden die für das Ri-
sikomanagement allgemein gültigen Festlegungen getroffen. In 
den Teilrisikostrategien werden detaillierte Rahmenbedingungen 
und Methoden für den Umgang mit den wesentlichen Risikoarten 
festgelegt. 

Die Risikostrategie wird nach Verabschiedung im Vorstand 
dem Verwaltungsrat und der Trägerversammlung zur Kenntnis 
 gegeben und mit diesen erörtert.

Die Geschäftsstrategie und die Risikostrategie der Helaba-Gruppe 
sind eingebunden in die Geschäfts- und Risikostrategie der 
 Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen.

Wesentliche risikostrategische Ziele der Helaba-Gruppe sind die 
Sicherstellung eines konservativen Gesamtrisikoprofils sowie die 
jederzeitige Gewähr leistung der Risikotragfähigkeit bei gleichzei-
tiger Erfüllung aller regulatorischen Anforderungen. Das Risiko-
managementsystem ist daher ein wesentlicher Bestandteil der 
Unternehmens steuerung. 

Der Vorstand erachtet die Risikomanagementverfahren im Hin-
blick auf Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt der Ge-

schäftsaktivitäten sowie auf die geschäfts- und risikostrategische 
Ausrichtung der Helaba-Gruppe als angemessen ausgestaltet. Die 
Helaba-Gruppe entwickelt ihre Risikomanagementverfahren im 
Hinblick auf neue Entwicklungen und Erkenntnisse sowie im Hin-
blick auf neue aufsichtsrechtliche Anforderungen im nationalen 
und internationalen Kontext stetig weiter, so dass sie über aus-
gereifte Instrumentarien und Rahmenbedingungen zur Risiko-
steuerung verfügt.

Prinzipien 

Verantwortung der Geschäftsleitung
Der Vorstand trägt – unabhängig von der Geschäftsverteilung 
– die Verantwortung für alle Risiken der Helaba-Gruppe und 
ist für die gruppenweite Umsetzung der Risikostrategiepolitik 
 zuständig. Er legt unter Berücksichtigung der Risikotragfähigkeit 
des Helaba-Konzerns (ökonomische Sicht) beziehungsweise der 
Helaba-Gruppe (normative Sicht) auf der Grundlage einer  Analyse 
der geschäftspolitischen Ausgangs situation sowie der Einschät-
zung der damit verbundenen, im Rahmen der Risikoinventur fest-
gelegten wesentlichen Risiken die Risiko strategie fest. Durch die 
Einrichtung eines effizienten Risiko managementprozesses trägt 
er für deren Einhaltung Sorge. In die Verfahren und Prozesse 
zur Identifizierung, Beurteilung, Steuerung sowie Überwachung 
und Kommunikation der Risiken werden neben der Helaba (ein-
schließlich LBS und WIBank) alle gruppenangehörigen Unterneh-
men einbezogen. Damit wird ein gruppenweites Risikomanage-
ment sichergestellt. 

Vermögensschutz
Risiken dürfen grundsätzlich nur im Rahmen der Gesamt-
risikostrategie und der Teilrisikostrategien im Einklang mit der 
Erreichung der strategischen Ziele der Helaba-Gruppe – insbe-
sondere der Gewährleistung der nachhaltigen Ertragskraft bei 

bestmöglichem Schutz des Vermögens der Helaba-Gruppe und 
der Erfüllung der Aufgaben – auf der Grundlage des Risk Appetite 
Frameworks (RAF) eingegangen werden.

Reputationsschutz
Zur Aufrechterhaltung des positiven Images und für die Erzielung 
eines bestmöglichen Ratings sind ein funktionierendes Risiko-
management sowie die Vermeidung rufschädigender Verstöße 
gegen gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorschriften von exis-
tenzieller Bedeutung. Ein entsprechender Kontroll prozess zur 
Beurteilung von Reputationsrisiken im Neugeschäft ist imple-
mentiert.

Funktionstrennung
Um Objektivität und Transparenz zu ermöglichen, ist die 
 Gewährleistung der Unabhängigkeit von Risikocontrolling und 
-steuerung erforderlich. Unabhängige Kontrollprozesse sind 
überall dort implementiert, wo es die Art und die Höhe der  Risiken 
bedingen. Die Zuständigkeiten der Organisations einheiten für die 
Risikoidentifikation, die  Risikobeurteilung, die Risikosteuerung 
sowie die Risikoüberwachung und die Risikoberichterstattung 
folgen einem „Three Lines of De fense“-Prinzip (3-LoD-Prinzip). 
Hinsichtlich der Ausgestaltung dieses Prinzips verweisen wir auf 
den Abschnitt „Wesentliche Risikoüberwachungsbereiche“.

Transparenz
Eine vollständige und sachliche Berichterstattung sowie Of-
fenlegung der Risiken ist ein weiterer wichtiger Baustein der 
 Risikostrategie der Helaba-Gruppe. Nur auf dieser Grundlage ist 
eine sachgerechte Unterrichtung der Gremien, der Bankenauf-
sicht sowie der Öffentlichkeit durch den Vorstand möglich. 
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Kosteneffizienz
Einen weiteren Aspekt stellt die Kosteneffizienz der einzelnen Ver-
teidigungslinien (3 LoD), insbesondere der von diesen eingesetz-
ten Systeme, dar. Die getätigten Aufwendungen, die im Rahmen 
der Risikoüberwachung (aber auch der Risikosteuerung) anfallen, 
stehen unter Berück sichtigung aufsichtsrecht licher Vorgaben in 
einer vernünftigen Relation zu den jeweils betrachteten Risiken.

Risk Appetite Framework (RAF)
Die Helaba-Gruppe versteht unter dem RAF einen ganzheit lichen 
Ansatz zur Risikosteuerung. Die Risikosteuerung erfolgt dabei auf 
der Grundlage eines mehrstufigen Limit-Gerüsts. Auf der höchs-
ten Ebene werden so genannte RAS-Indikatoren identifiziert, auf 
deren Basis das  Gesamtrisikoprofil materiell beschrieben ist. Die 
RAS-Indikatoren sind sowohl risikoartenübergreifend als auch 
risikoartenspezifisch festgelegt und zielen auf die regulatorische 
und ökonomische Kapitaladäquanz, die Angemessenheit der Li-
quiditätsausstattung sowie auf die Profitabilität der Helaba ab. Für 
jeden RAS-Indikator werden durch den Vorstand Schwellenwerte 
für Risikoappetit, Risikotoleranz und – sofern relevant – Risikoka-
pazität festgelegt, mit denen die wesentlichen risikostrate gischen 
Ziele im Rahmen der Planung konkretisiert werden. Der Risiko-
appetit bezeichnet das Risiko- Level, welches die Helaba-Gruppe 
einzugehen bereit ist, um ihre strategischen Ziele zu erreichen. 
Die Risikotoleranz gibt an, welche Abweichungen vom Risikoap-
petit in einem ungünstigen Umfeld noch toleriert werden, um die 
strategischen Ziele zu erreichen. Die Risikokapazität gibt durch 
regulatorische Begrenzungen – sofern vorhanden – das maximale 
Risiko-Level an, das die Helaba-Gruppe eingehen kann. Die im 
Rahmen des RAF definierten RAS-Indikatoren und die dafür fest-
gesetzten Schwellenwerte sind zusammenfassend in einem Risk 
Appetite Statement (RAS), das eine Anlage zur Gesamtrisikostra-
tegie bildet, formuliert.

Risikotragfähigkeit / ICAAP
Über die Verfahren zur Quantifizierung und Steuerung der  Risiken 
wird sichergestellt, dass die wesentlichen Risiken jederzeit durch 
das Risikodeckungspotenzial abgedeckt sind und damit die Risi-
kotragfähigkeit gegeben ist. Die Risiko strategie wird unter Be-
rücksichtigung der Risikotragfähigkeit festgelegt. 

Erfüllung aufsichtsrechtlicher Normen
Entscheidend für die Gestaltung der Risikostrategie ist nicht 
zuletzt die Umsetzung aufsichtsrechtlicher Regelungen, die in 
einem engen Dialog mit der Bankenaufsicht erfolgt. Die regula-
torische Kapitalunterlegung der Helaba-Gruppe sowie die Ermitt-
lung des regulatorischen Kapitals erfolgen nach den Regelungen 
der aktuell gültigen CRR und berücksichtigen die Vorgaben aus 
dem aufsichtsrechtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess 
(SREP). 

Risikokultur
Die Risikokultur der Helaba-Gruppe umfasst risikoartenübergrei-
fend die Einstellungen und Verhaltensweisen der Mitarbeitenden 
der Helaba-Gruppe in Bezug auf Risikobewusstsein, Risikobereit-
schaft und Risiko management. Durch die Risikokultur der Helaba-
Gruppe werden die Identifikation und der bewusste Umgang mit 
Risiken gefördert, so dass sichergestellt ist, dass Entscheidungs-
prozesse zu Ergebnissen führen, die die beschlossenen risikostra-
tegischen Vorgaben einhalten und dem Risikoappetit entspre-
chen. Die Risikokultur der Helaba-Gruppe geht somit über das 
Gover nance-Framework und die etablierten Kontrollen hinaus. 
Die Weiterentwicklung der Risikokultur ist eine laufende Aufgabe 
aller Mitarbeitenden und Führungskräfte der Helaba-Gruppe. Die 
Risikokultur der Helaba-Gruppe umfasst dabei folgende Bausteine:

	■ ein vom Vorstand verabschiedetes Leitbild, in dem Grundwerte 
und Leitsätze der Helaba-Gruppe festgeschrieben sind.

	■ Verantwortlichkeiten: Jeder Mitarbeitende kennt, versteht und 
beachtet das Leitbild und die risikostrategischen Vorgaben für 
sein Aufgabengebiet sowie die geltende schriftlich fixierte Ord-
nung.

	■ Kommunikation und kritischer Dialog: Das Arbeitsumfeld ist 
gekennzeichnet durch Respekt, Toleranz und Vertrauen. Jeder 
hat das Recht auf ein respektvolles Miteinander, frei von jeder 
Art der Benachteiligung. Die Helaba-Gruppe legt Wert auf ein 
offenes Arbeitsklima. 

	■ Anreize: Das Vergütungssystem folgt der geschäftlichen Aus-
richtung der Helaba-Gruppe und ist auf eine anforderungs- und 
leistungsgerechte sowie genderunabhängige Vergütung aus-
gerichtet, die keine Anreize setzt, unverhältnismäßig hohe Ri-
siken einzugehen. Die Vergütungspolitik und die Vergütungs-
praktiken sollen dazu beitragen, einen langfristigen Ansatz 
zur Steuerung von Klima- und Umweltrisiken nachhaltig zu 
unterstützen. 

Darüber hinaus hat die Helaba eine Kreditrisikokultur etabliert, 
die die Einstellungen und Verhaltensweisen der Mitarbeitenden 
mit Bezug zur Kreditbearbeitung abbildet. Hierbei wird besonders 
der bewusste und aufmerksame Umgang mit Kreditrisiken (inklu-
sive der Auswirkungen von ESG-Faktoren) sowie eine Sorgfalt in 
Hinblick auf eine risikoadäquate Kreditvergabe und Überwachung 
in den Fokus gestellt. 

Prüfung
Die interne Revision prüft grundsätzlich alle Aktivitäten und Pro-
zesse der Helaba, wobei ihr Risikogehalt berücksichtigt wird. Damit 
wird zur Sicherung der Geschäftsvorgänge und Vermögenswerte 
beigetragen. Die Beurteilung von Wirksamkeit und Angemessenheit 
des internen Kontrollsystems unterstützt die Weiterentwicklung 
und Verbesserung der Risikomanagementprozesse.
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Risikoklassifizierung

Risikoarten
Risikoarten, die für die Steuerung der Helaba-Gruppe von wesent-
licher Bedeutung sind, resultieren unmittelbar aus der operativen 
Geschäftstätigkeit. Im Rahmen der strukturierten Risiko inventur 
wird jährlich, gegebenenfalls auch anlassbezogen, überprüft, wel-
che Risiken die Vermögenslage (inklusive  Kapitalausstattung), die 
Ertragslage oder die Liquiditätslage der Helaba-Gruppe wesent-
lich beeinträchtigen können. Folgende wesentliche Risiko arten 
wurden identifiziert:

	■ Als Adressenausfallrisiko beziehungsweise Kreditrisiko wird 
das ökonomische Verlustpotenzial definiert, das aufgrund des 
Ausfalls oder der Bonitätsverschlechterung von Kreditneh-
mern, Emittenten, Kontrahenten oder Beteiligungen sowie 
aufgrund von grenzüberschreitenden Beschränkungen des 
Zahlungsverkehrs oder Leistungsverkehrs (Länderrisiko) ent-
stehen kann. 

	■ Die Bestimmung des ökonomischen Verlustpotenzials er-
folgt auf Basis interner oder externer Bonitätsbeurteilungen 
sowie von der Helaba selbst geschätzter beziehungsweise 
aufsichtlich vorgegebener Risikoparameter. 

	■ Bonitätsrisiken, die im Marktpreisrisiko unter dem Residu-
alrisiko und dem inkrementellen Risiko abgebildet werden, 
sind nicht Bestandteil des Adressenausfallrisikos.

	■ Unter das Adressenausfallrisiko fällt auch das Beteiligungs-
risiko als ökonomisches Verlustpotenzial, das sich aus einem 
Ausfall oder einer Bonitätsverschlechterung einer Beteili-
gung ergibt, die nicht auf Ebene der Einzel risikoarten gesteu-
ert wird. In der Folge kann es zu einem Rückgang des Anteils-
werts, ausbleibenden oder rückläufigen Ausschüttungen, zu 
Verlustübernahmen oder zu Einzahlungs-, Nachschuss- und 
Haftungsverpflichtungen kommen.

	■ Das Marktpreisrisiko ist das wirtschaftliche Verlustpotenzial, 
das aus nachteiligen Marktwertänderungen der Positionen auf-
grund von Änderungen der Zinssätze, der Devisenkurse, der 
Aktienkurse und der Rohwarenpreise sowie ihrer Volatilitäten 
resultiert. Dabei führen Veränderungen des Zins niveaus eines 
Marktsegments zu allgemeinen Zinsänderungsrisiken, spezi-
fische Zinssatzveränderungen (zum Beispiel eines Emittenten) 
zu Residualrisiken und Preis veränderungen bonitätsbehafteter 
Wertpapiere aus Rating- Veränderungen (inklusive Default) zu 
inkrementellen Risiken. Auch bei der Bewertung von Pensions-
verpflichtungen auf Gruppenebene (IFRS) spielen Marktwert-
änderungen wie zum Beispiel Diskontzinssätze eine wesent-
liche Rolle. Das Zins änderungsrisiko aus Pensionsverpflichtun-
gen auf Gruppen ebene (IFRS) wird in der Risikotragfähigkeit 
abgebildet.  Darüber hinaus wird das xVA-Risiko berücksichtigt.

	■ Das Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiko wird in drei 
 Kategorien unterteilt. Das kurzfristige Liquiditätsrisiko ist das 
Risiko, den anfallenden Zahlungsverpflichtungen nicht nach-
kommen zu können. Strukturelle Liquiditätsrisiken ergeben 
sich aus einem unausgewogenen Verhältnis in der mittel- 
und langfristigen Liquiditätsstruktur und einer ungünstigen 
Veränderung der eigenen Refinanzierungskurve. Marktli-
quiditätsrisiken resultieren aus der unzureichenden Liquidität 
von Vermögensgegenständen, die dazu führt, dass Positionen 
nicht oder nur zu unverhältnismäßig hohen  Kosten geschlos-
sen werden können. Die mit außerbilanziellen Geschäften ver-
bundenen Liquiditätsrisiken führen je nach Ausprägung zu 
kurzfristigen und / oder strukturellen Liquiditätsrisiken.

	■ Die nichtfinanziellen Risiken (NFR) in der Helaba-Gruppe um-
fassen neben den operationellen Risiken die Reputations-
risiken. 

Das operationelle Risiko wird definiert als das Risiko von Ver-
lusten, die durch die  Unangemessenheit oder das Versagen 
von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch 
externe Ereignisse verursacht werden, einschließlich Rechts-
risiken.

Unter die operationellen Risiken fallen die NFR-Unterrisikoar-
ten operationelle Risiken im engeren Sinne, das Rechtsrisiko, 
Verhaltensrisiko, Modellrisiko, Informationsrisiko, Drittpartei-
enrisiko und Projektrisiko.

	■ Das operationelle Risiko i. e. S. wie auch das Informations-
risiko umfasst Aspekte des Reputationsrisikos sowie 
 Sachverhalte mit Bezug zu Compliance, Business Continuity 
 Management (BCM) und Personal.

	■ Das Rechtsrisiko ist definiert als das Risiko von Verlusten für 
die Helaba-Gruppe aufgrund der Verletzung von rechtlichen 
Bestimmungen, die zu (i) Rechtsprozessen oder (ii) eigenen 
Handlungen zur Abwendung solcher Verluste führen kann. 
Bonitätsbedingte Verletzungen von Verträgen (zum Beispiel 
Kreditverträge) fallen nicht unter diese Definition.

	■ Das Verhaltensrisiko ist definiert als die aktuelle oder poten-
zielle Gefahr von Verlusten für ein Institut infolge eines un-
angemessenen Angebots von Finanz-(Bank-)Dienstleistun-
gen, einschließlich von Fällen bewussten oder fahr lässigen 
Fehlverhaltens.

	■ Das Modellrisiko umfasst zwei unterschiedliche Aspekte:

I.  Zum einen umfasst das Modellrisiko das Risiko der Un-
terschätzung des regulatorischen oder ökonomischen 
Kapitalbedarfs infolge der Nutzung von Modellen zur 
Quantifizierung von Risiken. Damit einher geht auch 
der Umstand, dass ein Modell die Realität nie gänzlich 
wiedergibt. Dieser Aspekt des Modellrisikos wird in der 
Helaba-Gruppe

a) im Rahmen der Ermittlung des Eigenkapitalbedarfs 
für interne Säule-I-Modelle über die aufsichtsrechtlich 
geforderten Modellaufschläge / Sicherheitsspannen 
berücksichtigt.
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b)   in der ökonomischen Risikosteuerung über einen Ri-
sikopotenzialaufschlag für die wesentlichen Risiko-
arten abgebildet.

II.  Zum anderen umfasst das Modellrisiko die Verlust-
risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung, 
 Implementierung oder unangemessenen Nutzung von 
Modellen durch die Helaba-Gruppe zum Zwecke der Ent-
scheidungsfindung. Dieser Aspekt wird im operationel-
len Risiko berücksichtigt. Von der Berücksichtigung im 
operationellen Risiko ausgenommen sind die unter I. a) 
genannten Modelle sowie Modellrisiken, die bereits über 
die Risikopotenzialaufschläge gemäß I. b) abgedeckt wer-
den.

	■ Das Informationsrisiko umfasst die Gefahr von Verlusten 
durch Beeinträchtigung der Schutzziele (Verfügbarkeit, In-
tegrität, Vertraulichkeit sowie Authentizität als Teil der Inte-
grität) von Informationswerten der Helaba-Gruppe (digital, 
physisch oder verbal) auf technischer, prozessualer, organi-
satorischer oder personeller Ebene.

I.  IT-Risiken sind Informationsrisiken, die sich ursächlich 
aus der Nutzung der in der Verantwortung der Helaba 
stehenden IT-Systeme und zugehöriger Prozesse (selbst- 
und fremdbetrieben) ergeben und die Schutzziele von 
Informationen der Helaba-Gruppe bedrohen.

II.  Cyber-Risiken sind Informationsrisiken, die sich unter 
Verwendung von nicht in der Verantwortung der Helaba 
stehenden Ressourcen ergeben und die Schutzziele von 
Informationen der Helaba-Gruppe bedrohen.

III.  Non-IT-Risiken sind Informationsrisiken, die keine IT- 
oder Cyber-Risiken sind. Sie entstehen in Verbindung 
mit papierhaften Dokumenten oder dem gesprochenen 
Wort und bedrohen die Schutzziele von Informationen.

	■ Das Drittparteienrisiko umfasst bei Auslagerungen und 
sonstigem Fremdbezug Sachverhalte mit Bezug zu nicht-
finanziellen Risiken. Das Auslagerungsrisiko sowie das Ri-

siko aus dem sonstigen Fremdbezug sind definiert als die 
Gefahr von Verlusten für die Helaba-Gruppe aufgrund von 
Leistungsstörungen oder -ausfall des Dienstleisters. Risiken 
in Bezug auf den Dienstleister können sich grundsätzlich 
ergeben aus

I.   Rahmenbedingungen Dienstleister (Bonität, Auslands-
rechtsrisiko, politische Stabilität)

II.  Leistungsfähigkeit (Personal, Sach- / IT-Ausstattung, Re-
putation)

III.  Abhängigkeit und Konzentration (Konzentrations risiko, 
Marktstellung)

Leistungsstörungen können insbesondere resultieren aus 

a) unzureichender Qualität / unvollständiger Leistung
b) nicht termingerechter Leistung
c) unzureichender oder Nichterbringung sonstiger ver-

traglicher Verpflichtungen (zum Beispiel Verletzung von 
gesetzlichen oder vertraglichen Regelungen, die ins-
besondere die Verwendbarkeit der erbrachten Leistung 
einschränken können oder zu erhöhtem Steuerungs- und 
Kontrollaufwand führen können)

	■ Das Projektrisiko umfasst die Gefahr des Eintritts eines Er-
eignisses, dessen Eintreten negative Auswirkungen auf die 
Projektziele sowie auf zeitliche, finanzielle, personelle und 
andere Begrenzungen haben kann.

	■ Als Reputationsrisiko wird die Verschlechterung des aus 
Wahrnehmungen der in einem Geschäfts- oder in sonstigen 
Verhältnissen zur Helaba-Gruppe stehenden Individuen resul-
tierenden öffentlichen Rufs der Helaba-Gruppe bezüglich ihrer 
Kompetenz, Integrität und Vertrauenswürdigkeit bezeichnet. 
Die materiellen Auswirkungen des Reputationsrisikos schla-
gen sich im Wesentlichen im Geschäfts- und Liquiditätsrisiko 
nieder. Daher ist das Reputationsrisiko, bei dem es sich um 
ein nichtfinanzielles Risiko handelt, in der Risikoartensys-
tematik auswirkungsbasiert diesen Risikoarten zugeordnet. 

 Reputationsrisiken umfassen originäre Reputationsverluste 
wie auch solche, die als Konsequenz eines operationellen 
Verlust ereignisses entstehen.

	■ Das Geschäftsrisiko ist das wirtschaftliche Verlustpotenzial aus 
einer nachteiligen Entwicklung zentraler Ergebnisgrößen, 

	■ die aus einem unerwarteten veränderten Kundenverhalten, 
unerwarteten Marktentwicklungen oder anderen exogenen 
Faktoren resultieren,

	■ sofern es nicht bereits in einer anderen Risikoart abgedeckt 
ist.

	■ Unter dem Immobilienrisiko werden das Immobilienbestands-
risiko als wirtschaftliches Verlustpotenzial aus Wertschwankun-
gen eigener Immobilien sowie das Immobilienprojektierungs-
risiko aus dem Projektentwicklungsgeschäft erfasst. Hierzu 
gehören nicht Risiken aus der Bereitstellung von Eigen- und 
Fremdkapital für das jeweilige Projekt sowie Risiken aus Im-
mobilienfinanzierungen.

Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung sind fester 
Bestandteil der gesamten Geschäftsausrichtung der Helaba. 
Nachhaltigkeitsaspekte und insbesondere die Themen Klima und 
Umwelt können dabei auch die Risikosituation der Helaba beein-
flussen. Neben den Nachhaltigkeitszielen, die in der Geschäfts-
strategie fixiert sind, definiert die Helaba-Gruppe im Rahmen der 
Risikosteuerung ESG-Faktoren als Ereignisse oder Bedingungen 
aus den Bereichen Umwelt (Environment), Soziales (Social) oder 
Unternehmensführung (Governance), deren Eintreten negative 
Auswirkungen auf die Vermögenslage (inklusive Kapitalausstat-
tung), die Finanz- und Ertragslage oder die Liquiditätslage haben 
kann. ESG-Faktoren können insofern als potenzielle Risikotreiber 
auf alle bestehenden Risikoarten wirken und werden nicht als se-
parate Risikoart angesehen. ESG-Faktoren sind daher innerhalb 
der jeweiligen Risikomanagementprozesse der identifizierten 
Risikoarten zu berücksichtigen. Der Umfang der erforderlichen 
Risikosteuerungs- und Überwachungsmaßnahmen wird dabei an 
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der Relevanz der ESG-Faktoren in der einzelnen Risikoart aus-
gerichtet. Auch im Jahr 2023 wurde eine Wesentlichkeitsanalyse 
für Klima- und Umweltrisiken aus Risikosicht durchgeführt. Dabei 
wurde die Wesentlichkeit von transitorischen und physischen Ri-
siken für die im Rahmen der Risikoinventur für die Helaba-Gruppe 
als wesentlich eingestuften Risikoarten Adressenausfallrisiko, 
Marktpreisrisiko, Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiko, nichtfi-
nanzielles Risiko, Immobilienrisiko und Geschäftsrisiko beurteilt. 
Die Einschätzung der Wesentlichkeit erfolgte dabei auf Basis einer 
Scorecard-Methode, in die auch qualitative Einschätzungen ein-
geflossen sind. Im Ergebnis hat die Analyse ergeben, dass für 
das Portfolio der Helaba beim Adressenausfallrisiko in Bezug auf 
transitorische Risiken unverändert eine mittlere Betroffenheit 
vorliegt. Die in 2023 eingeführte quartalsweise Risikobericht-
erstattung zu Klima- und Umweltrisiken im Adressenausfallrisiko 
wird als ausreichend zur Steuerung und Überwachung angesehen. 
Darüber hinaus ist im Immobilienrisiko (Immobilienbestands-
portfolio) eine mittlere Betroffenheit durch transitorische Risiken 
gegeben. Diese Thematik wird bereits mit hohem Steuerungs-
fokus begleitet und in den relevanten Planungen zum Beispiel 
hinsichtlich Investitionen in die Energieeffizienz von Gebäuden 
berücksichtigt. In den anderen wesentlichen Risikoarten wird die 
Betroffenheit durch Klima- und Umweltrisiken als Risikotreiber als 
gering eingeschätzt, trotzdem werden auch dort die Methoden 
zur Risikomessung und -überwachung weiterentwickelt.

Eine separate, zusätzliche Kapitalunterlegung von Klima- und 
Umweltrisiken im Rahmen des ICAAP wird insgesamt auch auf-
grund von eher unauffälligen Ergebnissen im internen Klima-
stresstest in 2023 nicht als erforderlich angesehen. 

Die Erkenntnisse der Wesentlichkeitsanalyse fließen sowohl in die 
Erstellung der Geschäftsstrategie und der Risikostrategie als auch 
in weitere Kernelemente der Risikomanagement prozesse ein und 
werden ebenso in der Ausgestaltung interner Klimastresstests 
berücksichtigt. Die Analyse bezüglich Klima- und Umweltrisiken 
als integraler Bestandteil der Risiko- Governance der Helaba-
Gruppe wird in den kommenden Jahren sukzessive weiterentwi-
ckelt. In diese methodische Weiterentwicklung bezieht die Helaba 

auch die Veröffentlichungen der Aufsicht mit ein, wie zum Beispiel 
den „Leitfaden zu Klima- und Umweltrisiken“, in dem die EZB die 
regulatorischen Erwartungen an Kreditinstitute in Bezug auf die 
Integration von Klima- und Umweltrisiken in die Banksteuerung 
formuliert hat. 

Das Nachhaltigkeitsverständnis der Helaba sowie die diesbezüg-
lichen Aktivitäten und Prozesse sind umfassend in der nichtfinan-
ziellen Erklärung beschrieben.

Risikokonzentrationen

Risikokonzentrationen können innerhalb einer und zwischen ver-
schiedenen Risikoarten entstehen. Das Management der Risiko-
konzentrationen – das heißt die Identifizierung, Quantifizierung, 
Steuerung und Überwachung – sowie die Berichterstattung über 
identifizierte Risikokonzentrationen erfolgen von den risikoüber-
wachenden Bereichen gemäß ihren Zuständigkeiten für wesent-
liche Risikoarten, Risikotragfähigkeit und Stresstests.

Sowohl Konzentrationen innerhalb einer Risikoart (Intrakonzentra-
tionen) als auch zwischen den Risikoarten (Interkonzentra tionen) 
werden analysiert und sind in die Berichts- und Entscheidungs-
prozesse des Risikomanagements integriert. Zwischen den Risi-
koarten werden keine risikomindernden  Diversifikationseffekte 
in der Risikotragfähigkeitsrechnung  angesetzt. Ferner werden 
durch die Ausgestaltung der risiko artenübergreifenden Stress-
Szenarien der extremen Marktverwerfungen die wesentlichen 
Risikokonzentra tionen zwischen den Risikoarten implizit berück-
sichtigt.

Risikomanagementprozess

Das Risikomanagement in der Helaba-Gruppe umfasst vier Ele-
mente, die als aufeinander folgende Phasen in einem Prozess zu 
sehen sind:

1. Risikoidentifikation
Die Identifikation der für die Helaba-Gruppe bestehenden Risi-
ken erfolgt laufend während der täglichen Geschäftstätigkeit. 
Davon ausgehend wird die Klassifizierung der Risiken durchge-
führt. Insbesondere bei der Einführung von neuen Produkten und 
komplexen Geschäften sind eine umfassende Identifikation sowie 
die Einbindung in bestehende Risikomesssysteme und die dazu-
gehörigen Risikoüberwachungsprozesse wichtig. Im Rahmen des 
Neue-Produkte-Prozesses für das Kreditgeschäft beziehungsweise 
das Handelsgeschäft sind die zentralen Überwachungsbereiche 
in die Autorisierung neuer Produkte gemäß MaRisk  einbezogen. 
Daneben führt auch die jährlich durchzuführende beziehungsweise 
anlassbezogene Risikoinventur in der Helaba-Gruppe dazu, dass 
bisher unbekannte Risiken identifiziert und im Falle der Wesent-
lichkeit in den Risikomanagementprozess aufgenommen werden.

2. Risikobeurteilung
Eine qualitativ gute Abbildung der Einzelgeschäfte beziehungs-
weise der Risikoparameter in den Risikomesssystemen erlaubt 
eine fundierte – sowohl quantitative als auch qualitative – Ri-
sikomessung beziehungsweise -bewertung für die einzelnen 
Risiko arten. Hierbei kommen verschiedene Modelle, Methoden 
und Verfahren zum Einsatz. Das aus dem Einsatz von Modellen 
resultierende und im Rahmen von unabhängigen Validierungen 
sich bestätigende Modellrisiko deckt die Helaba-Gruppe über ent-
sprechende Auf- beziehungsweise Abschläge ab.

3. Risikosteuerung
Auf Basis der aus der Risikoidentifikation und -quantifizierung 
erhaltenen Informationen erfolgt die Risikosteuerung durch die 
dezentralen Managementeinheiten der 1st-LoD-Bereiche. Diese 
umfasst die Gesamtheit der Maßnahmen, die darauf abzielen, 
Risiken im Rahmen der Schwellenwerte des RAF für die wesent-
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lichen Risikoarten einzugehen, zu verringern, zu begrenzen, zu 
vermeiden oder zu übertragen.

4. Risikoüberwachung und -berichterstattung
Die zentrale unabhängige Risikoüberwachung der Risikoarten 
Adressenausfallrisiko inklusive Beteiligungsrisiko, Marktpreis-
risiko, Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiko, nichtfinanzielles 
Risiko, Immobilien risiko und Geschäftsrisiko erfolgt durch den 
Bereich Risikocontrolling. Der Bereich Risikocontrolling ist dabei 
 zuständig für entsprechende Methodenvorgaben sowie ihre 
Umsetzung und den Betrieb der entsprechenden Modelle. Be-
standteil der Überwachung ist die Risikoberichterstattung an 
die jeweils zuständigen Kompetenzträger und Gremien über die 
wesentlichen Risikoarten, die Risikotragfähigkeit, den Stand der 
RAS-Indikatoren sowie den Stand der relevanten Indikatoren aus 
dem  Sanierungsplan (MaSanV). Die im Risikocontrolling zur Risi-
kobeurteilung gemäß Säule I und II eingesetzten internen Modelle 
werden darüber hinaus in einem Modellinventar erfasst und regel-
mäßig validiert. Die Verantwortung für die Model  Governance, ein-
schließlich Pflege des Modellinventars und  Sicherstellung einer 
unabhängigen Validierung, liegt im Bereich Risikocontrolling 
(Gruppe „Group Model Validation“).

Risikomanagementstruktur

Gremien
Der Vorstand hat unter Beachtung der bestehenden bankauf-
sichtsrechtlichen Anforderungen einen Risikoausschuss  etabliert. 
Die Hauptaufgabe des Risikoausschusses besteht in der Umset-
zung und Überwachung der Risikostrategie inklusive des Risk 
Appetite Statements (RAS) der Helaba-Gruppe. Dem Risikoaus-
schuss obliegt die Zusammenführung und Gesamtbeurteilung 
aller in der Helaba-Gruppe eingegangenen Risiken, namentlich 
der  Adressenausfall-, der Marktpreis-, der Liquiditäts- und Re-
finanzierungsrisiken, der nichtfinanziellen Risiken sowie der 
Geschäfts- und der Immobilienrisiken. Zielsetzung ist die frü-
hestmögliche Erkennung von Risiken in der Helaba-Gruppe, die 
Konzeptionierung und Überwachung der Risikotragfähigkeits-

rechnung sowie die Ableitung von Maßnahmen zur Risikover-
meidung und zur Generierung von Steuerungsim pulsen für das 
Risikomanagement. Zudem bewilligt der Risikoausschuss die 
Steuerungs- und Quantifizierungsmethoden der jeweiligen Be-
reiche und beurteilt unter Berücksichtigung des Risikoausmaßes 
die Zweckmäßigkeit der eingesetzten Instrumentarien. 

In Ergänzung zum Risikoausschuss hat der Vorstand den Dispo-
sitionsausschuss und den Vorstands-Kreditausschuss (VS-KA) 
eingerichtet. Dem Dispositionsausschuss obliegt als wesentliche 
Aufgabe die Steuerung des strategischen Marktrisikoportfolios 
in eigener beziehungsweise den Vorstand unterstützender Ver-
antwortung. Der VS-KA ist für einzelgeschäftliche Kreditentschei-
dungen gemäß dem Kompetenzrahmen der Geschäftsanweisung 
für den Vorstand verantwortlich. In Abgrenzung hiervon obliegen 
dem Risikoausschuss die Steuerung der Adressenausfallrisiken 
des Gesamtportfolios und die Koordination des Syndizierungs-
geschäfts.

Die Zusammensetzung sowie die Aufgaben, Kompetenzen und 
Verantwortlichkeiten der Ausschüsse sind in separaten Geschäfts-
ordnungen, die vom Vorstand verabschiedet werden, verankert.

Den jeweiligen Ausschüssen obliegt im Rahmen ihrer oben an-
gegebenen definierten Zuständigkeiten auch die Aufgabe, risiko-
relevante Aspekte von ESG-Sachverhalten, insbesondere im Zu-
sammenhang mit Klima- und Umweltfaktoren, mit einzubeziehen. 

Darüber hinaus wurde im Geschäftsjahr 2023 das Sustainability 
Board etabliert. Hauptaufgabe ist die Befassung mit strategischen 
Querschnittsthemen und Richtungsentscheidungen zu ESG. Dazu 
zählen insbesondere die strategischen ESG-Ziele und ESG-Steue-
rung, Dekarbonisierung des Portfolios und des eigenen Betriebs, 
Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie Wahrnehmung der Vor-
standsaufgaben in Bezug auf das Lieferkettensorgfaltspflichten-
gesetz.

Für Entscheidungen von besonderer Bedeutung, wie zum Beispiel 
Erwerb, Veränderung und Veräußerung von Beteiligungen, Kredit-

entscheidungen ab einer bestimmten Größenordnung oder die 
Festlegung des Gesamtlimits für Marktpreisrisiken, sehen die Or-
ganisationsrichtlinien vor, dass die Zustimmung des Gesamtvor-
stands beziehungsweise des Verwaltungsrats oder eines seiner 
Ausschüsse notwendig ist. Das Eingehen oder die Veränderung 
von strategischen Beteiligungen mit Anteilen über 25 % bedarf 
zudem gemäß der Satzung der Helaba der Zustimmung der Trä-
gerversammlung.

Risikomanagement der gruppenangehörigen 
 Unternehmen 
Die Einbindung von gruppenangehörigen Unternehmen in das 
Risikomanagement auf Gruppenebene erfolgt unter Berück-
sichtigung der Risiken, die im Rahmen der jährlichen oder auch 
einer anlassbezogenen Risikoinventur ermittelt werden. Im Aus-
gangspunkt zur Bestimmung des Einbeziehungskreises werden 
alle handelsrechtlichen direkten Beteiligungen der Helaba sowie 
Zweckgesellschaften, Sondervermögen und alle Marktbereiche 
der Helaba betrachtet. Der Einbeziehungskreis für die Durchfüh-
rung der regelmäßigen Risikoinventur ergibt sich aus gruppen-
angehörigen Unternehmen, für die eine wirtschaftliche oder juris-
tische Notwendigkeit zur Einbeziehung besteht. Die Fest legung 
des Einbeziehungskreises erfolgt hierbei anhand eines Kriterien-
katalogs. Nicht in die Risikoinventur einbezogene gruppenange-
hörige Gesellschaften werden über das Beteiligungsrisiko ein-
gebunden.

Als ein Ergebnis der Risikoinventur wird bestimmt, welche grup-
penangehörigen Gesellschaften mit welchen Risikoarten in das 
Risikomanagement auf Gruppen ebene einzubinden sind und wel-
che gruppenangehörigen Gesellschaften über das Beteiligungs-
risiko eingebunden werden. Die Einbindung der gruppenangehö-
rigen Gesell schaften in die Einzelrisikosteuerung wird entspre-
chend ihren wesentlichen Risikoarten vorgenommen.

Des Weiteren haben gruppenangehörige Unternehmen für 
ihre eigenen Risiken, die der Risikoart auf Gruppenebene zu-
geordnet sind, einen geeigneten Risikomanagementprozess 
einzurichten. Die Art und Weise der Einbindung wird durch die 
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jeweiligen Risikoarten- und Methodenverantwortlichen festge-
legt. Dabei gestaltet sich die Einbindung in die Methoden des 
 Risiko  management prozesses je nach Risikoart unterschiedlich.

Wesentliche Risikoüberwachungsbereiche  
(„Three Lines of Defense“, 3 LoD)
Die Zuständigkeiten der Organisationseinheiten folgen einem 
3-LoD-Prinzip. Dieses regelt im Sinne einer Governance die 
Rollen und Verantwortlich keiten und stellt dadurch eine unab-

hängige Überwachung und interne Prüfung der Wirksamkeit der 
implementierten Steuerungs- und Überwachungsfunktionen si-
cher. Die Steuerung der Risiken aus der ersten Verteidigungslinie 
ist in der Helaba (einschließlich LBS und WIBank) sowie in den 
wesentlichen gruppenangehörigen Unternehmen von der unab-
hängigen Über wachung der Risiken in der zweiten Verteidigungs-
linie disziplinarisch und organisatorisch getrennt. In der Helaba 
(einschließlich LBS und WIBank) ist das 3-LoD-Prinzip wie folgt 
umgesetzt:

Risikoarten Risikosteuernde Einheiten  
(1st LoD)

Risikoüberwachende Einheiten 
(2nd LoD)

Überprüfende  Einheit 
(3rd LoD)

Adressenausfallrisiko 
inklusive Beteiligungsrisiko 
 
 
 
 

Produktbereiche  
(Kreditbereiche, Capital Markets, 
 Treasury:  Kommunalkredite) 
 
 
 

Risikocontrolling 
(Helaba-Portfolioebene) 
Konzernsteuerung 
(Beteiligungsrisiko) 
Credit Risk Management, Restructuring / Recovery 
(Einzelengagement ebene und Einzelportfolio-
ebene)

Revision 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marktpreisrisiko Capital Markets,  
Treasury

Risikocontrolling 

Liquiditäts- und  
Refinanzierungsrisiko

Treasury Risikocontrolling 

Nichtfinanzielle Risiken  
 
 
 

Alle Bereiche 
 
 
 

Risikocontrolling, gemeinsam mit Spezialistenfunk-
tionen1) in den nachfolgenden Einheiten:  
Konzernsteuerung, Compliance inklusive Informa-
tion Security Management, Personal und Recht 
sowie Organisation

Geschäftsrisiko Produktbereiche Risikocontrolling

Immobilienrisiko 
 
 

Wesentliche gruppenangehörige 
Unternehmen (GWH, OFB),
Immobilienmanagement 

Risikocontrolling (Portfolioebene)
Konzernsteuerung, Credit Risk Management und 
Restructuring & Recovery (für wesentliche gruppen-
angehörige Unternehmen)

Risikoartenübergreifende 
 Aufgaben

– Risikocontrolling 

1)  Die Spezialistenfunktionen bei den nichtfinanziellen Risiken sind neben dem Bereich Risikocontrolling für entsprechende NFR / NFR-Unterrisikoarten gemäß 
 Risikoartensystematik zuständig, die in der Teilrisikostrategie nichtfinanzielle Risiken detailliert dargestellt sind.

1st Line of Defense (1st LoD)
Die erste Verteidigungslinie geht durch ihre (Geschäfts-)Tätigkei-
ten grundsätzlich Risiken ein, trägt diese Risiken und die Ergeb-
nisverantwortung. Sie ist insbesondere für die Steuerung ihrer 
Risiken und die Ausgestaltung von Kontrollen unter Beachtung 
der Methodenvorgaben durch die 2nd LoD verantwortlich.

2nd Line of Defense (2nd LoD)
Für alle wesentlichen Risikoarten ist eine zweite Verteidigungs-
linie (insbesondere die Bereiche „Risikocontrolling“, „Credit Risk 
Management“, „Restructuring  / Recovery“, „Compliance“, „Orga-
nisation“ und „Konzernsteuerung“) zur unabhängigen Überwa-
chung der 1st LoD etabliert. Hauptaufgabe ist eine  holistische 
Gesamt betrachtung aller Risiken auf Einzelbasis und Portfolio-
ebene – sowohl in der Helaba (einschließlich LBS und WIBank) 
als auch in den wesentlichen gruppenangehörigen Unternehmen. 
Darüber hinaus hat die Helaba eine IKS-Evidenzstelle eingerich-
tet, die die Aktualisierung von prozessinhärenten Risiken sowie 
die Beurteilung der Angemessenheit und Wirksamkeit von Kont-
rollen koordiniert und überwacht.

3rd Line of Defense (3rd LoD)
Die Revision führt risikobasierte Prüfungen insbesondere der An-
gemessenheit und Wirksamkeit der Tätig keiten der ersten beiden 
Verteidigungslinien durch. 

Zur Wahrnehmung der entsprechenden Verantwortlichkeiten sind 
die benannten Organisationseinheiten der Helaba (einschließ-
lich LBS und WIBank) durch die anderen Organisationseinheiten 
mittels Bereitstellung erforderlicher Informationen und Hilfestel-
lungen zu unterstützen.

Die Überwachung und Steuerung risikorelevanter Klima- und 
Umweltfaktoren ist eine Querschnittsaufgabe, die innerhalb des 
durch die Geschäfts- und Risikostrategie vorgegebenen Rahmens 
durch alle drei Verteidigungslinien in ihrer jeweiligen Funktion 
wahrgenommen wird. So obliegt zum Beispiel der 1st LoD auf Ge-
schäftsebene die Beachtung aller klima- und umweltbezogenen 
Vorgaben, Verfahren und Limite beim Eingehen von Geschäfts-
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abschlüssen und der 2nd LoD die übergreifende Bewertung und 
Überwachung von Klima- und Umweltrisiken innerhalb der be-
stehenden Risikoarten.

Das eigenständige Risikomanagement (Risikosteuerung, Risiko-
überwachung) innerhalb der wesentlichen gruppenangehörigen 
Unternehmen ist hinsichtlich des 3-LoD-Prinzips grundsätzlich 
vergleichbar mit dem der Helaba (einschließlich LBS und  WIBank) 
ausgestaltet. Zusätzlich können jedoch spezifische Regelungen 
vorliegen. 

Die LBS und WIBank sind in das Risikomanagement der Helaba-
Gruppe integriert und haben ergänzende Vorgaben für das eigene 
Risikomanagement, soweit erforderlich.

Interne Revision
Die interne Revision ist direkt dem Vorstand unterstellt und die-
sem berichtspflichtig. Sie nimmt ihre Aufgaben selbstständig und 
weisungsunabhängig wahr. Die interne Revision prüft und be-
urteilt risikoorientiert alle Aktivitäten und Prozesse der Helaba, 
unabhängig davon, ob sie ausgelagert sind oder nicht. Sowohl im 
Rahmen ihrer Funktion als Konzernrevision als auch auftragsbezo-
gen führt sie Prüfungen bei Tochtergesellschaften durch. Grund-
lage aller Prüfungsaktivitäten ist der aus der  risikoorientierten 
Mehrjahresplanung abgeleitete und vom Vorstand genehmigte 
Jahresprüfungsplan.

Die interne Revision prüft insbesondere die Wirksamkeit und 
 Angemessenheit des internen Kontrollsystems sowie des Risiko-
managements und trägt so zum Schutz der Vermögenswerte bei. 
Weiterhin begleitet die interne Revision wesentliche Projekte.

Umfang und Ergebnisse der Prüfungen werden nach einheit lichen 
Standards dokumentiert. Der Vorstand sowie die Verantwortlichen 
der geprüften Bereiche erhalten zeitnah schriftliche Revisions-
berichte. Die fristgerechte Erledigung festgestellter Mängel wird 
überwacht und bei Bedarf eskaliert. Die interne Revision berichtet 
dem Vorstand und Verwaltungsrat quartalsweise über die wesent-

lichen Prüfungsergebnisse, die beschlossenen Maßnahmen sowie 
deren Abarbeitungsstatus. Ergänzend wird ein zusammenfassen-
der Jahresbericht über die Prüfungsaktivitäten dem Vorstand, 
dem Verwaltungsrat und dem Prüfungsausschuss zugeleitet.

Compliance
Der Bereich Compliance ist direkt dem Vorstand unterstellt und 
diesem berichtspflichtig (gemäß Mindestanforderungen an das 
Risikomanagement (AT 4.4.2 MaRisk)). Das Institut hat eine Com-
pliance-Beauftragte benannt und diese ist bei den Aufsichtsbe-
hörden für die Funktion des Konzern-Geldwäschebeauftragten, 
des MaRisk-Compliance-Beauftragten sowie des WpHG-Compli-
ance-Beauftragten registriert.

Der Bereich besteht aus den Abteilungen Corporate Compliance, 
Compliance Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung / TF sowie ISM 
(Information Security Management) inklusive Datenschutz. Die 
Beauftragtenfunktion CISO (Chief Information Security Officer) 
und der Datenschutzbeauftragte sind in der Abteilung ISM an-
gesiedelt.

Die MaRisk-Compliance-Funktion, als Teil der Abteilung Corporate 
Compliance, wirkt auf die Implementierung wirksamer Verfahren 
zur Umsetzung und Einhaltung der unter Risikogesichtspunkten 
identifizierten wesentlichen rechtlichen Regelungen und Vorga-
ben hin und führt Kontrollhandlungen durch. In diesem Zusam-
menhang bewertet die MaRisk-Compliance-Funktion regelmäßig 
die Angemessenheit und Wirksamkeit der Geschäftsprozesse und 
Verfahrensweisen zur Umsetzung und Einhaltung der wesentli-
chen rechtlichen Regelungen und Vorgaben in der Helaba.

Die Aufgaben der Kapitalmarkt-Compliance-Funktion in der 
Helaba werden durch die Einheit Corporate Compliance I wahrge-
nommen. Die Einheit Corporate Compliance I berät die operativen 
Bereiche und überwacht und bewertet die Grundsätze, Prozesse 
und Verfahren im Hinblick auf die Beachtung relevanter Regelun-
gen in Bezug auf das Kapitalmarkt-Compliance-Risiko. Die Ein-
heit Corporate Compliance I führt regelmäßig und risikoorientiert 

Überwachungshandlungen durch, die auf einer zuvor vorgenom-
menen Risikoanalyse basieren. Sie überwacht dabei insbesondere 
das Verbot von Insidergeschäften und der Marktmanipulation und 
identifiziert und steuert potenzielle Interessenkonflikte.

Die Abteilung Compliance Geldwäsche- und Betrugsbekämp-
fung /  TF entwickelt als zentrale Stelle im Sinne des § 25h KWG 
interne Grundsätze sowie angemessene geschäfts- und kunden-
bezogene Sicherungssysteme und Kontrollen zur Verhinderung 
von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Hand-
lungen. Als Grundlage für die zu ergreifenden organisatorischen 
Vorkehrungen dienen unter anderem die Risikoanalyse der 
Helaba-Gruppe (Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Be-
trugsbekämpfung) sowie die Group Policy, die die allgemeinen 
Rahmenbedingungen der Helaba-Gruppe wiedergibt, die den re-
levanten gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen 
entsprechen. Mit dem Einsatz einer Monitoring-Software erfolgt 
eine kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehungen. 
Die Abteilung Compliance Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung/ 
TF ist darüber hinaus verantwortlich für die Organisation und 
Funktionalität der Hinweisgebersysteme entsprechend den re-
levanten gesetzlichen Anforderungen. Die Abteilung Compliance 
Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung / TF verantwortet außer-
dem die Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen aus dem 
Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den 
Vereinigten Staaten von Amerika zur Förderung der Steuerehr-
lichkeit (FATCA) sowie aus dem internationalen automatischen 
Steuerdatenaustausch (AEOI). 

Information Security Management und Datenschutz
Die Information-Security-Management-Funktion verantwortet die 
adäquate Steuerung, Koordination und Weiterentwicklung des 
Informationssicherheitsmanagements in Abstimmung mit der 
Geschäftsstrategie, der Risikostrategie, der Informationssicher-
heitsstrategie und der IT-Strategie. 

Durch die Information-Security-Management-Funktion werden 
die Ableitung und Definition notwendiger Sicherheitsanforderun-
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gen aus relevanten Best Practices, Gesetzen und Verordnungen, 
die Begleitung der regelmäßigen Analyse von Schutzbedarfsklas-
sifizierungen sowie die Abstimmung angemessener technischer 
und organisatorischer Maßnahmen zur Gewährleistung eines an-
gemessenen Sicherheitsniveaus vorgenommen.

Die Umsetzung der bestehenden Anforderungen wird überwacht 
und Abweichungen, welche eine mögliche negative Auswirkung 
auf die Helaba-Gruppe haben, dem Prozess für Informationsri-
siken zugeführt. Maßnahmen und Kontrollen zur nachhaltigen 
Risikoreduzierung der Informationsrisiken werden kontinuierlich 
weiterentwickelt. 

Der Datenschutzbeauftragte unterrichtet und berät den Vorstand 
sowie alle Organisationseinheiten und Mitarbeitenden hinsicht-
lich der Datenschutzpflichten. Der zugeordneten Funktion obliegt 
die Überwachung der Umsetzung und Einhaltung datenschutz-
rechtlicher Anforderungen. Über Verfahren, die den Umgang mit 
personenbezogenen Daten betreffen, führt die Helaba ein Ver-
zeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (Artikel 30 DSGVO). Letz-
teres ist die Basis zur Sicherstellung der Datenschutzkonformi-
tät für die Verarbeitung personenbezogener Daten. Zur Wahrung 
der Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität der Daten (Arti-
kel 5 und Artikel 32 DSGVO) sowie zur Bewertung der Resilienz 
( Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit) der datenverarbeiten-
den Systeme hat die Helaba ein Informationssicherheitsmanage-
mentsystem (ISMS) entwickelt, welches sich an der ISO 27001 ff. 
orientiert. 

Die Information-Security-Management-Funktion und der Daten-
schutzbeauftragte sind verantwortlich für die Sensibilisierung und 
Schulung der Mitarbeitenden. Beide Funktionen sind fachlich un-
mittelbar dem Vorstand unterstellt. 

Risikotragfähigkeit / ICAAP

Über die Verfahren zur Quantifizierung und Steuerung der  Risiken 
wird sichergestellt, dass die wesentlichen Risiken im Helaba-Kon-
zern beziehungsweise in der Helaba-Gruppe jederzeit durch die 
Risikodeckungsmasse abgedeckt sind und damit die Risikotrag-
fähigkeit gegeben ist. 

Der Risikotragfähigkeitsansatz entspricht in der Begrifflichkeit 
der aufsichtsrechtlichen Anforderungen an den ICAAP der Ins-
titute einer Ökonomischen Internen Perspektive, das heißt, bei 
der Ermittlung der Risikotragfähigkeit werden alle Risiken be-
rücksichtigt, die den Fortbestand des Helaba- Konzerns in einer 
ökonomischen internen Sicht gefährden könnten. Auf die Sicher-
stellung der Risikotragfähigkeit gemäß dieser Ökonomischen 
Internen Perspektive ist auch die ökonomische Limitierung und 
Steuerung der Risiken ausgerichtet. Im RAF werden Risikotole-
ranz und Risikoappetit für die Risiko potenziale in dieser Perspek-
tive definiert. 

Die Ermittlung der Risikotragfähigkeit in der Ökonomischen Inter-
nen Perspektive basiert auf einem Zeithorizont von einem Jahr. 
Sowohl Risikopotenziale als auch Risikodeckungsmassen sind für 
diesen Zeitraum konzipiert und quantifiziert. 

Basis für die Ermittlung der ökonomischen Risikodeckungsmasse 
bilden die Eigenmittel gemäß IFRS-Rechnungslegung, bereinigt 
um ökonomische Korrekturen. Letztere stellen eine dem regula-
torischen CET1-Kapital vergleichbare Verlustabsorptionsfähig-
keit sicher.

Risikoseitig fließen in die Betrachtung der Ökonomischen In-
ternen Perspektive Risikopotenziale für Adressenausfallrisiken 
 (inklusive Beteiligungsrisiken), Marktpreisrisiken, operationelle 
Risiken, Geschäfts- und Immobilienrisiken zu einem Konfidenz-
niveau von 99,9 % ein. Hierdurch erfolgt der Nachweis, dass die 
ökonomische Risikodeckungsmasse auch bei schlagend werden-
den, seltenen und schweren Verlustausprägungen ausreicht, um 

den Fortbestand des Konzerns aus eigenen Mitteln, das heißt 
ohne Rückgriff auf externe Mittel, zu gewährleisten.

Die risikoartenübergreifende Risikotragfähigkeitsbetrachtung für 
den Helaba-Konzern weist zum Ende des Jahres 2023 weiterhin 
eine deutliche Überdeckung der quantifizierten Risikopotenziale 
durch die bestehenden Risikodeckungsmassen aus und doku-
mentiert das konservative Risikoprofil. Zum Stichtag besteht ge-
genüber den ökonomischen Risikopotenzialen ein Kapitalpuffer 
in Höhe von 4,6 Mrd. € (31. Dezember 2022: 4,6 Mrd. €).

Zusätzlich zur Stichtagsbetrachtung der Risikotragfähigkeit 
werden regelmäßig die Auswirkungen von historischen und 
 hypothetischen Stress-Szenarien auf die Risikotragfähigkeit 
untersucht. Dabei werden makroökonomische Stress-Szenarien 
sowie ein Szenario extremer Marktverwerfungen betrachtet, des-
sen Basis die extremsten Parameterveränderungen der betrach-
teten historischen Zeitreihe (in der Regel beobachtete Marktver-
werfungen infolge einer globalen Finanzkrise) bilden.

Neben der Ökonomischen Internen Perspektive in der Säule II 
stellt die quartalsweise betrachtete Normative Interne Perspek-
tive eine ergänzende Sichtweise dar. In dieser werden die bilan-
ziellen Auswirkungen der wesentlichen Säule-II-Risiken auf die re-
gulatorischen Quoten und die kapitalquotenbezogenen,  internen 
Ziele der Helaba-Gruppe im Rahmen des RAS über einen mehr-
jährigen Horizont untersucht. Diese Analyse erfolgt unter Zugrun-
delegung verschiedener makroökonomischer Szenarien. Dabei 
wirken  Säule-II-Risiken sowohl erfolgswirksam über die GuV als 
auch erfolgsneutral auf das regulatorische Kapital, während sich 
die Säule-I-Risikoquantifizierung in veränderten risikogewichte-
ten Aktiva (Risk-Weighted Assets, RWA) niederschlägt.

Ziel dieser Betrachtung ist es, die fortlaufende Einhaltung der 
regulatorischen Anforderungen und der internen Ziele sicherzu-
stellen, die sich aus der Risikostrategie und dem RAF ableiten. Die 
im Rahmen der simulierten Szenarien erreichten Kapital quoten 
liegen deutlich oberhalb der harten regulatorischen Mindestan-
forderung.
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Darüber hinaus werden inverse Stresstests durchgeführt, um zu 
untersuchen, welche idiosynkratischen und marktweiten Ereig-
nisse die Überlebensfähigkeit des Helaba-Konzerns beziehungs-
weise der Helaba-Gruppe gefährden könnten. Gegenstand der 
Betrachtung sind die aufsichtsrechtlichen Mindestkapitalanforde-
rungen, die verfügbaren Liquiditätsreserven sowie die ökonomi-
sche Risikotragfähigkeit in der Ökonomischen Internen Perspek-
tive. Derzeit bestehen keinerlei Anzeichen für den Eintritt eines 
solchen Szenarios.

2023 wurde erstmals zusätzlich ein internes Klimarisikoszena-
rio zum Stichtag 30. Juni 2023 in beiden RTF-Perspektiven ge-
rechnet. Dabei handelte es sich um ein kurzfristiges transitori-
sches Risikoszenario, angelehnt an die „Disorderly“-Definition 
des Network for Greening the Financial System. Zusätzlich zu 
den Szenarioergebnissen wurden weitere klimarisikospezifische 
Sensitivitäten ermittelt, um beispielsweise auch physische Risi-
ken abzudecken. 

Weitere Sicherungsmechanismen
Zusätzlich zur Risikodeckungsmasse bestehen weitere Siche-
rungsmechanismen. Die Helaba ist Mitglied im Teilfonds der Lan-
desbanken und Girozentralen und somit einbezogen in das aus 
den elf Teilfonds der regionalen Sparkassen- und Giroverbände, 
dem Teilfonds der Landesbanken und Girozentralen und dem Teil-
fonds der Landesbausparkassen bestehende Sicherungssystem 
der Sparkassen-Finanzgruppe.

Wesentliche Merkmale dieses Sicherungssystems sind die insti-
tutssichernde Wirkung, das heißt der Schutz der angeschlossenen 
Institute in ihrem Bestand, insbesondere von deren Liquidität und 
Solvenz, ein Risikomonitoring-System zur Früherkennung beson-
derer Risikolagen und die Bemessung der vom jeweiligen Institut 
an die Sicherungseinrichtung zu leistenden Beiträge nach auf-
sichtsrechtlich definierten Risikogrößen. 

Auch die rechtlich unselbstständige Landesbausparkasse Hessen-
Thüringen, die Tochtergesellschaft Frankfurter Sparkasse und die 
Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, ein Tochterunter-

nehmen der Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG (welche 
wiederum eine Tochtergesellschaft der Helaba ist), sind direkt an 
diesem Sicherungssystem angeschlossen.

Die Mitgliederversammlung des Deutschen Sparkassen- und Giro-
verbands e. V. hat am 26. Juni 2023 eine Weiterentwicklung des 
Sicherungssystems der Sparkassen-Finanzgruppe beschlossen. 
Damit wurden Forderungen von EZB und BaFin umgesetzt und 
das Sicherungssystem effizienter gemacht. Unter anderem wer-
den das Risikomonitoring-System verbessert und die Entschei-
dungsstrukturen effektiver ausgestaltet. Ferner wird ein zusätz-
licher Fonds zur Sicherung der Solvenz und Liquidität der Institute 
der Sparkassen-Finanzgruppe geschaffen. Dieser Zusatzfonds 
umfasst ein Gesamtvolumen von 0,5 % der Gesamtrisikoposition 
der angehörenden Institute. Er ist ab 2025 über eine Dauer von 
mindestens acht Kalenderjahren anzusparen. 

Das Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe umfasst 
 zusätzlich zur Institutssicherung eine Einlagensicherung zum 
Schutz entschädigungsfähiger Einlagen bis zu 100.000 € pro 
Kunde. Im Helaba-Konzern belaufen sich die gedeckten Ein lagen 
auf insgesamt 18,9  Mrd.  € (31.  Dezember  2022: 18,1  Mrd.  €). 
Die BaFin hat das institutsbezogene Sicherungssystem der 
Sparkassen- Finanzgruppe als Einlagensicherungssystem im Sinne 
des Einlagensicherungsgesetzes anerkannt.

Darüber hinaus gehören die Helaba und die Frankfurter Sparkasse 
satzungsrechtlich dem Reservefonds des Sparkassen- und Giro-
verbands Hessen-Thüringen als Mitglieder an. Der Reservefonds 
gewährleistet im Haftungsfall eine weitere, neben dem bundes-
weiten Sicherungssystem bestehende Sicherung. Er sichert die 
Verbindlichkeiten der Helaba und der Frankfurter Sparkasse ge-
genüber Kunden einschließlich Kreditinstituten, Versicherungs-
unternehmen und sonstigen institutionellen Anlegern sowie die 
verbrieften Verbindlichkeiten. Ausgenommen hiervon sind un-
abhängig von ihrer Restlaufzeit Verbindlichkeiten, die bei den 
Instituten als Eigenmittelbestandteile im Sinne von § 10 KWG 
dienen oder gedient haben, wie Vermögenseinlagen stiller Ge-
sellschafter, Genussrechtsverbindlichkeiten sowie nachrangige 

Verbindlichkeiten. Das Gesamtvolumen des Fonds wurde durch 
die zum 17. November 2022 geänderte Satzung für den Reserve-
fonds auf 600 Mio. € festgelegt. 

Bis zur vollständigen Einzahlung des Gesamtvolumens hat der 
Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen die Haftung für 
die Zahlung des Differenzbetrags zwischen tatsächlicher Dotie-
rung und Gesamtvolumen übernommen.

Auch der Rheinische Sparkassen- und Giroverband (RSGV) und 
der Westfälisch-Lippische Sparkassen- und Giroverband (SVWL) 
haben jeweils einseitig einen zusätzlichen regionalen Reserve-
fonds für die Helaba geschaffen.

Für das Förderinstitut WIBank, das als rechtlich unselbstständige 
Anstalt in der Helaba organisiert ist, besteht gesetzlich geregelt 
und in Übereinstimmung mit den EU-beihilferechtlichen Anforde-
rungen eine unmittelbare Gewährträgerhaftung durch das Land 
Hessen.

Adressenausfallrisiko
Das Kreditgeschäft stellt ein wesentliches Kerngeschäft der 
Helaba dar. Entsprechend sind das Eingehen von Adressenaus-
fallrisiken sowie die Kontrolle und Steuerung dieser Risiken Kern-
kompetenzen der Helaba. Sowohl durch die Weiterentwicklung 
des Marktumfelds als auch durch neue Entwicklungen im regu-
latorischen Umfeld der Kreditinstitute ergeben sich permanent 
neue Herausforderungen für die interne Steuerung der Adressen-
ausfallrisiken, die eine konsequente Überprüfung der bestehen-
den Verfahren erfordern.

Als Basis hierfür dient eine umfassende, aus der Geschäfts-
strategie abgeleitete, einheitliche Risikostrategie. In der Teil-
risikostrategie Adressenausfallrisiken wird für alle Geschäftsseg-
mente die Risikoneigung differenziert nach Produkten, Kunden-
segmenten und Risikoklassen definiert. Die Teil risikostrategie 
Adressenausfallrisiken wird jährlich überprüft. 
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Aufsichtsrechtliche Eigenmittelanforderungen
Die Helaba wendet den IRB-Ansatz an. Mit den internen Rating-
Verfahren (Ausfall-Rating) für das Kreditportfolio, dem Sicher-
heitenverwaltungssystem, der Credit Loss Database, die zur Er-
fassung und Analyse des Ausfallportfolios und der Einzelwertbe-
richtigungen dient, sowie einem regulatorischen Rechenkern sind 
die entsprechenden aufsichtsrechtlichen Regelungen nach den 
aktuell gültigen CRR in den Verfahren und Systemen der Helaba 
umgesetzt.

Risikoüberwachung mit dem Global-Limit-System
Die Helaba verfügt über ein Global-Limit-System, in dem zeitnah 
kontrahentenbezogene Adressenausfallrisiken strukturiert und 
transparent aufbereitet werden. Die Kontrahentenlimite orientie-
ren sich sowohl an der Bonität (Rating) der Kontrahenten als auch 
an der Risikotragfähigkeit der Helaba.

Zur Überwachung, Begrenzung und Steuerung von Adressenaus-
fallrisiken werden im Global-Limit-System kreditnehmer bezogene 
Gesamtlimite auf Konzernebene erfasst. Auf diese Gesamtlimite 
werden alle Arten von Krediten gemäß den  Artikeln 389 f. der CRR 
und Garantien gemäß Artikel 403 CRR, sowohl aus Handels- als 
auch aus Bankbuchaktivitäten, gegenüber den Kreditnehmern 
angerechnet. Vorleistungs- und Abwicklungsrisiken aus Devi-
sen- und Wertpapiergeschäften, Kontokorrent-Intraday-Risiken, 
Lastschrift einreicher-Risiken sowie so genannte Additional Risks 
aus  Konstrukten werden als wirtschaftliche  Risiken genehmigt 
und auf separate Limite angerechnet.

Die genehmigten Gesamtlimite werden entsprechend der Be-
schlussvorlage auf Einzelkreditnehmer, Produktarten und die 
betroffenen operativen Geschäftsbereiche alloziert. Die Ausnut-
zung der einzelnen Limite wird täglich überwacht; bei etwaigen 
Limitüberschreitungen werden umgehend die erforderlichen 
Maßnahmen eingeleitet.

Die Anrechnung von Swaps, Termingeschäften und Optionen auf 
das Gesamtlimit erfolgt mit Kreditäquivalenzbeträgen, die auf 
einer internen Add-on-Methode basieren. Die Add-ons werden 

einmal pro Jahr beziehungsweise anlassbezogen (beziehungs-
weise bei Marktverwerfungen) vom Bereich Risikocontrolling va-
lidiert und gegebenenfalls angepasst. Alle weiteren Handelsbuch-
positionen (zum Beispiel Geldhandel, Wert papiere) werden mit 
Marktpreisen bewertet.

Ergänzend werden Sekundärrisiken aus Leasingengagements 
(Leasingnehmer) oder aus erhaltenen Bürgschaften und  Garantien 
sowie Lastschrifteinreicher-Risiken beim jeweiligen Risikoträger 
als wirtschaftliche Risiken erfasst.

In Grafik 1 ist das Gesamtkreditvolumen per 31. Dezember 2023, 
das sich aus Kreditinanspruchnahmen und nicht ausgenutzten 
zugesagten Kreditlinien zusammensetzt, der Helaba in Höhe von 
208,5 Mrd. € (31. Dezember 2022: 217,5 Mrd. €), aufgeteilt nach 
Portfolios, dar gestellt. Das Gesamtkreditvolumen entspricht dem 
gemäß den geltenden Rechtsnormen für Groß kredite ermittelten 
Risiko positionswert vor Anwendung der Ausnahmen zur Ermitt-
lung der Großkreditobergrenzenaus lastung und vor Anwendung 
von Kreditminderungstechniken und berücksichtigt seit 2023 das 
Mengengeschäft (unterhalb der  Wesentlichkeitsgrenzen) der LBS 
und der WIBank.
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Der Schwerpunkt der Kreditaktivitäten der Helaba liegt zum 
31. Dezember 2023 bei den Portfolios öffentliche Hand, Immobi-
lien und Firmenkunden.
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Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die 
 regionale Verteilung des Gesamtkreditvolumens der Helaba auf 
Basis des Sitzlandes des Kreditnehmers:

Ländercluster in Mrd. €

31.12.2023 31.12.2022

Deutschland 143,5 148,5

Restliches Europa 45,6 47,5

Nordamerika 18,9 20,4

Ozeanien 0,0 0,4

Sonstige 0,5 0,7

Danach liegt der Schwerpunkt unverändert in Deutschland und 
weiteren europäischen Staaten. 

Bonitäts- / Risikobeurteilung
Die Helaba verfügt über 16 in Kooperation mit dem Deutschen 
Sparkassen- und Giroverband (DSGV) beziehungsweise anderen 
Landesbanken entwickelte Rating-Verfahren sowie zwei selbst 
entwickelte Rating-Verfahren. Diese Verfahren basieren auf statis-
tischen Modellen und ordnen die Kreditengagements unabhängig 
von der Kunden- oder Objektgruppe kardinal über eine 25-stufige 
Ausfall-Rating-Skala einer festen Ausfallwahrscheinlichkeit (Pro-
bability of Default, PD) zu.

In der Helaba teilt sich das Gesamtkreditvolumen in Höhe von 
208,5 Mrd. € (31. Dezember 2022: 217,5 Mrd. €) nach Ausfall-
Rating-Klassen wie in  Grafik 2 dargestellt auf. Die k.A.-Position 
berücksichtigt das erstmals einbezogene Mengengeschäft (un-
terhalb der Wesentlichkeitsgrenzen) der LBS und der WIBank, 
welches nicht auf Rating-Klassen aufgeteilt ist.
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Sicherheiten 
Neben der Bonität der Kreditnehmer beziehungsweise der Kon-
trahenten sind die zur Verfügung stehenden Sicherheiten (be-
ziehungsweise allgemeine Kreditrisikominderungstechniken) von 
maßgeblicher Bedeutung für das Ausmaß der Adressenausfall-
risiken. Sicherheiten werden nach den Beleihungsgrundsätzen 
der Helaba bewertet. Im Rahmen des turnusmäßigen oder an-
lassbezogenen Überwachungsverfahrens wird die Bewertung an-
gepasst, wenn sich bewertungsrelevante Faktoren ändern.

Das Sicherheitenverwaltungssystem der Helaba bietet die Voraus-
setzungen, um die umfassenden Möglichkeiten zur Berücksichti-
gung eigenkapitalentlastender Kreditrisikominderungstechniken 
nach CRR ausschöpfen zu können. Es stellt den Datenbestand zur 
Prüfung und Verteilung der anrechenbaren Sicherheitenwerte auf 
die besicherten Risikopositionen bereit.

Länderrisiken
Der Länderrisikobegriff der Helaba umfasst neben dem Transfer- 
und Konvertierungsrisiko auch das Risiko des Sovereign  Defaults. 
Somit werden auch solche Einzelgeschäfte im Länderrisikoexpo-
sure berücksichtigt, welche von einer Helaba- Lokation mit einem 
Kreditnehmer im gleichen Land in Landeswährung (so genannte 
Lokalgeschäfte) abgeschlossen werden. 

Die Helaba verfügt über eine am wirtschaftlichen Risikoträger 
orientierte Methodik zur internen Länderrisikobemessung und 
-zuordnung, das heißt, dass das zunächst nach dem strengen Do-
mizilprinzip dem Sitzland des Kreditnehmers zugeordnete Risiko 
unter bestimmten Voraussetzungen auf das Sitzland der Konzern-
mutter oder des Leasingnehmers beziehungsweise bei Cashflow-
Konstruktionen und bei Berücksichtigung von Sicherheiten auf 
das Land des wirtschaftlichen Risikoträgers über tragen wird.
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Das Länderrisikosystem dient als zentrales Instrument zur voll-
ständigen, zeitnahen, risikogerechten und transparenten Er-
fassung, Überwachung und Steuerung der Länderrisiken. In die 
Steuerung der Länderrisiken sind sämtliche Kredit- und Handels-
bereiche der Helaba einschließlich der Tochtergesellschaften 
Frankfurter Sparkasse, Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG 
und Helaba Asset Services einbezogen. Das gesamte Länderrisiko 
– ohne Länder der Eurozone – darf das Siebenfache des Kernkapi-
tals (Tier 1) der Helaba-Institutsgruppe nicht überschreiten. Die 
Ausnutzung zum 31. Dezember 2023 belief sich auf das 4,2-Fache 
des Kernkapitals.

Der Vorstands-Kreditausschuss legt für alle Länder mit Ausnahme 
von Deutschland Länderlimite fest. Das einem Land zugestandene 
Gesamtlimit wird unterteilt in ein Kredit- und ein Handelslimit. Zu-
sätzlich werden die Länderrisiken für lang fristige Geschäfte durch 
Sublimite begrenzt.

Das interne Rating-Verfahren für Länder- und Transferrisiken un-
terscheidet 25 mögliche Länder-Rating-Klassen nach der bank-
weit einheitlichen Masterskala. Alle Einstufungen werden min-
destens jährlich von der Abteilung Research & Advisory  ermittelt 
und vom Bereich Credit Risk Management final fest gelegt. Der 
Bereich Capital Markets als zentrale Koordinationsstelle für Län-
derlimitanträge bringt auf dieser Basis unter Einbeziehung bank-
spezifischer, geschäfts politischer und risikomethodischer Über-
legungen einen Länderlimit vorschlag ein, auf dessen Basis der 
Vorstands-Kreditausschuss die Limite für die einzelnen Länder 
festsetzt.

Die Länderrisiken (Transfer-, Konvertierungs- und Sovereign-
Default-Risiken) aus Ausleihungen der Helaba an Kreditnehmer 
mit Sitz im Ausland in Höhe von 61,1 Mrd. € (31. Dezember 2022: 
64,5 Mrd. €) konzentrieren sich regional vorwiegend auf Europa 
(68,9 %) und Nordamerika (30,3 %). Sie sind per 31.  Dezem-
ber 2023 zu 53,5 % (31. Dezember 2022: 56,2 %) den Länder-Ra-
ting-Klassen 0 und 1 zugeordnet. Weitere 46,3 % (31. Dezem-
ber 2022: 43,6 %) werden in den Rating-Klassen 2 – 15 generiert. 

Lediglich 0,3 % (31. Dezember 2022: 0,2 %) sind mit Rating-Klasse 
16 und schlechter geratet.

Die Engagements in den Ländern Russische Föderation (Rating-
Klasse 22) und Ukraine (Rating-Klasse 21) belaufen sich zum 
Stichtag auf insgesamt rund 18 Mio. € (31. Dezember 2022: rund 
20 Mio. €). In Belarus besteht zum Stichtag kein Engagement.

Kreditrisikoprozesse und Organisation
Die MaRisk enthalten differenzierte Regelungen zur Organisa-
tion des Kreditgeschäfts sowie zu den Kreditprozessen und zur 
Ausgestaltung der Verfahren zur Identifizierung, Quantifizierung, 
Steuerung und Überwachung der Risiken im Kreditgeschäft.

Die wesentlichen geschäftspolitischen Vorgaben zur Aufbau- und 
Ablauforganisation im Kreditgeschäft hat der Vorstand in geson-
derten Organisationsrichtlinien für das Kreditgeschäft festgelegt.

Genehmigungsverfahren
Das Genehmigungsverfahren der Helaba garantiert, dass Kredit-
risiken nicht ohne vorherige Genehmigung eingegangen werden. 
Nach der Geschäftsanweisung für den Vorstand bedürfen Kredite 
ab einer bestimmten Höhe der Zustimmung des Risiko- und 
Kreditausschusses des Verwaltungsrats; unter diesen Betrags-
größen liegende Engagements werden abgestuft nach Kompe-
tenzen (Gesamtvorstand, Vorstands-Kreditausschuss, einzelne 
Vorstandsmitglieder, Mitarbeitende) genehmigt. Grundlage für 
Kreditgenehmigungen bilden detaillierte Risikobeurteilungen. 
Bestandteil der Kreditvorlagen sind entsprechend den MaRisk im 
so genannten risikorelevanten Geschäft immer zwei voneinander 
unabhängige Voten durch den zuständigen Marktbereich sowie 
den zuständigen Marktfolgebereich. Der Vertreter des jeweiligen 
Marktfolgebereichs hat dabei im Rahmen eines Eskalationspro-
zesses stets ein Vetorecht. In letzter Instanz entscheidet der Ge-
samtvorstand.

Ergänzt wird das Verfahren durch aus der Risikotragfähigkeit des 
Helaba-Konzerns abgeleitete Konzentrationslimite, die abgestuft 
nach Ausfall-Rating-Klasse der wirtschaftlichen Gruppe verbun-

dener Kunden die Engagements zusätzlich begrenzen. Außerdem 
sind alle Kredite mindestens einmal innerhalb von zwölf Monaten 
zu überwachen. Ein tägliches Überziehungsmanagement wird 
unter anderem durch Einsatz des Global-Limit-Systems gewähr-
leistet, das alle Kredite (Linien und Inanspruchnahmen) des engen 
Konzernkreises pro Gruppe verbundener Kunden zusammenführt.

Quantifizierung der Adressenausfallrisiken
In der regulatorischen Sicht erfolgt die Quantifizierung erwarteter 
und unerwarteter Adressenausfallrisiken über den regulatori-
schen Rechenkern. Erwartete Adressenausfallrisiken werden in 
Form des Expected Loss einzelgeschäftlich kalkuliert. Die Berech-
nung für regulatorische Zwecke erfolgt auf Basis der internen 
Rating-Verfahren und regulatorisch vorgegebener Loss- Given-
Defaults (LGD). Zur Abdeckung unerwarteter Verluste wird das 
gemäß CRR vorzuhaltende Eigenkapital ebenfalls einzelgeschäft-
lich ermittelt und sowohl in der Einzelgeschäftssteuerung als 
auch in der Risikokapitalsteuerung verwendet.

In der internen Steuerung werden Adressenausfallrisiken mit 
einem Value-at-Risk-Ansatz ermittelt. Die Quantifizierung erfolgt 
mittels eines intern entwickelten und auf Credit Metrics basieren-
den Kreditrisikomodells (Monte-Carlo-Simulation) unter Berück-
sichtigung von Risikokonzentrationen sowie zusätzlich Migrati-
ons- und stochastischen LGD-Risiken. Der aus der simulierten 
Wahrscheinlichkeitsverteilung ermittelte Value-at-Risk (VaR) 
stellt ein Maß für die Obergrenze des potenziellen Verlusts eines 
Portfolios dar, der innerhalb eines Jahres mit einer Wahrschein-
lichkeit (Konfidenzniveau) von 99,9 % (Ökonomische Interne Per-
spektive) nicht überschritten wird.

Als Risikoparameter werden neben den internen Rating-Verfahren 
zusätzlich intern geschätzte Migrationsmatrizen und LGD-Para-
meter sowie empirisch gemessene Korrelationen herangezogen. 
Das Gesamtrisiko basiert auf der Annahme des simultan korrelier-
ten Eintretens von Verlusten (systematisches Risiko).

Die Quantifizierung der Adressenausfallrisiken wird zusätzlich 
verschiedenen Szenariobetrachtungen unterworfen, um Auswir-
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kungen entsprechender Stress-Situationen aufzuzeigen. Dafür 
werden die Risikoparameter szenarioabhängig modelliert.

In der Stichtagsbetrachtung der Ökonomischen Internen Perspek-
tive der Risikotragfähigkeitsrechnung ergibt sich aus Adressen-
ausfallrisiken für die Helaba-Gruppe ein auf Basis des VaR ermit-
teltes ökonomisches Risikopotenzial von 1.399 Mio. € (31. Dezem-
ber 2022: 1.353 Mio. €). Wesentlicher Grund für den Anstieg des 
ökonomischen Risikopotenzials sind Rating-Verschlechterungen 
beziehungsweise Ausfälle, gepaart mit Neubewertungen von Si-
cherheiten im Bereich Real Estate. Dieser Anstieg wird teilweise 
durch den Exposurerückgang sowie Rating-Verbesserungen in den 
Bereichen Corporate Banking und Global Markets kompensiert.

Sonderthemen des Risikomanagements 
 Adressenausfallrisiken 2023
2023 wurde das aktive Management der identifizierten kritischen 
Subportfolios sowie die bereichsübergreifende enge Überwa-
chung der als Intensiv-, Sanierungs- und Problemkredit geführten 
Engagements fortgeführt. 

Bei nachlassenden beziehungsweise nicht mehr wesentlichen 
Risiken aus der COVID-19-Pandemie sowie aus der vom Gaslie-
ferstopp der Russischen Föderation ausgelösten Energiekrise war 
2023 insbesondere geprägt durch eine krisenhafte Entwicklung 
in weiten Teilen des Immobilienmarkts sowie den Nahost-Konflikt 
seit Oktober 2023. Die krisenhafte Entwicklung des Immobilien-
markts ist Folge des deutlichen Anstiegs des Zinsniveaus auf-
grund der seit 2021 rasant gestiegenen und zum Jahreswechsel 
ihren Höhepunkt erreichenden Inflation, verbunden mit steigen-
den Renditeerwartungen insbesondere der professionellen Inves-
toren sowie fortgesetzten Nachfragerückgängen für Handels- und 
Büroflächen. 

Durch die weiteren Erhöhungen von Leitzinsen der EZB, der Bank 
of England und der US-Notenbank herrscht an den gewerblichen 
Immobilienmärkten eine hohe Unsicherheit über belastbare 
Renditeanforderungen an Investitionsobjekte, die – ergänzt um 
weitere negative Einflussfaktoren im Büro- und Handelssegment 

(Homeoffice, Ausbau des Onlinehandels, aber auch zunehmender 
Fokus auf Gebäude mit hohen ESG-Standards) – 2023 zu deutli-
chen Marktwertrückgängen in bestimmten Asset-Klassen und Re-
gionen geführt haben. Diese hat sich unter anderem durch selek-
tive Rating-Verschlechterungen und Kreditausfälle konkretisiert. 

Die Auswirkungen sind insbesondere in den Asset-Klassen und 
Regionen zu spüren, in denen ein höherer Zinsdienst nicht durch 
adäquate Mieteinnahmensteigerungen (zum Beispiel aufgrund 
zurückgehender Nachfrage, Mieterinsolvenzen) kompensiert 
werden können, Marktwerte aufgrund von steigenden Renditen 
deutlich gesunken sind oder steigende Baupreise, Materialbe-
schaffungsprobleme sowie Handwerkerverfügbarkeit Projektent-
wicklungen und Modernisierungsmaßnahmen deutlich belasten, 
insbesondere bei Finanzierungen in Deutschland und den USA.

Aufgrund der angespannten Situation auf dem Immobilienmarkt 
hat die Helaba das Immobilienkreditportfolio unterschiedlichen 
Risikoanalysen unterzogen. Nachdem das Subportfolio Handels-
immobilien bereits seit längerem als kritisches Subportfolio eng 
überwacht wird, wurde auch das Subportfolio Büroimmobilien im 
zweiten Quartal 2023 sowie das Subportfolio Industrie- und sons-
tige Immobilien zum 31. Dezember 2023 als kritisches Subport-
folio klassifiziert. 

Bei den bonitätsgetriebenen Subportfolios wurde trotz der schwa-
chen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung lediglich das Subport-
folio Maschinenbau im dritten Quartal 2023 als kritisches Sub-
portfolio eingestuft.

Positiv ist zudem, dass aufgrund der Senkung des Watchlist-An-
teils auf 0,7 % das Subportfolio Luftverkehr/Raumfahrt/Schifffahrt 
ab dem dritten Quartal 2023 nicht mehr als kritisches Subportfo-
lio eingestuft wurde. Zudem wurde das Subportfolio Flugzeuge 
zum 31. Dezember 2023 vor dem Hintergrund der positiven Ent-
wicklung und geringen Größe des Subportfolios, der verbesser-
ten Marktbedingungen in 2023 (unter anderem Passagierzahlen 
wieder fast auf Vor-COVID-19-Niveau, Kostensenkungen ermög-
lichen den Fluggesellschaften bereits bei deutlich geringerem 
Passagieraufkommen positive Ergebnisse, Luftfahrtindustrie 
mit operativen Gewinnerwartungen) sowie des Entschlusses der 
Bank, das Neugeschäft in diesem Produktsegment einzustellen, 
nicht mehr als kritisches Subportfolio klassifiziert. 

Zum 31. Dezember 2023 beträgt der Watchlist-Anteil dieses Sub-
portfolios auf Konzernebene 9,9 % und der Gesamtkreditbetrag 
1,3 Mrd. €.

Zum Stichtag sind insgesamt kritische Subportfolios der Helaba 
mit einem Gesamtkreditbetrag von rund 32,4 Mrd. € (31. Dezem-
ber 2022: 11,3 Mrd. €) in den Portfolios Immobilien und Firmen-
kunden identifiziert. Der Anstieg in 2023 resultiert aus der Auf-
nahme der Subportfolios Büroimmobilien, Maschinenbau sowie 
Industrie- und sonstige Immobilien. Der Anteil der auf der Watch-
list geführten Engagements sinkt dabei von 28 % auf 16 %.

Das Volumen der als kritisch eingestuften Subportfolios und das 
Volumen der davon bereits auf der Watchlist befindlichen Kun-
den / Transaktionen verteilt sich zum Stichtag wie folgt auf die 
Subportfolios der Portfolios Immobilien und Firmenkunden:

in Mrd. €

Davon: als kritisch eingestufte Subportfolios Davon: auf Watchlist

Portfolio 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Immobilien 28,1 6,3 4,3 1,6

Firmenkunden 4,3 3,4 0,7 1,3

Transport und Mobilien – 1,7 – 0,3
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2023 zeigten sich die im Kreditportfolio des engen Konzernkrei-
ses inhärenten Risiken gemessen am durchschnittlichen Ausfall-
Rating trotz verstärkter Belastungen insbesondere im gewerbli-
chen Immobilienportfolio insgesamt weiterhin überwiegend 
stabil. Der Risikovorsorgeaufwand liegt vorwiegend aufgrund 
eines deutlichen Anstiegs der Ausfallraten im gewerblichen Im-
mobilienportfolio oberhalb der Planung. Insbesondere in 
Deutschland und den USA sind die Immobilienmärkte im gewerb-
lichen Sektor, vorwiegend im Büroimmobilienmarkt weiter unter 
Druck. Das Bürosegment wird als eines der kritischen Subportfo-
lios eng überwacht und umfasst in der Helaba 18,7 Mrd. €. Davon 
entfallen auf Büroimmobilien in den USA rund 3 Mrd. €.

Die Lage rund um den Ukraine-Krieg sowie die damit verbunde-
nen Verwerfungen und geopolitischen Spannungen stellen für die 
Bank trotz der entsprechenden Vorsorge sowie risikoreduzieren-
der Maßnahmen unverändert ein Risiko dar, wobei zum Stichtag 
nur ein geringes direktes Engagement in der Russischen Födera-
tion und der Ukraine besteht.

Unsere Engagements in den Regionen des Nahost-Konflikts 
liegen mit einer Höhe von 0,1 Mrd. € vor Berücksichtigung von 
Sicherheiten auf einem niedrigen Niveau, daher wurde auf eine 
gesonderte Betrachtung verzichtet.

Die Kreditrisiken im engen Konzernkreis unterliegen weiterhin 
einer engen Überwachung und regelmäßigen Bewertung. 

In Abhängigkeit unter anderem von der weiteren Entwicklung des 
Zinsniveaus, der Immobilienwerte und eingeschränkt des Nah-
ost-Konflikts, aber auch von Zweit- und Drittrundeneffekten des 
Ukraine-Kriegs, sind in 2024 weitere Rating-Verschlechterungen 
oder Kreditausfälle nicht auszuschließen.

Risikovorsorge
Für Adressenausfallrisiken wird eine ausreichende Risikovorsorge 
gebildet. Die Angemessenheit der Risikovorsorge wird regelmä-
ßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Die Helaba bildet 

ein Post Model Adjustment (PMA), um für zusätzliche Risiken 
vorzusorgen, die zukünftig unter bestimmten Annahmen schla-
gend werden können und die in ihrer Auswirkung und weiteren 
Entwicklung schwer einschätzbar sind. Diese Risiken haben sich 
bei der modellbasierten Risikovorsorgeermittlung noch nicht voll-
umfänglich durch Rating-Verschlechterungen beziehungsweise 
Ausfallereignisse konkretisiert. Für das PMA werden Bestände 
der Stufen 1 und 2 berücksichtigt und Rating-Verschlechterun-
gen von mindestens drei bis zu höchstens neun Stufen simuliert 
und der daraus entstehende Effekt auf die Risikovorsorge ein-
zelgeschäftsbasiert berechnet. Ein tatsächlicher Stufentransfer 
des Einzelgeschäfts erfolgt daraus nicht. Zum Stichtag 31. De-
zember 2022 wurden die Risiken aus der COVID-19-Pandemie 
und Störungen der internationalen Lieferketten, der Energiekrise 
sowie dem Ukraine-Krieg berücksichtigt. Zum 31. Dezember 2023 
haben diese Risiken, zum Teil in deutlich abgeschwächter Form, 
weiterhin Bestand, müssen jedoch nicht mehr durch eine Risi-
kovorsorge, die über die modellbasierten Risikovorsorgeermitt-
lungen hinausgeht, abgebildet werden. Das makroökonomische 
Umfeld zum 31. Dezember 2023 ist unter anderem aufgrund des 
schnellen und im Vergleich zu den Zeiten des Nullzinsniveaus 
deutlichen Anstiegs des Zinsniveaus stark unsicherheitsbehaftet. 
Hierdurch sind insbesondere für die Gewerbeimmobilienbranche 
(Büro- und Handelsimmobilien) signifikante Preis- und Refinan-
zierungsrisiken erwachsen, die zum 31. Dezember 2023 im PMA 
berücksichtigt wurden. Weitere Angaben zu Kreditrisiken sind in 
Anhangangabe (37) des IFRS-Geschäftsberichts dargestellt.

Nachhaltigkeitskriterien im Kreditgeschäft
Um das grundsätzliche Risiko, dass von der Helaba finanzierte Un-
ternehmen oder Projekte negative Auswirkungen auf Umwelt und 
Gesellschaft verursachen, zu minimieren bis auszuschließen, hat 
die Helaba Nachhaltigkeitskriterien und Ausschlussbedingungen 
für die Kreditvergabe entwickelt, die in den bestehenden Risiko-
prozess und die Risikosteuerung integriert sind und konzernweit 
gelten. Sie sind auf der Website der Helaba veröffentlicht (Leitlinie 
„Nachhaltigkeit in der Kreditvergabe“).

Maßgeblich für die Identifikation, Messung und Steuerung des 
nachhaltigen Kreditgeschäfts ist das Sustainable Lending Frame-
work der Helaba, das im ersten Halbjahr 2022 veröffentlicht 
wurde. Das Rahmenwerk beinhaltet ein umfassendes Kriterien-
set und eine gruppenweit einheitliche Methode, um nachhaltige 
Finanzierungen zu klassifizieren und so ihren Anteil am Gesamt-
kreditvolumen weiter auszubauen. Es findet Anwendung im ge-
samten Kreditgeschäft der Helaba und der Frankfurter Sparkasse. 

Bei der Kreditvergabe und -überwachung werden Faktoren in 
Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance sowie damit ver-
bundene Risiken für die finanzielle Lage der Kreditnehmer be-
rücksichtigt. Dabei stehen insbesondere die potenziellen Aus-
wirkungen der Umweltfaktoren und des Klimawandels auf die 
Rückzahlungsfähigkeit unserer Kreditnehmer im Vordergrund 
und werden inklusive etwaiger risikomindernder Maßnahmen des 
Kreditnehmers bewertet. Die systematische Identifikation und 
Bewertung solcher ESG-Faktoren erfolgt anhand einer einheitlich 
vorgegebenen Systematik. Das Ergebnis der Bewertung wird in 
Form einer mehrstufigen Skala ausgedrückt und als Bestandteil 
der Risikoanalyse dokumentiert.

Das Risikomanagement hinsichtlich Klimarisiken wird kontinu-
ierlich weiterentwickelt. Dabei werden die Erwartungen aus dem 
EZB-Leitfaden für Klima- und Umweltrisiken sowie weiterer auf-
sichtsrechtlicher Anforderungen berücksichtigt. Parallel hierzu 
erfolgt der Aufbau eines adäquaten Risikoreportings.

Seit dem 31. Dezember 2022 wird die Entwicklung des transito-
rischen Risikos als wichtiger Teil des Klima- und Umweltrisikos 
im Adressenausfallrisiko der Helaba regelmäßig überwacht und 
quartalsweise dem Risikoausschuss zusammen mit der Risiko-
berichterstattung zur Kenntnis gegeben. Per 31. Dezember 2023 
sind danach lediglich 6 % des für die Risikobeurteilung relevanten 
Gesamtkreditportfolios von 123,1 Mrd. € unter Berücksichtigung 
von aktuellen und zukunftsorientierten Risikofaktoren mit einem 
sehr hohen Risiko eingestuft. Im Neugeschäft der vergangenen 
zwölf Monate lag der Anteil bei 5 %.
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Zur Begrenzung des mit mindestens hoch eingestuften transi-
torischen Risikos am relevanten Gesamtkreditvolumen werden 
2024 erstmals Überwachungswerte für die Portfolios Immobilien, 
Firmenkunden und Projektfinanzierungen eingeführt. Die Aus-
lastung dieser Überwachungswerte wird Bestandteil der quartals-
weisen Berichterstattung an den Risikoausschuss des Vorstands.

Beteiligungsrisiko

Unter dem Beteiligungsrisiko werden diejenigen Risiken aus 
Beteiligungen zusammengefasst, deren Einzelrisikoarten nicht 
separat im Risikocontrolling für die einzelnen Risikoarten be-
rücksichtigt werden. Werden die für eine Beteiligung relevan-
ten Risikoarten unter Berücksichtigung der Wesentlichkeit und 
rechtlicher Möglichkeiten in das gruppenweite Risikomanage-
ment integriert (Einzelrisikosteuerung), ist die Betrachtung von 
Beteiligungsrisiken für diese Beteiligung nicht relevant. Neben 
den handelsrechtlichen Beteiligungen werden auch solche 
 Finanzinstrumente unter dem Beteiligungsrisiko ausgewiesen, 
die nach CRR der Forderungsklasse Beteiligungen zugeordnet 
werden.

Der Risikogehalt der einzelnen Beteiligung wird im Hinblick 
auf die Werthaltigkeit anhand eines zweistufigen Kriterienkata-
logs (Ampelverfahren) klassifiziert. Daneben erfolgt die Risiko-
beurteilung auf Basis der Bonitätseinschätzung und -entwicklung 
des jeweiligen Unternehmens im Rahmen des bankinternen Ra-
ting-Verfahrens. Die Beteiligungsrisiken werden viertel jährlich an 
den Risikoausschuss des Vorstands und den Risiko- und Kredit-
ausschuss des Verwaltungsrats berichtet.

In der Stichtagsbetrachtung der Ökonomischen Internen Per-
spektive der Risikotragfähigkeitsrechnung ergibt sich aus 
Beteiligungs risiken für den Helaba-Konzern ein ökonomisches 
Risikopotenzial in Höhe von 187 Mio.  € (31.  Dezember  2022: 
151 Mio. €). Der deutliche Anstieg resultiert im Wesentlichen aus 
neuen Beteiligungen.

Marktpreisrisiko

Risikosteuerung
Integriert in die Gesamtbanksteuerung erfolgt die Steuerung von 
Marktpreisrisiken in der Helaba für das Handelsbuch und das 
Bankbuch. Klar definierte Verantwortlichkeiten und Geschäftspro-
zesse schaffen die Voraussetzungen für ihre effektive Begrenzung 
und Steuerung. Auf Basis der Risikoinventur werden in Abhängig-
keit von der Geschäftstätigkeit die Tochtergesellschaften im 
 Rahmen des gruppenweiten Risikomanagements in abgestufter 
Weise in den Steuerungsprozess einbezogen. Schwerpunkte 
 bilden die Tochtergesellschaften Frankfurter Sparkasse und 
 Frankfurter Bankgesellschaft. Die Quantifizierung der Marktpreis-
risiken erfolgt nach den Methoden der Helaba.

Der strategische Schwerpunkt der Handelsaktivitäten liegt auf 
dem kundengetriebenen Geschäft, das durch ein bedarfsorien-
tiertes Produktangebot unterstützt wird. Die Steuerung der Posi-
tionen des Handelsbuchs liegt in der Verantwortung des Bereichs 
Capital Markets. Dem Bereich Treasury obliegt die Steuerung der 
Refinanzierung sowie das Management der Zins- und Liquidi-
tätsrisiken des Bankbuchs. Zusätzlich verantwortet der Bereich 
Treasury den zum Handelsbuch gehörenden Rückflussbestand 
eigener Emissionen.

Limitierung von Marktpreisrisiken
Zur Begrenzung von Marktpreisrisiken verwendet die Helaba eine 
einheitliche Limitstruktur. In den Prozess zur Allokation der Limite 
ist neben den internen Gremien der Helaba auch der Risiko- und 
Kreditausschuss des Verwaltungsrats bei der Festlegung der Li-
mitierung der Risikotragfähigkeit eingebunden.

Im Rahmen des für Marktpreisrisiken festgelegten Gesamtlimits 
alloziert der Risikoausschuss Limite auf die risikonehmenden 
Geschäftsbereiche sowie auf die einzelnen Marktpreisrisiko-
arten. Zusätzlich erfolgt hier eine separate Limitierung für das 
Handelsbuch und das Bankbuch. Die Suballokation von Limiten 
auf untergeordnete Organisationseinheiten sowie die einzelnen 
Standorte der Helaba liegt in der Verantwortung der mit einem 

Limit ausgestatteten Geschäftsbereiche. Darüber hinaus werden 
Bestandslimite und dynamische Verlustlimite sowie in den Han-
delsbereichen eigenständig Stop-Loss-Limite zur Begrenzung von 
Marktpreisrisiken eingesetzt.

Das Marktpreisrisikogesamtlimit wurde im Berichtsjahr stets ein-
gehalten.

Risikoüberwachung
Die Identifikation, Quantifizierung und Überwachung von Markt-
preisrisiken liegt in der Verantwortung des Bereichs Risikocont-
rolling. Hierzu gehören neben der Risikoquantifizierung auch die 
Überprüfung der Geschäfte auf Marktkonformität und die Ermitt-
lung des betriebswirtschaftlichen Ergebnisses. Zusätzlich wird die 
Überleitungsrechnung zum externen Rechnungswesen erstellt.

Die kontinuierliche fachliche und technische Weiterentwicklung 
der eingesetzten Verfahren und Systeme sowie eine intensive Da-
tenpflege tragen wesentlich zur adäquaten Erfassung der Markt-
preisrisiken in der Helaba bei. Bei der Einführung neuer Produkte 
ist ein durch den „Ausschuss Neue Produkte“ verankerter Prozess 
zu durchlaufen. Die Autorisierung eines neuen Produkts setzt die 
korrekte Verarbeitung in den benötigten Systemen zur Positions-
erfassung, Abwicklung, Ergebnisermittlung und Risikoquantifizie-
rung sowie für das Rechnungswesen und das Meldewesen voraus.

Im Rahmen eines umfassenden Reportings werden die zustän-
digen Vorstandsmitglieder sowie die positionsführenden Stellen 
täglich über die ermittelten Risikozahlen und die erzielten be-
triebswirtschaftlichen Ergebnisse auf Basis aktueller Marktpreise 
unterrichtet. Zusätzlich erhalten wöchentlich der Gesamtvorstand 
und der Dispositionsausschuss sowie monatlich der Risikoaus-
schuss Informationen über die aktuelle Risiko- und Ergebnissitu-
ation. Etwaige Überschreitungen der festgelegten Limite setzen 
den Eskalationsprozess zur Begrenzung und Rückführung der 
Risiken in Gang.
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Quantifizierung von Marktpreisrisiken
Die Quantifizierung der Marktpreisrisiken erfolgt mit Hilfe eines 
Money-at-Risk-Ansatzes, der durch Stresstests, die auch Spread-
Ausweitungen wie in der COVID-19-Pandemie aufgetreten um-
fassen, die Messung von Residualrisiken und Sensitivitätsana-
lysen für Credit-Spread-Risiken sowie durch die Betrachtung 
inkrementeller Risiken für das Handelsbuch ergänzt wird. Das 
Money-at-Risk (MaR) gibt die Obergrenze für den potenziellen 
Verlust eines Portfolios oder einer Position an, die aufgrund von 
Marktschwankungen innerhalb einer vorgegebenen Haltedauer 
mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit (Konfidenzniveau) nicht 
überschritten wird. 

Für jede der Marktpreisrisikoarten (Zinsen, Aktien und Devisen) 
werden in der Helaba-Gruppe Risikomesssysteme auf Basis glei-
cher statistischer Parametrisierungen eingesetzt, um eine Ver-
gleichbarkeit zwischen den einzelnen Risikoarten zu gewährleis-
ten. Gleichzeitig wird dadurch die Aggregation der Risikoarten 
zu einem Gesamtrisiko ermöglicht. Das Gesamtrisiko basiert auf 
der Annahme des simultanen Eintretens der einzelnen Verluste. 
Dabei stellt der mit Hilfe der Risikomodelle ermittelte MaR-Betrag 
ein Maß für den maximalen Verlust dar, der mit einer Wahrschein-
lichkeit von 99,0 % auf Basis des zugrunde gelegten historischen 
Beobachtungszeitraums von einem Jahr bei einer Haltedauer der 
Position von zehn Handelstagen nicht überschritten wird. 

Die nachfolgende Übersicht enthält eine Stichtagsbetrachtung 
der eingegangenen Marktpreisrisiken (inklusive Korrelations-

effekten zwischen den Portfolios) zum Jahresultimo 2023 sowie 
eine Aufteilung nach Handels- und Bankbuch. Den größten An-
teil an den Marktpreisrisikoarten hat das lineare Zinsänderungs-
risiko. Die Entwicklung des linearen Zinsänderungsrisikos ist auf 
einen Rückgang der Volatilitäten in der Parameterberechnung in 
Verbindung mit Positionsanpassungen zurückzuführen. Neben 
Swap- und Pfandbriefkurve werden zusätzlich unterschiedliche 
länder- und ratingabhängige Government-, Financials- und Cor-
porate-Zinskurven zur Bewertung eingesetzt. Für das Gesamt-
portfolio des engen Konzernkreises entfallen beim linearen Zins-
änderungsrisiko 92 % (31. Dezember 2022: 92 %) auf Positionen 
in Euro, 2 % (31. Dezember 2022: 5 %) auf Positionen in Britischen 
Pfund und 4 % (31. Dezember 2022: 2 %) auf Positionen in US-
Dollar. Im Aktienbereich des Handels stehen im DAX und DJ Euro 
Stoxx 50 notierte Werte im Fokus. Den Schwerpunkt im Währungs-
risiko bilden Positionen in US-Dollar und Britischen Pfund. Das 
Residualrisiko beläuft sich für den Konzern auf 16 Mio. € (31. De-
zember 2022: 17 Mio. €). Das inkrementelle Risiko im Handels-
buch beträgt bei einem Betrachtungshorizont von einem Jahr und 
einem 99,9 %-Konfidenzniveau 132 Mio. € (31. Dezember 2022: 
257 Mio. €). In der Stichtagsbetrachtung der Ökonomischen Inter-
nen Perspektive der Risikotragfähigkeitsrechnung ergibt sich aus 
Marktpreisrisiken für den Konzern ein ökonomisches Risikopoten-
zial in Höhe von 1.572 Mio. € (31. Dezember 2022: 1.122 Mio. €) 
ohne xVA-Risiko. Der Anstieg des ökonomischen Risikopotenzials 
resultiert im Wesentlichen aus Anlagetätigkeit im Bankbuch.

Konzern-MaR nach Risikoarten in Mio. €

Gesamtrisiko Zinsänderungsrisiko Währungsrisiko Aktienrisiko

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Handelsbuch 31 36 30 36 – – 1 –

Bankbuch 108 121 95 102 – 1 13 18

Gesamt 136 153 123 134 – 1 13 18

Den Risikomesssystemen liegen ein modifizierter Varianz-Kova-
rianz-Ansatz oder eine Monte-Carlo-Simulation zugrunde. Letz-
tere wird insbesondere für die Abbildung komplexer Produkte und 
Optionen eingesetzt. Nichtlineare Risiken im Devisenbereich sind 
in der Helaba von untergeordneter Bedeutung. Sie werden mit 
Hilfe von Szenarioanalysen überwacht.

Internes Modell gemäß CRR
Zur Berechnung des aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalbedarfs 
für das allgemeine Zinsänderungsrisiko verfügt die Helaba über 
ein von der Bankenaufsicht anerkanntes internes Modell gemäß 
CRR, das sich aus den Risikomesssystemen MaRC² (lineares Zins-
änderungsrisiko) und ELLI (Zinsoptionsrisiko) zusammensetzt. 
Das MaR im internen Modell beträgt zum Jahresultimo 30 Mio. € 
(31. Dezember 2022: 36 Mio. €).

Marktpreisrisiko im Handelsbuch
Die Berechnung aller Marktpreisrisiken erfolgt täglich auf Basis 
der Tagesendposition des vorangegangenen Handelstags und 
der aktuellen Marktparameter. Die Helaba verwendet auch für 
die interne Risikosteuerung die aufsichtsrechtlich vorgegebene 
Parametrisierung von 99 % Konfidenzniveau, zehn Tagen Halte-
dauer und einem historischen Beobachtungszeitraum von einem 
Jahr. In Grafik 3 ist das MaR des Handelsbuchs (Helaba-Einzel-
institut) für das Geschäftsjahr 2023 dargestellt. Im Gesamtjahr 
2023 betrug das durchschnittliche MaR 33 Mio. € (Gesamtjahr 
2022: 24 Mio. €), der maximale Wert 41 Mio. € (Gesamtjahr 2022: 
36 Mio. €) und der minimale Wert 24 Mio. € (Gesamtjahr 2022: 
8 Mio. €). Die Risikoveränderungen im Geschäftsjahr 2023 resul-
tieren vor allem aus den linearen Zinsänderungsrisiken und sind 
auf die regelmäßigen Parameteraktualisierungen (Volatilitäten, 
Korrelationen), in welchen sich eine reduzierte Volatilität im Jah-
resverlauf widerspiegelt, sowie auf Positionsumschichtungen im 
üblichen Ausmaß zurückzuführen.
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Tägliches MaR des Handelsbuchs im Geschäftsjahr 2023 

Grafik 3 in Mio. €
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Zur Ermittlung konsolidierter MaR-Beträge für den Konzern stel-
len die ausländischen Niederlassungen der Helaba sowie die 
Frankfurter Bankgesellschaft und die Frankfurter Sparkasse der 
Konzernzentrale in einem Bottom-up-Verfahren die aktuellen Ge-
schäftsdaten aus den positionsführenden Systemen zur Verfü-
gung. In einem Top-down-Verfahren werden umgekehrt die Markt-
parameter einheitlich bereitgestellt. Dies ermöglicht neben der 
Risikoquantifizierung in der Konzernzentrale auch die dezentrale 
Risikoquantifizierung an den Standorten.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die durchschnittlichen täglichen 
MaR-Beträge für das Handelsbuch.

Durchschnittliches MaR für das Handelsbuch im Geschäftsjahr 2023

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Gesamt

2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022

Zinsänderungsrisiko 35 14 35 20 31 26 29 30 32 23

Währungsrisiko – 1 – 1 – – – – – 1

Aktienrisiko – – – 1 – 1 – 1 – 1

Gesamtrisiko 36 15 35 21 32 27 29 31 33 24

Anzahl der Handelstage: 251 (2022: 253)
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Für die Frankfurter Sparkasse und die Frankfurter Bankgesell-
schaft ergibt sich im Handelsbuch im Jahresdurchschnitt unver-
ändert zum Vorjahr jeweils ein MaR von 0 Mio. €.

Backtesting
Zur Überprüfung der Prognosequalität der Risikomodelle wird 
täglich für alle Marktpreisrisikoarten ein Clean Mark-to-Market 
Backtesting durchgeführt. Hierbei wird der MaR-Betrag bei einer 
Haltedauer von einem Handelstag, einem einseitigen 99 %-Kon-
fidenzniveau sowie einem historischen Beobachtungszeitraum 
von einem Jahr ermittelt. Dieser prognostizierte Risikobetrag 
wird der hypothetischen Nettovermögensänderung gegenüber-
gestellt. Die hypothetische Nettovermögensänderung stellt die 
Wertänderung des Portfolios über einen Handelstag bei unver-
änderter Position und Zugrundelegung neuer Marktpreise dar. 
Ein Backtesting-Ausreißer liegt vor, wenn die Nettovermögens-
minderung den potenziellen Risikobetrag übersteigt.

In Grafik 4 ist das Backtesting der Helaba-Risikomodelle für das 
Handelsbuch über alle Marktpreisrisikoarten im Geschäftsjahr 
2023 dargestellt.

IFRS

Backtesting für das Handelsbuch im Geschäftsjahr 2023 
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Im internen Modell für das allgemeine Zinsänderungsrisiko traten 
im aufsichtsrechtlichen Mark-to-Market Backtesting im Jahr 2023 
ein negativer Ausreißer im Clean Backtesting und ein negativer 
Ausreißer im Dirty Backtesting auf (2022: fünfzehn negative Aus-
reißer im Clean Backtesting und vier negative Ausreißer im Dirty 
Backtesting).

Stresstestprogramm
Die Analyse der Auswirkungen außergewöhnlicher, aber realisti-
scher Marktsituationen erfordert neben der täglichen Risikoquan-
tifizierung den Einsatz von Stresstests. Für verschiedene Portfo-
lios erfolgt regelmäßig eine Neubewertung auf Basis extremer 
Marktsituationen. Die Auswahl der Portfolios orientiert sich, so-
weit nicht durch aufsichtsrechtliche Vorgaben explizit gefordert, 
an der Höhe des Exposures (Materialität) und etwaiger Risiko-
konzentrationen. Für das Optionsbuch der Helaba werden täglich 

Stresstests durchgeführt. Die Ergebnisse der Stresstests sind in 
das Reporting über Marktpreisrisiken an den Vorstand integriert 
und werden im Rahmen des Limitallokationsprozesses berück-
sichtigt. Seit Ende 2022 umfasst dies auch ESG-Stresstests für 
Marktpreisrisiken.

Als Instrumentarien stehen die historische Simulation, die Monte-
Carlo-Simulation, ein modifizierter Varianz-Kovarianz-Ansatz 
sowie verschiedene Szenariorechnungen – unter anderem auf 
Basis der Hauptkomponenten der Korrelationsmatrix – zur Ver-
fügung. Des Weiteren führt die Helaba auch Stresstests zur Simu-
lation extremer Spread-Änderungen durch. Risikoartenübergrei-
fende Stresstests im Rahmen der Risikotragfähigkeitsberechnung 
der Helaba und inverse Stresstests ergänzen die Stresstests für 
Marktpreisrisiken.

Marktpreisrisiko (inklusive Zinsänderungsrisiko)  
im Bankbuch
Zur Abbildung der Marktpreisrisiken im Bankbuch setzt die 
Helaba den für das Handelsbuch verwendeten MaR-Ansatz ein. 
Täglich erstellte Berichte, aus denen die Laufzeitstruktur der Po-
sitionsnahmen erkennbar ist, ergänzen dabei die mit Hilfe dieses 
Ansatzes ermittelten Risikokennzahlen. Regelmäßige Stresstests 
mit Haltedauern zwischen zehn Tagen und zwölf Monaten flankie-
ren die tägliche Bankbuch-Risikomessung.

Die Quantifizierung von Zinsänderungsrisiken im Bankbuch ist 
auch Bestandteil regulatorischer Anforderungen. Dort wird eine 
Risikoberechnung auf Basis standardisierter Zinsschocks gefor-
dert. Dabei werden gemäß den Festlegungen der Bankenaufsicht 
ein Zinsanstieg und eine Zinssenkung um 200 Basispunkte unter-
sucht. Ein derartiger Zinsschock würde für den Helaba-Konzern 
zum Jahresultimo 2023 im ungünstigen Fall zu einer negativen 
Wertveränderung im Bankbuch von 264 Mio. € führen (31. De-
zember 2022: 341 Mio. €). Dabei entfallen auf die Heimatwährung 
282 Mio. € (31. Dezember 2022: 345 Mio. € Verlust) und auf Fremd-
währungen ein Gewinn in Höhe von 18 Mio. € (31. Dezember 2022: 
4 Mio. €). Die Veränderung gegenüber dem Jahresultimo 2022 
ist vor allem auf das geänderte Zinsniveau zurückzuführen. Die 
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Untersuchungen eines Zinsschocks führt die Helaba mindestens 
vierteljährlich durch.

Performance-Messung
Zur Beurteilung des Erfolgs einzelner Organisationseinheiten 
werden regelmäßig Risk-Return-Vergleiche durchgeführt. Da je-
doch die kurzfristige Gewinnerzielung nicht das alleinige Ziel der 
Handelsstellen ist, werden zur Beurteilung weitere, auch qualita-
tive Faktoren herangezogen.

Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiko

Die Sicherung der Liquidität im Sinne der Sicherstellung der kurz-
fristigen Zahlungsfähigkeit sowie der Vermeidung von Kosten-
risiken bei der Beschaffung mittel- und langfristiger Refinanzie-
rungsmittel besitzt für die Helaba höchste Priorität. Entsprechend 
steht für die Erfassung, Quantifizierung, Steuerung und Über-
wachung der Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken im Rahmen 
des Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP) ein 
umfangreiches Instrumentarium zur Verfügung, das fortlaufend 
weiterentwickelt wird. Die bestehenden Prozesse, Instrumente 
und Verantwortlichkeiten für das Management der Liquiditäts- 
und Refinanzierungsrisiken haben sich in den vergangenen 
 Jahren im Rahmen der globalen Finanzmarktkrise, der COVID-19- 
Pandemie, des Ukraine-Kriegs und der deutlichen Erhöhung der 
Marktzinsen im vergangenen Jahr bewährt. Die Liquidität der 
Helaba war 2023 jederzeit vollumfänglich gewährleistet. 

Ein Liquiditätstransferpreissystem stellt sicher, dass alle mit den 
verschiedenen Geschäftsaktivitäten der Helaba verbundenen Li-
quiditätskosten (direkte Refinanzierungskosten und Kosten der 
Liquiditätsreserve) transparent verrechnet werden. Die Steuerung 
und Überwachung der Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken 
werden im ILAAP zusammengeführt und regelmäßig umfassend 
validiert.

Steuerung und Überwachung
Im Helaba-Konzern existiert ein dezentrales Steuerungs- und 
Überwachungskonzept für Liquiditäts- und Refinanzierungs-
risiken, das heißt, jede Konzerneinheit ist selbst für die Sicher-
stellung ihrer Zahlungsfähigkeit, für mögliche Kostenrisiken der 
Refinanzierung und für eine unabhängige Überwachung dieser 
Risiken verantwortlich. Die Rahmenbedingungen hierfür werden 
mit dem Helaba-Einzelinstitut abgestimmt. Im Rahmen des kon-
zernweiten Risikomanagements berichten die Tochtergesellschaf-
ten des engen Konzernkreises regelmäßig ihre Liquiditätsrisiken 
an die Helaba, so dass eine konzernweit aggregierte Betrachtung 
möglich ist. Zudem werden alle gruppenangehörigen Unterneh-
men gemäß CRR in die LCR- und NSFR-Ermittlung einbezogen 
und überwacht.

Die Helaba unterscheidet bei der Steuerung der Liquiditätsrisi-
ken zwischen dem kurzfristigen und dem strukturellen Liquidi-
tätsmanagement. Die Gesamtverantwortung für die kurzfristige 
Zahlungsfähigkeit und die strukturelle Liquiditätssteuerung für 
die Refinanzierung des Kreditneugeschäfts unter Beachtung einer 
ausgewogenen mittel- und langfristigen Liquiditätsstruktur ob-
liegt dem Bereich Treasury. Die zentrale Steuerung des Liquidi-
tätsabsicherungsbestands sowohl für die Zwecke des aufsichts-
rechtlichen Liquiditätspuffers zur Erfüllung der LCR als auch für 
das Collateral Management erfolgt ebenfalls durch den Bereich 
Treasury.

Der Bereich Risikocontrolling berichtet täglich über die kurzfris-
tige Liquiditätssituation an die relevanten Leitungsfunktionsträ-
ger und monatlich im Risikoausschuss über die insgesamt ein-
gegangenen Liquiditätsrisiken. Die Berichterstattung beinhaltet 
zudem verschiedene Stress-Szenarien wie verstärkte Ziehungen 
aus Kredit- und Liquiditätslinien, keine Verfügbarkeit von Inter-
bankenliquidität an den Finanzmärkten und die mögliche Aus-
wirkung einer signifikanten Rating-Herabstufung auf die Helaba. 
Die Stress-Szenarien umfassen sowohl institutseigene als auch 
marktweite Ursachen. In einem marktweiten Stress-Szenario wer-
den auch ESG-Risiken miteinbezogen. Im Szenario werden unter 
anderem verstärkte Ziehungen außerbilanzieller Kreditlinien 

und eine verschlechterte Bonität von Kunden aus CO2-intensiven 
Branchen unterstellt, was die Liquiditätsposition belastet. Zudem 
werden inverse Stresstests durchgeführt. Für extreme Marktsitu-
ationen sind Ad-hoc-Berichts- und -Entscheidungsprozesse ein-
gerichtet, die sich im Rahmen der COVID-19-Pandemie erneut 
bewährt haben. Im Zuge des Ukraine-Kriegs wurden zudem Li-
quiditätsabrufe spezifischer Branchen untersucht.

Kurzfristiges Liquiditätsrisiko
Zur Sicherung der kurzfristigen Liquidität unterhält die Helaba 
einen hochliquiden Bestand an Wertpapieren (Liquiditätsabsi-
cherungsbestand), der bei Bedarf zur Liquiditätsgenerierung 
eingesetzt werden kann. Die aktuelle Liquiditätssituation wird 
anhand eines kurzfristigen Liquiditätsstatus auf Basis eines ins-
titutseigenen ökonomischen Liquiditätsrisikomodells gesteuert. 
In diesem werden täglich die zu erwartenden Liquiditätsanforde-
rungen für das nächste Kalenderjahr der verfügbaren Liquidität 
aus dem liquiden Wertpapierbestand und den Notenbankgutha-
ben gegenübergestellt. Die verfügbare Liquidität wird unter Be-
rücksichtigung von Abschlägen ermittelt, um auch unerwartete 
Marktentwicklungen einzelner Wertpapiere abdecken zu können. 
Wertpapiere, die zu Sicherungszwecken verwendet werden (zum 
Beispiel Repos und Verpfändungen) und damit belegt sind, wer-
den vom freien liquiden Wertpapierbestand abgezogen. Dies 
betrifft auch die Liquidität, welche für die Intraday-Liquiditäts-
steuerung alloziert wird. Maßgebliche Währung im Hinblick auf 
die kurzfristige Liquidität ist für die Helaba in erster Linie der Euro, 
gefolgt vom US-Dollar.

Das Konzept des kurzfristigen Liquiditätsstatus ist dabei so ge-
wählt, dass verschiedene Stress-Szenarien abgebildet werden. 
Dabei wird der kumulierte Liquiditätssaldo (Liquiditätsbedarf) 
der verfügbaren Liquidität gegenübergestellt. Je nach Szenario 
erfolgt die Limitierung von einer Woche bis hin zu einem Jahr. Die 
Überwachung der Limite obliegt dem Bereich Risikocontrolling. 
Analog zur aufsichtsrechtlichen LCR wird hierzu eine ökonomi-
sche Liquiditätsdeckungsquote ermittelt, welche die im ILAAP 
geforderte Verzahnung zwischen aufsichtsrechtlicher und öko-
nomischer Perspektive verdeutlicht. Die Deckung des Szenarios 
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mit der größten Relevanz (Zahlungsfähigkeit 30 Tage) beträgt 
zum Bilanzstichtag aufgrund der sehr guten Liquiditätsausstat-
tung 147,7 % (31. Dezember 2022: 177,8 %). Bei Einbeziehung 
der Frankfurter Sparkasse ergeben sich 152,3 % (31.  Dezem-
ber 2022: 181,7 %). Die durchschnittliche Deckungsquote liegt 
im Jahr 2023 bei 144,4 % (2022: 154,4 %) und spiegelt die sehr 
gute Liquiditätssituation im Jahresverlauf wider. 

Parallel zum ökonomischen Modell steuert die Helaba-Gruppe die 
kurzfristige Liquidität entsprechend den aufsichtsrechtlichen Vor-
gaben der LCR. Beide Perspektiven werden über den ILAAP ver-
zahnt. Die Quote beträgt zum 31. Dezember 2023 in der Gruppe 
168,3 % (31. Dezember 2022: 216,8 %). Der Rückgang spiegelt 
die Normalisierung der Quote durch das sukzessive Auslaufen 
der langfristigen Refinanzierungsgeschäfte mit der EZB (TLTRO) 
wider. Darüber hinaus werden Stress-Simulationen für die LCR 
gerechnet.

Die operative Gelddisposition zur Sicherung der kurzfristigen 
 Liquidität erfolgt in der Organisationseinheit Money Market 
über Mittelaufnahmen / -anlagen im Geldmarkt (Interbanken- 
und  Kundengeschäft, Commercial Papers sowie Certificates of 
 Deposit) und Offenmarktgeschäfte beziehungsweise Fazilitäten 
bei der EZB. Die Intraday-Liquiditätsdisposition erfolgt im 
 Bereich Operations.

Außerbilanzielle Kredit- und Liquiditätszusagen werden regel-
mäßig hinsichtlich ihres Ziehungspotenzials und liquiditätsrele-
vanter Besonderheiten untersucht und in das Liquiditätsmanage-
ment integriert. Ebenfalls werden Avale (Bürgschaften und Garan-
tien) untersucht. Der potenzielle Liquiditätsbedarf wird mittels 
Szenariorechnungen kalkuliert und disponiert, die insbesondere 
auch eine Marktstörung unterstellen und die Erkenntnisse aus 
Linienziehungen in der COVID-19-Pandemie berücksichtigen. 

Für die von der Helaba initiierte Verbriefungsplattform waren 
zum Bilanzstichtag 2,9 Mrd. € (31. Dezember 2022: 2,7 Mrd. €) an  
Liquiditätszusagen abgerufen. Die Stand-by-Linien im US-Public- 
Finance-Geschäft sind zum Bilanzstichtag vollständig ausgelaufen. 

Es besteht (unverändert zum Jahresende 2022) kein Liquiditäts-
abruf.

In Kreditverträgen, insbesondere von konsolidierten Immobilien-
objektgesellschaften, können Kreditklauseln enthalten sein, die 
zu Ausschüttungsbeschränkungen bis hin zur Kündigung führen 
können. Selbst wenn in Einzelfällen eine solche Kündigung dro-
hen sollte, besteht für den Konzern kein nennenswertes Liquidi-
tätsrisiko.

Strukturelles Liquiditätsrisiko und Marktliquiditäts-
risiko
Der Bereich Treasury steuert die Liquiditätsrisiken des kommer-
ziellen Bankgeschäfts der Helaba, das im Wesentlichen die Kre-
ditgeschäfte einschließlich der zinsvariablen Rollover-Geschäfte, 
die Wertpapiere des Liquiditätsabsicherungsbestands sowie die 
mittel- und langfristige Finanzierung umfasst. Die ökonomische 
Steuerung des Refinanzierungsrisikos basiert auf Liquiditätsab-
laufbilanzen, deren Liquiditätsinkongruenzen limitiert sind. Dazu 
erfolgt eine regulatorische Steuerung über die NSFR mit einem 
aufsichtsrechtlichen Mindestwert von 100 %. Darüber hinaus 
werden Stress-Simulationen für die NSFR gerechnet. Durch eine 
Diversifikation der Funding-Quellen vermeidet die Helaba entste-
hende Konzentrationsrisiken in der Liquiditätsbeschaffung. Die 
Quantifizierung des Marktliquiditätsrisikos erfolgt innerhalb des 
MaR-Modells für Marktpreisrisiken. Hier wird unter Variation der 
Haltedauer eine Szenariorechnung durchgeführt. Das skalierte 
MaR impliziert zum 31. Dezember 2023 analog zum 31. Dezem-
ber 2022 kein signifikantes Marktliquiditätsrisiko. Außerdem wird 
die Marktliquidität anhand der Spanne zwischen Geld- und Brief-
kurs beobachtet. 

Mindestens jährlich legt der Vorstand die Risikotoleranz für das 
Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiko fest. Das umfasst die Limi-
tierung des kurzfristigen und strukturellen Liquiditätsrisikos (Re-
finanzierungsrisiko), die Liquiditätsbevorratung für außerbilan-
zielle Liquiditätsrisiken sowie die Festlegung der dazugehörigen 
Modelle und Annahmen. Für etwaige Liquiditätsengpässe wird für 

alle Standorte ein umfassender Handlungsplan vorgehalten und 
getestet.

Nichtfinanzielle / operationelle Risiken

Steuerungsgrundsätze
Im Einklang mit den regulatorischen Anforderungen verfügt die 
Helaba-Gruppe über einen integrierten Ansatz für das Manage-
ment nichtfinanzieller Risiken. Mit diesem Ansatz werden nicht-
finanzielle Risiken identifiziert, beurteilt, gesteuert, überwacht 
und berichtet. Er schließt die Helaba und die gemäß Risiko-
inventur wesentlichen gruppenangehörigen Unternehmen ein.

Die Steuerung und die Überwachung nichtfinanzieller Risiken 
werden in der Helaba-Gruppe disziplinarisch und organisatorisch 
 getrennt. Dementsprechend sind die einzelnen Bereiche dezent-
ral für das Risikomanagement zuständig. Sie werden dabei durch 
spezialisierte Überwachungsbereiche in deren Zuständigkeit für 
Unterrisikoarten der nichtfinanziellen Risiken überwacht. 

Die spezialisierten zentralen Überwachungsbereiche sind für die 
Ausgestaltung der Methoden und Prozesse zur Identi fikation, Be-
urteilung, Steuerung, Überwachung sowie Berichterstattung der 
Unterrisikoarten von nichtfinanziellen Risiken zuständig. Die ein-
gesetzten Methoden und Prozesse für die Unterrisikoarten folgen 
dabei zentral vorgegebenen Mindeststandards, die für die ein-
heitliche Ausgestaltung des Rahmenwerks der nichtfinanziellen 
Risiken vorgegeben sind. 

Unterrisikoarten der nichtfinanziellen Risiken, die unter die 
 operationellen Risiken fallen, haben dabei vollumfänglich die eta-
blierten Methoden und Verfahren der operationellen Risiken ein-
zuhalten. Das heißt, diese Risiken werden unter anderem struk-
turiert identifiziert, beurteilt und im Rahmen der Ermittlung des 
Risikokapitalbetrags angemessen über die Quanti fizierung der 
operationellen Risiken berücksichtigt. Für Unterrisikoarten der 
nichtfinanziellen Risiken, die nicht in den operationellen Risiken 
abgedeckt sind, erfolgt die Berücksichtigung zum Beispiel über 
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Risikopotenzialaufschläge, Sicherheitsspannen oder Puffer. Ins-
gesamt ist vollumfänglich sichergestellt, dass die Unterrisikoar-
ten der nichtfinanziellen Risiken in der Risikotragfähigkeit / ICAAP 
berücksichtigt werden.

Die Überwachung der Einhaltung der Mindeststandards für das 
Rahmenwerk nichtfinanzieller Risiken ist zentral im Bereich 
 Risikocontrolling angesiedelt. 

Quantifizierung
Die Quantifizierung erfolgt für die Helaba, die Frankfurter Spar-
kasse und die Helaba Invest im Rahmen eines internen Modells für 
operationelle Risiken auf Basis eines Verlustverteilungsansatzes, 
in den interne und externe Schadensfälle sowie Risiko szenarien 
zur Ermittlung des ökonomischen Risikopotenzials einfließen. 
Dies beinhaltet auch interne Schadensfälle und Risikoszenarien, 
die ursächlich auf Unterrisiko arten der nichtfinanziellen Risiken 
zurückzuführen sind und unter die operationellen Risiken fallen, 
unter anderem Rechts-, Drittparteien-, Informations- und Projekt-
risiken. Die nachfolgende Übersicht enthält das Risikoprofil für die 
Helaba, die Frankfurter Sparkasse und die Helaba Invest sowie für 
die übrigen in die Einzelrisikosteuerung eingebundenen Unter-
nehmen der Helaba-Gruppe des Jahres 2023: 

Operationelle Risiken – Risikoprofil

Ökonomisches Risikopotenzial in Mio. €

VaR 99,9 %

31.12.2023 31.12.2022

Helaba 218 215

Frankfurter Sparkasse, Helaba Invest und übri-
ge Unternehmen der Einzelrisikosteuerung 103 95

Gesamt 320 311

In der Stichtagsbetrachtung der Ökonomischen Internen 
 Perspektive der Risikotragfähigkeitsrechnung ergibt sich aus 

operationellen Risiken für die Helaba-Gruppe ein ökonomisches 
Risiko potenzial in Höhe von 320  Mio.  € (31.  Dezember  2022: 
311 Mio. €). Der Anstieg ist im Wesentlichen auf die Adjustierung 
der Inflationsdaten 2023 zurückzuführen.

Ukraine-Krieg
Es wurden in 2023 keine wesentlichen Auswirkungen des 
 Ukraine-Kriegs auf die nichtfinanziellen Risiken identifiziert.

ESG-Risiken
Es bestehen Risikoszenarien im operationellen Risiko in Bezug 
auf Gebäude des eigenen Geschäftsbetriebs zur Abdeckung von 
Risiken aus externen Einflüssen, unter anderem auch aufgrund 
extremer klima- und umweltbezogener Ereignisse (physische Ri-
siken). Im Falle entsprechender eingetretener Ereignisse werden 
diese als Schadensfälle erfasst.

In Rahmen des Projekts HelabaSustained ist eine Erweiterung der 
Datensammlung von operationellen Risikoereignissen erfolgt, um 
eine Kennzeichnung anhand definierter klima- und umweltbezo-
gener Kriterien zu ermöglichen.

Dokumentationswesen
Das Dokumentationswesen regelt die ordnungsgemäße Ge-
schäftsorganisation sowie die internen Kontrollverfahren. Im Do-
kumentationswesen wird der definierte Handlungsrahmen durch 
Regelungen zu Aktivitäten und Prozessen dargestellt.

Für die Erstellung und laufende Aktualisierung der einzelnen Be-
standteile des Dokumentationswesens sind in der Helaba klare 
Zuständigkeiten definiert.

Rechtsrisiko
Die Überwachung des Rechtsrisikos gehört zu den Aufgaben des 
Bereichs Personal und Recht. Im Risikoausschuss der Helaba ist 
er mit beratender Stimme vertreten und berichtet über diejeni-
gen Rechtsrisiken, die als Gerichtsverfahren der Helaba oder ihrer 
Tochtergesellschaften quantifizierbar geworden sind.

Wesentliche Vorhaben werden unter rechtlichen Gesichtspunkten 
mit dem Bereich Personal und Recht abgestimmt. Zur Risikoprä-
vention stellt der Rechtsbereich Muster und Erläuterungen für 
Verträge und andere rechtlich bedeutsame Erklärungen bereit, 
soweit dies sinnvoll ist. Bei Abweichungen oder neuartigen Re-
gelungen sind die Juristen des Bereichs Personal und Recht ein-
zubeziehen. Soweit die Hilfe externer Juristen im In- und Ausland 
in Anspruch genommen wird, liegt die grundsätzliche Steuerung 
ebenfalls beim Bereich Personal und Recht.

In seiner begleitenden Rechtsberatung gestaltet der Bereich Per-
sonal und Recht in Zusammenarbeit mit den anderen Bereichen 
der Helaba die Verträge, allgemeinen Geschäftsbedingungen 
sowie sonstigen rechtlich bedeutsamen Erklärungen. Wo recht-
liche Texte von dritter Seite vorgelegt werden, ist der Bereich Per-
sonal und Recht in ihre Prüfung und Verhandlung eingebunden.

Falls unvorhergesehene Entwicklungen zum Nachteil der Helaba 
eingetreten oder Fehler unterlaufen sind, wirken die Juristen an 
der Erkennung, Beseitigung und künftigen Vermeidung der Fehler 
mit. Sie übernehmen die Prüfung und Bewertung der Vorkomm-
nisse nach rechtlich relevanten Fakten und steuern eine etwaige 
Prozessführung. Dies gilt insbesondere für die Abwehr von gegen 
die Helaba geltend gemachten Ansprüchen. 

Der Bereich Personal und Recht überwacht für die Helaba die ak-
tuellen Entwicklungen der Rechtsprechung und analysiert mög-
liche Auswirkungen auf die Helaba. 

Die Berichterstattung des Bereichs Personal und Recht über 
rechtliche Risiken erfolgt durch Vorstandsvorlagen, die Doku-
mentation der Gerichtsverfahren sowie durch institutionalisierte 
Abstimmungen mit anderen Bereichen.

Drittparteienrisiko – Auslagerung und sonstiger  
Fremdbezug
Die übergeordneten Ziele für Auslagerungen hat die Helaba in der 
Outsourcing-Strategie innerhalb der Geschäftsstrategie geregelt.
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Basierend auf der Outsourcing-Strategie gibt das im Bereich 
Organisation (Einkauf) angesiedelte Referat zentrales Sourcing 
Management als spezialisierte 2nd LoD den Ordnungsrahmen 
für die operative Umsetzung der Steuerung und Überwachung 
von Auslagerungen und sonstigen Fremdbezügen der Helaba vor. 
Dies beinhaltet neben der Festlegung von Rollen und Verantwort-
lichkeiten auch die Entwicklung und Aktualisierung der Methoden 
und Instrumente. Zusätzlich stellt das zentrale Sourcing Manage-
ment der Geschäftsleitung regelmäßig einen konsolidierten Be-
richt zu bestehenden Auslagerungen zur Verfügung.

Die direkte Überwachung und die Steuerung von Auslagerungen 
und den mit den Auslagerungen verbundenen Risiken werden 
von den in den auslagernden Bereichen angesiedelten dezentra-
len Sourcing Managements beziehungsweise bei Fremdbezügen 
vom jeweiligen Auftraggeber wahrgenommen und verantwortet. 
Dies umfasst insbesondere regelmäßig erneuerte Risikoanalysen, 
welche auch ESG-Faktoren Rechnung tragen. Als Kontrollinstanz 
überwacht das zentrale Sourcing Management die dezentrale Um-
setzung und Anwendung der Methoden und Verfahren.

Informationsrisiko
Die in der Helaba definierten Vorgaben der Informationssicher-
heit sind die Basis für ein angemessenes Sicherheitsniveau und 
den sicheren Einsatz der Informationsverarbeitung. Das Niveau 
sowie die Angemessenheit der Informationssicherheit werden im 
Rahmen des Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) 
kontinuierlich überwacht, geprüft und weiterentwickelt. 

Die Identifizierung und Meldung von Informationsrisiken kann 
durch unterschiedliche Prozesse ausgelöst werden. Diese Pro-
zesse haben zum Ziel, Abweichungen zu den Vorgaben zu identi-
fizieren und damit Risiken frühzeitig zu erkennen sowie angemes-
sene Maßnahmen zur Risikoreduzierung zu definieren und um-
zusetzen. Zugehörige Dokumente werden regelmäßig aktualisiert 
und weiterentwickelt. 

Ferner erfolgt ein aktives Management der Informationsrisiken 
(IT-, Non-IT- und Cyber-Risiken). Die Informationsrisiken, wie auch 

die zugehörigen Sicherheitsmaßnahmen und Kontrollen, werden 
dazu periodisch und anlassbezogen überprüft, überwacht und 
gesteuert. Damit sind die drei Schutzziele der Informationssicher-
heit – Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit sowie Authentizität 
als Teil der Integrität – in der Helaba-Gruppe in angemessener 
Weise berücksichtigt, um eine Beeinträchtigung der Handlungs-
fähigkeit zu vermeiden. 

Business Continuity Management
Im Rahmen des Business Continuity Managements werden die 
Prozesse in der Helaba end-to-end betrachtet. Für die als kritisch 
eingestuften Prozesse wurden zur Notfallvorsorge Geschäftsfort-
führungspläne erstellt. Diese Geschäftsfortführungspläne werden 
regelmäßig aktualisiert und weiterentwickelt und ihre Wirksam-
keit mittels Tests und Übungen überprüft. Damit soll sicherge-
stellt werden, dass sowohl die Durchführung des Notbetriebs als 
auch der Wiederanlauf und die Rückführung in den Normalbetrieb 
angemessen erfolgen.

Für die an externe Dienstleister ausgelagerten beziehungsweise 
fremdbezogenen IT-Dienstleistungen bestehen Vereinbarungen 
in den jeweiligen Vertragsdokumenten zu präventiven und risiko-
begrenzenden Maßnahmen. Die dokumentierten Verfahren zur 
Sicherstellung des Betriebs beziehungsweise der technischen 
Wiederherstellung der Datenverarbeitung werden regelmäßig 
gemeinsam von IT-Dienstleistern mit Fachbereichen der Helaba 
getestet.

Rechnungslegungsprozess 
Das interne Kontroll- und Risikomanagementsystem der Helaba 
hat, bezogen auf den Rechnungslegungsprozess, das Ziel einer 
ordnungsmäßigen und verlässlichen Finanzberichterstattung. 
Beteiligt am Rechnungslegungsprozess des Helaba-Konzerns 
sind einzelne Meldestellen, bei denen in sich geschlossene Bu-
chungskreise geführt und lokale (Teil-)Abschlüsse nach HGB und 
IFRS erstellt werden. Die Meldestellen der Helaba sind die Bank 
Inland, die Auslandsniederlassungen, die LBS, die WIBank sowie 
alle konsolidierten und at Equity bewerteten Gesellschaften oder 
Teilkonzerne.

Im Bereich Finance der Helaba wird aus den Teilabschlüssen der 
Meldestellen durch Konsolidierung sowohl der Einzelabschluss 
nach HGB als auch der Konzernabschluss nach IFRS erstellt. Hier 
werden auch die Abschlussdaten analysiert, aufbereitet und an 
den Vorstand kommuniziert.

Komponenten des internen Kontroll- und Risikomanagementsys-
tems, bezogen auf den Rechnungslegungsprozess, sind:

	■ Kontrollumfeld
	■ Risikoeinschätzung
	■ Kontrollen und Abstimmungen
	■ Überwachung der Kontrollen und Abstimmungen
	■ Verfahrensdokumentation
	■ Ergebniskommunikation

Das Kontrollumfeld der Helaba im Rechnungslegungsprozess 
umfasst unter anderem eine sachgerechte Ausstattung der be-
teiligten Bereiche, insbesondere des Bereichs Finance, mit quali-
fiziertem Personal. Durch eine regelmäßige Kommunikation wird 
sichergestellt, dass den einzelnen Mitarbeitenden die für ihre 
Arbeit notwendigen Informationen zeitnah und vollständig vor-
liegen. Trotz aller Kontrollen aufgetretene Fehler werden im Rah-
men eines definierten Prozesses angesprochen und korrigiert. 
Die im Rechnungslegungsprozess genutzte IT-Systemlandschaft 
unterliegt Strategien und Regeln der IT-Sicherheit, die eine Ein-
haltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) be-
ziehungsweise Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und 
Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) gewährleisten.

Bei der Einschätzung von Risiken im Rechnungslegungsprozess 
stellt die Helaba primär auf Eintrittswahrscheinlichkeit und Höhe 
eines potenziellen Fehlers ab. Daneben spielt auch eine Einschät-
zung der Auswirkung auf die Abschlussaussagen eine Rolle, sollte 
das Risiko schlagend werden (Vollständigkeit,  Richtigkeit, Aus-
weis etc.).
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Die zahlreichen Kontrollen und Abstimmungen sind darauf aus-
gelegt, die Risiken im Rechnungslegungsprozess zu minimieren. 
Neben Kontrollmaßnahmen wie dem Vier-Augen-Prinzip, mit 
denen die Richtigkeit manueller Tätigkeiten wie Daten eingaben 
oder Berechnungen sichergestellt werden, sind umfangreiche 
IT-unterstützte Kontrollen und Abstimmungen im Einsatz. Damit 
werden unter anderem Nebenbuch- / Hauptbuchabstimmungen 
oder HGB- / IFRS-Konsistenzprüfungen durchgeführt. Statistische 
Auswertungen zu den Abstimmungen sowie Reviews einzelner 
Validierungsmaßnahmen dienen zur Überwachung der Kontroll- 
und Abstimmverfahren. Der Bereich interne Revision ist Teil der 
Kontrollverfahren und führt regelmäßig Prüfungen zur Rech-
nungslegung durch.

Die Vorgehensweise in der Rechnungslegung ist in mehreren, sich 
ergänzenden Dokumentationsformen geregelt. In Bilanzierungs-
richtlinien für HGB und IFRS werden Vorgaben zu den anzuwen-
denden Methoden der Rechnungslegung gemacht. Auch konzern-
rechnungslegungsbezogene Vorgaben, die ins besondere von der 
Konzernmutter und den einbezogenen Teilkonzernen zu beachten 
sind, sind hier geregelt. Der Regelungsumfang umfasst neben 
den konzerneinheitlichen Vorschriften zu Ansatz, Bewertung, Aus-
weis- und Angabepflichten auch organisatorische Aspekte und 
den Erstellungsprozess. Von den einzelnen Meldestellen werden 
in eigener Verantwortung und in abgestuftem Detaillierungs-
grad Vorgaben zum Vorgehen bei der eigenen Erstellung der Ab-
schlüsse in den einzelnen Prozessen und Teilprozessen gemacht. 
Bilanzierungsrichtlinien und Prozessanweisungen sind für die 
Mitarbeitenden über das Intranet des Helaba-Konzerns jederzeit 
verfügbar. 

Die Ergebnisse der Finanzberichterstattung, das heißt die ermit-
telten Abschlusszahlen, werden im Bereich Finance analytischen 
Prüfungshandlungen unterzogen. Dazu wird die Entwicklung der 
Zahlen während des Jahres auf Plausibilität geprüft. Darüber hi-
naus werden die Abschlusszahlen mit Planungen, Erwartungen 
sowie Hochrechnungen auf Basis des Geschäftsverlaufs abge-
glichen. Schließlich werden die  Zahlen auf ihre Konsistenz mit 
anderen, unabhängig im Haus erzeugten Auswertungen geprüft. 

Hierzu sind für jede Meldestelle und für jede Anhangangabe auf 
Konzernebene Verantwortliche und deren Stellvertreter festge-
legt. Nach dieser Voranalyse und Validierung werden die Zahlen 
regelmäßig mit dem Vorstand diskutiert. 

Die Helaba ist verpflichtet, den Jahresabschluss und den Lage-
bericht für Zwecke der Offenlegung in ein einheitliches elektroni-
sches Berichtsformat (European Single Electronic Format (ESEF)) 
zu überführen. Die Erstellung der ESEF-Unterlagen ist Teil des 
Rechnungslegungsprozesses. Die Unterlagen müssen den Vor-
gaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsfor-
mat entsprechen. Darüber hinaus ist der Konzern abschluss mit 
Auszeichnungen („Tags“) nach Maßgabe der  Artikel 4 und 6 der 
ESEF-VO (ESEF-Verordnung) mit der Inline-XBRL-Technologie zu 
versehen und offenzulegen. 

Zusätzlich zur iXBRL-Auszeichnung der primären Konzernab-
schlussbestandteile ist die Helaba gemäß ESEF-VO verpflichtet, 
alle Anhangangaben auszuzeichnen, die den Auszeichnungs-
elementen in Tabelle 1 und 2 des Anhangs II der ESEF-VO ent-
sprechen.

Die Auszeichnung von Anhangangaben erfordert eine Beurtei-
lung, ob eine Anhangangabe einen inhaltlichen Bestandteil eines 
obligatorischen Auszeichnungselements darstellt und somit dem 
Element zuzuordnen ist. Diese Beurteilung kann in Einzelfällen 
ermessensbehaftet sein.

Die hierzu notwendigen internen Kontrollen wurden von der 
Helaba eingerichtet.

Operationelle Risiken im engeren Sinne zu Steuer-
themen
Fehler in den betrieblichen Abläufen und Prozessen, die sich auf 
die handelsrechtliche Rechnungslegung auswirken, können unter 
Umständen auch steuerlich relevant sein. Im Umgang mit risiko-
geneigten Abläufen und Prozessen und zur Minderung von Fehler-
risiken gelten die allgemeinen Anforderungen an die Ausgestal-
tung risikorelevanter operationeller Prozesse in der Helaba sowie 

die besonderen Anforderungen aus dem internen Kontroll- und 
Risikomanagementsystem des Rechnungs legungsprozesses. Da-
neben können operationelle Risiken im engeren Sinne zu Steuer-
themen aus dem Bankgeschäft resultieren, wenn die geltenden 
Steuergesetze im Eigen- und  Kundengeschäft nicht sachgerecht 
beachtet werden. Die Zuständigkeiten zur Identifikation, Steue-
rung und Überwachung dieser operationellen Risiken folgen dem 
übergeordneten 3-LoD-Prinzip zur Risikoart „Nichtfinanzielle Ri-
siken“ (siehe Abschnitt „Risikomanagementstruktur“).

Um sicherzustellen, dass die steuerlichen Pflichten der Helaba 
ordnungsgemäß erfüllt werden und Reputationsrisiken in diesem 
Zusammenhang so weit wie möglich vermieden werden, betreibt 
die Helaba zusätzlich ein so genanntes Tax Compliance Manage-
ment System (TCMS). Das TCMS wurde unter Berücksichtigung 
von rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Grundsätzen kon-
zipiert und legt den Fokus auf die Einhaltung steuerlicher Vor-
schriften und die Vermeidung entsprechender operationeller 
Risiken. Die ausländischen Niederlassungen sind in das TCMS 
einbezogen. Die übergeordneten Ziele und Grundsätze sind in 
der Steuerstrategie der Helaba niedergelegt, welche Bestandteil 
der Geschäftsstrategie ist. Eine regelmäßige Berichterstattung ist 
im Rahmen des TCMS eingerichtet.

Sonstige Risikoarten

Geschäftsrisiko
Die Risikosteuerung der Geschäftsrisiken umfasst die Gesamt-
heit der Maßnahmen, die darauf abzielen, Risiken im Rahmen der 
vom Vorstand beschlossenen Risikostrategie und vorgegebenen 
Limite bewusst einzugehen, zu verringern, zu begrenzen oder zu 
vermeiden. Die operative und strategische Risiko steuerung wird 
durch die Marktbereiche der Helaba und die Geschäftsführung 
der jeweiligen Beteiligungen vorgenommen. Der Bereich Risiko-
controlling quantifiziert die Geschäftsrisiken für die Zwecke der 
Risikotragfähigkeitsrechnung und analysiert ihre Entwicklung. 
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Zum 31. Dezember 2023 sind in der Stichtagsbetrachtung der 
Ökonomischen Internen Perspektive der Risikotragfähigkeits-
rechnung die Geschäftsrisiken mit 195 Mio. € gegenüber dem 
Jahresende 2022 nahezu unverändert (31.  Dezember  2022: 
199 Mio. €). Ursächlich für den Rückgang um 4 Mio. € ist die posi-
tive Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr. 

Immobilienrisiko
Die Risikosteuerung der Immobilienprojektierungen und Immo-
bilienbestände wird durch die Abteilung Portfolio- und Immo-
bilienmanagement, den Bereich Konzernsteuerung sowie durch 
die gruppenangehörigen Unternehmen übernommen. Die Risiko-
steuerung umfasst die Gesamtheit der Maßnahmen, die darauf 
abzielen, Risiken im Rahmen der vom Vorstand beschlossenen 
Risikostrategie und der vorgegebenen Limite bewusst einzuge-
hen, zu verringern, zu begrenzen oder zu vermeiden. 

Nachhaltigkeitsaspekte werden bei der Bewertung des Immobi-
lienbestands berücksichtigt und fließen in die Wertermittlung als 
Teil der Marktwerte ein. 2023 wurde darüber hinaus der Sachstand 
des Versicherungsschutzes der Bestands immobilien gegenüber 
externen Einflüssen (physische Risiken) sowie ihre Nachhaltig-
keitszertifizierung aktualisiert.

Der Bereich Risikocontrolling übernimmt schwerpunktmäßig die 
Risikoquantifizierung und die Risikoüberwachung von Immobi-
lienrisiken. Die Risiko quantifizierung ermittelt die notwendigen 
Kapitalbedarfe zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit.

In der Stichtagsbetrachtung der Ökonomischen Internen 
 Perspektive belaufen sich die Risiken aus Immobilienprojekten 
und Immobilienbeständen auf 107 Mio. € (31. Dezember 2022: 
173 Mio. €). Die Reduzierung der Risiken resultiert im Wesent-
lichen aus dem Rückgang im Immobilienprojektportfolio im be-
stehenden Marktumfeld.  

Zusammenfassung

Für die Helaba ist das kontrollierte Eingehen von Risiken inte-
graler Bestandteil der Unternehmenssteuerung. Grundlage hier-
für ist ein umfassendes System zur Risikoidentifikation, -quanti-
fizierung, -steuerung und -überwachung. Die verwendeten Me-
thoden und Systeme, die sich bereits auf hohem Niveau befinden 
und sämtlichen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforde-
rungen genügen, werden fortlaufend weiterentwickelt. Die orga-
nisatorischen Rahmenbedingungen sind so ausgestaltet, dass die 
Umsetzung der festgelegten Risikostrategie gewährleistet ist. 
Insgesamt verfügt die Helaba über wirksame und erprobte Me-
thoden und Systeme zur Beherrschung der eingegangenen Risi-
ken.
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Nichtfinanzielle Erklärung

Die Helaba ist gemäß § 340a Abs. 1a HGB dazu verpflichtet, eine 
nichtfinanzielle Erklärung (NfE) aufzustellen und zu den wesent-
lichen Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit auf die nichtfinan-
ziellen Aspekte (Umweltbelange, Arbeitnehmerbelange, Sozial-
belange, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von 
Korruption und Bestechung) zu berichten. 

Da sich wesentliche Auswirkungen der Helaba auf nichtfinanzielle 
Aspekte auch aus ihren Beteiligungen ergeben und das Nachhal-
tigkeitsmanagement der Bank eine konzernweite Ausrichtung 
verfolgt, wird im Folgenden eine Konzernbetrachtung eingenom-
men. Dabei werden die Helaba Invest, Frankfurter Sparkasse und 
GWH Immobilien Holding gesondert hervorgehoben. Zusätzlich 
erstellt die Helaba auch eine nichtfinanzielle Erklärung für den 
Konzern, die im Konzernlagebericht enthalten ist.

In einem strukturierten Analyseprozess wurden die Themenfelder 
Kreditfinanzierungen, institutionelles Asset Management, Ver-
sorgung mit Finanzdienstleistungen, Wohnungsbewirtschaftung, 
Korruptionsbekämpfung sowie Unternehmenskultur und Perso-
nalarbeit für die Geschäftstätigkeit der Helaba als wesentlich 
identifiziert. Die dargestellten Konzepte gelten hierbei grundsätz-
lich für den Konzern. Im Falle von Abweichungen von diesem 
Grundsatz wird hierauf im Text gesondert hingewiesen. 

Die Helaba nutzt bei der Erstellung der NfE den Reportingstan-
dard der Global Reporting Initiative (GRI) als Orientierungsrah-
men und erstellt zusätzlich einen Nachhaltigkeitsbericht gemäß 
den aktuellen GRI-Standards. Auf ihrer Website berichtet die 
Helaba umfassend über ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten (nachhal-
tigkeit.helaba.de). Dort ist auch der Nachhaltigkeitsbericht ver-
fügbar. 

Im Geschäftsjahr und zum Berichtszeitpunkt sind keine wesent-
lichen Risiken erkennbar, die sehr wahrscheinlich schwerwie-

gende negative Auswirkungen auf die oben genannten Aspekte 
haben beziehungsweise haben werden.

Die Aussagen der NfE wurden einer freiwilligen externen betriebs-
wirtschaftlichen Prüfung nach ISAE 3000 (Revised) mit begrenzter 
Sicherheit durch den Abschlussprüfer unterzogen. Verweise auf 
Angaben außerhalb des Lageberichts sind weiterführende Infor-
mationen und nicht Bestandteil der NfE oder des Lageberichts. 

Geschäftsmodell und nachhaltige 
 Geschäftsausrichtung

Das auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Selbstverständnis der 
Helaba basiert auf ihrer öffentlichen Rechtsform und ihrem laut 
Satzung gemeinwohlorientierten Auftrag. Das strategische Ge-
schäftsmodell ist auf langfristige Kundenbeziehungen einer Uni-
versalbank mit regionalem Fokus in Deutschland, ausgewählter 
internationaler Präsenz und enger Integration in die Sparkassen-
Finanzgruppe ausgerichtet. Das Geschäftsmodell der Helaba ist 
umfassend im Kapitel „Grundlagen der Helaba“ beschrieben.

Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung sind fester 
Bestandteil der Geschäftsstrategie und auf allen Führungsebenen 
fest verankert, um negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesell-
schaft sowie Reputationsrisiken für die Helaba zu minimieren. Die 
vom Vorstand für den Konzern verabschiedeten Nachhaltigkeits-
leitsätze formulieren Verhaltensmaßstäbe für Geschäftstätigkeit, 
Geschäftsbetrieb, Mitarbeitende sowie gesellschaftliches Enga-
gement. Nachhaltigkeit und Diversity gehören zu den vom Vor-
stand definierten drei Kernelementen der strategischen Agenda 
der Helaba. Das Leitbild der Helaba betont unter dem Marken-
claim „Werte, die bewegen.“ den Anspruch, einen positiven Wert-
beitrag für die Gesellschaft zu erbringen und den Standort 
Deutschland nachhaltig zu stärken. 

Die Helaba entwickelt ihr Geschäftsmodell kontinuierlich weiter 
und überprüft dabei die Zusammensetzung und Ausrichtung der 
einzelnen Geschäftsfelder, auch unter Berücksichtigung veränder-
ter Umweltbedingungen und einer Transition hin zu einer nach-
haltigen, kreislauforientierten Wirtschaft. Im Rahmen des Strate-
gieprozesses werden alle Geschäftsfelder auf mögliche Auswir-
kungen (Chancen und Risiken) von Klima- und Umweltverände-
rungen auf die Engagements des Geschäftsfelds hin untersucht. 
Insgesamt überwiegen die Chancen aus der Begleitung der Trans-
formation die in ihren Portfolios enthaltenen und nach Sicher-
heiten und mitigierenden Faktoren verbleibenden Klima- und 
Umweltrisiken.

Die Helaba, die Frankfurter Sparkasse und die Frankfurter Bank-
gesellschaft haben im Rahmen einer Initiative des Deutschen 
Sparkassen- und Giroverbands in 2020 die „Selbstverpflichtung 
für klimafreundliches und nachhaltiges Wirtschaften“ unterzeich-
net. Ziele der Selbstverpflichtung sind, bis spätestens 2035 im 
Geschäftsbetrieb CO2-neutral zu arbeiten, Finanzierungen und 
Eigenanlagen auf Klimaziele auszurichten und die Kundinnen und 
Kunden bei der Transformation zur klimafreundlichen Wirtschaft 
begleitend zu unterstützen.

Um die strategische Ausrichtung zu Nachhaltigkeit auch nach 
außen hin zu unterstreichen, ist die Helaba den UN Principles for 
Responsible Banking beigetreten und hat 2023 ihren ersten 
 Fortschrittsbericht veröffentlicht. Die Helaba Invest und die 
 Frankfurter Bankgesellschaft sind zudem Mitglied der Principles 
for Responsible Investment (PRI). Des Weiteren hat sich die 
Helaba zu den zehn Prinzipien des UN Global Compact bekannt. 
Sie erkennt damit internationale Standards für Umweltschutz, 
Menschen- und Arbeitnehmerrechte sowie die Bekämpfung 
von Korruption an und verpflichtet sich, ihre Geschäftstätigkeit 
an diesen auszurichten. Für die Helaba gelten die Allgemeine 
 Erklärung der Menschenrechte und die Kernarbeitsnormen der 
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Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) national und interna-
tional als übergreifende Prinzipien für alle Geschäftsaktivitäten.

Nachhaltigkeitsstrategie und ESG-Ziele

Diversifikation und Nachhaltigkeit werden als Chance verstanden, 
in neue Marktbereiche vorzustoßen, das nachhaltige Produktan-
gebot auszubauen und zeitgleich potenzielle Risiken weiter zu 
minimieren. Das Nachhaltigkeitsverständnis der Helaba umfasst 
alle Dimensionen einer ökologischen, sozialen und verantwor-
tungsbewussten Unternehmensführung, kurz ESG (Environment, 
Social und Governance). Das im Jahr 2020 gestartete Programm 
HelabaSustained wurde im Jahr 2023 planmäßig beendet und die 
Inhalte wurden in die Linienorganisation überführt.  Zentrale Ziele 
von HelabaSustained waren der Ausbau des nachhaltigen Pro-
dukt- und Beratungsangebots, die Formulierung von Zielen und 
dazugehörigen Messindikatoren in den Dimensionen E, S und G 
sowie die Intensivierung der internen und externen nachhaltig-
keitsbezogenen Kommunikation. Seit 2022 veröffentlicht die 
Helaba nunmehr einen Nachhaltigkeitsbericht nach GRI. Die 
Schaffung eines neuen, webbasierten Anwendungssystems (SDM, 
Sustainability Data Management) für die zentrale Erfassung, Qua-
litätssicherung und Zwischenspeicherung nicht objektbezogener 
ESG-Daten sowie dessen Anbindung an den zentralen Datenhaus-
halt der Helaba ist ein weiterer Projekterfolg. 

Die Gesamtverantwortung für alle Nachhaltigkeitsthemen liegt 
beim Vorstand. Er wird dabei durch die Funktion des Chief Sustain-
ability Officer (CSO) unterstützt. Die CSO-Funktion ist organisa-
torisch im Bereich Konzernsteuerung, Group Sustainability 
 Management, eingebunden. Um die Nachhaltigkeitsaktivitäten 
gruppenweit zu koordinieren, wurde eine Governance-Struktur 
geschaffen. Hierbei agiert das Sustainability Board als Ausschuss 
des Gesamtvorstands. Der Steuerungskreis Sustainability dient 
als operatives Gremium in der Helaba. Ein gruppenweites Gre-
mium auf Leitungsebene, der Group Sustainability Roundtable, 
wurde zur Koordination und Harmonisierung der unternehmens-
spezifischen Weiterentwicklung in der Helaba-Gruppe zu Themen 

mit Nachhaltigkeitsbezug etabliert. Zusätzlich wurde das Group 
Sustainability Committee geschaffen, das sich aus den Nachhal-
tigkeitsbeauftragten der Helaba sowie ihrer Tochtergesellschaften 
zusammensetzt. Die gesamte Governance-Struktur für Nachhal-
tigkeitsaktivitäten tagt mindestens quartalsweise. 

Die Helaba hat sich fünf strategische ESG-Ziele gesetzt und darauf 
aufbauend ein KPI(Key Performance Indicator)-Steuerungssystem 
ausgearbeitet. Die ESG-Ziele sind Bestandteil der Geschäftsstra-
tegie, das KPI-Steuerungssystem ist konzernweit implementiert. 
Dadurch dokumentiert die Helaba ihre Ambition zur nachhaltigen 
Geschäftsausrichtung und macht Fortschritte messbar. 

Die fünf ESG-Ziele auf Konzernebene sind im Folgenden darge-
stellt. In der ökologischen Dimension verfolgt die Helaba zwei 
Ziele. Zum einen will sie die Emissionen im eigenen Betrieb so 
weit wie möglich verringern (KPI 1). Zusätzlich will sie mit ihrem 
Handeln einen Beitrag zum Erreichen des Pariser Klimaschutz-
abkommens leisten (KPI 2). In der sozialen Dimension will die 
Helaba sowohl Vielfalt fördern als auch in ihre Mitarbeitenden und 
die Gesellschaft investieren (KPI 3, KPI 4a, KPI 4b). Insgesamt 
strebt die Helaba eine gute und stabile Positionierung bei rele-
vanten ESG-Rating-Agenturen an (KPI 5). Den Fortschritt bei der 
Zielerreichung misst die Helaba anhand von aktuell sechs Key 
Performance Indicators.

Die Erfassung der betrieblichen CO2-Emissionen umfasst die 
Energie- und Ressourcenverbräuche an allen großen Standorten 
mit über 1.000 m² Bürofläche in der Helaba-Gruppe weltweit, was 
einer Abdeckung von rund 98 % entspricht. Die restlichen Flächen 
werden über eine Hochrechnung ergänzt. Zusätzlich sind die 
Scope-3-Emissionen der vorgelagerten Wertschöpfungskette, ins-
besondere Dienstreisen, inkludiert. In geringem Umfang werden 
bei der Erfassung der betrieblichen Emissionswerte Schätzungen 
und Vorjahreswerte herangezogen, wenn keine aktuelleren Daten 
verfügbar sind. Für die Berechnung der CO2-Emissionen werden 
die Umrechnungsfaktoren des VfU verwendet.

Der Anteil des nachhaltigen Geschäftsvolumens im Bestand 
 bezieht sich auf das Kreditgeschäft von Helaba, WIBank, LBS und 
Frankfurter Sparkasse. Zentrales Tool für die Durchführung und 
Dokumentation der Nachhaltigkeitsbewertung des Kredit-
geschäfts der Helaba ist das SDM-Tool. Die fachliche Grundlage 
für die Nachhaltigkeitsbewertung des Kreditgeschäfts ist das 
Sustain able Lending Framework wie unten beschrieben.

Der Anteil weiblicher Führungskräfte umfasst alle Personen mit 
disziplinarischer Führungsverantwortung. Vorstände sind nicht 
inkludiert, da diese als Organe definiert sind.

Trainings und Fortbildungen umfassen Maßnahmen, die die Ar-
beitsfähigkeit aufbauen, anpassen oder erhalten sowie Arbeits-
motivation der Mitarbeitenden fördern. Die Maßnahmen müssen 
dabei während der Arbeitszeit durchgeführt oder vom Arbeitgeber 
finanziert werden. Netzwerktreffen werden nicht berücksichtigt.

Das Social Vounteering umfasst die von festangestellten Mitarbei-
tenden aufgebrachte Arbeitszeit für Aktivitäten, die dem Gemein-
wohl und/oder einer gemeinnützigen Organisation zugutekom-
men. Die Helaba zählt ausschließlich Aktivitäten in die Zielerrei-
chung mit ein, die während der Arbeitszeit erbracht werden und 
festgelegten Kriterien entsprechen. So muss vor allem die Aktivi-
tät auf einer bedarfsorientierten Basis dem Gemeinwohl und/oder 
einer gemeinnützigen Organisation zugutekommen und nicht 
den eigenen Geschäftstätigkeiten und -inhalten bei der Helaba, 
die man in seiner eigenen Rolle vertraglich ausübt, entsprechen. 
Geld- oder Sachspenden sowie privates ehrenamtliches Engage-
ment werden nicht berücksichtigt.
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Zielwert 2025 
(Helaba-Konzern)

Stand 31.12.2023 
(Helaba-Konzern)

Environmental

KPI 1: -30 % Reduzierung eigener CO2-Emissionen (t CO2e) im 
Vergeich zum Referenzwert der Jahre 2016 bis 2019 11.800 t CO2e 11.131 t CO2e1)

KPI 2: 50 % Anteil nachhaltiges Geschäftsvolumen im Bestand 50 % 51,5 %

Social

KPI 3: 30 % Anteil weiblicher Führungskräfte bis 2025 30 % 25,7 %

KPI 4a: 2,0 Trainings- / Fortbildungstage pro Mitarbeiter pro Jahr 2,0 Tage 2,85 Tage (davon 0,81 Tage Pflichtschulungen)

KPI 4b: 1.000 Tage Social Volunteering > 1.000 Tage 609 Tage

Governance

KPI 5: oberes Drittel bei den relevanten ESG-Ratings im Sektor 
Banken

Oberes Drittel ISS ESG: gleichbleibend bei C Prime Top 10 % in der  
Vergleichsgruppe von 271 Banken

Sustainalytics: Verbesserung von 21,6 (Medium Risk) auf 19,1  
(Low Risk) – Top 16 % in der Vergleichsgruppe von 362 Banken

MSCI: Mittelfeld in der Vergleichsgruppe von 197 Banken;  
gleichbleibend Bewertung bei A

1)  Stand 31.12.2022.

Um die CO2-Emissionen im eigenen Bankbetrieb zu reduzieren, 
hat die Helaba das nachhaltige Mobilitätsangebot für ihre Mitar-
beitenden ausgeweitet. Darunter fallen eine Nachhaltigkeitspau-
schale und die Einführung des JobRad-Leasings. Zur verbesserten 
Steuerung des nachhaltigen Geschäftsvolumens ist ein quartals-
weiser Bericht an den Vorstand über das Vorstandinformations-
system etabliert worden. Um die Frauenquote in der Helaba zu 
erhöhen, setzt die Helaba weiterhin auf ein ausgeglichenes Ver-
hältnis von Männern und Frauen bei der Besetzung von Nach-
wuchs- und Personalentwicklungsprogrammen. Zur Erreichung 
der angestrebten Trainings- und Fortbildungstage hat die Helaba 
ein vielseitiges Angebot an Schulungen mit Nachhaltigkeitsbezug 
für die Mitarbeitenden aufgelegt. Dafür bietet die Helaba eine 
Basisschulung mit sechs Modulen sowie eine so genannte Mas-
terclass-Vertiefungsschulung mit drei Modulen an. Das Social 
Volunteering wurde maßgeblich durch die Ausweitung der Team- 
und Gruppenevents gefördert. Für die gezielte Verbesserung bei 

ESG-Ratings wurden in 2023 vorwiegend kommunikative Maß-
nahmen identifiziert. Diese werden auch in 2024 kontinuierlich 
umgesetzt.

Verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit 
und  gesellschaftlicher Wertbeitrag

Für die Helaba ergeben sich durch ihre Geschäftstätigkeit als Kre-
ditinstitut, durch das Management von Vermögen institutioneller 
Investoren seitens der Tochtergesellschaft Helaba Invest, durch 
die Wohnungsbestände der Tochtergesellschaft GWH im Bereich 
der Immobilienwirtschaft sowie im Bereich Privatkundengeschäft 
durch die Tochtergesellschaft Frankfurter Sparkasse Auswirkun-
gen auf die Aspekte Umwelt, Soziales und Menschenrechte.

Durch ihren Geschäftsbetrieb in Bürogebäuden sieht die Helaba 
keine wesentlichen Auswirkungen auf die Umwelt. Dennoch ist 
die Helaba gemäß dem ESG-KPI 1 bestrebt, ihren ökologischen 
Fußabdruck kontinuierlich zu verkleinern. Für die nach der Ver-
meidung und Substitution verbliebenen unvermeidbaren Emis-
sionen erwirbt der Helaba-Konzern seit dem Geschäftsjahr 2021 
entsprechende Ausgleichszertifikate. Betriebliche Umweltkenn-
zahlen werden regelmäßig erhoben und auf der Website der 
Helaba transparent gemacht.

Bei der Auslagerung von Aktivitäten und Prozessen (Outsourcing) 
verfolgt die Helaba einen risikobasierten Ansatz. So verlangt die 
Helaba von allen ihren Lieferanten die Anerkennung ihres Code 
of Conduct, in dem unter anderem die Achtung der Menschen-
rechte verbindlich dokumentiert wird. Zur Umsetzung der Anfor-
derungen des für die Helaba seit dem 1. Januar 2023 geltenden 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) wurde die Stelle 
des Menschenrechtsbeauftragten geschaffen. Diese ist im Group 
Sustainability Management eingebunden. Aufgabe des Men-
schenrechtsbeauftragten ist unter anderem die Durchführung 
und Überwachung eines Risikomanagements zum Zweck der Ana-
lyse menschenrechtlicher und umweltbezogener Risiken. Die 
Lieferkette der Helaba wurde in 2023 mit Blick auf einschlägige 
Risiken analysiert. Im eigenen Geschäftsbereich ergaben sich 
keine konkreten Risiken. Bei den unmittelbaren Zulieferern wur-
den keine höheren Risiken zu konkreten Zulieferern identifiziert. 
Die Helaba setzt konsequent angemessene Präventionsmaßnah-
men um und kontrolliert regelmäßig ihre Wirksamkeit.

Kreditfinanzierungen
Die Helaba unterstützt ihre Kunden beim Transformationsprozess 
hin zu einem nachhaltigeren Geschäftsmodell und bietet hierfür 
ein breites Leistungsspektrum an. Mit individuellen Konzepten 
wie einer Rendezvous-Clause will die Helaba das Konzept nach-
haltiger Finanzierungen insbesondere für den breiten Mittelstand 
und solche Unternehmen erschließen, die gerade erst anfangen, 
sich ESG-Ziele und Steuerungsinstrumente zu geben. Seit 2020 
hat die Helaba 170 Finanzierungen mit vertraglich fixiertem Nach-
haltigkeitsbezug („ESG-linked Loans“ beziehungsweise „Green 
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Loans“) begleitet. Darüber hinaus engagiert sich die Helaba ins-
besondere bei Projektfinanzierungen für erneuerbare Energien, 
digitale Infrastruktur, Schienentransport und Energieeffizienz. 

Auf dem Markt für nachhaltige Schuldscheine (SSD) war die 
Helaba 2023 an zehn ESG-linked- und grünen Transaktionen fe-
derführend beteiligt (2022: 19), wobei sieben Emittenten hiervon 
zu ihrem Debüt nachhaltiger SSD verholfen werden konnte. Mit 
der KPI-linked-Transaktion der Fresenius SE & Co. KGaA in Höhe 
von 850 Mio. € gelang es der Helaba, die größte nachhaltige 
Schuldscheintransaktion in 2023 zu begleiten. Damit unter-
streicht die Helaba ihr Bestreben, Unternehmen zur nachhaltigen 
Transformation zu ermutigen, und strebt auch für 2024 eine füh-
rende Rolle im Markt an.

Das Sustainable Finance Advisory hat im Jahr 2023 die Kapazi-
täten und Aktivitäten weiter ausgebaut. Im Fokus standen Finan-
zierungen, bei denen ein konkreter Nachhaltigkeitsbezug über 
die vereinbarte Mittelverwendung oder eine Verknüpfung der 
Finanzierungskosten an vorab vereinbarte ESG-Indikatoren her-
gestellt wird, wie beispielsweise so genannte Green-Schuld-
scheindarlehen oder ESG-linked Loans. Neben der Beratung und 
individuellen Strukturierung derartiger Finanzierungslösungen 
agiert das Sustainable Finance Advisory Team auch als Wissens-
multiplikator für die Kunden der Helaba und unterstützt so deren 
Transformationsbemühungen. Den Schwerpunkt bilden hierbei 
vor allem die Firmen- und Sparkassenkunden der Helaba.

Ausbau nachhaltigen Geschäfts
Die Helaba hat sich das strategische Ziel gesetzt, den Anteil ihres 
nachhaltigen Geschäfts bis 2025 auf 50 % zu erhöhen. Das Sus-
tainable Lending Framework ermöglicht es, das nachhaltige Kre-
ditgeschäft nach einer einheitlichen Methode zu definieren, zu 
messen und zu steuern. Bei der Festlegung, welche Geschäfte die 
Helaba als nachhaltig ansieht, werden die Kriterien der EU-Taxo-
nomie-Verordnung als ein wesentlicher Baustein herangezogen. 
Da die aktuellen Vorgaben der EU allerdings einige Produkte, 
Kundengruppen und wesentliche Nachhaltigkeitsaspekte wie bei-
spielsweise soziale Sachverhalte aus der Betrachtung ausschlie-

ßen, bezieht die Helaba weitere Faktoren, insbesondere die UN 
SDG, in ihre Bewertung nachhaltiger Geschäfte mit ein. Die Quali-
tät des Sustainable Lending Frameworks wurde durch die externe 
Einschätzung (Second Party Opinion) der Rating-Agentur ISS ESG 
mit der Note „robust“ bewertet.

Die Bestimmung der nachhaltigen Finanzierungen anhand des 
Sustainable Lending Frameworks ist der erste Schritt hin zu einer 
ganzheitlichen Impact-Messung und -Steuerung. In 2023 hat die 
Helaba ein Sustainable Investment Framework (SIF) entwickelt, 
um auch das nachhaltige Investmentgeschäft zu klassifizieren. 
Neben allgemeineren Ausschlusskriterien im Bereich der Eigen-
anlage und des Asset Managements definiert die Helaba in ihrem 
SIF ein umfassendes Kriterienset, um ein Investment als nach-
haltig zu klassifizieren. Das SIF definiert Mindeststandards für 
nachhaltige Investments in Übereinstimmung mit Artikel 8 der 
EU-Offenlegungsverordnung für das Asset Management. Diese 
Mindestanforderungen gehen über die allgemeinen Ausschluss-
kriterien für alle Investments der Helaba-Gruppe hinaus und be-
ziehen sich auf die Einhaltung von Verfahrensweisen einer ethisch 
verantwortlichen Unternehmensführung, die Berücksichtigung 
von ökologischen oder sozialen Merkmalen sowie einen positiven 
Nachhaltigkeitsbeitrag für einen Teil der Investitionen. Zur Ope-
rationalisierung dieser Mindeststandards wurden Prüfkriterien 
entwickelt, die Verfahrensweisen ethisch verantwortlicher Unter-
nehmensführung, die Berücksichtigung ökologischer oder sozia-
ler Merkmale und den Positivbeitrag sicherstellen sollen. Die 
Kriterien werden fortlaufend geprüft.

Finanzierte Treibhausgasemissionen
Die Helaba erkennt die besondere Dringlichkeit der Klimakrise an 
und hat das erklärte Ziel, einen Beitrag zur Begrenzung des Klima-
wandels zu leisten. Deshalb hat sie in 2022 damit begonnen, die 
finanzierten Treibhausgasemissionen zu ermitteln, und entwickelt 
auf dieser Basis eine Reduktionsstrategie im Einklang mit dem 
Pariser Klimaschutzabkommen. 

Zunächst liegt der Fokus dabei auf besonders kohlenstoffintensi-
ven Sektoren sowie auf Kunden, die einen hohen Anteil des Kre-

ditportfolios ausmachen. Priorisierte Sektoren sind dabei: Berg-
bau, chemische Industrie, Metallerzeugung; Energie; Automotive 
und Maschinenbau; Lebensmittel, Futter, Landwirtschaft; öffent-
liche Hand und kommunale Unternehmen; Schifffahrt, Luftver-
kehr, Verkehr; Bau, Immobilien, Wohnungswirtschaft, Handel 
(ohne Kraftfahrzeuge); sonstiges produzierendes Gewerbe. Mit 
Unterstützung eines externen Datenproviders erhebt die Helaba 
die finanzierten Treibhausgasemissionen für Unternehmensfinan-
zierungen in den priorisierten Sektoren sowie für einen Großteil 
des Immobilien-, des Mobilien- und des Projektfinanzierungsport-
folios auf Basis der Methodik der Partnership for Carbon Accoun-
ting Financials (PCAF). Dabei werden kontinuierlich Abdeckung, 
Datenverfügbarkeit und -qualität verbessert. Die aktuelle Aus-
wertung bezieht sich auf das Kreditportfolio des Helaba-Einzel-
instituts zum 31. Dezember 2022. Hierfür wurde die Abdeckung 
des Gesamtkreditvolumens, abzüglich Geldhandel, Repo, Deriva-
ten, Wertpapieren und Zentralbankgeschäft, von 133,6 Mrd. € 
(Vorjahr: 125,4 Mrd. €) auf 50 % erhöht (66,7 Mrd. €). Die finanzier-
ten Emissionen für Scope 1 und Scope 2 liegen demnach bei rund 
16,3 Mio. Tonnen CO2e. Die Helaba legt die finanzierten Treibhaus-
gasemissionen detailliert im Nachhaltigkeitsbericht offen. 

Aufbauend auf dem erstmals erhobenen CO2-Fußabdruck des Kre-
ditportfolios wurden in 2023 sektorspezifische Reduktionspfade 
im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel abgeleitet, konkrete Redukti-
onsziele definiert und entsprechende Maßnahmen entwickelt, 
beginnend mit dem Energieerzeugungs- und Immobilienportfo-
lio. Die angewandte wissenschaftsbasierte Methodik der „Science 
Based Targets“-Initiative (SBTi) gibt sektorspezifische Dekarbo-
nisierungspfade im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel vor. Bei der 
Auswahl der Referenzpfade betrachtet die SBTi verschiedene 
wissenschaftliche Klimaszenarien, zum Beispiel das „Net Zero 
Emissions by 2050 Scenario“ der IEA oder Pfade aus der IPCC-
Datenbank. Auf Basis der finanzierten Emissionen in dem jewei-
ligen Sektor wird der Ausgangswert der Helaba ermittelt. Aus-
gehend von diesem wurde mit Hilfe des Referenzszenarios der 
SBTi ein sektorspezifischer Konvergenzpfad errechnet und ent-
sprechende Ziele festgelegt. Die Transformation der Realwirt-
schaft ist und bleibt eine Grundprämisse für das Erreichen des 
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1,5-Grad-Ziels im Portfolio. In 2024 werden Ziele für weitere Sek-
toren entwickelt.

Nachhaltigkeitskriterien für die Kreditvergabe
Das Kreditgeschäft stellt das Kerngeschäft der Helaba dar. Grund-
sätzlich besteht das Risiko, dass von der Helaba finanzierte Unter-
nehmen oder Projekte negative Auswirkungen auf Umwelt und 
Gesellschaft verursachen. Daher sind seit 2017 konzernweit ver-
bindliche Nachhaltigkeitskriterien und Ausschlussbedingungen 
für die Kreditvergabe in den bestehenden Risikoprozess und die 
Risikosteuerung integriert. 

Die Vorgaben haben zum Ziel, von den Finanzierungen gegebe-
nenfalls ausgehende negative Auswirkungen auf Umwelt und Ge-
sellschaft, inklusive der durch den Klimawandel ausgelösten Tran-
sitions- und physischen Risiken, zu minimieren. Finanzierungen 
von Aktivitäten mit sehr hoher negativer Auswirkung sollen da-
durch vermieden werden. Entsprechend ist in der Teilrisikostrate-
gie Adressenausfallrisiko festgelegt, dass die wissentliche Finan-
zierung von Vorhaben, die schwere Umweltschäden oder schwere 
soziale Schäden hervorrufen, ausgeschlossen ist. Dies umfasst 
insbesondere Menschenrechtsverletzungen, die Zerstörung von 
Kulturgütern, die Verletzung von Rechten der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer sowie Umweltschädigungen wie etwa die Zer-
störung von Lebensräumen bedrohter Arten. So müssen bei-
spielsweise OECD-Empfehlungen zu Umwelt- und Sozialverträg-
lichkeitsprüfungen („OECD – Common Approaches“) für alle Ex-
portfinanzierungen verbindlich berücksichtigt werden.

Die übergreifenden Grundsätze werden durch sektorspezifische 
Vorgaben ergänzt, die für Sektoren mit erhöhtem ESG-Risiko gel-
ten. Spezifische Kriterien wurden für die Sektoren Energiewirt-
schaft, Kohlekraftwerke, Staudämme und Wasserkraftwerke, 
Atomenergie, Bergbau, Öl- und Gasförderung, Land- und Forst-
wirtschaft, Zellstoff- und Papierindustrie sowie den Rüstungssek-
tor verabschiedet. Damit werden Finanzierungen von Aktivitäten 
mit hohem ESG-Risiko wie beispielsweise Fracking oder Ausbeu-
tung von ölhaltigen Teersanden ausgeschlossen. Die Nachhaltig-
keitskriterien bei der Kreditvergabe werden auf der Website der 

Helaba veröffentlicht und sind somit für Marktteilnehmerinnen 
und Marktteilnehmer einsehbar. Die Risikostrategie der Helaba 
wird jährlich überprüft und Anpassungen oder Ausweitungen von 
Nachhaltigkeitskriterien bei Bedarf eingeführt. 

Die Steuerung des Adressenausfallrisikos ist in das konzernweite 
Risikomanagement integriert. Als Basis hierfür dient eine um-
fassende, aus der Geschäftsstrategie abgeleitete, einheitliche 
Risikostrategie, die nach Maßgabe der Mindestanforderungen an 
das Risikomanagement (MaRisk) verbindlich festgelegt wurde. 
Bereits 2020 wurden ESG-Ziele in die Gesamtrisikostrategie auf-
genommen. Diese dienen als übergeordneter Rahmen für die Be-
handlung von ESG-Sachverhalten im Risikomanagement. Der 
Vorstand trägt die Verantwortung für alle Risiken der Helaba und 
ist für die konzernweite Einhaltung der Risikostrategie und die 
Umsetzung der Risikopolitik zuständig. Zur Vorbereitung der Ent-
scheidungen des Gesamtvorstands sowie zur Wahrnehmung ei-
gener Aufgaben im Rahmen der Risikosteuerung hat der Vorstand 
einen Risikoausschuss etabliert. Detaillierte Informationen zur 
Integration von Klima- und Umweltrisiken sowie zur Behandlung 
von ESG-Faktoren im Risikomanagement der Helaba sind im Ka-
pitel „Risikobericht“ dargestellt.

Institutionelles Asset Management
Als Full-Service-Manager unterstützt die Helaba Invest ihre insti-
tutionellen Kunden über die gesamte Wertschöpfungskette der 
professionellen Vermögensverwaltung. Zum 31. Dezember 2023 
verwaltet die Helaba Invest 165,0 Mrd. € in Spezial- und Publi-
kumsfonds (31. Dezember 2022: 159,0 Mrd. €). Sie verwaltet Man-
date mit Nachhaltigkeitsbezug und bietet individuelle Lösungen 
für institutionelle Investoren an. Die nachhaltige Ausrichtung 
ihrer Geschäftstätigkeit ist eine entscheidende unternehmerische 
Verpflichtung der Helaba Invest und wesentlicher Bestandteil 
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung.

Zur Sicherstellung ihres Ambitionsniveaus etablierte die Helaba 
Invest bereits 2021 eine ESG-Investment-Policy. Sie kommt bei 
Spezial- und Publikumsfonds zur Anwendung, bei denen die 
Helaba Invest die Anlageentscheidung trifft. Genauer gilt sie für 

alle im Portfoliomanagement der Helaba Invest verankerten I nves-
tmentprozesse. Bei Spezialfonds findet sie nur dann Anwendung, 
wenn der Anleger ihrer Verwendung zustimmt. Zum 31.  Dezember 
2023 fallen 24,6  Mrd.  € unter die ESG-Investment-Policy der 
Helaba Invest (31. Dezember 2022: 23,8 Mrd. €). 

Die ESG-Investment-Policy stellt eine verbindliche Grundlage in 
Form von ethischen Standards, nachhaltigkeitsbezogenem Risi-
komanagement, Integration von Klimaaspekten sowie verantwor-
tungsvoller Stimmrechtsausübung dar. So schließt die Helaba 
Invest zum Beispiel in den von ihr gemanagten Wertpapierfonds 
Hersteller kontroverser Waffen aus. Dies beinhaltet Streubomben, 
Landminen, biologische und chemische Waffen sowie Nuklear-
waffen. Des Weiteren werden beispielsweise Unternehmen aus-
geschlossen, deren Geschäftsmodell stark auf die Kohleverstro-
mung ausgerichtet ist beziehungsweise die kontroverse Förder-
methoden von Öl und Erdgas verwenden. Dabei finden Umsatz-
grenzen von 25 % beziehungsweise 5 % Anwendung. Seit 2021 
wird die konkrete CO2-Intensität des Anlageportfolios systema-
tisch erfasst und ausgewertet. Diese Kennzahl wird intern als Be-
wertungsfaktor berücksichtigt, um eine Reduktion der CO2-Inten-
sität der Portfolios messen zu können. Darüber hinaus setzt sich 
die Helaba Invest mit Hilfe eines externen Engagement-Anbieters 
aktiv für Verbesserungen bei den investierten Unternehmen ein. 
Dies umfasst die Bereiche Menschen- und Arbeitnehmerrechte, 
Umwelt und Korruption.

Neben ihrer ESG-Investment-Policy baut die Helaba Invest ihre 
Aktivitäten für Produkte, die ökologische und/oder soziale Merk-
male berücksichtigen, so genannte Artikel-8-Produkte gemäß der 
Offenlegungsverordnung, kontinuierlich aus. Zur Minimierung 
des so genannten Greenwashing-Risikos hat die Helaba Invest 
gemeinsam mit ihren Kunden bei der Klassifizierung beziehungs-
weise Umklassifizierung von Fonds weiterhin einen konservativen 
Einstufungsansatz gewählt. Zum 31. Dezember 2023 beträgt das 
Volumen der so genannten Artikel-8-Produkte 3,3 Mrd. € (31. De-
zember 2022: 2,2 Mrd. €) und konnte im Vergleich zum Vorjahr um 
50 % gesteigert werden. Zusätzlich berücksichtigen zahlreiche 
Master-Spezialfonds bereits individuelle Nachhaltigkeitskriterien, 
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ohne dass diese nach Artikel 8 oder 9 der SFDR (Sustainable Fi-
nance Disclosure Regulation) aktuell klassifiziert worden sind. 
2023 setzte die Helaba Invest den Ausbau ihrer an Nachhaltigkeit 
orientierten Produktpalette konsequent fort.

Um institutionellen Anlegern weiterhin Zugang zur attraktiven 
Anlageklasse Infrastruktur zu ermöglichen, hat die Helaba Invest 
ihre erfolgreiche Infrastruktur-Dachfondsreihe um das Nachfolge-
produkt HI-Infrastruktur-Multi Manager-Fonds III erweitert. 
 Dieses Produkt erfüllt ebenfalls die Offenlegungspflichten aus 
Artikel  8 SFDR. Der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen 
 beträgt 25 %. Darüber hinaus will die Helaba Invest mit ihrem 
HI-Corporates-Carbon-Solutions-Konzept einen aktiven Beitrag 
zur Begrenzung des CO2-Ausstoßes und damit des Klimawandels 
leisten. Dabei investiert die Helaba Invest in Unternehmen mit 
überzeugenden Transformationsstrategien, die kontinuierlich 
ihren CO2-Fußabdruck verbessern und/oder smarte Technologien 
zur Bewältigung des Klimawandels einsetzen. Im Energiesektor 
schließt die Helaba Invest Emittenten nicht automatisch aus, son-
dern unterstützt aktiv Unternehmen, die den Übergang zu grüner 
Energie vorantreiben und dadurch ihre Emissionen deutlich redu-
zieren. Die Helaba Invest sieht dies als sinnvollere Alternative zum 
Verkauf von umstrittenen Vermögenswerten an externe Parteien 
an, da die Emissionen dadurch nicht verschwinden, sondern nur 
den Eigentümer wechseln. Mit diesem realistischen Anlageansatz 
will die Helaba Invest in den ersten zehn Jahren im Vergleich zum 
Basisjahr 2019 einen um 50 % reduzierten CO2-Ausstoß (Basis 
Scope 1 und 2) auf Portfolioebene erreichen. Bis 2050 soll sich 
dieser Wert um 90 % verringern.

Bereits seit 2020 hat die Helaba Invest eine etablierte Nachhal-
tigkeitsgovernance und stellt sicher, dass Abläufe und Verantwort-
lichkeiten mit der Steuerung und dem Management von über-
greifenden beziehungsweise strategischen Nachhaltigkeitsaktivi-
täten der Helaba Invest im Einklang stehen. So sprechen bei Be-
darf zwei ESG-Komitees Handlungsempfehlungen für die 
Investmentkomitees der Helaba Invest aus. Die Nachhaltigkeits-
beauftragte hat die Funktion inne, diese Aktivitäten zu koordinie-
ren, bei Bedarf Verbesserungsmöglichkeiten an die Geschäfts-

führung heranzutragen und die Nachhaltigkeitsstrategie der 
Helaba Invest im Sinne des Gemeinwohls weiterzuentwickeln. 
Dabei steht sie im engen Austausch mit den ESG-Expertinnen und 
-Experten aus den jeweiligen Produkt- und Fachbereichen. Seit 
2019 veröffentlicht die Helaba Invest freiwillig eine jährliche 
 Entsprechenserklärung zum Deutschen Nachhaltigkeitskodex 
(DNK). In diesem Kontext identifizierte sie in einer Anfang 2022 
durchgeführten Wesentlichkeitsanalyse Handlungsfelder, die den 
Schwerpunkt ihrer Nachhaltigkeitsstrategie bilden. In den Hand-
lungsfeldern gute Unternehmensführung, nachhaltige Produkte 
und Dienstleistungen sowie attraktive Arbeitgeberin wurden 
 wesentliche Themen erfasst und mit entsprechenden strategi-
schen Zielen sowie Indikatoren zur Messung der Zielerreichung 
hinterlegt.

Im Zuge der Aktualisierung ihrer Nachhaltigkeitsstrategie für das 
Jahr 2024 hat die Helaba Invest beschlossen, aktiv dazu beizu-
tragen, die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung der Vereinten 
Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) umzusetzen. 
Diese SDGs dienen der Helaba Invest als Leitfaden, um ihre Ziele 
entlang der drei definierten Handlungsfelder zu erreichen. Dabei 
wurden die jeweiligen Handlungsfelder den entsprechenden 
SDGs zugeordnet („Gute Unternehmensführung“ zu SDG 8 und 
12, „Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen“ zu SDG 9 und 
13 sowie „Attraktive Arbeitgeberin“ zu SDG 4 und 5). Wesentliche 
Maßnahmen zur Unterstützung dieser Strategie wurden bereits 
2023 umgesetzt. Für das erste Handlungsfeld „Gute Unterneh-
mensführung“ wurde in Zusammenarbeit mit der Helaba das SIF 
entwickelt. Das SIF konkretisiert die Nachhaltigkeitsaktivitäten 
der Helaba für den Investmentbereich und ist damit neben dem 
Sustainable Lending Framework und dem Green Bond Framework 
eine weitere Säule im Sustainable Finance Framework der Helaba. 
Es ergänzt die bereits bestehenden Nachhaltigkeitskriterien für 
die Eigenanlage und das Asset Management. 

Zusätzlich zur Steigerung des Ambitionsniveaus im Bereich Nach-
haltigkeit hat die Helaba Invest mit dem SIF das bereits existie-
rende Engagement im Bereich aktives Eigentümerrecht (Active 
Ownership) in einem gemeinsamen Rahmen fest verankert. Im 

Bereich „Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen“ wurden 
neben dem Ausbau von an Nachhaltigkeit orientierten Fonds auch 
Lösungen im Reporting-Bereich zur Verfügung gestellt. Neben 
den bereits etablierten ESG-Reportings zum ESG-Rating, ESG-
Score, ESG-Kontroversen, Business Involvement Screening Re-
search (BISR) und ESG-Carbon stellt die Helaba Invest Kreditins-
tituten mit „Grün Sehen!“ ein weiteres Instrument zur Verfügung, 
welches sie bei der Integration ihrer Direktanlagen in ein ESG-Re-
porting unterstützt. Auf diese Weise ermöglicht die Helaba Invest 
Kreditinstituten den Zugriff auf eine umfassende Analyse sämt-
licher liquider Bestände des Depots A, wodurch die Steuerung in 
Bezug auf ESG-Aspekte transparenter gestaltet werden kann.

Mission der Helaba Invest ist es, durch Kapitalanlagen nachhalti-
gen gesellschaftlichen Wohlstand zu fördern. Mit der Unterzeich-
nung der PRI sowie des CDP (ehemals Carbon Disclosure Project) 
unterstreicht die Helaba Invest ihr Bekenntnis zu Nachhaltigkeit. 
Darüber hinaus verpflichtet sie sich, die Wohlverhaltensregeln des 
Bundesverbands Investment und Asset Management (BVI) inklu-
sive der Leitlinien zum verantwortlichen Investieren sowie seine 
Leitlinien für nachhaltiges Immobilien-Portfoliomanagement zu 
beachten. Als Mitglied im BVI-Ausschuss „Nachhaltigkeit“ sowie 
durch die Teilnahme an BVI-Arbeitskreisen wie „Verantwortliches 
Investieren“ und „Impact Investing“ beteiligt sich die Helaba 
 Invest an der Transformation der deutschen Fondsbranche. 
 Darüber hinaus ist die Helaba Invest seit 2012 Mitglied im 
 Bundesverband Alternative Investments (BAI) und seit 2023 im 
Verband Öffentlicher Banken (VÖB) vertreten. Auch auf Unterneh-
mensebene baut die Helaba Invest ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten 
kontinuierlich aus und fördert eine offene und tolerante Unter-
nehmenskultur. Als Unterzeichnerin der Charta der Vielfalt und 
durch die erneute Beteiligung am Deutschen Diversity-Tag mit der 
Maßnahme „Erkenne die Vielfalt in Dir“ konnte die Helaba Invest 
im Jahr 2023 erneut ein deutliches Bekenntnis zur Vielfalt de-
monstrieren. 

Versorgung mit Finanzdienstleistungen
Im Helaba-Konzern werden Privatkundinnen und Privatkunden 
primär durch die Frankfurter Sparkasse betreut. Gemäß ihrer 
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 Satzung hat die Frankfurter Sparkasse die Aufgabe, das Sparen 
und die übrigen Formen der Vermögensbildung zu fördern und 
der Befriedigung des örtlichen Kreditbedarfs zu dienen. Als re-
gionale Marktführerin im Privatkundengeschäft und mit dem dich-
testen Filialnetz in Frankfurt am Main hat sie einen wesentlichen 
Einfluss auf die Versorgung mit Finanzdienstleistungen in ihrem 
Geschäftsgebiet. Durch ihre breite Präsenz mit 50 Filialen und 
Beratungscentern, 34 Selbstbedienungsstellen, vier digitalen Be-
ratungseinheiten sowie 183 SB-Cash-Geräten (Geldautomaten 
und Ein- / Auszahler) nimmt die Frankfurter Sparkasse Verantwor-
tung für den Zugang zu Finanzdienstleistungen wahr und wird 
ihrem öffentlichen Auftrag gerecht. 

Die Frankfurter Sparkasse begreift finanzielle Inklusion als we-
sentliche Komponente ihres öffentlichen Auftrags. Um allen Be-
völkerungsgruppen, insbesondere sozial benachteiligten und 
wirtschaftlich schwachen Kundengruppen, Zugang zu Bank-
dienstleistungen zu gewährleisten, bietet die Frankfurter Spar-
kasse Basiskonten in mehreren Varianten an. Zum 31. Dezem-
ber 2023 werden 1.253 Basiskonten geführt (31. Dezember 2022: 
1.320). Blinden und sehbehinderten Menschen erleichtert die 
Frankfurter Sparkasse den Zugang zu ihren Services, indem die 
stationären Filialen jeweils über mindestens einen Bargeldauto-
maten mit einem Kopfhöreranschluss verfügen. Auch im medialen 
Vertrieb ist die Internetfiliale der Frankfurter Sparkasse vollstän-
dig barrierefrei. 

Die Frankfurter Sparkasse verfolgt eine konsequent an ihren Kun-
dinnen und Kunden orientierte Geschäftspolitik. Mitarbeitende 
im Vertrieb werden regelmäßig zur Vertriebsphilosophie der 
Sparkassen- Finanzgruppe sowie zur Umsetzung von Richtlinien 
und Gesetzen mit Verbraucherorientierung geschult. Für die 
 Frankfurter Sparkasse ist eine hohe Beratungsqualität von zent-
raler Bedeutung. Daher werden zum Beispiel Kundenberaterinnen 
und Kundenberater bis zu 35 % an Qualitätszielen gemessen, die 
unter anderem auch Vorgaben zur Kundenzufriedenheit beinhal-
ten. Für Privat- und Firmenkundinnen und -kunden wird die Kun-
denzufriedenheit durch regelmäßige Umfragen gemessen und 
die Ergebnisse werden für Zielvorgaben genutzt. Ergänzend wird 

im Rahmen des Sparkassenverbundkonzepts in Hessen- Thüringen 
dazu in den Verbundgremien berichtet und aus der Verbundstra-
tegie werden Maßnahmen und Zielvorgaben abgeleitet.

Die Frankfurter Sparkasse befasst sich strategisch mit dem The-
menfeld der Nachhaltigkeit und dessen Ausprägungen und An-
forderungen. So hat sie seit 2021 ein systematisches Nachhaltig-
keitsmanagement etabliert, welches das Themenfeld der Nach-
haltigkeit aktuell im Rahmen des ganzheitlich ausgerichteten 
Projekts „ESGIntegration“ steuert.

In den fünf Teilprojekten „Markt & Vertrieb“, „Strategie, Steuerung 
& Risiko“, „Environment“, „Social & Governance“ sowie „Techni-
sche Umsetzung“ werden wesentliche ESG-Themen identifiziert, 
gebündelt und bearbeitet. 

Schwerpunktthemen der Projektarbeit sind – neben der Erfüllung 
konkreter regulatorischer Vorgaben (Taxonomie, CSRD etc.) – vor 
allem die vertriebliche Begleitung von Kundinnen und Kunden bei 
deren Transformationsleistungen in Richtung einer nachhaltigen 
Wirtschaft und Gesellschaft sowie die Reduktion des bankeigenen 
CO2-Fußabdrucks. Auch die Identifikation und das Management 
von Nachhaltigkeitsrisiken (Inside-out-/Outside-in-Perspektive) 
sind ein wichtiges Projektziel.

Bei der Erarbeitung von konkreten Lösungen stützt sich die 
 Frankfurter Sparkasse auf den bereitgestellten Rahmen der 
 Sparkassenfinanzgruppe (zum Beispiel Selbstverpflichtung 
 deutscher Sparkassen für klimafreundliches und nachhaltiges 
Wirtschaften des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands 
(DSGV)) sowie auf die  Aktivitäten der Konzernmutter Helaba.

Wohnungsbewirtschaftung
Mit ihrem Gebäudebestand von rund 53.000 vermieteten und ver-
walteten Wohnungen kann die GWH Immobilien Holding GmbH 
einen bedeutenden Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft neh-
men. Sie verfolgt die Ziele, für breite Bevölkerungsschichten hoch-
wertigen und bezahlbaren Wohnraum bereitzustellen sowie die 

negativen Auswirkungen des Gebäudesektors auf die Umwelt zu 
senken. 

Um der steigenden Nachfrage nach Wohnraum insbesondere in 
Ballungszentren wie dem Rhein-Main-Gebiet oder der Rhein- 
Neckar-Region zu begegnen, investiert die GWH gezielt in ihren 
Wohnungsbestand und Neubauprojekte mit vielfältigen und le-
bensbegleitenden Wohnkonzepten. So wurden in 2023 insgesamt 
364 Mietwohnungen fertiggestellt (2022: 132). Alle Wohnungen 
wurden im KfW-Standard EH 55 errichtet und entsprechend ge-
fördert. Darüber hinaus unterhält die GWH Anlaufstellen vor Ort, 
um ein vertrauensvolles Verhältnis zu ihren Mieterinnen und Mie-
tern zu erhalten. Hausmeisterinnen und Hausmeister wohnen in 
der Regel vor Ort und sind damit Teil der Quartiersgemeinschaft. 

Aus Perspektive der nachhaltigen Entwicklung hat die GWH 2023 
ganzheitliche Prozesse zum Beispiel in Bezug auf strategische 
Reviews wesentlicher Nachhaltigkeitsthemen und entsprechende 
Risikobewertungen zur fortlaufenden Optimierung ihrer Nach-
haltigkeitsstrategie auf den Weg gebracht. Mit Blick auf die Ener-
gie- beziehungsweise CO2-Bilanz ihrer Wohngebäude identifiziert 
die GWH für 2023 systematisch wesentliche Emissionsquellen, 
um unter anderem im Zuge der Dekarbonisierungsstrategie Maß-
nahmen zu implementieren, die zentrale Reduktionspotenziale 
heben. Zudem versorgt die GWH mit dem eigenen Energiedienst-
leister Systeno GmbH mehr als ein Drittel ihrer Wohnungen mit 
Heizenergie aus energieeffizienter Kraft-Wärme-Kopplung und 
regenerativen Quellen und entwickelt Quartiere gezielt weiter. 

Den Erfolg der umwelt- und klimabezogenen Maßnahmen kont-
rolliert sie regelmäßig durch Messungen der auf diese Weise er-
zielten Einsparungen von CO2-Emissionen. Der jüngsten Auswer-
tung zufolge konnte der Gesamtenergieverbrauch in 2022 von 
435.728 MWh durch Modernisierung der Gebäudehülle und der 
Anlagentechnik um rund 1,2 % gesenkt werden, wodurch 1.131 
Tonnen CO2 eingespart wurden (2021: 832 Tonnen CO2). Seit 2017 
wurden die Energieausweise für 95,0 % der Wohneinheiten neu 
erstellt und weisen für 87,8 % aller Wohneinheiten den Ver-
brauchswert und für 12,2% aller Wohneinheiten den Bedarfswert 
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aus. Der durchschnittliche Energieverbrauch der Wohnimmobilien 
bei der GWH liegt mit 116 kWh/m²/a (2021: 119 kWh/m²/a) deut-
lich unter dem von der deutschen Energieagentur veröffentlichten 
Bundesdurchschnitt von rund 169 kWh/m²/a (letzter verfügbarer 
Wert für das Jahr 2015). 33,6 % der Wohnfläche entsprechen den 
Energieeffizienzklassen A+ bis C, 55,3 % entsprechen den Klassen 
D bis E und 11,1 % den Klassen F bis H.

Neben den ökologischen Auswirkungen sind auch die sozialen 
Aspekte für Mieterinnen und Mieter von Bedeutung. Deshalb en-
gagiert sich die GWH in ihren Großsiedlungen unter anderem mit 
vielseitigem soziokulturellem Profil. 15,0 % der Wohnungen der 
GWH gehören zum mietpreisgebundenen (sozial geförderten) 
Wohnungsbestand, 40 ,0 % der Wohnungen befinden sich in Vier-
teln mit sozialem Quartiersmanagement. Im Rahmen des sozialen 
Quartiersmanagements soll mit zahlreichen Maßnahmen die Le-
bens- und Wohnqualität der Bewohnerinnen und Bewohner ver-
bessert sowie für sozialen Ausgleich und eine positive Entwick-
lung der Nachbarschaften gesorgt werden. 

Für 18 Großquartiere mit zahlreichen vor Ort agierenden, karita-
tiven Partnern legt die GWH individuelle Profile an und leitet da-
raus jährlich fortgeschriebene Quartiersentwicklungspläne ab mit 
dem Ziel, vor Ort die Lebensqualität und die Werthaltigkeit der 
Bestände zu erhöhen. Hierfür werden Stärken und Schwächen 
analysiert, Entwicklungsmöglichkeiten und Chancen für die Auf-
wertung beschrieben und Bewohnerinnen und Bewohner in Ent-
scheidungsprozesse integriert. Im Oktober 2023 hat die GWH 
eine repräsentative Mieterinnen-und-Mieter-Umfrage durchge-
führt, die weitere Ausbaupotenziale für die Quartiersentwicklung 
anzeigt. Die GWH plant, kontinuierlich weitere Mieterinnen-und-
Mieter-Umfragen in den kommenden Jahren durchzuführen. 
18,1 % der planbaren Instandhaltungsausgaben fließen schon 
heute in kontinuierliche Wohnumfeldverbesserungen wie Spiel-
plätze, neue Beleuchtungskonzepte, barrierearme Wegegestal-
tung und Treffpunkte im Quartier. Zusätzlich stellt die GWH bei-
spielsweise Räumlichkeiten für gesellschaftliche Zwecke wie die 
Jugendbetreuung oder Begegnungszentren bereit und engagiert 
sich bei sozialen Projekten. In Wohnsiedlungen schafft die GWH 

soziale Anlaufstellen und beschäftigt Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeiter. Auf diese Weise kommt die GWH ihrer regionalen 
Verantwortung nach und fördert das gesellschaftliche Miteinan-
der auf zahlreichen Ebenen.

In Zeiten stark steigender Kosten für Wärme und Strom steht die 
GWH ihren Mieterinnen und Mietern zur Seite und erfüllt auch in 
wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ihren Anspruch, für Kun-
den eine verlässliche und faire Vermieterin zu sein. Mit dem GWH 
Wohnversprechen sagt die GWH ihren Kunden zu, für die Abrech-
nungsjahre 2022 und 2023 keine Kündigungen wegen Schwierig-
keiten beim Begleichen der Nebenkosten auszusprechen. Damit 
will die GWH ihren Kunden weiterhin die Sorge nehmen, ange-
sichts gestiegener Energiekosten vom Verlust der eigenen Woh-
nung bedroht zu sein. Soweit Mieterinnen oder Mieter die erhöh-
ten Nebenkosten nicht oder nur unvollständig bezahlen können, 
erklärt sich die GWH bereit, neben dem Kündigungsverzicht indi-
viduelle Vereinbarungen zu treffen, um ihren Kunden die Erfül-
lung ihrer Zahlungspflichten zu erleichtern. Dieses Wohnverspre-
chen und die damit einhergehende intensive Betreuung von 
Mieterinnen und Mietern zeichnet die GWH aus und ist außerhalb 
der Branchennorm.

Bekämpfung von Korruption und 
 Bestechung

Die konsequente Einhaltung von Vorschriften und Gesetzen auf 
lokaler, nationaler und internationaler Ebene gehört zum 
Grundverständnis der Helaba. Das Risiko, dass rechtliche 
 Bestimmungen verletzt werden, wird als Rechtsrisiko angesehen 
und im Rahmen des operationellen Risikos gesteuert (siehe 
Risiko bericht). 

Im Rahmen der präventiven Ausrichtung wird jährlich eine kon-
zernweite Risikoanalyse erstellt und dem zuständigen Dezernen-
ten, dem Gesamtvorstand und dem Verwaltungsrat berichtet. 
Darüber hinaus nimmt die interne Revision im Rahmen ihrer 
 Prüfungsaktivitäten eine unabhängige Bewertung des Risiko-

managements und der Kontrollen vor und berichtet hierüber an 
den Vorstand. Der Helaba sind in 2023, wie auch in den Vorjahren, 
keine Korruptionsverfahren bekannt gegeben worden.

Für die Helaba ist in diesem Kontext aufgrund der Natur des Bank-
geschäfts die Verhinderung von wirtschaftskriminellem Handeln 
durch das präventiv ausgerichtete Compliance Management von 
zentraler Bedeutung. Die Helaba hat unter anderem die unabhän-
gigen Funktionen der Compliance-Stelle Geldwäsche- und Be-
trugsbekämpfung als zentrale Stelle im Sinne des § 25h KWG ein-
gerichtet und entwickelt sie unter Einbeziehung der Niederlas-
sungen und der relevanten Tochtergesellschaften stetig weiter. 
Zu ihren Aufgaben gehören die Entwicklung und Umsetzung von 
internen Grundsätzen, angemessenen geschäfts- und kunden-
bezogenen Sicherungssystemen und -maßnahmen sowie Kont-
rollen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung 
und strafbaren Handlungen wie etwa Betrug und Bestechung. 

Jede Form von Bestechung und Bestechlichkeit ist in der Helaba 
verboten. Dies ist im Verhaltenskodex ausgeführt, der als über-
geordnete Leitlinie und Orientierungsrahmen für alle Mitarbei-
tenden fungiert. Im Anweisungswesen sowie in der Betriebsord-
nung sind verbindliche Regelungen und Hilfestellungen unter 
anderem für den Umgang mit Zuwendungen sowie zur Aufklärung 
von Verdachtsmomenten von wirtschaftskriminellen Handlungen 
niedergelegt, um sicherzustellen, dass geschäftliche Entschei-
dungen objektiv, transparent und auf Basis nachvollziehbarer 
Sachargumente getroffen werden. Im Rahmen der aufsichtsrecht-
lichen Vorgaben finden regelmäßig Schulungen statt, zu deren 
Teilnahme alle Mitarbeitenden mindestens alle zwei Jahre ver-
pflichtet sind.

Das Hinweisgebersystem WhistProtect® ermöglicht allen Mit-
arbeitenden, potenziell unrechtmäßige Vorgänge zu melden. Alle 
Mitarbeitenden im Konzern können sich unter Wahrung der 
 Vertraulichkeit ihrer Identität oder anonym über verschiedene 
Kommunikationskanäle (Webportal / postalisch / telefonisch) an 
eine externe Ombudsperson wenden. 
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Wertschätzende Unternehmenskultur 
und nachhaltige Personalarbeit

Das Wissen und die Erfahrungen der Mitarbeitenden sind für die 
Helaba als Anbieterin von spezialisierten Finanzdienstleistungen 
von wesentlicher Bedeutung für den langfristigen Erfolg in einem 
dynamischen und komplexen Marktumfeld. Die Mitarbeitenden 
tragen mit ihren Leistungen, ihrem Engagement und ihren Ideen 
dazu bei, dass die Helaba erfolgreich langfristige Kundenbezie-
hungen gestalten kann. Eine Unternehmenskultur des vertrauens-
vollen Miteinanders soll diese flexible, agile und innovative Zu-
sammenarbeit weiter stärken.

Attraktive Arbeitgeberin und Mitarbeiterentwicklung
Vor dem Hintergrund der anhaltenden regulatorischen Entwick-
lungen, der fortschreitenden Digitalisierung in der Finanzindust-
rie sowie des demografischen Wandels ist die Helaba bestrebt, 
hochqualifizierte und motivierte Fach- und Führungskräfte sowie 
potenzialstarke Nachwuchskräfte für sich zu gewinnen, zu ent-
wickeln und zu binden. 

Um den erhöhten Rekrutierungsanforderungen am Markt zu ge-
nügen, setzt die Helaba zukünftig auf ein zentral organisiertes 
Recruiting und einen optimierten Stellenbesetzungsprozess und 
wirbt seit 2023 mit neu eingeführten Benefits. So erhalten Mit-
arbeitende eine monatliche Nachhaltigkeitspauschale, mittels 
Gehaltsumwandlung das Angebot, per Leasing ein JobRad zu 
nutzen, oder die Möglichkeit, in den rechtlich möglichen Grenzen 
im EU-Ausland mobil zu arbeiten. Durch ein Empfehlungspro-
gramm können Mitarbeitende der Bank außerdem neue poten-
zielle Mitarbeitende empfehlen, damit die Besetzung offener 
Stellen unterstützen und für jede erfolgreiche Vermittlung eine 
Geldprämie erhalten. Auch im Onboarding sollen mit dem neuen 
Format „Willkommen@Helaba“ neu eingestellte Mitarbeitende 
wirksam vernetzt und an die Helaba gebunden werden.

Um die erforderlichen Mitarbeiterkompetenzen bereitzustellen, 
setzt die Helaba neben formalen Stellenbeschreibungen auf den 
regelmäßigen Dialog zwischen Führungskraft und Mitarbeiten-

den. Dieser nimmt den Stand von Leistung, Motivation und Quali-
fikation einer und eines jeden Einzelnen in den Fokus, schafft 
Transparenz hinsichtlich der Arbeitsanforderungen und der indi-
viduellen Ziele und bietet den Raum, über Entwicklungsmöglich-
keiten zu sprechen und geeignete Maßnahmen zu vereinbaren. 

Für Erhalt und Ausbau von Kompetenzen setzt die Helaba auf ihr 
betriebliches Angebot zur Aus- und Weiterbildung. So investierte 
sie im Jahr 2023 2,0 Mio. € in die Qualifizierung ihrer Mitarbeiten-
den (2022: 1,6 Mio. €). Allen Mitarbeitenden steht ein bedarfs-
gerecht aufgestelltes Angebot an internen Seminaren zur fachli-
chen, persönlichen, sozialen und methodischen Entwicklung zur 
Verfügung. Darüber hinaus können auch externe Trainingsange-
bote wahrgenommen sowie berufsbegleitende Studiengänge 
oder Zertifikatskurse gefördert werden.

Die Helaba richtet einen besonderen Fokus auf die Rekrutierung 
und Förderung von Nachwuchskräften. Mit der 2023 beschlosse-
nen Neuen Nachwuchsagenda soll der Anteil an Mitarbeitenden 
unter 30 Jahren nachhaltig auf eine Quote von 10 % im Einzel-
institut erhöht werden. Das soll über Direkteinstiege sowie Aus-
bildungs- und Traineeprogramme gelingen. Zudem sollen Kon-
taktprogramme gesteigert werden, um perspektivisch Studie-
rende über Praktika und Werkstudentenangebote schon vor 
Studienabschluss auf die Helaba aufmerksam zu machen. Auch 
während ihrer Entwicklungsphase wird verstärkt auf Bindung von 
Nachwuchskräften geachtet: So veranstalten die YoungTalents 
verschiedene Austausch- und Vernetzungsformate und haben 
2023 eine Betriebssportgruppe E-Sports gegründet. Die duale 
Ausbildung bleibt ein Wert für die Helaba. Sie bildet an den Stand-
orten Frankfurt / Offenbach und Kassel aus. 

Interne Karrieren fördern und potenzialstarke Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aufbauen, um sie im besten Fall in eine Nachfolge-
planung zu bringen, ist der Helaba ein Anliegen und ein wichtiger 
Schritt, die Personalarbeit nachhaltiger zu machen. Nachhaltig 
bedeutet hierbei, auf eine dauerhafte Partnerschaft mit den Mit-
arbeitenden zu setzen und sie intern auf wichtige Positionen zu 
entwickeln, die frei sind oder frei werden. Im Juli 2023 legt die 

Helaba mit einem strukturierten Funktionsbewertungssystem, 
marktgerechten Vergütungsbändern sowie einer modernen Titel-
struktur im außertariflichen Bereich (AT-Bereich) das Fundament 
einer auf die Zukunft ausgerichteten Personalarbeit. Dies gilt bei 
der Einführung zunächst für die deutschen Standorte, bis 2024 
ist eine Einführung einheitlicher Titel auch in den Auslandsstand-
orten vorgesehen. Neben der Führungskarriere können sich au-
ßertariflich Beschäftigte ab 2023 in gleichwertigen Fach-, Ver-
triebs- und Projektmanagementkarrieren entwickeln. Mit den 
neuen, modernen Entwicklungsmöglichkeiten möchte die Helaba 
ihren Mitarbeitenden neue und hochwertige Perspektiven in ihrer 
individuellen Entwicklung aufzeigen, um weiterhin und nachhaltig 
attraktive Arbeitgeberin insbesondere für leistungsbereite und 
potenzialstarke Mitarbeitende zu bleiben. Interne Karrieren wer-
den zudem mittels einer strukturierten Potenzialidentifikation 
und -entwicklung gefördert. So erhalten Mitarbeitende die Mög-
lichkeit, sich auf Basis ihrer Stärken und Lernfelder zu entwickeln, 
entweder über eine strukturierte individuelle Weiterentwicklung 
oder aber im Rahmen eines Potenzialförderprogramms. 

Das betriebliche Gesundheitsmanagement der Helaba ist dafür 
konzipiert, die körperliche und psychische Gesundheit ihrer Mit-
arbeitenden mit Vorsorgemaßnahmen zu erhalten sowie ein Be-
wusstsein für eine gesunde Lebensweise zu vermitteln und die 
Lebensqualität zu erhöhen. In Veranstaltungen, Vorträgen und 
Seminaren können Mitarbeitende regelmäßig Angebote zu Ge-
sundheitsthemen wie gesunder Ernährung, Bewegung im Büro-
alltag und Stressvermeidung am Arbeitsplatz wahrnehmen. Ein 
umfangreiches Betriebssportprogramm dient zum Erhalt der kör-
perlichen Fitness. Für Beschäftigte, die sich in schwierigen Berufs- 
oder Lebenssituationen befinden, steht als kompetente Bera-
tungsstelle ein „Employee Assistance Program“ zur Verfügung. 
Bei beruflichen, familiären, gesundheitlichen oder anderen per-
sönlichen Fragestellungen wie zum Beispiel bei der Vermittlung 
von Hilfen im Haushalt und bei der Versorgung hilfebedürftiger 
Angehöriger können Mitarbeitende dies in Anspruch nehmen.
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Unternehmenskultur
Als Corporate Citizen will die Helaba einen gesellschaftlich wich-
tigen Beitrag leisten. Darum bietet sie die Möglichkeit für ein frei-
williges soziales Engagement während der Arbeitszeit. Corporate 
Social Volunteering ist an allen Standorten der Helaba in Form von 
verschiedenen Projekten möglich, an denen sich die Beschäftig-
ten freiwillig beteiligen können.

Insbesondere das in 2022 durchgeführte Stimmungsbarometer 
bot in 2023 allen Fachbereichen eine fundierte Grundlage, um an 
der Weiterentwicklung der Unternehmenskultur zu arbeiten. 
Diese umfassende Sicht auf das Unternehmen und weitere Pers-
pektiven beziehungsweise Ansätze der Kultur-Transformation 
wurden im Verlauf des Jahres 2023 im Programm „Aufbruch 2030“ 
zusammengefasst: Unter dem Leitgedanken „Miteinander mehr 
möglich machen!“ entwickelt die Helaba Ideen und Maßnahmen, 
wie bereichsübergreifende Zusammenarbeit sowie Leistungs- 
und Innovationskultur stetig weiterentwickelt werden können. Ein 
Höhepunkt des Programms war die Veranstaltung „Aufbruch 2030 
erleben.“ im Januar 2024. Mehr als 2.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter hatten sich zur in Teilen auch interaktiv gestalteten 
Helaba-Messe angemeldet und konnten gemeinsam an den Zu-
kunftsthemen arbeiten und sich über Fachbereichsgrenzen hin-
aus vernetzen.

Diversity und Chancengleichheit
Mit dem Unterzeichnen der Charta der Vielfalt und des UN Global 
Compact sowie in ihrem Verhaltenskodex bekennt sich die Helaba 
zu einem diskriminierungsfreien Arbeiten und der Wertschätzung 
der unterschiedlichen Fähigkeiten von Mitarbeitenden. Ziel der 
Helaba ist es, durch die Einbeziehung individueller Vielfalt zur 
Stärkung der Innovationskraft sowie zur Verbesserung der Risiko-
kultur beizutragen. Mit einer lebensphasenorientierten und chan-
cengerechten Ausgestaltung von Maßnahmen möchte die Helaba, 
dass alle Mitarbeitenden, ganz unabhängig von Alter, Geschlecht, 
Ethnie, Verschiedenheiten in Bezug auf Bildung, berufliche Hinter-
gründe, geografische Herkunft sowie sexuelle Identität und Be-
hinderung etc., einbezogen werden und zum langfristigen Unter-
nehmenserfolg beitragen können. Dabei unterstützt die Helaba 

einen ganzheitlichen Ansatz; die Bemühungen um ein vielfältiges, 
inklusives Arbeitsumfeld sind ein kontinuierlicher Prozess.

Das eigene Lebensphasenmodell ist mit den chancengerecht aus-
gestalteten Angeboten und der Orientierung an unterschiedli-
chen beruflichen Phasen bewusst darauf ausgerichtet, die perso-
nelle Vielfalt der Helaba zu nutzen. Es unterstützt mit seiner lang-
fristigen Ausrichtung einen nachhaltigen Ansatz der Personalar-
beit. 

Die Helaba unterstützt verschiedene Netzwerkformate, um Di-
versity sichtbar und erlebbar zu machen. HelaWiN vernetzt Frauen 
über alle Bereiche und Hierarchiestufen der Bank. HelaPride 
schafft mehr Sichtbarkeit für die LSBTIQ*-Community. NextGene-
ration bringt Helaba-Gruppen-übergreifend junge Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zusammen. HelaNations spricht Mitarbei-

tende mit einem ausländischen / ethnischen Hintergrund an. 
HelabaTransform diskutiert neueste Trends und Entwicklungen in 
der digitalen Welt.

Unterstützend stehen ein Potenzialförderprogramm und ein Men-
toringprogramm zur Verfügung, die unter anderem die Entwick-
lung von Frauen in verantwortungsvolle Positionen zum Ziel 
haben. Ergänzt werden die genannten Angebote beispielsweise 
durch Seminare zur Förderung von Frauen hinsichtlich ihrer Kar-
riereentwicklung, durch etablierte Kinderbetreuungsangebote 
wie auch durch umfassend ausgestaltete Teilzeitmodelle. Bei der 
Potenzialerkennung und bei der Nachfolgeplanung bis hin zur 
Shortlist bei Besetzungsprozessen sollen Frauen besondere Auf-
merksamkeit erhalten. Dadurch sollen im Rahmen einer freiwilli-
gen Verpflichtung gemäß KPI 3 der ESG-Ziele perspektivisch über 
30 % aller Führungskräftepositionen mit Frauen besetzt werden.

Kennzahlen für die Vielfalt der Beschäftigten des Helaba-Einzelinstituts

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021

Anteil Frauen  46,0 % 45,5 % 45,6 %

Anteil weiblicher Führungskräfte 25,9 % 22,6 % 22,5 %

Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder (Helaba-Einzelinstitut) 16,7 % 0,0 % 0,0 %

Anteil weiblicher Verwaltungsratsmitglieder (Helaba-Einzelinstitut) 32,1 % 28,3 % 30,2 %

Anteil Alter > 50 51,4 % 53,2 % 53,0 %

Anteil Alter 30 – 50 42,9 % 41,7 % 43,0 %

Anteil Alter < 30 5,7 % 5,1 % 4,0 %

Anteil Mitarbeitende mit Schwerbehinderung 4,4 % 4,4 % 4,6 %
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Arbeitsrechtliche Grundlagen und Vergütungspolitik
95,2 % (2022: 95,2 %) der Mitarbeitenden arbeiten in Deutsch-
land. Entsprechende Vorschriften zu Arbeitsrecht und Arbeits-
schutz sind fester Bestandteil der internen Regelungen und Pro-
zesse. 98,6 % (2022: 98,5%) der Mitarbeitenden haben einen 
unbefristeten Arbeitsvertrag. Wie im Hessischen Personalvertre-
tungsgesetz vorgesehen, vertritt der Personalrat die Interessen 
der Mitarbeitenden und überwacht die Einhaltung der Vorschriften 
zu deren Schutz. Als Vertretungsorgan ist er der erste Ansprech-
partner der Geschäftsleitung in allen Belangen der Mitarbeiten-
den. Der Gesamtpersonalrat der Helaba wird ergänzt durch Perso-
nalvertretungen an einzelnen Standorten und bei der Frankfurter 
Sparkasse sowie durch die Jugendauszubildenden- und die 
Schwerbehindertenvertretung. Die Beteiligung des Personalrats 
in der Helaba erfolgt durch Mitbestimmung, Mitwirkung und An-
hörung vor allem im organisatorischen, personellen und sozialen 
Bereich.

In der Vergütungsstrategie und den Vergütungsgrundsätzen hat 
die Helaba den Zusammenhang zwischen Geschäftsstrategie, Ri-
sikostrategie, den langfristigen Zielen und der geschlechtsneut-
ralen Vergütung festgelegt. Für 51,0 % (2022: 50,7 %) der Mitar-
beitenden ist die Vergütung nach dem Tarifvertrag für öffentliche 
Banken geregelt. Die verbleibenden 49,0 % (2022: 49,3 %) der 
Mitarbeitenden werden außertariflich vergütet. Die Vergütungs-
systeme für die Mitarbeitenden und den Vorstand von Helaba und 
Frankfurter Sparkasse erfüllen die Anforderungen der Institutsver-
gütungsverordnung sowie der EBA-Leitlinien. 

Durch die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitszielen in Form von 
langfristiger Wirtschaftlichkeit und Stabilität soll gewährleistet 
werden, dass keine Anreize zum Eingehen unangemessener Risi-
ken gesetzt werden. Im Einklang mit dem EZB-Leitfaden zu Um-
welt- und Klimarisiken tragen Vergütungspolitik und -praktiken 
(einschließlich der Nutzung von Zurückbehaltungen und der Fest-
legung von Leistungskriterien) der Helaba unter anderem dazu 
bei, einen langfristigen Ansatz zur Steuerung von Umwelt- und 
Klimarisiken gemäß dem Risikoappetit und der Risikostrategie der 
Helaba zu unterstützen. Dieser Ansatz wird im Zielesystem der 
Helaba adressiert. 

Darüber hinaus werden Ziele zu Nachhaltigkeitsaspekten verein-
bart und im Zielesystem der Mitarbeitenden der Helaba imple-
mentiert. Sie umfassen die aus den strategischen ESG-Zielen ab-
geleiteten KPIs. Ziel ist es, alle Mitarbeitenden für die Nachhaltig-
keitstransformation und die damit verbundenen Chancen und 
Risiken zu sensibilisieren und gemeinsam einen Beitrag zu leis-
ten.

Die Darstellung der Vergütungssysteme sowie der Gesamtbeträge 
aller Vergütungsbestandteile wird in Form eines eigenständigen 
Berichts (Vergütungsbericht gemäß § 16 Institutsvergütungsver-
ordnung in Verbindung mit Artikel 450 CRR) jährlich auf der Inter-
netseite der Helaba veröffentlicht (www.helaba.com). 

Insgesamt weisen eine geringe Fluktuationsrate von 3,5 % (durch 
den Arbeitnehmer veranlasst, 2022: 2,5 %), die Dauer der durch-
schnittlichen Betriebszugehörigkeit von 13,5 Jahren (2022: 13,8 
Jahren) und ein niedriger Krankenstand von 5,3 % (krankheits-
bedingter Ausfall mit ärztlichem Attest, 2022: 6,1 %) auf eine hohe 
Zufriedenheit und Einsatzbereitschaft der Mitarbeitenden hin.
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Bericht zur Gleichstellung und Ent geltgleichheit  
nach § 21 Entgelt transparenzgesetz (EntgTranspG)
Am 6. Juli 2017 ist das Gesetz zur Förderung der Entgelttrans-
parenz zwischen Frauen und Männern in Kraft getreten. Nach dem 
neuen Gesetz müssen Unternehmen mit in der Regel mehr als 500 
Beschäftigten, die zur Aufstellung eines Lageberichts verpflichtet 
sind, einen „Bericht zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit“ (so 
genannten Entgeltbericht) aufstellen. 

Die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale („Helaba“) hat 
einen Entgeltbericht im Sinne des § 21 Abs. 1 EntgTranspG zu er-
stellen. Ein Entgeltbericht wurde erstmals im Kalenderjahr 2018 
veröffentlicht, der – zu Beginn der Berichtserstellungspflicht – nur 
das Kalenderjahr 2016 umfasste. Der vorliegende Entgeltbericht 
der Helaba wird dem Lagebericht zum 31. Dezember 2023 als An-
lage beigefügt.

In dem Entgeltbericht sind zum einen (i) bestimmte Maßnahmen 
der Helaba zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Män-
nern und (ii) zur Einhaltung und Förderung von Entgeltgleichheit 
zwischen Frauen und Männern, zum anderen (iii) bestimmte sta-
tistische Angaben zur Zahl der Beschäftigten, aufgeschlüsselt 
nach Frauen und Männern, anzugeben.

Die Helaba ist eine Universalbank mit starkem regionalem Fokus 
sowie einer langfristigen und nachhaltigen Ausrichtung auf die 
Bedürfnisse ihrer Kunden. Als Anstalt öffentlichen Rechts ist sich 
die Helaba ihrer sozialpolitischen und gesellschaftlichen Verant-
wortung als Arbeitgeberin bewusst und fördert eine vorurteils- 
und diskriminierungsfreie Unternehmenskultur, die von Respekt 
und Wertschätzung allen Beschäftigten gegenüber geprägt ist. 
Als bedeutendes Institut fällt die Helaba außerdem unter die Ver-
gütungsregeln des Kreditwesengesetzes und der Institutsvergü-

tungsverordnung und hat schon aus diesem Grund transparente 
und nachvollziehbare Vergütungssysteme zu implementieren.

1.  Maßnahmen der Helaba zur  Förderung 
der Gleichstellung von Frauen  
und Männern und ihre Wirkung

Für die Helaba ist es bei der Umsetzung von Diversität ein wich-
tiges Anliegen, vorhandene Talente und Fähigkeiten zu erkennen, 
zu entwickeln und optimal zu nutzen. Im Sinne einer nachhaltigen 
Personalarbeit unterstützen wir eine Unternehmenskultur mit 
mehr Diversität und etablieren entsprechende Konzepte, auf 
deren Basis Frauen und Männer in der Bank die gleichen Chancen 
erhalten, sich funktional zu entwickeln. 

Im Vergleich zu 2020 sind wir bei einem leichten Anstieg der Füh-
rungspositionen (+5 %) insgesamt diverser geworden. Der Anteil 
an Frauen über alle Führungsebenen hinweg stieg dabei insge-
samt um 4,3 %.

Um dafür zu sorgen, dass zukünftig deutlich mehr weibliche Be-
werbungen für höherwertige Stellen (Führung, Fach, Projekt und 
Vertrieb) zur Verfügung stehen und perspektivisch insbesondere 
über 30 % aller Führungskräftepositionen mit Frauen besetzt wer-
den können, hat die Helaba 

	■ eine strukturierte Potenzialidentifikation etabliert und 
	■ für eine entsprechende Nachfolgeplanung gesorgt.

Sie wird außerdem bei Besetzungsprozessen Frauen auf internen 
und externen Shortlists deutlich stärker berücksichtigen.

Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern, hat die 
Helaba insbesondere

	■ das Angebot von Betreuungsplätzen für Kinder bis sechs Jahre 
und die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Elder Care fest 
etabliert,

	■ den Ausbau flexibler, mobiler Arbeit deutlich vorangetrieben 
und 

	■ Führen in Teilzeit unterstützt.

2.  Maßnahmen der Helaba zur  
Herstellung von Entgeltgleichheit  
für Frauen und Männer

Zur Herstellung von Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Män-
nern existieren in der Helaba bereits bei der Festlegung eines 
Gehalts, zum Beispiel bei erstmaliger Aufnahme einer Tätigkeit in 
der Helaba oder auch bei einer beruflichen Veränderung innerhalb 
der Bank, die eine Veränderung des Gehalts zur Folge haben kann, 
Maßnahmen und Vorgehensweisen, die auf eine gleiche Entgelt-
findung zwischen Frauen und Männern einzahlen.

Bei der Gehaltsfestsetzung wird in der Helaba zunächst einmal – 
geschlechtsneutral – danach unterschieden, ob es sich bei den 
Beschäftigten um Tarif- oder AT-Mitarbeitende handelt.
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a)  Materielle Grundlagen bei der Gehaltsfestsetzung  
von Tarif-Beschäftigten

Die Festlegung des Gehalts einer / eines Tarif-Beschäftigten er-
folgt anhand einer individuellen Eingruppierung in die jeweils 
anwendbare Tarifgruppe des MTV Banken mit vorher festste-
henden Tätigkeitsmerkmalen sowie einer gegebenenfalls über-
tariflichen (Zusatz-)Vergütung, die durch den in der Helaba 
 anwendbaren Vergütungsrahmen (als Einheitsregelung mit Funk-
tionsstufen) geschlechtsneutral beziehungsweise geschlechter-
unabhängig für alle Beschäftigten gleichermaßen zur Anwendung 
gelangt.

b)  Materielle Grundlagen bei der Gehaltsfestsetzung 
von AT-Beschäftigten

Im AT-Bereich und in dessen Funktionsstufensystem wird bei der 
individuellen Gehaltsfestsetzung zunächst zwischen der Fach-, 
Projekt- und Vertriebs- sowie der Führungslaufbahn unterschieden.

Fach-, Projekt- und  
Vertriebslaufbahn
	■ AT 1
	■ AT 2
	■ AT 3
	■ AT 4

 
Führungslaufbahn

	■ Gruppenleitung
	■ Abteilungsleitung
	■ Bereichsleitung

Die Gehaltsfestsetzung erfolgt in enger Abstimmung mit dem ein-
stellenden Bereich sowie dem Bereich Personal und Recht. Ab der 
Ebene AT 3, AT 4 beziehungsweise Abteilungsleitung findet die 
Gehaltsfestsetzung in der Regel auch unter Einbeziehung des für 
den einstellenden Bereich zuständigen Dezernenten statt. Bei der 
Gehaltsfestsetzung innerhalb von Fach-, Projekt-, Vertriebs- und 
Führungslaufbahnen wird sich geschlechtsneutral und geschlech-
terunabhängig an der jeweiligen Funktionsstufe sowie innerbe-
trieblichen  Gehaltsbändern pro Funktionsstufe, die sich wiederum 
an der Organisationsstruktur in der Helaba ausrichten, orientiert. 
Folgende Aspekte fließen innerhalb der organisatorischen Be-
trachtung bei der Gehaltsfestsetzung mit ein:

	■ Gesamtbank
	■ Vertriebseinheit, Produtkbereich oder Corporate Center
	■ Bereich
	■ Abteilung oder Gruppe
	■ Berücksichtigung konkreter Erfordernisse des Bewerber- und 

Arbeitsmarkts

Zu berücksichtigen ist ferner, dass der jeweils örtlich zuständige 
Personalrat – bis zur Ebene der Bereichsleitung – bei Einstellun-
gen, Höher- und Rückgruppierungen sowie Eingruppierungen im 
Rahmen der zu berücksichtigenden Mitbestimmungsrechte des 
hessischen Personalvertretungsrechts beteiligt wird und auch auf 
eine geschlechtsneutrale und geschlechterunabhängige Gehalts-
festlegung achtet.

3.  Nach Geschlecht aufgeschlüsselte 
statistische Angaben für das  
Jahr 2023

Die durchschnittliche Gesamtzahl der Beschäftigten betrug im 
Jahr 2023 insgesamt 3.406,3  Mitarbeiterkapazitäten (MAK). 
Davon waren 1.558,7 MAK weibliche Beschäftigte und 
1.847,6 MAK männliche Beschäftigte. 

Von den weiblichen Beschäftigten waren 756,6 MAK vollzeitbe-
schäftigt und 464,2 MAK teilzeitbeschäftigt.

Von den männlichen Beschäftigten waren 1.756,6 MAK vollzeit-
beschäftigt und 91,0 MAK teilzeitbeschäftigt.

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

Frankfurt am Main, 1. Januar 2024
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Jahresbilanz der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
zum 31. Dezember 2023

Aktivseite in Mio. €

Anhang Ziffer 31.12.2023 31.12.2022

Barreserve  
a) Kassenbestand 12 11
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken 381 328

Darunter:  
Bei der Deutschen Bundesbank – 705 (311)

392 339
Forderungen an Kreditinstitute (2)
b) Kommunalkredite 10.287 9.268
c) Andere Forderungen 33.267 41.057

43.555 50.325
Darunter: 
Täglich fällig 33.147 (40.940)

Forderungen an Kunden (3)
a) Hypothekendarlehen 20.332 22.268
b) Kommunalkredite 32.448 32.756
c) Andere Forderungen 50.529 51.721
d) Baudarlehen der Bausparkasse 

da) Aus Zuteilungen  
(Bauspardarlehen) 220 116

db) Zur Vor- und  
Zwischenfinanzierung 932 948

dc) Sonstige 14 11
1.166 1.074

Darunter:  
Durch Grundpfandrechte gesichert 778 (738)

104.474 107.819
Übertrag: 148.422 158.483

Passivseite in Mio. €

Anhang Ziffer 31.12.2023 31.12.2022

Verbindlichkeiten gegenüber  
Kreditinstituten (15), (18)
a) Begebene Hypotheken-Namens-

pfandbriefe 46 46
b) Begebene öffentliche Namens-

pfandbriefe 1.789 1.747
c) Andere Verbindlichkeiten 44.974 60.678

Darunter: täglich fällig 10.192 (9.776)
d) Bauspareinlagen 83 103

46.892 62.574
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (19)
a) Begebene Hypotheken-Namens-

pfandbriefe 147 132
b) Begebene öffentliche Namens-

pfandbriefe 7.856 8.774
c) Einlagen aus dem Bauspargeschäft 

und Spareinlagen 
ca) Bauspareinlagen 5.136 5.211

Darunter: 
Auf gekündigte Verträge 65 (51)
Auf zugeteilte Verträge 88 (89)
 5.136 5.211

d) Andere Verbindlichkeiten 31.217 31.965
44.357 46.081

Darunter: täglich fällig 15.248 (13.514)
Übertrag: 91.249 108.656
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Aktivseite in Mio. €

Anhang Ziffer 31.12.2023 31.12.2022

Übertrag: 148.422 158.483
Schuldverschreibungen und  
andere festverzinsliche Wertpapiere (4)
a) Geldmarktpapiere 

aa) Von öffentlichen Emittenten – 333
Darunter: 
Beleihbar bei der  
Deutschen Bundesbank – (333)

ab) Von anderen Emittenten 953 583
Darunter: 
Beleihbar bei der  
Deutschen Bundesbank 292 (199)

953 916
b) Anleihen und Schuldverschreibungen 

ba) Von öffentlichen Emittenten 2.609 2.119 
Darunter: 
Beleihbar bei der  
Deutschen Bundesbank 2.402 (1.877)

bb) Von anderen Emittenten 10.431 10.537
Darunter: 
Beleihbar bei der  
Deutschen Bundesbank 9.781 (9.729)

13.040 12.656
 13.992 13.571

Aktien und andere nicht  
festverzinsliche Wertpapiere (5) 202 157
Handelsbestand (6), (35), (36) 11.927 17.007
Beteiligungen (7), (17) 27 27

Darunter: 
An Kreditinstituten 14 (14)
An Finanzdienstleistungsinstituten 0 (0)

Anteile an verbundenen Unternehmen (8), (17) 1.815 1.811
Darunter: 
An Kreditinstituten 771 (921)
An Finanzdienstleistungsinstituten 18 (18)

Treuhandvermögen (9) 1.792 1.641
Darunter: Treuhandkredite 1.620 (1.469)

Übertrag: 178.177 192.698

Passivseite in Mio. €

Anhang Ziffer 31.12.2023 31.12.2022

Übertrag: 91.249 108.656
Verbriefte Verbindlichkeiten (20)
a) Begebene Schuldverschreibungen  

aa) Hypothekenpfandbriefe 8.984 11.503
ab) Öffentliche Pfandbriefe 11.112 14.493
ac) Sonstige Schuldverschreibungen 42.312 33.098

 62.408 59.094
b) Andere verbriefte Verbindlichkeiten 2.613 763

65.022 59.857
Darunter: Geldmarktpapiere 2.613 (763)

Handelsbestand (21), (35), (36) 9.368 11.361
Treuhandverbindlichkeiten (22) 1.792 1.641

Darunter: Treuhandkredite 1.620 (1.469)
Sonstige Verbindlichkeiten (23) 1.321 714
Rechnungsabgrenzungsposten (24)
a) Aus dem Emissions- und Darlehens-

geschäft 159 241
b) Andere 528 632

 687 873
Rückstellungen (25)
a) Rückstellungen für Pensionen und 

ähnliche Verpflichtungen 899 979
b) Steuerrückstellungen 97 200
c) Andere Rückstellungen 414 447

 1.410 1.625
Fonds zur bauspartechnischen  
Absicherung 11 11
Nachrangige Verbindlichkeiten (26) 2.853 3.167
Instrumente des zusätzlichen  
aufsichtsrechtlichen Kernkapitals (27) 374 374
Fonds für allgemeine Bankrisiken (29) 599 599

Davon: Sonderposten nach  
§ 340e Abs. 4 HGB 123 (123)

Übertrag: 174.685 188.879
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Aktivseite in Mio. €

Anhang Ziffer 31.12.2023 31.12.2022

Übertrag: 178.177 192.698
Immaterielle Anlagewerte (10), (17)
a) 
 

Selbst geschaffene gewerbliche 
Schutzrechte und ähnliche Rechte 
und Werte 8 3

b) 
 
 

Entgeltlich erworbene Konzessionen, 
gewerbliche Schutzrechte und ähnli-
che Rechte und Werte sowie Lizenzen 
an solchen Rechten und Werten 195 156
 203 158

Sachanlagen (11), (17) 775 724
Sonstige Vermögensgegenstände (12) 1.708 1.299
Rechnungsabgrenzungsposten (13)
a) Aus dem Emissions- und Darlehens-

geschäft 491 479
b) Andere 171 253

 662 732
Summe der Aktiva 181.526 195.612

Passivseite in Mio. €

Anhang Ziffer 31.12.2023 31.12.2022

Übertrag: 174.685 188.879
Eigenkapital (29)
a) Gezeichnetes Kapital

aa) Stammkapital 589 589
ab) Kapitaleinlage 1.920 1.920
ac) Einlagen stiller Gesellschafter 18 18

 2.527 2.527
b) Kapitalrücklage 1.546 1.546
c) Gewinnrücklagen

cc) Satzungsmäßige Rücklage 294 294
cd) Andere Rücklage 2.383 2.275

2.678 2.569
d) Bilanzgewinn 90 90

 6.841 6.732
Summe der Passiva 181.526 195.612
Eventualverbindlichkeiten (30)
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften 

und Gewährleistungsverträgen 8.289 9.690
Andere Verpflichtungen (31)
b) Platzierungs- und  

Übernahmeverpflichtungen 822 860
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 25.312 25.925

26.134 26.785
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Gewinn- und Verlustrechnung  
der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

in Mio. €

Anhang Ziffer 2023 2022

Zinserträge aus (38), (39)
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften 8.533 4.391

Darunter: Zinserträge der Bausparkasse:
aa) Aus Bauspardarlehen 4 (3)
ab) Aus Vor- und Zwischenfinanzierungskrediten 20 (18)
ac) Aus sonstigen Baudarlehen  0 (0)

b) Festverzinslichen Wertpapieren und  
Schuldbuchforderungen 233 136

8.766 4.528
Darunter: Zinserträge aus finanziellen  
Verbindlichkeiten 4 (228)

Zinsaufwendungen  7.592 3.365
Darunter: für Bauspareinlagen  40 (47)
Darunter: Zinsaufwendungen aus finanziellen  
Vermögenswerten 1 (153)

 1.175 1.163
Laufende Erträge aus (38)
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen  

Wertpapieren 8 6
b) Beteiligungen  1 3
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen   7 15

  15 25
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-
führungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen  85 100
Provisionserträge (38), (40)  322 359

Darunter: Provisionserträge der Bausparkasse:
a) Aus Vertragsabschluss und -vermittlung 28 (33)
c)  Aus der Bereitstellung und Bearbeitung von 

Vor- und Zwischenfinanzierungskrediten 0 (0)
Provisionsaufwendungen 80 104

Darunter: für Vertragsabschluss und -vermittlung 
der Bausparkasse 29 (37)

  242 255
Übertrag: 1.517 1.543

in Mio. €

Anhang Ziffer 2023 2022

Übertrag: 1.517 1.543
Nettoertrag des Handelsbestands (38)  333 328
Sonstige betriebliche Erträge (38), (41)  101 104
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen   
a) Personalaufwand

aa) Löhne und Gehälter 345 339
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für  

Altersversorgung und für Unterstützung 51 68
396 407

Darunter: für Altersversorgung – 3 (8)
b) Andere Verwaltungsaufwendungen 662 624

 1.058 1.031
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf  
immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 44 43
Sonstige betriebliche Aufwendungen (41)  22 179
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf  
Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie 
Zuführungen zu Rückstellungen im Kredit-
geschäft 505 293
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf  
Beteiligungen und Anteile an verbundenen  
Unternehmen und wie Anlagevermögen  
behandelte Wertpapiere 2 –
Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen 
und Anteilen an verbundenen Unternehmen und 
wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren – 45
Aufwendungen aus Verlustübernahme 58 0
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 262 474
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (43) 63 209
Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten Sons-
tige betriebliche Aufwendungen ausgewiesen 1 1
 64 211
Jahresüberschuss 198 263
Einstellung in Gewinnrücklagen 108 173
Bilanzgewinn 90 90
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Anhang der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
zum 31. Dezember 2023

Der Jahresabschluss der Landesbank Hessen-Thüringen Girozen-
trale, Anstalt des öffentlichen Rechts, Frankfurt am Main, einge-
tragen beim Amtsgericht Frankfurt am Main unter der Register-
nummer HRA 29821 und beim Amtsgericht Jena unter der Regis-
ternummer HRA 102181, wird nach den Vorschriften des Handels-
gesetzbuchs (HGB) in Verbindung mit der Verordnung über die 
Rechnungslegung der Kreditinstitute und Finanzdienstleistungs-
institute (RechKredV) und dem Pfandbriefgesetz (PfandBG) auf-
gestellt.

Die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Vor-
gaben der RechKredV gegliedert. Sie wurden um die für Pfand-
briefbanken und für Bausparkassen vorgeschriebenen Posten 
ergänzt. Die in den Anhang aufzunehmenden Angaben zum Bau-
sparkassengeschäft sind in dem gesondert veröffentlichten Jah-
resabschluss der Landesbausparkasse Hessen-Thüringen (LBS) 
enthalten.

Darüber hinaus erstellt die Helaba einen Konzernabschluss in 
Übereinstimmung mit den International Financial Reporting 
 Standards, wie sie vom International Accounting Standards Board 
veröffentlicht und durch die Europäische Union in europäisches 
Recht übernommen wurden. Dieser wird im Bundesanzeiger 
 veröffentlicht.

Die Berichtswährung des Jahresabschlusses ist Euro (€). Die Be-
träge sind in der Regel auf volle Mio. € gerundet. Aufgrund von 
Rundungen können sich im vorliegenden Bericht bei Summen-
bildungen und der Berechnung von Prozentangaben geringfügige 
Abweichungen ergeben.

(1)  Bilanzierungs- und  
Bewertungsmethoden

Vermögensgegenstände und Schulden werden nach den Vor-
schriften der §§ 252 ff. HGB unter Berücksichtigung der besonde-
ren Regelungen für Kreditinstitute (§§ 340 ff. HGB) bewertet. 

Im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 werden grundsätz-
lich die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wie im 
Jahresabschluss des Vorjahres angewendet. Abweichungen wer-
den jeweils nachfolgend erläutert.

Forderungen und Verbindlichkeiten
Forderungen sind mit dem Nennbetrag, Verbindlichkeiten mit 
dem Erfüllungsbetrag bilanziert. Außerhalb des Handels bestands 
und außerhalb der Wertpapiere der Liquiditätsreserve werden 
Unterschiedsbeträge mit Zinscharakter zwischen Nennbetrag und 
Auszahlungsbetrag oder Anschaffungskosten als Rechnungsab-
grenzungsposten ausgewiesen und über die Laufzeit periodisiert 
aufgelöst. Abgezinst begebene Schuld verschreibungen und ähn-
liche Verbindlichkeiten sowie auf abgezinster Basis erworbene 
Wertpapiere und Forderungen werden zum Barwert angesetzt. 

Durch die Bildung von Einzelwertberichtigungen oder Rückstel-
lungen wird sämtlichen erkennbaren Kreditrisiken Rechnung ge-
tragen. Zur Abbildung latenter Kreditrisiken in der handelsrecht-
lichen Rechnungslegung verfolgt die Bank unverändert einen ri-
sikoadäquaten Bilanzierungsansatz. Die Helaba folgt nach HGB 
dem für Zwecke der Risikovorsorge nach internationalen Rech-
nungslegungsgrundsätzen herangezogenen Expected-Loss-An-
satz für die Pauschalwertberichtigung, das heißt grundsätzlich 
dem erwarteten Einjahresverlust beziehungsweise im Falle eines 

signifikant erhöhten Ausfallrisikos dem erwarteten Verlust für die 
gesamte Restlaufzeit. Die Pauschalwertberichtigung beinhaltet 
zur Abschirmung zusätzlicher, durch statistische Analysen noch 
nicht erkannter Risiken in einzelnen Teilportfolios eine zusätzliche 
Vorsorgekomponente analog zur Abbildung nach internationalen 
Rechnungslegungsgrundsätzen im Konzern. 

Die Grundlage für die Ermittlung der Einzelwertberichtigung bil-
det der Unterschiedsbetrag zwischen dem erzielbaren Betrag aus 
erwarteten künftigen Tilgungen, Zinsen und Erlösen aus der Ver-
wertung von Sicherheiten und dem Buchwert der Forderung. Zin-
sen auf wertgeminderte Forderungen werden mittels bar wertiger 
Hochschreibung des Buchwerts als Zinsertrag erfasst. 

Für allgemeine Bankrisiken bestehen – neben dem in der Bilanz 
ausgewiesenen Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340g 
HGB – auch Vorsorgereserven gemäß § 340f HGB.

Wertpapiere
Die in den Posten Schuldverschreibungen und andere fest ver-
zinsliche Wertpapiere sowie Aktien und andere nicht festver-
zinsliche Wertpapiere enthaltenen Bestände sind – mit Ausnahme 
von Bewertungseinheiten gemäß § 254 HGB sowie Beständen des 
Anlagevermögens – nach dem strengen  Niederstwertprinzip be-
wertet. Sie sind folglich mit dem beizulegenden Wert anzusetzen, 
sofern dieser unterhalb der (fortgeführten) Anschaffungskosten 
liegt. Der beizulegende Wert entspricht bei aktiven Märkten dem 
Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag. Bei der Analyse 
des Wertpapierbestands zum Bilanzstichtag wurde ein aktiver 
Markt für alle Wertpapiere festgestellt. Die gesetzlich vorgeschrie-
benen Wertaufholungen wurden vorgenommen.
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Die Wertpapiere des Anlagevermögens werden zu Anschaffungs-
kosten oder bei voraussichtlich dauernder Wertminderung zum 
niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag bilanziert. Bei 
voraussichtlich nicht dauerhaften Wertminderungen wird das 
Wahlrecht des § 253 Abs. 3 HGB i. V. m. § 340e Abs. 1 HGB derart 
ausgeübt, dass keine Abschreibungen auf den niedrigeren beizu-
legenden Wert vorgenommen werden (gemildertes Niederstwert-
prinzip). Das Anlagevermögen enthält Anteile an inländischen 
geschlossenen Investmentkommanditgesellschaften und ver-
gleichbaren ausländischen Strukturen nach § 17 RechKredV in 
Verbindung mit der Definition von Investmentvermögen nach 
§ 1 KAGB. 

Beteiligungen und Anteile an  
verbundenen Unternehmen
Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen  werden 
zu Anschaffungskosten angesetzt. Bei voraussichtlich dauer hafter 
Wertminderung werden Abschreibungen auf den niedrigeren bei-
zulegenden Wert vorgenommen. Sofern die Gründe für eine Wert-
minderung in früheren Geschäftsjahren entfallen sind, erfolgen 
Zuschreibungen bis zur Höhe des Zeitwerts, maximal bis zur Höhe 
der fortgeführten Anschaffungskosten.

Handelsbestand
Handelsbestände werden in der Bilanz in dem Posten Handels-
bestand unter den Aktiva und Passiva ausgewiesen. Die instituts-
intern festge legten Kriterien für die Einbeziehung von Finanzins-
trumenten in den Handelsbestand haben sich im Geschäftsjahr 
nicht geändert. Die Bewertung der Handelsgeschäfte erfolgt 
einzel geschäftsbezogen. Finanzinstrumente des Handelsbe-
stands werden gemäß § 340e Abs. 3 HGB zum beizulegenden Zeit-
wert abzüglich eines Risikoabschlags für Handelsaktiva und zu-
züglich eines Risikoaufschlags für Handelspassiva bewertet. Die 
Höhe, der Zeitpunkt und die Sicherheit zukünftiger Zahlungs-
ströme als Basis für die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts 
werden im Wesentlichen vom Zinsumfeld, von den Entwicklungen 
an den Aktien- und Rentenmärkten sowie von den Entwicklungen 
der Credit Spreads beeinflusst. Die Ermittlung der  Risikozu- und 
-abschläge erfolgt unter Beachtung der Vorgaben der Bankenauf-

sicht nach den Vorschriften des KWG für sämtliche Handelsbe-
stände, der aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu den Mindestanfor-
derungen an das Risikomanagement  (MaRisk) sowie der Vorga-
ben des Art. 365 Capital Requirements Regulation (CRR). Der Ri-
sikozu- oder -abschlag wird dabei in Form eines 
Money-at-Risk(MaR)-Werts mit einem Konfidenzniveau von 99 %, 
einer Haltedauer von zehn Tagen sowie einem Beobachtungszeit-
raum von einem Jahr errechnet. Die Risikozu- und -abschläge 
werden für jede Risikokategorie vorgenommen. 

Fremde Bonitätsrisiken aus der Erfüllung von OTC-Derivaten wer-
den durch einen kontrahentenbezogenen Bewertungs abschlag 
(Credit Valuation Adjustment, CVA) berücksichtigt. Das eigene 
Bonitätsrisiko findet durch die Bildung eines Debit Valuation Ad-
justments (DVA) Berücksichtigung. CVA und DVA werden an 
jedem Bilanzstichtag durch die Bewertung des potenziellen Aus-
fallrisikos unter Berücksichtigung von gestellten beziehungs-
weise erhaltenen Sicherheiten und des Effekts von Netting-Ver-
einbarungen ermittelt. 

Wertänderungen, realisierte Gewinne und Verluste, Provisionen 
und laufende Erträge aus Finanzinstrumenten des Handels-
bestands sowie Zinsaufwendungen zur Refinanzierung der 
 Handelsaktivitäten werden im Nettoertrag oder Nettoaufwand des 
Handelsbestands ausgewiesen. Gemäß § 340e Abs. 4 HGB wird 
zum Abschlussstichtag ein Betrag, der mindestens zehn vom Hun-
dert der Nettoerträge des Handelsbestands entspricht, dem ge-
sonderten Bestand im Sonderposten für allgemeine Bank risiken 
zugeführt. Die Zuführung erfolgt, bis der entsprechende Bestand 
50 % des Durchschnitts der letzten fünf vor dem  Berechnungstag 
erzielten jährlichen Nettoerträge des Handelsbestands erreicht 
oder eine Auflösung beispielsweise zum Ausgleich von 
 Nettoaufwendungen des Handelsbestands vorgenommen wird. 
Die Zuführung erfolgt zulasten der Nettoerträge des Handelsbe-
stands. Die Bank hat im Berichtsjahr keine Zuführung zu  dieser 
Reserve vorgenommen.

Die Bank hat Derivate des Handelsbestands (aktiv und passiv), die 
unter Rahmenverträgen je Kontrahent mit einem Credit  Support 

Annex und täglicher Besicherungsermittlung abgeschlossen wur-
den, gegeneinander verrechnet. Hierbei wurden die Buchwerte 
der Derivate und die Sicherheitsleistung je  Kontrahent in der Ver-
rechnung berücksichtigt. Die Verrechnung umfasst auch Derivate 
und Sicherheitsleistungen, die über einen zentralen Kontrahenten 
abgeschlossen wurden. Im Einklang mit IDW RS BFA 5 erfolgt 
auch eine Verrechnung der Buchwerte von börsengehandelten 
Derivaten und deren zugehöriger Variation Margin. 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr fanden keine Umgliederungen von 
Finanzinstrumenten des Handelsbestands gemäß § 35 Abs. 1 
Nr. 6b RechKredV statt.

Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagewerte
Gegenstände des Sachanlagevermögens und immaterielle Ver-
mögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist,  werden 
zu fortgeführten Anschaffungskosten und abzüglich außerplan-
mäßiger Abschreibungen auf beizulegende Werte ausgewiesen. 
Planmäßige Abschreibungen werden auf die wirtschaftliche Nut-
zungsdauer verteilt vorgenommen. Geringwertige Wirtschafts-
güter mit Anschaffungswerten bis zur Höhe von 800 € werden im 
Zugangsjahr vollständig abgeschrieben. Alternativ kann ein Sam-
melposten für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungswerten jeweils 
über 250 €, aber unter 1.000 € gebildet und im Zugangsjahr und 
den vier nachfolgenden Geschäftsjahren zu je 20 % erfolgswirk-
sam aufgelöst werden. Ein entgeltlich erworbener  Geschäfts- und 
Firmenwert gilt als zeitlich begrenzt nutzbarer Vermögensgegen-
stand. Sofern der Zeitraum nicht verlässlich geschätzt werden 
kann, setzt die Bank gemäß § 253 Abs. 3 Satz 4 HGB eine Abschrei-
bungsdauer von zehn Jahren für den Geschäfts- oder Firmenwert 
an.

Die Helaba wendet seit dem Geschäftsjahr 2022 das Wahlrecht 
nach § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB zur Aktivierung selbst erstellter 
 Software an. Die Nutzungsdauer für selbst erstellte Software wird 
auf sieben Jahre festgelegt. Über diesen Zeitraum werden die 
 aktivierten Entwicklungskosten planmäßig und – sofern notwen-
dig – außerplanmäßig abgeschrieben. In Höhe der aktivierten 
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 Entwicklungskosten besteht gemäß § 268 Abs. 8 HGB eine Aus-
schüttungssperre.

Rückstellungen
Steuerrückstellungen und andere Rückstellungen sind gemäß 
den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in 
Höhe des Erfüllungsbetrags der ungewissen Verbindlichkeiten 
oder der drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften unter 
Berücksichtigung erwarteter Preis- und Kostensteigerungen zu 
bilden. Mittel- und langfristige Rückstellungen (Restlaufzeit 
> 1 Jahr) werden mit den von der Bundesbank veröffent lichten 
Zinssätzen gemäß § 253 Abs. 2 HGB abgezinst. Bei der Ermittlung 
der Veränderung durch Aufzinsung wird unterstellt, dass eine Ver-
änderung des Abzinsungssatzes erst zum Ende der Periode ein-
tritt. Effekte aus der Aufzinsung werden im sonstigen betriebli-
chen Aufwand ausgewiesen.

Die Pensionsverpflichtungen werden jährlich durch externe ver-
sicherungsmathematische Gutachter ermittelt. Die Bewertung 
erfolgt nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren, wobei neben 
biometrischen Annahmen (Richttafeln 2018G von Prof. Dr. 
 Heubeck) künftig zu erwartende Gehalts- und Rentenerhöhungen 
und Fluktuationsraten sowie der von der Bundesbank veröffent-
lichte durchschnittliche Marktzinssatz, der sich bei einer ange-
nommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt, zugrunde gelegt 
werden. Entsprechend § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB werden die Pen-
sionsverpflichtungen mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz 
der vergangenen zehn Jahre bewertet. Der Unterschiedsbetrag 
gemäß § 253 Abs. 6 HGB in Höhe von 20 Mio. € unterliegt einer 
Ausschüttungssperre. 

Die angewandten Bewertungsparameter sind der folgenden Ta-
belle zu entnehmen:

in %

31.12.2023 31.12.2022

Zinssatz 1,82 1,78

Gehaltstrend 2,00 2,00

Rententrend 1,00 – 2,00 1,00 – 2,00

Fluktuationsrate 3,00 3,00

Für einen Teil der Pensionsverpflichtungen bestehen Ver-
mögensgegenstände (Wertpapiere), die dem Zugriff aller übrigen 
Gläubiger entzogen sind und ausschließlich der Erfüllung von 
Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen dienen (De-
ckungsvermögen). Sie werden gemäß § 253 Abs. 1 Satz 4 HGB mit 
ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet. Der Verpflichtungsum-
fang ergibt sich durch Maximierung der garantierten Leistungs-
zusage mit dem beizulegenden Wert der zugehörigen Wertpa-
piere zum Abschlussstichtag. Die Vermögensgegenstände und 
die korrespondierenden Pensionsverpflichtungen werden mitei-
nander verrechnet. 

Der erfolgswirksam zu erfassende Pensionsaufwand umfasst im 
Wesentlichen den Versorgungsaufwand und den Zinsaufwand. 
Der Vorsorgeaufwand stellt die Erhöhung der Pensionsverpflich-
tungen dar, die auf die von den Mitarbeitern im Geschäftsjahr 
 erbrachte Arbeitsleistung zurückzuführen ist; er wird im Ver-
waltungsaufwand ausgewiesen. Der Zinsaufwand stellt die Bar-
werterhöhung der Pensionsverpflichtungen dar, der sich aus der 
Annäherung an den Erfüllungszeitpunkt und somit der Verkür-
zung der Abzinsungsperiode ergibt. Der Zinsaufwand wird mit den 
Erträgen aus dem Deckungsvermögen saldiert. Sowohl der Zins-
aufwand als auch das Ergebnis aus dem Deckungsvermögen sind 
im sonstigen betrieblichen Ergebnis enthalten.

Ermittlung von Zeitwerten
Der beizulegende Zeitwert ist der Betrag, zu dem ein Vermögens-
wert zwischen sachverständigen, vertragswilligen und voneinan-
der unabhängigen Geschäftspartnern (ausgenommen im Fall 
einer Notabwicklung) getauscht oder eine Schuld be glichen wer-
den könnte. 

Der beste Indikator für den beizulegenden Zeitwert von Finanz-
instrumenten ist der Marktpreis. Bei Vorliegen eines aktiven 
Markts werden zur Bewertung der zum beizulegenden Zeitwert 
bilanzierten Finanzinstrumente beobachtbare Marktpreise 
 herangezogen. Dies sind üblicherweise Börsenkurse oder auf dem 
Interbankenmarkt quotierte Marktpreise. Für den Fall, dass für ein 
Finanzinstrument kein beobachtbarer Marktpreis vorliegt, erfolgt 
die Bewertung mittels anerkannter und markt üblicher Bewer-
tungsmethoden, wobei alle zu berücksichtigenden Daten (zum 
Beispiel Zinskurven, Volatilitäten, Spreads) auf  beobachtbaren 
Marktdaten beruhen und aus externen Quellen ent nommen wer-
den. Dabei handelt es sich insbesondere um Discounted-Cash-
flow-basierte Forward-Pricing- und Swap- Pricing-Modelle oder 
Optionspreismodelle (zum Beispiel Black-Scholes sowie Varianten 
davon). Üblicherweise werden diese Bewertungsmethoden bei 
OTC-Derivaten (einschließlich Kreditderivaten) und nicht an 
einem aktiven Markt gehandelten, zum beizulegenden Zeitwert 
angesetzten Finanzinstrumenten verwendet. In den Fällen, bei 
denen nicht alle zu berücksichtigenden Parameter direkt am 
Markt beobachtbar sind, werden der Ermittlung der beizulegen-
den Zeitwerte realistische, auf Marktgegebenheiten beruhende 
Annahmen zugrunde gelegt. Diese Bewertungsmethode ist ins-
besondere Grundlage für komplex strukturierte (derivative) 
Spread-Produkte, bei denen nicht direkt am Markt beobachtbare 
Korrelationen einen  wesentlichen Bewertungsfaktor darstellen. 
Soweit bei nicht  derivativen Finanzinstrumenten keine Markt-
preise verfügbar sind, werden so genannte Arranger-Preise heran-
gezogen. Die Bewertung von nicht börsennotierten Beteiligungen 
beruht auf nicht beobachtbaren Parametern, insbesondere den 
aus der Unternehmensplanung abgeleiteten Ertragsüberschüs-
sen.
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Auswirkungen der Reform des IBOR 
Die Helaba hat das bankweite Projekt zur Umsetzung der von Re-
gulatoren beschlossenen Reformen von Referenzzinssätzen im 
zweiten Halbjahr 2023 erfolgreich abgeschlossen. Die Umsetzung 
der Reformen erforderte umfangreiche Anpassungen in Verträgen 
und Datenverarbeitungssystemen.

Mit der Einstellung des USD-LIBOR zum 30. Juni 2023 erfolgte 
die Umstellung des letzten wesentlichen von den IBOR-Reformen 
betroffenen Referenzzinssatzes. Damit sind Positionen, die vor den 
jeweiligen Umstellungsterminen in 2021 und 2023 auf GBP- 
LIBOR, CHF-LIBOR, JPY-LIBOR, EUR-LIBOR, EONIA und USD- 
LIBOR als Referenzzinsätze verwiesen, auf alternative Referenz-
zinssätze umgestellt worden. Lediglich in sehr wenigen Einzel-
fällen steht eine Vertragsumstellung noch aus. Diese Fälle betref-
fen nur Kredite und keine Derivate. Sie sind insgesamt von nur 
untergeordneter Bedeutung.

Aus den erfolgten Umstellungsmaßnahmen von Verträgen resul-
tierten keine für die wirtschaftlichen Verhältnisse insgesamt 
 wesentlichen Effekte.  

Währungsumrechnung
Die Umrechnung der im Jahresabschluss enthaltenen Ver-
mögensgegenstände und Schulden in fremder Währung sowie 
der am Bilanzstichtag nicht abgewickelten Devisenkassa geschäfte 
erfolgt gemäß den Grundsätzen in den §§  256a  HGB und 
340h HGB. Sie werden zum Devisenkassamittelkurs umgerechnet. 
Bei auf Fremdwährung lautenden Devisentermingeschäften des 
Handelsbestands erfolgt eine Abgrenzung der Swap-Stellen sowie 
eine Bewertung der Reststellen im Handels ergebnis. Bei Devisen-
Swaps des Nichthandelsbestands erfolgt eine Abgrenzung der 
Swap-Stellen im Zinsertrag beziehungsweise Zinsaufwand. 

Die Bank wendet den Grundsatz der besonderen Deckung gemäß 
§ 340h HGB an. Je Währung wird durch den Abschluss von Devi-
sengeschäften gewährleistet, keine ungedeckten Währungsposi-
tionen aufzubauen oder zu halten. Alle Währungs ergebnisse 
werden erfolgswirksam im Handelsergebnis erfasst. 

Derivate
Derivate (Termin- und Optionsgeschäfte im Zins-, Aktien-, Wäh-
rungs-, Kredit- und Rohwarenbereich sowie Swap-Vereinbarun-
gen) werden bei Geschäftsabschluss dem Handels- oder dem 
Nichthandelsbestand zugeordnet. Die Berücksichtigung deriva-
tiver Finanzinstrumente im Rahmen der handelsrechtlichen 
 Bilanzierung erfolgt auf Basis der einschlägigen Stellung nahmen 
und Hinweise zur Rechnungslegung des IDW und nach den 
Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung. Bei struktu-
rierten Finanzinstrumenten, deren derivative Neben abreden ein 
anderes Risikoprofil als das Grundgeschäft aufweisen, werden 
diese Derivate abgespalten, dem Handelsbestand zugeordnet 
und getrennt bewertet. 

Derivate außerhalb des Handelsbestands und des in Bewertungs-
einheiten befindlichen Bestands werden zur Steuerung des all-
gemeinen Zinsänderungsrisikos im Bankbuch eingesetzt. Bei der 
Bewertung des Bankbuchs wird für das allgemeine Zinsrisiko nach 
den Grundsätzen des IDW RS BFA 3 eine Gesamt betrachtung aller 
zinstragenden bilanziellen Aktiva und Passiva einschließlich der 
Zinsderivate durchgeführt. Dabei werden Forderungen, verzins-
liche Wertpapiere, Verbindlichkeiten und Derivate des Bankbuchs 
nicht hinsichtlich Marktpreisrisiken einzeln imparitätisch bewer-
tet, sondern in einem Refinanzierungsverbund gesehen. Die Not-
wendigkeit zur Bildung einer Drohverlustrückstellung aus dem 
Refinanzierungsverbund war – unter Anwendung einer periodi-
schen (GuV-orientierten) Betrachtungsweise – im Berichtsjahr 
nicht gegeben. 

Laufende Erträge und Aufwendungen aus Swap-Geschäften des 
Nichthandelsbestands werden zeitanteilig abgegrenzt und die 
Abgrenzung unter den sonstigen Vermögensgegenständen be-
ziehungsweise sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Bewertungseinheiten
Die Helaba hat im Bankbuch Bewertungseinheiten gemäß 
§ 340a HGB in Verbindung mit § 254 HGB gebildet, die sich aus 
Wertpapieren der Liquiditätsreserve und den zugehörigen zu Si-
cherungszwecken abgeschlossenen Zins-Swaps zusammenset-

zen. Die Bewertungseinheiten bestehen aus Asset- Swap-
Kombinationen in Form von Mikro-Bewertungseinheiten. Die 
Absicherung bezieht sich ausschließlich auf Zinsänderungs-
risiken. Für die sich zwischen Grundgeschäft und Sicherungs-
instrument ausgleichenden Wertänderungen wird die Einfrie-
rungsmethode angewendet. Die Grundgeschäfte werden stets zu 
100 % des Nominalvolumens für die gesamte Restlaufzeit abge-
sichert. Die prospektive Wirksamkeit der Bewertungs einheiten ist 
aufgrund der Übereinstimmung wesentlicher  wertbestimmender 
Faktoren gegeben. Die Ermittlung der  prospektiven Effektivität 
erfolgt unter Verwendung der Regressionsanalyse. Die gegen-
läufigen Wert- und Zahlungsstrom änderungen haben sich am 
Bilanzstichtag weitestgehend ausgeglichen und werden sich vo-
raussichtlich auch weiterhin ausgleichen. Bis zum vorgesehenen 
Ende der Bewertungs einheiten (Zeitpunkt der Fälligkeit von 
Grundgeschäft und  Sicherungsinstrument) werden sich die Wert-
änderungen aus den abgesicherten Risiken nahezu vollständig 
ausgleichen. Für  Verlustüberhänge aus dem ineffektiven Teil der 
Sicherungs beziehung bildet die Bank eine Drohverlustrückstel-
lung. Angaben zu Bewertungseinheiten werden in Anhangangabe 
(37) ausgewiesen. 

Latente Steuern
Latente Steuern werden nicht ausgewiesen, da der bestehende 
Aktivüberhang unter Ausnutzung des Wahlrechts des § 274 HGB 
bilanziell nicht angesetzt wird. Die aktiven latenten Steuern be-
ruhen auf Differenzen zwischen dem handels- und steuerrechtli-
chen Bilanzansatz der Forderungen gegen Kunden, Schuld-
verschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapiere, 
Beteiligungen, passiven Rechnungsabgrenzung, Rückstellungen 
für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen und sonstigen Rück-
stellungen. Bei der Bewertung der latenten Steuern wurden die 
unternehmensindividuellen Steuersätze herangezogen. Im Inland 
ergibt sich für die Bank bei einem durchschnittlichen Gewerbe-
steuerhebesatz von 451 % ein kombinierter Ertragsteuersatz von 
31,6 %. Die Bewertung der latenten Steuer positionen der aus-
ländischen Betriebsstätten erfolgt mit den dort geltenden Steuer-
sätzen.
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Steuern
Zum Bilanzstichtag wurden die Base-Erosion-and-Profit-Shifting-
(BEPS)-Pillar-2-Regelungen mit dem Mindestbesteuerungsricht-
linie-Umsetzungsgesetz (MinBestRL-UmsG) in deutsches Recht 
überführt (Mindeststeuergesetz, MinStG), treten aber erst zum 
1. Januar 2024 in Kraft. Die Helaba verfolgt aufmerksam den Fort-
schritt des Gesetzgebungsverfahrens in jedem Land, in dem sie 
tätig ist. In allen für die Helaba relevanten Steuerjurisdiktionen 
mit Ausnahme von Brasilien, der Schweiz und den USA wurden 
die BEPS-Pillar-2-Regelungen in nationales Recht umgesetzt und 
treten ab 2024 in Kraft.

Grundsätzlich ist die Helaba auch im Einzelabschluss nach HGB 
von der Einführung betroffen. Das Thema wird auf Konzernebene 
analysiert und behandelt. Zum Jahresabschluss 2023 bestehen 
keine Auswirkungen aufgrund der neuen Gesetzgebung. 

Die in § 274 Absatz 3 HGB eingeführte Ausnahme bedeutet, dass 
latente Steuern im Zusammenhang mit Ertragsteuern, die sich aus 
anwendbaren oder angekündigten Steuervorschriften zur Um-
setzung der Modellregeln der Säule 2 ergeben, in der Helaba 
weder erfasst noch ausgewiesen werden.

Kompensation
Die Aufwendungen aus Abschreibungen auf Beteiligungen und 
 Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen 
behandelte Wertpapiere und aus Geschäften mit diesen Vermö-
genswerten werden gemäß § 340c HGB mit den Erträgen aus die-
sen Vermögensgegenständen kompensiert. Der Ausweis eines 
Ertragsüberschusses erfolgt in der GuV im Posten Erträge aus 
Zuschreibungen zu Beteiligungen und Anteilen an verbundenen 
Unter nehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapie-
ren. Bei einem Aufwandüberhang erfolgt der Ausweis im Posten 
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen und 
Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen 
behandelte Wertpapiere. 

Die Aufwendungen aus Abschreibungen und Wertberichtigungen 
auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen 
zu Rückstellungen im Kreditgeschäft werden gemäß § 340f HGB 
mit den Erträgen aus diesen Vermögensgegenständen kompen-
siert. Der Ausweis eines Aufwandüberhangs erfolgt in der GuV im 
Posten Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderun-
gen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstel-
lungen im Kreditgeschäft.

(2) Forderungen an Kreditinstitute

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

In diesem Posten sind enthalten:

Forderungen an angeschlossene  
Sparkassen 7.617 6.627

Forderungen an verbundene Unternehmen 1.218 582

Forderungen an Unternehmen, mit denen 
ein Beteiligungsverhältnis besteht 56 5

Nachrangige Forderungen 5 7

Davon an verbundene Unternehmen – –

Davon an Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht – –

Täglich fällig 33.147 40.940

Restlaufzeiten:

Bis drei Monate 2.187 1.921

Mehr als drei Monate bis ein Jahr 1.200 593

Mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 1.647 1.589

Mehr als fünf Jahre 5.374 5.282

(3) Forderungen an Kunden

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

In diesem Posten sind enthalten:

Forderungen an verbundene Unternehmen 611 528

Forderungen an Unternehmen, mit denen 
ein Beteiligungsverhältnis besteht 160 340

Nachrangige Forderungen 7 12

Davon an verbundene Unternehmen – –

Davon an Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht – –

Restlaufzeiten:

Bis drei Monate 5.604 6.113

Mehr als drei Monate bis ein Jahr 13.973 13.825

Mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 41.804 43.135

Mehr als fünf Jahre 40.410 42.331

Mit unbestimmter Laufzeit 2.684 2.415
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(4)  Schuldverschreibungen und andere  
festverzinsliche Wertpapiere

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Verbriefte Forderungen:

An verbundene Unternehmen – –

An Unternehmen, mit denen ein  
Beteiligungsverhältnis besteht – –

Von den börsenfähigen Wertpapieren 
sind:

Börsennotiert 12.916 12.864

Nicht börsennotiert 1.072 703

Nicht zum Niederstwert bewertet 2.362 1.622

Restlaufzeiten:

Im Folgejahr fällig werdende Beträge 2.583 4.386

Nachrangige Vermögensgegenstände – –

Im Rahmen von Offenmarktgeschäften als  
Sicherheit hinterlegt 3.561 7.012

Buchwert der Wertpapiere im Anlagebestand 
mit unterbliebener Abschreibung 1.701 1.455

Beizulegender Wert der Wertpapiere im Anla-
gebestand mit unterbliebener Abschreibung 1.629 1.327

Vorübergehende Wertminderung der  
Wertpapiere im Anlagebestand 72 128

Für die Wertpapiere im Anlagebestand liegen derzeit keine 
Gründe für eine dauerhafte Wertminderung vor.

(5)  Aktien und andere nicht 
 festverzinsliche Wertpapiere

Aufgrund fehlender dauerhafter Wertminderung sind für Anteile 
an Investmentkommanditgesellschaften des Anlagevermögens, 
deren Buchwert um 3 Mio. € (31. Dezember 2022: 2 Mio. €) über 
dem Zeitwert von 30 Mio. € (31. Dezember 2022: 14  Mio. €) liegt, 
außerplanmäßige Abschreibungen unterblieben.

Entsprechend § 17 RechKredV in Verbindung mit der Definition 
von Investmentvermögen gemäß § 1 KAGB enthält dieser  Posten 
auch Anteile an inländischen geschlossenen Investmentkomman-
ditgesellschaften und vergleichbaren ausländischen Strukturen 
in Höhe von 202 Mio. € (31. Dezember 2022: 157 Mio. €). 

In der Position Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpa-
piere sind keine börsenfähigen Wertpapiere enthalten.

(6) Handelsbestand (aktiv)

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Derivative Finanzinstrumente 3.018 3.058

Forderungen 714 1.508

Schuldverschreibungen und andere  
festverzinsliche Wertpapiere 8.195 12.441

Aktien und andere nicht festverzinsliche  
Wertpapiere – 1

Gesamt 11.927 17.007

Davon: nachrangige Vermögens-
gegenstände – –

Der Rückgang des Handelsbestands (aktiv) resultiert im Wesent-
lichen aus dem Rückgang der Schuldverschreibungen und ande-
ren festverzinslichen Wert papieren. Daneben ist eine Saldierung 
mit Derivaten des Handels bestands (passiv) sowie zugehöriger 
Sicherheits leistungen berücksichtigt, die zu einer Verrechnung in 
Höhe von 20.714 Mio. € (31. Dezember 2022: 25.861 Mio. €) führt.

(7) Beteiligungen

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Von den börsenfähigen Beteiligungen 
sind:

Börsennotiert – –

Nicht börsennotiert 14 14

(8)  Anteile an verbundenen 
 Unternehmen

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Von den börsenfähigen Anteilen an  
verbundenen Unternehmen sind:

Börsennotiert – –

Nicht börsennotiert – 150
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(9) Treuhandvermögen

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

In diesem Posten sind enthalten:

Forderungen an Kreditinstitute 1.016 887

Forderungen an Kunden 604 582

Beteiligungen 64 64

Anteilsbesitz an verbundenen  
Unternehmen 5 5

Aktien und andere nicht festverzinsliche 
Wertpapiere 88 88

Sonstige Vermögensgegenstände 15 15

(10) Immaterielle Anlagewerte

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Erworbene standardisierte Software 195 156

In Entwicklung befindliche selbst erstellte 
Software 8 3

Der Gesamtbetrag der Forschungs- und Entwicklungskosten be-
läuft sich im Geschäftsjahr auf 124 Mio. € (2022: 59 Mio. €), wovon 
8 Mio. € (2022: 3 Mio. €) auf selbst geschaffene immaterielle Ver-
mögensgegenstände des Anlagevermögens entfallen. Hierbei 
handelt es sich um selbst entwickelte Software. Die Software be-
findet sich in der Erstellungsphase, welche voraussichtlich in 2026 
endet. In Höhe der aktivierten Entwicklungskosten ist eine Aus-
schüttungssperre berücksichtigt worden.

(11) Sachanlagen

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

In diesem Posten sind enthalten:

Im Rahmen der eigenen Tätigkeit genutzte 
Grundstücke und Gebäude 360 371

Betriebs- und Geschäftsausstattung 27 29

(12) Sonstige Vermögensgegenstände

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Wesentliche Posten sind:

Zinsforderungen aus  
Swap-Vereinbarungen 850 544

Ausgleichsposten aus der  
Devisenbewertung 228 368

Ertragsteueransprüche 158 98

(13)  Aktive Rechnungs- 
 abgrenzungsposten 

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Aus dem Emissions- und Darlehens-
geschäft sind in diesem Posten enthalten:

Agien aus Forderungen 270 296

Disagien aus Verbindlichkeiten und  
begebenen Schuldverschreibungen 222 182

Die anderen Rechnungsabgrenzungs-
posten enthalten:

Upfront Payments 114 187

Sonstige 57 66

(14) Echte Pensionsgeschäfte

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

In Pension gegebene Vermögensgegen-
stände des Handelsbestands – –

In Pension gegebene Vermögensgegen-
stände der Liquiditätsreserve – 3
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(15)  Als Sicherheit übertragene 
 Vermögensgegenstände

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Für nachfolgende Verbindlichkeiten  
wurden Vermögensgegenstände in  
angegebener Höhe übertragen:

Verbindlichkeiten gegenüber  
Kreditinstituten 3.780 3.722

Handelspassiva 3.535 3.851

Für Eventualverbindlichkeiten  
übertragene Vermögensgegenstände – –

Die Bank hat zum 31. Dezember 2023 wie im Vorjahr keine Wert-
papiere entliehen, die an Kredit institute im Zusammenhang mit 
echten Pensionsgeschäften weiterübertragen wurden.

(16)  Von den Vermögensgegenständen 
lauten auf Fremdwährung

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Von den Vermögensgegenständen lauten auf 
Fremdwährung 24.149 25.726

(17) Anlagenspiegel

in Mio. €

Immaterielle 
Anlagewerte Sachanlagen

Wertpapiere 
des Anlage-
vermögens

Beteiligun-
gen

Anteile an 
verbundenen 
Unter nehmen

Anlage-
vermögen 

gesamt

Anschaffungs- / Herstellungskosten

Stand zum 1.1.2023 369 898 1.787 61 1.826 4.940

Zugänge 73 67 1.252 2 155 1.549

Wechselkursveränderungen – 0 – 1 2 – – 0 1

Umgliederungen – – – – – –

Abgänge 5 16 469 1 150 641

Sonstige Veränderungen – 1 1 0 – – – 0

Stand zum 31.12.2023 435 950 2.571 62 1.831 5.850

Ab- und Zuschreibungen

Stand zum 1.1.2023 210 174 7 34 15 441

Zuschreibungen – – 0 – – 0

Planmäßige Abschreibungen 28 16 – – – 44

Außerplanmäßige Abschreibungen – – 0 2 – 2

Wechselkursveränderungen – 0 – 0 – 0 – – – 1

Umgliederungen – – – – – –

Abgänge 5 15 – – – 21

Sonstige Veränderungen – 0 0 – – – 0 – 0

Stand zum 31.12.2023 232 175 7 36 15 465

Buchwerte

Zum 1.1.2023 158 724 1.780 27 1.811 4.500

Zum 31.12.2023 203 775 2.564 27 1.815 5.384
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(18)  Verbindlichkeiten gegenüber  
Kreditinstituten

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

In diesem Posten sind enthalten:

Verbindlichkeiten gegenüber  
angeschlossenen Sparkassen 15.365 15.005

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 
Unternehmen 4.933 5.005

Verbindlichkeiten gegenüber Unter-
nehmen, mit denen ein Beteiligungs-
verhältnis besteht 3 3

Täglich fällig 10.192 9.776

Restlaufzeiten:

Bis drei Monate 148 279

Mehr als drei Monate bis ein Jahr 2.351 16.740

Mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 12.087 14.696

Mehr als fünf Jahre 22.031 20.979

Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte der EZB 
(TLTRO)
In den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind Tender-
Fazilitäten der EZB (TLTRO) von 6,5 Mrd. € (31. Dezember 2022: 
22,5 Mrd. €) enthalten. Für die Periode ab 23. November 2022 bis 
zur Fälligkeit oder zur vorzeitigen Rückzahlung (finaler Verzin-
sungszeitraum) ist der Zinssatz an den Durchschnitt der maßgeb-
lichen EZB-Leitzinsen für diesen Zeitraum gekoppelt. Zur Ermitt-
lung dieses Zinssatzes wurde für den Zeitraum ab dem 1. Ja-
nuar 2024 bis zum Ende der Restlaufzeit der TLTRO-Tranche der 
am 31. Dezember 2023 geltende Zinssatz für die Einlagefazilität 
(4 %) berücksichtigt (entsprechend BFA-Entscheidung vom 7. No-
vember 2022). Die anteiligen Zinsbeträge werden unter den Zins-
aufwendungen aus finanziellen Verbindlichkeiten dargestellt. Im 
Vorjahr wurden Zinserträge und Zinsaufwendungen aus finanziel-

len Verbindlichkeiten ausgewiesen, inklusive eines Bonusanteils 
in Höhe von 56 Mio. €.

(19)  Verbindlichkeiten gegenüber Kun-
den

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

In diesem Posten sind enthalten:

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 
Unternehmen 290 444

Verbindlichkeiten gegenüber Unter-
nehmen, mit denen ein Beteiligungs-
verhältnis besteht 65 58

Täglich fällig 15.248 13.514

Restlaufzeiten:

Bis drei Monate 6.692 5.957

Mehr als drei Monate bis ein Jahr 2.943 3.848

Mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 3.450 4.983

Mehr als fünf Jahre 10.887 12.569

(20) Verbriefte Verbindlichkeiten

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

In diesem Posten sind enthalten:

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 
Unternehmen – 9

Verbindlichkeiten gegenüber Unter-
nehmen, mit denen ein Beteiligungs-
verhältnis besteht – –

Restlaufzeiten des Unterpostens  
Begebene Schuldverschreibungen:

Im Folgejahr fällig werdende Beträge 15.372 6.227

Restlaufzeiten des Unterpostens  
Andere verbriefte Verbindlichkeiten:

Bis drei Monate 1.598 763

Mehr als drei Monate bis ein Jahr 1.015 –

Mehr als ein Jahr bis fünf Jahre – –

Mehr als fünf Jahre – –

(21) Handelsbestand (passiv)

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Derivative Finanzinstrumente 4.426 6.800

Verbindlichkeiten 4.911 4.525

Darunter: verbriefte Verbindlichkeiten 79 413

Risikoaufschlag 31 36

Gesamt 9.368 11.361

Die Saldierung mit Derivaten des Handelsbestands (aktiv) sowie 
zugehöriger Sicherheitsleistungen führte zu einem Verrech-
nungseffekt zum 31. Dezember 2023 in Höhe von 16.525 Mio. € 
(31. Dezember 2022: 19.051 Mio. €). Der Rückgang der Verbindlich-
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keiten im Handelsbestand resultiert insbesondere aus dem Rück-
gang der negativen Marktwerte aus Derivaten.

(22) Treuhandverbindlichkeiten

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 540 553

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 1.080 915

Sonstige Verbindlichkeiten 172 173

(23) Sonstige Verbindlichkeiten

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Wesentliche Posten sind:

Zinsverpflichtungen aus Swap-Verein-
barungen des Nichthandelsbestands 1.032 588

Abzuführende Steuern 9 10

(24)  Passive Rechnungs- 
abgrenzungsposten

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Aus dem Emissions- und Darlehens-
geschäft sind in diesem Posten enthalten:

Agien aus Verbindlichkeiten und eigenen 
Emissionen 113 202

Disagien aus dem Darlehensgeschäft 43 34

Sonstige 3 5

Die anderen Rechnungsabgrenzungs-
posten enthalten:

Upfront Payments 358 415

Sonstige 170 217

(25) Rückstellungen

Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der Pensionsrück-
stellungen nach Maßgabe des durchschnittlichen Marktzinssatzes 
der vergangenen zehn Geschäftsjahre (1,82 %) und dem Ansatz 
der Rückstellungen nach Maßgabe des ent sprechenden durch-
schnittlichen Marktzinssatzes der vergangenen sieben Geschäfts-
jahre (1,74 %) beträgt zum Bilanzstichtag 20 Mio. €. Dieser Betrag 
unterliegt einer Ausschüttungssperre.

Die Anschaffungskosten der gemäß § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB mit 
Rückstellungen verrechneten Vermögensgegenstände be tragen 
547 Mio. € (31. Dezember 2022: 551 Mio. €), der beizu legende Zeit-
wert 535  Mio.  € (31.  Dezember  2022: 495  Mio.  €). Der Er-
füllungsbetrag der verrechneten Schulden beläuft sich auf 
1.210 Mio. € (31. Dezember 2022: 1.227 Mio. €). In 2023 wurden 
in der Gewinn- und Verlustrechnung Erträge aus diesen Vermö-
gensgegenständen in Höhe von 43 Mio. € mit Aufwendungen aus 
den entsprechenden Rückstellungen in Höhe von – 14 Mio. € ver-
rechnet. In 2022 wurden Aufwendungen aus diesen Vermögens-

gegenständen in Höhe von – 60 Mio. € sowie Aufwendungen aus 
den korrespondierenden Schulden in Höhe von – 35 Mio. € erfasst. 

Die anderen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für dem 
Personalbereich zuzuordnende Sachverhalte und für Bonitäts- 
und Länderrisiken im außerbilanziellen Kreditgeschäft gebildet. 
Rückstellungen für Prozessrisiken werden gebildet, wenn eine 
Inanspruchnahme wahrscheinlich ist. Weitere Rückstellungsbe-
träge entfallen auf diverse der Höhe oder dem Grunde nach un-
gewisse Verbindlichkeiten. Zudem bestehen Restrukturierungs-
rückstellungen in Höhe von 2 Mio. € (2022: 19 Mio. €).

(26) Nachrangige Verbindlichkeiten 

Zum 31. Dezember 2023 gibt es eine nachrangige Verbindlichkeit, 
die 10 % der Gesamtposition der nachrangigen Verbindlichkeiten 
übersteigt:

Die Emission XS2489772991 in Höhe von nominal 550 Mio. € ist 
im Jahr 2032 fällig. Sie weist eine anfängliche Verzinsung von 
4,5 % bis zum Termin der Zinsanpassung und erstmaligen ordent-
lichen Rückzahlungsmöglichkeit durch die Helaba im Jahr 2027 
auf. Nach diesem Termin ist eine kurzfristige Kündigungsmöglich-
keit seitens der Helaba und eine Verzinsung auf variabler Basis 
bis zur Fälligkeit in 2032 vereinbart. Es besteht keine ordentliche 
Kündigungsmöglichkeit seitens der Gläubiger. Die Bedingung der 
Nachrangigkeit entspricht den Anforderungen der CRR (Capital 
Requirements Regulation). Eine Umwandlung in Kapital oder an-
dere Schuldformen ist weder vereinbart noch vorgesehen.

Im Ausweis sind anteilige Zinsen in Höhe von 46 Mio. € (2022: 
41 Mio. €) enthalten. Der Zinsaufwand für nachrangige Mittelauf-
nahmen betrug im Geschäftsjahr 128 Mio. € (2022: 97 Mio. €).

Die Bank hat wie im Vorjahr keine nachrangigen Verbindlich keiten 
gegenüber verbundenen Unternehmen oder Unter nehmen, mit 
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.
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(27)  Instrumente des zusätzlichen 
 aufsichtsrechtlichen Kernkapitals

Die AT1-Anleihen begründen unbesicherte und nachrangige An-
leihen der Bank. Der Rückzahlungs- und der Nominalbetrag der 
AT1-Anleihen kann bei Vorliegen eines „auslösenden“ Sachver-
halts vermindert werden. Dieser Sachverhalt tritt ein, wenn die 
Tier-1-Kernkapitalquote der Bank – berechnet auf konsolidierter 
Basis – unter 5,125 % fällt. Die Anleihen können nach Vorliegen 
eines auslösenden Sachverhalts – unter bestimmten Bedingun-
gen – wieder zugeschrieben werden. Sie können von der Helaba 
zu einem ersten möglichen vorzeitigen Fälligkeitsdatum gekün-
digt werden und danach alle zehn Jahre; unter bestimmten Be-
dingungen und nach vorheriger Zustimmung der zuständigen 
Aufsichtsbehörde können sie auch vorzeitig gekündigt werden. 
Die Anleihen unterliegen den in den jeweiligen Anleihebedingun-
gen ausgeführten Bedingungen, die unter  anderem beinhalten, 
dass die Bank die Anleihen nur ganz und nicht teilweise kündigen 
kann, sofern dafür bestimmte aufsichtsrechtliche oder steuerliche 
Gründe vorliegen. 

Die Zinszahlungen für diese Anleihen bemessen sich an deren 
Nominalbetrag und sind für den Zeitraum vom Ausgabetag bis 
zum ersten möglichen vorzeitigen Rückzahlungstag festgeschrie-
ben. Danach erfolgt eine Festlegung des Zinssatzes für jeweils 
zehn Jahre. Die Anleihebedingungen verpflichten die Bank be-
ziehungsweise räumen der Bank das umfassende Recht zur allei-
nigen Entscheidung ein, jederzeit Zinszahlungen entfallen zu 
lassen. Zinszahlungen werden in Folgejahren nicht höher aus-
fallen, um ausgefallene Zinszahlungen aus Vorjahren kumulativ 
nachzuholen. 

Per 31. Dezember 2023 belief sich der Buchwert der begebenen 
Anleihen ohne anteilige Zinsen auf 374 Mio. € (31. Dezember 2022: 
374 Mio. €). Der auf die Anleihen entfallende abgegrenzte Zins-
aufwand für das Jahr 2023 betrug 0,5 Mio. € (2022: 0,5 Mio. €). 

(28)  Von den Schulden lauten auf 
Fremdwährung 

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Von den Schulden lauten auf Fremdwährung 11.198 9.465

(29) Eigene Mittel

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Gezeichnetes Kapital 2.527 2.527

a) Stammkapital 589 589

b) Kapitaleinlage 1.920 1.920

c) Einlagen stiller Gesellschafter 18 18

Kapitalrücklage 1.546 1.546

Gewinnrücklagen 2.678 2.569

Einschließlich

der Instrumente des zusätzlichen auf-
sichtsrechtlichen Kernkapitals, 374 374

des Fonds für allgemeine Bankrisiken, 599 599

des Fonds zur bauspartechnischen  
Absicherung sowie 11 11

nachrangiger Verbindlichkeiten 2.853 3.167

beliefen sich die aus der Bilanz  
ersichtlichen haftenden Eigenmittel auf 10.588 10.794

Zur Gewinnverwendung wird eine Ausschüttung in Höhe von 
90 Mio. € sowie eine Einstellung in die Gewinnrücklagen in Höhe 
von 108 Mio. € vorgeschlagen. 

Ausschüttungsgesperrte Beträge
Der Gesamtbetrag der ausschüttungsgesperrten Beträge gemäß 
§ 268 Abs. 8 HGB belief sich zum 31. Dezember 2023 auf 28  Mio. € 
(31. Dezember 2022: 94 Mio. €). Davon entfallen auf den Unter-
schiedsbetrag zwischen durchschnittlichem Marktzins von zehn 
und sieben Jahren zur Abzinsung von Rückstellungen für Pensi-
onsverbindlichkeiten 20 Mio. € (31. Dezember 2022: 91 Mio. €) und 
auf selbst geschaffene immaterielle Vermögenswerte des Anlage-
vermögens 8 Mio. € (31. Dezember 2022: 3 Mio. €).

(30) Eventualverbindlichkeiten

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

In diesem Posten sind enthalten:

Kreditbürgschaften 6.197 6.329

Sonstige Bürgschaften und Gewähr-
leistungen 2.092 3.362

Die Helaba schätzt das Risiko, dass die Kreditnehmer ihren Ver-
pflichtungen nicht nachkommen und mit Inanspruchnahmen zu 
rechnen ist, als gering ein. Avalkredite unterliegen dem Risiko-
vorsorgeprozess der Bank. In einzelnen Fällen, in denen ein Ver-
lust aus der zu erwartenden Inanspruchnahme wahrscheinlich ist, 
hat die Helaba entsprechende Rückstellungen gebildet.

(31) Andere Verpflichtungen 

Aufgrund der durchgeführten Bonitätsanalysen geht die Helaba 
davon aus, dass die Kreditnehmer ihren Verpflichtungen aus Kre-
ditzusagen sowie Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen 
nachkommen und somit nicht mit Inanspruchnahmen zu rechnen 
ist. In einzelnen Fällen, in denen ein Verlust aus der zu erwarten-
den Inanspruchnahme wahrscheinlich ist, wurden Rückstellungen 
gebildet. 
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(32)  Deckungsrechnung für das Hypo-
theken- und Kommunalgeschäft 

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Emittierte Hypothekenpfandbriefe 9.156 11.654

Deckungswerte 16.481 17.544

Forderungen an Kunden 13.389 14.637

Schuldverschreibungen und andere  
festverzinsliche Wertpapiere 981 1.169

Rechtlich erhaltene Sicherheiten 2.111 1.738

Überdeckung 7.325 5.891

Emittierte öffentliche Pfandbriefe 20.710 24.879

Deckungswerte 32.213 31.781

Forderungen an Kreditinstitute 133 137

Forderungen an Kunden 30.557 30.236

Schuldverschreibungen und andere  
festverzinsliche Wertpapiere 522 572

Rechtlich erhaltene Sicherheiten 1.001 836

Überdeckung 11.503 6.902

(33)  Pfandbriefe und  Deckungsrechnung 

Gesamtübersicht gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 1, 3 PfandBG

in Mio. €

Nennwert Barwert Risikobarwert

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Hypothekenpfandbriefe:

Deckungsmasse 16.481 17.544 16.466 17.193 15.449 15.428

Pfandbriefumlauf 9.156 11.654 8.964 11.228 8.790 10.835

Überdeckung 7.325 5.891 7.503 5.965 6.659 4.594

Gesetzliche Überdeckung 364 464 179 453

Vertragliche Überdeckung – – –

Freiwillige Überdeckung 6.960 5.427 7.324 5.512

Überdeckung vom Pfandbriefumlauf (in %) 80,0 50,5 83,7 53,1 75,8 42,4

Öffentliche Pfandbriefe:

Deckungsmasse 32.213 31.781 32.990 31.440 30.552 26.361

Pfandbriefumlauf 20.710 24.879 20.671 24.269 19.503 21.771

Überdeckung 11.503 6.902 12.319 7.171 11.048 4.590

Gesetzliche Überdeckung 805 969 413 977

Vertragliche Überdeckung – – – –

Freiwillige Überdeckung 10.698 5.933 11.906 6.194

Überdeckung vom Pfandbriefumlauf (in %) 55,5 27,7 59,6 29,5 56,6 21,1

Zum Geschäftsjahresende befindet sich wie im Vorjahr kein 
 Derivat in Deckung. 

Für die Berechnung des Risikobarwerts wird der dynamische An-
satz gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 PfandBarwertV verwendet.

Die gesetzliche Überdeckung nach dem Nominalwert wird berech-
net als Summe aus der nennwertigen sichernden Überdeckung 
gemäß § 4 Abs. 2 PfandBG und dem Nennwert der barwertigen 
sichernden Überdeckung gemäß § 4 Abs. 1 PfandBG. Die gesetz-

liche Überdeckung nach dem Barwert ist die barwertige sichernde 
Überdeckung gemäß § 4 Abs. 1 PfandBG.

Die freiwillige Überdeckung ergibt sich residual nach Abzug der 
gesetzlichen und der vertraglichen Überdeckung. Sie enthält den 
Barwert der nennwertigen sichernden Überdeckung gemäß § 4 
Abs. 2 PfandBG.
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Laufzeitenstruktur der umlaufenden Pfandbriefe und der dafür verwendeten Deckungsmassen gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 4, 5 PfandBG

in Mio. €

Deckungsmasse  
(Zinsbindungsfristen)

Pfandbriefe  
(Restlaufzeiten)

Effekte einer Fälligkeits-
verschiebung von Pfand-

briefen (Restlaufzeiten)

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Hypothekenpfandbriefe:

Bis sechs Monate 1.683 1.178 1.048 1.069 – –

Mehr als sechs Monate bis zwölf Monate 1.425 1.690 2.800 15 – –

Mehr als zwölf Monate bis 18 Monate 1.686 1.836 1.250 2.523 1.048 1.069

Mehr als 18 Monate bis zwei Jahre 1.287 1.164 1.010 2.800 2.800 15

Mehr als zwei Jahre bis drei Jahre 2.565 2.686 1.542 2.260 2.260 5.323

Mehr als drei Jahre bis vier Jahre 2.270 2.404 1.335 1.542 1.542 2.260

Mehr als vier Jahre bis fünf Jahre 1.661 1.959 – 1.335 1.335 1.542

Mehr als fünf Jahre bis zehn Jahre 3.200 3.888 153 60 103 1.395

Über zehn Jahre 704 738 18 50 68 50

Öffentliche Pfandbriefe:

Bis sechs Monate 1.623 2.650 698 1.399 – –

Mehr als sechs Monate bis zwölf Monate 1.695 1.510 3.002 2.267 – –

Mehr als zwölf Monate bis 18 Monate 1.406 1.617 373 2.128 698 1.399

Mehr als 18 Monate bis zwei Jahre 1.318 1.291 895 3.976 3.002 2.267

Mehr als zwei Jahre bis drei Jahre 3.115 2.469 1.892 1.292 1.268 6.104

Mehr als drei Jahre bis vier Jahre 2.786 2.817 2.809 1.892 1.892 1.292

Mehr als vier Jahre bis fünf Jahre 3.241 2.536 2.498 2.068 2.810 1.892

Mehr als fünf Jahre bis zehn Jahre 7.735 7.692 4.101 5.015 6.019 6.940

Über zehn Jahre 9.294 9.200 4.441 4.843 5.021 4.986

Den Angaben zur Fälligkeitsverschiebung liegt ein Verschie-
bungsszenario von zwölf Monaten zugrunde. Es handelt sich hier-
bei um ein äußerst unwahrscheinliches Szenario, welches erst 
nach Ernennung eines Sachwalters zur Geltung kommen könnte.

Voraussetzungen für die Verschiebung der Fälligkeit der Pfand-
briefe: Das Hinausschieben der Fälligkeit ist erforderlich, um die 
Zahlungsunfähigkeit der Pfandbriefbank mit beschränkter Ge-
schäftstätigkeit zu vermeiden (Verhinderung der Zahlungsunfä-

higkeit), die Pfandbriefbank mit beschränkter Geschäfts tätigkeit 
ist nicht überschuldet (keine bestehende Überschuldung) und es 
besteht Grund zu der Annahme, dass die Pfandbriefbank mit 
 beschränkter Geschäftstätigkeit jedenfalls nach Ablauf des größt-
möglichen Verschiebungszeitraums unter Berücksichtigung 
 weiterer Verschiebungsmöglichkeiten ihre dann fälligen Verbind-
lichkeiten erfüllen kann (positive Erfüllungsprognose). Siehe er-
gänzend auch § 30 Abs. 2b PfandBG.

Befugnisse des Sachwalters bei Verschiebung der Fälligkeit der 
Pfandbriefe: Der Sachwalter kann die Fälligkeiten der Tilgungs-
zahlungen verschieben, wenn die maßgeblichen Voraussetzun-
gen nach § 30 Abs. 2b PfandBG hierfür erfüllt sind. Die Verschie-
bungsdauer, welche einen Zeitraum von zwölf Monaten nicht 
überschreiten darf, bestimmt der Sachwalter entsprechend der 
Erforderlichkeit.

Der Sachwalter kann die Fälligkeiten von Tilgungs- und Zinszah-
lungen, die innerhalb eines Monats nach seiner Ernennung fällig 
werden, auf das Ende dieses Monatszeitraums verschieben. Ent-
scheidet sich der Sachwalter für eine solche Verschiebung, wird 
das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 30 Abs. 2b PfandBG 
unwiderlegbar vermutet. Eine solche Verschiebung ist im Rahmen 
der Höchstverschiebungsdauer von zwölf Monaten zu berücksich-
tigen. 

Der Sachwalter darf von seiner Befugnis für sämtliche Pfandbriefe 
einer Emission nur einheitlich Gebrauch machen. Hierbei dürfen 
die Fälligkeiten vollständig oder anteilig verschoben werden. Der 
Sachwalter hat die Fälligkeit für eine Pfandbrief emission so zu 
verschieben, dass die ursprüngliche Reihenfolge der Bedienung 
der Pfandbriefe, welche durch die Verschiebung überholt werden 
könnten, nicht geändert wird (Überholverbot). Dies kann dazu 
führen, dass auch die Fälligkeiten später fällig werdender Emis-
sionen zu verschieben sind, um das Überholverbot zu wahren. 
Siehe ergänzend auch § 30 Abs. 2a und 2b PfandBG.
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Weitere Angaben gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 6 bis 15 sowie Abs. 2 Nr. 3, 4 PfandBG

Hypothekenpfandbriefe

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Umlaufende Pfandbriefe 9.156 11.654

Davon: Anteil festverzinslicher Pfandbriefe (in %) 78,6 70,6

Deckungsmasse 16.481 17.544

Darunter: Gesamtbetrag der Forderungen nach § 12 Abs. 1, die die Grenzen nach § 13 Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz  
überschreiten – –

Darunter: Gesamtbetrag der Werte nach § 19 Abs. 1, die die Grenzen nach § 19 Abs. 1 Satz 7 überschreiten – –

Darunter: Forderungen, die die Grenze nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 überschreiten – –

Darunter: Forderungen, die die Grenze nach § 19 Abs. 1 Nr. 3 überschreiten – –

Darunter: Forderungen, die die Grenze nach § 19 Abs. 1 Nr. 4 überschreiten – –

Darunter: weitere Deckung 981 1.169

Davon: Forderungen gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 2a) und b) – –

Davon: Forderungen gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 3a) bis c) 194 303

Davon: Forderungen gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 4 788 866

Darunter: Anteil festverzinslicher Deckungsmasse (in %) 72,7 68,4

Nettobarwert nach § 6 Pfandbrief-Barwertverordnung je Fremdwährung:

US-Dollar 3.351 3.687

Britische Pfund 202 225

Norwegische Kronen 22 83

Schweizer Franken 1 2

Schwedische Kronen 174 188

Japanische Yen 479 516

Durchschnittlich verstrichene Laufzeit der Forderungen seit  
Kreditvergabe (in Jahren) 4,9 4,6

Durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf (in %) 59,0 59,0

Die Angabe für Forderungen gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 3a) bis c) be-
trifft Schweden, die Angabe für Forderungen gemäß § 19 Abs. 1 
Nr. 4) Deutschland.
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31.12.2023 31.12.2022

Kennzahlen zur Liquidität nach § 28 Abs. 1 Nr. 6 PfandBG

Größte sich innerhalb der nächsten 180 Tage ergebende negative Summe im Sinne des  
§ 4 Abs. 1a Satz 3 PfandBG für Pfandbriefe (Liquiditätsbedarf) in Mio. € 905 956

Tag, an dem sich die größte negative Summe ergibt Tage (1 – 180) 39 79

Gesamtbetrag der Deckungswerte, welche die Anforderungen von § 4 Abs. 1a Satz 3 PfandBG  
erfüllen (Liquiditätsdeckung) in Mio. € 1.000 1.185

Kennzahlen nach § 28 Abs. 1 Nr. 15 PfandBG

Anteil der Deckungswerte an der Deckungsmasse, für die oder für deren Schuldner ein Ausfall  
gemäß Artikel 178 Abs. 1 CRR als eingetreten gilt in % – –

Öffentliche Pfandbriefe

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Umlaufende Pfandbriefe 20.710 24.879

Davon: Anteil festverzinslicher Pfandbriefe (in %) 81,9 68,1

Deckungsmasse 32.213 31.781

Darunter: Gesamtbetrag der Forderungen nach § 20 Abs. 1 und Abs. 2, die die Grenzen nach § 20 Abs. 3 überschreiten – –

Darunter: Forderungen, die die Grenze nach § 20 Abs. 2 Nr. 2 überschreiten – –

Darunter: Forderungen, die die Grenze nach § 20 Abs. 2 Nr. 3 überschreiten – –

Darunter: weitere Deckung – –

Davon: Forderungen gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 – –

Davon: Forderungen gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3a) bis c) – –

Davon: Forderungen gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 – –

Darunter: Anteil festverzinslicher Deckungsmasse (in %) 93,7 93,9

Nettobarwert nach § 6 Pfandbrief-Barwertverordnung je Fremdwährung:

US-Dollar 407 295

Schweizer Franken 74 102
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31.12.2023 31.12.2022

Kennzahlen zur Liquidität nach § 28 Abs. 1 Nr. 6 PfandBG

Größte sich innerhalb der nächsten 180 Tage ergebende negative Summe im Sinne des  
§ 4 Abs. 1a Satz 3 PfandBG für Pfandbriefe (Liquiditätsbedarf) in Mio. € – 284

Tag, an dem sich die größte negative Summe ergibt Tage (1 – 180) – 175

Gesamtbetrag der Deckungswerte, welche die Anforderungen von § 4 Abs. 1a Satz 3 PfandBG  
erfüllen (Liquiditätsdeckung) in Mio. € 543 584

Kennzahlen nach § 28 Abs. 1 Nr. 15 PfandBG

Anteil der Deckungswerte an der Deckungsmasse, für die oder für deren Schuldner ein Ausfall  
gemäß Artikel 178 Abs. 1 CRR als eingetreten gilt in % – –

Aufgliederung der Deckungsmasse der Hypothekenpfandbriefe nach Nutzungsart gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1b, c und Nr. 2, 5 PfandBG
Davon Aufgliederung wohnwirtschaftlich genutzt:

in Mio. €

Eigentumswohnungen
Ein- und  

Zweifamilienhäuser Mehrfamilienhäuser
Unfertige und noch nicht 
ertragsfähige Neubauten Bauplätze Gesamt

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Deutschland 339 271 1.018 830 1.682 2.014 – 1 0 0 3.040 3.116

Finnland – – – – 12 12 – – – – 12 12

Frankreich – – – – 27 – – – – – 27 –

Schweden – – – – 28 – – – – – 28 –

USA – – – – 1.569 1.896 – – – – 1.569 1.896

Gesamt 339 271 1.018 830 3.318 3.923 – 1 0 0 4.676 5.024
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Davon Aufgliederung gewerblich genutzt:

in Mio. €

Bürogebäude Handelsgebäude Industriegebäude
Sonstige gewerblich  

genutzte Gebäude
Unfertige und noch nicht 
ertragsfähige Neubauten Bauplätze Gesamt

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Belgien 187 100 – – – – – – – – – – 187 100

Deutschland 2.662 2.716 1.379 1.807 182 191 184 171 0 62 – – 4.407 4.946

Finnland 234 179 127 174 – – – – – – – – 361 353

Frankreich 1.070 1.089 301 309 – – – – – – – – 1.371 1.398

Luxemburg 106 106 – – – – – – – – – – 106 106

Niederlande 277 208 164 164 – – 8 8 – – – – 449 380

Norwegen – 61 21 23 – – – – – – – – 21 84

Österreich 127 121 32 32 – – – – – – – – 159 152

Polen 669 636 679 590 – – – – – – – – 1.348 1.226

Schweden 26 38 114 146 – – – – – – – – 140 184

Tschechien 233 251 52 52 – – – – – – – – 285 303

USA 1.719 1.797 51 53 – – – – – – – – 1.770 1.850

Vereinigtes Königreich 220 272 – – – – – – – – – – 220 272

Gesamt 7.530 7.572 2.920 3.348 182 191 192 179 0 62 – – 10.824 11.352

Zum Berichtsstichtag gab es Leistungen, die mindestens 90 Tage 
rückständig waren, in Höhe von 0 Mio. (2022: keine). Es  liegt kein 
zu beziffernder Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der 
jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderungen beträgt, 
vor.  Im Geschäftsjahr traten weder Zwangsversteigerungen noch 
Zwangsverwaltungsfälle auf noch mussten Grundstücke zur Ver-
meidung von Verlusten übernommen werden. 

Zum Berichtsstichtag gab es Zinsrückstände im wohnwirtschaft-
lichen Bereich in Höhe von 0 Mio. € (2022: keine).
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Aufgliederung der Deckungswerte für öffentliche Pfandbriefe nach Schuldner gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 2, 3 PfandBG

in Mio. €

Staat
Regionale  

Gebietskörperschaft
Örtliche  

Gebietskörperschaft
Öffentlich-rechtliche  

Kreditinstitute / Sonstige Gesamt

Davon: Gewähr  
leistungen aus Gründen 

der Exportförderung

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Belgien – – – – 663 720 – – 663 720 – –

Dänemark 44 43 – – – – – – 44 43 44 43

Deutschland 1.256 1.105 10.341 10.550 13.714 13.295 4.932 4.796 30.242 29.746 1.170 1.054

Finnland 16 – – – 20 20 – – 36 20 16 –

Frankreich 50 22 117 136 87 112 – 26 254 296 20 22

Österreich 60 61 546 – – 630 – – 606 691 2 2

Portugal – – – – – 50 – – – 50 – –

Schweden 25 28 – – – – – – 25 28 25 28

Schweiz 125 84 54 51 – – – – 179 135 125 84

Spanien – – 16 22 29 30 – – 45 52 – –

Vereinigtes Königreich 118 – – – – – – – 118 – 118 –

Gesamt 1.695 1.343 11.074 10.759 14.512 14.857 4.932 4.822 32.213 31.781 1.521 1.233

Zum Berichtsstichtag gab es, wie im Vorjahr, keine Leistungen, 
die mindestens 90 Tage rückständig waren. Entsprechend liegt 
kein zu beziffernder Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit 
der jeweilige Rückstand mindestens 5 % der Forderungen be-
trägt, vor. 
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Aufgliederung der Deckungsmasse nach  
Größenklassen gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1a,  
Abs. 3 Nr. 1 sowie Abs. 4 Nr. 1a PfandBG

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Hypothekenpfandbriefe

Bis 0,3 Mio. € 1.180 1.021

Größer 0,3 Mio. € bis 1 Mio. € 432 316

Größer 1 Mio. € bis 10 Mio. € 842 833

Größer 10 Mio. € 13.046 14.206

Weitere Deckung 981 1.169

Öffentliche Pfandbriefe

Bis 10 Mio. € 3.595 3.733

Größer 10 Mio. € bis 100 Mio. € 8.467 8.259

Größer 100 Mio. € 20.151 19.789

Weitere Deckung – –

Angaben zu internationalen Wertpapierkennnummern 
gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 2 PfandBG

Hypothekenpfandbriefe
Zum 31. Dezember 2023 und zum 31. Dezember 2022 befanden 
sich folgende Wertpapiere im Bestand: 

DE000HLB4LY4 DE000HLB4YL4 DE000HLB4116  
DE000HLB42M2 DE000HLB42Y7 DE000HLB7515  
XS1767931477 XS1883355601 XS2001346480  
XS2022037795 XS2106576494 XS2433126807  
XS2446114600 XS2536375368

Zum 31. Dezember 2023, aber nicht zum 31. Dezember 2022 be-
fanden sich folgende Wertpapiere im Bestand: 

DE000HLB43H0 DE000HLB43J6 XS2589441943

Zum 31. Dezember 2022, aber nicht zum 31. Dezember 2023 be-
fanden sich folgende Wertpapiere im Bestand: 

DE000HLB1J20 DE000HLB42D1 DE000HLB4J92  
DE000HLB78B9  XS1793271716

Öffentliche Pfandbriefe
Zum 31. Dezember 2023 und zum 31. Dezember 2022 befanden 
sich folgende Wertpapiere im Bestand: 

DE000A0ASMW9 DE000A0A3HE5 DE000A0A3HW7  
DE000A0A3HZ0 DE000DXA0K24 DE000DXA0MG8  
DE000DXA0PY4 DE000DXA0RA0 DE000DXA0TU4  
DE000HLB0AN8 DE000HLB0AP3 DE000HLB0P56  
DE000HLB1BZ8 DE000HLB1C27 DE000HLB1C43  
DE000HLB1JX6 DE000HLB2LC4 DE000HLB2NE6  
DE000HLB2YN4 DE000HLB4JM3 DE000HLB4J76  
DE000HLB4J84 DE000HLB4U48 DE000HLB4U71  
DE000HLB4VB1 DE000HLB4V96 DE000HLB4YE9  
DE000HLB4Z68 DE000HLB40Y1 DE000HLB41D3  
DE000HLB41M4 DE000HLB41Z6 DE000HLB42R1  
DE000HLB42X9 DE000WLB8ET1 DE0002677572  
XS1548773982 XS1587900843 XS1793273092  
XS1936186425 XS2056484889 XS2106579670  
XS2433240764 XS2445172187 XS2461137189

Zum 31. Dezember 2023, aber nicht zum 31. Dezember 2022 be-
fanden sich folgende Wertpapiere im Bestand: 

DE000HLB4249 DE000HLB43N8 XS2590759044  
XS2673929944 XS2711420054

Zum 31. Dezember 2022, aber nicht zum 31. Dezember 2023 be-
fanden sich folgende Wertpapiere im Bestand: 

DE000HLB0P49 DE000HLB0P98 DE000HLB41B7   
DE000HLB41C5 DE000HLB42Q3 DE000HLB4JE0  
DE000HLB4JK7 DE000HLB4JN1 DE000HLB4Y69  
DE000HLB4ZG1 XS0946693834
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(34)  Derivative Finanzinstrumente  
des Nichthandelsbestands

Die Angaben zu derivativen Finanzinstrumenten werden  getrennt 
nach Handels- und Nichthandelsbeständen vorgenommen. 

Die Darstellung des Geschäfts mit derivativen Produkten des 
Nichthandelsbestands erfolgt entsprechend den Publizitäts-
anforderungen gemäß § 285 Nr. 19 HGB in Verbindung mit § 36 
RechKredV. Derivative Finanzinstrumente im Nichthandelsbe-
stand werden zur Absicherung beziehungsweise zur Steuerung 
von Risiken von Bankbuchgeschäften abgeschlossen (Aktiv- / Pas-
sivsteuerung).

Darstellung der Volumina 

in Mio. €

Nominalwerte Positive Marktwerte Negative Marktwerte

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Zinsrisiken 247.383 249.239 7.764 9.573 10.463 13.615

Zins-Swaps 228.920 230.062 7.732 9.545 9.923 13.035

Zinsoptionen 11.265 10.239 4 2 480 476

Käufe 255 205 4 2 – –

Verkäufe 11.009 10.034 – – 480 476

Caps, Floors 4.752 4.588 24 26 59 98

Börsenkontrakte 2.447 4.350 3 0 0 6

Währungsrisiken 27.421 29.046 364 747 363 575

Devisentermingeschäfte 8.534 7.270 10 31 125 224

Währungs-Swaps / Zins-Währungs-Swaps 18.885 21.774 354 716 238 351

Devisenoptionen 2 2 0 0 – –

Käufe 2 2 0 0 – –

Gesamt 274.804 278.285 8.128 10.320 10.826 14.191

Neben den Nominalvolumina sind die positiven und negativen 
Marktwerte getrennt ausgewiesen. Netting- oder Collateral-Ver-
einbarungen finden hier keine Berücksichtigung.

Die Marktwerte sind aufgrund des Absicherungscharakters der 
Geschäfte stets im Zusammenhang mit den zugrunde liegenden 
Geschäften zu sehen.

Den Marktwerten stehen zum Teil noch nicht vereinnahmte 
 Prämien- und Sonderzahlungsflüsse sowie Zinsabgrenzungen aus 
Derivaten gegenüber, die in der Bilanz unter den sonstigen Ver-
mögensgegenständen beziehungsweise Verbindlichkeiten sowie 
unter den aktiven beziehungsweise passiven Rechnungsabgren-
zungsposten ausgewiesen sind. Dabei beläuft sich der Betrag der 

insgesamt im Zusammenhang mit Derivaten stehenden Aktiva auf 
1.195 Mio. € (31. Dezember 2022: 1.101 Mio. €), der im Zusammen-
hang mit Derivaten stehenden Passiva auf 1.395 Mio. € (31. De-
zember 2022: 1.009 Mio. €).
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Fristengliederung der Nominalwerte

in Mio. €

Zinsrisiken Währungsrisiken
Aktien und  

sonstige Preisrisiken Kreditderivate Rohwarenderivate Gesamt

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Bis drei Monate 26.862 15.861 8.833 7.402 – – – – – – 35.696 23.263

Mehr als drei Monate bis ein Jahr 27.152 25.785 3.034 4.298 – – – – – – 30.186 30.083

Mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 101.902 108.988 12.561 13.803 – – – – – – 114.462 122.791

Mehr als fünf Jahre 91.467 98.604 2.993 3.544 – – – – – – 94.460 102.148

Gesamt 247.383 249.239 27.421 29.046 – – – – – – 274.804 278.285

Bei den Zinsgeschäften ist das Volumen im kurzfristigen Laufzeit-
bereich gestiegen. Beim Zinsgeschäft beträgt der Anteil des kurz-
fristigen Laufzeitbereichs (bis ein Jahr Restlaufzeit) am gesamten 
Geschäft dieser Risikokategorie nunmehr 21,8 % (31. Dezem-
ber 2022: 16,7 %).

Transaktionen in Bewertungseinheiten gemäß § 254 HGB werden 
überwiegend im mittelfristigen Laufzeitbereich von mehr als 
einem Jahr bis zu fünf Jahren abgeschlossen. Zum Stichtag be-
trägt das Nominalvolumen in diesem Laufzeitband 7.232 Mio. € 
(31. Dezember 2022: 5.201 Mio. €).

Kontrahentengliederung 

in Mio. €

Nominalwerte Positive Marktwerte Negative Marktwerte

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Banken in der OECD 213.539 198.026 5.710 6.992 8.942 11.111

Sonstige Kontrahenten 61.265 80.259 2.417 3.327 1.885 3.080

Gesamt 274.804 278.285 8.128 10.320 10.826 14.191

Die Kontrahentengliederung dient der Darstellung der mit dem 
derivativen Geschäft verbundenen Adressenausfallrisiken. Die 
Helaba schließt derivative Geschäfte vorwiegend mit OECD-Ban-
ken und zentralen Clearing-Stellen ab.

Ein wesentlicher Teil der Geschäfte mit sonstigen Kontrahenten 
entfällt auf Börsenkontrakte sowie OTC-Transaktionen über 
 zentrale Clearing-Stellen; bezogen auf das Nominalvolumen be-
trägt ihr Anteil 98,8 % (31. Dezember 2022: 98,2 %).

Der überwiegende Anteil der positiven Marktwerte und damit der 
Wiedereindeckungsrisiken konzentriert sich wie schon in den Vor-
jahren auf OECD-Banken und zentrale Clearing-Stellen.
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(35)  Derivative Finanzinstrumente des 
Handelsbestands

Die Darstellung des Geschäfts mit derivativen Produkten erfolgt 
entsprechend den Publizitätsanforderungen gemäß §  285 
Nr. 20 HGB in Verbindung mit § 36 RechKredV. 

Das Nominalvolumen derivativer Geschäfte des Handels hat sich 
gegenüber dem Vorjahr um 27,7 % erhöht. Die Erhöhung beruht 
im Wesentlichen auf einem gestiegenen Volumen von Zins- Swaps.

Darstellung der Volumina
Neben den Nominalvolumina sind die positiven und negativen 
Marktwerte getrennt ausgewiesen. 

in Mio. €

Nominalwerte Positive Marktwerte Negative Marktwerte

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Zinsrisiken 635.748 482.688 2.599 2.387 4.105 6.352

Zins-Swaps 589.342 415.700 2.479 2.245 3.917 6.053

Forward Rate Agreements – 19.600 – 0 – 0

Zinsoptionen 22.280 21.971 108 131 43 59

Käufe 10.605 11.503 96 124 3 4

Verkäufe 11.674 10.468 12 6 40 54

Caps, Floors 16.406 18.401 11 12 145 241

Börsenkontrakte 7.437 7.016 – – 0 0

Sonstige Zinstermingeschäfte 283 – 0 – – –

Währungsrisiken 44.432 45.647 388 571 299 410

Devisentermingeschäfte 39.947 40.331 198 290 234 322

Währungs-Swaps / Zins-Währungs-Swaps 4.267 5.141 190 281 64 88

Devisenoptionen 218 176 1 1 1 1

Käufe 109 82 1 1 – –

Verkäufe 109 94 – – 1 1

Aktien und sonstige Preisrisiken 684 1.960 30 98 10 31

Aktienoptionen 653 1.931 30 98 10 31

Käufe 327 966 30 98 – –

Verkäufe 327 965 – – 10 31

Börsenkontrakte 30 29 – – – –

Sonstige Aktientermingeschäfte – 1 – 0 – –

Kreditderivate 2.014 4.443 1 2 12 7

Käufe 1.121 2.462 0 2 12 7

Verkäufe 893 1.981 1 0 – 0

Rohwarenrisiken 336 210 0 0 0 0

Rohwarentermingeschäfte 273 – 0 – 0 –

Rohwarenoptionen 63 210 0 0 0 0

Gesamt 683.213 534.948 3.018 3.058 4.426 6.800
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Fristengliederung der Nominalwerte

in Mio. €

Zinsrisiken Währungsrisiken
Aktien und  

sonstige Preisrisiken Kreditderivate Rohwarenderivate Gesamt

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Bis drei Monate 21.006 25.850 20.583 21.170 61 266 – 21 336 210 41.986 47.517

Mehr als drei Monate bis ein Jahr 126.976 57.665 15.710 15.881 370 371 376 387 – – 143.433 74.304

Mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 217.577 148.401 6.603 6.994 252 1.321 1.520 4.007 – – 225.952 160.724

Mehr als fünf Jahre 270.188 250.771 1.536 1.603 – 2 118 28 – – 271.842 252.404

Gesamt 635.748 482.688 44.432 45.647 684 1.960 2.014 4.443 336 210 683.213 534.948

Beim Zinsgeschäft beträgt der Anteil des kurzfristigen Laufzeit-
bereichs (bis ein Jahr Restlaufzeit) am gesamten Geschäft dieser 
Risikokategorie 23,3 % (31. Dezember 2022: 17,3 %). 

Kontrahentengliederung

in Mio. €

Nominalwerte Positive Marktwerte Negative Marktwerte

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Banken in der OECD 190.412 194.105 1.427 1.246 3.027 4.541

Banken außerhalb der OECD 1 0 0 0 0 –

Öffentliche Stellen in der OECD 10.117 11.067 725 688 55 109

Sonstige Kontrahenten 482.683 329.777 866 1.123 1.344 2.150

Gesamt 683.213 534.948 3.018 3.058 4.426 6.800

Die Kontrahentengliederung dient der Darstellung der mit dem 
derivativen Geschäft verbundenen Adressenausfallrisiken. 

Ein wesentlicher Teil der Geschäfte mit sonstigen Kontrahenten 
entfällt auf Börsenkontrakte sowie OTC-Transaktionen über zent-
rale Clearing-Stellen; bezogen auf das Nominalvolumen beträgt 
ihr Anteil 89,5 % (31. Dezember 2022: 82,4 %).

Der Anteil der Derivate des Handelsbestands am gesamten Deri-
vatevolumen ist gegenüber dem Vorjahr mit 71,3 % leicht gestie-
gen (31. Dezember 2022: 65,8 %). 

Wie in den vergangenen Jahren bilden Zinskontrakte den Schwer-
punkt der Handelstätigkeit. Hier entfallen 72,0 %  (31. Dezem-
ber 2022: 65,9 %) des Gesamtbestands auf den Handels bestand. 
Bei den Währungsrisiken betreffen 61,8 % (31. Dezember 2022: 
61,1 %), bei den Kreditderivaten 100 % (31.  Dezember  2022: 
100 %) der Kontrakte den Handels bestand.
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(36) Handelsprodukte

in Mio. €

Aktiv Passiv
Nettoertrag des  

Handelsbestands

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 2023 2022

Derivative Finanzinstrumente 3.018 3.058 4.426 6.800 83 877

Zinshandel 2.599 2.387 4.105 6.352 36 836

Aktienhandel 30 98 10 31 5 – 8

Devisenhandel 388 571 299 410 22 22

Kreditderivate 1 2 12 7 – 3 6

Rohwaren 0 0 0 0 23 21

Forderungen / Verbindlichkeiten 714 1.508 4.742 4.516 – 154 – 187

Schuldscheindarlehen 355 1.232 – – 36 – 200

Täglich fällige Forderungen / Verbindlichkeiten,  
Tages- und Termingelder 153 230 4.632 4.067 – 181 6

Repos / Reverse Repos / Wertpapierleihe 206 46 – – 5 – 1

Begebene Geldmarktpapiere / Verbriefte  
Verbindlichkeiten – – – 346 – 0 – 2

Begebene Aktien- / Indexzertifikate – – 79 66 – 13 9

Sonstiges – – 31 36 – –

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche 
Wertpapiere 8.195 12.441 199 45 412 – 335

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – 1 0 – 9 – 1

Sonstiges – 17 – 25

Provisionen – 17 – 25

Fonds für allgemeine Bankrisiken gemäß § 340e HGB – –

Gesamt 11.927 17.007 9.368 11.361 333 328

Bei der Angabe der Aktiva und Passiva aus derivativen Finanz-
instrumenten wurde die bilanzielle Saldierung sowohl im Be-
richtsjahr als auch bei den Vorjahreswerten berücksichtigt. Bei 
den Handelsaktiva wurden insgesamt 20.714 Mio. € (31. Dezem-

ber 2022: 25.861 Mio. €), bei den Handelspassiva 16.525 Mio. € 
(31. Dezember 2022: 19.051 Mio. €) saldiert. 

(37)  Bewertungseinheiten  
gemäß § 254 HGB

Der Buchwert der in Bewertungseinheiten einbezogenen Wert-
papiere beträgt 9.287 Mio. € (31. Dezember 2022: 8.391 Mio. €).

Für nicht vollständig ausgeglichene Bewertungseffekte aus dem 
abgesicherten Risiko wird eine Drohverlustrückstellung gebildet. 
Für die Wertänderungen für das nicht abgesicherte Risiko der 
Grundgeschäfte wurde im Berichtsjahr eine Abschreibung vor-
genommen. 

in Mio. €

2023 2022

Wertänderungen für das nicht abgesicherte 
Risiko – 10 – 21

Veränderung Drohverlustrückstellung für 
nicht vollständig ausgeglichene  
zinsinduzierte Bewertungseffekte 3 – 6

(38)  Gliederung nach  
geografischen Märkten

Der Gesamtbetrag der Posten Zinserträge, Laufende Erträge aus 
Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren, 
 Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen, Pro-
visionserträge, Nettoertrag des Handelsbestands sowie Sonstige 
betriebliche Erträge verteilt sich auf die folgenden Märkte:

in Mio. €

31.12.2023 31.12.2022

Deutschland 8.693 4.685

Europäische Union ohne Deutschland 1 1

Übriges Ausland 844 658
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(39) Zinsergebnis 

Die Zinserträge aus Kredit- und Geldmarktgeschäften beinhalten 
in der abgelaufenen Periode Erträge aus finanziellen Verbindlich-
keiten (negative Zinsen) in Höhe von 4 Mio. € (2022: 228 Mio. €), 
die Zinsaufwendungen enthalten Aufwendungen aus finanziellen 
Vermögenswerten in Höhe von 1 Mio. € (2022: 153 Mio. €).

Der Posten enthält periodenfremde Erträge in Höhe von 154 Mio. € 
(2022: 6 Mio. €) und periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 
21 Mio. € (2022: 0 Mio. €). Das periodenfremde Ergebnis wird im 
Wesentlichen von gegenläufigen Beträgen aus der Beendigung 
von Sicherungsgeschäften kompensiert.

(40) Provisionserträge

Dieser Posten enthält im Wesentlichen Provisionserträge aus 
 Finanzgarantien, aus Zahlungsdiensten und der Verwaltung 
 öffentlicher Zuschuss- und Förderprogramme. Weitere Komponen-
ten bilden Provisionserträge aus Dienst leistungen, die gegenüber 
Dritten für die Verwaltung und Vermittlung von Wertpapier-
geschäften und sonstigen Bankdienstleistungen erbracht wurden. 

(41)  Sonstige betriebliche Erträge  
und Aufwendungen

In den sonstigen betriebliche Erträgen werden in der Bank im 
 Berichtsjahr unter anderem Erträge aus der Auflösung von Rück-
stellungen in Höhe von 24 Mio. € (2022: 25 Mio. €), aus Vermietung 
und Verpachtung in Höhe von 19 Mio. € (2022: 19 Mio. €) und 
Kostenerstattungen aus Auftragsarbeiten für Dritte in Höhe von 
17 Mio. € (2022: 19 Mio. €) ausgewiesen. 

Der Ertrag im aktuellen Jahr aus der Aufzinsung von Rückstellun-
gen in Höhe von 30 Mio. € (2022: Aufwand 103 Mio. €) resultiert 
insbesondere aus dem positiven Bewertungsergebnis des De-
ckungsvermögens aufgrund der Zinsänderungen am Kapitalmarkt. 

Der Posten enthält periodenfremde Erträge in Höhe von 3 Mio. € 
(2022: 6 Mio. €) und periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 
4 Mio. € (2022: 2 Mio. €). 

(42) Außerordentliches Ergebnis

Die Bank weist in der Berichtsperiode kein außerordentliches Er-
gebnis aus. 

(43)  Steuern vom Einkommen und  
vom Ertrag

Von dem Ertragsteueraufwand in Höhe von 64 Mio. € entfallen 
46 Mio. € Steueraufwand auf das Ausland. Im Inland ist der geringe 
Steueraufwand von 18 Mio. € in einem hohen steuerbilanziellen 
Minderergebnis im laufenden Jahr, vor allem in Zusammenhang 
mit abweichenden steuerlichen Bewertungsvorgaben die Risiko-
vorsorge betreffend, begründet.

(44)  Sonstige finanzielle 
 Verpflichtungen

Am Bilanzstichtag bestehen Einzahlungsverpflichtungen der Bank 
auf das gezeichnete Kapital bei 40 Gesellschaften in Höhe von 
insgesamt 186 Mio. €. Hiervon entfallen auf ein verbundenes 
Unternehmen 0 Mio. €. 

Die Helaba ist als unbeschränkt haftende Gesellschafterin an der 
GLB GmbH & Co. OHG, Frankfurt am Main, beteiligt.

Weiterhin ist die Helaba in der Mithaftung für die Erfüllung der 
Nachschusspflicht anderer dem Deutschen Sparkassen- und 
 Giroverband e. V. angehörender Gesellschafter. Für den Fall der 
Inanspruchnahme eines früheren Gewährträgers der DekaBank 
im Rahmen der für die Gewährträgerhaftung geltenden Bestands-
schutzregelungen gemäß Brüsseler Verständigung I ist die Helaba 

zu einem internen anteiligen Haftungsausgleich verpflichtet. Die 
Träger der DekaBank am 18. Juli 2005 haften für die Erfüllung 
sämtlicher zu diesem Zeitpunkt bestehender  Verbindlichkeiten 
der DekaBank. Die Haftung gilt zeitlich unbegrenzt für Verbind-
lichkeiten, die bis zum 18. Juli 2001 vereinbart waren.

Dem Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe ist die 
Helaba über ihre Mitgliedschaft im Teilfonds der Landesbanken 
und Girozentralen angeschlossen. Das Sicherungssystem hat 
 institutssichernde Wirkung, das heißt, es ist darauf angelegt, die 
angeschlossenen Institute selbst in ihrem Bestand zu schützen. 
Im Fall des Eintritts eines Stützungs- oder eines Entschädigungs-
falls kann die Helaba zur Zahlung von Zusatz- oder Sonder-
beiträgen an das Sicherungssystem verpflichtet sein. Im Juni 
2023 hat die Mitgliederversammlung des Deutschen Sparkassen- 
und Giroverbands e.V. die erforderlichen Satzungsänderungen zur 
Weiterentwicklung des Sicherungssystems der Sparkassen- 
Finanzgruppe beschlossen. Hierzu zählt die Schaffung eines 
 zusätzlichen, ab 2025 über eine Dauer von acht Jahren anzu-
sparenden Fonds, dem auch die Helaba angeschlossen sein wird. 
Bis zur erstmaligen vollständigen Bareinzahlung des Gesamt-
volumens übernimmt der Sparkassen- und Giroverband Hessen- 
Thüringen die Haftung für die Zahlung des ausstehenden Diffe-
renzbetrags.

Des Weiteren ist die Helaba dem Reservefonds des Sparkassen- 
und Giroverbands Hessen-Thüringen angeschlossen. Er gewähr-
leistet eine zusätzliche, neben dem bundesweiten Sicherungs-
system bestehende Sicherung und entfaltet neben Institutssiche-
rung auch gläubigerschützende Wirkung. Das Gesamtvolumen 
des Fonds wurde auf 600 Mio. € festgelegt. 

Die sonstigen Verpflichtungen beinhalten Verpflichtungen in 
Höhe von 101 Mio. € (31. Dezember 2022: 82 Mio. €) gegenüber 
dem europäischen Abwicklungsfonds. Die Helaba hat das Wahl-
recht, einen Teil des Jahresbeitrags in Form von in vollem Umfang 
mit Barmitteln unterlegten unwiderruflichen Zahlungsverspre-
chen zu leisten, ausgeübt. Der europäische Abwicklungsfonds ist 
befugt, die (Teil-)Leistungen aufgrund der Zahlungsversprechen 
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(teilweise) zu verlangen, sobald der Anteil der unwiderruflichen 
Zahlungsversprechen 30 % des Fondsvolumens des Abwicklungs-
fonds erreicht ober übersteigt. Sofern ein Institut nicht frist-
gerecht den eingeforderten Betrag leistet, ist der europäische 
Abwicklungsfonds berechtigt die gestellten Sicherheiten in Höhe 
des eingeforderten Betrags zu verwerten. Ein zum Stichtag nicht 
rechtskräftiges Urteil des Europäischen Gerichts vom Oktober 
2023 hat lediglich für den Fall der Rückgabe der Banklizenz eine 
Herausgabe der geleisteten Sicherheiten verneint, andere Grund-
lagen für den Anspruch auf Herausgabe sind damit nicht aus-
geschlossen. Eine Inanspruchnahme aus den unwiderruflichen 
Zahlungsverspechen wird aufgrund der finanziellen Ausstattung 
des Abwicklungsfonds als unwahrscheinlich erachtet. 

Darüber hinaus gewähren die Sicherungsreserven der Landes-
banken und der Landesbausparkassen ihren angeschlossenen 
Instituten ein Wahlrecht, einen Teil des Beitrags in Form von im 
vollen Umfang mit Sicherheiten unterlegten unwiderruflichen 
Zahlungsversprechen zu leisten. Davon haben die Bank und die 
Landesbausparkasse in Höhe von 99 Mio. € (31. Dezember 2022: 
73 Mio. €) Gebrauch gemacht. Die Sicherungsreserven sind unter 
Bedingungen analog zum europäischen Abwicklungsfonds be-
fugt, Leistungen aufgrund der Zahlungsversprechen zu verlangen 
und gegebenenfalls Sicherheiten zu verwerten. Eine Inanspruch-
nahme aus den unwiderruflichen Zahlungsverspechen wird auf-
grund der finanziellen Ausstattung der Sicherungsreserven der 
Landesbanken und der Landesbausparkassen als unwahrschein-
lich erachtet.

Bezüglich der Helaba Asset Services Limited sowie der  Frankfurter 
Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich, trägt die Helaba dafür Sorge, 
dass die jeweilige Gesellschaft, abgesehen vom Fall des politi-
schen Risikos, ihre vertraglichen Verpflichtungen erfüllen kann.

Zur Abwicklung von Clearing-Geschäften waren Wertpapiere im 
Wert von 2.007 Mio. € hinterlegt. Für außerbilanzielle Ziehungs-
risiken und den Zahlungsverkehr wurde im Rahmen der kurzfris-
tigen Liquiditätssteuerung ein Volumen von 9.092 Mio. € alloziert. 
Für das besicherte Geldhandelsgeschäft wurden Wertpapiere mit 
einem Kurswert von 6.623 Mio. € als Sicherheit gestellt. Hierin 
enthalten sind Wertpapiere mit einem Kurswert von 2.613 Mio. € 
aus Wertpapierleihegeschäften. Nach  ausländischen Bestimmun-
gen waren Wertpapiere mit einem Kurswert von umgerechnet 
1.597  Mio. € als Sicherheitsleistung gebunden. 

Die Helaba hat sich verpflichtet, im Falle der Zahlungsunfähigkeit 
der Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH beziehungs-
weise der OFB Projektentwicklung GmbH (beides verbundene 
Unternehmen) deren Ausgleichsbeträge zur jeweiligen Zusatzver-
sorgungskasse zu tragen.

Aufgrund eines Beherrschungsvertrags mit der Sparkassen- 
Immobilien-Vermittlungs-GmbH hat die Helaba während der Ver-
tragsdauer einen sonst entstehenden Jahresfehlbetrag auszu-
gleichen, soweit dieser nicht dadurch ausgeglichen wird, dass den 
anderen Gewinnrücklagen Beträge entnommen werden, die wäh-
rend der Vertragsdauer in sie eingestellt worden sind.

Für den Fall, dass Kapitaleinlagen zurückgezahlt werden,  kann die 
Helaba gegebenenfalls verpflichtet sein, Zahlungen bis zu einer 
Höhe von 205 Mio. € zu leisten.

Weitere Verpflichtungen im Sinne des § 285 Nr. 3 HGB bestehen 
insbesondere aus langfristigen Immobilienmiet- und Leasingver-
trägen bankbetrieblich genutzter Immobilien. Für die von der 
Helaba mit Vertrags- beziehungsweise Kündigungsfristen von 
einem Monat bis zu zehn Jahren und vier Monaten genutzten 
 Immobilien sind für 2024 Zahlungsverpflichtungen für Miet- und 
Leasingraten in Höhe von 13 Mio. € zu erwarten. Sonstige finan-
zielle Verpflichtungen entstehen im geschäftsüblichen Rahmen 
zudem aus diversen Miet-, Nutzungs- und Serviceverträgen sowie 
aus Beratungsvereinbarungen.

Über das von der Helaba initiierte Asset-Backed-Commer cial- 
Paper-Programm OPUSALPHA werden Forderungen aus der 
 Geschäftstätigkeit von und für Kunden verbrieft. Die Emissions-
gesellschaft OPUSALPHA Funding Limited wird im Konzern-
abschluss der Helaba vollkonsolidiert. 

Die für das OPUSALPHA-Programm insgesamt bereitgestellte 
Liquiditätslinie beträgt 3.609  Mio.  € (31.  Dezember  2022: 
3.338 Mio. €), davon sind am 31. Dezember 2023 2.946 Mio. € 
(31. Dezember 2022: 2.715 Mio. €) in Anspruch genommen. 

Für die OPUSALPHA-Gesellschaften agiert die Helaba als Dienst-
leisterin und ist Zusagen zur Liquiditätsversorgung bis maximal 
zur Höhe bestehender Ankaufszusagen eingegangen und ist 
nachrangigen Haftungen ausgesetzt, wenn die seitens  Dritter 
 getragenen Risiken, zum Beispiel in Form von Ankauf sabschlägen 
oder Garantien, nicht ausreichen sollten.

Zum 31. Dezember 2023 bestehen wie auch im Vorjahr für fremde 
Verbriefungsplattformen keine Liquiditätslinien.

Die Bank hat sich gegenüber einer Tochtergesellschaft mittels 
Freistellungserklärungen verpflichtet, sie von Risiken aus bestimm-
ten Rechts geschäften freizustellen.

Bei einem ausländischen Pensionsfonds für Pensionszusagen 
einer ausländischen Niederlassung besteht nach lokalen Bewer-
tungsmodalitäten eine Unterdeckung, für die entsprechende 
 Vorsorge getroffen wurde. Die Unterdeckung ist ab 2015 durch 
Einzahlungen in das korrespondierende Planvermögen zu beglei-
chen; dabei erfolgt ein regelmäßiger Abgleich zwischen den 
 Planvermögenswerten nach Einzahlungen und den Auswirkungen 
aufgrund der Anpassung der lokalen Bewertungsparameter. Nach 
internationalen Rechnungslegungsvorschriften beläuft sich der 
Verpflichtungsumfang der mittelbaren Pensions verpflichtung (vor 
Berücksichtigung des bestehenden Plan vermögens) auf 44 Mio. € 
(31. Dezember 2022: 43 Mio. €).
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Im Rahmen des Pfandbriefgeschäfts erwirbt die Helaba aus dem 
Sparkassenverbund rechtlich deckungsstockfähige Forderungen, 
die zur Deckung von öffentlichen Pfandbriefen und Hypotheken-
pfandbriefen geeignet sind, einschließlich etwaiger  Sicherheiten 
(„Deckungspooling“). Das wirtschaftliche Eigentum verbleibt 
gemäß den Bedingungen der Übertragungs vereinbarungen bei 
dem übertragenden Kreditinstitut, welches diese im Deckungs-
register der Helaba eingetragenen Forderungen an den jeweiligen 
Kunden weiterhin bilanziert. Die  Verpflichtungen der Helaba aus 
diesen Übertragungsvereinbarungen in Höhe des Gesamtnenn-
werts der auf die Helaba übertragenen Forderungen werden bei 
der Helaba  nicht bilanziert. Zum 31. Dezember 2023 beträgt der 
Gesamtnennwert der übertragenen Forderungen im Deckungs-
stock der Helaba 3.111 Mio. € (1.001 Mio. € Kommunaldarlehen 
und 2.111  Mio. € Hypothekendarlehen).

Zum Bilanzstichtag bestehen Verpflichtungen aus bedingten und 
unbedingten Termingeschäften

	■ im Währungsbereich (Devisentermin- und -optionsgeschäfte, 
Währungs- und Zins-Währungs-Swaps),

	■ im Zinsbereich (Termin- und Optionsgeschäfte mit festver-
zinslichen Wertpapieren und Schuldscheindarlehen, Forward 
Rate Agreements, Finanz-Swaps und Optionen darauf, Zins- 
Futures einschließlich Optionen auf diese Geschäfte sowie 
Zinsbegrenzungsvereinbarungen),

	■ im Bereich sonstiger Preisrisiken (Aktien- und Aktien index-
Terminkontrakte / -Optionen),

	■ im Bereich von Bonitätsrisiken (Kreditderivate) und
	■ im Bereich von Rohwarenrisiken (Commodity Swaps und 

 Optionen).

Unter Risikogesichtspunkten werden im Handelsbestand über-
wiegend geschlossene Positionen geführt, die sich aus verschie-
denen Geschäftsarten zusammensetzen. Sofern derivative Inst-
rumente im Nichthandelsbuch gehalten werden, dienen die Ge-
schäfte im Wesentlichen der Absicherung von Marktrisiken auf der 
Zins- beziehungsweise Währungsseite. 

(45) Honorare des Abschlussprüfers 

Die Angaben zum Abschlussprüferhonorar gemäß § 285 Nr. 17 
HGB sind im IFRS-Geschäftsbericht enthalten.

Die Honorare für Abschlussprüfungsleistungen enthalten neben 
denen für durch EU-Recht vorgeschriebene Abschlussprüfungen 
auch solche für die prüferische Durchsicht von Zwischen-
abschlüssen und nicht durch EU-Recht vorgeschriebene Jahres-
abschlussprüfungen.

Honorare für andere Bestätigungsleistungen entfallen auf gesetz-
lich vorgeschriebene, vertraglich vereinbarte oder freiwillig be-
auftragte Prüfungs- und Bestätigungsleistungen, insbesondere 
auf Bestätigungen für Sicherungseinrichtungen und gesetzliche 
Meldungen, projektbegleitende Prüfungen, Prüfungen des 
dienstleistungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie die 
Prüfungen des Depot- und Wertpapierdienstleistungs geschäfts.

95 Anhang der Landesbank Hessen-Thüringen GirozentraleJahresabschluss AB-86



(46)  Geschäfte mit nahestehenden 
 Unternehmen und Personen

Über Geschäftsbeziehungen der Helaba zu nahestehenden Unter-
nehmen und Personen ist nach § 285 Nr. 21 HGB zu berichten. 
Diese Geschäftsbeziehungen erfolgen zu marktüblichen Bedin-
gungen. Ergänzend zu dem nach § 285 Nr. 21 HGB geforderten 
Mindestumfang berichten wir umfassend über die Geschäftsbe-
ziehungen zum Kreis der nahestehenden Personen nach Maß-
gabe internationaler Rechnungslegungsvorschriften (IAS  24). 
Bezüglich des Sparkassen- und Giroverbands Hessen- Thüringen, 

des Landes Hessen sowie des Freistaats Thüringen als Gesell-
schafter und Träger sind die Voraussetzungen für eine Befreiung 
von der Berichterstattung zu nahestehenden Unternehmen als 
öffentliche Stellen gegeben; von der entsprechenden Regelung 
wird grundsätzlich Gebrauch gemacht, sofern es sich nicht um 
wesentliche Geschäftsvolumina handelt. Die nachfolgenden An-
gaben betreffen die Geschäftsbeziehungen zu verbundenen Un-
ternehmen, den assoziierten Unternehmen und Beteiligungen an 
Gemeinschaftsunternehmen des Helaba-Konzerns, dem Sparkas-
sen- und Giroverband Hessen-Thüringen und dem Land Hessen 
und dem Freistaat Thüringen als Gesellschaftern sowie den Toch-

terunternehmen des Sparkassen- und Giroverbands Hessen-Thü-
ringen. Ebenso sind die Angaben zu den nach § 285 Nr. 21 HGB 
definierten Personen in Schlüsselpositionen der Helaba ein-
schließlich ihrer nahen Familienangehörigen sowie von diesen 
Personen beherrschter Unternehmen in den nachstehenden Auf-
stellungen enthalten. 

Zum Stichtag bestanden folgende Forderungen und Verbindlich-
keiten sowie außerbilanzielle Verpflichtungen des Helaba-Kon-
zerns gegenüber nahestehenden Unternehmen und Personen:

in Mio. €

Verbundene Unternehmen

Beteiligungen an  
Gemeinschafts- und  

assoziierten Unternehmen Gesellschafter der Helaba
Sonstige nahestehende  

Unternehmen Gesamt

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

Aktiva 3.648 2.907 121 92 7.654 7.845 0 0 11.422 10.844

Forderungen an Kreditinstitute 1.218 582 – – – – – – 1.218 582

Forderungen an Kunden 575 492 116 88 7.351 7.695 – – 8.042 8.274

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere – – – – 278 139 – – 278 139

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 0 – – – – – – – 0 –

Handelsaktiva 3 – – – 25 10 – – 27 10

Beteiligungen – – 4 5 – – 0 0 4 5

Anteile an verbundenen Unternehmen 1.815 1.810 – – – – – – 1.815 1.810

Sonstige Aktivposten 37 23 – – 1 1 – – 38 24

Passiva 5.270 5.435 13 15 3.227 3.136 0 0 8.511 8.586

Verbriefte Verbindlichkeiten – 9 – – – – – – – 9

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4.933 5.005 – – 67 141 – – 5.000 5.146

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 288 409 10 15 2.778 2.991 0 0 3.077 3.415

Handelspassiva 0 – 2 4 0 379 1 – – 383 – 2

Sonstige Passivposten 49 14 0 0 3 3 – – 51 18

Außerbilanzielle Verpflichtungen 567 574 131 76 764 976 – – 1.462 1.626
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Auf Forderungen an Tochtergesellschaften und Gemeinschafts-
unternehmen bestehen Wertberichtigungen in Höhe von 
156 Mio. € (31. Dezember 2022: 162 Mio. €). 

Die Forderungen an sonstige nahestehende Personen beinhalten 
wie im Vorjahr keine Kredite an Vorstandsmitglieder und an Ver-
waltungsratsmitglieder.

Die von der Bank gezahlten Gesamtbezüge des Vorstands beliefen 
sich auf 6,6 Mio. € (2022: 4,1 Mio. €). Dem Verwaltungsrat wurden 
1,0 Mio. € (2022: 0,9 Mio. €) und den Beiräten 0,1 Mio. € (2022: 
0,1 Mio. €) vergütet. Darüber hinaus  werden an die Mitglieder des 
Verwaltungsrats als Arbeitnehmer (inklusive stellvertretender Mit-
glieder) Bezüge in Höhe von insgesamt wie im Vorjahr 1,9 Mio. € 
 gezahlt. An frühere Mitglieder des  Vorstands und deren Hinter-
bliebene wurden 4  Mio.  € (2022:  4  Mio.  €) gezahlt. Für 
 Pensions verpflichtungen gegenüber diesem Personenkreis waren 
63 Mio. € (31. Dezember 2022: 64 Mio. €) zurückgestellt.

(47)  Beschäftigte im  
Jahresdurchschnitt 

Weiblich Männlich Gesamt

2023 2022 2023 2022 2023 2022

Bank 1.120 1.118 1.550 1.577 2.670 2.695

WIBank – Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 322 314 226 216 548 530

Landesbausparkasse 117 116 71 71 188 187

Gesamtbank 1.559 1.548 1.848 1.864 3.406 3.412
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(48) Mitglieder des Verwaltungsrats 

Stefan G. Reuß 
Geschäftsführender Präsident 
Sparkassen- und Giroverband
Hessen-Thüringen
Frankfurt am Main / Erfurt
– Vorsitzender –

Dr. Werner Henning
Landrat
Landkreis Eichsfeld 
Heiligenstadt
–  Erster stellvertretender  

Vorsitzender – 

Michael Boddenberg
Mitglied des Hessischen Landtages
Wiesbaden
–  Zweiter stellvertretender  

Vorsitzender –

Karin-Brigitte Göbel
Düsseldorf 
–  Dritte stellvertretende  

Vorsitzende seit 3. Juli 2023 –

Klaus Moßmeier
Vorsitzender des Vorstands
Kreis- und Stadtsparkasse Unna- 
Kamen 
Unna
–  Dritter stellvertretender  

Vorsitzender bis 2. Juli 2023 –

Karolin Schriever
Geschäftsführendes Vorstands- 
mitglied
Deutscher Sparkassen- und 
Giroverband e. V.
Berlin
–  Fünfte stellvertretende  

Vorsitzende –

Dr. Sascha Ahnert
Vorsitzender des Vorstands
Stadt- und Kreis-Sparkasse  
Darmstadt
Darmstadt

Dr. Annette Beller
Mitglied des Vorstands
B. Braun SE

Melsungen

Hans-Georg Dorst
Vorsitzender des Vorstands
Sparkasse Mittelthüringen
Erfurt

Günter Högner
Vorsitzender des Vorstands
Nassauische Sparkasse
Wiesbaden
– bis 31. Mai 2023 –

Oliver Klink 
Vorsitzender des Vorstands
Taunussparkasse
Bad Homburg v. d. H.

Frank Lortz
Vizepräsident des 
Hessischen Landtages
Wiesbaden

Marcus Nähser
Vorsitzender des Vorstands
Nassauische Sparkasse
Wiesbaden
– seit 1. Juli 2023 –

Dr. Hagen Pfeiffer 
Geschäftsführer
HP Management Advisory GmbH
Eschborn

Günter Rudolph
Mitglied des Hessischen Landtages
Wiesbaden
– bis 11. Oktober 2023 –

Anita Schneider
Landrätin
Landkreis Gießen
Gießen

Dr. Hartmut Schubert
Staatssekretär
Thüringer Finanzministerium
Erfurt

Wolfgang Schuster
Landrat
Lahn-Dill-Kreis
Wetzlar

Dr. Heiko Wingenfeld
Oberbürgermeister
Stadt Fulda
Fulda

Von den Bediensteten  
der Bank entsandt

Thorsten Derlitzki
Stellvertretender Direktor
Frankfurt am Main
–  Vierter stellvertretender  

Vorsitzender –

Sven Ansorg
Bankangestellter
Erfurt
– seit 1. Juli 2023 –

Frank Beck
Stellvertretender Direktor
Frankfurt am Main

Katja Elsner
Bankprokuristin
Frankfurt am Main
– bis 30. Juni 2023 –

Thorsten Kiwitz
Direktor
Frankfurt am Main

Christiane Kutil-Bleibaum
Direktorin
Düsseldorf

Annette Langner
Senior-Expertin
Frankfurt am Main

Susanne Noll
Bankangestellte
Frankfurt am Main

Birgit Sahliger-Rasper
Bankangestellte
Frankfurt am Main

Thomas Sittner
Bankangestellter
Frankfurt am Main
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(49) Mitglieder des Vorstands

Thomas Groß
– Vorsitzender –

Chief Executive und Chief Financial Officer (CEO und CFO) der Helaba und Dezernent für Konzernsteuerung, Personal und Recht, Finance, Revision,  
Frankfurter Sparkasse und Frankfurter Bankgesellschaft

Dr. Detlef Hosemann
– bis 30. November 2023 –

Chief Risk Officer (CRO) der Helaba und Dezernent für Risikocontrolling, Credit Risk Management, Restructuring & Recovery und Compliance 

Hans-Dieter Kemler Dezernent für Corporate Banking, Capital Markets, Treasury sowie Helaba Invest 

Frank Nickel Dezernent für Sparkassen und Mittelstand, Öffentliche Hand, WIBank und LBS 

Christian Rhino Chief Information und Chief Operating Officer (CIO und COO) der Helaba und Dezernent für Informationstechnologie, Organisation und Operations

Christian Schmid Dezernent für Real Estate Finance, Asset Finance, Immobilienmanagement, Distributions- und Portfoliomanagement, GWH Immobilien Holding GmbH,  
OFB Projektentwicklung GmbH, Branch Management New York und Branch Management London

Tamara Weiss
– ab 1. Dezember 2023 –

Chief Risk Officer (CRO) der Helaba und Dezernentin für Risikocontrolling, Credit Risk Management, Restructuring & Recovery und Compliance
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(50) Verzeichnis des Anteilsbesitzes  

Aufstellung des Anteilsbesitzes gemäß § 285 Nr. 11 und § 340a Abs. 4 Nr. 2 HGB

Kapitalanteil in %  
gemäß § 16 Abs. 4 AktG

Lfd. 
Nr. Name und Sitz der Gesellschaft gesamt

davon  
unmittelbar

Vom  
Kapitalanteil 
abweichende 
Stimmrechte 
in % gesamt

Eigenkapital 
in Mio. €

Ergebnis  
in Tsd. €

Ursprungs-
währung

1 "Dia" Productions GmbH & Co. KG, Pullach 0,27 0,00 1,4 3.467 €

2 1822direkt Gesellschaft der Frankfurter Sparkasse mbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 7,1 0 € 1)

3 ABE CLEARING S.A.S à capital variable, Paris, Frankreich 2,08 2,08 42,6 6.108 €

4 ABG FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main 0,00 0,00 1.123,9 68.070 €

5 Advent International GPE IX-A SCSp, Luxemburg, Luxemburg 0,43 0,43 2.415,9 – 1.264.835 €

6 Advent International GPE V-B Limited Partnership, George Town, Kaimaninseln 2,01 2,01 0,30 12,1 1.755 €

7 Advent International GPE VI Limited Partnership, George Town, Kaimaninseln 0,24 0,24 482,6 – 43.402 €

8 Advent International GPE X-A SCSp, Luxemburg, Luxemburg 0,30 0,30 149,8 – 25.834 €

9 Airport Office One GmbH & Co. KG, Schönefeld 100,00 0,00 – 0,0 – 11 €

10 AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main 1,14 1,14 283,8 10.195 €

11 Antenne Thüringen GmbH & Co. KG, Weimar 3,50 3,50 3,2 746 €

12 ASTARTE Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG, Frankfurt am Main 100,00 100,00 – 4,6 19.160 €

13 ASTARTE Verwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main 100,00 100,00 0,0 – 3 €

14 Atruvia AG, Karlsruhe 0,02 0,00 449,0 9.936 €

15 AVW Assekuranzvermittlung der Wohnungswirtschaft GmbH & Co. KG, Bosau 13,32 0,00 13,51 29,0 28.706 €

16 Bauverein für Höchst a. M. und Umgebung eG, Frankfurt am Main 0,03 0,00 36,5 1.094 €

17 BC European Capital VIII-8, St. Peter Port, Guernsey 1,83 1,83 0,17 129,1 – 884 €

18 BC Partners XI LE - 2 SCSp, Luxemburg, Luxemburg 3,87 3,87 109,6 2.767 €

19 BCEC X Luxembourg 1 SCSp, Luxemburg, Luxemburg 7,37 7,37 378,5 – 17.939 €

20 BGT GmbH, Frankfurt am Main 100,00 100,00 0,0 0 € 1)

21 BM H Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen mbH, Wiesbaden 100,00 100,00 1,8 649 €

22 BOF III CV Investors LP, Wilmington, USA 4,16 4,16 7 – 9 €

23 Bürgschaftsbank Hessen GmbH, Wiesbaden 21,03 21,03 24,7 967 €
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Kapitalanteil in %  
gemäß § 16 Abs. 4 AktG

Lfd. 
Nr. Name und Sitz der Gesellschaft gesamt

davon  
unmittelbar

Vom  
Kapitalanteil 
abweichende 
Stimmrechte 
in % gesamt

Eigenkapital 
in Mio. €

Ergebnis  
in Tsd. €

Ursprungs-
währung

24 Bürgschaftsbank Thüringen GmbH, Erfurt 31,50 31,50 27,7 172 €

25 BWT Beteiligungsgesellschaft für den Wirtschaftsaufbau Thüringens mbH, Frankfurt am Main 100,00 100,00 0,2 – 0 €

26 Campus Kronberg GmbH & Co. KG, Hamburg 6,00 0,00 52,1 2.326 €

27 Capnamic Ventures Fund II GmbH & Co. KG, Köln 4,27 4,27 4,35 78,0 1.187 €

28 Capnamic Ventures Fund III GmbH & Co. KG, Köln 2,60 2,60 52,5 – 76 €

29 CapVest Equity Partners II, L.P., Hamilton, Bermuda 3,48 3,48 0,6 91 €

30 CapVest Equity Partners IV (Feeder) SCSp, Findel, Luxemburg 2,35 2,35 363,2 34.124 €

31 CapVest Equity Partners V (Feeder 2) SCSp, Senningerberg, Luxemburg 5,85 5,85 – 8,8 – 8.787 €

32 Carlyle Europe Partners V - EU SCSp, Luxemburg, Luxemburg 0,31 0,31 4,2 791 €

33 CARMA FUND I Capital GmbH & Co. KG, München 5,93 5,93 0,2 – 892 €

34 CASHLINK Technologies GmbH, Frankfurt am Main 9,35 0,00 k.A. k.A.

35 Clareant Mezzanine Fund II (No.1) Limited Partnership, St. Helier, Jersey 4,07 4,07 10,1 – 2.299 €

36 Clareant Mezzanine No. 1 Fund Limited Partnership, St. Helier, Jersey 3,40 3,40 9,2 – 1.917 €

37 CP Campus Projekte GmbH, Frankfurt am Main 50,00 0,00 1,3 861 €

38 DBAG Fund V GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 7,59 7,59 15,11 10,2 2.167 €

39 DBAG Fund VIII A (Guernsey) L.P., St. Peter Port, Guernsey 1,76 1,76 296,2 3.324 €

40 DBAG Fund VIII B (Guernsey) L.P., St. Peter Port, Guernsey 1,76 1,76 57,2 8.445 €

41 Deutsche Sparkassen Leasing AG & Co. KG, Bad Homburg v. d. H. 1,71 0,00 697,1 51.994 €

42 Deutsche WertpapierService Bank AG, Frankfurt am Main 3,74 3,74 284,9 1.478 €

43 Deutscher Sparkassen Verlag Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Stuttgart 5,41 5,41 239,4 24.936 € 2)

44 Digital Growth Fund II GmbH & Co. KG, München 1,24 1,24 127,2 – 9.783 €

45 DIV Grundbesitzanlage Nr. 30 Frankfurt-Deutschherrnufer GmbH & Co. KG i.L., Frankfurt am Main 0,06 0,06 1,8 12 €

46 DKB Wohnimmobilien Beteiligungs GmbH & Co. KG, Potsdam 94,89 0,00 36,7 2.469 €

47 Dritte OFB Friedrichstraße GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 – 0,1 – 101 €

48 Dritte OFB PE GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 – 0,4 – 151 €

49 Dritte Projektentwicklungs-GmbH & Co. Schulen Landkreis Kassel KG, Kassel 6,00 0,00 16,6 2.216 €

50 Eighth Cinven Fund (No. 2) Limited Partnership, London, Vereinigtes Königreich 0,17 0,17 k.A. k.A.
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51 Einkaufszentrum Wittenberg GmbH, Leipzig 50,00 0,00 – 0,8 302 €

52 EQT Expansion Capital II (No. 1) Limited Partnership, St. Peter Port, Guernsey 4,57 4,57 29,3 – 12.162 €

53 EQT IX (No.1) EUR SCSp, Luxemburg, Luxemburg 0,17 0,17 9.566,3 349.162 €

54 EQT V (No. 1) Limited Partnership, St. Peter Port, Guernsey 0,28 0,28 226,4 102.462 €

55 EQT X (No.1) EUR SCSp, Luxemburg, Luxemburg 0,88 0,88 – 173,5 – 173.442 €

56 Erste OFB Friedrichstraße GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 – 0,0 – 67 €

57 Erste Schulen Landkreis Kassel Verwaltungs-GmbH, Kassel 6,00 0,00 0,1 4 €

58 Erste ST Berlin Projekt GmbH & Co. KG, Berlin 0,50 0,00 – 2,7 – 2.113 €

59 Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG, Neuhardenberg 1,76 0,00 3.285,3 2.830 €

60 Eschborn Gate GmbH, Frankfurt am Main 50,00 0,00 0,5 – 3.452 €

61 ESG Book GmbH, Frankfurt am Main 1,83 0,00 4,8 – 5.993 €

62 Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft AG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 1,6 430 €

63 FHP Friedenauer Höhe Dritte GmbH & Co. KG, Berlin 50,00 0,00 – 0,5 – 133 €

64 FHP Friedenauer Höhe Erste GmbH & Co. KG, Berlin 50,00 0,00 – 1,4 – 989 €

65 FHP Friedenauer Höhe Fünfte GmbH & Co. KG, Berlin 100,00 0,00 – 0,5 – 15 €

66 FHP Friedenauer Höhe Projekt GmbH, Berlin 100,00 0,00 0,1 – 13 €

67 FHP Friedenauer Höhe Sechste GmbH & Co. KG, Berlin 50,00 0,00 – 1,7 – 223 €

68 FHP Friedenauer Höhe Verwaltungs GmbH, Berlin 50,00 0,00 0,0 2 €

69 FHP Friedenauer Höhe Vierte GmbH & Co. KG, Berlin 50,00 0,00 – 3,0 – 18 €

70 FHP Friedenauer Höhe Zweite GmbH & Co. KG, Berlin 100,00 0,00 – 0,5 – 25 €

71 FHP Projektentwicklung GmbH & Co. KG, Berlin 100,00 0,00 – 0,0 – 23 €

72 FIDUCIA Mailing Services eG, Karlsruhe 0,13 0,06 0,1 0 €

73 FinTech Community Frankfurt GmbH, Frankfurt am Main 25,00 25,00 0,2 – 12 €

74 Forum Direktfinanz GmbH & Co. KG, Münster 14,29 14,29 3,4 1.425 €

75 Fourth Cinven Fund (No. 1) Limited Partnership, St. Peter Port, Guernsey 1,42 1,42 69,7 1.145.743 €

76 Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 26,2 4.986 €

77 Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich, Schweiz 100,00 0,00 143,7 10.581 CHF
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78 Frankfurter Bankgesellschaft Holding AG, Frankfurt am Main 100,00 100,00 0,1 0 €

79 Frankfurter Sparkasse, Frankfurt am Main 100,00 100,00 937,7 9.000 €

80 G & O Alpha Hotelentwicklung GmbH, Frankfurt am Main 50,00 0,00 – 0,5 – 569 €

81 G & O Alpha Projektentwicklungs-GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 50,00 0,00 0,2 – 179 €

82 G & O Alpha Verwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main 50,00 0,00 0,1 – 15 €

83 G & O Gateway Gardens Dritte GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 50,00 0,00 0,1 – 9 €

84 G & O Gateway Gardens Erste GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 50,00 0,00 0,4 – 10 €

85 G & O MK 12 GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 50,00 0,00 – 1,0 – 610 €

86 G & O MK 17.7 Nord GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 50,00 0,00 – 0,7 603 €

87 G & O MK 17.7 Süd GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 50,00 0,00 – 0,1 – 75 €

88 G & O Verwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main 50,00 0,00 0,1 35 €

89 G+S Wohnen in Frankfurt am Main GmbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 23,4 0 € 1)

90 Galerie Lippe GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 94,90 0,00 – 35,7 – 16 €

91 gatelands Immobilien GmbH & Co. KG, Schönefeld 75,00 0,00 0,5 – 16 €

92 gatelands Verwaltungs GmbH, Schönefeld 75,00 0,00 0,1 6 €

93 GBOF VI Feeder 2 SCSP, Luxemburg, Luxemburg 2,20 2,20 453,7 49.285 €

94 GbR Datenkonsortium OpRisk, Bonn 0,00 0,00 9,09 k.A. k.A.

95 GbR VÖB-ImmobilienAnalyse, Bonn 0,00 0,00 20,00 k.A. k.A.

96 GeckoGroup AG in Insolvenz, Wetzlar 5,02 0,00 k.A. k.A.

97 GGM Gesellschaft für Gebäude-Management mbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,3 0 € 1)

98 GHT Gesellschaft für Projektmanagement Hessen-Thüringen mbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,3 0 € 1)

99 GIZS GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 33,33 33,33 2,8 – 13.743 €

100 GIZS Verwaltungs-GmbH, Frankfurt am Main 33,33 33,33 0,1 11 €

101 GLB GmbH & Co. OHG, Frankfurt am Main 11,20 11,20 2,8 – 59 €

102 GLB-Verwaltungs-GmbH, Frankfurt am Main 11,20 11,20 0,1 2 €

103 GLD Verwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,0 1 €

104 GOB Dritte E & A Grundbesitz GmbH, Frankfurt am Main 50,00 0,00 – 0,2 205 €

103 Anhang der Landesbank Hessen-Thüringen GirozentraleJahresabschluss AB-94



Kapitalanteil in %  
gemäß § 16 Abs. 4 AktG

Lfd. 
Nr. Name und Sitz der Gesellschaft gesamt

davon  
unmittelbar

Vom  
Kapitalanteil 
abweichende 
Stimmrechte 
in % gesamt

Eigenkapital 
in Mio. €

Ergebnis  
in Tsd. €

Ursprungs-
währung

105 GOB Projektentwicklung Fünfte GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 8,84 0,00 – 0,3 – 39 €

106 GOB Projektentwicklungsgesellschaft E & A mbH, Frankfurt am Main 50,00 0,00 0,0 3 €

107 GreenTech Accelerator Gernsheim GmbH, Gernsheim 20,00 20,00 0,2 – 10 €

108 Gründerfonds Ruhr GmbH & Co. KG, Essen 8,70 8,70 15,9 – 611 €

109 Grundstücksgesellschaft Gateway Gardens GmbH, Frankfurt am Main 33,33 0,00 – 0,6 – 6.004 €

110 Grundstücksverwaltungsgesellschaft KAISERLEI GmbH & Co. Projektentwicklung Epinayplatz KG,  
Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,7 – 54 €

111 Grundstücksverwaltungsgesellschaft Kaiserlei GmbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,9 6 €

112 GSG Siedlungsgesellschaft für Wohnungs- und Städtebau mbH, Frankfurt am Main 100,00 5,10 87,8 7.068 €

113 GWH Bauprojekte GmbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 13,6 0 € 1)

114 GWH Digital GmbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,2 50 €

115 GWH Immobilien Holding GmbH, Frankfurt am Main 100,00 100,00 949,9 0 € 1)

116 GWH Komplementär I. GmbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,1 27 €

117 GWH Projekt Braunschweig I GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 9,2 – 52 €

118 GWH Projekt Dresden I GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 12,1 – 19 €

119 GWH Projekt Dresden II GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 14,2 – 19 €

120 GWH Projekt Dresden III GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 14,2 – 25 €

121 GWH Projekt Eppstein GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 6,1 – 15 €

122 GWH Projekt Friedrichsdorf I GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,1 – 19 €

123 GWH Projekt Gunderslache GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 21,8 – 29 €

124 GWH Projekt Lyoner Gärten GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,0 – 15 €

125 GWH Projekt Wolfsburg I GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 2,1 – 19 €

126 GWH WertInvest GmbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 2,3 763 €

127 GWH Wohnungsgesellschaft mbH Hessen, Frankfurt am Main 100,00 0,00 451,3 63.648 €

128 HaemoSys GmbH, Jena 38,33 0,00 – 4,8 – 524 €

129 Hafenbogen GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 5,10 5,10 21,8 – 391 €

130 HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG, Pullach 5,10 5,10 55,6 662 €
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131 HANNOVER LEASING Life Invest Deutschland I GmbH & Co. KG, Pullach 48,27 0,00 5,1 148 €

132 HANNOVER LEASING Life Invest Deutschland II GmbH & Co. KG, Pullach 63,10 0,00 6,0 733 €

133 HANNOVER LEASING Wachstumswerte Asien 1 GmbH & Co. KG, Pullach 54,51 0,00 1,5 – 923 €

134 Haus am Brüsseler Platz GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,8 – 97 €

135 Helaba Asset Services Limited, Dublin, Irland 100,00 100,00 39,0 – 2.799 €

136 Helaba Digital GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 100,00 5,9 – 1.584 €

137 Helaba Digital Verwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,0 – 0 €

138 Helaba Gesellschaft für Immobilienbewertung mbH, Frankfurt am Main 100,00 100,00 0,2 0 €

139 Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt am Main 100,00 100,00 18,0 0 € 1)

140 Helaba Representação Ltda., São Paulo, Brasilien 100,00 99,00 0,1 0 BRL

141 Helaba-Assekuranz-Vermittlungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main 50,00 50,00 0,5 298 €

142 Hello Darmstadt Projektentwicklung GmbH & Co. KG, Darmstadt 5,10 0,00 0,8 439 €

143 Hessen Kapital I GmbH, Wiesbaden 100,00 100,00 41,6 – 2.625 €

144 Hessen Kapital II GmbH, Wiesbaden 100,00 100,00 12,2 178 €

145 Hessische Landgesellschaft mbH Staatliche Treuhandstelle für ländliche Bodenordnung, Kassel 37,11 37,11 108,6 6.017 €

146 Hessisch-Thüringische Sparkassen-Beteiligungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main 15,49 0,00 4,0 147 €

147 HeWiPPP II GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 – 2,0 – 927 €

148 Honua'ula Partners LLC, Wilmington, USA 100,00 0,00 – 255,7 – 13.500 USD

149 HP Holdco LLC, Wilmington, USA 100,00 100,00 – 0,5 – 152 USD

150 HQ Equita Beteiligungen V GmbH & Co. KG, Bad Homburg v. d. H. 3,24 3,24 173,4 3.412 €

151 HTB Grundstücksverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Frankfurt am Main 100,00 100,00 0,1 – 0 €

152 ICG Europe Fund VII Feeder SCSp, Luxemburg, Luxemburg 0,64 0,64 3.004,3 158.665 €

153 ICG Europe Fund VIII Feeder SCSp, Senningerberg, Luxemburg 0,34 0,34 1.349,0 144.093 €

154 IMAP M&A Consultants AG, Mannheim 78,97 0,00 5,0 3.952 €

155 Immomio GmbH, Hamburg 15,65 0,00 8,3 – 1.453 €

156 Interessengemeinschaft Frankfurter Kreditinstitute GmbH, Frankfurt am Main 16,90 4,21 23,7 7.978 €

157 Investcorp Private Equity 2007 Fund, L.P., George Town, Kaimaninseln 2,01 2,01 5,2 – 45 USD
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158 Kalypso Projekt GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,0 6 €

159 KKR European Fund V (EUR) SCSp, Luxemburg, Luxemburg 0,70 0,70 2.158,1 – 158.119 USD

160 KKR European Fund VI (EUR) SCSp, Luxemburg, Luxemburg 0,64 0,64 – 33,4 – 33.358 USD

161 Komuno GmbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 1,6 – 1.590 €

162 Kornmarkt Arkaden Dritte GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 5,10 0,00 5,0 14 €

163 Kornmarkt Arkaden Erste GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 5,10 0,00 29,5 1.016 €

164 Kornmarkt Arkaden Verwaltung GmbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,0 – 0 €

165 Kornmarkt Arkaden Vierte GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 5,10 0,00 74,1 – 26 €

166 Kornmarkt Arkaden Zweite GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 5,10 0,00 20,2 – 2.998 €

167 LBS IT Informations-Technologie GmbH & Co KG, Berlin 7,30 7,30 0,0 61 €

168 LEA Mittelstandspartner II GmbH & Co. KG, Karlsruhe 2,09 2,09 53,7 – 2.949 €

169 LEA Venturepartner GmbH & Co. KG, Karlsruhe 4,17 4,17 38,2 – 1.360 €

170 Magical Productions GmbH & Co. KG, Pullach 2,11 0,00 2,4 836 €

171 Magnum Capital III SCA SICAV-RAIF, Luxemburg, Luxemburg 2,22 2,22 191,9 40.708 €

172 MAVEST Wohnungsbaugesellschaft mbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 16,0 1.777 €

173 MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH, Wiesbaden 32,52 32,52 11,6 12 €

174 Merian GmbH Wohnungsunternehmen, Frankfurt am Main 94,90 0,00 31,7 1.783 €

175 Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Thüringen mbH, Erfurt 38,56 38,56 29,1 529 €

176 MKB PARTNERS, LLC, Wilmington, USA 100,00 0,00 7,7 – 1 USD

177 MML Partnership Capital VII SCSp, Senningerberg, Luxemburg 1,51 1,51 682,7 19.342 €

178 Montindu S.A. / N.V., Brüssel, Belgien 100,00 99,97 15,7 369 €

179 Multi Park Verwaltungs GmbH i.L., Neu-Isenburg 50,00 0,00 0,1 – 9 €

180 NAsP III / V GmbH, Marburg 14,92 0,00 0,5 – 262 €

181 Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main 0,84 0,00 1.096,1 10.837 €

182 neue leben Pensionskasse Aktiengesellschaft, Hamburg 3,20 0,00 30,4 500 €

183 Neunte P 1 Projektgesellschaft mbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,1 – 16 €

184 Nordic Capital XI Alpha SCSp, Senningerberg, Luxemburg 0,73 0,73 – 12,7 – 12.736 €
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185 Objekt Limes Haus GmbH & Co. KG, Hamburg 5,10 0,00 14,2 – 2.225 €

186 OFB & Procom Objekt Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 50,00 0,00 0,0 3 €

187 OFB Beteiligungen GmbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 3,4 71 €

188 OFB Biotech Campus GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 – 0,0 – 40 €

189 OFB Bleidenstraße GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 7,4 15.165 €

190 OFB gatelands Projektentwicklung GmbH & Co. KG, Schönefeld 100,00 0,00 – 0,4 – 388 €

191 OFB gatelands Verwaltung GmbH, Schönefeld 100,00 0,00 0,0 6 €

192 OFB Limes Haus II GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 2,7 – 5 €

193 OFB Löwenhöhe GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 2,6 1.953 €

194 OFB MK 14.3 GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 – 1,4 – 918 €

195 OFB Projektentwicklung GmbH, Frankfurt am Main 100,00 100,00 1,1 0 € 1)

196 OFB Sechste PE GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 6,7 6.455 €

197 OFB Seven Gardens 2. BA GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 – 0,1 – 120 €

198 PALMYRA Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG S.e.n.c., Luxemburg, Luxemburg 5,20 0,00 9,9 – 1.353 €

199 Pan-European Infrastructure Fund LP, St. Helier, Jersey 0,73 0,73 0,6 – 264 €

200 PATRIZIA Hessen Zehn GmbH & Co. KG, Hamburg 5,20 0,00 14,6 717 €

201 PineBridge PEP IV Co-Investment L.P., Wilmington, USA 9,51 0,00 5,2 1.059 USD

202 PineBridge PEP IV Non-U.S. L.P., Wilmington, USA 17,00 0,00 1,0 – 81 USD

203 PineBridge PEP IV Secondary L.P., Wilmington, USA 16,10 0,00 3,9 – 524 USD

204 PineBridge PEP IV U.S. Buyout L.P., Wilmington, USA 17,21 0,00 3,6 – 974 USD

205 PineBridge PEP IV U.S. Venture L.P., Wilmington, USA 17,51 0,00 9,3 – 1.282 USD

206 Private Equity Thüringen GmbH & Co. KG i.L., Erfurt 14,11 14,11 1,7 38 €

207 Projekt Am Sonnenberg Wiesbaden GmbH, Essen 49,00 0,00 – 0,7 – 655 €

208 Projekt Erfurt B38 GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,0 – 12 €

209 Projekt Feuerbachstraße Verwaltung GmbH, Frankfurt am Main 70,00 0,00 0,0 0 €

210 Projekt Hirschgarten MK8 GmbH & Co. KG, Stuttgart 5,10 0,00 169,9 7.220 €

211 Projekt Wilhelmstraße Wiesbaden GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 30,00 0,00 0,1 44 €
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212 Projekt Wilhelmstraße Wiesbaden Verwaltung GmbH, Frankfurt am Main 30,00 0,00 – 0,0 – 6 €

213 Projektentwicklung Neuwerkstraße 17 GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 – 0,1 – 101 €

214 Projektentwicklungs-GmbH & Co. Landratsamt KG, Wolfhagen 6,00 0,00 7,5 777 €

215 Projektgesellschaft ILP Erfurter Kreuz mbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,1 93 €

216 PT1 Early Stage Fund II GmbH & Co. KG, Berlin 11,36 11,36 k.A. k.A.

217 PVG GmbH, Frankfurt am Main 100,00 100,00 1,0 0 € 1)

218 Rotunde - Besitz- und Betriebsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG, Erfurt 34,00 34,00 25,00 4,4 22 €

219 Rotunde Verwaltungsgesellschaft mbH, Erfurt 34,00 34,00 25,00 0,0 0 €

220 RSU GmbH & Co. KG, München 9,60 9,60 10,9 241 €

221 S CountryDesk GmbH, Köln 5,88 2,94 0,9 67 €

222 S.W.I.F.T. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SCRL, La Hulpe, Belgien 0,00 0,00 0,22 664,1 38.075 €

223 S-Beteiligungsgesellschaft Hessen-Thüringen mbH, Frankfurt am Main 100,00 100,00 7,0 – 1 €

224 SCHUFA Holding AG, Wiesbaden 0,31 0,00 157,2 50.866 €

225 Seventh Cinven Fund (No. 1) Limited Partnership, St. Peter Port, Guernsey 0,16 0,16 7.691,1 1.183.767 €

226 S-International Saar Pfalz GmbH & Co. KG, Saarbrücken 9,90 9,90 0,5 – 399 €

227 SIX Group AG, Zürich, Schweiz 0,00 0,00 5.360,2 75.586 CHF

228 SIZ GmbH, Bonn 5,32 5,32 6,5 576 €

229 Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH, Frankfurt am Main 100,00 100,00 3,5 958 € 1)

230 Sparkassen-Marktservice Beteiligungs GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 50,00 40,00 4,1 198 €

231 Sparkassen-Marktservice Verwaltungs GmbH, Frankfurt am Main 50,00 40,00 0,0 – 0 €

232 SQO Stadt Quartier Offenburg GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 31,3 – 293 €

233 Systeno GmbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 13,8 3.981 €

234 TE Beta GmbH i.L., Frankfurt am Main 100,00 100,00 0,4 – 2 €

235 TE Gamma GmbH i.L., Frankfurt am Main 100,00 100,00 0,1 – 2 €

236 TE Kronos GmbH, Frankfurt am Main 100,00 100,00 0,0 – 0 €

237 TF H III Technologiefonds Hessen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Wiesbaden 25,00 25,00 7,1 532 €

238 TF H IV Goodwill GmbH, Wiesbaden 100,00 0,00 k.A. k.A.
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Kapitalanteil in %  
gemäß § 16 Abs. 4 AktG

Lfd. 
Nr. Name und Sitz der Gesellschaft gesamt

davon  
unmittelbar

Vom  
Kapitalanteil 
abweichende 
Stimmrechte 
in % gesamt

Eigenkapital 
in Mio. €

Ergebnis  
in Tsd. €

Ursprungs-
währung

239 TF H IV Technologiefonds Hessen GmbH & Co. KG, Wiesbaden 34,78 34,78 k.A. k.A.

240 TF H IV Verwaltungs GmbH, Wiesbaden 100,00 0,00 k.A. k.A.

241 TF H Technologie-Finanzierungsfonds Hessen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (TF H GmbH) i.L.,  
Frankfurt am Main 66,67 66,67 0,5 – 25 €

242 THE TRITON FUND II L.P. i.L., St. Helier, Jersey 0,77 0,77 46,4 – 158 €

243 Treuhandgesellschaft für die Südwestdeutsche Wohnungswirtschaft mbH, Frankfurt am Main 3,25 0,00 2,2 113 €

244 Triton Fund III L.P., St. Helier, Jersey 0,71 0,71 70,2 – 31.329 €

245 Triton Fund V SCSp, Luxemburg, Luxemburg 2,44 2,44 866,5 200.598 €

246 True Sale International GmbH, Frankfurt am Main 8,33 8,33 4,7 136 €

247 unIQus Projektentwicklung GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,1 32 €

248 vc trade GmbH, Frankfurt am Main 9,52 0,00 4,9 – 1.241 €

249 Versicherungsservice der Frankfurter Sparkasse GmbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,3 0 € 1)

250 Verso Grundstücksentwicklung GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,2 175 €

251 Verso Projektentwicklung GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 – 0,2 – 172 €

252 Vierte OFB Friedrichstraße GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 – 0,1 – 47 €

253 Vierte OFB PE GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 – 0,9 – 242 €

254 Volks- Bau- und Sparverein Frankfurt am Main eG, Frankfurt am Main 0,01 0,00 68,4 3.256 €

255 Westhafen Haus GmbH & Co. Projektentwicklungs-KG, Frankfurt am Main 50,00 0,00 0,0 2 €

256 WoWi Media GmbH & Co. KG, Hamburg 23,72 0,00 19,24 2,8 11.461 €

257 yabeo Impact AG, Pullach 8,54 8,54 5,2 – 3.502 €

258 Zweite OFB Friedrichstraße GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,4 347 €

259 Zweite OFB PE GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 – 0,1 – 190 €

260 Zweite Schulen Landkreis Kassel Verwaltungs-GmbH, Kassel 6,00 0,00 0,1 3 €

261 Zweite ST Berlin Projekt GmbH & Co. KG, Berlin 0,50 0,00 5,9 – 85 €

1)  Mit der Gesellschaft besteht ein Beherrschungs- und / oder Ergebnisabführungsvertrag.
2)  Kapitalanteil an einer großen Kapitalgesellschaft über 5 %.

k.A.  Es liegt kein festgestellter Abschluss vor. 
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(51)  Liste der Mandate in Aufsichts gremien gemäß  
§ 340a Abs. 4 Nr. 1 HGB

Mandate der Vorstandsmitglieder

Mandatsträger Gesellschaft Funktion

Thomas Groß Frankfurter Bankgesellschaft Holding AG, Frankfurt am Main Vorsitzender

Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich, Schweiz Präsident

Frankfurter Sparkasse, Frankfurt am Main Vorsitzender

 GWH Immobilien Holding GmbH, Frankfurt am Main Mitglied

Hans-Dieter Kemler Frankfurter Bankgesellschaft Holding AG, Frankfurt am Main Stellvertretender  
Vorsitzender

Frankfurter Sparkasse, Frankfurt am Main Erster stellvertretender 
Vorsitzender

 Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt am Main Vorsitzender

Frank Nickel Frankfurter Bankgesellschaft Holding AG, Frankfurt am Main Mitglied

Frankfurter Sparkasse, Frankfurt am Main Mitglied

Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt am Main Stellvertretender  
Vorsitzender 

 Thüringer Aufbaubank, Erfurt Mitglied

Christian Rhino Deutscher Sparkassen Verlag Gesellschaft mit beschränkter  
Haftung, Stuttgart

Mitglied 

DSGF Deutsche Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbH, 
Köln

Mitglied 

 paydirekt GmbH, Frankfurt am Main Mitglied

Christian Schmid GWH Immobilien Holding GmbH, Frankfurt am Main Vorsitzender

Tamara Weiss Frankfurter Sparkasse, Frankfurt am Main Mitglied

 GWH Immobilien Holding GmbH, Frankfurt am Main Mitglied

Mandate anderer Mitarbeiter

Mandatsträger Gesellschaft Funktion

Uwe Höppner Bürgschaftsbank Thüringen GmbH, Erfurt Mitglied

Hans-Dieter Kemler Eurex Deutschland, Frankfurt am Main Mitglied

Lioudmila Mathea GWH Immobilien Holding GmbH, Frankfurt am Main Mitglied

Dirk Mewesen Helaba Asset Services Limited, Dublin, Irland Mitglied

Dr. Michael Reckhard Bürgschaftsbank Hessen GmbH, Wiesbaden Mitglied

Jörg Schirrmacher Helaba Asset Services Limited, Dublin, Irland Mitglied

Peter Schnell Städtische Sparkasse Offenbach a. M., Offenbach Mitglied

Peter Marc Stober Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main Mitglied

(52) Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dem 31. Dezember 2023 nicht ergeben. 

Frankfurt am Main / Erfurt, 27. Februar 2024

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

Der Vorstand

Groß   Kemler   Nickel  

Rhino   Schmid   Weiss
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Versicherung der  
gesetzlichen Vertreter
Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwen-
denden Rechnungslegungsgrundsätzen der Jahresabschluss ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Landesbank  Hessen-Thüringen 
Girozentrale vermittelt und im Lagebericht der Geschäftsverlauf 
einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Bank 
so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen 
und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Landesbank 
Hessen-Thüringen Girozentrale beschrieben sind.

Frankfurt am Main / Erfurt, 27. Februar 2024

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

Der Vorstand

Groß  Kemler  Nickel  

Rhino  Schmid  Weiss
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Bestätigungsvermerk des  
unabhängigen Abschlussprüfers
An die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, 
Frankfurt am Main / Erfurt

Vermerk über die Prüfung 
des Jahresabschlusses und  
des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Landesbank Hessen-Thüringen 
Girozentrale, Frankfurt am Main / Erfurt – bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Lagebericht der Landesbank Hessen-Thüringen 
Girozentrale für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum  
31. Dezember 2023 geprüft. Die in Abschnitt „Nichtfinanzielle  
Erklärung“ des Lageberichts enthaltene nichtfinanzielle Erklärung 
haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
nicht inhaltlich geprüft.Nach unserer Beurteilung aufgrund der 
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

	■ entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent-
lichen Belangen den deutschen, für Institute geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein  
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der  

Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezem-
ber 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 und

	■ vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen 
Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahres-
abschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Lagebericht  
erstreckt sich nicht auf den Inhalt der oben genannten nicht-
finanziellen Erklärung.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung 
zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des  
Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU- 
Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/ 2014; im Folgenden „EU-
APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig  
in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den  
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften 

und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in  
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber  
hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, 
dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5  
Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und  
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Besonders wichtige Prüfungs-
sachverhalte in der Prüfung des 
 Jahresabschlusses
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sach-
verhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeut-
samsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses für das  
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 
waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer 
Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bildung 
unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein  
gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.

Nachfolgend beschreiben wir die aus unserer Sicht besonders 
wichtigen Prüfungssachverhalte:
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1.  Ermittlung der Pauschalwert-
berichtigungen

Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger 
Prüfungssachverhalt
Die Bank ermittelt die Pauschalwertberichtigung im handelsrecht-
lichen Jahresabschluss basierend auf den Regelungen des IFRS 9.

Die der Ermittlung der Pauschalwertberichtigungen im Risiko-
vorsorgemodell der Bank zugrunde gelegte Schätzung der Kredit-
risikoparameter basiert auf historischen Informationen, schuld-
nerspezifischen Merkmalen sowie auf aktuellen wirtschaftlichen 
Entwicklungen und zukunftsorientierten makroökonomischen 
Annahmen. Diese Parameter können zum Teil nur mit zeitlichem 
Verzug beobachtet werden und unterliegen Schätzunsicherheiten. 

Die erhöhten Risiken aus der im Vergleich zum Vorjahr deutlich 
verschlechterten Lage an den Immobilienmärkten sind noch nicht 
vollumfänglich in den Kreditrisikoparametern berücksichtigt. Vor 
diesem Hintergrund hat die Bank ein Post Model Adjustment 
(portfoliobasierte Risikovorsorge) gebildet. Das Post Model  
Adjustment führt zu einer wesentlichen Erhöhung der Risiko-
vorsorge für nicht ausgefallene Kreditforderungen, insbesondere 
für das „Commercial Real Estate“ Portfolio. Maßgeblich für die 
Ermittlung des Post Model Adjustments waren die Annahmen zur 
Veränderung der Ausfallwahrscheinlichkeiten der Kreditnehmer 
sowie zur Werthaltigkeit von Immobiliensicherheiten.

Vor dem Hintergrund der erhöhten Schätzunsicherheiten und den 
damit verbundenen Ermessenspielräumen war die Ermittlung der 
Pauschalwertberichtigungen ein besonders wichtiger Prüfungs-
sachverhalt.

Prüferisches Vorgehen
Wir haben den Aufbau und die Wirksamkeit des internen Kontroll-
systems in Bezug auf die Ermittlung der Pauschalwertberichtigun-
gen beurteilt. Dabei haben wir die Governance, die IT-Anwendungen 

und die relevanten Bewertungsmodelle sowie die Ergebnisse des 
bankinternen Backtestings berücksichtigt. Wir haben insbesondere 
gewürdigt, ob die eingerichteten Verfahren und Kontrollen zur 
Ermittlung der Parameteraktualisierung sowie die bestehenden 
Freigabeprozesse angemessen und wirksam sind.

Auf Basis eines vollständigen Datenabzugs haben wir aussage-
bezogene analytische Prüfungshandlungen durchgeführt. Wir 
haben eine stichprobenhafte Nachberechnung der Pauschalwert-
berichtigungen vorgenommen. Wir haben analysiert, inwieweit 
Annahmen zu makroökonomischen Prognosen innerhalb einer 
Bandbreite vertretbarer Werte aus externen Informationsquellen 
liegen. 

Wir haben uns von der Notwendigkeit der Bildung eines Post 
Model Adjustments überzeugt und die Bestimmung der vom Post 
Model Adjustment betroffenen Subportfolios gemäß bank-
internen Vorgaben gewürdigt. Weiterhin haben wir die Ermittlung 
des Post Model Adjustments nachvollzogen, indem wir die  
zugrunde liegenden Annahmen bezüglich der Veränderungen  
von Ausfallwahrscheinlichkeiten und Sicherheitenwerten im 
„Commercial Real Estate“-Portfolio der Bank gewürdigt haben. 
Ebenfalls haben wir die rechnerische Richtigkeit des Post Model 
Adjustments der Bank nachvollzogen.

Im Rahmen der Prüfung haben wir interne Spezialisten hinzu-
gezogen, die über besondere Fachkenntnisse auf dem Gebiet des 
Kreditrisikomanagements verfügen.

Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich keine Einwendungen 
gegen die Ermittlung der Pauschalwertberichtigungen ergeben.

Verweis auf zugehörige Angaben
Die Angaben der Gesellschaft zu angewandten Bilanzierungs- und 
Bewertungsgrundlagen bei Pauschalwertberichtigungen sind in 
Ziffer (1) im Anhang des Jahresabschlusses sowie im Abschnitt 
„Risikotragfähigkeit / ICAAP“ des Lageberichts enthalten.

2.  Identifizierung und Ermittlung der
Risikovorsorge für ausgefallene
Kreditforderungen im „Commercial
Real Estate“-Portfolio

Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger 
Prüfungssachverhalt
Die Identifizierung ausgefallener Kreditforderungen ist ein wesent-
licher Bereich, in dem das Management Ermessensentscheidungen 
zu treffen hat. Durch die im Vergleich zum Vorjahr deutlich ver-
schlechterte Lage an den Immobilienmärkten sind davon ins-
besondere Kreditforderungen der Subportfolios Büro- und Handels-
immobilien im “Commercial Real Estate“-Portfolio der Bank  
betroffen. Das Vorgehen zur Ermittlung der Risikovorsorge be-
inhaltet verschiedene Annahmen und Schätzungen, insbesondere 
hinsichtlich der Finanzlage des Kreditnehmers, der Erwartungen 
künftiger Zahlungsströme, beobachtbare Marktpreise und Erwar-
tungen zu Nettoverkaufspreisen sowie aus der Verwertung von 
Sicherheiten. Geringe Veränderungen in den Annahmen und 
Schätzparametern können dazu führen, dass ausgefallene Kredit-
forderungen nicht zeitnah identifiziert werden. Ferner kann es zu 
deutlich voneinander abweichenden Bewertungen und somit zu 
einem veränderten Wertberichtigungsbedarf führen.

Angesichts der Bedeutung für die Vermögens- und Ertragslage 
haben wir die Identifizierung und Ermittlung der Risikovorsorge 
für ausgefallene Kreditforderungen im „Commercial Real Estate“-
Portfolio als besonders wichtigen Prüfungssachverhalt identifiziert.

Prüferisches Vorgehen
Wir haben uns mit den Prozessen zur Identifizierung von Ausfall-
risiken und Überwachung von Kreditnehmern der Subportfolios 
Büro- und Handelsimmobilien befasst. Dafür haben wir insbeson-
dere die Prozesse zur Überwachung von Frühwarnindikatoren, zur 
Anwendung von Ausfallgründen und zur korrekten Einstufung in 
den relevanten Risikostatus gewürdigt.
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Darüber hinaus haben wir uns mit dem Prozess zur Ermittlung der 
Risikovorsorge befasst. Hierbei haben wir die Wirksamkeit der 
implementierten Kontrollen zur Ermittlung der Risikovorsorge 
getestet. 

Im Rahmen der Krediteinzelfallprüfung haben wir durch eine risiko-
orientierte Stich-probenauswahl insbesondere Kreditforderungen 
der Subportfolios Büro- und Handels-immobilien hinsichtlich  
des Risikovorsorgebedarfs für ausgefallene Kreditforderungen 
analysiert. 

Wir haben aussagebezogene Prüfungshandlungen vorgenommen 
und hierbei die wesentlichen Annahmen bezüglich erwarteter  
zukünftiger Zahlungsströme aus den Kreditforderungen ein-
schließlich des Wertansatzes der gehaltenen Sicherheiten dahin-
gehend beurteilt, ob diese in Einklang mit den wirtschaftlichen 
Verhältnissen des Kreditnehmers und den öffentlich verfügbaren 
Markt- und Branchenprognosen stehen. Darüber hinaus haben 
wir die ermittelten Risikovorsorgeszenarien auf Konsistenz zur 
Beurteilung des Kreditnehmers durch die Bank und den geplanten 
Maßnahmen gewürdigt. 

Bei Objektsicherheiten, für die uns die Gesellschaft Wertgutachten 
von einem durch die Bank eingesetzten Immobiliengutachtern 
vorgelegt hat, haben wir diese als Prüfungsnachweise genutzt. 
Wir haben uns hierbei ein Verständnis über die zugrunde liegenden 
Ausgangsdaten, die angewandten Bewertungsparameter und  
getroffenen Annahmen verschafft, diese kritisch gewürdigt und 
beurteilt, ob sie innerhalb einer vertretbaren Bandbreite liegen. 
Dabei haben wir auch interne Spezialisten hinzugezogen, die über 
besondere Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Immobilien-
bewertung verfügen. 

Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich keine Einwendungen 
in Bezug auf die Ermittlung der Risikovorsorge für ausgefallene 
Kreditforderungen im „Commercial Real Estate“-Portfolio ergeben.

Verweis auf zugehörige Angaben
Die Angaben der Gesellschaft zu angewandten Bilanzierungs- und 
Bewertungsgrundlagen bei der Bewertung der Kreditportfolios 
sind in Ziffer (1) im Anhang des Jahresabschlusses sowie im Ab-
schnitt „Risikotragfähigkeit / ICAAP“ des Lageberichts enthalten.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen 
verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im  
Lagebericht enthaltene nichtfinanzielle Erklärung nach § 289b 
Abs. 1 HGB. Des Weiteren umfassen die sonstigen Informationen 
den als Anlage zum Lagebericht enthaltenen Bericht zur Gleich-
stellung und Entgeltgleichheit nach § 21 Entgelttransparenz-
gesetz (EntgTranspG) und die Versicherung der gesetzlichen  
Vertreter. Ferner umfassen die sonstigen Informationen weitere 
für den Jahresfinanzbericht vorgesehene Bestandteile, von denen 
wir eine Fassung bis zur Erteilung des Bestätigungsvermerks  
erlangt haben, insbesondere den Abschnitt „Adressen der Helaba“ 
aber nicht den Jahresabschluss, nicht die in die inhaltliche Prüfung 
einbezogenen Lageberichtsangaben und nicht unseren dazu-
gehörigen Bestätigungsvermerk.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und Lagebericht  
erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dem-
entsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgend-
eine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Ver-
antwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu 
würdigen, ob die sonstigen Informationen

	■ wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, Lage-
bericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen 
aufweisen oder

	■ anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen 
 Vertreter und des Verwaltungsrats 
für den Jahresabschluss und den 
 Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung 
des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Institute geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind 
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, 
die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und  
Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen 
Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Wei-
teren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen-
hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein-
schlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwort-
lich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesent-
lichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.  
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die  
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Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Über-
einstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen 
falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen  
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den 
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere  
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht  
beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB 
und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der  
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze  
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Dar-
stellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern  
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn ver-
nünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und 

Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

	■ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher  
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile  
zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resul-
tierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resul-
tierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt  
werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können; 

	■ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des  
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter 
den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme 
der Gesellschaft abzugeben; 

	■ beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie 
die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dar-
gestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben;

	■ ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des 
von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereig-
nissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel 
an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam 
zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmens-
tätigkeit nicht mehr fortführen kann; 

	■ beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den 
Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie 
ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäfts-
vorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft vermittelt;

	■ beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahres-
abschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm  
vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft;

	■ führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lage-
bericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungs-
nachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunfts-
orientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu-
grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen 
die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu 
den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde  
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liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erheb-
liches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesent-
lich von den zukunfts-orientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter 
anderem  den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung 
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer  
Prüfung feststellen.

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen 
eine Erklärung ab, dass wir die relevanten Unabhängigkeits-
anforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle 
Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftiger-
weise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Un-
abhängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen Schutz-
maßnahmen.

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die 
Überwachung Verantwortlichen erörtert haben, diejenigen Sach-
verhalte, die in der Prüfung des Jahresabschlusses für den aktuellen 
Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die beson-
ders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese 
Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder 
andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des 
Sachverhalts aus.

Sonstige gesetzliche und andere 
 rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der 
 Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts nach  
§ 317 Abs. 3a HGB

Prüfungsurteil
Wir haben gemäß § 317 Abs. 3a HGB eine Prüfung mit hinreichender 
Sicherheit durchgeführt, ob die in der Datei HELABA_JA+LB_
ESEF-2023-12-31.zip enthaltenen und für Zwecke der Offen-
legung erstellten Wiedergaben des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts (im Folgenden auch als „ESEF-Unterlagen“ bezeich-
net) den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische 
Berichtsformat („ESEF-Format“) in allen wesentlichen Belangen 
entsprechen. In Einklang mit den deutschen gesetzlichen  
Vorschriften erstreckt sich diese Prüfung nur auf die Überführung 
der Informationen des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
in das ESEF-Format und daher weder auf die in diesen Wieder-
gaben enthaltenen noch auf andere in der oben genannten Datei 
enthaltene Informationen.

Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genannten 
Datei enthaltenen und für Zwecke der Offenlegung erstellten  
Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lageberichts in 
allen wesentlichen Belangen den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB 
an das elektronische Berichtsformat. Über dieses Prüfungsurteil 
sowie unsere im voranstehenden „Vermerk über die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ enthaltenen Prüfungs-
urteile zum beigefügten Jahresabschluss und zum beigefügten 
Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum  
31. Dezember 2023 hinaus geben wir keinerlei Prüfungsurteil  
zu den in diesen Wiedergaben enthaltenen Informationen sowie  
zu den anderen in der oben genannten Datei enthaltenen Infor-
mationen ab. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 
Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten Datei ent-
haltenen Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts in Übereinstimmung mit § 317 Abs. 3a HGB unter Be-
achtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung der für Zwecke  
der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben von  
Abschlüssen und Lageberichten nach § 317 Abs. 3a HGB (IDW  
PS 410 (06.2022)) durchgeführt. Unsere Verantwortung danach 
ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die  
Prüfung der ESEF-Unterlagen“ weitergehend beschrieben. Unsere 
Wirtschaftsprüferpraxis hat die Anforderungen an das Qualitäts-
sicherungssystem des IDW Qualitätssicherungsstandards: An-
forderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüfer-
praxis (IDW QS 1) angewendet. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des 
Verwaltungsrats für die ESEF-Unterlagen
Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich  
für die Erstellung der ESEF-Unterlagen mit den elektronischen  
Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach 
Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig er-
achten, um die Erstellung der ESEF-Unterlagen zu ermöglichen, die 
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – 
Verstößen gegen die Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elek-
tronische Berichtsformat sind. 

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung  
des Prozesses der Erstellung der ESEF-Unterlagen als Teil des 
Rechnungslegungsprozesses.
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
der ESEF-Unterlagen 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob die ESEF-Unterlagen frei von wesentlichen – beabsich-
tigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Anforderun-
gen des § 328 Abs. 1 HGB sind. Während der Prüfung üben wir 
pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

	■ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher –
beabsichtigter oder unbeabsichtigter – Verstöße gegen die
Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB, planen und führen
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet
sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

	■ gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der ESEF-
Unterlagen relevanten internen Kontrollen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Kontrollen abzugeben.

	■ beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unterlagen,
d. h. ob die die ESEF-Unterlagen enthaltende Datei die Vor-
gaben der Delegierten Verordnung (EU) 2019 / 815 in der
zum Abschlussstichtag geltenden Fassung an die technische 
Spezifikation für diese Datei erfüllt.

	■ beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche
XHTML-Wiedergabe des geprüften Jahresabschlusses und des
geprüften Lageberichts ermöglichen.

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO 
Wir wurden von der Trägerversammlung am 31. März 2023 als 
Abschlussprüfer gewählt. Wir wurden am 17. Mai 2023 vom Vor-
stand beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem Geschäftsjahr 
2018 als Abschlussprüfer der Landesbank Hessen-Thüringen  
Girozentrale tätig. 

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen 
Prüfungsurteile mit dem zusätzlichen Bericht an den Prüfungs-
ausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang 
stehen.

Sonstiger Sachverhalt –  
Verwendung des Bestätigungsvermerks
Unser Bestätigungsvermerk ist stets im Zusammenhang mit dem 
geprüften Jahresabschluss und dem geprüften Lagebericht sowie 
den geprüften ESEF-Unterlagen zu lesen. Der in das ESEF-Format 
überführte Jahresabschluss und Lagebericht – auch die in das 
Unternehmensregister einzustellenden Fassungen – sind ledig-
lich elektronische Wiedergaben des geprüften Jahresabschlusses 
und des geprüften Lageberichts und treten nicht an deren Stelle. 
Insbesondere ist der ESEF-Vermerk und unser darin enthaltenes 
Prüfungsurteil nur in Verbindung mit den in elektronischer Form 
bereitgestellten geprüften ESEF-Unterlagen verwendbar.

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer 

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Marcus 
Binder.

Eschborn / Frankfurt am Main, 29. Februar 2024

EY GmbH & Co. KG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Binder Alt
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer
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Konzernlagebericht Grundlagen des Konzerns22

Konzernlagebericht 

Grundlagen des Konzerns

Geschäftsmodell des Konzerns
Als öffentlich-rechtliches und wirtschaftlich nachhaltig agieren-
des Kreditinstitut verfolgt die Landesbank Hessen-Thüringen 
Girozentrale (Helaba) das langfristig angelegte strategische 
Geschäftsmodell einer Universalbank mit regionalem Fokus, 
ausgewählter internationaler Präsenz und enger Integration in 
die Sparkassen-Finanzgruppe. Von zentraler Bedeutung für das 
Geschäftsmodell der Helaba ist ihre öffentlich-rechtliche 
Rechtsform. Die Helaba handelt auf Grundlage der für sie gel-
tenden staatsvertraglichen und satzungsrechtlichen Bestim-
mungen renditeorientiert. Staatsvertrag und Satzung setzen 
den rechtlichen Rahmen für das Geschäftsmodell der Helaba. 
Ebenso von zentraler Bedeutung für das Geschäftsmodell sind 
die Zugehörigkeit der Helaba zur Sparkassen-Finanzgruppe mit 
ihrem institutssichernden Sicherungssystem sowie die Arbeits-
teilung zwischen Sparkassen, Landesbanken und weiteren Ver-
bundunternehmen, der hohe Trägeranteil der Sparkassenorga-
nisation sowie die Beibehaltung und der Ausbau der Aktivitäten 
im Verbund- und im öffentlichen Förder- und Infrastruktur-
geschäft. 

Die Helaba steht ihren Kunden in drei Funktionen zur Verfü-
gung: als Geschäftsbank, als Sparkassenzentralbank und als 
Förderbank. 

Als Geschäftsbank ist die Helaba im In- und Ausland aktiv. Die 
Helaba prägen stabile, langfristige Kundenbeziehungen. Sie 
arbeitet mit Unternehmen, institutionellen Kunden und öffent-
licher Hand zusammen.

Die Helaba ist Sparkassenzentralbank und Verbundbank für die 
Sparkassen in Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und 
Brandenburg und damit für rund 40 % aller Sparkassen in 
Deutschland. Sie ist Partnerin der Sparkassen, nicht Konkur-
rentin.

In Hessen und Thüringen bilden die Helaba und die Verbund-
sparkassen die Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen 
mit dem Geschäftsmodell der wirtschaftlichen Einheit und 
einem gemeinsamen Verbund-Rating. In Nordrhein-Westfalen 
wurden mit den Sparkassen und ihren Verbänden umfangreiche 
Kooperations- und Geschäftsvereinbarungen getroffen. Mit den 
Sparkassen in Brandenburg bestehen ebenfalls Kooperations-
vereinbarungen zur vertrieblichen Zusammenarbeit. Die Verein-

barungen mit den Sparkassen in Nordrhein-Westfalen und 
 Brandenburg ergänzen das Verbundkonzept der Sparkassen- 
Finanzgruppe Hessen-Thüringen.

Als zentrales Förderinstitut des Landes Hessen bündelt die 
Helaba über die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 
( WIBank) die Verwaltung öffentlicher Förderprogramme. Für die 
WIBank als rechtlich unselbstständige Anstalt in der Helaba 
besteht in Übereinstimmung mit dem in der Europäischen 
Union (EU) anzuwendenden Recht eine unmittelbare Gewähr-
trägerhaftung des Landes Hessen. Die Geschäftsaktivitäten der 
WIBank richten sich nach den Förderzielen des Landes Hessen. 
Darüber hinaus ist die Helaba an zahlreichen anderen Förder-
einrichtungen in Hessen und Thüringen beteiligt.

Das Geschäftsmodell umfasst neben der Helaba weitere starke 
und bekannte Marken, die das Produktportfolio des Konzerns 
ergänzen und teilweise in rechtlich selbstständigen Tochterge-
sellschaften angesiedelt sind.

Mit der unselbstständigen Landesbausparkasse Hessen- 
Thüringen (LBS) hat die Helaba in den beiden Bundesländern 
eine führende Marktposition im Bausparkassengeschäft. Darü-
ber hinaus unterstützt sie über die Sparkassen-Immobilien- 
Vermittlungs-GmbH die Sparkassen bei der Vermarktung von 
Immobilien.

Die Frankfurter Sparkasse, eine 100%ige Tochtergesellschaft 
der Helaba in öffentlicher Rechtsform, ist die führende Re-
tail-Bank in der Region Frankfurt am Main. Über die 1822direkt 
ist die Frankfurter Sparkasse auch im nationalen Direktbank-
geschäft erfolgreich tätig.

Durch die Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG (FBG) und 
deren 100%ige Tochter Frankfurter Bankgesellschaft (Deutsch-
land) AG deckt die Helaba ihr Angebot für Sparkassen im Private 
Banking, im Wealth Management und in der Vermögensverwal-
tung ab. Die FBG tritt als die Privatbank der Sparkassen-Finanz-
gruppe auf und akquiriert in Deutschland vermögende Kunden 
über vertraglich kooperierende Sparkassen im Verbund. Mit 
dem Family Office verstärkt die FBG ihr professionelles Bera-
tungsangebot in allen Vermögensfragen als zentrale Partnerin 
der Sparkassen. Über die Beteiligung an der IMAP M&A Consul-
tants AG (Deutschland) bietet die FBG M&A-Beratung für Fami-
lienunternehmen an.

Die 100%ige Tochter Helaba Invest gehört in Deutschland zu 
den führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) im ins-
titutionellen Asset Management. Das professionelle Manage-
ment von Vermögen institutioneller Anleger bietet die Helaba 
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Invest mittels Wertpapierspezial- und Publikumsfonds sowie im 
Rahmen von Advisory- und Management-Mandaten an. Das Pro-
duktangebot umfasst dabei das Management beziehungsweise 
die Beratung von liquiden und illiquiden Asset-Klassen sowie 
die Administration von Master-KVG-Mandaten (inklusive dispo-
sitiven und gesetzlichen Reportings sowie Risikomanagement). 
Die Helaba Invest ist die größte Spezialfonds-Anbieterin in der 
Sparkassen-Finanzgruppe. 

Die GWH-Gruppe verwaltet bundesweit rund 53.000 Wohnein-
heiten und gehört zu den größten Bestandshaltern für Wohnim-
mobilien in Hessen. Neben der Verwaltung und Optimierung 
von Wohnungsbeständen betreibt die Gruppe die Projektent-
wicklung von Wohnimmobilien sowie die Initiierung und Betreu-
ung von Wohnimmobilienfonds.

Die OFB-Gruppe ist ein bundesweit (mit Schwerpunkt im Rhein-
Main-Gebiet) tätiges Full-Service-Unternehmen im Bereich der 
Immobilienprojektentwicklung, der Baulandentwicklung sowie 
des Bau- und Projektmanagements von hochwertigen Gewer-
beimmobilien.

Die Helaba hat ihre Sitze in Frankfurt am Main und Erfurt und ist 
mit Niederlassungen in Düsseldorf und Kassel sowie Paris, 
 London, New York und Stockholm vertreten. Durch die Nieder-
lassungen verstärkt die Helaba ihre Nähe zu den Kunden und 
Sparkassen. Darüber hinaus eröffnen die ausländischen Nieder-
lassungen der Helaba auch Zugang zu den Refinanzierungs-
märkten für die Währungen US-Dollar und Britisches Pfund. 
Hinzu kommen Repräsentanzen und Vertriebsbüros sowie Toch-
ter- und Beteiligungsgesellschaften.

Nachhaltigkeit im Sinne ökologischer und gesellschaftlicher 
Verantwortung sowie fairer Unternehmensführung ist integraler 
Bestandteil der konzernweit verbindlichen Geschäftsstrategie, 
so dass die Geschäftstätigkeiten konsequent danach ausgerich-
tet werden.

Steuerungsinstrumentarium und nichtfinanzielle 
 Leistungsindikatoren
Im Rahmen der Gesamtbanksteuerung verfügt die Helaba über 
integrierte Systeme zur Geschäfts- und Profitabilitätssteuerung, 
die in einem übergreifenden Steuerungskonzept verankert sind. 
Grundlage ist eine mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung. Das 
Controlling beinhaltet dabei sowohl die Steuerung der absolu-
ten Erträge und Kosten als auch die integrierte Steuerung der 
Deckungsbeiträge. In dieser Systematik erfolgt auch die jährli-
che Planung, aus der eine Planung der Bilanz und Gewinn- und 
Verlustrechnung (GuV) abgeleitet wird. Neben der Jahres-

planung erfolgt auch eine Mehrjahresplanung mit einem 5-Jah-
res-Planhorizont. Zusätzlich werden unterjährige Forecasts er-
stellt. 

Ausgehend von einer unterjährig regelmäßig erstellten be-
triebswirtschaftlichen Ergebnisrechnung im Deckungsbeitrags-
schema werden regelmäßige Plan-Ist-Vergleiche erzeugt und 
Abweichungsanalysen durchgeführt. Dabei werden auch Ren-
tabilitätsanalysen und Cross-Selling-Ergebnisse dargestellt. Die 
Segmentinformationen basieren entsprechend der Berichter-
stattung an das Management sowohl auf der internen Steue-
rung (Deckungsbeitragsrechnung) als auch auf dem externen 
Rechnungswesen.

Eine wesentliche Kennzahl zur Steuerung der Bestände ist das 
Abschlussvolumen im mittel- und langfristigen Neugeschäft 
(definiert als Neugeschäft mit einer Refinanzierungslaufzeit von 
mindestens einem Jahr). Insbesondere zur risiko- und rentabi-
litätsorientierten Steuerung der Neugeschäfte wird eine syste-
matische Vorkalkulation der Kreditgeschäfte durchgeführt.

Die Rentabilitätsziele werden unter anderem über den Return 
on Equity (RoE) als bilanzielle Eigenkapitalrentabilität (Verhält-
nis aus dem Ergebnis vor Steuern zum durchschnittlichen ein-
gesetzten Eigenkapital nach IFRS) gesteuert. Als Zielkorridor 
für die bilanzielle Eigenkapitalrentabilität hat der Helaba-Kon-
zern in 2022 eine Bandbreite von 6 bis 8 % vor Steuern definiert.

Für die Cost-Income-Ratio (CIR) liegt das Ziel unter 70 % auf 
Ebene des Helaba-Konzerns. Die CIR berechnet sich aus dem 
Verhältnis von Verwaltungsaufwand inklusive planmäßiger Ab-
schreibungen zum Gesamtertrag (Ergebnis vor Steuern sowie 
vor Verwaltungsaufwand inklusive planmäßiger Abschreibun-
gen und vor Risikovorsorge im Kreditgeschäft).

Die Eigenkapital-Ausstattung wird über die Allokation regula-
torischer und ökonomischer Limite sowie über die Eigenmittel-
quoten gesteuert. Die Kapital-Zielquoten werden unter Berück-
sichtigung der durch die Europäische Zentralbank (EZB) 
aufgestellten zusätzlichen Eigenmittelanforderungen definiert. 
Unter Berücksichtigung der per 31. Dezember 2022 gültigen 
Kapitalpufferanforderungen liegt die aus dem Beschluss des 
Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) der EZB 
 abgeleitete mindestens vorzuhaltende harte Kernkapitalquote 
(inklusive der Kapitalpufferanforderungen) für die 
Helaba-Gruppe bei 8,58 %.  

Im Februar 2022 hat die EZB der Helaba-Gruppe das Ergebnis 
des aufsichtsrechtlichen Überprüfungs- und Bewertungspro-
zesses (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) mit-
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geteilt. Die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale hat 
demnach in 2022 auf konsolidierter Basis eine SREP-Gesamt-
kapitalanforderung in Höhe von 9,75 % zu erfüllen; dies bein-
haltet eine zusätzliche Eigenmittelanforderung (Säule 2) in 
Höhe von 1,75 %, die in Form von mindestens 56,25 % hartem 
Kernkapital und 75 % Kernkapital vorzuhalten ist.

Zum 1. Februar 2022 hat die BaFin eine Anhebung des inländi-
schen antizyklischen Kapitalpuffers für Deutschland auf 0,75 % 
(§ 10d KWG) beschlossen. Zusätzlich wurde ab dem 1. April
2022 erstmals ein Kapitalpuffer für systemische Risiken in Höhe 
von 2 % auf mit Wohnimmobilien besicherte Kredite angeord-
net. Die Puffer sind bis zum 1. Februar 2023 aufzubauen und
wurden bei der Festlegung der Schwellenwerte für die Kapital-
quoten in der Planung ab 2023 entsprechend berücksichtigt.
Auch die aktuelle Kapitalplanung beinhaltet bereits einen aus-
reichend hohen Puffer zur Abdeckung dieser Kapitalpufferan-
forderungen.

Die Verschuldungsquote (Leverage Ratio) misst das Verhältnis 
des aufsichtsrechtlichen Eigenkapitals zu den ungewichteten 
bilanziellen und außerbilanziellen Aktivposten inklusive Deri-
vaten. Grundsätzlich ist gemäß CRR eine Verschuldungsquote 
von 3,0 % einzuhalten. Aufgrund der anhaltenden 
 COVID-19-Pandemie hatte die EZB die Ende Juni 2021 auslau-
fende temporäre Erleichterung bei der Berechnung bis zum 
31. März 2022 verlängert. Seit April 2022 gilt wieder die Rege-
lung der CRR, das heißt, seit diesem Stichtag beläuft sich die 
einzuhaltende Verschuldungsquote wieder auf 3,0 %.

Nach der CRR sind eine kurzfristige Liquiditätskennziffer (Liqui-
dity Coverage Ratio, LCR) und eine auf die Stabilität der Refi-
nanzierung ausgerichtete Kennziffer (Net Stable Funding Ratio, 
NSFR) einzuhalten. Für beide Kennzahlen liegt die regulatori-
sche Mindestquote bei 100 %. Beide Liquiditätskennziffern füh-
ren zu erhöhten Kosten für das Liquiditätsmanagement und 
damit zu Rentabilitätsbelastungen.

Im Zuge der Implementierung des einheitlichen europäischen 
Abwicklungsmechanismus (Single Resolution Mechanism, SRM) 
erfolgt die Festlegung einer institutsspezifischen Mindestanfor-
derung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbind-
lichkeiten (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible 
Liabilities, MREL) durch die zuständige Abwicklungsbehörde. 
Die verbindlichen finalen MREL-Vorgaben der Helaba-Gruppe, 
einzuhalten ab dem 1. Januar 2024 (jeweils basierend auf Zah-
len per 31. Dezember 2021), liegen bei 21,73 % der RWA (be-
ziehungsweise 24,75 % der RWA inklusive der aktuellen kom-
binierten Kapitalpufferanforderungen in Höhe von 3,03 % in 
2022) und 7,64 % der Gesamtrisikopositionsmessgröße (Lever-

age Ratio Exposure, LRE). Der Teil der MREL-Vorgaben, der mit 
so genannten nachrangigen (das heißt nicht bevorrechtigten) 
Instrumenten zu erfüllen ist, beträgt 21,06 % der RWA (bezie-
hungsweise 24,09 % der RWA inklusive der aktuellen kombi-
nierten Kapitalpufferanforderungen in Höhe von 3,03 % in 
2022) und 7,64 %, bezogen auf das LRE. 

Ab dem 1. Januar 2022 hat die Helaba weiterhin Zwischenziele 
in nachfolgend beschriebener Höhe einzuhalten. 21,60 % der 
RWA (beziehungsweise 24,63 % der RWA inklusive der aktuel-
len kombinierten Kapitalpufferanforderungen in Höhe von 
3,03 % in 2022) und 7,11 % der Gesamtrisikopositionsmess-
größe (Leverage Ratio Exposure, LRE). Der Teil der MREL-Vorga-
ben, der mit so genannten nachrangigen (das heißt nicht bevor-
rechtigten) Instrumenten zu erfüllen ist, beträgt 20,91 % der 
RWA (beziehungsweise 23,94 % der RWA inklusive der aktuel-
len kombinierten Kapitalpufferanforderungen in Höhe von 
3,03 % in 2022) und 7,11 %, bezogen auf das LRE.

Diese MREL-Vorgaben wurden der Helaba-Gruppe durch die 
zuständige Abwicklungsbehörde Ende Januar 2023 mitgeteilt 
und werden bereits seit dem 1. Januar 2023 eingehalten.

Bei ihrer Refinanzierung nutzt die Helaba unterschiedliche Re-
finanzierungsquellen und -produkte. Ein besonderer Fokus liegt 
dabei auf den sich durch die Zugehörigkeit zu einem starken 
Verbund ergebenden Refinanzierungsquellen über die Sparkas-
sen (Depot A und Depot B). Hinzu kommen Pfandbriefemissio-
nen als kosteneffizienter Bestandteil der stabilen Refinanzie-
rungsbasis sowie über Förderinstitute wie die WIBank 
aufgenommene Fördermittel. 

Nachhaltiges Handeln ist ein wesentliches Kernelement der 
strategischen Agenda. Im Fokus steht die nachhaltige Ausrich-
tung der Geschäftstätigkeit, insbesondere die Begleitung der 
Kunden bei der notwendigen Transformation hin zu einer klima-
neutralen und kreislauforientierten Wirtschaft.

Um dem eigenen Anspruch zur Unterstützung der Wirtschaft in 
der Transformation gerecht zu werden, hat sich die 
Helaba-Gruppe strategische Ziele in den Nachhaltigkeitsdimen-
sionen Environment, Social und Governance (ESG) gegeben und 
in 2022 damit begonnen, diese mit KPIs (Key Performance 
 Indicators) zu unterlegen. Die ESG-Ziele sind Bestandteil der 
Geschäftsstrategie. Durch das KPI-Steuerungssystem doku-
mentiert die Helaba-Gruppe ihre Ambition zur nachhaltigen 
Geschäftsausrichtung und ermöglicht eine quantitative Fort-
schrittsmessung.
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Im Kreditgeschäft hat die Helaba konzernweit verbindliche 
Nachhaltigkeitskriterien definiert, die in den Risikostrategien 
verankert sind und jährlich überprüft werden. Dabei ist es das 
Ziel der Helaba, von den Finanzierungen ausgehende Nachhal-
tigkeitsrisiken, inklusive der durch den Klimawandel ausgelös-
ten Transitions- und physischen Risiken, im Risikomanagement 
zu minimieren. Für kritische Wirtschaftssektoren wurden spezi-
fische Vergabekriterien entwickelt, die insbesondere kontro-
verse Geschäftspraktiken ausschließen und sektorspezifische 
Risikothemen berücksichtigen. Mit dem Sustainable Lending 
Framework schafft die Helaba eine einheitliche Methode, um 
das nachhaltige Kreditgeschäft zu definieren, zu messen und zu 
steuern. Die Bestimmung der nachhaltigen Finanzierungen an-
hand des Sustainable Lending Frameworks ist der erste Schritt 
hin zu einer ganzheitlichen Impact-Messung und -Steuerung.

Mitarbeitende

Personalstrategie 
Die Grundsätze der Personalarbeit der Helaba leiten sich aus 
der Geschäftsstrategie ab. Sie berücksichtigen dabei die gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen und regulatorischen Entwicklun-
gen. Die Kernaufgaben sind beispielsweise das strategie- und 
bedarfsorientierte Beschaffen geeigneter Mitarbeitender, das 
Bereitstellen professioneller Serviceleistungen und attraktiver 
Vergütungs- und Nebenleistungen wie einer betrieblichen 
 Altersversorgung sowie eine nachhaltig ausgerichtete Personal-
entwicklung mit ihrem Nachwuchs- und Potenzialmanagement. 
Weiterhin legt die Helaba einen besonderen Fokus auf Gesund-
heitsmanagement, die Entwicklung ihrer Unternehmenskultur 
und ein Diversity Management. Verschiedene Kennzahlen wie 
beispielsweise eine geringe Fluktuationsrate, die Dauer der 
durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit und ein niedriger 
Krankenstand bestätigen die Zufriedenheit und das hohe En-
gagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Vergütungsgrundsätze 
Die Geschäftsstrategie und die Risikostrategie definieren die 
Handlungsspielräume für die Beschäftigten. In der Vergütungs-
strategie und den Vergütungsgrundsätzen hat die Helaba den 
Zusammenhang zwischen Geschäftsstrategie, Risikostrategie 
und Vergütungsstrategie – unter Berücksichtigung der Unter-
nehmenskultur und der Nachhaltigkeitsziele – geregelt. Das 
Vergütungssystem folgt dieser Ausrichtung und ist auf eine an-
forderungs- und leistungsgerechte sowie geschlechtsneutrale 
Vergütung ausgerichtet, die keine Anreize setzt, unverhältnis-
mäßig hohe Risiken einzugehen. Die Vergütungsstrategie be-
rücksichtigt die Erfüllung der Zielvorgaben aus der operativen 

Planung bei der Ermittlung eines Gesamtbankbudgets und der 
Zuordnung der Budgets für die variable Vergütung auf Bereichs-
ebene. Der Bezug zwischen Vergütungsstrategie und strategi-
schen Zielen der Geschäftsbereiche ist somit sichergestellt. Bei 
den Corporate-Center-Bereichen orientiert sich die Zuordnung 
von Bereichsbudgets am Ergebnis der Helaba und an der Errei-
chung qualitativer Ziele. Die Vergütungspolitik und die Vergü-
tungspraktiken (einschließlich der Nutzung von Zurückbehal-
tung und der Festlegung von Leistungskriterien) tragen dazu 
bei, einen langfristigen Ansatz zur Steuerung von Klima- und 
Umweltrisiken nachhaltig zu unterstützen. Die Helaba gewähr-
leistet zudem, dass die in die Steuerung von Klima- und Umwelt-
risiken eingebundenen Kontrollfunktionen personell und finan-
ziell angemessen ausgestattet sind.

Nachhaltige Personalentwicklung 
Die Helaba investiert in die Weiterbildung ihrer Beschäftigten 
nicht nur mit Blick auf aktuelle Qualifizierungsbedarfe, sondern 
auch auf zukünftige Geschäftsanforderungen. Entsprechend 
nachhaltig sind die Prozesse aufgestellt: Ein regelmäßiger, 
strukturierter Dialog zwischen Führungskraft und Beschäftigten 
schafft Transparenz in der Arbeitsbeziehung und bietet neben 
Zielklarheit auch den Raum, über Entwicklungsmöglichkeiten 
zu sprechen. Für die Umsetzung geeigneter Maßnahmen steht 
allen Mitarbeitenden ein bedarfsgerecht aufgestelltes Angebot 
an internen Seminaren zur fachlichen, persönlichen, sozialen 
und methodischen Entwicklung zur Verfügung. Hinzu kommen 
externe Trainingsangebote sowie bei entsprechender Passung 
Fördermöglichkeiten bei berufsbegleitenden Studiengängen 
oder Zertifikatskursen. Orientiert am bankinternen Lebenspha-
senmodell erhalten Mitarbeitende in unterschiedlichen berufli-
chen Phasen für sie passende Maßnahmen, damit sie langfristig 
im Unternehmen leistungsfähig bleiben und sich gemäß ihrem 
Potenzial entwickeln können.

Nachwuchs- und Potenzialmanagement 
Die demografische Entwicklung und die weiterhin fortschrei-
tende Digitalisierung nehmen langfristig betrachtet auf die 
Wettbewerbsfähigkeit der Helaba Einfluss. Entsprechend be-
deutsam ist die Rekrutierung, Entwicklung und Bindung von 
Nachwuchs- und Potenzialkräften. Mit ihren Berufsausbildungs- 
und Traineeprogrammen sowie Praktika für Studierende bietet 
die Helaba Berufseinsteigerinnen und -einsteigern die Möglich-
keit, die Praxis des Bankgeschäfts kennen zu lernen und sich 
Basiskompetenzen anzueignen. Um die junge Zielgruppe zu 
erreichen, wird in der Rekrutierung auf einen verstärkten Einsatz 
digitaler Medienkanäle geachtet. Auch die Entwicklung interner 
Potenzialkräfte ist der Helaba ein Anliegen, um die Grundlage 
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Ukraine-Krieg / Energiekrise

für eine Karriere zu Fachspezialistinnen und -spezialisten sowie 
Führungskräften zu legen. Eine systematische Potenzialidenti-
fikation unterstützt die Führungskräfte dabei, Potenzialkräfte in 
der Helaba zu finden und sie zielgerichtet und rechtzeitig auf 
neue Positionen mit höherer Verantwortung vorzubereiten und 
als Nachfolge zu positionieren. Das gelingt durch individuelle 
Entwicklungspläne oder auch im Rahmen eines Potenzialförder-
programms.

Gesundheitsmanagement 
Mit ihrem betrieblichen Gesundheitsmanagement und einem 
Betriebssportprogramm leistet die Helaba einen Beitrag, die 
körperliche und psychische Gesundheit ihrer Beschäftigten zu 
erhalten sowie ein Bewusstsein für eine gesunde Lebensweise 
zu vermitteln. Hinzu kommt ein Beratungsangebot für alle Be-
schäftigten („Employee Assistence Program“), das bei beruf-
lichen, familiären, gesundheitlichen oder anderen persönlichen 
Fragestellungen und Belangen in Anspruch genommen werden 
kann. Zusätzlich unterstützt die Helaba die Mitarbeitenden mit 
virtuellen Bildungsangeboten für ein gesundes Arbeiten.

Transformationsbegleitung 
Das unternehmensweite Transformationsprojekt „Scope – 
Wachstum durch Effizienz“ wurde per 31. Dezember 2022 er-
folgreich beendet. Die Ziele, die Zukunftsfähigkeit der Helaba 
zu sichern wie auch Freiräume für Neues zu schaffen, wurden 
erreicht. Unabhängig davon hat die Helaba schon vor der Coro-
na-Pandemie begonnen, Anforderungen an eine zukünftige, 
moderne Art der Zusammenarbeit zu beschreiben. Inzwischen 
haben sich die neuen Arbeitsweisen erfolgreich etabliert: Mit 
mobiler Technik wird wichtige Infrastruktur für die Arbeit im 
 Homeoffice bereitgestellt, so dass konzentriertes Arbeiten und 
virtuelle Teamarbeit gut gelingen können. Bei allen Transforma-
tionsvorhaben nimmt der Bereich Personal und Recht als Bera-
ter und Partner in der Umsetzung für Mitarbeitende und Füh-
rungskräfte eine zentrale Rolle ein und sorgt für ein 
unterstützendes Change Management. Ein in 2022 durchge-
führtes Stimmungsbarometer erfasste darüber hinaus die aktu-
ellen Wahrnehmungen der Beschäftigten zur Unternehmens-
kultur und bildet die Grundlage für die weitere kulturelle 
Fortentwicklung der Helaba.

Förderung von Vielfalt 
Die Helaba setzt auf ein Diversity Management, um zu einer 
größeren Innovationskraft sowie zu einer verbesserten Risiko-
kultur in der Organisation zu gelangen. Sie macht Vielfalt und 
Chancengleichheit zu einem festen Bestandteil ihrer nachhalti-
gen Unternehmenskultur und drückt das in verschiedenen Netz-
werkinitiativen aus. Mit einer lebensphasenorientierten und 
chancengerechten Ausgestaltung von Maßnahmen möchte die 

Helaba, dass alle Beschäftigten, ganz unabhängig von Alter, 
 Geschlecht, Ethnie, Verschiedenheiten in Bezug auf Bildung, 
berufliche Hintergründe, geografische Herkunft sowie sexuelle 
Identität und Behinderung etc., einbezogen werden und zum 
langfristigen Unternehmenserfolg beitragen können. Es sollen 
bewusst vielfältige Perspektiven in der Zusammenarbeit einbe-
zogen und interne Potenziale stärker genutzt werden. Frauen 
stehen dabei aktuell in einem besonderen Fokus der Förderung: 
So sollen im Rahmen einer freiwilligen Verpflichtung perspek-
tivisch über 30 % aller Führungskräftepositionen mit Frauen 
besetzt und der Anteil der Frauen in den Nachwuchs- und Ent-
wicklungsprogrammen der Helaba auf 50 % erhöht werden. 
Speziell für Frauen aufgelegte Seminare und ein geeignetes 
Mentoring sollen flankierend unterstützen. Außerdem hat die 
Helaba Rahmenbedingungen implementiert, damit eine Verein-
barkeit von Beruf und Familie gelingen kann. Dazu gehören 
unter anderem ein Angebot von Kinderbetreuungsplätzen sowie 
der Einsatz flexibler Arbeitsformen und Arbeitszeitmodelle.

Ukraine-Krieg / Energiekrise

Die weltweit schwächere Konjunktur und die hohe Inflation 
haben die Rahmenbedingungen für die Kreditinstitute ver-
schlechtert. Durch den milden Winter hat sich die Gefahr einer 
Gasmangellage in Deutschland verringert. Das Energiepreis-
niveau bleibt jedoch in Europa und speziell auch in Deutschland 
im Vergleich zum langjährigen Mittel vor dem Ausbruch des 
Ukraine-Kriegs deutlich erhöht und die Beschaffung ausrei-
chender Gasmengen für die Gesamtwirtschaft mittelfristig von 
Unsicherheiten geprägt. Insbesondere entsteht der europäi-
schen und deutschen Industrie aufgrund erhöhter Energiekos-
ten ein Wettbewerbsnachteil im Vergleich zu anderen globalen 
Wirtschaftsräumen. Die Unsicherheit und Volatilität an den 
 Kapitalmärkten bleibt durch den anhaltenden Krieg in der 
 Ukraine hoch. 

Wirtschaftliche Auswirkungen 
Die allgemeine Liquiditätslage an den Geld- und Kapitalmärkten 
war trotz der Kriegssituation in der Ukraine und der deutlichen 
Erhöhung der Marktzinsen in 2022 bisher weitgehend normal. 
Unterstützend wirken die noch laufenden Maßnahmen der EZB, 
insbesondere über die längerfristigen Refinanzierungsge-
schäfte (Targeted longer-term refinancing operations, TLTRO III) 
sowie Ankaufprogramme (Pandemic Emergency Purchase Pro-
gramme, PEPP), die die Liquidität in den Märkten weiterhin ge-
stützt haben.
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Die Liquiditätssituation der Helaba-Gruppe ist insgesamt sehr 
gut und stabil.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der aktuellen Krisen spie-
geln sich in den Branchen unterschiedlich stark wider. Vom An-
stieg des Zinsniveaus besonders betroffen sind vor allem Finan-
zierungen im Portfolio Immobilien. Die Energiekrise hingegen 
wirkt deutlich auf Firmenkunden und Projektfinanzierungen ein. 
Die Auswirkungen der Energiekrise mit Erst- und Zweitrunden-
effekten verspüren verschiedene Branchen, bei denen eine hohe 
Energie- / Gasabhängigkeit gegeben ist.

Hierauf hat die Helaba unter anderem mit risikoreduzierenden 
Maßnahmen im Neu- und Bestandsgeschäft reagiert. 

Die Entwicklung aller relevanten Parameter wird intensiv über-
wacht. Für darüber hinausgehende Details verweisen wir auf den 
Risikobericht. 

Weitere wirtschaftliche Auswirkungen sind im Kapitel „Ertrags-, 
Finanz- und Vermögenslage“ des Lageberichts sowie in Anhang-
angabe (37) des Konzernabschlusses dargestellt.

Kunden
Die Helaba steht für langfristige und vertrauensvolle Kunden-
beziehungen auch in schwierigen Zeiten. Die Helaba unterstützt 
ihre Kunden im Rahmen ihres Dienstleistungs- und Beratungs-
angebots auch bei der Mittelaufnahme über den Kapitalmarkt. 

Entsprechend der hohen Qualität des Kreditportfolios und einer 
niedrigen Quote notleidender Kredite (NPL-Quote) in der 
Helaba-Gruppe von nur rund 0,6 % zum 31. Dezember 2022 sind 
in 2022 krisenbedingte Anfragen zu Stundung und Tilgungsaus-
setzung von Kunden sowie Rating-Verschlechterungen und 
Ausfallereignisse in einem überschaubaren Rahmen geblieben. 

Die Quote der Forbearance-Maßnahmen ist in 2022 leicht ge-
sunken und bewegt sich weiterhin auf niedrigem Niveau. Die 
Risikovorsorge für 2022 liegt auf dem erwarteten Niveau. Kriti-
sche Subportfolios unterliegen weiterhin einem engen Monito-
ring. Für weitere Details verweisen wir auf Anhangangabe (37) 
des Konzernabschlusses.

In Abhängigkeit von den weiteren geopolitischen Entwicklun-
gen sowie der Volatilität am Kapitalmarkt sind im Jahresverlauf 
2023 Rating-Verschlechterungen oder Kreditausfälle nicht aus-
zuschließen. Die Unternehmenskunden der Helaba fragen wei-
terhin staatliche Unterstützungsprogramme an. Hier bindet die 
Helaba über die WIBank Förderprogramme in ihr Angebot an 
die Kunden entsprechend ein. 

Weitere Angaben zu Kreditrisiken sind im Risikobericht und in 
Anhangangabe (37) des Konzernabschlusses dargestellt.

Operative Stabilität 
Als Reaktion auf den Ukraine-Krieg hat der EU-Rat im Jahr 2022 
insgesamt neun Sanktionspakete beschlossen, welche den we-
sentlichen Teil der Waren- und Finanzströme mit Russland und 
Belarus betreffen. Sie wurden in der Helaba umgesetzt.

Die Situation im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie 
im Bankenaufsichtsbereich hat sich in 2022 sukzessive verbes-
sert. Die meisten Krisenmaßnahmen der Standardsetzer und 
Aufsichtsbehörden wurden im Sommer 2022 beendet, einige 
wenige aufsichtliche Entlastungen wurden bis auf Weiteres in 
die BaFin-Verwaltungspraxis übernommen und finden sich nun-
mehr teilweise im Entwurf der 7. MaRisk-Novelle. Ebenso hat die 
Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) die Leitlinien zur 
Meldung und Offenlegung von COVID-19-Risikopositionen 
(EBA /GL/2020/07) zum 1. Januar 2023 aufgehoben.

Die operative Stabilität der Helaba war in 2022 insgesamt ge-
geben. Die Helaba arbeitete in 2022 im stabilen Normalbetrieb 
ohne pandemiebedingt eingetretene oder potenzielle Störun-
gen. Die behördlichen Vorgaben wurden vollumfänglich imple-
mentiert und umgesetzt. Die operative Stabilität der Prozesse 
(In- und Ausland) war durchgehend gegeben. Die Prozesse der 
Töchter liefen ebenfalls stabil.

Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf bezogene Dienstleis-
tungen und potenzielle Gasmangel- und Stromausfallszenarien 
wurden durch das zentrale Business Continuity Management im 
Hinblick auf die Notfallvorsorge analysiert und führten zu ein-
zelnen Überarbeitungen.

Mit dem Ziel, für die hessische Wirtschaft die Auswirkungen von 
COVID-19 abzufedern, entwickelte die WIBank bereits zu Be-
ginn der Pandemie unter anderem die Programme „Hessen- 
Mikroliquidität“ und „Liquiditätshilfe für hessische KMU“. Beide 
Programme liefen per 30. Juni 2022 aus. 

In der Funktion des Durchleitungsinstituts hat die Helaba von 
März 2020 bis April 2022 die Sparkassen-Finanzgruppe in 
 Hessen und Thüringen bei der Umsetzung der Corona-Hilfe- 
Förderprogramme der Refinanzierungsinstitute (unter anderem 
KfW) unterstützt. Ab Mai 2022 wurden auch KfW-Sonderpro-
gramme zur Abfederung der Folgen des Ukraine-Kriegs durch-
geleitet. 
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Wirtschaftsbericht 

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene 
 Rahmenbedingungen in Deutschland
Hohe Energiepreise, eine langsamer wachsende Weltkonjunktur 
und steigende Kapitalmarktzinsen haben die Konjunktur in 
Deutschland 2022 belastet. Aufgrund der soliden Entwicklung 
zu Jahresbeginn stieg das Bruttoinlandsprodukt trotzdem um 
kalenderbereinigt 1,9 %. Für 2023 ist mit einer Stagnation zu 
rechnen. Die deutschen Verbraucher sind verunsichert und hal-
ten sich zurück. Ihre Ausgaben dürften 2023 leicht zurückgehen. 
Die Ausrüstungsinvestitionen erholen sich nur zögerlich. Die 
Bautätigkeit, die bereits 2022 rückläufig war, dürfte 2023 erneut 
sinken. Höhere Hypothekenzinsen und Baukosten belasten. Der 
Außenhandel bremst, da die Importe voraussichtlich stärker 
zulegen als die Exporte. Im Jahresverlauf dürfte die Wirtschafts-
dynamik in Deutschland allerdings zunehmen, da belastende 
Faktoren allmählich an Bedeutung verlieren. 

Der Preisdruck in Deutschland bleibt hoch. Die Inflation dürfte 
in diesem Jahr 6 % erreichen, nach 6,9 % im Vorjahr. Ausgehend 
von Energie und Rohstoffen hat sich der Preisdruck auf viele 
Produktgruppen ausgeweitet. Auch die höheren Lohnab-
schlüsse belasten. Strukturelle Faktoren wie das Ausscheiden 
der geburtenstarken Jahrgänge und Klimaschutzmaßnahmen 
erhöhen den Preisdruck zusätzlich. 

Die digitale Transformation ist nach wie vor eines der wesentli-
chen strategischen Handlungsfelder der Unternehmensfüh-
rung, um die Sicherstellung des Kundengeschäfts und des 
Bankbetriebs zu gewährleisten. Mit Blick auf die wirtschaftlichen 
Konsequenzen, insbesondere aufgrund der Auswirkungen des 
Ukraine-Kriegs, wird Digitalisierung verstärkt ein Hebel zur Stei-
gerung der Kosteneffizienz. Haben vor wenigen Jahren Unter-
nehmensleitungen viel Wert auf Innovationslabore in den ein-
schlägigen Digitalisierungszentren gelegt, steht heutzutage der 
messbare Mehrwert durch die Digitalisierung im Fokus der 
Maßnahmen. Ein steigendes Zinsniveau trägt ebenso dazu bei, 
dass bei Digitalisierungsinitiativen das Ertrags- beziehungs-
weise Kosteneinsparpotenzial gegenüber der reinen Explora-
tion im Vordergrund steht.

Nicht zu unterschätzen bleibt aber weiterhin die Notwendigkeit, 
mit den Möglichkeiten der Digitalisierung ein wettbewerbsfähi-
ges und attraktives Produkt- und Dienstleistungsangebot für 
die Kunden bereitstellen zu können. So ist festzustellen, dass 
für die meisten Geschäftsfelder ein digitales Kundenangebot 
keinen Wettbewerbsvorteil mehr bietet, sondern ein fehlendes 

digitales Angebot vielmehr einen wesentlichen Wettbewerbs-
nachteil darstellt. Die effiziente und kundenorientierte Kombi-
nation aus einem stationären und einem Onlineangebot wird 
für die meisten Geschäftsmodelle ein entscheidender Erfolgs-
faktor sein.

Insbesondere für das Geschäft mit großen, auch international 
aktiven Firmenkunden haben Plattformen eine hohe Bedeutung 
für das Bankgeschäft. Derivateplattformen ermöglichen bereits 
seit längerem den Abschluss von Währungs-Hedges mittels 
standardisierter Prozesse, Kreditportale vermitteln kleinen und 
mittleren Firmenkunden Finanzierungen durch Banken oder 
direkt durch Institutionelle, Banken analysieren ihre Kundenda-
ten, um Wege zu einem effektiveren Produktangebot zu finden. 
Weltweit wird die Blockchain-Technologie weiterentwickelt, um 
neue, schnellere und kostensparende Wege zum Austausch von 
Daten zu finden. Dadurch wird die automatisierte Initiierung und 
Durchführung von Transaktionen nach vorab vereinbarten Kon-
ditionen mit den damit verbundenen Effizienzgewinnen ermög-
licht. 

Ein weiterer signifikanter Einflussfaktor ist der von der Regula-
torik getriebene steigende Stellenwert von ESG-Daten. Insbe-
sondere durch Anforderungen der Taxonomie-Verordnung zur 
künftigen Veröffentlichung der Green Asset Ratio steigen die 
Anforderungen in der Berichterstattung und damit einherge-
hend auch die Anforderungen an die Verfügbarkeit von Daten. 

Die Helaba-Gruppe (im Sinne des KWG und der CRR) mit den 
verbundenen Tochterinstituten Frankfurter Sparkasse und 
Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG gehört zu den 
als „bedeutend“ eingestuften Instituten, die unter der direkten 
Aufsicht der EZB stehen. 

Mit Schreiben vom 14. Dezember 2022 hat die EZB der 
Helaba-Gruppe das Ergebnis des aufsichtsrechtlichen Über-
prüfungs- und Bewertungsprozesses (Supervisory Review and 
Evaluation Process, SREP) mitgeteilt. Die Landesbank Hessen- 
Thüringen Girozentrale hat demnach in 2023 auf konsolidierter 
Basis eine SREP-Gesamtkapitalanforderung in Höhe von 
10,0 % zu erfüllen; dies beinhaltet eine zusätzliche Eigenmit-
telanforderung (Säule 2) in Höhe von 2,0 %, die in Form von 
mindestens 56,25 % hartem Kernkapital und 75 % Kernkapital 
vorzuhalten ist. 
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Bei den aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen ergaben sich 
folgende wesentliche Entwicklungen:

	■ EU-Umsetzung von Basel IV
Im Oktober 2021 hat die EU-Kommission ihre Legislativvor-
schläge zur Änderung der EU-Eigenkapitalverordnung (CRR

III) und der Eigenkapitalrichtlinie (CRD VI) veröffentlicht, mit 
denen Basel IV (beziehungsweise Finalisierung von Basel III)
in der EU umgesetzt werden soll. Die Trilog-Verhandlungen 
zwischen den Gesetzgebungsorganen werden voraussicht-
lich im März 2023 starten. Die neuen Regelungen sollen ab 
dem 1. Januar 2025 angewendet werden. Die Helaba nimmt 
regelmäßig an Auswirkungsstudien teil und berücksichtigt
kontinuierlich die Ergebnisse dieser Studien im Rahmen ihrer 
Mittelfristplanung.

	■ EU-Aktionsplan „Financing Sustainable Growth“ 
Bereits im Juni 2021 wurde der finale delegierte Rechtsakt 
(DA) zu den wirtschaftlichen Aktivitäten der Taxonomie-Ver-
ordnung veröffentlicht. In diesem sind die Beurteilungskrite-
rien, wann eine Wirtschaftstätigkeit nachhaltig ist, für die
ersten beiden Umweltziele Klimaschutz und Anpassungen an 
den Klimawandel festgelegt. Der für 2022 erwartete dele-
gierte Rechtsakt zur Abdeckung der Umweltziele drei bis
sechs steht bislang noch aus. Der finale delegierte Rechtsakt 
für die Veröffentlichung von Taxonomie-Indikatoren nach Ar-
tikel 8 der EU-Verordnung trat bereits im Dezember 2021 in 
Kraft. In 2022 wurde der delegierte Rechtsakt zu Atom und 
Gas veröffentlicht, der die zuvor von der Taxonomie-Verord-
nung festgelegten Wirtschaftstätigkeiten um sechs neue
wirtschaftliche Aktivitäten in den Bereichen Atom- und Gas-
energie erweitert. 

	■ EZB-Leitfaden zu Klima- und Umweltrisiken
Die 13 Erwartungen in Bezug auf Klima- und Umweltrisiken
des EZB-Leitfadens wurden im Jahr 2022 durch die Veröffent-
lichung der branchenübergreifenden, konsolidierten Ergeb-
nisse des Thematic Review anhand von Best-Practice-Bei-
spielen präzisiert. Die Helaba setzt den sich aus dem
EZB-Leitfaden, dem Thematic Review und dem EU-Aktions-
plan ergebenden Handlungsbedarf im Rahmen des Nachhal-
tigkeitsprogramms HelabaSustained um. 

Die Anforderungen der EBA für Offenlegungen zu ESG-Risi-
ken nach Artikel 449a CRR werden im Offenlegungsbericht 
der Helaba-Gruppe für 2022 berücksichtigt. 

Die Erwartungen der EZB aus dem Leitfaden zu Klima- und 
Umweltrisiken sind aus qualitativer Sicht im aktuellen 
SREP-Beschluss berücksichtigt worden, haben jedoch zu kei-
nen zusätzlichen Kapitalanforderungen geführt.

	■ Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
Ende 2022 hat die EU die neue Richtlinie zu Nachhaltigkeits-
berichten von Unternehmen (CSRD) angenommen. Die CSRD

ist seit 5. Januar 2023 in Kraft und weitet die verpflichtende 
Berichterstattung zur Nachhaltigkeit sowohl vom Adressa-
tenkreis als auch inhaltlich deutlich aus. Die betroffenen Un-
ternehmen müssen kurz-, mittel- und langfristige, wissen-
schaftlich fundierte Nachhaltigkeitsziele veröffentlichen und 
verbindliche Berichtsstandards erfüllen, die alle drei Dimen-
sionen von Nachhaltigkeit (Umwelt, Soziales, Governance)
betrachten und auf die Bereiche Strategie, Umsetzung und 
Wirkungsmessung eingehen. Die EU-Kommission hat die
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) be-
auftragt, entsprechende Berichtsstandards zu entwickeln.
Die EFRAG hat ihre Entwürfe für European Sustainability Re-
porting Standards (ESRS) Ende November der EU-Kommis-
sion übergeben. Es ist vorgesehen, sie bis Mitte 2023 final zu 
beschließen. Die CSRD ist von der Helaba erstmals zum Be-
richtsstichtag 31. Dezember 2024 anzuwenden. Die Umset-
zung ist im Rahmen des Programms HelabaSustained ab
2023 eingeplant.

	■ Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)
Zum 1. Januar 2023 ist das Lieferkettensorgfaltspflichtenge-
setz (LkSG) in Kraft getreten. Das LkSG verpflichtet die in den 
Anwendungsbereich fallenden Unternehmen zur Achtung
von Menschenrechten durch die Umsetzung definierter Sorg-
faltspflichten. Die Helaba sowie bestimmte Tochtergesell-
schaften fallen in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes. 
Die Helaba hat zum Inkrafttreten des Gesetzes bereits eine
menschenrechtliche Erklärung / Human Rights Declaration
abgegeben und veröffentlicht. Die Helaba führt außerdem
Präventionsmaßnahmen durch, um menschenrechtliche
sowie umweltbezogene Risiken zu vermeiden. Für die orga-
nisatorische Umsetzung werden kurzfristig neue Rollen in
der Helaba geschaffen, unter anderem  eine Menschenrechts-
beauftragte / ein Menschenrechtsbeauftragter, welche / -r für 
die Überwachung des LkSG-Risikomanagements zuständig
ist.

	■ Überprüfung der Qualität der Eigenmittelinstrumente
Im Rahmen der europaweiten aufsichtlichen Überprüfung der 
Qualität der Eigenmittelinstrumente von Banken sind auch 
die Kapitaleinlagen des Landes Hessen als Teil des harten
Kernkapitals der Helaba Gegenstand von Prüfungshandlun-
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gen der Aufsicht. Die Helaba befindet sich in engem Aus-
tausch mit ihren Trägern und hat verschiedene Lösungsan-
sätze erarbeitet, die den Fragen der Aufsicht Rechnung 
tragen. Die Helaba und ihre Träger sind zuversichtlich, dass 
die Eigenmittelinstrumente der Helaba am Ende des Prozes-
ses weiterhin alle relevanten aufsichtsrechtlichen Anforde-
rungen erfüllen werden.

	■ Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)
Am 26. September 2022 hat die BaFin in Abstimmung mit der 
Bundesbank die Konsultation zur 7. MaRisk-Novelle gestar-
tet. Die Veröffentlichung der finalen MaRisk wird im ersten
Halbjahr 2023 erwartet. Die Überarbeitung der MaRisk dient 
insbesondere der Umsetzung

	■ der EBA-Leitlinien für die Kreditvergabe und Überwachung
(EBA /GL/2020/06),

	■ der Erkenntnisse aus der Aufsichts- und Prüfungspraxis
hinsichtlich der Handhabung eigener Immobiliengeschäfte, 
der Verwendung von Modellen im Risikomanagement, der
Durchführung von Handelsgeschäften im Homeoffice und 
der Geschäftsmodellanalyse und einzelner überproportio-
naler Regelungen für sehr große Förderbanken,

	■ der Ergänzung konkreter Anforderungen aus dem
 BaFin-Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken
und europäischen Initiativen zum Management von
ESG-Risiken.

Die Änderungen werden aktuell von der Helaba analysiert. 

Geschäftsverlauf
Das Marktumfeld war in 2022 von hohen Unsicherheiten im geo-
politischen und makroökonomischen Umfeld geprägt. 

Das Abschlussvolumen im mittel- und langfristigen Neuge-
schäft (ohne das wettbewerbsneutrale Fördergeschäft der  
 WIBank) im Konzern liegt mit 21,8 Mrd. € (2021: 16,5 Mrd. €) 
erheblich über Vorjahresniveau. In diesem Anstieg spiegelt sich 
eine lebhafte Kreditnachfrage wider, unter anderem aufgrund 
einer höheren Vorratshaltung wegen Lieferkettenproblemen, 
gestiegener Material- / Rohstoff- und Energiepreisen sowie stei-
gender langfristiger Finanzierungserfordernisse im Rahmen der 
Nachhaltigkeitstransformation und von Infrastrukturfinanzie-
rungen.

Die Forderungen an Kunden (zu fortgeführten Anschaffungskos-
ten bewertete finanzielle Vermögenswerte) blieben nahezu un-
verändert bei 116,1 Mrd. € (31. Dezember 2021: 113,9 Mrd. €). 
Hinzu kommen 7,8 Mrd. € (31. Dezember 2021: 6,7 Mrd. €) For-
derungen an Sparkassen (zu fortgeführten Anschaffungskosten 

bewertete finanzielle Vermögenswerte). Die Fokussierung der 
Kreditvergabe auf Kerngeschäftsfelder und die Sparkassen als 
Verbundpartnerinnen entspricht der kundenorientierten Aus-
richtung des Geschäftsmodells der Helaba.

In 2022 war die Lage an den Finanz- und Kapitalmärkten ge-
prägt von makroökonomischen Verwerfungen, die maßgeblich 
zu einer deutlich gestiegenen Inflation beigetragen und zu 
einem starken Zinsanstieg über die gesamte Zinsstrukturkurve 
geführt haben. Die geldpolitischen Maßnahmen der Notenban-
ken wurden in 2022 entsprechend angepasst. Neben dynami-
schen Zinserhöhungen wurde auch die Zeit des „Quantitative 
Easing“ (QE) seitens der Zentralbanken weltweit beendet. Die 
Zentralbanken sind bemüht, ihre Bilanzen in den nächsten Jah-
ren über den Auslauf der TLTRO-Programme und die Reduktion 
der Wertpapierkaufprogramme wieder zu reduzieren. Im weite-
ren Verlauf müssen die Zentralbanken den Spagat zwischen 
erfolgreicher Bekämpfung der Inflation und Vermeidung einer 
tiefen wirtschaftlichen Rezession bewältigen.

Infolgedessen war die Emissionsaktivität von Banken am Kapi-
talmarkt im Jahr 2022 sehr großen Schwankungen unterworfen 
und war generell durch zum Teil deutliche Spread-Ausweitung 
insbesondere in Credit-Asset-Klassen gekennzeichnet. Gleich-
zeitig kam es zu einem deutlichen Zinsanstieg, der die Attrakti-
vität des Fixed-Income-Markts insgesamt wesentlich steigerte. 
Insgesamt konnte trotz der Unsicherheiten die Helaba in allen 
Asset-Klassen ihre Emissionsvorstellungen umsetzen.

Im Jahr 2022 hat die Helaba mittel- und langfristige Refinanzie-
rungsmittel in Höhe von rund 17,7 Mrd. € (2021: 11,0 Mrd. € 
ohne TLTRO III) aufgenommen. Neben der erfolgreichen Plat-
zierung von drei Pfandbrief-Benchmark-Emissionen, darunter 
abermals eine großvolumige Dual-Tranche mit Hypotheken-
pfandbriefen über 1,25 Mrd. € mit einer Laufzeit von fünf Jahren 
und öffentlichen Pfandbriefen über 1 Mrd. € mit einer Laufzeit 
von 15 Jahren, konnte zusätzlich eine Tier-2-Benchmark-Emis-
sion über 550 Mio. € mit einer Laufzeit von zehn Jahren zur Stär-
kung der Eigenkapitalbasis der Helaba begeben werden.

Der Absatz von Retail-Emissionen, die über das Vertriebsnetz 
der Sparkassen platziert wurden, stieg auf ein Rekordvolumen 
von 6,0 Mrd. € (2021: 2,6  Mrd. €) und wurde insbesondere durch 
den deutlichen Zinsanstieg begünstigt. Durch die Kundenein-
lagen im Retail-Geschäft innerhalb des Konzerns, insbesondere 
über das Tochterinstitut Frankfurter Sparkasse, wird die Refinan-
zierungsbasis wie in den Vorjahren weiter diversifiziert. Darüber 
hinaus betrug das mittel- und langfristige Passivneugeschäft 
der WIBank knapp 1,9 Mrd. € (2021: 1,5 Mrd. €).

B-11



31

Die Cost-Income-Ratio des Helaba-Konzerns liegt zum Stichtag 
31. Dezember 2022 bei 67,5 %, nach 66,1 % zum 31. Dezember 
2021. Die Eigenkapitalrentabilität stieg auf 6,7 % (31. Dezember 
2021: 6,4 %).

Die harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) der Helaba-Gruppe 
zum 31. Dezember 2022 beträgt 13,5 % (31. Dezember 2021: 
14,3 %) und die Gesamtkapitalquote 17,3 % (31.  Dezember 
2021: 18,1 %). Die CET1-Quote liegt damit weiterhin deutlich 
über den regulatorischen  Anforderungen.

Aufsichtsrechtliche Neuerungen sind nach den aktuell bekann-
ten aufsichtsrechtlichen Vorgaben in die Mehrjahresplanung 
einbezogen und bei der Beurteilung der angemessenen Kapi-
talausstattung entsprechend berücksichtigt worden.

Die Helaba hat in einer ersten Credit-Risk-Sharing-Transaktion 
für ein Referenzportfolio von Unternehmenskrediten in Höhe 
von rund 2,1 Mrd. € risikogewichtete Aktiva (RWA) in Höhe von 
rund 0,8 Mrd. € freigesetzt. Bei dieser Credit-Risk-Sharing-Trans-
aktion werden Ausfallrisiken synthetisch auf Investoren über-
tragen.

Zum Stichtag 31. Dezember 2022 beträgt die Leverage Ratio der 
Helaba-Gruppe 4,4 % (31. Dezember 2021: 5,7 %) und liegt 
damit oberhalb der geforderten Mindestquoten. 

Die LCR für die Helaba-Gruppe liegt zum 31. Dezember 2022 bei 
216,8 % (31. Dezember 2021: 183,8 %). Die NSFR per 31. De-
zember 2022 liegt für die Helaba-Gruppe merklich über dem 
Zielwert bei 119 % (31. Dezember 2021: 118 %).

Die NPL-Quote der Helaba-Gruppe (gemäß EBA Risk Indicator 
Code AQT_3.2) beträgt zum 31. Dezember 2022 0,6 % (31. De-
zember 2021: 0,8 %). Damit unterschreitet die Helaba wie im 
Vorjahr den im Rahmen des EBA Risk Dashboards veröffentlich-
ten und im europäischen Vergleich sehr niedrigen deutschen 
Durchschnitt von 1,0 % (per 30. September 2022).

Per 31. Dezember 2022 lag die MREL-Quote der Helaba-Gruppe 
bei 60,2 %, bezogen auf die risikogewichtete (RWA), und 19,0 %, 
bezogen auf die Gesamtrisikopositionsmessgröße (Leverage 
Ratio Exposure, LRE). Der MREL-Bestand der Helaba-Gruppe 
setzte sich zusammen aus regulatorischen Eigenmitteln in Höhe 
von 17,3 %, nachrangigen (das heißt nicht bevorrechtigten) 
Verbindlichkeiten in Höhe von 26,1 % und nicht nachrangigen 
(das heißt bevorrechtigten) Verbindlichkeiten in Höhe von 
16,8 %, bezogen auf RWA. Bezogen auf LRE ergab sich ein Be-
stand an regulatorischen Eigenmitteln in Höhe von 5,4 %, an 
nachrangigen Verbindlichkeiten in Höhe von 8,2 % und an nicht 

nachrangigen Verbindlichkeiten in Höhe von 5,3 %. Folglich be-
trug die Quote der nachrangigen Instrumente 43,4 %, bezogen 
auf RWA, und 13,7 %, bezogen auf LRE.

Der MREL-Bestand liegt damit deutlich über den seitens der 
zuständigen Abwicklungsbehörde für die Helaba-Gruppe fest-
gelegten aktuellen und künftigen MREL-Anforderungen. 

Die Helaba orientiert sich an den finalen MREL-Vorgaben der 
Aufsicht ab dem 1. Januar 2024, wobei die MREL-Vorgabe 
21,73 % der RWA (beziehungsweise 24,75 % der RWA inklusive 
der aktuellen kombinierten Kapitalpufferanforderungen in Höhe 
von 3,03 % in 2022) und 7,64 % des LRE beträgt. Die Vorgabe 
für nachrangige Instrumente beträgt 21,06 % der RWA (bezie-
hungsweise 24,09 % der RWA inklusive der aktuellen kombi-
nierten Kapitalpufferanforderungen in Höhe von 3,03 % in 
2022) und 7,64 % des LRE.

Ein zentrales strategisches Handlungsfeld der Helaba ist es, ihre 
Kunden bei der Transformation in eine nachhaltige Zukunft, hin 
zu einer klimaneutralen und kreislauforientierten Wirtschaft, 
zielgerichtet und partnerschaftlich zu unterstützen. 

Im Bereich Asset Finance strukturiert die Helaba Projekte in den 
Segmenten erneuerbare Energien sowie soziale und digitale 
Infrastruktur. Mit der erfolgreichen Implementierung des 
 Sustainable Finance Advisory bietet die Helaba ein breites bran-
chen- und produktübergreifendes Informationsangebot zum 
Thema Sustainable Finance an, das sämtliche Finanzierungsin-
strumente (Kredite, Schuldscheine, Anleihen, Leasing, Avale 
etc.) abdeckt. Weiterhin ist die Helaba an der Syndizierung von 
Green-, Social- und ESG-linked-Finanzierungen sowie Schuld-
scheinen beteiligt.

Die Helaba gehört im Marktsegment nachhaltige Schuldscheine 
zu den führenden Arrangeurinnen und hat in 2022 weitere 
ESG-gekoppelte Transaktionen begleitet beziehungsweise 
 arrangiert, so unter anderem die Begebung von ESG- linked-
Schuldscheinen, bei denen die Zinskosten des Schuldscheins 
an die Nachhaltigkeitsleistung des Unternehmens gekoppelt 
sind. 

Mit den in 2022 neu eingeführten Konzepten einer Rendez-
vous-Clause beziehungsweise eines so genannten ESG-Bridge- 
Modells erschließt die Helaba das Konzept nachhaltiger Finan-
zierungen insbesondere für den breiten Mittelstand und solche 
Unternehmen, die gerade erst anfangen, sich ESG-Ziele und 
Steuerungsinstrumente zu geben. Darüber hinaus hat sich die 
Helaba insbesondere bei Projektfinanzierungen für erneuerbare 
Energien, Schienentransport und Energieeffizienz engagiert. 
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Auf dem Markt für nachhaltige Schuldscheine (SSD) war die 
Helaba 2022 an 19 ESG-linked-Transaktionen federführend be-
teiligt (2021: 13). Damit unterstreicht die Helaba ihr Bestreben, 
Unternehmen zur nachhaltigen Transformation zu ermutigen, 
und hat das Ziel, ihre Marktposition in 2023 weiter auszubauen.

Mit den Emissionserlösen des emittierten Green Bond werden 
nachhaltige Projekte zum Ausbau von Solar- und Windenergie 
finanziert. Im Mai 2022 wurde der erste Impact-Report des 
Green-Bond-Portfolios veröffentlicht, in dem der ökologische 
Mehrwert des Portfolios ausgewiesen wird. Die ausgewählten 
grünen Finanzierungen orientieren sich am Entwurf des EU-
Green-Bond-Standards und entsprechen den Kriterien der zu-
künftigen EU-Taxonomie für nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 
Neben einer Emission für institutionelle Investoren werden re-
gelmäßig Tranchen speziell für Privatkunden über den Vertrieb 
der Sparkassen lanciert. Die Helaba verfolgt einen portfolio-
basierten Ansatz und plant weitere Green-Bond-Emissionen. 

Im Bereich der Digitalisierung werden Schuldscheine seitens 
der Helaba vollständig über die digitale Plattform vc trade über 
den gesamten Lebenszyklus prozessiert. Ebenfalls ist die 
Helaba mit zwei weiteren Finanzinstituten Teil des Gesellschaf-
terkreises der Plattform und unterstützt gemeinsam mit den 
übrigen Gesellschaftern die Digitalisierung im Debt- Capital-
Markets-Umfeld. 

Der Erfolg dieser Maßnahme zeigt sich in mittlerweile weit über 
300 Sparkassen, die Schuldscheine über vc trade abwickeln. Des 
Weiteren sollen zunehmend Konsortialkredite auf vc trade ab-
gewickelt werden. Hierzu gab es erste Transaktionen innerhalb 
der Sparkassen-Finanzgruppe. Der Fokus der Weiterentwicklung 
liegt auf der Vertragsautomatisierung, also der digitalen Erfas-
sung und Verarbeitung von relevanten Informationen während 
des Strukturierungsprozesses. Gleichermaßen treibt die Helaba 
die Digitalisierung von Kommunalkrediten über das Joint Ven-
ture Komuno weiterhin konsequent voran. Zukünftig bietet 
 Komuno den Sparkassen einen Risikomarktplatz an, mit dem 
größere Transaktionen im Bereich Handelsfinanzierungen im 
Auslandsgeschäft effizient auf verschiedene Institute innerhalb 
der Gruppe verteilt werden können.

In 2022 wurden neben einem ESG-linked-Konsortialdarlehen 
ebenfalls weitere syndizierte Kredite in den Asset-Klassen 
 Unternehmensfinanzierungen und Immobilienfinanzierung 
vollständig über die innovative digitale Plattform vc trade um-
gesetzt. Weitere Transaktionen über vc trade sind geplant.

Die Helaba überprüft ihr Geschäftsmodell regelmäßig und ent-
wickelt es kontinuierlich weiter. Hierzu gehört auch die Analyse 
aller Geschäftsfelder im Hinblick auf mögliche Auswirkungen 
(Chancen und Risiken) aus den sich abzeichnenden Klima- und 
Umweltveränderungen. Im Ergebnis wird für die meisten Ge-
schäftsfelder nur eine geringe Anfälligkeit gegenüber Klima- 
und Umweltrisiken gesehen, da physische Risiken in der Regel 
durch mitigierende Maßnahmen reduziert werden und transito-
rische Risiken in den meisten Geschäftsfeldern kurz- und mit-
telfristig als beherrschbar angesehen werden. 

Die Helaba begleitet ihre Kunden aktiv in der Transformation 
hin zu einer kohlenstoffarmen, kreislaufbasierten Form des Wirt-
schaftens. Das Sustainable Finance Advisory Team berät Firmen-
kunden im Hinblick auf den notwendigen Transformations-
prozess und passgenaue ESG-Finanzierungslösungen. In 
Kooperation mit den Sparkassen entsteht so ein wirksamer 
Hebel zur Transformation der regionalen Wirtschaft.

Insgesamt überwiegen in den Geschäftsfeldern die Chancen aus 
der Begleitung der Transformation die nach Sicherheiten und 
mitigierenden Faktoren verbleibenden Klima- und Umweltrisiken.

Die Helaba ist Sparkassenzentralbank und Verbundbank. Sie ist 
tief in der deutschen Sparkassen-Finanzgruppe verankert und 
arbeitet aus vielen Bereichen und Tochtergesellschaften heraus 
partnerschaftlich mit den Sparkassen zusammen. 

Mit der zwischen der Helaba und der LBBW getroffenen Verein-
barung zur Vermittlung von Kundengeschäft im Auslandsge-
schäft, der Übernahme des dokumentären Auslandsgeschäfts 
der NordLB durch die Helaba sowie der Übernahme der Private- 
Banking-Aktivitäten der SaarLB durch die Frankfurter Bank-
gesellschaft wurden bereits wichtige Schritte erreicht, um die 
Strukturen in der Sparkassen-Finanzgruppe insgesamt effizien-
ter zu gestalten. 

Mit der Gründung der S-International Saar Pfalz GmbH & Co. KG 
in 2022 bündelt die SaarLB gemeinsam mit den regionalen 
Sparkassen und der Helaba zukünftig die Kompetenzen im Aus-
landsgeschäft. 

Der Helaba-Konzern wird regelmäßig von Nachhaltigkeits-Ra-
ting-Agenturen hinsichtlich seiner Nachhaltigkeitsleistung be-
wertet. Die Ratings sind ein zentrales Element bei der Analyse 
und Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitsprofils. Die Helaba 
entwickelt ihr Instrumentarium des Nachhaltigkeitsmanage-
ments stetig weiter, um eine kontinuierliche Verbesserung der 
externen Einschätzung zu erzielen.
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Bei allen relevanten Nachhaltigkeits-Rating-Agenturen erreicht 
der Helaba-Konzern ein stabiles Rating im oberen weltweiten 
Branchendurchschnitt und im oberen Mittelfeld der Vergleichs-
gruppe deutscher (Landes-)Banken.

Außerdem bietet die Helaba seit Mitte 2022 ihren Mitarbeiten-
den ein umfassendes ESG-Schulungsmodul an, um Wissen und 
Kompetenz in dem Themenfeld zu fördern. Die ESG-Schulungen 
sind ein Bestandteil zur Erreichung eines der Nachhaltig-
keits-KPIs (nichtfinanzielle Kennzahl). 

Die strukturierte Förderung und Stärkung von Diversity ist ein 
zentraler Baustein, um unter anderem die Chancengleichheit 
sowie die Innovationsfähigkeit und Kreativität zu erhöhen und 
langfristig sicherzustellen.

Das Transformationsprojekt „Scope – Wachstum durch Effizienz“ 
wurde als Ergänzung der strategischen Agenda erfolgreich zum 
Jahresende 2022 abgeschlossen. Ziel des Projekts war es, dem 
erwarteten Kostenanstieg und dem Druck auf die Erträge ent-
gegenzuwirken. Die in dem Transformationsprojekt ergriffenen 
Effizienzmaßnahmen haben entsprechend Wirkung erzielt. In 
den steuerbaren Komponenten wurde in 2022 der Verwaltungs-
aufwand auf dem Niveau des Jahres 2018 für das Einzelinstitut 
(ohne WIBank und LBS) stabilisiert. Bei den extern induzierten 
Kosten wie den Aufwendungen für die Bankenabgabe, die 
 Sicherungsreserven oder die Umlagen war hingegen seit dem 
Jahr 2018 ein sehr deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Die im 
Projekt geschaffenen Handlungsspielräume ermöglichen Inves-
titionen in zukünftiges Wachstum. 

Das diversifizierte Helaba-Geschäftsmodell hat bereits in der 
Vergangenheit seine Resilienz erfolgreich unter Beweis gestellt. 
Wie schon in den Vorjahren profitierte der Helaba-Konzern 
dabei unverändert von seinem strategischen und gut diversifi-
zierten Geschäftsmodell sowie seiner stabilen Ertrags- und Ge-
schäftsentwicklung. So konnte deshalb in den letzten Jahren 
nicht nur die Marktposition in den Kerngeschäftsfeldern gefes-
tigt werden, sondern auf Basis der guten erzielten Betriebser-
gebnisse konnten auch durchgängig alle nachrangigen Verbind-
lichkeiten, Genussrechte und stillen Einlagen vollumfänglich 
bedient werden sowie regelmäßige Dividenden gezahlt werden.
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Ertrags-, Finanz- und   
Vermögenslage 

Veränderung des Konsolidierungskreises 
Die Veränderung des Konsolidierungskreises im Geschäftsjahr 
2022 hatte keinen wesentlichen Einfluss auf die Ertrags-, 
 Finanz- und Vermögenslage. Sie betrifft überwiegend Objekt-
gesellschaften aus der Immobilienprojektentwicklung und Ver-
briefungsgesellschaften.

Die Beträge im Lagebericht sind in der Regel auf volle Mio. € 
gerundet. Aufgrund von Rundungen können sich im vorliegen-
den Bericht bei Summenbildungen und der Berechnung von 
Prozentangaben geringfügige Abweichungen ergeben.

Ertragslage des Konzerns

2022 2021 Veränderung

in Mio. € in Mio. € in Mio. € in %

Zinsüberschuss 1.417 1.326 92 6,9

Risikovorsorge – 162 – 207 45 21,7

Zinsüberschuss nach Risikovorsorge und Modifikationen 1.255 1.119 137 12,2

Provisionsüberschuss 533 485 48 9,9

Ergebnis aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien 207 218 – 11 – 5,2

Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung 111 183 – 72 – 39,6

Handelsergebnis 355 80 275 >100,0

Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen und anderen zum  
Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten (Nichthandel) – 245 103 – 348 >– 100,0

Ergebnis aus at Equity bewerteten Unternehmen – 4 22 – 26 >– 100,0

Sonstiges Ergebnis 183 57 126 >100,0

Verwaltungsaufwand inklusive planmäßiger Abschreibungen – 1.652 – 1.515 – 137 – 9,1

Ergebnis vor Steuern 633 569 64 11,3

Ertragsteuern – 202 – 67 – 135 >– 100,0

Konzernjahresergebnis 431 501 – 71 – 14,1

Der Helaba-Konzern hat im Geschäftsjahr 2022 ein Ergebnis vor 
Steuern in Höhe von 633 Mio. € erzielt. Die Ertragslage ist ge-
prägt von einem signifikanten Anstieg des Provisionsüber-

schusses und einer erfreulichen Entwicklung des Zinsüber-
schusses. Während der Provisionsüberschuss durch den 
konsequenten Ausbau des Kundengeschäfts erneut gesteigert 
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werden konnte, profitierte der Zinsüberschuss auch von der er-
folgten Zinswende der EZB. Aufgrund der unerwartet robusten 
Verfassung der deutschen Wirtschaft und der hohen Portfolio-
qualität fiel der Risikovorsorgebedarf gegenüber dem Vorjah-
reszeitraum geringer aus. Hohe Belastungen aus der europäi-
schen Bankenabgabe und der Einlagensicherung konnten nur 
teilweise durch das Kosten- und Effizienzprogramm „Scope – 
Wachstum durch Effizienz“ kompensiert werden, so dass der 
Verwaltungsaufwand insgesamt spürbar anstieg. Die einzelnen 
Posten der Ertragslage des Konzerns entwickelten sich wie folgt:

Der Zinsüberschuss des Konzerns für das Geschäftsjahr 2022 
beträgt 1.417 Mio. € und konnte trotz rückläufiger Beiträge aus 
der Teilnahme am Tender-Verfahren der EZB (TLTRO III) gegen-
über dem Vorjahr um 6,9 % gesteigert werden. Der im Berichts-
zeitraum berücksichtigte Bonus aus TLTRO III beträgt 60 Mio. € 
(2021: 147 Mio. €). Der Zinsüberschuss profitierte auch von der 
weltweit erfolgten Zinswende. Die Konditionenbeiträge aus dem 
Kundengeschäft entwickelten sich erfreulich. Dagegen haben 
geringere Erträge aus Vorfälligkeitsentschädigungen das Zins-
ergebnis belastet. Dies konnte durch den positiven Ergebnis-
beitrag aus der Eigenmittelanlage weitestgehend kompensiert 
werden.

Aus der Risikovorsorge im Kreditgeschäft resultiert ein Aufwand 
von – 162 Mio. € (2021: – 207 Mio. €). Gemäß dem Stufenmodell 
nach IFRS 9 verteilt sich die Nettozuführung der Risikovorsorge 
für das Kreditgeschäft (inklusive der Rückstellungen für Kredit-
zusagen und Finanzgarantien) auf Stufe 1 mit einer Auflösung 
von 27 Mio. € (2021: 26 Mio. €), auf Stufe 2 mit einer Zuführung 
von – 148 Mio. € (2021: – 119 Mio. €) und auf Stufe 3 mit einer 
Zuführung von – 48 Mio. € (2021: – 117 Mio. €). Aus Direktab-
schreibungen, Risikovorsorge auf erfolgsneutral zum Fair Value 
bewertete finanzielle Vermögenswerte und Eingängen aus ab-
geschriebenen Forderungen ergibt sich ein Saldo von 8 Mio. € 
(2021: 3 Mio. €). Im Risikovorsorgeaufwand der Stufe 2 ist eine 
portfoliobasierte Risikovorsorgekomponente in Höhe von 
– 100 Mio. € (2021: – 113 Mio. €) enthalten. Für weitere Details 
verweisen wir auf Anhangangabe (37) des Konzernabschlusses.

Nach Risikovorsorge ist der Zinsüberschuss von 1.119 Mio. € im 
Vorjahr auf 1.255 Mio. € in der aktuellen Berichtsperiode gestie-
gen.

Der Provisionsüberschuss verbesserte sich erneut spürbar um 
48 Mio. € auf 533 Mio. €. Der Provisionsüberschuss wird im We-
sentlichen von der Helaba, der Frankfurter Sparkasse, der 
Helaba Invest und der FBG-Gruppe generiert. Im aktuellen Be-
richtsjahr haben alle operativen Geschäftsbereiche zu dem An-
stieg beigetragen. Dabei entwickelten sich insbesondere die 

Provisionen aus dem Wertpapier- und Depotgeschäft der 
Helaba sowie aus der Kontoführung und dem Zahlungsverkehr 
der Frankfurter Sparkasse sehr positiv. Auch die Provisionen aus 
der Vermögensverwaltung der FBG-Gruppe konnten signifikant 
gesteigert werden.

Das Ergebnis aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien 
wird überwiegend von der GWH-Gruppe erwirtschaftet und be-
trägt 207 Mio. € (2021: 218 Mio. €). Es setzt sich zusammen aus 
dem Saldo aus Mieterträgen und Betriebskosten sowie Ab-
gangsergebnissen. Im aktuellen Berichtszeitraum stand einer 
Steigerung der Mieterträge ein verringertes Abgangsergebnis 
gegenüber. Zudem belasteten erhöhte Abschreibungen gegen-
über dem Vorjahr das Ergebnis aus als Finanzinvestition gehal-
tenen Immobilien.

Das Handelsergebnis hat sich in 2022 vor dem Hintergrund der 
signifikant veränderten Marktbedingungen, insbesondere bei  
den Zinsen, mit 355 Mio. € gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
(80 Mio. €) sehr deutlich positiv entwickelt. Infolge des spür-
baren Zinsanstiegs und gestiegener Credit Spreads waren Be-
wertungsgewinne bei Derivaten im xVA-Ergebnis sowie eine 
deutlich gestiegene Kundennachfrage nach Absicherungsinst-
rumenten und Kapitalmarktfinanzierungen die wesentlichen 
Treiber für das positive Handelsergebnis. Sowohl die veränderte 
Geldpolitik der EZB als auch die wachsende Unsicherheit im 
Rahmen der Ukraine-Krise haben in 2022 für ein äußerst vola-
tiles Marktumfeld gesorgt. Die Handelsumsätze haben sich im 
Rahmen der volatilen Marktbedingungen und der damit verbun-
denen gestiegenen Kundennachfrage produkt übergreifend 
positiv entwickelt, insbesondere auch im Primär- und Sekundär-
markt bei Wertpapieren. Das Kundengeschäft entwickelte sich 
entsprechend über den Erwartungen.

Das Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen und anderen 
zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten (Nichthandel) 
beträgt – 245 Mio. € (2021: 103 Mio. €). Wesentliche Ergebnis-
treiber waren Bewertungsverluste aus Derivaten, denen gegen-
läufige Effekte im xVA-Ergebnis entgegenstehen, sowie ein 
negativer Ergebnisbeitrag aus Fondsanlagen.

Das sonstige Ergebnis hat sich von 57 Mio. € auf 183 Mio. € er-
höht. Der sehr deutliche Anstieg resultiert zum einen aus dem 
Abgang von nicht erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten 
Finanzinstrumenten. Hieraus konnte ein Ertrag in Höhe von 
20 Mio. € (2021: 0 Mio. €) erzielt werden. Zum anderen war der 
Vorjahreswert durch die Zuführung zu Rückstellungen belastet. 
Ebenfalls im sonstigen Ergebnis ausgewiesen werden Dividen-
denerträge mit 17 Mio. € (2021: 9 Mio. €). 
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Der Verwaltungsaufwand inklusive planmäßiger Abschreibun-
gen ist um – 137 Mio. € auf – 1.652 Mio. € gestiegen. Dieser setzt 
sich aus dem Personalaufwand von – 733  Mio.  € (2021: 
– 709  Mio.  €), anderen Verwaltungsaufwendungen von
– 773 Mio. € (2021: – 678 Mio. €) sowie planmäßigen Abschrei-
bungen von – 146 Mio. € (2021: – 128 Mio. €) zusammen. Eine 
Tarifanpassung im Juli 2022 sowie die Zahlung einer Inflations-
ausgleichsprämie führten zu einem moderaten Anstieg der Per-
sonalaufwendungen. Im Jahresdurchschnitt wurden im Konzern 
6.310 Mitarbeitende beschäftigt, gegenüber 6.267 im Jahr
2021. Die anderen Verwaltungsaufwendungen sind geprägt von 
einer sehr deutlichen Erhöhung der europäischen Bankenab-
gabe um – 20 Mio. € auf – 94 Mio. € sowie einem sehr starken
Anstieg der Aufwendungen für Verbandsumlagen und Reser-
vefonds um – 37 Mio. € auf – 92 Mio. €. Während die europäische 
Bankenabgabe wegen des allgemeinen Anstiegs des Beitrags-
niveaus zunahm, stieg der Aufwand für den Reservefonds auf-
grund des Wechsels der DKB zur Einlagensicherung der Privat-
banken. Verstärkte Investitionen in die Informationstechnologie 
(IT) führten zu einem Anstieg der planmäßigen Abschreibungen.

Das Ergebnis vor Steuern beträgt 633 Mio. € (2021: 569 Mio. €). 

Dem Verwaltungsaufwand steht ein Gesamtertrag in Höhe von 
2.447 Mio. € (2021: 2.290 Mio. €) gegenüber, so dass sich eine 
Cost-Income-Ratio von 67,5 % (2021: 66,1 %) ergibt. Die Eigen-
kapitalrentabilität vor Steuern ist von 6,4 % auf 6,7 % gestiegen. 
Die Kapitalrendite gemäß Artikel 90 CRD IV beträgt unverändert 
0,2 %.

Der Ertragsteueraufwand beträgt – 202 Mio. € (2021: – 67 Mio. €). 
Er resultiert im Wesentlichen aus Ertragsteueraufwendungen 
im Inland mit – 141 Mio. € (2021: – 28 Mio. €) und – 61 Mio. € 
(2021: 39 Mio. €) im Ausland. Von dem Ertragsteueraufwand 
entfällt ein Steueraufwand in Höhe von – 271 Mio. € auf tatsäch-
liche Steuern. Die Entstehung beziehungsweise die Realisie-
rung temporärer Differenzen führte zu latenten Steuererträgen 
von 69 Mio. €. Aufgrund Vorjahressteuererstattungen, steuer-
freier Erträge sowie – gegenläufig – nicht abziehbarer Betriebs-
ausgaben beläuft sich die Steuerquote auf 31,9 % (2021: 
11,8 %).

Das Ergebnis nach Steuern beziehungsweise das Konzernjah-
resergebnis ist um – 71 Mio. € auf 431 Mio. € gesunken. Von dem 
Konzernjahresergebnis entfallen auf Anteile ohne beherrschen-
den Einfluss 0 Mio. € (2021: 2 Mio. €), so dass den Gesellschaf-
tern des Mutterunternehmen 431 Mio. € (2021: 500 Mio. €) zu-
zurechnen sind. Hiervon ist ein Betrag von 90  Mio.  € zur 
Ausschüttung an die Anteilseigner und zur Bedienung der im 
Eigenkapital ausgewiesenen Kapitaleinlagen des Landes 
 Hessen vorgesehen. Die ebenfalls als Gewinnverwendung ge-
zeigte Bedienung der AT1-Anleihen beträgt unverändert zum 
Vorjahreszeitraum 14 Mio. €.

Das Gesamtergebnis des Geschäftsjahres 2022 ist von 
484 Mio. € auf 761 Mio. € gestiegen. Neben dem Konzernjahres-
ergebnis, wie es in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 
ausgewiesen wird, gehen hier als sonstiges Ergebnis erfolgs-
neutral im Eigenkapital erfasste Ergebnisse der Periode ein. Das 
sonstige Ergebnis beträgt 330 Mio. € (2021: – 18 Mio. €). Sehr 
deutlich positiv ausgewirkt hat sich die Neubewertung der Net-
toschuld aus leistungsorientierten Versorgungsplänen, bedingt 
durch die Erhöhung des Diskontierungssatzes, mit 693 Mio. € 
vor Steuern (2021: 177 Mio. €). Zur Ermittlung der Pensionsrück-
stellungen wurde für die wesentlichen Pensionsverpflichtungen 
im Inland ein Zinssatz von 3,75 % (31.  Dezember 2021: 
1,25 %5 %) zugrunde gelegt. Aus den bonitätsinduzierten Fair 
Value-Änderungen von freiwillig zum Fair Value bewerteten 
 finanziellen Verbindlichkeiten resultiert ein Ergebnisbeitrag in 
Höhe von 339 Mio. € vor Steuern (2021: – 98 Mio. €). Dagegen 
belasteten zinsinduzierte Bewertungseffekte auf die erfolgsneu-
tral zum Fair Value bewerteten Fremdkapitalinstrumente mit 
– 609 Mio. € vor Steuern (2021: – 123 Mio. €) das sonstige Ergeb-
nis. Ursächlich hierfür war der allgemeine Zinsanstieg. Aus dem 
Cross Currency Basis Spread im Rahmen der Derivatebewertung
resultiert ein Ergebnisbeitrag in Höhe von 39 Mio. € vor Steuern 
(2021: – 10 Mio. €).
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Bilanz

Aktiva

31.12.2022 31.12.2021 Veränderung

in Mio. € in Mio. € in Mio. € in %

Kassenbestand, Sichtguthaben bei Zentralnotenbanken und 
 Kreditinstituten 40.266 34.039 6.226 18,3

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle 
 Vermögenswerte 130.673 130.014 659 0,5

Schuldverschreibungen 1.774 389 1.386 >100,0

Kredite und Forderungen an Kreditinstitute 12.836 15.686 – 2.850 – 18,2

Kredite und Forderungen an Kunden 116.062 113.939 2.123 1,9

Handelsaktiva 12.672 15.308 – 2.636 – 17,2

Zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte (Nichthandel) 21.694 27.099 – 5.405 – 19,9

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 3.109 2.994 114 3,8

Ertragsteueransprüche 639 788 – 149 – 18,9

Übrige Aktiva 2.449 2.097 352 16,8

Summe Aktiva 211.502 212.341 – 839 – 0,4

Passiva

31.12.2022 31.12.2021 Veränderung

in Mio. € in Mio. € in Mio. € in %

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle 
 Verbindlichkeiten 170.881 168.256 2.625 1,6

Einlagen und Kredite von Kreditinstituten 65.735 60.116 5.619 9,3

Einlagen und Kredite von Kunden 63.643 63.411 231 0,4

Verbriefte Verbindlichkeiten 41.064 44.363 – 3.299 – 7,4

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 439 365 74 20,2

Handelspassiva 13.754 13.301 453 3,4

Zum Fair Value bewertete finanzielle Verbindlichkeiten (Nichthandel) 15.042 19.069 – 4.027 – 21,1

Rückstellungen 1.171 1.877 – 707 – 37,6

Ertragsteuerverpflichtungen 215 106 109 >100,0

Übrige Passiva 562 510 52 10,3

Eigenkapital 9.877 9.222 655 7,1

Summe Passiva 211.502 212.341 – 839 – 0,4
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Die Bilanzsumme des Helaba-Konzerns liegt mit 211,5 Mrd. € 
auf Vorjahresniveau (31. Dezember 2021: 212,3 Mrd. €). Auch 
das Geschäftsvolumen, in das zusätzlich zu den Aktiva auch au-
ßerbilanzielle Verpflichtungen aus dem Bankgeschäft und Treu-
handgeschäft eingehen, ist mit 254,9 Mrd. € nahezu unverän-
dert (31. Dezember 2021: 252,8 Mrd. €).

Der Kassenbestand und die Sichtguthaben bei Zentralnoten-
banken und Kreditinstituten sind um 18,3 % auf 40,3 Mrd. € 
(31. Dezember 2021: 34,0 Mrd. €) gestiegen. Hier führte der all-
gemeine Zinsanstieg zu einer Erhöhung des Saldos aus erhal-
tenen und gestellten Barsicherheiten. Im Kassenbestand und 
den Sichtguthaben bei Zentralnotenbanken und Kreditinstitu-
ten ist ein Betrag in Höhe von 24,2 Mrd. € (31. Dezember 2021: 
24,2 Mrd. €) enthalten, der im Wesentlichen aus der Teilnahme 
an den vergünstigten langfristigen Refinanzierungsgeschäften 
der EZB (TLTRO III) resultiert.

Die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziel-
len Vermögenswerte, die zum Nettobuchwert ausgewiesen wer-
den, erhöhten sich um 0,7 Mrd. € auf 130,7 Mrd. €. Insbesondere 
die hierin enthaltenen Kredite und Forderungen an Kunden 
stiegen aufgrund eines erhöhten Liquiditätsbedarfs unserer 
Kunden um 2,1 Mrd. € auf 116,1 Mrd. €. Hiervon entfallen auf 
gewerbliche Immobilienkredite 36,1 Mrd. € (31. Dezember 2021: 
34,8 Mrd. €) und auf Infrastrukturkredite 27,3 Mrd. € (31. Dezem-
ber 2021: 28,1 Mrd. €). Von den Krediten und Forderungen an 
Kreditinstitute in Höhe von 12,8 Mrd. € (31. Dezember 2021: 
15,7 Mrd. €), die in den zu fortgeführten Anschaffungskosten 
bewerteten finanziellen Vermögenswerten ausgewiesen wer-
den, entfallen 6,4 Mrd. € (31. Dezember 2021: 6,3 Mrd. €) auf 
Sparkassen in Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und 
Brandenburg.

Die kumulierte Wertberichtigung auf die zu fortgeführten An-
schaffungskosten bewerteten finanziellen Vermögenswerte 
beträgt – 847 Mio. € (31. Dezember 2021: – 714 Mio. €).

Die zum Fair Value bilanzierten Handelsaktiva werden zum 
Stichtag mit 12,7  Mrd.  € ausgewiesen (31.  Dezember 2021: 
15,3 Mrd. €). Ursächlich für den Rückgang sind die positiven 
Marktwerte der Derivate, die sich im Wesentlichen aufgrund 
zinsinduzierter Bewertungseffekte um – 1,9 Mrd. € auf 9,4 Mrd. € 
verringerten. Der Bestand an Schuldverschreibungen und an-
deren festverzinslichen Wertpapieren sank um – 0,6 Mrd. € auf 
1,6 Mrd. €.

Die zum Fair Value bewerteten finanziellen Vermögenswerte 
(Nichthandel) in Höhe von 21,7 Mrd. € (31. Dezember 2021: 
27,1  Mrd.  €) bestehen zu 14,8  Mrd.  € (31.  Dezember 2021: 
16,5 Mrd. €) aus Schuldverschreibungen und anderen festver-
zinslichen Wertpapieren, die erfolgsneutral bewertet werden. 
Die nicht mit Handelsabsicht gehaltenen Derivate verzeichneten 
einen Rückgang um – 2,9 Mrd. € auf 1,8 Mrd. €, so dass insgesamt 
die positiven Marktwerte aller Derivate um – 4,8  Mrd.  € auf 
11,2 Mrd. € gesunken sind. 

Die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziel-
len Verbindlichkeiten werden mit 170,9 Mrd. € (31. Dezember 
2021: 168,3 Mrd. €) ausgewiesen. Dabei verzeichneten Einlagen 
und Kredite von Kreditinstituten einen Anstieg um 5,6 Mrd. € auf 
65,8 Mrd. €. Hiervon entfallen 10,7 Mrd. € (31. Dezember 2021: 
9,7  Mrd.  €) auf Verbindlichkeiten gegenüber Sparkassen in 
 Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg. Ge-
genläufig entwickelten sich die verbrieften Verbindlichkeiten, die 
um – 3,3 Mrd. € auf 41,1 Mrd. € abnahmen. Planmäßige Fälligkei-
ten und Rückkäufe überwogen hier das Neugeschäftsvolumen. 
Nahezu unverändert werden Einlagen und Kredite von Kunden 
mit 63,6 Mrd. € (31. Dezember 2021: 63,4 Mrd. €) ausgewiesen. 

Die zum Fair Value bilanzierten Handelspassiva sind um 
0,5 Mrd. € auf 13,8 Mrd. € gestiegen. Während sich die negativen 
Marktwerte aus Derivaten um 0,7 Mrd. € auf 9,3 Mrd. € erhöhten, 
sanken die Einlagen und Kredite um – 0,2 Mrd. € auf 4,1 Mrd. €. 

Die zum Fair Value bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten 
(Nichthandel) betragen zum Stichtag 15,0 Mrd. € (31. Dezember 
2021: 19,1 Mrd. €). Hierin sind mit 4,1 Mrd. € (31. Dezember 
2021: 6,8 Mrd. €) nicht mit Handelsabsicht gehaltene Derivate 
ausgewiesen, so dass insgesamt die negativen Marktwerte aller 
Derivate um – 2,0 Mrd. € auf nunmehr 13,4 Mrd. € gesunken sind. 
Analog zur Aktivseite wirkten sich auch hier zinsinduzierte Be-
wertungseffekte wertmindernd auf die Marktwerte der Derivate 
aus.

Eigenkapital

Zum 31. Dezember 2022 beträgt das Eigenkapital des Konzerns 
9,9 Mrd. € (31. Dezember 2021: 9,2 Mrd. €). Die Erhöhung beruht 
im Wesentlichen auf dem Gesamtergebnis von 761  Mio.  € 
(31. Dezember 2021: 484 Mio. €). Das kumulierte OCI des Kon-
zerns beträgt – 199 Mio. € (31. Dezember 2021: – 529 Mio. €). 
Hiervon entfallen 134 Mio. € (31. Dezember 2021: – 583 Mio. €) 
auf Posten, die nicht in künftigen Perioden in die GuV umgeglie-
dert werden (OCI (Non-recycling)), und – 333 Mio. € (31. Dezem-
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ber 2021: 54 Mio. €) auf Posten, die in künftigen Perioden in die 
GuV umgegliedert werden (OCI (Recycling)). Im OCI (Non-recy-
cling) sind mit – 82 Mio. € (31. Dezember 2021: – 573 Mio. €) 
Neubewertungen aus Pensionsverpflichtungen enthalten. Die 
Veränderung ist im Wesentlichen auf die Erhöhung des Diskon-
tierungszinssatzes auf 3,75 % (31. Dezember 2021: 1,25 %) 
zurückzuführen. Bewertungserfolge bei Finanzverbindlichkei-
ten der Fair Value-Option (FVO) aufgrund der Veränderung des 
eigenen Kreditrisikos haben mit 225 Mio. € (31. Dezember 2021: 
– 7 Mio. €) zu dem Anstieg des OCI (Non-recycling) beigetragen. 
Im OCI (Recycling) ist das kumulierte Bewertungsergebnis von
erfolgsneutral zum Fair Value bewerteten Schuldinstrumenten 
in Höhe von – 338 Mio. € (31. Dezember 2021: 78 Mio. €) enthal-
ten. Die Veränderung resultiert aus dem allgemeinen Zins-
anstieg. Der nach IFRS 9 im kumulierten OCI zu erfassende
Cross Currency Basis Spread im Rahmen der Derivatebewertung
belastete mit – 16 Mio. € (31. Dezember 2021: – 43 Mio. €) das 

 Eigenkapital. Wechselkurseffekte bewirkten eine Erhöhung der 
Rücklage aus der Währungsumrechnung von ausländischen 
Geschäftsbetrieben um 2 Mio. € auf 38 Mio. €. Für die Bedienung 
von Stammkapital und Kapitaleinlagen wurde an die Eigentü-
mer ein Betrag von 90 Mio. € aus dem Jahresüberschuss 2021 
ausgeschüttet. Für die Bedienung der AT1-Anleihen wurde im 
Dezember 2022 ein Betrag von 14 Mio. € gezahlt.

Zu den aufsichtsrechtlichen Kapitalquoten wird auf Anhang-
angabe (35) verwiesen.

Ertragslage der Segmente

Zum Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 
633 Mio. € (2021: 569 Mio. €) haben die einzelnen Segmente wie 
folgt beigetragen:

in Mio. €

2022 20211)

Immobilien 286 224

Corporates & Markets 472 217

Retail & Asset Management 194 245

WIBank 42 33

Sonstige – 389 – 123

Konsolidierung / Überleitung 28 – 27

Konzern 633 569

1)  Vorjahreszahlen angepasst: Im Segment Sonstige wurden bisher Ergebniskomponenten aus ökonomischen Sicherungsgeschäften ausgewiesen, die dem 
 Handelsergebnis im Segment Corporates & Markets gegenüberstehen und kompensierend wirken. Das Ergebnis im Segment Corporates & Markets wurde um 
– 21 Mio. € und im Segment Sonstige um +21 Mio. € angepasst.

Segment Immobilien
Im Segment Immobilien wird der Unternehmensbereich Real 
Estate Finance abgebildet. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit 
sind Produkte in größeren gewerblichen Projekt- beziehungs-
weise Bestandsfinanzierungen im Immobiliensektor. 

Bei Real Estate Finance ist das Abschlussvolumen im mittel- und 
langfristigen Neugeschäft gegenüber dem Vorjahr sehr deutlich 
um 52 % auf 9,2 Mrd. € gestiegen. Die Margen sind im Neuge-
schäft dabei gegenüber dem Vorjahr merklich zurückgegangen. 
Das durchschnittliche Geschäftsvolumen war 2022 rund 
1,1 Mrd. € höher. 

Der Zinsüberschuss liegt gegenüber dem Vorjahr nahezu unver-
ändert bei 429 Mio. €. Die Zuführung zur Risikovorsorge mit 
– 33 Mio. € ging sehr deutlich um 53 Mio. € gegenüber dem Vor-
jahr zurück. Der Provisionsüberschuss beläuft sich auf 22 Mio. € 
und liegt damit sehr stark über dem Vorjahr (13 Mio. €). 

Die Verwaltungsaufwendungen liegen mit – 132 Mio. € auf dem 
Niveau des Vorjahres (– 136 Mio. €). 

Das Ergebnis vor Steuern beträgt 286 Mio. € und übersteigt pri-
mär aufgrund der niedrigeren Risikovorsorge um rund 27 % das 
Ergebnis des Vorjahres (224 Mio. €).
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Segment Corporates & Markets
Im Geschäftssegment Corporates & Markets werden Produkte 
für die Kundengruppen Unternehmen, institutionelle Kunden, 
öffentliche Hand und kommunalnahe Kunden angeboten.

Das Abschlussvolumen im mittel- und langfristigen Neuge-
schäft mit Unternehmenskunden im Bereich Asset Finance ist 
sehr deutlich um 88 % auf 3,9 Mrd. € gestiegen. Im Bereich Cor-
porate Banking lag das Abschlussvolumen mit 4,4 Mrd. € um 
31 % über dem Vorjahresniveau. Im Kommunalkreditgeschäft 
steigerte sich das Neugeschäft um 45 % auf 1,4 Mrd. €. Der Be-
reich Sparkassen & Mittelstand erzielte insbesondere durch das 
Förderkreditgeschäft ein Abschlussvolumen von 1,0  Mrd.  €, 
somit konnte der durch Förderungen zur Milderung der wirt-
schaftlichen Auswirkungen von COVID-19 geprägte Vorjahres-
wert nicht wieder erreicht werden. 

Der Zinsüberschuss aus dem Kreditgeschäft des Segments ent-
wickelte sich vor allem durch das höhere durchschnittliche Ge-
schäftsvolumen positiv. Die Erträge aus Zahlungsverkehr konn-
ten ebenfalls gegenüber dem Vorjahr sehr deutlich gesteigert 
werden. Insgesamt liegt der Zinsüberschuss im Segment mit 
548 Mio. € um rund 11 % über dem Vorjahresergebnis. 

Für die Risikovorsorge im Kreditgeschäft ergibt sich saldiert 
eine Auflösung von 3 Mio. € (2021: Zuführung von – 48 Mio. €).

Der Provisionsüberschuss beläuft sich auf 181 Mio. € und liegt 
damit leicht über dem Vorjahr (175 Mio. €). Der Anstieg resultiert 
im Wesentlichen aus dem Zahlungsverkehr und dem Kredit-
geschäft. 

Das Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung (Handel und Nicht-
handel) liegt bedingt durch positive Bewertungseffekte (xVA) 
sowie durch steigendes Kundengeschäft mit 211 Mio. € sehr 
deutlich über dem Vorjahreswert (91 Mio. €). Dagegen war eine 
negative Entwicklung der Private-Equity- und Mezzanine-Fonds 
zu verzeichnen.

Der moderate Rückgang der Verwaltungsaufwendungen um 
rund 5 % resultiert im Wesentlichen aus geringeren internen 
Kostenumlagen sowie rückläufigen Personalkosten. 

Das Ergebnis vor Steuern liegt mit 472 Mio. € sehr deutlich über 
dem Ergebnis aus 2021 (217 Mio. €). Dazu beigetragen haben 
insbesondere das höhere Bewertungsergebnis, der gestiegene 
Zinsüberschuss und die geringere Risikovorsorge.

Segment Retail & Asset Management
In dem Geschäftssegment Retail & Asset Management werden 
Produkte des Retail Banking, des Private Banking sowie des 
Asset Management über die Töchter Frankfurter Sparkasse, 
Frankfurter Bankgesellschaft (FBG) und Helaba Invest sowie 
über die Landesbausparkasse Hessen-Thüringen (LBS) angebo-
ten. Die Bewirtschaftung der eigenen Immobilien sowie die im-
mobilienwirtschaftlichen Tochtergesellschaften der GWH-
Gruppe gehören ebenfalls zu diesem Geschäftssegment.

Das Zinsergebnis im Segment beläuft sich auf 242 Mio. € und 
liegt damit leicht über dem Vorjahresniveau. Der Anstieg entfällt 
wesentlich auf das Retail-Geschäft der Frankfurter Sparkasse. Die 
Risikovorsorge im Segment liegt bei – 8 Mio. € (2021: + 1 Mio. €) 
und entfällt überwiegend auf die Frankfurter Sparkasse.

Der Provisionsüberschuss im Segment zeigte sich mit 281 Mio. € 
nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr. Dazu trugen die 
FBG, die Helaba Invest sowie die LBS bei. 

Das Ergebnis aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien 
wird im Wesentlichen durch die GWH generiert, vor allem durch 
die Erwirtschaftung von Mieterträgen aus Wohnimmobilien. Das 
Ergebnis liegt – bedingt durch erhöhte Abschreibungen gegen-
über dem Vorjahr – mit 207 Mio. € geringfügig unter dem Wert 
des Vorjahres.

Das überwiegend in der Frankfurter Sparkasse angefallene Er-
gebnis aus der Fair Value-Bewertung der Spezialfonds ist durch 
den Zinsanstieg und die volatile Entwicklung der Credit Spreads 
sehr stark auf – 38 Mio. € im Berichtsjahr zurückgegangen (2021: 
+ 16  Mio. €).

Das sonstige Ergebnis liegt mit 85 Mio. € über dem Vorjahres-
niveau (2021: 77 Mio. €), ursächlich sind Sondereffekte aus dem 
Immobilienmanagement sowie Rückstellungsänderungen bei 
der Frankfurter Sparkasse.

Der Anstieg der Verwaltungsaufwendungen im gesamten Seg-
ment um rund 1 % resultiert wesentlich aus den fortgesetzten 
geschäftlichen Wachstumsinitiativen der Töchter FBG und GWH. 

Das Ergebnis vor Steuern liegt mit 194 Mio. € deutlich unterhalb 
des Vorjahresergebnisses (245 Mio. €).
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Segment WIBank
Im Segment WIBank wird der Geschäftsbereich der Wirtschafts- 
und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) dargestellt. Im Ge-
schäftsjahr konnte die WIBank ein Neugeschäft (Kredit- und 
Zuschussgeschäft) von rund 4,0 Mrd. € erzielen. 

Der Anstieg des Neugeschäfts resultiert vorrangig aus der Kom-
munalfinanzierung und aus den Zuschüssen in der Kranken-
hausförderung.

Das Bewilligungsvolumen der Krankenhausförderung ist gegen-
über dem Vorjahr um 39 % von 408 Mio. € auf 565 Mio. € gestie-
gen. Der wesentliche Teil hiervon entfällt auf die Krankenhaus-
pauschalförderung, die vom Land Hessen bereitgestellt wurde.

Das Zinsergebnis liegt mit 71 Mio. € merklich über dem Vorjah-
resniveau (65 Mio. €), was insbesondere auf das veränderte Zins-
umfeld zurückzuführen ist. Das Provisionsergebnis (66 Mio. €) 
ist durch das Dienstleistungsgeschäft geprägt und erhöhte sich 
mit rund 8 Mio. € spürbar gegenüber dem Vorjahr. 

Die Steigerung im sonstigen Ergebnis auf 3 Mio. € (Vorjahr: 
– 4 Mio. €) ist vornehmlich durch die Auflösung einer im Vorjahr 
gebildeten Rückstellung bedingt.

Der Verwaltungsaufwand liegt bei – 99 Mio. €. Der erwartete, 
signifikante Anstieg gegenüber dem Vorjahr (– 86 Mio. €) ergibt 
sich vor allem durch den geplanten Anstieg des Personalauf-
wands infolge des Stellenausbaus sowie höhere Aufwendungen 
infolge der Ausweitung des Fördergeschäfts.

Im Geschäftsjahr 2022 konnte somit ein Segmentergebnis vor 
Steuern mit 42 Mio. € erreicht werden (Vorjahr: 33 Mio. €), was 
auf die positive Entwicklung des Zinsergebnisses sowie den 
Sondereffekt im sonstigen Ergebnis zurückzuführen ist.

Segment Sonstige 
In dem Segment Sonstige sind die nicht den Geschäftssegmen-
ten zurechenbaren Ergebnisbeiträge und Aufwendungen abge-
bildet. Dazu gehören die Ergebnisse aus zentral konsolidierten 
Beteiligungen wie der OFB-Gruppe sowie die Kosten der zent-
ralen Bereiche, die nicht über das Verursacherprinzip den ein-
zelnen Segmenten zugeordnet werden. Darüber hinaus werden 
hier die Ergebnisse der Treasury-Aktivitäten, der zentralen An-
lage der Eigenmittel und der zentral gehaltenen Wertpapiere 
des Liquiditätsbestands abgebildet.

Im Berichtsjahr hat sich die TLTRO-Bonifizierung im Vergleich 
zum Vorjahr reduziert und damit sank auch der Zinsüberschuss 
im Segment um – 13 Mio. € auf 119 Mio. €. 

Der sehr deutliche Anstieg der Risikovorsorge auf – 126 Mio. € 
(2021: – 74 Mio. €) ist insbesondere auf die hohen geopoliti-
schen Unsicherheiten und ihre möglichen Implikationen auf die 
Volkswirtschaften zurückzuführen. 

Das Ergebnis der Fair Value-Bewertung (Nichthandel) ist durch 
den Entfall positiver Bewertungseffekte aus dem Vorjahr sowie 
zinsinduzierte Bewertungen geprägt. Mit – 62 Mio. € (Vorjahres-
zeitraum: 77  Mio.  €) war ein sehr deutlicher Rückgang von 
– 139 Mio. € zu verzeichnen.

Das sonstige Ergebnis in diesem Segment steigerte sich sehr 
stark auf 71 Mio. € (2021: 2 Mio. €). Maßgeblich dafür waren Ver-
änderungen der Rückstellungen (geringere Neubildung und 
Auflösungen in 2022) sowie das Abgangsergebnis durch den 
Verkauf von Wertpapieren im Liquiditätsabsicherungsbestand.

Der Verwaltungsaufwand liegt im Berichtsjahr durch mehrere 
aufwandssteigernde Effekte bei – 372 Mio. € (2021: – 248 Mio. €). 
Neben dem Kostenanstieg für die Sicherungsreserve und Ban-
kenabgabe von insgesamt 54 Mio. €, die in diesem Segment 
abgebildet werden, sind auch die Kosten für das Programm zur 
Modernisierung der IT mit 14 Mio. € über dem Vorjahreswert  
Bestandteil des Segments.

Das Ergebnis vor Steuern des Segments verschlechterte sich im 
Wesentlichen aufgrund des sehr starken Rückgangs des Fair 
Value-Ergebnisses und der gestiegenen Verwaltungsaufwen-
dungen auf – 389 Mio. € (2021: – 123 Mio. €).

Segment Konsolidierung / Überleitung
Unter dem Segment Konsolidierung / Überleitung werden durch 
konzerninterne Sachverhalte entstandene Konsolidierungsef-
fekte, die zwischen den Segmenten bestehen, ausgewiesen. 
Überleitungseffekte, die sich zwischen den Segmentergebnis-
sen und der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, insbeson-
dere bezüglich des Zinsergebnisses, ergeben, werden ebenfalls 
in diesem Segment berichtet.

Das Ergebnis vor Steuern aus der Konsolidierung / Überleitung 
beträgt 28 Mio. € (2021: – 27 Mio. €).
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Vergleich mit der Vorjahresprognose
Die folgenden Tabellen vergleichen für das abgelaufene Ge-
schäftsjahr die Ist-Werte der von der Helaba verwendeten Kenn-
zahlen mit der ursprünglichen Prognose:

Prognose 2021 für 2022 Ergebnisse 2022

Zinsüberschuss Leichter Rückgang + 6,9 %

Risikovorsorge Rückgang – 21,7 %

Provisionsüberschuss Spürbarer Anstieg + 9,9 %

Ergebnis aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien Deutlicher Anstieg – 5,2 %

Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung Kräftiger Rückgang – 39,6 %

Sonstiges Ergebnis Sehr deutlicher Anstieg > 100,0 %

Verwaltungsaufwand inklusive planmäßiger Abschreibungen Moderater Anstieg + 9,1 %

Ergebnis vor Steuern Auf Vorjahresniveau + 11,3 %

Bilanzsumme Moderater Rückgang – 0,4 %

Abschlussvolumen im mittel- und langfristigen Neugeschäft   
(ohne WIBank) Sehr deutlicher Anstieg + 31,9 %

in %

Prognose 2021 für 2022 31.12.2022 31.12.2021

Cost-Income-Ratio < 70 67,5 66,1

Eigenkapitalrentabilität Weitgehend unverändert 6,7 6,4

Harte Kernkapitalquote (CET1) Tendenziell rückläufig 13,5 14,3

Verschuldungsquote (Leverage Ratio) Unverändert 4,4 5,7

Kurzfristige Liquiditätskennzahl (LCR) 135 216,8 183,8

Mittel- und langfristige Liquiditätskennzahl (NSFR) 110 119,0 118,0

Die wesentlichen Abweichungen von der geplanten Geschäfts-
entwicklung des Helaba-Konzerns werden im Folgenden erläu-
tert.

Der erwartete Rückgang im Zinsüberschuss konnte aufgrund 
des im zweiten Halbjahr ansteigenden Zinsniveaus verhindert 
werden. In Verbindung mit dem gestiegenen Aktivvolumen 
konnte eine moderate Steigerung erreicht werden.

Der erwartete Rückgang des COVID-19-induzierten Risikovor-
sorgebedarfs ist eingetreten und der Gesamtjahreswert für die 
Risikovorsorge liegt deutlich unter dem Vorjahreswert auf Höhe 
des Planwerts. Der Zinsüberschuss nach Risikovorsorge liegt 
damit signifikant über dem Wert der Planung und dem Vorjah-
reswert.

Auch der im Provisionsüberschuss geplante moderate Anstieg 
konnte übertroffen werden, ein Provisionsergebnis signifikant 
über dem Vorjahresniveau wurde erzielt. Das Ergebnis aus als 
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien liefert einen Beitrag 
leicht unter Vorjahresniveau, der prognostizierte Anstieg konnte 
nicht realisiert werden. 

Das Bewertungsergebnis mit seinen beiden Komponenten Han-
delsergebnis und Fair Value-Ergebnis (Nichthandel) liegt insge-
samt deutlich unter dem Planwert. Während das Handelsergeb-
nis sehr stark über dem Planwert liegt, entwickelte sich das Fair 
Value-Ergebnis (Nichthandel) deutlich schwächer. Der positiven 
Entwicklung durch xVA-Bewertungseffekte stehen korrespon-
dierende Absicherungsgeschäfte gegenüber.
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Das sonstige Ergebnis stieg sehr deutlich an und liegt über dem 
Planwert. Maßgeblich waren dafür die im Segment Sonstige 
dargestellten Veränderungen von Rückstellungen.

Der geplante moderate Anstieg im Verwaltungsaufwand wurde 
leicht überschritten. Dies ist auf eine Zusatzbelastung für die 
Sicherungsreserve und die höher als erwartet ausgefallene Ban-
kenabgabe zurückzuführen. Der Erfolg des strikten Kostenma-
nagements der Personal- und Sachkosten zeigt sich durch eine 
Einhaltung der Planzahlen, auch in dem zunehmend inflationä-
ren Umfeld. Das als Gegensteuerungsmaßnahme zum Kosten-
auftrieb in 2019 begonnene Transformationsprojekt „Scope – 
Wachstum durch Effizienz“ wurde zum 31.  Dezember 2022 
erfolgreich abgeschlossen und hat maßgeblich dazu beigetra-
gen, den Anstieg der Verwaltungsaufwendungen zu begrenzen.

Das Ergebnis vor Steuern steigerte sich signifikant gegenüber 
dem Vorjahr und liegt über dem erwarteten Planwert. Als Folge 
hat sich die Eigenkapitalrentabilität auf 6,7 % verbessert.

Die Höhe der Bilanzsumme bewegt sich auf dem Vorjahresni-
veau und damit etwas über den Erwartungen.

Das Abschlussvolumen im mittel- und langfristigen Neuge-
schäft entwickelte sich nach der Normalisierung der 
 COVID-19-bedingten Unsicherheiten wie erwartet sehr deutlich 
über dem Vorjahreswert.
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Risikobericht 

Der Vorstand trägt die Verantwortung für alle Risiken der 
Helaba-Gruppe und ist für die Festlegung einer mit der Ge-
schäftsstrategie konsistenten Risikostrategie zuständig. Die 
Risikostrategie legt in Übereinstimmung mit den gesetzlichen, 
satzungsmäßigen und bankaufsichtsrechtlich zu beachtenden 
Anforderungen sowie der Geschäftsanweisung für den Vorstand 
den grundsätzlichen Umgang mit Risiken und die Ziele der 
 Risikosteuerung sowie die Maßnahmen zur Zielerreichung in 
der Helaba-Gruppe fest. Die Risikostrategie umfasst alle 
 wesentlichen Geschäftseinheiten der Helaba-Gruppe im Sinne 
des KWG und der CRR. Sie ist modular aufgebaut und besteht 
aus einer Gesamtrisikostrategie und risikoartenspezifischen 
Teilrisikostrategien zu den wesentlichen Risikoarten. In der Ge-
samtrisikostrategie werden die für das Risikomanagement all-
gemein gültigen Festlegungen getroffen. In den Teilrisikostra-
tegien werden detaillierte Rahmenbedingungen und Methoden 
für den Umgang mit den wesentlichen Risikoarten festgelegt. 

Die Risikostrategie wird nach Verabschiedung im Vorstand dem 
Verwaltungsrat und der Trägerversammlung zur Kenntnis 
 gegeben und mit diesen erörtert.

Die Geschäftsstrategie und die Risikostrategie der Helaba-Gruppe 
sind eingebunden in die Geschäfts- und Risikostrategie der 
 Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen.

Wesentliche risikostrategische Ziele der Helaba-Gruppe sind die 
Sicherstellung eines konservativen Gesamtrisikoprofils sowie 
die jederzeitige Gewähr leistung der Risikotragfähigkeit bei 
gleichzeitiger Erfüllung aller regulatorischen Anforderungen. 
Das Risikomanagementsystem ist daher ein wesentlicher Be-
standteil der Unternehmens steuerung. 

Der Vorstand erachtet die Risikomanagementverfahren im Hin-
blick auf Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt der Ge-
schäftsaktivitäten sowie der geschäfts- und risikostrategischen 
Ausrichtung der Helaba-Gruppe als angemessen ausgestaltet. 
Die Helaba-Gruppe entwickelt ihre Risikomanagementverfahren 
im Hinblick auf neue Entwicklungen und Erkenntnisse sowie im 
Hinblick auf neue aufsichtsrechtliche Anforderungen im natio-
nalen und internationalen Kontext stetig weiter, so dass sie über 
ausgereifte Instrumentarien und Rahmenbedingungen zur Ri-
sikosteuerung verfügt.

Prinzipien 

Verantwortung der Geschäftsleitung
Der Vorstand trägt – unabhängig von der Geschäftsverteilung 
– die Verantwortung für alle Risiken der Helaba-Gruppe und ist 
für die gruppenweite Umsetzung der Risikostrategiepolitik
 zuständig. Er legt unter Berücksichtigung der Risikotragfähig-
keit des Helaba-Konzerns (ökonomische Sicht) beziehungs-
weise der Helaba-Gruppe (normative Sicht) auf der Grundlage 
einer  Analyse der geschäftspolitischen Ausgangs situation
sowie der Einschätzung der damit verbundenen, im Rahmen der 
Risikoinventur festgelegten wesentlichen Risiken die Risiko-
strategie fest. Durch die Einrichtung eines effizienten Risiko-
managementprozesses trägt er für deren Einhaltung Sorge. In 
die Verfahren und Prozesse zur Identifizierung, Beurteilung,
Steuerung sowie Überwachung und Kommunikation der Risiken 
werden neben der Helaba (einschließlich LBS und WIBank) alle 
gruppenangehörigen Unternehmen einbezogen. Damit wird ein 
gruppenweites Risikomanagement sichergestellt. 

Vermögensschutz
Risiken dürfen grundsätzlich nur im Rahmen der Gesamt-
risikostrategie und der Teilrisikostrategien im Einklang mit der 
Erreichung der strategischen Ziele der Helaba-Gruppe – insbe-
sondere der Gewährleistung der nachhaltigen Ertragskraft bei 
bestmöglichem Schutz des Vermögens der Helaba-Gruppe und 
der Erfüllung der Aufgaben – auf der Grundlage des Risk Appe-
tite Frameworks (RAF) eingegangen werden.

Reputationsschutz
Zur Aufrechterhaltung des positiven Images und für die Erzie-
lung eines bestmöglichen Ratings sind ein funktionierendes 
Risikomanagement sowie die Vermeidung rufschädigender Ver-
stöße gegen gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorschriften 
von existenzieller Bedeutung. Ein entsprechender Kontroll-
prozess zur Beurteilung von Reputationsrisiken im Neugeschäft 
ist implementiert.

Funktionstrennung
Um Objektivität und Transparenz zu ermöglichen, ist die 
 Gewährleistung der Unabhängigkeit von Risikocontrolling und 
-steuerung erforderlich. Unabhängige Kontrollprozesse sind
überall dort implementiert, wo es die Art und die Höhe der 
 Risiken bedingen. Die Zuständigkeiten der Organisations-
einheiten für die Risikoidentifikation, die  Risikobeurteilung, die 
Risikosteuerung sowie die Risikoüberwachung und die Risi-
koberichterstattung folgen einem „Three Lines of De fense“-
Prinzip (3-LoD-Prinzip). Hinsichtlich der Ausgestaltung dieses 
Prinzips verweisen wir auf den Abschnitt „Wesentliche Risiko-
überwachungsbereiche“.
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Transparenz
Eine vollständige und sachliche Berichterstattung sowie Offen-
legung der Risiken ist ein weiterer wichtiger Baustein der 
 Risikostrategie der Helaba-Gruppe. Nur auf dieser Grundlage ist 
eine sachgerechte Unterrichtung der Gremien, der Bankenauf-
sicht sowie der Öffentlichkeit durch den Vorstand möglich. 

Kosteneffizienz
Einen weiteren Aspekt stellt die Kosteneffizienz der einzelnen 
Verteidigungslinien (3 LoD), insbesondere der von diesen ein-
gesetzten Systeme, dar. Die getätigten Aufwendungen, die im 
Rahmen der Risikoüberwachung (aber auch der Risikosteue-
rung) anfallen, stehen unter Berück sichtigung aufsichtsrecht-
licher Vorgaben in einer vernünftigen Relation zu den jeweils 
betrachteten Risiken.

Risk Appetite Framework (RAF)
Die Helaba-Gruppe versteht unter dem RAF einen ganzheit-
lichen Ansatz zur Risikosteuerung. Die Risikosteuerung erfolgt 
dabei auf der Grundlage eines mehrstufigen Limit-Gerüsts. Auf 
der höchsten Ebene werden so genannte RAS-Indikatoren iden-
tifiziert, auf deren Basis das  Gesamtrisikoprofil materiell be-
schrieben ist. Die RAS-Indikatoren sind sowohl risikoartenüber-
greifend als auch risikoartenspezifisch festgelegt und zielen auf 
die regulatorische und ökonomische Kapitaladäquanz, die An-
gemessenheit der Liquiditätsausstattung sowie auf die Nach-
haltigkeit der Ertragskraft ab. Für jeden RAS-Indikator werden 
durch den Vorstand Schwellenwerte für Risikoappetit, Risikoto-
leranz und – sofern relevant – Risikokapazität festgelegt, mit 
denen die wesentlichen risikostrate gischen Ziele im Rahmen 
der Planung konkretisiert werden. Der Risikoappetit bezeichnet 
das Risiko- Level, welches die Helaba-Gruppe einzugehen bereit 
ist, um ihre strategischen Ziele zu erreichen. Die Risikotoleranz 
gibt an, welche Abweichungen vom Risikoappetit in einem un-
günstigen Umfeld noch toleriert werden, um die strategischen 
Ziele zu erreichen. Die Risikokapazität gibt durch regulatorische 
Begrenzungen – sofern vorhanden – das maximale Risiko-Level 
an, das die Helaba-Gruppe eingehen kann. Die im Rahmen des 
RAF definierten RAS-Indikatoren und die dafür festgesetzten 
Schwellenwerte sind zusammenfassend in einem Risk Appetite 
Statement (RAS), das eine Anlage zur Gesamtrisikostrategie 
bildet, formuliert.

Risikotragfähigkeit / ICAAP
Über die Verfahren zur Quantifizierung und Steuerung der 
 Risiken wird sichergestellt, dass die wesentlichen Risiken jeder-
zeit durch das Risikodeckungspotenzial abgedeckt sind und 
damit die Risikotragfähigkeit gegeben ist. Die Risiko strategie 
wird unter Berücksichtigung der Risikotragfähigkeit festgelegt. 

Erfüllung aufsichtsrechtlicher Normen
Entscheidend für die Gestaltung der Risikostrategie ist nicht 
zuletzt die Umsetzung aufsichtsrechtlicher Regelungen, die in 
einem engen Dialog mit der Bankenaufsicht erfolgt. Die regula-
torische Kapitalunterlegung der Helaba-Gruppe sowie die Er-
mittlung des regulatorischen Kapitals erfolgen nach den Rege-
lungen der aktuell gültigen CRR und berücksichtigen die 
Vorgaben aus dem aufsichtsrechtlichen Überprüfungs- und 
Bewertungsprozess (SREP). 

Risikokultur
Die Risikokultur der Helaba-Gruppe umfasst die Einstellungen 
und Verhaltensweisen der Mitarbeitenden der Helaba-Gruppe in 
Bezug auf Risikobewusstsein, Risikobereitschaft und Risiko-
management. Durch die Risikokultur der Helaba-Gruppe werden 
die Identifikation und der bewusste Umgang mit Risiken geför-
dert, so dass sichergestellt ist, dass Entscheidungsprozesse zu 
Ergebnissen führen, die die beschlossenen risikostrategischen 
Vorgaben einhalten und dem Risikoappetit entsprechen. Die Ri-
sikokultur der Helaba-Gruppe geht somit über das Gover nance-
Framework und die etablierten Kontrollen hinaus. Die Weiterent-
wicklung der Risikokultur ist eine laufende Aufgabe aller 
Mitarbeitenden und Führungskräfte der Helaba-Gruppe. Die Ri-
sikokultur der Helaba-Gruppe umfasst dabei folgende Bausteine:

	■ ein vom Vorstand verabschiedetes Leitbild, in dem Grund-
werte und Leitsätze der Helaba-Gruppe festgeschrieben sind.

	■ Verantwortlichkeiten: Jeder Mitarbeitende kennt, versteht
und beachtet das Leitbild, den für sein Aufgabengebiet rele-
vanten Risikoappetit beziehungsweise die Risikotoleranz
sowie die geltende schriftlich fixierte Ordnung.

	■ Kommunikation und kritischer Dialog: Das Arbeitsumfeld ist 
gekennzeichnet durch Respekt, Toleranz und Vertrauen.
Jeder hat das Recht auf ein respektvolles Miteinander, frei
von jeder Art der Benachteiligung. Die Helaba-Gruppe legt
Wert auf ein offenes Arbeitsklima. 

	■ Anreize: Das Vergütungssystem folgt der geschäftlichen Aus-
richtung der Helaba-Gruppe und ist auf eine anforderungs- 
und leistungsgerechte Vergütung ausgerichtet, die keine
Anreize setzt, unverhältnismäßig hohe Risiken einzugehen.

Prüfung
Die interne Revision prüft grundsätzlich alle Aktivitäten und Pro-
zesse der Helaba, wobei ihr Risikogehalt berücksichtigt wird. 
Damit wird zur Sicherung der Geschäftsvorgänge und Vermögens-
werte beigetragen. Die Beurteilung von Wirksamkeit und Ange-
messenheit des internen Kontrollsystems unterstützt die Weiter-
entwicklung und Verbesserung der Risikomanagementprozesse.
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Risikoklassifizierung

Risikoarten
Risikoarten, die für die Steuerung der Helaba-Gruppe von we-
sentlicher Bedeutung sind, resultieren unmittelbar aus der ope-
rativen Geschäftstätigkeit. Im Rahmen der strukturierten Risiko-
inventur wird jährlich, gegebenenfalls auch anlassbezogen, 
überprüft, welche Risiken die Vermögenslage (inklusive 
 Kapitalausstattung), die Ertragslage oder die Liquiditätslage der 
Helaba-Gruppe wesentlich beeinträchtigen können. Folgende 
wesentliche Risiko arten wurden identifiziert:

	■ Als Adressenausfallrisiko beziehungsweise Kreditrisiko wird 
das ökonomische Verlustpotenzial definiert, das aufgrund
des Ausfalls oder der Bonitätsverschlechterung von Kredit-
nehmern, Emittenten, Kontrahenten oder Beteiligungen
sowie aufgrund von grenzüberschreitenden Beschränkungen 
des Zahlungsverkehrs oder Leistungsverkehrs (Länderrisiko) 
entstehen kann. 

	■ Die Bestimmung des ökonomischen Verlustpotenzials er-
folgt auf Basis interner oder externer Bonitätsbeurteilun-
gen sowie von der Helaba selbst geschätzter beziehungs-
weise aufsichtlich vorgegebener Risikoparameter. 

	■ Bonitätsrisiken, die im Marktpreisrisiko unter dem
 Residualrisiko und dem inkrementellen Risiko abgebildet 
werden, sind nicht Bestandteil des Adressenausfallrisikos.

	■ Unter das Adressenausfallrisiko fällt auch das Beteiligungs-
risiko als ökonomisches Verlustpotenzial, das sich aus
einem Ausfall oder einer Bonitätsverschlechterung einer 
Beteiligung ergibt, die nicht auf Ebene der Einzel risikoarten 
gesteuert wird. In der Folge kann es zu einem Rückgang 
des Anteilswerts, ausbleibenden oder rückläufigen Aus-
schüttungen, zu Verlustübernahmen oder zu Einzahlungs-, 
Nachschuss- und Haftungsverpflichtungen kommen.

	■ Das Marktpreisrisiko ist das wirtschaftliche Verlustpotenzial, 
das aus nachteiligen Marktwertänderungen der Positionen 
aufgrund von Änderungen der Zinssätze, der Devisenkurse, 
der Aktienkurse und der Rohwarenpreise sowie ihrer Volati-
litäten resultiert. Dabei führen Veränderungen des Zins-
niveaus eines Marktsegments zu allgemeinen Zinsände-
rungsrisiken, spezifische Zinssatzveränderungen (zum
Beispiel eines Emittenten) zu Residualrisiken und Preis-
veränderungen bonitätsbehafteter Wertpapiere aus Rating- 
Veränderungen (inklusive Default) zu inkrementellen Risiken. 
Auch bei der Bewertung von Pensionsverpflichtungen auf 
Gruppenebene (IFRS) spielen Marktwertänderungen wie zum 
Beispiel Diskontzinssätze eine wesentliche Rolle. Das Zins-

änderungsrisiko aus Pensionsverpflichtungen auf Gruppen-
ebene (IFRS) wird in der Risikotragfähigkeit abgebildet. 
 Darüber hinaus wird das CVA-Risiko berücksichtigt.

	■ Das Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiko wird in drei
 Kategorien unterteilt. Das kurzfristige Liquiditätsrisiko ist
das Risiko, den anfallenden Zahlungsverpflichtungen nicht 
nachkommen zu können. Strukturelle Liquiditätsrisiken er-
geben sich aus einem unausgewogenen Verhältnis in der 
mittel- und langfristigen Liquiditätsstruktur und einer un-
günstigen Veränderung der eigenen Refinanzierungskurve. 
Marktli quiditätsrisiken resultieren aus der unzureichenden 
Liquidität von Vermögensgegenständen, die dazu führt, dass 
Positionen nicht oder nur zu unverhältnismäßig hohen
 Kosten geschlossen werden können. Die mit außerbilanziel-
len Geschäften verbundenen Liquiditätsrisiken führen je nach 
Ausprägung zu kurzfristigen und / oder strukturellen Liquidi-
tätsrisiken.

	■ Die nichtfinanziellen Risiken (NFR) in der Helaba-Gruppe um-
fassen neben den operationellen Risiken die Reputations-
risiken. Unter die operationellen Risiken fallen die NFR-Unter-
risikoarten operationelle Risiken im engeren Sinne (umfassen 
Sachverhalte mit Bezug zu Compliance, Business Continuity 
Management, Personal und Steuern), Rechtsrisiko, Verhaltens-
risiko, Modellrisiko, Informationsrisiko, Drittparteienrisiko und 
 Projektrisiko.

Das operationelle Risiko als Teil der nichtfinanziellen Risiken 
wird definiert als das Risiko von Verlusten, die durch die 
 Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfah-
ren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse 
verursacht werden, einschließlich Rechtsrisiken.

Das operationelle Risiko umfasst zudem auch die folgenden 
NFR-Unterrisikoarten:

	■ Das Rechtsrisiko ist definiert als das Risiko von Verlusten für 
die Helaba-Gruppe aufgrund der Verletzung von rechtlichen 
Bestimmungen, die zu (i) Rechtsprozessen oder (ii) eigenen
Handlungen zur Abwendung solcher Verluste führen kann. 
Bonitätsbedingte Verletzungen von Verträgen (zum Beispiel 
Kreditverträge) fallen nicht unter diese Definition.

	■ Das Verhaltensrisiko ist definiert als die aktuelle oder po-
tenzielle Gefahr von Verlusten für ein Institut infolge eines
unangemessenen Angebots von Finanz-(Bank-)Dienstleis-
tungen, einschließlich von Fällen bewussten oder fahr-
lässigen Fehlverhaltens.

	■ Das Modellrisiko umfasst zwei unterschiedliche Aspekte:
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I.  Zum einen umfasst das Modellrisiko das Risiko der Un-
terschätzung des regulatorischen oder ökonomischen 
Kapitalbedarfs infolge der Nutzung von Modellen zur
Quantifizierung von Risiken. Damit einher geht auch
der Umstand, dass ein Modell die Realität nie gänzlich 
wiedergibt. Dieser Aspekt des Modellrisikos wird in der 
Helaba-Gruppe
a)  im Rahmen der Ermittlung des Eigenkapitalbedarfs

für interne Säule-I-Modelle über die aufsichtsrecht-
lich geforderten Modellaufschläge / Sicherheitsspan-
nen berücksichtigt.

b)  in der ökonomischen Risikosteuerung über einen
Risikopotenzialaufschlag für die wesentlichen
Risiko arten abgebildet.

II.  Zum anderen umfasst das Modellrisiko die Verlust-
risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung,
 Implementierung oder unangemessenen Nutzung von 
Modellen durch die Helaba-Gruppe zum Zwecke der 
Entscheidungsfindung. Dieser Aspekt wird im operati-
onellen Risiko berücksichtigt. Von der Berücksichti-
gung im operationellen Risiko ausgenommen sind die 
unter I. a) genannten Modelle sowie Modellrisiken, die 
bereits über die Risikopotenzialaufschläge gemäß I. b) 
abgedeckt werden.

	■ Das Informationsrisiko umfasst die Gefahr von Verlusten
durch Beeinträchtigung der Schutzziele (Verfügbarkeit,
Integrität, Vertraulichkeit sowie Authentizität als Teil der 
Integrität) von Informationswerten der Helaba-Gruppe
(digital, physisch oder verbal) auf technischer, prozessua-
ler, organisatorischer oder personeller Ebene.
I.  IT-Risiken sind Informationsrisiken, die sich ursächlich

aus der Nutzung der in der Verantwortung der Helaba
stehenden IT-Systeme und zugehöriger Prozesse
(selbst- und fremdbetrieben) ergeben und die Schutz-
ziele von Informationen der Helaba-Gruppe bedrohen.

II.  Cyber-Risiken sind Informationsrisiken, die sich unter
Verwendung von nicht in der Verantwortung der Helaba
stehenden Ressourcen ergeben und die Schutzziele
von Informationen der Helaba-Gruppe bedrohen.

III.  Non-IT-Risiken sind Informationsrisiken, die keine IT- 
oder Cyber-Risiken sind. Sie entstehen in Verbindung 
mit papierhaften Dokumenten oder dem gesprochenen 
Wort und bedrohen die Schutzziele von Informationen.

	■ Das Drittparteienrisiko umfasst bei Auslagerungen und
sonstigem Fremdbezug Sachverhalte mit Bezug zu nicht-
finanziellen Risiken. Das Auslagerungsrisiko sowie das
Risiko aus dem sonstigen Fremdbezug sind definiert als 
die Gefahr von Verlusten für die Helaba-Gruppe aufgrund

von Leistungsstörungen oder -ausfall des Dienstleisters. 
Risiken in Bezug auf den Dienstleister können sich grund-
sätzlich ergeben aus
  Rahmenbedingungen Dienstleister (Bonität, Auslands-
rechtsrisiko, politische Stabilität)
IV.  Leistungsfähigkeit (Personal, Sach- / IT-Ausstattung,

Reputation)
V.  Abhängigkeit und Konzentration (Konzentrations risiko,

Marktstellung)
Leistungsstörungen können insbesondere resultieren aus 
a)  unzureichender Qualität / unvollständiger Leistung
b)  nicht termingerechter Leistung
c)  unzureichender oder Nichterbringung sonstiger ver-

traglicher Verpflichtungen (zum Beispiel Verletzung von 
gesetzlichen oder vertraglichen Regelungen, die insbe-
sondere die Verwendbarkeit der erbrachten Leistung
einschränken können oder zu erhöhtem Steuerungs- 
und Kontrollaufwand führen können)

	■ Das Projektrisiko umfasst die Gefahr des Eintritts eines
Ereignisses, dessen Eintreten negative Auswirkungen auf 
die Projektziele sowie auf zeitliche, finanzielle, personelle 
und andere Begrenzungen haben kann.

	■ Als Reputationsrisiko wird die Verschlechterung des aus
Wahrnehmungen der in einem Geschäfts- oder in sonstigen 
Verhältnissen zur Helaba-Gruppe stehenden Individuen re-
sultierenden öffentlichen Rufs der Helaba-Gruppe bezüglich 
ihrer Kompetenz, Integrität und Vertrauenswürdigkeit be-
zeichnet. Die materiellen Auswirkungen des Reputationsrisi-
kos schlagen sich im Wesentlichen im Geschäfts- und Liqui-
ditätsrisiko nieder. Daher ist das Reputationsrisiko, bei dem 
es sich um ein nichtfinanzielles Risiko handelt, in der Risi-
koartensystematik auswirkungsbasiert diesen Risikoarten
zugeordnet.  Reputationsrisiken umfassen originäre Reputa-
tionsverluste wie auch solche, die als Konsequenz eines ope-
rationellen Verlust ereignisses entstehen.

	■ Unter dem Geschäftsrisiko der Helaba wird das wirtschaftli-
che Verlustpotenzial verstanden, dass die Risikodeckungs-
masse durch eine nachteilige Entwicklung zentraler Ergeb-
nisgrößen nicht ausreicht, um künftig eintretende Risiken
ausreichend aufnehmen zu können.

	■ Unter dem Immobilienrisiko werden das Immobilienbe-
standsrisiko als wirtschaftliches Verlustpotenzial aus Wert-
schwankungen eigener Immobilien sowie das Immobilien-
projektierungsrisiko aus dem Projektentwicklungsgeschäft 
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erfasst. Hierzu gehören nicht Risiken aus der Bereitstellung 
von Eigen- und Fremdkapital für das jeweilige Projekt sowie 
Risiken aus Immobilienfinanzierungen.

Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung sind fester 
Bestandteil der gesamten Geschäftsausrichtung der Helaba. 
Nachhaltigkeitsaspekte und insbesondere die Themen Klima 
und Umwelt können dabei auch die Risikosituation der Helaba 
beeinflussen. Neben den Nachhaltigkeitszielen, die in der Ge-
schäftsstrategie fixiert sind, definiert die Helaba-Gruppe im 
Rahmen des Risikomanagements so genannte ESG-Faktoren 
als Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt 
(Environment), Soziales (Social) oder Unternehmensführung 
(Governance), deren Eintreten die Vermögenslage (inklusive 
Kapitalausstattung), die Ertragslage oder die Liquiditätslage 
negativ beeinflussen können. ESG-Faktoren werden dabei nicht 
als eigenständige Risikoart angesehen, sondern als potenzielle 
Risikotreiber, die in allen bestehenden Risikoarten gegeben 
sein können. ESG-Faktoren sind daher innerhalb der jeweiligen 
Risikomanagementprozesse der identifizierten Risikoarten zu 
berücksichtigen. Der Umfang der erforderlichen Überwachungs- 
und Steuerungsmaßnahmen wird dabei an der Relevanz der 
ESG-Faktoren in der einzelnen Risikoart ausgerichtet.

Im Jahr 2022 wurde erstmals eine umfassende Wesentlichkeits-
analyse für Klima- und Umweltrisiken aus Risikosicht durchge-
führt. Dabei wurde die Wesentlichkeit von transitorischen und 
physischen Risiken für die im Rahmen der Risikoinventur für die 
Helaba-Gruppe als wesentlich eingestuften Risikoarten Adres-
senausfallrisiko, Marktpreisrisiko, Liquiditäts- und Refinanzie-
rungsrisiko, nichtfinanzielles Risiko, Immobilienrisiko und Ge-
schäftsrisiko beurteilt. Die Einschätzung der Wesentlichkeit 
erfolgte dabei auf Basis einer Scorecard-Methode, in die auch 
qualitative Einschätzungen eingeflossen sind. Im Ergebnis hat 
die Analyse ergeben, dass für das Portfolio der Helaba beim Ad-
ressenausfallrisiko mit Bezug auf transitorische Risiken eine 
mittlere Betroffenheit vorliegt. Entsprechende Vorgaben für die 
Kreditvergabe- und Kreditüberwachungsprozesse sind in der 
Teilrisikostrategie Adressenausfallrisiken näher beschrieben. In 
den anderen wesentlichen Risikoarten wird die Betroffenheit 
durch Klima- und Umweltrisiken als Risikotreiber als gering ein-
geschätzt, nichtsdestotrotz werden auch dort die Methoden zur 
Risikomessung und -überwachung weiterentwickelt.

Die Ergebnisse der internen Wesentlichkeitsanalyse decken sich 
mit den Ergebnissen des durch die Aufsicht initiierten Kli-
mastresstests 2022, an dem die Helaba vollumfänglich teilge-
nommen hat. 

Eine separate, zusätzliche Kapitalunterlegung von Klima- und 
Umweltrisiken im Rahmen des ICAAP wird somit nicht als erfor-
derlich angesehen. 

Die Erkenntnisse der Wesentlichkeitsanalyse fließen sowohl in 
die Erstellung der Geschäftsstrategie und der Risikostrategie 
als auch in weitere Kernelemente der Risikomanagement-
prozesse ein und werden ebenso in der Ausgestaltung interner 
Klimastresstests berücksichtigt. Die Analyse bezüglich Klima- 
und Umweltrisiken als integraler Bestandteil der Risiko- 
Governance der Helaba-Gruppe wird in den kommenden Jahren 
sukzessive weiterentwickelt. In diese methodische Weiterent-
wicklung bezieht die Helaba auch die an alle Kreditinstitute 
gerichteten Veröffentlichungen der Aufsicht mit ein wie zum 
Beispiel den „Leitfaden zu Klima- und Umweltrisiken“, in dem 
die EZB die regulatorischen Erwartungen an Kreditinstitute in 
Bezug auf die Integration von Klima- und Umweltrisiken in die 
Banksteuerung formuliert hat.  

Das Nachhaltigkeitsverständnis der Helaba sowie die diesbe-
züglichen Aktivitäten und Prozesse sind umfassend in der nicht-
finanziellen Erklärung beschrieben.

Risikokonzentrationen

Risikokonzentrationen können innerhalb einer und zwischen 
verschiedenen Risikoarten entstehen. Das Management der 
Risikokonzentrationen – das heißt die Identifizierung, Quantifi-
zierung, Steuerung und Überwachung – sowie die Berichterstat-
tung über identifizierte Risikokonzentrationen erfolgen von den 
risikoüberwachenden Bereichen gemäß ihren Zuständigkeiten 
für wesentliche Risikoarten, Risikotragfähigkeit und Stresstests.

Sowohl Konzentrationen innerhalb einer Risikoart (Intrakonzen-
trationen) als auch zwischen den Risikoarten (Interkonzentra-
tionen) werden analysiert und sind in die Berichts- und Ent-
scheidungsprozesse des Risikomanagements integriert. 
Zwischen den Risikoarten werden keine risikomindernden 
 Diversifikationseffekte in der Risikotragfähigkeitsrechnung 
 angesetzt. Ferner werden durch die Ausgestaltung der risiko-
artenübergreifenden Stress-Szenarien der extremen Marktver-
werfungen die wesentlichen Risikokonzentra tionen zwischen 
den Risikoarten implizit berücksichtigt.
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Risikomanagementprozess

Das Risikomanagement in der Helaba-Gruppe umfasst vier Ele-
mente, die als aufeinander folgende Phasen in einem Prozess 
zu sehen sind:

1. Risikoidentifikation
Die Identifikation der für die Helaba-Gruppe bestehenden Risiken 
erfolgt laufend während der täglichen Geschäftstätigkeit. Davon 
ausgehend wird die Klassifizierung der Risiken durchgeführt.
Insbesondere bei der Einführung von neuen Produkten und kom-
plexen Geschäften sind eine umfassende Identifikation sowie die 
Einbindung in bestehende Risikomesssysteme und die dazuge-
hörigen Risikoüberwachungsprozesse wichtig. Im Rahmen des 
Neue-Produkte-Prozesses für das Kreditgeschäft beziehungs-
weise das Handelsgeschäft sind die zentralen Überwachungsbe-
reiche in die Autorisierung neuer Produkte gemäß MaRisk 
 einbezogen. Daneben führt auch die jährlich durchzuführende 
beziehungsweise anlassbezogene Risikoinventur in der
Helaba-Gruppe dazu, dass bisher unbekannte Risiken identifi-
ziert und im Falle der Wesentlichkeit in den Risikomanagement-
prozess aufgenommen werden.

2. Risikobeurteilung
Eine qualitativ gute Abbildung der Einzelgeschäfte beziehungs-
weise der Risikoparameter in den Risikomesssystemen erlaubt 
eine fundierte – sowohl quantitative als auch qualitative – Risi-
komessung beziehungsweise -bewertung für die einzelnen
Risiko arten. Hierbei kommen verschiedene Modelle, Methoden
und Verfahren zum Einsatz. Das aus dem Einsatz von Modellen 
resultierende und im Rahmen von unabhängigen Validierungen 
sich bestätigende Modellrisiko deckt die Helaba-Gruppe über 
entsprechende Auf- beziehungsweise Abschläge ab.

3. Risikosteuerung
Auf Basis der aus der Risikoidentifikation und -quantifizierung 
erhaltenen Informationen erfolgt die Risikosteuerung durch die 
dezentralen Managementeinheiten der 1st-LoD-Bereiche (Kre-
dit- und Handelsbereiche). Diese umfasst die Gesamtheit der 
Maßnahmen, die darauf abzielen, Risiken im Rahmen der
Schwellenwerte des RAF für die wesentlichen Risikoarten ein-
zugehen, zu verringern, zu begrenzen, zu vermeiden oder zu
übertragen.

4. Risikoüberwachung und -berichterstattung
Die zentrale unabhängige Risikoüberwachung der Risikoarten 
Adressenausfallrisiko inklusive Beteiligungsrisiko, Marktpreis-
risiko, Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiko, nichtfinanzielles 
Risiko, Immobilien risiko und Geschäftsrisiko erfolgt durch den 
Bereich Risikocontrolling. Der Bereich Risikocontrolling ist
dabei  zuständig für entsprechende Methodenvorgaben sowie 
ihre Umsetzung und den Betrieb der entsprechenden Modelle. 
Bestandteil der Überwachung ist die Risikoberichterstattung an 
die jeweils zuständigen Kompetenzträger und Gremien über die
wesentlichen Risikoarten, die Risikotragfähigkeit, den Stand der 
RAS-Indikatoren sowie den Stand der relevanten Indikatoren
aus dem  Sanierungsplan (MaSanV). Die im Risikocontrolling zur 
Risikobeurteilung gemäß Säule I und II eingesetzten internen
Modelle werden darüber hinaus in einem Modellinventar erfasst 
und regelmäßig validiert. Die Verantwortung für die Model
 Governance, einschließlich Pflege des Modellinventars und
 Sicherstellung einer unabhängigen Validierung, liegt im Bereich 
Risikocontrolling (Gruppe „Group Model Validation“).

B-30



Konzernlagebericht Risikobericht 50

Risikomanagementstruktur

Gremien
Der Vorstand hat unter Beachtung der bestehenden bankauf-
sichtsrechtlichen Anforderungen einen Risikoausschuss 
 etabliert. Die Hauptaufgabe des Risikoausschusses besteht in 
der Umsetzung und Überwachung der Risikostrategie inklusive 
des Risk Appetite Statements (RAS) der Helaba-Gruppe. Dem 
Risikoausschuss obliegt die Zusammenführung und Gesamtbe-
urteilung aller in der Helaba-Gruppe eingegangenen Risiken, 
namentlich der  Adressenausfall-, der Marktpreis-, der Liquidi-
täts- und Refinanzierungsrisiken, der nichtfinanziellen Risiken 
sowie der Geschäfts- und der Immobilienrisiken. Zielsetzung ist 
die frühestmögliche Erkennung von Risiken in der 
Helaba-Gruppe, die Konzeptionierung und Überwachung der 
Risikotragfähigkeitsrechnung sowie die Ableitung von Maßnah-
men zur Risikovermeidung und zur Generierung von 
Steuerungsim pulsen für das Risikomanagement. Zudem bewil-
ligt der Risikoausschuss die Steuerungs- und Quantifizierungs-
methoden der jeweiligen Bereiche und beurteilt unter Berück-
sichtigung des Risikoausmaßes die Zweckmäßigkeit der 
eingesetzten Instrumentarien. 

In Ergänzung zum Risikoausschuss hat der Vorstand den Dispo-
sitionsausschuss und den Vorstands-Kreditausschuss (VS-KA) 
eingerichtet. Dem Dispositionsausschuss obliegt als wesentli-
che Aufgabe die Steuerung des strategischen Marktrisikoport-
folios in eigener beziehungsweise den Vorstand unterstützen-
der Verantwortung. Der VS-K A ist für einzelgeschäftliche 
Kreditentscheidungen gemäß dem Kompetenzrahmen der Ge-
schäftsanweisung für den Vorstand verantwortlich. In Abgren-
zung hiervon obliegen dem Risikoausschuss die Steuerung der 
Adressenausfallrisiken des Gesamtportfolios und die Koordina-
tion des Syndizierungsgeschäfts.

Die Zusammensetzung sowie die Aufgaben, Kompetenzen und 
Verantwortlichkeiten der Ausschüsse sind in separaten Ge-
schäftsordnungen, die vom Vorstand verabschiedet werden, 
verankert.

Den jeweiligen Ausschüssen obliegt im Rahmen ihrer oben an-
gegebenen definierten Zuständigkeiten auch die Aufgabe, risi-
korelevante Aspekte von ESG-Sachverhalten, insbesondere im 
Zusammenhang mit Klima- und Umweltfaktoren, mit einzube-
ziehen.

Für Entscheidungen von besonderer Bedeutung, wie zum Bei-
spiel Erwerb, Veränderung und Veräußerung von Beteiligungen, 
Kreditentscheidungen ab einer bestimmten Größenordnung 
oder die Festlegung des Gesamtlimits für Marktpreisrisiken, 

sehen die Organisationsrichtlinien vor, dass die Zustimmung 
des Gesamtvorstands beziehungsweise des Verwaltungsrats 
oder eines seiner Ausschüsse notwendig ist. Das Eingehen oder 
die Veränderung von strategischen Beteiligungen mit Anteilen 
über 25 % bedarf zudem gemäß der Satzung der Helaba der 
Zustimmung der Trägerversammlung.

Risikomanagement der gruppenangehörigen 
 Unternehmen 
Die Einbindung von gruppenangehörigen Unternehmen in das 
Risikomanagement auf Gruppenebene erfolgt unter Berücksich-
tigung der Risiken, die im Rahmen der jährlichen oder auch 
einer anlassbezogenen Risikoinventur ermittelt werden. Im Aus-
gangspunkt zur Bestimmung des Einbeziehungskreises werden 
alle handelsrechtlichen direkten Beteiligungen der Helaba 
sowie Zweckgesellschaften, Sondervermögen und alle Marktbe-
reiche der Helaba betrachtet. Der Einbeziehungskreis für die 
Durchführung der regelmäßigen Risikoinventur ergibt sich aus 
gruppen angehörigen Unternehmen, für die eine wirtschaftliche 
oder juristische Notwendigkeit zur Einbeziehung besteht. Die 
Fest legung des Einbeziehungskreises erfolgt hierbei anhand 
eines Kriterienkatalogs. Nicht in die Risikoinventur einbezogene 
gruppenangehörige Gesellschaften werden über das Beteili-
gungsrisiko eingebunden.

Als ein Ergebnis der Risikoinventur wird bestimmt, welche grup-
penangehörigen Gesellschaften mit welchen Risikoarten in das 
Risikomanagement auf Gruppen ebene einzubinden sind und 
welche gruppenangehörigen Gesellschaften über das Beteili-
gungsrisiko eingebunden werden. Die Einbindung der gruppen-
angehörigen Gesell schaften in die Einzelrisikosteuerung wird 
entsprechend ihren wesentlichen Risikoarten vorgenommen.

Des Weiteren haben gruppenangehörige Unternehmen für ihre 
eigenen Risiken, die der Risikoart auf Gruppenebene zugeord-
net sind, einen geeigneten Risikomanagementprozess einzu-
richten. Die Art und Weise der Einbindung wird durch die jewei-
ligen Risikoarten- und Methodenverantwortlichen festgelegt. 
Dabei gestaltet sich die Einbindung in die Methoden des 
 Risikomanagementprozesses je nach Risikoart unterschiedlich.

Wesentliche Risikoüberwachungsbereiche  
(„Three Lines of Defense“, 3 LoD)
Die Zuständigkeiten der Organisationseinheiten folgen einem 
3-LoD-Prinzip. Dieses regelt im Sinne einer Governance die Rol-
len und Verantwortlich keiten und stellt dadurch eine unabhän-
gige Überwachung und interne Prüfung der Wirksamkeit der 
implementierten Steuerungs- und Überwachungsfunktionen 
sicher. Die Steuerung der Risiken aus der ersten Verteidigungs-
linie ist in der Helaba (einschließlich LBS und WIBank) sowie in 

B-31



51

den wesentlichen gruppenangehörigen Unternehmen von der 
unabhängigen Über wachung der Risiken in der zweiten Vertei-
digungslinie disziplinarisch und organisatorisch getrennt. In der 
Helaba (einschließlich LBS und WIBank) ist das 3-LoD-Prinzip 
wie folgt umgesetzt:

1st Line of Defense (1st LoD)
Die erste Verteidigungslinie geht durch ihre (Geschäfts-)Tätig-
keiten grundsätzlich Risiken ein, trägt diese Risiken und die Er-
gebnisverantwortung. Sie ist insbesondere für die Steuerung 
ihrer Risiken und die Ausgestaltung von Kontrollen unter Beach-
tung der Methodenvorgaben durch die 2nd LoD verantwortlich.

2nd Line of Defense (2nd LoD)
Für alle wesentlichen Risikoarten ist eine zweite Verteidigungs-
linie (insbesondere die Bereiche „Risikocontrolling“, „Credit 
Risk Management“, „Restructuring / Workout“, „Compliance“, 
„Organisation“ und „Konzernsteuerung“) zur unabhängigen 
Überwachung der 1st LoD etabliert. Hauptaufgabe ist eine 

 holistische Gesamt betrachtung aller Risiken auf Einzelbasis und 
Portfolioebene – sowohl in der Helaba (einschließlich LBS und 
WIBank) als auch in den wesentlichen gruppenangehörigen 
Unternehmen. Darüber hinaus hat die Helaba eine IKS-Evidenz-
stelle eingerichtet, die die Aktualisierung von prozessinhären-
ten Risiken sowie die Beurteilung der Angemessenheit und 
Wirksamkeit von Kontrollen koordiniert und überwacht.

3rd Line of Defense (3rd LoD)
Die Revision führt risikobasierte Prüfungen insbesondere der 
Angemessenheit und Wirksamkeit der Tätig keiten der ersten 
beiden Verteidigungslinien durch. 

Zur Wahrnehmung der entsprechenden Verantwortlichkeiten 
sind die benannten Organisationseinheiten der Helaba (ein-
schließlich LBS und WIBank) durch die anderen Organisations-
einheiten mittels Bereitstellung erforderlicher Informationen 
und Hilfestellungen zu unterstützen.

Risikoarten Risikosteuernde Einheiten 
(1st LoD)

Risikoüberwachende Einheiten 
(2nd LoD)

Überprüfende 
 Einheit (3rd LoD)

Adressenausfallrisiko 
inklusive Beteiligungsrisiko 

Produktbereiche  
(Kreditbereiche, Capital Markets, 
Treasury:  Kommunalkredite) 

Risikocontrolling 
(Helaba-Portfolioebene) 
Konzernsteuerung 
(Beteiligungsrisiko) 
Credit Risk Management, Restructuring / Workout 
(Einzelengagement ebene und Einzelportfolio-
ebene)

Revision 

Marktpreisrisiko Capital Markets,  
Treasury

Risikocontrolling 

Liquiditäts- und  
Refinanzierungsrisiko 

Capital Markets (OTC / Money  
Market Trading), 
Treasury

Risikocontrolling 

Nichtfinanzielle Risiken  Alle Bereiche Risikocontrolling, gemeinsam mit Spezialisten-
funktionen1) in den nachfolgenden Einheiten:  
Konzernsteuerung, Compliance inklusive Infor-
mation Security Management, Personal und 
Recht, Bilanzen und  Steuern sowie Organisation

Geschäftsrisiko Produktbereiche Risikocontrolling

Immobilienrisiko Portfolio- und  
Immobilienmanagement 

Risikocontrolling 

Risikoartenübergreifende 
 Aufgaben 

– Risikocontrolling 

1)  Die Spezialistenfunktionen bei den nichtfinanziellen Risiken sind neben dem Bereich Risikocontrolling für entsprechende NFR / NFR-Unterrisikoarten gemäß 
 Risikoartensystematik zuständig, die in der Teilrisikostrategie nichtfinanzielle Risiken detailliert dargestellt sind.

B-32



Konzernlagebericht Risikobericht 52

Die Überwachung und Steuerung risikorelevanter Klima- und 
Umweltfaktoren ist eine Querschnittsaufgabe, die innerhalb des 
durch die Geschäfts- und Risikostrategie vorgegebenen Rah-
mens durch alle drei Verteidigungslinien in ihrer jeweiligen 
Funktion wahrgenommen wird. So obliegt zum Beispiel der 
1st LoD die Beachtung aller klima- und umweltbezogenen Vor-
gaben, Verfahren und Limite beim Eingehen von Geschäftsab-
schlüssen und der 2nd LoD die übergreifende Bewertung und 
Überwachung von Klima- und Umweltrisiken innerhalb der be-
stehenden Risikoarten.

Das eigenständige Risikomanagement (Risikosteuerung, Risi-
koüberwachung) innerhalb der wesentlichen gruppenangehö-
rigen Unternehmen ist hinsichtlich des 3-LoD-Prinzips grund-
sätzlich vergleichbar mit dem der Helaba (einschließlich LBS 
und WIBank) ausgestaltet. Zusätzlich können jedoch spezifi-
sche Regelungen vorliegen. 

Die LBS und WIBank sind in das Risikomanagement der 
Helaba-Gruppe integriert und haben ergänzende Vorgaben für 
das eigene Risikomanagement, soweit erforderlich.

Interne Revision
Die interne Revision ist direkt dem Vorstand unterstellt und die-
sem berichtspflichtig. Sie nimmt ihre Aufgaben selbstständig 
und weisungsunabhängig wahr. Die interne Revision prüft und 
beurteilt risikoorientiert alle Aktivitäten und Prozesse der 
Helaba, unabhängig davon, ob sie ausgelagert sind oder nicht. 
Sowohl im Rahmen ihrer Funktion als Konzernrevision als auch 
auftragsbezogen führt sie Prüfungen bei Tochtergesellschaften 
durch. Grundlage aller Prüfungsaktivitäten ist der aus der 
 risikoorientierten Mehrjahresplanung abgeleitete und vom Vor-
stand genehmigte Jahresprüfungsplan.

Die interne Revision prüft insbesondere die Wirksamkeit und 
Angemessenheit des internen Kontrollsystems sowie des Risiko-
managements und trägt so zum Schutz der Vermögenswerte bei. 
Weiterhin begleitet die interne Revision wesentliche Projekte.

Umfang und Ergebnisse der Prüfungen werden nach einheit-
lichen Standards dokumentiert. Der Vorstand sowie die Verant-
wortlichen der geprüften Bereiche erhalten zeitnah schriftliche 
Revisionsberichte. Die fristgerechte Erledigung festgestellter 
Mängel wird überwacht und bei Bedarf eskaliert. Die interne 
Revision berichtet dem Vorstand und Verwaltungsrat quartals-
weise über die wesentlichen Prüfungsergebnisse, die beschlos-
senen Maßnahmen sowie deren Abarbeitungsstatus. Ergänzend 
wird ein zusammenfassender Jahresbericht über die Prüfungs-
aktivitäten dem Vorstand, dem Verwaltungsrat und dem Prü-
fungsausschuss zugeleitet.

Compliance
Der Bereich Compliance ist direkt dem Vorstand unterstellt und 
diesem berichtspflichtig (gemäß Mindestanforderungen an das 
Risikomanagement (AT 4.4.2 MaRisk)). Das Institut hat eine 
Compliance-Beauftragte benannt und diese ist bei den Auf-
sichtsbehörden für die Funktion des Konzern-Geldwäschebe-
auftragten, des MaRisk-Compliance-Beauftragten sowie des 
WpHG-Compliance-Beauftragten registriert.

Der Bereich besteht aus den Abteilungen Corporate Compliance, 
Compliance Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung / TF sowie 
ISM (Information Security Management) inklusive Datenschutz. 
Die Beauftragtenfunktion CISO (Chief Information Security 
 Officer) und der Datenschutzbeauftragte sind in der Abteilung 
ISM angesiedelt.

Die MaRisk-Compliance-Funktion, als Teil der Abteilung Corpo-
rate Compliance, wirkt auf die Implementierung wirksamer Ver-
fahren zur Umsetzung und Einhaltung der unter Risikogesichts-
punkten identifizierten wesentlichen rechtlichen Regelungen 
und Vorgaben hin und führt Kontrollhandlungen durch. In die-
sem Zusammenhang bewertet die MaRisk-Compliance-Funktion 
regelmäßig die Angemessenheit und Wirksamkeit der Ge-
schäftsprozesse und Verfahrensweisen zur Umsetzung und Ein-
haltung der wesentlichen rechtlichen Regelungen und Vor-
gaben in der Helaba.

Die Aufgaben der Kapitalmarkt-Compliance-Funktion in der 
Helaba werden durch die Einheit Corporate Compliance I wahr-
genommen. Die Einheit Corporate Compliance I berät die ope-
rativen Bereiche, überwacht und bewertet die Grundsätze, Pro-
zesse und Verfahren im Hinblick auf die Beachtung relevanter 
Regelungen in Bezug auf das  Kapitalmarkt-Compliance-Risiko. 
Die Einheit Corporate Compliance I führt regelmäßig und ri-
sikoorientiert Überwachungshandlungen durch, die auf einer 
zuvor vorgenommenen Risikoanalyse basieren. Sie überwacht 
dabei insbesondere das Verbot von Insidergeschäften und der 
Marktmanipulation und identifiziert und steuert potenzielle In-
teressenkonflikte.

Die Abteilung Compliance Geldwäsche- und Betrugsbekämp-
fung /  TF entwickelt als zentrale Stelle im Sinne des § 25h KWG 
interne Grundsätze sowie angemessene geschäfts- und kunden-
bezogene Sicherungssysteme und Kontrollen zur Verhinderung 
von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Hand-
lungen. Als Grundlage für die zu ergreifenden organisatorischen 
Vorkehrungen dienen unter anderem die Risikoanalyse der 
Helaba-Gruppe (Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Be-
trugsbekämpfung) sowie die Group Policy, die die allgemeinen 
Rahmenbedingungen der Helaba-Gruppe wiedergibt, die den 
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relevanten gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen 
entsprechen. Mit dem Einsatz einer Monitoring-Software erfolgt 
eine kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehungen. 
Die Abteilung Compliance Geldwäsche- und Betrugsbekämp-
fung / TF verantwortet außerdem die Umsetzung der gesetzlichen 
Anforderungen aus dem Abkommen zwischen der Bundesrepu-
blik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika zur 
Förderung der Steuerehrlichkeit (FATCA) sowie aus dem interna-
tionalen automatischen Steuerdatenaustausch (AEOI). 

Information Security Management und Datenschutz
Die Information-Security-Management-Funktion verantwortet 
die adäquate Steuerung, Koordination und Weiterentwicklung 
des Informationssicherheitsmanagements in Abstimmung mit 
der Geschäftsstrategie, der Risikostrategie, der Informations-
sicherheitsstrategie und der IT-Strategie. 

Durch die Information-Security-Management-Funktion werden 
die Ableitung und Definition notwendiger Sicherheitsanforde-
rungen aus relevanten Best Practices, Gesetzen und Verordnun-
gen, die Begleitung der regelmäßigen Analyse von Schutzbe-
darfsklassifizierungen sowie die Abstimmung angemessener 
technischer und organisatorischer Maßnahmen zur Gewährleis-
tung eines angemessenen Sicherheitsniveaus vorgenommen.

Die Umsetzung der bestehenden Anforderungen wird über-
wacht und Abweichungen, welche eine mögliche negative Aus-
wirkung auf die Helaba-Gruppe haben, dem Prozess für Infor-
mationsrisiken zugeführt. Maßnahmen und Kontrollen zur 
nachhaltigen Risikoreduzierung der Informationsrisiken werden 
kontinuierlich weiterentwickelt. 

Der Datenschutzbeauftragte unterrichtet und berät den Vor-
stand sowie alle Organisationseinheiten und Mitarbeitenden 
hinsichtlich der Datenschutzpflichten. Der zugeordneten Funk-
tion obliegt die Überwachung der Umsetzung und Einhaltung 
datenschutzrechtlicher Anforderungen. Über Verfahren, die den 
Umgang mit personenbezogenen Daten betreffen, führt die 
Helaba ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (Artikel 30 
DSGVO). Letzteres ist die Basis zur Sicherstellung der Daten-
schutzkonformität für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten. Zur Wahrung der Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Inte-
grität der Daten (Artikel 5 und Artikel 32 DSGVO) sowie der Be-
wertung der Resilienz (Aufrechterhaltung der Funktionsfähig-
keit) der datenverarbeitenden Systeme hat die Helaba ein 
Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) entwickelt, 
welches sich an der ISO 27001 ff. orientiert. 

Die Information-Security-Management-Funktion und der Daten-
schutzbeauftragte sind verantwortlich für die Sensibilisierung 
und Schulung der Mitarbeitenden. Beide Funktionen sind fach-
lich unmittelbar dem Vorstand unterstellt. 
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Risikotragfähigkeit / ICAAP

Über die Verfahren zur Quantifizierung und Steuerung der 
 Risiken wird sichergestellt, dass die wesentlichen Risiken im 
Helaba-Konzern beziehungsweise in der Helaba-Gruppe jeder-
zeit durch die Risikodeckungsmasse abgedeckt sind und damit 
die Risikotragfähigkeit gegeben ist. 

Der Risikotragfähigkeitsansatz entspricht in der Begrifflichkeit 
den aufsichtsrechtlichen Anforderungen an den ICAAP der Ins-
titute einer Ökonomischen Internen Perspektive, das heißt, bei 
der Ermittlung der Risikotragfähigkeit werden alle Risiken be-
rücksichtigt, die den Fortbestand des Helaba- Konzerns in einer 
ökonomischen internen Sicht gefährden könnten. Auf die Si-
cherstellung der Risikotragfähigkeit gemäß dieser Ökonomi-
schen Internen Perspektive ist auch die ökonomische Limitie-
rung und Steuerung der Risiken ausgerichtet. Im RAF werden 
Risikotoleranz und Risikoappetit für die Risiko potenziale in 
dieser Perspektive definiert. 

Die Ermittlung der Risikotragfähigkeit in der Ökonomischen 
Internen Perspektive basiert auf einem Zeithorizont von einem 
Jahr. Sowohl Risikopotenziale als auch Risikodeckungsmassen 
sind für diesen Zeitraum konzipiert und quantifiziert. 

Basis für die Ermittlung der ökonomischen Risikodeckungs-
masse bilden die Eigenmittel gemäß IFRS-Rechnungslegung, 
bereinigt um ökonomische Korrekturen. Letztere stellen eine 
dem regulatorischen CET1-Kapital vergleichbare Verlust-
absorptionsfähigkeit sicher.

Risikoseitig fließen in die Betrachtung der Ökonomischen Inter-
nen Perspektive Risikopotenziale für Adressenausfallrisiken 
 (inklusive Beteiligungsrisiken), Marktpreisrisiken, operationelle 
Risiken, Geschäfts- und Immobilienrisiken zu einem Konfidenz-
niveau von 99,9 % ein. Hierdurch erfolgt der Nachweis, dass die 
ökonomische Risikodeckungsmasse auch bei schlagend werden-
den, seltenen und schweren Verlustausprägungen ausreicht, um 
den Fortbestand des Konzerns aus eigenen Mitteln, das heißt 
ohne Rückgriff auf externe Mittel, zu gewährleisten.

Die risikoartenübergreifende Risikotragfähigkeitsbetrachtung für 
den Helaba-Konzern weist zum Ende des Jahres 2022 weiterhin 
eine deutliche Überdeckung der quantifizierten Risikopotenziale 
durch die bestehenden Risikodeckungsmassen aus und doku-
mentiert das konservative Risikoprofil. Zum Stichtag besteht 
gegenüber den ökonomischen Risikopotenzialen ein Kapitalpuf-
fer in Höhe von 4,6 Mrd. € (31. Dezember 2021: 4,8 Mrd. €).

Zusätzlich zur Stichtagsbetrachtung der Risikotragfähigkeit 
werden regelmäßig die Auswirkungen von historischen und 
 hypothetischen Stress-Szenarien auf die Risikotragfähigkeit 
untersucht. Dabei werden makroökonomische Stress-Szenarien 
sowie ein Szenario extremer Marktverwerfungen betrachtet, 
dessen Basis die extremsten Parameterveränderungen der be-
trachteten historischen Zeitreihe (in der Regel beobachtete 
Marktverwerfungen infolge einer globalen Finanzkrise) bilden.

Neben der Ökonomischen Internen Perspektive in der Säule II 
stellt die quartalsweise betrachtete Normative Interne Perspek-
tive eine ergänzende Sichtweise dar. In dieser werden die bilan-
ziellen Auswirkungen der wesentlichen Säule-II-Risiken auf die 
regulatorischen Quoten und die kapitalquotenbezogenen, 
 internen Ziele der Helaba-Gruppe im Rahmen des RAF über einen 
mehrjährigen Horizont untersucht. Diese Analyse erfolgt unter 
Zugrundelegung verschiedener makroökonomischer Szenarien. 
Dabei wirken  Säule-II-Risiken sowohl erfolgswirksam über die 
GuV als auch erfolgsneutral auf das regulatorische Kapital, wäh-
rend sich die Säule-I-Risikoquantifizierung in veränderten risiko-
gewichteten Aktiva (Risk-Weighted Assets, RWA) niederschlägt.
Ziel dieser Betrachtung ist es, die fortlaufende Einhaltung der 
regulatorischen Anforderungen und der internen Ziele sicher-
zustellen, die sich aus der Risikostrategie und dem RAF ablei-
ten. Die im Rahmen der simulierten Szenarien erreichten 
Kapital quoten liegen deutlich oberhalb der harten regulatori-
schen Mindestanforderung.

Darüber hinaus werden inverse Stresstests durchgeführt, um 
zu untersuchen, welche idiosynkratischen und marktweiten 
Ereignisse die Überlebensfähigkeit des Helaba-Konzerns be-
ziehungsweise der Helaba-Gruppe gefährden könnten. Gegen-
stand der Betrachtung sind die aufsichtsrechtlichen Mindest-
kapitalanforderungen, die verfügbaren Liquiditätsreserven 
sowie die ökonomische Risikotragfähigkeit in der Ökonomi-
schen Internen Perspektive. Derzeit bestehen keinerlei Anzei-
chen für den Eintritt eines solchen Szenarios.

Weitere Sicherungsmechanismen
Zusätzlich zur Risikodeckungsmasse bestehen weitere Siche-
rungsmechanismen. Die Helaba ist Mitglied im Teilfonds der 
Landesbanken und Girozentralen und somit ein bezogen in das 
aus den elf Teilfonds der regionalen Sparkassen- und Girover-
bände, dem Teilfonds der Landesbanken und Girozentralen und 
dem Teilfonds der Landesbausparkassen bestehende Siche-
rungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe. 
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Wesentliche Merkmale dieses Sicherungssystems sind die ins-
titutssichernde Wirkung, das heißt der Schutz der angeschlos-
senen Institute in ihrem Bestand, insbesondere von deren 
 Liquidität und Solvenz, ein Risikomonitoring-System zur Früh-
erkennung besonderer Risikolagen und die Bemessung der vom 
jeweiligen Institut an die Sicherungseinrichtung zu leistenden 
Beiträge nach aufsichtsrechtlich definierten Risikogrößen.  
Auch die rechtlich unselbstständige Landesbausparkasse 
 Hessen-Thüringen, die Tochtergesellschaft Frankfurter Spar-
kasse und die Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, 
ein Tochterunternehmen der Frankfurter Bankgesellschaft 
(Schweiz) AG (welche wiederum eine Tochtergesellschaft der 
Helaba ist), sind an dieses Sicherungssystem angeschlossen.

Am 27. August 2021 hat die Mitgliederversammlung des Deut-
schen Sparkassen- und Giroverbands e. V. die Weiterentwicklung 
des Sicherungssystems der Sparkassen-Finanzgruppe beschlos-
sen. Damit wurden Forderungen von EZB und BaFin umgesetzt 
und das Sicherungssystem effizienter gemacht. Unter anderem 
wurden die Entscheidungsstrukturen effektiver ausgestaltet. Fer-
ner wurden verbindliche Eckpunkte zur Errichtung eines ab 2025 
anzusparenden Zusatzfonds beschlossen.

Das Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe umfasst 
zusätzlich zur Institutssicherung eine Einlagensicherung zum 
Schutz entschädigungsfähiger Einlagen bis zu 100.000 € pro 
Kunde. Im Helaba-Konzern belaufen sich die gedeckten Ein-
lagen auf insgesamt 18,1 Mrd. € (31. Dezember 2021: 17,7 Mrd. €). 
Die BaFin hat das institutsbezogene Sicherungssystem der 
Sparkassen-Finanzgruppe als Einlagensicherungssystem im 
Sinne des Einlagensicherungsgesetzes anerkannt.

Darüber hinaus gehören die Helaba und die Frankfurter 
 Sparkasse satzungsrechtlich dem Reservefonds des  Spar kassen- 
und Giroverbands Hessen-Thüringen als Mitglieder an. Der Re-
servefonds gewährleistet im Haftungsfall eine weitere, neben 
dem bundesweiten Sicherungssystem bestehende  Sicherung. Er 
sichert die Verbindlichkeiten der Helaba und der Frankfurter 
Sparkasse gegenüber Kunden einschließlich Kredit instituten, 
Versicherungsunternehmen und sonstigen institutionellen An-
legern sowie die verbrieften Verbindlichkeiten.  Ausgenommen 
hiervon sind unabhängig von ihrer Restlaufzeit Verbindlich-
keiten, die bei den Instituten als Eigenmittel bestandteile im 
Sinne von § 10 KWG dienen oder gedient haben, wie Vermögens-
einlagen stiller Gesellschafter, Genussrechts verbindlichkeiten 
sowie nachrangige Verbindlichkeiten. Das Gesamtvolumen des 
Fonds wurde durch die zum 17. November 2022 geänderte Sat-
zung für den Reservefonds auf 600 Mio. € festgelegt. 

Bis zur vollständigen Einzahlung des Gesamtvolumens hat der 
Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen die Haftung für 
die Zahlung des Differenzbetrags zwischen tatsächlicher Dotie-
rung und Gesamtvolumen übernommen.

Auch der Rheinische Sparkassen- und Giroverband (RSGV) und 
der Westfälisch-Lippische Sparkassen- und Giroverband (SVWL) 
haben jeweils einseitig einen zusätzlichen regionalen Reserve-
fonds für die Helaba geschaffen.

Für das Förderinstitut WIBank, das als rechtlich unselbststän-
dige Anstalt in der Helaba organisiert ist, besteht gesetzlich 
geregelt und in Übereinstimmung mit den EU-beihilferecht-
lichen Anforderungen eine unmittelbare Gewährträgerhaftung 
durch das Land Hessen.

Adressenausfallrisiko
Das Kreditgeschäft stellt ein wesentliches Kerngeschäft der 
Helaba dar. Entsprechend sind das Eingehen von Adressenaus-
fallrisiken sowie die Kontrolle und Steuerung dieser Risiken 
Kernkompetenzen der Helaba. Sowohl durch die Weiterentwick-
lung des Marktumfelds als auch durch neue Entwicklungen im 
regulatorischen Umfeld der Kreditinstitute ergeben sich perma-
nent neue Herausforderungen für die interne Steuerung der 
Adressenausfallrisiken, die eine konsequente Überprüfung der 
bestehenden Verfahren erfordern.

Als Basis hierfür dient eine umfassende, aus der Geschäfts-
strategie abgeleitete, einheitliche Risikostrategie. In der Teil-
risikostrategie Adressenausfallrisiken wird für alle Geschäfts-
segmente die Risikoneigung differenziert nach Produkten, 
Kundensegmenten und Risikoklassen definiert. Die Teil-
risikostrategie Adressenausfallrisiken wird jährlich überprüft. 

Aufsichtsrechtliche Eigenmittelanforderungen
Die Helaba wendet den IRB-Ansatz an. Mit den internen 
 Rating-Verfahren (Ausfall-Rating) für das Kreditportfolio, dem 
Sicherheitenverwaltungssystem, der Credit Loss Database, die 
zur Erfassung und Analyse des Ausfallportfolios und der Einzel-
wertberichtigungen dient, sowie einem regulatorischen 
 Rechenkern sind die entsprechenden aufsichtsrechtlichen 
 Regelungen nach den aktuell gültigen CRR in den Verfahren und 
Systemen der Helaba umgesetzt. 
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Risikoüberwachung mit dem Global-Limit-System
Die Helaba verfügt über ein Global-Limit-System, in dem zeitnah 
kontrahentenbezogene Adressenausfallrisiken strukturiert und 
transparent aufbereitet werden. Die Kontrahentenlimite orien-
tieren sich sowohl an der Bonität (Rating) der Kontrahenten als 
auch an der Risikotragfähigkeit der Helaba.

Zur Überwachung, Begrenzung und Steuerung von Adressenaus-
fallrisiken werden im Global-Limit-System kreditnehmer-
bezogene Gesamtlimite auf Konzernebene erfasst. Auf diese 
Gesamtlimite werden alle Arten von Krediten gemäß den  Artikeln 
389 f. der CRR und Garantien gemäß Artikel 403 CRR, sowohl aus 
Handels- als auch aus Bankbuchaktivitäten, gegenüber den Kre-
ditnehmern angerechnet. Vorleistungs- und Abwicklungsrisiken 
aus Devisen- und Wertpapiergeschäften, Kontokorrent-Intra-
day-Risiken, Lastschrift einreicher-Risiken sowie so genannte 
Additional Risks aus  Konstrukten werden als wirtschaftliche 
 Risiken genehmigt und auf separate Limite angerechnet.

Die genehmigten Gesamtlimite werden entsprechend der Be-
schlussvorlage auf Einzelkreditnehmer, Produktarten und die 
betroffenen operativen Geschäftsbereiche alloziert. Die Ausnut-
zung der einzelnen Limite wird täglich überwacht; bei etwaigen 
Limitüberschreitungen werden umgehend die erforderlichen 
Maßnahmen eingeleitet.

Die Anrechnung von Swaps, Termingeschäften und Optionen auf 
das Gesamtlimit erfolgt mit Kreditäquivalenzbeträgen, die auf 
einer internen Add-on-Methode basieren. Die Add-ons werden 
einmal pro Jahr beziehungsweise anlassbezogen (beziehungs-
weise bei Marktverwerfungen) vom Bereich Risikocontrolling 
validiert und gegebenenfalls angepasst. Alle weiteren 
Handelsbuch positionen (zum Beispiel Geldhandel, Wert papiere) 
werden mit Marktpreisen bewertet.

Ergänzend werden Sekundärrisiken aus Leasingengagements 
(Leasingnehmer) oder aus erhaltenen Bürgschaften und 
 Garantien sowie Lastschrifteinreicher-Risiken beim jeweiligen 
Risikoträger als wirtschaftliche Risiken erfasst.

In Grafik 1 ist das Gesamtkreditvolumen per 31. Dezember 2022, 
das sich aus Kreditinanspruchnahmen und nicht genutzten zuge-
sagten Kreditlinien zusammensetzt, des engen Konzern kreises 
(Helaba zuzüglich Tochtergesellschaften Frankfurter Sparkasse, 
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG und Helaba Asset Ser-
vices) in Höhe von 232,6 Mrd. € (31. Dezember 2021: 220,8 Mrd. €), 
aufgeteilt nach Portfolios, dar gestellt. Das Gesamtkreditvolumen 
entspricht dem gemäß den geltenden Rechtsnormen für Groß-
kredite ermittelten Risiko positionswert vor Anwendung der 
Ausnahmen zur Ermittlung der Großkreditobergrenzenaus-
lastung und vor Anwendung von Kreditminderungstechniken.

Der Schwerpunkt der Kreditaktivitäten des engen Konzern-
kreises liegt zum 31. Dezember 2022 bei den Portfolios öffent-
liche Hand, Immobilien und Firmenkunden.
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Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die 
 regionale Verteilung des Gesamtkreditvolumens des engen 
Konzernkreises auf Basis des Sitzlandes des Kreditnehmers:

Ländercluster in Mrd. €

31.12.2022 31.12.2021

Deutschland 160,5 152,9

Restliches Europa 49,9 47,5

Nordamerika 21,0 19,2

Ozeanien 0,5 0,5

Sonstige 0,7 0,6

Danach liegt der Schwerpunkt unverändert in Deutschland und 
weiteren europäischen Staaten. 

Bonitäts- / Risikobeurteilung
Die Helaba verfügt über 16 in Kooperation mit dem Deutschen 
Sparkassen- und Giroverband (DSGV) beziehungsweise anderen 
Landesbanken entwickelte Rating-Verfahren sowie zwei selbst 
entwickelte Rating-Verfahren. Diese Verfahren basieren auf 
 statistischen Modellen und ordnen die Kreditengagements 

 unabhängig von der Kunden- oder Objektgruppe kardinal über 
eine 25-stufige Ausfall-Rating-Skala einer festen Ausfallwahr-
scheinlichkeit (Probability of Default, PD) zu.

Im engen Konzernkreis (Helaba zuzüglich  Tochtergesellschaften 
Frankfurter Sparkasse, Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) 
AG und Helaba Asset Services) teilt sich das Gesamtkreditvolu-
men in Höhe von 232,6 Mrd. € (31. Dezember 2021: 220,8 Mrd. €) 
nach Ausfall-Rating-Klassen wie in  Grafik 2 dargestellt auf.
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Sicherheiten
Neben der Bonität der Kreditnehmer beziehungsweise der Kon-
trahenten sind die zur Verfügung stehenden Sicherheiten (be-
ziehungsweise allgemeine Kreditrisikominderungstechniken) 
von maßgeblicher Bedeutung für das Ausmaß der Adressenaus-
fallrisiken. Sicherheiten werden nach den Beleihungsgrund-
sätzen der Helaba bewertet. Im Rahmen des turnusmäßigen 
oder anlassbezogenen Überwachungsverfahrens wird die Be-
wertung angepasst, wenn sich bewertungsrelevante Faktoren 
ändern.

Das Sicherheitenverwaltungssystem der Helaba bietet die Vor-
aussetzungen, um die umfassenden Möglichkeiten zur Berück-
sichtigung eigenkapitalentlastender Kreditrisikominderungs-
techniken nach CRR ausschöpfen zu können. Es stellt den 
Datenbestand zur Prüfung und Verteilung der anrechenbaren 
Sicherheitenwerte auf die besicherten Risikopositionen bereit.

Länderrisiken
Der Länderrisikobegriff der Helaba umfasst neben dem Transfer- 
und Konvertierungsrisiko auch das Risiko des Sovereign 
 Defaults. Somit werden auch solche Einzelgeschäfte im Länder-
risikoexposure berücksichtigt, welche von einer Helaba- 
Lokation mit einem Kreditnehmer im gleichen Land in Landes-
währung (so genannte Lokalgeschäfte) abgeschlossen werden. 

Die Helaba verfügt über eine am wirtschaftlichen Risikoträger 
orientierte Methodik zur internen Länderrisikobemessung und 
-zuordnung, das heißt, dass das zunächst nach dem strengen
Domizilprinzip dem Sitzland des Kreditnehmers zugeordnete
Risiko unter bestimmten Voraussetzungen auf das Sitzland der 
Konzernmutter oder des Leasingnehmers beziehungsweise bei 
Cashflow-Konstruktionen und bei Berücksichtigung von Sicher-
heiten auf das Land des wirtschaftlichen Risikoträgers über-
tragen wird.

Das Länderrisikosystem dient als zentrales Instrument zur 
 vollständigen, zeitnahen, risikogerechten und transparenten 
Erfassung, Überwachung und Steuerung der Länderrisiken. In 
die Steuerung der Länderrisiken sind sämtliche Kredit- und 
Handels bereiche der Helaba einschließlich der Tochtergesell-
schaften Frankfurter Sparkasse, Frankfurter Bankgesellschaft 
(Schweiz) AG und Helaba Asset Services einbezogen. Das 
 gesamte Länderrisiko – ohne Länder der Eurozone – darf das 
Siebenfache des Kernkapitals (Tier 1) der Helaba-Instituts-
gruppe nicht überschreiten. Die Ausnutzung zum 31. Dezem-
ber 2022 belief sich auf das 4,3-Fache des Kernkapitals.

Der Vorstands-Kreditausschuss legt für alle Länder mit Aus-
nahme von Deutschland Länderlimite fest. Das einem Land zu-
gestandene Gesamtlimit wird unterteilt in ein Kredit- und ein 
Handelslimit. Zusätzlich werden die Länderrisiken für lang-
fristige Geschäfte durch Sublimite begrenzt.

Das interne Rating-Verfahren für Länder- und Transferrisiken 
unterscheidet 25 mögliche Länder-Rating-Klassen nach der 
bankweit einheitlichen Masterskala. Alle Einstufungen werden 
mindestens jährlich von der Abteilung Research & Advisory 
 ermittelt und vom Bereich Credit Risk Management final fest-
gelegt. Der Bereich Capital Markets als zentrale Koordinations-
stelle für Länderlimitanträge bringt auf dieser Basis unter Ein-
beziehung bankspezifischer, geschäfts politischer und 
risikomethodischer Überlegungen einen Länderlimit vorschlag 
ein, auf dessen Basis der Vorstands-Kreditausschuss die Limite 
für die einzelnen Länder festsetzt.

Für Länder mit den schlechtesten Rating-Klassen (22 – 24) hat 
die Helaba keine Länderlimite vorgesehen. 

Die Länderrisiken (Transfer-, Konvertierungs- und Sovereign- 
Default-Risiken) aus Ausleihungen der Helaba im engen Kon-
zernkreis an Kreditnehmer mit Sitz im Ausland in Höhe von 
66,5 Mrd. € (31. Dezember 2021: 61,9 Mrd. €) konzentrieren sich 
regional vorwiegend auf Europa (68,0 %) und Nordamerika 
(30,4 %). Sie sind per 31. Dezember 2022 zu 57,2 % (31. Dezem-
ber 2021: 75,6 %) den Länder-Rating-Klassen 0 und 1 zugeord-
net. Weitere 42,6 % (31. Dezember 2021: 24,3 %) werden in den 
Rating-Klassen 2 – 15 generiert. Lediglich 0,2 % (31. Dezem-
ber 2021: 0,1 %) sind mit Rating-Klasse 16 und schlechter gera-
tet. Die Änderung der Risikostruktur resultiert insbesondere aus 
der Migration der Vereinigten Staaten von Amerika von 
 Rating-Klasse 1 in Rating-Klasse 2.

Die Engagements in den Ländern Russische Föderation 
 (Rating-Klasse 22), Belarus (Rating-Klasse 22) und Ukraine 
 (Rating-Klasse 21) belaufen sich zum Stichtag auf insgesamt 
rund 20 Mio. € (31. Dezember 2021: rund 27 Mio. €).
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Kreditrisikoprozesse und Organisation
Die MaRisk enthalten differenzierte Regelungen zur Organisa-
tion des Kreditgeschäfts sowie zu den Kreditprozessen und zur 
Ausgestaltung der Verfahren zur Identifizierung, Quantifizie-
rung, Steuerung und Überwachung der Risiken im Kredit-
geschäft.

Die wesentlichen geschäftspolitischen Vorgaben zur Aufbau- 
und Ablauforganisation im Kreditgeschäft hat der Vorstand in 
gesonderten Organisationsrichtlinien für das Kreditgeschäft 
festgelegt.

Genehmigungsverfahren
Das Genehmigungsverfahren der Helaba garantiert, dass Kre-
ditrisiken nicht ohne vorherige Genehmigung eingegangen 
werden. Nach der Geschäftsanweisung für den Vorstand bedür-
fen Kredite ab einer bestimmten Höhe der Zustimmung des 
Risiko- und Kreditausschusses des Verwaltungsrats; unter die-
sen  Betragsgrößen liegende Engagements werden abgestuft 
nach Kompetenzen (Gesamtvorstand, Vorstands-Kreditaus-
schuss, einzelne Vorstandsmitglieder, Mitarbeitende) geneh-
migt. Grundlage für Kreditgenehmigungen bilden detaillierte 
Risikobeurteilungen. Bestandteil der Kreditvorlagen sind ent-
sprechend den MaRisk im so genannten risikorelevanten Ge-
schäft immer zwei voneinander unabhängige Voten durch den 
zuständigen Marktbereich sowie den zuständigen Marktfolge-
bereich. Der Vertreter des jeweiligen Marktfolgebereichs hat 
dabei im Rahmen eines Eskalationsprozesses stets ein Veto-
recht. In letzter Instanz entscheidet der Gesamtvorstand.

Ergänzt wird das Verfahren durch aus der Risikotragfähigkeit 
des Helaba-Konzerns abgeleitete Konzentrationslimite, die ab-
gestuft nach Ausfall-Rating-Klasse der wirtschaftlichen Gruppe 
verbundener Kunden die Engagements zusätzlich begrenzen. 
Außerdem sind alle Kredite mindestens einmal innerhalb von 
zwölf Monaten zu überwachen. Ein tägliches Überziehungsma-
nagement wird unter anderem durch Einsatz des Global- Limit-
Systems gewährleistet, das alle Kredite (Linien und Inanspruch-
nahmen) des engen Konzernkreises pro Gruppe verbundener 
Kunden zusammenführt.

Quantifizierung der Adressenausfallrisiken
In der regulatorischen Sicht erfolgt die Quantifizierung erwar-
teter und unerwarteter Adressenausfallrisiken über den regula-
torischen Rechenkern. Erwartete Adressenausfallrisiken werden 
in Form des Expected Loss einzelgeschäftlich kalkuliert. Die 
Berechnung für regulatorische Zwecke erfolgt auf Basis der in-
ternen Rating-Verfahren und regulatorisch vorgegebener 

Loss-Given-Defaults (LGD). Zur Abdeckung unerwarteter Ver-
luste wird das gemäß CRR vorzuhaltende Eigenkapital ebenfalls 
einzelgeschäftlich ermittelt und sowohl in der Einzelgeschäfts-
steuerung als auch in der Risikokapitalsteuerung verwendet. 

In der internen Steuerung werden Adressenausfallrisiken mit 
einem Value-at-Risk-Ansatz ermittelt. Die Quantifizierung er-
folgt mittels eines intern entwickelten und auf Credit Metrics 
basierenden Kreditrisikomodells (Monte-Carlo-Simulation) 
unter Berücksichtigung von Risikokonzentrationen sowie zu-
sätzlich Migrations- und stochastischen LGD-Risiken. Der aus 
der simulierten Wahrscheinlichkeitsverteilung ermittelte Value-
at-Risk (VaR) stellt ein Maß für die Obergrenze des potenziellen 
Verlusts eines Portfolios dar, der innerhalb eines Jahres mit 
einer Wahrscheinlichkeit (Konfidenzniveau) von 99,9 % (Öko-
nomische Interne Perspektive) nicht überschritten wird.

Als Risikoparameter werden neben den internen Rating-Ver-
fahren zusätzlich intern geschätzte Migrationsmatrizen und 
LGD-Parameter sowie empirisch gemessene Korrelationen he-
rangezogen. Das Gesamtrisiko basiert auf der Annahme des 
simultan korrelierten Eintretens von Verlusten (systematisches 
Risiko).

Die Quantifizierung der Adressenausfallrisiken wird zusätzlich 
verschiedenen Szenariobetrachtungen unterworfen, um Aus-
wirkungen entsprechender Stress-Situationen aufzuzeigen. 
Dafür werden die Risikoparameter szenarioabhängig modelliert.

In der Stichtagsbetrachtung der Ökonomischen Internen 
 Perspektive der Risikotragfähigkeitsrechnung ergibt sich aus 
Adressenausfallrisiken für die Helaba-Gruppe ein auf Basis des 
VaR ermitteltes ökonomisches Risikopotenzial von 1.353 Mio. € 
(31. Dezember 2021: 1.496 Mio. €). Wesentlicher Grund für den 
Rückgang des ökonomischen Risikopotenzials sind der Expo-
surerückgang in den Bereichen Corporate Banking und Global 
Markets sowie die Neuparametrisierung der Loss-Given-De-
fault-Modelle. 

Sonderthemen des Risikomanagements 
 Adressenausfallrisiken 2022 
Die Lage rund um den Ukraine-Krieg sowie die damit verbunde-
nen Verwerfungen und geopolitischen Spannungen stellten 
2022 für die Bank ein rasch ansteigendes Risiko dar. Vor diesem 
Hintergrund hat die Bank in Ergänzung ihres bestehenden Risi-
komanagement-Frameworks Maßnahmen zur Identifizierung 
und Bewertung der damit verbundenen Risiken sowie Vorsorge- 
und risikoreduzierende Maßnahmen getroffen. 
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Im ersten Schritt erfolgte eine Analyse des gesamten Kreditport-
folios auf mögliche Betroffenheit über Erst- und Zweitrunden-
effekte durch den Ukraine-Krieg. Im Rahmen der Analyse wur-
den (neben einem geringen direkten Exposure in den direkt 
betroffenen Ländern Russische Föderation, Ukraine und Bela-
rus) Kreditnehmer mit einer hohen Betroffenheit durch nachge-
lagerte Effekte (unter anderem Import- und Exportbeschrän-
kung von Waren und Energie, Produktionseinschränkungen 
beziehungsweise -unterbrechungen unter anderem wegen 
fehlender Zulieferprodukte, deutliche Erhöhung der Energie-
preise, genereller Lieferstopp von Energie aus der Russischen 
Föderation) identifiziert. Sie wurden in den Systemen der Bank 
zur engen Überwachung und für eine regelmäßige Berichter-
stattung gekennzeichnet. Ferner wurden, wo erforderlich, An-
passungen an der Risikoeinstufung und / oder der jeweiligen 
Engagementstrategie vorgenommen.

Das Nettoexposure (nach Überträgen auf den Garantiegeber) 
dieser mindestens mit einem Warnhinweis risikoklassifizierten 
Unternehmen beläuft sich zum Stichtag auf rund 4,9 Mrd. € und 
betrifft überwiegend Unternehmen / Kunden im Portfolio Fir-
menkunden. 

Im zweiten Schritt erfolgte eine weitergehende Analyse der Aus-
wirkungen des Gaslieferstopps der Russischen Föderation und 
des Risikos stark steigender beziehungsweise hoher Energie-
preise auf einzelne Subportfolios. Auf Basis der Analyseergeb-
nisse wurde der bisherige unternehmensspezifische Ansatz zur 
Identifikation der vom Ukraine-Krieg besonders betroffenen 
Kunden um einen branchenspezifischen Ansatz zur Betroffen-
heit von Subportfolios vom Gaslieferstopp der Russischen 
 Föderation deutlich erweitert. Damit wird nun über ausgewählte 
Subportfolios die Betroffenheit ganzer Industriezweige vom 
Energieträger Gas (Erdgas als wesentlicher Bestandteil der Ge-
schäftsprozesse beziehungsweise deren Betroffenheit über 
Lieferketten) abgebildet und eine enge Überwachung und Be-
richterstattung gewährleistet. Auch hier wurden, wo erforder-
lich, Anpassungen an der Risikoeinstufung und / oder der jewei-
ligen Engagementstrategie (unter anderem Reduktion und 
Suspendierung kundenbezogener Limite, Fokussierung des 
Neugeschäfts auf Bestandskunden) zur Begrenzung des Risiko-
anstiegs vorgenommen.

Der Gesamtkreditbetrag der als von der Energiekrise infolge des 
Gaslieferstopps der Russischen Föderation betroffen eingestuf-
ten Subportfolios beläuft sich zum Stichtag auf insgesamt 
28 Mrd. € (darin enthalten sind 4,3 Mrd. € der bereits mit min-
destens einem Warnhinweis risikoklassifizierten Unternehmen).

Unabhängig davon wurde das 2020 etablierte aktive Manage-
ment der von der COVID-19-Pandemie stark betroffenen Risi-
kosubportfolios sowie die bereichsübergreifende enge Überwa-
chung vor allem der davon in Intensiv-, Sanierungs- und 
Problemkrediten geführten Engagements fortgeführt und das 
zunächst auf die COVID-19-Pandemie fokussierte Verfahren zur 
Identifikation kritischer Subportfolios weiterentwickelt. Mit dem 
allmählichen Auslaufen der Pandemie erfolgt die Ermittlung nun 
unabhängig von COVID-19-bezogenen Merkmalen auf Basis von 
limitierten Subportfolios und deren Watchlist-Anteil ab einer 
definierten Mindestportfoliogröße. Das Verfahren wird halbjähr-
lich durch das operative Risikomanagement überprüft.

Der Gesamtkreditbetrag der kritischen Subportfolios beläuft 
sich zum Stichtag auf 11,3  Mrd.  € (31.  Dezember 2021: 
12,5 Mrd. €, nur COVID-19-Betroffenheit) in den Portfolios Im-
mobilien, Firmenkunden sowie Transport und Mobilien, davon 
0,6 Mrd. € gleichzeitig wegen ihrer Betroffenheit über Erst- und 
Zweitrundeneffekte auch in der vorgenannten Gasliefer-
stopp-Überwachung enthalten. Der Rückgang des Gesamt-
kredits gegenüber dem Vorjahr resultiert unter anderem aus der 
risikomindernden Berücksichtigung von Überträgen auf den 
Garantiegeber.

Zum Stichtag verteilen sich das Volumen der als kritisch einge-
stuften Subportfolios und das Volumen der davon bereits auf 
der Watchlist befindlichen Kunden / Transaktionen wie folgt auf 
Subportfolios der Portfolios Immobilien, Firmenkunden sowie 
Transport und Mobilien:

Portfolio

Davon als kritisch 
eingestufte 

 Subportfolios
Davon auf 
 Watchlist

Immobilien 6,3 Mrd. € 1,6 Mrd. €

Firmenkunden 3,4 Mrd. € 1,3 Mrd. €

Transport und Mobilien 1,7 Mrd. € 0,3 Mrd. €

Die vom Gaslieferstopp der Russischen Föderation ausgehende 
Energieverfügbarkeits- und -preiskrise verursachte im zweiten 
Halbjahr 2022 einen wirtschaftlichen Rückgang in den von der 
Helaba primär finanzierten Märkten. Direkt und indirekt betrof-
fen sind Unternehmen in energieintensiven Industriezweigen 
und Unternehmen, die über Lieferketten mittelbar betroffen 
sind. Als Reaktion darauf hat die Bank Maßnahmen zur Begren-
zung des Risikoanstiegs beziehungsweise zur Risikoreduktion 
umgesetzt und zusätzliche portfoliobasierte Risikovorsorge 
gebildet. 
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Auf den in 2022 verzeichneten Zinsanstieg reagierten die Ziel-
märkte der Helaba im Immobilienkreditgeschäft mit zurückge-
henden Preisen und einem deutlich zurückgehenden Transak-
tionsvolumen. Im Neugeschäft wurde auf den erwarteten 
Zinsanstieg bereits seit 2021 mit einer deutlichen Fokussierung 
in der Strukturierung und Risikobeurteilung auf die mit dem 
Kunden zu vereinbarende Zinsabsicherung während der Lauf-
zeit der Transaktion reagiert. Mit dem Zinsanstieg steigen 
zudem die Refinanzierungsrisiken bei den Transaktionen, die 
auf diese Entwicklung nicht oder nicht schnell genug mit Miet-
erhöhungen reagieren können. Im Zuge einer im vierten Quartal 
durchgeführten detaillierten Portfolioanalyse wurde ein betrof-
fenes Volumen in Höhe von 0,6 Mrd. € identifiziert, welches auf-
grund dieser Risiken auf die Watchlist genommen wurde. Akute 
Ausfallrisiken sind mit diesen Transaktionen aktuell noch nicht 
verbunden.

Insgesamt zeigen sich die im Kreditportfolio des engen Kon-
zernkreises inhärenten Risiken trotz verstärkter Belastungen  
aufgrund der hohen Qualität weiterhin überwiegend stabil. Tat-
sächliche Rating-Erhöhungen beziehungsweise Ausfallereig-
nisse liegen auch in 2022 weiter deutlich unterhalb des vom 
Management erwarteten Anstiegs der Adressenausfallrisiken.

Die Kreditrisiken im engen Konzernkreis unterliegen unverän-
dert einer engen Überwachung und regelmäßigen Bewertung, 
damit auch auf die zukünftigen Auswirkungen des Ukraine- 
Kriegs sowie des Zinsanstiegs schnell reagiert werden kann. 

In Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung des Ukraine- 
Kriegs, der Energiekrise und der in 2022 deutlich abflachenden 
COVID-19-Pandemie sind trotz der von der Bank getroffenen 
Maßnahmen, staatlicher Hilfsmaßnahmen und individueller Zu-
geständnisse in 2023 unter anderem weitere Rating-Verschlech-
terungen oder Kreditausfälle nicht auszuschließen.

Risikovorsorge
Für Adressenausfallrisiken wird eine ausreichende Risikovor-
sorge gebildet. Die Angemessenheit der Risikovorsorge wird 
regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Dabei 
standen in den Jahren 2020 und 2021 vor allem die Auswirkun-
gen der COVID-19-Pandemie im Fokus, schlugen sich aber in 
der auf den Einzelfall bezogenen Risikovorsorge aufgrund um-
fangreicher staatlicher Stützungen und Sondermaßnahmen wie 
der vorübergehenden Aussetzung von Insolvenzantragspflich-
ten bisher nur begrenzt nieder.

Die anhaltenden Störungen der internationalen Lieferketten 
sowie die erwarteten Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und der 
damit verbundenen Sanktionen inklusive Engpässen bei der 

Energieversorgung wurden im Wege einer portfoliobasierten 
Risikovorsorge berücksichtigt, da es bislang bei Einzelengage-
ments nur sehr vereinzelt bereits zu konkreten Kreditausfällen 
gekommen ist. Die portfoliobasierte Risikovorsorge berücksich-
tigt Auswirkungen der abgeschwächten makroökonomischen 
Bedingungen, die sich noch nicht vollständig in den Risikomo-
dellen widerspiegeln. Außerdem fließen hier die Effekte in den 
durch die vorgenannten Risikoentwicklungen besonders betrof-
fenen Branchen ein.

Weitere Angaben zu Kreditrisiken sind in Anhangangabe (37) 
des Konzernabschlusses dargestellt.

Nachhaltigkeitskriterien im Kreditgeschäft
Um das grundsätzliche Risiko, dass von der Helaba finanzierte 
Unternehmen oder Projekte negative Auswirkungen auf Umwelt 
und Gesellschaft verursachen, zu minimieren bis auszuschlie-
ßen, hat die Helaba Nachhaltigkeitskriterien und Ausschlussbe-
dingungen für die Kreditvergabe entwickelt, die in den beste-
henden Risikoprozess und die Risikosteuerung integriert sind 
und konzernweit gelten. Sie sind auf der Website der Helaba 
veröffentlicht (Leitlinie „Nachhaltigkeit in der Kreditvergabe“).

Maßgeblich für die Identifikation, Messung und Steuerung des 
nachhaltigen Kreditgeschäfts ist das Sustainable Lending Frame-
work der Helaba, das im ersten Halbjahr 2022 veröffentlicht 
wurde. Das Rahmenwerk beinhaltet ein umfassendes Kriterien-
set und eine gruppenweit einheitliche Methode, um nachhaltige 
Finanzierungen zu klassifizieren und so ihren Anteil am Gesamt-
kreditvolumen weiter auszubauen. Es findet Anwendung im 
gesamten Kreditgeschäft der Helaba und der Frankfurter Spar-
kasse. Dies gewährleistet einen einheitlichen Blick auf nachhal-
tige Finanzierungsaktivitäten in der gesamten Helaba-Gruppe. 

Bei der Kreditvergabe und -überwachung werden Faktoren in 
Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance sowie damit ver-
bundene Risiken für die finanzielle Lage der Kreditnehmer be-
rücksichtigt. Dabei stehen insbesondere die potenziellen Aus-
wirkungen der Umweltfaktoren und des Klimawandels auf die 
Rückzahlungsfähigkeit unserer Kreditnehmer im Vordergrund 
und werden inklusive etwaiger risikomindernder Maßnahmen 
des Kreditnehmers bewertet. Die systematische Identifikation 
und Bewertung solcher ESG-Faktoren erfolgt anhand einer ein-
heitlich vorgegebenen Systematik. Das Ergebnis der Bewertung 
wird in Form einer mehrstufigen Skala ausgedrückt und als Be-
standteil der Risikoanalyse dokumentiert.

B-42



Konzernlagebericht Risikobericht 62

Das Risikomanagement hinsichtlich Klimarisiken wird kontinu-
ierlich weiterentwickelt. Dabei werden die Erwartungen aus dem 
EZB-Leitfaden für Klima- und Umweltrisiken sowie weiterer auf-
sichtsrechtlicher Anforderungen berücksichtigt. Parallel hierzu 
erfolgt der Aufbau eines adäquaten Risikoreportings.

Beteiligungsrisiko

Unter dem Beteiligungsrisiko werden diejenigen Risiken aus 
Beteiligungen zusammengefasst, deren Einzelrisikoarten nicht 
separat im Risikocontrolling für die einzelnen Risikoarten be-
rücksichtigt werden. Werden die für eine Beteiligung relevanten 
Risikoarten unter Berücksichtigung der Wesentlichkeit und 
rechtlicher Möglichkeiten in das gruppenweite Risikomanage-
ment integriert (Einzelrisikosteuerung), ist die Betrachtung von 
Beteiligungsrisiken für diese Beteiligung nicht relevant. Neben 
den handelsrechtlichen Beteiligungen werden auch solche 
 Finanzinstrumente unter dem Beteiligungsrisiko ausgewiesen, 
die nach CRR der Forderungsklasse Beteiligungen zugeordnet 
werden.

Der Risikogehalt der einzelnen Beteiligung wird im Hinblick auf 
die Werthaltigkeit anhand eines zweistufigen Kriterienkatalogs 
(Ampelverfahren) klassifiziert. Daneben erfolgt die Risiko-
beurteilung auf Basis der Bonitätseinschätzung und -entwick-
lung des jeweiligen Unternehmens im Rahmen des bankinter-
nen Rating-Verfahrens. Die Beteiligungsrisiken werden 
viertel jährlich an den Risikoausschuss des Vorstands und den 
Risiko- und Kreditausschuss des Verwaltungsrats berichtet.

Die Zusammensetzung des Beteiligungsportfolios ist im Ver-
gleich zum Jahresende 2021 nahezu unverändert. In der Stich-
tagsbetrachtung der Ökonomischen Internen Perspektive der 
Risikotragfähigkeitsrechnung ergibt sich aus Beteiligungs-
risiken für den Helaba-Konzern ein ökonomisches Risikopoten-
zial in Höhe von 151 Mio. € (31. Dezember 2021: 140 Mio. €). Die 
Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus dem Eingehen neuer 
Beteiligungen an Private-Equity-Fonds.

Marktpreisrisiko

Risikosteuerung
Integriert in die Gesamtbanksteuerung erfolgt die Steuerung 
von Marktpreisrisiken in der Helaba für das Handelsbuch und 
das Bankbuch. Klar definierte Verantwortlichkeiten und Ge-
schäftsprozesse schaffen die Voraussetzungen für ihre effektive 
Begrenzung und Steuerung. Auf Basis der Risikoinventur wer-
den in Abhängigkeit von der Geschäftstätigkeit die Tochter-

gesellschaften im Rahmen des gruppenweiten Risikomanage-
ments in abgestufter Weise in den Steuerungsprozess 
einbezogen. Schwerpunkte bilden die Tochtergesellschaften 
Frankfurter Sparkasse und Frankfurter Bankgesellschaft 
(Schweiz) AG. Die Quantifizierung der Marktpreisrisiken erfolgt 
nach den Methoden der Helaba. 

Der strategische Schwerpunkt der Handelsaktivitäten liegt auf 
dem kundengetriebenen Geschäft, das durch ein bedarfsorien-
tiertes Produktangebot unterstützt wird. Die Steuerung der 
 Positionen des Handelsbuchs liegt in der Verantwortung des 
 Bereichs Capital Markets. Dem Bereich Treasury obliegt die Steu-
erung der Refinanzierung sowie das Management der Zins- und 
Liquiditätsrisiken des Bankbuchs. Zusätzlich verantwortet der 
Bereich Treasury den zum Handels buch gehörenden Rückfluss-
bestand eigener Emissionen.

Limitierung von Marktpreisrisiken
Zur Begrenzung von Marktpreisrisiken verwendet die Helaba 
eine einheitliche Limitstruktur. In den Prozess zur Allokation der 
Limite ist neben den internen Gremien der Helaba auch der 
 Risiko- und Kreditausschuss des Verwaltungsrats bei der Fest-
legung der Limitierung der Risikotragfähigkeit eingebunden. 

Im Rahmen des für Marktpreisrisiken festgelegten Gesamtlimits 
alloziert der Risikoausschuss Limite auf die risikonehmenden 
Geschäftsbereiche sowie auf die einzelnen Marktpreisrisiko-
arten. Zusätzlich erfolgt hier eine separate Limitierung für das 
Handelsbuch und das Bankbuch. Die Suballokation von Limiten 
auf untergeordnete Organisationseinheiten sowie die einzelnen 
Standorte der Helaba liegt in der Verantwortung der mit einem 
Limit ausgestatteten Geschäftsbereiche. Darüber hinaus wer-
den Bestandslimite und dynamische Verlustlimite sowie in den 
Handelsbereichen eigenständig Stop-Loss-Limite zur Begren-
zung von Marktpreisrisiken eingesetzt.

Das Marktpreisrisikogesamtlimit wurde im Berichtsjahr stets 
eingehalten.

Risikoüberwachung
Die Identifikation, Quantifizierung und Überwachung von Markt-
preisrisiken liegt in der Verantwortung des Bereichs Risiko-
controlling. Hierzu gehören neben der Risikoquantifizierung 
auch die Überprüfung der Geschäfte auf Marktkonformität und 
die Ermittlung des betriebswirtschaftlichen Ergebnisses. Zu-
sätzlich wird die Überleitungsrechnung zum externen Rech-
nungswesen erstellt.

Die kontinuierliche fachliche und technische Weiterentwicklung 
der eingesetzten Verfahren und Systeme sowie eine intensive Da-
tenpflege tragen wesentlich zur adäquaten Erfassung der Markt-

B-43



63

preisrisiken in der Helaba bei. Bei der Einführung neuer Produkte 
ist ein durch den „Ausschuss Neue Produkte“ verankerter Prozess 
zu durchlaufen. Die Autorisierung eines neuen Produkts setzt die 
korrekte Verarbeitung in den benötigten  Systemen zur Positions-
erfassung, Abwicklung, Ergebnisermittlung und Risikoquantifizie-
rung sowie für das Rechnungswesen und das Meldewesen voraus.

Im Rahmen eines umfassenden Reportings werden die zustän-
digen Vorstandsmitglieder sowie die positionsführenden Stel-
len täglich über die ermittelten Risikozahlen und die erzielten 
betriebswirtschaftlichen Ergebnisse auf Basis aktueller Markt-
preise unterrichtet. Zusätzlich erhalten wöchentlich der Gesamt-
vorstand und der Dispositionsausschuss sowie monatlich der 
Risikoausschuss Informationen über die aktuelle Risiko- und 
Ergebnissituation. Etwaige Überschreitungen der festgelegten 
Limite setzen den Eskalationsprozess zur Begrenzung und 
Rückführung der Risiken in Gang.

Quantifizierung von Marktpreisrisiken
Die Quantifizierung der Marktpreisrisiken erfolgt mit Hilfe eines 
Money-at-Risk-Ansatzes, der durch Stresstests, die auch 
Spread-Ausweitungen wie in der COVID-19-Pandemie aufgetre-
ten umfassen, die Messung von Residualrisiken und Sensitivi-
tätsanalysen für Credit- Spread-Risiken sowie durch die Betrach-
tung inkrementeller Risiken für das Handelsbuch ergänzt wird. 
Das Money-at-Risk (MaR) gibt die Obergrenze für den poten-
ziellen Verlust eines Portfolios oder einer Position an, die auf-
grund von Marktschwankungen innerhalb einer vorgegebenen 
Haltedauer mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit (Konfi-
denzniveau) nicht überschritten wird. 

Für jede der Marktpreisrisikoarten (Zinsen, Aktien und Devisen) 
werden in der Helaba-Gruppe Risikomesssysteme auf Basis 
 gleicher statistischer Parametrisierungen eingesetzt, um eine 
Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Risikoarten zu ge-
währleisten. Gleichzeitig wird dadurch die Aggregation der Ri-
sikoarten zu einem Gesamtrisiko ermöglicht. Das Gesamtrisiko 
basiert auf der Annahme des simultanen Eintretens der einzel-
nen Verluste. Dabei stellt der mit Hilfe der Risikomodelle ermit-

telte MaR- Betrag ein Maß für den maximalen Verlust dar, der mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 99,0 % auf Basis des zugrunde 
gelegten historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr 
bei einer Haltedauer der Position von zehn Handelstagen nicht 
überschritten wird. 

Die nachfolgende Übersicht enthält eine Stichtagsbetrachtung 
der eingegangenen Marktpreisrisiken (inklusive Korrelations-
effekten zwischen den Portfolios) zum Jahresultimo 2022 
sowie eine Aufteilung nach Handels- und Bankbuch. Den größ-
ten  Anteil an den Marktpreisrisikoarten hat das lineare Zinsän-
derungsrisiko. Die Entwicklung des linearen Zinsänderungsri-
sikos ist vor allem auf die Berücksichtigung des starken 
Zinsanstiegs in der Parameterberechnung zurückzuführen. 
Neben  Swap- und Pfandbriefkurve werden zusätzlich unter-
schiedliche länder- und ratingabhängige Government-, Finan-
cials- und Corporate- Zinskurven zur Bewertung eingesetzt. Für 
das Gesamtportfolio des engen Konzernkreises entfallen beim 
linearen Zinsänderungsrisiko 92 % (31. Dezember 2021: 91 %) 
auf Positionen in Euro, 5 % (31. Dezember 2021: 2 %) auf Po-
sitionen in Britischen Pfund und 2 % (31. Dezember 2021: 5 %) 
auf Positionen in US-Dollar. Im Aktienbereich des Handels 
 stehen im DAX und DJ Euro Stoxx 50 notierte Werte im Fokus. 
Den Schwerpunkt im Währungsrisiko bilden Positionen in 
US-Dollar und Britischen Pfund. Das Residualrisiko beläuft sich 
für den Konzern auf 17 Mio. € (31. Dezember 2021: 9 Mio. €). 
Das inkrementelle Risiko im Handelsbuch beträgt bei einem 
Betrachtungshorizont von einem Jahr und einem 
99,9 %-Konfidenz niveau 257  Mio.  € (31.  Dezember  2021: 
171 Mio. €). In der Stichtagsbetrachtung der Ökonomischen 
Internen Perspektive der Risikotragfähigkeitsrechnung ergibt 
sich aus Marktpreis risiken für den Konzern ein ökonomisches 
Risikopotenzial in Höhe von 1.122 Mio. € (ohne CVA-Risiko, 
31. Dezember 2021: 453 Mio. €). Der starke Anstieg des öko-
nomischen Risikopotenzials resultiert ebenfalls aus dem star-
ken Zinsanstieg im ersten Halbjahr, verbunden mit deutlich
höheren Volatilitäten. Darüber hinaus werden seit Jahres-
beginn 2022 auch die Zinsänderungsrisiken aus Pensions-
verpflichtungen mitberücksichtigt. 

Konzern-MaR nach Risikoarten in Mio. €

Gesamtrisiko Zinsänderungsrisiko Währungsrisiko Aktienrisiko

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021

Handelsbuch 36 9 36 8 – 1 – –

Bankbuch 121 37 102 31 1 – 18 6

Gesamt 153 45 134 38 1 1 18 6
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Den Risikomesssystemen liegen ein modifizierter Varianz- 
Kovarianz-Ansatz oder eine Monte-Carlo-Simulation zugrunde. 
Letztere wird insbesondere für die Abbildung komplexer Pro-
dukte und Optionen eingesetzt. Nichtlineare Risiken im 
Devisen bereich sind in der Helaba von untergeordneter Bedeu-
tung. Sie werden mit Hilfe von Szenarioanalysen überwacht.

Internes Modell gemäß CRR
Zur Berechnung des aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalbedarfs 
für das allgemeine Zinsänderungsrisiko verfügt die Helaba über 
ein von der Bankenaufsicht anerkanntes internes Modell gemäß 
CRR, das sich aus den Risikomesssystemen MaRC² (lineares 
Zinsänderungsrisiko) und ELLI (Zinsoptionsrisiko) zusammen-
setzt. Das MaR im internen Modell beträgt zum Jahresultimo 
36 Mio. € (31. Dezember 2021: 8 Mio. €). 

Marktpreisrisiko im Handelsbuch
Die Berechnung aller Marktpreisrisiken erfolgt täglich auf Basis 
der Tagesendposition des vorangegangenen Handelstags und 
der aktuellen Marktparameter. Die Helaba verwendet auch für 
die interne Risikosteuerung die aufsichtsrechtlich vorgegebene 
Parametrisierung von 99 % Konfidenzniveau, zehn Tagen Hal-
tedauer und einem historischen Beobachtungszeitraum von 
einem Jahr. In Grafik  3 ist das MaR des Handelsbuchs 
(Helaba-Einzelinstitut) für das Geschäftsjahr 2022 dargestellt. 
Im Gesamtjahr 2022 betrug das durchschnittliche MaR 24 Mio. € 
(Gesamtjahr 2021: 15  Mio.  €), der maximale Wert 36  Mio.  € 
 (Gesamtjahr 2021: 40 Mio. €) und der minimale Wert 8 Mio. € 
(Gesamtjahr 2021: 6 Mio. €). Die Risikoveränderungen im Ge-
schäftsjahr 2022 resultieren vor allem aus den linearen 
 Zinsänderungsrisiken und sind auf die regelmäßigen Parame-
teraktualisierungen (Volatilitäten, Korrelationen), in welchen die 
in 2022 starken Zinsanstiege enthalten sind, sowie auf Positi-
onsumschichtungen im üblichen Ausmaß zurückzuführen.

Zur Ermittlung konsolidierter MaR-Beträge für den Konzern 
stellen die ausländischen Niederlassungen der Helaba sowie 
die Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG und die Frank-
furter Sparkasse der Konzernzentrale in einem Bottom-up-Ver-
fahren die aktuellen Geschäftsdaten aus den positionsführen-

den Systemen zur Verfügung. In einem Top-down-Verfahren 
werden umgekehrt die Marktparameter einheitlich bereitge-
stellt. Dies ermöglicht neben der Risikoquantifizierung in der 
Konzernzentrale auch die dezentrale Risikoquantifizierung an 
den Standorten.
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Die nachfolgende Übersicht zeigt die durchschnittlichen täg-
lichen MaR-Beträge für das Handelsbuch.

Durchschnittliches MaR für das Handelsbuch im Geschäftsjahr 2022

1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Gesamt

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021

Zinsänderungsrisiko 14 29 20 10 26 5 30 6 23 13

Währungsrisiko 1 1 1 1 – 1 – 1 1 1

Aktienrisiko – 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Gesamtrisiko 15 32 21 12 27 8 31 7 24 15

Anzahl der Handelstage: 253 (2021: 253)

Für die Frankfurter Sparkasse und die Frankfurter Bankgesell-
schaft (Schweiz) AG ergibt sich im Handelsbuch im Jahresdurch-
schnitt unverändert zum Vorjahr jeweils ein MaR von 0 Mio. €.

Backtesting
Zur Überprüfung der Prognosequalität der Risikomodelle wird 
täglich für alle Marktpreisrisikoarten ein Clean Mark-to-Market 
Backtesting durchgeführt. Hierbei wird der MaR-Betrag bei 
einer Haltedauer von einem Handelstag, einem einseitigen 
99 %-Konfidenzniveau sowie einem historischen Beobach-
tungszeitraum von einem Jahr ermittelt. Dieser prognostizierte 
Risikobetrag wird der hypothetischen Nettovermögensände-
rung gegenübergestellt. Die hypothetische Nettovermögens-
änderung stellt die Wertänderung des Portfolios über einen 
Handelstag bei unveränderter Position und Zugrundelegung 
neuer Marktpreise dar. Ein Backtesting-Ausreißer liegt vor, wenn 
die Nettovermögensminderung den potenziellen Risikobetrag 
übersteigt.

In Grafik 4 ist das Backtesting der Helaba-Risikomodelle für das 
Handelsbuch über alle Marktpreisrisikoarten im Geschäftsjahr 
2022 dargestellt. Im internen Modell für das allgemeine Zinsänderungsrisiko tra-

ten im aufsichtsrechtlichen Mark-to-Market Backtesting im Jahr 
2022 fünfzehn negative Ausreißer im Clean Back testing und vier 
negative Ausreißer im Dirty Backtesting auf (2021: fünf negative 
Ausreißer im Clean Backtesting und neun negative Ausreißer im 
Dirty Backtesting). 

Stresstestprogramm
Die Analyse der Auswirkungen außergewöhnlicher, aber reali s-
tischer Marktsituationen erfordert neben der täglichen Risiko-
quantifizierung den Einsatz von Stresstests. Für verschiedene 
Portfolios erfolgt regelmäßig eine Neubewertung auf Basis ex-
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tremer Marktsituationen. Die Auswahl der Portfolios orientiert 
sich, soweit nicht durch aufsichtsrechtliche Vorgaben explizit 
gefordert, an der Höhe des Exposures (Materialität) und etwai-
ger Risikokonzentrationen. Für das Optionsbuch der Helaba 
werden täglich Stresstests durchgeführt. Die Ergebnisse der 
Stresstests sind in das Reporting über Marktpreisrisiken an den 
Vorstand integriert und werden im Rahmen des Limitallo ka-
tionsprozesses berücksichtigt. Seit Ende 2022 umfasst dies 
auch ESG-Stresstests für Marktpreisrisiken, ähnlich dem Vorge-
hen beim EBA-Klimastresstest im Jahr 2022.

Als Instrumentarien stehen die historische Simulation, die 
 Monte-Carlo-Simulation, ein modifizierter Varianz-Ko varianz-
Ansatz sowie verschiedene Szenariorechnungen – unter ande-
rem auf Basis der Hauptkomponenten der Korrelationsmatrix – 
zur Verfügung. Des Weiteren führt die Helaba auch Stress tests 
zur Simulation extremer Spread-Änderungen durch. Risiko-
artenübergreifende Stresstests im Rahmen der Risikotragfähig-
keitsberechnung der Helaba und inverse Stresstests ergänzen 
die Stresstests für Marktpreisrisiken.

Marktpreisrisiko (inklusive Zinsänderungsrisiko)  
im Bankbuch
Zur Abbildung der Marktpreisrisiken im Bankbuch setzt die 
Helaba den für das Handelsbuch verwendeten MaR-Ansatz ein. 
Täglich erstellte Berichte, aus denen die Laufzeitstruktur der 
Positionsnahmen erkennbar ist, ergänzen dabei die mit Hilfe 
dieses Ansatzes ermittelten Risikokennzahlen. Regelmäßige 
Stresstests mit Haltedauern zwischen zehn Tagen und zwölf 
 Monaten flankieren die tägliche Bankbuch-Risikomessung. 

Die Quantifizierung von Zinsänderungsrisiken im Bankbuch ist 
auch Bestandteil regulatorischer Anforderungen. Dort wird eine 
Risikoberechnung auf Basis standardisierter Zinsschocks gefor-
dert. Dabei werden gemäß den Festlegungen der Bankenauf-
sicht ein Zinsanstieg und eine Zinssenkung um 200 Basispunkte 
untersucht. Ein derartiger Zinsschock würde für den Helaba- 
Konzern zum Jahresultimo 2022 im ungünstigen Fall zu einer 
negativen Wertveränderung im Bankbuch von 341 Mio. € führen 
(31. Dezember 2021: 109 Mio. €). Dabei entfallen auf die Heimat-
währung ein Verlust in Höhe von 345 Mio. € (31. Dezember 2021: 
101 Mio. € Verlust) und auf Fremdwährungen ein Gewinn in 
Höhe von 4 Mio. € (31. Dezember 2021: 8 Mio. € Verlust). Die 
Veränderung gegenüber dem Jahresultimo 2021 ist vor allem 
auf das niedrigere Zinsniveau in Verbindung mit den regulato-
rischen Vorgaben eines laufzeitabhängigen Zinsfloors zurück-
zuführen. Die Untersuchungen eines Zinsschocks führt die 
Helaba mindestens vierteljährlich durch. 

Performance-Messung
Zur Beurteilung des Erfolgs einzelner Organisationseinheiten 
werden regelmäßig Risk-Return-Vergleiche durchgeführt. Da 
jedoch die kurzfristige Gewinnerzielung nicht das alleinige Ziel 
der Handelsstellen ist, werden zur Beurteilung weitere, auch 
qualitative Faktoren herangezogen.

Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiko

Die Sicherung der Liquidität im Sinne der Sicherstellung der 
kurzfristigen Zahlungsfähigkeit sowie der Vermeidung von Kos-
tenrisiken bei der Beschaffung mittel- und langfristiger Refinan-
zierungsmittel besitzt für die Helaba höchste Priorität. Ent-
sprechend steht für die Erfassung, Quantifizierung, Steuerung 
und Überwachung der Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken 
im Rahmen des Internal Liquidity Adequacy Assessment Process 
(ILAAP) ein umfangreiches Instrumentarium zur Verfügung, das 
fortlaufend weiterentwickelt wird. Die bestehenden Prozesse, 
Instrumente und Verantwortlichkeiten für das Management der 
Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken haben sich auch in der 
COVID-19-Pandemie sowie in den vergangenen Jahren im Rah-
men der globalen Finanzmarktkrise und der daraus resultieren-
den Verwerfungen an den Geld- und Kapitalmärkten bewährt. 
Die Liquidität der Helaba war auch unter der Kriegssituation in 
der Ukraine und der deutlichen Erhöhung der Marktzinsen im 
im Jahr 2022 jederzeit vollumfänglich gewährleistet. 

Ein Liquiditätstransferpreissystem stellt sicher, dass alle mit den 
verschiedenen Geschäftsaktivitäten der Helaba verbundenen 
Liquiditätskosten (direkte Refinanzierungskosten und Kosten 
der Liquiditätsreserve) transparent verrechnet werden. Die 
Steuerung und Überwachung der Liquiditäts- und Refinan-
zierungsrisiken werden im ILAAP zusammengeführt und regel-
mäßig umfassend validiert.

Steuerung und Überwachung
Im Helaba-Konzern existiert ein dezentrales Steuerungs- und 
Überwachungskonzept für Liquiditäts- und Refinanzierungs-
risiken, das heißt, jede Konzerneinheit ist selbst für die Sicher-
stellung ihrer Zahlungsfähigkeit, für mögliche Kostenrisiken der 
Refinanzierung und für eine unabhängige Überwachung dieser 
Risiken verantwortlich. Die Rahmenbedingungen hierfür wer-
den mit dem Helaba-Einzelinstitut abgestimmt. Im Rahmen des 
konzernweiten Risikomanagements berichten die Tochter-
gesellschaften des engen Konzernkreises regelmäßig ihre 
 Liquiditätsrisiken an die Helaba, so dass eine konzernweit 
 aggregierte Betrachtung möglich ist. Zudem werden alle 
 gruppenangehörigen Unternehmen gemäß CRR in die LCR- und 
NSFR-Ermittlung einbezogen und überwacht.
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Die Helaba unterscheidet bei der Steuerung der Liquiditätsrisi-
ken zwischen dem kurzfristigen und dem strukturellen Liquidi-
tätsmanagement. Die Gesamtverantwortung für die kurzfristige 
Zahlungsfähigkeit und die strukturelle Liquiditätssteuerung für 
die Refinanzierung des Kreditneugeschäfts unter Beachtung 
einer ausgewogenen mittel- und langfristigen Liquiditätsstruk-
tur obliegt dem Bereich Treasury. Die zentrale Steuerung des 
Liquiditätsabsicherungsbestands sowohl für die Zwecke des 
aufsichtsrechtlichen Liquiditätspuffers zur Erfüllung der LCR als 
auch für das Collateral Management erfolgt ebenfalls durch den 
Bereich Treasury.

Der Bereich Risikocontrolling berichtet täglich über die kurz-
fristige Liquiditätssituation an die relevanten Leitungs-
funktionsträger und monatlich im Risikoausschuss über die 
insgesamt eingegangenen Liquiditätsrisiken. Die Berichterstat-
tung  beinhaltet zudem verschiedene Stress-Szenarien wie ver-
stärkte Ziehungen aus Kredit- und Liquiditätslinien, keine Ver-
fügbarkeit von Interbankenliquidität an den Finanzmärkten und 
die mögliche Auswirkung einer signifikanten Rating-Herab-
stufung auf die Helaba. Die Stress-Szenarien umfassen sowohl 
institutseigene als auch marktweite Ursachen. Im marktweiten 
Szenario sind ab Jahresende 2022 auch ESG-Faktoren (CO2) 
miteinbezogen. Zudem werden inverse Stresstests durchge-
führt. Für extreme Marktsituationen sind Ad-hoc-Berichts- und 
-Entscheidungsprozesse eingerichtet, die sich im Rahmen der
COVID-19-Pandemie erneut bewährt haben. Im Zuge des
Ukraine- Kriegs wurden zudem Liquiditätsabrufe spezifischer 
Branchen untersucht.

Kurzfristiges Liquiditätsrisiko
Zur Sicherung der kurzfristigen Liquidität unterhält die Helaba 
einen hochliquiden Bestand an Wertpapieren (Liquiditätsab-
sicherungsbestand), der bei Bedarf zur Liquiditätsgenerierung 
eingesetzt werden kann. Die aktuelle Liquiditätssituation wird 
anhand eines kurzfristigen Liquiditätsstatus auf Basis eines in-
stitutseigenen ökonomischen Liquiditätsrisikomodells gesteu-
ert. In diesem werden täglich die zu erwartenden Liquiditäts-
anforderungen für das nächste Kalenderjahr der verfügbaren 
Liquidität aus dem liquiden Wertpapierbestand und den Noten-
bankguthaben gegenübergestellt. Die verfügbare Liquidität 
wird unter Berücksichtigung von Abschlägen ermittelt, um auch 
unerwartete Marktentwicklungen einzelner Wertpapiere abde-
cken zu können. Wertpapiere, die zu Sicherungszwecken ver-
wendet werden (zum Beispiel Repos und Verpfändungen) und 
damit belegt sind, werden vom freien liquiden Wertpapierbe-
stand  abge zogen. Dies betrifft auch den Liquiditätspuffer, der 
für die Intraday- Liquiditätssteuerung bevorratet wird. Maßgeb-
liche Währung im Hinblick auf die kurzfristige Liquidität ist für 
die Helaba in erster Linie der Euro, gefolgt vom US-Dollar.

Das Konzept des kurzfristigen Liquiditätsstatus ist dabei so ge-
wählt, dass verschiedene Stress-Szenarien abgebildet werden. 
Dabei wird der kumulierte Liquiditätssaldo (Liquiditätsbedarf) 
der verfügbaren Liquidität gegenübergestellt. Je nach Szenario 
erfolgt die Limitierung von einer Woche bis hin zu einem Jahr. 
Die Überwachung der Limite obliegt dem Bereich Risikocont-
rolling. Analog zur aufsichtsrechtlichen LCR wird hierzu eine 
ökonomische Liquiditätsdeckungsquote ermittelt, welche die 
im ILAAP geforderte Verzahnung zwischen aufsichtsrechtlicher 
und ökonomischer Perspektive verdeutlicht. Die Deckung des 
Szenarios mit der größten Relevanz  (Zahlungsfähigkeit 30 Tage) 
beträgt zum Bilanzstichtag aufgrund der sehr guten Liquiditäts-
ausstattung 178 % (31. Dezember 2021: 180 %). Bei Einbezie-
hung der Frankfurter Sparkasse ergeben sich 182 % (31. Dezem-
ber 2021: 188 %). Die durchschnittliche  Deckungsquote liegt im 
Jahr 2022 bei 154 % (2021: 180 %) und spiegelt die sehr gute 
Liquiditäts situation im Jahresverlauf wider. 

Parallel zum ökonomischen Modell steuert die Helaba-Gruppe 
die kurzfristige Liquidität entsprechend den aufsichtsrechtli-
chen Vorgaben der LCR. Beide Perspektiven werden über den 
ILAAP verzahnt. Die Quote beträgt zum 31. Dezember 2022 in 
der Gruppe 216,8 % (31. Dezember 2021: 183,8 %). Darüber 
hinaus werden Stress-Simulationen für die LCR gerechnet.

Die operative Gelddisposition zur Sicherung der kurzfristigen 
Liquidität erfolgt in der Organisationseinheit Money Market Tra-
ding über Mittelaufnahmen / -an lagen im Geldmarkt (Interban-
ken- und Kundengeschäft,  Commercial Papers sowie Certificates 
of Deposit) und Offenmarktgeschäfte beziehungsweise Fazilitä-
ten bei der EZB. Die Intraday-Liquiditätsdisposition erfolgt im 
Bereich Operations.

Außerbilanzielle Kredit- und Liquiditätszusagen werden regel-
mäßig hinsichtlich ihres Ziehungspotenzials und liquiditäts-
relevanter Besonderheiten untersucht und in das Liquiditäts-
management integriert. Ebenfalls werden Avale (Bürgschaften 
und Garantien) untersucht. Der potenzielle Liquiditätsbedarf 
wird mittels Szenariorechnungen kalkuliert und disponiert, die 
insbesondere auch eine Marktstörung unterstellen und die Er-
kenntnisse aus Linienziehungen in der COVID-19-Pandemie 
berücksichtigen. 

Für die von der Helaba initiierte Verbriefungsplattform waren 
zum Bilanzstichtag unverändert zum Vorjahr 2,7 Mrd. € an Liqui-
ditätszusagen abgerufen. Im US-Public-Finance-Geschäft lag 
zum Bilanzstichtag (unverändert zum Jahresende 2021) kein 
Liquiditätsabruf aus Stand-by-Linien vor.
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In Kreditverträgen, insbesondere von konsolidierten Immo-
bilienobjektgesellschaften, können Kreditklauseln enthalten 
sein, die zu Ausschüttungsbeschränkungen bis hin zur Kün-
digung führen können. Selbst wenn in Einzelfällen eine solche 
Kündigung drohen sollte, besteht für den Konzern kein nen-
nenswertes Liquiditätsrisiko.

Strukturelles Liquiditätsrisiko und 
 Marktliquiditätsrisiko
Der Bereich Treasury steuert die Liquiditätsrisiken des kommer-
ziellen Bankgeschäfts der Helaba, das im Wesentlichen die 
Kredit geschäfte einschließlich der zinsvariablen Rollover- 
Geschäfte, die Wertpapiere des Liquiditätsabsicherungs-
bestands sowie die mittel- und langfristige Finanzierung um-
fasst. Die ökonomische Steuerung des Refinanzierungsrisikos 
basiert auf Liquiditätsablaufbilanzen, deren Liquiditätsinkon-
gruenzen  limitiert sind. Dazu erfolgt eine regulatorische Steu-
erung über die NSFR, deren einzuhaltender Mindestwert von 
100 % aufsichtsrechtlich über die CRR II zum 30. Juni 2021 
verbindlich wurde. Darüber hinaus werden Stress-Simulationen 
für die NSFR gerechnet. Durch eine Diversifikation der Funding- 
Quellen vermeidet die Helaba entstehende Konzentrations-
risiken in der Liquiditätsbeschaffung. Die Quantifizierung des 
Marktliquiditätsrisikos erfolgt innerhalb des MaR-Modells für 
Marktpreisrisiken. Hier wird unter Variation der Haltedauer eine 
Szenariorechnung durch geführt. Das skalierte MaR impliziert 
zum 31. Dezember 2022 analog zum 31. Dezember 2021 kein 
signifikantes Marktliquiditätsrisiko. Außerdem wird die Markt-
liquidität anhand der Spanne zwischen Geld- und Briefkurs be-
obachtet. 

Mindestens jährlich legt der Vorstand die Risikotoleranz für das 
Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiko fest. Das umfasst die 
 Limitierung des kurzfristigen und strukturellen Liquiditäts-
risikos (Refinanzierungsrisiko), die Liquiditätsbevorratung für 
außerbilanzielle Liquiditätsrisiken sowie die Festlegung der 
dazugehörigen Modelle und Annahmen. Für etwaige Liquidi-
tätsengpässe wird für alle Standorte ein umfassender Hand-
lungsplan vorgehalten und getestet.

Nichtfinanzielle / operationelle Risiken

Steuerungsgrundsätze
Im Einklang mit den regulatorischen Anforderungen verfügt die 
Helaba-Gruppe über einen integrierten Ansatz für das Manage-
ment nichtfinanzieller Risiken. Mit diesem Ansatz werden nicht-
finanzielle Risiken identifiziert, beurteilt, gesteuert, überwacht 
und berichtet. Er schließt die Helaba und die gemäß Risiko-
inventur wesentlichen gruppenangehörigen Unternehmen ein.

Die Steuerung und die Überwachung nichtfinanzieller Risiken 
werden in der Helaba-Gruppe disziplinarisch und organisato-
risch  getrennt. Dementsprechend sind die einzelnen Bereiche 
dezentral für das Risikomanagement zuständig. Sie werden 
dabei durch spezialisierte Überwachungsbereiche in deren Zu-
ständigkeit für Unterrisikoarten der nichtfinanziellen Risiken 
überwacht. 

Die spezialisierten zentralen Überwachungsbereiche sind für 
die Ausgestaltung der Methoden und Prozesse zur Identi-
fikation, Beurteilung, Steuerung, Überwachung sowie Bericht-
erstattung der Unterrisikoarten von nichtfinanziellen Risiken 
zuständig. Die eingesetzten Methoden und Prozesse für die 
Unterrisikoarten folgen dabei zentral vorgegebenen Mindest-
standards, die für die einheitliche Ausgestaltung des Rahmen-
werks der nichtfinanziellen Risiken vorgegeben sind. 

Unterrisikoarten der nichtfinanziellen Risiken, die unter die 
 operationellen Risiken fallen, haben dabei vollumfänglich die 
etablierten Methoden und Verfahren der operationellen Risiken 
einzuhalten. Das heißt, diese Risiken werden unter anderem 
strukturiert identifiziert, beurteilt und im Rahmen der Ermitt-
lung des Risikokapitalbetrags angemessen über die Quanti-
fizierung der operationellen Risiken berücksichtigt. Für Unter-
risikoarten der nichtfinanziellen Risiken, die nicht in den 
operationellen Risiken abgedeckt sind, erfolgt die Berücksich-
tigung zum Beispiel über Risikopotenzialaufschläge, Sicher-
heitsspannen oder Puffer. Insgesamt ist vollumfänglich sicher-
gestellt, dass die Unterrisikoarten der nichtfinanziellen Risiken 
in der Risikotragfähigkeit / ICAAP berücksichtigt werden.

Die Überwachung der Einhaltung der Mindeststandards für das 
Rahmenwerk nichtfinanzieller Risiken ist zentral im Bereich 
 Risikocontrolling angesiedelt. 

Quantifizierung
Die Quantifizierung erfolgt für die Helaba, die Frankfurter Spar-
kasse und die Helaba Invest im Rahmen eines internen Modells 
für operationelle Risiken auf Basis eines Verlustverteilungsan-
satzes, in den interne und externe Schadensfälle sowie Risiko-
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szenarien zur Ermittlung des ökonomischen Risikopotenzials 
einfließen. Dies beinhaltet auch interne Schadensfälle und Ri-
sikoszenarien, die ursächlich auf Unterrisiko arten der nichtfi-
nanziellen Risiken zurückzuführen sind und unter die operatio-
nellen Risiken fallen, unter anderem Rechts-, Drittparteien-, 
Informations- und Projektrisiken. Die nachfolgende Übersicht 

enthält das Risikoprofil für die Helaba, die Frankfurter Sparkasse 
und die Helaba Invest sowie für die übrigen in die Einzelrisiko-
steuerung eingebundenen Unternehmen der Helaba-Gruppe 
des Jahres 2022:

Operationelle Risiken – Risikoprofil

Ökonomisches Risikopotenzial in Mio. €

Stichtag 31.12.2022 Stichtag 31.12.2021

VaR 99,9 % VaR 99,9 %

Helaba 215 192

Frankfurter Sparkasse, Helaba Invest und übrige Unternehmen der 
 Einzelrisikosteuerung 95 98

Gesamt 311 289

In der Stichtagsbetrachtung der Ökonomischen Internen 
 Perspektive der Risikotragfähigkeitsrechnung ergibt sich aus 
operationellen Risiken für die Helaba-Gruppe ein ökonomisches 
Risiko potenzial in Höhe von 311 Mio. € (31. Dezember 2021: 
289 Mio. €). Der Anstieg ist vorrangig auf Inflationsanpassungen 
der Datensätze zurückzuführen.

COVID-19-Pandemie
Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden Maßnahmen im 
Rahmen des Business Continuity Management (BCM)  auch in 
2022 fortgeführt, unter anderem die Remote- Arbeitsfähigkeit, 
mit denen die Gesundheit und der Schutz der Mitarbeitenden 
sowie die Aufrechterhaltung der Betriebsprozesse gewährleis-
tet wurden.

Ukraine-Krieg
Es wurden in 2022 keine wesentlichen Auswirkungen des 
 Ukraine-Kriegs auf die nichtfinanziellen Risiken identifiziert.

ESG-Risiken
Es bestehen Risikoszenarien im operationellen Risiko zu Gebäu-
den des eigenen Geschäftsbetriebs zur Abdeckung von Risiken 
aus externen Einflüssen, unter anderem auch aufgrund extre-
mer klima- und umweltbezogener Ereignisse (physische Risi-
ken). Im Falle entsprechender eingetretener Ereignisse werden 
diese als Schadensfälle erfasst.

In Rahmen des Projekts HelabaSustained ist eine Erweiterung 
der Datensammlung von operationellen Risikoereignissen vor-
bereitet worden, um eine Kennzeichnung anhand definierter 
klima- und umweltbezogener Kriterien zu ermöglichen.

Dokumentationswesen
Das Dokumentationswesen regelt die ordnungsgemäße Ge-
schäftsorganisation sowie die internen Kontrollverfahren. Im 
Dokumentationswesen wird der definierte Handlungsrahmen 
durch Regelungen zu Aktivitäten und Prozessen dargestellt.

Für die Erstellung und laufende Aktualisierung der einzelnen 
Bestandteile des Dokumentationswesens sind in der Helaba 
klare Zuständigkeiten definiert.

Rechtsrisiko
Die Überwachung des Rechtsrisikos gehört zu den Aufgaben 
des Bereichs Personal und Recht. Im Risikoausschuss der 
Helaba ist er mit beratender Stimme vertreten und berichtet 
über diejenigen Rechtsrisiken, die als Gerichtsverfahren der 
Helaba oder ihrer Tochtergesellschaften quantifizierbar gewor-
den sind.

Wesentliche Vorhaben werden unter rechtlichen Gesichtspunk-
ten mit dem Bereich Personal und Recht abgestimmt. Zur Risi-
koprävention stellt der Rechtsbereich Muster und Erläuterun-
gen für Verträge und andere rechtlich bedeutsame Erklärungen 
bereit, soweit dies sinnvoll ist. Bei Abweichungen oder neuarti-
gen Regelungen sind die Juristen des Bereichs Personal und 
Recht einzubeziehen. Soweit die Hilfe externer Juristen im In- 
und Ausland in Anspruch genommen wird, liegt die grundsätz-
liche Steuerung ebenfalls beim Bereich Personal und Recht.

In seiner begleitenden Rechtsberatung gestaltet der Bereich 
Personal und Recht in Zusammenarbeit mit den anderen Berei-
chen der Helaba die Verträge, allgemeinen Geschäftsbedingun-
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gen sowie sonstigen rechtlich bedeutsamen Erklärungen. Wo 
rechtliche Texte von dritter Seite vorgelegt werden, ist der Be-
reich Personal und Recht in ihre Prüfung und Verhandlung ein-
gebunden.

Falls unvorhergesehene Entwicklungen zum Nachteil der Helaba 
eingetreten oder Fehler unterlaufen sind, wirken die Juristen an 
der Erkennung, Beseitigung und künftigen Vermeidung der Feh-
ler mit. Sie übernehmen die Prüfung und Bewertung der Vor-
kommnisse nach rechtlich relevanten Fakten und steuern eine 
etwaige Prozessführung. Dies gilt insbesondere für die Abwehr 
von gegen die Helaba geltend gemachten Ansprüchen. 

Der Bereich Personal und Recht überwacht für die Helaba die 
aktuellen Entwicklungen der Rechtsprechung und analysiert 
mögliche Auswirkungen auf die Helaba. 

Die Berichterstattung des Bereichs Personal und Recht über 
rechtliche Risiken erfolgt durch Vorstandsvorlagen, die Doku-
mentation der Gerichtsverfahren sowie durch institutionali-
sierte Abstimmungen mit anderen Bereichen.

Drittparteienrisiko –  
Auslagerung und sonstiger Fremdbezug
Der Bereich Organisation (Einkauf) verantwortet in der spezia-
lisierten 2nd LoD die Überwachung des Drittparteienrisikos für 
Auslagerungen und sonstige Fremdbezüge.

Die Outsourcing Governance beschreibt den Ordnungsrahmen 
für die Überwachung und Steuerung von Auslagerungen der 
Helaba, inklusive der Rollen und Verantwortlichkeiten. Die 
 direkte Überwachung und die Steuerung von Auslagerungen 
werden von den verantwortlichen dezentralen Sourcing Ma-
nagements wahrgenommen. Das Referat zentrales Sourcing 
Management aus der Gruppe Einkauf gibt den Rahmen für die 
operative Umsetzung der Steuerung und Überwachung vor. Dies 
beinhaltet die Entwicklung und regelmäßige Aktualisierung der 
Methoden und Instrumente. Als zentrale Kontrollinstanz über-
wacht das zentrale Sourcing Management die dezentrale Um-
setzung und Anwendung der Methoden und Verfahren der de-
zentralen Sourcing Managements. Zusätzlich stellt das zentrale 
Sourcing Management der Geschäftsleitung regelmäßig einen 
konsolidierten Bericht zu bestehenden Auslagerungen zur Ver-
fügung. Die übergeord neten Ziele, die Dimensionen sowie die 
innerhalb der Dimen sionen gültigen Leitplanken für Auslage-
rungen sind in der Outsourcing-Strategie der Helaba geregelt.

Von den Auslagerungen abzugrenzen sind sonstige Fremd-
bezüge von Leistungen. Das Referat zentrales Sourcing Manage-
ment aus der Gruppe Einkauf steuert und überwacht die 
 sonstigen Fremdbezüge gemäß dem schriftlich fixierten Be-
schaffungsprozess.

COVID-19-Pandemie
Im Rahmen der COVID-19-Pandemie wurde die Auslagerungs-
überwachung insbesondere hinsichtlich der Aufrechterhaltung 
der ausgelagerten Prozesse und Aktivitäten sowie der Verfüg-
barkeit von Mitarbeitern bei den Dienstleistungsunternehmen 
verstärkt. Die Risikosituation des Drittparteienrisikos hat sich 
aufgrund der COVID-19-Pandemie aus qualitativer Sicht nicht 
verändert.

Informationsrisiko
Die in der Helaba definierten Vorgaben der Informationssicher-
heit sind die Basis für ein angemessenes Sicherheitsniveau und 
den sicheren Einsatz der Informationsverarbeitung. Das Niveau 
sowie die Angemessenheit der Informationssicherheit werden 
im Rahmen des Informationssicherheitsmanagementsystems 
(ISMS) kontinuierlich überwacht, geprüft und weiterentwickelt. 

Die Identifizierung und Meldung von Informationsrisiken kann 
durch unterschiedliche Prozesse ausgelöst werden. Diese Pro-
zesse haben zum Ziel, Abweichungen zu den Vorgaben zu iden-
tifizieren und damit Risiken frühzeitig zu erkennen sowie ange-
messene Maßnahmen zur Risikoreduzierung zu definieren und 
umzusetzen. Zugehörige Dokumente werden regelmäßig aktu-
alisiert und weiterentwickelt. 

Ferner erfolgt ein aktives Management der Informationsrisiken 
(IT-, Non-IT- und Cyber-Risiken). Die Informationsrisiken, wie 
auch die zugehörigen Sicherheitsmaßnahmen und Kontrollen, 
werden dazu periodisch und anlassbezogen überprüft, über-
wacht und gesteuert. Damit sind die drei Schutzziele der Infor-
mationssicherheit – Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit 
sowie Authentizität als Teil der Integrität – in der Helaba-Gruppe 
in angemessener Weise berücksichtigt, um eine Beeinträchti-
gung der Handlungsfähigkeit zu vermeiden. 

COVID-19-Pandemie
Im Kontext der COVID-19-Pandemie hat die Information- 
Security-Management-Funktion die Überprüfung bestehender 
Sicherheitsmaßnahmen sowie die Implementierung neuer Maß-
nahmen im Rahmen des Business Continuity Managements 
(BCM) aktiv mitbegleitet. Insbesondere die Erhöhung der 
 Remote-Arbeitsfähigkeit wurde unter Berücksichtigung der 
 Informationssicherheit begleitet. Aufgrund der getroffenen Si-
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cherheitsmaßnahmen konnte eine signifikante Erhöhung ein-
getretener Sicherheitsereignisse mit Bezug zur verstärkten 
Remote-Tätigkeit verhindert werden. 

Business Continuity Management
Im Rahmen des Business Continuity Managements werden die 
Prozesse in der Helaba end-to-end betrachtet. Für die als 
 kritisch eingestuften Prozesse wurden zur Notfallvorsorge Ge-
schäftsfortführungspläne erstellt. Diese Geschäftsfortführungs-
pläne werden regelmäßig aktualisiert und weiterentwickelt und 
ihre Wirksamkeit mittels Tests und Übungen überprüft. Damit 
soll sichergestellt werden, dass sowohl die Durchführung des 
Notbetriebs als auch der Wiederanlauf und die Rückführung in 
den Normalbetrieb angemessen erfolgen.

Für die an externe Dienstleister ausgelagerten beziehungsweise 
fremdbezogenen IT-Dienstleistungen bestehen Vereinbarun-
gen in den jeweiligen Vertragsdokumenten zu präventiven und 
risikobegrenzenden Maßnahmen. Die dokumentierten Verfah-
ren zur Sicherstellung des Betriebs beziehungsweise der 
 technischen Wiederherstellung der Datenverarbeitung werden 
 regelmäßig gemeinsam von IT-Dienstleistern mit Fachbe reichen 
der Helaba getestet.

COVID-19-Pandemie und Auswirkungen des 
 Ukraine-Kriegs
Die Entwicklung der COVID-19-Pandemie wurde in 2022 konti-
nuierlich beobachtet und beurteilt. Die Maßnahmen wurden 
entsprechend der Lage und der Aufhebung gesetzlicher Vorga-
ben angepasst, wobei das Remote-Arbeiten als fester Bestand-
teil unabhängig von der COVID-19-Pandemie fortgeführt wird. 
Die Stabilität der operativen Prozesse war in 2022 durchgängig 
gegeben. 

Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf bezogene Dienstleis-
tungen und potenzielle Gasmangel- und Stromausfallszenarien 
wurden durch das zentrale BCM im Hinblick auf die Notfall-
vorsorge analysiert und führten zu einzelnen Überarbeitungen.

Rechnungslegungsprozess 
Das interne Kontroll- und Risikomanagementsystem der Helaba 
hat, bezogen auf den Rechnungslegungsprozess, das Ziel einer 
ordnungsmäßigen und verlässlichen Finanzberichterstattung. 
Beteiligt am Rechnungslegungsprozess des Helaba-Konzerns 
sind einzelne Meldestellen, bei denen in sich geschlossene Bu-
chungskreise geführt und lokale (Teil-)Abschlüsse nach HGB 
und IFRS erstellt werden. Die Meldestellen der Helaba sind die 
Bank Inland, die Auslandsniederlassungen, die LBS, die WIBank 
sowie alle konsolidierten und at Equity bewerteten Gesellschaf-
ten oder Teilkonzerne.

Im Bereich Bilanzen und Steuern der Helaba wird aus den Teil-
abschlüssen der Meldestellen durch Konsolidierung sowohl der 
Einzelabschluss nach HGB als auch der Konzernabschluss nach 
IFRS erstellt. Hier werden auch die Abschlussdaten analysiert, 
aufbereitet und an den Vorstand kommuniziert.

Komponenten des internen Kontroll- und Risikomanagement-
systems, bezogen auf den Rechnungslegungsprozess, sind:

	■ Kontrollumfeld
	■ Risikoeinschätzung
	■ Kontrollen und Abstimmungen
	■ Überwachung der Kontrollen und Abstimmungen
	■ Verfahrensdokumentation
	■ Ergebniskommunikation

Das Kontrollumfeld der Helaba im Rechnungslegungsprozess 
umfasst unter anderem eine sachgerechte Ausstattung der be-
teiligten Bereiche, insbesondere des Bereichs Bilanzen und 
Steuern, mit qualifiziertem Personal. Durch eine regelmäßige 
Kommunikation wird sichergestellt, dass den einzelnen Mitar-
beitenden die für ihre Arbeit notwendigen Informationen zeit-
nah und vollständig vorliegen. Trotz aller Kontrollen aufgetre-
tene Fehler werden im Rahmen eines definierten Prozesses 
angesprochen und korrigiert. Die im Rechnungslegungsprozess 
genutzte IT-Systemlandschaft unterliegt Strategien und Regeln 
der IT-Sicherheit, die eine Einhaltung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung (GoB) beziehungsweise Grundsätze zur 
ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie 
zum Datenzugriff (GoBD) gewährleisten.

Bei der Einschätzung von Risiken im Rechnungslegungsprozess 
stellt die Helaba primär auf Eintrittswahrscheinlichkeit und 
Höhe eines potenziellen Fehlers ab. Daneben spielt auch eine 
Einschätzung der Auswirkung auf die Abschlussaussagen eine 
Rolle, sollte das Risiko schlagend werden (Vollständigkeit, 
 Richtigkeit, Ausweis etc.).

Die zahlreichen Kontrollen und Abstimmungen sind darauf aus-
gelegt, die Risiken im Rechnungslegungsprozess zu minimie-
ren. Neben Kontrollmaßnahmen wie dem Vier-Augen-Prinzip, 
mit denen die Richtigkeit manueller Tätigkeiten wie Daten-
eingaben oder Berechnungen sichergestellt werden, sind um-
fangreiche IT-unterstützte Kontrollen und Abstimmungen im 
Einsatz. Damit werden unter anderem Nebenbuch- / Hauptbuch-
abstimmungen oder HGB- / IFRS-Konsistenzprüfungen durch-
geführt. Statistische Auswertungen zu den Abstimmungen 
sowie Reviews einzelner Validierungsmaßnahmen dienen zur 
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Überwachung der Kontroll- und Abstimmverfahren. Der Bereich 
interne Revision ist Teil der Kontrollverfahren und führt regel-
mäßig Prüfungen zur Rechnungslegung durch.

Die Vorgehensweise in der Rechnungslegung ist in mehreren, 
sich ergänzenden Dokumentationsformen geregelt. In Bilanzie-
rungsrichtlinien für HGB und IFRS werden Vorgaben zu den 
anzuwendenden Methoden der Rechnungslegung gemacht. 
Auch konzernrechnungslegungsbezogene Vorgaben, die ins-
besondere von der Konzernmutter und den einbezogenen Teil-
konzernen zu beachten sind, sind hier geregelt. Der Regelungs-
umfang umfasst neben den konzerneinheitlichen Vorschriften 
zu Ansatz, Bewertung, Ausweis- und Angabepflichten auch or-
ganisatorische Aspekte und den Erstellungsprozess. Von den 
einzelnen Meldestellen werden in eigener Verantwortung und 
in abgestuftem Detaillierungsgrad Vorgaben zum Vorgehen bei 
der eigenen Erstellung der Abschlüsse in den einzelnen Prozes-
sen und Teilprozessen gemacht. Bilanzierungsrichtlinien und 
Prozessanweisungen sind für die Mitarbeitenden über das In-
tranet des Helaba-Konzerns jederzeit verfügbar. 

Die Ergebnisse der Finanzberichterstattung, das heißt die er-
mittelten Abschlusszahlen, werden im Bereich Bilanzen und 
Steuern analytischen Prüfungshandlungen unterzogen. Dazu 
wird die Entwicklung der Zahlen während des Jahres auf Plau-
sibilität geprüft. Darüber hinaus werden die Abschlusszahlen 
mit Planungen, Erwartungen sowie Hochrechnungen auf Basis 
des Geschäftsverlaufs abgeglichen. Schließlich werden die 
 Zahlen auf ihre Konsistenz mit anderen, unabhängig im Haus 
erzeugten Auswertungen geprüft. Hierzu sind für jede Melde-
stelle und für jede Anhangangabe auf Konzernebene Verant-
wortliche und deren Stellvertreter festgelegt. Nach dieser Vor-
analyse und Validierung werden die Zahlen regelmäßig mit dem 
Vorstand diskutiert. 

Die Helaba ist verpflichtet, den Jahresabschluss und den Lage-
bericht für Zwecke der Offenlegung in ein einheitliches elektro-
nisches Berichtsformat (European Single Electronic Format 
(ESEF)) zu überführen. Die Erstellung der ESEF-Unterlagen ist 
Teil des Rechnungslegungsprozesses. Die Unterlagen müssen 
den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Be-
richtsformat entsprechen. Darüber hinaus ist der Konzern-
abschluss mit Auszeichnungen („Tags“) nach Maßgabe der 
 Artikel 4 und 6 der ESEF-VO (ESEF-Verordnung) mit der In-
line-XBRL-Technologie zu versehen und offenzulegen. 

Zusätzlich zur iXBRL-Auszeichnung der primären Konzernab-
schlussbestandteile war die Helaba erstmals im Berichtsjahr 
gemäß ESEF-VO verpflichtet, alle Anhangangaben auszuzeich-
nen, die den Auszeichnungselementen in Tabelle 1 und 2 des 
Anhangs II der ESEF-VO entsprechen.

Die Auszeichnung von Anhangangaben erfordert eine Beurtei-
lung, ob eine Anhangangabe einen inhaltlichen Bestandteil 
eines obligatorischen Auszeichnungselements darstellt und 
somit dem Element zuzuordnen ist. Diese Beurteilung kann in 
Einzelfällen ermessensbehaftet sein.

Die hierzu notwendigen internen Kontrollen wurden von der 
Helaba eingerichtet.

Operationelle Risiken im engeren Sinne zu  
Steuerthemen
Fehler in den betrieblichen Abläufen und Prozessen, die sich auf 
die handelsrechtliche Rechnungslegung auswirken, können 
unter Umständen auch steuerlich relevant sein. Im Umgang mit 
risikogeneigten Abläufen und Prozessen und zur Minderung von 
Fehlerrisiken gelten die allgemeinen Anforderungen an die Aus-
gestaltung risikorelevanter operationeller Prozesse in der 
Helaba sowie die besonderen Anforderungen aus dem internen 
Kontroll- und Risikomanagementsystem des Rechnungs-
legungsprozesses. Daneben können operationelle Risiken im 
engeren Sinne zu Steuerthemen aus dem Bankgeschäft resul-
tieren, wenn die geltenden Steuergesetze im Eigen- und 
 Kundengeschäft nicht sachgerecht beachtet werden. Um sicher-
zustellen, dass die steuerlichen Pflichten der Helaba ordnungs-
gemäß erfüllt werden und Reputationsrisiken in diesem Zusam-
menhang so weit wie möglich vermieden werden, betreibt die 
Helaba zusätzlich ein so genanntes Tax Compliance Manage-
ment System (TCMS). Das TCMS wurde unter Berücksichtigung 
von rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Grundsätzen kon-
zipiert und legt den Fokus auf die Einhaltung steuerlicher Vor-
schriften und die Vermeidung entsprechender operationeller 
Risiken. Ein wesentlicher Baustein des TCMS sind die Identifi-
kation, Steuerung und Überwachung der operationellen Risiken 
im engeren Sinne zu Steuerthemen, aufbauend auf dem 
3-LoD-Prinzip (siehe oben Abschnitt „Risikomanagementstruk-
tur“). In den operativen Geschäftsprozessen der Helaba sind 
Aufgaben, Abläufe und Kontrollvorgaben unter Risikoaspekten 
geordnet und ein laufendes Monitoring etabliert. Die auslän-
dischen Niederlassungen sind in das TCMS einbezogen.

Die übergeordneten Ziele und Grundsätze sind in der Steuer-
strategie der Helaba niedergelegt, welche Bestandteil der Ge-
schäftsstrategie ist. 
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Die Abteilung Steuern ist zuständig für das steuerliche Anwei-
sungswesen (Prozessgruppe Steuerprozesse), das auch die 
übergreifenden steuerrelevanten Kontrollvorgaben regelt. Die 
spezialisierte Überwachung im TCMS im Rahmen der Risiko-
managementstruktur der Helaba erfolgt durch die Abteilung 
Steuern im Zusammenspiel mit Tax-Compliance-Koordinatoren 
der Fachbereiche.

Eine regelmäßige Berichterstattung ist im Rahmen des TCMS 
eingerichtet.

Sonstige Risikoarten

Geschäftsrisiko
Die Risikosteuerung der Geschäftsrisiken umfasst die Gesamt-
heit der Maßnahmen, die darauf abzielen, Risiken im Rahmen 
der vom Vorstand beschlossenen Risikostrategie und vorgege-
benen Limite bewusst einzugehen, zu verringern, zu begrenzen 
oder zu vermeiden. Die operative und strategische Risiko-
steuerung wird durch die Marktbereiche der Helaba und die 
Geschäftsführung der jeweiligen Beteiligungen vorgenommen. 
Der Bereich Risikocontrolling quantifiziert die Geschäftsrisiken 
für die Zwecke der Risikotragfähigkeitsrechnung und analysiert 
ihre Entwicklung. 

Zum 31. Dezember 2022 haben sich in der Stichtagsbetrachtung 
der Ökonomischen Internen Perspektive der Risikotragfähig-
keitsrechnung die Geschäftsrisiken gegenüber dem Jahresende 
2021 mit 199  Mio.  € leicht reduziert (31.  Dezember  2021: 
204 Mio. €). 

Immobilienrisiko
Die Risikosteuerung der Immobilienprojektierungen und Immo-
bilienbestände wird durch die Abteilung Portfolio- und Immo-
bilienmanagement, den Bereich Konzernsteuerung sowie durch 
die gruppenangehörigen Unternehmen übernommen. Die Risi-
kosteuerung umfasst die Gesamtheit der Maßnahmen, die dar-
auf abzielen, Risiken im Rahmen der vom Vorstand beschlosse-
nen Risikostrategie und der vorgegebenen Limite bewusst 
einzugehen, zu verringern, zu begrenzen oder zu vermeiden. 

Nachhaltigkeitsaspekte werden bei der Bewertung des Immo-
bilienbestands berücksichtigt und fließen in die Wertermittlung 
als Teil der Marktwerte ein. Im abgeschlossenen Geschäftsjahr 
wurde darüber hinaus der Versicherungsschutz der Bestands-
immobilien gegenüber externen Einflüssen (physische Risiken) 
sowie ihre Nachhaltigkeitszertifizierung erhoben.

Der Bereich Risikocontrolling übernimmt schwerpunktmäßig 
die Risikoquantifizierung und die Risikoüberwachung von Im-
mobilienrisiken. Die Risiko quantifizierung ermittelt die notwen-
digen Kapitalbedarfe zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit.

In der Stichtagsbetrachtung der Ökonomischen Internen 
 Perspektive belaufen sich die Risiken aus Immobilienprojekten 
und Immobilienbeständen auf 173 Mio. € (31. Dezember 2021: 
187 Mio. €). Der Rückgang der Risiken resultiert vor allem aus 
Baufortschritten innerhalb des Immobilienprojektierungsport-
folios sowie Bewertungseffekten des Immobilienbestands. Die 
Risiken sind unverändert vollständig durch die erwarteten Er-
träge aus diesen Geschäften abgedeckt.  

Zusammenfassung

Für die Helaba ist das kontrollierte Eingehen von Risiken inte-
graler Bestandteil der Unternehmenssteuerung. Grundlage 
hierfür ist ein umfassendes System zur Risikoidentifikation, 
-quantifizierung, -steuerung und -überwachung. Die verwende-
ten Methoden und Systeme, die sich bereits auf hohem Niveau 
befinden und sämtlichen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen
Anforderungen genügen, werden fortlaufend weiterentwickelt. 
Die organisatorischen Rahmenbedingungen sind so ausgestal-
tet, dass die Umsetzung der festgelegten Risikostrategie ge-
währleistet ist. Insgesamt verfügt die Helaba über wirksame und 
erprobte Methoden und Systeme zur Beherrschung der einge-
gangenen Risiken.
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Nichtfinanzielle Erklärung 

Die Helaba ist gemäß § 340i Abs. 5 HGB dazu verpflichtet, eine 
nichtfinanzielle Erklärung (NfE) aufzustellen und zu den wesent-
lichen Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit auf die nichtfinan-
ziellen Aspekte (Umweltbelange, Arbeitnehmerbelange, Sozial-
belange, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von 
Korruption und Bestechung) zu berichten. 

In einem strukturierten Analyseprozess wurden die Themen felder 
Kreditfinanzierungen, institutionelles Asset Management, Ver-
sorgung mit Finanzdienstleistungen, Wohnungs bewirtschaftung, 
Korruptionsbekämpfung sowie Unternehmenskultur und Perso-
nalarbeit für die Geschäftstätigkeit der Helaba als wesentlich 
identifiziert. Die dargestellten Konzepte gelten hierbei grund-
sätzlich für den Konzern. Im Falle von Abweichungen von diesem 
Grundsatz wird hierauf im Text gesondert hingewiesen. 

Die Helaba nutzt seit 2022 bei der Erstellung der NfE den Re-
portingstandard der Global Reporting Initiative (GRI) als Orien-
tierungsrahmen und erstellt zusätzlich einen Nachhaltigkeits-
bericht gemäß den aktuellen GRI-Standards. Im Internet 
berichtet die Helaba umfassend über ihre Nachhaltigkeitsakti-
vitäten (nachhaltigkeit.helaba.de). Dort ist auch der Nachhaltig-
keitsbericht verfügbar. 

Im Geschäftsjahr und zum Berichtszeitpunkt sind keine wesent-
lichen Risiken erkennbar, die sehr wahrscheinlich schwerwie-
gende negative Auswirkungen auf die oben genannten Aspekte 
haben beziehungsweise haben werden.

Die Helaba ist dazu verpflichtet, Angaben zur nachhaltigen Aus-
richtung ihrer Finanzierungen im Rahmen der EU-Taxono-
mie-Verordnung gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2020/852 
sowie ergänzend der delegierten Verordnung (EU) 2021/2178 
zu machen. Die Angaben zur Taxonomiefähigkeit sowie zur Me-
thode der Datenerhebung werden in dieser NfE dargestellt.

Die Aussagen der NfE wurden einer freiwilligen externen be-
triebswirtschaftlichen Prüfung nach ISAE 3000 (Revised) mit 
begrenzter Sicherheit durch den Abschlussprüfer unterzogen. 
Verweise auf Angaben außerhalb des Lageberichts sind weiter-
führende Informationen und nicht Bestandteil der NfE oder des 
Lageberichts.

Geschäftsmodell und nachhaltige 
 Geschäftsausrichtung

Das auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Selbstverständnis der 
Helaba basiert auf ihrer öffentlichen Rechtsform und ihrem laut 
Satzung gemeinwohlorientierten Auftrag. Das strategische Ge-
schäftsmodell ist auf langfristige Kundenbeziehungen einer 
Universalbank mit regionalem Fokus in Deutschland, ausge-
wählter internationaler Präsenz und enger Integration in die 
Sparkassen-Finanzgruppe ausgerichtet. Ein konservatives Risi-
koprofil sowie die starke Verzahnung mit der Realwirtschaft und 
dem Sparkassenverbund kennzeichnen diese Ausrichtung. Das 
Geschäftsmodell der Helaba ist umfassend im Kapitel „Grund-
lagen des Konzerns“ beschrieben.

Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung sind fester 
Bestandteil der Geschäftsstrategie und auf allen Führungsebe-
nen fest verankert, um negative Auswirkungen auf Umwelt und 
Gesellschaft sowie Reputationsrisiken für die Helaba zu mini-
mieren. Die vom Vorstand für den Konzern verabschiedeten 
Nachhaltigkeitsleitsätze formulieren Verhaltensmaßstäbe für 
Geschäftstätigkeit, Geschäftsbetrieb, Mitarbeitende sowie ge-
sellschaftliches Engagement. Nachhaltigkeit und Diversity ge-
hören zu den vom Vorstand definierten drei Kernelementen der 
strategischen Agenda der Helaba. Das Leitbild der Helaba 
 betont unter dem Markenclaim „Werte, die bewegen.“ den An-
spruch, einen positiven Wertbeitrag für die Gesellschaft zu er-
bringen und den Standort Deutschland nachhaltig zu stärken. 

Die Helaba entwickelt ihr Geschäftsmodell kontinuierlich weiter 
und überprüft dabei die Zusammensetzung und Ausrichtung 
der einzelnen Geschäftsfelder. In 2022 wurden erstmals im Rah-
men des Strategieprozesses alle Geschäftsfelder auf mögliche 
Auswirkungen (Chancen und Risiken) von Klima- und Umwelt-
veränderungen auf die Engagements des Geschäftsfelds hin 
untersucht. Insgesamt überwiegen die Chancen aus der Beglei-
tung der Transformation die in ihren Portfolios enthaltenen und 
nach Sicherheiten und mitigierenden Faktoren verbleibenden 
Klima- und Umweltrisiken.

Die Helaba, die Frankfurter Sparkasse und die Frankfurter Bank-
gesellschaft haben im Rahmen einer Initiative des Deutschen 
Sparkassen- und Giroverbands in 2020 die „Selbstverpflichtung 
für klimafreundliches und nachhaltiges Wirtschaften“ unter-
zeichnet. Ziele der Selbstverpflichtung sind, bis spätestens 
2035 im Geschäftsbetrieb CO2-neutral zu arbeiten, Finanzierun-
gen und Eigenanlagen auf Klimaziele auszurichten und die Kun-
dinnen und Kunden bei der Transformation zur klimafreund-
lichen Wirtschaft begleitend zu unterstützen.
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Um die strategische Ausrichtung zu Nachhaltigkeit auch nach 
außen hin zu unterstreichen, ist die Helaba in 2022 den UN Prin-
ciples for Responsible Banking beigetreten. Die Helaba Invest 
und die Frankfurter Bankgesellschaft sind zudem Mitglied der 
Principles for Responsible Investment (PRI). Des Weiteren hat 
sich die Helaba zu den zehn Prinzipien des UN Global Compact 
bekannt. Sie erkennt damit internationale Standards für Um-
weltschutz, Menschen- und Arbeitnehmerrechte sowie die Be-
kämpfung von Korruption an und verpflichtet sich, ihre Ge-
schäftstätigkeit an diesen auszurichten. Für die Helaba gelten 
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die Kern-
arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
national und international als übergreifende Prinzipien für alle 
Geschäftsaktivitäten.

Nachhaltigkeitsstrategie und ESG-Ziele
Das Nachhaltigkeitsverständnis der Helaba umfasst alle Dimen-
sionen einer ökologischen, sozialen und verantwortungs-
bewussten Unternehmensführung, kurz ESG (Environment, 
Social und Governance). Mit dem im Jahr 2020 gestarteten Pro-
gramm HelabaSustained koordiniert die Helaba in allen ESG-Di-
mensionen die konzernweite Fortentwicklung des Nachhaltig-
keitsprofils. Neben der Erfüllung regulatorischer Anforderungen 
will die Helaba dabei vor allem neue Geschäftsopportunitäten 
nutzen und ihre Kunden bei der Transformation hin zu einer 
klimaneutralen und kreislauforientierten Wirtschaft begleiten. 
Die im Programm erarbeiteten Konzepte werden sukzessive in 
die Linienverantwortung übergeben beziehungsweise in Kern-
prozesse integriert. Ein Lenkungsausschuss, bestehend aus 
Mitgliedern des Vorstands sowie Bereichsleitungen und Ge-
schäftsführern wesentlicher Tochtergesellschaften, überwacht 
und steuert den Fortschritt.

Weiterhin hat die Helaba im Jahr 2022 ihre Linienorganisation 
im Bereich Nachhaltigkeit gestärkt, um sukzessive zentrale Er-
gebnisse des Programms HelabaSustained zu überführen. Die 
Gruppe Sustainability Management wurde als neue Organisati-
onseinheit im Bereich Konzernsteuerung geschaffen. Die 
 bereits in 2021 geschaffene Position des Chief Sustainability 
Officer (CSO) leitet die Gruppe. Darüber hinaus wurde mit dem 
Group Sustainability Committee (GSC) ein fester Rahmen für den 
Austausch und die effektive Steuerung von Nachhaltigkeit 
 innerhalb des Helaba-Konzerns geschaffen. Einmal im Quartal 
treffen sich die Nachhaltigkeitsbeauftragten des Helaba- 
Konzerns mit dem CSO.

Die Helaba hat sich fünf strategische ESG-Ziele gesetzt und da-
rauf aufbauend ein KPI(Key Performance Indicator)-Steuerungs-
system ausgearbeitet. Die ESG-Ziele sind Bestandteil der Ge-
schäftsstrategie, das KPI-Steuerungssystem wird seit 2022 

konzernweit implementiert. Dadurch dokumentiert die Helaba 
ihre Ambition zur nachhaltigen Geschäftsausrichtung und 
macht Fortschritte messbar. Die fünf ESG-Ziele sind im Folgen-
den kurz dargestellt:

1. Die Helaba reduziert die CO2-Emission im eigenen Bankbe-
trieb bis 2025 um 15–30 %. Maßnahmen zur Zielerreichung 
sind unter anderem die Optimierung der Gebäudetechnik, 
die Umstellung auf Biogas und die Installierung einer Pho-
tovoltaikanlage am Standort Helaba Campus in Offenbach. 
Die nach der Vermeidung und Substitution verbliebenen
unvermeidbaren Emissionen kompensiert der Helaba- 
Konzern seit dem Geschäftsjahr 2021. 

2. Die Helaba leistet einen Beitrag zur Erreichung des Pariser 
Klimaschutzabkommens und steigert ihr nachhaltiges Ge-
schäftsvolumen im Bestand bis 2025 auf 50 %. Das Sustain-
able Lending Framework schafft eine einheitliche Methode, 
um das nachhaltige Kreditgeschäft zu definieren, zu mes-
sen und zu steuern. Dies ist der erste Schritt hin zu einer 
ganzheitlichen Impact-Messung und -Steuerung. 

3. Die Helaba fördert Vielfalt und hat dafür ein Diversity
 Management eingerichtet, um die personelle Vielfalt der
Organisation zu stärken. Insbesondere die berufliche För-
derung von Frauen ist der Helaba ein Anliegen. Sie will
daher 30 % der Führungspositionen mit weiblichem Perso-
nal besetzen. Dafür wird am Beginn der Personallaufbahn 
angesetzt und auf eine zwischen Frauen und Männern aus-
geglichene Besetzung von Nachwuchs- und Personalent-
wicklungsprogrammen geachtet. 

4. Die Helaba investiert in ihre Mitarbeitenden und die Gesell-
schaft. Bis zum Jahr 2025 strebt die Helaba an, dass zwei
Fort- und Weiterbildungstage pro Mitarbeitenden sowie
1.000 Social-Volunteering-Tage in Anspruch genommen
werden. Zur Förderung der Nutzung dieses Angebots und 
zur Erreichung des Ziels wird die Nutzung der Fort- und
Weiterbildungstage sowie des Social Volunteering in die
Zielvereinbarung der Helaba mit ihren Mitarbeitenden in-
tegriert. 

5. Die Helaba strebt eine stabile gute Positionierung in den
relevanten ESG-Ratings an. Zur zielgerichteten Informati-
onsweitergabe an unter anderem ESG-Rating-Agenturen
wird die neu eingerichtete ESG-Unterseite auf der Website 
der Helaba mit relevanten Informationen für Analystinnen
und Analysten zur Verfügung gestellt.
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Um die ESG-bezogenen Vorgaben des Gesetzgebers und der 
Aufsichtsbehörden erfüllen zu können sowie das eigene 
ESG-KPI-Steuerungssystem zu operationalisieren, wurde 
 bereits 2021 mit der Entwicklung eines Sustainable Data 
 Managements begonnen. Seit 2022 werden geschäftsbezogene 
Informationen zu EU-Taxonomie-Verordnung, ESG-Risikobewer-
tungen und Klassifikationen zu nachhaltigen Produkten sowie 
Beiträge zu den Entwicklungszielen der Vereinten Nationen (UN 
SDG) systematisch für das relevante Neugeschäft erfasst. Nach-
haltigkeitsbezogene Daten werden sukzessive für das Bestands-
geschäft nacherfasst. In 2023 soll ein Prüfprozess für die 
EU-Taxonomie-Konformitätsprüfung implementiert werden. Ziel 
ist es, dass die Helaba auf einen konzernweit einheitlichen Da-
tenhaushalt zu ESG-Eigenschaften ihrer Geschäfte zugreifen 
kann und entsprechend ihre ESG-Ziele steuert.

Verantwortungsvolle Geschäftstätig-
keit und  gesellschaftlicher Wertbeitrag

Für die Helaba ergeben sich durch ihre Geschäftstätigkeit als 
Kreditinstitut, durch das Management von Vermögen instituti-
oneller Investoren seitens der Tochtergesellschaft Helaba 
 Invest, durch die Wohnungsbestände der Tochtergesellschaft 
GWH im Bereich der Immobilienwirtschaft sowie im Bereich 
Privatkundengeschäft durch die Tochtergesellschaft Frankfurter 
Sparkasse Auswirkungen auf die Aspekte Umwelt, Soziales und 
Menschenrechte.

Durch ihren Geschäftsbetrieb in Bürogebäuden sieht die Helaba 
keine wesentlichen Auswirkungen auf die Umwelt. Dennoch ist 
die Helaba bestrebt, ihren ökologischen Fußabdruck kontinu-
ierlich zu verkleinern. So ist beispielsweise der MAIN TOWER, 
das Hauptgebäude der Helaba, mit der höchsten Kategorie Pla-
tin nach den Standards von Leadership in Energy and Environ-
mental Design (LEED) als nachhaltiges und energieeffizientes 
Gebäude ausgezeichnet. Über 90 % des Stromverbrauchs in 
Bürogebäuden deckt die Helaba mit Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen ab. Um die betrieblichen Treibhausgasemissio-
nen gemäß dem ESG-KPI 1 weiter deutlich zu senken und die 
Helaba auf den Zielpfad eines bis spätestens 2035 CO2-neutra-
len Bankbetriebs zu führen, sollen unter anderem der Bezug von 
grünem Strom auf möglichst 100 % ausgeweitet sowie die Heiz-
energie im MAIN TOWER von Erdgas auf Biogas umgestellt wer-
den. Des Weiteren wird seit Ende 2022 die Installation einer 
Photovoltaikanlage auf dem Dach des Helaba Campus am 
Standort Offenbach technisch geprüft. Die nach der Vermeidung 
und Substitution verbliebenen unvermeidbaren Emissionen 

kompensiert der Helaba-Konzern seit dem Geschäftsjahr 2021. 
Betriebliche Umweltkennzahlen werden regelmäßig erhoben 
und auf der Website der Helaba transparent gemacht.

Bei der Auslagerung von Aktivitäten und Prozessen (Outsour-
cing) verfolgt die Helaba einen risikobasierten Ansatz. So ver-
langt die Helaba von allen ihren Lieferanten die Anerkennung 
ihres Verhaltenskodexes, in dem unter anderem die Achtung der 
Menschenrechte verbindlich dokumentiert wird. Im Rahmen des 
Projekts HelabaSustained hat die Helaba die zur Umsetzung 
erforderlichen Schritte des ab 2023 anzuwendenden Lieferket-
tensorgfaltspflichtengesetzes konzipiert und umgesetzt. Unter 
anderem wurden die organisatorischen Voraussetzungen zur 
Durchführung und Überwachung eines Risikomanagements 
zum Zweck der Analyse menschenrechtlicher und umweltbezo-
gener Risiken geschaffen. Die Lieferkette der Helaba wurde in 
2022 mit Blick auf einschlägige Risiken analysiert. Im eigenen 
Geschäftsbereich ergaben sich keine relevanten Risiken. Bei den 
unmittelbaren Zulieferern wurden keine höheren Risiken zu 
konkreten Zulieferern identifiziert, die Präventions- oder Ab-
hilfemaßnahmen auslösen.

Kreditfinanzierungen
Die Helaba unterstützt ihre Kunden beim Transformationspro-
zess hin zu einem nachhaltigeren Geschäftsmodell und hat in 
2022 ihr Leistungsspektrum weiter ausgebaut. So hat die Helaba 
2022 über 45 Finanzierungen mit vertraglich fixiertem Nachhal-
tigkeitsbezug („ESG-linked Loans“ beziehungsweise „Green 
Loans“) strukturiert beziehungsweise begleitet. Damit hat sich 
die Anzahl gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Mit den 
in 2022 neu eingeführten Konzepten einer Rendezvous-Clause 
beziehungsweise eines so genannten ESG-Bridge-Modells er-
schließt die Helaba das Konzept nachhaltiger Finanzierungen 
insbesondere für den breiten Mittelstand und solche Unterneh-
men, die gerade erst anfangen, sich ESG-Ziele und Steuerungs-
instrumente zu geben. Darüber hinaus hat sich die Helaba ins-
besondere bei Projektfinanzierungen für erneuerbare Energien, 
Schienentransport und Energieeffizienz engagiert. Auf dem 
Markt für nachhaltige Schuldscheine (SSD) war die Helaba 2022 
an 19 ESG-linked-Transaktionen federführend beteiligt (2021: 
13), wobei es bei neun Transaktionen für den Emittenten der 
erste SSD mit Nachhaltigkeitskomponente war. Damit unter-
streicht die Helaba ihr Bestreben, Unternehmen zur nachhalti-
gen Transformation zu ermutigen, und will ihre Marktposition in 
2023 weiter ausbauen.

Das seit 2021 deutlich ausgebaute Sustainable Finance Advi-
sory hat die Beratung der Kunden (Firmen- wie Sparkassenkun-
den) zu Nachhaltigkeit in 2022 intensiviert, um der zunehmen-
den Nachfrage nach spezifischer Beratung und individueller 
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Strukturierung von nachhaltigen Finanzierungslösungen zu 
begegnen. Mit niedrigschwelligen Produktangeboten erschließt 
die Helaba insbesondere auch Kundengruppen, die erst am 
 Anfang des Transformationspfades stehen und über Sustain-
able-Finance-Maßnahmen ihr Geschäftsmodell beziehungs-
weise ihre strategische Steuerung auf Nachhaltigkeit umstellen 
 wollen.

Ausbau nachhaltigen Geschäfts
Die Helaba hat sich das strategische Ziel gesetzt, den Anteil 
ihres nachhaltigen Geschäfts bis 2025 auf 50 % zu erhöhen. In 
2022 wurde das Sustainable Lending Framework finalisiert, um 
das nachhaltige Kreditgeschäft nach einer einheitlichen 
 Methode zu definieren, zu messen und zu steuern. Bei der Fest-
legung, welche Geschäfte die Helaba als nachhaltig ansieht, 
werden die Kriterien der EU-Taxonomie-Verordnung als ein we-
sentlicher Baustein herangezogen. Da die aktuellen Vorgaben 
der EU allerdings einige Produkte, Kundengruppen und wesent-
liche Nachhaltigkeitsaspekte wie beispielsweise soziale Sach-
verhalte aus der Betrachtung ausschließen, bezieht die Helaba 
weitere Faktoren, insbesondere die UN SDG, in ihre Bewertung 
nachhaltiger Geschäfte mit ein. Die Qualität des Sustainable 
Lending Frameworks wurde durch die externe Einschätzung 
(Second Party Opinion) der Rating-Agentur ISS ESG mit der Note 
„robust“ bewertet.

Die Bestimmung der nachhaltigen Finanzierungen anhand des 
Sustainable Lending Frameworks ist der erste Schritt hin zu 
einer ganzheitlichen Impact-Messung und -Steuerung. Seit 
Ende 2022 entwickelt die Helaba ein Sustainable Investment 
Framework, mit dem Ziel, das nachhaltige Investmentgeschäft 
zu klassifizieren. Es soll in 2023 finalisiert werden. Eine zukünf-
tig verbesserte Datenverfügbarkeit und die Veröffentlichungen 
der Taxonomiefähigkeitsquoten zum 31. Dezember 2021 durch 
die Marktteilnehmer wirken sich positiv auf die Taxonomiefähig-
keitsquote der Helaba aus. Erweiterungen und Konkretisierun-
gen der EU durch die avisierte Review-Phase werden noch er-
wartet.

Finanzierte Treibhausgasemissionen
Die Helaba erkennt die besondere Dringlichkeit der Klimakrise 
an und hat das erklärte Ziel, einen Beitrag zur Begrenzung des 
Klimawandels zu leisten. Deshalb hat sie in 2022 damit begon-
nen, die finanzierten Treibhausgasemissionen zu ermitteln, und 
will auf dieser Basis eine Reduktionsstrategie im Einklang mit 
dem Pariser Klimaschutzabkommen entwickeln. 

Zunächst liegt der Fokus dabei auf besonders kohlenstoffinten-
siven Sektoren sowie auf Kunden, die einen hohen Anteil des 
Kreditportfolios ausmachen. Priorisierte Sektoren sind dabei: 

Bergbau, chemische Industrie, Metallerzeugung; Energie; Auto-
motive und Maschinenbau; Lebensmittel, Futter, Landwirtschaft; 
öffentliche Hand und kommunale Unternehmen; Schifffahrt, 
Luftverkehr, Verkehr; Bau, Immobilien, Wohnungswirtschaft. Mit 
Unterstützung eines externen Datenproviders erhebt die Helaba 
seit Ende 2022 die finanzierten Treibhausgasemissionen für 
Unternehmensfinanzierungen in den priorisierten Sektoren 
sowie für einen Großteil des Immobilienportfolios auf Basis der 
Methodik der Partnership for Carbon Accounting Financials 
(PCAF). Die aktuelle Auswertung bezieht sich auf das Kreditport-
folio des Helaba-Einzelinstituts zum 31. Dezember 2021 und 
deckt rund 46 % des Gesamtkreditvolumens, abzüglich Geld-
handel, Repo, Derivaten, Wertpapieren und Zentralbankge-
schäft, von 125,4 Mrd. € ab. Bezogen auf das Volumen in den 
priorisierten Sektoren (86,5 Mrd. €) liegt die Abdeckung bei 
60 %. Im folgenden Schritt werden die ermittelten Daten analy-
siert und qualitätsgesichert. Die Helaba plant, über die Ergeb-
nisse transparent zu berichten und künftig die finanzierten 
Treibhausgasemissionen jährlich offenzulegen. 

In 2022 lag der Fokus der Auswertung auf dem Immobiliensek-
tor sowie auf Unternehmensfinanzierungen in den Sektoren 
Energie, Automotive und Maschinenbau sowie Chemie. In 2023 
sollen Projektfinanzierungen und das Portfolio Transport und 
Mobilien ausgewertet und kontinuierlich Abdeckung, Datenver-
fügbarkeit und -qualität verbessert werden. Aufbauend auf dem 
erstmals erhobenen CO2-Fußabdruck des Kreditportfolios sollen 
in 2023 sektorspezifische Reduktionspfade im Einklang mit dem 
1,5-Grad-Ziel abgeleitet, konkrete Reduktionsziele definiert und 
entsprechende Maßnahmen entwickelt werden, beginnend im 
Energie- und Immobiliensektor. Zukünftig soll die Erfassung des 
CO2-Fußabdrucks als zusätzliche Steuerungsgröße für das Kre-
ditportfolio (Scope-3-Treibhausgasemissionen) aufgenommen 
werden.

Nachhaltigkeitskriterien für die Kreditvergabe
Das Kreditgeschäft stellt das Kerngeschäft der Helaba dar. 
Grundsätzlich besteht das Risiko, dass von der Helaba finan-
zierte Unternehmen oder Projekte negative Auswirkungen auf 
Umwelt und Gesellschaft verursachen. Daher sind seit 2017 
konzernweit verbindliche Nachhaltigkeitskriterien und Aus-
schlussbedingungen für die Kreditvergabe in den bestehenden 
Risikoprozess und die Risikosteuerung integriert. 

Die Vorgaben haben zum Ziel, von den Finanzierungen gegebe-
nenfalls ausgehende negative Auswirkungen auf Umwelt und 
Gesellschaft, inklusive der durch den Klimawandel ausgelösten 
Transitions- und physischen Risiken, zu minimieren. Finanzie-
rungen von Aktivitäten mit sehr hoher negativer Auswirkung 
sollen dadurch vermieden werden. Entsprechend ist in der Teil-
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risikostrategie Adressenausfallrisiko festgelegt, dass die wis-
sentliche Finanzierung von Vorhaben, die schwere Umweltschä-
den oder schwere soziale Schäden hervorrufen, ausgeschlossen 
ist. Dies umfasst insbesondere Menschenrechtsverletzungen, 
die Zerstörung von Kulturgütern, die Verletzung von Rechten 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Umweltschä-
digungen wie etwa die Zerstörung von Lebensräumen bedrohter 
Arten. So müssen beispielsweise OECD-Empfehlungen zu Um-
welt- und Sozialverträglichkeitsprüfungen („OECD – Common 
Approaches“) für alle Exportfinanzierungen verbindlich berück-
sichtigt werden.

Die übergreifenden Grundsätze werden durch sektorspezifische 
Vorgaben ergänzt, die für Sektoren mit erhöhtem ESG-Risiko 
gelten. Spezifische Kriterien wurden für die Sektoren Energie-
wirtschaft, Kohlekraftwerke, Staudämme und Wasserkraftwerke, 
Atomenergie, Bergbau, Öl- und Gasförderung, Land- und Forst-
wirtschaft, Zellstoff- und Papierindustrie sowie den Rüstungs-
sektor verabschiedet. Damit werden Finanzierungen von Aktivi-
täten mit hohem ESG-Risiko wie beispielsweise Fracking oder 
Ausbeutung von ölhaltigen Teersanden ausgeschlossen. Die 
Nachhaltigkeitskriterien bei der Kreditvergabe werden auf der 
Website der Helaba veröffentlicht und sind somit für Marktteil-
nehmerinnen und Marktteilnehmer einsehbar. Die Risikostrate-
gie der Helaba wird jährlich überprüft und Anpassungen oder 
Ausweitungen von Nachhaltigkeitskriterien bei Bedarf einge-
führt. 

Die Steuerung des Adressenausfallrisikos ist in das konzern-
weite Risikomanagement integriert. Als Basis hierfür dient eine 
umfassende, aus der Geschäftsstrategie abgeleitete, einheitli-
che Risikostrategie, die nach Maßgabe der Mindestanforderun-
gen an das Risikomanagement (MaRisk) verbindlich festgelegt 
wurde. Bereits 2020 wurden ESG-Ziele in die Gesamtrisiko-
strategie aufgenommen. Diese dienen als übergeordneter Rah-
men für die Behandlung von ESG-Sachverhalten im Risikoma-
nagement. Der Vorstand trägt die Verantwortung für alle Risiken 
der Helaba und ist für die konzernweite Einhaltung der 
 Risikostrategie und die Umsetzung der Risikopolitik zuständig. 
Zur Vorbereitung der Entscheidungen des Gesamtvorstands 
sowie zur Wahrnehmung eigener Aufgaben im Rahmen der Ri-
sikosteuerung hat der Vorstand einen Risikoausschuss etab-
liert. Detaillierte Informationen zur Integration von Klima- und 
Umweltrisiken sowie zur Behandlung von ESG-Faktoren im 
 Risikomanagement der Helaba sind im Kapitel „Risikobericht“ 
dargestellt.

Institutionelles Asset Management
Als Full-Service-Manager unterstützt die Helaba Invest ihre in-
stitutionellen Kunden über die gesamte Wertschöpfungskette 
der professionellen Vermögensverwaltung. Zum 31. Dezember 
2022 verwaltet die Helaba Invest 159,0 Mrd. € in Spezial- und 
Publikumsfonds (31. Dezember 2021: 183,1 Mrd. €). Sie verwal-
tet Mandate mit Nachhaltigkeitsbezug und bietet individuelle 
Lösungen für institutionelle Investoren an. Die nachhaltige Aus-
richtung ihrer Geschäftstätigkeit ist eine entscheidende unter-
nehmerische Verpflichtung der Helaba Invest und wesentlicher 
Bestandteil ihrer gesellschaftlichen Verantwortung.

Mission der Helaba Invest ist es, durch Kapitalanlagen nachhal-
tigen gesellschaftlichen Wohlstand zu fördern. Mit der Unter-
zeichnung der PRI sowie des CDP (ehemals Carbon Disclosure 
Project) unterstreicht die Helaba Invest ihr Bekenntnis zu Nach-
haltigkeit. Darüber hinaus verpflichtet sie sich, die Wohlverhal-
tensregeln des Bundesverbands Investment und Asset Manage-
ment (BVI) inklusive der Leitlinien zum verantwortlichen 
Investieren sowie dessen Leitlinien für nachhaltiges Immobilien- 
Portfoliomanagement zu beachten. Als Mitglied im BVI-Aus-
schuss „Nachhaltigkeit“ sowie durch die Teilnahme an BVI- 
Arbeitskreisen wie „Verantwortliches Investieren“ und „Impact 
Investing“ beteiligt sich die Helaba Invest an der Transformation 
der deutschen Fondsbranche. Darüber hinaus engagierte sich 
die Helaba Invest ab Frühjahr 2021 bis Oktober 2022 im Projekt 
„Pathways to Paris“. Das Projekt wurde von WWF und PwC 
Deutschland initiiert und zielt auf eine Zusammenarbeit zwi-
schen Real- und Finanzwirtschaft zur Bekämpfung der Klima-
krise ab. Die Helaba Invest nahm dabei die Perspektive der 
 Finanzwirtschaft ein und diskutierte in einer Arbeitsgruppe mit 
dem Schwerpunkt Energiewirtschaft gemeinsam mit Unterneh-
mensvertreterinnen und -vertretern sowie wissenschaftlichen 
Expertinnen und Experten aus dem Energiesektor Wege zur 
Erreichung der Paris-Kompatibilität.

Die Helaba Invest hat in 2019 ihre Nachhaltigkeitsstrategie in 
ihre Geschäfts- und Risikostrategie eingebettet. Die in 2020 
entwickelte ESG-Risikostrategie orientiert sich an den Empfeh-
lungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin). Seit 2019 veröffentlicht die Helaba Invest eine jährliche 
Entsprechenserklärung zum Deutschen Nachhaltigkeitskodex 
(DNK). In diesem Kontext identifizierte sie in einer regelmäßig 
durchgeführten Wesentlichkeitsanalyse Handlungsfelder, die 
den Schwerpunkt ihrer Nachhaltigkeitsstrategie bilden. In den 
Handlungsfeldern gute Unternehmensführung, nachhaltige 
Produkte und Dienstleistungen sowie attraktive Arbeitgeberin 
wurden wesentliche Themen erfasst und mit entsprechenden 
strategischen Zielen sowie Indikatoren zur Messung der Ziel-
erreichung hinterlegt. 
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Mit der seit 2020 etablierten Nachhaltigkeitsgovernance will die 
Helaba Invest sicherstellen, dass Abläufe und Verantwortlich-
keiten mit der Steuerung und dem Management von übergrei-
fenden beziehungsweise strategischen Nachhaltigkeitsaktivi-
täten der Helaba Invest im Einklang stehen. So sprechen bei 
Bedarf zwei ESG-Komitees Handlungsempfehlungen für die 
Investmentkomitees der Helaba Invest aus. Die Nachhaltigkeits-
beauftragte hat die Funktion inne, diese Aktivitäten zu koordi-
nieren, bei Bedarf Verbesserungsmöglichkeiten an die Ge-
schäftsführung heranzutragen und die Nachhaltigkeitsstrategie 
der Helaba Invest im Sinne des Gemeinwohls weiterzuentwi-
ckeln. Dabei steht sie im engen Austausch mit den ESG-Exper-
tinnen und -Experten aus den jeweiligen Produkt- und Fach-
bereichen.

Die Anfang 2021 veröffentlichte ESG-Investment-Policy der 
Helaba Invest gilt für alle im Portfoliomanagement der Helaba 
Invest verankerten Investmentprozesse und erweitert die vorher 
bestehenden Grundsätze zu Nachhaltigkeitsaspekten. Sie stellt 
eine verbindliche Grundlage in Form von ethischen Standards, 
nachhaltigkeitsbezogenem Risikomanagement, Integration von 
Klimaaspekten sowie verantwortungsvoller Stimmrechtsaus-
übung dar. So schließt die Helaba Invest zum Beispiel in den von 
ihr gemanagten Wertpapierfonds Hersteller kontroverser Waf-
fen aus. Dies beinhaltet Streubomben, Landminen, biologische 
und chemische Waffen sowie Nuklearwaffen. Des Weiteren wer-
den beispielsweise Unternehmen ausgeschlossen, deren 
 Geschäftsmodell stark auf die Kohleverstromung ausgerichtet 
ist beziehungsweise die kontroverse Fördermethoden von Öl 
und Erdgas verwenden. Dabei finden Umsatzgrenzen von 25 % 
beziehungsweise 5 % Anwendung. Seit 2021 wird die konkrete 
CO2-Intensität des Anlageportfolios systematisch erfasst und 
ausgewertet. Diese Kennzahl wird intern als Bewertungsfaktor 
berücksichtigt, um eine Reduktion der CO2-Intensität der Port-
folios messen zu können. Darüber hinaus setzt sich die Helaba 
Invest mit Hilfe eines externen Engagement-Anbieters aktiv für 
Verbesserungen bei den investierten Unternehmen ein. Dies 
umfasst die Bereiche Menschen- und Arbeitnehmerrechte, Um-
welt und Korruption.

Zum 31. Dezember 2022 verwaltet die Helaba Invest 23,8 Mrd. € 
im Rahmen ihrer ESG-Investment-Policy (31. Dezember 2021: 
35,0 Mrd. €). Im Berichtsjahr ist das Volumen der verwalteten 
Publikums- und Spezialfonds, die unter die ESG-Investment-Po-
licy der Helaba Invest fallen, um 32 % im Vergleich zum Vorjahr 
gefallen.

Darüber hinaus baut die Helaba Invest ihr Engagement für Pro-
dukte, die ökologische / soziale Merkmale berücksichtigen, so 
genannte Artikel-8-Produkte gemäß der Offenlegungsverord-

nung, kontinuierlich aus. Zur Minimierung des so genannten 
Greenwashing-Risikos hat die Helaba Invest gemeinsam mit 
ihren Kunden bei der Klassifizierung beziehungsweise Um-
klassifizierung von Fonds weiterhin einen konservativen Einstu-
fungsansatz gewählt. Zum 31.  Dezember 2022 beträgt das 
 Volumen der so genannten Artikel-8-Produkte 2,2 Mrd. € (31. De-
zember 2021: 1,6 Mrd. €) und konnte im Vergleich zum Vorjahr 
um 40 % gesteigert werden. Zusätzlich berücksichtigen zahlrei-
che Master-Spezialfonds bereits individuelle Nachhaltigkeits-
kriterien, ohne dass diese nach Artikel 8 oder 9 der EU-SFDR 
(Sustainable Finance Disclosure Regulation) aktuell klassifiziert 
worden sind. 2022 setzte die Helaba Invest den Ausbau ihrer an 
Nachhaltigkeit orientierten Produktpalette konsequent fort, so 
zum Beispiel bei der Schaffung eines ESG-Strategiefonds nach 
Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung im Bereich Infrastruk-
tur. Das erste Closing ist für das erste Quartal in 2023 geplant. 
Für 2023 ist die Auflage von weiteren Produkten avisiert. Darü-
ber hinaus bietet die Helaba Invest ihren institutionellen 
 Kunden ein eigenes Nachhaltigkeitsreporting mit detaillierten 
Berichten zu Kennzahlen wie ESG-Score, ESG-Carbon und 
ESG-Rating sowie Analysen zu kontroversen Unternehmen und 
Geschäftsfeldern für die jeweiligen Kundenportfolios.

Auch auf Unternehmensebene baut die Helaba Invest ihre Nach-
haltigkeitsaktivitäten kontinuierlich aus und fördert eine offene 
und tolerante Unternehmenskultur. Durch die Unterzeichnung 
der Charta der Vielfalt und die erneute Teilnahme am Deutschen 
Diversity-Tag im Jahr 2022 demonstriert sie diesen Anspruch 
auch nach außen.

Versorgung mit Finanzdienstleistungen
Im Helaba-Konzern werden Privatkundinnen und Privatkunden 
primär durch die Frankfurter Sparkasse betreut. Gemäß ihrer 
Satzung hat die Frankfurter Sparkasse die Aufgabe, das Sparen 
und die übrigen Formen der Vermögensbildung zu fördern und 
der Befriedigung des örtlichen Kreditbedarfs zu dienen. Als re-
gionale Marktführerin im Privatkundengeschäft und mit dem 
dichtesten Filialnetz in Frankfurt am Main hat sie einen wesent-
lichen Einfluss auf die Versorgung mit Finanzdienstleistungen 
in ihrem Geschäftsgebiet. Durch ihre breite Präsenz mit 58 Fili-
alen und Beratungscentern, 30 Selbstbedienungsstellen, drei 
digitalen Beratungseinheiten sowie über 194 SB-Cash-Geräten 
(Geldautomaten und Ein- / Auszahler) nimmt die Frankfurter 
Sparkasse Verantwortung für den Zugang zu Finanzdienstleis-
tungen wahr und wird ihrem öffentlichen Auftrag gerecht. 

Die Frankfurter Sparkasse begreift finanzielle Inklusion als we-
sentliche Komponente ihres öffentlichen Auftrags. Um allen 
Bevölkerungsgruppen, insbesondere sozial benachteiligten und 
wirtschaftlich schwachen Kundengruppen, Zugang zu Bank-
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dienstleistungen zu gewährleisten, bietet die Frankfurter Spar-
kasse Basiskonten in mehreren Varianten an. Zum 31. Dezember 
2022 werden 1.187 Basiskonten geführt (31. Dezember 2021: 
1.214). Blinden und sehbehinderten Menschen erleichtert die 
Frankfurter Sparkasse den Zugang zu ihren Services, indem die 
stationären Filialen jeweils über mindestens einen Bargeldau-
tomaten mit einem Kopfhöreranschluss verfügen. Auch im me-
dialen Vertrieb ist die Internetfiliale der Frankfurter Sparkasse 
vollständig barrierefrei. 

Die Frankfurter Sparkasse verfolgt eine konsequent an ihren 
Kundinnen und Kunden orientierte Geschäftspolitik. Mitarbei-
tende im Vertrieb werden regelmäßig zur Vertriebsphilosophie 
der Sparkassen-Finanzgruppe sowie zur Umsetzung von Richt-
linien und Gesetzen mit Verbraucherorientierung geschult. Für 
die Frankfurter Sparkasse ist eine hohe Beratungsqualität von 
zentraler Bedeutung. Daher werden zum Beispiel Kundenbera-
terinnen und Kundenberater bis zu 40 % an Qualitätszielen 
gemessen, die unter anderem auch Vorgaben zur Kundenzufrie-
denheit beinhalten. Für Privat- und Firmenkundinnen und -kun-
den wird die Kundenzufriedenheit durch regelmäßige Umfragen 
gemessen und die Ergebnisse werden für Zielvorgaben genutzt. 
Ergänzend wird im Rahmen des Sparkassenverbundkonzepts in 
Hessen-Thüringen dazu in den Verbundgremien berichtet und 
aus der Verbundstrategie werden Maßnahmen und Zielvor-
gaben abgeleitet.

Im Rahmen der Selbstverpflichtung deutscher Sparkassen für 
klimafreundliches und nachhaltiges Wirtschaften des DSGV und 
in Anlehnung an HelabaSustained befasst sich die Frankfurter 
Sparkasse strategisch mit dem Thema Nachhaltigkeit. Im Jahr 
2022 hat die Frankfurter Sparkasse ihr Nachhaltigkeitsprojekt 
ESGIntegration gestartet, welches das Thema Nachhaltigkeit in 
den vier Teilprojekten „Markt & Vertrieb“, „Strategie, Steuerung 
& Risiko“, „Environment“ sowie „Social & Governance“ systema-
tisch ausbaut und weiterentwickelt. Inhaltlich beschäftigt sich 
das Projekt sowohl mit bankfachlichen Themen wie Nachhaltig-
keitsrisiken, aufsichtsrechtlichen Anforderungen sowie der Pro-
duktpalette der Frankfurter Sparkasse als auch mit Themen wie 
Diversität, dem CO2-Fußabdruck der Frankfurter Sparkasse und 
der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Der Nachhaltigkeitsbe-
auftragte der Frankfurter Sparkasse koordiniert die Maßnahmen 
zur Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitsprofils. Darüber hin-
aus tagt alle vier Monate ein interdisziplinärer Arbeitskreis.

Wohnungsbewirtschaftung
Mit ihrem Gebäudebestand von rund 53.000 vermieteten und 
verwalteten Wohnungen kann die GWH Immobilien Holding 
GmbH einen bedeutenden Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft 
nehmen. Sie verfolgt die Ziele, für breite Bevölkerungsschichten 

hochwertigen und bezahlbaren Wohnraum bereitzustellen 
sowie die negativen Auswirkungen des Gebäudesektors auf die 
Umwelt zu senken. 

Um der steigenden Nachfrage nach Wohnraum insbesondere in 
Ballungszentren wie dem Rhein-Main-Gebiet oder der 
Rhein-Neckar-Region zu begegnen, investiert die GWH gezielt 
in ihren Wohnungsbestand und Neubauprojekte mit vielfältigen 
und lebensbegleitenden Wohnkonzepten. So wurden in 2022 
insgesamt 132 Mietwohnungen fertiggestellt (2021: 147). Dar-
über hinaus unterhält die GWH Anlaufstellen vor Ort, um ein 
vertrauensvolles Verhältnis zu ihren Mieterinnen und Mietern 
zu erhalten. Hausmeisterinnen und Hausmeister wohnen in der 
Regel vor Ort und sind damit Teil der Quartiersgemeinschaft. 

Aus ökologischer Perspektive hat die GWH ganzheitliche Pro-
zesse zur fortlaufenden Optimierung ihrer Nachhaltigkeitsstra-
tegie entlang der ESG-Kriterien auf den Weg gebracht. So wur-
den mit Blick auf die Energie- und CO2-Bilanz ihrer Wohngebäude 
im Zuge des Modernisierungsmanagements etwa Maßnahmen 
implementiert, die den Einsatz langlebiger und natürlicher Ma-
terialien fördern. Die GWH investiert zum Beispiel kontinuierlich 
in Dämmung und Fenstererneuerung der Bestandswohnungen 
und versorgt mit dem eigenen Energiedienstleister Systeno 
GmbH mehr als ein Drittel ihrer Wohnungen mit Heizenergie aus 
energieeffizienter Kraft-Wärme-Kopplung und regenerativen 
Quellen. 

Den Erfolg der Maßnahmen kontrolliert sie regelmäßig durch 
Messungen der auf diese Weise erzielten Einsparungen von 
CO2-Emissionen. Der jüngsten Auswertung zufolge konnte der 
Gesamtenergieverbrauch in 2021 von 438.503 MWh durch 
 Wärmedämmmaßnahmen und Heizungsmodernisierungen um 
rund 0,95 % gesenkt werden, wodurch 832 Tonnen CO2 ein-
gespart wurden (2020: 1.050 Tonnen CO2). Seit 2017 wurden die 
Energieausweise für rund 93 % der Wohneinheiten neu erstellt 
und weisen für rund 90 % aller Wohneinheiten den Verbrauchs-
wert aus. Der durchschnittliche Energieverbrauch der Wohn-
immobilien bei der GWH liegt mit 119 kWh/m²/a (2020: 120) 
deutlich unter dem von der deutschen Energieagentur veröf-
fentlichten Bundesdurchschnitt von circa 169 kWh/m²/a (letzter 
verfügbarer Wert für das Jahr 2015). Rund 31 % der Wohnfläche 
entsprechen den Energieeffizienzklassen A+ bis C, rund 58 % 
entsprechen den Klassen D bis E und rund 11 % den Klassen F 
bis H.
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Neben den ökologischen Auswirkungen sind auch die sozialen 
Aspekte für Mieterinnen und Mieter von Bedeutung. Deshalb 
engagiert sich die GWH in ihren Großsiedlungen unter anderem 
mit vielseitigem soziokulturellem Profil. Rund 20 % der Woh-
nungen der GWH gehören zum mietpreisgebundenen (sozial 
geförderten) Wohnungsbestand, mehr als 40 % der Wohnungen 
befinden sich in Vierteln mit sozialem Quartiersmanagement. 
Im Rahmen des sozialen Quartiersmanagements soll mit zahl-
reichen Maßnahmen die Lebens- und Wohnqualität der Bewoh-
nerinnen und Bewohner verbessert sowie für sozialen Ausgleich 
und eine positive Entwicklung der Nachbarschaften gesorgt 
werden. 

Für 20 Großquartiere mit rund 59 vor Ort agierenden, karitativen 
Partnern legt die GWH individuelle Profile an und leitet daraus 
mehrjährige Quartierspläne ab mit dem Ziel, vor Ort aktives 
Community-Management zu betreiben. Hierfür werden Stärken 
und Schwächen analysiert, Entwicklungsmöglichkeiten und 
Chancen für die Aufwertung beschrieben und Bewohnerinnen 
und Bewohner in Entscheidungsprozesse integriert. So fließen 
rund 20 % der planbaren Instandhaltungsausgaben in kontinu-
ierliche Wohnumfeldverbesserungen wie Spielplätze, neue Be-
leuchtungskonzepte, barrierearme Wegegestaltung und Treff-
punkte im Quartier. Zusätzlich stellt die GWH beispielsweise 
Räumlichkeiten für gesellschaftliche Zwecke wie die Jugend-
betreuung oder Begegnungszentren bereit und engagiert sich 
bei sozialen Projekten. In Wohnsiedlungen schafft die GWH 
soziale Anlaufstellen und beschäftigt Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeiter. Auf diese Weise kommt die GWH ihrer regionalen 
Verantwortung nach und fördert das gesellschaftliche Miteinan-
der auf zahlreichen Ebenen.

In Zeiten stark steigender Kosten für Wärme und Strom steht die 
GWH ihren Mieterinnen und Mietern zur Seite und erfüllt auch 
in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ihren Anspruch, für 
Kunden eine verlässliche und faire Vermieterin zu sein. Mit dem 
GWH Wohnversprechen sagt die GWH ihren Kunden zu, für die 
Abrechnungsjahre 2021 und 2022 keine Kündigungen wegen 
Schwierigkeiten beim Begleichen der Nebenkosten auszuspre-
chen. Damit will die GWH ihren Kunden die Sorge nehmen, an-
gesichts drastisch gestiegener Energiekosten vom Verlust der 
eigenen Wohnung bedroht zu sein. Soweit Mieterinnen oder 
Mieter die erhöhten Nebenkosten in der aktuellen Situation 
nicht oder nur unvollständig bezahlen können, erklärt sich die 
GWH bereit, neben dem Kündigungsverzicht individuelle Ver-
einbarungen zu treffen, um ihren Kunden die Erfüllung ihrer 
Zahlungspflichten zu erleichtern. Hierzu wurde eine eigene 
E-Mail-Adresse eingerichtet.

Bekämpfung von Korruption und 
 Bestechung

Die konsequente Einhaltung von Vorschriften und Gesetzen auf 
lokaler, nationaler und internationaler Ebene gehört zum Grund-
verständnis der Helaba. Das Risiko, dass rechtliche Bestimmun-
gen verletzt werden, wird als Rechtsrisiko angesehen und im 
Rahmen des operationellen Risikos gesteuert (siehe Risiko-
bericht). 

Für die Helaba ist in diesem Kontext aufgrund der Natur des 
Bankgeschäfts die Verhinderung von wirtschaftskriminellem 
Handeln durch das präventiv ausgerichtete Compliance 
 Management von zentraler Bedeutung. Die Helaba hat unter 
anderem die unabhängigen Funktionen der Compliance-Stelle 
Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung als zentrale Stelle im 
Sinne des § 25h KWG eingerichtet und entwickelt sie unter Ein-
beziehung der Niederlassungen und der relevanten Tochterge-
sellschaften stetig weiter. Zu ihren Aufgaben gehören die Ent-
wicklung und Umsetzung von internen Grundsätzen sowie 
angemessener geschäfts- und kundenbezogener Sicherungs-
systeme und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche, 
 Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen wie etwa 
Betrug und Bestechung. 

Jede Form von Bestechung und Bestechlichkeit ist in der Helaba 
verboten. Dies ist im Verhaltenskodex ausgeführt, der als über-
geordnete Leitlinie und Orientierungsrahmen für alle Mitarbei-
tenden fungiert. Im Anweisungswesen sowie in der Betriebsord-
nung sind verbindliche Regelungen und Hilfestellungen unter 
anderem für den Umgang mit Zuwendungen sowie zur Aufklä-
rung von Verdachtsmomenten von wirtschaftskriminellen Hand-
lungen niedergelegt, um sicherzustellen, dass geschäftliche 
Entscheidungen objektiv, transparent und auf Basis nachvoll-
ziehbarer Sachargumente getroffen werden. Im Rahmen der 
aufsichtsrechtlichen Vorgaben finden regelmäßig Schulungen 
statt, zu deren Teilnahme alle Mitarbeitenden mindestens alle 
zwei Jahre verpflichtet sind.

Das Hinweisgebersystem WhistProtect® ermöglicht allen Mitar-
beitenden, potenziell unrechtmäßige Vorgänge zu melden. Alle 
Mitarbeitenden im Konzern können sich unter Wahrung der 
Vertraulichkeit ihrer Identität oder anonym über verschiedene 
Kommunikationskanäle (Webportal / postalisch / telefonisch) an 
eine externe Ombudsperson wenden. 

Im Rahmen der präventiven Ausrichtung wird jährlich eine kon-
zernweite Risikoanalyse erstellt und dem zuständigen Dezer-
nenten, dem Gesamtvorstand und dem Verwaltungsrat berich-
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tet. Darüber hinaus nimmt die interne Revision im Rahmen ihrer 
Prüfungsaktivitäten eine unabhängige Bewertung des Risiko-
managements und der Kontrollen vor und berichtet hierüber an 
den Vorstand. Der Helaba sind in 2022, wie auch in den Vorjah-
ren, keine Korruptionsverfahren bekannt gegeben worden. 

Wertschätzende Unternehmenskultur 
und nachhaltige Personalarbeit

Das Wissen und die Erfahrungen der Mitarbeitenden sind für die 
Helaba als Anbieterin von spezialisierten Finanzdienstleistun-
gen von wesentlicher Bedeutung für den langfristigen Erfolg in 
einem dynamischen und komplexen Marktumfeld. Die Mitarbei-
tenden tragen mit ihren Leistungen, ihrem Engagement und 
ihren Ideen dazu bei, dass die Helaba erfolgreich langfristige 
Kundenbeziehungen gestalten kann. Eine Unternehmenskultur 
des vertrauensvollen Miteinanders soll diese flexible, agile und 
innovative Zusammenarbeit weiter stärken.

Attraktive Arbeitgeberin und Mitarbeiterentwicklung
Vor dem Hintergrund der anhaltenden regulatorischen Entwick-
lungen, der fortschreitenden Digitalisierung in der Finanzindus-
trie sowie des demografischen Wandels ist die Helaba bestrebt, 
hochqualifizierte und motivierte Fach- und Führungskräfte 
sowie potenzialstarke Nachwuchskräfte für sich zu gewinnen, 
zu entwickeln und zu binden. 

Die in 2021 gestartete Employer-Brand-Kampagne soll die 
Helaba als Arbeitgeberin bekannter machen und das Recruiting 
passgenauer auf die gesuchten Zielgruppen ausrichten. Im 
Fokus steht dabei der Webauftritt mit neuer Karriereseite sowie 
Kampagnenseiten, die über Social-Media-Kanäle angesteuert 
werden. Geworben wird mit Kolleginnen und Kollegen, die als 
Markenbotschafter auftreten und darüber sprechen, was sie 
bewegt, bei der Helaba zu arbeiten. Sie machen die Werteorien-
tierung erlebbar, zu der auch das Bekenntnis zur Nachhaltigkeit 
gehört. So soll auch nach außen deutlich werden, dass für die 
Helaba eine bewusste Stärkung von Diversity ein wichtiges An-
liegen ist.

Um die erforderlichen Mitarbeiterkompetenzen bereitzustellen, 
setzt die Helaba neben formalen Stellenbeschreibungen auf den 
regelmäßigen Dialog zwischen Führungskraft und Mitarbeiten-
den. Dieser nimmt den Stand von Leistung, Motivation und Qua-
lifikation einer und eines jeden Einzelnen in den Fokus, schafft 
Transparenz hinsichtlich der Arbeitsanforderungen und der 
individuellen Ziele und bietet den Raum, über Entwicklungs-
möglichkeiten zu sprechen und geeignete Maßnahmen zu ver-

einbaren. 2022 hatten die Mitarbeitenden außerdem die Mög-
lichkeit, über die digitale Umfrage „Stimmungsbarometer“ dem 
Top-Management eine breite Rückmeldung über ihr Arbeitsum-
feld und zur Helaba als Arbeitgeberin zu geben, was 71,2 % der 
Beschäftigten genutzt haben. Die Erkenntnisse daraus werden 
verwendet, um einen Ansatz zur Weiterentwicklung der Helaba 
zu schaffen.

Für Erhalt und Ausbau von Kompetenzen setzt die Helaba auf 
ihr betriebliches Angebot zur Aus- und Weiterbildung. So inves-
tierte sie im Jahr 2022 2,5 Mio. € in die Qualifizierung ihrer Mit-
arbeitenden (2021: 2,7 Mio. €). Allen Mitarbeitenden steht ein 
bedarfsgerecht aufgestelltes Angebot an internen Seminaren 
zur fachlichen, persönlichen, sozialen und methodischen Ent-
wicklung zur Verfügung. Darüber hinaus können auch externe 
Trainingsangebote wahrgenommen sowie berufsbegleitende 
Studiengänge oder Zertifikatskurse gefördert werden.

Die Helaba richtet einen besonderen Fokus auf die Rekrutierung 
und Förderung von Nachwuchskräften. Sie bietet Ausbildungs-
gänge und Traineeprogramme an und nimmt auf diese Weise 
ihre gesellschaftliche Rolle wahr, Schul- und Universitätsabsol-
venten den Berufseinstieg zu ermöglichen. Die Helaba bildet an 
den Standorten Frankfurt / Offenbach und Kassel aus. 2022 
haben bei der Frankfurter Sparkasse 19 Frauen und 20 Männer 
ihre Ausbildung oder ein duales Studium begonnen. Damit ist 
sie wiederholt die größte Anbieterin von Bankausbildungs-
plätzen im Rhein-Main-Gebiet. 

Interne Karrieren fördern und potenzialstarke Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aufbauen, um sie im besten Fall in eine Nach-
folgeplanung zu bringen, ist der Helaba ein Anliegen und ein 
wichtiger Schritt, die Personalarbeit nachhaltiger zu machen. 
Nachhaltig bedeutet hierbei, auf eine dauerhafte Partnerschaft 
mit den Mitarbeitenden zu setzen und sie intern auf wichtige 
Positionen zu entwickeln, die frei sind oder frei werden. 2021 
wurde eine systematische Potenzialidentifikation bei Mitarbei-
tenden durchgeführt, die für die Besetzung einer Führungsauf-
gabe oder für Stellen mit Fach-, Vertriebs- oder Projektverant-
wortung in Frage kommen. Sie erhalten die Möglichkeit, sich auf 
Basis ihrer Stärken und Lernfelder zu entwickeln, entweder über 
eine strukturierte individuelle Weiterentwicklung oder aber im 
Rahmen eines Potenzialförderprogramms. 

Das betriebliche Gesundheitsmanagement der Helaba ist dafür 
konzipiert, die körperliche und psychische Gesundheit ihrer 
Mitarbeitenden mit Vorsorgemaßnahmen zu erhalten sowie ein 
Bewusstsein für eine gesunde Lebensweise zu vermitteln und 
die Lebensqualität zu erhöhen. In Veranstaltungen, Vorträgen 
und Seminaren können Mitarbeitende regelmäßig Angebote zu 
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Gesundheitsthemen wie gesunder Ernährung, Bewegung im 
Büroalltag und Stressvermeidung am Arbeitsplatz wahrnehmen. 
Ein umfangreiches Betriebssportprogramm dient zum Erhalt der 
körperlichen Fitness. Für Beschäftigte, die sich in schwierigen 
Berufs- oder Lebenssituationen befinden, steht als kompetente 
Beratungsstelle ein „Employee Assistance Program“ zur Ver-
fügung. Bei beruflichen, familiären, gesundheitlichen oder an-
deren persönlichen Fragestellungen wie zum Beispiel bei der 
Vermittlung von Hilfen im Haushalt und bei der Versorgung 
hilfebedürftiger Angehöriger können Mitarbeitende dies in 
Anspruch nehmen.

Unternehmenskultur
Die Unternehmenskultur der Helaba basiert darauf, Vertrauen 
zu stärken, Verantwortung zu übertragen und Verbindlichkeit 
zuzusagen. Entsprechend sind alle Führungskräfte der Helaba 
dazu aufgefordert, diese „drei Vs“ in den jeweiligen Bereichen 
umzusetzen. Mit Hilfe der „drei Vs“ gelingt die gemeinsame Ar-
beit an Themen und der Austausch untereinander, auch virtuell. 
Das Experimentieren mit neuen Formen der Zusammenarbeit 
und die damit verbundene Stärkung von Eigenverantwortung 
und Selbstorganisation unterstützt die Helaba durch Kollabo-
rationstools und geeignete Teamformate. 

Besondere Verantwortung übernahm die Helaba 2022, indem 
sie ukrainischen Geflüchteten Beschäftigungsmöglichkeiten 
angeboten hat. Ziel hierbei war es, ein niedrigschwelliges 
 Angebot bereitzustellen, um Arbeitssuchende schnell in die 
Helaba integrieren zu können. Für die neuen Mitarbeitenden 
gibt es Sprachkurse sowie weitere Unterstützungsangebote. 
Außerdem beteiligte sich die Helaba an Spendenaktionen, um 
Menschen in der Ukraine direkt zu helfen – und mit ihr viele der 
Beschäftigten.

Als Corporate Citizen will die Helaba einen gesellschaftlich wich-
tigen Beitrag leisten. Darum hat sie 2022 die Möglichkeit für ein 
freiwilliges soziales Engagement während der Arbeitszeit ge-
schaffen. Nach einer erfolgreichen Pilotphase am Standort 
 Düsseldorf bietet sie nun an allen Standorten ein Corporate 
Social Volunteering in Form von verschiedenen Projekten an, an 
denen sich die Beschäftigten freiwillig beteiligen können.

Das in 2022 durchgeführte Stimmungsbarometer bietet darüber 
hinaus eine fundierte Grundlage, um an der Weiterentwicklung 
der Unternehmenskultur zu arbeiten. Diese umfassende Sicht 
auf das Unternehmen und weitere Perspektiven beziehungs-
weise Ansätze der Kultur-Transformation werden dazu im Pro-
gramm „Aufbruch 2030“ zusammengefasst, das in 2023 imple-
mentiert werden soll.

Diversity und Chancengleichheit
Mit dem Unterzeichnen der Charta der Vielfalt und des UN Glo-
bal Compact sowie in ihrem Verhaltenskodex bekennt sich die 
Helaba zu einem diskriminierungsfreien Arbeiten und der Wert-
schätzung der unterschiedlichen Fähigkeiten von Mitarbeiten-
den. Ziel der Helaba ist es, durch die Einbeziehung individueller 
Vielfalt zur Stärkung der Innovationskraft sowie zur Verbesse-
rung der Risikokultur beizutragen. Mit einer lebensphasenori-
entierten und chancengerechten Ausgestaltung von Maßnah-
men möchte die Helaba, dass alle Mitarbeitenden, ganz 
unabhängig von Alter, Geschlecht, Ethnie, Verschiedenheiten in 
Bezug auf Bildung, berufliche Hintergründe, geografische Her-
kunft sowie sexuelle Identität und Behinderung etc., einbezo-
gen werden und zum langfristigen Unternehmenserfolg beitra-
gen können. Dabei unterstützt die Helaba einen ganzheitlichen 
Ansatz; die Bemühungen um ein vielfältiges, inklusives Arbeits-
umfeld sind ein kontinuierlicher Prozess.

Das eigene Lebensphasenmodell ist mit den chancengerecht 
ausgestalteten Angeboten und der Orientierung an unter-
schiedlichen beruflichen Phasen bewusst darauf ausgerichtet, 
die personelle Vielfalt der Helaba zu nutzen. Es unterstützt mit 
seiner langfristigen Ausrichtung einen nachhaltigen Ansatz der 
Personalarbeit. 

Zu den bereits eingeführten Frauen- und LSBTIQ*-Netzwerken 
starteten engagierte Beschäftigte 2022 neue Initiativen: Das 
Netzwerk NextGeneration hat es sich zum Ziel gemacht, die 
Helaba-Gruppen-übergreifende Vernetzung von jungen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern zu erleichtern und weiter voran-
zutreiben. Das Netzwerk HelaNations spricht Beschäftigte mit 
ausländischem / ethnischem Hintergrund an und möchte stand-
ortübergreifend die Helaba-Kultur um Vielfältigkeit bereichern 
und einen offenen Wissensaustausch fördern. Damit wächst die 
Community in der Helaba weiter an.

Unterstützend stehen ein Potenzialförderprogramm und ein 
Mentoringprogramm zur Verfügung, die unter anderem die Ent-
wicklung von Frauen in verantwortungsvolle Positionen zum Ziel 
haben. Ergänzt werden die genannten Angebote beispielsweise 
durch Seminare zur Förderung von Frauen hinsichtlich ihrer 
 Karriereentwicklung, durch etablierte Kinderbetreuungsange-
bote wie auch umfassend ausgestaltete Teilzeitmodelle. Bei der 
 Potenzialerkennung, bei der Nachfolgeplanung bis hin zur 
Shortlist bei Besetzungsprozessen sollen Frauen besondere 
Aufmerksamkeit erhalten. Dadurch sollen im Rahmen einer frei-
willigen Verpflichtung perspektivisch über 30 % aller Führungs-
kräftepositionen mit Frauen besetzt werden.
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Kennzahlen für die Vielfalt der Beschäftigten der Helaba

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020

Anteil Frauen  47,2 % 47,1 % 47,0 %

Anteil weiblicher Führungskräfte 23,3 % 23,4 % 22,8 %

Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder (Helaba-Einzelinstitut) 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Anteil weiblicher Verwaltungsratsmitglieder (Helaba-Einzelinstitut) 28,3 % 30,2 % 28,3 %

Anteil Alter > 50 50,4 % 50,1 % 48,6 %

Anteil Alter 30 – 50 41,5 % 41,8 % 42,5 %

Anteil Alter < 30 8,1 % 8,4 % 8,8 %

Anteil Mitarbeitende mit Schwerbehinderung 5,2 % 6,0 % 5,9 %

Arbeitsrechtliche Grundlagen und Vergütungspolitik
Rund 95 % (2021: rund 95 %) der Mitarbeitenden arbeiten in 
Deutschland. Entsprechende Vorschriften zu Arbeitsrecht und 
Arbeitsschutz sind fester Bestandteil der internen Regelungen 
und Prozesse. Rund 95 % (2021: rund 95 %) der Mitarbeitenden 
haben einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Wie im Hessischen 
Personalvertretungsgesetz vorgesehen, vertritt der Personalrat 
die Interessen der Mitarbeitenden und überwacht die Einhal-
tung der Vorschriften zu deren Schutz. Als Vertretungsorgan ist 
er der erste Ansprechpartner der Geschäftsleitung in allen Be-
langen der Mitarbeitenden. Der Gesamtpersonalrat der Helaba 
wird ergänzt durch Personalvertretungen an einzelnen Stand-
orten und bei der Frankfurter Sparkasse sowie durch die 
 Jugendauszubildenden- und die Schwerbehindertenvertretung. 
Die Beteiligung des Personalrats in der Helaba erfolgt durch 
Mitbestimmung, Mitwirkung und Anhörung vor allem im orga-
nisatorischen, personellen und sozialen Bereich.

In der Vergütungsstrategie und den Vergütungsgrundsätzen hat 
die Helaba den Zusammenhang zwischen Geschäftsstrategie, 
Risikostrategie, den langfristigen Zielen und der geschlechts-
neutralen Vergütung festgelegt. Für rund 55 % (2021: rund 
56 %) der Mitarbeitenden ist die Vergütung tariflich geregelt, 
davon für über 80 % (2021: über 80 %) nach dem Tarifvertrag 
für öffentliche Banken. Die verbleibenden rund 45 % (2021: 
rund 44 %) der Mitarbeitenden werden außertariflich vergütet. 
Die Vergütungssysteme für die Mitarbeitenden und den Vor-
stand von Helaba und Frankfurter Sparkasse erfüllen die Anfor-
derungen der Institutsvergütungsverordnung sowie der 
EBA-Leitlinien. 

Durch die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitszielen in Form 
von langfristiger Wirtschaftlichkeit und Stabilität soll gewähr-
leistet werden, dass keine Anreize zum Eingehen unangemes-

sener Risiken gesetzt werden. Im Einklang mit dem EZB-Leit-
faden zu Umwelt- und Klimarisiken tragen Vergütungspolitik 
und -praktiken (einschließlich der Nutzung von Zurückbehaltun-
gen und der Festlegung von Leistungskriterien) der Helaba 
unter anderem dazu bei, einen langfristigen Ansatz zur Steue-
rung von Umwelt- und Klimarisiken gemäß dem Risikoappetit 
und der Risikostrategie der Helaba zu unterstützen. Dieser An-
satz wird im Zielesystem der Helaba adressiert. 

Darüber hinaus werden seit 2021 Ziele zu Nachhaltigkeitsas-
pekten vereinbart und im Zielesystem der Mitarbeitenden der 
Helaba implementiert. Sie umfassen die aus den strategischen 
ESG-Zielen abgeleiteten KPIs. Ziel ist es, alle Mitarbeitenden für 
die Nachhaltigkeitstransformation und die damit verbundenen 
Chancen und Risiken zu sensibilisieren und gemeinsam einen 
Beitrag zu leisten.

Die Darstellung der Vergütungssysteme sowie der Gesamt-
beträge aller Vergütungsbestandteile wird in Form eines eigen-
ständigen Berichts (Vergütungsbericht gemäß § 16 Instituts-
vergütungsverordnung in Verbindung mit Artikel 450 CRR) 
jährlich auf der Internetseite der Helaba veröffentlicht   
(www.helaba.com). 

Insgesamt weisen eine geringe Fluktuationsrate von 3,7 % 
(durch den Arbeitnehmer veranlasst, 2021: 3,2 %), die Dauer der 
durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit von 15,0 Jahren 
(2021: 15,1 Jahren) und ein niedriger Krankenstand von 6,3 % 
(krankheitsbedingter Ausfall mit ärztlichem Attest, 2021: 4,0 %) 
auf eine hohe Zufriedenheit und Einsatzbereitschaft der Mitar-
beitenden hin.
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Angaben zur EU-Taxonomie

Um die Klima- und Energieziele der Europäischen Union für 
2030 zu erreichen und die Ziele des europäischen Green Deals 
zu verwirklichen, sollen Investitionen in nachhaltige Aktivitäten 
gelenkt werden. Deshalb wurde im EU-Aktionsplan zur Finan-
zierung von nachhaltigem Wachstum („Action Plan on Financing 
Sustainable Growth“) die Schaffung eines gemeinsamen Klas-
sifizierungssystems für nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten 
beziehungsweise einer „EU-Taxonomie“ (Verordnung (EU) 
2020/852), die am 12. Juli 2020 in Kraft trat, umgesetzt. 

Die Helaba ist gemäß Artikel 8 Abs. 1 der EU-Taxonomie ver-
pflichtet, ihr Kreditgeschäft und sonstige relevante Geschäfte 
zu prüfen und Informationen darüber offenzulegen, in welchem 
Umfang die finanzierten Aktivitäten ökologisch nachhaltig sind. 

Mit dem am 6. Juli 2021 von der Europäischen Kommission er-
lassenen delegierten Rechtsakt (Delegierte Verordnung (EU) 
2021/2178) wurden die aus der EU-Taxonomie resultierenden 
Berichtspflichten zur ökologischen Nachhaltigkeit der Geschäfte 
konkretisiert. Gemäß Artikel 10 des delegierten Rechtsakts sind 
die Offenlegungspflichten schrittweise umzusetzen. 

Zum Berichtsjahr 2021 sowie 2022 sind die betroffenen Ge-
schäfte zunächst auf ihre „Taxonomiefähigkeit“ zu prüfen. Es ist 
über den Anteil des taxonomiefähigen und nicht taxonomie-
fähigen Geschäfts an den Gesamtaktiva beziehungsweise an 
den so genannten Covered Assets (gesamte Aktiva abzüglich 
Handelsbestand gemäß FINREP-Definition und Exposures ge-

genüber Zentralstaaten und Zentralbanken) sowie über das von 
der Taxonomiefähigkeitsprüfung ausgenommene Geschäft in 
Form von Key Performance Indicators (KPIs) zu berichten.  

Ein Geschäft ist taxonomiefähig, wenn es eine Wirtschaftstätig-
keit darstellt, die in den Anhängen I und II des delegierten 
Rechtsakts („Climate Delegated Act“) zur Ergänzung der 
EU-Taxonomie vom 4. Juni 2021 (Delegierte Verordnung (EU) 
2021/2139) beschrieben ist; unabhängig davon, ob diese Wirt-
schaftstätigkeit alle in diesem Rechtsakt festgelegten techni-
schen Prüfkriterien zur Taxonomiekonformität erfüllt. Bislang 
wurden im „Climate Delegated Act“ lediglich für zwei Umwelt-
ziele („Wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz“ und „Anpassung 
an den Klimawandel“) taxonomiefähige wirtschaftliche Aktivi-
täten beschrieben. Mit den Erweiterungen der Delegierten Ver-
ordnung (EU) 2022/1214 („delegierter Rechtsakt zu Atom und 
Gas“), welche am 4. August 2022 in Kraft getreten ist, erfolgte 
eine Erweiterung der Wirtschaftstätigkeiten um sechs neue spe-
zifische wirtschaftliche Aktivitäten in den Bereichen Atom- und 
Gasenergie. Die zusätzlichen Aktivitäten müssen in der Fähig-
keitsmeldung per 31. Dezember 2022 mit einbezogen werden. 
Die zudem veröffentlichten zusätzlichen Meldetabellen werden 
erst dann veröffentlicht, wenn über die Taxonomiekonformität 
berichtet wird, was gemäß Artikel 10 Abs. 4 erst ab dem  
1. Januar 2024 für das Berichtsjahr 2023 erforderlich ist.

Die folgende Tabelle enthält die zum 31. Dezember 2022 auf Basis 
des aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreises zu veröffentli-
chenden KPIs in Bezug auf die taxonomiefähigen beziehungsweise 
nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeiten sowie auf das von 
der Taxonomiefähigkeitsprüfung ausgenommene Geschäft:

in %

31.12.2022

Turnover CapEx

KPI 1: Anteil der taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeiten an den 
 gesamten Aktiva 18,0 18,0

KPI 2: Anteil der nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeiten an den 
 gesamten Aktiva 25,2 25,1

KPI 3: Anteil der Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten, Zentral-
banken und supranationalen Organisationen an den gesamten Aktiva 33,6 33,6

KPI 4: Anteil der Derivate (nur Sicherungsderivate des Hedge Accounting) 
an den gesamten Aktiva 0,4 0,4

KPI 5: Anteil der Risikopositionen gegenüber Unternehmen, die nicht zur 
Veröffentlichung einer nichtfinanziellen Erklärung verpflichtet sind, an 
den gesamten Aktiva 14,3 14,3

KPI 6: Anteil des Handelsbestands (inklusive Handels- und 
 Bankbuchderivaten) an den gesamten Aktiva 6,6 6,6

KPI 7: Anteil der kurzfristigen Interbankenkredite an den gesamten Aktiva 0,1 0,1
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Prognose- und Chancenbericht

Für die Meldung im Berichtsjahr 2022 wurde erstmals auf Infor-
mationen von externen Datenanbietern zurückgegriffen, so 
dass allgemeine Finanzierungen auf Basis der veröffentlichten 
Taxonomiefähigkeitsquoten erstmals in den KPI 1 eingeflossen 
sind. Bei den allgemeinen Finanzierungen für nichtfinanzielle 
Unternehmen erfolgte die Ermittlung des taxonomiefähigen 
Anteils anhand der vom jeweiligen Kontrahenten veröffentlich-
ten Taxonomiefähigkeitsquote sowohl auf Basis der Kenngröße 
Umsatzerlöse (Turnover) als auch auf Basis der Kenngröße 
 Investitionsausgaben (CapEx).

Mit Inkrafttreten der erweiterten Meldepflichten ab dem Be-
richtsjahr 2023 ist im zweiten Schritt die Green Asset Ratio 
(GAR) offenzulegen. Bei der Ermittlung der obigen KPIs wurden 
die bereits konkret definierten Vorgaben der EU-Taxonomie für 
die spätere Ermittlung der GAR berücksichtigt. Um einen Bruch 
zwischen den KPIs zum 31. Dezember 2022 und der GAR zum 
31. Dezember 2023 zu vermeiden, wurden Risikopositionen, die 
aus dem Zähler der ab 2023 zu veröffentlichenden GAR ausge-
schlossen sind, von Beginn an als für die Taxonomiefähigkeits-
prüfung nicht relevant eingestuft. Dies betrifft die in den KPIs
3 bis 7 einbezogenen Risikopositionen sowie Forderungen ge-
genüber privaten Haushalten, die nicht durch Wohnimmobilien
besichert sind oder bei denen es sich nicht um Modernisie-
rungskredite oder Kfz-Kredite handelt. In den vorläufigen Mel-
detabellen des Anhangs VI der Delegierten Verordnung (EU)
2021/2178 ist die GAR sowohl auf Basis der gesamten Aktiva 
als auch auf Basis der so genannten Covered Assets (gesamte 
Aktiva abzüglich Handelsbestand gemäß FINREP-Definition und 
Exposures gegenüber Zentralstaaten und Zentralbanken) anzu-
geben. 

Bei Verwendung der Covered Assets als Nenner ergäbe sich zum 
31. Dezember 2022 eine Taxonomiefähigkeitsquote von 30,0 % 
(gewichtet mit Turnover) beziehungsweise 30,1 % (gewichtet
mit CapEx) anstatt des auf Basis der gesamten Aktiva ermittel-
ten KPI 1 von 18,0 %.

Für die Ermittlung des Anteils der taxonomiefähigen bezie-
hungsweise nicht taxonomiefähigen Wirtschaftstätigkeiten an 
den gesamten Aktiva (KPI 1 und 2) sind gemäß den EU-Vorga-
ben nur bestimmte Produkt- und Kundengruppen einbezogen, 
das heißt Kredite und Darlehen, Schuldverschreibungen und 
Eigenkapitalinstrumente gegenüber NFRD-pflichtigen Unter-
nehmen sowie Kredite an Kommunen und Gemeinden, deren 
Verwendungszweck die Finanzierung öffentlicher Wohnungs-
bauten oder Spezialfinanzierung ist. 

Die für die Taxonomiefähigkeitsprüfung als relevant angesehe-
nen Einzelgeschäfte dürfen nur dann in den Zähler des KPI 1 
einbezogen werden, wenn deren Verwendungszweck einer in 
Anhang I oder II des „Climate Delegated Act“ als taxonomiefähig 
dargestellten Wirtschaftsaktivität entspricht. Entspricht der Ver-
wendungszweck einer solchen nicht oder ist der Verwendungs-
zweck nicht bekannt und auch gemäß Marktdaten nicht verläss-
lich ermittelbar, ist das Geschäft als nicht taxonomiefähig in den 
Zähler des KPI 2 einzubeziehen. Kredite an private Haushalte, 
die durch Wohnimmobilien besichert sind oder Modernisie-
rungskredite oder Kfz-Kredite darstellen, gelten als taxonomie-
fähig und sind in KPI 1 darzustellen.

Die Einwertung von taxonomiefähigem beziehungsweise nicht 
taxonomiefähigem Geschäft (Zähler der KPIs 1 und 2) wurde 
seitens Markt- und Marktfolgebereich der Helaba sowie durch 
die Tochtergesellschaften des aufsichtsrechtlichen Konsolidie-
rungskreises nach konzerneinheitlichen Kriterien und Metho-
den ermittelt.

Grundsätzlich wurde auf bestehende Definitionen und Abgren-
zungen aus FINREP zurückgegriffen, um eine größtmögliche 
Übereinstimmung zwischen der finanziellen und nichtfinanziel-
len Berichterstattung herzustellen. So wurde bei Krediten und 
Darlehen die Einschätzung der NFRD-Pflicht der Kontrahenten 
mittels einer Abgrenzung als kleines oder mittelgroßes Unter-
nehmen (KMU) vorgenommen. Es wurden Kredite und Darlehen 
an Unternehmen mit Sitz im europäischen Wirtschaftsraum, die 
kein KMU gemäß FINREP darstellen, in die Taxonomiefähig-
keitsprüfung einbezogen. 

Die im Zähler der KPIs 3 bis 7 einzubeziehenden Geschäfte sind 
nicht auf Taxonomiefähigkeit hin zu untersuchen. In den KPI 3 
fließen Geschäfte gegenüber Zentralnotenbanken sowie öffent-
lichen Haushalten ein (mit Ausnahme der Geschäfte mit Kom-
munen und Gemeinden, deren Verwendungszweck die Finan-
zierung öffentlicher Wohnungsbauten oder Spezialfinanzierung 
ist und die demzufolge in die Taxonomiefähigkeitsprüfung ein-
zubeziehen sind). Der Zähler des KPI 4 beinhaltet die Siche-
rungsderivate des Hedge Accounting. Die Handels- und Bank-
buchderivate sind Bestandteil des KPI 6 (Handelsbestand 
gemäß FINREP). KMUs und Unternehmen mit Sitz außerhalb 
des europäischen Wirtschaftsraums wurden in den Zähler des 
KPI 5 einbezogen. KPI 7 beinhaltet den Anteil der Sicht- und 
Tagesgeldguthaben gegenüber Kreditinstituten an den gesam-
ten Aktiva. 
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Konzerngesamtergebnisrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

2022 20211) Veränderung

Notes in Mio. € in Mio. € in %

Zinsüberschuss (4) 1.417 1.326 6,9

Zinserträge 3.861 3.349 15,3

Darunter: nach der Effektivzinsmethode berechnet 2.630 1.919 37,0

Zinsaufwendungen – 2.443 – 2.023 – 20,8

Risikovorsorge (5) – 162 – 207 21,7

Ergebnis aus nicht substanziellen Modifikationen vertraglicher Cashflows (6) 0 – –

Zinsüberschuss nach Risikovorsorge und Modifikationen 1.255 1.119 12,2

Dividendenerträge (7) 17 9 93,9

Provisionsüberschuss (8) 533 485 9,9

Provisionserträge 682 617 10,6

Provisionsaufwendungen – 149 – 132 – 13,2

Ergebnis aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien (9) 207 218 – 5,2

Handelsergebnis (10) 355 80 >100,0

Gewinne oder Verluste aus sonstigen verpflichtend erfolgswirksam zum 
Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten (11) – 2.202 – 297 >– 100,0

Gewinne oder Verluste aus freiwillig zum Fair Value designierten 
 Finanzinstrumenten (12) 1.966 403 >100,0

Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen (13) – 8 – 3 >– 100,0

Gewinne oder Verluste aus dem Abgang von nicht erfolgswirksam zum 
Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten (14) 20 – 0 >100,0

Darunter: aus zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten 
 finanziellen Vermögenswerten 0 – 0 >100,0

Ergebnis aus at Equity bewerteten Unternehmen (15) – 4 22 >– 100,0

Sonstiges betriebliches Ergebnis (16) 146 48 >100,0

Verwaltungsaufwand (17) – 1.506 – 1.387 – 8,6

Planmäßige Abschreibungen (18) – 146 – 128 – 14,2

Ergebnis vor Steuern 633 569 11,3

Ertragsteuern (19) – 202 – 67 >– 100,0

Konzernjahresergebnis 431 501 – 14,1

Davon: den Anteilen ohne beherrschenden Einfluss zurechenbares 
Konzernjahresergebnis – 0 2 >– 100,0

Davon: den Gesellschaftern des Mutterunternehmens zurechenbares 
Konzernjahresergebnis 431 500 – 13,7

1)  Vorjahreszahlen angepasst: Das Ergebnis aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien wird jetzt separat ausgewiesen. Der Betrag wurde im Vorjahr im 
sonstigen betrieblichen Ergebnis ausgewiesen.

 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 
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 Konzerngesamtergebnisrechnung 

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

2022 2021 Veränderung

in Mio. € in Mio. € in %

Konzernjahresergebnis gemäß Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 431 501 – 14

Posten, die nicht in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert 
werden: 717 62 >100,0

Neubewertung der Nettoschuld aus leistungsorientierten Versorgungsplänen 693 177 >100,0

Fair Value-Änderungen von erfolgsneutral zum Fair Value bewerteten 
 Eigenkapitalinstrumenten – 6 1 >– 100,0

Bonitätsinduzierte Fair Value-Änderungen von freiwillig zum Fair Value designierten 
finanziellen Verbindlichkeiten 339 – 98 >100,0

Ertragsteuern auf nicht in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 
 umzugliedernde Posten – 309 – 19 >– 100,0

Posten, die in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden: – 387 – 79 >– 100,0

Anteilige Ergebnisse aus at Equity bewerteten Unternehmen 0 – 0 >100,0

In der Berichtsperiode erfasste unrealisierte Gewinne (+)/Verluste (–) 0 – 0 >100,0

In der Berichtsperiode in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 
 umgegliederte Gewinne (–)/Verluste (+) – 0 0 >– 100,0

Fair Value-Änderungen von erfolgsneutral zum Fair Value bewerteten 
 Schuldinstrumenten – 609 – 123 >– 100,0

In der Berichtsperiode erfasste unrealisierte Gewinne (+)/Verluste (–) – 589 – 124 >– 100,0

In der Berichtsperiode in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 
 umgegliederte Gewinne (–)/Verluste (+) – 20 0 >– 100,0

Ergebnisse aus der Währungsumrechnung von ausländischen Geschäftsbetrieben 2 12 – 80,0

In der Berichtsperiode erfasste unrealisierte Gewinne (+)/Verluste (–) 2 12 – 80,0

Ergebnisse aus Fair Value Hedges von Fremdwährungsrisiken 39 – 10 >100,0

In der Berichtsperiode erfasste unrealisierte Gewinne (+)/Verluste (–) 39 – 10 >100,0

Ertragsteuern auf in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung umzugliedernde 
Posten 180 42 >100,0

Sonstiges Ergebnis nach Steuern 330 – 18 >100,0

Konzerngesamtergebnis der Berichtsperiode 761 484 57,3

Davon: den Anteilen ohne beherrschenden Einfluss zurechenbares 
 Konzerngesamtergebnis – 0 2 >– 100,0

Davon: den Gesellschaftern des Mutterunternehmens zurechenbares 
 Konzerngesamtergebnis 761 482 58,0
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 Konzernbilanz 

zum 31. Dezember 2022

Aktiva

31.12.2022 31.12.2021 Veränderung

Notes in Mio. € in Mio. € in %

Kassenbestand, Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Zentralnotenbanken 
und Kreditinstituten (21), (37) 40.266 34.039 18,3

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle 
 Vermögenswerte (22), (37) 130.673 130.014 0,5

Handelsaktiva (23) 12.672 15.308 – 17,2

Sonstige verpflichtend erfolgswirksam zum Fair Value bewertete 
 finanzielle Vermögenswerte (24) 2.523 5.702 – 55,8

Freiwillig zum Fair Value designierte finanzielle Vermögenswerte (25) 2.853 3.661 – 22,1

Positive Marktwerte aus Sicherungsderivaten des Hedge Accounting (26) 740 541 36,6

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte (27), (37) 15.579 17.194 – 9,4

Anteile an at Equity bewerteten Unternehmen (28) 34 40 – 15,4

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (29) 3.109 2.994 3,8

Sachanlagen (30) 722 669 8,1

Immaterielle Vermögenswerte (31) 188 161 16,8

Ertragsteueransprüche (32) 639 788 – 18,9

Tatsächliche Ertragsteueransprüche 109 193 – 43,7

Latente Ertragsteueransprüche 531 596 – 10,9

Sonstige Aktiva (33) 1.506 1.228 22,6

Summe Aktiva 211.502 212.341 – 0,4
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Passiva

31.12.2022 31.12.2021 Veränderung

Notes in Mio. € in Mio. € in %

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle 
 Verbindlichkeiten (22) 170.881 168.256 1,6

Handelspassiva (23) 13.754 13.301 3,4

Negative Marktwerte aus nicht mit Handelsabsicht gehaltenen Derivaten (24) 3.420 4.850 – 29,5

Freiwillig zum Fair Value designierte finanzielle Verbindlichkeiten (25) 10.915 12.268 – 11,0

Negative Marktwerte aus Sicherungsderivaten des Hedge Accounting (26) 706 1.951 – 63,8

Rückstellungen (34) 1.171 1.877 – 37,6

Ertragsteuerverpflichtungen (32) 215 106 >100,0

Tatsächliche Ertragsteuerverpflichtungen 214 98 >100,0

Latente Ertragsteuerverpflichtungen 1 8 – 86,6

Sonstige Passiva (33) 562 510 10,3

Eigenkapital (35) 9.877 9.222 7,1

Gezeichnetes Kapital 2.509 2.509 –

Kapitalrücklage 1.546 1.546 –

Instrumente des zusätzlichen aufsichtsrechtlichen Kernkapitals 354 354 –

Gewinnrücklagen 5.665 5.338 6,1

Kumuliertes sonstiges Ergebnis (OCI) – 199 – 529 62,4

Den Anteilen ohne beherrschenden Einfluss zurechenbarer Anteil am 
Eigenkapital 2 4 – 50,2

Summe Passiva 211.502 212.341 – 0,4
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Konzernkapitalflussrechnung 

 Konzerneigenkapital- 
veränderungsrechnung 
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

in Mio. €

Gezeichne-
tes Kapital

Kapital-
rücklage

Instrumente 
des zusätzli-

chen  
aufsichts-

rechtlichen 
Kernkapitals

Gewinn-
rücklagen

Kumulier-
tes sonsti-
ges Ergeb-

nis

Den Gesell-
schaftern 

des Mutter-
unterneh-

mens zuste-
hendes 

Eigenkapi-
tal

Auf Konzern-
fremde entfal-
lender Anteil 

am Eigen-
kapital

Summe Ei-
genkapital

Stand zum 1.1.2021 2.509 1.546 354 4.942 – 511 8.839 2 8.842

Dividendenzahlung – 104 – 104 – – 104

Gesamtergebnis der 
 Berichtsperiode 500 – 18 482 2 484

Davon: Konzernergebnis 500 500 2 501

Davon: sonstiges 
 Ergebnis nach Steuern – 18 – 18 – – 18

Stand zum 31.12.2021 2.509 1.546 354 5.338 – 529 9.217 4 9.222

Veränderungen im 
 Konsolidierungskreis – – – – – – – 1 – 1

Dividendenzahlung – 104 – 104 – 1 – 105

Gesamtergebnis der Be-
richtsperiode 431 330 761 – 0 761

Davon: Konzernergebnis 431 431 – 0 431

Davon: sonstiges 
 Ergebnis nach Steuern 330 330 – 330

Umgliederungen innerhalb 
des Eigenkapitals 0 – 0 – –

Stand zum 31.12.2022 2.509 1.546 354 5.665 – 199 9.875 2 9.877
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für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 

in Mio. €

2022 2021

Jahresüberschuss 431 501

Im Jahresüberschuss enthaltene zahlungsunwirksame Posten und 
 Überleitung auf den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit:

Risikovorsorge und Modifikationen auf finanzielle Vermögenswerte 
sowie Abschreibungen, Wertminderungen und Zuschreibungen auf 
nichtfinanzielle Vermögenswerte 342 356

Zuführung und Auflösung von Rückstellungen außerhalb des 
 Anwendungsbereichs von IFRS 9 – 32 – 11

Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge – 181 – 201

Ergebnis aus dem Abgang von nichtfinanziellen Vermögenswerten 
und Finanzinstrumenten – 80 – 80

Sonstige Anpassungen – 1.163 – 1.275

Zwischensumme – 682 – 710

Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten aus operativer 
Geschäftstätigkeit nach Korrektur um zahlungsunwirksame Bestandteile:

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete Kredite und 
 Forderungen 664 2.013

Handelsaktiva/-passiva 1.283 1.917

Sonstige verpflichtend erfolgswirksam zum Fair Value bewertete 
 Kredite und Forderungen 25 21

Freiwillig zum Fair Value designierte Kredite und Forderungen 160 89

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete Kredite und Forderungen – 196 17

Andere Aktiva/Passiva aus operativer Geschäftstätigkeit – 25 – 565

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle 
 Verbindlichkeiten 2.082 160

Freiwillig zum Fair Value designierte finanzielle Verbindlichkeiten 1.640 – 100

Erhaltene Zinsen 4.012 3.461

Gezahlte Zinsen – 2.077 – 1.731

Erhaltene Dividenden und Gewinnausschüttungen 17 9

Ertragsteuerzahlungen – 272 – 59

Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit 6.632 4.522

 Konzernkapitalflussrechnung
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in Mio. €

2022 2021

Einzahlung aus der Veräußerung von:

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen 
 Vermögenswerten ohne Kredite und Forderungen 20 73

Sonstigen verpflichtend erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten 
 finanziellen Vermögenswerten ohne Kredite und Forderungen 259 1.696

Freiwillig zum Fair Value designierten finanziellen Vermögenswerten 
ohne Kredite und Forderungen 1 1

Erfolgsneutral zum Fair Value bewerteten finanziellen 
 Vermögenswerten ohne Kredite und Forderungen 7.276 5.977

Als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien 51 42

Sachanlagen 35 44

Immateriellen Vermögenswerten – 3

Auszahlungen für den Erwerb von:

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen 
 Vermögenswerten ohne Kredite und Forderungen – 1.397 – 461

Sonstigen verpflichtend erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten 
 finanziellen Vermögenswerten ohne Kredite und Forderungen – 331 – 1.152

Erfolgsneutral zum Fair Value bewerteten finanziellen 
 Vermögenswerten ohne Kredite und Forderungen – 6.057 – 2.605

Als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien – 224 – 368

Sachanlagen – 115 – 41

Immateriellen Vermögenswerten – 54 – 50

Effekte aus Veränderungen des Konsolidierungskreises

Einzahlungen aus dem Verkauf von Tochterunternehmen und 
 sonstigen Geschäftsbetrieben 5 4

Auszahlungen für den Erwerb von Tochterunternehmen und sonstigen 
Geschäftsbetrieben – 0

Cashflow aus Investitionstätigkeit – 537 3.163

Dividendenzahlungen – 104 – 104

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten – 43 – 46

Mittelveränderung aus sonstiger Finanzierungstätigkeit  
(nachrangige Verbindlichkeiten)1) 170 11

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 23 – 139
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in Mio. €

2022 2021

Zahlungsmittelbestand zum 1.1. 34.039 26.429

Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit 6.632 4.522

Cashflow aus Investitionstätigkeit – 537 3.163

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit1) 23 – 139

Effekte aus Wechselkursänderungen, Bewertungsänderungen und 
 Änderungen des Konsolidierungskreises 108 64

Zahlungsmittelbestand zum 31.12. 40.266 34.039

Davon: Kassenbestand 79 70

Davon: Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Zentralnotenbanken und 
Kreditinstituten 40.187 33.969

1)  Nicht zahlungswirksame Veränderungen in den nachrangigen Verbindlichkeiten betragen – 27 Mio. € (31. Dezember 2021: – 3 Mio. €) und sind auf Zinsabgren-
zungen und Bewertungseffekte zurückzuführen.

Die Konzernkapitalflussrechnung wird nach der indirekten 
 Methode ermittelt und zeigt Zusammensetzung und Verände-
rungen des Zahlungsmittelbestands des Geschäftsjahres. Die 
Veränderung des Zahlungsmittelbestands ergibt sich aus der 
operativen Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit. 

Der Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit umfasst 
 Zahlungsvorgänge (Zu- und Abflüsse) aus Krediten und Forde-
rungen, finanziellen Verbindlichkeiten, Handelsaktiva / -passiva 
und anderen Aktiva beziehungsweise Passiva. Die aus dem ope-
rativen Geschäft resultierenden Zins- und Dividendenzahlungen 
(inklusive Zinsaufwendungen aus Leasinggeschäften) werden 
separat ausgewiesen. Die sonstigen Anpassungen umfassen 
den Zinsüberschuss, die Dividendenerträge sowie den Steuer-
aufwand vom Einkommen und Ertrag ohne latente Steuern. 

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt Zahlungsvorgänge 
für Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wert-
papiere, Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere, 
Anteilsbesitz, als Finanzinvestition gehaltene Immobilien, Sach-
anlagen und immaterielle Vermögenswerte sowie Ein- und Aus-
zahlungen für den Verkauf beziehungsweise Erwerb von Tochter-
unternehmen und sonstigen Geschäftsbetrieben. Weitere 
Angaben zu den konsolidierten erworbenen oder verkauften 
Unternehmen sind der Anhangangabe (2) zu entnehmen.

Als Cashflow aus Finanzierungstätigkeit werden Ein- und 
 Auszahlungen für nachrangige Verbindlichkeiten, die Tilgung 
von Leasingverbindlichkeiten sowie Einzahlungen in das Eigen-
kapital und Rückzahlungen aus dem Eigenkapital ausgewiesen. 
Die im Geschäftsjahr ausgeschütteten Dividenden werden 
ebenfalls hier gezeigt.

Der Zahlungsmittelbestand entspricht der Barreserve, die sich 
aus Kassenbestand, Sichtguthaben bei Zentralnotenbanken 
sowie Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Kreditinstituten zu-
sammensetzt.

Der Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember 2022 beinhaltet 
keinen Effekt aus erstkonsolidierten Gesellschaften (31. Dezem-
ber 2021: 44 Mio. €). Entkonsolidierungen im Berichtszeitraum 
führten wie im Vorjahreszeitraum zu keinem Abgang von Zah-
lungsmitteln.

Durch den Erwerb von Tochterunternehmen gingen im Berichts-
zeitraum  Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu, deren 
Höhe im Zugangszeitpunkt in Anhangangabe (2) dargestellt 
wird.

Aufgrund der begrenzten Aussagekraft der Konzernkapital-
flussrechnung für Kreditinstitute ist die Konzernkapitalfluss-
rechnung auch für den Helaba-Konzern von untergeordneter 
Bedeutung und wird nicht zur Steuerung der Liquidität oder zur 
Konzernbilanzsteuerung genutzt.
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 Konzernanhang (Notes) 

Bilanzierungs- und 
 Bewertungsmethoden

(1) Allgemeine Angaben

Grundlagen der Konzernrechnungslegung
Die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) ist 
eine Anstalt des öffentlichen Rechts mit den Adressen Neue 
Mainzer Straße 52 – 58, 60311 Frankfurt am Main (Deutschland) 
und Bonifaciusstraße 16, 99084 Erfurt (Deutschland).

Die Helaba verfolgt das langfristig angelegte strategische Ge-
schäftsmodell einer Universalbank mit regionalem Fokus, aus-
gewählter internationaler Präsenz und enger Integration in die 
Sparkassen-Finanzgruppe. Von zentraler Bedeutung für das 
Geschäftsmodell der Helaba ist ihre öffentlich-rechtliche 
Rechtsform. Die Helaba handelt auf Grundlage der für sie gel-
tenden staatsvertraglichen und satzungsrechtlichen Bestim-
mungen renditeorientiert. Staatsvertrag und Satzung setzen 
den rechtlichen Rahmen für das Geschäftsmodell der Helaba. 
Ebenso von zentraler Bedeutung für das Geschäftsmodell sind 
die Zugehörigkeit der Helaba zur Sparkassen-Finanzgruppe mit 
ihrem institutssichernden Sicherungssystem, die Arbeitsteilung 
zwischen Sparkassen, Landesbanken und weiteren Verbundun-
ternehmen, der hohe Trägeranteil der Sparkassenorganisation 
sowie die Beibehaltung und der Ausbau der Aktivitäten im Ver-
bund- und im öffentlichen Förder- und Infrastrukturgeschäft. 

Die Helaba steht ihren Kunden in drei Funktionen zur Verfü-
gung: als Geschäftsbank, als Sparkassenzentralbank und als 
Förderbank.

Der Konzernabschluss der Helaba, eingetragen beim Amtsge-
richt Frankfurt am Main unter der Registernummer HRA 29821 
und beim Amts gericht Jena unter der Registernummer HRA 
102181, zum 31. Dezember 2022 wurde gemäß § 315e Abs. 1 
HGB und der Verordnung (EG) Nr. 1606 / 2002 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 (IAS-Verordnung) 
in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting 
Standards (IFRS), wie sie vom International Accounting Stan-
dards Board (IASB) veröffentlicht und durch die Europäische 
Union (EU) in europäisches Recht übernommen wurden, aufge-
stellt. 

Der Konzernabschluss umfasst die Konzern-Gewinn- und Ver-
lustrechnung (GuV), die Konzerngesamtergebnisrechnung, die 
Konzernbilanz, die Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung, 
die Konzernkapitalflussrechnung und den Konzernanhang 

(Notes). Die Segmentberichterstattung erfolgt innerhalb des 
Konzernanhangs. Der Konzernlagebericht gemäß § 315 HGB 
enthält einen separaten Bericht über die Chancen und Risiken 
der künftigen Entwicklung (Chancen- und Risikobericht), in dem 
auch das Risikomanagement erläutert wird.

Die Berichtswährung des Konzernabschlusses ist Euro (€). Die 
Beträge sind in der Regel auf volle Mio. € gerundet. Aufgrund 
von Rundungen können sich im vorliegenden Bericht bei Sum-
menbildungen und der Berechnung von Prozentangaben ge-
ringfügige Abweichungen ergeben. Der Ausweis eines Werts mit 
„0“ bedeutet, dass der bestehende Wert gerundet null ergibt. 
Der Ausweis eines Werts mit „–“ bedeutet, dass der Wert null ist.

Die zum 31. Dezember 2022 gültigen Standards und Interpre-
tationen wurden vollumfänglich angewendet. Zusätzlich sind 
die nach § 315e HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vor-
schriften berücksichtigt.

Der vorliegende Konzernabschluss wurde vom Vorstand am  
28. Februar 2023 aufgestellt und wird der Trägerversammlung
am 31. März 2023 zur Genehmigung vorgelegt.

Die im Rahmen der Bilanzierung und Bewertung notwendigen 
Annahmen, Schätzungen und Beurteilungen erfolgen im Ein-
klang mit dem jeweiligen Standard, werden fortlaufend über-
prüft und basieren auf historischen Erfahrungen und weiteren 
Faktoren, wie Planungen, Erwartungen oder Prognosen zukünf-
tiger Ereignisse. Schätzungsunsicherheiten ergeben sich ins-
besondere aus Ermessensentscheidungen im Zusammenhang 
mit:

	■ Kreditrisiken, insbesondere der Ermittlung von Wertminde-
rungen von finanziellen Vermögenswerten, Kreditzusagen
und Finanzgarantien im Rahmen der Methode des Expected 
Credit Loss (siehe Anhangangabe (37))

	■ der Ermittlung von beizulegenden Zeitwerten (Fair Values)
bestimmter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkei-
ten (siehe Anhangangabe (40))

	■ Rückstellungen und sonstigen Verpflichtungen (siehe Anhang-
angabe (34))

	■ Wertminderungen von Vermögenswerten inklusive Ge-
schäfts- oder Firmenwerten, sonstigen immateriellen Vermö-
genswerten und Vermögenswerten, an denen das Nutzungs-
recht als Leasingnehmer besteht (siehe Anhangangaben (16)
und (31))

	■ dem Ansatz von aktiven latenten Steuern (siehe Anhang-
angabe (32))

B-80



109

Diese Annahmen, Schätzungen und Beurteilungen beeinflussen 
den Ausweis von Aktiva und Passiva am Bilanzstichtag sowie 
von Erträgen und Aufwendungen der Berichtsperiode. 

Das aktuelle makroökonomische Umfeld ist unter anderem auf-
grund des Ukraine-Kriegs und der damit verbundenen Energie-
krise sowie des Inflationsanstiegs stark unsicherheitsbehaftet. 
Zu den Stichtagen 31. Dezember 2021 und 30. Juni 2022 wurden 
die Risiken aus der COVID-19-Pandemie und Störungen der in-
ternationalen Lieferketten, dem Gaslieferstopp (30. Juni 2022) 
sowie dem Ukraine-Krieg berücksichtigt. Zum 31. Dezember 
2022 haben diese Risiken grundsätzlich weiterhin Bestand. 
Während sich die Risiken aus der COVID-19-Pandemie abge-
schwächt haben, ist aus dem Gaslieferstopp eine sich auf ver-
schiedenste Branchen auswirkende Energiekrise erwachsen. Die 
Hoffnung auf kurzfristige Beendigung des Ukraine-Kriegs ist 
geschwunden. Zum 31.  Dezember 2022 haben sich die 
 Unsicherheiten bezüglich der im Rahmen der Bilanzierung und 
Bewertung notwendigen Annahmen, Schätzungen und Beurtei-
lungen deutlich erhöht, weil sich die Wirkungsketten aus den 
oben genannten Krisen weit verzweigen und Zweitrundenef-
fekte die Risikosituation verschärfen können. Die Helaba hat 
ihre Einschätzung der künftigen makroökonomischen Bedin-
gungen, die sich zum Abschlussstichtag noch nicht vollständig 
in den Risikovorsorgemodellen widerspiegelt, durch eine port-
foliobasierte Wertberichtigung sowie durch die Sonderkonstel-
lation berücksichtigt. Zu den Details verweisen wir auf Anhang-
angabe (37).

Zur Organisation des Risikomanagements, zu den einzelnen 
Risikoarten und Risikokonzentrationen auch im Zusammenhang 
mit dem Ukraine-Krieg, der damit verbundenen Energiekrise 
und dem Inflationsanstieg sowie zu weiteren Risiken bei Finanz-
instrumenten verweisen wir auf den Risikobericht, der Bestand-
teil des Lageberichts ist.

Erstmals angewendete Rechnungslegungsvorschriften
Im Geschäftsjahr 2022 waren erstmals die folgenden Standards 
und Interpretationen, die von der EU übernommen sind, ver-
pflichtend anzuwenden. Die Anwendung der neuen beziehungs-
weise geänderten Standards und Interpretationen hatte keine 
oder nur unwesentliche Auswirkungen auf den Konzern-
abschluss.

	■ Änderungen an IAS 16 „Sachanlagen“ – Einnahmen vor der 
beabsichtigten Nutzung 

Nach IAS 16 umfassen die Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten einer Sachanlage alle direkt zurechenbaren Kosten, 
die anfallen, um den Vermögenswert zu dem Standort und in 

den erforderlichen, vom Management beabsichtigten be-
triebsbereiten Zustand zu bringen. Die nun veröffentlichte 
Änderung von IAS 16 untersagt es einem Unternehmen, von 
den Anschaffungs- beziehungsweise Herstellungskosten 
einer Sachanlage Einnahmen abzuziehen, die es aus dem 
Verkauf von Gegenständen erzielt, die während der Zeit, in 
welcher der Vermögenswert zu seinem Standort und in den 
betriebsbereiten Zustand gebracht wurde, hergestellt 
 wurden. 

Außerdem präzisiert die Änderung, was unter „Kosten für 
Testläufe“ zu verstehen ist.

Die Änderungen sind rückwirkend anzuwenden, jedoch nur 
auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte, die zum 
oder nach dem Zeitpunkt der frühesten Periode, die im Ab-
schluss dargestellt wird, an ihren Standort und in den erfor-
derlichen betriebsbereiten Zustand gebracht worden sind. 
Der kumulierte Effekt der erstmaligen Anwendung ist als 
Anpassung des Eröffnungsbilanzwerts der Gewinnrücklage 
zu erfassen.

	■ Änderungen an IAS 37 „Rückstellungen, Eventualverbindlich-
keiten und Eventualforderungen“ – belastende Verträge –
Kosten der Vertragserfüllung 

Die Änderung stellt klar, dass zu den Erfüllungskosten eines 
Vertrags alle direkt dem Vertrag zurechenbaren Kosten ge-
hören. Diese umfassen die zusätzlich für die Erfüllung des 
Vertrags entstehenden Kosten („incremental cost“, zum Bei-
spiel direkte Lohn- und Materialkosten) und andere Kosten, 
die direkt der Vertragserfüllung zuzurechnen sind (zum Bei-
spiel eine anteilige Zurechnung von Abschreibungen für 
Sachanlagen, die zur Vertragserfüllung verwendet werden).

Die neuen Regeln sind für im Erstanwendungszeitpunkt be-
stehende Verträge anzuwenden, bei denen das Unternehmen 
noch nicht alle Verpflichtungen erfüllt hat. Der kumulative 
Effekt aus der erstmaligen Anwendung der Änderung ist als 
Anpassung des Eröffnungsbilanzwerts der Gewinnrücklage 
zu erfassen. Vergleichszahlen sind nicht anzupassen.

	■ Änderungen an IFRS 3 „Unternehmenszusammenschlüsse“
– Verweis auf das Rahmenkonzept 

Mit den Änderungen wird der Verweis auf eine frühere Fas-
sung des Rahmenkonzepts des IASB durch einen Verweis auf 
die im März 2018 veröffentlichte aktuelle Fassung ersetzt, 
ohne deren bestehende Regelungen signifikant zu ändern. 
Mit den Änderungen wird darüber hinaus eine Ausnahmere-
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gelung in Bezug auf die Grundsätze für den Ansatz in IFRS 3 
„Unternehmenszusammenschlüsse“ eingeführt, um zu ver-
meiden, dass so genannte Day-2-Gewinne oder Verluste bei 
Schulden und Eventualverbindlichkeiten entstehen, die in 
den Anwendungsbereich von IAS 37 „Rückstellungen, Even-
tualverbindlichkeiten und Eventualforderungen“ oder IFRIC 
21 „Abgaben“ fielen, wenn sie gesondert eingegangen wür-
den. Gemäß der Ausnahmeregelung müssen Unternehmen 
die Kriterien von IAS 37 beziehungsweise IFRIC 21 anstelle 
des Rahmenkonzepts anwenden, um zu bestimmen, ob zum 
Erwerbszeitpunkt eine gegenwärtige Verpflichtung besteht. 
Schließlich wird mit den Änderungen ein neuer Paragraph in 
IFRS 3 aufgenommen, in dem präzisiert wird, dass Eventual-
forderungen zum Erwerbszeitpunkt nicht anzusetzen sind. 
Gemäß den Übergangsvorschriften wendet der Konzern die 
Änderungen prospektiv an, das heißt auf Unternehmenszu-
sammenschlüsse, die nach Beginn des Geschäftsjahres statt-
finden, in dem er die Änderungen erstmals anwendet (Zeit-
punkt der erstmaligen Anwendung).

	■ Jährliche Verbesserungen der International Financial Repor-
ting Standards – Zyklus 2018–2020 

Die jährlichen Verbesserungen umfassen sowohl Änderun-
gen von IFRS mit Auswirkungen auf den Ansatz, die Bewer-
tung und den Ausweis von Geschäftsvorfällen als auch termi-
nologische oder redaktionelle Korrekturen. Im Einzelnen sind 
folgende Standards betroffen:

	■ IAS 41 „Landwirtschaft“
Für die Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts für bio-
logische Vermögenswerte und landwirtschaftliche Erzeug-
nisse sind die Cashflows für Steuern zu berücksichtigen. 
Dadurch wurden die Vorschriften in IAS 41 an die Regelun-
gen in IFRS 13 angeglichen.

	■ IFRS 1 „Erstmalige Anwendung der International Financial
Reporting Standards“
Die Änderung gestattet einem Tochterunternehmen, das 
Paragraph D16(a) des IFRS 1 anwendet, kumulierte Um-
rechnungsdifferenzen auf der Grundlage der im Konzern-
abschluss des Mutterunternehmens ausgewiesenen Be-
träge zu bewerten, ausgehend von dem Zeitpunkt, zu dem 
das Mutterunternehmen auf IFRS umgestellt hat. Dies gilt 
jedoch nur, wenn keine Anpassungen für Konsolidierungs-
vorgänge und die Auswirkungen des Unternehmenszu-
sammenschlusses, bei dem das Mutterunternehmen das
Tochterunternehmen erworben hat, vorgenommen wur-
den. Diese Änderung gilt auch für assoziierte Unterneh-
men und Gemeinschaftsunternehmen, die IFRS 1.D16(a) 
anwenden.

	■ IFRS 9 „Finanzinstrumente“
Durch die Änderung wird klargestellt, welche Gebühren ein 
Unternehmen bei der Beurteilung, ob die Bedingungen
einer neuen oder modifizierten finanziellen Verbindlich-
keit wesentlich von denjenigen der ursprünglichen finan-
ziellen Verbindlichkeit abweichen, zu berücksichtigen hat. 
Es sind nur solche Gebühren einzubeziehen, die zwischen 
dem Kreditnehmer und dem Kreditgeber gezahlt oder er-
halten wurden, einschließlich solcher, die entweder vom 
Kreditnehmer oder vom Kreditgeber im Namen des jeweils 
anderen gezahlt oder erhalten wurden. Gemäß den Über-
gangsvorschriften wendet der Konzern die Änderung auf 
finanzielle Verbindlichkeiten an, die zu oder nach Beginn 
des Geschäftsjahres, in dem er die Änderung erstmals an-
wendet (1. Januar 2022), modifiziert oder ausgetauscht
werden.

	■ IFRS 16 „Leasingverhältnisse“
In dem erläuternden Beispiel Nr. 13 zum IFRS 16 wurden
Passagen zu Erstattungszahlungen für Mietereinbauten
gestrichen, da sie zu Missverständnissen geführt hatten.

Umsetzung der IBOR-Reform in der Helaba
Die Helaba steuert weiterhin mit einem Projekt die von Regula-
toren begonnenen Reformen. Die Umsetzung der Reformen 
erfordert umfangreiche Anpassungen in Verträgen und Daten-
verarbeitungssystemen. 

Bereits zum 31. Dezember 2021 wurden die Umstellungen der 
bisherigen Notierungen des EONIA auf den €STR (Euro Short-
Term Rate) und wesentlicher LIBOR-Sätze auf „risk free rates“ 
verpflichtend. Dies betraf die Umstellungen des GBP-, CHF- und 
JPY-LIBOR auf SONIA (Sterling Overnight Index Average), 
SARON (Swiss Average Rate Overnight) und TONAR (Tokyo 
Overnight Average Rate) sowie den Wegfall des EUR-LIBOR und 
kurzfristiger USD-LIBOR-Sätze in 2021. Der Helaba-Konzern 
hatte bereits in 2021 den ganz überwiegenden Teil der hiervon 
betroffenen Verträge mit Kunden erfolgreich angepasst, sofern 
nicht ohnehin Verträge ausgelaufen sind oder rechtzeitig ein-
vernehmlich beendet wurden. In Einzelfällen wurden vorsorglich 
vereinbarte Fallback-Regelungen in Kreditverträgen oder die 
ISDA-Protokolle (ISDA IBOR Fallbacks Protocol und IBOR Fall-
backs Supplement) im Derivategeschäft genutzt. 

In 2021 ist die Bank den ISDA-Fallback-Protokollen beigetre-
ten. In wenigen Fällen wurden bei Derivateverträgen mit den 
 Kontrahenten keine vorzeitigen Vertragsanpassungen 
 vorgenommen. Diese Geschäfte betreffen überwiegend den 
bisherigen GBP-LIBOR-Zinssatz und werden gemäß den 
 ISDA-Fallback-Protokollen fortgeführt. 
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Die Helaba steuert im Rahmen des Hedge Accounting insbeson-
dere Zinsrisiken aus Festzinspositionen durch Zins-Swaps. Die 
hieraus resultierenden variabel verzinslichen Zinspositionen 
sind von den IBOR-Reformen betroffen. Die Nominalvolumina 
dieser in Hedge-Accounting-Beziehungen designierten Zins-
Swaps mit einer variablen, von IBOR-Reformen betroffenen 
Komponente belaufen sich zum 31. Dezember 2021 unsaldiert 
auf 63,8 Mrd. € (31. Dezember 2021: 66,8 Mrd. €). Der überwie-
gende Teil dieser Nominalvolumina entfällt auf die Euro Inter-
Bank Offered Rate (EURIBOR).

Aus den erfolgten Umstellungen von Verträgen resultierten 
keine für die wirtschaftlichen Verhältnisse insgesamt wesent-
lichen Effekte. Ebenso sind aus den erfolgten Umstellungen von 
Verträgen keine wesentlichen Auswirkungen auf Hedge-Accoun-
ting-Beziehungen entstanden.

Die vertragliche Umstellung der Notierungen des USD-LIBOR 
für bis einschließlich 2021 abgeschlossene Verträge wird bis 
zum 30. Juni 2023 verpflichtend. Für Neugeschäfte im USD-
Raum sind seit 2022 die neuen „risk free rates“ als Bezugs-
größen verpflichtend. 

Bezüglich des EURIBOR ist nach den bereits erfolgten Refor-
mierungen eine konkrete Umstellung auf einen potenziellen 
Nachfolgezinssatz derzeit nicht absehbar.

Die zum 31. Dezember 2022 von den Umstellungen von Refe-
renzzinssätzen betroffenen noch unverändert fortbestehenden 
Verträge der Bank betreffen insbesondere den USD-LIBOR 
sowie den EURIBOR. 

in Mio. €

Nicht derivative finanzielle 
 Vermögenswerte

Nicht derivative finanzielle 
 Verbindlichkeiten Derivate (Nominalwerte)

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021

EONIA – 400 – 3.723 – –

EURIBOR 11.627 22.497 2.681 3.074 447.840 446.969

LIBOR

USD 6.701 11.327 247 442 46.562 53.110

GBP 263 3.212 – 17 343 8.155

CHF – 140 – – 1 152

Aus den noch ausstehenden Anpassungen und Umstellungen 
sowie Veränderungen von bei Bewertungen verwendeten wei-
teren Marktparametern werden derzeit insgesamt keine Auswir-
kungen in einer wesentlichen Höhe erwartet. 

Neue Rechnungslegungsvorschriften für zukünftige 
Geschäftsjahre
Die nachfolgend aufgelisteten, vom IASB beziehungsweise IFRS 
IC verabschiedeten Standards und Interpretationen, die erst 
zum Teil von der EU übernommen worden sind und erst in spä-
teren Geschäftsjahren verpflichtend anzuwenden sind, wurden 
nicht vorzeitig angewendet. Eine vorzeitige Anwendung ist auch 
nicht beabsichtigt. Sie werden voraussichtlich keine oder nur 
unwesentliche Auswirkungen auf den Konzernabschluss haben.

	■ Änderungen an IAS 1 „Darstellung des Abschlusses“ –
 Klassifizierung von Schulden als kurz- oder langfristig

	■ Änderungen an IAS 1 „Darstellung des Abschlusses“ –
 Angabe von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

	■ Änderungen an IAS 1 „Darstellung des Abschlusses“ –
 langfristige Schulden mit Covenants

	■ Änderungen an IAS 8 „Rechnungslegungsmethoden,
 Änderungen von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen 
und Fehlern“ – Definition rechnungslegungsbezogener
Schätzungen

	■ Änderungen an IAS 12 „Ertragsteuern“ – latente Steuern, die
sich auf Vermögenswerte und Schulden beziehen, die aus
einer einzigen Transaktion entstehen
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	■ Änderungen an IFRS 16 „Leasingverhältnisse“ – Leasing-
verbindlichkeit in einem Sale and Leaseback

	■ IFRS 17 „Versicherungsverträge“
	■ Änderungen an IFRS 17 „Versicherungsverträge“ – erstma-

lige Anwendung von IFRS 17 und IFRS 9, Vergleichsinforma-
tionen

Ausweis- und Schätzungsänderungen, Anpassungen 
der Vorjahreszahlen
Um das Verständnis für die Ertragslage zu verbessern, wird das 
Ergebnis aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien im 
Berichtsjahr erstmals gesondert in der Konzern-Gewinn- und 
Verlustrechnung ausgewiesen (siehe Anhangangabe 9). Im Vor-
jahr erfolgte der Ausweis unter dem sonstigen betrieblichen 
Ergebnis (siehe Anhangangabe 16). Aus dieser Ausweisände-
rung resultiert eine Änderung in den Angaben zum Leasing-
geschäft (siehe Anhangangabe 50; Angaben zu Operating 
 Leasing). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst. 
Hierbei handelt es sich um eine Anpassung nach IAS 1.85. 
Gleichzeitig wurde damit eine Konsistenz zum Management 
Reporting erzielt.

In den Anhangangaben (16) und (50) wurden im Vorjahr Erträge 
aus umlagefähigen Betriebs- und Instandhaltungskosten unter 
den Miet- und Leasingerträgen ausgewiesen. Der Vorjahreswert 
wurde korrigiert und es erfolgt ein gesonderter Ausweis der Er-
träge aus umlagefähigen Betriebs- und Instandhaltungskosten 
in der neuen Anhangangabe (9).

Die Helaba hat im Rahmen des Murex3-Release-Upgrades mit 
dem Go-live Anfang März 2022 fachliche und technische Weiter-
entwicklungen vorgenommen. Dabei wurden auch Anpassun-
gen in der Bewertung von Handelsinstrumenten vorgenommen. 
Insbesondere die Implementierung einer neuen Zinskurvenlo-
gik inklusive Verfeinerung der Diskontierung von OTC-Derivaten 
unter Berücksichtigung von Sicherheiten führte zu Bewertungs-
änderungen. Die Anpassungen führten insgesamt zu einem 
Ergebniseffekt von unter 1 Mio. € im Handelsergebnis sowie im 
Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen und anderen zum 
Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten (Nichthandel). Bei 
diesen Anpassungen der Bewertungsmodelle handelt es sich 
um Schätzungsänderungen nach IAS 8.32 ff. Das Projekt wurde 
mit den genannten Umstellungen erfolgreich abgeschlossen.

Aus den folgenden Anpassungen ergaben sich keine Auswir-
kungen auf die Höhe des Konzern ergebnisses und des Eigen-
kapitals:

	■ Im Segmentbericht erfolgte eine Anpassung der Zuordnung 
von Ergebniskomponenten aus ökonomischen Sicherungs-
geschäften. Sie wurden im Vorjahr keinem Geschäftssegment 
zugeordnet und unter dem Posten Sonstige ausgewiesen.
Jetzt erfolgt eine Zuordnung zum Segment Corporates &
Markets. Die Vorjahreswerte wurden in Anhangangabe (20) 
angepasst. 

	■ Im Vorjahr wurden Bürgschaften unter den Finanzgarantien 
ausgewiesen. Die Nominalwerte sind in den Anhangangaben 
(37), (44) und (47) korrigiert. Auf die Darstellung der Rück-
stellungen hatte dies aufgrund der geringen Höhe keine Aus-
wirkung. 

	■ In den zum Fair Value designierten Einlagen und Krediten
wurden im Vorjahr Finanzinstrumente dem Level 3 zugeord-
net, die aufgrund der verwendeten Bewertungsparameter
dem Level 2 zuzuordnen waren. Die Umsetzung ist in den
betroffenen Tabellen in Anhangangabe (40) erfolgt. 

	■ In dem Ausweis der bedingten Saldierungsrechte wurden im 
Vorjahr Sicherheiten in Form von Finanzinstrumenten für 
Wertpapierpensionsgeschäfte nicht ausgewiesen. Der Aus-
weis ist in Anhangangabe (42) korrigiert. 

(2) Konsolidierung von Unternehmen

Konsolidierungsgrundsätze
Nach den Vorschriften des IFRS 10 beherrscht ein Investor ein 
Unternehmen, wenn er die relevanten Tätigkeiten bestimmen 
kann, variablen Rückflüssen aus der Verbindung mit dem Unter-
nehmen ausgesetzt ist und die Möglichkeit hat, diese Rück-
flüsse durch seine Beherrschungsmöglichkeit zu beeinflussen. 
Die Beherrschung ist auf der Grundlage aller gegenwärtigen 
Tatsachen und Umstände festzustellen und bei Änderungen der 
Gegebenheiten fortlaufend zu überprüfen.

Für die Überprüfung, ob bei einem Unternehmen eine Tochter-
unternehmenseigenschaft vorliegt, wird seitens des 
Helaba-Konzerns bei wesentlichen Sachverhalten untersucht, 
ob Beherrschungsmacht bezüglich der relevanten Tätigkeiten 
des Unternehmens mittel- oder unmittelbar durch die Helaba 
ausgeübt werden kann. Dies beinhaltet 

	■ eine Bestimmung des Zwecks und der Ausgestaltung des
Unternehmens,

	■ eine Identifizierung der relevanten Tätigkeiten,
	■ eine Ermittlung, ob die Helaba aufgrund ihrer Rechte die

Möglichkeit hat, die relevanten Tätigkeiten zu bestimmen, 
	■ eine Einschätzung der Risikobelastung durch das Unter-

nehmen oder einer Teilhabe am wirtschaftlichen Erfolg des
Unternehmens und
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	■ eine Einschätzung, ob die Helaba die Fähigkeit hat, ihre Be-
stimmungsmacht zu nutzen, um die Höhe der Partizipation 
am wirtschaftlichen Erfolg zu beeinflussen.

Die Überprüfung beinhaltet neben der Berücksichtigung von 
Stimmrechten auch die Analyse sonstiger Rechte und faktischer 
Gegebenheiten, die zu einer Beherrschungsmöglichkeit führen 
können, sowie von Indizien für das Vorliegen eines (De-facto-)
Agentenverhältnisses nach IFRS 10.

Liegen bei einem Unternehmen die Voraussetzungen für zellu-
lare Strukturen („Silos“) vor, so erfolgen die Prüfungsschritte für 
jede einzelne dieser identifizierten Strukturen. Eine solche 
Struktur liegt vor, wenn innerhalb einer rechtlichen Einheit eine 
Vermögensmasse so weitgehend separiert ist, dass sie wirt-
schaftlich und für Zwecke des IFRS 10 als eigenständiges Objekt 
anzusehen ist und keine oder nur unwesentliche Risiko-
mischungen mit anderen Vermögensmassen dieser rechtlichen 
Einheit bestehen.

Wurde als Ergebnis der Bestimmung des Zwecks, der Ausgestal-
tung und der Identifizierung der relevanten Aktivitäten die Maß-
geblichkeit der Stimmrechte für die Beurteilung der Beherr-
schungsmöglichkeit identifiziert, so liegt im Regelfall eine 
Beherrschung seitens des Helaba-Konzerns bezüglich eines 
Unternehmens vor, wenn er direkt oder indirekt mehr als die 
Hälfte der Stimmrechte an dem Unternehmen innehat oder über 
diese verfügen kann. Abweichend hiervon ist keine Beherr-
schungsmöglichkeit durch den Helaba-Konzern gegeben, wenn 
ein anderer Investor über die praktische Fähigkeit verfügt, die 
relevanten Tätigkeiten zu bestimmen, weil  dieser über die Mehr-
heit der Stimmrechte für die wesentlichen Tätigkeiten verfügen 
kann beziehungsweise der Helaba- Konzern nur als (De-facto-)
Agent im Sinne des IFRS 10 für einen anderen Investor agiert. 
Zudem erfolgt eine Prüfung, ob Vereinbarungen einer gemein-
schaftlichen Leitung vorliegen und hierdurch eine Beherr-
schungsmöglichkeit eingeschränkt ist.

Entsprechend erfolgt die Beurteilung in den Fällen, in denen der 
Helaba-Konzern nicht Inhaber der Stimmrechtsmehrheit ist, 
aber die praktische Möglichkeit zum einseitigen Bestimmen der 
relevanten Tätigkeiten hat oder ein anderer Investor nur als 
 (De-facto-)Agent im Sinne des IFRS 10 für den Helaba-Konzern 
agiert. Diese Fähigkeit zur Beherrschung kann abweichend von 
einer allgemeinen mehrheitlichen Stimmrechtsquote zum Bei-
spiel in Fällen entstehen, in denen der Helaba-Konzern aufgrund 
vertraglicher Vereinbarungen die Möglichkeit zur Bestimmung 
der relevanten Tätigkeiten des Unternehmens hat oder über 
potenzielle Stimmrechte verfügen kann. 

Bestehen Optionsrechte oder ähnliche Rechte auf Stimmrechte, 
so werden sie bei der Überprüfung, wer über Stimmrechte eine 
Beherrschungsmöglichkeit ausüben kann, berücksichtigt, so-
weit sie als substanziell erachtet werden. Dabei werden sowohl 
mögliche Bedingungen oder Ausübungsfristen berücksichtigt 
als auch die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit einer Ausübung 
beurteilt. 

Die Prüfung, ob unabhängig von einer rechtlich basierten eine 
faktische Beherrschungsmöglichkeit besteht, betrifft die Über-
prüfung, ob ein formaler Stimmrechtsinhaber oder ein Inhaber 
eines Rechts, das zur Beherrschung eines Unternehmens führen 
kann, als (De-facto-)Agent im Sinne des IFRS  10 agiert. In 
 diesem Fall agiert in einer wirtschaftlichen Betrachtung der (De-
facto-)Agent mangels wesentlicher eigener unternehmerischer 
Interessen am Unternehmen für einen anderen Investor. Dies 
kann auch dann vorliegen, wenn dieser andere Investor keine 
unmittelbaren Weisungsrechte hat, aber faktisch die Verhält-
nisse so auf ihn ausgerichtet sind, dass er ganz überwiegend 
die Variabilitäten aus dem Unternehmen trägt.

Als erstes Indiz für das Vorliegen eines (De-facto-)Agenten im 
Sinne des IFRS 10 wird ein Schwellenwert für die Teilhabe an den 
erwarteten Variabilitäten verwendet. Sofern der Helaba-Konzern 
rechtlich die Möglichkeit hat, die relevanten Tätigkeiten eines 
Unternehmens zu bestimmen, wird auf Basis eines Schwellen-
werts plausibilisiert, ob ein Indiz für eine Zurechnung zu Dritten 
vorliegt, und die Beurteilung der Konsolidierungspflicht nach 
IFRS  10 für den Helaba-Konzern vorgenommen. Eine solche 
Zurechnung von Beherrschungsmöglichkeiten erfolgt beispiels-
weise bei den von der Helaba Invest für Dritte verwalteten Wert-
papiersondervermögen.

Bei nicht eindeutiger Möglichkeit, die relevanten Tätigkeiten 
eines Unternehmens durch den Helaba-Konzern zu bestimmen, 
wird ab einem Tragen von rund 90 % der Variabilitäten seitens 
des Helaba-Konzerns eine vertiefte Einzelfallprüfung vorge-
nommen, ob der Helaba-Konzern Beherrschungsmöglichkeit 
über das Unternehmen hat.

Die vorgenannten Prüfungen erfolgen periodisch für alle Fälle 
oberhalb einer Wesentlichkeitsschwelle. Bei wesentlichen 
 Veränderungen der Beurteilungsgrundlagen oder einer Über-
schreitung der Wesentlichkeitsschwelle erfolgt eine Neuein-
schätzung. In einem gestuften Verfahren erfolgt zunächst eine 
Ersteinschätzung durch die dezentralen kunden- oder ge-
schäftsbetreuenden Stellen mittels Checklisten. Diese stellen 
neben der Analyse rechtlicher Möglichkeiten zu Einflussnahmen 
auf  Indizien des Tragens von Variabilitäten aus dem Unterneh-
men ab. Als Variabilitäten werden alle erwarteten positiven und 
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negativen Beiträge des Unternehmens berücksichtigt, die in 
einer wirtschaftlichen Betrachtung vom Unternehmenserfolg 
abhängen und hierdurch Schwankungen unterliegen. 

IFRS 11 regelt die Bilanzierung von Gemeinschaftsunternehmen 
oder gemeinschaftlichen Tätigkeiten, wenn mindestens zwei 
Unternehmen die gemeinschaftliche Führung eines Unter-
nehmens ausüben. Um festzustellen, ob eine gemeinschaftliche 
Tätigkeit vorliegt, wird analog zum Vorgehen bei Tochter-
unternehmen zunächst ermittelt, wer Beherrschungsmacht 
über die relevanten Tätigkeiten ausübt. Wird diese von zwei oder 
mehr Parteien auf einer vertraglichen Basis gemeinschaftlich 
ausgeübt, so liegt eine gemeinsame Vereinbarung vor. Die 
Überprüfung der Fälle mit vorliegenden gemeinsamen Verein-
barungen ergab bislang regelmäßig die Klassifizierung als Ge-
meinschaftsunternehmen. Bei der Überprüfung werden neben 
gesonderten Vereinbarungen über gemeinsame Entschei-
dungsfindungen oder Stimmrechtsausübungen auch notwen-
dige Mindestquoten für Beschlüsse, die Gesellschafteranzahl 
und deren Stimmrechtsanteile, mögliche (De-facto-)Agenten-
verhältnisse oder fallweise Zustimmungsvorbehalte aus sons-
tigen vertraglichen Beziehungen berücksichtigt. 

Maßgeblicher Einfluss bei bestehendem Anteilsbesitz liegt im 
Regelfall vor, wenn mindestens 20 % der Stimmrechte gehalten 
werden. Bei der Beurteilung, ob der Helaba-Konzern tatsächlich 
einen maßgeblichen Einfluss auf ein anderes Unternehmen aus-
üben kann, werden neben der Höhe der Stimmrechte weitere 
Parameter und Gegebenheiten berücksichtigt. Hierzu zählen 
beispielsweise die Vertretung durch Mitarbeiter in Leitungs- 
und Aufsichtsgremien der Gesellschaft sowie gegebenenfalls 
bestehende Zustimmungserfordernisse bei wesentlichen 
 Entscheidungen im Unternehmen. Werden solche Faktoren im 
Rahmen der Überprüfung festgestellt, kann ein maßgeblicher 
Einfluss auch dann vorliegen, wenn die Beteiligung des 
Helaba-Konzerns weniger als 20 % der Stimmrechte umfasst, 
und es erfolgt eine vertiefte Analyse aller Einflussnahmemög-
lichkeiten und der Verhältnisse der Gesellschafter zueinander.

Die Überprüfung des Vorliegens gemeinschaftlicher Führungen 
oder von Assoziierungen erfolgt regelmäßig im Prozess zur 
Identifizierung der konsolidierungspflichtigen Tochterunter-
nehmen. 

In den Konzernabschluss sind alle wesentlichen Tochterunter-
nehmen und sonstigen Unternehmen, die vom Helaba-Konzern 
mittel- oder unmittelbar beherrscht werden, im Wege der Voll-
konsolidierung einbezogen. Für die wesentlichen Gemein-
schaftsunternehmen und Anteile an assoziierten Unternehmen 
erfolgt eine Bewertung at Equity gemäß IAS 28. In Einzelfällen, 

die einzeln und insgesamt betrachtet im Vergleich zu den wirt-
schaftlichen Verhältnissen des Konzerns von nur untergeord-
neter Bedeutung sind, wurde von einer Konsolidierung bezie-
hungsweise Bewertung at Equity abgesehen. Die Überprüfung 
und Festlegung der Wesentlichkeit erfolgt durch eine Gegen-
überstellung der (als nachhaltig eingeschätzten) bilanziellen 
Volumina und Ergebnishöhen der jeweiligen Unternehmen mit 
Schwellenwerten. Die Schwellenwerte werden aus den Durch-
schnitten der Bilanzvolumina und Ergebnishöhen des Konzerns 
der letzten fünf Jahre ermittelt. 

Die Erstkonsolidierungen erfolgen nach der Erwerbsmethode 
auf den Stichtag des Anteilserwerbs beziehungsweise des Ent-
stehens einer Beherrschungsmöglichkeit im Sinne des IFRS 10. 
Die Bewertung der Vermögenswerte und Schulden erfolgt mit 
den Fair Values auf diesen Erstkonsolidierungszeitpunkt. 
 Verbleibende positive Unterschiedsbeträge aus der Kapital kon-
solidierung werden als Geschäfts- oder Firmenwert in der 
 Konzernbilanz unter den immateriellen Vermögenswerten 
 ausgewiesen und mindestens jährlich einem Werthaltigkeits-
test unterzogen (siehe Anhangangabe (31)). Aus der Erstkon-
solidierung resultierende negative Unterschiedsbeträge sind 
nach Überprüfung der Fair Values erfolgswirksam zu verein-
nahmen. 

Die nicht dem Mutterunternehmen zustehenden Anteile von 
Tochterunternehmen werden innerhalb des Konzerneigen-
kapitals und der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Konzerngesamtergebnisrechnung als den Anteilen ohne be-
herrschenden Einfluss zustehender Anteil am Eigenkapital be-
ziehungsweise den  Anteilen ohne beherrschenden Einfluss 
zurechenbares Ergebnis ausgewiesen. Die Werte dieser Anteile 
anderer Gesellschafter werden bei Zugang auf Grundlage der 
Zeitwerte der ihnen  zugeordneten Vermögenswerte und Schul-
den ermittelt und fortgeführt. 

Im Fall eines sukzessiven Anteilserwerbs wird die Gesellschaft 
ab dem Zeitpunkt der Erlangung der Beherrschung vollkon-
solidiert. Die Anteile, die vor Erlangung der Beherrschung er-
worben wurden (Altanteile), werden zum Erwerbszeitpunkt zum 
Fair Value neu bewertet und der Kapitalkonsolidierung  zugrunde 
gelegt. Die Differenz zwischen dem Buchwert der Altanteile und 
dem Fair Value ist, gegebenenfalls nach Recycling erfolgs-
neutraler Buchwertbestandteile aus der Fortschreibung einer 
Bewertung at Equity oder der bisher erfolgsneutralen Bewer-
tung aufgrund der Zuordnung zur Bewertungskategorie erfolgs-
neutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte, 
erfolgswirksam zu erfassen. 
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Entfällt eine Einbeziehungspflicht für bislang konsolidierte be-
ziehungsweise at Equity bewertete Unternehmen, so erfolgt auf 
den Stichtag, an dem die Einbeziehungspflicht nicht mehr 
 besteht, eine erfolgswirksame Entkonsolidierung beziehungs-
weise Beendigung der Bewertung at Equity. Der Ansatz der ver-
bliebenen Anteile erfolgt dabei nach IFRS 9 erfolgsneutral zum 
Fair Value für strategische Anteile beziehungsweise erfolgswirk-
sam zum Fair Value für nicht strategische Anteile sowie nach 
IAS 28 im Rahmen einer Bewertung at Equity.

Sind Anteile an Tochter-, Gemeinschafts- oder assoziierten 
 Unternehmen zum kurzfristigen Verkauf bestimmt und liegen 
die sonstigen Voraussetzungen vor, so erfolgt eine Bewertung 
nach IFRS 5 und der Ausweis der Vermögenswerte, Schulden 
und  Erfolgsbeiträge in separaten Posten der Konzernbilanz 
sowie der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung.

Zwischen konsolidierten Unternehmen bestehende konzern-
interne Salden sowie entstandene Erträge und Aufwendungen 
werden im Wege der Schulden- beziehungsweise Erfolgskonso-
lidierung eliminiert. Zwischenerfolge aus Transaktionen zwi-
schen einbezogenen Unternehmen werden ebenfalls eliminiert.

Anteile an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunter-
nehmen werden vom Zeitpunkt der Erlangung eines maßgeb-
lichen Einflusses beziehungsweise bei Vorliegen der gemein-
schaftlichen Führung zu den Anschaffungskosten des Konzerns 
in der Konzernbilanz angesetzt. Der bilanzierte Equity-Wert wird 
in den Folgejahren unter Berücksichtigung der Amortisierung 
von identifizierten stillen Reserven und Lasten um die anteiligen 
Eigenkapitalveränderungen fortgeschrieben. Das anteilige Jah-
resergebnis des Beteiligungsunternehmens sowie eventuelle 
Wertminderungen und sonstige Risikovorsorgen werden als 
Ergebnis aus at Equity bewerteten Unternehmen in der 
 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. Anteile 
am sonstigen Ergebnis von at Equity bewerteten Unternehmen 
werden in der Konzerngesamtergebnisrechnung als eigene Er-
gebniskomponente angegeben.

Liegt der erzielbare Betrag der Anteile an einem at Equity be-
werteten Unternehmen unter dem bisherigen Bilanzansatz, 
werden sie abgeschrieben. Wertaufholungen erfolgen bei Weg-
fall der Gründe für eine außerplanmäßige Abschreibung durch 
Zuschreibungen bis maximal zur Höhe des anteiligen fortzu-
führenden Equity-Werts.

Der Konsolidierungskreis des Helaba-Konzerns umfasst neben 
der Helaba als Mutterunternehmen 117 Unternehmen (31. De-
zember 2021: 121). Es werden 89 (31. Dezember 2021: 90) Ge-
sellschaften durch Vollkonsolidierung und 28 Gesellschaften 
(31. Dezember 2021: 31) im Wege der At-Equity-Bewertung in 
den Konzern einbezogen. Bei den vollkonsolidierten Gesellschaf-
ten handelt es sich um Tochterunternehmen und Zweckgesell-
schaften nach IFRS 10, darunter auch Investmentvermögen. 

Bei 24 Tochterunternehmen (31. Dezember 2021: 24), 17 Ge-
meinschafts- (31.  Dezember  2021: 17) und elf assoziierten 
 Unternehmen (31. Dezember 2021: zehn), die für die Darstellung 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Helaba-Konzerns 
von untergeordneter Bedeutung sind, wird auf eine Einbezie-
hung in den  Konzernabschluss verzichtet. Die Anteile an diesen 
Unternehmen werden unter den erfolgsneutral zum Fair Value 
bewerteten finanziellen Vermögenswerten, soweit es sich um 
wesentliche strategische Beteiligungen handelt, beziehungs-
weise unter den verpflichtend erfolgswirksam zum Fair Value 
bewerteten finanziellen Vermögenswerten ausgewiesen. Die 
Veränderungen im Konsolidierungskreis während des Berichts-
zeitraums betreffen folgende Unternehmen:

Veränderungen im Kreis der vollkonsolidierten   
Unternehmen

Zugänge

GWH Projekt Eppstein GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main Vollkonsolidierung nach Gründung ab Juli 2022

GWH Projekt Lyoner Gärten GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main Vollkonsolidierung nach Gründung ab Januar 2022

GWH WohnWertInvest Deutschland III, Hamburg Vollkonsolidierung nach Gründung ab Juli 2022
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Abgänge 

BHT Baugrund Hessen-Thüringen GmbH, Frankfurt am Main Verschmelzung auf OFB Projektentwicklung GmbH im März 2022

Helicon Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Immobilien KG, Pullach Erwerb des von der Gesellschaft gehaltenen MAIN TOWER durch die  
Helaba und Beendigung der Gesellschaft im April 2022 

Main Capital Funding II Limited Partnership, St. Helier, Jersey Entkonsolidierung aufgrund Unwesentlichkeit nach Rückzahlung der 
von der Gesellschaft gehaltenen stillen Einlage im September 2022

Main Capital Funding Limited Partnership, St. Helier, Jersey Entkonsolidierung aufgrund Unwesentlichkeit nach Rückzahlung der 
von der Gesellschaft gehaltenen stillen Einlage im September 2022

Der Ertrag aus der Entkonsolidierung der Helicon Verwaltungs-
gesellschaft mbH & Co. Immobilien KG betrug weniger als 
1 Mio. €. Zudem erhielt die Helaba für eine in 2020 entkonsoli-

dierte Gesellschaft eine nachträgliche Kaufpreiszahlung von  
rund 5 Mio. €. Entkonsolidierungsergebnisse werden innerhalb 
des sonstigen betrieblichen Ergebnisses ausgewiesen.

Veränderungen im Kreis der at Equity bewerteten  
Unternehmen

Abgänge 

G&O MK 15 Bauherren GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main Anwachsung auf G & O Verwaltungsgesellschaft mbH im Oktober 2022

G & O Baufeld Alpha 2. BA GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main Anwachsung auf G & O Alpha Verwaltungsgesellschaft mbH im  
Oktober 2022

Multi Park Mönchhof Main GmbH & Co. KG, Neu-Isenburg Anwachsung auf Multi Park Verwaltungs GmbH im September 2022

Die Erträge aus der Entkonsolidierung der oben genannten Ge-
sellschaften betrugen insgesamt weniger als 1 Mio. €. Diese 
Entkonsolidierungsergebnisse werden innerhalb des Ergebnis-
ses aus at Equity bewerteten Unternehmen ausgewiesen.

(3) Finanzinstrumente

Bilanzierung und Bewertung von Finanzinstrumenten erfolgen 
im Helaba-Konzern gemäß den Vorschriften des IFRS 9 „Finanz-
instrumente“. Der erstmalige bilanzielle Ansatz erfolgt bei 
Kassa geschäften nicht derivativer Finanzinstrumente zum 
 Erfüllungstag und bei derivativen Finanzinstrumenten zum 
 Handelstag. Der Ausweis in Konzernbilanz und Konzern- 
Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach den Bewer-
tungskategorien und den Finanzinstrumentenklassen, die im 
Folgenden erläutert werden.

Kategorisierung von Finanzinstrumenten
Finanzielle Vermögenswerte werden im Zugangszeitpunkt einer 
Bewertungskategorie zugeordnet, aus der sich die Folgebewer-
tung ableitet. Die Kategorisierung von Schuldinstrumenten 
richtet sich nach der Zuordnung zu einem Geschäftsmodell (Ge-

schäftsmodellkriterium) und der Erfüllung des Zahlungsstrom-
kriteriums. Finanzielle Verbindlichkeiten werden grundsätzlich 
zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, es sei denn, es 
besteht eine Handelsabsicht, es handelt sich um ein Derivat 
oder die Fair Value-Option wird ausgeübt.

Zur Bestimmung des zugrunde liegenden Geschäftsmodells für 
finanzielle Vermögenswerte ist auf Portfolioebene festzulegen, 
ob die Zahlungsströme (Cashflows) aus den zu kategorisieren-
den Finanzinstrumenten durch Vereinnahmung der vertrag-
lichen Cashflows (Geschäftsmodell Halten) oder auch durch 
Veräußerungen erzielt werden sollen (Geschäftsmodell Halten 
und Verkaufen) oder ein anderes Geschäftsmodell vorliegt. Ein 
anderes Geschäftsmodell ist beispielsweise das Vorliegen einer 
Handelsabsicht oder eine Steuerung auf Basis des Fair Value. 
Die Kategorisierung der Finanzinstrumente erfolgt im ersten 
Schritt bezogen auf die Geschäftsmodelle dieser Portfolios. Eine 
Zuordnung von finanziellen Vermögenswerten zum Geschäfts-
modell Halten erfolgt nur dann, wenn für das Portfolio nur selten 
oder nur mit geringen Volumina Veräußerungen von Finanz-
instrumenten zu erwarten sind. Dabei sind Veräußerungen kurz 
vor Fälligkeit des Finanzinstruments oder vor dem Hintergrund 
gestiegener Ausfallrisiken des Schuldners unschädlich. Darüber 
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hinausgehende, nicht nur hinsichtlich der Häufigkeit und 
 Volumina unwesentliche Veräußerungen führen zu einer Über-
prüfung des Geschäftsmodellkriteriums für zukünftige Kate-
gorisierungen von finanziellen Vermögenswerten.

Die Überprüfung der Erfüllung des Zahlungsstromkriteriums 
erfolgt auf Einzelgeschäftsbasis. Das Zahlungsstromkriterium 
gilt als erfüllt, wenn die vertraglichen Zahlungsströme aus dem 
finanziellen Vermögenswert ausschließlich denen einer ein-
fachen Kreditbeziehung entsprechen (in einer wirtschaftlichen 
Betrachtung nur Zins und Tilgung eines Kredits darstellen). Wei-
tere Komponenten der Zahlungsströme, die andere Risiken, 
zum Beispiel Marktpreisrisiken oder Hebeleffekte, und nicht nur 
einen Zins für die Laufzeit und die Bonität des Schuldners dar-
stellen, führen grundsätzlich zu einer Nichterfüllung des 
 Zahlungsstromkriteriums des IFRS  9. Lediglich Vertragsbe-
standteile mit einer nur sehr untergeordneten wirtschaftlichen 
Bedeutung, zum Beispiel weil ihr Eintritt sehr unwahrscheinlich 
ist oder sie nur eine sehr geringe Auswirkung auf den Zahlungs-
strom haben, können mit den Anforderungen des Zahlungs-
stromkriteriums vereinbar sein.

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet  
(„at amortised cost“, AC)
Finanzielle Vermögenswerte im Geschäftsmodell Halten, die das 
Zahlungsstromkriterium erfüllen und für die nicht die Fair 
Value-Option ausgeübt wurde, werden zu fortgeführten An-
schaffungskosten („at amortised cost“, AC) bewertet. Ebenso 
werden nicht derivative finanzielle Verbindlichkeiten, die nicht 
mit einer Handelsabsicht eingegangen wurden und für die nicht 
die Fair Value-Option ausgeübt wurde, zu fort geführten Anschaf-
fungskosten bewertet.

Erfolgswirksam zum Fair Value bewertet  
(„at fair value  through profit or loss“, FVTPL)
Der Bewertungskategorie erfolgswirksam zum Fair Value bewer-
tete Finanzinstrumente („at fair value through profit or loss“, 
FVTPL) werden alle Finanzinstrumente zugeordnet, bei denen 
das Zahlungsstromkriterium nicht erfüllt ist, für welche die Fair 
Value-Option (FVO) ausgeübt wurde oder die nicht den Ge-
schäftsmodellen Halten oder Halten und Verkaufen zugeordnet 
sind. Andere Geschäftsmodelle als Halten oder Halten und Ver-
kaufen stellen somit eine Restgröße dar und umfassen bei-
spielsweise Portfolios von Finanzinstrumenten, die zu Handels-
zwecken gehalten oder auf Basis des Fair Value gesteuert 
werden. Innerhalb dieser Bewertungskategorie (FVTPL) wird 
unterschieden in verpflichtend erfolgswirksam zum Fair Value 
bewertete Finanzinstrumente und freiwillig erfolgswirksam zum 
Fair Value designierte Finanzin strumente (Finanzinstrumente 
der Fair Value-Option, „designated at fair value“, FVTPL FVO). 

Um der Bedeutung der Handelsakti vitäten gerecht zu werden, 
erfolgt innerhalb der Bewertungskategorie verpflichtend er-
folgswirksam zum Fair Value bewertete Finanzinstrumente für 
Zwecke des Ausweises in der Konzernbilanz sowie in der Kon-
zern-Gewinn- und Verlustrechnung eine weitere Unterteilung in 
Handelsaktiva und -passiva („held for trading“, FVTPL HfT) und 
sonstige verpflichtend erfolgswirksam zum Fair Value bewertete 
finan zielle Vermögenswerte („mandatorily at fair value through 
profit or loss“, FVTPL MAND).

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertet („at fair value 
through other comprehensive income“, FVTOCI)
Die Bewertungskategorie erfolgsneutral zum Fair Value 
 bewertete Finanzinstrumente („at fair value through other com-
prehensive income“, F V TOCI) beinhaltet finanzielle 
 Vermögenswerte, die dem Geschäftsmodell Halten und Verkau-
fen zugeordnet sind und bei denen die Bedingungen des Zah-
lungsstromkriteriums erfüllt sind, sofern nicht die Fair Value-Op-
tion ausgeübt wurde. Für Eigenkapitalinstrumente ist 
regelmäßig das Zahlungsstromkriterium nicht erfüllt und 
grundsätzlich eine erfolgswirksame Bewertung zum Fair Value 
vorzunehmen. Nach IFRS 9 besteht im Zugangszeitpunkt jedoch 
ein unwiderrufliches Wahlrecht, Eigenkapital instrumente nach 
IAS 32, sofern sie nicht mit Handelsabsicht erworben wurden, 
erfolgsneutral zum Fair Value zu bewerten. Die im sonstigen 
Ergebnis („other comprehensive income“, OCI) erfassten Ergeb-
nisse aus der erfolgsneutralen  Fortschreibung von Fremdkapi-
talinstrumenten werden bei Abgang des Finanzinstruments in 
die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert 
(„Recycling“). Für die im OCI erfassten Ergebnisse aus der er-
folgsneutralen Fortschreibung von Eigenkapitalinstrumenten 
findet bei Abgang des Finanz instruments kein Recycling in die 
Konzern-Gewinn- und Verlust rechnung statt, sondern die Er-
gebnisse werden innerhalb des Eigenkapitals aus dem OCI in 
die Gewinnrücklagen umgegliedert („Non-recycling“).

Für weitere Erläuterungen zu den Bewertungskategorien wird 
auf die entsprechenden Bilanzposten in den Erläuterungen zur 
Konzernbilanz verwiesen.

Klassen von Finanzinstrumenten
Für die im Anhang dargestellten Angaben zu Finanzinstrumen-
ten werden die im Folgenden beschriebenen Klassen von finan-
ziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die sich in 
ihren Eigenschaften unterscheiden, verwendet. Diese Klassen 
werden in einigen Anhangangaben weiter in Unterklassen her-
untergebrochen. Die Abgrenzung dieser Klassen orientiert sich 
an den im Rahmen des aufsichtsrechtlichen Finanzmelde-
wesens (Financial Reporting, FINREP) zu verwendenden Instru-
mentenklassen.
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Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Zentralnotenbanken 
und Kreditinstituten
Diese Klasse umfasst alle Sichtguthaben und täglich fälligen 
Guthaben bei Zentralnotenbanken und Kreditinstituten, die 
nicht den Krediten und Forderungen zuzuordnen sind.

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche 
 Wertpapiere
Diese Klasse umfasst durch den Helaba-Konzern gehaltene, in 
Wertpapieren verbriefte Schuldinstrumente. Besondere 
 Ausstattungsmerkmale, wie die Art der Besicherung, Nachran-
gigkeit oder das Vorliegen eines zusammengesetzten Finanz-
instruments („compound instrument“), spielen für die Klassen-
zuordnung keine Rolle. Nach Ursprungslaufzeit der Wertpapiere 
wird zwischen Geldmarktpapieren sowie mittel- und langfristi-
gen Schuldverschreibungen unterschieden. Als Geldmarkt-
papiere gelten alle Schuldverschreibungen und anderen fest-
verzinslichen Wertpapiere unabhängig von ihrer Bezeichnung, 
sofern ihre ursprüngliche Laufzeit ein Jahr nicht überschreitet. 
Hierunter fallen beispielsweise Commercial Papers und Certifi-
cates of Deposit.

Kredite und Forderungen
Den Krediten und Forderungen werden alle nicht derivativen 
Schuldinstrumente zugeordnet, die nicht als Schuld-
verschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere klas-
sifiziert werden. Es handelt sich neben täglich fälligen Krediten 
(mit Ausnahme von Guthaben, die unter dem Bilanzposten Kas-
senbestand, Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Zentralnoten-
banken und Kreditinstituten ausgewiesen werden) und Einlagen 
um befristete Darlehen, Kreditkarten forderungen, Forderungen 
aus Lieferungen und Leistungen, Forderungen aus Finanzie-
rungsleasing und Wertpapier pensionsgeschäfte (Reverse 
Repos).

Positive und negative Marktwerte aus Derivaten
Derivate werden im Helaba-Konzern mit Handelsabsicht (Han-
delsbuch) und zu Sicherungszwecken (Bankbuch) gehalten. Bei 
den zu Sicherungszwecken gehaltenen Derivaten ist zwischen 
den zur wirtschaftlichen Absicherung im Rahmen des Hedge 
Managements eingesetzten Derivaten, für die die formalen Do-
kumentationsanforderungen gemäß IFRS 9 nicht erfüllt sind 
(ökonomische Hedges), und den im Rahmen von nach IFRS 9 
qualifizierenden Hedge-Beziehungen einge setzten Sicherungs-
derivaten zu unterscheiden.

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere
Hierunter fallen Dividendenpapiere und sonstige Wert papiere, 
für die keine festen Zinszahlungen vereinbart sind. Die Klasse 
beinhaltet im Wesentlichen Anteils- oder Teil haberpapiere am 

Vermögen einer Aktiengesellschaft beziehungsweise von Un-
ternehmen ähnlicher Rechtsform, sofern sie nicht dazu be-
stimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung 
einer dauernden Verbindung zu dienen, und somit der Klasse 
Anteilsbesitz zuzuordnen sind. Darüber hinaus werden unter 
dieser Klasse auch Anteile an Wert papiersondervermögen in 
Form von Spezial- und Publikumsfonds (zum Beispiel Aktien-
fonds, Rentenfonds, gemischte Fonds und Immobilienfonds) 
subsumiert.

Anteilsbesitz
Unter den Anteilsbesitz fallen Eigenkapitalanteile an nicht kon-
solidierten verbundenen Unternehmen, nicht at Equity bewer-
teten Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen sowie 
sonstigen Beteiligungen. Hierunter fallen auch die Unterneh-
mensanteile an Gesellschaften, die aufgrund von untergeord-
neter Bedeutung weder voll konsolidiert noch at Equity bewertet 
werden.

Ansprüche aus dem Ankauf von 
 Kapitallebensversicherungen
Hierunter fallen durch zwei Tochterunternehmen am Sekundär-
markt angekaufte Kapitallebensversicherungsverträge.

Verbriefte Verbindlichkeiten
Die verbrieften Verbindlichkeiten umfassen die vom Helaba-Kon-
zern als Wertpapiere begebenen Schuldinstrumente. Entspre-
chend der Vermögenswertklasse Schuld verschreibungen und 
andere festverzinsliche Wertpapiere werden hierunter bege-
bene Geldmarktpapiere sowie mittel- und langfristige Schuld-
verschreibungen und Aktien- / Indexzertifikate zusammenge-
fasst. Vom Helaba-Konzern  emittierte nachrangige 
Inhaberschuldverschreibungen, Genussscheine und verbriefte 
stille Einlagen werden ebenfalls hierunter ausgewiesen.

Einlagen und Kredite
Die inhaltliche Abgrenzung der Einlagen und Kredite orientiert 
sich an der Begriffsdefinition von „Einlagen“ in Anhang II Teil 2 
der EZB-Verordnung über die Bilanz des Sektors der monetären 
Finanzinstitute. Die Klasse umfasst die von  Gläubigern beim 
Helaba-Konzern angelegten Mittel, soweit sie nicht aus der Aus-
gabe von handelbaren Wertpapieren resultieren. Dies beinhaltet 
sowohl Einlagen auf Spar-, Tages- und Termingeldkonten als 
auch vom Helaba-Konzern auf genommene (Schuldschein-)Dar-
lehen sowie Leasingverbindlichkeiten aus langfristigen Leasing-
verhältnissen. Für Zwecke des Anhangs erfolgt eine weitere 
Untergliederung der Ein lagen und Kredite in täglich fällige Ein-
lagen und Kredite,  Einlagen und Kredite mit vereinbarter Lauf-
zeit, Einlagen und Kredite mit vereinbarter Kündigungsfrist und 
Wertpapierpensionsgeschäfte (Repos).
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Verbindlichkeiten aus Wertpapierleerverkäufen
Wenn der Helaba-Konzern während der Laufzeit eines Wertpa-
pierleihe- oder Wertpapierpensionsgeschäfts entliehene oder 
in Pension genommene Wertpapiere an Dritte verkauft, so wird 
die Rückgabeverpflichtung an den Verleiher oder Pensionsge-
ber als Verbindlichkeit aus Wertpapierleerverkäufen angesetzt.

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten
Unter sonstige finanzielle Verbindlichkeiten fallen alle finanzi-
ellen Verbindlichkeiten, die nicht als negative Marktwerte aus 
Derivaten, verbriefte Verbindlichkeiten, Einlagen und Kredite, 
Verbindlichkeiten aus kurzfristigen und gering wertigen Lea-
singverhältnissen sowie Verbindlichkeiten aus Wertpapierleer-
verkäufen klassifiziert werden. Sonstige finanzielle Verbindlich-
keiten können zum Beispiel auszuschüttende Dividenden, 
Verrechnungen aus schwebenden Geschäften und Verbindlich-
keiten aus Lieferungen und Leistungen umfassen.

Kreditzusagen
Kreditzusagen sind feste Verpflichtungen des Helaba-Konzerns 
zur Bereitstellung eines Kredits an einen potenziellen Kredit-
nehmer zu vorab vertraglich festgelegten Konditionen. Zu den 
Kreditzusagen zählen auch so genannte Forward- Darlehen, bei 
denen zwischen dem Helaba-Konzern und einem potenziellen 
Kreditnehmer unwiderruflich vereinbart wird, zu einem zukünf-
tigen Zeitpunkt einen Kredit zu bereits bei Vertragsabschluss 
festgelegten Konditionen (Forward- Zinssatz) auszureichen. Kre-
ditzusagen, bei denen es sich um Derivate handelt oder für die 
im Zugangszeitpunkt die Fair Value-Option ausgeübt wurde, 
werden sowohl im Rahmen der Zugangsbewertung als auch im 
Rahmen der Folge be wertung zum Fair Value bilanziert. Bei den 
in dieser Klasse zusammengefassten Kreditzusagen handelt es 
sich nur um Kreditzusagen, auf welche die Wertminderungsvor-
schriften des IFRS 9 angewendet werden. Kreditzusagen, die 
nicht in den Anwendungsbereich der Wertminderungsvorschrif-
ten von IFRS 9 fallen, werden als sonstige Verpflichtungen klas-
sifiziert und unter den sonstigen Verpflichtungen (innerhalb des 
Anwendungsbereichs von IAS 37) ausgewiesen. Hierbei handelt 
es sich zum Beispiel um Kreditzusagen, bei denen sich der Zu-
sagende einseitig und vorbehaltlos jederzeit rechtswirksam von 
seiner Zusage lösen kann und aus denen insoweit auch kein 
Ausfallrisiko besteht.

Finanzgarantien
Eine Finanzgarantie ist ein Vertrag, bei dem der Garantie geber 
zur Leistung einer bestimmten Zahlung verpflichtet ist, die den 
Garantienehmer für einen Verlust entschädigt. Ein solcher Ver-
lust entsteht, weil ein bestimmter Schuldner seine vertraglichen 
Zahlungsverpflichtungen aus einem Schuld instrument nicht 
vertragsgemäß erfüllt. Die Verpflichtung des Garantiegebers 

wird zum Zeitpunkt des Vertrags abschlusses der Finanzgarantie 
erfasst. Dabei erfolgt der Ansatz einer Finanzgarantie beim 
Helaba-Konzern als Garantie geber zum Fair Value, der bei Ver-
tragsabschluss bei Ausgeglichenheit der zu erwartenden Leis-
tungen (Verpflichtungsbarwert) und Gegenleistungen in Form 
von ratierlichen, nachschüssigen und marktgerechten Prämien-
zahlungen (Prämienbarwert) dem Wert null entspricht. Im Rah-
men der Folgebewertung wird für drohende Verluste aus einer 
 Inanspruchnahme aus der Finanzgarantie unter Anwendung der 
Wertminderungsvorschriften des IFRS 9 eine Rück stellung ge-
bildet. Finanzgarantien, für die im Zugangszeitpunkt die Fair 
Value-Option ausgeübt wurde, werden sowohl im Rahmen der 
Zugangsbewertung als auch im Rahmen der Folgebewertung 
zum Fair Value bilanziert.
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Erläuterungen zur Konzern- 
Gewinn- und Verlustrechnung 

(4) Zinsüberschuss

Der Posten Zinsüberschuss umfasst Zinserträge und Zinsauf-
wendungen aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlich-
keiten, mit Ausnahme der Zinsergebnisse aus zu Handels-
zwecken gehaltenen Finanzinstrumenten, die als Bestandteil 
des Handelsergebnisses ausgewiesen werden.

Im Zinsüberschuss ist darüber hinaus auch der Nettozins-
aufwand beziehungsweise -ertrag aus Pensionsverpflichtungen 
sowie Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung barwertig ange-
setzter langfristiger Rückstellungen und sonstiger Verbindlich-
keiten enthalten.

Bei zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten können Dif-
ferenzen zwischen dem Transaktionspreis und dem Fair Value 
(Day-One Profit or Loss) auftreten. Der Day-One Profit or Loss 
wird im Regelfall sofort ergebniswirksam vereinnahmt. Sofern 
die Ermittlung des Fair Value auf nicht beobachtbaren Bewer-
tungsparametern beruht, ist der Day-One Profit or Loss über die 
Laufzeit in der GuV effektivzinskonstant zu erfassen.

Ab dem Zeitpunkt der Begründung einer Sicherungsbeziehung 
(Hedge Accounting) wird die Differenz zwischen fortgeführten 
Anschaffungskosten und Rückzahlungsbetrag eines designierten 
Sicherungsgeschäfts zeitanteilig im Zinsüberschuss erfasst.

Der Helaba-Konzern weist positive Zinsen auf finanzielle Ver-
bindlichkeiten unter den Zinserträgen, negative Zinsen aus 
 finanziellen Vermögenswerten unter den Zinsaufwendungen 
aus. Davon abweichend werden aus Derivaten resultierende 
Zahlungsströme in Analogie zu der in einem normalen Zins-
umfeld vorgenommenen Saldierung der Zahlungsströme je 
Derivat insgesamt entweder im Zinsertrag oder im Zinsaufwand 
ausgewiesen.

Auswirkungen der gezielten längerfristigen Refinan-
zierungsgeschäfte der EZB (TLTRO III)
Der Helaba-Konzern hat per 31. Dezember 2022 einen Bestand 
an den Tender-Fazilitäten der EZB (TLTRO III) von 24,2 Mrd. € 
(31. Dezember 2021: 24,2 Mrd. €). Der Erhalt der zusätzlichen 
Zinsvergünstigung für die besondere zusätzliche Berichtsperi-
ode vom 24. Juni 2021 bis 23. Juni 2022 wurde am 10. Juni 2022 
bestätigt. In den Zinserträgen aus finanziellen Verbindlichkeiten 
ist in der Berichtsperiode ein Bonusanteil aus TLTRO III von 
60 Mio. € (2021: 147 Mio. €) enthalten.

In dem Zeitraum 1. Januar 2022 bis 23. Juni 2022 galt für die 
laufende Verzinsung der TLTRO-Geschäfte der durchschnittliche 
Zinssatz für die Einlagefazilität über den zusätzlichen besonde-
ren Verzinsungszeitraum (24. Juni 2021 bis 23. Juni 2022). Für 
den Verzinsungszeitraum vom 24. Juni 2022 bis 22. November 
2022 (Post-Verzinsungszeitraum) wurde entsprechend dem 
EZB-Beschluss EZB/2022/37 vom 27. Oktober 2022 die Durch-
schnittsverzinsung für Einlagefazilitäten über den Zeitraum von 
Laufzeitbeginn der Geschäfte bis zum 22. November 2022 zu-
grunde gelegt. Der Ausweis der anteiligen Zinsen dieser Perio-
den erfolgt in den Zinserträgen aus finanziellen Verbindlichkei-
ten.

Für die Periode ab 23. November 2022 bis zur Fälligkeit oder zur 
vorzeitigen Rückzahlung (finaler Verzinsungszeitraum) ist der 
Zinssatz an den Durchschnitt der maßgeblichen EZB-Leitzinsen 
für diesen Zeitraum gekoppelt. Diese anteiligen Zinsbeträge 
werden unter den Zinsaufwendungen aus finanziellen Verbind-
lichkeiten dargestellt. 
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in Mio. €

2022 2021

Zinserträge aus 3.861 3.349

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen 
Vermögenswerten 2.547 1.885

Darunter: nach der Effektivzinsmethode berechnet 2.512 1.828

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 15 1

Kredite und Forderungen 2.533 1.884

Nicht mit Handelsabsicht gehaltenen, verpflichtend erfolgswirk-
sam zum Fair Value bewerteten finanziellen Vermögenswerten 747 636

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 9 8

Kredite und Forderungen 4 4

Nicht mit Handelsabsicht gehaltene Derivate 734 624

Freiwillig zum Fair Value designierten finanziellen 
 Vermögenswerten 26 27

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 3 3

Kredite und Forderungen 24 24

Erfolgsneutral zum Fair Value bewerteten finanziellen 
 Vermögenswerten 110 91

Darunter: nach der Effektivzinsmethode berechnet 110 91

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 100 85

Kredite und Forderungen 10 6

Sicherungsderivaten des Hedge Accounting 112 240

Finanziellen Verbindlichkeiten (negative Zinsen) 232 398

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle 
 Verbindlichkeiten 232 398

Sonstige 85 72

Kassenbestand und Sichtguthaben 8 0

Darunter: nach der Effektivzinsmethode berechnet 8 0

Bereitstellungszinsen 77 72

Aus Planvermögen im Zusammenhang mit Pensionsverpflichtungen 0 –

Fortsetzung Tabelle siehe Folgeseite.
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in Mio. €

2022 2021

Zinsaufwendungen aus – 2.443 – 2.023

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen 
Verbindlichkeiten – 1.247 – 849

Verbriefte Verbindlichkeiten – 343 – 263

Einlagen und Kredite – 903 – 585

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten – 1 – 1

Nicht mit Handelsabsicht gehaltenen Derivaten – 463 – 467

Freiwillig zum Fair Value designierten finanziellen 
 Verbindlichkeiten – 161 – 161

Verbriefte Verbindlichkeiten – 60 – 52

Einlagen und Kredite – 101 – 109

Sicherungsderivaten des Hedge Accounting – 408 – 285

Finanziellen Vermögenswerten (negative Zinsen) – 155 – 240

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle 
 Vermögenswerte – 154 – 239

Verpflichtend erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle 
Vermögenswerte – 0 – 1

Freiwillig zum Fair Value designierte finanzielle Vermögenswerte – 0 – 0

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte – 0 – 0

Rückstellungen und sonstigen Verbindlichkeiten – 9 – 22

Aufzinsung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen – 18 – 21

Aufzinsung von anderen Rückstellungen 7 0

Sonstige Verbindlichkeiten 2 – 2

Zinsüberschuss 1.417 1.326

Die nicht nach der Effektivzinsmethode ermittelten Zinserträge  
bei zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziel-
len Vermögenswerten beinhalten im Wesentlichen Vorfällig-
keitsentschädigungen und sonstige Zinsen.
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(5) Risikovorsorge

Der Posten Risikovorsorge in der Konzern-Gewinn- und Verlust-
rechnung enthält sämtliche Wertminderungsaufwendungen 
und -erträge für finanzielle Vermögenswerte der Bewertungs-
kategorien AC (inklusive Forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen und Leasingforderungen) und FVTOCI Recycling, sofern 
auf sie die Wertminderungsvorschriften des IFRS 9 anzuwenden 
sind. Dies beinhaltet Zuführungen zu kumulierten Wertberich-
tigungen sowie Auflösungen im Falle einer Wertaufholung, 

Direkt abschreibungen und Eingänge auf abgeschriebene For-
derungen sowie erforderliche Anpassungen der Risikovorsorge 
bei Modifikation finanzieller Vermögenswerte der Stufe 3 bezie-
hungsweise bei finanziellen Vermögenswerten, die mit einem 
Hinweis auf Wertminderung erworben oder ausgereicht wurden 
(„purchased or originated credit-impaired financial assets“, 
POCI). Darüber hinaus beinhaltet dieser Posten die Zuführun-
gen und Auflösungen aus Rückstellungen für Kreditrisiken aus 
Kreditzusagen und Finanzgarantien im Anwendungsbereich der 
Wertminderungsvorschriften des IFRS 9.

in Mio. €

2022 2021

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle 
 Vermögenswerte – 154 – 191

Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Zentralnotenbanken und 
 Kreditinstituten 0 – 0

Zuführungen zu kumulierten Wertberichtigungen – 0 – 0

Auflösungen von kumulierten Wertberichtigungen 0 0

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere – 0 – 0

Zuführungen zu kumulierten Wertberichtigungen – 0 – 0

Auflösungen von kumulierten Wertberichtigungen 0 0

Kredite und Forderungen – 154 – 191

Zuführungen zu kumulierten Wertberichtigungen – 467 – 507

Auflösungen von kumulierten Wertberichtigungen 306 314

Direktabschreibungen – 4 – 3

Eingänge auf abgeschriebene Forderungen 12 6

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte 1 0

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 0 0

Zuführungen zu kumulierten Wertberichtigungen – 1 – 0

Auflösungen von kumulierten Wertberichtigungen 1 1

Kredite und Forderungen 0 0

Zuführungen zu kumulierten Wertberichtigungen – 0 – 3

Auflösungen von kumulierten Wertberichtigungen 1 3

Kreditzusagen 1 – 3

Zuführungen zu Rückstellungen – 75 – 53

Auflösungen von Rückstellungen 76 50

Finanzgarantien – 10 – 14

Zuführungen zu Rückstellungen – 36 – 32

Auflösungen von Rückstellungen 27 19

Gesamt – 162 – 207
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(6)  Ergebnis aus nicht substanziellen
Modifikationen vertraglicher Cash-
flows

Bei einer nicht substanziellen Modifikation ist der Bruttobuch-
wert des Finanzinstruments an den mit dem ursprünglichen 
Effektivzins abgezinsten modifizierten Cashflow des Geschäfts 
anzupassen. Aus dieser Anpassung resultierende Ergebnisse 
werden in diesem Posten ausgewiesen, soweit sie aus finan-
ziellen Vermögenswerten der Stufe 1 oder Stufe 2 beziehungs-
weise aus finanziellen Verbindlichkeiten resultieren. Ergebnisse 
aus der Modifikation finanzieller Vermögenswerte der Stufe 3 
beziehungsweise finanzieller Vermögenswerte im POCI 
 Approach werden in der Risikovorsorge gezeigt (siehe Anhang-
angabe (5) und (37)). Zu allgemeinen Erläuterungen von Modi-
fikationen und der Abgrenzung zwischen substanziellen und 
nicht substanziellen Modifikationen wird ebenfalls auf Anhang-
angabe (37) verwiesen.

Im Berichtszeitraum lag ein Ergebnis aus nicht substanziellen 
Modifikationen vertraglicher Cashflows dieser Geschäfte von 
0 Mio. € vor (Vorjahr: kein Ergebnis).

(7) Dividendenerträge

In diesem Posten werden Dividendenerträge aus verpflichtend 
zum Fair Value bewerteten Eigenkapitalinstrumenten und 
 Eigenkapitalinstrumenten, die aufgrund der FVTOCI-Option als 
erfolgsneutral zum Fair Value bewertet klassifiziert wurden, aus-
gewiesen, sobald ein Rechtsanspruch auf Auszahlung besteht. 
Dividendenerträge aus dem Handelsbuch zugeordneten Eigen-
kapitalinstrumenten werden innerhalb des Handelsergebnisses 
erfasst. Die Dividendenerträge umfassen neben Dividenden von 
Aktiengesellschaften und Ergebnisausschüttungen anderer 
 Gesellschaften auch Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen 
mit nicht konsolidierten verbundenen Unternehmen und Aus-
schüttungen von Spezial- und Publikumsfonds.

in Mio. €

2022 2021

Aus verpflichtend erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten 
 finanziellen Vermögenswerten 15 7

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 8 3

Anteile an nicht konsolidierten verbundenen Unternehmen 2 2

Anteile an nicht at Equity bewerteten Gemeinschaftsunternehmen 0 0

Anteile an nicht at Equity bewerteten assoziierten Unternehmen 0 –

Sonstige Beteiligungen 5 2

Aus erfolgsneutral zum Fair Value bewerteten finanziellen 
 Vermögenswerten 2 1

Sonstige Beteiligungen 2 1

Gesamt 17 9
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(8) Provisionsüberschuss

Der Provisionsüberschuss umfasst Erträge und Aufwendungen 
aus bankgeschäftlichen Dienstleistungsgeschäften. Provisions-
erträge und -aufwendungen aus handelsbezogenen Geschäften 
werden innerhalb des Handelsergebnisses ausgewiesen. 
 Erträge aus nicht bankgeschäftlichen Dienstleistungen werden 
als sonstige Erträge innerhalb des sonstigen betrieblichen Er-
gebnisses gezeigt.

in Mio. €

2022 2021

Kredit- und Avalgeschäft 82 76

Kontoführung und Zahlungsverkehr 149 135

Vermögensverwaltung 152 142

Wertpapier- und Depotgeschäft 48 41

Verwaltung öffentlicher Zuschuss- und Förderprogramme 63 56

Sonstige Provisionen 38 35

Gesamt 533 485

Realisierung von Erlösen gemäß IFRS 15
Die Realisierung von Erlösen aus Verträgen mit Kunden erfolgt 
in Einklang mit den Vorschriften von IFRS 15. Wahlrechte des 
IFRS  15 wurden bei der Realisierung von Erlösen nicht aus-
geübt. Entgelte im Zusammenhang mit identifizierten eigen-
ständigen Leistungsverpflichtungen, die zu einem bestimmten 
Zeitpunkt erbracht werden und die nicht Teil des Effektivzinses 
sind, werden zum Erfüllungszeitpunkt realisiert. Sofern diese 
Leistungen den Kunden nicht einzeln und sofort abgerechnet 
werden, erfolgt mindestens jährlich eine Rechnungsstellung. 
Entgelte, die für Leistungen über einen bestimmten Zeitraum 
gezahlt werden, werden am Bilanzstichtag entsprechend dem 
Grad der Erfüllung vereinnahmt.
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Nachfolgende Tabelle zeigt die Aufgliederung der Ertrags-
posten, die Umsätze nach IFRS  15 enthalten, nach Art der 
Dienstleistung und Segment im Berichtszeitraum:

in Mio. €

Immobilien
Corporates 
& Markets

Retail & 
 Asset Ma-
nagement WIBank Sonstige

Konsolidie-
rung/Über-

leitung Konzern

Provisionserträge 22 231 376 67 – – 14 682

Kredit- und Avalgeschäft 22 77 1 – – – 5 95

Kontoführung und Zahlungsverkehr – 77 80 – – – 2 155

Vermögensverwaltung – – 163 – – – 2 161

Wertpapier- und Depotgeschäft – 71 51 – – – 3 119

Verwaltung öffentlicher Zuschuss- und 
Förderprogramme – – – 63 – – 63

Sonstiges 1 6 81 4 – – 2 88

Erlöse gemäß IFRS 15 unter den 
 sonstigen betrieblichen Erträgen – 1 108 0 67 – 63 113

Gesamt 22 232 484 67 67 – 77 795

Nachstehend die Werte im Vorjahreszeitraum:
in Mio. €

Immobilien
Corporates 
& Markets

Retail & 
 Asset Ma-
nagement WIBank Sonstige

Konsolidie-
rung/Über-

leitung Konzern

Provisionserträge 14 209 356 59 – – 21 617

Kredit- und Avalgeschäft 13 77 1 – – – 5 87

Kontoführung und Zahlungsverkehr – 71 70 – – – 1 140

Vermögensverwaltung – – 155 – – – 5 150

Wertpapier- und Depotgeschäft – 54 60 – – – 6 109

Verwaltung öffentlicher Zuschuss- und 
Förderprogramme – – – 56 – – 56

Sonstiges 1 6 69 3 – – 4 75

Erlöse gemäß IFRS 15 unter den 
 sonstigen betrieblichen Erträgen – 1 61 0 71 – 10 123

Gesamt 14 210 416 59 71 – 30 740
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Zum 31. Dezember 2022 betrug der Saldo aus Forderungen und 
Vertragsvermögenswerten im Zusammenhang mit IFRS  15 
238 Mio. € (31. Dezember 2021: 169 Mio. €). Zum 31. Dezem-
ber  2022 bestanden Vertragsverbindlichkeiten in Höhe von 
3 Mio. € (31. Dezember 2021: 3 Mio. €), deren  Realisierung mit 
mindestens gleich hohen Erträgen im Folgejahr erwartet wird. 
Zum 31. Dezember 2022 beläuft sich der noch nicht realisierte 
Ertrag mit zeitraumbezogener Umsatzrealisierung auf 202 Mio. € 
(31. Dezember 2021: 292 Mio. €). Die vollständige Umsatzreali-
sierung erfolgt voraussichtlich bis 2024.

(9) Ergebnis aus als Finanzinvestition
gehaltenen Immobilien

Das Ergebnis aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien 
wird überwiegend von der GWH-Gruppe erwirtschaftet. Die Er-
träge und Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

in Mio. €

2022 20211)

Erträge aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien 472 415

Miet- und Leasingerträge 282 266

Erträge aus umlagefähigen Betriebs- und Instandhaltungskosten 162 109

Gewinne aus dem Abgang 21 28

Übrige Erträge 8 11

Aufwendungen aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien – 266 – 198

Betriebs- und Instandhaltungskosten – 232 – 178

Davon: aus vermieteten Immobilien – 232 – 178

Verluste aus dem Abgang – – 0

Wertminderungen – 30 – 15

Übrige Aufwendungen – 4 – 5

Gesamt 207 218

1)  Darstellung korrigiert: Im Vorjahr wurden die Erträge aus umlagefähigen Betriebs- und Instandhaltungskosten in den Miet- und Leasingerträgen ausgewiesen. 
Siehe auch Anhanganagabe (1).

Im Vorjahr wurde das Ergebnis aus als Finanzinvestition gehal-
tenen Immobilien als Teil des sonstigen betrieblichen Ergebnis-
ses ausgewiesen, siehe auch Anhangangabe (1).
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(10) Handelsergebnis

Das Handelsergebnis umfasst neben Bewertungs- und 
 Veräußerungsergebnissen aus mit Handelsabsicht gehaltenen 
Finanzi nstrumenten auch die aus Handelsbeständen resultie-
renden Zinsen und Dividenden sowie Provisionen im Zu-

sammenhang mit Handelsgeschäften. Innerhalb des Handels-
ergebnisses werden auch sämtliche Ergebnisse aus der 
Währungsumrechnung von finanziellen Vermögenswerten und 
Verbindlichkeiten, unabhängig von ihrer Bewertungskategorie, 
als Devisenergebnis ausgewiesen.

in Mio. €

2022 2021

Aktien- / indexbezogene Geschäfte 0 2

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 4 – 2

Aktien 3 – 2

Investmentanteile 0 0

Aktien- / Indexderivate – 8 10

Begebene Aktien- / Indexzertifikate 4 – 6

Zinsbezogene Geschäfte 329 94

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere – 267 – 71

Kredite und Forderungen – 196 – 19

Täglich und kurzfristig fällig 0 – 0

Wertpapierpensionsgeschäfte (Reverse Repos) – 1 – 2

Sonstige befristete Darlehen – 197 – 17

Andere Forderungen, die keine Kredite sind 1 – 0

Wertpapierleerverkäufe (Short Sales) 4 – 3

Begebene Geldmarktpapiere – 2 2

Einlagen und Kredite 6 20

Täglich fällig – 6 6

Wertpapierpensionsgeschäfte (Repos) 12 15

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 0 – 0

Zinsderivate 784 166

Währungsbezogene Geschäfte 24 3

Devisen 35 11

FX-Derivate – 10 – 8

Kreditderivate 6 – 12

Warenbezogene Geschäfte 21 17

Provisionsergebnis – 25 – 25

Gesamt 355 80
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(11)  Ergebnis aus sonstigen
 verpflichtend erfolgswirksam
zum Fair Value bewerteten   
Finanzinstrumenten

Hierunter werden die Gewinne oder Verluste aus der 
Fair Value-Bewertung und dem Abgang von verpflichtend er-
folgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten 
ausgewiesen, welche nicht mit Handelsabsicht gehalten wer-
den. Die unrealisierten Bewertungsgewinne oder -verluste 
 resultieren aus der nicht währungskursbedingten Veränderung 
des Fair Value ohne Berücksichtigung von Zinsabgrenzungen 
(Clean Fair Value-Änderung).

in Mio. €

2022 2021

Nicht mit Handelsabsicht gehaltene Derivate – 2.052 – 312

Aktien- / Indexderivate 2 8

Zinsderivate – 2.101 – 342

Währungsderivate (FX-Derivate) 48 23

Kreditderivate – 1 – 1

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere – 117 – 12

Kredite und Forderungen – 36 – 11

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – 3 34

Anteilsbesitz 4 2

Anteile an nicht konsolidierten verbundenen Unternehmen 0 – 0

Anteile an nicht at Equity bewerteten Gemeinschaftsunternehmen – 0 0

Anteile an nicht at Equity bewerteten assoziierten Unternehmen 3 – 0

Sonstige Beteiligungen 1 3

Ansprüche aus dem Ankauf von Kapitallebensversicherungen 1 1

Gesamt – 2.202 – 297
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(12)  Ergebnis aus freiwillig
zum Fair Value designierten   
Finanzinstrumenten

In diesem Posten werden die realisierten und unrealisierten 
 Gewinne oder Verluste von freiwillig zum Fair Value designierten 
finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten erfasst. 
Sie umfassen nur die nicht währungsbedingten Clean Fair 
Value-Änderungen. Bei der Bewertung von finanziellen Verbind-
lichkeiten werden Änderungen des Fair Value, die auf die Ver-
änderung des eigenen Bonitätsrisikos zurückzuführen sind, 
nicht in diesem Posten der Konzern-Gewinn- und Verlustrech-
nung,  sondern im kumulierten OCI erfasst.

in Mio. €

2022 2021

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere – 25 – 8

Kredite und Forderungen – 622 – 196

Verbriefte Verbindlichkeiten 1.222 240

Einlagen und Kredite 1.390 367

Gesamt 1.966 403

(13)  Ergebnis aus Sicherungs
zusammenhängen

Im Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen werden die hin-
sichtlich des abgesicherten Risikos (Zinsänderungs-, Fremd-
währungsrisiko) resultierenden Wertänderungen der in die 
 Sicherungsbeziehung einbezogenen Grundgeschäfte und 
 Sicherungsinstrumente sowie eventuelle Ineffektivitäten 
 erfasst. Die Hedge-Kosten der für die Absicherung von Fremd-
währungsrisiken eingesetzten Sicherungsderivate sind im 
 kumulierten sonstigen Ergebnis im Eigenkapital enthalten.

Durch Mikro-Hedge-Beziehungen werden sowohl Zins- als auch 
kombinierte Zins- und Fremdwährungsrisiken gesichert. Die 
Gruppen-Hedges dienen der  Absicherung von Fremdwährungs-
risiken.

Ist ein finanzieller Vermögenswert der Bewertungskategorie 
FVTOCI Recycling Teil einer Sicherungsbeziehung im Hedge 
Accounting, wird der Teil des Bewertungsergebnisses, der auf 
das abgesicherte Risiko entfällt, im Ergebnis aus Sicherungs-
zusammenhängen erfasst.

Für die Angaben zu positiven und negativen Marktwerten aus 
Sicherungsderivaten des Hedge Accounting wird auf Anhang-
angabe (26) verwiesen.
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Nachfolgend werden die in der Gewinn- und Verlustrechnung 
sowie die im sonstigen Ergebnis im Eigenkapital erfassten 
 Ineffektivitäten dargestellt:

in Mio. €

In der Konzern-Gewinn- und Verlust-
rechnung erfasste Ineffektivitäten aus 

 Sicherungsbeziehungen
Im Gesamtergebnis erfasste Hedge-Kosten 

aus Sicherungsgeschäften

2022 2021 2022 2021

Fair Value Hedges – Mikro-Hedges – 10 – 6 3 0

Absicherung des Zinsrisikos – 20 – 5 – –

Fair Value-Änderung der Sicherungsderivate 
in der Berichtsperiode – 453 – 26 – –

Zinsbedingte Wertänderung der 
 Grundgeschäfte in der Berichtsperiode 432 20 – –

Kombinierte Absicherung des Zins- und 
Fremdwährungsrisikos 10 – 0 3 0

Fair Value-Änderung der Sicherungsderivate 
in der Berichtsperiode 84 1 3 0

Zinsbedingte Wertänderung der 
 Grundgeschäfte in der Berichtsperiode – 73 – 2 – –

Fair Value Hedges – Gruppen-Hedges 1 3 36 – 10

Absicherung des Fremdwährungsrisikos 1 3 36 – 10

Fair Value-Änderung der Sicherungsderivate 
in der Berichtsperiode – 352 – 1.221 36 – 10

Kassakursbedingte Wertänderung der 
Grundgeschäfte in der Berichtsperiode 353 1.224 – –

Gesamt – 8 – 3 39 – 10

(14)  Ergebnis aus dem Abgang
von nicht erfolgswirksam
zum Fair Value bewerteten
 Finanzinstrumenten

Dieser Posten umfasst das Nettoergebnis aus dem vorzeitigen 
Abgang durch Verkauf und durch substanzielle Modifikation von 
zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten Finanzinstru-
menten der Stufen 1 und 2 sowie von erfolgsneutral zum Fair Value 
bewerteten finanziellen Vermögenswerten der Stufen 1 und 2.

Die Erfassung des Abgangsergebnisses richtet sich für finan zielle 
Vermögenswerte der Bewertungskategorie AC nach der Stufe des 
Wertminderungsmodells zum Abgangszeitpunkt. Für finanzielle 
Vermögenswerte in Stufe 1 wird zunächst die zuvor gebildete 
kumulierte Wertberichtigung über den Posten Risikovorsorge in 
der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung auf gelöst. Es wird ein 

Abgangsergebnis in Höhe der Differenz  zwischen Verkaufspreis 
und Bruttobuchwert erfasst. In Stufe 2 erfolgt zunächst ein Ver-
brauch der kumulierten Wertberichtigung und die Differenz 
 zwischen Verkaufspreis und Bruttobuchwert nach Verbrauch wird 
als Abgangsergebnis erfasst. Bei wertgeminderten finanziellen 
Vermögenswerten in Stufe 3 ist das Kreditrisiko bei einer Verkaufs-
transaktion der wesentliche wertbestimmende Faktor, so dass 
zunächst eine Anpassung der  kumulierten Wertberichtigung er-
folgt, bis der Verkaufspreis dem Nettobuchwert entspricht. Ent-
sprechend werden alle Effekte aus dem Verkauf  finanzieller Ver-
mögenswerte in Stufe 3 im Rahmen der Risikovorsorge abgebildet 
(siehe Anhangangabe (37)). Bei erfolgsneutral zum Fair Value 
bewerteten finanziellen Vermögens werten gilt grundsätzlich die 
gleiche Systematik. Zusätzlich werden die bislang im kumulierten 
OCI erfassten  kumulierten nicht bonitätsbedingten Fair Value- 
Änderungen recycelt.
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in Mio. €

2022 2021

Aus zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen 
Vermögenswerten 0 – 0

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere – 0 – 0

Kredite und Forderungen 0 – 0

Aus erfolgsneutral zum Fair Value bewerteten finanziellen 
 Vermögenswerten 20 – 0

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 20 – 0

Kredite und Forderungen – 0 –

Aus zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen 
Verbindlichkeiten 0 0

Einlagen und Kredite 0 0

Gesamt 20 – 0

(15)  Ergebnis aus at Equity
bewerteten Unternehmen

Das Ergebnis aus at Equity bewerteten Unternehmen umfasst 
die ergebniswirksam erfassten Erfolgsbeiträge aus Gemein-
schafts- und assoziierten Unternehmen, die nach der Equity- 
Methode bewertet werden.

in Mio. €

2022 2021

Ergebnis aus at Equity bewerteten Gemeinschaftsunternehmen – 6 18

Anteiliges Ergebnis – 2 21

Wertminderungen oder Wertaufholungen – 5 – 3

Abgangsergebnis 0 –

Ergebnis aus at Equity bewerteten assoziierten Unternehmen 2 4

Anteiliges Ergebnis 3 4

Wertminderungen oder Wertaufholungen – 1 – 0

Gesamt – 4 22
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(16) Sonstiges betriebliches Ergebnis

in Mio. €

2022 20211)

Gewinne (+) oder Verluste (–) aus dem Abgang von nichtfinanziellen 
Vermögenswerten 38 52

Sachanlagen – 0 – 0

Immaterielle Vermögenswerte – 0 –

Vermögenswerte des Vorratsvermögens 39 53

Wertminderungen (–) oder Wertaufholungen (+) von 
 nichtfinanziellen Vermögenswerten – 5 – 7

Sachanlagen – 1 – 0

Immaterielle Vermögenswerte – 1 – 1

Vermögenswerte des Vorratsvermögens – 3 – 6

Zuführungen (–) oder Auflösungen (+) von Rückstellungen 32 11

Rückstellungen für außerbilanzielle Verpflichtungen  
(ohne Kreditzusagen und Finanzgarantien) 0 0

Restrukturierungsrückstellungen 7 – 22

Rückstellungen für Prozesskosten und Steuerrechtsverfahren – 1 2

Sonstige Rückstellungen 26 31

Ergebnis aus der Entkonsolidierung von Tochterunternehmen 5 4

Sonstiges operatives Ergebnis 46 25

Sachanlagen 16 15

Vermögenswerte des Vorratsvermögens 29 10

Mieterträge aus unkündbaren Untermietverhältnissen 1 1

Erträge aus nicht bankgeschäftlichen Dienstleistungen 30 27

Erträge und Aufwendungen aus der Verlustübernahme – – 0

Aufwendungen aus der Gewinnabführung – 1 – 0

Übrige sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen 0 – 65

Gesamt 146 48

1)  Vorjahreszahlen angepasst: Das Ergebnis aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien wird jetzt in der Anhangangabe (9) erläutert. Die Zeilen wurden in 
dieser Tabelle entfernt und die Zwischensummen angepasst (Gewinne (+) oder Verluste (–) aus dem Abgang von nichtfinanziellen Vermögenswerten – 28 Mio. €; 
Wertminderungen (–) oder Wertaufholungen (+) von nichtfinanziellen Vermögenswerten +15 Mio. €; sonstiges operatives Ergebnis – 205 Mio. €; Gesamt 
– 218 Mio. €). Siehe auch Anhangangabe (1).

In den Gewinnen oder Verlusten aus dem Abgang von nichtfi-
nanziellen Vermögenswerten, im sonstigen operativen Ergebnis 
und in den Erträgen aus nicht bankgeschäftlichen Dienstleis-
tungen sind Erlöse gemäß IFRS 15 enthalten. Hierzu wird auf 
Anhangangabe (8) verwiesen.
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(17) Verwaltungsaufwand

in Mio. €

2022 2021

Personalaufwand – 733 – 709

Löhne und Gehälter – 577 – 552

Soziale Abgaben – 87 – 85

Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung – 68 – 72

Andere Verwaltungsaufwendungen – 773 – 678

Aufwendungen des Geschäftsbetriebs – 120 – 114

Prüfungs- und Beratungsleistungen – 103 – 91

Aufwendungen des EDV-Betriebs – 278 – 269

Aufwendungen für Geschäftsgebäude – 43 – 40

Aufwendungen für Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation – 25 – 20

Pflichtbeiträge – 205 – 144

Darunter: Beiträge zu den Sicherungseinrichtungen des SGVHT und 
DSGV – 63 – 26

Darunter: Pflichtbeiträge zum europäischen Abwicklungsfonds – 94 – 73

Gesamt – 1.506 – 1.387

In den Prüfungs- und Beratungsleistungen sind für das Ge-
schäftsjahr folgende Entgelte für Leistungen, die von Konzern-
unternehmen der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft erbracht wurden, enthalten:

in Mio. €

2022 2021

Abschlussprüfung – 6 – 4

Andere Bestätigungsleistungen – 1 – 1

Gesamt – 7 – 5

Die Honorare für Abschlussprüfungsleistungen enthalten durch 
EU-Recht vorgeschriebene Abschlussprüfungen, die prüferische 
Durchsicht von Zwischenabschlüssen und nicht durch EU-Recht 
vorgeschriebene Jahresabschlussprüfungen. Honorare für 
 andere Bestätigungsleistungen entfallen auf gesetzlich vorge-
schriebene, vertraglich vereinbarte oder freiwillig beauftragte 

Prüfungs- und Bestätigungsleistungen, insbesondere auf 
 Bestätigungen für Sicherungseinrichtungen und gesetzliche 
Meldungen, projektbegleitende Prüfungen, Prüfungen des 
dienstleistungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie die 
Prüfungen des Depot- und Wertpapierdienstleistungs geschäfts.
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Die Beschäftigten im Helaba-Konzern verteilen sich im Jahres-
durchschnitt wie folgt:

Weiblich Männlich Gesamt

2022 2021 2022 2021 2022 2021

Helaba 1.548 1.531 1.864 1.850 3.412 3.381

Bank 1.118 1.127 1.577 1.580 2.695 2.707

WIBank 314 288 216 194 530 482

LBS 116 116 71 76 187 192

Konzerntochtergesellschaften 1.407 1.412 1.491 1.474 2.898 2.886

Helaba-Konzern 2.955 2.943 3.355 3.324 6.310 6.267

(18) Planmäßige Abschreibungen

in Mio. €

2022 2021

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien – 50 – 47

Vermietete Gebäude – 50 – 47

Sachanlagen – 61 – 57

Selbst genutzte Grundstücke und Gebäude – 43 – 40

Betriebs- und Geschäftsausstattung – 16 – 15

Maschinen und technische Anlagen – 2 – 2

Immaterielle Vermögenswerte – 34 – 23

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte – 0 – 0

Erworbene Software – 33 – 21

Selbst erstellte Software – 0 – 0

Sonstige immaterielle Vermögenswerte – 1 – 1

Gesamt – 146 – 128

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien sowie abnutzbare 
Vermögenswerte des Sachanlagevermögens werden planmäßig 
linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer unter 
 Berücksichtigung rechtlicher und vertraglicher Beschränkungen 
abgeschrieben. Ausnahmen bilden geringwertige Wirtschafts-
güter, die bereits im Jahr der Anschaffung vollständig ab-
geschrieben werden. Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen 
werden grundsätzlich linear über den Zeitraum des Vertragsver-

hältnisses abgeschrieben. In Fällen, in denen eine Kaufoption 
bei der Bemessung des Nutzungsrechts berücksichtigt wurde 
oder der zugrunde liegende Vermögensgegenstand am Ende 
der Laufzeit des Leasingverhältnisses auf die Helaba übergeht, 
wird das Nutzungsrecht über die betriebsgewöhnliche Nut-
zungsdauer des zugrunde liegenden Vermögensgegenstands 
linear abgeschrieben.
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Die Bandbreiten der zugrunde gelegten Nutzungsdauern von 
als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien bewegen sich in 
Abhängigkeit von der jeweiligen Nutzungsart der Immobilie in 
folgendem Rahmen:

	■ Wohn- und Geschäftshäuser 40 – 80 Jahre
	■ Bürogebäude, Büro- und Geschäftshäuser 40 – 60 Jahre
	■ Spezialimmobilien 20 – 60 Jahre

Die Bandbreite der erwarteten Nutzungsdauern von Sach-
anlagen stellt sich wie folgt dar:

	■ Gebäude 25 – 80 Jahre
	■ Betriebs- und Geschäftsausstattung 1 – 46 Jahre
	■ Maschinen und technische Anlagen 1 – 24 Jahre

Darüber hinausgehende Wertminderungen werden durch au-
ßerplanmäßige Abschreibungen berücksichtigt, wenn Hinweise 
auf eine Wertminderung vorliegen und der Buchwert den höhe-
ren Wert aus Nettoveräußerungspreis und Nutzungswert über-
schreitet. Zuschreibungen werden höchstens bis zu den fortge-
führten Anschaffungs- oder Herstellungskosten vorgenommen, 
wenn der Grund für die außerplanmäßige Abschreibung weg-
gefallen ist. Der Ausweis von außerplanmäßigen Abschreibun-
gen auf als Finanzinvestition gehaltene Immobilien erfolgt im 
Ergebnis aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien 
(siehe Anhangangabe (9)). Für alle übrigen abnutzbaren Vermö-
genswerte des Sachanlagevermögens erfolgt der Ausweis im 
sonstigen betrieblichen Ergebnis (siehe Anhangangabe (16)).

Die immateriellen Vermögenswerte des Helaba-Konzerns 
haben – mit Ausnahme der Geschäfts- oder Firmenwerte – be-
grenzte Nutzungsdauern und werden ebenfalls planmäßig ab-
geschrieben. Software wird planmäßig über einen Zeitraum von 
grundsätzlich drei Jahren abgeschrieben. Außerplanmäßige 
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte werden im 
sonstigen betrieblichen Ergebnis gezeigt (siehe Anhang-
angabe (16)). Zum Wertminderungstest auf immaterielle Ver-
mögenswerte wird auf Anhangangabe (31) verwiesen.

(19) Ertragsteuern

Der Ertragsteueraufwand beträgt – 202 Mio. € (2021: – 67 Mio. €). 
Er resultiert im Wesentlichen aus Ertragsteueraufwendungen 
im Inland mit – 141 Mio. € (2021: – 28 Mio. €) und – 61 Mio. € 
(2021: 39 Mio. €) im Ausland. 

Aus der Nutzung bisher nicht berücksichtigter steuerlicher Ver-
luste resultierte keine Entlastung des tatsächlichen Steuerauf-
wands.

Von dem Ertragsteueraufwand entfällt ein Steueraufwand in 
Höhe von – 272 Mio. € auf tatsächliche Steuern. Die Entstehung 
beziehungsweise die Realisierung temporärer Differenzen 
führte zu latenten Steuererträgen von 69 Mio. €. Auf das Vorjahr 
entfiel ein Steuerertrag von 6 Mio. € (2021: 90 Mio. €). Aus der 
Nutzung beziehungsweise Entstehung steuerlicher Verlustvor-
träge ergab sich im Berichtszeitraum per saldo ein geringes 
latentes Steuerergebnis (2021: kein latentes Steuerergebnis).

in Mio. €

2022 2021

Tatsächliche Steuern – 272 – 59

Latente Steuern 69 – 8

Gesamt – 202 – 67
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in Mio. €

2022 2021

Ergebnis vor Steuern 633 569

Anzuwendender Ertragsteuersatz in % 32 32

Erwarteter Ertragsteueraufwand im Geschäftsjahr – 203 – 182

Auswirkungen wegen abweichender Steuersätze 2 5

Auswirkungen von Steuersatzänderungen – 0 0

Im Geschäftsjahr erfasste Steuern aus Vorjahren 6 89

Steuerfreie Erträge und gewerbesteuerliche Kürzung 31 37

Nicht abziehbare Betriebsausgaben und gewerbesteuerliche 
 Hinzurechnung – 45 – 35

Wertberichtigungen und Ansatzkorrekturen – 1 17

Sonstige Auswirkungen 7 1

Ertragsteueraufwand – 202 – 67

Neben den erfolgswirksam erfassten Ertragsteuern werden 
 weitere latente Steuern auf die Bestandteile des sonstigen 
 Ergebnisses gebildet. Die nachfolgende Tabelle enthält eine 
Aufgliederung der erfolgsneutral erfassten Gewinne und Ver-
luste und der auf sie entfallenden latenten Steuern:

in Mio. €

Vor Steuern Steuern Nach Steuern

2022 2021 2022 2021 2022 2021

Posten, die nicht in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 
umgegliedert werden: 1.026 80 – 309 – 19 717 62

Neubewertung der Nettoschuld aus leistungsorientierten 
 Versorgungsplänen 693 177 – 202 – 50 491 128

Fair Value-Änderungen von erfolgsneutral zum Fair Value 
bewerteten Eigenkapitalinstrumenten – 6 1 0 – 0 – 6 1

Bonitätsinduzierte Fair Value-Änderungen von freiwillig zum  
Fair Value designierten finanziellen Verbindlichkeiten 339 – 98 – 107 31 232 – 67

Posten, die in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 
umgegliedert werden: – 567 – 122 180 42 – 387 – 79

Anteilige Ergebnisse aus at Equity bewerteten Unternehmen 0 – 0 – 0 0 0 – 0

Fair Value-Änderungen von erfolgsneutral zum Fair Value 
bewerteten Schuldinstrumenten – 609 – 123 193 39 – 416 – 84

Ergebnisse aus der Währungsumrechnung von ausländischen 
Geschäftsbetrieben 2 12 – – 2 12

Ergebnisse aus Fair Value Hedges von Fremdwährungsrisiken 39 – 10 – 13 3 27 – 6

Gesamt 459 – 41 – 129 24 330 – 18
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(20) Segmentberichterstattung

Die folgende Tabelle zeigt die Segmentberichterstattung für den 
Berichtszeitraum:

in Mio. €

Immobilien
Corporates 
& Markets

Retail & 
 Asset Ma-
nagement WIBank Sonstige

Konsolidie-
rung/Über-

leitung Konzern

Zinsüberschuss 429 548 242 71 119 8 1.417

Risikovorsorge – 33 3 – 8 0 – 126 1 – 162

Zinsüberschuss nach Risikovorsorge 397 551 234 72 – 7 9 1.255

Provisionsüberschuss 22 181 281 66 – 16 – 1 533

Ergebnis aus als Finanzinvestition 
 gehaltenen Immobilien – – 207 – – – 207

Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung – 211 – 38 1 – 62 – 0 111

Handelsergebnis – 345 3 – – 7 355

Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen 
und anderen zum Fair Value bewerteten 
 Finanzinstrumenten (Nichthandel) – – 134 – 41 1 – 62 – 7 – 245

Ergebnis aus at Equity bewerteten 
 Unternehmen – – 6 3 – – 2 – – 4

Sonstiges Ergebnis – 1 11 85 3 71 14 183

Summe Erträge 418 949 772 141 – 17 22 2.285

Verwaltungsaufwand inklusive planmäßiger 
Abschreibungen – 132 – 477 – 578 – 99 – 372 6 – 1.652

Ergebnis vor Steuern 286 472 194 42 – 389 28 633

Vermögen (Mrd. €) 34,7 66,1 35,3 25,9 74,9 – 25,4 211,5

Risikogewichtete Aktiva (Mrd. €) 17,8 30,4 6,8 1,5 8,4 – 64,8

Alloziertes Kapital (Mio. €) 2.255 3.707 2.227 183 1.087 0 9.459

Eigenkapitalrentabilität (%) 12,7 12,7 8,7 22,9 – – 6,7

Cost-Income-Ratio (%) 29,3 50,4 74,1 70,3 – – 67,5
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Nachstehend die Werte für den Vergleichszeitraum:

in Mio. €

Immobilien
Corporates 
& Markets1)

Retail & 
 Asset Ma-
nagement WIBank Sonstige1)

Konsolidie-
rung/Über-

leitung Konzern

Zinsüberschuss 432 494 226 65 132 – 23 1.326

Risikovorsorge – 86 – 48 1 – 0 – 74 – 0 – 207

Zinsüberschuss nach Risikovorsorge 346 446 227 65 58 – 24 1.119

Provisionsüberschuss 13 175 273 58 – 31 – 4 485

Ergebnis aus als Finanzinvestition 
 gehaltenen Immobilien – – 218 – – – 218

Ergebnis aus der Fair Value-Bewertung – 91 16 – 1 77 – 183

Handelsergebnis – 84 – 3 – – – 1 80

Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen 
und anderen zum Fair Value bewerteten 
 Finanzinstrumenten (Nichthandel) – 7 19 – 1 77 1 103

Ergebnis aus at Equity bewerteten 
 Unternehmen – – 1 4 – 19 – 22

Sonstiges Ergebnis 0 9 77 – 4 2 – 28 57

Summe Erträge 360 721 815 119 125 – 56 2.083

Verwaltungsaufwand inklusive planmäßiger 
Abschreibungen – 136 – 504 – 570 – 86 – 248 29 – 1.515

Ergebnis vor Steuern 224 217 245 33 – 123 – 27 569

Vermögen (Mrd. €) 33,2 66,5 34,4 25,8 67,0 – 14,6 212,3

Risikogewichtete Aktiva (Mrd. €) 17,9 28,4 7,5 1,4 8,7 – 63,9

Alloziertes Kapital (Mio. €) 2.149 3.278 2.301 159 1.054 0 8.941

Eigenkapitalrentabilität (%) 10,4 6,6 10,6 20,7 – – 6,4

Cost-Income-Ratio (%) 30,4 65,6 70,0 72,4 – – 66,1

1)  Vorjahreszahlen angepasst: Im Segment Sonstige wurden bisher Ergebniskomponenten aus ökonomischen Sicherungsgeschäften (Fair Value-Ergebnis Nicht-
handel) ausgewiesen, die dem Handelsergebnis im Segment Corporates & Markets gegenüberstehen und kompensierend wirken. Damit der Ausweis in der Seg-
mentberichterstattung die Abbildung in der Steuerung sachgerechter widerspiegelt, wurde die Zuordnung geändert. Das Ergebnis aus Sicherungszusammen-
hängen und anderen zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten (Nichthandel) wurde im Segment Corporates & Markets um – 21 Mio. € und im Segment 
Sonstige um +21 Mio. € angepasst. Die jeweiligen Summenzeilen sind entsprechend angepasst. Im Segment Corporates & Markets sank die Eigenkapitalrenta-
bilität von 7,2 % auf 6,6 % und die Cost-Income-Ratio stieg von 63,8 % auf 65,6 %. Siehe auch Anhangangabe (1).
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Der Segmentbericht ist in die vier nachstehend erläuterten 
 Geschäftssegmente gegliedert:

	■ Im Geschäftssegment Immobilien hat sich die Helaba auf
Produkte in größeren gewerblichen Projekt- beziehungs-
weise Bestandsfinanzierungen für Immobilien spezialisiert. 
Die Produktpalette erstreckt sich vom klassischen Immo-
bilienkredit im In- und Ausland über die Finanzierung von
offenen Immobilienfonds bis hin zur Development- / Port-
foliofinanzierung. So werden vor allem Bürogebäude, Einzel-
handelsobjekte und Wohnungsportfolios, aber auch
Gewerbe parks und Logistikzentren finanziert.

	■  Im Geschäftssegment Corporates & Markets werden Produkte 
über alle Kundengruppen hinweg angeboten. Die Bereiche 
Asset Finance und Corporate Banking bieten speziell für Un-
ternehmen maßgeschneiderte Finanzierungen an, die im
Kundenauftrag strukturiert und arrangiert werden. Dies um-
fasst die Produktgruppen Unternehmensfinanzierung, Pro-
jektfinanzierung, Transportfinanzierung, Außenhandelsfinan-
zierung, Akquisitionsfinanzierung, Asset Backed Finance,
Investitions- und Leasingfinanzierung und Bilanzstrukturma-
nagement. Im Bereich Sparkassen & Mittelstand unterstützt 
die Helaba Sparkassen und ihre Kunden mit bonitätsgetrie-
benen und Cashflow-getriebenen Finanzierungen (im We-
sentlichen Metakredit), dem Trade-Finance-Geschäft sowie
Dienstleistungen für den Zahlungsverkehr (Cash Manage-
ment). Der Bereich Öffentliche Hand bietet Beratungen und 
Produkte für Kommunen und kommunalnahe Unternehmen. 
Neben den Kreditprodukten werden auch die Handels- und 
Sales-Aktivitäten sowie die Erträge und Aufwendungen aus 
der Verwahrstelle aus dem Geschäftsbereich Capital Markets
in diesem Geschäftssegment abgebildet.

	■  Im Geschäftssegment Retail & Asset Management werden das 
Retail Banking, das Private Banking und die Landesbauspar-
kasse Hessen-Thüringen sowie Aktivitäten aus dem Asset
Management erfasst. Die Frankfurter Sparkasse bietet die
klassischen Produkte einer Retail-Bank an. Das Produktspek-
trum im Private Banking wird durch die Gruppe Frankfurter
Bankgesellschaft komplettiert. Darüber hinaus gehören die 
klassische Vermögensbetreuung und -verwaltung sowie das 
Management von Spezial- und Publikumsfonds für instituti-
onelle Anleger und die Betreuung von Master-KAG-Mandaten
zu den Asset-Management-Produkten bei der Helaba Invest
Kapitalanlagegesellschaft mbH. Der Geschäftsbereich Port-
folio- und Immobilienmanagement mit den verbundenen

immobilienwirtschaftlichen Tochtergesellschaften wie die 
Helicon KG und die GWH-Gruppe gehören ebenfalls zu die-
sem Geschäftssegment. Die Produktpalette erstreckt sich von 
der Betreuung fremder und eigener Immobilien-Assets und 
der Projektentwicklung bis hin zum Facility Management.

	■  Im Geschäftssegment WIBank wird im Wesentlichen der Ge-
schäftsbereich Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen
dargestellt. Als zentrales Förderinstitut des Landes Hessen 
bündelt die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen
 (WIBank) die Verwaltung von Förderprogrammen im öffent-
lichen Auftrag. In diesem Geschäftssegment werden somit
die Ergebnisse aus dem öffentlichen Förder- und Infrastruk-
turgeschäft in den Tätigkeitsfeldern Wohnungswesen, Kom-
munal- und Städtebau, öffentliche Infrastruktur, Wirtschafts- 
und Arbeitsmarktförderung, Landwirtschaft sowie Schutz der 
Umwelt zusammengefasst.

Die Segmentinformationen basieren entsprechend der Bericht-
erstattung an das Management sowohl auf der internen Steue-
rung (Deckungsbeitragsrechnung) als auch auf dem externen 
Rechnungswesen. Die Darstellung der Erträge und Aufwendun-
gen folgt der Berichterstattung an das Management.

Das Zinsergebnis im Kreditgeschäft wird in der internen Steue-
rung mittels der Marktzinsmethode aus der Differenz zwischen 
dem Kundenzinssatz und dem Marktzinssatz eines strukturkon-
gruenten Alternativgeschäfts berechnet. Ergebnisse aus 
 Fristentransformation werden als Zinsergebnis im Treasury ab-
gebildet.

Das Ergebnis aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien 
beinhaltet sowohl Erträge als auch Aufwendungen aus der Be-
wirtschaftung und Projektentwicklung von Immobilien (Invest-
ment Property), die als Teil des sonstigen betrieblichen Ergeb-
nisses separat ausgewiesen werden. 

Die Ergebnisse aus Handelsgeschäften, aus nicht mit Handels-
absicht gehaltenen Derivaten und Finanzinstrumenten der Fair 
Value-Option, aus Sicherungszusammenhängen, aus erfolgs-
neutral zum Fair Value bewerteten Schuldverschreibungen, aus 
verpflichtend erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Schuld-
verschreibungen und Eigenkapitalinstrumenten sowie aus at 
Equity bewerteten Unternehmen werden entsprechend dem 
externen Rechnungswesen nach IFRS ermittelt.
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Unter dem sonstigen Ergebnis werden die Dividendenerträge, 
das sonstige betriebliche Ergebnis, welches nicht dem Ergebnis 
aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien zuzuordnen 
ist, und das Ergebnis aus dem Abgang von nicht erfolgswirksam 
zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten ausgewiesen.

Der Verwaltungsaufwand enthält zunächst die direkt zurechen-
baren Kosten der Segmente, ergänzt um die von anderen Ein-
heiten erbrachten internen Leistungen. Die Abrechnung dieser 
Leistungen erfolgt auf Basis von marktorientierten Preisverein-
barungen beziehungsweise verursachungsgerechten Mengen-
treibern. Vervollständigt wird die Abbildung durch eine Over-
headumlage der Corporate-Center-Kosten, die grundsätzlich 
dem Verursachungsprinzip folgt.

Unter dem Vermögen werden die bilanziellen Aktiva bei den 
jeweils zuständigen Einheiten ausgewiesen. Die Zurechnung auf 
die Geschäftssegmente erfolgt auf Basis der Deckungsbeitrags-
rechnung. Die Risikoposition beinhaltet die Risikoposition des 
Anlage- und Handelsbuchs einschließlich der Marktpreisrisiko-
position gemäß CRR. Das durchschnittliche bilanzielle Eigen-
kapital für die Geschäftsbereiche wird nach Risikopositionen 
verteilt und für die Tochtergesellschaften und Beteiligungen in 
Relation zum bilanziellen Eigenkapital zugeordnet (alloziertes 
Kapital).

Die Eigenkapitalrentabilität der Geschäftssegmente wird aus 
dem Verhältnis vom Ergebnis vor Steuern zum durchschnittlich 
allozierten Kapital ermittelt. Die Cost-Income-Ratio ergibt sich 
aus dem Verhältnis vom Verwaltungsaufwand zum Gesamt-
ertrag (Summe Erträge abzüglich Risikovorsorge). 

Im Segment Sonstige sind die nicht den Geschäftssegmenten 
zurechenbaren Ergebnisbeiträge und Aufwendungen abgebil-
det. Insbesondere umfasst diese Spalte die Ergebnisse aus zen-
tral konsolidierten Beteiligungen wie der OFB-Gruppe sowie die 
Kosten der zentralen Bereiche, die nicht über das Verur-
sachungsprinzip den einzelnen Segmenten zugeordnet werden 
können. Darüber hinaus werden hier die Erfolge aus den 
 Treasury-Aktivitäten, der zentralen Anlage der Eigenmittel sowie 
aus strategischen Dispositionsentscheidungen und den zentral 
gehaltenen Liquiditätswertpapieren abgebildet. Zudem wurde  
ein Risikovorsorge-Mehrbedarf aus der Sonderkonstellation 
aufgrund fehlenden Einzelgeschäftsbezugs sowie die portfolio-
basierte Risikovorsorge analog zu den Vorjahren dem Segment 
Sonstige zugeordnet.

Unter dem Segment Konsolidierung / Überleitung werden durch 
konzerninterne Sachverhalte entstandene Konsolidierungsef-
fekte, welche zwischen den Segmenten bestehen, ausgewiesen. 
Überleitungseffekte, die sich zwischen den Segmentergeb-
nissen und der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung des 
 Konzerns, ins besondere bezüglich des Zinsergebnisses, erge-
ben, werden ebenfalls in diesem Segment berichtet. Da die 
Deckungs beitragsrechnung das Zinsergebnis auf Basis der 
Marktzinsmethode ausweist, resultieren Differenzen unter 
 anderem aus Einmalerträgen und periodenfremden Zins-
ergebnissen.

B-113



Konzernabschluss142  Konzernanhang (Notes) 

Die Erträge nach Risikovorsorge verteilen sich auf Produkte und 
Dienstleistungen wie folgt:

in Mio. €

2022 20211)

Immobilienkreditgeschäft 418 360

Immobilienverwaltung und -entwicklung 266 303

Unternehmensfinanzierung 449 415

Kommunales Kreditgeschäft 45 47

Treasury-Produkte 117 263

Kapitalmarktprodukte 321 173

Fondsmanagement / Vermögensverwaltung 199 184

Bauspargeschäft 41 41

Sparkassenkreditgeschäft 26 22

Cash Management 108 63

Öffentliches Förder- und Infrastrukturgeschäft 141 119

Retail-Geschäft 320 363

Sonstige Produkte / Überleitung – 166 – 270

Konzern 2.285 2.083

1)  Vorjahreszahlen angepasst: In Treasury-Produkten wurden bisher Ergebniskomponenten aus ökonomischen Sicherungsgeschäften (Fair Value-Ergebnis Nicht-
handel) ausgewiesen, die Kapitalmarktprodukten gegenüberstehen und kompensierend wirken. Damit der Ausweis in der Segmentberichterstattung die Abbil-
dung in der Produktdarstellung sachgerechter widerspiegelt, wurde die Zuordnung geändert. Die Erträge aus Kapitalmarktprodukten wurden um – 21 Mio. € und 
aus Treasury-Produkten um +21 Mio. € angepasst.

Nach Regionen ergibt sich folgende Verteilung:

in Mio. €

2022 2021

Deutschland 1.959 1.855

Europa (ohne Deutschland) 137 77

Welt (ohne Europa) 189 151

Konzern 2.285 2.083
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Erläuterungen zur   
Konzernbilanz

(21)  Kassenbestand, Sicht- und Tages- 
geldguthaben bei Zentralnoten- 
banken und Kreditinstituten

in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Kassenbestand 79 70

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle 
Vermögenswerte 39.980 33.682

Sichtguthaben bei Zentralnotenbanken 39.807 33.452

Bei der Deutschen Bundesbank 38.536 32.061

Bei anderen Zentralnotenbanken 1.271 1.391

Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Kreditinstituten 174 230

Verpflichtend zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte 207 287

Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Kreditinstituten 207 287

Gesamt 40.266 34.039

(22)  Zu fortgeführten Anschaffungs-
kosten bewertete Finanz-
instrumente

Beim Helaba-Konzern handelt es sich bei den zu fortgeführten 
Anschaffungskosten bewerteten Finanzinstrumenten insbeson-
dere um Kredite und Forderungen sowie um nicht derivative 
finanzielle Verbindlichkeiten, die nicht mit einer Handelsabsicht 
eingegangen wurden und für die nicht die Fair Value-Option 
ausgeübt wurde.

Der in der Bilanz ausgewiesene Nettobuchwert der finanziellen 
Vermögenswerte ist der um die gemäß Wertminderungsmodell 
des IFRS 9 ermittelte Risikovorsorge verminderte Bruttobuchwert 
der Finanzinstrumente. Zur Anwendung des Wertminderungs-
modells auf zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finan-
zielle Vermögenswerte wird auf Anhangangabe (37) verwiesen.

Im Rahmen des Hedge Accounting werden die Buchwerte von 
Finanzinstrumenten dieser Bewertungskategorie, die Grund-
geschäfte von Mikro Fair Value Hedges sind, um die dem abge-
sicherten Risiko entsprechenden Änderungen der Fair Values 
angepasst. Zum Hedge Accounting wird auf Anhangangabe (26) 
verwiesen.

In finanziellen Verbindlichkeiten dieser Bewertungskategorie 
enthaltene eingebettete derivative Komponenten sind hinsicht-
lich ihrer Trennungspflicht zu prüfen. Besteht eine Trennungs-
pflicht, ist das Derivat gesondert zu kategorisieren (regelmäßig 
verpflichtend erfolgswirksam zum Fair Value zu bewerten) und 
zu bilanzieren. Das Basisinstrument ist eigenständig (ohne die 
tatsächlich separierten derivativen Komponenten) zu kategori-
sieren und kann die Bewertungskategorie AC erfüllen.

Für detaillierte Angaben zur Emissionstätigkeit wird auf Anhang-
angabe (46) verwiesen.
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Für Angaben zu Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen 
wird auf Anhangangabe (50) verwiesen.

Nachfolgende Tabelle zeigt die zu fortgeführten Anschaffungs-
kosten bewerteten finanziellen Vermögenswerte:

in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 1.774 389

Darunter: börsennotiert 1.739 389

Mittel- und langfristige Schuldverschreibungen 1.774 389

Kredite und Forderungen 128.898 129.625

Täglich und kurzfristig fällig 6.607 9.805

Kreditkartenforderungen 14 13

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, inklusive Factoring 3.176 2.764

Sonstige befristete Darlehen 119.039 116.987

Schuldscheindarlehen 2.789 2.573

Namensschuldverschreibungen 1.211 1.064

Weiterleitungsdarlehen 9.501 9.248

Termingelder 4.008 4.738

Baudarlehen der Bausparkasse 1.090 1.029

Übrige sonstige befristete Darlehen 100.440 98.336

Andere Forderungen, die keine Kredite sind 62 56

Gesamt 130.673 130.014

Nachstehende Tabelle zeigt die sonstigen befristeten Darlehen 
nach Finanzierungszweck:

in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Gewerbliche Immobilienkredite 36.104 34.821

Wohnungsbaukredite 7.091 6.831

Konsumentenkredite an Privathaushalte 222 221

Infrastrukturkredite 27.263 28.071

Objektfinanzierung 5.593 6.149

Leasingrefinanzierung 5.133 4.438

Import- / Exportfinanzierung 3 19

Übrige Finanzierungszwecke 37.631 36.437

Gesamt 119.039 116.987
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Nachfolgend werden die zu fortgeführten Anschaffungskosten 
bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten dargestellt:

in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Verbriefte Verbindlichkeiten 41.064 44.363

Begebene Geldmarktpapiere 1.260 3.402

Commercial Papers (CP) 431 1.540

Certificates of Deposit (CD) 331 1.862

Asset Backed Commercial Papers (ABCP) 498 –

Begebene mittel- und langfristige Schuldverschreibungen 39.805 40.961

Hypothekenpfandbriefe 7.613 7.342

Öffentliche Pfandbriefe 6.900 10.425

Strukturierte (hybride) Anleihen 702 1.168

Sonstige mittel- und langfristige Schuldverschreibungen 24.590 22.025

Einlagen und Kredite 129.378 123.528

Täglich fällig 44.808 43.842

Mit vereinbarter Laufzeit 77.879 72.978

Mit vereinbarter Kündigungsfrist 6.688 6.708

Wertpapierpensionsgeschäfte (Repos) 3 –

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 439 365

Gesamt 170.881 168.256
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Die folgenden Tabellen zeigen die zu fortgeführten Anschaffungs-
kosten bewerteten finanziellen Vermögenswerte sowie die zu 
fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten Einlagen und Kre-
dite und sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten nach Regionen 
und Kontrahenten:

in Mio. €

Deutschland
Europäische Union 

(ohne Deutschland)
Welt (ohne  

Europäische Union) Gesamt

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021

Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere 168 103 1.501 241 105 44 1.774 389

Girozentralen 5 – – – – – 5 –

Sonstige Kreditinstitute 163 103 1.501 241 85 44 1.750 389

Sonstige finanzielle Unternehmen – – – 0 14 – 14 0

Öffentliche Haushalte – – – – 5 – 5 –

Kredite und Forderungen 83.546 82.197 25.982 25.890 19.370 21.538 128.898 129.625

Zentralnotenbanken 54 56 – – – – 54 56

Girozentralen 356 322 – – – – 356 322

Sparkassen 7.833 6.681 – – – – 7.833 6.681

Sonstige Kreditinstitute 2.084 2.132 1.586 2.385 924 4.109 4.594 8.627

Sonstige finanzielle Unternehmen 6.269 5.557 4.137 3.331 1.785 1.557 12.192 10.445

Nichtfinanzielle Unternehmen 33.333 32.413 18.738 18.447 16.334 15.562 68.404 66.421

Öffentliche Haushalte 25.355 26.963 1.500 1.704 161 127 27.015 28.794

Private Haushalte 8.262 8.072 23 23 166 183 8.451 8.278

Gesamt 83.714 82.300 27.484 26.131 19.474 21.582 130.673 130.014
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in Mio. €

Deutschland
Europäische Union 

(ohne Deutschland)
Welt (ohne  

Europäische Union) Gesamt

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021

Einlagen und Kredite 118.908 116.058 4.993 1.411 5.477 6.059 129.378 123.528

Zentralnotenbanken 23.780 23.865 – – – – 23.780 23.865

Girozentralen 1.140 1.009 – – – – 1.140 1.009

Sparkassen 13.539 12.359 – – – – 13.539 12.359

Sonstige Kreditinstitute 22.909 20.941 3.015 544 1.353 1.399 27.277 22.883

Sonstige finanzielle Unternehmen 17.461 20.155 1.143 523 2.665 3.213 21.269 23.890

Nichtfinanzielle Unternehmen 9.851 8.924 723 236 570 581 11.144 9.741

Öffentliche Haushalte 8.498 7.882 0 0 564 649 9.062 8.531

Private Haushalte 21.731 20.923 111 108 326 218 22.168 21.249

Sonstige finanzielle 
 Verbindlichkeiten 420 341 8 9 11 14 439 365

Girozentralen 2 3 – – – – 2 3

Sparkassen 4 2 – – – – 4 2

Sonstige Kreditinstitute 55 2 – – – – 55 2

Sonstige finanzielle Unternehmen 85 66 – – 10 10 96 77

Nichtfinanzielle Unternehmen 200 183 8 9 0 4 209 196

Öffentliche Haushalte 26 29 – – – – 26 29

Private Haushalte 47 56 – – 0 0 47 56

Gesamt 119.327 116.399 5.001 1.421 5.488 6.073 129.817 123.893
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(23) Handelsaktiva und -passiva

In diesem Bilanzposten sind ausschließlich verpflichtend er-
folgswirksam zum Fair Value bewertete Finanzinstrumente, die 
zu Handelszwecken gehalten werden (FVTPL HfT), enthalten.

Die Kredite und Forderungen des Handelsbestands umfassen 
im Wesentlichen Schuldscheindarlehen sowie in geringem Um-
fang Wertpapierpensions- und Geldhandelsgeschäfte.

Für detaillierte Angaben zur Emissionstätigkeit wird auf Anhang-
angabe (46) verwiesen.

Für detaillierte Informationen zu derivativen Finanzinstru-
menten wird auf Anhangangabe (41) verwiesen.

Nachstehende Tabellen zeigen die Handelsaktiva und -passiva 
nach Produkten:

in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Positive Marktwerte aus mit Handelsabsicht gehaltenen Derivaten 9.421 11.309

Davon: OTC gehandelt 9.421 11.304

Davon: börsengehandelt – 5

Aktien- / indexbezogene Geschäfte 126 192

Zinsbezogene Geschäfte 8.243 10.442

Währungsbezogene Geschäfte 1.043 660

Kreditderivate 8 14

Warenbezogene Geschäfte 1 2

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 1.629 2.256

Darunter: börsennotiert 1.629 2.256

Geldmarktpapiere 0 28

Mittel- und langfristige Schuldverschreibungen 1.629 2.228

Kredite und Forderungen 1.621 1.721

Täglich und kurzfristig fällig 7 3

Forderungen aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos) 46 210

Sonstige befristete Darlehen 1.568 1.508

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 1 22

Darunter: börsennotiert 1 22

Aktien 1 22

Handelsaktiva 12.672 15.308
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in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Negative Marktwerte aus mit Handelsabsicht gehaltenen Derivaten 9.267 8.572

Davon: OTC gehandelt 9.267 8.562

Davon: börsengehandelt 0 10

Aktien- / indexbezogene Geschäfte 126 189

Zinsbezogene Geschäfte 8.268 7.806

Währungsbezogene Geschäfte 861 564

Kreditderivate 10 13

Warenbezogene Geschäfte 2 0

Verbriefte Verbindlichkeiten 374 264

Begebene Geldmarktpapiere 346 230

Commercial Papers (CP) 346 230

Begebene Aktien- / Indexzertifikate 28 33

Einlagen und Kredite 4.067 4.238

Täglich fällig 903 903

Mit vereinbarter Laufzeit 3.164 3.335

Verbindlichkeiten aus Leerverkäufen 45 227

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten – 0

Handelspassiva 13.754 13.301
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In der folgenden Tabelle werden die nicht derivativen Handels-
aktiva nach Regionen und Kontrahenten dargestellt:

in Mio. €

Deutschland
Europäische Union 

(ohne Deutschland)
Welt (ohne  

Europäische Union) Gesamt

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021

Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere 724 972 494 872 411 412 1.629 2.256

Girozentralen 123 122 – – – – 123 122

Sparkassen 9 78 – – – – 9 78

Sonstige Kreditinstitute 482 351 427 708 402 409 1.312 1.467

Sonstige finanzielle Unternehmen 5 10 9 13 – – 14 23

Nichtfinanzielle Unternehmen 26 32 21 16 – 4 47 52

Öffentliche Haushalte 79 380 36 135 9 – 124 515

Kredite und Forderungen 1.412 1.551 155 146 54 25 1.621 1.721

Zentralnotenbanken 46 210 – – – – 46 210

Girozentralen 28 193 – – – – 28 193

Sparkassen 650 179 – – – – 650 179

Sonstige Kreditinstitute 344 502 – 0 – – 344 502

Sonstige finanzielle Unternehmen 5 5 – – 3 3 8 8

Nichtfinanzielle Unternehmen 120 162 155 139 51 21 326 322

Öffentliche Haushalte 219 300 – 7 – – 219 307

Aktien und andere nicht 
 festverzinsliche Wertpapiere 1 21 – 1 – – 1 22

Sonstige Kreditinstitute – – – 0 – – – 0

Sonstige finanzielle Unternehmen – 3 – 0 – – – 3

Nichtfinanzielle Unternehmen 1 18 – 1 – – 1 19

Gesamt 2.137 2.544 649 1.019 466 437 3.251 4.000
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In der folgenden Tabelle werden die nicht derivativen, unver-
brieften Handelspassiva nach Regionen und Kontrahenten dar-
gestellt:

in Mio. €

Deutschland
Europäische Union 

(ohne Deutschland)
Welt (ohne  

Europäische Union) Gesamt

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021

Einlagen und Kredite 3.823 3.598 138 601 106 39 4.067 4.238

Sparkassen 2.351 451 – – – – 2.351 451

Sonstige Kreditinstitute 344 21 8 0 106 39 457 60

Sonstige finanzielle Unternehmen 263 971 75 128 – – 338 1.099

Nichtfinanzielle Unternehmen 530 1.189 56 472 – 0 586 1.662

Öffentliche Haushalte 335 966 – – – – 335 966

Private Haushalte – 0 – – – – – 0

Verbindlichkeiten aus 
 Leerverkäufen 45 227 – – – – 45 227

Öffentliche Haushalte 45 227 – – – – 45 227

Sonstige finanzielle 
 Verbindlichkeiten – 0 – – – – – 0

Sparkassen – 0 – – – – – 0

Gesamt 3.868 3.825 138 601 106 39 4.112 4.465

(24)  Sonstige verpflichtend erfolgs-
wirksam zum Fair Value bewertete
Finanzinstrumente

In diesem Bilanzposten werden folgende Finanzinstrumente 
ausgewiesen:

	■ Derivate, die nicht zu Handelszwecken gehalten und nicht zu 
Sicherungszwecken eingesetzt werden. Somit werden hier 
derivative Finanzinstrumente erfasst, die im Rahmen des
Hedge Managements zur wirtschaftlichen Absicherung
 dienen, für die jedoch die Erfüllung der Hedge- Accounting-
Anforderungen nicht gemäß IFRS 9 dokumentiert ist (öko-
nomische Hedges).

	■ Schuldverschreibungen, die das Zahlungsstromkriterium
nicht erfüllen und die nicht zu Handelszwecken gehalten wer-
den.

	■ Kredite und Forderungen, die das Zahlungsstromkriterium
nicht erfüllen und die nicht zu Handelszwecken gehalten wer-
den.

	■ Eigenkapitalinstrumente, für die nicht das Wahlrecht zur 
 erfolgsneutralen Behandlung der Ergebnisse aus der Fair
Value-Bewertung ausgeübt wurde.
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in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Positive Marktwerte aus nicht mit Handelsabsicht gehaltenen 
 Derivaten 1.086 4.161

Davon: OTC gehandelt 1.086 4.161

Davon: börsengehandelt 0 –

Aktien- / indexbezogene Geschäfte 3 1

Zinsbezogene Geschäfte 944 4.036

Währungsbezogene Geschäfte 139 125

Kreditderivate 0 –

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 806 903

Darunter: börsennotiert 671 746

Geldmarktpapiere 4 –

Mittel- und langfristige Schuldverschreibungen 802 903

Kredite und Forderungen 211 272

Täglich und kurzfristig fällig 1 1

Sonstige befristete Darlehen 211 271

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 344 275

Darunter: börsennotiert 10 7

Aktien 0 0

Investmentanteile 344 275

Anteilsbesitz 75 71

Anteile an nicht konsolidierten verbundenen Unternehmen 9 10

Anteile an nicht at Equity bewerteten Gemeinschaftsunternehmen 5 5

Anteile an nicht at Equity bewerteten assoziierten Unternehmen 7 4

Sonstige Beteiligungen 55 52

Ansprüche aus dem Ankauf von Kapitallebensversicherungen – 20

Gesamt 2.523 5.702
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in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Negative Marktwerte aus nicht mit Handelsabsicht gehaltenen 
 Derivaten 3.420 4.850

Davon: OTC gehandelt 3.420 4.849

Davon: börsengehandelt – 1

Aktien- / indexbezogene Geschäfte – 1

Zinsbezogene Geschäfte 3.133 4.677

Währungsbezogene Geschäfte 287 171

Kreditderivate 0 1

Gesamt 3.420 4.850
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Folgende Tabelle zeigt die nicht derivativen sonstigen verpflich-
tend erfolgswirksam zum Fair Value bewerteten Finanzinstru-
mente nach Regionen und Kontrahenten:

in Mio. €

Deutschland
Europäische Union 

(ohne Deutschland)
Welt (ohne  

Europäische Union) Gesamt

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021

Schuldverschreibungen und an-
dere festverzinsliche Wertpapiere 67 81 396 450 344 372 806 903

Girozentralen 1 1 – – – – 1 1

Sonstige Kreditinstitute 3 8 59 53 15 19 78 80

Sonstige finanzielle Unternehmen 13 14 151 163 110 120 273 298

Nichtfinanzielle Unternehmen 45 56 186 234 218 233 449 523

Öffentliche Haushalte 6 1 – 0 – – 6 2

Kredite und Forderungen 204 259 – – 7 13 211 272

Sonstige finanzielle Unternehmen 10 1 – – 7 9 17 10

Nichtfinanzielle Unternehmen 66 92 – – – 4 66 95

Öffentliche Haushalte 128 167 – – – – 128 167

Aktien und andere nicht 
 festverzinsliche Wertpapiere 115 110 206 148 22 16 344 275

Sonstige finanzielle Unternehmen 115 110 206 148 22 16 344 275

Nichtfinanzielle Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0

Anteilsbesitz 75 70 1 1 0 0 75 71

Sonstige Kreditinstitute 2 2 – – – – 2 2

Sonstige finanzielle Unternehmen 41 34 – – 0 0 42 34

Nichtfinanzielle Unternehmen 32 34 1 1 – 0 32 35

Ansprüche aus dem Ankauf von 
Kapitallebensversicherungen – 20 – – – – – 20

Sonstige finanzielle Unternehmen – 20 – – – – – 20

Gesamt 462 541 602 599 373 401 1.437 1.542

Für detaillierte Informationen zu derivativen Finanzinstrumen-
ten wird auf Anhangangabe (41) verwiesen. 
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(25)  Freiwillig zum Fair Value
 designierte Finanzinstrumente

Durch die freiwillige Anwendung der Fair Value-Option kann für 
Finanzinstrumente, die bei alleiniger Betrachtung des Ge-
schäftsmodellkriteriums oder des Zahlungsstromkriteriums der 
Bewertungskategorie AC beziehungsweise FVTOCI Recycling 
zuzuordnen wären, eine Zuordnung zur Bewertungskate-
gorie FVTPL erreicht werden. Die Fair Value-Option kann für 
 finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten 
genutzt werden, wenn das Finanzinstrument in einem ökono-
mischen Zusammenhang mit anderen Finanzinstrumenten 
steht und durch die Anwendung der Fair Value-Option eine 
 Ergebnisverzerrung in der Konzern-Gewinn- und Verlustrech-
nung vermindert wird („Accounting mismatch“).

Ferner kann für finanzielle Verbindlichkeiten die Fair Value- 
Option auch dann angewendet werden, wenn eine der folgen-
den Voraussetzungen erfüllt ist:

	■ Die finanzielle Verbindlichkeit wird auf Fair Value-Basis ge-
steuert.

	■ Die finanzielle Verbindlichkeit ist ein strukturiertes Produkt
und ohne Anwendung der Fair Value-Option müsste eine se-
parate Bilanzierung von Basisinstrument und eingebettetem 
Derivat erfolgen.

Der Helaba-Konzern wendet die Fair Value-Option in einzelnen 
Fällen an, in denen die Finanzinstrumente in einem ökonomi-
schen Zusammenhang mit anderen Finanzinstrumenten stehen, 
zum Beispiel in einer ökonomischen Sicherungsbeziehung zu-

einander, wobei kein Hedge Accounting angewendet wird, und 
diese anderen Finanzinstrumente nach IFRS 9 zum Fair Value zu 
bewerten sind. Bei finanziellen Verbindlichkeiten nutzt der 
Helaba-Konzern die Fair Value-Option insbesondere bei struk-
turierten Produkten.

Für Finanzinstrumente, die der Fair Value-Option zugeordnet 
sind, werden die kumulierten Änderungen der Buchwerte, die 
auf das Kreditrisiko zurückzuführen sind, ermittelt. Hierzu wird 
für jedes dieser Finanzinstrumente die Differenz zwischen der 
aktuellen Bewertung und der historischen Bewertung im 
 Zugangszeitpunkt herangezogen und um aus nicht bonitäts-
bezogenen Marktkonditionen resultierende Wertänderungen 
bereinigt. 

Veränderungen der Fair Values von Finanzinstrumenten werden 
bei Anwendung der Fair Value-Option grundsätzlich erfolgswirk-
sam abgebildet. Der Teil der Veränderung des Fair Values von 
finanziellen Verbindlichkeiten, der auf Veränderungen der eige-
nen Bonität des Helaba-Konzerns zurückzuführen ist, wird er-
folgsneutral im kumulierten OCI erfasst. Eine Umgliederung der 
kumulativ im OCI erfassten Zeitwertveränderungen in die 
Konzern- Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt auch bei einem 
vor zeitigen Abgang vor Fälligkeit der finanziellen Verbindlich-
keiten nicht. Die bis zum Abgang kumulierten erfolgsneutralen 
Fair Value-Änderungen werden jedoch innerhalb des Eigenka-
pitals in die Gewinnrücklagen umgegliedert.

Nachstehende Tabelle zeigt die Fair Values der freiwillig zum Fair 
Value designierten finanziellen Vermögenswerte sowie die Ver-
änderung der Fair Values, die auf die Veränderung des Kredit-
risikos zurückzuführen ist:

in Mio. €

Änderung aus dem Kreditrisiko

Buchwert (Fair Value) Berichtsperiode Kumuliert

31.12.2022 31.12.2021 2022 2021 31.12.2022 31.12.2021

Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere 104 130 0 0 4 4

Darunter: börsennotiert 104 130

Kredite und Forderungen 2.749 3.532 7 4 – 7 – 8

Gesamt 2.853 3.661 7 4 – 3 – 4
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Nachfolgende Übersicht zeigt die Rückzahlungsbeträge der Ver-
bindlichkeiten, die der Fair Value-Option zugeordnet sind, die 
aktuellen Buchwerte sowie die kumulierte Veränderung der Fair 
Values, die auf die Veränderung des eigenen Kreditrisikos des 
Helaba-Konzerns zurückzuführen ist:

in Mio. €

Buchwert (Fair Value) Rückzahlungsbetrag
Kumulierte Änderung aus dem 

Kreditrisiko

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021

Verbriefte Verbindlichkeiten 6.671 6.509 8.114 6.591 – 115 21

Einlagen und Kredite 4.245 5.759 6.081 6.203 – 215 – 12

Gesamt 10.915 12.268 14.196 12.794 – 329 10

Für detaillierte Angaben zur Emissionstätigkeit wird auf Anhang-
angabe (46) verwiesen.

Folgende Tabelle zeigt die freiwillig zum Fair Value designierten 
finanziellen Vermögenswerte und die Einlagen und Kredite  
nach Regionen und Kontrahenten:

in Mio. €

Deutschland
Europäische Union 

(ohne Deutschland)
Welt (ohne  

Europäische Union) Gesamt

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021

Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere 104 130 – – – – 104 130

Öffentliche Haushalte 104 130 – – – – 104 130

Kredite und Forderungen 2.749 3.532 – – – – 2.749 3.532

Sonstige finanzielle Unternehmen 2 0 – – – – 2 0

Nichtfinanzielle Unternehmen 40 49 – – – – 40 49

Öffentliche Haushalte 2.707 3.483 – – – – 2.707 3.483

Finanzielle Vermögenswerte 2.853 3.661 – – – – 2.853 3.661

Einlagen und Kredite 4.113 5.607 124 142 8 10 4.245 5.759

Sparkassen 510 597 – – – – 510 597

Sonstige Kreditinstitute 79 91 – – 8 10 87 101

Sonstige finanzielle Unternehmen 3.274 4.588 124 142 – – 3.398 4.730

Nichtfinanzielle Unternehmen 150 199 – – – – 150 199

Öffentliche Haushalte 101 133 – – – – 101 133

Finanzielle Verbindlichkeiten 4.113 5.607 124 142 8 10 4.245 5.759
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(26) Hedge Accounting

Der Helaba-Konzern schließt Derivate sowohl zu Handels- als 
auch zu Sicherungszwecken ab. Werden Derivate nachweislich 
zur Absicherung von Risiken eingesetzt, lässt IFRS  9 unter 
 bestimmten Voraussetzungen die Anwendung spezieller Rege-
lungen zur Bilanzierung von Sicherungszusammenhängen 
(Hedge Accounting) zu, um Rechnungslegungsinkongruenzen, 
die aus der unterschiedlichen Bewertung von Sicherungs-
instrumenten und Grundgeschäften herrühren, im Jahres-
abschluss zu kompensieren.

Hinsichtlich einer Beschreibung der übergeordneten Risiko-
managementstrategie zur Steuerung der Marktpreisrisiken im 
Bankbuch wird auf die Risikostrategie und die Teilrisikostrate-
gien des Helaba-Konzerns im Lagebericht verwiesen. Der 
Helaba-Konzern wendet Hedge Accounting auf die im Kontext 
der Steuerung der Marktpreisrisiken des Bankbuchs eingesetz-
ten Derivate selektiv an. Eine Anwendung von Hedge Accounting 
auf alle Bankbuchderivate ist deshalb nicht erforderlich, weil 
zum einen sich die Risikopositionen aus einem Teil der Bank-
buchderivate untereinander ausgleichen und zum anderen 
 einige der gesicherten Bankbuchgeschäfte selbst erfolgswirk-
sam zum Fair Value bewertet werden.

Hedge Accounting kommt im Helaba-Konzern in Form der fol-
genden Hedge-Accounting-Modelle zur Anwendung:

	■ Fair Value Hedges für Zinsrisiken:
Fair Value Hedge Accounting wird für Zins-Swaps und solche 
Zins-Währungs-Swaps, die eine feste und eine variabel ver-
zinsliche Seite haben, genutzt, um die Wertänderungen der 
designierten Swaps in der Konzern-Gewinn- und Verlustrech-
nung durch die gegenläufigen zinsbedingten Wertänderun-
gen von festverzinslichen Emissionen, Krediten oder Wert-
papieren der Aktivseite auszugleichen. Die Zuordnung der 
gesicherten Bankbuchgeschäfte zu den Swaps erfolgt dabei 
für jeden Swap einzeln (Mikro-Hedges). Als zinsbedingte
Wert änderungen der Grundgeschäfte gelten diejenigen Wert-
änderungen, die aus Veränderungen der währungsspezifi-
schen Zins-Swap-Kurven mit der marktbestimmenden,
variablen Zins basis resultieren (gesichertes Risiko). Sie ma-
chen – gegebenenfalls zusammen mit den Gewinnen oder
Verlusten aus der Währungsumrechnung bei Fremdwäh-
rungsgeschäften – den Hauptteil der marktpreisrisikobeding-
ten Wertänderungen der Grundgeschäfte aus. Da es bei den 
Sicherungszusammenhängen kein Basisrisiko gibt, welchem 
durch eine Hedge Ratio systematisch entgegengewirkt wer-
den könnte, sichert bei den designierten Hedges immer eine 
Einheit Sicherungsgeschäft auch eine Einheit Grundgeschäft 

ab (die Hedge Ratio ist somit immer 1 : 1). Dennoch sind die 
resultierenden Wertausgleiche in der Konzern-Gewinn- und 
Verlustrechnung (Ergebnis aus Sicherungszusammenhän-
gen) nicht perfekt, insbesondere aus folgenden Gründen ist 
vielmehr eine gewisse Ineffektivität zu erwarten:

	■ Unterschiede in der Diskontierung bei Grund- und Siche-
rungsgeschäften, die daraus resultieren, dass die mit Cash 
Collateral besicherten derivativen Sicherungsgeschäfte im
Unterschied zu den Grundgeschäften auf Basis von
RFR-Kurven bewertet werden (RFR Discounting)

	■ Zinsbewertungsergebnisse aus der variablen Seite der 
derivativen Sicherungsgeschäfte (denen kein korrespon-
dierendes Bewertungsergebnis bei den festverzinslichen
Grundgeschäften gegenüberstehen kann)

	■ Fair Value Hedges für Fremdwährungsrisiken:
Als Sicherungsgeschäft für Fair Value Hedges für Fremdwäh-
rungsrisiken dienen Cross-Currency-Basis-Swaps. Wertände-
rungen dieser Swaps, die sich aus der Veränderung des
 Currency-Basis-Elements ergeben, werden als so genannte
Hedge-Kosten in der Konzerngesamtergebnisrechnung als
Veränderung aus der Absicherung von Fair Value Hedges von 
Fremdwährungsrisiken im sonstigen Ergebnis beziehungs-
weise kumuliert in der Rücklage aus Fair Value Hedges von 
Fremdwährungsrisiken, die Bestandteil des kumulierten OCI

ist, gezeigt. Die verbleibende Wertänderung der designierten 
Cross-Currency-Basis-Swaps wird zusammen mit der kassa-
kursbedingten Wertänderung der Grundgeschäfte (gesicher-
tes Risiko) im Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen
erfasst. Die kassakursbedingten Wertänderungen der Grund-
geschäfte machen – gegebenenfalls zusammen mit den zins-
bedingten Wertänderungen bei Festzinsgeschäften – den
Hauptteil der marktpreisrisikobedingten Wertänderungen
der Grundgeschäfte aus. Da es bei den Sicherungszusam-
menhängen kein Basisrisiko gibt, welchem durch eine Hedge 
Ratio systematisch entgegengewirkt werden könnte, sichert 
eine Gruppe von Sicherungsgeschäften einer Währung einen 
betragsmäßig identifizierten Bottom Layer einer Grund-
geschäftsgesamtheit in derselben Währung ab (Bottom Layer 
Approach; die Hedge Ratio ist immer 1 : 1). Die resultierenden 
Wertausgleiche in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 
sind dennoch nicht völlig perfekt, da den Zins-
bewertungsergebnissen aus den beiden variablen Seiten der 
Cross-Currency-Basis-Swaps keine korrespondierenden Be-
wertungsergebnisse bei den nur kassakursbewerteten
Grundgeschäften gegenüberstehen. Aus diesem Grund (und
aus anderen Gründen von untergeordneter Bedeutung) ist
immer eine gewisse Ineffektivität zu erwarten.
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Die Zuordnung der Grundgeschäfte zu den Cross-Currency- 
Basis-Swaps erfolgt nicht einzeln. Vielmehr wird pro Währung 
jeweils ein Gruppen-Hedge, bestehend aus den Swaps und 
den originären Bankbuchgeschäften in dieser Währung, 
 designiert.

Bei Abgang eines designierten Cross-Currency-Basis-Swaps 
erfolgt eine Vereinnahmung des im OCI erfassten kumulier-
ten Cross-Currency-Basis-Spread-Elements in die Konzern- 
Gewinn- und Verlustrechnung. Ebenso erfolgt eine Verein-
nahmung in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung bei 
Dedesignation eines vormals designierten Cross-Curren-
cy-Basis-Swaps. Über die Laufzeit des Hedges baut sich das 
Cross-Currency- Basis-Spread-Element im OCI über den Rest-
laufzeiteffekt wieder ab. Die übrigen Bewertungsänderungen 
der Sicherungs geschäfte werden im Sicherungsergebnis 
erfasst.

	■ Fair Value Hedges für Zins- und Fremdwährungsrisiken:
Es handelt sich dabei um eine Kombination der beiden obi-
gen Hedge-Accounting-Modelle „Fair Value Hedges für Zins-
risiken“ und „Fair Value Hedges für Fremdwährungsrisiken“. 
Als Sicherungsgeschäfte dienen hier Cross-Currency-Swaps 
in Fremdwährung mit einer festen und einer variabel ver-
zinslichen Seite. Die Absicherung des Zinsanteils erfolgt 

analog den „Fair Value Hedges für Zinsrisiken“, während die 
Absicherung der Fremdwährungsrisiken analog den „Fair 
Value Hedges für Fremdwährungsrisiken“ im OCI ausgewie-
sen wird. Die Zuordnung der gesicherten Bankbuchgeschäfte 
zu den Cross-Currency-Swaps in Fremdwährung erfolgt 
dabei analog den „Fair Value Hedges für Zinsrisiken“ für 
jeden Cross-Currency-Swap einzeln (Mikro-Hedges, kein 
Gruppen-Hedge). Hier gilt ebenfalls, dass die resultierenden 
Wertausgleiche nicht perfekt sind (Ineffektivitäten) mit der 
Folge, dass die Zinsineffektivitäten in der Konzern-Gewinn- 
und Verlustrechnung (Ergebnis aus Sicherungszusammen-
hängen) und die Hedge-Kosten (Cost of Hedging) im OCI 
ausgewiesen werden.

Die prospektive Effektivitätsmessung erfolgt im Helaba- Konzern 
mittels Regressionsanalyse beziehungsweise für Fremdwäh-
rungsrisiken nach der Critical-Term-Match-Methode.

Im Falle von Ineffektivitäten wird die Hedge-Beziehung beendet, 
auch wenn die Ineffektivitäten überwiegend durch bonitäts-
bedingte Fair Value-Änderungen verursacht werden.

Nachstehend die Nominalwerte sowie die positiven und 
 negativen Marktwerte der im Rahmen des Hedge Accounting 
eingesetzten Sicherungsderivate:

in Mio. €

Nominalwert Positive Marktwerte Negative Marktwerte

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021

Fair Value Hedges – Mikro-Hedges 51.903 52.393 144 525 603 1.633

Davon: OTC gehandelt 51.903 52.393 144 525 603 1.633

Absicherung des Zinsrisikos 51.382 51.872 144 525 415 1.282

Zins-Swaps 51.225 51.715 129 524 415 1.282

Zins-Währungs-Swaps 157 157 15 1 – –

Kombinierte Absicherung des Zins- und 
 Fremdwährungsrisikos 521 521 – – 187 351

Zins-Währungs-Swaps 521 521 – – 187 351

Fair Value Hedges – Gruppen-Hedges 17.245 14.530 595 16 104 318

Davon: OTC gehandelt 17.245 14.530 595 16 104 318

Absicherung des Fremdwährungsrisikos 17.245 14.530 595 16 104 318

Zins-Währungs-Swaps 17.245 14.530 595 16 104 318

Gesamt 69.148 66.923 740 541 706 1.951
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Die Nominalbeträge nach Restlaufzeiten der im Rahmen  
des Hedge Accounting eingesetzten Sicherungsderivate zum 
Berichtsstichtag werden nachfolgend dargestellt:

in Mio. €

Bis drei Monate
Drei Monate bis 

ein Jahr
Ein Jahr bis 

fünf Jahre
Mehr als fünf 

Jahre Gesamt

Fair Value Hedges – Mikro-Hedges 911 627 27.781 22.584 51.903

Absicherung des Zinsrisikos 911 627 27.781 22.063 51.382

Zins-Swaps 911 627 27.624 22.063 51.225

Zins-Währungs-Swaps – – 157 – 157

Kombinierte Absicherung des Zins- und 
 Fremdwährungsrisikos – – – 521 521

Zins-Währungs-Swaps – – – 521 521

Fair Value Hedges – Gruppen-Hedges 102 2.481 12.168 2.494 17.245

Absicherung des Fremdwährungsrisikos 102 2.481 12.168 2.494 17.245

Zins-Währungs-Swaps 102 2.481 12.168 2.494 17.245

Gesamt 1.013 3.108 39.949 25.078 69.148

Nachstehend die Restlaufzeiten der Sicherungsderivate zum 
Vorjahresstichtag:

in Mio. €

Bis drei Monate
Drei Monate bis 

ein Jahr
Ein Jahr bis 

fünf Jahre
Mehr als fünf 

Jahre Gesamt

Fair Value Hedges – Mikro-Hedges 2.943 4.798 23.143 21.509 52.393

Absicherung des Zinsrisikos 2.943 4.798 23.143 20.988 51.872

Zins-Swaps 2.943 4.798 22.986 20.988 51.715

Zins-Währungs-Swaps – – 157 – 157

Kombinierte Absicherung des Zins- und 
 Fremdwährungsrisikos – – – 521 521

Zins-Währungs-Swaps – – – 521 521

Fair Value Hedges – Gruppen-Hedges – 1.638 10.040 2.852 14.530

Absicherung des Fremdwährungsrisikos – 1.638 10.040 2.852 14.530

Zins-Währungs-Swaps – 1.638 10.040 2.852 14.530

Gesamt 2.943 6.435 33.184 24.361 66.923
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Die Buchwerte der Grundgeschäfte sowie die kumulierten 
Hedge Adjustments aus fortgeführten und beendeten Siche-
rungsbeziehungen sind in der folgenden Tabelle abgebildet:

in Mio. €

Buchwert der 
 Grundgeschäfte

Kumulierte Hedge 
 Adjustments

Kumulierte Hedge Ad-
justments aus beendeten 

Sicherungsbeziehungen

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021

Absicherung des Zinsrisikos

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle 
Vermögenswerte 16.321 15.277 – 2.367 28 265 463

Kredite und Forderungen 16.321 15.277 – 2.367 28 265 463

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle 
 Vermögenswerte 7.893 8.986 – 490 33 1 1

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche 
Wertpapiere 7.893 8.986 – 490 33 1 1

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle 
Verbindlichkeiten 23.926 30.929 – 2.555 326 – 125 94

Verbriefte Verbindlichkeiten 16.160 19.949 – 1.725 263 55 7

Einlagen und Kredite 7.766 10.980 – 830 63 – 181 87

Kombinierte Absicherung des Zins- und 
 Fremdwährungsrisikos

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle 
 Vermögenswerte 676 804 – 73 – 2 – –

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche 
Wertpapiere 676 804 – 73 – 2 – –

Absicherung des Fremdwährungsrisikos

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle 
Vermögenswerte 15.767 13.388 – – – –

Kredite und Forderungen 15.767 13.388 – – – –

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle 
 Vermögenswerte 933 1.373 – – – –

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche 
Wertpapiere 933 1.373 – – – –
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(27)  Erfolgsneutral zum  
Fair Value bewertete  
finanzielle Vermögenswerte

Beim Helaba-Konzern handelt es sich bei diesem Bilanzposten 
insbesondere um Schuldverschreibungen und andere festver-
zinsliche Wertpapiere sowie um Eigenkapitalinstrumente, für die 
das Wahlrecht zur erfolgsneutralen Behandlung der Ergebnisse 
aus der Fortschreibung dieser Finanzinstrumente ausgeübt 
wurde. Der Helaba-Konzern wendet dieses Wahlrecht für iden-
tifizierten strategischen Anteilsbesitz an. Die Bewertung der 

Finanzinstrumente erfolgt zum Fair Value. Das Ergebnis aus der 
Fair Value-Bewertung wird nach Berücksich tigung latenter Steu-
ern erfolgsneutral im OCI ausgewiesen.

Schuldinstrumente der Bewertungskategorie FVTOCI Recycling 
unterliegen ebenfalls den Vorschriften des Wertminderungsmo-
dells des IFRS 9. Hierzu wird auf Anhangangabe (37) verwiesen.

Im Berichtszeitraum sind keine erfolgsneutral zum Fair Value 
bewerteten Eigenkapitalinstrumente abgegangen.

in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 14.771 16.506

Darunter: börsennotiert 14.160 16.217

Geldmarktpapiere 916 240

Mittel- und langfristige Schuldverschreibungen 13.855 16.266

Kredite und Forderungen 782 656

Sonstige befristete Darlehen 782 656

Anteilsbesitz 26 32

Anteile an nicht konsolidierten verbundenen Unternehmen 0 0

Sonstige Beteiligungen 26 32

Gesamt 15.579 17.194
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Folgende Tabelle zeigt die erfolgsneutral zum Fair Value bewer-
teten finanziellen Vermögenswerte nach Regionen und Kontra-
henten:

in Mio. €

Deutschland
Europäische Union 

(ohne Deutschland)
Welt (ohne  

Europäische Union) Gesamt

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021

Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere 4.538 5.350 5.367 6.067 4.866 5.088 14.771 16.506

Girozentralen 614 595 – – – – 614 595

Sonstige Kreditinstitute 1.631 1.494 4.645 4.906 4.079 4.560 10.354 10.960

Sonstige finanzielle Unternehmen 12 15 82 51 150 127 244 193

Nichtfinanzielle Unternehmen 83 50 52 71 55 62 189 182

Öffentliche Haushalte 2.199 3.197 589 1.040 582 339 3.370 4.576

Kredite und Forderungen 558 500 184 117 40 39 782 656

Sonstige finanzielle Unternehmen 18 14 27 14 – – 45 28

Nichtfinanzielle Unternehmen 540 486 157 104 40 39 737 628

Anteilsbesitz 26 32 – – – – 26 32

Sonstige Kreditinstitute 14 19 – – – – 14 19

Sonstige finanzielle Unternehmen 12 13 – – – – 12 13

Gesamt 5.122 5.882 5.551 6.185 4.906 5.127 15.579 17.194
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(28)  Anteile an at Equity  
bewerteten Unternehmen 

In der Berichtsperiode werden insgesamt 25 (31. Dezember 
2021: 28) Gemeinschaftsunternehmen und 3 (31. Dezember 
2021: 3) assoziierte Unternehmen nach der Equity-Methode 
bewertet.

Die nach der Equity-Methode bewerteten Anteile gliedern sich 
wie folgt:

in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Anteile an Gemeinschaftsunternehmen 31 37

Nichtfinanzielle Unternehmen 31 37

Anteile an assoziierten Unternehmen 3 3

Sonstige finanzielle Unternehmen 0 0

Nichtfinanzielle Unternehmen 3 3

Gesamt 34 40

Unter den at Equity bewerteten Unternehmen befinden sich 
keine börsennotierten Gesellschaften. 

Die nicht erfassten Verluste der nach der Equity-Methode be-
werteten Unternehmen, entsprechend der at Equity zu bewer-
tenden Anteilsquote, belaufen sich in der laufenden Periode auf 
– 2  Mio.  € (2021: – 3  Mio.  €) und kumuliert zum 31.  Dezem-
ber 2022 auf – 5 Mio. € (31. Dezember 2021: – 4 Mio. €).
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Die nachfolgende Tabelle enthält die zusammengefassten 
 finanziellen Informationen der at Equity bewerteten Gemein-
schafts- und assoziierten Unternehmen, bezogen auf den at 
Equity bewerteten Kapitalanteil des Helaba-Konzerns an den 
Vermögenswerten und Schulden sowie dem Ergebnis aus fort-
zuführenden Geschäftsbereichen und dem Gesamtergebnis.

in Mio. €

Gemeinschaftsunternehmen Assoziierte Unternehmen

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021

Finanzielle Informationen – gesamt

Summe der Vermögenswerte 523 462 77 69

Summe der Schulden 467 396 41 37

Gewinn beziehungsweise Verlust aus fortzuführenden Geschäftsbereichen 3 44 13 14

Sonstiges Ergebnis – – – 0 – 0

Gesamtergebnis 3 44 13 14

Finanzielle Informationen – anteilig

Summe der Vermögenswerte 234 213 20 20

Summe der Schulden 208 185 20 18

Gewinn beziehungsweise Verlust aus fortzuführenden Geschäftsbereichen 4 22 2 2

Sonstiges Ergebnis – – – 0 – 0

Gesamtergebnis 4 22 2 2
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(29)  Als Finanzinvestition gehaltene 
Immobilien 

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien sind Immobilien, 
die der langfristigen Erzielung von Mieterträgen beziehungs-
weise Wertsteigerungen dienen.

Bei der Zuordnung von gemischt genutzten Immobilien, das 
heißt Immobilien, die zum Teil vermietet und zum Teil selbst 
genutzt werden, wird zunächst geprüft, ob die einzelnen Teile 
gesondert veräußert oder vermietet werden können bezie-
hungsweise ob ein aktiver Markt für die Immobilienteile vorhan-
den ist. Für den Fall, dass eine Aufteilung der Immobilie nicht 
möglich ist, wird eine Klassifizierung zu den als Finanzinvesti-
tion gehaltenen Immobilien nur dann vorgenommen, wenn der 
Anteil der Eigennutzung am Gesamtobjekt unwesentlich ist. 

Immobilien, deren selbst genutzter Anteil aus Konzernsicht we-
sentlich ist, werden gemäß IAS  16 bilanziert und unter den 
Sachanlagen ausgewiesen.

Die als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien sind zu fortge-
führten Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. 
Nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten werden 
nur aktiviert, wenn daraus ein zusätzlicher wirtschaftlicher Nut-
zen entsteht. Kosten für die Erhaltung werden hingegen sofort 
aufwandswirksam erfasst. Fremdkapitalkosten werden unter 
den Bedingungen des IAS 23 als Bestandteil der Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten aktiviert. Der Komponentenansatz 
kommt zur Anwendung, wenn sich wesentliche Bestandteile 
deutlich in ihrer wirtschaftlichen Nutzungsdauer unterscheiden. 

Ergebnisse aus dem Abgang von als Finanzinvestition gehalte-
nen Immobilien werden im Ergebnis aus als Finanzinvestition 
gehaltenen Immobilien ausgewiesen (siehe Anhangangabe (9)).

in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Vermietete Grundstücke und Gebäude 2.770 2.635

Darunter: Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen 36 49

Unbebaute Grundstücke 12 13

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien im Bau 326 347

Gesamt 3.109 2.994

Die als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien entfallen mit 
2.830 Mio. € (31. Dezember 2021: 2.762 Mio. €) auf Immobilien 
und Nutzungsrechte aus Leasing der Unternehmensgruppe 
GWH. Die vertraglichen Verpflichtungen zum Erwerb, zur Erstel-
lung oder zur Entwicklung von als Finanzinvestition gehaltenen 
Immobilien bei der Unternehmensgruppe GWH betragen 
598 Mio. € (31. Dezember 2021: 528 Mio. €).

Die Fair Values der Immobilien und Nutzungsrechte betragen 
zum 31. Dezember 2022 insgesamt 5.546 Mio. € (31. Dezem-
ber 2021: 5.401 Mio. €) und sind dem Bewertungslevel 3 zuge-
ordnet. Zur Ermittlung der Fair Values wird auf Anhang-
angabe (40) verwiesen.
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Die Entwicklung der als Finanzinvestition gehaltenen Immo-
bilien zeigt die folgende Tabelle:

in Mio. €

2022 2021

Anschaffungskosten / Herstellungskosten

Stand zum 1.1. 3.562 3.210

Zugänge 224 352

Zugänge aus ursprünglicher Anschaffung / Herstellung 224 368

Zugänge aus nachträglichen Anschaffungskosten – – 17

Abgänge – 32 – 0

Stand zum 31.12. 3.754 3.562

Kumulierte planmäßige Abschreibungen

Stand zum 1.1. – 548 – 504

Planmäßige Abschreibungen – 50 – 47

Abgänge 2 3

Stand zum 31.12. – 597 – 548

Kumulierte Wertberichtigungen

Stand zum 1.1. – 19 – 4

Außerplanmäßige Abschreibungen – 30 – 15

Stand zum 31.12. – 49 – 19

Buchwerte zum 31.12. 3.109 2.994

Konzernabschluss166  Konzernanhang (Notes) 
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(30) Sachanlagen 

Unter den Sachanlagen sind selbst genutzte Grundstücke und 
Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Immobilien im 
Bau (sofern sie nicht für die zukünftige Nutzung als Finanz-
investition erstellt oder entwickelt werden) sowie Leasing-
gegenstände, die im Rahmen von Operating-Leasinggeschäften 
vermietet werden, ausgewiesen.

Sachanlagen werden zu fortgeführten Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten bewertet. Diese umfassen den Kaufpreis sowie 
alle direkt zurechenbaren Kosten, die anfallen, um den Ver-
mögenswert in betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Nach-
trägliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten werden nur 
aktiviert, wenn daraus ein zusätzlicher wirtschaftlicher Nutzen 
entsteht. Kosten für die Erhaltung von Sachanlagen werden hin-
gegen sofort aufwandswirksam erfasst. Ergebnisse aus dem 
Abgang von Sachanlagen werden im sonstigen betrieblichen 
Ergebnis ausgewiesen (siehe Anhangangabe (16)).

in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Selbst genutzte Grundstücke und Gebäude 633 577

Darunter: Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen 134 122

Betriebs- und Geschäftsausstattung 60 62

Darunter: Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen 4 4

Maschinen und technische Anlagen 30 30

Darunter: Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen 0 0

Gesamt 722 669

Die selbst genutzten Grundstücke und Gebäude werden zu 
einem Teil vermietet. Der Buchwert der vermieteten Grund-
stücke und Gebäude (Operating Leasing) beträgt im Konzern 
zum 31.  Dezember  2022 89  Mio.  € (31.  Dezember  2021: 
66 Mio. €).

Maschinen und technische Anlagen werden ebenfalls zu einem 
Teil vermietet. Der Buchwert der vermieteten Maschinen und 
technischen Anlagen (Operating Leasing) beträgt im Konzern 
zum 31.  Dezember  2022 18  Mio.  € (31.  Dezember  2021: 
18 Mio. €).

Es besteht wie im Vorjahr keine vertragliche Verpflichtung zum 
Erwerb von Sachanlagen.
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Die Sachanlagen haben sich wie folgt entwickelt:

Selbst genutzte 
Grundstücke und 

Gebäude
Betriebs- und Ge-

schäftsausstattung
Maschinen und 

 technische Anlagen Gesamt

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021

Anschaffungskosten / Herstellungskosten

Stand zum 1.1. 894 890 251 242 35 31 1.180 1.163

Zugänge 98 24 15 13 3 4 115 41

Abgänge – 3 – 20 – 11 – 6 – 0 – 0 – 15 – 26

Veränderungen aus der Währungsumrechnung 
und sonstige Veränderungen 2 0 1 1 0 0 3 1

Stand zum 31.12. 990 894 255 251 37 35 1.282 1.180

Kumulierte planmäßige Abschreibungen

Stand zum 1.1. – 312 – 291 – 189 – 181 – 5 – 3 – 506 – 475

Planmäßige Abschreibungen – 43 – 40 – 16 – 15 – 2 – 2 – 61 – 57

Abgänge 3 17 10 7 0 0 13 25

Veränderungen aus der Währungsumrechnung 
und sonstige Veränderungen – 0 2 – 0 – 0 – 0 0 – 1 2

Stand zum 31.12. – 352 – 312 – 195 – 189 – 7 – 5 – 554 – 506

Kumulierte Wertberichtigungen

Stand zum 1.1. – 5 – 5 – 0 – 0 – – – 5 – 5

Außerplanmäßige Abschreibungen – 0 – – 0 – 0 – – – 1 – 0

Abgänge – – – 0 – – – – 0 –

Veränderungen aus der Währungsumrechnung 
und sonstige Veränderungen 0 0 – 0 – – – – 0 0

Stand zum 31.12. – 5 – 5 – 1 – 0 – – – 6 – 5

Buchwerte zum 31.12. 633 577 60 62 30 30 722 669

Zu den Angaben der Nutzungsrechte aus Leasing wird auf 
 Anhangangabe (50) verwiesen.
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(31) Immaterielle Vermögenswerte

Unter den immateriellen Vermögenswerten sind im Wesent-
lichen Software, Geschäfts- oder Firmenwerte aus der Kapital-
konsolidierung sowie im Rahmen eines Unternehmens-
zusammenschlusses erworbene immaterielle Vermögenswerte 
ausgewiesen.

Ergebnisse aus dem Abgang von immateriellen Vermögens-
werten werden im sonstigen betrieblichen Ergebnis ausgewie-
sen (siehe Anhangangabe (16)).

Es besteht wie im Vorjahr keine vertragliche Verpflichtung zum 
Erwerb immaterieller Vermögenswerte.

in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Geschäfts- oder Firmenwerte 13 13

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte 1 1

Software 169 143

Davon: erworben 168 142

Davon: selbst erstellt 1 1

In Entwicklung befindliche Software 3 –

Sonstige immaterielle Vermögenswerte 2 3

Gesamt 188 161

Geschäfts- oder Firmenwerte werden mindestens jährlich und 
zusätzlich anlassbezogen bei Vorliegen von Anhaltspunkten für 
eine Wertminderung auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft. Der 
Werthaltigkeitstest erfolgt für jede zahlungsmittelgenerierende 
Einheit, der ein Geschäfts- oder Firmenwert zugeordnet wurde. 
Beim Werthaltigkeitstest wird der so genannte erzielbare Betrag 
mit dem Nettobuchwert der zahlungsmittelgenerierenden Ein-
heit inklusive der Buchwerte der zugeordneten Geschäfts- oder 
Firmenwerte verglichen. Der erzielbare Betrag ist der höhere 
Wert von Nutzungswert und Fair Value abzüglich Veräußerungs-
kosten. Sofern keine zeitnahen vergleichbaren Transaktionen 
oder beobachtbaren Marktpreise vorliegen, erfolgt im Regelfall 
eine Wertermittlung nach einem ertragswertorientierten Mo-
dell. Die Barwertberechnung erfolgt durch den Ansatz aktueller 
langfristiger lokaler Marktzinsen und die Berücksichtigung 
eines Risikozuschlags, der sich aus einer Marktrisikoprämie und 
einem Beta-Faktor ergibt. Eine Wertminderung wird im sonsti-
gen betrieblichen Ergebnis ausgewiesen. 

Der Geschäfts- oder Firmenwert resultiert aus dem Erwerb von 
75,1 % der Anteile der IMAP M&A Consultants AG und ist dem 
Geschäftssegment Retail & Asset Management zugeordnet. Der 
Werthaltigkeitstest für die zahlungsmittelgenerierende Einheit 
„IMAP“ (Gesellschaft) zum 31. Dezember 2022 erfolgt auf Basis 
einer Ertragswertschätzung, deren Grundlage diskontierte 
Cashfl ows aus erwarteten Überschüssen gemäß der aktuellen 
Unternehmensplanung der IMAP sind. Für die Detailplanungs-

phase bis 2027 erfolgt eine differenzierte Planung der 
Überschüsse. Für das nachhaltige Ergebnis ab 2028 wird ein 
Wachstumsabschlag bei der Diskontierung von 1,0 % angenom-
men. Die Barwertermittlung erfolgt auf Basis des aktuellen 
Marktzinses von 1,5 % zuzüglich einer Marktrisikoprämie von 
7,5 % sowie eines aus einer Vergleichsgruppe von europäischen 
Banken mit vergleichbaren Geschäftsschwerpunkten abgeleite-
ten Beta-Faktors von 1,07. Einschließlich eines Aufschlags für 
die Unternehmensgröße errechnet sich ein Diskontierungsfak-
tor für die Detailplanungsphase von 13,0 %. 

Aus den der Ertragswertberechnung zugrunde liegenden An-
nahmen resultieren naturgemäß Schätzunsicherheiten aus von 
Planungsannahmen abweichenden tatsächlichen Entwicklun-
gen in der Zukunft und Ermessensspielräume bei der Festle-
gung der Parameter. Beispielsweise könnten weitere Erhöhun-
gen des Kapitalmarktzinsniveaus oder inflationsbedingte 
Abschwächungen der Wirtschaft zu geringeren Umsätzen in der 
Detailplanungsphase führen. 
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Die immateriellen Vermögenswerte haben sich wie folgt 
 entwickelt:

Geschäfts- 
oder Firmen-

werte

Konzessionen 
und gewerbli-

che Schutz-
rechte

Erworbene 
Software

Selbst erstell-
te Software

In Entwick-
lung befindli-
che Software

Sonstige im-
materielle 

Vermögens-
werte Gesamt

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021

Anschaffungskos-
ten /  Herstellungskosten

Stand zum 1.1. 164 164 2 2 391 339 1 2 – – 7 7 566 514

Zugänge – – 0 0 58 53 – 0 3 – – – 60 54

Zugänge aus 
 unternehmensinterner 
Entwicklung – – 0 – 4 4 – – – – – – 4 4

Sonstige Zugänge – – – 0 54 50 – 0 3 – – – 56 50

Abgänge – – – – – 1 – 1 – – 0 – – – – – 1 – 1

Veränderungen aus der 
Währungsumrechnung und 
sonstige Veränderungen – – – – 2 – 0 – – – – 0 0 2 – 0

Stand zum 31.12. 164 164 2 2 450 391 1 1 3 – 7 7 627 566

Kumulierte planmäßige 
 Abschreibungen

Stand zum 1.1. – – – 1 – 1 – 245 – 222 – 1 – 0 – – – 1 – 1 – 248 – 223

Planmäßige 
 Abschreibungen – – – 0 – 0 – 33 – 21 – 0 – 0 – – – 1 – 1 – 34 – 23

Abgänge – – – – 3 1 – – – – – – 3 1

Veränderungen aus der 
Währungsumrechnung und 
sonstige Veränderungen – – – – – 2 – 2 – 0 – – – – 0 – 0 – 2 – 2

Stand zum 31.12. – – – 1 – 1 – 277 – 245 – 1 – 1 – – – 2 – 1 – 281 – 248

Kumulierte 
 Wertberichtigungen

Stand zum 1.1. – 151 – 151 – – – 4 – 3 – – – – – 3 – 3 – 158 – 156

Außerplanmäßige 
 Abschreibungen – – – – – 1 – 1 – – – – – – – 1 – 1

Abgänge – – – – – 0 – – – – – – – – 0 –

Stand zum 31.12. – 151 – 151 – – – 5 – 4 – – – – – 3 – 3 – 159 – 158

Buchwerte zum 31.12. 13 13 1 1 168 143 1 1 3 – 2 3 188 161
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(32)  Ertragsteueransprüche und 
 -verpflichtungen 

Die Bilanzierung und Bewertung von Ertragsteuern erfolgt 
gemäß IAS 12. Laufende Ertragsteueransprüche beziehungs-
weise -verpflichtungen werden mit den aktuellen Steuersätzen 
berechnet, die zum Zeitpunkt der Entstehung der jeweiligen 
Steuer zur Anwendung kommen.

Latente Ertragsteueransprüche und -verpflichtungen werden 
grundsätzlich auf Basis des bilanzorientierten Ansatzes auf tem-
poräre Differenzen zwischen den Buchwerten von Vermögens-
werten und Verpflichtungen in der Bilanz nach IFRS und dem 
entsprechenden Steuerwert gebildet. Sie werden mit den 
Steuer sätzen bewertet, die zum jeweiligen Bilanzstichtag be-
schlossen und für den Zeitpunkt der Realisierung der latenten 

Steuern maßgeblich sind. Für temporäre Differenzen, die bei 
ihrer Auflösung zu Steuerbelastungen führen, werden passive 
latente Steuern angesetzt. Sind bei Auflösung von temporären 
Differenzen Steuerentlastungen zu erwarten und ist deren 
 Nutzbarkeit wahrscheinlich, erfolgt der Ansatz aktiver latenter 
Steuern. Für steuerliche Verlustvorträge werden aktive latente 
Steuern nur dann angesetzt, wenn mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit von einer zukünftigen Nutzung ausgegangen 
werden kann. Latente Ertragsteueransprüche und -verpflichtun-
gen werden unter der Voraussetzung gleicher Steuerart und 
Steuerbehörde saldiert. Eine Abzinsung erfolgt nicht. Latente 
Steuern auf erfolgsneutral entstandene temporäre Differenzen 
werden erfolgsneutral im OCI erfasst.

Die latenten Ertragsteueransprüche und -verpflichtungen ent-
fallen auf folgende Posten:

in Mio. €

Latente Ertragsteueransprüche
Latente Ertragsteuer-

verpflichtungen

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle 
 Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 1.155 641 884 652

Erfolgswirksam zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten sowie Handelsaktiva und Handelspassiva 1.849 2.093 1.667 1.895

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte 100 52 316 186

Sonstige Aktiva 71 80 62 89

Rückstellungen für Leistungen an Arbeitnehmer 219 423 4 4

Andere Rückstellungen 41 64 63 29

Sonstige Passiva 93 82 8 7

Steuerliche Verlustvorträge 7 15 – –

Latente Ertragsteueransprüche / -verpflichtungen, brutto 3.534 3.450 3.004 2.862

Saldierung mit latenten Ertragsteuerverpflichtungen / -ansprüchen – 3.003 – 2.854 – 3.003 – 2.854

Gesamt 531 596 1 8

Davon: langfristig 328 470 1 6

Aktive und passive latente Steuern wurden nach IAS  12.74 
 saldiert.
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Die folgende Tabelle zeigt den Bestand der latenten Steuern, die 
mit dem Eigenkapital verrechnet wurden:

in Mio. €

Vor Steuern Steuern Nach Steuern

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021

Posten, die nicht in die Konzern-Gewinn- und 
 Verlustrechnung umgegliedert werden: 197 – 829 – 63 246 134 – 583

Neubewertung der Nettoschuld aus leistungsorientierten 
Versorgungsplänen – 123 – 816 42 243 – 82 – 573

Fair Value-Änderungen von erfolgsneutral zum Fair Value 
bewerteten Eigenkapitalinstrumenten – 9 – 3 – 0 – 0 – 9 – 3

Bonitätsinduzierte Fair Value-Änderungen von  
freiwillig zum Fair Value designierten finanziellen 
 Verbindlichkeiten 329 – 10 – 104 3 225 – 6

Posten, die in die Konzern-Gewinn- und 
 Verlustrechnung umgegliedert werden: – 497 70 164 – 17 – 333 54

Anteilige Ergebnisse aus at Equity bewerteten 
 Unternehmen – 1 – 1 0 0 – 1 – 1

Fair Value-Änderungen von erfolgsneutral zum Fair Value 
bewerteten Schuldinstrumenten – 494 115 156 – 37 – 338 78

Ergebnisse aus der Absicherung von Nettoinvestitionen 
in einen ausländischen Geschäftsbetrieb – 17 – 17 – – – 17 – 17

Ergebnisse aus der Währungsumrechnung von 
 ausländischen Geschäftsbetrieben 38 36 – – 38 36

Ergebnisse aus Fair Value Hedges von 
 Fremdwährungsrisiken – 24 – 63 7 20 – 16 – 43

Gesamt – 300 – 759 101 230 – 199 – 529

Für die Ermittlung der latenten Ertragsteueransprüche der in- 
und ausländischen Berichtseinheiten wurden die individuellen 
Steuersätze zugrunde gelegt. Gegenüber dem Vorjahr unverän-
dert ergibt sich für die Bank im Inland in 2022 bei einem durch-
schnittlichen Gewerbesteuerhebesatz von 452 % ein kombinier-
ter Ertragsteuersatz von 31,6 %.

Latente Ertragsteueransprüche, deren Realisierung von künfti-
gen zu versteuernden Ergebnissen abhängt, die über die Ergeb-
niseffekte aus der Auflösung beziehungsweise Umkehrung zum 
Bilanzstichtag bestehender zu versteuernder temporärer Diffe-
renzen hinausgehen, werden nur insoweit aktiviert, als ihre 
 Realisierbarkeit hinreichend sicher ist. Die Realisierbarkeit setzt 
voraus, dass in einem überschaubaren zukünftigen Zeitraum 
ausreichend zu versteuernde Ergebnisse zur Verfügung stehen 
werden, gegen die eine Verrechnung erfolgen kann. Im 
Helaba-Konzern wird dabei grundsätzlich ein Planungshorizont 
von fünf Jahren zugrunde gelegt. 

Auf der Basis der Mehrjahresplanung trifft die Bank die Ein-
schätzung, dass die aktiven latenten Steuern werthaltig sind 
und für diesen Zeitraum durch ausreichend zu versteuerndes 
Einkommen substantiiert werden können. 

Zum 31. Dezember 2022 wurden auf körperschaftsteuerliche 
Verlustvorträge in Höhe von 20 Mio. € (31. Dezember 2021: 
22 Mio. €) latente Ertragsteueransprüche in Höhe von 3 Mio. € 
(31. Dezember 2021: 4 Mio. €) und auf gewerbesteuerliche Ver-
lustvorträge in Höhe von 26  Mio.  € (31.  Dezember  2021: 
102 Mio. €) latente Ertragsteueransprüche in Höhe von 4 Mio. € 
(31. Dezember 2021: 11 Mio. €) aktiviert.

B-144



173

Insgesamt wurden auf körperschaftsteuerliche Verlustvorträge 
in Höhe von 19 Mio. € (31. Dezember 2021: 22 Mio. €) und auf 
gewerbesteuerliche Verlustvorträge in Höhe von 49  Mio.  € 
(31. Dezember 2021: 52 Mio. €) keine latenten Ertragsteuer-
ansprüche angesetzt, da in absehbarer Zukunft keine steuer-
lichen Ergebnisse mit einer ausreichenden Wahrscheinlichkeit 
erwartet werden. Die Verlustvorträge sind zeitlich unbefristet 
nutzbar. 

Die Bank hat keine aktiven latenten Steuern auf Verlustvorträge  
im abgelaufenen Geschäftsjahr wertberichtigt.

In den tatsächlichen Ertragsteuerverpflichtungen sind Rückstel-
lungen für steuerliche Risiken enthalten. Diese sind auf Basis 
des wahrscheinlichsten Erfüllungswerts berechnet worden. Die 
Bank hat keine Eventualverbindlichkeiten aus steuerlichen Ri-
siken bilanziert.

(33) Sonstige Aktiva und Passiva

Die sonstigen Aktiva enthalten im Wesentlichen Immobilien des 
Vorratsvermögens, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts-
tätigkeit zum Verkauf bestimmt sind. Sie umfassen sowohl 
 fertiggestellte Immobilien als auch im Bau befindliche Objekte, 
die selbst entwickelt und vermarktet werden. Die Bewertung der 
Immobilien erfolgt zum niedrigeren Wert aus Anschaffungs- 
 beziehungsweise Herstellungskosten und dem Nettoveräuße-
rungswert, das heißt dem geschätzten erzielbaren Verkaufs-
erlös abzüglich der noch erwarteten Kosten für die Fertigstellung 
und den Verkauf. 

In den sonstigen Aktiva beziehungsweise Passiva werden ferner 
Vermögenswerte beziehungsweise Schulden ausgewiesen, die 
für sich betrachtet von untergeordneter Bedeutung sind und 
keinem anderen Bilanzposten zugeordnet werden können.

in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Vorräte 767 695

Immobilien des Vorratsvermögens 759 688

Sonstige Vorräte / unfertige Leistungen 8 8

Geleistete Vorauszahlungen und Anzahlungen 348 252

Steueransprüche aus sonstigen Steuern 2 1

Vermögenswerte aus Pensionsverpflichtungen  
(Defined Benefit Asset) 34 –

Sonstige Vermögenswerte 355 280

Sonstige Aktiva 1.506 1.228

in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Erhaltene Anzahlungen / Vorauszahlungen 220 193

Steuerschulden sonstige Steuern 32 44

Kurzfristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer 97 94

Sonstige Verbindlichkeiten 213 179

Sonstige Passiva 562 510
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(34) Rückstellungen 

in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Rückstellungen für Leistungen an Arbeitnehmer 936 1.540

Pensionen und ähnliche leistungsorientierte Verpflichtungen 860 1.459

Andere langfristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer 76 80

Andere Rückstellungen 234 337

Rückstellungen für außerbilanzielle Verpflichtungen 80 72

Rückstellungen für Kreditzusagen und Finanzgarantien 80 71

Rückstellungen für andere außerbilanzielle Verpflichtungen 0 1

Restrukturierungsrückstellungen 28 59

Rückstellungen für Prozessrisiken 13 14

Sonstige Rückstellungen 113 192

Gesamt 1.171 1.877

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 
leistungsorientierte Verpflichtungen
Die betriebliche Altersversorgung im Helaba-Konzern umfasst 
verschiedene Arten von Versorgungsplänen. Es bestehen so-
wohl Beitragszusagen (Defined Contribution Plans) als auch 
Leistungszusagen (Defined Benefit Plans).

Für Beitragszusagen werden festgelegte Beiträge an externe 
Versorgungsträger entrichtet. Da für den Konzern keine weite-
ren Zahlungsverpflichtungen bestehen, werden für diese 
 Zusagen grundsätzlich keine Rückstellungen gebildet. Die lau-
fenden Beiträge für Beitragszusagen werden im Verwaltungs-
aufwand ausgewiesen.

Im Rahmen der Leistungszusagen bestehen sowohl Gesamtver-
sorgungszusagen als auch Endgehaltspläne und Renten-
bausteinsysteme. Für einen Teil der Pensionsverpflichtungen 
bestehen Vermögenswerte, die gemäß IAS 19 Planvermögen 
darstellen und mit den Pensionsverpflichtungen verrechnet 
werden. Ergibt sich dadurch eine Vermögensüberdeckung, ist 
der Ansatz des Nettovermögenswerts (net Defined Benefit 
Asset, net DBA) begrenzt auf den Barwert der damit verbunde-
nen wirtschaftlichen Vorteile, über die der Konzern während der 
Laufzeit des Versorgungsplans oder nach deren Erfüllung ver-
fügen kann (Asset Ceiling). Wirtschaftliche Vorteile können bei-
spielsweise in Form von Rückerstattungen oder der Minderung 
von Beitragszahlungen bestehen.

Die Pensionsverpflichtungen aus Leistungszusagen (Defined 
Benefit Obligation, DBO) werden jährlich durch externe ver-
sicherungsmathematische Gutachter ermittelt. Die Bewertung 
erfolgt nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren, wobei neben 
biometrischen Annahmen künftig zu erwartende Gehalts- und 
Rentenerhöhungen sowie ein aktueller Marktzins zugrunde ge-
legt werden. Dieser Diskontierungszinssatz orientiert sich an 
der Verzinsung währungskongruenter erstklassiger Industrie-
anleihen mit einer der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit 
der Zahlungsverpflichtungen entsprechenden Fristigkeit. Dabei 
wird im Inland ein Referenzzinssatz verwendet, der eine breite 
Anzahl von „AA“-eingestuften Anleihen berücksichtigt und um 
statistische Ausreißer bereinigt ist. Bei der Festlegung dieses 
Zinssatzes orientiert sich der Helaba-Konzern im Wesentlichen 
an der Zinsempfehlung von Mercer. Der tatsächlich verwendete 
Zinssatz liegt in einem Intervall mit einer Breite von 0,5 Prozent-
punkten, in dem drei erwartete Szenarien gerechnet werden. Es 
wird ausgehend von der Zinsempfehlung von Mercer der Zins-
satz des Szenarios verwendet, der unter Berücksichtigung der 
Duration und der Zinsempfehlung anderer Aktuare als bester 
Schätzer anzusehen ist. Durch dieses Vorgehen sollen positive 
oder negative Ausreißer vermieden werden.

Gemäß IAS 19 wird der in der Konzern-Gewinn- und Verlustrech-
nung zu erfassende Pensionsaufwand für Leistungszusagen 
bereits maßgeblich zu Beginn eines Geschäftsjahres auf Basis 
der zu diesem Zeitpunkt geltenden versicherungsmathemati-
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schen Annahmen bestimmt. Der erfolgswirksam zu erfassende 
Pensions aufwand beinhaltet im Wesentlichen die Nettozins-
komponente und den laufenden Dienstzeitaufwand. 

Die Nettozinskomponente umfasst sowohl den Aufwand aus der 
Aufzinsung des Barwerts der Pensionsverpflichtung als auch 
den rechnerischen Zinsertrag aus dem Planvermögen. Sie wird 
durch Multiplikation der Nettoschuld (Barwert der leistungs-
orientierten Verpflichtung abzüglich Planvermögen) zu Beginn 
der Periode mit dem dann gültigen Diskontierungszinssatz 
 ermittelt, wobei erwartete unterjährige Beiträge und Renten-
zahlungen berücksichtigt werden. Die Nettozinskomponente 
umfasst im Fall einer Planüberdeckung auch das Zinsergebnis 
aus einer etwaigen Begrenzung des Planvermögensüberhangs. 
Der Nettozinsaufwand ist im Zinsüberschuss enthalten.

Der laufende Dienstzeitaufwand stellt die Erhöhung der 
Pensions verpflichtungen dar, die auf die von den Mitarbeitern 
im Geschäftsjahr erbrachte Arbeitsleistung zurückzuführen ist; 
er wird im Verwaltungsaufwand ausgewiesen. 

Ändert sich der Barwert einer leistungsorientierten Zusage auf-
grund einer Planänderung oder einer Plankürzung, werden die 
daraus resultierenden Effekte als nachzuverrechnender Dienst-
zeitaufwand in dem Zeitpunkt erfolgswirksam im Verwaltungs-
aufwand erfasst, in dem die Planänderung oder Plankürzung 
eintritt. Etwaige Gewinne oder Verluste aus einer Abgeltung von 
leistungsorientierten Versorgungszusagen werden ebenso be-
handelt. Nach einer Planänderung, -kürzung oder -abgeltung 
sind der Dienstzeitaufwand und die Nettozinsen für den Rest der 
Berichtsperiode auf Basis der versicherungsmathematischen 
Annahmen zum Zeitpunkt der Anpassung zu berücksichtigen.

Abweichungen zwischen den versicherungsmathematischen 
Annahmen zu Beginn der Periode und der tatsächlichen Ent-
wicklung während des Geschäftsjahres sowie die Aktualisierung 
der Bewertungsparameter zum Geschäftsjahresende führen zu 
Neubewertungseffekten, die erfolgsneutral im Eigenkapital aus-
gewiesen werden.
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Die in der Bilanz ausgewiesenen Rückstellungen für Pensionen 
und ähnliche Verpflichtungen haben sich wie folgt entwickelt:

in Mio. €

DBO Planvermögen
Nettobetrag der 

 Pensionsverpflichtungen

2022 2021 2022 2021 2022 2021

Stand zum 1.1. 2.391 2.537 – 931 – 402 1.459 2.135

Summe Pensionsaufwand 83 83 – 13 – 8 69 76

Zinsaufwand (+) / Zinsertrag (–) 30 26 – 11 – 5 18 21

Laufender Dienstzeitaufwand 51 57 – – 51 57

Nachzuverrechnender 
 Dienstzeitaufwand – 0 – 2 – – – 0 – 2

Ergebnis aus Planabgeltungen 2 3 – 2 – 3 – –

Summe Neubewertungen – 827 – 174 134 – 3 – 693 – 177

Versicherungsmathematische 
 Gewinne (–) / Verluste (+) aus 
 finanziellen Annahmen – 816 – 111 – – – 816 – 111

Versicherungsmathematische 
 Gewinne (–) / Verluste (+) aus 
 demografischen Annahmen – 0 – 4 – – – 0 – 4

Erfahrungsbedingte Gewinne 
(–) / Verluste (+) – 11 – 60 – – – 11 – 60

Neubewertungen aus 
 Planvermögen – – 134 – 3 134 – 3

Arbeitnehmerbeiträge 3 3 – 3 – 3 0 0

Arbeitgeberbeiträge – – – 12 – 524 – 12 – 524

Gezahlte Versorgungsleistungen – 64 – 67 11 14 – 53 – 53

Umbuchungen 56 – – – 56 –

Veränderungen aus der Währungs-
umrechnung – 1 9 1 – 6 – 0 3

Stand zum 31.12. 1.640 2.391 – 813 – 931 827 1.459

Bei der Landesbank Hessen-Thüringen bestehen im Wesent-
lichen die folgenden Leistungszusagen, die im Rahmen von 
Direktzusagen gewährt wurden:

Für pensionsberechtigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
bis zum 31. Dezember 1985 in die Dienste der Bank eingetreten 
sind, gilt eine volldynamische Gesamtversorgungszusage, bei 
der jährliche Rentenleistungen bis zu einer Höhe von maximal 
75 % der ruhegehaltsfähigen Bezüge zum Zeitpunkt des 
Renten eintritts unter Anrechnung von Fremdrentenansprüchen 
gezahlt werden. Während der Rentenbezugsphase werden 
Renten ansprüche entsprechend den Tarifanpassungen erhöht. 
Der Bestand setzt sich hauptsächlich aus Rentnerinnen und 

Rentnern und Hinterbliebenen zusammen, es besteht ein ge-
ringer Anteil an aktiven und unverfallbar ausgeschiedenen An-
wärterinnen und Anwärtern.

Die in den Jahren 1986 bis 1998 geltende Versorgungsordnung 
stellt eine endgehaltsabhängige Zusage mit gespaltener 
Renten formel dar. Es werden jährliche Rentenleistungen zuge-
sagt, bei denen pro Dienstjahr ein bestimmter Prozentsatz der 
ruhegehaltsfähigen Bezüge in Abhängigkeit von der Beitrags-
bemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung (BBG) 
erdient wird, wobei Gehaltsteile oberhalb der BBG anders ge-
wichtet werden als Gehaltsteile bis zur BBG. Es werden maximal 
35 Dienstjahre berücksichtigt und die Rentenansprüche in der 
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Rentenbezugsphase analog zu den Tarifanpassungen erhöht. 
Der Bestand besteht überwiegend aus aktiven und unverfallbar 
ausgeschiedenen Anwärterinnen und Anwärtern.

Bei der seit 1999 geltenden Versorgungszusage ergibt sich die 
Altersrente aus der Summe so genannter Rentenbausteine, die 
während der versorgungsfähigen Dienstzeit angesammelt wer-
den. Die Rentenbausteine ermitteln sich anhand der mit einem 
altersabhängigen Faktor multiplizierten ruhegehaltsfähigen 
Bezüge des jeweiligen Kalenderjahres. In der Rentenbezugs-
phase werden die Rentenansprüche jährlich mit 1 % dynami-
siert. Der Bestand ist für Neuzusagen offen und besteht derzeit 
fast ausschließlich aus aktiven und unverfallbar ausgeschiede-
nen Anwärterinnen und Anwärtern.

Daneben bestehen Einzelzusagen auf jährliche Rentenleistun-
gen. Zum überwiegenden Teil handelt es sich dabei um 
 beamtenähnliche Gesamtversorgungszusagen, bei denen die 
Rentenansprüche in der Rentenbezugsphase gemäß den Tarif-
anpassungen erhöht werden. Der Bestand setzt sich überwie-
gend aus Rentnerinnen und Rentnern, Hinterbliebenen bezie-
hungsweise unverfallbar Ausgeschiedenen zusammen und ist 
für Neuzugänge weiterhin offen. 

Mit der Übernahme des Verbundbankgeschäfts sind im Rahmen 
des Teilbetriebsübergangs gemäß §  613a  BGB auch die 
 Pensionsverpflichtungen der Portigon AG gegenüber den neuen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf die Helaba übergegangen. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Zusammenhang mit der 
Aufspaltung der Westdeutschen Landesbank Girozentrale in die 
öffentlich-rechtliche Landesbank NRW (heutige NRW.Bank) und 
in die privatrechtliche WestLB AG (heutige Portigon AG) im Jahr 
2002 der NRW.Bank zugeordnet wurden, wurden beurlaubt, um 
mit der Portigon AG ein zweites Arbeitsverhältnis („Doppel-
verträgler VBB“) zu begründen. Diese Pensions zusagen werden 
unverändert durch die NRW.Bank weiter geführt. Wirtschaftlich 
belastet wird jedoch die Helaba, da die von der NRW.Bank zu 
leistenden Versorgungszahlungen zu erstatten sind. 

Für die Versorgungsanwartschaften der übrigen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter wurde zum Zeitpunkt des Teilbetriebs-
übergangs ein Besitzstand ermittelt, der auf die Helaba über-
ging. Die extern finanzierten Versorgungsanwartschaften 
gegenüber der BVV Versorgungskasse des Bankgewerbes e. V., 
Berlin, wurden zum Zeitpunkt des Teilbetriebsübergangs bei-
tragsfrei gestellt. Seit dem Zeitpunkt des Teilbetriebsübergangs 
sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur betrieblichen 
 Altersversorgung der Helaba bei der seit 1999 geltenden 
Dienstvereinbarung angemeldet. 

Des Weiteren besteht eine mitarbeiterfinanzierte Versorgungs-
zusage in Form der Entgeltumwandlung, bei der einmalige 
 Kapitalleistungen zugesagt werden. Dabei werden für jeden von 
der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter gewandelten Betrag 
Fondsanteile erworben und ein altersabhängiger Kapitalbau-
stein mit einer marktüblichen Garantieverzinsung berechnet. 
Im Versorgungsfall wird der höhere Betrag aus der Summe der 
Kapitalbausteine oder dem Fondsvermögen ausgezahlt. Die 
Angebote zur Entgeltumwandlung werden im Rahmen des Be-
triebsrentenstärkungsgesetzes erweitert um die versicherungs-
förmigen Durchführungswege, welche den Beschäftigten im 
Rahmen der Bruttoentgeltumwandlung vorrangig angeboten 
werden. 

Die Landesbank Hessen-Thüringen hat im Geschäftsjahr 2021 
Vermögenswerte in Höhe von rund 500 Mio. € im Rahmen eines 
Contractual Trust Arrangements (CTA) an einen rechtlich unab-
hängigen Treuhänder, den Helaba Pensionsmanagement e. V., 
übertragen. Bei den Vermögenswerten handelt es sich um zwei 
von der Helaba Invest aufgelegte Renten- bzw. Aktienspezial-
fonds. Sie dienen als Deckungsmittel zur Erfüllung von leis-
tungsorientierten Versorgungsverpflichtungen und qualifizie-
ren als Planvermögen im Sinne des IAS 19.

Bei der Frankfurter Sparkasse haben Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die bis zum 31. Dezember 2014 in die Dienste der Bank 
eingetreten sind, einen Anspruch auf eine Rente der Pensions-
kasse der Frankfurter Sparkasse. Es handelt sich hierbei um eine 
regulierte Pensionskasse, die Anpassungsverpflichtung der 
 lebenslänglich laufenden Leistungen der Pensionskasse wird in 
Form einer Direktzusage der Frankfurter Sparkasse umgesetzt. 
Bei der Anschlussregelung handelt es sich um eine beitrags-
orientierte arbeitgeber- und arbeitnehmerfinanzierte Leis-
tungszusage, welche über den BVV Versicherungsverein des 
Bankgewerbes a. G. umgesetzt wird. Für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der ehemaligen Stadtsparkasse Frankfurt besteht 
ein Rentenanspruch gegenüber der Zusatzversorgungskasse 
der Stadt Frankfurt (ZVK Frankfurt), den die Helaba im Rahmen 
des Unternehmenserwerbs der Frankfurter Sparkasse als Ver-
pflichtung identifiziert hat und bilanziell ausweist. Des Weiteren 
bestehen Einzelzusagen, im Wesentlichen in Form von Gesamt-
versorgungszusagen, sowie eine mitarbeiterfinanzierte Ver-
sorgungszusage. 

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Niederlassung London 
besteht ein leistungsorientierter Versorgungsplan, der für Neu-
eintritte geschlossen ist. Bei dem Plan handelt es sich um einen 
Pensionsfonds, der lokalen Bewertungsmodalitäten folgt und in 
regelmäßigen Abständen auf die Anforderungen der Ausfinan-
zierung überprüft wird. Im Geschäftsjahr 2018 wurde für die 
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Versorgungsanwärter ein Besitzstand ermittelt und die künfti-
gen Anwartschaften (so genannte Future Services) werden im 
Rahmen eines Matching Plan als beitragsorientierte Leistungs-
zusage über einen externen Versorgungsträger finanziert.

Bei der Tochtergesellschaft Frankfurter Bankgesellschaft 
(Schweiz) AG werden die gesetzlichen Anforderungen an die 
betriebliche Altersversorgung durch ein eigenes Vorsorgewerk 
dargestellt, das an eine Sammelstiftung eines externen Trägers 
angeschlossen ist.

Der Finanzierungsstatus der Pensionspläne stellt sich wie  
folgt dar:

in Mio. €

DBO Planvermögen
Nettobetrag der 

 Pensionsverpflichtungen

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021

Inländische Pensionspläne 1.543 2.255 – 729 – 821 814 1.433

Landesbank Hessen-Thüringen 1.100 1.594 – 488 – 548 612 1.046

Gesamtversorgungszusagen 576 737 – – 576 737

Versorgungszusage bis 1985 478 599 – – 478 599

Einzelzusagen 64 89 – – 64 89

Doppelverträgler VBB 33 49 – – 33 49

Endgehaltsabhängige Zusage 
(Versorgungsordnung 1986 bis 
1998) 186 288 – – 186 288

Rentenbausteinsystem 
 (Versorgungsordnung ab 1999) 238 422 – – 238 422

Übrige Zusagen 100 147 – 38 – 43 62 104

Planvermögen ohne direkte 
 Zuordnung – – – 450 – 505 – 450 – 505

Frankfurter Sparkasse 384 586 – 228 – 261 156 325

Pensionskasse der Frankfurter 
Sparkasse 193 296 – 227 – 259 – 34 37

Anpassungsverpflichtung 
 Pensionskasse 62 105 – – 62 105

ZVK Frankfurt 70 103 – – 70 103

Einzelzusagen 51 72 – – 51 72

Übrige Zusagen 8 10 – 2 – 2 6 8

Übrige Konzerngesellschaften 59 75 – 13 – 13 47 62

Ausländische Pensionspläne 97 136 – 84 – 110 13 26

Gesamt 1.640 2.391 – 813 – 931 827 1.459

Der aus der Pensionskasse der Frankfurter Sparkasse zum 
31. Dezember 2022 resultierende Vermögenswert in Höhe von 
34 Mio. € wird in den sonstigen Aktiva ausgewiesen (31. Dezem-
ber 2021: Pensionsrückstellung in Höhe von 37 Mio. €). 

Die Anlage des Planvermögens der einzelnen Konzerngesell-
schaften erfolgt gemäß den jeweiligen Anlagerichtlinien, die 
zusammen mit der Anlageausrichtung durch einen Anlage-
ausschuss bestimmt werden.
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Das Planvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Planvermögen mit Marktpreisnotierungen in aktiven Märkten 259 322

Kassenbestand, Sicht- und Tagesgeldguthaben bei 
 Zentralnotenbanken und Kreditinstituten – 0

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 136 182

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 123 140

Planvermögen ohne Marktpreisnotierungen in aktiven Märkten 554 610

Kassenbestand, Sicht- und Tagesgeldguthaben bei 
 Zentralnotenbanken und Kreditinstituten 1 0

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 501 561

Qualifizierte Versicherungsverträge 53 49

Marktwerte des Planvermögens 813 931

Im Planvermögen sind zum 31. Dezember 2022 konzerneigene 
Schuldverschreibungen in Höhe von 81 Mio. € enthalten, die 
über Wertpapiersondervermögen gehalten werden (31. Dezem-
ber 2021: 115 Mio. €). 

Für das folgende Geschäftsjahr werden Einzahlungen der Helaba 
in das Planvermögen in Höhe von 11 Mio. € (2021: 12 Mio. €) 
erwartet. 

Die Pensionsverpflichtungen im Helaba-Konzern sind verschie-
denen Risiken ausgesetzt. Die Risiken sind dabei sowohl auf 
allgemeine Marktrisiken, im Wesentlichen das Zinsänderungs-
risiko und Inflationsrisiken, als auch auf biometrische Risiken, 
insbesondere das Langlebigkeitsrisiko, zurückzuführen. Es gibt 
dabei keine außergewöhnlichen Risiken aus den Pensions-
verpflichtungen. 

	■ Allgemeine Marktschwankungen 
Die allgemeinen Marktschwankungen wirken sich vorrangig 
durch Änderungen im Rechnungszins auf die Höhe der Pen-
sionsverpflichtungen aus. Durch den Zinsanstieg im laufen-
den Geschäftsjahr haben sich die Pensionsrückstellungen 
deutlich reduziert; der starke Einfluss der Rechnungszinsen 
auf die Höhe der Pensionsverpflichtungen liegt vor allem an 
der langen Laufzeit der Verpflichtungen.

Den Marktpreisschwankungen des Planvermögens wird mit 
einem differenzierten Portfolio Rechnung getragen, welches 
einem regelmäßigen Monitoring durch den zuständigen An-
lageausschuss unterliegt. 

	■ Inflationsrisiko – Rentenanpassung 
Für die Rentenzusagen des Helaba-Konzerns kommt im Rah-
men der Rentenanpassungsprüfung grundsätzlich das Be-
triebsrentengesetz zur Anwendung. Die neueren Versor-
gungsordnungen, die als Rentenbausteinsysteme abgebildet 
werden, unterliegen dabei fest vereinbarten Anpassungs-
sätzen und sind daher im Wesentlichen unabhängig von der 
Inflation beziehungsweise künftigen Tarifanpassungen. 

	■ Inflationsrisiko – Gehalts- und Tarifsteigerungen sowie Stei-
gerung der Beamtenbezüge 
Für den überwiegenden Teil der älteren Versorgungsord-
nungen (Gesamtversorgungsordnung bis 1985 beziehungs-
weise Endgehaltsplan) gewährt die Helaba Anpassungen an 
die Entwicklung im Tarifbereich für das private Bankgewerbe 
und die öffentlichen Banken. Die tarifliche Erhöhung der pen-
sionsfähigen Gehälter hat damit Einfluss auf die Höhe der lau-
fenden Versorgungsleistungen. Einzelne Versorgungszusagen 
sehen die Anpassung auf Grundlage der Beamtenbesoldung 
nach den Vorschriften des jeweiligen Bundeslandes (Hessen, 
Thüringen beziehungsweise Nordrhein-Westfalen) vor. 
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	■ Langlebigkeitsrisiko
Aufgrund der weit überwiegenden Leistungsform „lebens-
lange Renten“ wird das Risiko, dass die Rentenberechtigten
länger leben als versicherungsmathematisch kalkuliert,
durch die Helaba getragen. Normalerweise wird dieses Risiko 
durch das Kollektiv aller Rentenberechtigten ausgeglichen
und kommt nur zum Tragen, wenn die allgemeine Lebens-
erwartung höher ausfällt als erwartet. 

Im Rahmen der besonderen Risiken ist zu erwähnen, dass die 
Zusagen teilweise von externen Faktoren abhängig sind. Neben 
den bereits erwähnten Faktoren der Anpassungen durch Tarif-

steigerungen beziehungsweise Erhöhung der Beamtenbezüge 
ist insbesondere im Rahmen von Gesamtversorgungszusagen 
die Anrechnung der gesetzlichen Altersrente beziehungsweise 
weiterer extern finanzierter Fremdrenten mit Schwankungen 
behaftet, die außerhalb des Einflussbereichs der Helaba liegen 
und von der Bank getragen werden müssen. 

Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen, 
die der Bewertung der Pensionsverpflichtungen zugrunde lie-
gen, sind der folgenden Tabelle zu entnehmen (gewichtete 
Durchschnittssätze):

in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Zinssatz 3,7 1,2

Gehaltstrend 2,1 2,0

Rententrend 1,8 1,5

Die Invaliditäts- beziehungsweise die Sterbewahrscheinlichkei-
ten basieren im Inland im aktuellen Jahr wie auch im Vorjahr auf 
den Generationentafeln 2018 von Prof. Dr. Heubeck. Eine Ver-

änderung der wesentlichen versicherungsmathe matischen An-
nahmen hätte folgende Auswirkungen auf den Barwert des Ver-
pflichtungsumfangs aller leistungsorientierten Verpflichtungen:

in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Abzinsungssatz (Rückgang um 50 Basispunkte) 128 242

Gehaltssteigerungsrate (Anstieg um 25 Basispunkte) 44 70

Rentensteigerung (Anstieg um 25 Basispunkte) 41 70

Lebenserwartung (Verbesserung um 10 %) 64 118

Die dargestellte Sensitivitätsanalyse berücksichtigt jeweils die 
Änderung einer Annahme, wobei die übrigen Annahmen gegen-
über der ursprünglichen Berechnung unverändert bleiben, das 
heißt, mögliche Korrelationseffekte zwischen den einzelnen 
Annahmen werden dabei nicht berücksichtigt. Dabei werden 
ausschließlich Annahmeänderungen betrachtet, die zu einer 
Erhöhung des Verpflichtungsumfangs führen. Der jeweilige Bar-
wert der Verpflichtungen bei Veränderungen der wesentlichen 
versicherungsmathematischen Annahmen, die zu einer Redu-
zierung führen, kann näherungsweise aus den berechneten 
Werten durch Symmetrieüberlegungen extrapoliert werden.

Die Auswirkungen auf den Verpflichtungsumfang bei Verände-
rung einer versicherungsmathematischen Annahme sind auf 
Basis des Anwartschaftsbarwertverfahrens für die Pensions-
verpflichtungen exakt berechnet worden, Näherungsmethoden 
wurden nicht verwendet. Die jeweilige absolute Veränderung 
der Annahmen in Basispunkten basiert auf den in der jüngeren 
Vergangenheit bisher aufgetretenen, durchschnittlichen lang-
fristigen Veränderungen sowie auf den zukünftigen möglichen 
Veränderungen und wurde entsprechend als mittlere Verände-
rung geschätzt.
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Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der leistungsorien-
tierten Verpflichtungen beträgt 15,2 Jahre (31. Dezember 2021: 
19,4 Jahre). Die Fälligkeit der erwarteten Rentenzahlungen stellt 
sich wie folgt dar:

in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Erwartete Rentenzahlungen mit Laufzeiten von bis zu einem Jahr 72 68

Erwartete Rentenzahlungen mit Laufzeiten von über einem Jahr bis zu 
fünf Jahren 301 284

Erwartete Rentenzahlungen mit Laufzeiten von über fünf Jahren bis zu 
zehn Jahren 414 392

Der Helaba-Konzern ist an leistungsorientierten gemeinschaft-
lichen Plänen mehrerer Arbeitgeber (Multi-Employer-Pläne) be-
teiligt, für die keine hinreichend verlässlichen Informationen zur 
Verfügung stehen, um sie als solche zu bilanzieren, und die 
daher wie beitragsorientierte Pläne gemäß IAS 19 behandelt 
werden. Es handelt sich dabei um die Mitgliedschaft bei um-
lagefinanzierten Versorgungswerken in Form der regulierten 
Pensionskasse, die zum 1.  Januar  2002 den Wechsel in das 
Kapitaldeckungs verfahren vorgenommen haben. Diese Pläne 
betreffen die regionalen Zusatzversorgungskassen sowie die 
Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, deren Satzun-
gen inhaltlich vergleichbar sind. Die bisherigen Leistungs-
zusagen wurden mit dem Übergang in das Kapitaldeckungsver-
fahren in ein beitragsbezogenes System überführt. Die 
Satzungen berechtigen zur Erhebung zusätzlicher Beitragsan-
forderungen, um zugesagte Leistungen gegebenenfalls nachzu-
finanzieren beziehungsweise aufgrund eines nicht ausreichen-
den Deckungsstocks zu reduzieren  (Sanierungsgeld, -klausel). 
Eine verursachergerechte Zuordnung von Vermögen und Ver-
pflichtung liegt nicht vor. Über die  Geschäfts- und Risikoentwick-
lung informiert die Pensionskasse ausschließlich im Jahres-
bericht, weitergehende Informationen werden nicht ausgegeben. 
Für diese Pläne sind wie im Vorjahr Aufwendungen in Höhe von  
– 1 Mio. € angefallen. 

Darüber hinaus bestehen beitragsorientierte Versorgungs  zu-
sagen aufgrund der Mitgliedschaft bei dem BVV Versicherungs-
verein des Bankgewerbes a. G. Satzungsbedingte Leistungs-
kürzungen werden durch Mehrbeiträge seitens des Arbeitgebers 
kompensiert. Weitere extern finanzierte beitragsorientierte 
Leistungszusagen bestehen im Rahmen des Durchführungs-
wegs der Direktversicherung bei öffentlich-rechtlichen 
 Ver sicherern. Dabei handelt es sich weitestgehend um die  
SV SparkassenVersicherung sowie die Provinzial Lebens-
versicherung AG. Bei den ausländischen Niederlassungen 

 London und New York bestehen ebenfalls beitragsorientierte 
Versorgungszusagen, die über externe Versorgungsträger 
 finanziert werden. Insgesamt wurden wie im Vorjahr – 4 Mio. € 
für beitragsorientierte Versorgungszusagen aufgewendet.

Der Arbeitgeberzuschuss zur Rentenversicherung im Berichts-
zeitraum belief sich wie im Vorjahr auf  – 38 Mio. €.

Andere langfristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer
Rückstellungen für andere langfristig fällige Leistungen an 
 Arbeitnehmer werden für Leistungsansprüche von Arbeit-
nehmern gebildet, die nicht innerhalb von zwölf Monaten nach 
dem Ende der Berichtsperiode vollständig fällig werden. Es 
 handelt sich hierbei im Wesentlichen um Rückstellungen für 
Jubiläumszahlungen, Vorruhestand und Altersteilzeitverein-
barungen sowie aufgeschobene Bonuszahlungen. Die Bewer-
tung erfolgt ebenfalls gemäß IAS 19, allerdings mittels eines 
vereinfachten Verfahrens, bei dem Neubewertungen der Netto-
verpflichtung erfolgswirksam in der Konzern-Gewinn- und Ver-
lustrechnung erfasst werden.

Andere Rückstellungen
Andere Rückstellungen werden gemäß IAS 37 gebildet, sofern 
dem Helaba-Konzern aus einem vergangenen Ereignis eine ge-
genwärtige rechtliche oder faktische Verpflichtung erwachsen 
ist, die wahrscheinlich zu einem Ressourcenabfluss führen wird 
und zuverlässig geschätzt werden kann. Die betragliche Höhe 
beziehungsweise der Fälligkeitstermin der Verpflichtung sind 
dabei ungewiss. Der als Rückstellung angesetzte Betrag ent-
spricht der bestmöglichen Schätzung der Ausgabe, die zur Be-
gleichung der Verpflichtung am Bilanzstichtag erforderlich ist. 
Langfristige Rückstellungen werden mit dem Barwert ausgewie-
sen, sofern der Zinseffekt wesentlich ist. Die Bewertung erfolgt 
mit einem marktüblichen frist- und risikoadäquaten Zinssatz.
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Die anderen Rückstellungen und die Rückstellungen für andere 
langfristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer haben sich wie 
folgt entwickelt:

in Mio. €

Rückstellungen 
für andere lang-

fristig fällige 
Leistungen an 
Arbeitnehmer

Rückstellungen 
für andere au-
ßerbilanzielle 
Verpflichtun-

gen

Restrukturie-
rungsrückstel-

lungen

Rückstellungen 
für Prozess-

risiken
Sonstige Rück-

stellungen

Stand zum 1.1.2022 80 1 59 14 192

Verbrauch – 38 – – 12 – 2 – 183

Auflösungen – 1 – 0 – 7 – 1 – 25

Umbuchungen 12 – – 11 – – 56

Aufzinsung – 2 – – 2 – 0 – 4

Zuführungen 23 0 – 2 189

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und 
sonstige Veränderungen 1 – – 0 – 1

Stand zum 31.12.2022 76 0 28 13 113

Nachstehend die Entwicklung im Vorjahreszeitraum:

in Mio. €

Rückstellungen 
für andere lang-

fristig fällige 
Leistungen an 
Arbeitnehmer

Rückstellungen 
für andere au-
ßerbilanzielle 
Verpflichtun-

gen

Restrukturie-
rungsrückstel-

lungen

Rückstellungen 
für Prozess-

risiken
Sonstige Rück-

stellungen

Stand zum 1.1.2021 68 1 71 17 204

Veränderungen des Konsolidierungskreises – – – – 0

Verbrauch – 38 – – 9 – 1 – 171

Auflösungen – 2 – 0 – 3 – 3 – 31

Umbuchungen 26 – – 23 0 – 0

Aufzinsung – 0 – – 0 0 – 0

Zuführungen 25 0 25 1 190

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und 
sonstige Veränderungen 1 – – – 1

Stand zum 31.12.2021 80 1 59 14 192

Die Rückstellungen für andere außerbilanzielle Verpflichtungen 
resultieren aus Verpflichtungen außerhalb des Anwendungsbe-
reichs der Wertminderungsvorschriften des IFRS 9, bei deren 
Ansatz und Bewertung die Vorschriften des IAS 37 angewendet 

wurden. Zu den Rückstellungen für Kreditzusagen und Finanz-
garantien im Anwendungsbereich des Wertminderungsmodells 
von IFRS 9 verweisen wir auf Anhangangabe (37).
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Die Restrukturierungsrückstellungen betreffen im Wesentlichen 
das Effizienzprogramm „Scope – Wachstum durch Effizienz“ der 
Helaba, für welches zum Bilanzstichtag 15 Mio. € (31. Dezember 
2021: 32 Mio. €) zurückgestellt waren, sowie Restrukturierungs-
maßnahmen bei der Frankfurter Sparkasse in Höhe von 13 Mio. € 
(31. Dezember 2021: 22 Mio. €), unter anderem für geplante 
Filialschließungen.

Gegenüber dem Helaba-Konzern werden Ansprüche in Gerichts- 
und Schiedsgerichtsverfahren geltend gemacht. Rückstellungen 
für Prozessrisiken wurden gebildet, wenn die Wahrscheinlich-
keit einer Inanspruchnahme mit mehr als 50 % angenommen 
wird. Zurückgestellt wird der Betrag, der im Falle der 
 Inanspruchnahme wahrscheinlich durch die Bank zu zahlen ist. 
Die vom Helaba-Konzern gebildeten Rückstellungen für 
Prozess risiken berücksichtigen auch Zahlungen für Prozess-
kosten (Gerichtskosten sowie außergerichtliche Kosten im Zu-
sammenhang mit Prozessen, wie zum Beispiel Anwaltshonorare 
und sonstige Kosten).

Die Bank hat Rückstellungen für Prozessrisiken schwerpunkt-
mäßig für Klagen von Anlegern in geschlossenen Fonds gebil-
det. Anleger, die sich in ihren Erwartungen an eine Beteiligung 
enttäuscht sehen, stützen Ansprüche auf die Nichteinhaltung 
von verbraucherschützenden Vorschriften. Die Bank prüft, nach 
den Umständen des Einzelfalls, Art und Umfang einer möglichen 
Anspruchserledigung. Eine detaillierte Darstellung der einzel-
nen Fälle und Verfahren sowie eine Differenzierung des Gesamt-
betrags der Rückstellung für Prozessrisiken unterbleibt, da 
 Anspruchsteller anderenfalls Rückschlüsse auf die Prozess- und 
Vergleichsstrategie der Bank ziehen könnten.

Die Rückstellungen für Prozessrisiken werden quartalsweise auf 
Angemessenheit überprüft und anhand der Einschätzungen des 
Managements unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmen-
bedingungen erhöht beziehungsweise aufgelöst. Die endgül-
tigen Belastungen durch Prozessrisiken können von den gebil-
deten Rückstellungen abweichen, da für eine Beurteilung der 
Wahrscheinlichkeit und die Bezifferung von ungewissen 
 Verbindlichkeiten aus Prozessen in großem Umfang eine Bewer-
tung und Einschätzung erforderlich ist, die sich im weiteren Ver-
lauf des jeweiligen Prozesses als nicht zutreffend erweisen kann.

Fälle, bei denen die Voraussetzungen für den Ansatz von Rück-
stellungen nicht erfüllt sind, werden hinsichtlich der Angabe-
pflicht als Eventualverpflichtung geprüft und sind gegebenen-
falls unter Anhangangabe (47) aufgeführt. 

Die sonstigen Rückstellungen betreffen hauptsächlich Risiken 
im Zusammenhang mit Immobilien, Pauschallohnsteuern, Ver-
pflichtungen aus Transaktionen mit Unternehmensanteilen 
sowie Risiken aus potenziellen Schadensersatzforderungen im 
Einlagengeschäft beziehungsweise aus Rückerstattungen von 
Konto- und Kreditbearbeitungsgebühren. 

Die Zuführungen beziehungsweise Auflösungen der Rückstel-
lungen für andere langfristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer 
werden in der Regel im Personalaufwand, die der Rückstellungen 
für andere außerbilanzielle Verpflichtungen sowie der Restruk-
turierungs- und Prozesskostenrückstellungen im sonstigen be-
trieblichen Ergebnis ausgewiesen. Die Zuführungen zu den 
sonstigen Rückstellungen sind in der Regel entsprechend dem 
zugrunde liegenden Sachverhalt im Verwaltungsaufwand bezie-
hungsweise im sonstigen betrieblichen Ergebnis, Auflösungen 
dieser Rückstellungen im sonstigen betrieblichen Ergebnis ent-
halten. Aufzinsungsbeträge werden im Zinsüberschuss gezeigt. 

Von den anderen Rückstellungen sind 116 Mio. € kurzfristig 
(31. Dezember 2021: 141 Mio. €).

(35) Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital in Höhe von 2.509 Mio. € umfasst das 
von den Trägern nach der Satzung eingezahlte Stammkapital in 
Höhe von 589  Mio.  € und die vom Land Hessen erbrachten    
 Kapitaleinlagen von 1.920 Mio. €. 
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Zum 31. Dezember 2022 entfallen vom Stammkapital folgende 
Anteile auf die Träger:

Betrag in Mio. € Anteil in %

Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen 405 68,85 

Land Hessen 48 8,10 

Rheinischer Sparkassen- und Giroverband 28 4,75 

Sparkassenverband Westfalen-Lippe 28 4,75 

Fides Beta GmbH 28 4,75 

Fides Alpha GmbH 28 4,75 

Freistaat Thüringen 24 4,05 

Gesamt 589 100,00 

Die Kapitalrücklage enthält die Agiobeträge aus der Ausgabe 
von Stammkapital an die Träger.

Im Jahr  2018 hat der Helaba-Konzern zusätzliche Tier-1- 
Namensschuldverschreibungen (AT1-Anleihen) in Höhe von 
354 Mio. € extern aufgenommen. Die AT1-Anleihen stellen un-
besicherte nachrangige Anleihen der Helaba dar. Die Bedienung 
dieser Anleihen orientiert sich an einem Zinssatz, der auf den 
jeweiligen Nominalbetrag gerechnet wird. Die Zinssätze sind für 
den Zeitraum vom Ausgabetag bis zum ersten möglichen vor-
zeitigen Rückzahlungstag fixiert. Danach werden die Zinssätze 
für jeweils zehn Jahre neu festgelegt. Die Anleihebedingungen 
beinhalten Regelungen, nach denen die Helaba sowohl ver-
pflichtet werden kann als auch das umfassende Recht zur 
 alleinigen Entscheidung hat, jederzeit Zinszahlungen entfallen 
zu lassen. Zinszahlungen sind nicht kumulativ, das heißt, dass 
etwaige ausgefallene Zinszahlungen in den Folgejahren nicht 
nachzuholen sind. Die Anleihen haben kein Fälligkeitsdatum. 
Sie können von der Helaba zu einem bestimmten Datum gekün-
digt werden. Erfolgt keine Kündigung, sind alle zehn Jahre wei-
tere Kündigungen möglich. Des Weiteren sind unter bestimm-
ten steuerlichen beziehungsweise regulatorischen Bedingungen 
vorzeitige Kündigungen möglich. Jede Kündigung bedarf der 
vorherigen Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde. Der 
Rückzahlungs- und der Nominalbetrag der Anleihen kann bei 

Vorliegen eines auslösenden Sachverhalts vermindert werden. 
Ein solcher auslösender Sachverhalt liegt vor, wenn die 
Tier-1-Kernkapitalquote des Helaba-Konzerns, berechnet auf 
konsolidierter Basis, unter 5,125 % fällt. Die Anleihen können 
nach Verminderung aufgrund des Vorliegens eines auslösenden 
Sachverhalts unter bestimmten Bedingungen wieder zuge-
schrieben werden. Daneben hat die zuständige Behörde nach 
geltenden Abwicklungsvorschriften unter anderem das Recht, 
die Ansprüche auf Zahlungen auf das Kapital ganz oder teilweise 
herabzuschreiben und beziehungsweise oder sie in Instrumente 
des harten Kernkapitals zu wandeln. Zum 31. Dezember 2022 
belief sich der Konzernbilanzwert der Anleihen auf 354 Mio. € 
(31. Dezember 2021: 354 Mio. €).

Die Gewinnrücklagen in Höhe von 5.665 Mio. € (31. Dezem-
ber 2021: 5.338 Mio. €) umfassen neben den Gewinnthesaurie-
rungen des Mutterunternehmens und der einbezogenen 
 Tochterunternehmen auch Beträge aus den fortgeschriebenen 
Ergebnissen der Kapitalkonsolidierung und aus sonstigen 
 Konsolidierungsmaßnahmen. In den Gewinnrücklagen sind 
 satzungsmäßige Gewinnrücklagen in Höhe von 296  Mio.  € 
(31. Dezember 2021: 296 Mio. €) enthalten. Sofern diese zur De-
ckung von Verlusten herangezogen werden, sind die Jahres-
überschüsse der folgenden Jahre in voller Höhe bis zur Wieder-
auffüllung der satzungsmäßigen Rücklagen zu verwenden.
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Die Einzelkomponenten des kumulierten sonstigen Ergebnisses 
(OCI) entwickelten sich wie folgt:

in Mio. €

Posten, die nicht in die Konzern- 
Gewinn- und Verlustrechnung um-

gegliedert werden, nach Steuern
Posten, die in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 

 umgegliedert werden, nach Steuern

Kumulier-
tes sonsti-
ges Ergeb-

nis

Neubewer-
tungen der 

Netto-
schuld aus 
leistungs-
orientier-

ten Versor-
gungsplä-

nen

Fair 
Value-Än-
derungen 

von er-
folgsneut-

ral zum 
Fair Value 

bewerteten 
Eigenkapi-

talinstru-
menten

Bonitätsin-
duzierte 

Fair 
Value-Än-
derungen 

von freiwil-
lig zum 

Fair Value 
designier-

ten finanzi-
ellen Ver-
bindlich-

keiten

Anteiliges 
sonstiges 
Ergebnis 

aus at 
Equity be-

werteten 
Unterneh-

men

Fair 
Value-Än-
derungen 

von er-
folgsneut-

ral zum 
Fair Value 

bewerteten 
Schuldins-
trumenten

Ergebnisse 
aus der Ab-

sicherung 
von Netto-
investitio-

nen in ei-
nen 

ausländi-
schen Ge-

schäftsbe-
trieb

Ergebnisse 
aus der 

Währungs-
umrech-

nung von 
ausländi-
schen Ge-

schäftsbe-
trieben

Ergebnisse 
aus Fair 

Value Hed-
ges von 

Fremdwäh-
rungsrisi-

ken

Stand zum 1.1.2021 – 701 – 4 61 – 1 163 – 17 25 – 37 – 511

Sonstiges Ergebnis der 
Berichtsperiode 128 1 – 67 – 0 – 84 – 12 – 6 – 18

Stand zum 31.12.2021 – 573 – 3 – 6 – 1 78 – 17 36 – 43 – 529

Sonstiges Ergebnis der 
Berichtsperiode 491 – 6 232 0 – 416 – 2 27 330

Umgliederungen inner-
halb des Eigenkapitals – – – 0 – 0

Stand zum 31.12.2022 – 82 – 9 225 – 1 – 338 – 17 38 – 16 – 199

Eigenkapitalmanagement
Unter Kapitalsteuerung versteht der Helaba-Konzern alle Pro-
zesse, die mit der Einhaltung der Risikotragfähigkeit (sowohl 
regulatorisch in der Säule I als auch ökonomisch in der Säule II) 
direkt oder indirekt verbunden sind und darüber hinaus in der 
Lage sind, die Angemessenheit der Kapitalausstattung zeitnah 
überwachen zu können. Das Eigenkapitalmanagement des 
Helaba-Konzerns umfasst als wesentliche Komponenten die 
 Planung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel und Eigenmittel-
quoten im Rahmen des Planungsprozesses, die Allokation von 
Eigenmitteln, die Überwachung der Entwicklung der Risiko-
positionen und die Einhaltung regulatorischer und ökonomischer 
Kapitallimite, die Überwachung des verbleibenden Kapitalpuffers 
sowie die Berücksichtigung eines kalkulatorischen Eigenkapital-
kostensatzes im Rahmen der Deckungsbeitragsrechnung. Ziel 
des Eigenkapitalmanagements ist die Allokation der Ressource 
Eigenkapital unter Risiko- und Ertragsgesichtspunkten auf die 
Bereiche des Konzerns unter der Nebenbedingung der Einhal-
tung aufsichtsrechtlicher Vorschriften zur Kapitalausstattung.

Gegenstand der Eigenkapitalsteuerung ist neben den aufsichts-
rechtlichen Eigenmitteln auch das interne Kapital in einer er-
gänzenden ökonomischen Steuerungssicht. 

Bezüglich der aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen sind 
neben der Verordnung (EU) Nr. 575 / 2013 (Capital Requirements 
Regulation, CRR) und den ergänzenden Bestimmungen des 
Kreditwesengesetzes (KWG) die darüber hinausgehenden 
 Anforderungen des europäischen Single Supervisory Mecha-
nism (SSM) zu berücksichtigen. Gemäß Art. 92 CRR sind Institute 
verpflichtet, jederzeit über ausreichende Eigenmittel im Verhält-
nis zu ihren risikogewichteten Aktiva (RWA) zu verfügen. Dabei 
wird zwischen folgenden Mindestquoten unterschieden:

	■ Harte Kernkapitalquote (Common Equity Tier 1, CET1): 4,5 %
	■ Kernkapitalquote (Tier 1: Summe aus CET1 und zusätzlichem 

Kernkapital): 6,0 %
	■ Gesamtkapitalquote (Summe aus Tier 1 und Ergänzungs- 

 beziehungsweise Tier-2-Kapital): 8,0 %
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Darüber hinaus gelten nach den KWG-Vorschriften allgemeine 
und institutsspezifische Kapitalpuffer wie der Kapitalerhal-
tungspuffer, der antizyklische Kapitalpuffer sowie die Puffer für 
globale und anderweitig systemrelevante Banken, die sich 
 jeweils auf das harte Kernkapital beziehen und die Mindest-
CET1-Quote für jedes Institut um mindestens 2,5 % erhöhen. 
Hinsichtlich der Pufferanforderungen für systemrelevante 
 Banken ist für die Helaba der Puffer für anderweitig systemrele-
vante Banken relevant.

Zusätzlich zu diesen allgemein gültigen Anforderungen legt die 
EZB für Institute, die dem SSM unterliegen, weitere, instituts-
individuelle Anforderungen fest. Für 2022 lag die aus dem 
SREP-Beschluss der EZB abgeleitete mindestens vorzuhaltende 
harte Kernkapitalquote für die Helaba-Gruppe bei 5,48 % (2021: 
5,48 %) zuzüglich der anzuwendenden Kapitalpufferanforde-
rungen. Damit beläuft sich die Anforderung an die harte Kern-
kapitalquote inklusive der relevanten Kapitalpufferanforderun-
gen für den Stichtag 31.  Dezember  2022 auf 8,58 % 
(31. Dezember 2021: 8,51 %). 

Im Rahmen des Risk Appetite Frameworks legt der Vorstand der 
Helaba interne Zielgrößen für Mindestquoten fest, die einen 
ausreichenden Puffer gegenüber den aufsichtsrechtlichen 
 Mindestanforderungen beinhalten, um jederzeit frei von 
 Res triktionen für die Geschäftstätigkeit agieren zu können.

Die aufsichtsrechtlichen Eigenmittel der Helaba-Institutsgruppe 
werden nach der Verordnung (EU) Nr. 575 / 2013 (CRR) sowie 
ergänzenden Bestimmungen der §§ 10 und 10a KWG ermittelt. 
Gemäß der CRR-Kategorisierung setzen sich die Eigenmittel aus 
dem harten Kernkapital, dem zusätzlichen Kernkapital sowie 
dem Ergänzungskapital zusammen. 

Die Ermittlung der regulatorischen Eigenmittelanforderungen 
sowie die Berechnung der Kapitalquoten erfolgen ebenfalls 
nach den Vorschriften der CRR.

Zum 31.  Dezember  2022 gliedern sich die Eigenmittel der 
Helaba-Institutsgruppe wie folgt auf (Beträge jeweils nach re-
gulatorischen Anpassungen):

in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Kernkapital 9.140 9.616

Hartes Kernkapital (CET1) 8.786 9.157

Zusätzliches Kernkapital 354 459

Ergänzungskapital 2.055 1.957

Eigenmittel gesamt 11.195 11.573

Zum 31. Dezember 2022 ergaben sich folgende Kapitalanforde-
rungen und Kennziffern:

in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Kreditrisiko (inklusive Beteiligungen und Verbriefungen) 4.356 4.373

Marktrisiko (inklusive CVA-Risiko) 529 469

Operationelles Risiko 302 268

Eigenmittelanforderungen gesamt 5.188 5.110

Harte Kernkapitalquote 13,5 % 14,3 %

Kernkapitalquote 14,1 % 15,1 %

Gesamtkapitalquote 17,3 % 18,1 %
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Kern- und Eigenkapitalquoten erfüllen die von der Helaba im 
Rahmen der Eigenkapitalplanung formulierten Zielquoten. Die 
aufsichtsrechtlichen Vorschriften einschließlich der Anforderun-
gen des europäischen SSM zur Kapitalausstattung sind ein-
gehalten.

Die Verschuldungsquote (Leverage Ratio) misst das Verhältnis 
des aufsichtsrechtlichen Eigenkapitals zu den ungewichteten 
bilanziellen und außerbilanziellen Aktivposten inklusive Deri-
vaten. Grundsätzlich ist gemäß CRR eine Verschuldungsquote 
von 3,0 % einzuhalten. 

Mit Schreiben vom 3. November 2021 hat die EZB der Helaba 
die Erlaubnis erteilt, die WIBank für die Zwecke der Berechnung 
der Verschuldungsquote als öffentliche Entwicklungsbank im 
Sinne von Artikel 429a Absatz 2 Unterabsatz 3 der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
zu behandeln und damit die Förderdarlehen aus der Berech-
nung der Leverage Ratio herauszunehmen.

Detailliertere Informationen zur aufsichtsrechtlichen Eigenmit-
telstruktur und -ausstattung sowie zur Überleitbarkeit der 
 Eigenmittel aus der IFRS-Konzernbilanz sind im Offenlegungs-
bericht nach §  26a  KWG der Helaba-Gruppe publiziert  
(offenlegung.helaba.de).

B-159



Konzernabschluss188  Konzernanhang (Notes) 

Angaben zu Finanz-
instrumenten und außer-
bilanziellen Geschäften 

(36) Risikomanagement

Das ertragsorientierte Eingehen von Risiken unter Berücksich-
tigung des ökonomischen und aufsichtsrechtlichen Eigen-
kapitals steht im Mittelpunkt der Konzernrisikostrategie. Zur 
Risikosteuerung werden die identifizierten Risiken laufend 
 gemessen und überwacht. Hierzu werden die Methoden stetig 
weiterentwickelt. Zur Organisation des Risikomanagements, zu 
den einzelnen Risikoarten inklusive der Berücksichtigung von 
ESG-Faktoren sowie Risikokonzentrationen  ver weisen wir auf 
den Risikobericht, der Bestandteil des Lageberichts ist.

(37)  Kreditrisiken aus 
 Finanzinstrumenten

Der Helaba-Konzern wendet das dreistufige Wertminderungs-
modell des IFRS 9 auf folgende Finanzinstrumente und Bewer-
tungskategorien an:

	■ finanzielle Vermögenswerte der Bewertungskategorie AC
	■ Schuldinstrumente der Bewertungskategorie F V TOCI 

 Recycling
	■ Leasingforderungen
	■ Forderungen gemäß IFRS 15 (inklusive aktiver Vertragspos-

ten (Contract Assets))
	■ Kreditzusagen im Anwendungsbereich des IFRS  9 und 

 Finanzgarantien, soweit sie nicht erfolgswirksam zum Fair 
Value bewertet werden

Gemäß dem Expected-Credit-Loss-Modell erfolgt für sämtliche 
Finanzinstrumente im Anwendungsbereich eine Risiko-
vorsorgebildung in Höhe des erwarteten Kreditverlusts, in 
 Abhängigkeit von der jeweiligen Stufenzuordnung. 

Kumulierte Wertberichtigungen von finanziellen Vermögens-
werten der Bewertungskategorie AC werden in der Bilanz von 
den Bruttobuchwerten aktivisch abgesetzt. Bei finanziellen 
 Vermögenswerten der Bewertungskategorie FVTOCI Recycling 
erfolgt der Ausweis innerhalb des kumulierten OCI. Die kumu-
lierte Risikovorsorge für Kreditzusagen und Finanzgarantien 
wird als Rückstellung für außerbilanzielle Verpflichtungen auf 

der Passivseite der Bilanz innerhalb des Postens Rückstellungen 
separat ausgewiesen. Wertminderungen und Wertaufholungen 
werden als Zuführung und Auflösung dieser Rückstellung er-
fasst.

Risikovorsorge in Stufe 1
Bei Zugang eines Finanzinstruments erfolgt im Regelfall und 
unabhängig von seinem ursprünglichen Ausfallrisiko eine 
 Zuordnung in die Stufe 1. Eine Ausnahme hiervon bilden Finanz-
instrumente, bei denen bereits im Zugangszeitpunkt ein objek-
tiver Hinweis auf Wertminderung vorliegt und welche somit als 
POCI klassifiziert werden, sowie Leasingforderungen und For-
derungen gemäß IFRS 15, welche in Anwendung des Simplified 
Approach des IFRS 9 pauschal der Stufe 2 zugeordnet werden. 

Die Risikovorsorge in Stufe  1 wird in Höhe des 12 Months 
 Expected Credit Loss (12M ECL) gebildet. Dieser wird aus den 
erwarteten Verlusten über die Gesamtlaufzeit des Finanzinstru-
ments abgeleitet und umfasst den Anteil am Verlust, der aus 
Ausfallereignissen resultiert, die in den nächsten zwölf Monaten 
nach dem Bilanzstichtag erwartet werden.

Risikovorsorge in Stufe 2
Der Stufe 2 werden Finanzinstrumente zugeordnet, deren Aus-
fallrisiko gegenüber dem bei Erstansatz erwarteten Ausfallrisiko 
signifikant erhöht ist. Darüber hinaus sind der Stufe 2 Leasing-
forderungen sowie Forderungen gemäß IFRS 15 zugeordnet. 

Zur Beurteilung, ob eine signifikante Erhöhung des Ausfall-
risikos gegenüber dem Zugangszeitpunkt vorliegt, wird – basie-
rend auf dem etablierten internen Rating-Prozess – auf ein 
 relatives quantitatives Transferkriterium abgestellt. Hierbei wird 
die aktuell gegebene Ausfallwahrscheinlichkeit über die Rest-
laufzeit des Finanzinstruments mit der im Zugangszeitpunkt für 
diesen Zeitraum erwarteten Ausfallwahrscheinlichkeit ver-
glichen. Das erwartete Ausfallrisiko wird dabei durch Rating- 
Modul-spezifische Migrationsmatrizen und eine Verteilungs-
annahme (Quantil) abgeleitet, so dass für jedes Finanzinstrument 
ein Rating-Schwellenwert als quantitatives Transferkriterium 
bestimmt werden kann. Ergänzend wird als qualitatives Trans-
ferkriterium die Übertragung eines Instruments in die Intensiv-
kreditbearbeitung angewendet. Diese ist beispielsweise bei 
einer Überfälligkeit von mehr als 30 Tagen erforderlich. Entspre-
chend führt eine Überfälligkeit von mehr als 30 Tagen als boni-
tätsrelevantes Intensivkreditereignis stets zu einem Transfer in 
Stufe 2. Dies gilt ebenso bei der Vereinbarung von Forbearance- 
Maßnahmen.
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Die der Ausfallwahrscheinlichkeit zugrunde liegende Definition 
eines Ausfallereignisses entspricht der aufsichtsrechtlichen 
Definition nach Artikel 178 Capital Requirements Regula-
tion (CRR).

Die Kriterien für einen Transfer von Stufe 1 nach Stufe 2 gelten 
für den Rücktransfer nach Stufe 1 analog: Ein Rücktransfer in 
Stufe 1 erfolgt, wenn sich das Kreditrisiko des Finanzin struments 
wieder so weit reduziert hat, dass der Umstand der signifikanten 
Kreditrisikoerhöhung nicht mehr erfüllt ist.

In der Stufe 2 erfolgt eine Risikovorsorgebildung in Höhe der 
erwarteten Verluste aufgrund von Ausfallereignissen über die 
gesamte Restlaufzeit des Finanzinstruments (Lifetime Expected 
Credit Losses, Lifetime ECL).

Die Lifetime-ECL-Ermittlung erfolgt grundsätzlich einzel-
geschäftsbasiert. Eine Portfoliobetrachtung findet nur zur Be-
rücksichtigung bisher nicht in den Modellen zur ECL-Ermittlung 
reflektierter zukunftsorientierter Informationen, die im Rahmen 
der Risikovorsorgebildung zu berücksichtigen sind, statt. Die 
hierfür gebildete Anpassung der Risikovorsorge beläuft sich 
zum 31. Dezember 2022 auf 396 Mio. € (31. Dezember 2021: 
296 Mio. €). Dabei werden aktuelle und absehbare Risiken und 
ihre potenzielle Auswirkung auf die Ausfallwahrscheinlichkeit 
und auf die Werthaltigkeit von unterlegten Sicherheiten in aus-
gewählten Kreditportfolios untersucht. Eine detaillierte Be-
schreibung erfolgt im Abschnitt Portfoliobasierte Risiko-
vorsorge.

Zur Ermittlung des Lifetime ECL werden folgende Haupt para-
meter, Annahmen und Schätzmethoden verwendet:

	■ Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default, PD): 
Die  Lifetime PD stellt die Ausfallwahrscheinlichkeit des Kre-
ditnehmers über die gesamte Restlaufzeit des jeweiligen 
Geschäfts dar. Die Berechnung der Lifetime PD erfolgt auf 
Basis von Migrationsmatrizen für jedes Rating-Modul. Die 
Migra tionsmatrizen beschreiben die Wahrscheinlichkeit 
dafür, dass ein Kreditnehmer innerhalb der nächsten zwölf 
Monate von einer Rating-Klasse in eine andere migriert. 
 Hieraus  können sowohl die 1-Jahres-PD als auch mittels 
 Matrizenmultiplikation die Lifetime PD abgeleitet werden. 
Diese Migrationswahrscheinlichkeiten werden im Wesent-
lichen aus der Historie abgeleitet, berücksichtigen jedoch 
auch Informationen zur aktuellen Situation wie auch voraus-
schauende Informationen. 

	■ der bei einem Ausfall ausstehende Kreditbetrag (Exposure at 
Default, EAD): 
Der EAD wird hauptsächlich auf Basis des erwarteten Bar-
werts der planmäßigen und außerplanmäßigen Zahlungs-
ströme während der Restlaufzeit des Geschäfts bestimmt. 
Dies beinhaltet sowohl erwartete außerplanmäßige Tilgun-
gen als auch die Kündigungswahrscheinlichkeit für Ge-
schäfte, deren Kündigung vor Ablauf der Vertragslaufzeit 
möglich ist. Beide Parameter werden als Durchschnittswert 
aus historischen Daten berechnet.

	■ Ziehungswahrscheinlichkeit (Credit-Conversion-Faktor, CCF): 
Im Rahmen der EAD-Ermittlung wird bei Kreditzusagen die 
Ziehungswahrscheinlichkeit berücksichtigt. Der CCF bildet 
die prognostizierte Inanspruchnahme der offenen Linie bei 
Ausfall über das kommende Jahr ab. Basierend auf histori-
schem und ökonomischem Kundenverhalten bestimmt sich 
der CCF aus dem Verhältnis des Kreditbetrags, der bis zum 
Ausfall noch gezogen wird, und der offenen Linie zum 
 betrachteten Stichtag. Um im Rahmen einer Mehrperioden-
sicht die noch offene Linie bei Ausfall bestimmen zu können, 
ist zudem ein Lebend-CCF (LCCF) zu berücksichtigen. Dieser 
bildet die erwartete Inanspruchnahme einer offenen Linie im 
Zeitablauf ab, soweit kein Ausfall des Kontrahenten vorliegt. 
Die Bestimmung des LCCF wird als prozentualer Anteil der 
Ziehungen am Gesamtrahmen in der jeweiligen Periode aus 
historischen Daten berechnet.

	■ Verlustquote bei Ausfall (Loss-Given-Default, LGD): 
Die LGD unterscheidet sich für den besicherten und den un-
besicherten Teil des EAD. In die Ermittlung des besicherten 
Teils des EAD fließen geschätzte Marktwertverläufe von 
 Sicherheiten (so genannte Sicherheitenwertverläufe) ein, 
welche bei Erwartung starker makroökonomischer Schwan-
kungen gegebenenfalls zusätzlich angepasst werden. Die 
LGD ist zunächst auf zwölf Monate kalibriert. Zur Ermittlung 
von Mehrjahresverlustquoten wird sowohl der EAD als auch 
der Sicher heitenwert über zukünftige Perioden fortgeschrie-
ben. Um der IFRS-9-Anforderung einer erwartungstreuen 
Schätzung zu entsprechen, werden keine Downturn-Kompo-
nenten oder ökonomisch unangemessen hohe Sicherheits-
aufschläge  berücksichtigt. Auch die Sicherheitenanrechnung 
erfolgt nach ökonomischer Maßgabe. So werden alle wert-
haltigen Sicherheiten unabhängig von ihrer regulatorischen 
An rechenbarkeit berücksichtigt.
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	■ Restlaufzeit: 
Bei der Bestimmung der Restlaufzeit der Finanzinstrumente 
wird im Helaba-Konzern auf die maximale Vertragslaufzeit 
unter Berücksichtigung von Verlängerungsoptionen des Kre-
ditnehmers abgestellt. Bei kombinierten Finanzinstrumenten, 
das heißt Finanzinstrumenten, die aus einer Kombination von 
Kredit und revolvierender Linie bestehen wie beispielsweise 
Kontokorrentkredite, bildet die Vertragslaufzeit die tatsäch-
liche Laufzeit in der Regel nur unzureichend ab, so dass für 
diese Geschäfte eine geschätzte Laufzeit verwendet wird. 

Die Berücksichtigung zukunftsorientierter Informationen im 
Rahmen der Lifetime-ECL-Ermittlung wird zudem durch die mo-
dellimmanente Prüfung von Sonderkonstellationen sicher-
gestellt. Für den 31. Dezember 2022 wurde aufgrund des erwar-
teten makroökonomischen Umfelds eine Sonderkonstellation 
identifiziert. Siehe hierzu die Ausführungen im Abschnitt Son-
derkonstellation.

Die in die ECL-Ermittlung eingehenden Parameter unterliegen 
Schätzungsunsicherheiten, wodurch die tatsächlichen Verluste 
von den in der Risikovorsorge reflektierten erwarteten Verlusten 
abweichen können. Dabei steigt die Schätzungsunsicherheit mit 
dem betrachteten Zeithorizont der ECL-Ermittlung. Zu den un-
sicherheitsbehafteten Einflussfaktoren auf die Risikovorsorge 
gehören beispielsweise die erwartete Bonitätsentwicklung 
eines Kreditnehmers, die ökonomischen Rahmenbedingungen 
sowie die Wertentwicklung gehaltener Sicherheiten. Die in die 
ECL-Ermittlung eingehenden Parameter unterliegen einem 
 regelmäßigen Validierungsprozess. 

Risikovorsorge in Stufe 3
Die Zuordnung eines Finanzinstruments in die Stufe 3 erfolgt 
bei Vorliegen folgender objektiver Hinweise auf eine Wertmin-
derung:

	■ erhebliche finanzielle Schwierigkeiten des Schuldners
	■ keine vertragskonforme Leistung von Zins- und Tilgungs-

zahlungen
	■ Zugeständnisse seitens des Gläubigers, die nur aufgrund 

 finanzieller Schwierigkeiten des Schuldners gemacht werden 
	■ eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit für Insolvenz oder 

 finanzielle Restrukturierung des Schuldners
	■ das Verschwinden eines aktiven Markts für den Vermögens-

gegenstand aufgrund finanzieller Schwierigkeiten
	■ beobachtbare Daten, die auf einen messbaren Rückgang der 

zukünftigen erwarteten Cashflows aus einer Gruppe von fi-
nanziellen Vermögenswerten hinweisen, wobei der Rückgang 
jedoch noch nicht für den einzelnen Vermögensgegenstand 
identifiziert werden kann

Hierbei hat der Helaba-Konzern eine Harmonisierung der 
 Definition objektiver Hinweise mit der aufsichtsrechtlichen 
 Definition eines Ausfallereignisses nach Artikel 178 CRR vorge-
nommen. Ein finanzieller Vermögenswert gilt demnach als aus-
gefallen und wird der Stufe 3 zugeordnet, wenn mindestens eine 
der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:

	■ Die vollständige Rückzahlung durch den Kreditnehmer, ohne 
auf Maßnahmen wie eine Sicherheitenverwertung zurück-
zugreifen, ist unwahrscheinlich.

	■ Es besteht ein Zahlungsverzug einer wesentlichen Verbind-
lichkeit des Kreditnehmers gegenüber dem Helaba-Konzern 
von mehr als 90 (aufeinander folgenden) Tagen.

Zu einem Auseinanderfallen zwischen Stufe 3 und der aufsichts-
rechtlichen Definition eines Ausfallereignisses kann es in 
 Einzelfällen jedoch bei substanziellen Modifikationen oder ori-
ginärem Neugeschäft an ausgefallene Kreditnehmer kommen, 
welche sich bereits in der Wohlverhaltensperiode befinden. Das 
Neugeschäft ist Stufe 1 zuzuordnen, soweit keine Einordnung 
als POCI erfolgt.

Ein Rücktransfer aus Stufe 3 in die Stufe 2 beziehungsweise in 
Stufe 1 erfolgt mit Wegfall der objektiven Hinweise auf Wertmin-
derung. Die objektiven Hinweise auf Wertminderung entfallen, 
wenn kein Ausfallereignis mehr vorliegt. Dies geht mit einer 
intern festgelegten Wohlverhaltensperiode einher, welche die 
regulatorischen Anforderungen berücksichtigt. Während der 
Wohlverhaltensphase verbleiben die Engagements weiterhin in 
Stufe 3.

Für Finanzinstrumente der Stufe 3 erfolgt ebenfalls eine Risiko-
vorsorgebildung in Höhe des Lifetime ECL. Die Berechnung der 
Risikovorsorge erfolgt hierbei auf Basis individueller Cash-
flow-Schätzungen unter Berücksichtigung von verschiedenen 
Szenarien und deren Eintrittswahrscheinlichkeiten. Für Global-
limite wird der Lifetime ECL gemäß der Ermittlung in Stufe 2 
verwendet, allerdings mit der gegebenen Ausfallwahrschein-
lichkeit von 100 %.

Uneinbringliche Forderungen, bei denen mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit nach Verwertung aller Sicherheiten 
sowie Vereinnahmung sonstiger Erlöse nicht mehr mit 
 Zahlungseingängen gerechnet werden kann, werden unter In-
anspruchnahme der gebildeten Risikovorsorge oder erfolgs-
wirksam ausgebucht (Direktabschreibung).
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POCI
Finanzinstrumente, bei denen bereits bei Zugang objektive Hin-
weise auf eine Wertminderung vorliegen, unterliegen einem 
gesonderten Bewertungsansatz, dem Purchased or Originated 
Credit-Impaired Approach (POCI Approach). Für neu ausge-
gebene Finanzinstrumente sowie Finanzinstrumente nach sub-
stanzieller Modifikation ist bei Zugang zu prüfen, ob der Ein-
gang der vereinbarten vertraglichen Zahlungen ohne 
Berücksichtigung einer potenziellen Verwertung von Sicher-
heiten zu erwarten ist. Die im Ursprungszeitpunkt erfolgte Ein-
ordnung eines Finanzinstruments als POCI ist unabhängig von 
der Entwicklung seines Kreditrisikos bis zu seinem Abgang auf-
rechtzuerhalten, ein POCI unterliegt somit nicht den Transfer-
kriterien des allgemeinen Dreistufenmodells. 

Modifikationen
Vertragsänderungen an einem Finanzinstrument (Modifika-
tionen) umfassen gemäß IFRS  9 sowohl die Anpassung der 
 vertraglichen Zahlungsströme als auch die Änderung der 
Rechtslage mit Wirkung auf die Zahlungsströme von Finanz -
instrumenten. Hingegen handelt es sich in Abgrenzung zu 
 Forbearance-Maßnahmen nicht um eine Modifikation im Sinne 
des IFRS 9, wenn eine bereits im ursprünglichen Vertrag verein-
barte Klausel oder Option ausgeübt wird. Zudem werden 
 Modifikationen nach IFRS  9 unabhängig von eventuellen 
 Leistungsstörungen des Schuldners betrachtet. Jegliche Ver-
tragsänderungen werden auf das Vorliegen einer Modifikation 
beurteilt.

Die Vorschriften zu Modifikationen finden Anwendung auf zu 
fortgeführten Anschaffungskosten bewertete Finanzinstru-
mente, erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Ver-
mögenswerte der Bewertungskategorie FVTOCI Recycling 
sowie Kreditzusagen und Finanzgarantien im Anwendungs-
bereich der Wertminderungsvorschriften. Es ist zu unter-
scheiden zwischen substanziellen Modifikationen und nicht 
substanziellen Modifikationen. Im Helaba-Konzern gelten 
 Finanzinstrumente der Bewertungskategorie AC und finanzielle 
Vermögenswerte der Bewertungskategorie FVTOCI als substan-
ziell modifiziert, wenn im Rahmen von Vertragsänderungen 
bestimmte qualitative Kriterien erfüllt sind, beispielsweise ein 
Schuldnerwechsel, ein Währungswechsel oder die nachträgliche 
Vereinbarung SPPI-schädlicher Komponenten. Darüber hinaus 
wird bei finanziellen Vermögenswerten der Stufen 1 und 2 ein 
quantitativer Test durchgeführt: Weicht der – jeweils mit dem 
ursprünglichen Effektivzinssatz – abgezinste Barwert der Cash-
flows nach Modifikation um mehr als 10 % vom abgezinsten 
Barwert der ursprünglich vereinbarten Cashflows ab, gilt das 
Finanzinstrument ebenfalls als substanziell modifiziert. Wäh-
rend eine substanzielle Modifikation für finanzielle Vermögens-

werte der Stufe 1 und Stufe 2 zum erfolgswirksamen Abgang des 
Finanzinstruments und zum Zugang eines neuen Finanzinstru-
ments mit den geänderten Vertragsbedingungen führt, erfolgt 
bei einer nicht substanziellen Modifikation kein Abgang, son-
dern eine erfolgswirksame Anpassung des Bruttobuchwerts auf 
den unter Anwendung des ursprünglichen Effektivzinssatzes 
ermittelten Barwert der modifizierten Zahlungsströme. Das 
 Ergebnis aus substanziellen Modifikationen wird im Ergebnis 
aus dem Abgang von nicht erfolgswirksam zum Fair Value be-
werteten Finanzinstrumenten ausgewiesen (siehe Anhang-
angabe (14)), das Ergebnis aus nicht substanziellen Modifikati-
onen wird in einem gesonderten Posten der Konzern-Gewinn- und 
Verlustrechnung ausgewiesen (siehe Anhangangabe (6)). Für 
finanzielle Vermögenswerte in Stufe 3 sowie POCI werden die 
Effekte aus Modifikationen über einen Verbrauch der Risiko-
vorsorge abgebildet. Muss die Risikovorsorge zunächst an den 
Effekt aus der Modifikation angepasst werden, kann es zu Aus-
wirkungen auf das Risikovorsorgeergebnis kommen.

Wird ein Finanzinstrument in Stufe 2 oder 3 nicht substanziell 
modifiziert, erfolgt ein Rücktransfer in Stufe 1 gemäß den all-
gemeinen Vorschriften. Für das quantitative Transferkriterium 
wird unverändert die erwartete Ausfallwahrscheinlichkeit im 
Zugangszeitpunkt und nicht jene im Zeitpunkt der Modifikation 
zugrunde gelegt.

Die fortgeführten Anschaffungskosten vor Modifikation für 
 finanzielle Vermögenswerte, die in der Berichtsperiode nicht 
substanziell modifiziert und deren kumulierte Wertberichtigun-
gen zum Zeitpunkt der Vertragsanpassung in Höhe des Lifetime 
ECL (Stufe 2 und 3) bemessen wurden beziehungsweise bei An-
wendung des Simplified Approach mehr als 30 Tage überfällig 
waren, belaufen sich auf 52  Mio.  € (31.  Dezember  2021: 
229  Mio.  €). Die korrespondierenden Modifikationsgewinne 
oder -verluste betragen 0 Mio. € (31. Dezember 2021: kein Er-
gebnis). Es befinden sich modifizierte Vermögenswerte mit 
einem Bruttobuchwert von 40  Mio.  € (31.  Dezember  2021: 
79 Mio. €) im Bestand, die sich zum Zeitpunkt der Modifikation 
in Stufe 2 oder 3 befanden und im Berichtsjahr in Stufe 1 gewan-
dert sind. 

Für Finanzinstrumente, die in den Anwendungsbereich des 
IFRS 9 fallen, werden im Folgenden die gemäß IFRS 7 geforder-
ten quantitativen Angaben gemacht.
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Die nachstehende Tabelle zeigt die zum Bilanzstichtag gebildete 
Risikovorsorge auf Finanzinstrumente im Anwendungsbereich 
des IFRS 9:

in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Kumulierte Wertberichtigungen 849 718

Auf zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle 
Vermögenswerte 847 714

Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Zentralnotenbanken und 
Kreditinstituten 0 0

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 0 0

Kredite und Forderungen 846 714

Auf erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle 
Vermögenswerte 3 3

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 2 2

Kredite und Forderungen 1 1

Rückstellungen im Kreditgeschäft 80 71

Auf Kreditzusagen 26 27

Auf Finanzgarantien 54 44

Gesamt 929 789

Sonderkonstellation
Das aktuelle makroökonomische Umfeld ist unter anderem auf-
grund des Ukraine-Kriegs und der damit verbundenen Energie-
krise sowie des Inflationsanstiegs stark unsicherheitsbehaftet. 
Zudem reduzieren geopolitische Konflikte zunehmend die in-
ternationale Kooperationsbereitschaft. Die Berücksichtigung 
zukunftsorientierter Informationen im Rahmen der Lifetime- 
ECL-Ermittlung wird neben dem generellen Einbezug in den 
Eingangsparametern Probability of  Default (PD) und Loss- Given-
Default (LGD) durch die Prüfung von Sonderkonstellationen auf 
Subportfolioebene sicher gestellt. Sonderkonstellationen stellen 
Umstände dar, in denen eine Anpassung der Risikoparameter 
etwa aufgrund außergewöhnlicher makroökonomischer Um-
stände erforderlich ist. Das Vorliegen von Sonderkonstellatio-
nen wird auf Basis volkswirtschaftlicher Prognosen der Helaba 
im Rahmen der regulären ECL-Ermittlung quartalsweise über-
prüft. Zur Identifikation einer Sonderkonstellation werden ver-
schiedene makroökonomische Parameter szenarioabhängig 
ausgewertet. Hierzu zählen das Bruttoinlandsprodukt, die Ar-
beitslosenquote, der Ölpreis, der Konsumentenpreisindex wie 
auch Aktienkursindizes sowie Zins- und Wechselkursentwick-
lungen. Die szenarioabhängige Auswertung erfolgt unter Be-
rücksichtigung von drei Helaba-internen makroökonomischen 

Szenarien. Die Identifikation der Sonderkonstellation erfolgt 
dabei im Wesentlichen über einen Vergleich der aktuellen Port-
folio-PD mit der in den Szenarien prognostizierten Ausfallrate. 
Wird auf dieser Basis eine Sonderkonstellation für einen oder 
mehrere Risikoparameter identifiziert, erfolgt eine modellim-
manente Anpassung der  Parameter auf Subportfolioebene. Im 
Rahmen der Sonderkonstellation werden Bestände der Stufen 
1 und 2 berücksichtigt. Sollte durch die Anpassung der Ausfall-
wahrscheinlichkeit an zukunftsgerichtete, makroökonomische 
Informationen die quantitative Transferschwelle überschritten 
werden, wird ein Lifetime ECL gebildet. Ein tatsächlicher Trans-
fer erfolgt daraus nicht.

Die erwartete makroökonomische Entwicklung wurde für be-
stimmte Subportfolios als Sonderkonstellation gewertet und im 
Rahmen der Risikovorsorge berücksichtigt. Die verschiedenen 
Szenarien unterstellen unterschiedliche Annahmen bezüglich 
der weltwirtschaftlichen Entwicklung. Im Basisszenario 
schrumpft die deutsche Wirtschaft durch die negativen wirt-
schaftlichen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine zu Jahres-
beginn 2023 in die Rezession. Nach dem Wachstum von 2 % im 
Gesamtjahr 2022 wird das BIP 2023 kalenderbereinigt stagnie-
ren. Da andere Länder weniger von der Energiekrise betroffen 
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sind und stärker von den europäischen Hilfsprogrammen ge-
stützt werden, fällt das Wirtschaftswachstum in der Eurozone 
2023 leicht positiv aus. Die Inflation bleibt mit 6 % in Deutsch-
land und der Eurozone hoch. Die Auswirkungen des Klimawan-
dels spielen im Prognosehorizont auf weltwirtschaftlicher Ebene 
noch eine nachrangige Rolle und bauen sich erst langfristig auf. 
Impulse kommen hauptsächlich von Anstrengungen zur Reduk-
tion der Treibhausgase. Sie erhöhen tendenziell den Preisdruck, 
wenn auch regional stark unterschiedlich. Positive Wachstums-
effekte zunehmender Investitionen in die Dekarbonisierung 
werden dadurch konterkariert. Die Notenbanken haben die 
Geldpolitik erheblich gestrafft und das Ende der Leitzinserhö-
hungen ist noch nicht erreicht. Zur Eindämmung der hohen 
Teuerung wird der US-Leitzins im ersten Quartal 2023 auf fast 
5 % angehoben. Auch die EZB reagiert auf die sehr hohe Infla-
tion und erhöht den Hauptrefinanzierungssatz zügig auf 3,5 %. 
Aufgrund der hohen Inflation und der geldpolitischen Wende 
verharren die Kapitalmarktzinsen, im Vergleich zu den letzten 
zehn Jahren, auf einem erhöhten Niveau. Bei Unternehmens- 
und Bankanleihen führen die eingetrübten Wirtschaftsperspek-
tiven sowie das Ende der Ankaufprogramme der EZB zu erhöh-
ten Risikoprämien. 

Im negativen Alternativszenario lösen der starke Anstieg der 
Energiepreise und Lieferunterbrechungen insbesondere bei 
Erdgas Anfang 2023 sowie im Winter 2023/2024 eine tiefe und 
doppelte Rezession aus. Sie bringt vor allem in Europa einen 
Einbruch der wirtschaftlichen Aktivität mit sich. Jeweils danach 
erholt sich die Wirtschaft zögerlich. Der Ukraine-Krieg verstärkt 
den Wettbewerb um knappe Rohstoffe, die für die Energiewende 

notwendig sind. Geopolitische Konflikte reduzieren die interna-
tionale Kooperationsbereitschaft, die eine zeitnahe Reduktion 
der Klimagase fördern würde. Aufgrund des Konjunkturein-
bruchs und deutlich sinkender Inflationserwartungen senkt die 
EZB den Hauptrefinanzierungssatz 2023 bis auf 1,5 %. Kredit-
ausfälle belasten die Banken. Jenseits kurzfristiger Preisschocks 
am Energiemarkt und neuer Engpässe – auch noch mal im Win-
ter 2023/2024 – bringt der konjunkturelle Einbruch Nachfrage 
und Angebot besser ins Gleichgewicht. Der Ölpreis fällt deutlich. 
All dies senkt die Inflation. 

Im positiven Alternativszenario wird die Vertrauensstörung 
durch den Ukraine-Krieg schneller überwunden. Durch erfolg-
reiche Anpassungsmaßnahmen der Unternehmen kann die Ab-
hängigkeit von russischer Energie erfolgreich reduziert werden, 
so dass sich die Energiepreise zügig normalisieren. Aufgestaute 
Nachfrage treibt die Konjunktur. Materialknappheit und Liefer-
engpässe werden dank anziehender Investitionsdynamik über-
wunden. Eine erfolgreiche internationale Kooperation in Klima-
fragen reduziert die Planungsunsicherheit. Die Risikoprämie bei 
Rohstoffpreisen, auch für Energie, entfällt. Effizienzsteigerun-
gen in der Wirtschaft und weniger Protektionismus dämpfen 
den Preisdruck trotz starker Nachfrage. Im positiven Szenario 
ist der geldpolitische Handlungsbedarf kurzfristig ähnlich wie 
im Basisszenario. Ein restriktives Leitzinsniveau bleibt hier aber 
länger angemessen. Die EZB erhöht den Hauptrefinanzierungs-
satz bis Ende 2023 auf 3,5 %. 

Für den Hauptmarkt Deutschland wurden unter anderem fol-
gende Parameter in die Betrachtung einbezogen:

in %

Positiv Basis Negativ

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021

Bruttoinlandsprodukt 1,1 5,4 0,0 4,0 – 2,3 – 0,3

Arbeitslosenquote 5,2 4,9 5,7 5,1 6,7 6,4

Änderungsrate Verbraucherpreisindex 6,4 4,0 6,0 2,7 7,0 1,4

Kurzfristige Zinsen, 3 Monate 2,4 – 0,2 3,2 – 0,5 2,1 – 0,7

Im Vergleich zum 31. Dezember 2021 hat sich das Gesamtbild 
der makroökonomischen Parameter verschlechtert. Die Auswir-
kungen der Sonderkonstellation auf den Risikovorsorgebestand 
haben sich von 50 Mio. € zum 31. Dezember 2021 auf 87 Mio. € 
erhöht. Die ohnehin zögerliche Erholung von der COVID-19-Pan-
demie wird durch den Krieg in der Ukraine erheblich belastet. 
Zum 31. Dezember 2022 wurde die Höhe der Sonderkonstella-
tion analog zum Vorjahr auf Basis der Auswirkungen im Nega-

tivszenario berechnet, wodurch den vorhandenen Unsicherhei-
ten des makroökonomischen Umfelds Rechnung getragen wird. 
Zum Vergleich: Das gewichtete Szenario aus Basisszenario 
(Wahrscheinlichkeit 65 %), positivem (Wahrscheinlichkeit 10 %) 
und negativem Szenario (Wahrscheinlichkeit 25 %) führt zu 
einer um 12 Mio. € geringeren Risikovorsorge, das positive Sze-
nario zu einer um 22 Mio. € geringeren Risikovorsorge. Die im 
Vergleich zum 31. Dezember 2021 veränderte Wahrscheinlich-
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keitsgewichtung der Szenarien trägt den erwarteten Eintritts-
wahrscheinlichkeiten Rechnung (31. Dezember 2021: Wahr-
scheinlichkeit Basisszenario 75 %; Wahrscheinlichkeit 
Negativszenario 10 %; Wahrscheinlichkeit Positivszenario 
15 %).

Portfoliobasierte Risikovorsorge 
Zum 31. Dezember 2022 bestehen aus zukunftsorientierten In-
formationen erhöhte Risiken für Kreditausfälle. Die stark unsi-
cherheitsbehafteten Auswirkungen der Energiekrise sowie die 
anhaltenden Risiken aus der COVID-19-Pandemie sind zu be-
rücksichtigen. Diese Risiken haben sich bei der individuellen 
Risikovorsorgeermittlung nicht vollumfänglich durch Ra-
ting-Verschlechterungen beziehungsweise Ausfallereignisse 
konkretisiert. Der Anteil der finanziellen Vermögenswerte und 
außerbilanziellen Verpflichtungen in der Stufe 2 beträgt mit 
10.238 Mio. € 4,6 % des Gesamtvolumens (31. Dezember 2021: 
10.262 Mio. € beziehungsweise 4,7 %). Der Bestand an Geschäf-
ten in Stufe 3 und POCI liegt insgesamt mit 1.112 Mio. € bei 
0,5 % des Gesamtvolumens (31. Dezember 2021: 1.312 Mio. € 
beziehungsweise 0,6 %). Die tatsächlichen Rating-Verschlech-
terungen beziehungsweise Ausfallereignisse liegen damit deut-
lich unterhalb des vom Management erwarteten Anstiegs der 
Ausfallrisiken, so dass die zum 31. Dezember 2021 gebildete 
portfoliobasierte Risikovorsorge der Stufe 2 in Höhe von 
296 Mio. € um 100 Mio. € erhöht wurde. Für die portfoliobasierte 
Risikovorsorge werden Bestände der Stufen 1 und 2 berücksich-
tigt und Rating-Verschlechterungen von mindestens drei bis zu 
höchstens fünf Stufen simuliert und einzelgeschäftsbasiert be-
rechnet. Ein tatsächlicher Transfer erfolgt daraus nicht.

Zu den Stichtagen 31. Dezember 2021 und 30. Juni 2022 wurden 
die Risiken aus der COVID-19-Pandemie und Störungen der in-
ternationalen Lieferketten, dem Gaslieferstopp (30. Juni 2022) 
sowie dem Ukraine-Krieg berücksichtigt. Zum 31. Dezember 
2022 haben diese Risiken grundsätzlich weiterhin Bestand. 
Während sich die Risiken aus der COVID-19-Pandemie abge-
schwächt haben, ist aus dem Gaslieferstopp eine sich auf ver-
schiedenste Branchen auswirkende Energiekrise erwachsen. Die 
Hoffnung auf kurzfristige Beendigung des Ukraine-Kriegs ist 
geschwunden. Da die Risiken aus Störungen internationaler 
Lieferketten sich nicht mehr von den zuvor genannten Risiken 
eindeutig trennen lassen, sind sie im Rahmen der portfolioba-
sierten Risikovorsorge für die Energiekrise sowie die 
 COVID-19-Pandemie implizit berücksichtigt. Die Risikolage und 
die Unsicherheit über die Angemessenheit der Risikovorsorge 
hat sich zum 31. Dezember 2022 gegenüber dem Vorjahr und 
auch gegenüber dem 30. Juni 2022 erhöht, weil sich die Wir-
kungsketten aus den oben genannten Krisen weit verzweigen 
und Zweitrundeneffekte die Risikosituation verschärfen können.

In 2022 wurde erstmals das Risiko einer Energiekrise mit einer 
portfoliobasierten Risikovorsorge von 270 Mio. € berücksichtigt. 
Die stark gestiegenen Energiepreise gefährden die Wett-
bewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen und reduzieren so-
wohl die Konsumbereitschaft der Endverbraucher als auch die 
Investitionsbereitschaft der Unternehmen. Hierzu wurden be-
troffene Subportfolios identifiziert und für diese eine Ra-
ting-Verschlechterung unterstellt. Betroffene Subportfolios 
bilden jene Branchen, die direkt oder indirekt von steigenden 
Energiepreisen betroffen sind. Eine indirekte Betroffenheit be-
steht für Branchen mit Abhängigkeit von Zulieferprodukten, die 
ebenfalls von hohen Energiekosten betroffen sind, und solche, 
die Rohstoffe einsetzen, die nur mit hohen Energiekosten ge-
wonnen werden können.

Um das Risiko aus möglichen Sanktionen gegen Russland auf-
grund des Ukraine-Kriegs zu berücksichtigen, wurde auf direkt 
betroffene Engagements eine portfoliobasierte Risikovorsorge 
von 10 Mio. € (31. Dezember 2021: 15 Mio. €) gebildet. Diese fällt 
im Vergleich zum 31. Dezember 2021 aufgrund der Bestandsre-
duktion direkt betroffener Engagements geringer aus. 

Die portfoliobasierte Risikovorsorge beinhaltet eine Anpassung 
von 92 Mio. € für kritische Subportfolios. Dieser zusätzliche Be-
darf wurde auf Basis kritischer Subportfolios abgeschätzt, bei 
denen Rating-Verschlechterungen, Abschläge auf die Sicherhei-
tenwerte und ein Lifetime ECL angenommen wurden. Zum 
31. Dezember 2021 wurden kritische Subportfolios mit Fokus 
auf die COVID-19-Pandemie definiert. Die Identifikation kriti-
scher Subportfolios wurde seitdem weiterentwickelt, um den 
gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen angemessen 
Rechnung zu tragen, und beinhaltet zum 31. Dezember 2022 
Subportfolios mit einem signifikanten Anteil an Problem- und 
Intensivkrediten. Innerhalb der Portfolios Commercial Real 
Estate, Firmenkunden sowie Transport und Mobilien wurden 
kritische Subportfolios identifiziert. Hierdurch wird aktuellen 
und absehbaren Risiken und ihren potenziellen Auswirkungen 
auf die Ausfallwahrscheinlichkeit sowie Werthaltigkeit von Si-
cherheiten Rechnung getragen, die am Einzelgeschäft noch 
nicht quantifizierbar sind. 

Ergänzend zur Berücksichtigung kritischer Portfolios und zum 
Zweck der Kontinuität der Abdeckung von COVID-19-Risiken 
wird darüber hinaus für COVID-19-kritische Engagements ein 
portfoliobasierter Risikovorsorgebedarf von 24 Mio. € berück-
sichtigt. Aktuelle Maßnahmen des deutschen Infektionsschutz-
gesetzes sowie zum Schutz vor der Verbreitung des Virus aus 
besonders betroffenen Regionen machen deutlich, dass Risiken 
aus dem erneuten Anstieg bestehender oder mutierter Viren 
noch nicht vollständig gebannt sind und für COVID-19-kritische 
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Engagements weiterhin bestehen. COVID-19-kritische Engage-
ments sind einzeln identifizierte Kreditnehmer, bei denen hohe 
Auswirkungen auf die finanzwirtschaftliche Lage aufgrund der 
Pandemie bestehen oder in naher Zukunft zu erwarten sind und 
die nicht bereits über ein kritisches Subportfolio berücksichtigt 
sind. 

Die  Höhe der portfoliobasierten Risikovorsorge unterliegt we-
sentlichen Schätzunsicherheiten. Wenn die unterstellten 
 Rating-Verschlechterungen um eine Rating-Stufe geringer aus-
fallen als erwartet, sinkt der portfoliobasierte Risikovorsorge-
bedarf um 105 Mio. €; fallen diese jedoch um eine Rating-Stufe 
höher aus, steigt der Bedarf um 129 Mio. €. 

Die Kreditrisiken im Helaba-Konzern werden im Rahmen des 
implementierten Kreditprozesses intensiv auf mögliche Auswir-
kungen von Energiekrise, Ukraine-Krieg und COVID-19-Pande-
mie überwacht. In Bezug auf die Überwachung dieser Risiken 
verweisen wir auf den Risikobericht, der Bestandteil des Lage-
berichts ist.

Ergänzende Angaben zur COVID-19-Pandemie
Um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Bemühungen zur 
Eindämmung der COVID-19-Pandemie zu minimieren, haben 
die EU-Mitgliedstaaten umfassende Unterstützungsmaßnah-
men getroffen. Zu diesen Maßnahmen gehören Moratorien hin-
sichtlich der Begleichung von Kreditverpflichtungen, die für eine 
breit gefasste Gruppe von Schuldnern gelten und einheitliche 
Bedingungen hinsichtlich der Zahlungsplanänderungen vorse-
hen, mit dem Ziel, die kurzfristigen Liquiditätsprobleme der 
Kreditnehmer zu reduzieren. Der Helaba-Konzern unterlag dem 
gesetzlichen Moratorium mit Wirkung bis zum 30. Juni 2020 für 
Verbraucherdarlehen gemäß Art. 240 § 3 EGBGB (Einführungs-
gesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch) und ist dem „vdp-Mora-
torium Tilgung“, einem nicht legislativen Moratorium für den 
Bereich gewerblicher Immobilienfinanzierung, beigetreten. Das 
„vdp-Moratorium Tilgung“ gewährt die Stundung nur in Form 
einer Tilgungsaussetzung. Die ausgesetzten Tilgungsleistun-
gen sind am regulären Ende der Laufzeit des Darlehensvertrags 
zurückzuzahlen. Beide Moratorien gelten als EBA-konform und 
führten somit während ihrer Laufzeit nicht zu einer Einwertung 
als Forbearance-Maßnahme. Der Bruttobuchwert von Krediten, 
die einem genehmigten EBA-konformen Moratorium unterla-
gen, beläuft sich zum 31. Dezember 2022 auf 266 Mio. € (31. De-
zember 2021: 284 Mio. €). Am Bilanzstichtag waren alle geneh-
migten Moratorien bereits ausgelaufen.

Seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie unterstützen Re-
gierungen und Institutionen mit Liquiditätshilfen, Stützungs- 
und Hilfsprogrammen. Die Helaba hat zum 31. Dezember 2022 

Kredite mit staatlicher Garantie im COVID-19-Kontext (Kf W- 
Programme, Landesbürgschaften) in Höhe von 690 Mio. € auf 
den Büchern (31. Dezember 2021: 740 Mio. €). Die Haftungsent-
lastung bei den KfW-Programmen liegt je nach Programm bei 
80 % oder 90 %. Programme mit voller Haftungsentlastung 
werden außerhalb der Bilanz als Treuhandgeschäft abgebildet 
(siehe Anhangangabe (49)).

Darüber hinaus bestanden zum 31. Dezember 2022 Forderun-
gen mit einem Bruttobuchwert in Höhe von 1.341 Mio. € (31. De-
zember 2021: 1.608 Mio. €), für welche COVID-19-bezogene 
Forbearance-Maßnahmen, insbesondere Covenant-Waiver und 
individuelle Stundungsvereinbarungen, genehmigt wurden. Bei 
jeder festgestellten Forbearance-Maßnahme wird im 
Helaba-Konzern für das Schuldinstrument geprüft, ob hierdurch 
ein Ausfallereignis ausgelöst wird. Löst die Forbearance-Maß-
nahme ein Ausfallereignis aus, wird das Instrument in Stufe 3 
transferiert, andernfalls erfolgt ein Transfer in Stufe 2.
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Angaben für zu fortgeführten Anschaffungskosten  
bewertete finanzielle Vermögenswerte
Die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziel-
len Vermögenswerte und die darauf gebildeten kumulierten 
Wertberichtigungen teilten sich zum 31. Dezember 2022 auf die 
Wertminderungsstufen des IFRS-9-Impairment-Modells wie 
folgt auf: 

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte in Mio. €

Bruttobuchwert Kumulierte Wertberichtigungen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt

Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Zen-
tralnotenbanken und Kreditinstituten 39.980 0 – – 39.980 0 0 – – 0

Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere 1.775 – – – 1.775 0 – – – 0

Kredite und Forderungen 120.636 8.162 941 6 129.745 38 564 243 1 846

Gesamt 162.390 8.162 941 6 171.500 38 564 243 1 847

Nachstehend die Werte zum 31. Dezember 2021:

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte in Mio. €

Bruttobuchwert Kumulierte Wertberichtigungen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt

Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Zen-
tralnotenbanken und Kreditinstituten 33.682 0 – – 33.682 0 0 – – 0

Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere 389 0 – – 389 0 – – – 0

Kredite und Forderungen 120.804 8.411 1.119 6 130.339 36 437 240 1 714

Gesamt 154.874 8.411 1.119 6 164.410 36 437 240 1 714

Auf finanzielle Vermögenswerte im Simplified Approach in 
Stufe 2 und 3 mit einem Bruttobuchwert von 249 Mio. € (31. De-
zember 2021: 176 Mio. €) entfallen kumulierte Wertberichtigun-
gen in Höhe von 6 Mio. € (31. Dezember 2021: 4 Mio. €). Auf eine 
separate Darstellung wird aus Wesentlichkeitsgründen in der 
Folge verzichtet. Die kumulierten Wertberichtigungen auf Sicht- 
und Tagesgeldguthaben bei Zentralnotenbanken und Kreditin-
stituten sowie Schuldverschreibungen und andere festverzins-
liche Wertpapiere haben sich sowohl im aktuellen Jahr als auch 
in der Vergleichsperiode nicht wesentlich verändert. 
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Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung der auf zu 
 fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Ver-
mögenswerte gebildeten Risikovorsorge im Berichtszeitraum 
nach Stufen:

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte in Mio. €

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt

Kredite und Forderungen

Stand zum 1.1.2022 36 437 240 1 714

Gesamte Veränderung der Risikovorsorge aufgrund von Stufentransfers 14 – 18 4 – –

Transfer zu Stufe 1 17 – 17 – 0 – –

Transfer zu Stufe 2 – 3 3 – 0 – –

Transfer zu Stufe 3 – 0 – 4 4 – –

Zuführungen 74 261 132 1 467

Neu aufgelegte / erworbene finanzielle Vermögenswerte 30 14 2 – 45

Sonstige Zuführungen 44 247 130 1 422

Zinseffekt in Stufe 3 aus Bruttobuchwertfortschreibung – – 8 0 8

Auflösungen – 89 – 113 – 103 – 1 – 306

Auflösungen aus Rückzahlungen (Abgang) – 11 – 7 – 1 – 0 – 18

Sonstige Auflösungen – 78 – 107 – 102 – 1 – 287

Verbräuche – – – 38 – – 38

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige 
 Veränderungen 3 – 2 1 – 1

Stand zum 31.12.2022 38 564 243 1 846
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Im Vorjahreszeitraum entwickelte sich die Risikovorsorge  
wie folgt:

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte in Mio. €

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt

Kredite und Forderungen

Stand zum 1.1.2021 43 355 155 – 0 553

Gesamte Veränderung der Risikovorsorge aufgrund von Stufentransfers 11 – 25 14 – –

Transfer zu Stufe 1 16 – 16 – 0 – –

Transfer zu Stufe 2 – 5 5 – 1 – –

Transfer zu Stufe 3 – 0 – 14 14 – –

Zuführungen 50 280 175 2 507

Neu aufgelegte / erworbene finanzielle Vermögenswerte 16 12 1 – 29

Sonstige Zuführungen 34 269 174 2 479

Zinseffekt in Stufe 3 aus Bruttobuchwertfortschreibung – – 5 0 5

Auflösungen – 70 – 175 – 68 – 1 – 314

Auflösungen aus Rückzahlungen (Abgang) – 5 – 14 – 1 – – 20

Sonstige Auflösungen – 64 – 161 – 67 – 1 – 294

Verbräuche – – – 46 – 0 – 46

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige 
 Veränderungen 1 1 6 – 8

Stand zum 31.12.2021 36 437 240 1 714

Die Bruttobuchwerte der zu fortgeführten Anschaffungskosten 
bewerteten finanziellen Vermögenswerte beinhalten Schuldver-
schreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere, Kredite 
und Forderungen sowie die Sicht- und Tagesgeldguthaben bei 
Zentralnotenbanken und Kreditinstituten. Im Bruttobuchwert-
spiegel werden nur Transferbewegungen abgebildet, die sich 
bereits durch Rating-Verschlechterungen beziehungsweise 
Ausfallereignisse konkretisiert haben. Die im Rahmen der port-
foliobasierten Risikovorsorge sowie der Sonderkonstellation 
simulierten Stufentransfers von Stufe 1 in Stufe 2 zur Berück-
sichtigung zukunftsorientierter Informationen sind im Brutto-
buchwertspiegel nicht abgebildet. Diese Stufentransfers werden 
erst dargestellt, wenn sie sich bei den Einzelgeschäften materi-
alisieren.
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Die Bruttobuchwerte haben sich im Berichtszeitraum wie folgt 
entwickelt:

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte in Mio. €

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt

Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Zentralnotenbanken und 
Kreditinstituten

Stand zum 1.1.2022 33.682 0 – – 33.682

Neu aufgelegte / erworbene finanzielle Vermögenswerte 3.798.525 – – – 3.798.525

Bestandsveränderung Kontokorrent 6.280 – 0 – – 6.280

Abgänge inklusive Tilgungen – 3.798.607 – – – – 3.798.607

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige 
Veränderungen 100 – – – 100

Stand zum 31.12.2022 39.980 0 – – 39.980

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

Stand zum 1.1.2022 389 0 – – 389

Neu aufgelegte / erworbene finanzielle Vermögenswerte 1.397 – – – 1.397

Abgänge inklusive Tilgungen – 24 – – – – 24

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige 
Veränderungen 14 – 0 – – 14

Stand zum 31.12.2022 1.775 – – – 1.775

Kredite und Forderungen

Stand zum 1.1.2022 120.804 8.411 1.119 6 130.339

Veränderungen des Konsolidierungskreises 2 – – – 2

Neu aufgelegte / erworbene finanzielle Vermögenswerte 69.634 855 62 2 70.553

Bestandsveränderung Kontokorrent – 2.998 – 531 – 1 – 0 – 3.530

Stufentransfers – 1.768 1.461 307 – –

Transfer zu Stufe 1 5.722 – 5.714 – 8 – –

Transfer zu Stufe 2 – 7.314 7.480 – 167 – –

Transfer zu Stufe 3 – 177 – 305 482 – –

Abgänge inklusive Tilgungen – 61.901 – 1.653 – 336 – 2 – 63.892

Abschreibungen – – – 34 – – 34

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige 
Veränderungen – 3.136 – 381 – 175 0 – 3.693

Stand zum 31.12.2022 120.636 8.162 941 6 129.745

Die Zu- und Abgänge in den Sicht- und Tagesgeldguthaben bei 
Zentralnotenbanken und Kreditinstituten betreffen überwie-
gend Übernachtanlagen bei der Bundesbank.
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Konzernabschluss200  Konzernanhang (Notes) 

Im Vorjahreszeitraum entwickelten sich die Bruttobuchwerte 
wie folgt:

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte in Mio. €

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt

Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Zentralnotenbanken und 
Kreditinstituten

Stand zum 1.1.2021 26.038 – – – 26.038

Veränderungen des Konsolidierungskreises – 137 – – – – 137

Neu aufgelegte / erworbene finanzielle Vermögenswerte 10.185 – – – 10.185

Bestandsveränderung Kontokorrent 7.885 – 0 – – 7.885

Stufentransfers – 0 0 – – –

Transfer zu Stufe 2 – 0 0 – – –

Abgänge inklusive Tilgungen – 10.359 – – – – 10.359

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige 
Veränderungen 70 – – – 70

Stand zum 31.12.2021 33.682 0 – – 33.682

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

Stand zum 1.1.2021 – – – – –

Neu aufgelegte / erworbene finanzielle Vermögenswerte 461 – – – 461

Abgänge inklusive Tilgungen – 73 0 – – – 73

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige 
Veränderungen 0 – – – 0

Stand zum 31.12.2021 389 0 – – 389

Kredite und Forderungen

Stand zum 1.1.2021 124.386 7.280 732 2 132.400

Neu aufgelegte / erworbene finanzielle Vermögenswerte 45.021 709 101 6 45.836

Bestandsveränderung Kontokorrent 2.742 – 277 – 8 – 2.457

Stufentransfers – 5.323 4.439 884 – –

Transfer zu Stufe 1 3.071 – 3.067 – 4 – –

Transfer zu Stufe 2 – 8.287 8.343 – 56 – –

Transfer zu Stufe 3 – 108 – 836 944 – –

Modifikationen ohne Ausbuchung 0 – – – 0

Abgänge inklusive Tilgungen – 41.253 – 2.482 – 277 – 2 – 44.015

Abschreibungen – – – 26 – 0 – 26

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige 
Veränderungen – 4.768 – 1.259 – 287 0 – 6.314

Stand zum 31.12.2021 120.804 8.411 1.119 6 130.339
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Die Bruttobuchwerte und kumulierten Wertberichtigungen von 
zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen 
Vermögenswerten verteilen sich auf folgende Kontrahenten-
sektoren.

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte in Mio. €

Bruttobuchwert Kumulierte Wertberichtigungen

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021

Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Zentralnotenbanken und 
 Kreditinstituten 39.980 33.682 0 0

Zentralnotenbanken 39.807 33.452 0 0

Girozentralen 60 17 – –

Sparkassen 12 24 0 0

Sonstige Kreditinstitute 101 189 0 0

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 1.775 389 0 0

Girozentralen 5 – 0 –

Sonstige Kreditinstitute 1.751 389 0 0

Sonstige finanzielle Unternehmen 14 0 0 –

Öffentliche Haushalte 5 – 0 –

Kredite und Forderungen 129.745 130.339 846 714

Zentralnotenbanken 54 56 – –

Girozentralen 356 322 0 0

Sparkassen 7.833 6.681 0 0

Sonstige Kreditinstitute 4.596 8.628 2 1

Sonstige finanzielle Unternehmen 12.197 10.453 6 8

Nichtfinanzielle Unternehmen 69.206 67.094 802 672

Öffentliche Haushalte 27.016 28.795 0 1

Private Haushalte 8.487 8.310 36 32

Gesamt 171.500 164.410 847 714
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Konzernabschluss202  Konzernanhang (Notes) 

Die Buchwerte und kumulierten Wertberichtigungen der Kredite 
und Forderungen an nichtfinanzielle Unternehmen entfallen auf 
folgende Branchen:

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte in Mio. €

Bruttobuchwert Kumulierte Wertberichtigungen

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 0 1 0 0

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 44 76 1 1

Verarbeitendes Gewerbe 6.082 5.370 38 39

Energieversorgung 7.179 6.624 31 21

Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung 2.732 2.944 0 0

Baugewerbe 786 810 2 3

Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz 2.225 1.478 37 7

Verkehr und Lagerei 4.938 5.163 50 84

Gastgewerbe 119 111 0 1

Information und Kommunikation 2.952 2.410 10 7

Grundstücks- und Wohnungswesen 34.129 33.232 617 482

Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen 
Dienstleistungen 1.131 1.588 2 10

Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen 2.521 2.509 8 13

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung 1.474 1.632 0 0

Erziehung und Unterricht 453 377 1 0

Gesundheits- und Sozialwesen 1.266 1.436 2 2

Kunst, Unterhaltung und Erholung 418 374 2 0

Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 757 956 1 1

Nichtfinanzielle Unternehmen 69.206 67.094 802 672
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Nachstehende Tabelle zeigt die Buchwerte der zu fortgeführten 
Anschaffungskosten bewerteten finanziellen Vermögenswerte 
nach ihrer Zuordnung zu den internen Rating-Klassen:

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt

Sicht- und Tagesgeldguthaben  
bei Zentralnotenbanken und Kredit-
instituten

Bruttobuchwert 39.980 0 – – 39.980 33.682 0 – – 33.682

Interne Klasse 0 – 3 39.875 – – – 39.875 33.444 – – – 33.444

Interne Klasse 4 – 7 41 – – – 41 30 – – – 30

Interne Klasse 8 – 11 0 0 – – 1 206 0 – – 207

Ohne Zuordnung zu internen 
 Rating-Klassen 64 – – – 64 2 – – – 2

Kumulierte Wertberichtigungen 0 0 – – 0 0 0 – – 0

Nettobuchwert 39.980 0 – – 39.980 33.682 0 – – 33.682

Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere

Bruttobuchwert 1.775 – – – 1.775 389 0 – – 389

Interne Klasse 0 – 3 345 – – – 345 – – – – –

Interne Klasse 4 – 7 1.369 – – – 1.369 389 – – – 389

Interne Klasse 8 – 11 61 – – – 61 – – – – –

Ohne Zuordnung zu internen 
 Rating-Klassen – – – – – – 0 – – 0

Kumulierte Wertberichtigungen 0 – – – 0 0 – – – 0

Nettobuchwert 1.774 – – – 1.774 389 0 – – 389

Kredite und Forderungen

Bruttobuchwert 120.636 8.162 941 6 129.745 120.804 8.411 1.119 6 130.339

Interne Klasse 0 – 3 48.351 41 – – 48.392 47.195 20 – – 47.215

Interne Klasse 4 – 7 29.086 505 – – 29.592 32.202 227 – 0 32.430

Interne Klasse 8 – 11 31.659 2.095 – 1 33.755 30.340 2.845 – 1 33.187

Interne Klasse 12 – 15 9.031 3.242 – 0 12.273 8.676 2.824 – 0 11.500

Interne Klasse 16 – 20 1.305 1.556 – 0 2.861 1.133 1.982 – 0 3.116

Interne Klasse 21 485 700 – – 1.185 461 479 – – 940

Interne Klasse 22 – 24 (Defaulted) – – 940 5 945 – – 1.118 5 1.122

Ohne Zuordnung zu internen 
 Rating-Klassen 719 22 1 – 742 795 33 1 – 830

Kumulierte Wertberichtigungen 38 564 243 1 846 36 437 240 1 714

Nettobuchwert 120.598 7.597 698 5 128.898 120.768 7.974 879 5 129.625
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Konzernabschluss204  Konzernanhang (Notes) 

Die Bonitätsbeurteilung erfolgt beim Helaba-Konzern anhand 
einer 25-stufigen Ausfall-Rating-Skala. Die folgende Tabelle 
zeigt die Überleitung der Rating-Klassen zu den Ratings der 
Agenturen S&P, Moody’s und Fitch sowie die internen mittleren 
Ausfallwahrscheinlichkeiten:

 

Mittlere Ausfall-
wahrscheinlichkeit Mappingskala auf externe Ratings

 in % S&P Moody’s Fitch

Interne Klasse 0 – 3 0,00 – 0,03 AAA bis A+ Aaa bis A1 AAA bis AA –

Interne Klasse 4 – 7 0,04 – 0,09 A+ bis A – A2 bis Baa1 A+ bis A –

Interne Klasse 8 – 11 0,12 – 0,39 BBB+ bis BBB – Baa1 bis Ba1 BBB+ bis BBB –

Interne Klasse 12 – 15 0,59 – 1,98 BB+ bis BB – Ba1 bis B1 BB+ bis BB –

Interne Klasse 16 – 20 2,96 – 15,00 B+ bis B – B1 bis C B+ bis B –

Interne Klasse 21 20 CCC bis C Caa bis C CCC bis C

Interne Klasse 22 – 24 (Defaulted) 100 Default Default Default
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Angaben für erfolgsneutral zum Fair Value bewertete 
finanzielle Vermögenswerte 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Buchwerte von erfolgs neutral 
zum Fair Value bewerteten finanziellen Vermögenswerten sowie 
die Höhe der darauf gebildeten kumulierten Wertberich ti-
gungen zum 31. Dezember 2022:

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte in Mio. €

Buchwert (Fair Value) Kumulierte Wertberichtigungen (im OCI erfasst)

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt

Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere 14.518 253 – – 14.771 2 0 – – 2

Kredite und Forderungen 778 4 – – 782 1 0 – – 1

Gesamt 15.296 257 – – 15.553 3 0 – – 3

Nachstehende Tabelle zeigt die Buchwerte von erfolgsneutral 
zum Fair Value bewerteten finanziellen Vermögenswerten sowie 
die Höhe der darauf gebildeten kumulierten Wertberichti-
gungen zum 31. Dezember 2021:

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte in Mio. €

Buchwert (Fair Value) Kumulierte Wertberichtigungen (im OCI erfasst)

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt

Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere 16.460 46 – – 16.506 2 0 – – 2

Kredite und Forderungen 649 7 – – 656 1 0 – – 1

Gesamt 17.109 53 – – 17.162 3 0 – – 3

Die kumulierten Wertberichtigungen auf erfolgsneutral zum Fair 
Value bewertete finanzielle Vermögenswerte haben sich sowohl 
im aktuellen Jahr als auch in der Vergleichsperiode nicht we-
sentlich verändert. 
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Die Bruttobuchwerte der erfolgsneutral zum Fair Value bewer-
teten Vermögenswerte haben sich im Berichtszeitraum wie folgt 
entwickelt:

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte in Mio. €

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

Stand zum 1.1.2022 16.344 46 – – 16.390

Neu aufgelegte / erworbene finanzielle Vermögenswerte 6.057 – – – 6.057

Stufentransfers – 110 110 – – –

Transfer zu Stufe 1 48 – 48 – – –

Transfer zu Stufe 2 – 158 158 – – –

Abgänge inklusive Tilgungen – 6.417 – 26 – – – 6.443

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige 
 Veränderungen – 942 128 – – – 814

Stand zum 31.12.2022 14.934 257 – – 15.191

Im OCI erfasste Fair Value-Änderungen – 416 – 4 – – – 420

Fair Value zum 31.12.2022 14.518 253 – – 14.771

Kredite und Forderungen

Stand zum 1.1.2022 653 7 – – 660

Neu aufgelegte / erworbene finanzielle Vermögenswerte 266 – – – 266

Abgänge inklusive Tilgungen – 68 – 3 – – – 71

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige 
 Veränderungen 3 – 0 – – 3

Stand zum 31.12.2022 854 4 – – 858

Im OCI erfasste Fair Value-Änderungen – 76 – 0 – – – 77

Fair Value zum 31.12.2022 778 4 – – 782
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Im Vorjahreszeitraum entwickelten sich die Bruttobuchwerte der 
erfolgsneutral zum Fair Value bewerteten Vermögenswerte wie 
folgt:

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte in Mio. €

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

Stand zum 1.1.2021 20.069 – – – 20.069

Veränderungen des Konsolidierungskreises – 290 – – – – 290

Neu aufgelegte / erworbene finanzielle Vermögenswerte 2.605 – – – 2.605

Stufentransfers – 46 46 – – –

Transfer zu Stufe 2 – 46 46 – – –

Abgänge inklusive Tilgungen – 5.894 – – – – 5.894

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige 
 Veränderungen – 101 0 – – – 100

Stand zum 31.12.2021 16.344 46 – – 16.390

Im OCI erfasste Fair Value-Änderungen 116 0 – – 116

Fair Value zum 31.12.2021 16.460 46 – – 16.506

Kredite und Forderungen

Stand zum 1.1.2021 671 7 – – 678

Neu aufgelegte / erworbene finanzielle Vermögenswerte 164 – – – 164

Stufentransfers – – – – –

Transfer zu Stufe 1 51 – 51 – – –

Transfer zu Stufe 2 – 51 51 – – –

Abgänge inklusive Tilgungen – 181 – – – – 181

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige 
 Veränderungen – 1 – – – – 1

Stand zum 31.12.2021 653 7 – – 660

Im OCI erfasste Fair Value-Änderungen – 4 – 0 – – – 4

Fair Value zum 31.12.2021 649 7 – – 656
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Konzernabschluss208  Konzernanhang (Notes) 

Die Buchwerte und die erfolgsneutral im OCI erfassten Wert-
berichtigungen verteilen sich auf Kontrahentensektoren wie 
folgt:

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte in Mio. €

Buchwert (Fair Value)
Kumulierte Wertberichtigung 

(im OCI erfasst)

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 14.771 16.506 2 2

Girozentralen 614 595 0 0

Sonstige Kreditinstitute 10.354 10.960 1 2

Sonstige finanzielle Unternehmen 244 193 0 0

Nichtfinanzielle Unternehmen 189 182 0 0

Öffentliche Haushalte 3.370 4.576 0 0

Kredite und Forderungen 782 656 1 1

Sonstige finanzielle Unternehmen 45 28 0 0

Nichtfinanzielle Unternehmen 737 628 1 1

Gesamt 15.553 17.162 3 3

Die Buchwerte und kumulierten Wertberichtigungen der Kredite 
und Forderungen an nichtfinanzielle Unternehmen entfallen auf 
folgende Branchen:

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte in Mio. €

Buchwert (Fair Value)
Kumulierte Wertberichtigung 

(im OCI erfasst)

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 11 12 0 0

Verarbeitendes Gewerbe 363 292 0 0

Energieversorgung 104 83 0 0

Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz 47 33 0 0

Verkehr und Lagerei 51 64 0 0

Information und Kommunikation 25 28 0 0

Grundstücks- und Wohnungswesen 86 73 0 0

Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen 
Dienstleistungen 50 44 0 0

Nichtfinanzielle Unternehmen 737 628 1 1
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Nachstehende Tabelle zeigt die Bruttobuchwerte der erfolgs-
neutral zum Fair Value bewerteten finanziellen Vermögenswerte 
nach ihrer Zuordnung zu den internen Rating-Klassen:

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt

Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere

Bruttobuchwert 14.934 257 – – 15.191 16.344 46 – – 16.390

Interne Klasse 0 – 3 8.298 – – – 8.298 8.816 – – – 8.816

Interne Klasse 4 – 7 5.721 – – – 5.721 6.908 – – – 6.908

Interne Klasse 8 – 11 811 257 – – 1.068 614 46 – – 660

Interne Klasse 12 – 15 59 – – – 59 1 – – – 1

Ohne Zuordnung zu internen 
 Rating-Klassen 45 – – – 45 5 – – – 5

Kumulierte Wertberichtigungen 2 0 – – 2 2 0 – – 2

Nettobuchwert 14.932 257 – – 15.189 16.342 46 – – 16.388

Fair Value gesamt 14.518 253 – – 14.771 16.460 46 – – 16.506

Kredite und Forderungen

Bruttobuchwert 854 4 – – 858 653 7 – – 660

Interne Klasse 0 – 3 58 – – – 58 10 – – – 10

Interne Klasse 4 – 7 260 – – – 260 219 – – – 219

Interne Klasse 8 – 11 523 – – – 523 415 – – – 415

Interne Klasse 12 – 15 14 4 – – 18 9 – – – 9

Interne Klasse 16 – 20 – – – – – – 7 – – 7

Kumulierte Wertberichtigungen 1 0 – – 1 1 0 – – 1

Nettobuchwert 854 4 – – 858 652 7 – – 659

Fair Value gesamt 778 4 – – 782 649 7 – – 656
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Angaben für außerbilanzielle Verpflichtungen
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Nominalbeträge von Kredit-
zusagen sowie maximalen Garantiebeträge von Finanzgarantien 
(im Folgenden allgemein als Nominalbetrag bezeichnet) sowie 
die darauf gebildeten Rückstellungen zum 31. Dezember 2022:

Außerbilanzielle Verpflichtungen in Mio. €

Nominalbetrag Rückstellungen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt

Kreditzusagen 30.311 1.361 34 2 31.708 8 9 9 0 26

Finanzgarantien 5.415 457 117 12 6.001 3 8 41 2 54

Gesamt 35.726 1.819 151 14 37.709 11 17 50 2 80

Nachstehend die Werte zum 31. Dezember 2021:

Außerbilanzielle Verpflichtungen in Mio. €

Nominalbetrag Rückstellungen

Stufe 11) Stufe 21) Stufe 3 POCI Gesamt1) Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt

Kreditzusagen 27.638 1.196 73 1 28.908 8 12 6 0 27

Finanzgarantien 5.238 602 103 10 5.953 4 15 26 – 44

Gesamt 32.875 1.798 176 11 34.861 12 27 32 0 71

1)  Vorjahreszahlen korrigiert: Im Vorjahr wurden unter den Finanzgarantien Bürgschaften, die außerhalb der Wertminderungsvorschriften von IFRS 9 liegen, aus-
gewiesen. Die Korrektur betrifft Stage 1 mit – 2.851 Mio. € und Stage 2 mit – 2 Mio. €. Die hierauf gebildeten Rückstellungen führten zu keiner Anpassung der 
Vorjahreswerte. Siehe auch Anhangangabe (1).
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Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Rückstel-
lungen für Kreditzusagen und Finanzgarantien im Berichtszeit-
raum:

Außerbilanzielle Verpflichtungen in Mio. €

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt

Kreditzusagen

Stand zum 1.1.2022 8 12 6 0 27

Gesamte Veränderung der Rückstellung aufgrund von Stufentransfers 7 – 7 0 – –

Transfer zu Stufe 1 8 – 8 – 0 – –

Transfer zu Stufe 2 – 1 1 – 0 – –

Transfer zu Stufe 3 – 0 – 0 0 – –

Zuführungen 20 31 23 0 75

Neu ausgegebene Kreditzusagen 16 3 – – 19

Sonstige Zuführungen 4 28 23 0 55

Auflösungen – 28 – 27 – 21 – 0 – 76

Inanspruchnahme (Ziehung der Kreditzusage) – 11 – 10 – 3 – 0 – 24

Sonstige Auflösungen – 17 – 17 – 18 – 0 – 52

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige 
 Veränderungen – 0 0 0 – 0

Stand zum 31.12.2022 8 9 9 0 26

Finanzgarantien

Stand zum 1.1.2022 4 15 26 – 44

Gesamte Veränderung der Rückstellung aufgrund von Stufentransfers 2 – 4 1 – –

Transfer zu Stufe 1 3 – 3 – – –

Transfer zu Stufe 2 – 0 0 – – –

Transfer zu Stufe 3 – 0 – 1 1 – –

Zuführungen 5 8 22 2 36

Neu ausgegebene Finanzgarantien 2 1 – – 3

Sonstige Zuführungen 3 7 22 2 33

Auflösungen – 8 – 11 – 8 – 0 – 27

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige 
 Veränderungen 0 0 – 0 – 0

Stand zum 31.12.2022 3 8 41 2 54
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Nachstehend die Entwicklung der Rückstellungen für Kredit-
zusagen und Finanzgarantien im Vorjahreszeitraum:

Außerbilanzielle Verpflichtungen in Mio. €

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt

Kreditzusagen

Stand zum 1.1.2021 8 13 4 0 25

Gesamte Veränderung der Rückstellung aufgrund von Stufentransfers 3 – 5 2 – –

Transfer zu Stufe 1 4 – 4 – 0 – –

Transfer zu Stufe 2 – 0 0 – 0 – –

Transfer zu Stufe 3 – 0 – 2 2 – –

Zuführungen 12 23 17 1 53

Neu ausgegebene Kreditzusagen 8 2 0 0 9

Sonstige Zuführungen 4 22 17 1 44

Auflösungen – 15 – 19 – 16 – 0 – 50

Inanspruchnahme (Ziehung der Kreditzusage) – 9 – 11 – 4 – 0 – 24

Sonstige Auflösungen – 7 – 7 – 12 – 0 – 26

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige 
 Veränderungen 0 0 0 – 0

Stand zum 31.12.2021 8 12 6 0 27

Finanzgarantien

Stand zum 1.1.2021 3 14 13 – 30

Gesamte Veränderung der Rückstellung aufgrund von Stufentransfers 1 – 6 5 – –

Transfer zu Stufe 1 2 – 2 – – –

Transfer zu Stufe 2 – 1 1 – – –

Transfer zu Stufe 3 – – 5 5 – –

Zuführungen 4 14 12 3 32

Neu ausgegebene Finanzgarantien 2 1 1 – 3

Sonstige Zuführungen 2 13 10 3 29

Auflösungen – 4 – 7 – 4 – 3 – 19

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige 
 Veränderungen 0 0 – 0 – 0

Stand zum 31.12.2021 4 15 26 – 44
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Die Nominalbeträge von Kreditzusagen und Finanzgarantien 
haben sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Außerbilanzielle Verpflichtungen in Mio. €

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt

Kreditzusagen

Stand zum 1.1.2022 27.637,51 1.196 73 1 28.908

Veränderungen des Konsolidierungskreises 11 – – – 11

Neu ausgegebene Kreditzusagen 20.957 425 1 1 21.385

Bestandsveränderung Kontokorrent – 800 93 – 3 0 – 710

Stufentransfers – 563 556 7 – –

Transfer zu Stufe 1 1.039 – 1.039 – 0 – –

Transfer zu Stufe 2 – 1.599 1.601 – 1 – –

Transfer zu Stufe 3 – 3 – 6 9 – –

Ziehung (Inanspruchnahme der Kreditzusage) – 17.706 – 792 – 96 – 3 – 18.596

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige 
 Veränderungen 775 – 118 51 2 710

Stand zum 31.12.2022 30.311 1.361 34 2 31.708

Finanzgarantien

Stand zum 1.1.2022 5.238 602 103 10 5.953

Neu ausgegebene Finanzgarantien 1.750 98 6 2 1.855

Stufentransfers 40 – 63 23 – –

Transfer zu Stufe 1 148 – 148 – – –

Transfer zu Stufe 2 – 100 100 – – –

Transfer zu Stufe 3 – 7 – 16 23 – –

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige 
 Veränderungen – 1.612 – 179 – 15 – – 1.806

Stand zum 31.12.2022 5.415 457 117 12 6.001
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Nachstehend die Entwicklung der Nominalbeträge im Vor-
jahreszeitraum:

Außerbilanzielle Verpflichtungen in Mio. €

Stufe 11) Stufe 21) Stufe 3 POCI Gesamt1)

Kreditzusagen

Stand zum 1.1.2021 26.567 1.065 110 0 27.741

Neu ausgegebene Kreditzusagen 16.049 201 32 3 16.285

Bestandsveränderung Kontokorrent 420 – 17 11 – 0 414

Stufentransfers – 188 167 21 – –

Transfer zu Stufe 1 400 – 400 – 0 – –

Transfer zu Stufe 2 – 588 588 – 0 – –

Transfer zu Stufe 3 – 0 – 21 22 – –

Ziehung (Inanspruchnahme der Kreditzusage) – 14.424 – 684 – 131 – 1 – 15.240

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige 
 Veränderungen – 786 464 30 – – 292

Stand zum 31.12.2021 27.638 1.196 73 1 28.908

Finanzgarantien

Stand zum 1.1.2021 4.500 578 41 10 5.128

Neu ausgegebene Finanzgarantien 1.631 139 27 – 1.797

Stufentransfers – 130 87 42 – –

Transfer zu Stufe 1 83 – 83 – – –

Transfer zu Stufe 2 – 206 213 – 7 – –

Transfer zu Stufe 3 – 6 – 43 50 – –

Veränderungen aus der Währungsumrechnung und sonstige 
 Veränderungen – 764 – 202 – 7 – – 973

Stand zum 31.12.2021 5.238 602 103 10 5.953

1)  Vorjahreszahlen korrigiert: Im Vorjahr wurden unter den Finanzgarantien Bürgschaften, die außerhalb der Wertminderungsvorschriften von IFRS 9 liegen, aus-
gewiesen. Die Korrektur betrifft den Stand zum 1.1.2021 Stage 1 mit – 2.742 Mio. € und Stage 2 mit – 1 Mio. € sowie die Veränderungen aus Währungsumrech-
nung und sonstigen Veränderungen in Stage 1 mit – 109 Mio. €. Der Stand zum 31. Dezember 2021 sowie die Spalte Gesamt wurden entsprechend angepasst. 
Siehe auch Anhangangabe (1).
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Kreditzusagen und Finanzgarantien bestehen mit Kunden in 
folgenden Kontrahentensektoren und Branchen:

Außerbilanzielle Verpflichtungen in Mio. €

Nominalbetrag Rückstellungen

31.12.2022 31.12.20211) 31.12.2022 31.12.2021

Kreditzusagen 31.708 28.908 26 27

Girozentralen 104 122 0 0

Sparkassen 457 683 0 0

Sonstige Kreditinstitute 285 339 0 0

Sonstige finanzielle Unternehmen 4.540 3.405 1 1

Nichtfinanzielle Unternehmen 22.745 20.807 19 23

Öffentliche Haushalte 2.140 1.963 0 0

Private Haushalte 1.437 1.589 6 3

Finanzgarantien 6.001 5.953 54 44

Girozentralen 0 0 0 –

Sparkassen 97 81 0 0

Sonstige Kreditinstitute 278 261 0 0

Sonstige finanzielle Unternehmen 196 384 0 1

Nichtfinanzielle Unternehmen 5.324 5.116 53 43

Öffentliche Haushalte 63 66 0 0

Private Haushalte 43 45 0 0

Gesamt 37.709 34.861 80 71

1)  Vorjahreszahlen korrigiert: Im Vorjahr wurden unter den Finanzgarantien Bürgschaften, die außerhalb der Wertminderungsvorschriften von IFRS 9 liegen, aus-
gewiesen. Die Korrektur betrifft den Nominalbetrag bei sonstigen finanziellen Unternehmen mit – 2.436 Mio. € und bei nichtfinanziellen Unternehmen mit 
– 417 Mio. € reduziert. Die hierauf gebildeten Rückstellungen führten zu keiner Anpassung der Vorjahreswerte. Siehe auch Anhangangabe (1).
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Nachstehende Tabelle zeigt die Nominalbeträge von Kredit-
zusagen und Finanzgarantien nach ihrer Zuordnung zu den 
 internen Rating-Klassen:

Außerbilanzielle Verpflichtungen in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 POCI Gesamt Stufe 11) Stufe 21) Stufe 3 POCI Gesamt1)

Kreditzusagen

Nominalbetrag 30.311 1.361 34 2 31.708 27.638 1.196 73 1 28.908

Interne Klasse 0 – 3 5.790 1 – 0 5.790 5.166 1 – 0 5.167

Interne Klasse 4 – 7 7.514 74 – 0 7.588 7.306 17 – 0 7.323

Interne Klasse 8 – 11 12.238 238 – 0 12.476 10.935 125 – 0 11.060

Interne Klasse 12 – 15 2.870 581 – – 3.451 1.893 477 – 0 2.370

Interne Klasse 16 – 20 409 307 – 0 717 434 504 – 0 937

Interne Klasse 21 27 92 – – 119 1.074 58 – – 1.132

Interne Klasse 22 – 24 (Defaulted) – – 22 2 24 – – 72 1 74

Ohne Zuordnung zu internen 
 Rating-Klassen 1.463 69 12 – 1.544 830 15 1 – 845

Rückstellungen 8 9 9 0 26 8 12 6 0 27

Finanzgarantien

Nominalbetrag 5.415 457 117 12 6.001 5.238 602 103 10 5.953

Interne Klasse 0 – 3 370 0 – – 370 382 0 – – 382

Interne Klasse 4 – 7 1.965 28 – – 1.993 1.803 – – – 1.803

Interne Klasse 8 – 11 2.114 46 – – 2.160 2.270 107 – – 2.377

Interne Klasse 12 – 15 657 195 – – 852 483 284 – – 767

Interne Klasse 16 – 20 33 114 – – 147 35 191 – – 227

Interne Klasse 21 271 75 – – 345 263 19 – – 282

Interne Klasse 22 – 24 (Defaulted) – – 117 12 129 – – 103 10 113

Ohne Zuordnung zu internen 
 Rating-Klassen 4 – – – 4 2 – – – 2

Rückstellungen 3 8 41 2 54 4 15 26 – 44

1)  Vorjahreszahlen korrigiert: Im Vorjahr wurden unter den Finanzgarantien Bürgschaften, die außerhalb der Wertminderungsvorschriften von IFRS 9 liegen, aus-
gewiesen. Die Korrektur betrifft den Nominalbetrag in Stage 1 für die internen Klasse 4 – 7 mit – 2.560 Mio. €,  8 – 11 mit – 262 Mio. € und 12 – 15 mit – 28 Mio. € 
sowie in Stage 2 für die internen Klasse 16 – 20 mit – 2 Mio. €. Die hierauf gebildeten Rückstellungen führten zu keiner Anpassung der Vorjahreswerte. Siehe 
auch Anhangangabe (1).
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Non-performing Exposures und Forbearance 
Zusätzlich zu den Pflichtangaben gemäß IFRS 9 werden für ein 
ganzheitliches Bild bezüglich des Kreditrisikos auch Angaben 
zu Non-performing Exposures und Forborne Exposures (gemäß 
EBA-Definition) gemacht. Dem Non-performing Exposure wer-
den Positionen zugeordnet, bei denen mindestens eines der 
folgenden Kriterien erfüllt ist:

	■ Eine wesentliche Position ist mehr als 90 Tage überfällig,
	■ eine Position wird wahrscheinlich nicht vollständig ohne die

Realisation von Sicherheiten zurückgezahlt.

Unabhängig von diesen Kriterien sind Positionen, die nach 
 Artikel 178  CRR als ausgefallen eingestuft sind, stets dem 
Non-performing Exposure zuzuordnen. Die Wesentlichkeits-
schwelle im Rahmen des 90-Tage-Verzugs wird für Ausfall-
ereignisse gemäß CRR wie auch Non-performing Exposures 
einheitlich gemäß § 16 SolvV definiert. Eine Überfälligkeit be-
steht, wenn der Vertragspartner den vertraglich vereinbarten 
(Teil-)Zahlungen aus dem Finanzinstrument nicht fristgerecht 
nachgekommen ist. Die Überfälligkeit beginnt am Tag nach dem 
Fälligkeitstermin der vertraglich vereinbarten Teilzahlung. Indi-
katoren einer wahrscheinlich nicht vollständigen Rückzahlung 
sind neben jenen in Artikel 178 CRR aufgeführten Hinweisen 
unter anderem  Geschäftsuntersagung durch eine Aufsicht, 
 bonitätsbedingte Kündigung oder der Wegfall regelmäßiger 
Einkommensquellen des Kreditnehmers. 

Der Helaba-Konzern hat die interne Anwendung der Begrifflich-
keiten „Non-performing Exposures“ und „Ausfallereignis“ 
gemäß Artikel 178 CRR vereinheitlicht. Durch die Harmonisie-
rung objektiver Hinweise mit der aufsichtsrechtlichen Definition 
eines Ausfallereignisses ist zudem auch ein grundsätzlicher 
Gleichlauf mit Stufe 3 gewährleistet. Zu einem Auseinander-
fallen kann es in Einzelfällen jedoch bei substanziellen Modi-
fikationen oder der Neuausgabe von Finanzinstrumenten an 
ausgefallene Kreditnehmer kommen, welche sich bereits in der 
Wohlverhaltensperiode befinden. Das Neugeschäft ist Stufe 1 
zuzuordnen, soweit keine Einordnung als POCI erfolgt. Des 
 Weiteren kann es bei einer wirtschaftlichen Gesundung von 
POCI zu Differenzen zwischen „Non-performing Exposures“ und 
Finanzinstrumenten im Default kommen. 

Die Ermittlung von Stundungen oder neu verhandelten Forde-
rungen erfolgt in Einklang mit der Definition des „Forborne 
 Exposure“ der Europäischen Bankenaufsicht (EBA). Das 
 Forborne Exposure umfasst hierbei Schuldinstrumente mit 
 Forbearance-Maßnahmen, die Zugeständnisse oder Umschul-
dungen aufgrund bestehender oder zu erwartender finanzieller 
Leistungsstörungen durch den Schuldner umfassen. Zu 
 Forbearance-Maßnahmen zählen auch bereits bei Vertrags-
abschluss vereinbarte Rechte, die es dem Schuldner ermög-
lichen, die Bedingungen des Schuldvertrags zu ändern, wenn 
diese Änderung in (drohenden) finanziellen Schwierigkeiten des 
Schuldners begründet ist. Zur Einstufung eines Vertrags als 
 „forborne“ ist die Gewährung eines Zugeständnisses an den 
Schuldner erforderlich.

Bei jeder festgestellten Forbearance-Maßnahme wird im 
Helaba-Konzern für das Schuldinstrument geprüft, ob hierdurch 
ein Ausfallereignis ausgelöst wird. Löst die Forbearance- 
Maßnahme ein Ausfallereignis aus, wird das Instrument als 
„non-performing forborne“ eingestuft und in Stufe  3 trans-
feriert. Eine Gesundung aus Stufe 3 erfolgt mit Wegfall der ob-
jektiven Hinweise auf Wertminderung. Die objektiven Hinweise 
auf Wertminderung entfallen, wenn kein Ausfallereignis mehr 
vorliegt. Dies geht mit einer intern festgelegten Wohlverhaltens-
periode einher, welche die regulatorischen Anforderungen be-
rücksichtigt. Während der Wohlverhaltensphase verbleiben die 
Engagements weiterhin in Stufe  3. Löst die Forbearance- 
Maßnahme kein Ausfallereignis aus, wird das Instrument als 
„performing forborne“ eingestuft und aufgrund des qualitativen 
Transferkriteriums in Stufe 2 transferiert. Ist das Schuldinstru-
ment während der Bewährungsphase so weit gesundet, dass es 
nicht länger als Intensivkredit eingestuft wird und auch auf 
Basis des quantitativen Transferkriteriums der Umstand der 
 signifikanten Kreditrisikoerhöhung nicht länger erfüllt ist, er-
folgt ein Transfer aus Stufe 2 in Stufe 1. 
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Die folgende Tabelle zeigt die zu fortgeführten Anschaffungs-
kosten bewerteten finanziellen Vermögenswerte nach ihrer Ein-
stufung als Performing / Non-performing sowie den hierauf 

 entfallenden Anteil an Schuldinstrumenten mit For bea rance-
Maßnahmen beziehungsweise mit einem Ausfall ereignis  
(Default):

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte in Mio. €

Bruttobuchwert Kumulierte Wertberichtigungen

Performing Exposures
Non-performing 

 Exposures Performing Exposures
Non-performing 

 Exposures

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021

Sicht- und Tagesgeldgutha-
ben bei Zentralnotenban-
ken und Kreditinstituten 39.980 33.682 – – 0 0 – –

Schuldverschreibungen 
und andere festverzinsliche 
Wertpapiere 1.775 389 – – 0 0 – –

Kredite und Forderungen 128.797 129.214 947 1.125 602 473 244 241

Darunter: Forborne 
 Exposures 1.393 1.491 581 780 15 23 172 174

Darunter: Defaulted – – 946 1.123 – – 244 241

Gesamt 170.553 163.285 947 1.125 603 473 244 241

Folgende Tabelle zeigt die erfolgsneutral zum Fair Value bewer-
teten finanziellen Vermögenswerte nach ihrer Einstufung als 
Performing / Non-performing, Defaulted beziehungsweise 
 Forborne:

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte in Mio. €

Buchwert (Fair Value) Kumulierte Wertberichtigungen (im OCI erfasst)

Performing Exposures
Non-performing 

 Exposures Performing Exposures
Non-performing 

 Exposures

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021

Schuldverschreibungen 
und andere festverzinsliche 
Wertpapiere 14.771 16.506 – – 2 2 – –

Kredite und Forderungen 782 656 – – 1 1 – –

Gesamt 15.553 17.162 – – 3 3 – –
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Der Performing-Status sowie das Vorliegen eines Ausfallereig-
nisses der außerbilanziellen Verpflichtungen im Anwendungs-
bereich der Wertminderungsvorschriften des IFRS 9 ist nach-
stehender Tabelle zu entnehmen. Eine Klassifizierung der 

außerbilanziellen Verpflichtungen nach Forbearance-Status 
erfolgt entsprechend den FINREP-Vorgaben der EBA nur für 
Kreditzusagen:

Außerbilanzielle Verpflichtungen in Mio. €

Nominalbetrag Rückstellungen

Performing Exposures
Non-performing 

 Exposures Performing Exposures
Non-performing 

 Exposures

31.12.2022 31.12.20211) 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021

Kreditzusagen 31.673 28.834 35 74 17 20 10 7

Darunter: Forborne 
 Exposures 200 247 8 24 1 2 1 1

Darunter: Defaulted – – 35 74 – – 10 7

Finanzgarantien 5.872 5.840 129 113 11 18 42 26

Darunter: Defaulted – – 129 113 – – 42 26

Gesamt 37.545 34.674 165 187 28 39 52 32

1)  Vorjahreszahlen korrigiert: Im Vorjahr wurden unter den Finanzgarantien Bürgschaften, die außerhalb der Wertminderungsvorschriften von IFRS 9 liegen, aus-
gewiesen. Der Nominalbetrag der performing Exposures wurde um – 2.853 Mio. € korrigiert. Die hierauf gebildeten Rückstellungen führten zu keiner Anpassung 
der Vorjahreswerte. Siehe auch Anhangangabe (1).

Sicherheiten
Der Helaba-Konzern hält zur Besicherung seiner Kreditforde-
rungen insbesondere Grundpfandrechte auf Immobilien sowie 
Garantien und Bürgschaften. Zudem kommen andere branchen-
übliche Sicherungsvereinbarungen zur Anwendung. Die Quali-
tät der Sicherheiten wird durch eine Verwertungs-, Nutzungs- 
und Drittverwendungsfähigkeit sowie regelmäßige Bewertung 
sichergestellt. In Bezug auf Gewährleistungen stellen Garantien 
von öffentlichen Einrichtungen den Hauptanteil dar, gefolgt von 
Garantien von Unternehmen guter Bonität.

Die Schätzwerte für die Fair Values der Sicherheiten basieren auf 
der Bewertung der Sicherheiten, die abhängig von Kreditart und 
-volumen gemäß Kreditrichtlinien einer laufenden Überwa-
chung und Fortschreibung unterliegen. Der zu berücksichti-
gende Maximalbetrag der gehaltenen Sicherheiten entspricht 
dem Wert, um den die Sicherheit das Ausfallrisiko des finanzi-
ellen Vermögenswerts reduziert. Der Maximalbetrag kann den 
Bilanzwert des besicherten finanziellen Vermögenswerts ent-
sprechend nicht überschreiten. Für besicherte  Kreditzusagen

und  Finanzgarantien erfolgt eine Kürzung der Sicherheit auf den 
Nominalbetrag beziehungsweise den maximalen Garantie-
betrag. Liegen für ein Finanzinstrument mehrere Sicherheiten 
vor, erfolgt die Kürzung bei jener Sicherheit mit der schlechtes-
ten Qualität. Grundpfandrechtliche Sicherheiten durch Immo-
bilien sind qualitativ am hochwertigsten und werden immer 
vorrangig behandelt. 

Das maximale Kreditrisiko gemäß IFRS 7.35K (a) zum Abschluss-
stichtag entspricht für zu fortgeführten Anschaffungskosten 
bewertete finanzielle Vermögenswerte dem Bilanzausweis wie 
unter Anhangangabe (22) dargestellt und für erfolgsneutral zum 
Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte dem Fair Value 
wie in der Bilanz dargestellt. Das maximale Kreditrisiko von 
 Kreditzusagen im Anwendungsbereich der Wertminderungs-
vorschriften entspricht dem Nominalbetrag. Entsprechendes 
gilt für den maximalen Garantiebetrag von Finanzgarantien. 
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Die folgende Tabelle zeigt den Maximalbetrag der gehaltenen 
Sicherheiten für Finanzinstrumente, die in den Anwendungs-
bereich der Wertminderungsvorschriften des IFRS 9 fallen, zum 
31. Dezember 2022:

in Mio. €

Maximaler Betrag zu berücksichtigender Sicherheiten oder Finanzgarantien

Bruttobuch-
wert/Nomi-
nalbetrag/
maximaler 

Garantiebe-
trag

Kumulierte 
Wertberich-

tigungen/
Rückstel-

lungen
Wohn-

immobilien
Gewerbe-

immobilien

Barsicher-
heiten und 

eigene 
Schuldver-
schreibun-

gen

Sonstige 
Schuldver-
schreibun-

gen und 
 andere Ver-

mögens-
werte

Erhaltene 
Finanz-

garantien Gesamt

Zu fortgeführten Anschaf-
fungskosten bewertete fi-
nanzielle Vermögenswerte 171.500 847 12.476 17.251 348 5.013 6.712 41.800

Sicht- und Tagesgeldgut-
haben bei Zentralnoten-
banken und Kreditinstituten 39.980 0 – – – – – –

Schuldverschreibungen und 
andere festverzinsliche 
Wertpapiere 1.775 0 – – – – – –

Kredite und Forderungen 129.745 846 12.476 17.251 348 5.013 6.712 41.800

Darunter: Stufe 3 und 
POCI 947 244 44 176 3 85 141 450

Erfolgsneutral zum Fair 
Value bewertete finanzielle 
Vermögenswerte 16.049 3 – – – – – –

Schuldverschreibungen und 
andere festverzinsliche 
Wertpapiere 15.191 2 – – – – – –

Kredite und Forderungen 858 1 – – – – – –

Kreditzusagen 31.708 26 529 157 8 291 716 1.700

Darunter: Stufe 3 und POCI 35 10 0 0 0 0 1 1

Finanzgarantien 6.001 54 – 153 60 12 49 273

Darunter: Stufe 3 und POCI 129 42 – – – – 2 2

Gesamt 225.258 929 13.006 17.561 415 5.316 7.476 43.773
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Nachstehend die Werte zum 31. Dezember 2021:

in Mio. €

Maximaler Betrag zu berücksichtigender Sicherheiten oder Finanzgarantien

Bruttobuch-
wert/Nomi-
nalbetrag/
maximaler 

Garantiebe-
trag1)

Kumulierte 
Wertberich-

tigungen/
Rückstel-

lungen
Wohn-

immobilien
Gewerbe-

immobilien

Barsicher-
heiten und 

eigene 
Schuldver-
schreibun-

gen

Sonstige 
Schuldver-
schreibun-

gen und 
 andere Ver-

mögens-
werte

Erhaltene 
Finanz-

garantien Gesamt

Zu fortgeführten Anschaf-
fungskosten bewertete fi-
nanzielle Vermögenswerte 164.410 714 11.785 20.439 558 3.849 6.575 43.206

Sicht- und Tagesgeldgut-
haben bei Zentralnoten-
banken und Kreditinstituten 33.682 0 – – – – – –

Schuldverschreibungen und 
andere festverzinsliche 
Wertpapiere 389 0 – – – – – –

Kredite und Forderungen 130.339 714 11.785 20.439 558 3.849 6.575 43.206

Darunter: Stufe 3 und 
POCI 1.125 241 46 307 3 176 115 647

Erfolgsneutral zum Fair 
Value bewertete finanzielle 
Vermögenswerte 17.050 3 – – – – – –

Schuldverschreibungen und 
andere festverzinsliche 
Wertpapiere 16.390 2 – – – – – –

Kredite und Forderungen 660 1 – – – – – –

Kreditzusagen 28.908 27 518 260 4 114 1.639 2.534

Darunter: Stufe 3 und POCI 74 7 0 0 0 1 21 22

Finanzgarantien 5.953 44 8 142 138 2 61 350

Darunter: Stufe 3 und POCI 113 26 – – – – 7 7

Gesamt 216.321 789 12.310 20.840 701 3.965 8.274 46.090

1)  Vorjahreszahlen korrigiert: Im Vorjahr wurden unter den Finanzgarantien Bürgschaften, die außerhalb der Wertminderungsvorschriften von IFRS 9 liegen, 
 ausgewiesen. Der Nominalbetrag der Finanzgarantien wurde um – 2.853 Mio. € korrigiert. Für diese Bürgschaften gab es keine Sicherheiten. Siehe auch Anhang-
angabe (1).
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Folgende Tabelle zeigt Finanzinstrumente im Anwendungs-
bereich der Wertminderungsvorschriften, auf die wegen aus-
reichender Besicherung keine Risikovorsorge gebildet wurde:

in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Bruttobuchwert von zu fortgeführten Anschaffungskosten 
 bewerteten finanziellen Vermögenswerten 10.104 25.543

Kredite und Forderungen 10.104 25.543

Nominalbetrag von Kreditzusagen 671 1.857

Maximaler Garantiebetrag von Finanzgarantien 3 11

Gesamt 10.778 27.411

Der vertraglich ausstehende Betrag der finanziellen Vermögens-
werte, die in der Berichtsperiode aufgrund von Uneinbringlich-
keit ganz oder teilweise ausgebucht wurden (Direktabschrei-
bung), für die jedoch weiterhin die Eintreibung der ausstehenden 
Beträge verfolgt wird (Vollstreckungsmaßnahmen), beträgt 
3 Mio. € (2021: 12 Mio. €). Vollstreckungs maßnahmen werden 
so lange durchgeführt, bis die rechtlichen Ansprüche gegen-
über dem Schuldner erloschen sind, etwa durch finale Abwick-
lung oder externen Forderungsverzicht.

Kreditrisiko und Sicherheiten von finanziellen 
 Vermögenswerten außerhalb der Wertminderung s-
vorschriften von IFRS 9
Das maximale Kreditrisiko gemäß IFRS 7.36 (a) zum Abschluss-
stichtag entspricht dem Buchwert der finanziellen Vermögens-
werte wie in der Bilanz dargestellt, zuzüglich der anderen 
 Verpflichtungen gemäß Anhangangabe (47). Es handelt sich bei 
den Angaben um Beträge ohne Abzug von Sicherheiten oder 
sonstigen risikomindernden Vereinbarungen.
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Die folgende Tabelle zeigt die erfolgswirksam zum Fair Value 
bewerteten finanziellen Vermögenswerte sowie die anderen 
außerbilanziellen Verpflichtungen mit ihrem Fair Value bezie-

hungsweise Nominalbetrag und die für sie bestehenden Sicher-
heiten mit ihrem zu berücksichtigenden Maximalbetrag zum 
31. Dezember 2022:

in Mio. €

Maximaler Betrag zu berücksichtigender Sicherheiten oder Finanzgarantien

Fair Value/
Nominalbe-

trag
Wohn-

immobilien
Gewerbe-

immobilien

Barsicher-
heiten und 

eigene 
Schuldver-
schreibun-

gen

Sonstige 
Schuldver-
schreibun-

gen und 
 andere Ver-

mögens-
werte

Erhaltene 
Finanz-

garantien Gesamt

Sicht- und Tagesgeldguthaben bei 
 Zentralnotenbanken und Kreditinstituten 207 – – – – – –

Handelsaktiva 3.250 – 75 5 0 0 81

Schuldverschreibungen und andere 
 festverzinsliche Wertpapiere 1.629 – – – – – –

Kredite und Forderungen 1.621 – 75 5 0 0 81

Sonstige verpflichtend erfolgswirksam 
zum Fair Value bewertete finanzielle 
 Vermögenswerte 1.018 – – – 33 – 33

Schuldverschreibungen und andere 
 festverzinsliche Wertpapiere 806 – – – – – –

Kredite und Forderungen 211 – – – 33 – 33

Freiwillig zum Fair Value designierte 
 finanzielle Vermögenswerte 2.853 – – – – 8 8

Schuldverschreibungen und andere 
 festverzinsliche Wertpapiere 104 – – – – – –

Kredite und Forderungen 2.749 – – – – 8 8

Finanzielle Vermögenswerte gesamt 7.328 – 75 5 33 8 121

Andere Verpflichtungen 5.830 1 2 6 1 1 10
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Nachstehend die Werte zum 31. Dezember 2021:

in Mio. €

Maximaler Betrag zu berücksichtigender Sicherheiten oder Finanzgarantien

Fair Value/
Nominalbe-

trag1)
Wohn-

immobilien
Gewerbe-

immobilien

Barsicher-
heiten und 

eigene 
Schuldver-
schreibun-

gen

Sonstige 
Schuldver-
schreibun-

gen und 
 andere Ver-

mögens-
werte

Erhaltene 
Finanz-

garantien Gesamt

Sicht- und Tagesgeldguthaben bei 
 Zentralnotenbanken und Kreditinstituten 287 – – – – – –

Handelsaktiva 3.978 – 158 – – 1 159

Schuldverschreibungen und andere 
 festverzinsliche Wertpapiere 2.256 – – – – – –

Kredite und Forderungen 1.721 – 158 – – 1 159

Sonstige verpflichtend erfolgswirksam 
zum Fair Value bewertete finanzielle 
 Vermögenswerte 1.196 – – – 35 – 35

Schuldverschreibungen und andere 
 festverzinsliche Wertpapiere 903 – – – – – –

Kredite und Forderungen 272 – – – 35 – 35

Ansprüche aus dem Ankauf von 
 Kapita llebensversicherungen 20 – – – – – –

Freiwillig zum Fair Value designierte 
 finanzielle Vermögenswerte 3.661 – – – – 8 8

Schuldverschreibungen und andere 
 festverzinsliche Wertpapiere 130 – – – – – –

Kredite und Forderungen 3.532 – – – – 8 8

Finanzielle Vermögenswerte gesamt 9.122 – 158 – 35 9 202

Andere Verpflichtungen 5.687 1 2 6 1 – 9

1)  Vorjahreszahlen korrigiert: Im Vorjahr wurden Bürgschaften unter den Finanzgarantien, für die die Wertminderungsvorschriften von IFRS 9 anzuwenden sind, 
ausgewiesen. Der Nominalbetrag der anderen Verpflichtungen wurde um 2.853 Mio. € korrigiert. Für diese Bürgschaften gab es keine Sicherheiten. Siehe auch 
Anhangangabe (1).

Sicherheiten für Derivate im Sinne von Barsicherheiten wie auch 
Master Netting Agreements sowie das maximale Kreditrisiko für 
Derivate, welches dem Fair Value entspricht, sind in Anhang-
angabe (42) dargestellt.

Für Transaktionen mit außerbörslich gehandelten Derivaten 
wird eine Bewertungsanpassung (CVA) beim Ausfallrisiko 
 vorgenommen, um erwartete Verluste abzu decken. Diese Be-
wertungsanpassung wird bestimmt durch die Bewertung des 
potenziellen Kreditrisikos gegenüber einem gegebenen Kon-
trahenten unter Berücksichtigung gehaltener Sicherheiten, der 
sich aus Rahmenverträgen ergebenden Aufrechnungseffekte, 

des erwarteten Verlusts bei Ausfall und des Kreditrisikos, basie-
rend auf Marktdaten einschließlich CDS Spreads. Zum 31. De-
zember 2022 betrugen die Bewertungsanpassungen für Deri-
vate des Handelsbuchs und des Bankbuchs mit positiven 
Marktwerten 116 Mio. € (31. Dezember 2021: 163 Mio. €).

Für weitere Angaben zu Kreditrisiken verweisen wir auf den 
 Risikobericht, der Teil des Lageberichts ist.

B-196



225

(38) Sicherheitsleistungen 

Als Sicherheit übertragene Vermögenswerte
Die Sicherheitsleistungen erfolgen unter Bedingungen, die für 
die betreffenden Pensions-, Wertpapier- und Finanzierungs-
geschäfte handelsüblich sind.

Im Rahmen von Wertpapierpensionsgeschäften beziehungs-
weise barbesicherten Wertpapierleihegeschäften werden Wert-
papiere als Sicherheit übertragen und können ohne Ausfall des 
Helaba-Konzerns als Sicherungsgeber weiterveräußert oder 
weiterverpfändet werden. Für die Weiterveräußerung bezie-
hungsweise Weiterverpfändung der gestellten Sicherheiten 
gelten die branchenüblichen Vertragsbedingungen. Zur Defini-
tion und Ausgestaltung von Wertpapierpensions- und Wert-
papierleihegeschäften verweisen wir auf Anhangangabe (39). Es 
bestanden aus diesen Geschäften wie im Vorjahr keine als 
 Sicherheit gestellten finanziellen Vermögenswerte, bei denen 
der Empfänger der Sicherheit das vertragsmäßige Recht hat, 
diese auch ohne Ausfall des Helaba-Konzerns weiterzuver-
kaufen oder zu verpfänden.

Ferner führt die Bank grundpfandrechtlich besicherte Forderun-
gen und Kommunalforderungen sowie weitere Deckungswerte 
im Deckungsstock nach § 12 beziehungsweise § 30 Pfandbrief-
gesetz  (PfandBG). Zum 31.  Dezember  2022 belief sich die 
 Deckungsmasse auf 49.325  Mio.  € (31.  Dezember  2021: 
50.042 Mio. €) bei einem Umlauf an Hypotheken- und öffent-
lichen Pfandbriefen in Höhe von 36.533  Mio.  € (31.  Dezem-
ber 2021: 36.204 Mio. €). Diese umfassen auch Namenspapiere, 
die unter den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und 
Kunden ausgewiesen werden.

Im Rahmen von Offenmarktgeschäften mit der EZB wurden 
 entliehene Wertpapiere in Höhe von 4.903 Mio. € (31. Dezember 
2021: 8.678 Mio. €) als Sicherheiten für zwei im Tender-Verfah-
ren aufgenommene Refinanzierungen hinterlegt.

Folgende Vermögenswerte (Buchwerte nach Risikovorsorge) 
sind zum Bilanzstichtag als Sicherheit für eigene Verbindlich-
keiten verpfändet oder übertragen (zur Übertragung finanzieller 
Vermögenswerte ohne Ausbuchung verweisen wir auf Anhang-
angabe (39)):

in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Finanzielle Vermögenswerte 17.956 20.498

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle 
 Vermögenswerte 5.832 8.819

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 578 44

Kredite und Forderungen 5.253 8.775

Handelsaktiva 1.019 1.476

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 1.019 1.476

Kredite und Forderungen – 0

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte 11.105 10.203

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 11.105 10.203

Nichtfinanzielle Vermögenswerte 2.118 2.059

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 2.118 1.907

Sachanlagen – 153

Gesamt 20.074 22.558
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Die Stellung von finanziellen Vermögenswerten als Sicherheiten 
in Form von Wertpapieren und Barsicherheiten erfolgt dabei für 
nachstehende Zwecke: 

in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Sicherheiten für Refinanzierungsgeschäfte mit Zentralnotenbanken 12.340 11.369

Wertpapiersicherheiten für Geschäfte an Börsen und Clearing-Häusern 1.688 1.401

Im Rahmen von Wertpapierpensionsgeschäften übertragene Wertpapiere 3 –

Barsicherheiten für börsengehandelte Derivategeschäfte 13 35

Barsicherheiten für OTC-Derivategeschäfte inklusive zentraler 
 Kontrahenten 3.590 7.373

Wertpapiersicherheiten für Refinanzierungsgeschäfte mit der 
 Europäischen Investitionsbank (EIB) 166 161

Für sonstige Zwecke gestellte Sicherheiten 157 159

Gesamt 17.956 20.498

Die für sonstige Zwecke gestellten Sicherheiten resultieren im 
Wesentlichen aus den gemäß Section 202b des New York 
 Banking Law als Voraussetzung für das Betreiben von Bank-
geschäften unserer Niederlassung in den USA gestellten Wert-
papiersicherheiten.

Als Sicherheit hereingenommene Vermögenswerte
Die Hereinnahme von Sicherheiten erfolgt unter Bedingungen, 
die für die betreffenden Pensions-, Wertpapier- und Finanzie-
rungsgeschäfte handelsüblich sind.

Der Fair Value der im Rahmen von echten Pensionsgeschäften 
hereingenommenen Sicherheiten, bei denen es dem Helaba- 
Konzern gestattet ist, diese ohne Ausfall des Sicherungsgebers 
zu verwerten oder weiterzuverpfänden, beträgt 45 Mio.  € 
(31. Dezember 2021: 202 Mio. €). Diese Sicherheiten wurden wie 
im Vorjahr weiterverkauft beziehungsweise weiter verpfändet.

Bezüglich der Angaben zu erhaltenen Sicherheiten im Rahmen 
des Kreditgeschäfts verweisen wir auf Anhangangabe (37). Für 
Sicherheiten im Zusammenhang mit Saldierungsverein-
barungen verweisen wir auf Anhangangabe (42).

Im Rahmen des Pfandbriefgeschäfts der Helaba erfolgen auch 
rechtliche Übertragungen deckungsstockfähiger Forderungen 
einschließlich der Ansprüche auf die entsprechenden Sicher-
heiten auf die Helaba, bei denen das wirtschaftliche Eigentum 
gemäß den Bedingungen der Übertragungsvereinbarungen bei 
dem übertragenden Kreditinstitut verbleibt („Deckungs-
pooling“). Das übertragende Kreditinstitut bilanziert weiterhin 

diese im Deckungsregister eingetragenen Forderungen an den 
jeweiligen Kunden. Zum 31. Dezember 2022 sind im Deckungs-
stock der Helaba solche rechtlichen Übertragungen mit einem 
Nominalvolumen von 2.574  Mio.  € (31.  Dezember  2021: 
2.296 Mio. €) berücksichtigt.

(39)  Übertragung von 
 Finanzinstrumenten

Finanzielle Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die ver-
traglichen Rechte aus dem Vermögenswert erloschen sind oder 
in der Weise übertragen wurden, dass die Chancen und Risiken 
im Wesentlichen übergegangen sind, beziehungsweise wenn 
die Kontrolle oder Verfügungsmacht übertragen wurde. Sofern 
weder eine nahezu vollständige Übertragung der Chancen und 
Risiken noch der Kontrolle beziehungsweise der Verfügungs-
macht erfolgt ist, wird das wirtschaftlich verbleibende Engage-
ment am Finanzinstrument („continuing involvement“) nach 
IFRS  9 abgebildet. Darüber hinaus werden finanzielle Ver-
mögenswerte der Bewertungskategorie AC und FVTOCI aus-
gebucht, wenn sie substanziell modifiziert wurden, das heißt 
wenn die vertraglichen Zahlungsströme derart angepasst 
 wurden oder sich die Rechtslage mit Wirkung auf die Zahlungs-
ströme derart verändert hat, dass es sich de facto um ein neues 
Geschäft handelt.
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Finanzielle Verbindlichkeiten werden bei erfolgter Tilgung aus-
gebucht. Gleiches gilt für zu fortgeführten Anschaffungskosten 
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten im Falle einer substan-
ziellen Modifikation mit Entstehung der neuen Verpflichtung. 

Übertragung ohne Ausbuchung
Der Helaba-Konzern überträgt im Rahmen von echten Wert-
papierpensionsgeschäften und Wertpapierleihegeschäften 
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wert-
papiere, bei denen jedoch die mit dem Eigentum dieser finan-
ziellen Vermögenswerte verbundenen wesentlichen Bonitäts-, 
Zinsänderungs- und Währungsrisiken sowie Chancen auf Wert-
steigerungen beim Helaba-Konzern verbleiben. Somit sind die 
Voraussetzungen für eine Ausbuchung gemäß IFRS  9 nicht 
 erfüllt und die finanziellen Vermögenswerte werden weiterhin 
in der Konzernbilanz ausgewiesen und gemäß der zugeordne-
ten Bewertungskategorie bewertet, sofern es sich um Schuld-
verschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere aus 
dem Eigenbestand des Helaba-Konzerns handelt. Darüber hin-
aus werden im Rahmen von Pensions- und Leihegeschäften 
auch von Dritten in Pension genommene oder entliehene 
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wert-
papiere, die nicht in der Konzernbilanz angesetzt werden 
 dürfen, übertragen.

Die übertragenen Wertpapiere können vom Pensionsnehmer 
beziehungsweise Entleiher jederzeit weiterveräußert oder ver-
pfändet werden. Die vertraglichen Zahlungsströme aus den 
Wertpapieren stehen in der Regel jedoch weiterhin dem 
Helaba-Konzern zu.

Wertpapierpensionsgeschäfte werden durch den Helaba- 
Konzern in Form standardisierter Repo- beziehungsweise 
 Reverse-Repo-Geschäfte getätigt, bei denen der Helaba- 
Konzern als Pensionsgeber (Repo) oder Pensionsnehmer 
 (Reverse Repo) auftritt. Es handelt sich hierbei um eine vertrag-
liche Vereinbarung zur Übertragung von Wertpapieren mit 
gleichzeitiger Rückkaufvereinbarung der übertragenen oder 
gleichartiger Wertpapiere zu einem festgelegten späteren Zeit-
punkt gegen Zahlung eines im Voraus vereinbarten Entgelts. Die 
Geschäfte werden über branchenübliche Rahmenverträge ab-
gewickelt und enthalten keine Beschränkungen.

Bei den in der Klasse Kredite und Forderungen als Wertpapier-
pensionsgeschäfte (Reverse Repos) ausgewiesenen finanziellen 
Vermögenswerten handelt es sich um den Rückzahlungsan-
spruch der für die Übertragung von Wertpapieren an den 
Helaba-Konzern als Pensionsnehmer abgeflossenen Liquidität. 
Darüber hinaus werden hierunter auch im Rahmen von Wert-
papierleihegeschäften vom Helaba-Konzern als Entleiher ge-
stellte Barsicherheiten ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften resul-
tieren aus dem vom Pensionsnehmer für die übertragenen 
Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wert-
papiere gezahlten Betrag. Dieser entspricht bei Geschäfts-
abschluss dem Fair Value der übertragenen Wertpapiere abzüg-
lich eines Sicherheitsabschlags. Bei Rückübertragung der 
Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wert-
papiere zum Ende der Laufzeit des Wertpapierpensions-
geschäfts ist dieser Betrag zuzüglich der vereinbarten Zinsen 
an den Pensionsnehmer zurückzuzahlen. Im Zusammenhang 
mit Wertpapierleihegeschäften ergeben sich die korrespondie-
renden Verbindlichkeiten aus der Verpflichtung zur Rückzah-
lung erhaltener Barsicherheiten. Kontrahenten der vom Helaba- 
Konzern abgeschlossenen Wertpapierleihegeschäfte sind im 
Wesentlichen angeschlossene und gebietsfremde Sparkassen. 
Barsicherheiten für verliehene Schuldverschreibungen und an-
dere festverzinsliche Wertpapiere werden in der Regel nur von 
Kontrahenten außerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe ver-
langt. Die Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften 
beziehungsweise für im Rahmen der Wertpapierleihe erhaltene 
Barsicherheiten werden unter den Handelspassiva oder den zu 
fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen Ver-
bindlichkeiten ausgewiesen.

Aufgrund ihrer Zuordnung zur Bewertungskategorie FVTPL be-
ziehungsweise FVTOCI entspricht der Buchwert der übertrage-
nen Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen 
Wertpapiere ihrem Fair Value.

Zum 31. Dezember 2022 wurden Schuldverschreibungen und 
andere festverzinsliche Wertpapiere mit einem Buchwert von 
3 Mio. € (31. Dezember 2021: 0 Mio. €) im Rahmen von Wert-
papierpensionsgeschäften an den Pensionsnehmer übertragen. 
Der Buchwert der korrespondierenden Verbindlichkeiten beläuft 
sich zum 31.  Dezember  2022 ebenfalls auf 3 Mio. € (31. Dezem-
ber 2021: 0 Mio. €). 

Übertragung mit Ausbuchung
Verträge zur Veräußerung und zum Erwerb von Anteilen an 
 Unternehmen (Beteiligungsgeschäft) beinhalten transaktions-
übliche Zusicherungen insbesondere zu den steuerlichen und 
rechtlichen Verhältnissen. Hierfür bestehen Rückstellungen in 
Höhe von 7 Mio. € (31. Dezember 2021: 28 Mio. €).
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(40) Fair Values 

Der Fair Value ist der Betrag, zu dem ein Vermögenswert 
 zwischen sachverständigen, vertragswilligen und voneinander 
unabhängigen Geschäftspartnern (ausgenommen im Fall einer 
Notabwicklung) getauscht oder eine Schuld beglichen werden 
könnte.

Fair Values von Finanzinstrumenten

Bewertungsmethoden
Im Konzern wird hinsichtlich der Bewertungsmethoden unter-
schieden, ob die Wertfindung der Finanzinstrumente direkt über 
an aktiven Märkten beobachtbare Preisnotierungen oder über 
marktübliche Bewertungsverfahren erfolgt. Dabei wird von den 
Märkten, zu denen der Helaba-Konzern Zugang hat, grundsätz-
lich der Markt mit der höchsten Aktivität als der relevante ange-
nommen (Hauptmarkt). Sofern für einzelne Finanzinstrumente 
kein Hauptmarkt definiert ist, wird der vorteilhafteste Markt 
herangezogen. 

Der Fair Value von in aktiven Märkten notierten Finanzinstru-
menten wird auf Basis von Preisnotierungen ermittelt. Ein Markt 
wird als aktiv eingestuft, sofern für die entsprechenden oder 
vergleichbare Finanzinstrumente Marktpreise ablesbar sind, die 
Mindestanforderungen insbesondere hinsichtlich Geld-  Brief-
Spanne beziehungsweise Handelsvolumen erfüllen. Die Min-
destanforderungen werden vom Helaba-Konzern definiert und 
einer regelmäßigen Prüfung unterzogen.

Für Finanzinstrumente, bei denen zum Stichtag keine aktiven 
Preisnotierungen vorhanden sind, wird der Fair Value mittels 
anerkannter marktüblicher Bewertungsverfahren ermittelt. Die 
Bewertung erfolgt auf Basis der Cashflow-Struktur unter Berück-
sichtigung von geschätzten zukünftigen Zahlungsströmen, 
 Diskontfaktoren und Volatilitäten. Dabei kommen Modellie-
rungstechniken wie Discounted-Cashflow-Verfahren oder gän-
gige Optionspreismodelle zum Einsatz. Für komplexere Finanz-
instrumente werden differenziertere Modelle angewendet, die 
auf komplexeren Parametern, zum Beispiel Korrelationen, 
 beruhen.

Die Eingangsparameter für die Modelle sind in der Regel am 
Markt beobachtbar. Sollten für benötigte Modellparameter keine 
Marktinformationen beobachtbar sein, werden diese über 
 andere relevante Informationsquellen, zum Beispiel Preise für 
ähnliche Transaktionen oder historische Daten, abgeleitet.

B-200



229

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über die für die 
 Finanzinstrumente verwendeten Bewertungsmodelle:

 

Finanzinstrumente Bewertungsmodelle Wesentliche Parameter

Zins-Swaps und Zinsoptionen 
 

Discounted-Cashflow-Methode, Black- / Black- 
Normal-Modelle, Markov-Functional-Modell, 
SABR, Replication-Modell, bivariate Copula

Zinskurven, Zinsvolatilitäten, Korrelationen 
 

Zinstermingeschäfte Discounted-Cashflow-Methode Zinskurven

Devisentermingeschäfte Discounted-Cashflow-Methode Devisenkurse, Zinskurven

Aktien- / Indexoptionen Black-Modell, Local-Volatility-Modell Aktienkurse, Zinskurven, Aktienvolatilitäten,  
Dividenden

Devisenoptionen1) Black-Modell, Skew-Barrier-Modell Devisenkurse, Zinskurven, FX-Volatilitäten

Kreditderivate
Black-Modell, Discounted-Cashflow-Methode / 
Default-Intensity-Modell Zinskurven, Credit Spreads, Credit-Volatilitäten

Kredite Discounted-Cashflow-Methode Zinskurven, Credit Spreads

Geldmarktgeschäfte Discounted-Cashflow-Methode Zinskurven

Wertpapierpensionsgeschäfte Discounted-Cashflow-Methode Zinskurven

Schuldscheindarlehen Discounted-Cashflow-Methode Zinskurven, Credit Spreads

Wertpapiere, Wertpapiertermingeschäfte Discounted-Cashflow-Methode Zinskurven, Credit Spreads, Wertpapierkurse

Fondsbeteiligungen Fondsbewertung Net-Asset-Values der Fonds

Anteilsbesitz Ertragswertverfahren, Substanzwertverfahren Diskontierungssatz, erwartete Cashflows

1)  Edelmetalloptionen werden wie Devisenoptionen bewertet. Der Ausweis erfolgt unter den Commodity-Optionen.

Die Bewertung der Fondsbeteiligungen, die der Klasse Aktien 
und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere zugeordnet sind, 
basiert auf Net-Asset-Values, die überwiegend durch die Fonds-
gesellschaften ermittelt und den Anteilseignern zur Verfügung 
gestellt werden. Sie können als repräsentativ für den Fair Value 
angesehen werden. Sofern der aktuellste Fair Value zu einem 
vom Bilanzstichtag abweichenden Datum ermittelt wurde, wird 
der Wert auf den Bilanzstichtag fortgeschrieben, indem aktuelle 
wertbeeinflussende Informationen der Fondsgesellschaft be-
rücksichtigt werden.

Bei angekauften Ansprüchen aus Kapitallebensversicherungs-
verträgen wird der Fair Value auf Basis des von der Versiche-
rungsgesellschaft mitgeteilten Rückkaufswerts ermittelt und 
um Einzahlungen und andere Wertänderungen bis zum Bilanz-
stichtag fortgeschrieben.

Wertanpassungen
Ein weiterer Teil des Bewertungsprozesses sind zum Teil erfor-
derliche Wertanpassungen. Bei der modellbasierten Bewertung 
von Finanzinstrumenten besteht je nach Komplexität des 

Finanz instruments eine Unsicherheit in der Wahl eines geeig-
neten Modells, gegebenenfalls dessen numerischer Implemen-
tierung sowie in der Parametrisierung / Kalibrierung dieses 
 Modells. Diese Unsicherheiten werden in der Bewertung nach 
dem Fair Value-Prinzip über Model Adjustments berücksichtigt, 
welche sich wiederum in Deficiency Adjustments und Com-
plexity  Adjustments unterteilen. 

Ein Deficiency Adjustment dient zur Abbildung von modell-
bedingten Bewertungsunsicherheiten. Eine solche liegt vor, 
wenn ein nicht (mehr) marktgängiges Modell verwendet wird 
oder die Unschärfe in einem inadäquaten Kalibrierungsverfah-
ren oder der technischen Implementierung begründet ist. 
 Complexity Adjustments werden berücksichtigt, wenn hinsicht-
lich des einzusetzenden Modells kein Konsens aus dem Markt 
ableitbar ist oder die Parametrisierung des Modells sich nicht 
eindeutig aus den Marktdaten ergibt. In diesen Fällen wird von 
einem Modellrisiko gesprochen. Der sich aus den verschiedenen 
Adjustments ergebende Bewertungsabschlag wird in Form einer 
Modellreserve berücksichtigt.
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Grundsätzlich werden Derivate derzeit in den Front-Office- 
Systemen risikolos bewertet, das heißt, es wird explizit ange-
nommen, dass die jeweiligen Kontrahenten bis zur vertraglichen 
Fälligkeit der ausstehenden Geschäfte überleben. Das Kredit-
risiko wird in Form einer Bewertungsanpassung berücksichtigt. 
Die Bewertungsanpassung wird auf Basis des Nettoexposures 
berechnet und das Exposure im Zeitablauf mit Hilfe einer Monte- 
Carlo-Simulation geschätzt. Das so genannte Credit Value 
 Adjustment (CVA) gibt das kalkulatorische Verlustrisiko wieder, 
welchem sich der Helaba-Konzern bei aus seiner Sicht positivem 
Marktwert vis-à-vis seinem Kontrahenten ausgesetzt sieht. Fällt 
der Kontrahent aus, so kann lediglich noch ein Bruchteil des 
Marktwerts der ausstehenden Geschäfte im Insolvenz- bezie-
hungsweise Liquidationsprozess realisiert werden (Recovery 
Rate). Das so genannte Debit Value Adjustment (DVA) ist das 
Spiegelbild des CVA und definiert sich als der Teil des aus Sicht 
des Konzerns negativen Marktwerts, welcher kalkulatorisch 
durch einen Ausfall für den Kontrahenten verloren ginge. Der 
sich aus CVA und DVA ergebende Betrag wird in Form einer 
 Bewertungsanpassung berücksichtigt.

Anpassungen der Bewertung aufgrund von Refinanzierungs-
aspekten (Funding Valuation Adjustments, FVA) sind notwen-
dig, um die vom Markt implizierten Finanzierungskosten bei der 
Bewertung von derivativen Finanzinstrumenten zu berücksich-
tigen. Finanzierungskosten fallen bei der replizierenden Ab-
sicherung unbesicherter Kundenderivate durch besicherte, im 
Interbankenmarkt abgeschlossene Hedge-Derivate an. Während 
sich das zu finanzierende Volumen aus einer Exposure-Simula-
tion ergibt, werden die Refinanzierungssätze rollierend zum 
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) angesetzt. Die Bewertung 
erfolgt ähnlich CVA / DVA beidseitig, das heißt, es werden 
 sowohl Funding Benefit Adjustments (FBA) aus negativem 
 Exposure als auch Funding Cost Adjustments (FCA) aus posi-
tivem Exposure berücksichtigt.

Validierung und Kontrolle
Der Bewertungsprozess ist einer laufenden Validierung und 
Kontrolle unterworfen. Teil der handelsunabhängigen Bewer-
tung der Positionen im Handelsgeschäft ist die Sicherstellung 
der Angemessenheit der für die Bewertung eingesetzten 
 Methoden beziehungsweise Modelle.

Neue Bewertungsmodelle werden grundsätzlich vor ihrem 
 Ersteinsatz einer umfassenden initialen Validierung unterzogen. 
In Abhängigkeit von Materialität sowie Marktgängigkeit und 
Komplexität des eingesetzten Modells werden die Bewertungs-
modelle regelmäßig überprüft. Darüber hinaus erfolgen anlass-
bezogene Überprüfungen, wenn zum Beispiel wesentliche 
 Methodenänderungen erfolgen.

Im Rahmen der handelsunabhängigen Prüfung der Bewertungs-
parameter (Independent Price Verification) wird darüber hinaus 
die Marktkonsistenz der zur Bewertung der Finanzinstrumente 
verwendeten Parameter sichergestellt.

Level 1
Der beste Indikator für den Fair Value von Finanzinstrumenten 
ist der Marktpreis. Bei Vorliegen eines aktiven Markts werden 
zur Bewertung der zum Fair Value bilanzierten Finanzinstru-
mente beobachtbare Marktpreise herangezogen. Dies sind 
 üblicherweise Börsenkurse oder auf dem Interbankenmarkt 
quotierte Marktpreise. Diese Fair Values werden als Level 1 aus-
gewiesen.

Level 2
Für den Fall, dass für ein Finanzinstrument kein beobachtbarer 
Marktpreis vorliegt, erfolgt die Bewertung mittels anerkannter 
und marktüblicher Bewertungsmethoden, wobei alle Inputdaten 
auf beobachtbaren Marktdaten beruhen und externen Quellen 
entnommen werden. Üblicherweise werden diese Bewertungs-
methoden bei OTC-Derivaten (einschließlich Kreditderivaten) 
und nicht an einem aktiven Markt gehandelten zum Fair Value 
angesetzten Finanzinstrumenten verwendet. In diesen Fällen 
werden die Fair Values als Level 2 ausgewiesen.

Level 3
In den Fällen, bei denen nicht alle Inputparameter direkt am 
Markt beobachtbar sind, werden der Ermittlung der Fair Values 
realistische, auf Marktgegebenheiten beruhende Annahmen 
zugrunde gelegt. Dies ist insbesondere für komplex struktu-
rierte (derivative) Basket-Produkte, bei denen nicht direkt am 
Markt beobachtbare Korrelationen einen wesentlichen Bewer-
tungsfaktor darstellen, erforderlich. Soweit bei nicht derivativen 
Finanzinstrumenten keine Marktpreise verfügbar sind, werden 
für die Ableitung der Credit Spreads Sektor-Rating-Kreditkurven 
verwendet oder – sollte dies nicht möglich sein – Arranger-Preise 
herangezogen. Auch die Bewertung von zum Fair Value bilan-
ziertem, nicht börsennotiertem Anteilsbesitz sowie die Wert-
haltigkeitsprüfung von Geschäfts- oder Firmenwerten beruht 
auf nicht beobachtbaren Inputparametern, insbesondere den 
aus der Unternehmensplanung abgeleiteten Ertragsüberschüs-
sen. Für die als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien  werden 
die Fair Values auf Basis von erwarteten Erträgen und Aufwen-
dungen ermittelt, so dass sie ebenfalls dem Level 3 zuzuordnen 
sind.

In der Helaba werden Geschäfte generell dem Level 3 zugeord-
net, sofern nicht am Markt beobachtbare Inputparameter in die 
Bewertung einfließen. Sollte der einzige nicht beobachtbare 
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Inputparameter die interne Bonitätseinschätzung des Kunden 
sein und sich diese nur unwesentlich auf den Fair Value aus-
wirken, wird das Geschäft dem Level 2 zugeordnet.

Sofern ein für die Bewertung eines Finanzinstruments wesent-
licher Inputfaktor nicht mehr derselben Levelstufe zuzuordnen 
ist wie bei der vorherigen Bewertung, erfolgt eine Neuzuord-
nung zu dem entsprechenden Level.

Die Aufteilung der Finanzinstrumente nach der Hierarchie der 
verwendeten Inputdaten ergibt sich auf der Aktivseite für zum 
Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte wie folgt:

in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Level 1 Level 2 Level 3 Gesamt Level 1 Level 2 Level 3 Gesamt

Kassenbestand, Sicht- und Tagesgeldguthaben bei 
 Zentralnotenbanken und Kreditinstituten – 207 – 207 – 287 – 287

Sicht- und Tagesgeldguthaben bei Kreditinstituten – 207 – 207 – 287 – 287

Handelsaktiva 1.369 10.624 679 12.672 2.197 12.764 348 15.308

Positive Marktwerte aus Derivaten – 9.395 27 9.421 5 11.214 90 11.309

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche 
 Wertpapiere 1.369 260 – 1.629 2.169 87 – 2.256

Kredite und Forderungen – 969 652 1.621 – 1.463 258 1.721

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 1 – – 1 22 – – 22

Sonstige verpflichtend erfolgswirksam zum Fair Value 
 bewertete finanzielle Vermögenswerte 769 1.229 525 2.523 859 4.234 610 5.702

Positive Marktwerte aus Derivaten 0 1.067 19 1.086 – 4.065 96 4.161

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche 
 Wertpapiere 762 38 7 806 856 41 7 903

Kredite und Forderungen – 34 177 211 – 39 234 272

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 7 91 246 344 3 89 183 275

Anteilsbesitz – – 75 75 – – 71 71

Ansprüche aus dem Ankauf von Kapitallebensversicherungen – – – – – – 20 20

Freiwillig zum Fair Value designierte finanzielle 
 Vermögenswerte 104 2.511 238 2.853 130 3.225 307 3.661

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche 
 Wertpapiere 104 – – 104 130 – – 130

Kredite und Forderungen – 2.511 238 2.749 – 3.225 307 3.532

Positive Marktwerte aus Sicherungsderivaten des  
Hedge Accounting – 740 – 740 – 541 – 541

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle 
 Vermögenswerte 12.526 2.396 658 15.579 15.178 1.442 574 17.194

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche 
 Wertpapiere 12.526 2.153 92 14.771 15.178 1.280 48 16.506

Kredite und Forderungen – 242 539 782 – 162 494 656

Anteilsbesitz – – 26 26 – – 32 32

Finanzielle Vermögenswerte 14.768 17.706 2.099 34.573 18.363 22.492 1.839 42.695
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Auf der Passivseite ergibt sich die folgende Aufteilung für zum 
Fair Value bewertete finanzielle Verbindlichkeiten:

in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Level 1 Level 2 Level 3 Gesamt Level 1 Level 21) Level 31) Gesamt

Handelspassiva 45 13.682 27 13.754 237 12.975 89 13.301

Negative Marktwerte aus Derivaten 0 9.241 27 9.267 10 8.473 89 8.572

Verbriefte Verbindlichkeiten – 374 – 374 – 264 – 264

Einlagen und Kredite – 4.067 – 4.067 – 4.238 – 4.238

Verbindlichkeiten aus Leerverkäufen 45 – – 45 227 – – 227

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten – – – – – 0 – 0

Negative Marktwerte aus nicht mit Handelsabsicht 
gehaltenen Derivaten – 3.181 239 3.420 1 4.811 38 4.850

Freiwillig zum Fair Value designierte finanzielle 
Verbindlichkeiten – 9.853 1.063 10.915 – 10.895 1.373 12.268

Verbriefte Verbindlichkeiten – 5.892 779 6.671 – 5.513 996 6.509

Einlagen und Kredite – 3.961 284 4.245 – 5.383 376 5.759

Negative Marktwerte aus Sicherungsderivaten des  
Hedge Accounting – 706 – 706 – 1.951 – 1.951

Finanzielle Verbindlichkeiten 45 27.422 1.329 28.796 238 30.632 1.500 32.369

1)  Vorjahreszahlen korrigiert: In den freiwillig zum Fair Value designierten Einlagen und Krediten wurde ein Betrag von 36 Mio. € in Level 3 ausgewiesen, der auf-
grund der Inputfaktoren dem Level 2 zuzuordnen ist. Siehe auch Anhangangabe (1).
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Die nachstehenden Tabellen weisen für die finanziellen Vermö-
genswerte und Verbindlichkeiten, die zum Stichtag im Bestand 
sind, die Bewegungen aus Level 1 und Level 2 in andere Bewer-

tungslevel aus, die auf eine Veränderung der Güte der Fair 
Values zurückzuführen sind. Weitere Änderungen sind auf Zu- 
und Abgänge oder Bewertungs ver änderungen zurückzuführen.

in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Von Level 1 nach Von Level 2 nach Von Level 1 nach Von Level 2 nach

Level 2 Level 3 Level 1 Level 3 Level 2 Level 3 Level 1 Level 3

Handelsaktiva 2 – 26 – – – 0 3

Positive Marktwerte aus Derivaten – – – – – – – 3

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche 
Wertpapiere 2 – 26 – – – 0 –

Sonstige verpflichtend erfolgswirksam zum Fair Value 
bewertete finanzielle Vermögenswerte 14 – – – 4 – – 1

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche 
Wertpapiere 14 – – – 4 – – –

Kredite und Forderungen – – – – – – – 1

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete finanzielle 
Vermögenswerte 63 – – 5 11 – 69 3

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche 
Wertpapiere 63 – – – 11 – 69 –

Kredite und Forderungen – – – 5 – – – 3

Finanzielle Vermögenswerte 79 – 26 5 15 – 69 7

in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Von Level 1 nach Von Level 2 nach Von Level 1 nach Von Level 2 nach

Level 2 Level 3 Level 1 Level 3 Level 2 Level 3 Level 1 Level 3

Handelspassiva – – – – 33 – – 2

Negative Marktwerte aus Derivaten – – – – – – – 2

Verbriefte Verbindlichkeiten – – – – 33 – – –

Freiwillig zum Fair Value designierte finanzielle 
 Verbindlichkeiten – – – – – – – 13

Einlagen und Kredite – – – – – – – 13

Finanzielle Verbindlichkeiten – – – – 33 – – 16
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Die folgenden Tabellen zeigen die Entwicklung des Bestands an 
zum Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten, die dem Level 3 
zugeordnet sind, auf Basis der Finanzinstrumentenklasse, 
 unabhängig von der Bewertungskategorie. Übertragungen in 
beziehungsweise aus dem Level 3 in andere Level der Bewer-
tungshierarchie erfolgen mit dem Buchwert, der an dem Stich-
tag vorlag, zu dem die Zuordnung wechselte. Die Prüfung der 
Levelzuordnung erfolgt quartalsweise. Die Tabellen zeigen die 
Gewinne und Verluste sowie die Zahlungsströme an, die seit 

Jahresbeginn beziehungsweise seit Zuordnung zum Level 3 
erfolgten. In den Tabellen werden zusätzlich die Bewertungs-
ergebnisse der zum Bilanzstichtag noch im Bestand befind-
lichen Finanzinstrumente ausgewiesen.

Folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der zum Fair Value be-
werteten finanziellen Vermögenswerte in Level 3 im Berichts-
zeitraum:

in Mio. €

Positive Markt-
werte aus 
 Derivaten

Schuldver-
schreibungen 

und andere 
festverzins-
liche Wert-

papiere
Kredite und 

Forderungen

Aktien und an-
dere nicht fest-

verzinsliche 
Wertpapiere Anteilsbesitz

Forderungen 
aus Kapital-
lebensversi-

cherungen

Stand zum 1.1.2022 185 55 1.293 183 103 20

In der Konzern-Gewinn- und Verlust-
rechnung erfasste Gewinne oder 
 Verluste – 64 0 – 188 4 6 – 12

Risikovorsorge – 0 – – – –

Handelsergebnis – 1 – – 97 – – –

Gewinne oder Verluste aus 
 sonstigen verpflichtend erfolgs-
wirksam zum Fair Value bewerteten 
finan ziellen Vermögenswerten – 63 – 0 – 91 4 6 – 12

Gewinne oder Verluste aus dem 
Abgang von nicht erfolgswirksam 
zum Fair Value bewerteten 
 Finanzinstrumenten – 0 – – – –

Im OCI erfasste Gewinne oder 
 Verluste – – 0 – 48 – – 6 –

Zugänge 1 200 1.551 82 2 –

Abgänge / Abwicklungen – 17 – 158 – 983 – 24 – 4 – 9

Veränderungen aus der 
 Währungsumrechnung – – 0 0 0 –

Änderungen aus abgegrenzten 
 Zinsen – 1 0 1 – – –

Amortisierung von Agien / Disagien – 12 1 – 7 – – –

Übertragungen aus Level 2 – 2 29 – – –

Übertragungen in Level 2 – 47 – – 42 – – –

Stand zum 31.12.2022 46 99 1.607 246 102 –

In der Konzern-Gewinn- und Verlust-
rechnung erfasste Gewinne oder 
 Verluste aus finanziellen Vermögens-
werten im Bestand – 18 – 0 – 36 34 – 4 0
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Nachstehend die Entwicklung der zum Fair Value bewerteten 
finanziellen Vermögenswerte in Level 3 im Vorjahreszeitraum:

in Mio. €

Positive Markt-
werte aus Deri-

vaten

Schuldver-
schreibungen 

und andere 
festverzins-
liche Wert-

papiere
Kredite und 

Forderungen

Aktien und an-
dere nicht fest-

verzinsliche 
Wertpapiere Anteilsbesitz

Forderungen 
aus Kapital-
lebensversi-

cherungen

Stand zum 1.1.2021 297 7 1.346 82 101 46

In der Konzern-Gewinn- und Verlust-
rechnung erfasste Gewinne oder 
 Verluste – 68 0 – 30 31 3 2

Risikovorsorge – – 0 – – – –

Handelsergebnis – 20 0 – 4 – – –

Gewinne oder Verluste aus 
 sonstigen verpflichtend erfolgs-
wirksam zum Fair Value bewerteten 
finan ziellen Vermögenswerten – 47 0 – 26 31 3 2

Gewinne oder Verluste aus dem 
Abgang von nicht erfolgswirksam 
zum Fair Value bewerteten 
 Finanzinstrumenten – 0 – – – –

Im OCI erfasste Gewinne oder 
 Verluste – 0 – 6 – 1 –

Zugänge 12 173 596 80 6 –

Abgänge / Abwicklungen – 23 – 126 – 572 – 10 – 8 – 27

Veränderungen des 
 Konsolidierungskreises – – – – – 0 –

Veränderungen aus der 
 Währungsumrechnung – – 0 0 0 –

Änderungen aus abgegrenzten 
 Zinsen – 0 0 – 1 – – –

Amortisierung von Agien / Disagien – 13 0 – 8 – – –

Übertragungen aus Level 2 5 – 53 – – –

Übertragungen in Level 2 – 25 – – 85 – – –

Stand zum 31.12.2021 185 55 1.293 183 103 20

In der Konzern-Gewinn- und Verlust-
rechnung erfasste Gewinne oder 
 Verluste aus finanziellen Vermögens-
werten im Bestand – 36 0 – 11 30 3 1
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Folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der zum Fair Value be-
werteten finanziellen Verbindlichkeiten in Level 3 im Berichts-
zeitraum:

in Mio. €

Negative Marktwerte 
aus Derivaten

Verbriefte 
 Verbindlichkeiten

Einlagen und 
 Kredite1)

Stand zum 1.1.2022 127 996 376

In der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erfasste Gewinne oder 
 Verluste 200 – 190 – 71

Handelsergebnis – 1 – –

Gewinne oder Verluste aus sonstigen verpflichtend erfolgswirksam zum 
Fair Value bewerteten finanziellen Vermögenswerten 201 – 190 – 71

Gewinne oder Verluste aus dem Abgang von nicht erfolgswirksam zum 
Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten – 0 –

Im OCI erfasste Gewinne oder Verluste – – 17 – 2

Zugänge 1 34 –

Abgänge / Abwicklungen – 22 – 41 – 10

Änderungen aus abgegrenzten Zinsen 8 0 0

Amortisierung von Agien / Disagien – 3 – 2 – 9

Übertragungen in Level 2 – 46 – 2 –

Stand zum 31.12.2022 266 779 284

In der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erfasste Gewinne oder 
 Verluste aus finanziellen Vermögenswerten im Bestand – 247 191 71

1)  Anfangsbestand angepasst: Zum 31. Dezember 2021 wurde der Endbestand der freiwillig zum Fair Value designierten Einlagen und Kredite um 36 Mio. € zu 
hoch ausgewiesen, da aufgrund der verwendeten Inputfaktoren eine Zuordnung zu Level 2 korrekt ist. Siehe auch Anhangangabe (1).
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Nachstehend die Entwicklung der zum Fair Value bewerteten 
finanziellen Verbindlichkeiten in Level 3 im Vorjahreszeitraum:

in Mio. €

Negative Marktwerte 
aus Derivaten

Verbriefte 
 Verbindlichkeiten

Einlagen und 
 Kredite1)

Stand zum 1.1.2021 176 1.028 428

In der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erfasste Gewinne oder 
 Verluste – 14 – 47 – 7

Handelsergebnis – 19 – –

Gewinne oder Verluste aus sonstigen verpflichtend erfolgswirksam zum 
Fair Value bewerteten finanziellen Vermögenswerten 5 – 47 – 7

Gewinne oder Verluste aus dem Abgang von nicht erfolgswirksam zum 
Fair Value bewerteten Finanzinstrumenten – 0 –

Im OCI erfasste Gewinne oder Verluste – 7 2

Zugänge 14 91 –

Abgänge / Abwicklungen – 22 – 80 – 51

Änderungen aus abgegrenzten Zinsen – 0 – 0 – 0

Amortisierung von Agien / Disagien – 3 – 2 – 10

Übertragungen aus Level 2 4 – 14

Übertragungen in Level 2 – 28 – –

Stand zum 31.12.2021 127 996 376

In der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erfasste Gewinne oder Ver-
luste aus finanziellen Vermögenswerten im Bestand – 17 47 7

1)  Vorjahreszahlen angepasst: Im Vorjahr wurden zu hohe Transfers aus Level 2 ausgewiesen. Die Übertragungen aus Level 2 und der Stand zum 31.12.2021 
 wurden jeweils um – 36 Mio. € reduziert. Siehe auch Anhangangabe (1).

Wie im Vorjahr gab es im aktuellen Geschäftsjahr keine größe-
ren Transfers nach oder aus Level 3. Die erfolgten Transfers sind 
auf Veränderungen in der Güte einzelner verwendeter Input-
parameter zurückzuführen.

Bei der Modellbewertung der Bestände, die Level 3 zugeordnet 
sind, wurden Parameter verwendet, durch die ein Preis ermittelt 
wird, den rational handelnde Marktteilnehmer zugrunde legen 
würden. Hierzu werden bei der modellhaften Ermittlung Para-
meter verwendet, die bevorzugt an einem Markt abgelesen 
 werden können. Für weitere Parameter, für die kein beobacht-
barer Marktparameter vorliegt, greift die Helaba auf Annahmen 
zurück, auf die sich Marktteilnehmer bei der Preisbildung 
 stützen würden.
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Die nachfolgende Tabelle gibt zum 31. Dezember 2022 einen 
Überblick über die wesentlichen nicht am Markt beobachtbaren 
Parameter, die in den  jeweiligen Bewertungsverfahren verwen-
det wurden:

in Mio. €

Vermögens-
werte in  

Level 3

Verbindlich-
keiten in 

 Level 3 Bewertungsverfahren

Wesentliche nicht 
am Markt beobacht-

bare Parameter Spanne

Derivate 46 266

Aktien- / indexbezogene Derivate 1 1 Optionspreismodell

Dividendenschätzung 
mit Restlaufzeit > 3 

Jahren 0 € – 117 €

28 25 Optionspreismodell Aktienkorrelation –66,5 % – 85,0 %

Zinsbezogene Derivate 17 240 Optionspreismodell Zinskorrelation –5,3 % – 99,7 %

Aktien und andere nicht festverzins-
liche Wertpapiere 246

Private-Equity-Fonds 246 Fondsbewertung Net-Asset-Values n.a.

Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere 99 DCF-Verfahren Credit Spread 0,0 % – 4,0 %

Verbriefte Verbindlichkeiten 779

Zinszertifikate 779 Optionspreismodell Zinskorrelation –5,3 % – 99,7 %

Kredite und Forderungen 1.607

Schuldscheindarlehen 1.243 DCF-Verfahren Credit Spread 0,0 % – 3,0 %

283 Optionspreismodell Credit Spread 0,0 % – 0,4 %

72 Optionspreismodell Zinskorrelation –5,3 % – 99,7 %

Credit Spread 0,0 % – 0,8 %

Mezzanine-Forderungen 3 Fondsbewertung Fair Value n.a.

Sonstige 6 Diverse n.a. n.a.

Einlagen und Kredite 284 Optionspreismodell Zinskorrelation –5,3 % – 99,7 %

Anteilsbesitz 102

Private-Equity-Fonds 0 Fondsbewertung Net-Asset-Values n.a.

Sonstige 47 Ertragswertverfahren Diskontierungssatz 8,4 % – 9,9 %

Erwartete Cashflows n.a.

54 Diverse Fair Value und andere n.a.

Gesamt 2.099 1.329
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Nachstehend die Werte zum 31. Dezember 2021:

in Mio. €

Vermögens-
werte in  

Level 3

Verbindlich-
keiten in  
Level 31) Bewertungsverfahren

Wesentliche nicht 
am Markt beobacht-

bare Parameter Spanne

Derivate 185 127

Aktien- / indexbezogene Derivate 37 36 Optionspreismodell

Dividendenschätzung 
mit Restlaufzeit > 3 

Jahren 0 € – 121 €

46 45 Optionspreismodell Aktienkorrelation –14,5 % – 85,0 %

Zinsbezogene Derivate 102 45 Optionspreismodell Zinskorrelation –26,8 % – 100,0 %

Aktien und andere nicht 
 festverzinsliche Wertpapiere 183

Private-Equity-Fonds 183 Fondsbewertung Net-Asset-Values n.a.

Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere 55 DCF-Verfahren Credit Spread 0,0 % – 3,0 %

Verbriefte Verbindlichkeiten 996

Zinszertifikate 996 Optionspreismodell Zinskorrelation –26,8 % – 100,0 %

Kredite und Forderungen 1.293

Schuldscheindarlehen 819 DCF-Verfahren Credit Spread 0,0 % – 3,0 %

374 Optionspreismodell Credit Spread 0,0 % – 0,4 %

90 Optionspreismodell Zinskorrelation –31,2 % – 100,0 %

Credit Spread 0,0 % – 0,4 %

Mezzanine-Forderungen 2 Fondsbewertung Fair Value n.a.

Sonstige 8 Diverse n.a. n.a.

Einlagen und Kredite 376 Optionspreismodell Zinskorrelation –31,2 % – 100,0 %

Anteilsbesitz 103

53 Ertragswertverfahren Diskontierungssatz 5,8 % – 8,0 %

Erwartete Cashflows n.a.

50 Diverse Fair Value und andere n.a.

Ansprüche aus dem Ankauf von 
 Kapitallebensversicherungen 20

Bewertungsmodell der 
Versicherung Rückkaufswert n.a.

Gesamt 1.839 1.500

1)  Vorjahreszahlen korrigiert: In den Einlagen und Krediten wurde ein Betrag von 36 Mio. € in Level 3 ausgewiesen, der aufgrund der Inputfaktoren dem Level 2 zu-
zuordnen ist. Siehe auch Anhangangabe (1)

Für die verwendeten nicht direkt am Markt beobachtbaren 
Marktparameter sind von rational handelnden Marktteil-
nehmern alternativ verwendbare Parameter denkbar, mit denen 
sich vorteilhaftere beziehungsweise nachteiligere Preise ermit-
teln lassen. Nachfolgend wird beschrieben, wie sich Fair Values 
von Finanzinstrumenten aufgrund von Schwankungen der nicht 

beobachtbaren Parameter ändern können. Die Ermittlung er-
folgte entweder über Sensitivitäten oder über die Neuberech-
nung der Fair Values.
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Im Helaba-Konzern werden Korrelationen bei der Bewertung 
von Derivaten, begebenen Zertifikaten sowie Einlagen und 
 Krediten herangezogen. Die Korrelation stellt einen nicht 
 beobachtbaren Marktparameter bei der modellbasierten Ermitt-
lung des Fair Value von Finanzinstrumenten mit mehr als einem 
 Referenzwert dar. Korrelationen beschreiben dabei den Zu-
sammenhang zwischen diesen Referenzwerten. Ein hoher Kor-
relationsgrad steht für einen hohen Zusammenhang der Wert-
entwicklung der jeweiligen Referenzwerte. Strukturierte 
Zinsderivate werden in der Regel nur für die Absicherung von 
strukturierten Zinsemissionen im Bankbuch oder für die 
 Absicherung von strukturierten Kundengeschäften abgeschlos-
sen. Darüber hinaus werden strukturierte Aktienderivate, bei 
denen Korrelationen als Marktparameter zu berücksichtigen 
sind, grundsätzlich nur im Zusammenhang mit entsprechenden 
Retail-Emissionen getätigt, wobei diese mit direkten Absiche-
rungsgeschäften wirtschaftlich geschlossen werden. Die Wert-
veränderungen, die auf den  jeweils relevanten Parameter (Zins- 
oder Aktien korrelation) zurückzuführen sind, kompensieren 
sich zwischen Grund- und Sicherungsgeschäft.

Für Aktienderivate auf dividendenausschüttende Underlyings 
läuft die zukünftige Dividende in die Bewertung ein. Direkt am 
Markt sind für Restlaufzeiten über drei Jahren keine Dividen-
denschätzungen beobachtbar. Für die Berechnung der Aus-
wirkung der Dividendenschätzung mit einer Restlaufzeit über 
drei Jahren auf die Fair Values wurden die verwendeten Dividen-
denschätzungen um 50 % erhöht beziehungsweise reduziert. 
Die hierbei ermittelten Sensitivitäten sind wie im Vorjahr unwe-
sentlich.

Bei der modellbasierten Fair Value-Bewertung von Schuldver-
schreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren 
sowie den unter den Forderungen und Krediten ausgewiesenen 
Schuldscheindarlehen ist der Credit Spread ein wesentlicher 
Parameter. Verzinsliche Wertpapiere werden Level 3 zugeordnet, 
wenn der Credit Spread als Inputparameter nicht oder nicht mit 
hinreichender Sicherheit aus Marktdaten abzuleiten ist. Daher 
werden in der Sensitivitätsanalyse für verzinsliche Wertpapiere 
die Auswirkungen von Änderungen des Credit Spreads unter-
sucht. Anhand von 1-Jahres-Historien von Sektorkurven aus 
dem CDS- oder Bondmarkt werden Standardabweichungen der 
Credit Spreads für die benötigten Sektor-Rating-Kombinationen 
ermittelt. Die so berechneten Standardabweichungen werden 
anhand von Sektor und Rating den Level-3-Wertpapieren zuge-
ordnet und mit der Credit-Spread-Sensitivität des jeweiligen 
Wertpapiers multipliziert. Das Ergebnis gibt die Wertänderung 
der jeweiligen Wertpapierposition für den Fall an, dass sich der 
Bewertungs-Spread um die 1-Jahres-Standardabweichung er-

höht oder reduziert. Dies hat eine Erhöhung beziehungsweise 
einen Rückgang der Fair Values in den entsprechenden Posi-
tionen um rund 8 Mio. € (31. Dezember 2021: 3 Mio. €) zur Folge.

Für Fondsbeteiligungen und Mezzanine-Darlehen werden die 
Fair Values überwiegend durch die Fondsgesellschaften auf 
Basis der Vermögenswerte der Fonds ermittelt und den Anteils-
eignern zur Verfügung gestellt. Die aktuellsten verfügbaren Fair 
Values werden auf den Bilanzstichtag fortgeschrieben. Werden 
die verwendeten Inputfaktoren um 10 % erhöht beziehungs-
weise reduziert, weichen die dabei ermittelten Fair Values um  
23 Mio. € (31. Dezember 2021: 16 Mio. €) ab.

Für nicht börsennotierte Unternehmensanteile, deren Fair 
Values über Ertragswertberechnungen ermittelt werden, wer-
den die zu diskontierenden Cashflows jeweils um 10 % erhöht 
beziehungsweise reduziert. Dabei ergeben sich Fair Values, die 
um 5 Mio. € (31. Dezember 2021: 5 Mio. €) höher beziehungs-
weise niedriger sind. Wird der Diskontierungssatz um einen 
Prozentpunkt erhöht, sinken die dabei ermittelten Fair Values 
um – 5 Mio. € (31. Dezember 2021: – 8 Mio. €), bei einer Ver-
ringerung des Diskontierungssatzes um einen Prozentpunkt 
steigen die Fair Values um 7  Mio.  € (31.  Dezember  2021: 
11 Mio. €). Darüber hinaus werden weitere nicht börsennotierte 
Unternehmensanteile zum Fair Value bewertet, die überwiegend 
mit dem Substanzwertverfahren ermittelt werden. Zum Teil lie-
gen Verkaufspreise vor, die auf den aktuellen Stichtag fortge-
schrieben werden. Für diese Fair Values werden die verwendeten 
Inputfaktoren um 10 % erhöht beziehungsweise reduziert. Da-
raus ergeben sich alternativ verwendbare Werte, die um 5 Mio. € 
(31. Dezember 2021: 5 Mio. €) höher beziehungsweise niedriger 
sein können.

Für die Ansprüche aus dem Ankauf von Kapitallebensversiche-
rungen werden aufgrund der Bewertung auf Basis der Rück-
kaufswerte der Lebensversicherungen keine wesentlichen 
 Sensitivitäten gesehen.

Die sonstigen dem Level 3 zugeordneten Bestände weisen keine 
wesentlichen Sensitivitäten aus.
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Die nachfolgende Übersicht enthält eine Gegenüberstellung der 
Fair Values und Buchwerte von zu fortgeführten Anschaffungs-
kosten bewer teten finanziellen Vermögenswerten und Verbind-
lichkeiten zum 31. Dezember 2022:

in Mio. €

Fair Value

Level 1 Level 2 Level 3 Gesamt Buchwert Differenz

Sicht- und Tagesgeldguthaben  
bei Zentralnotenbanken und 
Kreditinstituten – 39.979 – 39.979 39.980 – 2

Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere 144 1.526 – 1.670 1.774 – 104

Kredite und Forderungen – 69.759 55.442 125.201 128.898 – 3.697

Zu fortgeführten Anschaffungs-
kosten bewertete finanzielle 
 Vermögenswerte 144 111.264 55.442 166.850 170.653 – 3.803

Verbriefte Verbindlichkeiten 3.187 35.655 – 38.842 41.064 – 2.222

Einlagen und Kredite – 76.374 49.681 126.055 129.378 – 3.323

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten – 203 237 440 439 1

Zu fortgeführten 
Anschaffungskosten bewertete 
finanzielle Verbindlichkeiten 3.187 112.232 49.918 165.338 170.881 – 5.543

Nachstehend die Werte zum 31. Dezember 2021:

in Mio. €

Fair Value

Level 1 Level 2 Level 3 Gesamt Buchwert Differenz

Sicht- und Tagesgeldguthaben  
bei Zentralnotenbanken und 
Kreditinstituten – 33.682 – 33.682 33.682 0

Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere – 392 – 392 389 4

Kredite und Forderungen – 83.174 50.554 133.727 129.625 4.102

Zu fortgeführten Anschaffungs-
kosten bewertete finanzielle 
 Vermögenswerte – 117.248 50.554 167.802 163.696 4.106

Verbriefte Verbindlichkeiten 4.704 39.849 – 44.554 44.363 191

Einlagen und Kredite – 73.844 50.777 124.621 123.528 1.093

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten – 180 189 369 365 4

Zu fortgeführten 
Anschaffungskosten bewertete 
finanzielle Verbindlichkeiten 4.704 113.873 50.966 169.544 168.256 1.288
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(41) Derivative Geschäfte 

Der Helaba-Konzern setzt derivative Finanzinstrumente sowohl 
für Handels- als auch für Sicherungsgeschäfte ein.

Derivate können als standardisierte Kontrakte an der Börse oder 
individuell ausgehandelt als OTC-Derivate außerbörslich abge-
schlossen werden.

Die Nominalwerte entsprechen dem Bruttovolumen aller Käufe 
und Verkäufe. Dieser Wert dient als Referenzgröße für die 
 Ermittlung gegenseitig vereinbarter Ausgleichszahlungen, es 
handelt sich jedoch nicht um bilanzierungsfähige Forderungen 
oder Verbindlichkeiten.

Die unter Level 3 ausgewiesenen Bestände betreffen im We-
sentlichen das Förder- und Retail-Geschäft sowie Kredite und 
Forderungen an Kunden mit nicht einwandfreier Bonität. Die  
für die längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte der EZB 
(TLTRO III) ermittelten Fair Values sind ebenfalls dem Level 3 
zugeordnet.

Fair Values von als Finanzinvestition gehaltenen 
 Immobilien
Die in Anhangangabe (29) angegebenen Marktwerte der Immo-
bilien werden nach international anerkannten Bewertungsme-
thoden ermittelt. Für den überwiegenden Bestand des Konzerns 
an Wohngebäuden, Gewerbeobjekten, Garagen und Stellplätzen 
sowie unbebauten Grundstücken erfolgt die Bewertung durch 
unabhängige Sachverständige nach Marktwerten, insbesondere 
ermittelt auf Basis des Discounted-Cashflow-Verfahrens. Die Er-
mittlung der Fair Values erfolgt aufgrund der Kapitalanlagebasis 
des nachhaltigen erreichbaren Mieteinkommens unter Berück-
sichtigung der Bewirtschaftungskosten und erwarteter Leer-
standsquoten. Für die Bewertung werden die Immobilien auf-
grund einer Standort- und Objektbeurteilung strukturiert und in 
Cluster unterteilt. Grundlage hierfür sind die Parameter Markt 
(Makro-Standort), Standort (Mikro-Standort), Objekt und Qualität 
des Cashflows. Dabei werden in sich homogene Gruppen gebil-
det, die sich untereinander in Bezug auf die Lage und die Qualität 
der Verwaltungseinheiten und damit ihr jeweiliges Risiko unter-
scheiden. Durch die Berücksichtigung des nachhaltig erreichba-
ren Mieteinkommens, des Mikro-Standorts und des Objektzu-
stands fließen Klimafaktoren indirekt in die Bewertung ein.

Auf Basis der gebildeten Cluster wurden folgende Grundsätze 
angewendet:

	■ Ableitung von jährlichen Mietsteigerungsraten
	■ Ableitung von nicht umlagefähigen Betriebskosten
	■ Ableitung von effektiven Leerstandsquoten
	■ Ableitung von Kapitalisierungs- und Diskontierungs zins-

sätzen 

Auf Basis der Immobilien wurden folgende Grundsätze ange-
wendet:

	■ Festlegung der Marktmiete zum Bewertungsstichtag
	■ Festlegung der Kosten für Instandhaltung, Verwaltung und 

sonstige Aufwendungen
	■ Entwicklung der Miete je m² Mietfläche aus der Fortschrei-

bung der Marktmiete und der Ist-Miete
	■ Entwicklung des Leerstands bei clusterspezifischen Annah-

men zum Zielleerstand

	■ Entwicklung der Kosten für Instandhaltung, Verwaltung, nicht 
umlagefähige Betriebskosten, sonstige Aufwendungen sowie 
gegebenenfalls Erbbauzinsen

Die Ermittlung der Cashflows erfolgt in zwei Schritten. Über 
einen Detailprognosezeitraum von zehn Jahren ergeben sich 
die Einzahlungen aus den derzeitigen Soll-Mieten bei unterstell-
ter Vollvermietung, vermindert durch Ertragsschmälerungen 
aufgrund aktueller Leerstände im ersten Jahr respektive ange-
nommener struktureller Leerstände in den Folgejahren zwei bis 
zehn. Der so ermittelte Betrag, vermindert um Verwaltungs-
kosten, nicht umlagefähige Betriebskosten, Instandhaltungs- 
und Instandsetzungskosten sowie Erbbauzinsen, ergibt den 
freien zu diskontierenden Cashflow vor Steuern und Kapital-
dienst. Im elften Jahr wird ein hypothetischer Verkauf der 
 Immobilie unterstellt, der Verkaufswert wird als Restwert der 
Berechnung zugrunde gelegt. Die Summe der Barwerte der 
Zahlungs ströme des Detailprognosezeitraums und des 
 hypothetischen Wiederverkaufs stellt den Fair Value der Immo-
bilie dar.

Der Diskontierungssatz besteht aus einem risikolosen Zinssatz 
sowie Zu- und Abschlägen für bestehende Immobilien-, Lage- 
und Marktrisiken.
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Die Nominal- und Marktwerte derivativer Geschäfte ergeben 
sich wie folgt:

in Mio. €

Nominalwerte Positive Marktwerte Negative Marktwerte

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021

Aktien- / indexbezogene Geschäfte 1.965 3.616 129 192 126 189

OTC-Produkte 1.934 3.364 129 187 126 179

Aktienoptionen 1.934 3.360 129 186 126 179

Käufe 969 1.754 129 186 – 0

Verkäufe 965 1.606 – – 126 179

Sonstige Geschäfte 1 4 0 2 – –

Börsengehandelte Produkte 30 252 0 5 – 10

Aktien- / Index-Futures 30 32 – – – –

Aktien- / Indexoptionen 1 220 0 5 – 10

Zinsbezogene Geschäfte 720.991 550.319 9.316 15.002 11.816 13.765

OTC-Produkte 709.498 545.852 9.316 15.002 11.816 13.765

Forward Rate Agreements 19.600 1.500 – – – –

Zins-Swaps 634.730 494.425 8.508 13.561 10.538 11.333

Zinsoptionen 55.168 49.921 809 1.440 1.278 2.432

Käufe 22.572 20.346 668 1.280 57 48

Verkäufe 32.596 29.575 140 160 1.221 2.384

Sonstige Zinskontrakte – 6 – 0 – –

Börsengehandelte Produkte 11.492 4.467 – – 0 –

Zins-Futures 11.428 4.158 – – 0 –

Zinsoptionen 64 309 – – – –

Währungsbezogene Geschäfte 74.804 69.862 1.791 801 1.439 1.403

OTC-Produkte 74.804 69.862 1.791 801 1.439 1.403

Devisenkassa- und -termingeschäfte 47.711 43.441 691 483 900 477

Zins-Währungs-Swaps 26.914 25.944 1.100 315 538 922

Devisenoptionen 178 477 1 4 1 4

Käufe 85 241 1 4 – –

Verkäufe 94 236 – – 1 4

Kreditderivate 4.499 4.556 9 14 11 14

OTC-Produkte 4.499 4.556 9 14 11 14

Warenbezogene Geschäfte 210 103 1 2 2 0

OTC-Produkte 210 103 1 2 2 0

Commodity-Optionen 210 103 1 2 2 0

Gesamt 802.467 628.456 11.247 16.011 13.394 15.372
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Nachstehend die Werte zum 31. Dezember 2021: 

in Mio. €

Bis drei Monate
Drei Monate bis 

ein Jahr
Ein Jahr bis 

fünf Jahre
Mehr als fünf 

Jahre Gesamt

Aktien- / indexbezogene Geschäfte 174 668 2.765 10 3.616

Zinsbezogene Geschäfte 18.440 43.915 205.651 282.313 550.319

Währungsbezogene Geschäfte 29.195 13.397 22.400 4.870 69.862

Kreditderivate – 261 4.238 57 4.556

Warenbezogene Geschäfte 103 – – – 103

Gesamt 47.911 58.241 235.054 287.250 628.456

Die derivativen Geschäfte bestehen mit folgenden Kontrahenten:

in Mio. €

Nominalwerte Positive Marktwerte Negative Marktwerte

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021

Zentralnotenbanken und Kreditinstitute Deutschland 283.400 183.895 4.358 5.036 7.013 4.645

Zentralnotenbanken und Kreditinstitute EU  
(ohne Deutschland) 69.344 67.225 3.566 1.967 2.518 4.260

Zentralnotenbanken und Kreditinstitute Welt (ohne EU) 28.575 32.469 822 1.452 1.269 5.231

Öffentliche Haushalte Deutschland 11.067 12.728 1.171 5.454 286 317

Sonstige Kontrahenten Deutschland 31.566 28.342 677 1.123 1.130 350

Sonstige Kontrahenten EU (ohne Deutschland) 15.401 14.496 286 251 570 105

Sonstige Kontrahenten (Welt ohne EU) 351.592 284.582 367 722 608 453

Börsengehandelte Derivate 11.523 4.719 0 5 0 10

Gesamt 802.467 628.456 11.247 16.011 13.394 15.372

Zum 31. Dezember 2022 gliedern sich die Restlaufzeiten der 
Nominalwerte der derivativen Geschäfte wie folgt:

in Mio. €

Bis drei Monate
Drei Monate bis 

ein Jahr
Ein Jahr bis 

fünf Jahre
Mehr als fünf 

Jahre Gesamt

Aktien- / indexbezogene Geschäfte 268 374 1.321 2 1.965

Zinsbezogene Geschäfte 41.606 82.507 253.217 343.660 720.991

Währungsbezogene Geschäfte 28.627 20.234 20.796 5.147 74.804

Kreditderivate 21 387 4.042 49 4.499

Warenbezogene Geschäfte 210 – – – 210

Gesamt 70.731 103.502 279.377 348.858 802.467

B-216



245

(42)  Aufrechnung von 
 Finanzinstrumenten

Der Helaba-Konzern nimmt Aufrechnungen finanzieller Ver-
mögenswerte und Verpflichtungen in Einklang mit IAS 32 vor 
und saldiert die bilanzierten Beträge, für welche die Saldierung 
jederzeit und im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit 
rechtlich durchsetzbar ist und für welche die Abwicklung auf 
Nettobasis vorgenommen wird oder wenn Vermögenswert und 
Verpflichtung zeitgleich realisiert werden sollen.

Entsprechend den in IFRS 7 geforderten Angaben für saldierte 
Finanzinstrumente wird nachfolgend eine Überleitung von der 
Brutto- auf die Nettorisikoposition von Finanzinstrumenten vor-
genommen. Die Angaben beziehen sich sowohl auf saldierte 
Finanzinstrumente als auch auf solche, die einer Globalaufrech-
nungsvereinbarung unterliegen.

Die Aufrechnungen im Derivategeschäft betreffen sowohl die 
positiven und negativen Marktwerte aus Derivaten als auch 
 zugehörige Barsicherheiten, die unter den Forderungen an 
 Kunden beziehungsweise Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 
gezeigt werden.

Des Weiteren hat der Helaba-Konzern mit Kontrahenten im 
 Derivate- und Wertpapierpensionsgeschäft Master-Netting- 
Agreements abgeschlossen, die bedingte Saldierungsrechte 
beinhalten. Bei Eintritt dieser Bedingungen, zum Beispiel einem 
bonitätsbedingten Ausfall des Kontrahenten, erfolgt eine 
 Abrechnung auf saldierter Basis.

Die Barsicherheiten enthalten keine bedingten Aufrechnungs-
möglichkeiten aus grundpfandrechtlichen oder sonstigen 
 Kreditsicherheiten außerhalb von Master-Netting-Agreements.

Nachstehend die Angaben zur Aufrechnung von Finanzinstru-
menten zum 31. Dezember 2022:

in Mio. €

Tatsächliche Saldierungen
Bedingte Saldierungsrechte aus Master- Netting-

Agreements

Bruttobetrag 
vor Saldierung

Bruttobetrag 
bilanziell sal-

dierter Finanz-
instrumente Bilanzausweis

Sicherheiten in 
Form von  

Finanz-
instrumenten

Barsicher-
heiten

Nettobetrag 
nach Berück-

sichtigung be-
dingter Saldie-

rungsrechte

Finanzielle Vermögenswerte

Positive Marktwerte aus Derivaten 38.945 – 27.702 11.244 – 4.174 – 5.186 1.884

Wertpapierpensionsgeschäfte 46 – 46 – 45 – 1

Kontokorrentforderungen 38.042 – 2.076 35.966 – – 35.966

Gesamt 77.034 – 29.778 47.256 – 4.219 – 5.186 37.851

Finanzielle Verbindlichkeiten

Negative Marktwerte aus 
 Derivaten 38.982 – 25.588 13.394 – 4.174 – 3.446 5.774

Wertpapierpensionsgeschäfte 3 – 3 – 3 – –

Kontokorrentverbindlichkeiten 4.972 – 4.190 783 – – 783

Gesamt 43.957 – 29.778 14.179 – 4.177 – 3.446 6.556
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Nachstehend die Angaben zur Aufrechnung von Finanzinstru-
menten zum 31. Dezember 2021:

in Mio. €

Tatsächliche Saldierungen
Bedingte Saldierungsrechte aus Master- Netting-

Agreements

Bruttobetrag 
vor Saldierung

Bruttobetrag 
bilanziell sal-

dierter Finanz-
instrumente Bilanzausweis

Sicherheiten in 
Form von  

Finanz-
instrumenten1)

Barsicher-
heiten

Nettobetrag 
nach Berück-

sichtigung be-
dingter Saldie-

rungsrechte1)

Finanzielle Vermögenswerte

Positive Marktwerte aus Derivaten 21.743 – 5.732 16.011 – 7.419 – 3.389 5.203

Wertpapierpensionsgeschäfte1) 210 – 210 – 202 – 8

Kontokorrentforderungen 32.687 – 2.014 30.673 – – 30.673

Gesamt 54.640 – 7.746 46.894 – 7.621 – 3.389 35.885

Finanzielle Verbindlichkeiten

Negative Marktwerte aus 
 Derivaten 21.051 – 5.679 15.372 – 7.419 – 7.276 678

Kontokorrentverbindlichkeiten 3.157 – 2.067 1.090 – – 1.090

Gesamt 24.208 – 7.746 16.462 – 7.419 – 7.276 1.768

1)  Vorjahreszahl korrigiert: Für Wertpapierpensionsgeschäfte gab es Sicherheiten in Form von Finanzinstrumenten in Höhe von 202 Mio. €, die im Vorjahr nicht 
ausgewiesen wurden. Der Nettobetrag nach Berücksichtigung bedingter Saldierungsrechte und die Gesamtsumme der finanziellen Vermögenswerte wurden 
analog korrigiert. Siehe auch Anhangangabe (1).
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(43) Fremdwährungsvolumina 

Die Umrechnung von Fremdwährungsgeschäften in den Ab-
schlüssen der einbezogenen Unternehmen sowie die Umrech-
nung der Abschlüsse von ausländischen Geschäftsbetrieben mit 
einer von der Berichtswährung abweichenden funktionalen 
Währung erfolgen nach den Regelungen des IAS 21.

Sämtliche monetären Fremdwährungsposten sowie zum Fair 
Value bewertete Eigenkapitalinstrumente (Aktien und andere 
nicht festverzinsliche Wertpapiere, Anteilsbesitz) in Fremd-
währung werden zum Stichtagskurs umgerechnet. Nicht mone-
täre zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete Posten 
(zum Beispiel Sachanlagen) werden mit dem Kurs zum Zugangs-
zeitpunkt umgerechnet. Währungsumrechnungsdifferenzen 
werden, mit Ausnahme der aus erfolgsneutral zum Fair Value 
bewerteten Eigenkapitalinstrumenten resultierenden Differen-
zen, in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Zur Umrechnung von in Fremdwährung aufgestellten Abschlüs-
sen einbezogener Geschäftsbetriebe (Tochterunternehmen, 
Niederlassungen) wird zunächst mittels der Zeitbezugsmethode 
von der Fremdwährung in die funktionale Währung umgerech-
net, sofern diese Währungen voneinander abweichen. Anschlie-
ßend erfolgt die Umrechnung in die Berichtswährung (Euro) 
gemäß der modifizierten Stichtagskursmethode. Hierbei wer-
den sämtliche monetären und nicht monetären Vermögens-
werte und Schulden unter Verwendung des EZB-Referenzkurses 
des Bilanzstichtags in die Berichtswährung umgerechnet. 
 Erträge und Aufwendungen der Berichtsperiode werden zum 
Periodendurchschnittskurs umgerechnet. Alle sich hieraus er-
gebenden Währungsumrechnungsdifferenzen werden bis zum 
Abgang oder zur Einstellung des ausländischen Geschäfts-
betriebs in einem gesonderten Eigenkapitalposten (Rücklage 
aus der Währungsumrechnung) ausgewiesen.

Die hier dargestellten Fremdwährungsaktiva und -passiva be-
ziehen sich auf nicht derivative Finanzinstrumente. Die Fremd-
währungspositionen sind unter Berücksichtigung von entspre-
chend gegenläufigen derivativen Geschäften geschlossen.

in Mio. €

Fremdwährungsaktiva Fremdwährungspassiva

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021

USD 16.536 15.668 5.954 7.772

GBP 5.371 6.234 1.978 2.442

CHF 802 962 504 278

JPY 822 975 65 76

Andere Währungen 1.767 1.977 376 354

Gesamt 25.297 25.815 8.877 10.921

(44) Restlaufzeitengliederung

Für die Restlaufzeitengliederung der finanziellen Verbindlich-
keiten wurden die undiskontierten Cashflows gemäß den ver-
traglich vereinbarten Fälligkeitsterminen auf die einzelnen Lauf-
zeitbänder verteilt. Falls keine feste vertragliche Vereinbarung 
für den Rückzahlungszeitpunkt bestand, ist der frühestmögliche 
Zeitpunkt beziehungsweise die Kündigungsmöglichkeit heran-
gezogen worden. Dies gilt insbesondere für aufgenommene 
Tagesgelder und Sichteinlagen sowie für Spareinlagen mit 
 vereinbarter Kündigungsfrist.

Die unter den Handelspassiva ausgewiesenen nicht derivativen 
finanziellen Verbindlichkeiten wurden mit Buchwerten und die 
Kreditzusagen mit dem Nominalwert in die Restlaufzeiten-
gliederung einbezogen. Derivate des Handelsbestands werden 
mit ihrem Buchwert dem kürzesten Laufzeitband zugeordnet, 
die Kreditzusagen dem Band, zu dem die Inanspruchnahme 
frühestens möglich ist. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und 
Gewährleistungsverträgen gemäß Anhangangabe (47) können 
bis zum Garantiehöchstbetrag grundsätzlich jederzeit in An-
spruch genommen werden.
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Zum 31. Dezember 2022 gliedern sich die Restlaufzeiten der 
finanziellen Verbindlichkeiten wie folgt:

in Mio. €

Täglich fällig Bis drei Monate
Drei Monate bis 

ein Jahr
Ein Jahr bis 

fünf Jahre
Mehr als fünf 

Jahre

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete 
finanzielle Verbindlichkeiten 45.596 13.303 34.392 50.289 36.959

Verbriefte Verbindlichkeiten 529 2.688 3.508 25.090 13.151

Einlagen und Kredite 44.811 10.559 30.865 25.159 23.739

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 256 55 20 40 68

Handelspassiva 10.216 1.430 2.081 – 28

Negative Marktwerte aus mit Handelsabsicht 
 gehaltenen Derivaten 9.267 – – – –

Verbriefte Verbindlichkeiten – 270 77 – 28

Einlagen und Kredite 903 1.160 2.004 – –

Verbindlichkeiten aus Leerverkäufen 45 – – – –

Negative Marktwerte aus nicht mit 
 Handelsabsicht gehaltenen Derivaten – 374 265 1.250 1.778

Negative Marktwerte aus Sicherungsderivaten 
des Hedge Accounting – 64 76 266 268

Freiwillig zum Fair Value designierte finanzielle 
Vermögenswerte – 513 2.232 6.603 4.362

Verbriefte Verbindlichkeiten – 488 2.009 4.622 1.141

Einlagen und Kredite – 25 223 1.981 3.220

Kreditzusagen 28.729 560 1.432 987 –

Finanzgarantien 5.977 1 0 4 20

Gesamt 90.517 16.244 40.479 59.399 43.415
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Nachstehend die Werte zum 31. Dezember 2021:

in Mio. €

Täglich fällig1) Bis drei Monate
Drei Monate bis 

ein Jahr
Ein Jahr bis 

fünf Jahre
Mehr als fünf 

Jahre

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete 
finanzielle Verbindlichkeiten 44.047 12.459 17.204 62.284 36.812

Verbriefte Verbindlichkeiten 5 6.278 6.712 18.605 13.634

Einlagen und Kredite 43.843 6.144 10.464 43.637 23.118

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 199 36 28 43 60

Handelspassiva 9.702 2.077 1.489 – 33

Negative Marktwerte aus mit Handelsabsicht ge-
haltenen Derivaten 8.572 – – – –

Verbriefte Verbindlichkeiten – 220 11 – 33

Einlagen und Kredite 903 1.857 1.478 – –

Verbindlichkeiten aus Leerverkäufen 227 – – – –

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 0 – – – –

Negative Marktwerte aus mit Handelsabsicht 
 gehaltenen Derivaten – 274 647 1.849 2.239

Negative Marktwerte aus Sicherungsderivaten 
des Hedge Accounting – 238 175 1.101 1.040

Freiwillig zum Fair Value designierte finanzielle 
Vermögenswerte – 541 3.270 3.527 5.265

Verbriefte Verbindlichkeiten – 498 2.929 2.064 1.354

Einlagen und Kredite – 43 341 1.464 3.911

Kreditzusagen 26.363 142 1.195 1.208 –

Finanzgarantien 5.926 0 0 5 21

Gesamt 86.038 15.731 23.980 69.974 45.410

1)  Vorjahreszahlen korrigiert: Im Vorjahr wurden Bürgschaften unter den täglich fälligen Finanzgarantien ausgewiesen. Der Betrag wurde um – 2.853 Mio. € 
 reduziert. Siehe auch Anhangangabe (1).
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(45) Nachrangige Finanzinstrumente

Vermögenswerte werden als nachrangig ausgewiesen, wenn sie 
im Fall der Liquidation oder Insolvenz des Schuldners erst nach 
den Forderungen der anderen Gläubiger erfüllt werden dürfen.

Unter den nachrangigen finanziellen Verbindlichkeiten werden 
unverbriefte und verbriefte Genussrechtsemissionen und stille 
Einlagen sowie nachrangige Darlehen und Schuldverschreibun-
gen, die aufgrund in IAS 32 definierter Abgrenzungskriterien als 
Fremdkapital klassifiziert werden müssen, ausgewiesen. 

Nachrangige finanzielle Verbindlichkeiten werden grundsätzlich 
der Bewertungskategorie Zu fortgeführten Anschaffungskosten 
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten zugeordnet. Zur Ver-
meidung von Bewertungsinkongruenzen werden für Teile der 
nachrangigen Verbindlichkeiten Mikro Fair Value Hedges oder 
die Fair Value-Option genutzt.

in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle 
Vermögenswerte 92 79

Kredite und Forderungen 92 79

Sonstige verpflichtend erfolgswirksam zum Fair Value bewertete 
finanzielle Vermögenswerte 2 2

Kredite und Forderungen 2 2

Nachrangige finanzielle Vermögenswerte 93 81

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle 
Verbindlichkeiten 3.107 2.836

Verbriefte Verbindlichkeiten 1.700 1.438

Verbriefte stille Einlagen – 527

Nachrangige Schuldverschreibungen 1.700 911

Einlagen und Kredite 1.406 1.398

Unverbriefte stille Einlagen 18 18

Nachrangdarlehen 1.388 1.380

Freiwillig zum Fair Value designierte finanzielle Verbindlichkeiten 42 47

Einlagen und Kredite 42 47

Nachrangdarlehen 42 47

Nachrangige finanzielle Verbindlichkeiten 3.148 2.883
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(46) Emissionstätigkeit 

Im Rahmen der Emissionstätigkeit des Helaba-Konzerns werden 
kurzfristige Geldmarktpapiere, Aktien- und Indexzertifikate, 
 mittel- und langfristige Schuldverschreibungen und Nachrang-
mittel am Geld- und Kapitalmarkt platziert.

Die Zugänge aus Emissionen und Abgänge durch Rückzahlun-
gen umfassen auch das Platzierungsvolumen von kurzfristigen 
Geldmarktpapieren, die zum Ende des Berichtszeitraums  bereits 

wieder getilgt sein können. Die erfolgswirksamen Wertänderun-
gen resultieren aus Bewertungseffekten von zum 31. Dezem-
ber  2022 im Bestand befindlichen finanziellen Verbindlich-
keiten, die als gesicherte Grundgeschäfte in das Hedge 
Accounting einbezogen oder der Fair Value-Option zugeordnet 
sind, sowie aus der Amortisierung von Agien beziehungsweise 
Disagien.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der verbrieften 
Refinanzierungsmittel:

in Mio. €

Zu fortgeführten 
 Anschaffungskosten 

 bewertet

Verpflichtend erfolgs-
wirksam zum Fair Value 

bewertet
Freiwillig zum Fair Value 

designiert Gesamt

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021

Stand zum 1.1. 44.363 49.869 264 512 6.509 6.094 51.136 56.475

Veränderungen des 
 Konsolidierungskreises – 175 – – – – – 175

Zugänge aus Emissionen 79.419 95.656 636 735 1.827 1.675 81.883 98.066

Zugänge aus dem 
 Wiederverkauf von  
vorherigen Rückkäufen 7.074 1.162 – – 74 39 7.148 1.201

Abgänge durch Rückzahlung – 77.251 – 97.520 – 522 – 997 – 321 – 1.015 – 78.094 – 99.533

Abgänge durch Rückkäufe – 10.411 – 4.693 – 2 – 4 – 80 – 94 – 10.493 – 4.791

Veränderung der 
 abgegrenzten Zinsen 43 – 20 – – 9 – 1 52 – 21

Erfolgswirksame 
 Wertänderungen – 2.303 – 520 – 3 5 – 1.217 – 233 – 3.522 – 749

Im OCI erfasste bonitäts-
bedingte Wertänderungen – – – – – 137 37 – 137 37

Veränderungen aus der 
 Währungsumrechnung und 
sonstige Veränderungen 129 254 0 14 7 9 136 276

Stand zum 31.12. 41.064 44.363 374 264 6.671 6.509 48.109 51.136
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(47)  Eventualverpflichtungen  
und andere nicht bilanzierte   
Verpflichtungen 

Bei den Eventual- und anderen Verpflichtungen des Helaba- 
Konzerns handelt es sich im Wesentlichen um potenzielle zu-
künftige Auszahlungsverpflichtungen des Konzerns, die sowohl 
aus eingeräumten, jedoch noch nicht in Anspruch genommenen 
Kreditlinien als auch aus gestellten Finanzgarantien erwachsen. 
Die Betragsangaben spiegeln mögliche Verpflichtungen bei 
vollständiger Ausnutzung eingeräumter Kreditlinien bezie-
hungsweise bei Inanspruchnahme der Finanzgarantien wider.

in Mio. €

31.12.2022 31.12.20211)

Kreditzusagen 31.708 28.908

Finanzgarantien 6.001 5.953

Andere Verpflichtungen 5.830 5.687

Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 
(ohne Finanzgarantien) 3.524 3.193

Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen 860 1.097

Nachschussverpflichtungen 0 0

Einzahlungsverpflichtungen 279 215

Vertragliche Verpflichtungen für den Erwerb von Sachanlagen, 
 immateriellen und sonstigen Vermögenswerten 289 350

Vertragliche Verpflichtungen in Verbindung mit als Finanzinvestition 
gehaltenen Immobilien 598 528

Verpflichtungen aus Prozessrisiken 1 1

Sonstige Verpflichtungen 279 302

Gesamt 43.539 40.548

1)  Vorjahreszahlen korrigiert: Im Vorjahr wurden Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen (ohne Finanzgarantien) unter den Finanzgaran-
tien ausgewiesen. Die Umsetzung erfolgte in Höhe von 2.853 Mio. €. Siehe auch Anhangangabe (1).

Aus dem Erwerb eines Unternehmens hat die Helaba als Rechts-
nachfolgerin Verpflichtungen übernommen, bei denen zum 
Zugangszeitpunkt keine überwiegende Inanspruchnahme-
wahrscheinlichkeit gegeben war und zudem Rückgriffansprüche 
aus dem Kaufvertrag bestehen.

Am Bilanzstichtag entfielen von den Einzahlungsverpflichtun-
gen auf 40 Personenhandelsgesellschaften 270 Mio. € (31. De-
zember 2021: 204 Mio. €, 37 Personenhandelsgesellschaften) 
und auf drei Kapitalgesellschaften 9 Mio. € (31. Dezember 2021: 

11 Mio. €, vier Kapitalgesellschaften). Einzahlungsverpflichtun-
gen gegenüber verbundenen Unternehmen bestanden wie im 
Vorjahr nicht. 

An der GLB GmbH & Co. OHG, Frankfurt am Main, ist die Bank als 
unbeschränkt haftende Gesellschafterin beteiligt.

Weiterhin ist die Helaba in der Mithaftung für die Erfüllung der 
Nachschusspflicht anderer dem Deutschen Sparkassen- und 
Giroverband e.V. angehörender Gesellschafter. Für den Fall der 
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Inanspruchnahme eines früheren Gewährträgers der DekaBank 
im Rahmen der für die Gewährträgerhaftung geltenden 
 Bestandsschutzregelungen gemäß Brüsseler Verständigung I 
ist die Helaba zu einem internen anteiligen Haftungsausgleich 
verpflichtet. Die Träger der DekaBank am 18. Juli 2005 haften für 
die Erfüllung sämtlicher zu diesem Zeitpunkt bestehender 
 Verbindlichkeiten der DekaBank. Die Haftung gilt zeitlich unbe-
grenzt für Verbindlichkeiten, die bis zum 18. Juli 2001 vereinbart 
waren.

Dem Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe ist die 
Bank über ihre Mitgliedschaft in der Sicherungsreserve der 
 Landesbanken und Girozentralen angeschlossen. Diese Siche-
rungseinrichtung hat institutssichernde Wirkung, das heißt, sie 
sind darauf angelegt, die angeschlossenen Institute selbst in 
ihrem Bestand zu schützen. In 2021 hat die Mitgliederversamm-
lung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands e.V. die Wei-
terentwicklung des Sicherungssystems der Spar kassen-
Finanzgruppe beschlossen. In diesem Zusammenhang wurde 
die grundsätzliche Bereitschaft erklärt, weitere Mittel in Form 
eines ab 2025 anzusparenden Zusatzfonds anzusparen. Sollte 
die Instituts sicherung ausnahmsweise nicht greifen, hat der 
Kunde einen Anspruch auf Erstattung seiner Einlagen bis zu 
einem Betrag von 100.000 €. Dafür maßgeblich ist das Ein-
lagensicherungsgesetz. Im Fall des Eintritts eines Stützungs- 
oder eines Entschädigungsfalls kann die Helaba zur Zahlung 
von Zusatz- oder Sonderbeiträgen an das Sicherungssystem 
verpflichtet sein.

Des Weiteren ist die Helaba dem Reservefonds des Spar kassen- 
und Giroverbands Hessen-Thüringen angeschlossen. Er gewähr-
leistet eine zusätzliche, neben den bestehenden Sicherungs-
einrichtungen existierende Vorsorge und entfaltet nicht nur 
instituts-, sondern auch gläubigerschützende Wirkung. Der 
Fonds wird von der Landesbank Hessen-Thüringen und den 
Sparkassen sukzessive dotiert, bis 5 ‰ der Bemessungsgrund-
lage (anrechnungspflichtige Positionen gemäß der Solvabili-
tätsverordnung) erreicht sind. Die Einzahlungsverpflichtung 
eines Instituts bemisst sich risikoorientiert unter Berücksichti-
gung von Bonus- und Malusfaktoren. Bis zur  erstmaligen voll-

ständigen Bareinzahlung des Gesamt volumens übernimmt der 
Sparkassen- und Giroverband  Hessen-Thüringen die Haftung für 
die Zahlung des ausstehenden Differenzbetrags. 

Darüber hinaus haften einzelne konzernangehörige Institute als 
Mitglieder von Einlagensicherungseinrichtungen im Rahmen 
der hierfür geltenden Bestimmungen. 

Die Helaba hat sich verpflichtet, im Fall der Zahlungsunfähigkeit 
der Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH beziehungs-
weise der OFB Projektentwicklung GmbH deren Ausgleichs-
beträge zur jeweiligen Zusatzversorgungskasse zu tragen.

Aufgrund eines Beherrschungsvertrags mit der Sparkassen- 
Immobilien-Vermittlungs-GmbH hat die Helaba während der 
Vertragsdauer einen sonst entstehenden Jahresfehlbetrag aus-
zugleichen, soweit dieser nicht dadurch ausgeglichen wird, dass 
den anderen Gewinnrücklagen Beträge entnommen werden, die 
während der Vertragsdauer in sie eingestellt worden sind.

Für den Fall, dass Kapitaleinlagen zurückgezahlt werden, kön-
nen Eventualverbindlichkeiten in Höhe von 205 Mio. € (31. De-
zember 2021: 205 Mio. €) entstehen.

Die sonstigen Verpflichtungen beinhalten Verpflichtungen in 
Höhe von 85 Mio. € (31. Dezember 2021: 68 Mio. €) gegenüber 
dem europäischen Abwicklungsfonds. Die Helaba und die 
 Frankfurter Sparkasse haben das Wahlrecht, einen Teil des 
 Jahresbeitrags in Form von in vollem Umfang mit Barmitteln 
unterlegten unwiderruflichen Zahlungsversprechen zu leisten, 
ausgeübt. 

Darüber hinaus gewähren die Sicherungsreserven der Landes-
banken und der Landesbausparkassen ihren angeschlossenen 
Instituten ein Wahlrecht, einen Teil des Beitrags in Form von 
barunterlegten unwiderruflichen Zahlungsversprechen zu leis-
ten. Davon haben die Bank und die Landesbausparkasse in 
Höhe von 73 Mio. € (31. Dezember 2021: 53 Mio. €) Gebrauch 
gemacht.
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(48) Patronatserklärungen

 

Firma Sitz

Grundstücksgesellschaft Gateway Gardens GmbH Frankfurt am Main

(49) Treuhandgeschäfte

in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Kredite und Forderungen an Kreditinstitute 918 822

Kredite und Forderungen an Kunden 610 619

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 88 91

Anteilsbesitz 70 70

Sonstige Vermögenswerte 15 15

Treuhandvermögen 1.701 1.617

Einlagen und Kredite von Kreditinstituten 548 550

Einlagen und Kredite von Kunden 928 842

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 225 225

Treuhandverbindlichkeiten 1.701 1.617

Die Treuhandgeschäfte betreffen im Wesentlichen als Treuhand-
kredite gewährte Fördermittel des Bundes, des Landes Hessen 
und der KfW, bei anderen Kreditinstituten angelegte Treuhand-
gelder sowie für Privatanleger verwalteten Anteilsbesitz. Die 
Treuhandkredite beinhalten auch die an Sparkassen und Kun-
den weitergegebenen KfW-Förderkredite zur Abmilderung der 
Folgen der COVID-19-Pandemie (Kf W-Schnellkredit 2020) in 
Höhe von 298 Mio. € (31. Dezember 2021: 295 Mio. €).
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Sonstige Angaben 

(50) Leasinggeschäft

Ein Leasingverhältnis ist ein Vertrag, der das Recht auf Nutzung 
eines Vermögenswerts für einen vereinbarten Zeitraum gegen 
Entgelt überträgt. 

Der Konzern als Leasingnehmer
Der Konzern als Leasing nehmer bilanziert grundsätzlich für alle 
Leasingverhältnisse in der Bilanz Vermögenswerte für die Nut-
zungsrechte an den Leasinggegenständen und Verbindlichkeiten 
für die eingegangenen Zahlungsverpflichtungen zu Barwerten. 
Die Erstbewertung der Leasingverbindlichkeiten beinhaltet fol-
gende Leasingzahlungen:

	■ feste Leasingzahlungen
	■ variable Leasingzahlungen, die an einen Index oder Zinssatz 

gekoppelt sind
	■ erwartete Restwertzahlungen aus Restwertgarantien
	■ den Ausübungspreis einer Kaufoption, wenn die Ausübung 

als hinreichend sicher eingeschätzt wurde
	■ Vertragsstrafen für die Kündigung des Leasingverhältnisses, 

wenn in dessen Laufzeit berücksichtigt ist, dass eine Kündi-
gungsoption in Anspruch genommen wird

Leasingzahlungen werden mit dem Zinssatz abgezinst, der dem 
Leasingverhältnis implizit zugrunde liegt, sofern er bestimmbar 
ist. Ansonsten erfolgt eine Abzinsung mit dem Grenzfremd-
kapitalzinssatz. Der Grenzfremdkapitalzinssatz setzt sich 
 zusammen aus einer risikofreien Zinskomponente für die Über-
lassung von Liquidität in dem relevanten Laufzeitband und aus 
einem Risikoaufschlag für die Bonität des Helaba-Konzerns. 
Dabei wird zwischen besicherten Leasingobjekten (Immobilien) 
und unbesicherten Finanzierungen (sonstigen Clustern) unter-
schieden. Gegebenenfalls werden Anpassungen für Fremdwäh-
rungen und unterschiedliche Währungsräume berücksichtigt. 
Der Ausweis der Leasingverbindlichkeiten erfolgt unter dem 
Posten Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finan-
zielle Verbindlichkeiten. Während der Laufzeit des Leasing-
verhältnisses wird die Leasingverbindlichkeit finanzmathe-
matisch fortgeschrieben. Der aufwandswirksame Zinsanteil wird 
im Zinsüberschuss ausgewiesen.

Nutzungsrechte werden mit den Anschaffungskosten bewertet, 
die sich bei der Erstbewertung wie folgt zusammensetzen:

	■ Erstbewertung der Leasingverbindlichkeit
	■ bei oder vor der Bereitstellung geleistete Leasingzahlungen 

abzüglich erhaltener Leasinganreize
	■ anfängliche direkte Kosten
	■ geschätzte Rückbauverpflichtungen

Der Ausweis der Nutzungsrechte erfolgt unter der entsprechen-
den Klasse des Sachanlagevermögens. Erfüllt das Nutzungs-
recht die Voraussetzung einer als Finanzinvestition gehaltenen 
Immobilie, wird der Ausweis hierunter vorgenommen. Die Folge-
bewertung erfolgt zu fortgeführten Anschaffungskosten. Die 
planmäßige Abschreibung auf Nutzungsrechte wird grundsätz-
lich linear über den Zeitraum des Vertragsverhältnisses vorge-
nommen. In Fällen, in denen eine Kaufoption bei der Bemes-
sung des Nutzungsrechts berücksichtigt wurde oder der 
zugrunde liegende Vermögensgegenstand am Ende der Lauf-
zeit des Leasingverhältnisses auf die Helaba übergeht, wird das 
Nutzungsrecht über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer 
des zugrunde liegenden Vermögensgegenstands linear 
 abgeschrieben. Sollten Anzeichen für das Vorliegen einer Wert-
minderung des Nutzungsrechts vorliegen, ist das Nutzungs-
recht entsprechend den Regelungen des IAS 36 auf Werthaltig-
keit zu überprüfen. Ergeben sich nach dem Bereitstellungsdatum 
Änderungen bei den Leasingzahlungen, so ist das Nutzungs-
recht um den aus der Neubewertung der Leasingverbindlichkeit 
resultierenden Betrag zu berichtigen.

Für Leasinggegenstände von geringem Wert (grundsätzlich bis 
5.000 € Neuwert) und für kurzfristige Leasingverhältnisse (Lauf-
zeit maximal zwölf Monate und keine Kaufoption vorhanden) 
wird von den Anwendungserleichterungen Gebrauch gemacht 
und die Zahlungen werden linear als Aufwand in der Konzern- 
Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Des Weiteren werden die 
Vorschriften nicht auf Leasingverhältnisse bei immate riellen 
Vermögenswerten angewendet. Bei Verträgen, die neben 
 Leasingkomponenten auch Nichtleasingkomponenten ent-
halten, wird von der Möglichkeit Gebraucht gemacht, auf eine 
Trennung dieser Komponenten zu verzichten. 

Eine Reihe von Verträgen enthalten Verlängerungs- und Kündi-
gungsoptionen. Bei der Bestimmung der Vertragslaufzeiten wer-
den sämtliche Tatsachen und Umstände berücksichtigt, die 
einen wirtschaftlichen Anreiz zur Ausübung von Verlängerungs-
optionen oder zur Nichtausübung von Kündigungsoptionen 
bieten. Laufzeitänderungen aus der Ausübung beziehungsweise 
Nichtausübung solcher Optionen werden bei der Vertragslaufzeit 
nur berücksichtigt, wenn sie hinreichend sicher sind. 
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Der Rechnungslegungsstandard IFRS 16 bedingt für bestimmte 
Bereiche Schätzungen und Ermessensentscheidungen. Dies be-
trifft insbesondere die Einschätzung zur Ausübung von Optionen 
mit Auswirkungen auf die Laufzeit des Leasingverhältnisses.

Die folgende Tabelle zeigt die separat dargestellten Nutzungs-
rechte an Vermögenswerten, die im Rahmen eines Leasings im 
Anlagevermögen bilanziert sind:

in Mio. €

Als Finanzinvesti-
tion gehaltene  

Immobilien

Selbst genutzte 
Grundstücke und 

Gebäude

Betriebs- und  
Geschäfts-

ausstattung

Maschinen  
und technische 

Anlagen Gesamt

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021

Anschaffungskos-
ten /  Herstellungskosten

Stand zum 1.1. 60 60 198 210 9 9 0 0 268 279

Zugänge aus Anschaf-
fung /  Herstellung 0 0 40 10 2 3 – 0 42 13

Abgänge – 9 – 0 – 3 – 20 – 1 – 3 – – 0 – 13 – 24

Veränderungen aus der Währungs-
umrechnung und sonstige Verände-
rungen – – 1 – 1 0 0 0 0 1 – 1

Stand zum 31.12. 51 60 236 198 11 9 0 0 298 268

Kumulierte planmäßige 
 Abschreibungen

Stand zum 1.1. – 11 – 7 – 77 – 69 – 5 – 6 – 0 – 0 – 93 – 82

Planmäßige Abschreibungen – 4 – 4 – 28 – 28 – 3 – 3 – 0 – 0 – 35 – 35

Abgänge – 0 2 17 1 3 0 – 3 20

Veränderungen aus der 
 Währungsumrechnung und 
 sonstige Veränderungen – – 0 3 0 0 – 0 0 1 4

Stand zum 31.12. – 15 – 11 – 101 – 77 – 7 – 5 – 0 – 0 – 124 – 93

Kumulierte Wertberichtigungen

Stand zum 1.1. – – 0 0 – – – – 0 0

Außerplanmäßige Abschreibungen – – – 0 – – – – – – 0 –

Veränderungen aus der 
 Währungsumrechnung und 
 sonstige Veränderungen – – 0 0 – – – – 0 0

Stand zum 31.12. – – – 0 0 – – – – – 0 0

Buchwerte zum 31.12. 36 49 134 122 4 4 0 0 174 175

Bei den Nutzungsrechten, die unter den als Finanzinvestition 
gehaltenen Immobilien ausgewiesen werden, handelt es sich im 
Wesentlichen um Erbbaurechte der Unternehmensgruppe GWH. 
Erbbaurechtsverträge stellen grundstücksgleiche Rechte dar. 
Die auf den Grundstücken errichteten Gebäude stehen im Eigen-
tum des Erbbauberechtigten. Der Grundstückseigentümer erhält 
über die Laufzeit des Erbbaurechtsvertrags eine jähr liche Vergü-
tung. Am Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit können die 

errichteten Gebäude gegen eine angemessene Vergütung an 
den Grundstückseigentümer übergehen. Zum 31.  Dezem-
ber 2022 bestanden 125 Vereinbarungen mit Restlaufzeiten 
 zwischen 17 und 78 Jahren (31. Dezember 2021: 125 Vereinba-
rungen mit Restlaufzeiten zwischen 18 und 79 Jahren). Die in 
den selbst genutzten Grundstücken und Gebäuden ausgewiese-
nen Nutzungsrechte betreffen im Wesentlichen die Anmietung 
von im Bankbetrieb genutzten Grundstücken und Gebäuden. Die 
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Leasingverträge können Verlängerungs- und Kündigungsoptio-
nen haben. Preis anpassungsklauseln bestehen in verschiedenen 
Varianten.

Die in der Bilanz zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerte-
ten finanziellen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten 
des Leasingnehmers (einschließlich der Verbindlichkeiten aus 

kurzfristigen Leasingverhältnissen und der Verbindlichkeiten 
aus dem Leasing von geringwertigen Vermögenswerten) in 
Höhe von 177 Mio. € (31. Dezember 2021: 176 Mio. €).

Die folgende Tabelle zeigt die Restlaufzeitengliederung der 
 Leasingverbindlichkeiten auf Basis der undiskontierten Cash-
flows:

in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Bis drei Monate 10 5

Mehr als drei Monate bis ein Jahr 14 20

Mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 70 82

Mehr als fünf Jahre 102 90

Gesamt 195 197

Weitere Angaben zu Leasingverhältnissen des Helaba-Konzerns 
als Leasingnehmer:

in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Zinsaufwand aus der Aufzinsung der Leasingverbindlichkeit – 1 – 1

Im Verwaltungsaufwand enthaltene Aufwendungen für kurzfristige 
Leasingverhältnisse unter zwölf Monaten – 0 – 0

Im Verwaltungsaufwand enthaltene Aufwendungen für geringwertige 
Leasinggegenstände unter 5.000 € – 1 – 0

Im Verwaltungsaufwand enthaltene Aufwendungen für variable 
Leasingzahlungen – 0 – 0

Im sonstigen betrieblichen Ergebnis enthaltener Ertrag aus der 
Untervermietung von Nutzungsrechten (ohne Berücksichtigung von 
Nutzungsrechten, die unter als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien 
ausgewiesen werden) 1 6

Gesamtbetrag der Zahlungsmittelabflüsse der Periode  für 
Leasingverhältnisse 43 46

Künftige mögliche Auszahlungen für Leasingverhältnisse, die nicht in den 
Leasingverbindlichkeiten berücksichtigt sind 46 54

Betrag der Leasingverbindlichkeiten aus kurzfristigen 
Leasingverhältnissen unter zwölf Monaten – 0 – 0

Der Konzern als Leasinggeber
Der Leasinggeber hat die Leasingverträge entweder als Finanzie-
rungs- oder als Operating-Leasingverhältnisse zu klassifizieren. 
Ein Leasinggeschäft wird als Operating-Leasingverhältnis klassi-
fiziert, wenn im Wesentlichen alle Chancen und Risiken aus dem 
Leasinggegenstand bei dem Leasinggeber liegen. Demgegenüber 

sind solche Leasinggeschäfte, bei denen im Wesentlichen alle 
Chancen und Risiken auf den  Leasingnehmer übertragen werden, 
als Finanzierungsleasing einzustufen. Soweit im Helaba-Konzern 
Operating-Leasing geschäfte betrieben werden, verbleibt das 
 wirtschaftliche  Eigentum an dem Gegenstand des Leasingvertrags 
bei der Konzerngesellschaft. Die Leasinggegenstände werden in 
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der Konzernbilanz unter den Sachanlagen oder unter den als 
Finanz investition gehaltenen Immobilien ausgewiesen. Die Bilan-
zierung der Leasingobjekte erfolgt nach den dort beschriebenen 
Grundsätzen. Die Leasingerlöse werden, sofern in Einzelfällen 
nicht eine andere Verteilung geboten ist, linear über die Vertrags-
laufzeit vereinnahmt und in den sonstigen betrieblichen Erträgen 
ausgewiesen. Wenn der Leasingvertrag als Finanzierungsleasing 
klassifiziert ist, wird eine Forderung in Höhe des Nettoinvestiti-
onswerts zum Zeitpunkt des Vertrags abschlusses gegenüber dem 
Leasingnehmer unter dem Posten Zu fortgeführten Anschaffungs-
kosten bewertete finanzielle Vermögenswerte ausgewiesen. Ver-

einnahmte Leasingzahlungen werden in einen ertragswirksamen 
Zinsanteil und einen Tilgungsanteil aufgespalten. Der Zinsanteil 
wird im Zinsüberschuss ausgewiesen. 

Angaben zum Finanzierungsleasing
Der Helaba-Konzern weist sowohl im aktuellen Berichtszeitraum 
als auch im Vorjahreszeitraum keine Finanzierungsleasingge-
schäfte auf.

Angaben zum Operating Leasing
In den kommenden Jahren sind aus unkündbaren Opera-
ting-Leasingverhältnissen folgende Mindestleasingzahlungen 
zu erwarten:

in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Bis ein Jahr 110 106

Mehr als ein Jahr bis zwei Jahre 34 33

Mehr als zwei Jahre bis drei Jahre 27 23

Mehr als drei Jahre bis vier Jahre 19 19

Mehr als vier Jahre bis fünf Jahre 16 17

Mehr als fünf Jahre 68 74

Gesamt 275 273

Nachstehend die in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 
erfassten Beträge aus Operating-Leasingverhältnissen:

in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Im Ergebnis aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien enthaltener 
Leasingertrag der Periode aus fixen und quasi fixen Leasingzahlungen1) 282 266

Im sonstigen betrieblichen Ergebnis enthaltener Leasingertrag der 
 Periode aus fixen und quasi fixen Leasingzahlungen 42 28

Im sonstigen betrieblichen Ergebnis enthaltener Leasingertrag der 
 Periode aus variablen Leasingzahlungen, die von einem Index oder 
 Zinssatz abhängen 0 0

1)  Vorjahreszahlen angepasst: Im Vorjahr wurde der Gesamtbetrag aus fixen und quasi fixen Leasingzahlungen in der Position Im sonstigen betrieblichen Ergebnis 
enthaltener Leasingertrag der Periode aus fixen und quasi fixen Leasingzahlungen ausgewiesen. Der darin enthaltene Anteil, der auf als Finanzinvestition ge-
haltene Immobilien entfiel, wird jetzt in der neuen Position Im Ergebnis aus als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien enthaltener Leasingertrag der Periode 
aus fixen und quasi fixen Leasingzahlungen in Höhe von 266 Mio. € ausgewiesen. Darüber hinaus waren im Vorjahr umlagefähige Betriebs- und Instandhal-
tungskosten in Höhe von 109 Mio. € enthalten, um die der Vorjahreswert korrigiert wurde. Siehe auch Anhangabe (1).

Die Operating-Leasingverhältnisse betreffen insbesondere Ver-
träge über die Vermietung von Grundstücken und Gebäuden.
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(51)  Berichterstattung zu Geschäfts-
beziehungen zu strukturierten 
Unternehmen 

Aus dem Bankgeschäft und sonstigen geschäftlichen Aktivitä-
ten von Konzerngesellschaften resultieren diverse Geschäfts-
beziehungen zu strukturierten Unternehmen im Sinne von 
IFRS 12. Strukturierte Unternehmen sind solche Unternehmen, 
bei denen eine Beherrschung nach IFRS 10 nicht über die Aus-
übung der gesellschaftsrechtlichen Stimmrechte erfolgt. 

Sponsoring im Sinne von IFRS 12.27 kann bei einem struktu-
rierten Unternehmen im Rahmen der bankgeschäftlichen Funk-
tionen für Kunden vorliegen. Dies betrifft Fälle, in denen der 

Helaba-Konzern die Initiierung einer Zweck- oder Dienstleis-
tungsgesellschaft vorgenommen hat, eine Mitwirkung und 
 Unterstützung bei Gründung und Initiierung erfolgte und zudem 
die aktuelle Geschäftsverbindung mit diesem nicht konsolidier-
ten strukturierten Unternehmen noch so eng ist, dass Dritte 
begründeterweise eine Verbindung mit dem Konzern vermuten 
müssen.

Angaben zu nicht konsolidierten strukturierten  
Unternehmen
Zum 31. Dezember 2022 bestanden folgende Forderungen an 
nicht konsolidierte strukturierte Unternehmen gemäß IFRS 12:

in Mio. €

Verbriefungs-
zweckgesell-

schaften

Vermögens-
verwaltungs-

gesellschaften

Sonstige 
 strukturierte 

Unternehmen Gesamt

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle 
 Vermögenswerte 3.070 383 3.602 7.055

Kredite und Forderungen 3.070 383 3.602 7.055

Handelsaktiva – 4 0 4

Positive Marktwerte aus mit Handelsabsicht gehaltenen Derivaten – 4 – 4

Kredite und Forderungen – – 0 0

Sonstige verpflichtend erfolgswirksam zum Fair Value bewertete 
 finanzielle Vermögenswerte 7 278 8 293

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 7 – – 7

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – 278 8 286

Sonstige Vermögenswerte – 8 – 8

Aktiva 3.076 673 3.610 7.360

Kreditzusagen 700 19 684 1.403

Finanzgarantien 28 – – 28

Sonstige Verpflichtungen – 118 – 118

Außerbilanzielle Verpflichtungen 728 138 684 1.550

Größe der strukturierten Unternehmen 4.074 205.248 144.096 353.418
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Nachstehend die Angaben zum 31. Dezember 2021:

in Mio. €

Verbriefungs-
zweckgesell-

schaften

Vermögens-
verwaltungs-

gesellschaften

Sonstige 
 strukturierte 

Unternehmen Gesamt

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle 
 Vermögenswerte 2.639 374 3.524 6.537

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 0 – – 0

Kredite und Forderungen 2.639 374 3.524 6.537

Handelsaktiva 1 14 0 15

Positive Marktwerte aus mit Handelsabsicht gehaltenen Derivaten 1 14 0 15

Kredite und Forderungen – – 0 0

Sonstige verpflichtend erfolgswirksam zum Fair Value bewertete 
 finanzielle Vermögenswerte 7 222 7 235

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere 7 – – 7

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – 222 7 229

Sonstige Vermögenswerte – 9 – 9

Aktiva 2.646 619 3.532 6.796

Kreditzusagen 247 14 291 552

Finanzgarantien 28 – – 28

Sonstige Verpflichtungen – 184 1 184

Außerbilanzielle Verpflichtungen 275 198 292 764

Größe der strukturierten Unternehmen 3.630 220.508 135.888 360.026

Die Vermögensverwaltungsgesellschaften betreffen überwie-
gend von der Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH 
verwaltete Investmentvermögen, die sich wie folgt zusammen-
setzen:

in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Publikumsfonds 39 (31. Dezember 2021: 40) 5.024 6.273

Spezialfonds 388 (31. Dezember 2021: 397) 153.024 175.803

Gesamt 158.048 182.076

Das Geschäft mit Verbriefungsgesellschaften betrifft insbeson-
dere Dienstleistungsfunktionen für Verbriefungsgesellschaften 
der OPUSALPHA-Gruppe. Die für die Gesellschaften der 
 OPUSALPHA-Gruppe bereitgestellten Liquiditätslinien betra-
gen einschließlich pauschaler Aufschläge von 2 % 3.338 Mio. € 
(31. Dezember 2021: 2.929 Mio. €), davon sind am 31. Dezember 
2022 2.715 Mio. € (31. Dezember 2021: 2.714 Mio. €) in An-

spruch genommen. Die Zusagen zur Liquiditätsversorgung 
 betreffen die maximal vorgesehenen Ankaufszusagen; Ver-
pflichtungen bestehen zudem durch nachrangige Haftungen, 
wenn die  Ankaufsabschläge und Risikotragungen Dritter nicht 
ausreichen sollten. Die vorstehende Tabelle zeigt das Ausfall-
risiko des  Konzerns aus bilanziellen Ansprüchen zuzüglich lau-
fender Zins- und Gebührenansprüche zum 31. Dezember 2022 
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nach Berücksichtigung von Emissionen in Höhe von 498 Mio. € 
(31. Dezember 2021: 0 Mio. €). Stützungsmaßnahmen der struk-
turierten Unternehmen über die bankgeschäftstypische Finan-
zierungsfunktion und entsprechende Dienstleistungen hinaus 
sind aus derzeitiger Sicht nicht vorgesehen. 

Die bilanzierten Forderungen sowie  Kreditzusagen an sonstige 
strukturierte Unternehmen betreffen eine Vielzahl an Finanzie-
rungen von Zweck- und Objektgesellschaften. Überwiegend 
fungieren diese  strukturierten Unternehmen als Objektgesell-
schaften für  Leasing- oder Immobilientransaktionen.

Angaben zu konsolidierten strukturierten 
 Unternehmen
Sofern nach IFRS  10 eine Einbeziehung eines strukturierten 
Unternehmens in den Konsolidierungskreis erfolgt, unterliegen 
die Geschäftsbeziehungen zu anderen konsolidierten Unterneh-
men den Konsolidierungsmaßnahmen. Die zum 31. Dezem-
ber 2022 konsolidierten strukturierten Unternehmen betreffen 
zum einen Wertpapiersondervermögen, bei denen die Helaba 
oder eine Tochtergesellschaft die Mehrheit der Anteilsrechte 
oder sämtliche Anteile halten. Ein nach IFRS 10 zu konsolidie-
render Fall ist eine Refinanzierungsgesellschaft für Ankaufsge-
sellschaften der Verbriefungsstruktur OPUS ALPHA 
 (OPUSALPHA Funding LTD). Zudem waren vier Unternehmen 
(HANNOVER LEASING Life Invest Deutschland I GmbH & Co. KG 
und HANNOVER LEASING Life Invest Deutschland II GmbH & Co. 
KG, EGERIA Verwaltungsgesellschaft mbH und CORDELIA Ver-
waltungsgesellschaft mbH) nach IFRS 10 zu konsolidieren, die 
Bestandteil von Strukturen geschlossener Fonds mit Invest-
ments in angekauften Lebensversicherungsansprüchen sind. 
Zudem wird die Leasingobjektgesellschaft RAMIBA Verwaltung 
GmbH vollkonsolidiert, bei der die Helaba am Ende der Laufzeit 
über die Verwertung des Leasingobjekts entscheiden kann.

(52)  Maßgebliche Beschränkungen 
bei Vermögenswerten oder dem 
Transfer von Finanzmitteln

Neben den Angaben zu rechtlichen Beschränkungen in der Ver-
fügung über Finanzinstrumente (siehe Anhangangaben (38) und 
(39)) bestehen bei den folgenden Gesellschaften am Bilanzstich-
tag durch vertragliche beziehungsweise satzungsmäßige Rege-
lungen Beschränkungen bezüglich laufender Ausschüttungen:

	■ Bürgschaftsbank Thüringen GmbH, Erfurt
	■ Bürgschaftsbank Hessen GmbH, Wiesbaden

	■ Hessische Landgesellschaft mbH Staatliche Treuhandstelle 
für ländliche Bodenordnung, Kassel

	■ Hessen Kapital I GmbH, Frankfurt am Main
	■ Hessen Kapital II GmbH, Frankfurt am Main
	■ MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen 

mbH, Frankfurt am Main
	■ Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Thüringen mbH, 

Erfurt

Bei der Frankfurter Sparkasse besteht aufgrund gesetzlicher 
Regelung im „Gesetz zur Errichtung der Frankfurter Sparkasse 
als Anstalt des öffentlichen Rechts (Fraspa-Gesetz)“ eine Ver-
pflichtung, 33 % des im Jahresabschluss der Frankfurter 
 Sparkasse ausgewiesenen Jahresüberschusses den Rücklagen 
zuzuführen. 

Bei neun konsolidierten Tochterunternehmen bestehen Aus-
schüttungssperren aufgrund von § 253 Abs. 6 Satz 2 HGB in 
Höhe von insgesamt 16 Mio. € (31. Dezember 2021: 23 Mio. €, 
neun konsolidierte Tochterunternehmen). Diese resultieren aus 
der Bewertung der Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen 
in den Einzelabschlüssen, für deren Abzinsung seit 2016 pflicht-
gemäß Durchschnittszinssätze der letzten zehn Jahre verwen-
det werden.

Die Konsolidierung von Zweckgesellschaften gemäß IFRS 10 
beruht häufig nicht auf einer vorliegenden Stimmrechtsmehr-
heit. Entsprechend ist bei diesen konsolidierten Zweckgesell-
schaften keine unbedingte und sofortige Verwendung und kein 
Transfer der Vermögenswerte seitens der Helaba rechtlich 
 sichergestellt. Das gesamte Bilanzvolumen an konsolidierten 
Zweckgesellschaften nach IFRS vor Konsolidierungen beträgt 
1.223 Mio. € (31. Dezember 2021: 1.296 Mio. €). In dieser Ge-
samtsumme ist die konsolidierte Refinanzierungsgesellschaft 
der OPUSALPHA-Verbriefungsstruktur mit 1.199 Mio. € (31. De-
zember 2021: 1.048 Mio. €) enthalten.

Bei den Geschäftstätigkeiten der Landesbausparkasse und der 
WIBank sowie bei dem von der Bank betriebenen Pfandbrief-
geschäft bestehen besondere rechtliche Rahmenbedingungen 
als Grundlage der Geschäftstätigkeit (Bausparkassengesetz, 
Gesetz über die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, 
PfandBG). Die überwiegenden Vermögenswerte und Verbind-
lichkeiten in diesen Geschäftssegmenten unterliegen insofern 
Beschränkungen, als die geschäftliche Ausrichtung an den je-
weiligen  Geschäftszweck und die Mittelverwendung an gesetz-
liche Anforderungen gebunden ist. Teilweise bestehen zudem 
Zweckbindungen der Refinanzierungsmittel. So werden bei 
bestimmten Förderprogrammen, etwa im sozialen Wohnungs-
bau oder bei Infrastrukturfinanzierungen, seitens der Mittel-
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geber (zum Beispiel nationale und internationale Förderbanken 
sowie Bund und Länder) Zweckbindungen vorgegeben, um den 
zielgerichteten Einsatz und die angestrebte Förderwirkung 
 sicherzustellen. Bei den Sondervermögen „Wohnungswesen 
und Zukunftsinvestition“ sowie „Hessischer Investitionsfonds“ 
bestehen Zweckbindungen auch hinsichtlich der Rückflüsse aus 
den Mittelverwendungen. In den Geschäftsberichten zum 
31. Dezember 2022 weist die WIBank eine Bilanzsumme von
27.501 Mio. € (31. Dezember 2021: 26.460 Mio. €) und die LBS

eine Bilanz summe von 6.193  Mio.  € (31.  Dezember  2021:
6.195 Mio. €) aus.

Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Anerkennung von 
Eigenmitteln erforderten bestimmte Vertragsdetails bei Emis-
sionen nachrangiger Verbindlichkeiten. Diese Anforderungen 
untersagen dem Helaba-Konzern eine Aufrechnung mit diesen 
Verbindlichkeiten, schränken bei Eintritt bestimmter Bedingun-
gen ein Kündigungsrecht des Helaba-Konzerns ein und erfor-
dern eine Zustimmung der Aufsicht. Die Vertragsregelungen 
einzelner Emissionen erfordern eine Wiederauffüllung nach 
einer etwaigen Verlustteilnahme vor einer tatsächlichen Rück-
zahlung. Derzeit bestehen keine solchen Wiederauffüllungs-
verpflichtungen.

(53)  Geschäfte mit nahestehenden
 Unternehmen und Personen

Im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Helaba- 
Konzerns werden Geschäfte mit nach IAS 24 als nahestehend 
anzusehenden Unternehmen und Personen zu marktüblichen 
Bedingungen abgeschlossen. Die nachfolgenden Angaben be-
treffen die Geschäftsbeziehungen zu den nicht konsolidierten 
verbundenen Unternehmen, den assoziierten Unternehmen und 
Anteilen an Gemeinschaftsunternehmen des Helaba-Konzerns 
einschließlich ihrer nachgeordneten Tochterunternehmen. 

Bezüglich des Sparkassen- und Giroverbands Hessen-Thüringen, 
des Landes Hessen sowie des Freistaats Thüringen als Gesell-
schafter und Träger sind die Voraussetzungen für eine Befreiung 
von der Berichterstattung zu nahestehenden Unternehmen als 
öffentliche Stellen gegeben; von der entsprechenden Regelung 
wird grundsätzlich Gebrauch gemacht, sofern es sich nicht um 
wesentliche Geschäftsvolumina handelt. Geschäftsbe ziehungen 
zu unseren Gesellschaftern und deren nachgeordneten Tochter-
unternehmen nach IAS 24 bestehen aus normalen bank-
geschäftlichen Dienstleistungen. Der Umfang der Geschäfts-
beziehungen zu den Gesellschaftern und wesentlichen 
nachgeordneten Unternehmen im Berichtszeitraum wird aus 
den nachfolgend angegebenen Salden zum Geschäftsjahres-
ende erkennbar. Ebenso sind die Angaben zu den nach IAS 24 
definierten Personen in Schlüsselpositionen des Helaba- 
Konzerns einschließlich ihrer nahen Familienangehörigen sowie 
von diesen Personen beherrschten Unternehmen in den nach-
stehenden Aufstellungen enthalten.
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Zum 31. Dezember 2022 bestanden folgende Forderungen an 
nahestehende Unternehmen und Personen:

in Mio. €

Nicht konsoli-
dierte Tochter-

unternehmen

Anteile an  
Gemeinschafts-

unternehmen 
und assoziier-

ten Unter-
nehmen

Gesellschafter 
der Helaba

Sonstige 
 nahestehende 

Personen Gesamt

Kassenbestand, Sicht- und Tagesgeldguthaben 
bei Zentralnotenbanken und Kreditinstituten 2 – – – 2

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete 
finanzielle Vermögenswerte 8 148 6.734 14 6.904

Kredite und Forderungen 8 148 6.734 14 6.904

Handelsaktiva – – 201 – 201

Positive Marktwerte aus mit Handelsabsicht 
gehaltenen Derivaten – – 196 – 196

Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere – – 5 – 5

Sonstige verpflichtend erfolgswirksam zum Fair 
Value bewertete finanzielle Vermögenswerte 8 12 1 – 21

Anteilsbesitz 8 12 1 – 21

Freiwillig zum Fair Value designierte finanzielle 
Vermögenswerte – – 577 – 577

Kredite und Forderungen – – 577 – 577

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete 
 finanzielle Vermögenswerte 0 – 250 – 250

Schuldverschreibungen und andere 
festverzinsliche Wertpapiere – – 221 – 221

Kredite und Forderungen – – 29 – 29

Anteilsbesitz 0 – – – 0

Anteile an at Equity bewerteten Unternehmen – 11 – – 11

Sonstige Vermögenswerte – 0 115 – 115

Summe Aktiva 18 170 7.877 14 8.080
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Nachstehend die Werte zum 31. Dezember 2021:

in Mio. €

Nicht konsoli-
dierte Tochter-

unternehmen

Anteile an  
Gemeinschafts-

unternehmen 
und assoziier-

ten Unter-
nehmen

Gesellschafter 
der Helaba

Sonstige 
 nahestehende 

Personen Gesamt

Kassenbestand, Sicht- und Tagesgeldguthaben 
bei Zentralnotenbanken und Kreditinstituten 0 – – – 0

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete 
finanzielle Vermögenswerte 2 169 8.203 14 8.388

Kredite und Forderungen 2 169 8.203 14 8.388

Handelsaktiva – – 1.263 – 1.263

Positive Marktwerte aus mit Handelsabsicht 
 gehaltenen Derivaten – – 1.254 – 1.254

Schuldverschreibungen und andere 
 festverzinsliche Wertpapiere – – 10 – 10

Sonstige verpflichtend erfolgswirksam zum Fair 
Value bewertete finanzielle Vermögenswerte 10 8 1 – 20

Anteilsbesitz 10 8 1 – 20

Freiwillig zum Fair Value designierte finanzielle 
Vermögenswerte – – 715 – 715

Kredite und Forderungen – – 715 – 715

Erfolgsneutral zum Fair Value bewertete 
 finanzielle Vermögenswerte 0 – 375 – 375

Schuldverschreibungen und andere 
 festverzinsliche Wertpapiere – – 332 – 332

Kredite und Forderungen – – 43 – 43

Anteilsbesitz 0 – – – 0

Anteile an at Equity bewerteten Unternehmen – 7 – – 7

Sonstige Vermögenswerte – – 115 – 115

Summe Aktiva 12 185 10.672 14 10.884
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Zum 31. Dezember 2022 bestanden folgende bilanzielle und 
außerbilanzielle Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden 
Unternehmen und Personen:

in Mio. €

Nicht konsoli-
dierte Tochter-

unternehmen

Anteile an  
Gemeinschafts-

unternehmen 
und assoziier-

ten Unter-
nehmen

Gesellschafter 
der Helaba

Sonstige 
 nahestehende 

Personen Gesamt

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete 
finanzielle Verbindlichkeiten 152 18 3.118 8 3.296

Einlagen und Kredite 152 18 3.118 8 3.296

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 0 – 0 – 0

Handelspassiva – 0 121 – 121

Negative Marktwerte aus mit Handelsabsicht 
 gehaltenen Derivaten – 0 121 – 121

Freiwillig zum Fair Value designierte finanzielle 
Verbindlichkeiten – – 54 – 54

Einlagen und Kredite – – 54 – 54

Rückstellungen 0 0 10 13 23

Summe Passiva 152 18 3.303 21 3.493

Kreditzusagen 2 96 997 0 1.096

Finanzgarantien – 0 10 – 10

Summe außerbilanzielle Verpflichtungen 2 96 1.007 0 1.106
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Nachstehend die Werte zum 31. Dezember 2021:

in Mio. €

Nicht konsoli-
dierte Tochter-

unternehmen

Anteile an  
Gemeinschafts-

unternehmen 
und assoziier-

ten Unter-
nehmen

Gesellschafter 
der Helaba

Sonstige 
 nahestehende 

Personen Gesamt

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete 
finanzielle Verbindlichkeiten 47 27 4.208 7 4.289

Einlagen und Kredite 47 27 4.208 7 4.289

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten – – 0 – 0

Handelspassiva – – 37 – 37

Negative Marktwerte aus mit Handelsabsicht 
gehaltenen Derivaten – – 37 – 37

Freiwillig zum Fair Value designierte finanzielle 
Verbindlichkeiten – – 76 – 76

Einlagen und Kredite – – 76 – 76

Rückstellungen 0 0 5 19 24

Summe Passiva 47 27 4.327 26 4.427

Kreditzusagen 2 116 1.084 5 1.207

Finanzgarantien 0 0 5 5 10

Summe außerbilanzielle Verpflichtungen 2 116 1.089 10 1.217

In den Forderungen an sonstige nahestehende Personen sind 
keine Kredite an Vorstandsmitglieder (wie im Vorjahr) und Ver-
waltungsratsmitglieder (31.  Dezember 2021: weniger als 
1 Mio. €) enthalten. 

Aus den banküblichen Geschäften mit nahestehenden Unter-
nehmen und Personen resultieren Aufwendungen und Erträge 
im Kredit-, Einlagen-, Wertpapier- und Derivategeschäft. Mit 
nahestehenden Unternehmen und Personen wurde insgesamt 
ein Zinsüberschuss von 74 Mio. € (2021: 90 Mio. €) erzielt. Aus 
banküblichen Dienstleistungen resultiert ein Provisionsüber-
schuss in Höhe von 64 Mio. € (2021: 55 Mio. €). Darüber hinaus 
werden Derivategeschäfte im Wesentlichen zur Sicherung von 
Zinsänderungsrisiken mit nahestehenden Personen abge-
schlossen. Aus Zinsderivaten wurden Zinserträge in Höhe von 
50 Mio. € (2021: 49 Mio. €) erzielt, die im Handelsergebnis aus-
gewiesen werden. Derivate sind nach IFRS erfolgswirksam zum 
beizulegenden Zeitwert zu bewerten; den im Handelsergebnis 
ausgewiesenen, unrealisierten Effekten aus Marktwertänderun-
gen stehen im Rahmen der Gesamtbank steuerung gegenläufige 
Geschäfte mit anderen Kunden gegenüber.
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Die Bezüge des Vorstands der Helaba setzen sich wie folgt zu-
sammen:

in Mio. €

31.12.2022 31.12.2021

Kurzfristig fällige Leistungen 3,0 3,5

Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
 (beitragsorientierte Versorgungszusagen) – –

Andere langfristig fällige Leistungen 1,8 1,8

Leistungen aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses – –

Gesamt 4,8 5,3

Darüber hinaus wurden für Mitglieder des Vorstands den Pen-
sionsrückstellungen 1,7  Mio.  € (2021: 1,7  Mio.  €) zugeführt 
(Dienstzeitaufwand).

Dem Verwaltungsrat wurden 0,9 Mio. € (2021: 0,8 Mio. €) und 
den Beiräten 0,1 Mio. € (2021: 0,1 Mio. €) vergütet.  Darüber hi-
naus wurden an die Mitglieder des Verwaltungsrats (inklusive 
stellvertretender Mitglieder) als Arbeitnehmer Bezüge in Höhe 
von insgesamt 1,8  Mio. € (2021: 1,9 Mio. €) gezahlt. An frühere 
Mitglieder des Vorstands und deren Hinterbliebene wurden 
4 Mio. € (2021: 4 Mio. €) geleistet. Für Pensionsverpflichtungen 
nach IAS 19 gegenüber diesem Personenkreis sind 52 Mio. € 
(2021: 73 Mio. €) zurückgestellt.
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(54) Mitglieder des Verwaltungsrats 

Stefan Reuß 
Geschäftsführender Präsident 
Sparkassen- und Giroverband
Hessen-Thüringen
Frankfurt am Main / Erfurt
– Vorsitzender –
– seit 1. Januar 2022 –

Dr. Werner Henning
Landrat
Landkreis Eichsfeld 
Heiligenstadt
–  Erster stellvertretender  

Vorsitzender – 

Michael Boddenberg
Staatsminister
Hessisches Ministerium der Finanzen
Wiesbaden
–  Zweiter stellvertretender  

Vorsitzender –

Klaus Moßmeier
Vorsitzender des Vorstands
Kreis- und Stadtsparkasse Unna-Kamen 
Unna
– Dritter stellvertretender Vorsitzender –

Dr. Karl-Peter Schackmann-Fallis
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
Deutscher Sparkassen- und 
Giroverband e. V.
Berlin
–  Fünfter stellvertretender  

Vorsitzender –
– bis 30. September 2022 –

Karolin Schriever
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
Deutscher Sparkassen- und 
Giroverband e. V.
Berlin
– seit 4. Oktober 2022 –
–  Fünfte stellvertretende Vorsitzende  

seit 2. Dezember 2022 –

Dr. Sascha Ahnert
Vorsitzender des Vorstands
Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt
Darmstadt

Dr. Annette Beller
Mitglied des Vorstands
B. Braun SE

Melsungen

Hans-Georg Dorst
Vorsitzender des Vorstands
Sparkasse Mittelthüringen
Erfurt

Karin-Brigitte Göbel
Vorsitzende des Vorstands
Stadtsparkasse Düsseldorf
Düsseldorf
– seit 7. Oktober 2022 –

Günter Högner
Vorsitzender des Vorstands
Nassauische Sparkasse
Wiesbaden

Oliver Klink 
Vorsitzender des Vorstands
Taunussparkasse
Bad Homburg v. d. H.

Frank Lortz
Vizepräsident des 
Hessischen Landtages
Wiesbaden

Dr. Hagen Pfeiffer 
Geschäftsführer
HP Management Advisory GmbH
Eschborn

Dr. Birgit Roos
Meerbusch
– bis 17. Juni 2022 –

Günter Rudolph
Mitglied des Hessischen Landtages
Wiesbaden
– seit 1. Juli 2022 –

Anita Schneider
Landrätin
Landkreis Gießen
Gießen

Dr. Hartmut Schubert
Staatssekretär
Thüringer Finanzministerium
Erfurt

Wolfgang Schuster
Landrat
Lahn-Dill-Kreis
Wetzlar

Dr. Heiko Wingenfeld
Oberbürgermeister
Stadt Fulda
Fulda
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Von den Bediensteten der Bank entsandt

Thorsten Derlitzki
Bankprokurist
Frankfurt am Main
–  Vierter stellvertretender  

Vorsitzender –

Frank Beck
Stellvertretender Abteilungsdirektor
Frankfurt am Main

Katja Elsner
Bankprokuristin
Frankfurt am Main
– seit 30. September 2022 –

Thorsten Kiwitz
Abteilungsdirektor
Frankfurt am Main

Christiane Kutil-Bleibaum
Abteilungsdirektorin
Düsseldorf

Annette Langner
Bankprokuristin
Frankfurt am Main

Susanne Noll
Bankangestellte
Frankfurt am Main

Jürgen Pilgenröther
Bankangestellter
Frankfurt am Main
– bis 30. September 2022 –

Birgit Sahliger-Rasper
Bankangestellte
Frankfurt am Main

Thomas Sittner
Bankangestellter
Frankfurt am Main

B-241



Konzernabschluss270  Konzernanhang (Notes) 

(55) Mitglieder des Vorstands 

Thomas Groß
– Vorsitzender –

Chief Executive und Chief Financial Officer (CEO und CFO) der Helaba und Dezernent 
für Konzernsteuerung, Personal und Recht, Bilanzen und Steuern, Revision, die  
Frankfurter Sparkasse und die Frankfurter Bankgesellschaft

Dr. Detlef Hosemann Chief Risk Officer (CRO) der Helaba und Dezernent für Risikocontrolling, Credit Risk 
Management, Restrukturierung / Workout und Compliance 

Hans-Dieter Kemler Dezernent für Corporate Banking, Capital Markets, Treasury, Vertriebssteuerung  
Corporates & Markets sowie die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH 

Frank Nickel Dezernent für Sparkassen und Mittelstand, Öffentliche Hand, WIBank, LBS sowie für 
die Vertriebssteuerung Verbund

Christian Rhino Chief Information und Chief Operating Officer (CIO und COO) der Helaba und  
Dezernent für Informationstechnologie, Organisation und Operations

Christian Schmid Dezernent für Real Estate Finance, Asset Finance, Portfolio- und Immobilien-
management, die GWH Wohnungsgesellschaft mbH Hessen, die OFB Projekt-
entwicklung GmbH sowie für das Branch Management New York und London
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(56)  Mandate in Aufsichtsräten  
und anderen Kontrollgremien 

Mandate der Vorstandsmitglieder 

Mandatsträger Gesellschaft Funktion

Thomas Groß Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich, Schweiz Präsident

Frankfurter Sparkasse, Frankfurt am Main Vorsitzender

 GWH Immobilien Holding GmbH, Frankfurt am Main Mitglied

Dr. Detlef Hosemann Frankfurter Sparkasse, Frankfurt am Main Mitglied

 GWH Immobilien Holding GmbH, Frankfurt am Main Stellvertretender Vorsitzender 

Hans-Dieter Kemler Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich, Schweiz Mitglied

Frankfurter Sparkasse, Frankfurt am Main Erster stellvertretender Vorsitzender

 Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt am Main Vorsitzender

Frank Nickel Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich, Schweiz Mitglied

Frankfurter Sparkasse, Frankfurt am Main Mitglied

Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt am Main Stellvertretender Vorsitzender 

 Thüringer Aufbaubank, Erfurt Mitglied

Christian Rhino Deutscher Sparkassen Verlag Gesellschaft mit beschränkter  
Haftung, Stuttgart

Mitglied 

DSGF Deutsche Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbH, 
Köln

Mitglied 

 paydirekt GmbH, Frankfurt am Main Mitglied

Christian Schmid GWH Immobilien Holding GmbH, Frankfurt am Main Vorsitzender
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Mandate anderer Mitarbeiter

Mandatsträger Gesellschaft Funktion

Dr. Tobias Fischer Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main Mitglied

Dr. Matthias Katholing GWH Immobilien Holding GmbH, Frankfurt am Main Mitglied

Klaus Kirchberger TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, München Stellvertretender Vorsitzender

Peter Koch Sparkasse Rhein Neckar Nord, Mannheim Mitglied

Holger Mai Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main Vorsitzender

Dirk Mewesen Helaba Asset Services Unlimited Company, Dublin, Irland Mitglied

Dr. Ulrich Pähler Helaba Asset Services Unlimited Company, Dublin, Irland Stellvertretender Vorsitzender

Dr. Michael Reckhard Bürgschaftsbank Hessen GmbH, Wiesbaden Mitglied

Klaus Georg Schmidbauer Bürgschaftsbank Thüringen GmbH, Erfurt Mitglied

Peter Marc Stober Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main Mitglied

André Stolz Nassauische Sparkasse, Wiesbaden Mitglied

Erich Vettiger Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Frankfurt am Main Stellvertretender Vorsitzender

Dr. Ingo Wiedemeier Finanz Informatik GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main Mitglied

(57) Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dem 
31. Dezember 2022 nicht ergeben.
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(58)  Anteilsbesitz der Landesbank   
 Hessen-Thüringen Girozentrale  
gemäß § 315a i. V. m. § 313 Abs. 2 HGB

Vollkonsolidierte Tochterunternehmen 

Kapitalanteil in % gemäß 
§ 16 Abs. 4 AktG

Lfd. 
Nr. Name und Sitz der Gesellschaft gesamt

davon 
 unmittelbar

Vom Kapital-
anteil abwei-

chende Stimm-
rechte in % 

gesamt

Eigen-
kapital in 

Mio. €
Ergebnis in 

Tsd. €

Ur-
sprungs-
währung

1
1822direkt Gesellschaft der Frankfurter 
 Sparkasse mbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 7,1 0 € 1)

2 Airport Office One GmbH & Co. KG, Schönefeld 100,00 0,00 – 0,0 – 5 € 2)

3
ASTARTE Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. 
Vermietungs KG, Frankfurt am Main 100,00 100,00 – 23,8 – 793 € 2)

4
CORDELIA Verwaltungsgesellschaft mbH, 
 Pullach 0,00 0,00 0,0 0 € 3)

5
DKB Wohnimmobilien Beteiligungs GmbH & Co. 
KG, Potsdam 94,89 0,00 36,7 2.205 €

6
Dritte OFB Friedrichstraße GmbH & Co. KG, 
Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,8 1.092 € 2)

7
Dritte OFB PE GmbH & Co. KG, Frankfurt am 
Main 100,00 0,00 – 0,3 – 287 € 2)

8 EGERIA Verwaltungsgesellschaft mbH, Pullach 0,00 0,00 0,0 0 € 3)

9
Erste OFB Friedrichstraße GmbH & Co. KG, 
Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,0 124 € 2)

10
Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft 
AG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 1,1 305 €

11
FHP Friedenauer Höhe Fünfte GmbH & Co. KG, 
Berlin 100,00 0,00 – 0,5 – 39 € 2)

12 FHP Friedenauer Höhe Projekt GmbH, Berlin 100,00 0,00 0,1 5 €

13
FHP Friedenauer Höhe Zweite GmbH & Co. KG, 
Berlin 100,00 0,00 – 0,5 – 39 € 2)

14 FHP Projektentwicklung GmbH & Co. KG, Berlin 100,00 0,00 – 0,0 – 12 € 2)

15
Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG, 
Frankfurt am Main 100,00 0,00 20,5 4.211 €

16
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, 
 Zürich, Schweiz 100,00 100,00 136,3 10.234 CHF

17 Frankfurter Sparkasse, Frankfurt am Main 100,00 100,00 938,7 18.000 €

18
Galerie Lippe GmbH & Co. KG,  
Frankfurt am Main 94,90 0,00 – 35,7 – 6.509 € 2)

19
GGM Gesellschaft für Gebäude-Management 
mbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,3 0 € 1), 4)
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Kapitalanteil in % gemäß 
§ 16 Abs. 4 AktG

Lfd. 
Nr. Name und Sitz der Gesellschaft gesamt

davon 
 unmittelbar

Vom Kapital-
anteil abwei-

chende Stimm-
rechte in % 

gesamt

Eigen-
kapital in 

Mio. €
Ergebnis in 

Tsd. €

Ur-
sprungs-
währung

20
GHT Gesellschaft für Projektmanagement 
 Hessen-Thüringen mbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,3 0 € 1), 4)

21
Grundstücksverwaltungsgesellschaft Kaiserlei 
GmbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,9 23 €

22

Grundstücksverwaltungsgesellschaft KAISERLEI 
GmbH & Co. Projektentwicklung Epinayplatz KG, 
Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,8 122 € 2)

23
G+S Wohnen in Frankfurt am Main GmbH, 
Frankfurt am Main 100,00 0,00 23,4 0 € 1)

24
GSG Siedlungsgesellschaft für Wohnungs- und 
Städtebau mbH, Frankfurt am Main 100,00 5,10 85,8 6.638 €

25 GWH Bauprojekte GmbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 13,6 0 € 1)

26 GWH Digital GmbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,2 – 28 €

27
GWH Immobilien Holding GmbH, Frankfurt am 
Main 100,00 100,00 950 0 € 1)

28
GWH Komplementär I. GmbH,  
Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,0 15 €

29
GWH Projekt Braunschweig I GmbH & Co. KG, 
Frankfurt am Main 100,00 0,00 0 – 20 €

30
GWH Projekt Dortmund I GmbH & Co. KG, 
Frankfurt am Main 100,00 0,00 0 – 15 €

31
GWH Projekt Dresden I GmbH & Co. KG, 
Frankfurt am Main 100,00 0,00 0 – 40 €

32
GWH Projekt Dresden II GmbH & Co. KG, 
Frankfurt am Main 100,00 0,00 0 – 47 €

33
GWH Projekt Dresden III GmbH & Co. KG, 
Frankfurt am Main 100,00 0,00 0 – 51 €

34
GWH Projekt Eppstein GmbH & Co. KG,  
Frankfurt am Main 100,00 0,00 k.A. k.A.

35
GWH Projekt Gunderslache GmbH & Co. KG, 
Frankfurt am Main 100,00 0,00 0 – 101 €

36
GWH Projekt Lyoner Gärten GmbH & Co. KG, 
Frankfurt am Main 100,00 0,00 k.A. k.A.

37
GWH Projekt Wolfsburg I GmbH & Co. KG, 
Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,0 – 11 €

38 GWH WertInvest GmbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 1,6 572 €

39
GWH Wohnungsgesellschaft mbH Hessen, 
Frankfurt am Main 100,00 0,00 449,0 83.573 €

40
HANNOVER LEASING Life Invest Deutschland I 
GmbH & Co. KG, Pullach 48,27 0,00 4,9 – 4 €
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Kapitalanteil in % gemäß 
§ 16 Abs. 4 AktG

Lfd. 
Nr. Name und Sitz der Gesellschaft gesamt

davon 
 unmittelbar

Vom Kapital-
anteil abwei-

chende Stimm-
rechte in % 

gesamt

Eigen-
kapital in 

Mio. €
Ergebnis in 

Tsd. €

Ur-
sprungs-
währung

41
HANNOVER LEASING Life Invest Deutschland II 
GmbH & Co. KG, Pullach 63,10 0,00 5,3 385 €

42
Haus am Brüsseler Platz GmbH & Co. KG, 
Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,9 – 57 € 2)

43
Helaba Asset Services Unlimited Company, 
Dublin, Irland 100,00 100,00 41,8 – 699 €

44
Helaba Digital GmbH & Co. KG,  
Frankfurt am Main 100,00 100,00 6,1 – 1.036 € 2)

45
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, 
Frankfurt am Main 100,00 100,00 18,0 0 € 1)

46 HeWiPPP II GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 – 1,1 – 1.561 € 2)

47 Honua'ula Partners LLC, Wilmington, USA 100,00 0,00 – 242,7 – 9.242 USD

48 HP Holdco LLC, Wilmington, USA 100,00 100,00 – 0,3 – 172 USD

49
HTB Grundstücksverwaltungsgesellschaft mit 
beschränkter Haftung, Frankfurt am Main 100,00 100,00 0,1 – 0 €

50 IMAP M&A Consultants AG, Mannheim 75,10 0,00 4,7 3.468 €

51
Kalypso Projekt GmbH & Co. KG,  
Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,1 57 € 2)

52
MAVEST Wohnungsbaugesellschaft mbH, 
Frankfurt am Main 100,00 0,00 14,3 1.532 €

53
Merian GmbH Wohnungsunternehmen, 
Frankfurt am Main 94,90 0,00 29,9 1.684 €

54 MKB PARTNERS, LLC, Wilmington, USA 100,00 0,00 7,8 – 1 USD

55 Montindu S.A./N.V., Brüssel, Belgien 100,00 99,97 15,5 326 €

56
Neunte P 1 Projektgesellschaft mbH & Co. KG, 
Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,1 58 € 2)

57 OFB Beteiligungen GmbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 3,3 97 €

58
OFB Biotech Campus GmbH & Co. KG, Frankfurt 
am Main 100,00 0,00 0,0 – 24 € 2)

59
OFB Bleidenstraße GmbH & Co. KG, Frankfurt 
am Main 100,00 0,00 – 3,6 – 1.002 € 2)

60
OFB gatelands Projektentwicklung GmbH & Co. 
KG, Schönefeld 100,00 0,00 2,6 – 201 € 2)

61
OFB Limes Haus II GmbH & Co. KG, Frankfurt am 
Main 100,00 0,00 2,7 2.124 € 2)

62
OFB Löwenhöhe GmbH & Co. KG, Frankfurt am 
Main 100,00 0,00 0,7 920 € 2)

63 OFB MK 14.3 GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 – 0,5 – 180 € 2)

64
OFB Projektentwicklung GmbH, Frankfurt am 
Main 100,00 100,00 1,1 0 € 1), 4)
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Kapitalanteil in % gemäß 
§ 16 Abs. 4 AktG

Lfd. 
Nr. Name und Sitz der Gesellschaft gesamt

davon 
 unmittelbar

Vom Kapital-
anteil abwei-

chende Stimm-
rechte in % 

gesamt

Eigen-
kapital in 

Mio. €
Ergebnis in 

Tsd. €

Ur-
sprungs-
währung

65
OFB Sechste PE GmbH & Co. KG, Frankfurt am 
Main 100,00 0,00 0,2 216 € 2)

66
OFB Seven Gardens 2. BA GmbH & Co. KG, 
Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,0 – 2 € 2)

67 OPUSALPHA FUNDING LIMITED, Dublin, Irland 0,00 0,00 0,0 0 € 3)

68
Projekt Erfurt B38 GmbH & Co. KG, Frankfurt am 
Main 100,00 0,00 0,1 – 43 € 2)

69
Projektentwicklung Neuwerkstraße 17 GmbH & 
Co. KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 – 0,0 – 31 € 2)

70
Projektgesellschaft ILP Erfurter Kreuz mbH & Co. 
KG, Frankfurt am Main 100,00 0,00 10,6 10.524 € 2)

71 PVG GmbH, Frankfurt am Main 100,00 100,00 1,0 562 € 1), 4)

72 Ramiba Verwaltung GmbH, Pullach 0,00 0,00 – 0,1 – 32 € 3)

73
SQO Stadt Quartier Offenburg GmbH & Co. KG, 
Frankfurt am Main 100,00 0,00 30,1 – 2.747 € 2)

74 Systeno GmbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 9,8 1.989 €

75
unIQus Projektentwicklung GmbH & Co. KG, 
Frankfurt am Main 100,00 0,00 7,6 58 € 2)

76
Versicherungsservice der Frankfurter Sparkasse 
GmbH, Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,3 0 € 1)

77
Verso Grundstücksentwicklung GmbH & Co. KG, 
Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,4 396 € 2)

78
Verso Projektentwicklung GmbH & Co. KG, 
Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,6 188 € 2)

79
Vierte OFB Friedrichstraße GmbH & Co. KG, 
Frankfurt am Main 100,00 0,00 – 0,0 1 € 2)

80
Vierte OFB PE GmbH & Co. KG, Frankfurt am 
Main 100,00 0,00 – 0,6 – 470 € 2)

81
Zweite OFB Friedrichstraße GmbH & Co. KG, 
Frankfurt am Main 100,00 0,00 1,6 601 € 2)

82
Zweite OFB PE GmbH & Co. KG, Frankfurt am 
Main 100,00 0,00 0,1 – 174 € 2)
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Kapitalanteil in %

Lfd. 
Nr. Name und Sitz der Gesellschaft gesamt

davon 
 unmittelbar Fondsvolumen in Mio. € Ursprungswährung

83 HI-C-FSP-Fonds, Frankfurt am Main 100,00 0,00 101,0 € 3)

84 HI-FBI-Fonds, Frankfurt am Main 100,00 0,00 148,8 € 3)

85 HI-FSP-Fonds, Frankfurt am Main 100,00 0,00 154,9 € 3)

86 HI-FSP-Infrastruktur-Fonds, Frankfurt am Main 100,00 0,00 45,8 € 3)

87 HI-H-FSP-Fonds, Frankfurt am Main 100,00 0,00 479,6 € 3)

88 HI-HT-KOMP.-Fonds, Frankfurt am Main 100,00 0,00 39,8 € 3), 5)

89 GWH WohnWertInvest Deutschland III, Hamburg 100,00 0,00 8,5 € 3)

Des Weiteren wurden folgende Gemeinschaftsunternehmen 
sowie assoziierte Unternehmen at Equity bewertet:

At Equity bewertete Gemeinschaftsunternehmen

Kapitalanteil in % gemäß 
§ 16 Abs. 4 AktG

Lfd. 
Nr. Name und Sitz der Gesellschaft gesamt

davon 
 unmittelbar

Vom Kapital-
anteil abwei-

chende Stimm-
rechte in % 

gesamt

Eigen-
kapital in 

Mio. €
Ergebnis in 

Tsd. €

Ur-
sprungs-
währung

90 CP Campus Projekte GmbH, Frankfurt am Main 50,00 0,00 0,4 – 100 €

91 Einkaufszentrum Wittenberg GmbH, Leipzig 50,00 0,00 – 1,1 258 €

92 Eschborn Gate GmbH, Frankfurt am Main 50,00 0,00 4,0 – 882 €

93
FHP Friedenauer Höhe Dritte GmbH & Co. KG, 
Berlin 50,00 0,00 – 0,4 9 €

94
FHP Friedenauer Höhe Erste GmbH & Co. KG, 
Berlin 50,00 0,00 – 0,4 – 89 €

95
FHP Friedenauer Höhe Sechste GmbH & Co. KG, 
Berlin 50,00 0,00 – 1,4 – 4 €

96
FHP Friedenauer Höhe Vierte GmbH & Co. KG, 
Berlin 50,00 0,00 – 3,0 – 2.486 €

97
G & O Alpha Hotelentwicklung GmbH, Frankfurt 
am Main 50,00 0,00 0,0 – 87 €

98
G & O Alpha Projektentwicklungs-GmbH & Co. 
KG, Frankfurt am Main 50,00 0,00 0,4 27 €

99
G & O Gateway Gardens Dritte GmbH & Co. KG, 
Frankfurt am Main 50,00 0,00 0,1 60 €

100
G & O Gateway Gardens Erste GmbH & Co. KG, 
Frankfurt am Main 50,00 0,00 0,4 32 €

101 G & O MK 12 GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 50,00 0,00 – 0,4 – 382 €

102
G & O MK 17.7 Nord GmbH & Co. KG, Frankfurt 
am Main 50,00 0,00 – 1,3 – 685 €
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Kapitalanteil in % gemäß 
§ 16 Abs. 4 AktG

Lfd. 
Nr. Name und Sitz der Gesellschaft gesamt

davon 
 unmittelbar

Vom Kapital-
anteil abwei-

chende Stimm-
rechte in % 

gesamt

Eigen-
kapital in 

Mio. €
Ergebnis in 

Tsd. €

Ur-
sprungs-
währung

103
G & O MK 17.7 Süd GmbH & Co. KG, Frankfurt 
am Main 50,00 0,00 0,0 – 66 €

104
gatelands Immobilien GmbH & Co. KG, 
 Schönefeld 75,00 0,00 0,5 10 €

105 GIZS GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 33,33 33,33 13,6 – 2.376 €

106
GOB Dritte E & A Grundbesitz GmbH, Frankfurt 
am Main 50,00 0,00 – 0,4 – 56 €

107
GOB Projektentwicklung Fünfte GmbH & Co. KG, 
Frankfurt am Main 8,84 0,00 – 0,3 – 81 €

108
Grundstücksgesellschaft Gateway Gardens 
GmbH, Frankfurt am Main 33,33 0,00 5,4 2.237 €

109 Horus AWG GmbH, Frankfurt am Main 50,00 0,00 – 0,2 – 16 €

110
OFB & Procom Objekt Neu-Ulm GmbH & Co. KG, 
Frankfurt am Main 50,00 0,00 0,0 – 3 €

111
Projekt Wilhelmstraße Wiesbaden GmbH & Co. 
KG, Frankfurt am Main 30,00 0,00 10,0 – 7 €

112
sono west Projektentwicklung GmbH & Co. KG, 
Frankfurt am Main 70,00 0,00 0,1 47 €

113 Stresemannquartier GmbH & Co. KG, Berlin 50,00 0,00 0,1 – 9 €

114
Westhafen Haus GmbH & Co. Projektentwick-
lungs-KG, Frankfurt am Main 50,00 0,00 0,0 – 2 €
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At Equity bewertete assoziierte Unternehmen

Kapitalanteil in % gemäß 
§ 16 Abs. 4 AktG

Lfd. 
Nr. Name und Sitz der Gesellschaft gesamt

davon 
 unmittelbar

Vom Kapital-
anteil abwei-

chende Stimm-
rechte in % 

gesamt

Eigen-
kapital in 

Mio. €
Ergebnis in 

Tsd. €

Ur-
sprungs-
währung

115
HANNOVER LEASING Wachstumswerte Asien 1 
GmbH & Co. KG, Pullach 54,51 0,00 1,5 – 923 €

116
Projekt Am Sonnenberg Wiesbaden GmbH, 
 Essen 49,00 0,00 – 0,1 – 575 €

117 WoWi Media GmbH & Co. KG, Hamburg 23,72 0,00 19,24 2,8 11.461 €

Nicht einbezogene Tochterunternehmen

Kapitalanteil in % gemäß 
§ 16 Abs. 4 AktG

Lfd. 
Nr. Name und Sitz der Gesellschaft gesamt

davon 
 unmittelbar

Vom Kapital-
anteil abwei-

chende Stimm-
rechte in % 

gesamt

Eigen-
kapital in 

Mio. €
Ergebnis in 

Tsd. €

Ur-
sprungs-
währung

118
ASTARTE Verwaltungsgesellschaft mbH, 
Frankfurt am Main 100,00 100,00 0,0 – 2 €

119 BGT GmbH, Frankfurt am Main 100,00 100,00 0,0 0 € 1)

120
BIL Leasing GmbH & Co. Objekt 
Verwaltungsgebäude Halle KG i.L., München 100,00 0,00 0,0 – 0 €

121
BM H Beteiligungs-Managementgesellschaft 
Hessen mbH, Wiesbaden 100,00 100,00 1,8 644 €

122

BWT Beteiligungsgesellschaft für den Wirt-
schaftsaufbau Thüringens mbH, Frankfurt am 
Main 100,00 100,00 0,2 – 2 €

123
FHG-Projekt Aktiengesellschaft i. G., Frankfurt 
am Main 100,00 100,00 k.A. k.A.

124
GLD Verwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt 
am Main 100,00 0,00 0,0 1 €

125
Helaba Digital Verwaltungsgesellschaft mbH, 
Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,0 0 €

126
Helaba Gesellschaft für Immobilienbewertung 
mbH, Frankfurt am Main 100,00 100,00 0,2 0 €

127
Helaba Representação Ltda., São Paulo, 
Brasilien 100,00 99,00 0,1 0 BRL

128
Kornmarkt Arkaden Verwaltung GmbH, 
Frankfurt am Main 100,00 0,00 0,0 – 1 €

129
Main Capital Funding II Limited Partnership, St. 
Helier, Jersey 0,00 0,00 12,9 – 26 € 3)
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Kapitalanteil in % gemäß 
§ 16 Abs. 4 AktG

Lfd. 
Nr. Name und Sitz der Gesellschaft gesamt

davon 
 unmittelbar

Vom Kapital-
anteil abwei-

chende Stimm-
rechte in % 

gesamt

Eigen-
kapital in 

Mio. €
Ergebnis in 

Tsd. €

Ur-
sprungs-
währung

130
Main Capital Funding Limited Partnership,  
St. Helier, Jersey 0,00 0,00 4,8 23 € 3)

131 Main Funding GmbH, Frankfurt am Main 0,00 0,00 0,3 – 10 € 3)

132 Main Funding II GmbH, Frankfurt am Main 0,00 0,00 0,1 – 9 € 3)

133 OFB gatelands Verwaltung GmbH, Schönefeld 100,00 0,00 0,0 4 €

134
S-Beteiligungsgesellschaft Hessen-Thüringen 
mbH, Frankfurt am Main 100,00 100,00 6,4 201 €

135
Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH, 
Frankfurt am Main 100,00 100,00 3,0 1.216 € 1)

136
SRT Erste Kingston UG (haftungsbeschränkt), 
Frankfurt am Main 0,00 0,00 k.A. k.A. 3)

137 TE Beta GmbH i.L., Frankfurt am Main 100,00 100,00 0,4 – 4 €

138 TE Gamma GmbH, Frankfurt am Main 100,00 100,00 0,1 8 €

139 TE Kronos GmbH, Frankfurt am Main 100,00 100,00 0,0 – 565 €

140

TF H Technologie-Finanzierungsfonds Hessen 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (TF H 
GmbH) i.L., Frankfurt am Main 66,67 66,67 0,5 – 24 €

141
Unterstützungseinrichtung der Landesbank 
Hessen-Thüringen GmbH i.L., Frankfurt am Main 100,00 100,00 0,0 – 0 €
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Gemeinschaftsunternehmen, nicht at Equity bewertet 

Kapitalanteil in % gemäß 
§ 16 Abs. 4 AktG

Lfd. 
Nr. Name und Sitz der Gesellschaft gesamt

davon 
 unmittelbar

Vom Kapital-
anteil abwei-

chende Stimm-
rechte in % 

gesamt

Eigen-
kapital in 

Mio. €
Ergebnis in 

Tsd. €

Ur-
sprungs-
währung

142
FHP Friedenauer Höhe Verwaltungs GmbH, 
 Berlin 50,00 0,00 0,0 4 €

143
G & O Alpha Verwaltungsgesellschaft mbH, 
Frankfurt am Main 50,00 0,00 0,0 5 €

144
G & O Verwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt 
am Main 50,00 0,00 0,1 22 €

145 gatelands Verwaltungs GmbH, Schönefeld 75,00 0,00 0,1 6 €

146 GIZS Verwaltungs-GmbH, Frankfurt am Main 33,33 33,33 0,0 9 €

147
GOB Projektentwicklungsgesellschaft E & A 
mbH, Frankfurt am Main 50,00 0,00 0,0 3 €

148
GreenTech Accelerator Gernsheim GmbH, 
Gernsheim 20,00 20,00 k.A. k.A.

149
Helaba-Assekuranz-Vermittlungsgesellschaft 
mbH, Frankfurt am Main 50,00 50,00 0,9 475 €

150 Hessen Kapital I GmbH, Wiesbaden 100,00 100,00 42,9 601 €

151 Hessen Kapital II GmbH, Wiesbaden 100,00 100,00 12,0 1.377 €

152 Komuno GmbH, Frankfurt am Main 62,53 0,00 0,1 – 1.509 €

153 Multi Park Verwaltungs GmbH, Neu-Isenburg 50,00 0,00 0,0 – 0 €

154
Procom & OFB Projektentwicklung GmbH, 
 Hamburg 50,00 0,00 0,0 – 0 €

155
Projekt Feuerbachstraße Verwaltung GmbH, 
Frankfurt am Main 70,00 0,00 0,0 1 €

156
Projekt Wilhelmstraße Wiesbaden Verwaltung 
GmbH, Frankfurt am Main 30,00 0,00 0,0 0 €

157
Rotunde - Besitz- und Betriebsgesellschaft der 
S-Finanzgruppe mbH & Co. KG, Erfurt 34,00 34,00 25,00 4,4 7 €

158 Rotunde Verwaltungsgesellschaft mbH, Erfurt 34,00 34,00 25,00 0,0 – 2 €
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Assoziierte Unternehmen, nicht at Equity bewertet 

Kapitalanteil in % gemäß 
§ 16 Abs. 4 AktG

Lfd. 
Nr. Name und Sitz der Gesellschaft gesamt

davon 
 unmittelbar

Vom Kapital-
anteil abwei-

chende Stimm-
rechte in % 

gesamt

Eigen-
kapital in 

Mio. €
Ergebnis in 

Tsd. €

Ur-
sprungs-
währung

159 Bürgschaftsbank Hessen GmbH, Wiesbaden 21,03 21,03 23,7 943 €

160 Bürgschaftsbank Thüringen GmbH, Erfurt 31,50 31,50 27,5 240 €

161
FinTech Community Frankfurt GmbH, Frankfurt 
am Main 25,00 25,00 0,2 – 32 €

162 GbR VÖB-ImmobilienAnalyse, Bonn 0,00 0,00 20,00 k.A. k.A.

163

Hessische Landgesellschaft mbH Staatliche 
Treuhandstelle für ländliche Bodenordnung, 
Kassel 37,11 37,11 102,6 10.219 €

164
MBG H Mittelständische Beteiligungsgesell-
schaft Hessen mbH, Wiesbaden 32,52 32,52 11,6 756 €

165
Mittelständische Beteiligungsgesellschaft 
 Thüringen mbH, Erfurt 38,56 38,56 28,6 1.185 €

166
Sparkassen-Marktservice Beteiligungs GmbH & 
Co. KG, Frankfurt am Main 50,00 40,00 4,1 97 €

167
Sparkassen-Marktservice Verwaltungs GmbH, 
Frankfurt am Main 50,00 40,00 0,0 – 0 €

168
TF H III Technologiefonds Hessen Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung, Wiesbaden 25,00 25,00 6,5 – 553 €

169 vc trade GmbH, Frankfurt am Main 10,00 0,00 0,1 – 350 €
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Sonstiger Anteilsbesitz

Kapitalanteil in % gemäß 
§ 16 Abs. 4 AktG

Lfd. 
Nr. Name und Sitz der Gesellschaft gesamt

davon 
 unmittelbar

Vom Kapital-
anteil abwei-

chende Stimm-
rechte in % 

gesamt

Eigen-
kapital in 

Mio. €
Ergebnis in 

Tsd. €

Ur-
sprungs-
währung

170
ABE CLEARING S.A.S à capital variable, Paris, 
Frankreich 2,08 2,08 42,6 6.108 €

171

ABG FRANKFURT HOLDING Wohnungsbau- und 
Beteiligungsgesellschaft mbH, Frankfurt am 
Main 0,00 0,00 1.064,1 83.546 €

172
Advent International GPE IX-A SCSp, Luxemburg, 
Luxemburg 0,43 0,43 3.138,6 2.033.269 €

173
Advent International GPE V-B Limited 
Partnership, George Town, Kaimaninseln 2,01 2,01 0,30 16,5 679 €

174
Advent International GPE VI Limited 
Partnership, George Town, Kaimaninseln 0,24 0,24 526,0 106.736 €

175
Advent International GPE X-A SCSp, Luxemburg, 
Luxemburg 0,38 0,38 k.A. k.A.

176
AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, Frankfurt 
am Main 1,14 1,14 273,6 14.936 €

177 Antenne Thüringen GmbH & Co. KG, Weimar 3,50 3,50 3,5 1.315 €

178 Atruvia AG, Karlsruhe 0,02 0,00 449,0 9.936 €

179
AVW Assekuranzvermittlung der 
Wohnungswirtschaft GmbH & Co. KG, Bosau 11,76 0,00 23,0 22.707 €

180
Bauverein für Höchst a. M. und Umgebung eG, 
Frankfurt am Main 0,03 0,00 35,5 1.067 €

181
BC European Capital VIII-8, St. Peter Port, 
Guernsey 1,83 1,83 0,17 129,1 – 884 €

182
BC Partners XI LE - 2 SCSp, Luxemburg, 
Luxemburg 3,87 3,87 81,4 6.193 €

183
BCEC X Luxembourg 1 SCSp, Luxemburg, 
Luxemburg 7,37 7,37 445,6 86.512 €

184 BOF III CV Investors LP, Wilmington, USA 4,16 4,16 6,5 – 9 €

185 Campus Kronberg GmbH & Co. KG, Hamburg 6,00 0,00 54,5 2.106 €

186 Capnamic Ventures Fund II GmbH & Co. KG, Köln 4,27 4,27 4,35 70,7 3.234 €

187
Capnamic Ventures Fund III GmbH & Co. KG, 
Köln 2,63 2,63 16,9 – 501 €

188
CapVest Equity Partners II, L.P., Hamilton, 
Bermuda 3,48 3,48 0,6 91 €

189
CapVest Equity Partners IV (Feeder) SCSp, 
Findel, Luxemburg 2,35 2,35 269,5 84.515 €

190
CapVest Equity Partners V (Feeder) SCSp, 
Senningerberg, Luxemburg 1,53 1,53 k.A. k.A.

191
Carlyle Europe Partners V - EU SCSp, 
Luxemburg, Luxemburg 0,31 0,31 2.713,9 874.997 €
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Kapitalanteil in % gemäß 
§ 16 Abs. 4 AktG

Lfd. 
Nr. Name und Sitz der Gesellschaft gesamt

davon 
 unmittelbar

Vom Kapital-
anteil abwei-

chende Stimm-
rechte in % 
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Eigen-
kapital in 

Mio. €
Ergebnis in 

Tsd. €

Ur-
sprungs-
währung

192
CARMA FUND I Capital GmbH & Co. KG, 
München 5,93 5,93 k.A. k.A.

193
Clareant Mezzanine Fund II (No.1) Limited 
Partnership, St. Helier, Jersey 4,07 4,07 10,1 – 2.299 €

194
Clareant Mezzanine No. 1 Fund Limited 
Partnership, St. Helier, Jersey 3,40 3,40 9,2 – 1.917 €

195
DBAG Fund V GmbH & Co. KG, Frankfurt am 
Main 7,59 7,59 15,11 8,0 – 2.295 €

196
DBAG Fund VIII A (Guernsey) L.P., St. Peter Port, 
Guernsey 1,76 1,76 82,4 – 33.169 €

197
DBAG Fund VIII B (Guernsey) L.P., St. Peter Port, 
Guernsey 1,76 1,76 26,9 – 7.276 €

198
Deutsche Sparkassen Leasing AG & Co. KG, Bad 
Homburg 1,71 0,00 673,1 38.035 €

199
Deutsche WertpapierService Bank AG, Frankfurt 
am Main 3,74 3,74 296,0 37.216 €

200
Deutscher Sparkassen Verlag Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung, Stuttgart 5,41 5,41 219,5 12.557 € 6)

201 „Dia“ Productions GmbH & Co. KG, Pullach 0,27 0,00 1,4 k.A. €

202 Digital Growth Fund II GmbH & Co. KG, München 1,34 1,34 82,2 – 4.338 €

203

DIV Grundbesitzanlage Nr. 30 Frank-
furt-Deutschherrnufer GmbH & Co. KG i.L., 
Frankfurt am Main 0,06 0,06 1,8 – 10 €

204
Dritte Projektentwicklungs-GmbH & Co. Schulen 
Landkreis Kassel KG, Kassel 6,00 0,00 17,9 2.136 €

205
Eighth Cinven Fund (No. 2) Limited Partnership, 
London, Vereinigtes Königreich 0,17 0,17 k.A. k.A.

206
EQT Expansion Capital II (No. 1) Limited 
 Partnership, St. Peter Port, Guernsey 4,57 4,57 29,3 – 12.162 €

207 EQT IX (No.1) EUR SCSp, Luxemburg, Luxemburg 0,17 0,17 8.350,8 1.703.294 €

208
EQT V (No. 1) Limited Partnership, St. Peter Port, 
Guernsey 0,28 0,28 226,4 102.462 €

209 EQT X (No. 1) EUR SCSp, Luxemburg, Luxemburg 0,88 0,88 k.A. k.A.

210
Erste Schulen Landkreis Kassel Verwal-
tungs-GmbH, Kassel 6,00 0,00 0,1 4 €

211 Erste ST Berlin Projekt GmbH & Co. KG, Berlin 0,50 0,00 – 2,7 – 2.113 €

212
Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & 
Co. KG, Neuhardenberg 1,76 0,00 0,00 3.317,1 56.262 €

213 ESG Book GmbH, Frankfurt am Main 1,91 0,00 4,8 – 5.993 €

214 FIDUCIA Mailing Services eG, Karlsruhe 0,13 0,06 0,1 0 €
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Kapitalanteil in % gemäß 
§ 16 Abs. 4 AktG

Lfd. 
Nr. Name und Sitz der Gesellschaft gesamt

davon 
 unmittelbar

Vom Kapital-
anteil abwei-

chende Stimm-
rechte in % 
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Eigen-
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Ergebnis in 

Tsd. €

Ur-
sprungs-
währung

215 Forum Direktfinanz GmbH & Co. KG, Münster 14,29 14,29 3,4 1.430 €

216
Fourth Cinven Fund (No. 1) Limited Partnership, 
St. Peter Port, Guernsey 1,42 1,42 69,7 1.145.743 €

217 GBOF VI Feeder 2 SCSP, Luxemburg, Luxemburg 2,20 2,20 247,9 17.847 €

218 GbR Datenkonsortium OpRisk, Bonn 0,00 0,00 9,09 k.A. k.A.

219 GeckoGroup AG in Insolvenz, Wetzlar 5,02 0,00 k.A. k.A.

220
GELIMER Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. 
Vermietungs KG, Pullach 8,93 8,93 – 0,3 364 €

221 GLB GmbH & Co. OHG, Frankfurt am Main 11,20 11,20 2,8 – 61 €

222 GLB-Verwaltungs-GmbH, Frankfurt am Main 11,20 11,20 0,0 60 €

223 Gründerfonds Ruhr GmbH & Co. KG, Essen 8,70 8,70 11,4 – 652 €

224 HaemoSys GmbH, Jena 38,33 0,00 – 4,8 – 524 €

225 Hafenbogen GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 5,10 5,10 25,7 – 323 €

226 HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG, Pullach 5,10 5,10 56,2 11.425 €

227
Hello Darmstadt Projektentwicklung GmbH & 
Co. KG, Darmstadt 5,10 0,00 0,8 439 €

228
Hessisch-Thüringische Sparkassen-Beteili-
gungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main 15,49 0,00 4,4 599 €

229
HQ Equita Beteiligungen V GmbH & Co. KG, Bad 
Homburg 3,24 3,24 173,4 3.412 €

230
Hutton Collins Capital Partners III L.P., London, 
Vereinigtes Königreich 1,45 1,45 57,8 8.763 €

231
ICG Europe Fund VII Feeder SCSp, Luxemburg, 
Luxemburg 0,64 0,64 3.470,0 663.285 €

232
ICG Europe Fund VIII Feeder SCSp, 
 Senningerberg, Luxemburg 0,34 0,34 791,6 82.689 €

233 Immomio GmbH, Hamburg 15,88 0,00 5,8 – 751 €

234
Interessengemeinschaft Frankfurter 
 Kreditinstitute GmbH, Frankfurt am Main 16,90 4,21 24,2 8.494 €

235
Investcorp Private Equity 2007 Fund, L.P., 
 George Town, Kaimaninseln 2,01 2,01 5,3 – 271 USD

236
KKR European Fund V (EUR) SCSp, Luxemburg, 
Luxemburg 0,70 0,70 1.835,6 393.111 USD

237
KKR European Fund VI (EUR) SCSp, Luxemburg, 
Luxemburg 1,00 1,00 k.A. k.A.

238
Kornmarkt Arkaden Dritte GmbH & Co. KG, 
Frankfurt am Main 5,10 0,00 5,0 – 29 €

239
Kornmarkt Arkaden Erste GmbH & Co. KG, 
Frankfurt am Main 5,10 0,00 28,5 1.059 €
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240
Kornmarkt Arkaden Vierte GmbH & Co. KG, 
Frankfurt am Main 5,10 0,00 7,4 23 €

241
Kornmarkt Arkaden Zweite GmbH & Co. KG, 
Frankfurt am Main 5,10 0,00 22,8 126 €

242
LBS IT Informations-Technologie GmbH & Co KG, 
Berlin 7,30 7,30 0,0 33 €

243
LEA Mittelstandspartner II GmbH & Co. KG, 
 Karlsruhe 2,09 2,09 53,4 – 843 €

244 LEA Venturepartner GmbH & Co. KG, Karlsruhe 4,17 4,17 31,3 – 4.066 €

245 Magical Productions GmbH & Co. KG, Pullach 2,11 0,00 2,4 836 €

246
Magnum Capital III SCA SICAV-RAIF, Luxemburg, 
Luxemburg 2,22 2,22 59,0 – 11.818 €

247
MML Partnership Capital VII SCSp, Senninger-
berg, Luxemburg 1,51 1,51 326,7 118.891 €

248 NAsP III/V GmbH, Marburg 14,92 0,00 0,8 – 90 €

249
Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Ent-
wicklungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main 0,84 0,00 1.086,3 42.829 €

250
neue leben Pensionskasse Aktiengesellschaft, 
Hamburg 3,20 0,00 29,9 900 €

251
Nordic Capital XI Alpha SCSp, Senningerberg, 
Luxemburg 0,73 0,73 k.A. k.A.

252 Objekt Limes Haus GmbH & Co. KG, Hamburg 5,10 0,00 14,2 – 2.225 €

253

PALMYRA Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. 
Vermietungs KG S.e.n.c., Luxemburg, 
 Luxemburg 5,20 0,00 9,9 – 1.353 €

254
Pan-European Infrastructure Fund LP, St. Helier, 
Jersey 0,73 0,73 2,1 – 417 €

255
PATRIZIA Hessen Zehn GmbH & Co. KG, 
Hamburg 5,20 0,00 15,7 784 €

256
PineBridge PEP IV Co-Investment L.P., 
Wilmington, USA 9,51 0,00 5,2 1.061 USD

257
PineBridge PEP IV Non-U.S. L.P., Wilmington, 
USA 17,00 0,00 1,0 – 81 USD

258
PineBridge PEP IV Secondary L.P., Wilmington, 
USA 16,10 0,00 4,0 – 525 USD

259
PineBridge PEP IV U.S. Buyout L.P., Wilmington, 
USA 17,21 0,00 3,6 – 976 USD

260
PineBridge PEP IV U.S. Venture L.P., Wilmington, 
USA 17,51 0,00 9,4 – 1.285 USD

261
Private Equity Thüringen GmbH & Co. KG i.L., 
 Erfurt 14,11 14,11 1,6 479 €
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Kapitalanteil in % gemäß 
§ 16 Abs. 4 AktG

Lfd. 
Nr. Name und Sitz der Gesellschaft gesamt

davon 
 unmittelbar

Vom Kapital-
anteil abwei-

chende Stimm-
rechte in % 

gesamt

Eigen-
kapital in 

Mio. €
Ergebnis in 

Tsd. €

Ur-
sprungs-
währung

262
Projekt Hirschgarten MK8 GmbH & Co. KG, 
Stuttgart 5,10 0,00 – 5,3 – 992 €

263
Projektentwicklungs-GmbH & Co. Landratsamt 
KG, Wolfhagen 6,00 0,00 6,8 728 €

264 RSU GmbH & Co. KG, München 9,60 9,60 10,7 985 €

265 S CountryDesk GmbH, Köln 5,88 2,94 0,8 139 €

266 SCHUFA Holding AG, Wiesbaden 0,31 0,00 146,9 48.427 €

267
Seventh Cinven Fund (No. 1) Limited Partners-
hip, St. Peter Port, Guernsey 0,16 0,16 4.768,5 928.684 €

268
S-International Saar Pfalz GmbH & Co. KG, 
 Saarbrücken 12,72 12,72 k.A. k.A.

269 SIX Group AG, Zürich, Schweiz 0,00 0,00 5.293,3 74.642 CHF

270 SIZ GmbH, Bonn 5,32 5,32 6,3 14 €

271
S.W.I.F.T. Society for Worldwide Interbank Finan-
cial Telecommunication SCRL, La Hulpe, Belgien 0,00 0,00 0,22 616,2 52.234 €

272 THE TRITON FUND II L.P. i.L., St. Helier, Jersey 0,77 0,77 96,5 29.448 €

273
Treuhandgesellschaft für die Südwestdeutsche 
Wohnungswirtschaft mbH, Frankfurt am Main 3,25 0,00 2,1 140 €

274 Triton Fund III L.P., St. Helier, Jersey 0,71 0,71 1.343,9 450.472 €

275 Triton Fund V SCSp, Luxemburg, Luxemburg 2,44 2,44 652,2 172.490 €

276
True Sale International GmbH, Frankfurt am 
Main 8,33 8,33 4,5 – 88 €

277
Volks- Bau- und Sparverein Frankfurt am Main 
eG, Frankfurt am Main 0,01 0,00 65,2 2.032 €

278 yabeo Impact AG, Pullach 8,54 8,54 8,3 – 376 €

279
Zweite Schulen Landkreis Kassel Verwal-
tungs-GmbH, Kassel 6,00 0,00 0,1 3 €

280 Zweite ST Berlin Projekt  GmbH & Co. KG, Berlin 0,50 0,00 5,9 – 85 €

1)  Mit der Gesellschaft besteht ein Beherrschungs- und/oder Ergebnisabführungsvertrag.
2)  Von § 264b HGB wird bezüglich des Jahresabschlusses der Gesellschaft Gebrauch gemacht.
3)  Bei der Gesellschaft handelt es sich um ein Tochterunternehmen, dessen Klassifizierung nicht auf einer Stimmrechtsmehrheit beruht.
4)  Von § 264 Abs. 3 HGB wird bezüglich des Jahresabschlusses der Gesellschaft Gebrauch gemacht.
5)  Geschäftsjahresende 31. Januar, der Fonds wurde mit Werten per 31. Dezember in den Konzernabschluss einbezogen.
6)  Kapitalanteil an einer großen Kapitalgesellschaft über 5 %.
k.A.  Es liegt kein festgestellter Abschluss vor. 

B-259



Konzernabschluss288 Versicherung der gesetzlichen Vertreter

Versicherung der  
gesetzlichen Vertreter

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwen-
denden Rechnungslegungsgrundsätzen der Konzernabschluss 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt 
und im Konzernlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich 
des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so darge-
stellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen 
und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns 
beschrieben sind.

Frankfurt am Main / Erfurt, 28. Februar 2023

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

Der Vorstand

Groß Dr. Hosemann  Kemler

Nickel Rhino Schmid 
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Country by Country Reporting 
nach § 26a KWG

Gemäß den mit § 26a KWG in deutsches Recht umgesetzten 
Anforderungen der EU-Richtlinie 2013 / 36 / EU („Capital 
 Re quirements Directive“, CRD IV) ist ein „Country by Country 
Reporting“ vorzunehmen. 

Mit dieser Berichterstattung werden für den Berichtszeitraum 
die angefallenen Umsätze und die Anzahl der Beschäftigten je 
Mitgliedsstaat der EU und je Drittland dargestellt, in denen die 
in den Konzernabschluss im Wege der Vollkonsolidierung ein-
bezogenen Unternehmen zum Stichtag 31. Dezember 2021 eine 
Niederlassung unterhalten oder ihren Sitz haben. 

Die Angaben zu Umsatz, Konzernergebnis und Ertragsteuerauf-
wendungen erfolgen vor Berücksichtigung von Konsolidie-
rungseffekten. Als Umsatz wird das in den Konzernabschluss 

nach IFRS einbezogene Ergebnis der Stelle vor Risikovorsorge 
und Verwaltungsaufwendungen angegeben. Die Angaben zum 
Konzernergebnis vor Steuern und zu den Ertragsteuern betref-
fen den Saldo der Beiträge zu diesen beiden Positionen der 
 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung nach IFRS. Die 
 Ertragsteueraufwendungen betreffen die Unternehmenssteuern 
der jeweiligen Meldestelle.

Die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten wird auf Basis 
von Vollzeitmitarbeiteräquivalenten angegeben. 

Beihilfen im Sinne eines EU-Beihilfe-Verfahrens haben die kon-
solidierten Gesellschaften im Berichtszeitraum nicht erhalten.

Umsatz
Konzernergebnis vor 

Ertragsteuern Ertragsteuern1)
Anzahl der 

 Beschäftigten

in Mio. € in Mio. € in Mio. €

Europäische Union 2.306 564 – 133 5.604

Belgien 1 1 – 0 –

Deutschland 2.306 566 – 133 5.575

Frankreich 1 2 – 0 19

Irland – 2 – 5 0 2

Schweden – 0 0 – 0 8

Schweiz 49 10 – 1 116

USA 182 120 – 51 83

Vereinigtes Königreich 40 47 31 58

Sonstige 12 12 – 4 –

Gesamt 2.589 752 – 158 5.861

1)  Die in einem Land ausgewiesene Steuerquote betrifft nur die von den jeweiligen Gesellschaften getragenen Steuerlasten und kann beispielsweise durch folgen-
de Effekte beeinflusst sein: Die steuerlich relevanten Bemessungsgrundlagen können von den dargestellten handelsrechtlichen Ergebnissen abweichen, zum 
Beispiel durch steuerfrei bleibende Erträge und steuerlich nicht berücksichtigungsfähige Aufwendungen. Darüber hinaus kann die Steuerquote durch die Ent-
stehung beziehungsweise Nutzung von steuerlichen Verlustvorträgen sowie periodenfremde Veränderungen tatsächlicher und latenter Steuerpositionen beein-
flusst sein.
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Im Folgenden werden die in das Country by Country Reporting 
einbezogenen Unternehmen den Regionen zugeordnet:

Firma Art der Tätigkeit Sitz/Ort Land

1822direkt Gesellschaft der Frankfurter Sparkasse mbH
Anbieter von Nebendienstleistun-
gen Frankfurt am Main Deutschland

Airport Office One GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Schönefeld Deutschland

ASTARTE Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG Finanzinstitut Frankfurt am Main Deutschland

BHT Baugrund Hessen-Thüringen GmbH Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

CORDELIA Verwaltungsgesellschaft mbH Sonstiges Unternehmen Pullach Deutschland

DKB Wohnimmobilien Beteiligungs GmbH & Co. KG Finanzinstitut Potsdam Deutschland

Dritte OFB Friedrichstraße GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Dritte OFB PE GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

EGERIA Verwaltungsgesellschaft mbH Sonstiges Unternehmen Pullach Deutschland

Erste OFB Friedrichstraße GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft AG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

FHP Friedenauer Höhe Fünfte GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Berlin Deutschland

FHP Friedenauer Höhe Projekt GmbH Sonstiges Unternehmen Berlin Deutschland

FHP Friedenauer Höhe Zweite GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Berlin Deutschland

FHP Projektentwicklung GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Berlin Deutschland

Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG Kreditinstitut Frankfurt am Main Deutschland

Frankfurter Sparkasse Kreditinstitut Frankfurt am Main Deutschland

G+S Wohnen in Frankfurt am Main GmbH Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Galerie Lippe GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

GGM Gesellschaft für Gebäude-Management mbH
Anbieter von 
 Nebendienstleistungen Frankfurt am Main Deutschland

GHT Gesellschaft für Projektmanagement Hessen-Thüringen mbH Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Grundstücksverwaltungsgesellschaft Kaiserlei GmbH Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Grundstücksverwaltungsgesellschaft Kaiserlei GmbH & Co. 
 Projektentwicklung Epinayplatz KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

GSG Siedlungsgesellschaft für Wohnungs- und Städtebau mbH Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

GWH Bauprojekte GmbH Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

GWH Digital GmbH Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

GWH Immobilien Holding GmbH Finanzinstitut Frankfurt am Main Deutschland

GWH Komplementär I. GmbH Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

GWH Projekt Braunschweig I GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

GWH Projekt Dortmund I GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

GWH Projekt Dresden I GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

GWH Projekt Dresden II GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

GWH Projekt Dresden III GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland
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Firma Art der Tätigkeit Sitz/Ort Land

GWH Projekt Eppstein GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

GWH Projekt Gunderslache GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

GWH Projekt Wolfsburg I GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

GWH WertInvest GmbH Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

GWH Wohnungsgesellschaft mbH Hessen Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

GWH WohnWertInvest Deutschland III Sondervermögen Hamburg Deutschland

HANNOVER LEASING Life Invest Deutschland I GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Pullach Deutschland

HANNOVER LEASING Life Invest Deutschland II GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Pullach Deutschland

Haus am Brüsseler Platz GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Helaba Digital GmbH & Co. KG Finanzinstitut Frankfurt am Main Deutschland

Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Vermögensverwaltungs-
gesellschaft Frankfurt am Main Deutschland

HeWiPPP II GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

HI C-FSP FONDS Sondervermögen Frankfurt am Main Deutschland

HI FBI FONDS Sondervermögen Frankfurt am Main Deutschland

HI FSP FONDS Sondervermögen Frankfurt am Main Deutschland

HI H-FSP FONDS Sondervermögen Frankfurt am Main Deutschland

HI-HT-KOMP-FONDS Sondervermögen Frankfurt am Main Deutschland

HTB Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

IMAP M&A Consultants AG Finanzinstitut Mannheim Deutschland

Kalypso Projekt GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Kreditinstitut
Frankfurt am Main / Er-
furt Deutschland

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Niederlassung 
 Düsseldorf Kreditinstitut Düsseldorf Deutschland

Landesbausparkasse Hessen-Thüringen –  
rechtlich  unselbstständiger Geschäftsbereich der  
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Kreditinstitut Offenbach Deutschland

Landeskreditkasse zu Kassel – Niederlassung der  
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Kreditinstitut Kassel Deutschland

MAVEST Wohnungsbaugesellschaft mbH Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Merian GmbH Wohnungsunternehmen Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Neunte P 1 Projektgesellschaft mbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

OFB Beteiligungen GmbH Finanzinstitut Frankfurt am Main Deutschland

OFB Biotech Campus GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

OFB Bleidenstraße GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

OFB gatelands Projektentwicklung GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Schönefeld Deutschland

OFB Limes Haus II GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

OFB Löwenhöhe GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

OFB MK 14.3 GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland
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Firma Art der Tätigkeit Sitz/Ort Land

OFB Projektentwicklung GmbH Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

OFB Sechste PE GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

OFB Seven Gardens 2. BA GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Projekt Erfurt B38 GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Projektentwicklung Neuwerkstraße 17 GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Projektgesellschaft ILP Erfurter Kreuz mbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

PVG GmbH Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

RAMIBA Verwaltung GmbH Finanzinstitut Pullach Deutschland

SQO Stadt Quartier Offenburg GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Systeno GmbH Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

unIQus Projektentwicklung GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Versicherungsservice der Frankfurter Sparkasse GmbH Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Verso Grundstücksentwicklung GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Verso Projektentwicklung GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Vierte OFB Friedrichstraße GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Vierte OFB PE GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen –  
rechtlich unselbstständige Anstalt in der  
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Kreditinstitut Frankfurt am Main Deutschland

Zweite OFB Friedrichstraße GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Zweite OFB PE GmbH & Co. KG Sonstiges Unternehmen Frankfurt am Main Deutschland

Montindu S.A./N.V. Sonstiges Unternehmen Brüssel Belgien

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Niederlassung Paris Kreditinstitut Paris Frankreich

Helaba Asset Services Unlimited Company Finanzinstitut Dublin Irland

OPUSALPHA FUNDING LTD Finanzinstitut Dublin Irland

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Niederlassung 
 Stockholm Kreditinstitut Stockholm Schweden

Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Kreditinstitut Zürich Schweiz

HP Holdco LLC Sonstiges Unternehmen New York USA

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale  
Niederlassung New York Kreditinstitut New York USA

Honua’ula Partners LLC Sonstiges Unternehmen Wilmington USA

MKB PARTNERS, LLC Sonstiges Unternehmen Wilmington USA

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale  
Niederlassung London Kreditinstitut London

Vereinigtes 
 Königreich
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Bestätigungsvermerk des  
unabhängigen Abschlussprüfers 
An die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale  
Frankfurt am Main / Erfurt

Vermerk über die Prüfung  
des Konzernabschlusses und 
des Konzernlageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Konzernabschluss der Landesbank Hessen- 
Thüringen Girozentrale, Frankfurt am Main / Erfurt und ihrer 
Tochtergesellschaften (der Konzern) – bestehend aus der Kon-
zernbilanz zum 31. Dezember 2022, der Konzern-Gewinn- und 
Verlustrechnung, der Konzerngesamtergebnisrechnung, der 
Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung und der Konzern-
kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 
bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Konzernanhang, ein-
schließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungs-
legungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Konzernlagebericht der Landesbank Hessen-Thüringen Giro-
zentrale für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 
31. Dezember 2022 geprüft. Die in Abschnitt „Nichtfinanzielle 
Erklärung“ des Konzernlageberichts enthaltene nichtfinanzielle
Konzernerklärung haben wir in Einklang mit den deutschen
gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse

	■ entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesent-
lichen Belangen den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, 
und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter
Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 
des Konzerns zum 31. Dezember 2022 sowie seiner Ertrags-
lage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum
31. Dezember 2022 und

	■ vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. In allen wesent-
lichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in Einklang 
mit dem Konzernabschluss, entspricht den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungs-
urteil zum Konzernlagebericht erstreckt sich nicht auf den
Inhalt der oben genannten „Nichtfinanzielle Erklärung“ des 
Konzernlageberichts.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts geführt 
hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des 
Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und 
der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgen-
den „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts“ 
unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 
sind von den Konzernunternehmen unabhängig in Übereinstim-
mung mit den europarechtlichen sowie den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
 unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus er-
klären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass  
wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 
Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht zu dienen.
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Besonders wichtige Prüfungs-
sachverhalte in der Prüfung des 
 Konzernabschlusses 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachver-
halte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeut-
samsten in unserer Prüfung des Konzernabschlusses für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 
waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unse-
rer Prüfung des Konzernabschlusses als Ganzem und bei der 
Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben 
kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 

Nachfolgend beschreiben wir die aus unserer Sicht besonders 
wichtigen Prüfungssachverhalte:

1.  Berücksichtigung außergewöhn-
licher makroökonomischer Um-
stände sowie Ermittlung einer zu-
sätzlichen ermessensbehafteten
portfoliobasierten Risikovorsorge
als Teil der Kreditrisikovorsorge

Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger 
Prüfungssachverhalt
Der Einbezug von zukunftsgerichteten Informationen bei der 
Ermittlung der Kreditrisikoparameter zur Bemessung der Risi-
kovorsorge ist ein wesentlicher Bereich, in dem das Manage-
ment Ermessensentscheidungen getroffen hat. Die Kredit-
risikoparameter haben einen direkten Einfluss auf die Höhe der 
Risikovorsorge im Kreditgeschäft von Finanzinstrumenten in 
den Stufen 1 und 2. 

Zur Berücksichtigung außergewöhnlicher makroökonomischer 
Umstände hat das Management eine so genannte Sonderkon-
stellationsanalyse auf Basis eigener volkswirtschaftlicher Prog-
nosen durchgeführt und eine zukunftsorientiere Anpassung der 
Risikoparameter vorgenommen.

Darüber hinaus sind die wirtschaftlichen Auswirkungen des an-
haltenden Russland-Ukraine-Krieges und der Energiekrise nach 
dem Gaslieferstopp durch Russland sowie der andauernden 
Auswirkungen der weltweiten COVID 19 Pandemie auf die Aus-
fallwahrscheinlichkeiten und die Sicherheitenwerte im Rahmen 
einer zusätzlichen ermessensbehafteten portfoliobasierten 
 Risikovorsorge eingeschätzt worden. Die daraus resultierende 

Anpassung der Risikovorsorge der Stufe 1 und 2 basiert auf er-
messensbehafteten Annahmen und erfolgt auf Ebene identifi-
zierter betroffener Branchen, identifizierter kritischer Subport-
folios sowie identifizierter Kreditnehmer, bei denen aufgrund 
absehbarer Risiken zukünftige Ratingverschlechterungen er-
wartet werden.

Vor dem Hintergrund der erhöhten Unsicherheit und der mit den 
Annahmen verbundenen Ermessenspielräume war die Berück-
sichtigung außergewöhnlicher makroökonomischer Umstände 
sowie die Ermittlung einer zusätzlichen ermessensbehafteten 
portfoliobasierten Risikovorsorge als Teil der Kreditrisiko-
vorsorge ein besonders wichtiger Prüfungssachverhalt.

Prüferisches Vorgehen
Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen zur Sonderkonstella-
tionsanalyse sowie der Ermittlung einer zusätzlichen ermes-
sensbehafteten portfoliobasierten Risikovorsorge haben wir 
den Aufbau und die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems 
in Bezug auf die Ermittlung der Risikovorsorge der Stufe 1 und 
2 sowie die Einbindung in die Governance-Strukturen der Bank 
beurteilt. Ferner haben wir die Ergebnisse der bankinternen 
 Validierung des Verfahrens und der Parameter berücksichtigt. 
Dabei haben wir insbesondere gewürdigt, ob die eingerichteten 
Verfahren und Kontrollen zur Ermittlung der Parameteraktuali-
sierung sowie die bestehenden Freigabeprozesse angemessen 
und wirksam sind. 

Auf Basis einer risikoorientiert ausgewählten Krediteinzelfallstich-
probe haben wir aussagebezogene Prüfungshandlungen zu von 
den wirtschaftlichen Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges 
sowie der COVID 19 Pandemie besonders betroffenen Kredit-
engagements durchgeführt. In diesem Zusammenhang haben wir 
die Erkenntnisse der Einzelfallstichprobe genutzt, um die Annah-
men zur Bestimmung der Ratingeinstufung zu beurteilen. 

Im Rahmen der Prüfung der Sonderkonstellationsanalyse haben 
wir die wesentlichen, von der Bank verwendeten, geschätzten 
makroökonomischen Parameter auf Einklang mit den makroöko-
nomischen Prognosen führender Wirtschaftsforschungsinsti-
tute und Finanzdienstleister hin beurteilt. Ferner haben wir 
aussagebezogene Prüfungshandlungen vorgenommen, um uns 
von der ordnungsgemäßen Anwendung des Verfahrens zur Son-
derkonstellationsanalyse auf das Kreditportfolio zu überzeugen. 
Diese bezogen sich auf die korrekte Übernahme der Inputpara-
meter, deren rechnerische Richtigkeit (Gewichtung) sowie der 
rechnerisch korrekten Übernahme des Ergebnisses der Sonder-
konstellationsanalyse in die Anpassung der Risikovorsorge.
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Die Annahmen zur Anpassungen der Risikoparameter zur Be-
rücksichtigung der wirtschaftlichen Auswirkungen des anhal-
tenden Russland-Ukraine-Krieges und der Energiekrise nach 
dem Gaslieferstopp durch Russland sowie der andauernden 
Auswirkungen der weltweiten COVID 19 Pandemie auf die Aus-
fallwahrscheinlichkeiten und die Sicherheitenwerte haben wir 
durch unsere Analyse der getroffenen Handlungen im Risiko-
management der Bank anhand des Risikoberichtswesens sowie 
der Limitsteuerung und anhand externer Analysen auf Konsis-
tenz beurteilt. Weiterhin haben wir die wesentlichen Berech-
nungsschritte bei der Ermittlung der zusätzlichen ermessens-
behafteten portfoliobasierten Risikovorsorge im Hinblick auf 
ihre rechnerische Richtigkeit nachvollzogen.

Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich keine Einwendun-
gen gegen die Berücksichtigung außergewöhnlicher makroöko-
nomischer Umstände sowie die Ermittlung einer zusätzlichen 
ermessensbehafteten portfoliobasierten Risikovorsorge als Teil 
der Kreditrisikovorsorge ergeben.

Verweis auf zugehörige Angaben
Zu den bezüglich der Risikovorsorge angewandten Bilanzie-
rungs- und Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die Anga-
ben in Note (37) des Konzernanhangs zu Kreditrisiken aus 
 Finanzinstrumenten, auf Note (5) zur Risikovorsorge sowie im 
Abschnitt „Risikotragfähigkeit / ICA AP“ des Konzernlage-
berichts.

2.  Bewertung und Bilanzierung von
freiwillig zum Fair Value designierte
finanzielle Vermögenswerte und Ver-
bindlichkeiten (Fair Value Option)

Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger 
Prüfungssachverhalt
Im Rahmen der Steuerung ökonomischer Sicherungsbeziehun-
gen nimmt das Management eine freiwillige Designation von 
finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in die Fair 
Value Option nach IFRS 9 vor, um eine Ergebnisverzerrung („Ac-
counting Mismatch“) in der Gewinn- und Verlustrechnung zu 
vermeiden. Für diese finanziellen Vermögenswerte und Verbind-
lichkeiten werden die Fair Values in Abhängigkeit der Verfügbar-
keit am Markt beobachtbarer Bewertungsparameter ermittelt. 

Insbesondere bei finanziellen Vermögenswerten und Verbind-
lichkeiten, die nicht in einem aktiven Markt notiert sind, verwen-
det das Management interne Vorgaben und Bewertungsverfah-
ren zur Fair Value-Bestimmung. Die Fair Value-Bestimmung 

basiert damit auf ermessensbehafteten Annahmen und unter-
liegt Schätzunsicherheiten. Bereits geringe Veränderungen in 
den Annahmen und Bewertungsparametern können zu deutlich 
voneinander abweichenden Bewertungsergebnissen führen. 

Für finanzielle Verbindlichkeiten erfolgt zudem die Berechnung 
des Ergebnisbeitrags resultierend aus der Veränderung des ei-
genen Kreditrisikos. Dieser Ergebnisbeitrag wird erfolgsneutral 
im Eigenkapital ausgewiesen.

Aufgrund der Höhe der Ergebniseffekte auf die Gewinn- und 
Verlustrechnung und bei finanziellen Verbindlichkeiten eben-
falls auf das Eigenkapital sowie vor dem Hintergrund der Kapi-
talmarktentwicklungen war die Bewertung und Bilanzierung von 
freiwillig zum Fair Value designierten finanziellen Vermögens-
werten und Verbindlichkeiten (Fair Value Option) im Rahmen 
unserer Prüfung ein besonders wichtiger Prüfungssachverhalt.

Prüferisches Vorgehen
Wir haben die Prozesse in den Bereichen Capital Markets, Trea-
sury, Risikocontrolling und Rechnungswesen analysiert und die 
internen Kontrollen, insbesondere in Bezug auf die Designation 
finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in die Fair 
Value-Option sowie der Bewertungsparameter und Bewertungs-
modelle auf Angemessenheit und Wirksamkeit beurteilt.

Im Rahmen unserer aussagebezogenen Prüfungshandlungen 
haben wir die Abgrenzung zwischen den Bewertungshierarchien 
anhand der Ergebnisse eigener Datenanalysen nachvollzogen.

Wir haben beurteilt, dass die von der Bank angewandten Bewer-
tungsverfahren und -annahmen zur Fair Value-Ermittlung von 
finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in der Fair 
Value-Option im Einklang mit allgemein anerkannten Bewer-
tungsmethoden sind. 

Auf Basis einer risikoorientiert ausgewählten Einzelfallstich-
probe für finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in 
der Fair Value-Option haben wir eine unabhängige Nachbewer-
tung der Fair Values durchgeführt und analysiert, ob diese in-
nerhalb einer Bandbreite nachvollziehbarer Ergebnisse liegen. 
Des Weiteren haben wir für finanzielle Verbindlichkeiten eine 
Analyse der Berechnung zur Abspaltung des Ergebniseffektes 
auf Grund der Veränderungen des eigenen Kreditrisikos durch-
geführt.

Abschließend haben wir gewürdigt, dass der Ausweis innerhalb 
der Bilanz und die mit diesen finanziellen Vermögenswerten 
und Verbindlichkeiten verbundenen Bewertungsergebnisse in 
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der Gewinn- und Verlustrechnung und im Eigenkapital vollstän-
dig und in Übereinstimmung mit den einschlägigen Rechnungs-
legungsstandards durchgeführt wurde.

Im Rahmen der Prüfung haben wir interne Spezialisten hinzu-
gezogen, die über besondere Fachkenntnisse auf dem Gebiet 
der Bewertung von Finanzinstrumenten verfügen.

Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich keine Einwände 
gegen die Bewertung und Bilanzierung der zum Fair Value de-
signierten finanziellen Vermögenswerte ergeben.

Verweis auf zugehörige Angaben
Zu den bezüglich der Bewertung und Bilanzierung von finanzi-
ellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in der Fair Value 
Option angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundla-
gen verweisen wir auf die Angabe im Konzernanhang, Note (3), 
für die Angaben zu freiwillig zum Fair Value designierten Finanz-
instrumenten auf Note (12) und Note (25), für Angaben zum 
Eigenkapital auf Note (35) sowie für die Angaben der Fair Values 
und zu den Bewertungshierarchien auf Note (40).

3.  Ermittlung und Bilanzierung der Be-
wertungsanpassungen (CVA / DVA) 
für derivative Finanzinstrumente

Gründe für die Bestimmung als besonders wichtiger 
Prüfungssachverhalt
Das Management berücksichtigt im Rahmen der Fair Value Be-
wertung von derivativen Finanzinstrumenten Bewertungs-
anpassungen für das Kreditausfallrisikos des Kontrahenten 
(Credit Value Adjustment, CVA) sowie des eigenen Kreditrisikos 
(Debit Value Adjustment, DVA).

Bei der Ermittlung von CVA und DVA kommen Bewertungs-
modelle zur Anwendung, die auf Annahmen und Bewertungs-
parametern beruhen und damit Schätzunsicherheiten unterlie-
gen. Bereits geringe Veränderungen in den Annahmen und 
Bewertungsparametern können zu deutlich voneinander abwei-
chenden Bewertungsergebnissen führen. 

Die Bewertungsanpassungen werden auf Einzelgeschäftsebene 
vorgenommen mit dem Ziel eine Bewertung für diese Finanz-
instrumente zum beizulegenden Zeitwert nach IFRS 13 zu ge-
währleisten. Die Bewertungsanpassungen werden in den jeweils 
vorgesehenen Posten der Bilanz sowie die Veränderungen in 
der Gewinn- und Verlustrechnung aggregiert ausgewiesen. 

Aufgrund der Höhe der Bewertungsanpassungen und vor dem 
Hintergrund der Kapitalmarktvolatilität sowie der Auswirkungen 
auf die Gewinn- und Verlustrechnung war die Ermittlung und 
Bilanzierung der Bewertungsanpassungen (CVA / DVA) für deri-
vative Finanzinstrumente im Rahmen unserer Prüfung ein be-
sonders wichtiger Prüfungssachverhalt. 

Prüferisches Vorgehen
Wir haben die Prozesse in den Bereichen Capital Markets, Trea-
sury, Risikocontrolling und Rechnungswesen analysiert und die 
internen Kontrollen, insbesondere in Bezug auf die Bewertungs-
parameter, Bewertungsmodelle und Bewertungsanpassungen 
auf Angemessenheit und Wirksamkeit beurteilt.

Im Rahmen unserer aussagebezogenen Prüfungshandlungen 
haben wir ausgehend von einer unabhängig gebildeten erwar-
teten Bandbreite analysiert, inwieweit die Entwicklung von CVA 
und DVA konsistent mit dem Verlauf verfügbarer Marktparame-
ter ist. 

Wir haben beurteilt, dass die von der Bank angewandten Bewer-
tungsmethoden und -annahmen zur Ermittlung von CVA und 
DVA für derivative Finanzinstrumente im Einklang mit allgemein 
anerkannten Bewertungsmethoden sind. 

Auf Basis einer risikoorientiert ausgewählten Einzelfallstich-
probe für verschiedene Produktarten derivativer Finanzinstru-
mente haben wir eine unabhängige Nachbewertung der Fair 
Values durchgeführt. In diesem Zusammenhang haben wir ge-
würdigt, inwieweit CVA und DVA unter Berücksichtigung der 
Besicherung innerhalb einer Bandbreite erwarteter Ergebnisse 
liegen. Abschließend haben wir gewürdigt, dass die ermittelten 
Bewertungsanpassungen vollständig und richtig im Rech-
nungswesen erfasst wurden und die hierfür vorgesehenen in-
ternen Prozessschritte und Kontrollen durchgeführt wurden. 

Im Rahmen der Prüfung haben wir interne Spezialisten hinzu-
gezogen, die über besondere Fachkenntnisse auf dem Gebiet 
der Bewertung von Finanzinstrumenten verfügen. 

Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich keine Einwände 
gegen die Ermittlung und Bilanzierung der Bewertungsanpas-
sungen (CVA / DVA) für derivative Finanzinstrumente ergeben. 

Verweis auf zugehörige Angaben
Zu den bezüglich der Ermittlung und Bilanzierung der Bewer-
tungsanpassungen (CVA / DVA) angewandten Bilanzierungs- 
und Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die Angabe im 
Konzernanhang, Note (3) sowie zu den Angaben zu Bewertungs-
anpassungen auf Note (27), (40) und (41).
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Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat ist für den „Bericht des Verwaltungsrats“ 
und die Trägerversammlung ist für den „Bericht der Trägerver-
sammlung“ verantwortlich. Im Übrigen sind die gesetzlichen 
Vertreter für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die 
sonstigen Informationen umfassen die Versicherung der gesetz-
lichen Vertreter sowie die in Abschnitt „Nichtfinanzielle Erklä-
rung“ des Konzernlageberichts enthaltene nichtfinanzielle Kon-
zernerklärung gemäß § 315b HGB. Ferner umfassen die 
sonstigen Informationen weitere für den Geschäftsbericht vor-
gesehene Bestandteile, die uns nach Erteilung des Bestäti-
gungsvermerks voraussichtlich zur Verfügung gestellt werden, 
insbesondere den Abschnitt „Auf einen Blick“, den Abschnitt 
„Die Helaba“ bestehend aus „Vorwort“, „Der Vorstand“, „Kon-
zernstrategie“, „Personal“ und „Nachhaltigkeit“, den Abschnitt 
„Gremien“ bestehend aus „Verwaltungsrat“, „Trägerversamm-
lung“, „Beirat Öffentliche Unternehmen / Institutionen, Kommu-
nen und Sparkassen“, Bericht des Verwaltungsrats“ und „Bericht 
der Trägerversammlung“ sowie den Abschnitt „Adressen der 
Helaba“ aber nicht den Konzernabschluss, nicht die in die in-
haltliche Prüfung einbezogenen Konzernlageberichtsangaben 
und nicht unseren dazugehörigen Bestätigungsvermerk.

Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und Konzern-
lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen 
und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch 
irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verant-
wortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu 
würdigen, ob die sonstigen Informationen

	■ wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, Kon-
zernlagebericht oder unseren bei der Prüfung erlangten
Kenntnissen aufweisen oder

	■ anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen 
 Vertreter und des Verwaltungsrats 
für den Konzernabschluss und den 
Konzernlagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Konzernabschlusses, der den IFRS, wie sie in der EU 
anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB 
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Konzern-

abschluss unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrol-
len, die sie als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 
eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesent-
lichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlun-
gen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermö-
gensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzli-
chen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Konzerns 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusam-
menhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, so-
fern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, es sei denn, es besteht die Absicht den Konzern zu 
liquidieren oder der Einstellung des Geschäftsbetriebs oder es 
besteht keine realistische Alternative dazu.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Konzernlageberichts, der insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie 
als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Kon-
zernlageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um 
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Kon-
zernlagebericht erbringen zu können.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses des Konzerns zur Aufstellung des 
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Konzernabschlusses 
und des Konzernlageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von wesentli-
chen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 
oder Irrtümern ist, und ob der Konzernlagebericht insgesamt 
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ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernab-
schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis-
sen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk 
zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss 
und zum Konzernlagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn ver-
nünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses 
und Konzernlageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei-
dungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

	■ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher fal-
scher Darstellungen im Konzernabschluss und im Konzern-
lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtü-
mern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion 
auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für un-
sere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen 
Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus
Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen
nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-
digkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten können;

	■ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des
Konzernabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Konzernlageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu
planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen 
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-
samkeit dieser Systeme abzugeben;

	■ beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie 
die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben; 

	■ ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des 
von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-
same Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und im Kon-
zernlagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese An-
gaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil 
zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf 
der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 
oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der 
Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann;

	■ beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den
Inhalt des Konzernabschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Konzern-
abschluss unter Beachtung der IFRS, wie sie in der EU anzu-
wenden sind, und der ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB

anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermit-
telt; 

	■ holen wir ausreichende, geeignete Prüfungsnachweise für 
die Rechnungslegungsinformationen der Unternehmen oder 
Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prü-
fungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlage-
bericht abzugeben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, 
Überwachung und Durchführung der Konzernabschlussprü-
fung. Wir tragen die alleinige Verantwortung für unsere Prü-
fungsurteile; 

	■ beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit
dem Konzernabschluss, seine Gesetzesentsprechung und
das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns; 
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	■ führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im
Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigne-
ter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Ver-
tretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsori-
entierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben
sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten
Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ-
lich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen.

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortli-
chen eine Erklärung ab, dass wir die relevanten Unabhängig-
keitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen 
alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen ver-
nünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf 
unsere Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen 
Schutzmaßnahmen.

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die 
Überwachung Verantwortlichen erörtert haben, diejenigen 
Sachverhalte, die in der Prüfung des Konzernabschlusses für 
den aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und 
daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir 
beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei 
denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die 
öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.

Sonstige gesetzliche und andere 
 rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der 
 Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben 
des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts 
nach § 317 Abs. 3a HGB 

Prüfungsurteil
Wir haben gemäß § 317 Abs. 3a HGB eine Prüfung mit 
 hinreichender Sicherheit durchgeführt, ob die in der Datei 
 HELABA_KA+KLB_ESEF-2022-12-31.zip enthaltenen und für 
Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Konzernab-
schlusses und des Konzernlageberichts (im Folgenden auch als 
„ESEF-Unterlagen“ bezeichnet) den Vorgaben des § 328 Abs. 1 
HGB an das elektronische Berichtsformat („ESEF-Format“) in 
allen wesentlichen Belangen entsprechen. In Einklang mit den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften erstreckt sich diese Prüfung 
nur auf die Überführung der Informationen des Konzernabschlus-
ses und des Konzernlageberichts in das ESEF-Format und daher 
weder auf die in diesen Wiedergaben enthaltenen noch auf an-
dere in der oben genannten Datei enthaltene Informationen. 

Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genann-
ten Datei enthaltenen und für Zwecke der Offenlegung erstellten 
Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Konzernlage-
berichts in allen wesentlichen Belangen den Vorgaben des § 328 
Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat. Über dieses 
Prüfungsurteil sowie unsere im voranstehenden „Vermerk über 
die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlagebe-
richts“ enthaltenen Prüfungsurteile zum beigefügten Konzern-
abschluss und zum beigefügten Konzernlagebericht für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 
hinaus geben wir keinerlei Prüfungsurteil zu den in diesen Wie-
dergaben enthaltenen Informationen sowie zu den anderen in 
der oben genannten Datei enthaltenen Informationen ab. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 
Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten Datei ent-
haltenen Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Kon-
zernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 Abs. 3a HGB 
unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung der für 
Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben 
von Abschlüssen und Lageberichten nach § 317 Abs. 3a HGB 
(IDW PS 410 (06.2022)) durchgeführt. Unsere Verantwortung 
danach ist im Abschnitt „Verantwortung des Konzernabschluss-
prüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen“ weitergehend 
beschrieben. Unsere Wirtschaftsprüferpraxis hat die Anforde-
rungen an das Qualitätssicherungssystem des IDW Qualitäts-
sicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung 
in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) angewendet.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des 
Verwaltungsrats für die ESEF-Unterlagen
Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich 
für die Erstellung der ESEF-Unterlagen mit den elektronischen 
Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Konzernlage-
berichts nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB und 
für die Auszeichnung des Konzernabschlusses nach Maßgabe 
des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 HGB.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft verant-
wortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erach-
ten, um die Erstellung der ESEF-Unterlagen zu ermöglichen, die 
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten 
– Verstößen gegen die Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das
elektronische Berichtsformat sind.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Prozesses der Erstellung der ESEF-Unterlagen als Teil des Rech-
nungslegungsprozesses.

Verantwortung des Konzernabschlussprüfers für die 
Prüfung der ESEF-Unterlagen 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu er-
langen, ob die ESEF-Unterlagen frei von wesentlichen – beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Anfor-
derungen des § 328 Abs. 1 HGB sind. Während der Prüfung üben 
wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus

	■ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – 
beabsichtigter oder unbeabsichtigter – Verstöße gegen die 
Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB, planen und führen Prü-
fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

	■ gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der 
ESEF-Unterlagen relevanten internen Kontrollen, um Prü-
fungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Kontrollen abzugeben.

	■ beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unterlagen,
d.h. ob die die ESEF-Unterlagen enthaltende Datei die Vor-
gaben der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 in der zum 
Abschlussstichtag geltenden Fassung an die technische Spe-
zifikation für diese Datei erfüllt.

	■ beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche
XHTML-Wiedergabe des geprüften Konzernabschlusses und
des geprüften Konzernlageberichts ermöglichen.

	■ beurteilen wir, ob die Auszeichnung der ESEF-Unterlagen mit 
Inline XBRL-Technologie (iXBRL) nach Maßgabe der Artikel 4 
und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 in der am 
Abschlussstichtag geltenden Fassung eine angemessene
und vollständige maschinenlesbare XBRL-Kopie der
 XHTML-Wiedergabe ermöglicht.

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO 
Wir wurden von der Trägerversammlung am 30. März 2022 als 
Konzernabschlussprüfer gewählt und am 30. Juni 2022 vom 
Vorstand beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem Ge-
schäftsjahr 2018 als Konzernabschlussprüfer der Landesbank 
Hessen-Thüringen Girozentrale tätig.

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthal-
tenen Prüfungsurteile mit dem zusätzlichen Bericht an den Prü-
fungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in 
Einklang stehen.

Sonstiger Sachverhalt – Verwendung 
des Bestätigungsvermerks

Unser Bestätigungsvermerk ist stets im Zusammenhang mit 
dem geprüften Konzernabschluss und dem geprüften Konzern-
lagebericht sowie den geprüften ESEF-Unterlagen zu lesen. Der 
in das ESEF-Format überführte Konzernabschluss und Konzern-
lagebericht – auch die in das Unternehmensregister Fassungen 
– sind lediglich elektronische Wiedergaben des geprüften Kon-
zernabschlusses und des geprüften Konzernlageberichts und 
treten nicht an deren Stelle. Insbesondere ist der ESEF-Vermerk 
und unser darin enthaltenes Prüfungsurteil nur in Verbindung 
mit den in elektronischer Form bereitgestellten geprüften
ESEF-Unterlagen verwendbar.

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer 

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist  
Herr Christoph Hultsch.

Eschborn / Frankfurt am Main, 1. März 2023

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Hultsch Alt
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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	Lagebericht und Jahresabschluss der Landesbausparkasse Hessen-Thüringen 2021
	Lagebericht der Landesbausparkasse Hessen-Thüringen
	Statistischer Anhang zum Lagebericht
	Jahresabschluss der Landesbausparkasse Hessen-Thüringen
	Jahresbilanz der Landesbausparkasse Hessen-Thüringen
	Gewinn- und Verlustrechnung der Landesbausparkasse Hessen-Thüringen
	Anhang der Landesbausparkasse Hessen-Thüringen
	Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
	Fachbeirat der Landesbausparkasse Hessen-Thüringen


	Adressen der Helaba

	Konzernabschluß_2020_Ausschnitt m.n.Seitenzahlen.pdf
	Auf einen Blick
	Inhalt
	Vorwort CEO
	Der Vorstand
	Konzernstrategie
	Personal
	Nachhaltigkeit
	Konzernlagebericht
	Grundlagen des Konzerns
	COVID-19-Krise
	Wirtschaftsbericht
	Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
	Risikobericht
	Nichtfinanzielle Erklärung
	Prognose- undChancenbericht

	Konzernabschluss
	Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
	Konzerngesamtergebnisrechnung
	Konzernbilanz
	Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung
	Konzernkapitalflussrechnung
	Konzernanhang (Notes)

	Versicherung der gesetzlichen Vertreter
	Weitere Informationen und Prüfer
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